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Cenfralblaff 
für 

die geſammte Unterrichts- Verwaltung 

in Preußen, 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, 

Unterrid)t3- und Medizinal⸗-Angelegenheiten. 

Januar = Fehruar=Heft. 

Berlin 1894. 
Verlag von Wilhelm Herp. 

(Beiferfhe Buchhandlung.) 
Behrenftraße 17. R 

Das Gentralblatt erfheint jährli in zwölf monatlichen Heften, — 
Der Jahrgang koſtet 7 Mark. Ri 

atel and Regifter zum — 1893 werden demnächſt eräthehhir- 

‚Up: 15°: Trr: ee DIR RE Fern A Die 



j 

Alten Sqhulbibliothelen zur Anfhaffung 

Seit Dftober erfcheint: 

Zeilſchrift für Kulturnelcichte. 
Teue (4.) Folge der Zeitichrift für deutihe Kulturgefchichte. 

‚ Unter Mitwirkung 
von 

Guſtav Freytag 
und anderen hervorrageuden Fachmännern 

herausgegeben 
von “ 

Dr, Georg Steinhanfen, 
Kuftos an bee Untverfitätsbibliothe ın Jena, 

Jahrlich ein Band von 6 Heften zum Preije von 10. — M. 

Die neue Feitihriit ift alljeitig wärmſtens begrüßt worden; am 
wärmſten im pädagogiichen ſtreiſen. So ſchreibt die Zeitichrift für Dem 
deutfchen Unterricht in: einer jeitenlangen Beiprehung u. a.: 

„ . . . Die Aufſähze entipredyen ganz der hohen Mufgabe, die ſich die 
eitfchrift geitellt Hat, fie ruhen auf dem fiheren Grunde der ftrengen 
Meniaof aber fie geben das Gefundene im einer frijchen, Icsbaren Sprache, 

5 ab nicht nur der Fachmann, jondern jeder Sebildete fid; an dem Ge— 
ofenen erfreuen bürfte. Und was kann es wohl Schöneres für den deufenden 

Geiſt neben, als das Wachſen und Werden des Menfcdengeifted und des 
Menſchenlebens an der Hand geſchichtlicher Forſchungen genau zu verfolgen? 
Möchte die neue Zeitſchrift daher nicht nur in Bibliotheken der Univerfitäten 
und Schulen, fondern auch in das deutſche Hans ihren Einzug halten, Der 
innere Werth des Gebotenen madjt es uns zur Pflicht, dieſes ſchöne nene 
Wert, das mur unter der lebendigen Teilnahme aller Gebilbeten wirklich 
emporblühen kann, allen zur thatlräftigen Unterftügung wärmftens zu empfehlen. 
Dder jollen mwirflid nur in Deuifchland Beitichriften von fo hervorragender 
neiftiger Bebentung, wie die Steinhanfen’jche, feine Zukunſt haben? Ich 
dädte, was in Frankreich und England für jelbjtverfländlid, gilt, jollte 
auch in Deutidyland nicht unmöglich fein.” 

Edenfo günflig äußern fih alle bis jehl vorliegenden Arteife! 

Die oberjten Unterrichtöverwaltungen in verſchiedenen deutjchen Staaten, 
voran Preußen und Sachen, beglünftigen die Einführung eines Aulturgeichidht- 
lichen Unterrichts, und in den Lehrerprüfungdordnungen Preußens und Sachſeus 
von 1887 und 1988 ift die Kulturgeſchichte als ein obligatoriſcher Gegeuſtand 
bei den Lehrerprüfungen aufgeführt. Die Zeitihrift ift daher für sec 
von höchſter Wichtigkeit. 

Probehefte und Profperte durch alle Buchhandlungen. 

Verlag von Emil Felber in Berlin S.W.as. 
Digitized by Google 
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Gentralblatt 
für 

die geſammte Ankerrichts-Verwaltung 
in Preußen.. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

XLu. 2. Berlin, den 2. Januar 1894. 
— — — — — 

a. Riniſterium der geiſtlichen, Anterrichts- und 
Meviginal Angelegenheiten. 

| Chef: 
Seine Ercellenz Dr. Boffe, Staatsminifter: (W. Unter den Linden 4.) 

Unter:Staat3jefretär: 

D. von Weyrauch. (W. Lutherftr. 5.) 

Abtheilungen des Minifteriums. 

I. WUstHellung für Die geiftlihen Angelegenheiten. 

Direktoren: 

D. von Weyrauch, Unter-Staatsfefretär (ſ. vorher). 
Dr. von Bartſch, Wirklicher Geheimer Ober- Regierungsrat, Mit⸗ 

glied des Disciplinarhofes für nichtrichterliche Beamte. 
(W. Derfflingerſtr. 26.) 

Vortragende Räthe: 
D. Richter, Evang. Feldpropft der ne (C. Reue Friedrich 

ftraße 1. Hinter der Garniſonkirche.) 
D. Dr. Weiß, Wirkliher Ober-Konſiſtorialrath und Profelfor. 

(W. Landgrafenftraße 3.) 
Dr. Behrenpfennig, Geheimer Ober-Regierungsrath. (Ww. 

agdeburgeritruße 82.) 
Binter, dsgl. (W. Lützowſiraße 41.) 
Dr. Iorban, dsgl. (W. Buchenftraße 3.) 
Yömenberg, dsgl. (W. Kurfürftendamm 189.) 

1894. 1 
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Graf von BernftorffsStintenburg, Geheimer Dber-Regie- 
rungstath, Kammerherr. (W. Raudftraße 6.) 

Hegel, Geheimer Ober-Regierungsrath, Mitglied Dr Prüfungs: 
— ON für höhere VBerwaltungsbeamte. (W. Keith. 
ftraße 8.) 

Wever, Öeheiner Dber-Regierungsrath. (W. Bayreutherftraße 27.) 
Dr. Renvers, dögl. (W. Tauenzienftraße 24.) 
Dr. Förſter, DSÄl. (W. Ranteftraße 2.) 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. (W. Hohenzollernftrage 7.) 

Hilfsarbeiter: 
Steinhaufen, Regierungsrath. (W. Potsdamerſtraße 73.) 
Schmwarpfopff, dsgl. (SW. Schönebergerftraße 18.) 
Dr. Schottelius, Regierungs-Aſſeſſor. (SW. Zempelhofer Ufer 36a.) 

ll. Erſte Abthzeilung für Die Unterrits-Ungelegenpeiten. 

Direktor: 
Seine Ercellenz Dr. de la Croix, Wirklicher Geheimer Rath, 

Mitglied des Staatsrathes und bes Gerichtshofes zur 
Entjcheidung der Kompetenz-Konflikte, ſowie Borfigender 
bes Kuratoriums der Königlichen Bibliothet zu Berlin. 
(W. Karlsbad 6.) 

Bortragende Räthe: 
Dr. Schöne, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Generals 

Dueno: der Königlichen Muſeen. (W. Thiergartenftr. 27, 
n.) 

Dr. Schneider, Wirfliher Geheimer Dber-Regierungsrath. 
(SW. Zempelbhofer Ufer 82.) 

Dr. Stauder, D3gl. (W. Burggrafenftraße 19.) 
Dr. a Geheimer Dber-Regierungsratd — ſ. 

Bohtz, Dögl. (w. a 14.) 
Dr. Jordan, d3gl. — ſ. Abt 
nn dögl. Mitglied ei — der Akademie der Künſte. 

W. Raiferin-Auguftaftraße 73.) 
Dr. authoff, ®eheimer Ober-Regierungsrath. (W. $riebrig- 

Wilhelmſtraße 17.) 
— Aka Konfervator der Kunftdentmäler. (NW. Klopftod- 

Dr. Hönfner, Ndweimer Ober-Regierungsrath. (W. Kurfürften- 
damm 

*, beurlaubt. 
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Naumann, ah ra a in (W. Burggrafenſtr. 4.) 
Bever, dögl. — ſ. Abth. I 
Dr. Renvers, dsgl — |. Abth. I 
Dr. Köpfe, Geheimer Regierungsrath, Direktor der Zurnlehrer- 

Bildungsanitalt. (W. Kleifftraße 4.) 
Muller, man Regiernngsrath. (W. Kaiferin-Muguftaftraße 58.) 
von Molite, dsgl. (NW. Hänbelftraße 16.) 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. — |. Abt. I. 

Hilfsarbeiter: 
Gtuhl, — Schulrath, Geheimer Regierungsrath. 

(W. Frobenſtraße 33.) 
Dr. Schmidt, Fegierungstati, (W. Genthinerftraße 86.) 

- Dr. Paalzow, Kuftos bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
(W. Lützowſtraße 18.) 

M. Zweite Abtheilung für die IUnterrigts-Angelegenbeiten. 

Direltor: 
Dr. Kügler, Wirklidder Geheimer Ober-Regierungsrath, Mit- 

glied der Anfiedelungs-Kommillion für Weftpreußen und 
Pojen. (W. Flottwellſtraße 4.) 

Bortragende Räthe: 
Dr. — Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath — 

I. 
Dr. Behrenp ennig, Geheimer DOber-Regierungsratd — ſ. 

Abth. I. und II. 
Binter, dögl. A: Abth. 1. 
von Bremen, Dögl. (W. —— 11a.) 
Bever, dögl. =. Abth. I. und II. 
Dr. Köpfe, Geheimer Regierungsrath. — |. Abth. I. 
Müller, dsgl. — ſ. Abth. II. 
von Chappuis, dsgl. (W. Kurfürftendamm 22.) 
Brandi, dsgl. (W. Kurfürftenftraße 108.) 
Bater, dögl. (W. Zietenſtraße An 
von Moltke, dsgl. — |. Abth. 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. — Abth. Lu. II. 

IV. Abttzeilung für die Medizinal-Angelegenheiten. 

Direktor: 

Dr. von a s Wirkl. Geheimer Ober-Regierungsratd — 1. 
Abth. I 

1* 

BB 
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Bortragende Räthe: 
Seine Ereellenz Dr. von Coler, General⸗Stabsarzt der Armee 

(mit dem Range eines Generallieutenants), Chef des 
Sanitätskorps, Direktor der Militärärztlichen Bildungs⸗ 
anſtalten, Wirkl. Geheimer Ober⸗Medizinalrath und 
ordentlicher Honorar⸗-Profeſſor. 

Dr. Skrzeczka, Geheimer Ober-Medizinalrath und ordentlicher 
Honorar-Profeſſor. (Steglig, Filandaſtraße 5.) 

Dr. Schönfeld, Geheimer Ober-Medizinalrath. (W. Kurfürften⸗ 
ſtraße 124a.) 

Wever, Geheimer wu — |. Abth. J. u. II. u. ID. 
Dr. Fötiter, dsgl. — ſ. Abth. I 
Dr. Piſtor, Geheimer Medizinalrath (W. —— 4.) 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. — |. Abth. I u. II. u. I. 

Hilfsarbeiter. 

Dr. Moeli, Profeſſor, Direktor der ftäbtijchen Irrenanſtalt zu 
Herzberge bei Berlin. 

Konfervator der Kunftdentmäler: 

Perſius, Geheimer Ober-Regierungsrath. — ſ. Abth. II. 

Caentral-Bureau. 
(Unter den Linden 4.) 

Daenell, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. 

Baubeamte. 
Dr. Nun Regierungsrat, Geheimer Baurath. 

agdeburgeritraße 5.) 

ar, Sant auinſpektor. (W. Friedrich⸗Wilhelmſtraße 10.) 
Körber, dsgl. (NW. Luifenftraße 46.) 

Geheime Erpedition und Kalkulatur. 
Willmann, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. (W. Kurfürften- 

itraße 15/16.) 

Geheime Regiltratur der Abtheilungen für die geiſtlichen und 
die Unterricht3-Angelegenbeiten. 

Wille, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. (SW. Belleallianceftraße 70.) 

Geheime Regiltratur der —— für die Medizinal⸗ 
Angelegenheiten. 

Klipfel, Geh. Kanzl. Rath. (W. von der Heydtſtraße 6.) 

Geheime Kanzlei. 
Reich, Geh. Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (C. Linienftr. 69/70.) 
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Generaltaffe des Minifteriums. (W. Behrenftraße 72.) 
Rendant: —— Geh. Rechn. Rath. Friedenau, Am May⸗ 

bad Plaß 12 
Minifterial-Bibliothek 

Schindler, Geh. Kanzl. Rath, Bibliothekar. (Steglig, Fichteſtraßze 24.) 

Vißſfenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen. 

Direktor: 

Dr. von Bartſch, Wirkl. Geheimer Ober-Regierungdrath und 
Miniſterial-Direktor. 

Ordentliche Mitglieder: 
m 100, Geheimer Medizinalratih und Profejlor. 

von Bardeleben, Geh. Ober-Medizinalrath und Profellor. 
oo: : Skrzeczla, Geheimer Ober-Medizinalrath und ordentlicher 

Honorar-Profeſſor. 
: von Bergmann, Geheimer Medizinalrath und Profeſſor. 
: Biltor, Geheimer Medizinalrath. 
-Leyden, a Medizinalrath und Profeſſor. 
: Gerhardt, Geheimer Medizinalvath und Profeſſor. 
: Schönfeld, Geheimer Dber-Medizinalrath. 
: DIshaujen, Geheimer Medizinalrath und Profeſſor. 
: Jolly, Geheimer Medizinalrath und Profeſſor. ' 
= Aubuer, ordentlider Brofeljor. 
- Fiſcher, ordentlicher Profeſſor. 
-Moeli, außerordentlicher Profeſſor. 

Techniſche Kommiſſion für pharmazeutiſche Angelegenheiten. 

Vorſitzender: 
Dr. Piſtor, Geheimer Medizinalrath. 

Miiglieder: 
Dr. Shadht, Apothefenbefiger, Medizinal-Aſſeſſor. 

Froͤlich, Apothefenbefiger. 
Jande, dsgl. 
Ravors, dögl. 

Die Sahverfjtändigen-Vereine. 

I. Litterariider Sachverſtändigen-Verein. 
Lorligender: Dr. Dambach, Wirklicher Geheimer Ober-Boltrath, 

vortragender Rath und Juſtiziar im Reichs-Poſtamte, 
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außerorbentlider Profeffor in der juriftifchen Fakultät 
der Univerfität Berlin. | 

Mitglieder: 
Dr. Hinſchius, —— Juſtizrath und ordentlicher Profeflor 

in der juriſtiſchen Fakultäͤt der Univerfität Berlin, zugleich 
Stellvertreter des Vorſitzenden. 

Dr. Dernburg, Geheimer Juftizrath und ordentlicher Profeſſor 
in der juriftifchen Fakultät der Univerfität Berlin. 

Der, Verlagsbuhhändler zu Berlin. 
Dr. Hirſch, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Profefjor 

in der mediziniſchen Fakultät der Univerfität Berlin. 
Dr. Töche, Königlicher Hof-Buchhändler und Hof-Buchdruder 

zu Berlin. 
Mühlbreht, Verlagsbuchhändler zu Berlin. 

Stellvertreter: 
Dr. Hübler, Geheimer Ober-Regierungsrath und ordentlicher 

Brofeffor in der juriltifchen Fakultät der Univerfität Berlin. 
Höfer, Verlagsbudhhändler zu Berlin. 
Dr. Daude, Geheimer Regierungsrath, Univerfitätsrichter zu 

Berlin. 
Dr. Rodenberg, Schriftfteller zu Berlin. 
Reimer, Verlagsbudhhändler zu Berlin. 
Dr. Hübner, ordentlicher $rofefior in der philojophifchen 

Fakultät der Univerjität Berlin. 
Dr. Oppermann, Staatsanwalt zu Berlin. 

U. Muſikaliſcher Sadverjtändigen-Berein. 

Vorſitzender: Dr. Dambach (jiehe unter I). 

Mitglieder: 
Golz, Kammergerichtsrath zu Berlin, zugleich Stellvertreter bes 

Borligenden. 
Bahn, Königliher Hof-Bud- und Mufifalienhändler zu Berlin. 
Löſchhorn, Profeffor zu Berlin. 
Bod, Königlider Hof: Mufifalienhändler zu Berlin. 
Blumner, Profellor und Direktor der Sing-Afademie zu Berlin. 
Radecke, Profellor, Direktor des Akademiſchen Inſtituts für 

Kirchenmuſik. 

Stellvertreter: 

Becker, Albert, Profeſſor, Komponiſt zu Berlin. 
Dr. Alsleben, Profeſſor, Geſang- und Muſiklehrer zu Berlin. 
Klingner, Kammergerichtsrath zu Berlin. 
Challier, Muſikalienhandler zu Berlin. 
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IH. Künftleriider Sadhverftändigen-Berein. 

vorſihender: Dr. Dambach (fiehe unter I). 

Mitglieder: 
Dr. Daude, Geheimer NRegierungsrath, zugleich Stellvertreter 

des Borfigenden (fiehe unter I) 
| Ernft, Kunft- und Buchhändler zu Bein. 
Sußmann-Hellborn, Profeffor und Bildhauer, artiftiicher Di⸗ 

reftor der Königlichen Porzelan-Manufaltur, zu Berlin. 
Ende, — Reg. Rath, Profeſſor, Senator und Vorſteher eines 

Meiſter⸗Ateliers bei der Akademie der Kuͤnſte zu Berlin. 
Dunder, Hof-Buchhaͤndler zu Berlin. 
Regerheim, Profeſſor und Genremaler zu Berlin. 

Stellvertreter: 
Sn Profeſſor, technifcher ——— die artiſtiſchen Publi⸗ 

kationen bei den Muſeen zu Berlin. 
Bufie, — ——— Rath, Direktor der Reichsdruckerei zu 

Bhaver © Bildhauer, Brofeflor an der Akad. der Künfte zu Berlin. 
Ranzel, Bildhauer zu Charlottenburg. 
Thumann, Profeſſor Geſchichtsmaler zu Berlin. 

IV. Photographiſcher Sadverftändigen-Berein. 

Borfigender: Dr. Dambach (fiehe unter I). 

Mitglieder: 
Dr. Daude, Geheimer Regierungsrath, zugleich Stellvertreter 

des Borfigenden (fiehe unter I). 
Dunder, Hof-Buchhändler ſien e unter II) 
Dr. Bogel, Profefior an der — N Sodifäufe zu Berlin. 
Feckert, — Lithograph, Mitglied der Akad. der Künfte zu 

Ernft, Kunſt- und Buchhändler (fie e unter III). 
Hartmann, Hof-Photograph und Maler zu Berlin. 

Stellvertreter: 
Bujfe, Geh. Ober-Reg. Rath, (fiehe unter II). 
Dr. un Redakteur des Photographiſchen Wochenblattes zu 

erlin. 
Fechner, Photograph zu Berlin. 

V. Gewerblider Sadverftändigen=Berein. 
Borfigender: Dr. Dambach (fiche unter I). 

Mitglieder: 
Lüders, Geheimer Ober-Regierungsrath, zugleich Stellvertreter 

des Borfigenden, zu Berlin. 
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Dr. Hinfhins, Geheimer Juſtizrath und ae Profeſſor 
(ſiehe unter I). 

Dr. ®eigert, Fabrikbeſitzer zu Berlin. 
Submann=Hellborn, Profeljor 2c. (jiehe unter I). 
March, Kommerzienrath zu Charlottenburg. 
Heyden, Baurath, Mitglied der Akad. der Künfte zu Berlin. 
Dr. Reifing, Profeffor und Direktor der Sammlungen des 

Kınftgewerbe-Mufeums zu Berlin. 
Dr. Siemering, Profeffor, Bildhauer, Senator und Mitglied 

der Alademie der Künfte und Vorſteher des Rauch— 
Muſeums, zu Berlin. 

Lieck, Tapetenfabrikant zu Berlin. 

Stellvertreter: 

Deele, Kommerzienrath zu Berlin. 
Puls, Fabrikant ſchmiedeeiſerner Ornamente zc. zu Berlin. 
Ihne, Architekt zu Berlin. | 
Dr. Daude (fiehe unter I). 
Spannagel, Kaufmann zn Berlin. 

"Schaper, Hofgoldſchmied zu Berlin. 
Dr. Oppermann ſſiehe unter I). 
Bractte, Direltör der EI IL OA, für Sabritation von 

VBronzewaaren und Zinkguß zu Berlin. 
Dr. Jeſſen, en de3 Königlichen Runftgewerbe-Mufeums 

zu Berlin 

Landes-Rommiffion zur Berathung über die Verwendung Der Fonds 
für Kunſtzwecke. 

Ordentliche Mitglieder: 
Beder, Profeſſor, Geihichtsmaler, 3. 3. Präfident der Akademie 

der Künſte zu Berlin. 
Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., Senator und Vorfteher eines 

Meifter:Atelier3 bei der "Alademie der Künſte zu Berlin. 
von Bebhardt, Profelfor, GefhichtSmaler und Lehrer an der 

Kunſtakademie zu Düjjeldorf. 
Geſelſchap, Profeſſor, Geſchichtsmaler, Senator der Akademie 

der Künſte zu Berlin. 
Janſſen, Prof., Geſchichtsmaler, Lehrer an der Kunſtakademie 

zu Düſſeldorf. 
Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. Rath, auftrw. Direktor der Na- 

tional-Galerie zu Berlin. 
von Keudell, Kaiſerl. Botſchafter z. D., Wirkl. Geheimer Rath, 

Ercell. zu Berlin. 
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Knille, Brof., Geſchichtsmaler, Senator und Vorfteher eines 
Meifter-Atelier3 bei der Akademie der KRünfte zu Berlin, 

Köpping, Brofeifor, Kupferſtecher, Senator der Akademie ber 
Künſte zu Berlin. 

Kröner, Brofeftor, Maler zu Düffeldorf. 
Schaper, Profeſſor, Bildhauer, Senator der Akademie der 

Künſte zu Berlin. 
| Shwehten, Baurath, Senator der Akademie der Künfte zu 

Berlin. 
Schmidt, Brof., Landichaftsmaler, Lehrer an der Kunſtakademie 

zu Königöberg. g 
Dr. Siemering, Profeſſor, Bildhauer, Senator der Akademie 

der. Künjte zu Berlin. . = 
von Berner, Profeſſor, Geſchichtsmaler, Direktor der afademi- 

ihen Hochſchule für die bildenden Künjte, Senator und 
Borjteher eine Meijter- Ateliers. bei der Akademie der 
Künſte zu Berlin. 

e ir a 

Königlige Turnichrer-Bildungsenftalt zu Berlin. 
(SW. $riedrihjftr. 229.) | 

Ä Direktor: m 
Dr. Köpfe, Geheimer Regierungsrath. | 

Unterricht3-Dirigenten:' 
Dr. Euler, Profeſſor, Schulrath. 

:= Rüppers, Schulrath. 
Lehrer: 

Edler, Profeſſor, Oberlehrer, zugleich: Bibliothekar. 
Dr. Bröfife, Lehrer für Anatomie. 

Rönigliges ewangeliihes Lehrerinnen-Seminar, Geusernanten- 
Inftitut und Penſionat zu Droykig bei Zeit. 

Tireltor: Dr. vom Berg. 

B. Pie Königlichen Provinzialbehörden für die 
Anferrichts-Berwalfung. 

Aumerlungen: 
1. Bei den Regierungstollegien, bezw. den betreffenden Abtheilungen 

T werden nachftehend a dem Birigenten nur bie fchullundigen 

Riglieber aufgeführt. 



10 

2. Die bei den Regierungen angeftellten Negierungs- und Schu en 
find nad) Maßgabe ibter Funktionen aud) Silglicher des Provinz 
— 

I. Provinz Oſtpreußen. 
1. Ober-Präſident zu Königsberg. 

Se. Exc. Graf zu Stolberg-Wernigerode. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Königsberg. 
Präſident: Se. Exc. Graf zu Stolberg-Wernigerode, Ober: 

Präfident. 
Diretor: Maubach, Oberpräfidialratd. 
Mitglieder: Dr. Garnuth, Kropinz Schulrath. 

Bode, dsgl. 
Dr. Ernſt, Reg. Rath, Verwalt. Rath und Juſtiziar 

im Nebenamte. 

3. Regierung zu Königsberg. 

a. Präſident. 
Dr. von Heydebrand und der Laſa. 
b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: von Steinau-Steinrück, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Raͤthe: Dr. Kretſchmer, Reg. mid Schulrath. 

Schellong, dsgl. 
Tarony, dsgl. 

4. Regierung zu Gumbinnen. 
a. Bräfident. 

Steinmann. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Hoppe, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Raͤthe: Meinte, Reg. und Sculrath. 

Snoy, dögl. 

II. Provinz Weitpreußen. 
1. Ober: Präjident zu Danzig. 

Se. Exc. D. Dr. von Goßler, Staatsminifter. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Danzig. 
Präfident: Se. Exc. D. Dr. von Goßler, Staatdminifter, 

Dber: Bräfident. 
Direltor: von Holmwede, Neg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Krufe, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

eine Stelle unbejegt. 
Dr. —— Reg. Rath, Verwalt. Rath und 

Juſtiziar im —— 
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3. Regierung zu Danzig. 
a. Präfident. 

von Holmwebde. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 
Dirigent: Bergmann, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Rohrer, Reg. und Sculrath. 

Pliſchke, dsgl. 

4. Regierung zu Marienwerder. 

a. Praͤſident. 
von Horn. 
b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Schweder, Db. Neg. Rath. 
Reg. Räthe: Triebel, Reg. und Schulrath. 

Pfennig, dsgl. 
Dr. Protzen, dsgl. 

II. Provbinz Brandenburg. 
1. Ober-PBräfident zu Potsdam. 

Se. Exc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, zugleich 
Dber-Bräfident des Stadtkreiſes Berlin. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Berlin 
für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlm. Demjelben 
außer ben Angelegenheiten der höheren Unterrichtsanftalten und der Sem 

nare auch das Elementarſchulweſen der Stadt Berlin übertragen. 

Praͤſident: Se. Ere. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, 
Dber:Präfident zu Potsdam. 

Bice-Bräfident: Tappen, Geh. Db. Neg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Klir, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Gruhl, dögl., dögl., 3. 3. Hilfsarbeiter im 
Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 

Dr. Pilger, Provinz. Schulrath. 
Skrodzki, dgl. 
Herrmann, dsgl. 
Schufter, Reg. Rath, Verwalt. Rath u. Suftiziar. 

Ehrenmitglied: Reihenau, Geh. Ob. Neg. Rath. 

3. Regierung zu Potsdam. 
a. Präfident. 

Graf Hue de Grais. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 
Dirigent: Heidfeld, Ob. Reg. Rath. 
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Reg. Räthe: Dr. Dittmar, Reg. nnd N 
Bödler, dsgl. 
Trinius, dsgl. 

4. Regierung zu Frankfurt a. O. 

a Präjident. 

von PButtfamer. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmwefen. 

Dirigent: von Schröiter, Db. Neg. Rath. 
Neg. Räthe: Schumanı, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Heiber, Reg. und Schulrath. 
Außerdem bei der 
Abtheilung beichäftigt: Nuete, Seminar-Direktor. 

IV. Provinz Pommern. 
1. Ober-Präſident zu Stettin. 

Se. Exc. von Buttfamer, Staatöminilter. 

2. Per Schulfollegium zu Stettin. 
Bräfident: - Ce. vou Buttlamer, Staatsminiſter, 

Ober-Bräfident. 
Direktor: von Sommerfeld, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Bethe, Provinz. Schulrath. 

| Dr. Boutermwel, dsgl. 
von Strang, Reg. Rath, PVermalt. Ruth und 

Juſtiziar im Nebenamte. 

3. Regierung zu Stettin. 
a. Präfident. 

von Sommerfeld. 

bb. Abtheilung für Kirchen: und Schulweſen. 
Dirigent: Schreiber, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Dr. König, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Hauffe, Reg. und Sculrath. 

4. Regierung zu Cöslin. 
a. BPräjident. 

Freiherr von der Red. 

b. AbtHeilung für Kirchen- und Schulmefen. 

Dirigent: Röhrig, Ob. Neg. Rath. 
Neg. NRäthe: Hielfcher, Reg. und Schulrath. 

Meile, dsgl. 
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Außerdem bei der 
Abtheilung befchäftigt: Trieſchmaun, Seminar-Direktor. 

5. Regierung zu Stralfund. 

a. Präfident. 
Dr. von Arnim. 

b. Kollegium. 
Dirigent: a Dh. Reg. Rath, Stellvertreter des 

Reg. Rath: Maaß, Neg. und Schulrath. 

V. Brobinz Pofen. 

1. Ober-Präſident zu Poſen. 

Se. Ere. Freiherr von Bilamomwig-Möllendorff. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Bojen. 
Praͤſident: Se. Exc. Freiherr von Wilamowitz-Möllen— 

dorff, Ober-Präſident. — 
Direktor: ee Reg. Präfident. 
Ritglieder: olte, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Luke, dSgl., dögl. 
Giſevius, Reg. hiheſor, Verwalt. Rath u. Juſtiziar. 

3. Regierung zu Bofen. 

a. Präfident. 
Himly. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: von Barnekow, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Skladny, Reg. und Schulrath. 

Gabriel, dsgl. 
Dr. Franke, dsgl. 

Außerdem bei der 
Abtheilung beihäftigt: Roßmann, Seminar-Direktor. 

4. Regierung zu Bromberg. 
a. Präjident. 

von Ziedemann, Mitglied des Staatsrathes. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Reihenan, Db. Reg. Rath. 
Reg. Raͤthe: Klewe, Reg. und Sculrath. 

Dr. Waſchow, d3gl. 
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Außerdem bei der 
Abteilung befhäftigt: Scheuermann, Kreis-Schulinfpektor. 

VI Provinz Schlefien. 
1. Ober-Präfident zu Bredlau. 

Se. Ere. D. von Seydewitz, Wirkt. Geh. Rath. 

2. er rer hen zu Breslau. 
Präfident: Se. — — A Seydemwig, Ober-Präjident, 

Nat 
Direktor (mit dem ai eines Ober-Stegierungsratfes): 

Dr. ®illdenomw, Beh. Reg. Rath, Verw. Rath 
und Juſtiziar. 

Mitglieder: Tſchackert, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath, 
Profeſſor. 

Hoppe, Provinz. Schulrath. 
Dr. Montag, dsgl. 
von Bornitedt, Reg. Rath, Verw. Rath und 

Juſtiziar im Nebenamte. 
Dr. Preiſche, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Breslau. 

a. Präjident. 
Schr. Juncker von Ober-Conreut, Wirkl. Geh. Ob. 

Neg. Rath. 

b. Mbtheilung für Kirchen: und Schulweſen. 

Dirigent: von Wallenberg, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Sperber, Reg. und Schulrath. 

Thaiß, dsgl. 
—2 dsgl. 
Dr. Preiſche, dsgl. 

Außerdem bei der 
Abtheilung beſchäftigt: Dr. Montag, Prov. Schulrath, |. Prov. 

Schulkolleg. 

4. Regierung zu Liegnitz. 
a. BPräfident. 

Prinz Handjery. 
b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmwelen. 

Dirigent: von Dallwitz, Ob. Neg. Rath. 
Neg. Räthe: Sn Reg. und Schufrath, Geh. Reg. Rath. 

Schönmälder, Reg. und Schulrath. 
Altenburg, dsgl. 
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5. Regierung zu Oppeln. 

a. Präfident. 
Dr. von Bitter. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulmefen. 
Dirigent Slajewald, Dh. Neg. Rath. 
Reg. Rätbe: Kupfer, Reg. und Schulrath. 

Dr. Wende, dsgl. 
Plagge, dsgl. 

VI. Provinz Sachſen. 

1. Ober-Präſident zu Magdeburg. 
Se. Exc. von Pommer-Eſche. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg. 

Präfident: Se. Exc. von Pommer-Eſche, Ober-Praͤſident. 
direktor: Graf Baudiſſin, Reg. Präfident. 
Müglieder: Troſien, Prov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Dr. Kramer, Prov. Schulra . 
Schuppe, Geh. Reg. Rath, Verwalt. Rath. 
Ride, Ob. Konjilt. Path, Juſtiziar. 
Frieſe, Reg. und Schulrath. 
Dr. Lüdeke, Gerichts⸗-Aſſeſſor, Hilfsarbeiter. 

3. Regierung zu Magdeburg. 
a. Präfident. 

Straf Baudiffin. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: zuyuon, Db. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Shumanı, Reg. und Schulrath. 

Friefe, dgl. 
Jenetzky, dsgl. 

4. Regierung zu Merſeburg. 
a. Präfident. 

von Dieſt, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Pogge, Ob. Neg. Rath. 
Reg. Räthe: Haupt, Reg. und Schulrath, Geh. Neg. Rath. 

Dr. Zreibel, Reg. und S a 
⸗ Schulze, d8gl. 
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5. Regierung zu Erfurt. 
a. Präjident. 

von Brauchitſch. 

b. - Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen. 
Dirigent: Lucanus, Ob. Reg. Rath, Stellv. des Präfid. 
Neg. Rath: Hardt, Peg. und Schulrath). 

VIII. Provinz Schleswig:Holftein. 

1. Ober-Präfident zu Schleswig. 
Se. Exc. von Steinmann, Wirkt. Geh. Rath. 

2. Provinzial Schulfollegium zu Schleswig. 

Bräfident: Se. Erc. von Steinmann, Ober-Präfident, Wirkl. 
Geh. Rath. 

Mitglieder: Dr. Kammer, Provinz. Schulrath. 
| Kunge, Geh. Neg. Rath, PVerwalt. Rath und 

Auftiziar im Nebenamte. 
Schöppa, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Schleswig. 
a. Praͤſident. 

Zimmermann. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmejen. 

Dirigent: Show, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Saß, Reg. und Schulrath. 

Dr. Butzky, d3gl. 
Schöppa, dsgl. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Ober-Präfident zu Hannover. 
Se. Exc. Dr. von Bennigfen, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schuifollegium zu Hannover. 

Präfident: Se. Ere. Dr. von Bennigfen, Ober: PBräfident, 
Wirkl. Geh. Rath. 

Direktor (mit dem Range eined Dber-Regierungsrathes): 
Dr. Biedenmweg, Geh. Reg. Rath, Verwalt. Rath 

und Yultiziar. 
Dr. Breiter, Prov. Schulrath, er — Rath, Mitglieder: 
-Häckermann, dsgl., 2 

= Wendland, dögl., had 
Schieffer, Reg. und Schulrath zu Osnabrück, im 

Nebenamte. u 
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3. Regierung zu Hannover. 

a. Bräfident. 
Graf von Bismard-Schönhaufen. 

b. Abtheilung für = Schulweſen. 

Dirigent: von Deren, Db. Reg. Rath. 
Reg. Rath: Babft, Reg. und Schulath, Seh. Reg. Rath. 

4. Regierung zu Hildesheim. 
a. Praͤſident. 

Dr. Schultz. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 
— Dr. Mejer, Ob. und Geh. Reg. Rath, Stellvert. 

des PBräfidenten 
ip. Rath: Leverfühn, Reg. m; Schulrath, Beh. Reg. Rath. 

5. Regierung zu Lüneburg. 
a. Präfident. 

von Colmar-Meyenburg. 

db. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen. 
Vdirigent: von Natzmer, Ob. Reg. Rath, Stellv. d. Praͤſid. 
Reg. Rath: Dr. Plath, Reg. und Schulrath. 

6. Regierung zu Stade. 
a. Bräfident. 

Dr. von Heyer. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulweſen 
dirigent: pn .. Ob. — Rath, Er d. Prafid. 
Reg. Rath: Dr. Lauer, Reg. an Schulrath. 

7. Regierung zu Osnabrück. 

a. Praͤſident. 
Dr. Stüve. 

b. Kollegium. 

Tirigent: err, Db. Reg. Rath, Stellv. des Präfidenten. 
Reg. Raͤthe: Schieffer, Reg. und Schulrath. 

Dierde, Reg. und Schulrath, Seminar:Direktor. 

8. Regierung zu Aurid. 
a. Bräjident. 

Graf zu Stolberg-WBernigerode. 
1894. 2 
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‚b. Kollegium. . 
Dirigent: Brunner, Ob. Reg. Kath, Stellvertreter des 

Präfidenten. 
Neg. Rath: —— Reg. und Schulrath. 

X. Probinz Weſtſalen. 

1. Ober-Präſideni zu Müunſter. 

Se. Ere: Studt. 

2. PBrovinzial-Schulfollegium zu Müniter. 
Präfident: Se. Exc. Studt, Ober-Präfident. 
Direktor: Schwarzenberg, Reg. PBräfident. 
Mitglieder: Dr. Rothfuchs, Prov. Schulrath. 

ehelmann, d8gl. 
leiſcher, Reg. Rath, Verwalt. Rath im 

Nebenamte. 
lies, Konfilt. Rath, Suftiziar im Nebenamte. 
Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Neg. Rath. 
Friedrich, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Münliter. 
a. Präfident. 

Schwarzenberg. 

b. Abtheilung für Kirchen- und ——— 
Dirigent: Die Stelle iſt z. 3. unbeſetzt 
Reg. Räthe: Dr. Schulz, Reg. und Seh rath, Geh. Reg. Rath. 

Friedrich, Reg. und Schulrath. | 

4. Regierung zu Minden. 
a. Bräfident. 

von Pilgrim, Wirkt. Geh. Ob. Neg. Rath. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: von Lüpke, Ob. Neg. Rath, Stellvertreter dei 
Präfidenten. 

Neg. Räthe: Hechtenberg, Reg. und Schulrath. 
Vandeneſch, dgl. 

5. Regierung zu Arnsberg. 
a. Praͤſident. 

van 

Winzer. 
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b. Abtheilung für Kirchen» und Schulmwelen. 
Dirigent: Schreiber, Db. Reg. Rath. 
Reg. Näthe: Dr. Sachſe, Reg. und.Schulrath. 

= Kley, dsgl 
⸗ — dsgl. 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

1. Ober-Präſident zu Caſſel. 

Se. Exc. Magdeburg. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Caſſel. 

vraſident Se. Exc. Magdeburg, Ober-Präſident. 
direktor: Graf Clairon d'Hauſſonville, Reg. Präfident. 
Mitglieder. Dr. Lahmeyer, Prov. Sana); Geh. Reg. Rath. 

Rannegieker, Prov. S 
von Altenbodum, Ob. en. Ruth, Verwalt. Rath 

und- Juſtiziar im Nebenamte. 
Ehrenmitglied: Kretſchel, Prov. Schulräth a. D., Geh. Reg. Rath. 

3. Regierung zu Caſſel. 
a. Bräjident, 

Graf Elairon D’Haufjonpillg. , 

b. Abtheilung für Kirchen: und. Schulmefen. 
Dirigent: von Altenbockum, Oh. ‚Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Haſſe, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. . 

Sternfopf, Reg. und Schulxath. 
Außerdem bei der 
Abtheilung befchäftigt: Püttgen, Profeſſor, Gyninaſ. Oberlehrer, 

auftragsſsw. 

4. Regierung zu Wiesbaden. 
a. Präfident. ee 

von Teppersla3fi.,. | 

b. Abtheilung für Rirchen- und Sqchulweſen. 
Dirigent: Opitz, Ob. Reg. Rath, Konfift. Präfident. 
Reg. Räthe: Riſ : Re und Schulrath, Konfilt. Rath, Geh. 

eg. Rath. 
Dr. Ro$, Reg. und Schulrath. 

XII. Rheinprovinz. 

1. Ober-Präſident zu Coblenz, 
Se. Exe. Naſſe, Wirkl. Geh. Mitglied des 

Staatsrathes. 
2* 
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2. Brovinzial-Schulkollegium zu Coblenz. 
Praͤſident: Se. Exc. Naſſe, Ober⸗Praͤſident, Wirkl. Geh. Rath. 
Direktor: von Itzenplitz, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Deiters, Provinz. Schulrath, Geh. Neg. Rath. 

Linnig, dSgl., dögl. 
Dr. Münd, Provinz. Schulrath. 
Henning, dsgl. 
Dr. Mager, Reg. Rath, Verwalt. Rath umd 

Suftiziar. 

3. Regierung z3u”&oblenz. 
a. Praͤſident. 

von Itzenplitz. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulweſen. 

Dirigent: Rod, Ob. Reg. Rath, Stellvertr. d. Präfidenten. 
Neg. Räthe: Dr. Breuer, Reg. und Schulrath. 

Anderfon, dsgl. 

4. Regierung zu Düfjeldorf. 
a. Bräfident. 

Frhr. von der Rede von der Horft. 

db. Abtheilung für Kirchen: und Schulwefen. 

Dirigent: Czirn von Terpitz, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Hildebrandt, Reg. und Schulrath. 

Dr. Rovenhagen, d3gl., Profellor. 
Xünenborg, Reg. und Scdulrath. 

5. Regierung zu ®öln. 
a. Präſident. 

von Sydow. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Fink, Ob. Reg. Rath, Stellvertr. des Präfidenten. 
Reg. NRäthe: Florſchütz, Neg. und Schulratd. 

auer, dögl. 

6. Regierung zu Trier. 
‘a. Präfident. 

von Heppe. 

b. Mbtheilung für Kirchen: und Schulweien. 
Dirigent: von Roſenberg-Gruszezynski, Ob. Reg. Rath, 

Stellvertr. des PBräfidenten. 
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Reg. Raͤthe: Sremer, Reg. und Schulrath. 
Dr. Flügel, d8gl. 

7. Regierung zu Aachen. 
a. Praͤſident. 

von Hartmann. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen. 
ent: von Bremer, Db. Neg. Rath, Stellv. d. Präfib. 
Näthe: Dr. Nagel, Reg. und Sculrath. 

Dr. Ganſen, dSgl. 

XII Hohenzolleruſche Lande, 

Regierung zu Sigmaringen. 
a. Bräjident. 

Die Stelle ift 3. 3. umbefegt. 

b. Kollegium. 
Drgent: Drolshagen, Verwaltungsger. Direkt., Stell- 

vertreter des Präfidenten. 
Reg. Rath: Schellhammer, Reg. und Schulrath. 

drig 

Reg. 

Fürſtenthümer Waldeck und Pyrmont. 

Zandesdireftor. 
von Saldern zu Aroljen. 

C. Rreis-Schulinfpekforen. 

I. Provinz Oftpreugen. 

‚ Aufjichtsbezirke: 
1. Regierungsbezirk Königsberg. 

a. Ständige Kreid3-Schulmipeltoren. 

1. Allenſtein. Spohn, Schulrath zu Allenftein. 
2. Braumsberg. Seemann, Schulrath zu Braunsberg. 
3. Sutiftadt. Reimann zu Guttſtadt, Kr. Heilsberg. 
4, nn Dr. Kreifel zu Heilsberg. 
9. Hohenftem. von Drygalski zu Hohenftein, Kr. Oſterode. 
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6. Memel J. Driſch zu Memel. 
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. Neidenburg. 3. 3. unbejekt. 

. OrtelsburgI. Pöhlmann zu Ortelsburg. 
. Orteldburgll.Dr. Komorowsky dafelbit. 
. DOfterode. Blümel zu Öfterode. 
. Röffel. Schlicht zu Röſſel. 
.Soldau. Hoche zu Soldau, Kr. Neidenburg. 
. Wartenburg. Rudenick zu Wartenburg, Kr. Allenſtein. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Br. Eylau I. 

. Pr. Eylau II. 

. Br. Eylau II. 

. Fiſchhauſen I. 

.Fiſchhauſen LI. 

Fiſchhauſen II. 
. Friedland 1. 
. triebland IT. 

. Gerdauen I. 

. Öerdauen LU. 

. Gerdauen IH. 

——— I. 
eiligenbeil LI. 

. Heilsberg II. 

. Br. Holland I. 

. Br. Hollaud I. 

. Königsberg, Stadt. 

. Königöberg, Land J. Ebel, Prediger zu Laptau, Kr. Fiſch⸗ 

Bourmwieg, Superint. Ey Pr. an 
Mulert, rer in Kanditten, Kr 

Br. Eylan. 
Schmidt, dagl. zu Ereuzburg. 
Dr. Steinwender, Superint. zu 

German, Kr. Fiſchhauſen. 
Frölke, Pfarrer zu Wargen, Kr. 

Fiſchhauſen. 
Derſelbe. 
3. 3. unbeſetzt. 
Henſchke, Superint. zu Bartenftein, 

Kr. Friedland. 
Lic. ®emmel, Pfarrer zu Alfaunen, 

Kr. Gerdauen. 
3. 3. unbeſetzt. 
Meſſerſchmidt, Pfarrer zu Norden: 

burg, Kr. Gerdauen. 
3. 3. unbeſetzt. 
Bordt, —— zu Hermsdorf, Kr. 

Heiligenbeil. 
3. 3. unbefeßt. 
——— Superint. zu®r. Holland. 

ea: Pfarrer zu Döbern, Kr. Br. 
Holla 

Dr. Trißufait, Stadtiſchulrath zu 
Königsberg. 

haufen. 
. Königsberg, Land II. Lackner, Superint. zu Königsberg. 
. Königöberg, Land II. Beſch, Pfarrer zu Neuhaufen, Kr. 

. Zabiau 1. 
Königsberg. 

Kühn, Superint. zu Laukiſchken, Kr. 
Rabian. 



Aufſichtsbezirke: 

> 83 

BB NS 88 

22. Rabiau I. 

. Remel I. 

. Rohrungen 1. 

. Mohrungen II. 

. Raftenburg I. 

. Raftenburg LI. 

. Behlau IL 

. Rehlau I. 
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Dengel, Pfarrer zu Popelken, Kr. 
Labiau. 

DOloff, Superint. zu Memel. 
Fiſcher, dsgl. zu Saalfeld, Kreis 
Mohrungen. 
Depner, Prediger zu Mohrungen. 
Sterz, dsgl. zu Bäslad, Kreis 

Ratenburg, 
Malletke, dgl. zu Wenden, tr. 

Raftenburg. 
KR unbejeg 

Ss han — zu Gruͤnhain, Kr 

2. aa Gumbinnen. 

a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 
.Darkehmen. 

eydekrug. 
ſterburg. 

Johannisburg. 
Loötzen. 

. Dleglo. 

. Billtallen. 

. Tilfit. 

Dr. Shmidt zu Darfehmen. 
Kufat zu Heydekrug. 
Kran zu Infterburg. 
Molter zu Johannisburg. 
Anders zu Lößen. 
Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa, Br. 

Oletzko. 
Kurpiun zu Pillkallen. 
Schwede zu Tilſit. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Angerburg 1. 

. Angerburg II. 

. ®oldap I. 
. Goldap DI. 
. Gumbinnen I 
. Gumbinnen II. 

.Lyck I 
8. Lyck U. 

. Niederung I 

10. Niederung II. 

. Ragnit I. 

Braun, Superint. zu Angerburg. 
Derfelbe. 
Wodaege, Superint. zu Goldap. 
Derjelbe. 
Roſſeck, Superint. zu Gumbinnen. 
Kröhnte, Pfarrer zu Szirgupöntn, 

Kr. Sumbinnen. 
Siemienowski, Superint. zu Lyck. 
von Herrmanı, Pfarrer zu Borszym⸗ 

men, Kr. 2 
Konopadi, dagl. zu Zappienen, Fr. 

Niederung. 
Hoffheinz, Superint. a. D. zu Neu: 

firh, Kr. Niederung. 
Hammer, Pfarrer zu Ragnit. 
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Auffichtöbezirke: 
12. Ragnit II. u neun N zu Krau⸗ 

piſchken, Kr. Ragnit 
13. Ragnit ID. Hammer, Pfarrer zu Wiſchwill, Kr. 

Ragnit. 
14. Sensburg I. Gerß, Superint. zu Sensburg. 
15. Sensburg I. Casper, Pfarrer zu Seeheiten, Fr 

Sendburg. 
16. Stallupönen I. Pohl, Superint. zu Kattenau, Pr. 

Ä Stallupönen. 
17. Stallupönen II. Glodkowski, Pfarrer zu Stallupönen. 

ο— 

je +) 

DH. Provinz Weſtpreußzen. 

1. Regierungsbezirk Danzig. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

. Berent. Nitſch zu Berent. 

. Carthaus I. Bauer zu Garthaus, auftragsw. 

. Garthaus II. Dr. Rand zu Carthaus. 

. Danzig, Höhe. Dr. Scharfe zu Danzig. 
Dirichau Dr. Hippel zu Dirſchau. 
Neuftabt i. Weſtpr. Wernide zu Neuftadt i. Weftpr. 

Big. Dr. Lipfau zu Putzig. 
. Pr. Stargard 1. Friedrich zu Pr. Stargard. 
. Br. Stargard I. Dr. Rösler dajelbft. 
. Schöned. Ritter zu Schöned, auftragsw. 
. Sullenfdin. — zu Sullenſchin, Kr. Carthaus, 

auftrags 
.Zoppot. Witt zu — Kr. Neuſtadt. 

b. Kreis⸗-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Danzig, Nehrung. Franck, ae zu a 
. Danzig, Werder. Schaper, dsgl. zu Woplaff, &. 

Danzig Niederung. 
. Danzig, Stadt. Dr. Damus, Stadtſchulrath zu Danzig, 
. Eibing, Höhe, öſil. mn Pfarrer zu Trunz, Landkr. 

ing 
. Elbing,Riederung, witl. Bury, dogl. zu Elbing. 
Elbing. Zagermann, Propſt zu Elbing. 

. Marienburg, 
Gr. Werder. Kähler, Superint. zu Neuteich, Kr 

arienburg. 
. Marienburg, 

KL. Werder. Schulke, Pfarrer zu Fiſchau, Kr 
Marienburg. 



Aufihtsbezirke: 
9. MRarienburg. 

10. Tiegenbof J. 

11. Tiegenbof II. 
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Nitſch, Dekan zu Marienburg. 
Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof, Kr 

Marienburg. 
rt Se Dekan 

Gr. Lichtenau, Kr. Marienburg. 

2. Regierungsbezirk Marienwerder. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Briefen. 
Druß. 

. Dt. an 
Flato 
Pr. Seien 

14. Löbau. 
15. Marienwerder. 
16. Meme. 

17. Reuenburg. 
18. Neumark. 
19. Prechlau. 

2. Rofjenberg. 
21. Schlochau. 

2. Strasburg. 
= un 

Winter zu Briefen. 
Blod zu Bruß, Kr. Konip. 
Skrzeczka zudt. er Nofenberg. 
Bennewitz zu Flato 
ag er zuPr. Sriedland, Kr.Schlochau. 
Dr. Kaphahn zu Graudenz 
Dr. Jonas zu Konitz. 
Dr. Hatwig zu Dt. Krone. 
Bartſch dafelbft. 
Dr. Eunerth zu Kulm. 
Dr. Hubrid zu Kulmfee, Kr. Thorn. 
Sermond zu [en 
Eichhorn zu Leilen, Kr. Graudenz. 
Streibel zu Löbau. 
Dr. Otto, Schulrath, zu Marienwerder. 
von Homeyer zu Mewe, Kr. Marien: 

werder. 
Engelien zu Neuenburg, Kr. Schwetz. 
Zange zu Reumart, Kr. Löbau. 
Katluhn zu Prechlau, Kr. Schlochau, 

auftragsw. 
Engel zu Riefenburg, Kr. Rofenberg. 
Lettau zu Schlocau. 
Kießner zu Schwetz. 
Treichel zu Schwetz. 
Dr. Hoffmann zu Schönſee, Kr. 
sn 

Menge dafelbit. 
Rohde zu Zempelburg, Kr. Flatow. 



Aufſichtsbezirke: 
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Keine. 

III. Provinz Brandenburg. 

Stadt Berlin. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 
Reine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Berlin I. 
. Berlin II. 
. Berlin III. 
. Berlin IV. 
. Berlin V. 
. Berlin VL 
. Berlin VII. 
. Berlin VID. 
. Berlin IX. 
. Berlin X. 

Dr. 2orenz, ftädtifcher Schulinspeltor. 
3. 3. unbejeßt. 
Stier, ſtädtiſcher Schulinfpektor. 
Dr. Pohle, dsgl. 
Dr. Jonas, dsgl. 
Dr. Hennig, dsgl. 
Dr. Fiſcher, dsgl. 
Dr. wid, dsgl. 
Dr. von Gizydi, dsgl. 
Haaje, dsgl. 

2. NRegierungsbezirt Potsdam. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

. Randkrei® Berlin-Niederbarnim. Bandtke zu Berlin. 
⸗ Berlin-Teltow. Kob daſelbſt. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Angermünde I. 
. Angermünde 1. 

. Baruth. 

. Beeliß. 

. Beeskow. 

. Belzig I. 

. Belzig II. 

. Berlin, Land 1. 

Hähnelt, Superint. zu Angermünde. 
Röſer, Pfarrer zu Crußow, Kr. An 

germünde. 
Dr. Dieben, Superint. zu Baruth, 

Kr. Jüterbog-Luckenwalde. 
Miething, dsgl. zu Beelig, Kr. Zauch⸗ 

Belzig. 
Müller, Superint. zu Beesfow, Sr. 
Beeskow⸗Storkow. 
el d8gl. zu Belzig, Kr. Zauch⸗ 

elzig. | 
Kühne, Baltor zu Raben, Kr. Zaud: 

Belzig. 
Hoſemann, Superint. zu Biesdorf, 

Kr. Niederbarnim. 



Auffichtsbezirke: 
9. Berlin, Land II 

10. 
11. 

Berlin, Qand IL. 
Bernau I. 

12. Bernau II. 

. Brandenburg 1. 
. Brandenburg LI. 
. Brandenbarg DI. 

16. Charlottenburg. 
17. 
18. 

19. 

ww 6 

> nm 

SENSE N NS RB 

&öln, Land 1. 
Eöln, Land I. 

Dahme. 

. Eberswalde I. 

. Eberswalde II. 

Fehrbellin. 

Gramzow. 

. Havelberg, Stadt. 

. Havelberg, Dom- 
Wilsnack. 

Jüterbog. 

Kyritz. 

. Zenzen. 

.Lindow⸗Granſee. 

. Zudenmalbde I. 

. Zudenwalde LI. 

Rauen. 
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Sceld, —— . Superint. Verw. 
zu Rojenthal, Kr. Niederbarnim. 

Winkler, Erapriefter zu Frankfurt a. O. 
Thiemann, Superint. zu Biefenthal, 

Kr. Oberbarnim. 
Reichardt, Paſtor zu ———— bei 

Oranienburg, Kr. Niederbarnim. 
Spieß, Superint. zu Brandenburg — 
Golling, dsgl. zu ——— 
Raſcher, Superint. a. aſtor 

zu Schmergow, Kr. — Belzig. 
Müller, Oberpred. zu Charlottenburg. 
Zange, Superint. zu Teltow. 
Vorberg, dögl. zu Schöneberg, Kr. 

Teltow. 
Scheele, dsgl. zu Dahme, Kr. Züter- 

bog⸗Luckenwalde. 
Bartuſch, dsogl. zu Niederfinow, Kr. 

Angermünde. 
Jonas, Oberprediger zu Eberswalde, 

. Oberbarnim. 
Zitzlaff, Superint. zu Fehrbellin, Kr. 

Oſthavelland. 
Hanſe, Paſtor und Superint. Verw. 

zu Brieſt, Kr. Angermünde. 
Jacob, Oberprediger zu Havelberg, 

Weſtprignitz. 

Sior, Superint. daſelbſt. 
Pfitzner, dsgl. zu Bocho, Kr. Züter- 

bog⸗Luckenwalde. 
SE dsgl. zu Kyritz, Kr. Dft: 

prignitz. 
3. 3. unbeſetzt. 
Breithaupt, 

Ruppin. 
Zander, Superint. zu Luckenwalde, 

Kr. Jüterbog-Luckenwalde. 
Großmann, Superint. a. D., Paſtor 

zu Dorf Zinna, Kr. Juterboge Licken⸗ 
walde. 

Dr. Stürzebein, Superint. zu Nauen, 
Kr. Oſthavelland. 

Superint. zu Granſee, 



ig ae 
33. Berleberg I. 

34. 

35. 
86. 

. Botsdam ID. 

Perleberg LI. 

Potsdam I. 
Potsdam LI. 

. Botsdam IV. 

. Botsdam V. 

. Brenzlau J. 

. Prenzlau II. 

. Prenzlau IH. 

. Prigwalt 1. 

. Pritzwalk II. 

. Butlig. 

. Rathenom I. 

. Rathenow II. 

. Rheinsberg. 

. Ruppin 1. 

. Ruppin II. 

. Schwedt. 

. Spandau. 

. Storfom I. 

. Stortow II. 

. Strasburg. 
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Niegel, Superint. zu Perleberg, Kr. 
Weitprign 5 

Dreſcher, Paftor zu Uenze, Kr. Weſt⸗ 
prigniß. 

Perſius, dsgl. zu Potsdam. 
Klehmet, Paftor zu Caputh, Kr. 

Zauch⸗Belzig. 
Lic. Mellin, Superint. a. D., Paſtor 

zu Ahrensdorf, Kr. Teltow. 
in Superint. zu Bornim, 
Kr. DOfthavelland. 
——— Pfarrer zu ann 

Bloc. Paſtor zu Prenzlau. 
Balper, dsgl. zu Wichmannsdorf, 

Kr. Templin. 
—— —* zu Fahrenwalde, Kr. 

lau renzlau 
Klügel, Super. zu Pritzwalk, Kr. 

Oſtprigni 
Seehaus, kihaſtor zu Meyenburg, Kr. 

Oſtpriguiß— 
Cruſius, Superintendent zu Kletzke, 

er. Beitprignig, 
Glokke, dsgl. zu Rathenow, Kr. Weſt⸗ 

havelland. 
Curds, Paſtor zu Liepe, Kr. Weſt⸗ 

havelland. 
— Paſtor zu Zuͤhlen, Kr 

uppin 
— Superint. zu Neu-Ruppin, 

Kr. Ruppin. 
Wadernagel, 

Kr. Ruppin 
Riedergefäife, Superint. zu Schwedt, 

Kr. Angermünde. 
Henjel, dsgl. zu Spandau. 
von Hoff, d3gl. zu Storkow, Kreis 

Beeskow⸗Storkow. 
As mis, Paſtor zu Neu-Zittau, Kreis 

Beeskow⸗-Storkow. 
Nitzſch, Superint. zu Strasburg U. M., 

Kr. Prenzlau. 

Paſtor zu Wuſtrau, 



| 
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Auffichtsbegirfe: 
56. Strausberg I. 3. 3. unbefegt. 
57. Strausberg IL. Bäihge, Dberprediger zu Alt⸗Lands⸗ 

berg, Kr. Niederbarnim. 
58. Templin I. Petrens, Superint. zu Templin. 
59. Templin IL Schiebed, Paſtor zu Hammelipring, 

Kr. Templin. 
60. Treuenbrieten. Hobohm, Superint. zu Treuenbrieten, 

Kr. Zauch⸗Belzig. 
61. Wittenberge. nee ‚Erzprieiter zu Neu⸗Ruppin, 

62. Witiſtock Kanitz, Dberprebiger zu Wittſtock, 
Kr. Oſtprignitz. 

63. Wriezen L Wilke, Superint. zu Freienwalde a.D., 
Kr. Oberbarnim. 

64. Wriezen II. Böle, Paſtor zu Lüdersdorf, Kreis 
Oberbarnim. 

55. Bufterhaufen a. Doſſe. Sun a zu Wuſterhauſen 
pın 

66. Kön. Wuſterhauſen I. — dsgl. au Königs: Wufters 
haufen, 

67. Kön. Wuſterhauſen I. Wernide, Dberprebiger zu Wendiſch⸗ 
Buchholz, Kr. Beestow-Storkow. 

68. Zehdenid. Kikebuſch, Superint. zu Zehdenid, 
. Templin. 

Zoſſen 1. 3. 3. unbeſetzt. 
70. Zoſſen II. Schmidt, Oberprediger zu Zoſſen, 

Kr. Teltow. 

3. Regierungsbezirt Frankfurt a D. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Arnswalde I. 3. 3. unbeſetzt. 
2. Arnswalde I. Priepke, Diafonus zu Neumedell, Fr. 

Arndwalde. 
3. Arnswalde III. Schmidt, Pfarrer zu Granow, Kreis 

Arnswalde. 
4. Dobrilugk I. Stodmann,Superint. zu Finſterwalde, 

Kr. Luckau. 
5. Dobrilugk II. Schmidt, Schloßprediger zu Dobri- 

lugk, Kr. Luckau. 
6. — Stange, Superint.zu@ulo, Kr. Sorau. 
7. Frankfurt J. (Stadt). —*88 dsgl. zu Frankfurt aD. 



AA 

9. 

10. 
11. 

.Frankfurt V. 
. sriedeberg N. M. I. 
. triedeberg N. M. LI. 

Fünrſtenwalde. 

. Guben I. 

. Guben II. 

8. Frankfurt I. (Land). 
Frankfurt I. 

Frankffurt III. 
Frankfurt IV. 

Ralau I. 
..Salau D. 

. Königsberg N. M. I. 

. Königsberg R. M. II. 

. Kottbus III. 

.Kroſſen a. ©. I 

Kroſſen a. ©. IL 

. Küftein. 

. Zandeberg a. W. IL 

. Zandsberg a. W. U. 

. Yandöberg a. W. IH. 

. Zudau I. 
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Marſchhauſen, Pfarrer zu Lebus. 
Nigmann, dSgl. zu Kl. Rade, 
Weſt⸗Sternberg. 

Gutbier, dsgl. zu Mallnow, Kr. Lebus. 
Feldhahn, Superint. zu Seelow, Fr. 

Lebus. 
Winkler, Erzprieſter zu Frankfurt a. O. 
Köppel, Archidiak. zu Friedeberg N. M. 
Stanke, Oberpfarrer zu Woldenberg, 

Kr. Friedeberg N. M. 
Beyer, Superint. zu Buchholz, Kr 

Lebus. 
Senckel, Pfarrer zu Wellmitz, Fr. — 
Rothe, Superint zu Gr. Breeſen, Kr 

Guben. 
Lützen, dsgl. zu Kalau. 

Goßlau, Pfarrer zu Greifenhain, Kr 
Kalau. 

Sa A an 
Dortihy, Pfarrer zu Wrede, Kr 

Königsberg N. M. 
. Königsberg N.M. II Grunow, dögl. zu Neu-⸗Lietzegöricke, 

Kr. Königsberg N. M. 
. Königsberg N. M. IV. Tillich, Superint. zu Schönfließ, Kr. 

. Königsberg N. M. V. 

. Rottbus I. 
. Kottbus LI. 

Königöberg N. MR. 
Müller, Pfarrer zu Nofenthal, Kr. 

.. Soldin. 
Büchſel, Superint. zu Kottbu2. 
Fri, Pfarrer zu Gr. Lieskow, Kr. 

Kottbus. 
Korreng, dgl. zu Burg, Kr. Kottbus. 
Frädrich, Superint. gu Kroſſen a.D., 

Kr. Krojjen. 
| Fliegenſchmidt, dagl. zu Bobersberg, 

Kr. Kroſſen. 
Pfeiffer, dsgl. zu Küftrin, Kr. Königs: 

berg N. M. 
Dr. Rolfe, d3gl. zu Landsberg a. W. 
Schmock, Pfarrer zu Stennewitz, Fr. 

Landsberg a. W. 
Stäglich, dsgl. zu Landsberg a. W. 
Schippel, Oberpfarrer zu Luckau 



Auffichtöbezirfe: 
35. Qudau II. 

36. Lübben 1. 
37. Lübben II. 

38. Müncheberg, 

39. Neuzelle. 

40. Schwiebus. 

4. Soldin 1. 
2. Soldin II. 

43. Sonnenburg. 

4. Sonnewalde. 

4. Sorau IL 
6. Sorau II. 
41. Spremberg L 
48. Spreniberg II. 

49. Sternberg L | 

50. Sternberg I. 

51. Sternberg. III. 
52. Sternberg IV. 

53. Zullihdau I. 

54. Zülichau IL. 

1. 

a. 
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— Superint. zu Drahnsdorf, Kr 

Wer, Pfarrer zu Neuzauche, Kr.Lühben. 
Sande, Oberpfarrer zu Friedland, 

Kr. Lübben. | 
Lic. Sauer, Superint. zu Münde- 

berg, ‚Kr. Lebus. 
Frenzel, Erzprieiter zu Seitwann, fr. 

Guben. 
Gutſche, dSgl. zu Oppelwitz, Kr. Zül⸗ 
lichau⸗Schwiebus. 
Gloatz, Superint. zu Soldin. 
Schmidt, Oberpfarrer zu Verlinchen, 

Kr. Soldin. 
engel. Superint. zu Sonnen: 

burg, Kr. Oft-Sternberg. 
Hengitenberg, dsgl. zu Sonnemwalde, 

Kr. Luckau 
Betri, dogl. zu Sorau. 2 
Göttling, Archidiakonus dajelbft. 
Ziege, Superint. zu Spremberg. 
Hinterſatz, Oberpfarrer zu Senften 

- berg, Kr. Kalau. 
Petri, Superint. zu Droſſen, Kr. 

Weit-Sternberg. 
Dr. Hoffmann, Oberpfarrer zu Bie- 

lenzig, Kr. Oſt-Sternberg. 
E 3. 8. unbefeßt. 

Schenk, Pfarrer zu Lindow, Fr. Oſt⸗ 
Sternberg. 

Röhricht, Superint. zu Zullichau, 
Kr. Züllichau-Schwiebus. 

Splittgerber, Pfarrer zu Sömart, 
Kr. Züllichau-Schwiebus. 

IV. Provinz Pommern. 
Regierungsbezirk Stettin. 

Ständige Kreis⸗Schulinſpeltoren. 
Keine. 

b. a ei Nebenamte. 

3. 5. um 
Köin. ie zu Ducherom. 



. Zacob 

. Zabes. 

. Raugard 1. 
. Naugard II. 
. Bajewalt I. 
. Bajewalf U. 
. Bencun. 

- Byrig I. 
. Byrig II. 
. Regenwalde. 
. Stargard. 
. Stettin, Stadt. 
. Stettin, Land I. 
. Stettin, Zand I. 
. Stettin, Archipres- 

byteriat. 
. Treptow a. Rega. 

Aufſichtsbezirke: 
. Bahn. 
. Kammin 1. 
. Sammin OD. 
. &olbag I. 
. &olbag I. 

Daber. 
. Demmin 1. 
. Demmin D. 
. Demmin II. 
. treienwalde I. 

. treienwalde I. 

.Gartz a. ©. 

. Gollnow I. 

. Gollnow 1. 

. Greifenberg I. 

j at nr II. 
.Grei 
.Jacobshagen I. 

Fanart mie II. 
agen IL. 

enhagen. 
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3. 3. unbefeßt. 
Lohoff, Superint. zu Cammin i. P. 
Freyer, Pfarrer bafefbft 
Rutzen, Superint. zu Neumark i. P. 
Hildebrandt, Superint. a.D., Paſtor 

zu Babbin bei Wartenberg i. P. 
Wegner, Superint. zu Daber. 
Thym, dsgl. zu Demmin. 
Sellin, Pfarrer zu Sarmen. 
Möller, dgl. zu Cummerom. 
Meinhold, Superint. zu Freien— 

walde i. P. 
3. 3. unbeſetzt. 
Petrich, Superint. zu Gark a. D. 
Dr. Schultze, dsgl. zu Gollnom. 
Nobiling, Baltor zu Roſenow. 
tsriedemann, Superint. zu Greifen- 

berg i. Bi 
Kühl, Archidiakonus dafelbit. 
Gehrke, Superint. zu G©reifenhagen. 
Kypke, Paſtor zu Rehwinkel b. Ball, 

auftragswß. 
Brinckmann, dsgl. zu Cremmin. 
Karow, dögl. zu Zachau. 
Körner, Superint. zu Wangerin. 
Oelgarte, dsgl. zu Naugard. 
Walter, Pfarrer zu Gülzow. 
Kupke, dsgl. zu Paſewalk. 
Langner, dsgl. zu Coblentz. 
Bon Superint. zu Pencun. 

erg, Oberpfarrer zu Pyritz. 
Schmidt, Superint. zu Beyersdorf. 
Diewitz, dgl. zu Labbuhn. 
Haupt, dgl. zu Stargard i. P. 
Pötter, Generalfuperint. zu Stettin. 
sn Superint. zu Frauendorf. 
nüppel, Pfarrer zu Alt-Damm. 

Kraetzig, Erzpriefter zu Pajewalf. 
ee en, Superint. zu Treptow 

a. Rega. g 
. Treptow a. Zoll. I. Wegener, dsgl. zu Treptow a. Toll. 



sa irfe: 
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39. Treptow a. Toll. I. ul une zu Werder b. Treptow 

0. Uedermünde I. 
tt. Uedermände II. 
2. Uledom 1. 
(3. Uſedom IE. 
4. Verben I. 

5. Verben 11. 
s Wollin 1. 
7. Wollin 11. 

PA — zu Ueckermuͤnde. 
Wegener, Pfarrer zu Jaſenitz. 
Gercke, Superint. zu Uſedom. 
Wieſener, Pfarrer zu Swinemünde. 
Gercke, Superint. zu Werben, Kr. 

Pyritz. 
Wetzel, Pfarrer zu Sandow. 
Bogel, Superint. zu Wollin i. P. 
Hintze, Pfarrer zu Martentin. 

2. Regierungsbezirk Cöslin. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Rreis-Schulimfpektoren im Nebenamte. 

Selgard 1. 
Belgard II. 

. Berndorf. 

4. Bublig L. 
5. Bublig IT. 

u) 

ie 

5. Btow I. 
1. Bũtow II. 

e. Görlin. 

°. &ö3lin I. 
". @öslin U. 

1. Eöslim III. 
2. Kolberg 1. 

Kolberg. UI. 

4 Dramburg I. 
b. Dramburg IL 

#%. Lauenburg L 
. Lauenburg II. 

1894. 

Genſichen, Superint. zu Belgard. 
Krüger, Baltor zu Wold. Tychow, 

Kr. Belgard. 
von Gierszewsti, Dekan zu Berns⸗ 

dorf, Kr. Bütow. 
Herwig, Superint. zu Bublig. 
Splittgerber, —5* — zu Goldbeck, 

Kr. Bublitz. 
Neumann, Superint. zu Bütow. 
Eitner, Baftor zu Alt-Colziglow, Kr 

Rummeldburg. 
Lohoff, Superint. zu Cörlin, Fr. 

Kolberg-Cörlin. 
Wagner, Oberprediger zu Eöslin. 
Cauße, Superint. zu Sohrenbohm, 

Kr. Eöslin. 
Richert, Baltor zullt-Belz, Kr. Eöslin. 
Wolfgramm, Superint. zu Kolberg. 
Mablendorff, Baltor zu Degow, Kr. 

Rolberg. 
Möhr, Superint. zu Dramıburg. 
Medow, Paſtor zu Gr. Spiegel, Hr 
Dramburg. 

Kaſiſchke, Superint. zu Lauenburg i. P. 
Bogdan, Paſtor zu Garzigar, Kr. 

Lauenburg i. P. 
8 



le ii 

19. 
20. 

21. 

— 

je) 

nn m ww 

8. Lauenburg II. 

Reuftettin I. 
Neuftettin IE. 

Ratzebuhr. 

.Rugenwalde I. 

. NRügenwalde II. 

. Rummel3burg 1. 

. Rummelsburg U. 

. Schiwelbein. 

. Schlame I. 

. Schlawe I. 

. Stolp, Stadt I. 

. Stolp, Stadt UI. 

. Stolp, Stadt IH. 

. Stolp, Altitadt L 
. Stolp, Altitadt IL 
. Stolp, Altjtadt II. 

. Zempelburg 1. 

. Zempelburg II. 
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Brenske, dSgL zu Saulin, Kr. Lauen⸗ 
burg. i. P. 

Lüdecke, Superint. zu Neuſtettin. 
AN Dberpfarrer zu Baͤrwalde, 
Kr. Neuſtettin. 

Sch midt, Superint. zu Ratzebuhr, 
Kr. Neuftettin. 

Leeſch, dgl. zu Rügenwalde, Kr. 
Schlawe. 

Heberlein, Pfarrer zu Grupenhagen 
Kr. Schlawe. 

Rewald, Superint. zu Rummelsburg 
Quandt, Paſtor zu Treten, Kr 
Rummelsburg. 

Wetzel, Supennt. zu Schivelbein. 
Plänsdorf, dsegl. zu Schlawe. 
Baars, Paſtor zu Schlawe. 
Hentigel, dögl. zu Weitenhagen, Kr. 

erjelbe [Stolp 
Ra r; ke, dsgl. zu Symbow, Fr. Schlame 
Kloß, Superint. zu Stolp. 
3. 3. unbejeßt. 
un Paſtor zu Stojentin, Kr 

Schröder, dögl. zu Tempelburg, Kr 
Neuſtettin. 

Hedtke, dsgl. zu Virchow, Kr 
Dramburg. 

3. Regierungsbezirk Stralſund. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinjpeltoren im Nebenamte. 

Barth IIL. 

. Bergen a. Rügen. 

. Demmin. 

. Altenlirhen a. Rügen. on Superint. zu Altenkirchen 

. Barth I. 

. Barth II. 

. Rügen. 
Baudad,dögl.z.Barth, Kr.Franzburg 
Treichel, Paſtor zu Dangeren Kr 

Franzburg. 
Fabricius, dsgl. zu Prohn, Kreit 

Franzburg. 
von Unruh, Superint. zu — 

Kr. Rügen. 
Thym, dsgl. zu Demmin. 



Aufſichtsbezirke: 
ĩ. Franzburg. 
8. Garz a. Rũgen. 
9. Greifswald, Stadt. 

10. Greifswald, Land. 

11. Grimmen. 
12. Loitz. 
13. Stralſund. 
14. Bolgaft I. 

15. ®olgaft H. 
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Wartchow, Superint. zu Fraunzburg. 
Ahlbory, d3gl. zu Sarz, Kr. Rügen. 
Harder, dsgl. zu Greifswald. 
Hoppe, d3gl. zu Hanshagen, Kreis 

Greifswald. 
Knuft, dsgl. zu Grimmen. 
Aebert, dgl. zu Loitz, Kr. Grimmen. 

retzdorf, dsgl. zu Stralfund. 
harz, Paltor zu Hohendorf, Kr. 
Greifswald. i 

Rlopiö, dsgl. zu Laſſan, Kr. Greifs- 
wald. 

V. Provinz Poſen. 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Adelnau. 
2. Birnbaum. 
3. Frauſtadt. 
4. Goſtyn. 
5. Grüß. 
6. Jaroiſchin. 

9. Koſten. 
10. Krotoſchin. 

11. Liſſa. 
12. Meferip. 
13. Neutomiſchel. 

14 Dftromo. 
15. Bleichen. 

16. Bofen I. 
1. Poſen I. 
. 18. Voſen IL. 

19. Pudewitz. 
. Rawitſch. 

21. Rogafen. 

22. Samter. 
23. Scildberg. 
24. Schmiegel. 
5. Schrimm 1. 

Baumbauer zu Adelnau. 
Tietz zu Birnbaum. 
Grubel zu Fraujtadt. 
Platſch zu Goſtyn. 
— zu Grätz, auftragsw. 

rtlieb zu Jarotſchin. 
Dr. Hilfer zu Kempen. 
Brüdner zu Kojchmin. 
gele zu Koften. 

ütiner zu Krotoſchin. 
ssehlberg, Schulrath, zu Liſſa. 
Tecklenburg, Schulrath, zu Meferig. 
Fengler zu Neutomifchel. 
Dr. ——— Schulrath, zu Oſtrowo. 
Rohde zu Pleſchen. 
Schwalbe, Schulrath, zu Poſen. 
Gärtner daſelbſt. 
Casper daſelbſt. 
Albrecht zu Pudewitz, Kr. Schroda. 
Wenzel, Schulrath, zu Rawitic. 
Luft, Schulrath, zu Rogaſen, Kreis 

Dbormil. 
Dr. Baier zu Samter. , - 
Eberhardt zu Scildberg. 
ae zu Schmiegel. 
ol zu Schrimm. 

3* 



Aufſichtsbezirke: 
26. Schrimm I. 

. Schroda. 

. Wollſtein. 

. Wreſchen. 
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Dr. Schlegel zu Schrimm. 
Brandenburger zu Schrobda. 
Dr. Kaute zu Wolltein, Kr. Bontft. 
Dr. Nemiß zu Wreſchen. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenante. 
. Birnbaum I. 
. Birnbaum II. 
Borek. 
Buk. 

. Frauſtadt. 

Graͤtz. 
Karge. 

. Kempen. 

. Kobylin. 

. Koften. 

Krotoſchin. 
Liſſa. 

. Meſeritz. 
. Reutomifchel. 
. Reuftadt bei Pinne. 

. Dbornil. 

. Dftromo. 

.Pleſchen. 

.Poſen I. 

. Bojen I. 

. Bunip. 

. Radwig. 

. Rawitid. 
. Rogafen. 

. Samter I. 

. Samter II. 

. Schroba. 

. BVollitein. 

. Wrefchen. 

% 8. unbejegt. 
adtke, Superint. zu un 

Eiche, dögl. zu Borek, Kr. Koſchmin. 
Jäkel, Pfarrer zu Bu. 
Zarnad, Superint. zu Heyersdorf, 

Kr. Frauſtadt. 
adrich, Pfarrer zu Gräbß. 
u Dberpfarrer zu Karge, 

Than, Superint. zu Kempen. 
— Pfarrer zu Kobylin, Kr. 

toſchin. 
* jelber, Saſloßpredigerzu Racot 

— Superint. zu Krotoſchin. 
inte, Superint. Verw. zu Liſſa. 

Müller, d3gl. zu Meſeritz. 
Böttcher, dögl. zu Neutomifchel. 
re Kloster zu Neuftadt bei 
Pinne, Kr. Neutomiſchel. 

Warnitz, Superint. zu Obornil. 
Harhaufen, Pfarrer zu Oſtrowo. 
Raddatz, dsgl. zu Pleſchen. 
gehn, Superint. zu Poſen. 

r. Borgius, Ronfift Rath zu Poſen. 
Günther, Pfarrerzu Punitz, Kr. Goſtyn. 

latau, dögl. zu bone, Kr. Bomſt. 
aifer, Superint. zu Rawitſch. 

Wagler, Pfarrer zu NRogafen, Kr. 
Dbornif. 

Schammer, dsgl. zu Pinne, Kr. Samter. 
Reyländer, Superint. zu Samter. 
Pickert, Pfarrer a Schroda. 
Lierſe, Super. zu Wollſtein, Kr. Bomtft. 
Bod, Pfarrer zu Wreſchen. 



Auffichtsbezirke: 
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2. Regierungsbezirk Bromberg. 
a. Ständige Kreis-Schulinjpektoren. 

. Bromberg I. 

. Bromberg II. 

. Szamtlau. 

. Önejen. 

. Snomwrazlam. 

. Rolmar i. P. 

. Mogilno. 

. Schubin. 

. Birfig. 

.Witkowo. 

. Bongromip. 

. Znin. 

DI M WO ID 

— — 2 De CD 00 = 

Dr. Grabow, Schulrath, zu Bromberg. 
Hedert, Schulrath, daſelbſt. 
Schick zu Czarnikau. 
3. 3. unbehetzt. 
Binkowski, Schulrath, zugJnowrazlaw. 
Pensky, Schulrath, zu Schneidemuͤhl, 

Kr. Kolmar. 
Storz zu Mogilno. 
Heiſig zu Schubin. 
Sachſe zu Nakel, Kr. Wirſiß. 
Folz zu Witkowo. 
Biedermann zu Wongrowiß 
Kieſel zu Znin. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

o — . Bromberg, Land. 
4. Erone a. 2. 

5. Ezarnilau. 
6. Erin. 
T. Slefne. 
8. Friedheim. 

9. Gneſen. 
10. Inowrazlaw I. 
11. Snomwrazlaw IL 
12. Kolmar i. P. 
13. Kowalewko. 
14. Krenz 

15. Labiſchin. 

16. Mogilno. 
17. Natel. 
18. Schönlantle. 

19. Schuliß. 
2%. Strelno. 

. Bromberg, Stadt L. Lie, Saran, Superint. zu Bromberg. 

. Bromberg, Stadt II. Reichert, Pfarrer dafelbft. 
von Zuychlinski, dgl. dafelbft. 
Dfterburg, dsgl. zu Crone a. B., 

Kr. Bromberg. 
Höhne, Superint. zu Czarnikau. 
Braune, Pfarrer zu Erin, Kr. Schubin. 
Beyer, Superint. zu Filehne. 
Weckwarth, Pfarrer zu Friedheim, 

Kr. Wirſitz. 
Kaulbach, Superint. zu Oneſen. 
Hildt, dsgl. zu Inowrazlaw. 
3. 3. unbeſetzt. 2 
Münnich, Superint. zu Kolmar i. P. 
3. 3. unbeſetzt. 
Angermann, Pfarrer zu Alt-Sorge, 

Kr. Filehne. 
Renowanz, Pfarrer zu Bartjchin, 

Kr. Schubin. 
Noennede, dgl. zu Mogilno. 
Venzlaff, d3gl. zu Nakel, Kr. Wirſitz. 
Kriginger, dsgl. zu Grünfier, Kr. 

Filehne. 
Fuß, dögl. zu Fordon, Kr. Bromberg. 
Naatz, dsgl. zu Strelno. 
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Aufſichtsbezirke: 
21. Weißenhöhe. Schönfeld, Superint. zu Weißenhöhe, 

Er. Winvſizz. 
22. Wirfig. Wätzmann, Piarrer zu Wirſitz. 
23. Witkowo. Friſchbier, dSgl. zu Willone 
24. Wongromib. Schulz, Superint. zu Wongromig. 

VI. Vrobinz Schleſien. 

1. Regierungsbezirk Breslau. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Breslau, Land. Heyfe, Schulrath, zu Breslau. 
2. Brieg. Eberſtein, Schulrath, zu Brieg. 
3. Frankenſtein. - Dr. Starfe zu Frankenſtein. 
4. Glatz. 3IIl lgner zu Glatz. 
5. Habelſchwerdt. — zu Habelichmerbt. 
6. Militſch. opf zu Militich. 
7. Münfterberg-Nimptich.3. 3. unbejept. 
8. Namslau. Nufin zu Namslau. 
9. Neurode. Dr. Springer zu Neurode. 

10. Ohlau. Schröter, — zu Ohlau. 
11. Reichenbach. Tamm zu Reichenbach. 
12. Schweidnitz. Lochmann zu Schweidnitz. 
13. Waldenburg J. Dr. Heidingsfeld zu Waldenburg, 

auftragsw. 
14. Waldenburg II. Vigouroux, Schulrath, daſelbſt. 
15. Gr. Wartenberg. Grenſemann zu Gr. Wartenberg. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Breslau, Stadt. Dr. Pfundtner, Stadtſchulrath zu 

Breslau. 
2. Guhrau I. Kreb3, Superint. zu Herrnftadt, Kr. 

Guhram 
3. Guhrau II. Runge, Paſtor zu Rützen, Kr. Guhrau. 
4. Guhrau III. Horſchin, Pfarrer zu Tſchirnau, Kr. 

Guhrau. 
5. Neumarkt L Reymann, Superint. zu Über: 

Stephansdorf, Kr. Neumarkt. 
6. Neumarkt II. Stelzer, Paſtor zu Rackſchütz, Kr 

Neumarkt. 
7. Neumarkt III. Linke, ee zu Ober-Stephans- 
A dorf, Kr Neumarkt. 

. Reumarkt IV. Werner, Pfarrer zu Polsnitz, Kr 
Neumarkt. 



10. Dels II. 

11. Del III. 

12. Dels IV 

13. Stemau I. 
14. Stemau H. 

15. Steinan LI. 

16. Strehlen. 
11. Striegau 1. 

18. Striegau D. 

19. Trebnitz I. 

2%. Trebnitz II. 
= Zrebnig IH. 
Wohlau I. und I. 

2. Bohlau IM. 

3 

Ueberſchär, Superint. zu Oels. 
Schneiber, Paſtor zu Stampen, Fr. 

Dels. 
— Superint. zu Pontwitz, Kr 

els. 
Gloger, Pfarrer zu Kunersdorf, Kr 

Oels. 
Lauſchner, Superint. zu Steinau. 
Hilbrandt, dsgl. zu Raudten, Kr. 

Steinau. 
Gebel, Erzprieſter zu Preichau, Kr 

Steinmu. 
Hartmann, Superint. zu Strehlen. 
Wieſe, degl. zu Eonradswaldan, Kr. 

Striegau. 
Dohm, Erzpriefter und Stadipfarrer 

zu Striegau. 
von Ciechauski, Paſtor zu Ober 

Glauche, Kr. Trebnitz. 
Adam, dsgl. zu Hochkirch, Kr. Trebnitz. 
Obſt, Erzpriefterzu Zirkwitz, Kr. — 
Fromm, Paſtor zu Piskorſine, Kr 

Wohlau. 
Hauke, Pfarrer zu Wohlau. 

2. Regierungsbezirk Liegnip. 

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. 
1. Sagan. Arndt zu Sagan. 

b. Kreis-Schulinipeltoren im Nebenamte. 
1. Bolkenhain I. 

2. Voltenhain II. 

3. Bunzlau I. 
4. Bunzlau II. 

9. Bunzlau III. 

6. Freyſtadt 1. 
J. Freyſtadt I. 
8. Freyſtadt III. 

Hillberg, Superint. zu Rohnſtock, 
Kr. Bolkenhain. 

mul Pfarrer zu Hohenfriedeberg, 
Kr. Bollenhain. 

Straßmann, Superint. zu Bunzlau. 
Dehmel, dögl. zu Waldau O. L., Fr. 

Bunzlaıı. 
Birke, Pfarrer zu Nieder-Schönfeld, 

Kr. Bunzlau. 
3. 3. unbejegt. 
Kolbe, Paftor zu Freyſtadt. 
Ginella, Pfarrer zu Beuthen a. O., 

Kr. Freyſtadt. 



Auffichtsbezirke: 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

Glogau I. 

Slogau II. 
®logau IH. 

Görlitz I. 
Görlitz II. 

®örlig II. 
. Goldberg. 

. &rünberg 1. 

. Grünberg UL. 

.Haynau. 

Hirſchberg I. 

.Hirſchberg DI. 

Hirſchberg IL. 

— J. 
oyerswerda II. 

. Sauer I. 

. Sauer II. 

. Zandeshut I. 

. Zandeshut II. 

. Zauban 1. 

. Zauban II. 

. ObersLaufip. 

.Liegnitz, Stadt. 

. Riegnig, Land I. 

. Riegnig, Land II. 

Ziegnig, Zand II. 
. Xömwenberg 1. 
. Zöwenberg LI. 

. Römwenberg II. 
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Roſemann, Paſtor zu Jacobslirch, 
Kr. Glogau. 

Ender, Superint. zu Glogau. 
Schönborn, Pfarrer zu Jaetſchau, 

Kr. Glogau. 
Braune, Paſtor zu Görlitz. 
Brückner, dsgl. zu Gersdorf O. L., 

Landkr. Görlitz. 
Kolde, dsgl. zu Liſſa, Landkr. Görlitz. 
Hasper, dsgl. zu Pilgramsdorf, Kr. 

Goldberg-Haynau, auftragsw. 
Lonicer, Superint. zu Grünberg. 
Sappelt, Pfarrer daſelbſt. 
Grießdorf, Superint. zu Steudnitz, 

Kr. Goldberg-Haynau. 
— dögl. zu Stonsdorf, Kr. Hirſch⸗ 

er 9.. 
Haym, Paſtor zu Hermsdorf u. R., 

Kr. Hirschberg. 
Hirichfeld, Pfarrer zu Arnsdorf, Pr. 

Hirſchberg. 
Kuring, Superint. zu Hoyerswerda 
Wahn, Oberpfarrer zu Ruhland, Kr. 

Hoyerswerda. 
Thiemich, Paſtor prim. zu Jauer. 
Dr. Herbig, Erzprieſter daſelbſt. 
Förſter, Paſtor prim. zu Landeshut. 
Töpler, Pfarrer zu Neueu, Kr. Lanz 

deshut. 
Thuſius, Superint. zu Lauban. 
Ritter, dsgl. zu Markliſſa, Ar. Lauban. 
Urbaneck, Pfarrer zu Görlitz. 
Schröder, Stadtſchulrath zu Liegnitzz. 
Struve, Paſtor zu Neudorf, Landkr. 

Liegnitz. 
Aumann, Superint. zu Groß⸗-Tinz, 

Landkr. Liegnitz. 
Adler, Erzprieſter zu Liegnitz. 
Fiedler, Superint. zu Löwenberg. 
Berger, Paſtor zu Laͤhn, Kr. Löwen⸗ 

ber g. 
Güntzel, Superint. zu Flinsberg, Kr. 

Zömwenberg. 



on 
38. Löw ne IV. 

39. Löwenberg V. 

40. Lüben 1. 
41. Qüben II. 

22. Rothenburg 1. 

4. Rothenburg II. 

4. Rothenburg II. 

5. Sagan. 
#6, Schönau 1. 

41. Schönau H. 
#8. Sprottau 1. 
49. Sprottau I. 
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Balder, Pfarrer zu Schmottfeiffen, 
Kr. Löwenb berg. 

Dr. Daiapto, 8gl. zu Langmwaffer, 
Kr. Löwenberg. 

Stoſch, Superint.zuSeebnig, Kr.Qüben. 
on dsgl. zu Dittersbadh, Kr. 

une dögl. zu See, Fr. Rothen⸗ 
burg O. L. 

Dr. Selle, Paſtor zu Kreba, Fe. 
Rothenburg O. L. 

Neumann, dsgl. zu Gablenz, Kr. 
Rothenburg DO. L. 

Fengler, = zu Sagan. 
. Daerr, Superint. zu Jannowitz, Hr 

Schönau. 
Gröhling, Pfarrer zu Schönau. 
Effenberger, Bajtor zu Sprottau. 

. Staude, Erzpriefter zu Sprottan. 

3. Regierungsbezirt Oppeln. 
a. Ständige Kreis-Schulinipelktoren. 

1. Beuthen. 
2. Falkenberg. 
3. Gleiwitz. 
4. Ober-Glogau. 

5. Grottlau. 
6. zum 
1. Karlsruhe. 
8. Kattowitz. 
9. KönigsHütte. 

10. Roſel I. 
11. Koſel IL. 
12. Kreuzburg I. 
13. Kreuzburg I. 
14. Keobihäß I. 
15. Leobſchũtz LI. 
16. Leſchnitz. 
17T. Loslau. 
18. Zublinig I. 
19. Zublinig IL 

Arlt zu Beuthen. 
Czygan, Schulrath, zu Falkenberg. 
Schink zu. Öleuvip. 
Dr. Kolbe zu: Ober-Ölogau, Kr. 

Neuftadt. 
zu Grottkan. 

ngelen zu Hultſchin, Kr.Ratibor. 
Seron zu Karlsruhe, Kr. Oppeln. 
Dr. Körnig zu Kaitowitz. 
Dr. Mikulla zu Königshätte, Kr. 

Beuthen. 
Dr. Hüppe, Sculrath, zu Kofel. 
Dr. Ruste Ba auftragsw. 
Neuendorff zu Kreuzburg. 
Dr. Werner daſelbſt. 
Elsner zu Leobſchütz. 
Heiſig daſelbſt. 
Weichert zu Leſchnitz, Kr. Gr. Strehlitz. 
Polatzek zu Rybnik. 
Hennig zu Lublinitz. 
Müller daſelbſt. 
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Auffichtsbezirke: 
20. Reihe I. . Fauſt, Schulrath, zu Neiße. 
21. Weiße II. Mufolif daſelbſt. 
22. Neuſtadt. Dr. Schäffer zu Neuſtadt. 
23. Nicolai. z. Z. unbeſetzt. 
24. Oppeln I. Schreier, Schulrath, zu Oppelu. 
25. Oppeln II Bader daſelbſt. 
26. Peiskretſcham. Dr. Faulde zu Peiskretſcham, Kreis 
> — „Toſt⸗Gleiwitz, auftragsw. 

27. Pleß I. Paſtuszyk zu Pleß. 
28. Ratibor J. Pelz zu Ratibor. 
29. Ratibor I. Hauer, Schulrath, dafelbit. 
30. Rofenberg O. ©. Waſchow zu Rojenbeasg. 
31. Rybnik. Dr. Böhm zu Rybnif. 
32. Groß-Strehlig. Dr. Hahu zu Groß-Strehlig. 
33. Tarnowitz. Woitylak zu Tarnowitz. 
34. Zabrze. Buchholz zu Zabrze, auftragsw. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Leobſchütz-Koſel. Schultz, Superint. zu Leobſchütz. 
2. Oppeln III. Geißler, Konſiſtorialrath u. Superint. 

zu Oppeln. 
3. Pleß IL⸗Rybnik. D. —— Superint. zu Pleß. 

VO. Probinz Sadien. 

1. Regierungsbezirt Magdeburg. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Feine. 

b. Kreis⸗-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Altenplathow. Pfau, Superint. Vikar zu Alten 

| plathow, Kr. Serihow II. 
2. Anderbed. Dr. Oelze, Superint. zu Anderbed, 

Kr. Oſchersleben. 
3. Atendſee. so dögl. zu Arendfee, Kr. ODſter⸗ 

urg 
4. AlcherSleben, Stadt. Heimerdinger, Oberpfarrer zu 

Alchersleben. 
5. Aſchersleben, Land. Koch, Superint. zu Codjftedt, Kreis 

Alchersleben. 
6. Atzendorf I. Schmidt, dgl. zu Eggersborf, Kr 

Galbe a. ©. 
7. Agendorf II. Rögel, — zu Staßfurt, Kr. 

Galbe a 



Aufſichtsbezirke: 
8. Bahrendorf. 

Baarleben. 

Beetzendorf. 

Bornſtedt. 

— ——— H. 

. Burg 1. | 

. Burg II. 

Calbe a. S. L 
. &albe a. ©. II. 

. &löge 1. 

. Elöße I. 

. &racan. 

&. Egeln. 

. Eilöleben 1. 

. Eilöleben II. 

. Gardelegen I. | 

. Bardelegen II. 

Gommern. 

Groͤningen. 

. Halberftadt, Stadt. 

. Halberftadt, Land. 

. Zoburg. 

. Magdeburg, Stadt. 
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Schmeißer, Superint. zu Bahrendorf, 
Kr. Wanzleben. 

Raabe, dsgl. au Irxleben, Sr. Wol⸗ 
mirſtedt. 
Bernede, Superint, Bilar zu Beetzen⸗ 

dorf, Kr. Salzwedel. 
Kraufe, Superint. zu Nord-Germers⸗ 

leben, Kr. Neuhaldendleben. 
Spieß, dsgl. zu Brandenburg a. 9., 

Altftadt, Kr. Brandenburg. —- 
Thieme, degl. zu Coͤrbelitz, Kr. Je⸗ 

richow I. 
Wilcke, Baftor au Grabow, ar. Je⸗ 

richow I. 
| Dunn Superint. Vikar zu Calbe a. S. 
Dr. Zehlke, Paſtor zu Gr. Roſenburg, 

Kr. Calbe a. ©. 
Müller, Superint. Zifar zu Calbe 

a. M., Kr. Salzwedel. 
Wolff, Baftor zu läge, Kr. Garde⸗ 

legeıt. 
Pfeiffer, an zu — Kr. 
Jerichow I. 

Heims, Paſtor zu Bleckendorf, Kr. 
Wanzleben. 

Dittmar, Superint. zu Eilsleben, Kr. 
Neuhaldensleben. 

Völker, Paſtor zu Harbke, Kr. Neu⸗ 
haldensleben. 

Feiertag, Superint. Vikar zu Mieſte, 
Gardelegen. 

Fritze, Paſtor zu Kloſter-Neuendorf, 
Gardelegen. 

Lic. Rönnecke, Superint. zu Gomniern, 
Kr. Jerichon J. 

von Puttkamer, Superint. Vikar zu 
Gröningen, Kr. Oſchersleben. 

Bärthold, Oberprediger zu en 
Allihn, Baftor zu Athenſtedt, Kr 

Halberitadt. 
Dransfeld, Superint. 

Kr. Jerichow I. 
Städt. Schuldeputation zu Magdeburg. 

zu Leitzkau, 



Auffichtsbezirke: 
31. Magdeburg. 
32. 

. Neubaldensleben II. 

. Ofcheröleben. 

. Diterburg. 

. Dftermwied. 

. Quedlinburg, Stadt. 

. Quedlinburg, Land. 

. Salzwedel 1. 

. Salzwedel I. 

Neuhaldensleben I. 

. Sandau I 

. Sandau II. 

Seehaufen. 

. Stendal I. 

. Stendal II. 

. Tangermünde I. 

. Zangermünde H. 

. Wunzleben. 

. Weferlingen. 

. Werben. 

.Grafſchaft Stolberg> 
Wernigerode. 

. Wolfsburg. 

. Rolmiritedt 1. 

. Bolmirftedt I. 

Zieſar. 
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Brieden, Propit zu Magdeburg. 
Meilheider, UOberprediger zu Neu- 

haldensleben. 
Schneider, Superint. zu Bahldorf, 

Kr. Neuhaldenzleben. 
Gaudig, dsgl. zu Dfcheräleben. 
Palmis, dsgl. zu Ofterburg. 
Leipoldt, dgl. zu Oſterwieck, Kr. 

Halberſtadt. 
Erbſtein, Oberpfarrer zu Quedlinburg, 

Kr. Aſchersleben. 
Buſch, Superint. zu Quedlinburg, Kr. 

Aſchersleben. 
Scholtz, dsgl. zu Salzwedel. 
Dienemann, Paſtor zu Jübar, Kr. 

Salzwedel. 
Schütze, Oberpfarrer zu Sandau, Kr. 

Jerichow II. 
Poll, Superint. zu Großman⸗ 
gelsdorf, Kr. Jerichow IL 

Spt, Baftor zu Crüden, Kr. Oſter⸗ 
urg 

Jeep, Superint. zu Stendal. 
Bilanz, Baftor zuKläden, Kr. Stendal. 
Fengerx, Superint. zu Tangermünde. 
Leſſer, Baftor zu Lüderig, Kr. Stendal. 
Meyer, Paſtor zu Remkersleben, Kr. 

Wanzleben. 
Holgheuer, Superint. zu Weferlingen, 

Kr. Gardelegen. 
Delße, dgl. zu den, Kr. Dfterburg. 

Dr. Renner, Konfilt. Rath, Superint. 
und Dofprediger zu Wernigerode. 
ea] von der Schulenburg zu 

Wolfsburg, Kr. Gardelegen. 
Scellert, Paſtor zu Farsleben, Mr. 

Wolmirftedt. 
Schindler, Superint. zu Loitſche, Kr 

Wolmiritedt. 
Delze, dögl. zu Ziejar, Kr. Jerichow LJ. 



Auffihtöbezirke: 
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2. Negierungsbezirf Merfeburg. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulmipeltoren im Nebenamte. 
1. Artern. 

2. Barnftädt. 

3. Beihlingen. 

4. Belgern. 

5. Bitterfeld. 
6. Brehna. 

1. Eönnern. 
8. Deligich. 
9. Düben. 

10. Edartsberga. 
11. Eilenburg. 
12. Eißleben. 

13. Eifterwerda. 

14. Ermöleben. 

15. Freyburg. 

16. Gerbitebt. 

11. Biebichenftein. 

18. Gollme. 
19. Gräfenhainichen. 

%. Halle, Stadt I. 
21. Stadt I. 
22. Halle, Zand L 
3. Halle, Land II. 
4. Heldrungen. 

Sahr, Superint. zu Artern, Kr. San⸗ 
gerhaufen. 

Bettler, Pfarrer zu Barnitädt, Ar. 
Duerf urt. 

Allihn, Superint. zu Leubingen, Kr. 
artSberga. 

Madenrodt, Superint. Bilar zu 
Belgern, Kr. Torgau. 

Dreyhaupt, Superint. zu Bitterfeld. 
Wied, Pfarrer zu Due, Kr. Bitter: 

feld, auftragsw. 
Zaube, dögl. zu Lebendorf, Saaltr. 
Hahn, Superint. zu Delitzſch. 
Thon, Pfarrer zu Großwölkau, Kr. 

Delitzſch. 
Naumann, Superint. zu Eckartsberga. 
Wurm, dsgl. zu Eilenburg, Kr. Delitzſch. 
Rothe, dsgl. zu Eisleben, Mansfel⸗ 

der Seekreis. 
Hoffmann, Superint. Vikar zu Elſter⸗ 

werda, Sr. Liebenmerda. 
Auz, Superint., Konfiit. Rath, zu 

Ermöleben, Mansfelder Gebirgskr. 
Holzhanfen, Superint. zu Freyburg 

a. U., Kr. Querfurt. 
Perſchmann, dgl. zu Gerbitedt, 

Mansfelder Seefreis. 
Bethge, dsgl. zu Biebichenitein, 

Saalkr. 
Opitz, dsgl. zu Gollme, Kr. Delitzſch. 
Salau, Oberpfarrer zu Gräfenhaini⸗ 

chen, Kr. Bitterfeld. 
D. Förſter, Superint. zu Halle a. S. 
Schwermer, Pfarrer daſelbſt. 
.Z. unbeſetzt. 
—* Pfarrer zu Trotha, Saalkr. 
Dr. Reineck, Superint. zu Heldrun⸗ 

gen, Kr. Eckartsberga. 



An 

26. 

27. 

28, 
29. 

30 
31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

* 

5. Herzberg. 

Hohenmölſen J. 

Hohenmölſen II. 

Kemberg. 
Lauchſtädt, 

Liebenwerda. 
Liſſen. 

Lützen. 

Mansfeld J. 

Mansfeld II. 

Merſeburg, Stadt. 
Merſeburg, Land. 

. Müdeln. ' 

. Naumburg.  . 

. Porta. 

5 Prettin. 
. Querfurt. 

. Rademell. 
Sangerhaufen. 
Schkeuditz. 

. Schlieben. 

. Schraplau. 

. Schweinig. 
Torgau. 
Beihenfels, 

. Wittenberg. 
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Giſevius, Superint. zu Herzberg, Kr. 
Schweinip. 

Kabis, Superint. Vikar zu Hohen: 
mölfen, Kr. Weißenfels. 

Topf, Baltor zu N Kr. 
Weißenfels. 

3. 3. unbejegt. 
Philler, Euiperint 

Kr. Merjeburg. 
Grunewald, dögl. zu Liebenwerda. 
Schlemmer, d3gl. zu Lilien, Sr. 

Weißenfels. 

zu Lauchftädt, 

Begrich, dgl. zu Rügen, Fr. Merie- 

burg. 
— Superint. Vikar :zu Mans⸗ 

Happich, Pfarrer zu Braunſchwende, 
Mansfelder Gebirgskr. 

Martius, Superint. zu Merſeburg. 
Stöcke, dgl. zu Niederbeuna, Kr. 

Merſeburg. 
Möller, dsgl. zu Mücheln, Kr. Querfurt. 
— 3ihimmer, dsgl. zu Naumburg 

te Profeſſor, Geiſtlicher Sr 
an der Zandesfchule zu Pforta, Kr 
Naumburg a. ©. 

Opitz, Superint. zu Brettin, Kr. Torgau. 
Reicholt, Pfarrer zu Lodersleben, 

Kr. Ouerfurt. 
Seidler, d3gl. zu Radewell, Saaltı. 
Höhndorf, Superint. a en. 
u dsgl. zu Schkeudig, Ser. Merſe⸗ 

urg. 
Kegel, dsgl. zu Sclieben, Ar. 

Schweinitz. 
3. 3. unbeſetzt. 
Ziicher, Oberpfarrer zu Schweinig. 
Rühlmann, Superint. zu Torgau. 
Bogel, dögl. zu Weißenfels. 
-D. Reinide, Profeffor am Prediger: 

Seminare zu Wittenberg. 



AuffichtSbegirke: 
51. Zahna. 

%. Grafichaft Stolberg: 
Roßla. 

56. Grafſchaft Sobeg: 

1. 

es, Stadt. 
ig, Land 1. 
ib, Land II. 

Stolberg. 
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— — a. D., Oberpfarrer 
zu Seyda 

Neubert, dsgl. zu Zeitz 
Wintzer, Pfarrer zu rien, Kr. Zeip. 
ni Snperint. zu Wittgendorf; 

eiß. 

Paulus, Konfilt. Rath, Superint. und 
Paſtor zu Rokla, Kr. Se 

Pfitzner, Konfilt. Rath, Superint. u 
DOberpfarrer zu Stolberg, er. 

. Sangerhaufen. 

3. Erfurt. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Heiligenftadt II. 
2. Worbis. 

b. Kreis-Schulinjpektoren im Nebenamte. 
1. Bleicherode. 

2. Dachrieden; 

3. 
4. 
5. 

11. 

— 2. 

13, 
14, 
15. 

Erfurt I. 
Erfurt I. 
Ermitedt. 

Gebeſee. 

.Gefell. 

Bünjtedt. 

eiligenftadt I. 
ein⸗Furra. 

Langenſalza. 

Muͤhlhauſen i. Th. 

Nordhanſen I. 
Nordhauſen I. 
Nordhauſen IH. 

3. 3. unbeſetzt. 
Bolad, Schulrath, zu Worbis. 

Gaudig, Superint. zu Bleicherode, 
Kr. Grafſchaft Hohenftein. 

Seen Arhidiatenus zu Mühlbaufen 
h. 

Der Magiſtrat zu Erfurt. 
Reick, Dompropſt zu Erfurt. 
2 ‚ Pfarrer zu Ermftebt, Landkr. 

Cramer, dsgl. zu Großballhauſen, 
Kr. Weißenſee. 

Köſtlin, Diakonus zu Gefell, Kr. 
Ziegenrück, auftragsw. 

Güldenberg, Pfarrer zu Guͤnſtedt, 
Kr. Weißenſee. 

Kuliſch, Superint. zu Heiligenſtadt. 
Pape, Pfarrer —— 

Grafſchaft Hohenft 
Schniewind, Superint. zu Langen- 

ſalza. 
Clüver, Diakonus zu Mühlhauſen 

i. Th., auftragsw 
Roſenthal, Superint. zu Nordhaufen. 
Derjelbe. 
Hellwig, Dedant zu Nordhaufen. 



Aufſichtsbezirke: 
16. Oberdorla. 

17. 

Sup @ —0 ö 

2 sp wm 

Ranis. 

.Salza. 

. Echleufingen. 

. Sömmerda. 

. Sul. 

.Tennſtedt. 

. Treffurt. 

.Walſchleben. 

.Weißenſee. 

.Ziegenrück. 
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Ludwig, Pfarrer zu Zero 
Landkr. Mühlhaufen i. TH. 

Ullrich, Oberpfarrer zu Ranis, Re 
iegenräd. | 

Gorgaß, Pfarrer zu Liebenrode, Ka 
Grafihaft Hohenitein, auftragsw. 

Göbel, Superint. zu Schleufingen. ı 
Begener, — zu Sömmerda, Kr 

Weißenſee. 
Gerlach, — zu Suhl, Mr 

Schleuſi 
—* zu Tennſtedt, Mr. Spigaht, 

Zangenfalz 
Helle, Blarrerzu@roßöurfchla, Landkr. 

Mühlhauſen in Th. 
Dr. Müller, dsgl. zu Kühnhauſen, 

Landkr. Erfurt. 
Baarts, Euperint. zu Weißenſee. 
Hahmann, dgl. zu Wernburg, Kr. 

Biegenrüd. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

8. 

. Apenrade. 

. Hadersleben. 

Sonderburg. 
. Tondern I. 
. Zondern IL 

Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 
Mojehuus zu Apenrade. 
Sue mann, Sculrath, zu Haders: 

. Herzogth. Lauenburg. Dr. hatt zu Rapeburg, Kr. Herzog 
tum Lauenburg. 

Zodjen zu Sonderburg, cuftragsw. 
Schöppa zu Tondern. 
Burgdorf, Schulrath, dafelbit. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Alton 
Rorber-Dimarfen.g 8. unbejegt. 

a 

> 

Bagener, Stadtichulrath zu Altona 

nDdt, N zu Neuenlirdeu, Kı 
Norder-Dithmarjchen. 
3. unbej e 

Sübder-Dithmarfdenk en Ketten, —— zu Meldor| 
Süder⸗Dithmarſ 

U. Hinrichs, Paſtor zu Burg i. D., Ki 
Süder-Dithmarjghen. 



umdtsbezirke: 
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‘. Sũder⸗ODithmarſchen II. Man, Hauptpaftor zu Marne, Kr. 

3. Eckernförde IL 

9 ⸗ II. 

I, Eiderſtedt. 

I!. Flensburg 1. 
12. Flensburg LI. 

P. Huſum I. 

H = II. 

5. Kiel, Stadtfreis. 
14. Biel, Zand I. 
11. ⸗ I. 

". Oldenburg I. 

Bo =. 

N. Binmeberg 1. 

bo = 1 
ir 
k s’ ,h IV. 

F. Blön I. 
: I 

= IH 
‘. Rendsburg 1. 

⸗ u 
: ML 

1. Schleswig I. 

= 1 

1894. 

4 
- 

Fehmarn, Inſel. | 

s. Kreplin, 

Süder-Dithmarjcen. 
Holm, Kirchenpropſt zu Hütten, Kr. 
Eckernförde. 
Hornboſtel, Paſtor zu Kruſendorf, 
Kr. Exernförde. 

Dr. Schwartz, Kirchenpropſt u. Konfilt. 
Rath zu Garding, Kr. Eiderfiedt. 

Peters,. Kirchenpropft zu Flensburg. 
Thomfen, Paftor zu Sterup, Sr 

Flensburg. 
Deilting, dgl. zu Schwahltebt, Kr. 

Hufum. 
Reuter, dögl. zu Viöl, Kr. Hufum. . 
Kuhlgatz, Stadtſchulrath zu Kiel. 

Becker, Kirchenpropft dafelbft. 
Sörenſen, dsgl. 

Landkr. Kiel. 
Martens, dogl. zu Neuſtadt, 
Didenburg. 

Reimers, Hauptpaftor zu abe Kr. 
Dldenburg. 

Michler, Kirhenpropft zu Burg a. F., 
Kr. Dibenburg. 

Pauljen, dsgl. zu SEENIRDIN. Kt. 
Pinneberg. = 

Derfelbe. 
Maß, Hauptpaftor zu Elmshork,; Kt 

Binneber 
Mlberti,' Raftor zu Quidbom, Kr. 
Pinneberg. 

zu Neumuͤnſter, 

Niiien, D3gl. zu Gikau, Kr. Plön. 
... Beckmann, Hauptpaftor Ju Schönberg, 
Kr. Blön 

: Genzten, dsgl. zu Preectz, Kr. : Plön. 
Hanſen, d3gl. zu Rendsburg. 
Derſelbe, auftragsm... 

Rirhenpropft au Hade⸗ 
marſchen, Kr. Rendsburg. — 

Franzen, Paſtor zu ud, Kr. 
Schleswig. — 

Hanſen, —— zu Toeftrup, 
‚Kr. Schleswig. 

4 



Aufſichts bezirke: 
33. Schleswig III. 

34. Segeberg I. 
35. ⸗ L. 

36. ⸗ IH. 

37. Steinburg L 

38. = II. 
39. = IH. 
40. Stormarn I. 

41 ⸗ u 
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Grönning, Paſtor zu Hollingitedt, 
Kr. Schleswig. 

David, Hauptpaftor zu — 
Hanſen, Paſtor zu Kaltenkirchen, Kr 

Segeberg. 
Bruhn, dsgl. zu Schlamersdorf, Kr 

Segeberg. 
Buchholz, Kirhenpropit zu Itzehoe, 

Kr. Steinburg. 
Dont. zu Loorſt, Kr. Steinburg. 

—* unbeſetzt. 
Kalibäu” un zu Alt 
Rahlſtedt, Kr. Stormarn. 

Peters, Baltor zu Bergitedt, Kr. 
Stormarn. 

Bätz, Hauptpaftor zu Oldesloe, Ar. 
Stormarn. 

IX. Probinz Hannover. 

1. Regierungsbezirk Hannover. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

Rinden. * Renner zu Linden. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bafſum 
. &r. Berkel. 

Börry. 

ng Stadt. 

. Hannover. 1. 

. Hannover U. 

ne IH. 
oya. 
einſen. 00 [© or w wm — 

. Zimmer. 

—— 6 DD mi . Rinden. 

Mehliß, Superint. zu Baſſum, Kr.Syfe. 
Sievers, d3gl. zu Gr. Berkel, Kr. 

Hameln. 
und dsgl. zu Börry, Kr. 

meln. 
Stölting, Dögl. zu rt le 
Pu sen. min. und — 

zu 
Dr. Behrhahn, Stadtſchul⸗Inſpeltor 

zu Hannover. 
Köchy, Schulrath, Seminar⸗Direktor 

zu Hannover. 
Bere Paftor zu Linden. 

ordes, Superint. zu Hoya. 
Spanuth, Paſtor zu Schulenburg, 

Kr. Springe, auftragsw. 
Wendland, Superint. zu Limmer, 

Sandfr. Linden. 
Beden, Paſtor prim. zu Linden. 



Aufſichtsbezirke: 
13. Loccum. 

14. Lohe. 
15. Neuſtadt a. R. 

16. Rienburg. 
17. Oldendorf. 

18. Pattenſen in Calenb. 

19. Ronnenberg. 

&D. Springe. 

21. Stolzenau. 
22. Sulingen. 
33. Twiftringen. 

24. Bilfen. 

5. Beybe. 

%. Bunftorf. 

L Aeld. 

2. Bodenem I. 

3. Bodenem II. 

4. Borjum. 
5. Bovenden. 

6. Clausthal. 

1, Detfurth. 

—— 0 20 m 20 > 0 - — ———— ———— 
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Bückmann, Konventual: Studien:Di- 
reftor zu Loccum, Kr. Stolzenau. 

Gieſecke, Paltor zu Lohe, Kr. Nienburg. 
Bunnemanı, Superint. und Paſtor 

prim. zu Neuftadt a. R. 
Lührs, d3gl. und d3gl. zu Nienburg. 
Suffert, Superint. zu Oldendorf bei 

Elze, Kr. Hameln. 
Fraatz, Superint. und Paſtor prim. 

zu Pattenfen, Kr. Springe. 
Peetz, Superint. und Paſtor prim. zu 

Ronnenberg, Landkr. Linden. 
Pramann, Superint. und Baltor 

prim. zu Springe. 
ss Superint. zu Stolzenau. 
ahns, dsgl. zu Sulingen. 

Gronheid, Baltor zu Tmwiltringen, 
Kr. Syke. 

Meyer, Superint. und Paſtor prim. 
zu Villen, Kr. Hoya. 

Landsberg, Superint. zu Kirchweyhe, 
Kr. Syke. 

Freybe, dgl. und Paſtor prim. zu 
Wunjtorf, Kr. Neuftadt a. R. 

2. Regierungsbezirk Hildesheim. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 

Krüger, Superint. und eriter Paſtor 
zu Alfeld. 

Notermund, dgl. und dsgl. zu 
Bockenem, Kr. Marienburg. 

Bank, Pfarrer zu Ringelheim, Kr. 
Goslar. 

Grasn, dögl. zu Hildesheim. 
Arnold, Superint. und Paſtor zu 

Bovenden, Landkr. Göttingen. 
Rothert, dgl. und eriter Baltor zu 

Clausthal, Kr. Zellerfeld. 
Peters, Dechant und Pfarrer zu Gr. 

Düngen, Kr. Marienburg. 
4*r 



se 

28, 
29. 

8. Dransfeld. 

J Duderſtadt. 

. Einbed I. 

. Einbel U. 

. Elze. 

.Gieboldehauſen. 

Göttingen L. 

Göttingen II. 
.Göttugen II. 
.Goslar. 

Gronau. 

Harbegien. 

. Hedemünden. 

. Herzberg. 

. Hildesheim I. 

. Hildesheim II. 

. Hohnitedt. 

. Hohnitein. 

‚ Rindau. 

1. Markoldendorf. 

Münden. 
Nettlingen. 

. Northeim. 

„Bückmann, 
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Quantz, Superint. und Paſtor zu 
Dransfeld, Kr. Münden. 

‚Bank, Dechant und ‚ernbipjarter zu 
Duderitadt. 

Bordemann, Superint. und Paſtor 
zu Einbeck. 

Derſelbe. 
Superint. und erſter 

Paſtor zu Elze, Kr. Gronau. 
- Vollmer, Dechant und Pfarrer zu 

Ruͤdershauſen Kr. Duderſtadi. 
Brügmann, Superint. und Paſtor 

zu Göttingen. 
Kayſer, dsgl. u. dgl. daſelbſt. 
Dr. Steinmetz, d3gl. u. dagl. daſelbſt. 
Stübe, Pfarrer zu Wiedelah, Kr. 

Goslar. . 
Rappe, Dechant und Pfarrer zu Em⸗ 

merke, Landkr. Hildesheim. | 
UÜbbelohde, Superint. u. erfter Baftor 

zu Hardegjen, Kr. Northeim. 
Schumann, dsgl. u. d3gl. zu Hede- 

münden, Kr. Minden. 
Knoche, — und Paſtor zu 
Herzberg, Kr. Oſterode. 

Hahn, Konſiſt. Rath, Generalſuperint. 
und Paſtor zu Hildesheim. 

Edelmann, Plarter dajelbft. 
Wolter, Superint. und Baftor zu 

Hohnitedt, Kr. Northeim. 
Gerlach, Konfilt. Rath, Superint. Ei 
an zu Niederfachömwerfen, 

Eihmann, Dedant und Pfarrer zu 
Bilshaufen, Kr. Duderſtadt. 

Dr. Hoppe, Superint. und Paltor zu 
Marktoldendorf, Kr. Einbed. 

Brof. Dr. Bahrdt, Rektor. zu Münden. 
Müller, Superint. und Paſtor zu 

Nettlimgen, Kr. Marienburg. 
Tölke, eriter Paſtor und Senior Mi- 

nilterii gu Northeim. 
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Aufſichtsbezirke: 
31. Oterihaun. Tmwele, Superint. und Paſtor zu Vie⸗ 

—— nenburg, Kr. Goslar. 
32 Dfterobe. Bauftädt, dögl. u. dsgl. zu Dfterode. 
33. Beine I. . Küſter, Superint. und eriter Paſtor 

| zu ‚Beine. 
4. Peine I. - —— Dechant zu Hohenhameln, 

| r 
%. Salzgitter. 0. $leufer, — and eriter Paftor 

zu Salzgitter, Kr. Goslar. 
3. Sarſtedt. — Borchers, dsgl. und Paſtor zu Sar⸗ 

ſtedt,⸗Landkr. Hildesheim. 
N. Sehlde. : > Raid, dsgl. und dsgl. zu Sehlde 

Kr. Marienburg. 
3. Solchen. Redepenning, dsgl. und dögl. 

zu Gt. Solchen, Kr. Beine. 
39. Uslar. ’ Zambetti, dgl. und eriter Paſtor 

— zu Uslar. 
. Börite. .. Melliu, Paſtor zu Dan, Landfr. 

J Hildesheim. 
4. Willershauſen. Mey er, Superint. und Paſtor zu 

Willershauſen, Kr. Oſterode. 
D. Winzenburg. Plathner, Pfarrer. zu Winzenburg, 

Kr. Alfeld. 
8. Brisbergholzen. | Höpfner, Superint. und Paſtor zu 

Wrisbergholzen, Kr. Alfeld. 
4. Zellerfeld. — dsgl. und Ast Baftor zu 

Zellerfeld. 

3. — — ——— Lüneburg. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

| Keine. 

b. . Kreis:Schulinipeltoren im Nebenarmnte. 
1. Ahlden. Gölle, Superint. zu Ahlden, Kr. Fal⸗ 

lingbofiel 
2. Beedenboftel. Woltmann, dögl. zu Beedenboftel, 

Landkr. Gelle. 
3. Bergen b. &elle. Tielemann, Paſtor zu Bergen, Landkr. 

Celle. 
1Bevenſen. Meyer, Superint. zu Bevenſen, Fr. 

Yelzen. 
9. Bleckede I. Satobshagen, dsgl. zu Bledede. 
6. Bleckede IL. Dittrih, Paſtor zu Barscamp, Kr. 

Bleckede. 



lo. Kane 
7. Burgdorf. 

. Burgwedel. 

. &elle I. 

. Celle I. 

. &elle II. 
. Dannenberg I. 
. Dannenberg I. 

. Ebitorf. 

. Fallersleben. 

. ®artoıw. 

. Gifhorn. 

. Harburg 1. 

. Harburg LI. 

. Harburg II. 

. Harburg IV. 

. Hoya. 

. Ximmer. 

. Züchow. 

. Züne I. 

. Züne II. 

. Züne IH. 

. Züneburg. 

. Battenfen I. 

. Battenjen I. 

. Sarftedt. 

. Sieverdhaufen. 

. Soltau I. 

. Soltau I. 

. Uelzen. 
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Meyer, Superint. zu Burgdorf. 
Mafeberg, dsgl. zu Burgwedel, Kr. 

Burgdorf. 
Kreusler, PBaltor zu Gele. 
Röbbelen, dsgl. dafelbit. 
Deiß, dsgl. daſelbſt. 
Alpers, dSgl. zu Dannenberg. 
en de, dsgl. zu Higader, Kr. Dannen: 

erg. 
Biedenweg, Superint.. zu Ebſtorf, 

Kr. Uelzen. 
Seebohm, dsgl. zu Fallersleben, Kr 

Gifhorn. 
Seevers, Superint. zu Gartow, Kr 

Lüchow. 
Schuſter, dsgl. zu Gifhorn. 
Schünhoff, Generalſuperint., Konſiſt 

Rath zu Harburg. 
Sietz, Paſtor zu Sinſtorf, Landkr 
Harburg. 

Derſelbe. 
Meyer, Paſtor zu Harburg. 
Cordes, Superint. zu Hoya. 
Wendland, dSgl zu Zimmer, Kr 

Linden. 
Tanbe, Propſt zu Lüchow. 
3 8 unbefept. 
Ahlert, Paltor zu Amelinghaufen 

Landkr. Lüneburg, auftragsw. 
Derjelbe. 
Beyer, Stadtjuperint. zu Lüneburg. 
Meyer, Baltor zu Salzhaufen, 

Winſen a. d. L. 
BT vgl zu Egeitorf, Kr. Winfe: 

Borhers, Superint. zu Sarftedi 
Landkr. Hildesheim. 

Schwane, degl. zu Sievershaufen 
Kr. Burgdorf. 

Stalmann, dsgl. zu Soltau. 
Spedmann, Baltor zu Schneverdingen 

Kr. Soltau. 
Beer, Propſt zu Uelzen. 



Aufſichtsbezirke: 
36. Walsrode 1. 

37. Walsrode 11. 

38. Winſen a. d. L. 
39. Wittingen I. 

40. Wittingen II. 
41. Wittingen III. 
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Knoke, Superint. zu Walsrode, Hr. 
Fallingboſtel. 

Schwerdtmann, Paſtor zu Borfs 
mark, Kr. Fallingboſtel. 

Hermann, Superint. zu Winſen a.d.R. 
Berfenbufh, d3gl. zu Wittingen, 

Kr. Iſenhagen. 
Eide, Baltor zu Brome, Kr. Iſenhagen. 
Bernitorf, dsgl. zu Groß-Defingen, 

Kr. Iſenhagen. 

4. Regierungsbezirk Stade. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
bean Achim. 

Altes Land. 
. Bargitedt. 

. Blumenthal I. 

. Blumenthal I. 

. Bremervörde. 

. Bugtehude. 
Hadeln. 

. Hintmelpforten. 

=> O8 7 DORT m WR R 

gu, 
ehdingen. 

. ehe. 
os 

14. Lilienthal. 
15. Neuhaus. 

16. Diten. 

17. Oſterholz. 

18. Rotenburg. 
19. Sandſiedt. 

— — 

Hartmann, Paſtor zu Arbergen, Kr. 
Achim. 

ge non: Superint. zu Sorf. 
iedemann, dögl. zu Bargitedt, Kr. 
Stade. 

Müller, dSgl. zu Blumenthal. 
Keller, Paſtor dafelbft. 
Dder, Superint. zu Bremervörde. 
Magiſtrat zu Buxtehude, Kr. Jork. 
Wolff, Paſtor zuNordleda, Kr. Hadeln. 
Arfken, dsgl. zu Himmelpforten, Fr. 

Stade. 
Roſt, dsgl. zu Buxtehude, Kr. York. 
Kahrs, dsgl. zu Freiburg, Kr. Keh- 

Dingen. 
Rechtern, Superint. zu Lehe. 
Rakenius, dgl. zu Leſum, Kr. Blu⸗ 

menthal. 
Krull, dsgl. zu Lilienthal, Kr. Ofterholz. 
Böker, —**— zu Oberndorf, Kr. 

Neuhaus a. O. 
von Hanffſtengel, Superint. zuOſten, 

Kr. Neuhaus a. O. 
Degener, Paſtor zu Ritterhude, Kr. 

Oſterholz. 
Kottmeier, Superint. zu Rotenburg. 
Ohneſorg, dsgl. zu Sandſtedt, Kr. 

Geeſtemünde. 
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Aufſichtsbezirke: 
2 20. Scheeſſel. 3,. Z. unbe 
21. Selſingen. ee tor zu Selfingen, Kr. 

N Bremervörde. 
22. Sittenjen. z. 3. unbejeßt. 
23. Stade, Stadt. Magiitrat zu Stade. 
24. Berden I., Stadt. Schulvoritand zu Verden. 
25. Verden II., Andreas. Wolff, Paſtor zu Verden. 
26. Verden, Dom..' Diedmann, Superint. zu Verben. 
27. Worpswede. Fitſchen, Paltor zu Worpswede, Fr. 

| ‚  Diterholz. 
28. MWulsdorf. ‚ Schröder, en zu Wulsdorf, Kr. 

GbGeeſtemuͤnde. 
29. Wurſten. Schröder, Paſtor zu Spieka, Kr. Lehe. 
30. Zeven. von Hanffſtengel, Superint. zu Zeven. 

u; Regierungsbezirk Osnabrüd. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Osnabrück⸗Berſen⸗ 
brück⸗Wittlage. Koop zu Osnabrüd. 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. | 
1. Aſchendorf. Sattmann, Baftor zu Aſchendorf. 
2. Bentheim, Grafſchaft. Menfe, dogl. zu Bentheim. 
3. Bentheim, Niedergraf- 

Schaft. Nyhuis, dgl. zu Arkel, Kr. Grafſchaft 
"4. Bentheim, Obergraf- Bentheim. 

haft. Dppen, dgl. zu GBildehaus, Kt. 
Grafſchaft Bentheim. 

5. Berjenbrüd. Flebbe, dgl. zu Bippen, Sr. Ber- 
jenbrüd. 

6. Berfenbrüd-Bramfche. Meyer, Superint. zu Bramſche, Kr. 
Berfenbrüd. 

7. Haſeluͤnne. Schniers, Paſtor zu Hafelünne, Kr. 
Meppen, 

8. Hümmling. Pohlmaun, Dedant zu Sögel, Kr. 
Hümmling. 

9. Iburg-Melle. eilmann, PBaltor zu Iburg. 
10. Lingen L = hriever, Domlkapitular zu Plant: 

lünne, Kr. Lingen. 
11. Lingen II. Raydt, Superint. zu Lingen. 
12. Melle-Wittlage. en dögl. zu Buer, Mr. 

elle. 
13. Meppen. Dr. Hune, Gymnaſ. Direktor zuMeppen. 



Auffichts bezirke: 
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14. Meppen⸗Papenburg a a —— u. Konſiſt. Rath 

15. Osnabrũck. 
16. Osnabrũck⸗Iburg. 

Bartels, Paltor zu Osnabrück. 
Manersberg Superint. und Konfift. 
ee zu G©eorg3 » Marien » Hütte, 
Landkr. Denabrüd. 

6. Regierungsbezirk Aurid. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeftoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinfpektoren im Nebenamte, 
1. Amdorf. 

. Aurid 1. 
Aurich LI. 

. dingum. 
. Eilfun. 

7. Emden I. 
8. Emden II. 
9. Esclum. 

10. Eſens. 
11. Jemgum. 

12. Reer J. 
15. Leer IL 
14. Marienhafe. 

15. Neſſe. 
16. Norden 1. 
11. Norden LI. 
18. Reepsholt. 

19. Riepe. 
20. Beener. 
21. Beiterhufen. 

22. Bittmund. 

2 
3 
4. Aurih-Dldendork. 
5 
6 

Neimers, Pfarrer zu Amdorf, Kr. 
Leer. 

- Rirchhoff, Konſiſt. u zu Aurich. 
Augener, Superint. dafelbft. - 
Bode, dögl. daſelbſt. 
Müller, d3gl. zu Bingum, Kr. Weener. 
Wübbena, dögl. zu Eilſum, Landkr. 

Enden. 
— Paſtor zu Emden. 
iddendorff, dsgl. daſelbſt. 

Riedlin, Superint. zu Esclum, Kr. 
Leer. 

Voß, — zu Eſens, Kr. Wittmund. 
Pannenborg, Paſtor zu Klein-Mib- 

lum, Kr. Weener. 
Warnke, dsgl. zu Leer. 
Tholens, d3gl. dajelbit. 
Goſſel, Superint. zu Marienhafe, Kr 

Norden. 
Köppen, dsgl. zu Nefje, Kr. Norden. 
Strate, PBaftor zu Norden. 
Kerftiens, Dechant dajelbft. 
de Boer, Superint. zu Reepsholt, Kr. 

Wiltmund. 
Elſter, dsgl. zu Riepe, Kr. Aurich. 
Smidt, dsgl zu Weener. 
Sanders, dsgl. zu Wefterhujen, Kr 

Emden. 
Strade, Paſtor zu Wittmund. 



Aufſichtsbezirke: 

u oO 

dt 

oo Han Bom- 

1. 
8. 

Ahaus. 
. Bedum. 
Borken. 

. &oesfeld. 

. Züdinghanfen. 

. Münfter. 

. Redlinghaufen. 

. Steinfurt. 

. Tedlenburg-Müniter- 
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Provinz Weſtſalen. 

Regierungsbezirk Munſter. 
Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Koch zu Ahaus. 
Feldhaar zu Beckum. 
Stork zu Borken. 
Schmitz zu Coesfeld. 
Wallbaum zu Lüdinghauſen. 
Schürholz, Schulrath, zu Münſter. 
Witte zu Recklinghauſen. 
Schürhoff, zu Burgſteinfurt, Se. 

Steinfurt. 

Steinfurt⸗-Warendorf. Gehrig zu Tecklenburg, auftragsw. 
. Warendorf. Schund zu Warendorf. 

b. Rreis-Schulinfpektoren im Rebenamte. 

. Ahaus-Borken-&oes- 
Id feld. 

. Beum-Lüdinghaufen- 
Redlinghaufen. 

Evers, Pfarrer zu Werth, Kr. Borken. 

Arning, dgl. zu Recklinghauſen. 

2. Regierungsbezirk Minden. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 

. Bielefeld. 

. Büren. 

. BHörter I. 

. Minden. 

. Baderborn. 

. Warburg. 

. Wiedenbrüd. 

Culemann zu Bielefeld. 
Brand zu Büren. 
Dr. Laured zu Hörter. 
Kindermann zu Minden. 
Dr. ®inter, Schulrath, zu Baderborn 
Sierp zu Warburg. 
Raſche zu Wiedenbrüd. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Aldwede. 

. Bünde. 
Enger. 

. Gütersloh. 

. Herford. 
örter II. 
irchlengern. 

Kunſemüller, Pfarrer zu Alswede 
Kr. Lübbecke. 

Baumann, dsgl. zu Bünde, Kr.Herford 
Niemöller, dsgl. zu Enger, Kr.Herford 
Siebold, dsgl. zu Gütersloh, Kr 

Wiedenbrüd. 
Sander, dsgl. zu Herford. 
Dufft, dsgl. zu Bruchhaufen, Kr. Höxter 
Höpker, dgl. zu Kirchlengern, Kr 

Herford. 
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Aufihtßbegirfe: | 
8. Lũbbecke. Briefter, Pfarrer zu Lübbede. 
9. Steinhagen. Eulemanı, Kreis-Sculinfpeltor zu 

Bielefeld, auftragsw. 
10. Bertber. Hüter, Superint. zu Borgholzhauſen, 

Kr. Halle. 

3. Regierungsbezirk Arnsberg. 
a. Ständige Kreis-Echulinfpeltoren. 

1. Altena-Olpe-Siegen. Schräder, Schulrath, zu Attendorn. 
2. Arnsberg-Iſerlohn. Hüfer zu Arnsberg. 
3. Bohum-Hagen. Dr. Robels zu Bochum. 
4. Brilon-WVittgenftein. Wolff, Schulrath, zu Brilon. 
5. Dortmund. Schreff zu Dortmund. 
6. Dortmmund- Hörde. Dr. U e-Bohle dajelbft. 
7. Gelfentirchen-Bochum. Lindner zu Bochum. 
8. Gelſenkirchen⸗ 

Hattingen-Schwelm. Bölder zu Gelſenkirchen. 
9. Hamm-Soeſt. Schallau, Schulrath, zu Soeft. 

10. Lippftadt. Rhein zu Lippftadt. 
11. Meſchede. Dr. Beita zu Meſchede. 
2. Schwelm-Hattingen. Stordeur zu Schwelm. 

b. Kreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 

1 Altena. Huffelmann, Bfarrer zu Neuenrade. 
2. Aplerbed. Strathmann, dögl. zu Opherdicke. 
3. Amn3berg-Brilon- 

Meſchede. Klöne, dgl. zu Arnsberg. 
4. Barop. Rottmann, d3gl. zu Hacheney. 
5. Berleburg. Didel, Superint. zu Arfeld. 
6. Bochum. Kleppel, Pfarrer zu Bochum. 
1. Böhle-Hagen. Crone, dsgl. zu Böhle. 
8. Brederfelbd. Schulte, dSgl. zu Yuritraße. 
9. Freudenberg Stein, d3gl. zu Crombach. 

10. Gelfentirchen. D eutelmofer, dögl. zu Gelſenkirchen. 
11. Hagen. zur Nieden, dagl. zu Hagen. 
12. Hamm. zur Nieden, dgl. zu Drechen. 
13. Hattingen. Meier-Peter, dögl. zu Hattingen. 
14. er-Menden. Pake, dagl. zu Hemer. 
15. Hohenlimburg- 

Letmaihe. von der Kuhlen, dögl. zu Letmathe. 
16. Iſerlohn. Pidert, Superint. zu Iſerlohn. 
17. Laasphe. Rohrberg, Pfarrer zu Feudingen. 
18. Lüdenſcheid. Rottmann, dgl. zu Lüdenjcheid. 
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le 
9. Lünen=Brechten. Schlett, Pfarrer zu Bredten. 

30) Meinerzhagen. Geck, dagl. zu Meinerzhagen. . 
21. Netphen. KRöhne, Superint. zu Netphen. 
22.. Schwerte. Gräve, Pfarrer zu Schwerte. 
23. Siegen. Winterhager, d3gl. zu Siegen. 
24. Socf-Lippftat, Frahne, d3gl. zu Soelt. 
25. Unna. — Bornfheuer, dögl. zu Dellwig. 
26. Wetter: „Herbedk. Göcker, dgl. zu Wetter. 
27. Wilnsdorf-Weidenan. Reuter, Pfarrer zu Weidenan. 
28. Witten. | rang, Superint. zu Witten, 

XI. Vrodinz Heffen⸗ Nafſau. 

2. Regieruhgähegirk Caſſel. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Fulda. 3. 3. unbefeßt. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Ahna. Riebeling, Pfarrer zu Wolfsanger, 

Landkr. Caſſel. 
2. Allendorf a. W. Zimmermann, dsgl. zu Frankers— 

hauſen, Kr. Eſchwege. 
3. Amöneburg. — dosgl. zu Anzefaht, Kr. Kirch⸗ 
— hain 
4. Bergeu. Hufnagel, dsgl. zu Keſſelftadt, Landkr. 

anau. 
5. Borken. Kröger, b3gl. zu Wabern, Kr. Fritzlar. 
6. Bücherthal. Schminde, Metropolitan zu Bruch: 

köbel, Landkr. Hanau. 
7. Caſſel, Stadt. Bornmann, Stadtihulrath, Stadt: 

Ihulinfpizient zu Caſſel. 
8. Eiterfeld. es Dechant zu Kirchhaſel, Kr. 

| üufeld. 
9. Eſchwege, Stadt. z. unbeſetzt. 

10. Eſchwege, Land J. Lieſe, Pfarrer zu Eſchwege. 
11. Eſchwege, Land II Voigt, dsgl. zu Rambach, Kr. Eſch⸗ 

wege. 
12. Felsberg. Faulpaber, dögl. zu Genſungen, Kr. 

Melfungen. 
13. Frankenberg. Weſſel, lropolitan zu Frankenberg. 
14. Fritzlar. Pyroth, Rektor zu Fritzlar. 
15. Fronhauſen. Zappich, Pfarrer zu Cappel, Kr. 

Marburg. 



en La: : 
16. 
17. Seinhaufen, Stadt 

18. Gelnhaufen, Land 1. 

19. Gelnhaufen, Zand I. 

&D. Gersfeld. 

31. Gottöbüren. 

22. Grebenſtein. 

23. Gudensberg. 

24. Hanau, Stadt” j 

3. Hersfeld, Stadt. 

2%. Heröfeld, Land IJ. 

2i. Hersfeld, Land U. 

23. Hilders. 
3. Hofgeismar, Stadt. 

D. Hofgeismar, Land. 

31. domberg, a 

32. Sombern, a 
33. Dünfed I. — . 

34. Hünfeld IA. 
3). Fauningen 

36, Richhain. u 

37. Lichtenau (Hefi.): - 

38. Marburg, Stabi. 

39. Melſungen, Stadt. 

‘ 24 — 
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Schäfer, Superint. zu Fulda. 
Schäfer, ‘Pfarrer, Shabihutinpigien 
zu Gelithauſen. ' 

Pfeiffer, Metropolitan zu Meerhols, 
Kr. Gelnhauſen. 

Kauſel, Pfarrer zu Birſtein, Kr. 
Gelnhauſen. 
Baumann, Oberpfarrer zu Tann, 

Kr. Gersfeld. 
Biskamp, Metropolitan zu Vaake, 

Kr. Hofgeismar. 
Bilmar, Pfarrer zu Immenhauſen, Kr 

Hofgeismar. 
oe d8gl. zu Dbervondun, 

riglar 
Sungbenn, Schulbirektor, Stadtſchul⸗ 

inſpizient zu Hanau. 
Dr. Vial, Superint., Stadtſchulinſpi⸗ 

zient zu Hersfeld. 
Gerlach, — zu Niederaula, Kr. 

Hersfeld 
Holeuftod, dsgl. zu Bhilippsthat, 

Kr. Hersfeld. 
‚Kiel, dagl. zu Lahrbach, Kr: Gersfeld. 
Fulduer, dsgl., Stadtſchulinſpizient 

zu Hofgeismar. 
Klingender, Studiendireftor des 

Bredigerfeminars zu Hofgeismar. 
ss otte, Metropolitan, Saadiſchulin⸗ 

a ſpizient zu Homberg. 
Derſelhbe. 
NE harver zu Buchenau, Kr.: 

Rod, — zu Hünfele. . 
Schumann, Pfarrer zu Srumbac, 

Landkr. Caſſel. 
Fett, dsgl. zu Kirchhain. 
. Ritter, Metropolitan zu Lichtenau, 

Kr. Witzenhauſen. 
Br Seehaußen, Schuldireftor zu‘ 

rburg. 
Endemann, Metropolitan, Stadiſchul⸗ 

inſpizient zu Melſungen. 



Aufſichtsbezirke: 
40. Melſungen, Land. 

41. Neukirchen I. 

42. Neulirchen II. 

48. Obernkirchen. 

44. Rauſchenberg. 

45. Rinteln. | 

46. Rotenburg. 

47. Schlüdtern, Stadt. 

48. Schlüdhtern, Land. 
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Adam, Biarrer zu Dagobert3haufen, 
Kr. Meljungen. 

Gleim, Metropolitan zu Neukirchen, 
Kr. Ziegenhain. 
a a zu Schrecksbach, 

ain. 
Diedelmeier, Metropolitan zu Ro: 

denberg, Kr. Rinteln. 
Sepler, Pfarrer zu Schönftadbt, Kt. 

Marburg. 
Bürgener, dögl. zu Fuhlen, Kr 

Rinteln. 
en Metropolitan zu Roten- 

Fi enife, Seminar=Direltor zu 
Schlüdtern. 

Hed, Superint. zu Schlüchtern. 
49. Schmalkalden, Stadt. a Pfarrer zu Schmalkalden. 
50. Schmalkalden, Land J. Derjelbe. 
51. Schmalkalden, Land II.Obſtfelder, Superint. zu Schmal- 

52. Schwarzenfels. 

53. Sontra. 

54. Spangeuberg. 

55. Trendelburg. 

56. Treyſa. 

67. Vöhl. 

58. Waldkappel. 

59. Wetter. 

60. Weyhers. 

61. Wilhelmshöhe. 

62. Windecken. 

kalden. 
Orth, Pfarrer zu Ramholz, Kr. 

Schlüchtern. 
Brauns, Metropolitan zu Sontra, 

Kr. Rotenburg. 
Rothfuchs, dsgl. zu Spangenberg, 

Kr. Melſungen. 
Gnatz, Blarrer zu Carlshafen, Kr 

Hofgeismar. 
Schweinsberg, bögl. zu Treyſa, Kr. 

Ziegenhain. 
Meyer, dsgl. zu Höringhaufen, Kr 

Frankenberg. 
Wepler, dsgl. zu Waldkappel, Ar. 

Eſchwege. 
Loderhoſe, Oberpfarrer zu Wetter, 

. Marburg. 
Helfrid, Blatter zu Bappenhaufen, 

Kr. Gersteld 
Sim, Deal zu Kichbauna, Landkr. 

ro dsgl. zu Oſtheim, Land. 



Aufihtöbezirke : 
&. Bigenhaufen. 

h Bolfhagen. 
iegenhain. 

h ierenberg. 
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Reimann, Metropolitan zu Witzen⸗ 
haufen. 

Sacobi, dagl. zu Wolfhagen. 
Schenk, Pfarrer zu Ziegenhain. 
Wiegand, dögl. zu Niederelfungen, 

Kr. Wolfhagen. 

2. Regierungsbezirt Wiesbaden. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinipeltoren im Nebenamte. 
1. Arnftein. 

2. Battenberg. 

3. Bergebersbad). 

4 Berod. 

5. Biebrich⸗Mosbach. 

6. Bodenheim I. 

1. Bodenheim II. 
3. Braubad). 

9%. Buchenau. 

19. Cronberg. 

ll. Cubach. 

2. Diethardt. 

13. Diez. 
14 Dillenburg. 

15. Dornholzhauſen. 

16. Dörsdorf. 
11. Ems. 
18. Erbach a. Rhein. 

u Pfarrer zu Arnftein, Unter: 
la 

Scellenberg, d3gl. zu Battenberg, 
Kr. Biedenkopf. 

enuolp dögl. zu Bergebersbadh, 
illkr 

——— dsgl. zu Hundſangen, Kr. 
Weſterburg. 

Wilhelmi, Konſiſt. Rath zu Biebrich⸗ 
Mosbach, Landkr. Wiesbaden. 

Stadtſchuldeputation a Bodenheim, 
Landkr. Frankfurt a. M 

Weidemann, Pfarrer daferbft. 
Wilhelmi, Dean zu Braubach, Kr 

St. Goarshauſen. 
Schneider, Pfarrer zu Buchenau, Fr. 

Biedenkopf. 
Horn, dsgl. zu Fiſchbach, Mr. Ober: 

taunus. 
Deißmann, Pfarrer zu Cubach, 

Oberlahnkr. 
Schmidt, dsgl. zu Miehlen, Kr. St. 

Goarshauſen. 
Dreßler, dsgl. zu Dietz, Unterlahnkr. 
Lotz, Seminar-Direktor zu Dillenburg, 

Dillkr. 
— —— zu Dornholzhauſen, 

Kr. Obertaunus 
Bickel, — zu Dörsborf, Unterlahntr. 
geydeman, „dsgl. zu Ems, Unterlahnkr. 

ilb, dsgl. zu Neudorf, Kr. Rheingau. 



Aufſichtsbezirke: 
191 Frankfurt a. M. 
20. Gladenbach. 

21. Graͤvenwiesbach. 

22. Grenzhauſen. 

23. Griesheim. 

24. Hachenburg. 

25. Hadamar. 

26. Heddernheim. 
27. en I. 
28. en L.. 
29. Holzappel. 
30. Homburg v. d. 9. 

31. Idſtein I. , 

32. Idſtein I. 
33. Idſtein I. 
34. Kettenbach. 

35. Kird orf. 

36. Langenſchwälbach. 

37. Limburg J. 
Limburg 

39. Marienberg. 

40. Maffenheim. 

al, Meudt: — 

42. Montabaur 1. 

43. Montabaur U. 

44. Naljau 1. 
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Die ſtädtiſche Schuldeputetion. 
Braun, Pfarrer zu Gladenbach, Kr. 

Biedenkopf. 
Schmidtborn, dgl. zu Espa, Kr. 

Ufingen. 
Bingel, dsgl. zu Nordhofen, Kr 

Unterweftermalbd. 
Fabricius, dsgl. zu Griesheim, Kr 

Höcdit 
Naumann, dsgl. zu Kroppach, Kr. 

Oberweſterwald. 
— dsgl. zu Hadamar, Kr. Lim⸗ 

Brüßl, dagl. zu Nied, Kr. Höchſt. 
Büren, Rektor zu Herborn, Dillkr. 
Haußen, Pfarrer daſelbſt. 
zen dögl. zu Holzappel, Unterlahnkr. 
Vömel, dsgl. zu Homburg v..d. 9,, 

Kr. Dbertaunuß. 
Cuutz, Dekan zu, Idſtein, Kr. Unter: 

taunus. 
Schilo, Pfarrer daſelbſt. 
Oppermann, Rektor daſelbſt. 
Wißmann, Dekan zu Kettenbach, Kr 

Untertaunus. | 
Birvas, Pfarrer zu Kirdorf, Ar. 
Obertaunus. 

Gieße, Dekan zu Langenſchwalbach, 
Kr. Untertaunus. 

Tripp, Stadtpfarrer zu Limburg. 
Krücke, Pfarrer daſelbſt. 
Altbürger, Defan zu Marienberg, 

Kr. Oberweſterwald. 
Dörr, Pfarrer zu Maſſenheim, Landkr. 

Wiesbaden. 
Buus, dsgl. zu Möllingen, Kr. 

Woeterbung. 
‚Dr. Bartholome, Seminar=Direltor 

zu Montabaur, Kr. Unterwefterwalb. 
Quirmbach, Pfarrer zu Holler, Fr. 

Unterweſterwald. 
Dr. Buddeberg,. Reltor zu Naſſau, 

Unterlahnfr. 



Auffichts bezirke: 
4. Rafjau I. 

4. Raftätten. 

4i. Renderotb. 
4. Oberrad. 

49. Ransbach. 

%. Rennerod. 

1. Rodheim. 

52. Rogenhahn. 

53. Rüdesheim. 

H Runtel. 
5. St Goarshaufen. 

%. Sormenberg. 

d.. Ufingen I. 
8. Uſingen II. 

9. Billmar. 
60. Ballau. 

61. Wicker. 

. Beilburg. 

. Beiterburg. 

. Biesbaden. PER 
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Müller, Pfarrer zu Daufenau, Unter: 
lahnkr. 

Michels, dsgl. zu Oberlahnſtein, 
Kr. St. Goarshauſen. 

Eibach, Pfarrer zu Nenderoth, Dillkr. 
Dr. Enders, pad: zu Oberrad, Landkr. 

Frankfurt a. M. 
Stähler, Dekan zu Ransbach, Kr 

Unterweſterwald. 
Brückmann, dögl. zu Rennerod, Fr. 

Wefterburg. 
Schmidt, dsgl. zu Rodhein, Kr 

Biedenkopf. 
Schneider, Pfarrer zu Ropenhahn, 

Kr. Oberiveiterwald. 
Feldmannu, dgl. zu Geilenheim, Kr 

Rheingau. 
Cäjar, Dekan zu Runkel, Oberlahntr. 
Wolff, Pfarrer zu Weyer, Kr. St. 

Goarshauſen. 
Schupp, dsgl. zu Sonnenberg, Landkr. 

Wiesbaden. 
Müller, Dekan zu Uſingen. 
Breuers, Pfarrer zu Pfaffenwieshach, 

Kr. Ufingen. 
Ibach, dsgl. zu Villinar, Oberlahntr. 
. dsgl. zu Wallau, Kr. Bieden⸗ 

Di degl. zu Wicker, Landkr. Wies⸗ 
baden. 

Moſer, dagl. zu Weilburg, Oberlahnkr. 
Schmidt, dsgl. zu Weſterburg. 

äbtihe Sculdeputation zu Wies⸗ 
aden. 

XD. Rheinprovinz. 

1. Regierungsbezirk Coblenz. 
a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Adenau. 

2. Ahrweiler. 
3. Altenfirdden. 

1894. 

Dr. Nebling zu Altenahr, Kr. Ahr⸗ 
weiler. 

3. 3. unbefegt. 
Dr. Geis zu Altenkirchen. 

b 
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on 
Coblenz. 3. 3. unbeſetzt. 

5 Cochem. ermans zu Cochem. 
6. St. Goar. lein, Schulrath, zu Boppard, Kr. 

St. Goar. 
7. Kreuznad). Dr. Brabänder zu Kreuznach. 
8. Mayen. Kelleter, Schulrath, zu Mayen. 
9. Neuwied. Dieitellamp zu Neuwied. 

10. Simmern. Ziele zu Simmern. 
11. Sobernheim. Richter zu Sobernheim, Kr. Kreuznad). 
12. Zell. Schmetz zu Zell, auftragsm. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Brannfels. Bingel, Pfarrer zu Braunfels, Kr. 

Wetzlar. 
2. Greifenſtein. Rinn, dsgl. zu Dillheim, Kr. Wetzlar. 
3. Wetzlar. Schöler, gl. zu Wetzlar. 

2. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 
a. Ständige Kreig-Schulinipektoren. 

1. Burfcheid. - Schneider zu Burfcheid, Kr. Solingen, 
auftragsw. 

2. Eleve. Dr. Weſſig, Schulrath, zu Eleve. 
3. Düffeldorf, Land. Kreutz zu Düſſeldorf. 
4. Eſſen I. Dr. D'ham zu Ellen. 
5: Effen II. Dr. Fuchte, Schulrath, dafelbit. 
6. Eſſen IH. Zimm dajelbit, auftragsw. 
7. Geldern. Dr. enger zu Geldern. 
8 M. Gladbach. Kentenich, Schulrath, zuM. Gladbach 
9. Grevenbroich. Dr. Schäfer zu Rheydt, Landkr. M 

Gladbach. 
10. Kempen. Dr. Ruland zu Crefeld. 
11. Lennep⸗Remſcheid. — Witte, Profeſſor, zu Lennep. 
12. Mettmann. Dr. Feliſch, Schulrath, zu Elberfeld 
13. Mörs. Becker zu Mörs 
14. Mülheim a. d. R. Dr. Block zu Mülheim a. d. R. 
15. Neuß u. Crefeld, Land. Dr. Finfenbrint zu Neuß. 
16. Rees. Mühlhoff zu Weſel, Kr. Rees. 
17. Ruhrort. Gehrig zu Ruhrort, auftragsw. 
18. Solingen. Dr. Voigt zu Solingen. 

b. SKreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 
1. Barmen, Stadt. Windrath, Stadtichulin] ak A REN 
: Erefeld, d3gl. Dr. Keußen, d3gl. zu Cref 

. Düffeldorf, dSgL Keßler, dagl. zu — 
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Aufſichts bezirke: 
4. Duisburg, Stadt. Die Stadtiyulinipektion. 
5. Elberfeld, dsgl. J. Dr. Booodftein, Beigeordneter und 

Stadiſchulinſpektor zu Elberfeld. 
6. Elberfeld, dsgl. II. Jaeſche, Kreis-Schulinſpektor, dafelbft. 

3. Regierungsbezirt Cöln. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Bergheim. Fraune zu Bergheim. 
2. Bonn-Rheinbad). Reinckens zu Bonn. 
3. Eusfirchen-Rheinbadh. Hopftein, Schulrath, zu Euskirchen. 
4 Bummerdbad- 

Baldbröl. Proſch zu Gummersbad). 
5. Köln, Land. Löhe zu Cöln. 
6. Rülheim a. Rh.⸗ 

Bipperfürth. Dr. Burfardt zu Mülheim a. Rh. 
1. Siegkreis. Göſtrich zu Siegburg. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
1. Söln, Altftadt. Dr. Brandenburg zu Eöln. 
2. Eöln, Neuftadt und 

eingemeindete Orte. Dr. Blumberger zu Göln. 

4. Regierungdbezirt Trier. 
a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

1. Berncaftel. Heding zu Berncaftel, auftragsw. 
2. Bitburg. Albers. zu Bitburg. 
3. Daun. Bürten zu Daun, auftragsw. 
4 Merzig. Dr. Berief zu Merzig. 
5. Dttweiler. Erdmann zu Ottmweiler. 
6. Brüm. Grimm zu Bram, auftragsw. 
3. Saarbrüden. Ewald zu Saarbrüden. 
8. Saarburg. Werners zu Saarburg. 
I. Saarlouis. Dr. Kallen zu Saarlouis. 

10. Trier I. Eich zu Zrier. 
11. Zrier D. Schroeder zu Trier. 
12. St. Wendel. Menniden zu St. Wendel, auftrw. 
13. Bittlich. Simon zu Wittlich. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
1. St. Arnual. Ilſe, Pfarrer zu St. Johann, Kr. 

Saarbrüden. 
2. Baumholder. He, dsgl. zu Baumholder, Kr. St. 

Wendel. 
5* 
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Auffichtsbezirke: 
3. Dudmeiler. Lichnock, Pfarrer zu St. Johann, Kr 

Saarbrüden. 
4. Hottenbad). Hadenberg, dgl. zu Hottenbad, 

Kr. Berncaſtel. 
5. Merzig. 3. 3. unbeſetzt. 
6. Neunkirchen. ——— Pfarrer zu Evelsberg, Kr. 

Ottweiler, auftragsw. 
7. Offenbach. Meg, Pfarrer zu Offenbach, Kr. St. 

Wendel. 
8. Ditweiler. Simon, — zu Ottweiler. 
9. Trier. 3. 3. unbeſetzt. 

10. Beldenz. Spies, en zu Mülheim, Kr. 
erncaftel. 

11. St. Wendel. Bed, dgl. zu St. Wendel, auftrw. 

—- 

—X — 

vum 

db. Regierungsbezirk Aaden. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 

. Aachen I. Dr. Bid zu Aachen. 

. Yachen H. Dr. Keller, Sculrath, zu Aachen. 
Düren. Kallen, Schulrath, zu Düren. 
Eupen. Billitens, Schulrath, zu Eupen. 

. Heinsberg. Dr. Start. 
Juͤlich. Mundt zu Jülich. 

.Malmedy. Dr. Eſſer zu Malmedy. 

.Schleiden. Dr. Schaffrath zu Schleiden. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

.Aachen. Küſter, Pfarrer zu Aachen. 
Düren-⸗-Jülich. Demmer, bögl. zu Eſchweiler, Landir. 

Aachen. 
. Erkelenz-Geilenkirchen⸗ 
Heinsberg. Haberkamp, dögl. zu Hüdelgoven, 

Kr. Erkelenz. 
.Schleiden⸗Malmedy. 
Montjoie. Angermünde, dsgl. zu Roggendorf, 

| Kr. Schleiden. 

XIU. Hohenzollernſche Rande. 

Regierungsbezirk Sigmaringen. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

echingen. Dr. Straubinger zu Hechingen. 
igmaringen. Dr. Schmitz zu Sigmaringen. 
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b. Kreis-Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Reine. 

D. Jünigl. Anademie der wiſenſchaften m Berlin. 
(NW. Unter den Linden 88.) 

Broteftor: 

Seine Majeſtät der Kaifer und König. 

Beitändige Sefretare. 
(Die mit einem * Bezeichneten find Profeſſoren an der Unwerfität zu Berlin.) 

a. für die phyſikaliſch-mathematiſche Klaſſe. 
Dr. du Bois Neymond, Geh. Ob. Med. Math, Brof. 

‘Dr. 
- 
- 

— 

TS 

* 

a 

—VV Ya ass Bu 

: Aumers, Geh. Neg. Rath, Prof. 

b. für ae „rbiloſophiſch⸗ hiſtoriſche Klaſſe. 
Mommſen, 
Vahlen, Geh. Neo. Rath, Prof. 

1. Drdentlide Mitglieder. 

a. Phyfitalifh-mathematifche Klaſſe. 

. du Bois-Reymond, Geh. Db. Med. Rath, a 
Beyrich, Geh. Bergrath, Prof. 
Rammelöberg, Geh. Reg. Bath, Prof. 
Weierſtraß, — 
Auwers, Sch. Reg. — Prof. 
Bringsheim, dögl., 
von a LE Bit, Get, Rath, Exc. Prof. 
Virchow, Geh. M Pro 
Schwenbener, 3 Ne. Rath, Proſ. 
Munk, Prof. 
Fandolt, Geh. Reg. Rath, Krof. 
Baldeyer, Geh. Me. Rath, —— 

Fuchs, Prof. 
Schulze, Franz Eilhard, Geh. Reg. Rath, Prof. 
von Bezold, Geh. Reg. Rath, Proſ. 
Klein, Karl, Seh: Bergrath, Prof. 
Möbius, ee Neg. Rath, Prof. 
Rundt, Kuguft Seh. Reg. Rath, Brof. 
Engler, Adolf, Geh. Ren Rath, Prof. 
Bogel, Seh. Reg. Maid, Prof. 
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“Dr. Dame, Prof. - | I 
*. Schwarz, Prof. 
*-Frobenius, Prof. 
*. ZFifcher, Prof. 
*. Hertmwig, Brof. 

b. Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaſſe. 

Kiepert, Prof. 
Weber, Albre * 
Mommſen, bagi. 
Kirchhoff, Ad. Geh. Reg. Rath, — 
Curtius, dsgl., dsgl. 
Zeller, dögl. dgl. 
Vahlen, dögl., dögl. 

D. Dr. Schrader, dsgl., dogl. 
Dr. von Sybel, Wirkt. Geh. Db. Reg. Rath, Direktor der 

Staatsarchive. 
*D. Dillmann, Prof. 
Dr. Conze, Prof., General⸗Sekretär der Central-Direktion des 

Kaiſerlichen Archäologiſchen Inſtitutes. 

LEE Ze Ze Ze Ze 
www veo 

*. Tobler, Brof. 
*. Wattenbach, Geh. Reg. Rath, Prof. 
* z Diels, Prof. 
* . Bernice, Seh. Suftizratb, Prof. 
*- Brunner, dögl., dgl. 
*. Schmidt, Joh., Brot, 
“2 son 
*⸗ achau, Geh. Reg. Rath, Prof. 
*⸗Schmoller, dsgl., Hiſtoriograph der Brandenburgiſchen 

Geſchichte. 
*. Dilthey, — g. Rath, Prof. 

= Dümmler, Geh. Fe. Rath, Prof., Vorfigender der Central 
Direftion der Monumenta Germaniae historica. 

* . Köhler, Prof 
*- Weinhold, Geh. Reg. Rath, Prof. 
* D. et Dr. phil. Harnad, Prof. 

2. Auswärtige Mitglieder. 

a. Phyfifaliich-mathematiiche Klaſſe. 
Dr. Neumann, Geh. Reg. Rat, und Prof. a. d. Univerfität zu 

Königsberg. 
= Bunfjen, Geh. Rath. und Brof. zu Heidelberg. 

Sir Owen, Prof. zu Rondon 
Hermite, Mitgl. N Akad. Be Wiſſenſch. zu Baris. 

W 
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Dr. phil. et med. Kekulé, Geh. Reg. Rath, und Prof. an ber 
Univerfität zu Bonn 

: von Kölliker, Seheimer Rath, ordentlicher PBrofefjor an der 
Univerjität zu Würzburg. 

db. Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaſſe. 
Er Rawlinſon, Königl. Großbritann. Oberſt zu London. 
de Roſſi, Scriptor an der Vatikan. Bibliothek zu Rom. 
Dr. von Böhtlingk, Kaiſ. Ruſſiſcher Geh. — a. D., 

Brof., 3 3. in Leipzig. 
von Roth, Rrof. in Tübingen. 
Dr. von Brunn, Prof. in München. 

3. Ehren-Mitglieder der Geſammt-Akademie. 
Ton Boncompagni, dei Principi di Piombino, zu Rom. 
Dr. Hanfjen, Geh. Reg. Rath, Profeffor an der Univerfität zu 

Böttingen. 
Earl of Crawfort and Balcarres zu Dunedht, Aberdeen. 
Dr. Lehmann, ordentl. Brof. an der Univerfität zu Göttingen. 
: Bolgmann zu Münden. 

E. Königliche Akademie der Künffe zu Berlin. 
(NW. Unter den Linden 88. Bureau: NW. Univerfitätsitraße 6.) 

Brotektor: 

Seine Majeſtät der Kaijer und König. 

Kurator: 
Se. Exc Dr. Boſſe, Staatsminiſter und Miniſter der ge 

lichen zc. Angelegenheiten. 

Präſidium und Sekretariat: 

für 1. Oktober 1893/94: Beder, K., Brof., Gejhichtsmaler. 
Stellvertreter des Bräfidenten: Dr. Blumner, Brof., Boriteher 

einer Meilterfchule für muſikaliſche Kompofition und Direktor 
der Singakademie. 

Eriter ftändiger Sekretär: 3. 8. unbejegt. 
Zweiter ftändiger Sekretär: Dr. Spitta, Geh. Neg. Rath, 

PBrof. a. d. Univerfität. 
Inipeltor: Schwerdtfeger, Redinungsrath. 
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1. Senat. 

- & Geltion für die bildenden Fünfte: 
Vorſitzender: Becker, K., Prof., Maler. 
Stellvertreter: Ende, Geh. Neg. Rath, Prof., Architekt. 

| ‚Mitglieder: 

rd Prof., Maler. 
Beder, R., Prof., Maler. ' 
Begas, Keinh,, Prof., Bildhauer, Vorfteher des afademifchen 

Meifterateliers Für Bildhauerkunft. 
Dr. Bode, Geh. ns Rath, Direktor der Seal der 

Königl. Mufee 
an IN Brof., "Bildgaue 
Dr. Dobbert, Prof. an der Teufen Hochſchule und Lehrer 

an der akademiſchen Hochſchule für die bildenden Künite. 
Ende, Prof., ag tg 
Ende, Geh. Reg. ‚ Prof., Architekt, — eines ala⸗ 

demiſchen ——— für Ardhitektu 
Ewald, E., Prof., Direktor berUnterrichtsanftaltbeß Kunſtgewerbe— 

Mufeums und auftragsmw. Direktor der Königl. Kunftfchule. 
Gejelihap, Prof, Maler. 
Bude, Prof., Maler, Vorſteher des non Meilteratelierd 

für Landf aftsmalerei. 
Graf Harrach, Prof., Maler. 
Heyden, Ad., Baurath, Architekt. 
Dr. Kordan, Sch. Db. Reg, Rath., auftragsw. Direktor der 

National-Galerie. 
Knaus, L., Prof., Maler. 
Rnille, D., Prof., Maler, Vorſteher eines atademiſchen Meiſter⸗ 

ateliers für Malerei. 
Köpping, Prof., Maler und Radirer, Vorſteher des akademiſchen 

Meiſterateliers für Kupferſtich. 
Dr. Menzel, Ad., Prof., Maler. 
Otzen, %., Geh. Neg. Rath, Prof, Architekt, Vorfteher eines 

| afademifchen Deifterateliers für Architektur. 
olenz, Geh. Ob. Reg. Rath. 
Aa Sch. Neg. Rath, Prof. an der Techniſchen Hoch— 

ſchule, Arditekt. 
—— F., Prof., Bildhauer. 

rader, Xul., Prof, aler. 
Schwechten, F, Daurat 
Dr. Siemering, R „Prof., Bildhauer. 
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von Berner, A., PBrof., Direkton: der alkademiſchen Hochſchule 
für die bildenden Künfte, Vorſteher eines abadenuiſchen 
Meiſterateliers für Malerei, Maler. 

b. Sektion für Muſik: 
Vorfitzender: Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher. 
Stellvertreter: Bargiel, Prof., Mufikdireftor, Vorſieher einer 

Meifterfchule fir mufifalifche Kompofition. 

Mitglieder: 
Bargiel, Prof., fiehe vorher. 
eder, Albert, Brof. 

Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher. 
Dr. Vruch, Wear, Prof, en einer Meiterigule für 
a, mathe or 
dr. von Herzogenberg, P | 
Dr.Joadim, $., of. Büpelimeierb Königl. Akad. d. Künſte etc. 
Polenz, Geh. Ob. Neg. Rath. 
Radede, Brof., Direltor des afademifchen Su für 

Kicchenmufi, 
Rudorff, E., Brof. 
Schulze, ad, Prof. 
Dr. sun! "Seh. Neg. Rath, a. o. Bf, zweiter fans 

fretär 
LI! 

J; 

Succo, Brof. 
Vierling, Mufikdirektor, Prof. 

2. Sieſige ordentliche Mitglieder. 

a. Seltion für die bilbenden — 

Vorſitzender: Becker, 8, Prof., ſiehe vorher. 
Stellvertreter. Ende, H., Brof., Geh. Reg. Rath, ſiehe vorher 
Adler, Seh. Ober-Baurath, Brot 
Amberg, Prof., Maler. 
vegas, Reinh., Prof., Bildhauer. | : 
Hermann, „Prof., Maler. Pr 
Bracht, Brof,, "Maler. 
Braufemwetter, Prof., Maler. 
drütt, Bildhauer. 
Galandrelti, a Bildhauer. 
Eretius, Prof., Dealer. 
Eberlein, Prof., Bildhauer. 
Eiler3, Prof., Kupferftecher. 
Ende, Prof. Bildhauer. 
Salat, M Maler. 
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Feckert, Maler und Lithograph. 
Flickel, Maler. s PR 
She PBrof., Maler. 

tiefe, Maler. | 
Beiger, Bildhauer. 
Geſelſchap, Prof., Maler. 
Graͤf, Brof., Dealer. 
Griſebach, Ardhitelt. 
von in Baurath. 
Gude, Prof., Maler. 
Graf Harrach, Prof., Maler. 
Henning, Prof., Maler. 
—— Prof., Bildhauer. 
eyden, Baurath. 

Hildebrand, Prof, Maler. 
opfgarten, Prof., Maler. 
undriefer, Brof., Bildhauer. 
acoby, Prof, Kupferſtecher. 

von Kameke, Prof, Maler. 
Kayfer, Baurath. 
Kiefel, Maler. 
Knaus, PBrof., Maler. 
Rnille, Brof., Male. 
Köpping, Prof., Maler und Radirer. 
Koner, Brof., Maler. 
Kraus, F., Maler. ' 
Leſſing, Dtto, Brof., Bildhauer. 
Ludwig, Prof., Maler. 
Dr. Menzel, Prof., Maler. 
Meyer, Hans, Prof., Rupferftecher. 
Meyerheim, Paul, Prof., Maler. 
Orth, A., Baurath. 
Otzen, Soh., Geh. Reg. Rath, Prof., Architekt. 
Pape, E., PBrof., Maler. 
Raſchdorff, Geh. Neg. Rath, Prof., Ardjitelt. 
Salymanı, Maler. 
Schaper, Prof., Bildhauer. 
Scheurenberg, Prof., Maler. 
Schmieden, Baurath. 
Schrader, Jul., Brof., Maler. 
Schwechten, Baurath. 
Dr. Siemering, Prof., Bildhauer. 
Starbina, Prof., Maler. 
Thumann, Prof., Maler. 



Bogel, Brof., Maler. 
Ballot, Baurath. 
von ——— al Direktor, Maler. 

., Brof., Maler. 

db. Sektion für Mufif: 
Borfipender: Dr. Bun Prof. fiehe vorher. 
Stellvertreter: sasgıel, 
Zecker, Alb., Prof. 
Dr. Bellermann, Prof. 

Bruch, Mar, Prof., fiehe oben. 
Sernsheim, Prof. 
Freiherr von Herzogenberg, Prof. 
Helmann, 9., Prof. 
Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter d. Königl. Akad. d. Künfte. 
Noßkowski. 
——— Prof., Direktor des akademiſchen Inſtitutes fuͤr Kirchen⸗ 

uſik. 
* E., Prof. 
Succo, R., Prof. 
Lierling, Prof. 

8. Etzrenmitglieder der Gefammt⸗Akademie. 

dire Majeltät die Kaiferin und Königin Friedrich. 
— D. Dr. Falk, Staatsminiſter. 

Exc. D. Dr. jur . und Dr. med. von Öoßler, Staatsminiſter. 
— Adolf Frie rich von Schack zu München. 
Dr. jur. Carl Zöllner, Geheimer Regierungsrath. 

4. Alademiſche Hochſchule für die bildenden Künfte. 
(NW. Unter den Linden 88.) 

Direltor: von Werner, Prof. F 
Direktorial⸗Aſſiſtent: Teichenvorff, Prof., Maler. 

5. Atademiſche Meiſter⸗eiteliers. 

a. für Maler: 

Bude, Brofefior für Landfchaftsmalerst. 
Rnille, Brof. für Geſchichtsmalerei. 
von Berner, Prof. für Geſchichtsmalerei. 

b. für Bildhauer: 

Begas, R., Prof., Bildhauer. 

c. für Baufunft: 
Ende, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Ttzen, Seh Reg. Rath, Bist 
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d. für Kupferftedher: 
Köpping, Maler und Nadirer. 

6. Alademiſche Gochfaule tür Mut. 
(W. Botsbameritrape 120.) 

a. Direktorium. 
Vorfigender: (bis Ende Auguft 1884): Schulze, Prof. 

Mitglieder: 
Dr. Joachim, Prof. und Kapellmeilter der Akademie, Vorſteher 

der Abtheilung für Orcheſter-Inſtrumente. 
Dr. Spitta, Geb. Neg. Rath, a. o. Prof., zweiter ftändiger 

Sekretär, Vorfteher der geſammten Vermaltung. 
Bargiel, Bf Vorſteher der Kompofitiong-Abtheilung. 
Ruborff, Brof., Vorſteher der Abtheilung für Klavier und Drgel 
Schulze, Ad., Prof., Vorfteher der Abtheilung für Geſang. 

b. Abtheilungen. 

Voriteher der Abtheilung 
1. für Kompofition und Theorie der Mufit: Bargiel. 
2. tür Geſang: Schulze, M., Prof. 
3. für Ordelter- Injtrumegte:, Dr. Joachim, Prof., Kapell⸗ 

meifter der Akademie der Künite. 
4. für Slavier und Orgel: Rudorff, Prof. 
Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Brof. 

4. Alademiſche Meifterihulen für mufifalifhe Kompoſition. 
(NW. Univerfitätsftraße 6.) 

Ä Vorſteher: 
Bargiel, Prof., Muſikdirektor. 
Dr. Blumner, Prof. 
Dr. Bruch, Mar, Prof. 

8. Alademniſches Jufſtitut für Kirchenmuſit. 
(W. Potedamerſtraße 120.) 

Direltor: Radede, Prof. 

F. Rünigliche Mufeen zu Berlin. 
(Geſchäftslokal: C. Gebäude des älteren Mufeums am Luftgarten, Eingan 

zunädjft der Friedrichs brücke.) 

Gencral-Direltor: 

Dr. Schöne, Wirkl. Geheimer OberMegierungs- u. vortrag. Rat 
im Minifterium der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
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Beamte der S®eneralverwaltung. 
Dr. Shauenburg, Ser. Aſſeſſor, Zuftiziar und Verwaltungsrath, 

auftragsw. 
Boliher, Rechn. Rath, Bureau-Boriteher und erſter Sekretär. 

Dr. Humann, Direktor, wohnhaft zu Smyrn 
Jacoby, L., Prof., technifcher Beirath für artiftildge Publikationen. 
Rerzenich, Baurath, Architelt der Mufeen. 
Dr. Rathgen, Chemiler. 
: von Boͤguelin, Bibliothelar. 
Siecke, techniſcher Inſpektor der Gipsformerei. 

Abtheilungen und Sadverftändigen-Kommijfionen.*) 

Gemälse-Galerie. 

Direftor: Dr. a 54 Reg. Rath, auftragsw. Di⸗ 
reftor der a von Skulpturen 
und Abgüfler des chriſtlichen Zeitalter und 
Mitglied des Senates der Königlichen 
Akademie der Künite. 

Anftent: Dr. von Tſchudi. 
Giter Reftaurator: Haufer. 
weiter Reftaurator und Sufpektor: 3. 3. unbefegt. 

Sadverftändigen-Kommillion. 
Ritglider: Dr. Bode, Geh. Neg. Nath, |. o 

Dr. Brimm, Geh. Reg. Rath), 0. Past. a. d. Univerſ. 
Dr. Sordan, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath 

im Minijterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten, 
auftragsw. Direftor der. National-Galerie. 

Knaus, Prof., Geſchichtsmaler, das des 
Senates der Akademie der Kunſte 

Stellvertreter: von Beckerath, Kaufmam. 
Geſelſchap, Prof., Geſchichtsmaler, Mitglied des 

Senates der Akademie der Künite. 
Graf Harrach, Brof., zus Mitglied 

der Alademie der Kimite. 

% Gemmiung der Skulpturen und Abgüſſe des — Zeitalters. 

Direltor: Dr. Direktor, Geh. Reg. Rath, auftragsw., 

Die Mitglieder ze. der ea find für die 
Hit bis zum BI. März 1894 ernannt. 
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Stellvertreter: 
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Sadverftändigen-Kommilfion. 
Dr. Bode, Direktor, Geh. Reg. Rath. 
von Bederath, Kaufmann. 
Sußmann-Hellborn, Brof., Bildhauer. 
Begas, Prof., Bildhauer, Mitglied des Senates 

der Akademie der Rünite. 
Dr. Dobbert, Prof. a. d. Techn. Hochſchule. 

85. Sammlung der antiten Skulpturen und Gipsabgüffe. 

Direktor: 
Aſſiſtent: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 

Direktor: 

Aſſiſtent: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 

Direktor: 
a ſiſ tenten: 

Mitglieder: 

Dr. Kefuls, Geh. Reg. Rath, o. Prof, a. d. Univerſ. 
Dr. puͤchflein, Privatdozent an der Univerfität. 

Sadıverftändigen-Kommilfion. 
Dr. Kefuld, Geh. Reg. Rath, Direktor. 
Dr. Hübner, p. Prof. a. d. Univerf. 
Dr. Siemering,. Prof., Bildhauer, Mitglied des 

Senate3 ber Ukabemie der Kuͤnſte. 
Dr: Conze, Prof., eneraljefretär des deutſchen 

Archäologiſchen Initituteg. 

4. Untiguarium. | 

Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. 
Univer]., Mitglied d. Atademie d. Wiſſenſchaften. 

Dr. Furtwängler, a. 0. Prof. a. d. Univerf. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Direktor. 
Dr. Hübner, 0. Prof. a. d. Untve 
Dr. Leffing, Brof., Direkt. der Samml. de 

Kunftgewerbe-Mufeums. 
Dr. Trendelenburg, Brof., Oberlehrer am 4 

kaniſchen Gymnaſium. 
Dr. Dreſſel, Direktorial-Aſſiſtent bei dem Münz⸗ 

Kabinet ber Königlichen Mufeen. 

5. Müngfabinet. 

Dr. von Sallet, Prof. 
Dr. Menadier. 
Dr. Dreffel. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
Dr. von Sallet, Direktor. 
Dannenberg, Landgerichtsrath a. D. 



Stellvertreter: 

Direktor: 
Affiſtenten: 

Reſtaurator: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 

7. 

Direktor: 
VNſiſtent: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 
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Dr. Mommſen, o. Prof. a. d. Univerf., Mitglied 
und beitändiger Sekretar der Akademie der 
Wiſſenſchaften. J 

Dr. Sachau, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. 
Univerſ., kommiſſ. Direktor des Seminars für 
orientaliſche Sprachen und Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften. | 

von Winterfeldt, General der Infanterie, Ad- 
jutant Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Alerander. 

Dr. Wattenbady, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. 
Univerf., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Dr. Koehler, o. Prof. a. d. Univerſ., Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften. 

6. Aupferitich Kabinet. 

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath. 
Dr. Springer. 
Dr. von Loga. 
Dr. Kämmerer. 
Haubenreißer. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, Direktor. 
von Beckerath, Kaufmann. 
Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. Univerſ. 
Dr. Sordan, Geh. Ob. Neg. Rath, |. o. 

Camminug der äghptiſchen Alterthümer. 

Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univerſ. 
Dr. Schäfer, auftragsw. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univerſ., Direktor. 
Dr. Sachau, Geh. Reg. Rath, ſ. o. 
D. Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. 

d. Univerf., Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften. 

D. Dillmann, o. Prof. a. d. Univerſ., Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Dr. von Kaufmann, Geh. Reg. Rath, Prof. a. 
a Hochſchule, Privatdozent a. d. Unis 
ver]. 

Dr. Conze, Prof., Seneraljetretär des deutſchen 
Arhäologiihen Inſtitutes. 
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Dr. Belger, Prof., Oberlehrer am Friedrich 
Gymnaſium. 

8. Muſeum für Völlerkunde. 
(8W. Königgrätzerſtraße 120.) 

Direltoren: Dr. Baſtian, Geh. Reg. Rath, Direktor der Pe 
logichen Abtheilung, a. o. Prof. a. d. Univer 

Dr. Voß, Direlior der prähiftorijchen Abtheilun⸗ 
Aſſiſtenten. Dr. Grünmedel, Prof. 

Dr. Grube, a. o. Prof. a. d. nn 
Dr. von Luſchan, Privatdozent a. d. Univerf. 
Dr. Weigel. 
Dr. Seler. 

Ronfervator: Krauſe. 

Sadhverftändigen-Kommiflionen. 
a. Ethnologiſche Abtheilung des Mufeums für 

Völkerkunde. 
Mitglieder: Dr. Baſtian, Geh. Reg. Rath, Direktor, f. o. 

Dr. Virchow, o. Prof. a. d. Univerf., Geh. Mei 
Rath, Mitglied der Akademie der Wiffentchafter 

Dr. Sagor: 
Dr. Freiherr von — — Geh. Reg. Ratl 

o. Prof. a. d. Univerſ 
Stellvertreter: Dr. Weizſtein, — a. — 

Dr. mod. a Sanitätsrath. 
Dr. Joeſt, Bro 
Künne, —— in Charlottenburg. 

b. Vorgeſchichtliche Abtheilung des Muſeums für 
Bölkerkunde. 

Mitglieder: Dr. Voß, Direktor. 
Dr. Virchow, ſ. o 
Dr. Schwark, Brof, Direktor des Luifen-Öymna‘ 

Stellvertreter: Dr. med. Bartels, Sanitätsrath. 
Dr. von Raufmann, Geh. Reg. Rath, Prof. a: 

der Techniſchen Hochſchule, Krivatdogent a. rt 
Univerſ. 

von Heyden, Prof., Geſchichtsmaler. 

V. Kunſtgewerbe-Muſenm. 
(SW. Köntggrägerftr. 120.) 

Direktoren: Erſter Direktor, fehlt 3. 8. 
Dr. Leifing, Brof., Dieeklorb. Sammlunger 
Emalb, Prof, Direktor d. Unterrichtsanſta JI 
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Fitenten: as 
orrmann, . Baumeifter. 

Dr. von Falke. 
Klisthefar: Dr. Seffen. 
irhels-Afftent: Dr. Bad. 

Mitglieder des Beirathes.*) 
k dertram, Geh. Reg. Rath, en Stadtſchulrath. 
k. Bode, Geh. Reg. Rath, |. o 
net, 0f-Zimmer-Maler. 
fald, rof., Direktor der Unterrichtsanftalt des Kunftgewerbes 

Rufeums. 
kaauer, Banlier. 
von Harrad, Geſchichtsmaler, Profeſſor. 
v1 Heyden, Dögl., dsgl. 
Er Köni glicher Baurath. 
‘en Sirektor der ftädtifchen Handwerfer- und Baugewerks⸗ 

Schule. 
= Königl Hof-Ardyitelt, Hof⸗Baurath. 
aeıle, Direktor der Aktiengefelihaft für Fabrikation von 

Bronzewaaren — Zinkguß. 
Leſſing, Prof., 
Ning, Bildhauer, Breit 
Sippmann, Geh. Reg. Rath, |. o. 

sch, —— 
nn Kath, Prof 

euleaur, Geh. Reg. Rath, Prof. an ber Tepmilgen 
Bodychule. 

Sui;, Röbeltabrifant und Kunfttifchler. 
Zangerband, Stadiverordnetenvori 
Seara-Hellborn, Bildhauer, Profefſor 
— Ageri. Ras, Stadtrath und —— 

I ber-Bürgermeifter. 

* Te Mugfieder des Beirathes find für be Ser ; u 
BET STUDIE pm & Wine 
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G. Hafional-Salerie zu Berlin. 
(C. Hinter dem Pachof 3.) 

Direktion. 
Dr. Zordan, Geh. Ober:Reg. Rath und vortrag. Rath im 

Minifterium der geiltlichen zc. Angelegenheiten, auftragsw. 
Direktor. 

Dr. von Donop, Prof., Direktorial-Aſſiſtent. 

H. Rauch⸗Muſeum zu Berlin. 
(©. Rlofterjtraße 75.) 

Voriteher: Dr. Siemering, Prof., Mitglied des Senates ber 
Aademie der Kuͤnſte. 

J. Königliche wilfenfchaftliche Ankalten zu Berlin 
(Polsdant.) 

” „röniglidhe Bibliothel. 
W. Plaß am Opernhauſe.) 

a. Kuratorium. 
Se. Exc. Dr. de la Croix, Wirkl. Geh. Rath und Miniſterial 

Direktor, Vorſitzender. 
Dr. Schöne, General-Direktor der Königl. Muſeen und Wirll 

Geh. Ob. Reg. Wr 
-Althoff, Geheimer Ob. Reg. Rath und vortrag. Rath m 

Miniſterium der geiltlihen 2c. Angelegenheiten. 
= soeriter, Geh. Peg. Rath, Prof., Direktor der Sternmar 

zu Berlin. 
Dr. Wattenbach, Geh. Reg. Rath, ordentl. Prof., Mitglied de 

Königl. Akademie der Willenichaften zu Berlin. 
- Rilmanns, General:Direktor der Königl. Bibliothek. 
⸗ Shaarfhmibt, Geh. Reg. Rath, Prof. und Ober-Bibli 

othelar zu Bonn. 
- Külz, Geh. Med. Nath, Prof. zu Marburg. 

b. Seneral:Direktor. 

Dr. ®ilmanns, zugleich Direktor der Abtheilung für Drud 
Schriften. 
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c. Juſtiziar. 

Dr. Daude, Geh. Reg. Rath, Univerſ. Richter. 

d. Abtheilungs-Direktoren. 
Dr. Wilmanns, ſ. vorſtehend b. 
-Roſe, Geh. Reg. Rath, bei der Abtheilung für Handſchriften. 
= Gerhard, bei der Abtheilung für Drudjchriften. 

e. Bibliothekare und Kuftoden. 

Dr. Södhting, Bibliothefar. Dr. Öleiniger, Kuftos. 
Stern, d3gl., Prof. Weil, dsgl. 
Meisner, Bibliothekar. Kraufe, dsgl. 
Müller, Joh., d3gl. Gädertz, dögl. 

-Boyſen, dsgl. Koſſinna, dsgl. 
KLopfermann, Kuſtos. Blumenthal, dsgl. 
Ippel, Bibliothekar. Paalzow, dsgl. 
Valentin, dsgl. Schulze, dgl. 

f. Hilfskuſtoden. 

Wu 

— van 

Dr. Frantz, Kuſtos. Dr. Peter, Kuſtos. 
-Preuß, dsgl. -Dorſch, dsgl. 
⸗Reimann, dsſsgl. -Jahr, dsgl. 

g. Bureau. | 
Jochens, Kanzleirath, Dber-Sefretär. 

2. Königliche Sterniwarte. 
| (SW. Enckeplatz 8 a.) 

Tireftor: Dr. Foerſter, Geh. Reg. Rath, o. Prof a. d. Univer]. 

irigent des Rechen-Inſtitutes (SW. er 91.): 
Dr. Tietjen, o. Prof. a. b. Univerſ. 

. Kön a Botaniſcher Garten. 
otsdamerftraße 75.) 

'Nireltor: Dr. Engler, o. Prof. a. d. Univerſ., Mitglied der 
| Akademie der Wiſſenſchaften. 
Unter-Direktor: Dr. Urban, Prof. 
Ifpeftor: Perring. 

6* 
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4. Königliches Geodätiſches Auftitut uud Centralburean de 
Europũiſchen — auf Dem Telegrapheuberge b 

o tsdam. 

Direktor. 

Dr. Helmert, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerfität. 

Sektionschefs. 
Dr. Albrecht, Prof. Dr. Löw, Prof. 
⸗Fiſcher, dsgl. 

Bureau. 

Vorſteher: Mendelſon, Sekretär und Kalkulator. 

5. Königliches Meteorologiſches Inſtitut zu Berlin ud 
Obſervatorien auf dem Telegrapheuberge bei Potsdam. 

I. Centralſtelle. 
(Berlin W. Schinkelplatz 6.) 

Direktor. 
Dr. von Bezold, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Univerjiti 

Mitglied der Akademie der Wiffenichaften zu Berlin. 

Wiſſenſchaftliche Oberbeamte. 
Dr. Hellmann, Brof. 

s Amann, dsgl., Privatdozent. 
⸗Kremſer. 

Wiſſenſchaftlicher Aſſiſtent. 

Dr. Lachmann. 

Bureau. 
von Büttner, Sekretär. 

U. Meteorologiſches und Magnetiſches Obfervatoriu 
bei Potsdam. 

Dr. Sprung, Prof., Vorſteher. 
⸗Eſchenhagen, Obſervator am Magnetiſchen Obſervatoriu 

6. Königliches Aſtrophyſikaliſches Obſervatorium anf der 
Telegraphenberge bei Potsdam. 

Direktor. 

Dr. Vogel, Geh. Reg. Rath, Prof., Mitglied der Akademie | 
Wiſſenſchaften zu Berlin. 
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Dbfervatoren. 
Dr. Spörer, Prof., Erſter Obfervator und Stellvertreter des 

Direftors in Bebhinderungsfällen. 
: Robfe. 
: Müller, G., Prof. 

K. Die Königlichen Aniverfitäten. 

1. Wlbertuscliniverfität zu Königsberg i. Pr. 

Kurator. 
Ee. Exc. Graf zu Stolberg-Wernigerode, Dber:Präfident. 

Ruratorialrath und Stellvertreter des Kurator 
in Behinderungsfällen. 

Raubach, Oberpräfidialrath. 

Zeitiger Reltor. 
Frof. Dr. Gareis. 

Univerfitäts-Richter. 
son der Trend, Oberlandesgerichtsrath. 

Zeitige Defane 
er theologiſchen Fakultät: Prof. D. Dorner, 
der juriftifchen Fakultät: Prof. Dr. Endemann 
der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Dan „Seh, mie: Rath, 
der philofophifchen Fakultät: Prof. Dr. Hahn 

Der akademiſche Senat beiteht aus 

‚dem zeitigen Rektor Prof. Dr. Gareis, 
dem zeitigen Proreftor Prof. Dr. Hermann, Seh. Med. Rath, 
dem zeitigen Stipendien-Kurator Prof. Dr. Güterbod, Geh. 

| 
| 

ben Delanen der vier Fakultäten und folgenden Senatoren: 
‚$ıof. Dr. ur Geh. Brof. Dr. Fleiſchmann. 

Juſt. Rath. - = Dobhrn, Geh. Med. 
: = BPruß. Rath. 

Brof. D. Ja coby, Konfift. Rath. 

Ä 

Juſt. Rath, 
dem Univerfitäts- Richter, Oberlandesgerichtsrath von derTrend, 

⸗ 
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Fakultãten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Sommer, Koufilt. Rath. D. et Dr. phil. Eornill. 
- Jacoby, Konſiſt. NRatd = Benrath. 

und Mitglied des Konz = Dorner. 
fiftoriums der Provinz 
Dftpreußen. 

b. Außerordentliche Brofelloren. 

D. Klöpper. Lic. theol. Link. 

c. Privatdozent. 
Lic. theol. u. Dr. phil. Boſſe aus Greifswald. 

2. Suriftiiche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Schirmer, Geh. Juſt. Rath. Dr. Zorn. 
= Güterbock, dsgl., Mitglied Salkowsky. 

des Herrenhauſes. Endemann. 
⸗Gareis. 

I 1} 

b. Privatdozent. 
Dr. Weyl, Gerichts-Aſſeſſor. 

3. Medizinifhe Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

8 * 
Neumann IL, 
Jaffe, d3gl. Stieda. 
Kuhnt. vwd vu 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Srünbagen. Dr. Seydel, Stadtphyfitus u 
= Samuel. Med. Aſſeſſor. 
= Berthold. = von Esmard), 
= Schneider. ⸗ —— 
Caspary. ⸗ auwerck. 
⸗Schreiber. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Meſchede, Prof., Direkt. Dr. Falkenheim. 

d. ſtädt. Krankenanſtalt. ⸗Samter. 
⸗Muünſter, Prof. - Ditmann, Stabsarzt. 
= Treitel. = Balentini. 
- Gtetter. - Hilbert. 

. Dohrn, Geh. Med. Rath. Dr. 
L. raun I, Med. Rath. 

Lichtheim, Med. Rath. 
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Dr. Kafemann. Dr. Rofingti. 
: von Krzywicki. -Neiſſer. 
-Cohn. | - Lange. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

| Dr. Neumann I, Geh. Reg. Dr. Ludwich. 
Rath, Müglied der = Hirfchfeld. 
Aademie der Wiffen = Bezzenberger. 
haften zu Berlin. ‚ » Thiele. 

-Friedländer, Geh. Reg = Yleilhmann. 
Rath. = Hahn. 

: Schade, dgl. s Braun D. 
: Impfenbad,. = Querdfjen. 
-Spirgatis. -Peters. 
-RKitthauſen. -Jahn. 
⸗Kißner. = Baumgart. 
-Rühl. ⸗-RKoken. 
-Walter. = Erler. 
: Bruß. -Hilbert. 
: Loſſen. - Range. 
: Bape. ⸗Jeep. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Lohmeyer. Dr. Schubert. 
-Saalſchütz. ⸗Blochmann. 

⸗Marek. -Franz. 
: Garbe. - SKaluza. 

=: Boltmann. 

| c. Brivatdozenten. 
Dr. Merguet, Gymnafial- Dr. Eberhardt. 

Oberlehrer a. D. -Haaſe. 
ZJensſch, Prof. —— 
-⸗Rahts. ⸗ iech ert. 
Hecht. - Cohn. 
Laſſar-Cohn. ⸗Unhl. 

Beamte. 
Lirſtein, Rechnungsrath, Univerſitäts-Kaſſen-Rendant und 

Duältor. 
Ctürg, Univerfjität3-Sefretär. 
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2. Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſität zu Berlin. 

Kuratorium. 

Stellvertreter. 
Der zeitige Rektor, Prof. Dr. Weinhold, Geh. Reg. Rath, und 
der Univerfitätsrichter, Geh. Neg. Rath Dr. Daude. 

Zeitiger Rektor. 
Prof. Dr. Weinhold, Geh. Reg. Rath. 

Univerfitäts-NRicdhter. 

Dr. Daude, Geh. Neg. Rath. 

Zeitige Dekane 
der theologiichen Fakultät: ord. Prof. D. Dillmann, 
der juriſtiſchen Fakultät: ord. Prof. Dr. von Gneiſt, Wirkl. 

Geh. Ober-Suftizrath, 
Der nen Fakultät: ord. Prof. Dr. von Bergmann, 

eh. ed. Rath, 
der en Fakultät: ord. Prof. Dr. Kundt, Geh. Neg. 

ath. | 

Der alademiihe Senat 
beiteht aus dem Rektor, dem Univerjität3-Richter, dem Proreftor 
ord. Prof. Dr. Virchow, Geh. Med. Rath, 

den Dekanen der vier Fakultäten und den. Senatoren: | 
ord. Prof. Dr. Vahlen, Geh. Reg. Rath. 

D. Dr. Harnad. 
Dr. Bernice, Geh. Juſt. nal 

. Schulge, Geh. Reg. Rath. 
= Schmidt, Joh. 

Falultãten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Steinmeyer. 
an Mitglied der Akademie der Wifjenfchaften. 
Weiß, Wirkl. Ober: Ronfiltorialrath und vortragender Rath 

im Minifterium der geiſtlichen 2C. Angelegenheiten. 
s Sehr. von der Goltz, Wirkl. Ober-Konfiltorialrath, geiſt— 

Iicher Vice: PBräfident des Evang. Ober-Kirchenrathes und 
Propit zu St. Petri. 

Pfleiderer. 
Kleinert, Db. Konfift. Rath. 
Dr. phil. Harnad, Mitglied der Akad. der Wifjenfchaften. 

|) 
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D. Raftan. 
: Schlatter. 

| b. Ordentlicher Honorar-Profefjor. 

D. Dr. jur. Brüdner, Wirkl. Ober-Konſiſtorialrath, General⸗ 
| uperint. und Propſt zu Berlin. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 
‚I. Strad. Lic. Dr. Müller. 
ı: 2ommagid. - = Runge. 
Deutſch, Konfiftoriaratö_ = = Frhr. von Soden. 
| und Mitglied des Kon- 

ſfiſtoriums der Provinz 
Brandenburg. 

d. Brivatdozenten. 
le Plath, Prof. | Lie. Boigt. 
Titius. | | 

2. SZuriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
I. Dernburg, Geh. Juſt. Rath, Mitglied des Herrenhauſes. 
: von Gneift, Wirkt. Geh. Ob. Juſt. Rath, Oberverwaltungs- 
| gerichtsrath und Mitglied des Staatsrathes. 
5 Berner, Geh. Juſt. Rath. | 
⸗Goldſchmidt, dsgl. 
‚= Hinfhius, dsgl., Mitglied des Herrenhauſes. 
: Brunner, dsgl. Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
NHibler, Geh, — Rath. 
= Bernice, Geh. Juſt. Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
-Gierke, Geh. Juſt. Rath. 

dsgl. 
Kohler. 

db. Ordentliche Honorar-Profeſſoren. 
Dr. Aegidi, Geh. Legationsrath z. D. 
- Stölzel, Präſident der Juſtiz-Prüfungs-Kommiſſion und 

vortragender Rath im Juſtizminiſterium, Kronſyndikus 
und Mitglied des Herrenhanſes. 

- von Cuny, Geh. Juſt. Rath, Mitglied der Hauptverwaltung 
der Staatsſchulden. 

ec. Außerordentliche Profeljoren. 
Dr. Dambach, Wirkt. Geh. Ober-Poſtrath, vortrag. Rath und 

Zuftiziar im Reichs-Poſtamte, Kronſyndikus und Mitglied 
des Herrenhaufes. 

‚ 

. 
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. Rubo, Amtsgerichtsrath. 
Zeumer. 
Gradenwitz. 
Weber. 

d. Brivatdogenten. 
. Sacobi, Prof., Juſt. Rath, Dr. 

Rechtsanwalt u. Notar. = Hübner. 
Born hak, Ser. Affefl. Dertmann, ©er. Aſſeſſ. 
Preuß. 
Biermann, Prof., Ger. 

Aſſeſſ. 
3. Mediziniſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

. von Bardeleben, Geh. Ob. Med. Rath, Generalarzt I. Kl. 
à la suite des Sanitätdforp8 mit dem Range als General 
major. | 

Virchow, Geh. Medizinalrath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften. 

du Bois-Reymond, Geh. Ob. Med. Rath, Mitglied und 
beitändiger Sekretar der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Gerhardt, Geh. Med. Rath. 
Hirſch, dsgl. 
Olshauſen, dsgl. 
Leyden, dsgl. 
Guſſerow, d8gl. 
Waldeyer, dsgl., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
von Bergmann, dsgl. und Generalarzt I. Kl. mit ben 

Range als Generalmajor. 
Riebreih, Geh. Med. Rath. 
Schmeigger, d3gl., Öeneralarzt. 
Solly, Geh. Med. Rath. 
Hertwig, Mitglied der Akademie der Willenfchaften. 
Rubner. 

b. Ordentliche Honorar-Profejjoren. 

. Rofe, Geh. Med. Rath, dirigirender Arzt der chirurgifche 
Station des Krankenhauſes Bethanien. 

Koh, Geh. Med. Rath, Generalarzt I. Kl., Mitglieb dei 
——— Direktor des Inſtitutes für Infektionskrank 
eiten. 

Sn fa, Geh. Ob. Med. Rath und vortrag. Rath in 
miherhum der geiftl. zc. Angelegenheiten. 

von Coler, Ercell., General-Stabsarzt der Armee mit den 



Range ald General:Lientenant, Abth. Chef im Kriegs⸗ 
miniterium, Wirkl. Geh. Ob. Med. Rath, Chef des 
Sanitätskorps, Direktor der militärärztlien Bildungsan- 
italten und PBräjes der Prüfungs-Kommilfion für Ober: 
Militärärzte. 

c. Außerordentlide Profeſſoren. 
a Geh. Med. Rath. 

urlt, dgl 
s Lewin, Fr Rich. dsgl. 
-Munk, Herm., Mitglied d. 

Alad. d. Wiffenſchafien. 
-Lucae, Geh. Med. Rath. 
: Saltomsti. 
Fritſch, Geh. Med. Rath. 
: yrängel, dsgl., Ober: 

Stabsarzt 1. RL. und 
Regim. Arzt a. D., dirig. 
Arzti. Eharitö-Krankenh. 

: Senator, Geh. Med. Rath. 
Buſch. 
-Fasbender. 
-Schöler. 
-Hirſchberg. 
-Ewald. 
-Bernhardt. 

Dr. 
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Sonnenburg. 
Schmweninger. 
Wolff, Julius. 
M endel. 
Fränkel, Bernh., Sani⸗ 

Kofſel. 
Trautmann, 

arzt a. D. 
Virchow, Hans. 
Wolff, Max. 
Brieger. 
Ehrlich. 
Moeli, Direktor der 

ſtädtiſchen Irrenanſtalt 
zu Lichtenberg. 

Baginsky. 
Israel. 
Winter. 

General⸗ 

d. Privatdozenten. 
Kriſteller, Geh. Sanitäts⸗ 

rath. 
-Mitſcherlich, Prof. 
-Schelske. 
-Tobold, — Sanität3- 

rath und rof. 
: Eulenburg, — ordentl. 

Prof. in Greifswald. 
: Burdhardt, Prof., Ober: 

Stab3arzt I. Kl. und 
Eriter Garniſonarzt von 
Berlin. 

-Rieß. 
: Büterbod, Prof., Med.R. 
= Berl. 
: Buttjtadt,Prof.,Dezernent 

=) 3 
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für Medizinalitatiftil im 
Königl. Statift. Bureau. 

. Randan. 
Martin, Prof. 
Kitten, dgl. 
Fränkel, Albert, dsgl. 
Remak, dsgl. 
Veit, dsgl. 
yo nmanL dögl. 

alomon. 
Laſſar, Prof. 
Lewinski. 
Lewin, Louis. 
Herter. 
Rabl-Rückhard, Prof. u. 

Ob. Stabsarzt J. Kl. a. D. 
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. Behrend. Dr. Klemperer. 
Glud, Prof. = Niße. 
Schüller, dsgl. ⸗Siilexrx. 
Munk, Immanuel. ⸗Langerhans. 
Grunmach, Prof. -Hanſemann. 
Fehleiſen. - Bosner. 
Baginsky, Benno. = Bfeiffer. 
Kraufe, Herm., Brof. = du Bois-NReymond. 

öltzke. -Goldſcheider. 
ppenheim, Prof. = de Ruyter. 

Benda. = Köppen. 
Sacobjon. - Günther. 
Krönig. = Bagel. 
Dührſſen. ⸗Schlange. 
Preyer, früh. ord. Brof. = Thierfelder. 

in Sena, Grßhzgl. Sädf. = Casper. 
Hofrath. -Krauſe. Joh. Friedr. 

Langgard. — Prof. 
Rawitz. ⸗ 
Nagel. ⸗ Sirläjes, 
Straßmann, gerihtilider = Gramip. 

und Stadtphyfitus. - Heymann. 
von Noorden, Brof. = Neumann. 
Nojenheim. -e Schimmelbujd. 

⸗Naſſe. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akad. der Willen 
ſchaften. 

Weinhold, dögl., dsgl. 
Mommfen, Mitglied und beftändiger Sefretar der Akademie 

der Willenfchaften. 
von Helmholg, Wirkl. Geh. Rath, Excellenz, Präfident 

der Bonftaliff- Techniſchen Reichsanftalt und Mitglied der 
Akademie der Wiſſeuſchaften, Vicefauzler der Friedensklaſſe 
des Ordens pour le merite. 

Eurtius, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akad. der Wiflen: 
haften, Direktor” des Antiquarium3 der Königl. Muſeen 

Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beitändiger Se 
fretar der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Wattenbach, dsgl., Mitglied der Akad. der Wifjenfchaften. 
. Dr. Schrader, d2gl., d3gl. 
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Dr. Beierftraß, Mitglied der Alademie der Wiſſenſchaften. 
: Wagner, Adolf, Geh. Reg. Rath. 
: Beyrich, Geh. Bergrath, Verwaltungs-Direktor d. Muſeums 

für Naturkunde, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Kirchhoff, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
-Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Akademie 

Sn Wiſſenſchaften, Hiltoriograph der Brandenburgilchen 
ichte. 

: von Treit| te, Geh. Reg. Rath, Hiltoriograph des Preu- 
Biihen Staates. 

-Dilthey, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften 

: Schwendener, dggl., dsgl. 
: Weber, Albr., Mitglied der Akademie der Wiljenfchaften. 
: dandoit, Geh, Reg. Rath, dsgl. 
: Möbius, Karl, dsgl., dsgl. 
: Fuchs, Mitglied der Akademie ber Wilfenichaften. 

Hübner. 
: Zobler, Mitglied der Afademie der Wiſſenſchaften. 
: Rundt, Geh. Neg. Rath, dsgl. 
: Schulze, Franz Eilhard, dEgl., dgl. 
: Köhler, Mitglied der Afademie der Wiſſenſchaften. 
-Sachau, Geh. Reg. Rath, dsgl. 
: nn Mitglied der fademie der Wiſſenſchaften. 

“ “ “a 

Grimm, Geh. Reg. an 
Schmidt, Joh.., Ditglie der Alademie der Wilfenjchaften. 
Kekulé, Geh. Reg. Rath, Direktor der Sammlung der 

antifen Skulpturen und Gypsabgüſſe d. Königl. Mujeen. 
: Kiepert, Mitglied der Akademie der Wiljenjchaften. 
: Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, dSgl. 
: Be Geh. Neg. Rath. 

upitza 
-Schwarz, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
-Frhr. von Richthofen, Geh. Reg. Rath. 
-Scheffer-Boichhorſt. 
: Klein, Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 

w 
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Ihaften. 
Engler, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 

Billenfchaften. 
Schmidt, Eric. 
Silber, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Renz. 
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Dr. von Bezold, Geh. Neg. Rath, Mitglied der Wfademie de 
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Willenfchaften. 
Diels, Mitglied der Akademie der Wilfenjchaften. 
Tietjen. 
Helmert, Geh. Neg. Rath. 
Dames, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Frobenius, d3gl. 
Brückner, Aler. 
Erman, Direktor. der ägpptifchen Abtheilung der Königliche 

Muſeen 
Planck. 
Stumpf. 

b. Ordentliche Honarar-Profeſſoren. 
.Lazarus. 
Tiemann. 
Meitzen, — Reg. Rath. 

Außerordentliche Profeſſoren. 
Dieterici, —* Geh. Dr. Witmack, Geh. Reg. Ratl 

Reg. Rat ath. ⸗ Magnus. 
Säneider, Ernjt Robert, = Barth. 

dgl. ; = Bödh, Geh. Reg. Rail 
Steinthal. Direkt. d. ftatift. Bureau 
Bellermann, Mitglied der der Stadt Berlin. 

Akademie der Künſte. -Hettner. 
Wichelhaus, Geh. Reg. = Roediger. 

Rath. = von Githcki. 
—— ‚Se Reg. Rath. = Furtwängler,Direktoria 
Gar Aſſiſtent an den König 
a Geh. Reg. Rath, Diujeen. 

Direktor de Muſeums = Delbrüd. 
für Völkerkunde. -Ebbinghaus. 

Kny. -Biedermann. 
Aſcherſon, Paul. = Gabriel. 
von Martens. = Hoffory. 
Sell, Geh. Reg. Rath. -⸗Frey. 
Spitta, dsgl., ſtändiger = Neejen. 

Sekretär der Akademie-Knoblauch. 
der Künſte. - König. 

Berendt, Landesgeologe. = Wäpoldt. 
PBaulfen. -Geldner. 
Pinner. -Lehmann-Filhés. 
Liebermann. -Grube. 
Geiger. 
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_ Dr. Bill, Mitglied der Königl. Dr. Sering, ordentl. -Prof. 
| Berfuchsitelle f. Spreng- d. Staatswillenfchaften 

itoffe. an der Landwirthſch. 
: Henjel. Hochſchule. 
: Shiemann. 

d. Privatdozenten. 

I an Prof. Dr. Tenne. 
Drugih, Legationsratb = Wejendond. 

und Profeſſor. = Amann, Prof. 
: Slan, Brof. : SKötter. 
: Aron, dsgl. = Bolten. 
: Laijon, dsgl. = Rothitein. 
: Dropyfen. - #Rinne. 
a un Gh. = Friedheim. 

Nat, Prof. der = Freund. 
| —— an der = Reiſſert. 
| —— zu = Sterufeld. 

Berlin. = von Luſchan. 
: Rarich. ⸗ Schleſinger. 
-Thieſen, Prof. bei de-⸗-Jahn 

Phyſikaliſch-Techniſchen ⸗Traube. 
Reichsanſtalt. = Mardwald. 

: Kleb3. = zZöpffer. 
: Schotten, Prof., Kaiſerl. = Dove. 

Reg. Rath. ⸗Graef. 
: Krabbe, Prof. ⸗Puchſtein. 
-Deſſau. ⸗Arons. 
-Simmel. -Reinhardt. 
-Höniger. * Br 
: Döring, Prof, Gymn. = Saelel. 

Dir. a. D. - Franke. 
: Rallmann. = Kiefegang. 

od. = Dldenberg. 
-Jaſtrow ⸗Winckler. 
-Hayduck. ⸗ —— 
-Vringsheim. ⸗Kretſchmer. 
-Heider, Prof. ⸗Wohl. 
- Weinſtein, Reg. Rath. - Kübler. 
: Meyer, Rich. e Meinarduß. 
: Seeliger. - Huth. 
: Bahnihaffe, Lande - Warburg 

geologe, Prof. an der - =- Blafius 
Bergalademie. Deſſoir. 
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Dr. Wien. Dr. Übel. 
⸗Fleiſcher. = Spannagel. 
- Rubens. : Goldihmidt. 
= Köpp. ⸗Froehde. 
⸗ een : Schumann, Prof. 
- du Boiß. = Rapß. 
- Futterer. ⸗Schultz, Oskar. 
= Rimbad. - Lehmann, Carl. 
= Thomaß. -Kretſchmer. 

Beamte. 
Claus, Rechnungsrath, Rendant und Quäſtor. 
Schmidt, Rechnungsrath, Univerſitats-Kuratorial-Sekretär und 

Kalkulator. 
Wetzel, Kanzleirath, Univerfitäts-Sefretär. 
Entzian, Univerſitäts-Rektorats-Sekretär. 

3. Univerfität zu Greifswald. 

Kurator. 

von Haufen, Geheimer Regierungsrath. 

Zeitiger Rektor. 
Prof. Dr. Bescatore. 

Univerfitäts-Ridhter. 

Dr. Geſterding, Polizei-Direktor. 

Zeitige Delane 
der theologiſchen Fakultät: Prof. D. von Nathufius, 
der juriftifchen ?yakultät: Brof. Dr. Weismann, 
der medizinischen Fakultaͤt: Prof. Dr. Mosler, Geh. Med. Rath, 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Maaß. 

Der akademiſche Senat 

beiteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univerſitäts-Richter und den 
Delanen der vier Fakultäten 3. 3. aus 
dem zeitigen Proreftor Prof. Dr. Helferich, 
den Senatoren Prof. Dr. Oberbed, 

= Schuppe, 
- Bimmmer, 
D. Baethgen, Konſiſt. Rath. 

Das alademiihe Konzil 

beiteht aus dem Rektor, als Vorfigenden, und allen ordentlicher 
Profefforen. 

2 
— 

2 
⸗ 
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JFakultãten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. et Dr. phil. Se Konfift. Rath. 
: &remer, Konſiſt. Rath. 
: Schulße. 
: von Nathuſius. 
: et Dr. phil. Baethgen, Konfiltorialratd und Mitglied des 

Konſiſtoriums der Provinz Pommern. 
Lie. theol. et Dr. phil. Haußleiter. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
D. et Dr. phil. Giefebredt. 

c. Privatdozenten. 
Lie. theol. Dalmer. 

Schäder. 
et Dr. phil. Boſſe (3. 8. beurlaubt.) 
Lütgert. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
7 — Geh. Juſtizrath. Dr. Weisſsmann. 

2 

vum 

r. jur. Bierling, Dögl, = Störf. 
ach des Hertenhaufes. = Staupe. 

. Bescatore. | 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Frommhold. 

c. Privatdozent. 
. Redem, Prof., Landgerichtsrath. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordeniliche Profeſſoren. 
Br Bernice, Geh. Med. Rath. Dr. Sommer, Geh. Med. Rath 

: Moöler, dögl. ⸗ Heiferich, Generalarzt 
-Landois, dsgl. I. Klaſſe a la suite _ 
: Schirmer, dögl. - ®ramip. 
-Schulz. ⸗Löffler. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
de Arndt. Dr. Schr. von Preuſchen von 

: Srabler. und zu Xiebenftein. 
: Golger. ' = Beumer, Kreisphyſikus. 

1894. 7 
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Dr. Strübing. Dr. Beiper. 
- Heidenhain. F ⸗Schirmer. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Hoffmann. | Dr. Stoewer. 

- Ballomip,. 

4. Philophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren, 

Dr, med. et phil. Limpricht, Dr. Zimmer. 
Geh. Neg. Rath, :- Shmiß 

= Ahlwardt, dsgl. ⸗Cohen. 
⸗Suſemihl, dsgl. = Oberbed 
= Preuner, dsgl. = Minnigerode. 
= GSduppe. » Seel. 
- Ulmann. ⸗Maaß. 
- Thome. = Rehmle. 
.e Schwanert. = Bernheim. 
- med. et phil. Gerſtäcker. - GStrud. | 
= NReifferfdeid.. = &redner. ' 
⸗Koſchwitz. -Fuchs. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Pyl. Lic. theol. et Dr. phil. Keßlı 
Konrath. es Dr. Norden. 
Holtz. ⸗Deecke. 
Pietſch, 3. 8. beurlaubt. 

c. PEDO PZN 
Dr. Möller, Prof. r. Sacob. 
- Müller. = Brendel. 
: Schmitt. ⸗2Hauptfleiſch. 
= Giebß. = Bruinier. 
= GSemmler. - Altmann. 
- Bilß. - Wellmann. 

Univerfität3:Beamte. 

Ballowitz, Rechnungsrath, Univerſitätskaſſen⸗Rendant. 
Mäder, Rechnungsrath, Univerſitäts-Quäſtor. 
Otto, Kuratorial⸗Sekretaͤr. 
Weichhold, dsgl. 
Bohn, Univerſitaͤts⸗Sekretär. 

Akademiſcher Forſtmeiſter. 

Wagner, Forſtmeiſter. 

Alademiſcher Baumeiſter. 
Brinkmann, Land-Bauinſpektor. 
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4. Uniberſitat zu Breslau. 
Rurator: 

&e. Exx. D. von Seydewitz, Wirkt. Geh. Rath, Ober-Präfident. 
Ruratorialrath: von Frankenberg-Proſchlitz, Geh. Reg. Rath, 

Bertreter des Kurators in Behinderungsfällen. 

Rektor und Senat 
Kktor: Prof. Dr. Nehring, Geh. Reg. Rath. 
Eneftor: Prof. Dr. Sale Seh. meh, Rath. 
Unverfitäts-Richter: Dr. Billdenow, Geh. Weg. Rath. 

Telane 
der evang. tbeol. Fakultät: Prof. D. Kittel, 
ver kathol. theol. Falultät: Prof, Dr. Scholz, Sirio, 

Beiltl. Rat ath, 
der jurift. Fakultät: Prof. Dr. Bennede, 
der mediz. Fakultät: Prof. Dr. vage bie Geh. Med. nath, 
der philoſoph. Fakultät: wear Di Dr. Baeumker. 

Emwählte Senatoren: 2 

to. Dr. Galle, Seh. Rep. Prof. Dr. a eliet 
Rath. Chun. 

|: = Fr Seh. Web. 
2 

Müller. 
Commer _-. vw.® | 1 | 

-Mitkulicz, Geheimer 
Med. Rath. 

dalultãton. 
1. Evangeliſch-thoologiſche Fakultät 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Pahn. D. Kittel 
: Dr. phil. Müller. 2Kawerau. 

b. Ordentlicher Honorar-⸗Profeſſor. 
b. Dr. phil. Erdmann, Wirkl. Ober-Konfiftorialratg und 

Seneralfupermt. von Schlejien. 

e. Außerordentliche Brofefloren. 
Lie theol. Dr. phil. Arnold. Lie. theol. Wrede. 
lie theol. Dr. phil. Löhr. 

d. Privatdozenten. 
lie theol. Dr. phil. Beer. Lic. theol. Schulze. 

7% 

43528 A 
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2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Die Dr. Schol; Fuͤrſterzbiſch. Geift! 
— Pralat, Proto⸗ Rath. “ 

notar. = Koenig. 
s Brobit, Päpſt. Haus: = FKramupky. 

prälat, Domherr. - Commer. 

b. Ordentlide Honorar-Brofeljoren. 
Dr. Kayjer, Dompropft. Dr. Frantz. 

c. Außerordentlider Profellor. 
Dr. Müller. 

2 d. ' Privatdozent. 
Dr. Nürnberger. 

3. Zuriftiide Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefloren. 
Dr. Dahn, Suftizrath. Dr. Wlaſſak. 

- Brie, dagl. ⸗Fiſcher. 
= Scott = Bennede. 

b. Außerordentliher Brofeffor. 
Dr. Brud. 

c. BPrivatdozenten. 

Dr. Sger ‚Reg. Rath. Dr. Beling, Gerichts⸗Aſſeſſor 
⸗ Shulse, Gerichts: Alleffor. - 

4. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
Dr. deidenhain, Geh. Med. Dr. Küftner, Med. Rath, Mi 

Rath. glied des | Medizinal 
⸗Fiſcher, dsgl. Kollegiums der — 
⸗Förſter, dSgl. Schleſien. 
⸗Haſſe, dsgl. Flügge. 

Bonfid, dsgl. 
Mikulicz, Geh. Med. 

Rath, Mitglied des 
Medizinal = Kollegiums 
der Provinz Schlejien. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Groſſer. Dr. Cohn, Herm 
⸗Auerbach. ⸗Richter, Med. Rath. 

Filehne. 
Wernicke, Med. Rath. 
Kaſt. 

un 

vw 
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Dr. a. Dr. Zeffer. 
-Neiſſer. ⸗Roſenbach. 
-Soltmann. ⸗Partſch, Karl. 
-Magnus. -Kolaczek, dirig. Arzt bes 
-Born. St. Joſef⸗Kranken 
: Biener. - Röhmanı, 

c. , -Brivatbozenten. 

Dr Brud, Prof. Dr. Schröter, Ober⸗Stabsarzt 
« Gottftein, ds I. Kl., Prof. 
⸗Fraͤnkel, Ern Pe Prof. ⸗Kaufmann. 
-Buchwald, leitender Azt = Hürthle. 

des Allerheiligen Hos⸗ = Mlerander. 
pitals. ⸗Pfannenſtiel. 

-Jacobi, Sanitäts-Rath, = Stern. 
Bezirksphyſikus. = Groenoum. 

: Kroner. = ®aupp.. 
: Siller, Stabsarzt a.D. - Meiter. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordeniliche Profeſſoren. er 
Dr. Herk, Geh. Neg. Rat. Dr. Vogt. 

: Balle, dsgl. ⸗ Rölbing. 
⸗Roſſbach, Aug., se .e Hüffer. ı 

: Meyer, D. E., dogl. = Eliter. 
: Boled, d3gl. = „sreudenthal. 
J Rehrin dögl. ⸗Fick. 
-Cohn, Gerd, dsgl. ⸗ Bee 
: Kadenburg, dögl. - Kaufmann 
-Foerſter, dSgl. - Marr. 
-Roſanes. = Lippß. 
: Sturm. s Wilden. 
: Weber, Th. =: Appel. 

ı: von Funke. = Dinße. 
: &aro. = Boldefleiß. 

': Baeumler. ⸗Fraenkel, Sigm. 
= &hun. - Bar 
»Partſch, Yof. ⸗ Delisiä, 

| b. Außerordentlihde Profeſſoren. 

Dr. — Geh. Archiv⸗ Dr. Friedlaender. 
| rath. - Bader. 

: Beiste. = Rod. 
= Mekdorf. = Dieterici. 
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Dr. Sombart. - . Dr. Sred. 
⸗ Wohltmann. 

6. a 

Dr. Böbertag. Dr. Mez. 
<' Cohn, Leop. - Gerlad 
- Rohde, Prof. - Semrau 
- ®ürid e. Liebid 
e; Metiker. = Rofen. 
= Ahren®. - Mild. 
= London. = Brodelmann. 
= rue. e bel. 
2 Beifer. F ⸗ Braem. 

⸗Skutſch. ⸗FJiriczek. 

Univerſitaͤts⸗Beamte. 
Klepper, Rechnungsrath, Rendant und Duältor. 
Richter, Univerfität3-Sefretär. 

5. Bereinigte Friedrich⸗ Uniberſttůt Halle⸗Wittenberg zu Halle 

Kurator. 
D. Dr. Schrader, Geh. Ober-Reg. Rath. 

Rektor. 

Brof. D. Beyſchlag. 

Univerfitäts-Richter. 

Dr. jur. Schollmeyer, ordentl. Brofefjor. 

Defane der Fakultäten. 
Sn der theologiihen Fakultät: Prof. D. Haupt, Konſiſt. Rath 
Sn der juriftiihen Fakultät: Prof. Dr. Laſtig, Geh. Juſt. Ra 
Sn der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Weber, Geh. Med Na 
Sn der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Dittenberger. 

Das Generallonzil 
beiteht aus jämmtlidyen ordentlichen Profeſſoren und dem Uni 

verfität3- Richter. 

Der akademiſche Senat 
befteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der nie 
Fakultäten, fünf aus der Zahl der ordentlichen Profefforen ge 

wählten Senatoren und dem Univerjitätsrichter. 
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Bahlfenatoren 
vom 12. Zuli 1893 bis 12.-Zult 1894. 

Seh. Dr. von a Bor, Dr. Erdmann. 
= Meyer. 

: = Lindner. : = Dorn. 

Univerfität3-Webdil. 
ff. Dr. Meyer. 

Sutultäten. 

1. Theologiſche tyalultät. , 
a. Ordentliche Profejjoren. 

D. Dr. Köftlin, Ober-Konſiſt. D. —* Renäift. — 
Roth, ordentl. Mitg. = Bering, 
de3 KRonfiftoriums der = SKäbler. J 
Provinz Sachſen. - Dr. Kautzſch. 

: Beyfchlag. = = Xoof2. 

| b. Außerordentliche Profelforen. 
Lie, theol. Eihhorn. _ Lic. theol. Dr. phil. Rothftein. 

e. Privatdozenten.'' 
D. Förfter, Königlicher Superintendent. 

Lie. theol. Gunkel. 
= Dr. phil. Clemen. 
⸗ = ⸗ Ficker. 

2. Juriſtiſche Fakuliät. 
| a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Fitting, Aa uf. Rath. Dr. amd 

Boretiud ⸗ Stammler. 
Zaßig, Geh. Suft. Rath. = ed. 

- Nümelin. 
—— Geh. Juſt. Rath. 

b. Ordentlicher Honorar-Profelfor. 
Dr. von Brünned. 

c. Außerordentlicher Profellor. Ä 
De. Arndt, Ober-Bergrath u. Juſtiziar bei dem Oben Bergamtz 

d. Privatdozent. 
Dr. van Galler. 
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3. Medizinifhe Fakultät. 
a. Ordeniliche Brofeljoren. 

. Weber, &eh. Med, Rath, Dr. Eberth, Geb. Med. Rath. 
Adermann, dgl. - Rent, außerord. Mitglied 
Welder, dögl. des Gejundheitsamtes. 
Bernitein. - Harnad. 
Gräfe, Geh. Med. Rath. = von Bramanın. 
Hitzig, dsgl. 
von Hippel, dsgl. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Ze Geh. Med. Dr. Genzmer. 
⸗Oberſt. 

aehl ha trer J -Schwarz. 
Seeligmüller. ⸗ gr. v. Mering. 
Bott. ⸗ unge. 

Privatdozenten. 

. Holländer, Prof. Dr. von Herff. 
Heliler. .- Eisler. 
Befer: = Rromaper. 
Riſel, San. Stat, Kreis⸗ = MWollenberg. 

phyſikus. = Braunfchweig. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Age Profeſſoren. 
Knoblauch, Geh. Dr. Behr. von Fritſch. 

Rath, Prafid. d. Pikchan : Xindner. 
Leopold. Carolin. Deut: = Bilchel 
chen Akademie, Mitglied | = Volhard 
des Herrenhauſes. = Bantor 

Keil, Geh. Neg. Rath. - Erdmann 
Kühn, Geh. Ob. Reg. Rath. = Robert. 
— ⸗Pratorius. 
raus = Blaß. 

Conrad, Geh. Neg. Rath. = Wangerin. 
Droyſen = Meyer. 
Rirhhoff s Dorn 
Grenacher. ⸗ Mäder, Geh. Reg. Rath. 
Dittenberger. = Burd ach. 
Sudier. - Wagner. 

b. Drdentlicher Honorar=Profeffor. 

Dr. Herbberg. 
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c. Außerordentliche PBrofefforen. 
Dr. Zafhenberg I., Ernſt. Dr. Döbner. 

Freytag. *Fried beœrg. 
⸗Buſt. Wiltheiß,(g.8: beurlaubt) 
-Ewald. opf 

ET Ve Ve 

: Rathle, 3. 3. in Marburg. 
: Büp. | 
: Baihinger. urlaubt). 

Strauch. - Uphueß, | 
: Badhariä. = Albert, 

: 2üdede. = Diebe; 
d. Brivatdozenten..” 

Dr. Cornelius, Prof. Br Schend. 
: Banmert. nn, Fiſcher. 
: Erdmann, Hugo. = Simmern. 
: Biener. — ⸗Stuͤckel. 
- Bollig (3. 3. beurlaubt: = Meier. "sr. 
= Hufferl. = = Heufenfaup. 
: Bremer. 14:2, » Brandes. , 
: von Heinemann. : Sm 5 
: Brode. ⸗Schultze.“ 
: Ule. x. Rümter. 
: Schmidt. ⸗Cluß. 
-Wernicke. ⸗ Sommerlad. 
: von Rebeur-Paſchwitz 

Univerſitäts-Beamte,. .;, 
Bolge, Rechnungsrath, Rendant und Duäftor. 6 
Stade, Rechnungsrath, Kuratorial-Sekretär. 
Yärwald, Univerſitäts-Sekretär. 

6. Chriſtian⸗Albrechts⸗Univerſität zu Kiel. 
| Kuratot. | 

D. Dr. Chalybaeus, Konfiftorial-Präfident. 

Rektor. 
$rofeflor Dr. Pochhammer. 

Dekane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. D. Schürer, 
der juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Shloßmann, 
der mediziniichen Fakultät: Prof. Dr. Flemming, 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Gering: 

| alwenbeis IL, Dito. 
ineichene Burg (4.3. bes 

Pa 

4 R 
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Akademiſcher Senat. 
Der Rektor. | 
Der Proreltor: Dr. HaneL, Geh. — 
Die vier Dekane. 
Vier von dem aladenuſchen Konſiſtorium gewählte ordentlich 

Profeſſoren, zur Zeit? 
Prof. —— — Med. Prof. Dr. Bruns. 

= = Bldenberg. 
Prof. * — 

Atademiſches Konſiſtorium. 

Mitglieder: ſäͤmmiliche ordentliche Profeſſoren. 

Zabultaͤten. 

1 Xheologifie Fatultät 

a Ordentliche Brofefforen. 
D. Kloftermann. . Di. Dr. Schuͤrer. 
⸗Nitzſch. ⸗von Schubert. 

b. Ordenilicher Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. Bredenkamp. 

6: Außerordentlicher Profeſſor. 
Lic. Ritſchl. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Brain 

gene Geh. Juſtizrath. - Dr. Pappenheim. 
Schloßmann. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Frantz. Dr. Niemeyer. 

.3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. von Eſsmarch, Geh. Med. Dr. —— 

Rath, Mitglied des Med. uincke, Geh. Med. Rail 

= 5 
nn 

Kolleg. zu Kiel. ' — ‚Koller 
. nen Ch, Med. Rath. 
- Seller. ⸗ Werth, dögl., dagl. 
= Bölders,Geh. Med. Rath. 

b. Außerordeutlihe Profeſſoren. 
th Reg. und Dr. Beterfen. 
Seh. Med. Rath. "= Yald. 

Dr. ** 
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* Fiſche. a Cr | 23 
« Graf von Spee. ⸗ 
-Koſegarten. 

von Starck 
von Hoppe-Seyler. 

© Beinatbogenten. 
Zellen, Med. Ruth. DPr. Blävede. 

s Seeger. - Döhle. 
: Baulfen. = Bier, 
: Kirchhoff. = TFride, Zahnarzt. 
-Hochhaus. 

4. Philoſophiſche Fakultaͤt. 
a.Ordentliche Profeſſoren. 

. Rariten, Geh. Reg. Dr. Reinke 
| Rath. ‚= Rehmann. 

: Seelig, deal. -Brandt. 
—— ⸗Gering. 
— = Deußen. 

: Ba haus, Geh Reg Rath. = Didenberg. 
: Schirren. - Erdmann 
: Bohhammer. = &urtiuß. 
: ——— Geh. Reg. Rath, = Bruns. 
« Bufol = Körting. 
: Sonne: - Schöne. 
: Krümmel. -Hasbach. 

b. Außerordentliche Profefloren. 
Dr. "En Dr. Roßbach. 
: Sarrazin. ⸗Kreutz. 
-Beber. = Rodewalb. 
: Nügheimer. = Rodenberg. 
: Lamp. - Mattbaei. 

c. Brivatdozenten. 
Dr. Groth, Prof. Dr. ed 

: Alberti, dögL - Wolf 
: Emmerling, d8gl. -e Unger. 
: Zönnieg, dsgl. = &auer. 
: Berend. -Rachfahl. 
-Dahl. -PLohmann. 
-Schütt 

Beamte. 
Syudikus: al en, Amtsgerichtsrath. 

Maaßen. Kendant: 
Sehretär: Werner. 
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7. Georg-Augafis-iiniverfität zu Göttingen. 

| Reaoctor Magnificentissimus. 
Seine Königl. Hoheit dev Rogenit des Herzogthums Braunfchmweig 

Prinz Abrocht son Preuken. 
0, Kurator. 

Dr. jur. von Meier, ‚Geh. Ober-Reg. Rath. 

Prorektor. 
Profeſſor Dr. Voigt. 

Univerfitäts-Rigter. 
Bacmeilter, re) — 

Dekane 
in der theblogiſchen Fakultan Prof. D. Bonwetic, 
in ber juriltiichen Fakultät: Prof. Dr. Detmold, 
in der mediziniihen Fakultäͤt: Prof. Dr. — 
in der philoſophiſchen Fakultãt: Prof. Dr. Kielhorn 

Senat. 

Vorſitzender: Prorektor. Profeflor Dr. Boigt. 
Mitglieder: die ordenilichen Profeſſoren und der Univerſ. Richter. 

Zarultaten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Wieſi inger, Konfiitorialrath, Konventual des Kloſters Loccum. 
D. Dr. phil, Du Konfiftorialrath, Abt zu Bursfelde. 
= note. 
- Häring 
- Dr. —* Tſchaceri. 
⸗Bonwetſch. 

b. Außerordentliche — 
D. Dr. phil. Lüͤnemann. Lic. theol. Weiß. 

c. -Privatdozenten. 
Lic. Bouſſet. Lic. theol, Dr. phil, yeint. 

= theol. Dr. phil. Rahlfs. . .: : = Achelis. 
- Hadmann. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Dr. jur. Dove, Geh. Juſtiz⸗ —— und des Landes⸗ 
rath, Mitglied d. Herren⸗ onſiſt. in Hannover. 
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Dr. jur. —— Geh. Juſt. Dr. Regelsberger, ag 

ſtizrath. 
Jhd pl Frensdorff, = Merkel, 8. 
. ⸗ Ehrenberg. 

: von Bar,. dgl. = Detmold. 
= GStrohal. 

| b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. Planck, Geheimer Juſtizrath. 

c. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. André (beurlanbt). 

d. Privatdozent. 
Dr. Goldſchmidt (beurlaubt). 

3. Medizinifche Fakultät, 

a. Ordentliche PBrofefjoren. 
affe, — Hofrath. Dr. Merkel, Fr 

-WMeißner, Geh. Med. Rath. ⸗ Wolffhügel. 
— : Meyer, Ludw., dsgl. = Runge. 

: Ebitein, dsgl. | - Shwidt-Rimpler, Geh. 
: Marme, dagl. Med. Rath, General- 
: De Geh. Med. Rath. Arzt. II. Klaſſe. 
= Vrth. m 

b. Ordentlicher Honorar-Profeflor. 
Dr. Eifer. v 

| c. TUNER PBrofeljoren. 
Dr. Krauſe. = Dr. Roſenbach. ji 

« Lohmeyer. - ⸗Damſch. 
-Huſemann. ⸗Buürkner. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Droyſen. Dr. Nicolaier. 
: Snebeond = Benele 
: Diſſe. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 
'a. Ordeniliche Profeſſoren. 

Dr. phil., jur, et cam. Hanfien, Dr. Griepenkerl. 
4) Reg. Rath, Ehren⸗ Stern. 

lied derAfademieder Sch ering, Geh. Reg. Rath 
Wiſſenſchaften zu Berlin. Baumann, dsgl. 

8 i Geh. Reg. phil. et med. Ehlers, d3gl. 
Rath. Dilthey. vv 
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Dr. Volquardſen. Dr. Liebiſch. 
- Bagner,H.,Gch.Reg. Rath. ⸗ Berthold. 
-von Koenen. 2 Vers: ' 
. Müller, G. €. = Beter. 
- Beiland. D. Dr. phil. Smend. 
= Riede. Dr. Wallach. 
⸗-Kielhorn. ⸗860. 
⸗Steindorff. ⸗ Liebſcher. | 
⸗Heyne. = Roethe. 
-— von Vilamowig:-Mölr, = ‚Stimming. 

lendorff. D. Dr. Wellhauſen. 
= BBoigt. Dr. Weber. 
= Cohn. = Morsbad). | 
- Slein, Felir. - Bifher. 
⸗ Schur. .e Lehmann, Ehrenmitglied 
= Meyer, ®. BR der Akademie der Willen: 
= Dziapko. ZZ ſſchaften zu Berlin. 

b, Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Boedecker. Freiberg 
von Uslar, . Bietichmana. 

s Zollen®. : von Buchka. 
-Peipers.. ⸗Lehmann. 
= Rehnild. - Badhausß. 
⸗ al = Mernf . 
= Bedhtel. = GSchönflies. 

. ©. WBrivatdogenten. 
Dr. Fesca, Prof. (beurl, nad Dr. Bürger. 

vw os 

Japan). - Schumann. 
amann, Prof. (beurl). = Ambronn. 
enking, (d3gl.) = Podel3. 
och. ⸗ Lorenz. 

Burkhardt. ⸗Fricke. 
Drude. ⸗Michels. 
Gercke. - Rhumbler. 

Beamte der Univerfität. 
Meyer, Kuratorial-Sekretär. 
Steup, Univerfitäts-Sefretär. 
Dr. Bauer, Duäftor. 
Heine, Domänenrafh, Rendant. 
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8. Univerfität zu Marburg. 6 
Rurator. 707045 

Steinmeb, Geh. Ober-Reg. Rath. 

Rektor. 
Prof. D. Dr. Graf Baudiffin. 

Prorektor. * 
vrof. Dr. Bauer. 

Univerſitäts-Richter. 
Geh. Juſtizrach Prof. Dr. Ubbelohde (I. juriſt Faluliah. 

Dekane 
a der theologiſchen Fakultäͤt: Prof. Lie. D. —— 
a der juriſtiſcheu Fakultaäͤt: Prof. Dr. von Lilienthal, 
m der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Meyer, 
un der philofophiichen Fakultät: Prof. Dr. Sehr von der Ropp. 

| Der akademiſche Senat 

beiteht aus ſaͤmmtlichen ordentlichen Brofefioren der vier Fakultäten. 

| Yatuitäten. 
1. Theologifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefforen. 
D. Dr. Herrmann. -  D. Dr. phil. Slider. 
: = Graf Baudiffin. Lic. D. Mirbt. 
⸗Achelis. ⸗ ⸗Küuhl. 

b. — 
Lie. theol. Dr. phil. Werner. ie theol. Bauer. 

⸗ = Beß. ⸗Deißmann.“ 

2. Juriſtiſche Fakultät 
a. Ordentliche Profefforen. . 

Dr. BR nn ns Juſtiz⸗ Dr. Ban eu, Geh. Juſtiz⸗ 
rath, Mitglied des Her- 
tenhaufes. ⸗ Befterfamp. 

: von Rilienthal. - Lehmann - 
: Zeonhard. « Bergbohm.- 

b. Außerordentliher Profeſſor. 
Dr. Leift. 
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c. Privatdozenten. 

. Schmidt, B., Juſtizrach. Dr. Wachenfeld. 
a B. F. J., dBgl. = &rome, Amtsrichter. 

aß. 

3. Medizinifhe Yakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
. Mannkopf, Geh. Med. Dr. Marchand. 

Rath). Gaſſer. 
med. et phil. Külz, Sch. = Meyer, Haus. 

Med. Rath. = Küjter, Geh. "Re Ralh, 
Ahlfeld, Direktor der Ent⸗ Generalarzt II. Klaſſe. 

bindungs⸗ u. Hebammen- = Uhthoff. 
Sehranftalt = SFräntel. 

. Müller. 

b. Ordentlicher Honorar=Profeffor. 
. Wagener, Geh. Med. Rath. 

c. Außerordentliche Profefjoren. 
. 2ah8.. . Dr. Bart}. 
Strahl. = TQuczef, Med. Rath. 

d. Privatdozenten. 
Hüter, Prof. Dr. von Büngner. 
von Heufinger, dgl. ⸗ — 

Sanitũts⸗Rath, Kreis⸗ > andmeyer. 
phyſikus. 7 2 Barth. 

4. Philoſophiſche Fakultaͤt. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Schmidt, €. 

—* e, oc Reg. Rath. = Kayſer. 
Juſti, bool. - Birt.: 
Bergmann, "Dagl. .: von Sybel. 

Stengel, | =, Schröder. 
Bauer. =. Bilioma. 
— = Meyer, Arthur. 
oben, 9 ae ⸗ ee 

Fifcher. wre 2 ge 

Paaſche. =. orjcelt. 
Schr. von Der Ropp. = Nabe. 
Niefe. - Natorp. 
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b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. von Drad. Dr. Elja3. 
: TFeußner - Köfter. 
- Bietor = Senjen. 
: gt : Schulze. 

obl .e Study. 
: Rathle, außerordentiider = Rathgen. 

Profeſſor zu Halle. - Sehr. 

c. Privatdogenten. 
Dr. Bend, Brof. Dr. Wrede. 

St tofc. : Külter. 
:- Braund, Brof. = Dieterid. 
: ®late. - Bartheil. 
: Sudeid. ⸗-Fritſch. 

Beamte der Univerſität. 

A Kanzleirath, Kuratorial:Sefretär. 
König, an — Univerfität3:Sefretär. 
&dmann, Univerfitäts-$affenrendant. 

9. lei Friedrichs Bilhelmsziiniverfität zu Bonn, 

Kurator: 
Dr. Gandtner, Geh. Ober-Reg. Rath. 

Zeitiger Reltor. 

Ktof. D. Kamphaufen. 

Univerfität3-Richter. 

Lrockhoff, Geh. Bergrath. 

Beitige Dekane 
kr evangel.-tHeolog. Fakultãt: Prof. D. Sachſſe, 
ter athol.=theolog. Fakultät: Prof. Dr. Kellner, 
dir jurütifchen Fakultät: Prof. Dr. Krüger, Geh. Juſt. Rath, 
fer mediziniichen Fakultät: Prof. Dr. Frhr. von la Valette 

St. George, Geh. Med. Rath, 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. D. Dr, Bender. 

Der alademijhe Senat 
seteht aus dem Rektor, dem Prorektor Geh. Med. Rath Prof. 

Dr. Saemiſch, dem Univerfitäts:Richter, den Dekanen 
der fünf Fakultäten und den Senatoren: 

1894. 8 
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Brof. Dr. Foerſter 
Seuffert, Seh. Juſt. Rath, 
Rein, 
Nißen, Seh. Reg. Rath. 

Yalultäten. 

1. Evangelifchetheologifhe Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Krafft, Konſiſt. Rath, Mit- D. —— Konſiſt. Rath. 

> 

wohn vu a 

glieh des Konfiftorium® = Dr. Grafe. 
er Rheinprovinz. - Sadfle. 

- Kamphaujen. = Dr. Sell. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

us: theol. en Lic. theol. Troeltſch. 
- Dr. phil. Bratfe. 

c. Privatdozenten. 

Lie. theol. Meyer. 
⸗ 2Simons. 

2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Reuſch. Dr. Schrörs. 
⸗Langen. -Kirſchkamp 
= Kellner. = Rappenhöner. 
- Saulen, Paͤpſtl. Haus: = Felten. 

prälat. 

b. Außerordentlide Profeſſoren. 

Dr. Fechtrup. Dr. Englert. 

3. Suriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
Dr. Ritter von Schulte, Geh. Dr. ——— Geh. Juſtizrat 

Juſtizrath. tglied des Herre 
-Endemann, dsgl. „Aue u. Kronſyndikn 
= Krüger, dgl. ⸗ 
= Geuffert, dsgl. = Bitelmann. 

jur. et phil. Hüffer, dSgl. = get 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Landsberg. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Pflüger. Dr. Sartorin®. 
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4. Mediziniſche Fabultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. von Veit, Geh. Ober⸗ Dr. a Geh. 
Med. Rath. 

: von Leydig, Geh. Med. = Fritſch, dsgl. 
Kat ⸗Schultze. 

: med. et phil. Bflüger, PBelman, Geh. Med. Rath, 
dsgl. Direkt. der Rhein. Prop. 

-Koeſter. Irren⸗Heil⸗ und Pflege⸗ 
-Saemiſch, Geh. Med. Rath. Anſtalt und Mitglied 
-Binz, dsgl. des Rhein. Mediz. 
: med. et phil. Frhr. von la Kollegiums. 

Valette St. George, 
Geh. Med. Rath. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. en ‚Seh.Med. Dr. Ungar, Med. Rath und 
ath Mitglied des ediz. 

: Finkelnburg, dsgl. Kollegiums zu Coblenz, 
: med. et phil. von Moſen⸗ Kreisphyſikus. 

geil. ⸗ Sähiefferbeder. 
-Nußbaum = med. et phil. Leo. 
: Finkler. -Witzel. 
: med. et phil. Fuchs. = ®eppert. 
: Balb. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Kocks, Prof. Dr. Eigenbrodt. 

: Burger. = Boenneden. 
-Kochs, Prof. : Wolters. 
: Rrutenberg. = Beter3. 
: Bohland. ⸗Jores. 
⸗Thomſen. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr Bücheler, Geh. Reg. Rath. Dr. Meyer, Jürgen Bona, 
: Ujener, dgl. Geh. Reg. Rath. 
-Lipſchitz, dgl. ⸗Juſti, dsgl. | 
: phil. etmed. Pefuls, dbagl., = Niken, desgl., Mitglied 

Mitglied der Afademie des ‚Herrenhaufes. 
— Wiſſenſchaften zu = Zajpeyres,&eh.Bergratb. 

in. 
8* 
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Dr. phil. et med. Stras- Dr. Trautmann. 
burger, Geh. Reg. Rat. = Jacobi. 

- Menzel. ⸗Loeſchke. 
= MNitter, Geh. Reg. Rath. = Prym. 
- Wilmanns, Geh. Reg. R. = Gothein. 
⸗Aufrecht. ⸗Diethkzel. 
⸗Rein. -Koſer. 

D. Dr. phil. Bender. ⸗Küſtner. 
Dr. ae = Kortum. 

udmwig. :- Elter. 
vun Schlüter. 

b. Außerordentliche Profelloren. 

Dr. Schaarſchmidt, Geh. Reg. Dr. Franck. 
Rath, Univ. Ober- = Klinger. 
Bibliothekar. = KLorberg 

= Klein, Direktor des Pro = Wolff, Akademifher 
vinzial= Mujeums zu Mufikbireftor. 
Bonn. = Boblig. 

- Bertfau. = Wiedemann. 
⸗Anſchũtz. ⸗Minkowski. 
⸗Litzmann. - Martiuß. 
⸗Schimper. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Wolff. Dr. Mönnichmeyer. 
⸗König. -Klingemann. 
⸗-Reimnhertz. ⸗Immendorff. 
-Richarz. -Erlenmeyer. 
⸗ eo 08 - Bhilippfon. 
.- Schend. -Busz. 
⸗Voigt. - Emery. 
- Rauff. - Brubns. 
= Brebdt. - Lenard. 
= Noll. = Brintmann. 
= Deihmüller, Prof. - Solmfen. 
= Berger. - Clemen. 

t Beamte. 
Hoffmann, Kanzleirah, Univerſitäts-Sekretär. 
Veigand, Kuratorial:Sefretär. 
re Rechnungsrath, Univerfitätd-Kafjenrendant uni 

ältor. 
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10. Theslogiſche nud philsſophiſche Alademie zu Münfter. 

Kurator. 
Se. Exc. Sr Wirfl. Geh. Rath, Ober-Präfident der Provinz 

® 
von Biebahn, DOber-Präjidialrath, Stellvertreter des Kurator. 

Rektor. 
Brof. Dr. Fell. 

Delane - 
der theologiihen Fakultät: Prof. Dr. Hartmann, Domkapitular, 
ber philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. von Below. 

Senat. 
Säimmtliche Profefforen beider Fakultäten. 

Akademiſcher Richter. 
Nacke, Landgerichtsrath. 

datultãten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a.. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Hartmann, Domkapitular. Dr. phil, u. theol. Sell. 

Funcke. = Mausbad. 
Dr. Sdralel. ' ': PBohle. 
- Schäfer, Aloys. 

b. Außerorbentliche Rrofeiforen. 
Dr. Bautz, Dr. Hitze. 

cCc. Privaibo gemen 
Dr. Pieper. — Lic. theol. Doerholt. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Hittorf, Ha Reg. a Dr. Killing. 
: Storf, dsgl. s Hagemann. 
= Zangen, dgl. = Brejeld. 
:= Stahl, d3gl. - Nordhoff. 
⸗ gen: dsgl. = Setteler. 
:= Spider. = von Belom. 
⸗Niehues. ⸗Andreſen. 
⸗Salkowski. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. König, Vorſteher der Verſuchsſtation des Landwirthſchaft⸗ 
lichen Provinzial⸗Vereins zu Münſter. 
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. o. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Parmet. Dr. Finke. 
⸗Landois. -von Lilienthal. 
⸗Milchhöfer. -Kaßner. 
= Bartholomä. : Einentel. 
- Rehmanı. - Biermer. 
: Mügge. 

d. Brivatdozenten. 
Dr, Kappes. Dr. ven 
-Weſthoff. = Drefder 

Akademiſche Beamte. 
Drofjon, Sekretär und Duäftor. 
Peter, Rentmeiſter des Studienfonds. 

11. Lyceum Hosianum zu Brauusberg. 

Kurator. 
Se. Exc. Graf zu Stolberg: Wernigerode, Dber-Präfibden! 

der Provinz Dftpreußen. 

Rektor. 
Prof. Dr. Marquardt. 

Delane 

der theologifchen Fakultät: Prof. Dr. Weiß, 
der philojophiihen Fakultät: Prof, Dr. Niedenzu. 

Akademiſcher Richter. 
Die Funktionen desfelben werden von dem Richter der Univerfitä 

zu Königsberg, Oberlandesgerichtsrath von der Trend 
wahrgenommen. 

Yakultäten. 
1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Oswald. Dr. ®eiß. 
= Dittrid. - Marquardt. 

b. NAußerordentlicher Brofellor. 
Dr. Kranich. 
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2. Bhilofophiide Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Beißbrodt, Geh. Reg. Dr. Krauſe. 
Rath. = Niedenzu. 

b. Privatdozent. 
Dr. Hebinger. 

L Pie Königlichen Techniſchen Nochſchulen. 

1. Techniſche Hochſchule zu Berlin. 
A. Rektor und Senat. 

a. Rektor. 
Kietſchel, Geh. Reg. Rath, Prof. 

b. Broreltor. 
Dr. Lampe, Geh. Reg. Rath, Prof. 

c. Senat3-Mitglieder. 
Dietrich, E., Prof. 
Dr. Dobbert, Prof. 

Bolff, dsgl. Baurath. 

B. Abttzeilungen. 
(Die Mitglieder der Abtheilungs⸗-Kollegien find durch * bezeichnet.) 

Abtheilung I. für Architektur. 
Vorſteher. 

Dr. Dobbert, Prof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmaͤßig angeitellte. Bst 

“Dr. Dobbert, Brof. “Kühn, Prof., Baurath. 
Jacobsthal, dsgl. *Raſchdorff, J., Geh. Reg. 
Rod, dsgl. Rath., Prof. 
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*Rietſchel, Geh. Reg. Rath, *Strad, Prof. 
rof. *Wolff, dsgl., Baurath. 

*Schäfer, Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte. 
*Adler, — Ober-Baurath, Krüger, Reg. u. Baurath. 

Dr. Leſſing, Brof. 
*Ende, Seh. Reg. Rath, Prof. Merzenid, aan 
Geyer, Prof. Doen, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Henjeler, dsgl. Rafchdorff, O., Prof. 
Jacob, dsgl. Vollmer, dsgl. 

.@ Privaldogenten. - 
Dr. Bie. zader, Baurath. 
Böttger, Reg. und Baurauth. itka, Baninfpeltor. 
Gremer, Brof. Schoppmeyer, Dealer. 
Dr. Galland, Stoeving, Arditeltur- und 
Günther: Naumburg, Rande. Figuren-Maler. 

Ihafts- und Architektu⸗ Theuerkauf, Maler. 
Maler. 

Übtheilung II. für Bau-Ingenieurweſen. 

Vorſteher. 
Dr. Doergens, Geh. Reg. Rath, Prof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeitellte. 

*Brandt, Brof. *G vering, Prof. 
*Dietrich, E., dsgl. *Müller-Breslau, dsgl. 
*Dr. Doergens, Geh. Reg. *Schlichting, dsgl. 

Rath, Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte. 
Se Brof. .  *Rummer, Geh. Baurath. 
Hoßfeld, a uud 

Bauraih 
c. Privatdozenten. 

Eger, Waſſerbau-Inſpektor. zur Megede, Reg. Baumeiſter. 
Knauff, Reg. Baufuͤhrer, Stadt- Dr. Pieiſch, Prof. 

baumeiſter a. D. 

Abtheilung III. für Maſchinen— Ingenieurweſen mit Ein— 
ſchluß des Schiffbaues. 

Vorſteher. 

NN. 
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a. Abteilung IH. ausſchl. der Sektion für Schiffbau. 

Mitglieder. 
a. Gtatsmäßig angeltellte. 

VTonſentius, Prof. Miedler, Prof. 
udewig, dsgl. Dr. Slaby, Geh. Reg. Rath, 
Meyer, Georg, dsegl. Prof. 
RO Geh. He. Rath, 

b. Nicht etatsmaͤßig angeſtellte. 

Hörmann, Brof. Dr. Streder, ale Ober: 
Leiſt, Ingenieur. a un Ing 
‚ Rartens, Prof. | Wehage, Reg. ah. 

c. Privatdozenten. 
hdartmann, Prof. Dr. Vogel, Herz. — 

Leiſt, Ingenieur. außerord. Prof. a. 
Dr. Strecker, Kaiſerl. Ober- = Wedding. 

Telegraph Ing. 

| B. Seltiou für Schiffbau. 

| Vorſteher. 

Zarnack, Marine-Baurath. 

Mitglieder. 
Dietrich. A., Geh. Admiralitätsrath. 
Flamm, dogl. Schiffbau⸗Ing enieur. 
Voͤrris, Wirfl. Abmmiralitätsrath. 
Yarnad, Marine-Baurath. 

Abtheilung IV. für Chemie und Hüttentunde. 

Vorſteher. 
Dr. Rüdorff, Prof. 

Mitglieder. 
a Etatsmäßig angeſtellte. 

‘Dr. a? Prof. *Dr. Bogel, Brof. 
*: Niebermann, dsgl. *-Weeren, bögl. 
— Rüdorff, dagl. * . Witt, bögl. 

b Nicht etatsmäßig angeftellte. 
Dr. Herzfeld. Dr. Sell, Kaiſ. Geh. Reg. Rath, 

of. 
> von Kuorre, Prof. « Webbing, Geh. Bergrath, 

Prof. 
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c. Privatdozenten. 
Dr. Biftrzydi. Dr. Kühling. 

- Brand. = Zäuber. 
⸗ — Prof. ⸗2Traube. 
⸗Juriſch. ⸗Stapff. 

von Knorre, Prof. 

Abtheilung V. für allgemeine Wiſſenſchaften. 
Vorſteher. 

Dr Hertzer, Prof. 
Mitglieder. 

a. Ctatsmäßig angeſtellte. 
*Dr. Ba Geh. Reg. Rath, *Dr. Paalzow, Prof. 

*. Stahl, dsgl. 
*z gerber, Brot. * . Weingarten, dgl. 
* „. Xampe, Geh. Reg. Rath, 

Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Dr. Buka, Prof. *Dr. von Kaufmann, — 
-Dziobek, dsgl. Reg. Rath, Prof. und 
-Grunmach, odgsgl. Pe a. d. Univerf. 

Hartmann, SKaiferl. Reg. ⸗ 
Rat ⸗ t, u: . Reg. Rath, 

Dr. — Prof. Ru. 6 an 

c. Rrivatdozenten. 
Dr. Buka, Brof. Dr. jur. et phil. Hilfe. 

⸗ dziobei, d3gl. : Horn. 
- Groß. = Solles, Prof. 
= Grunmad, Prof. = Kaliider. 
⸗ a a Oberlehrer. = Kötter. 
= Hamburger, Prof. - Müller. 

Hartmann, Kaiferl. Reg. = Servus, Oberlehrer. 
Rath, Prof. : Wendt 

C. Beamte. 
Arnold, Konfiftorialrath, Syndikus. 
2 offme ifte rt, Rechnungsrath, Rendant. 
empert, Bibliothefar. 
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2. Techniſche Hochſchule zu Hannvver. 

Königlicher Kommiſſar. 

Se. Erc. Dr. von Bennigſen, Ober⸗-Praͤſident, Wirkl. Geh. Rath. 

A. Velter und Senat. 

a. Rektor. 
Dr. Kohlrauſch, Prof. 

b. Prorektor. 
Dolezalek, Geh. Reg. Rath, Prof. 

c. Senat3-Mitglieder. 
Nohrmann, Prof. 
Arnold, dsogl. 
Freſe, dgl. 
Dr. Dft, dagl. 
: Schäfer, dsgl. 
Dolezalet, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Rüller, Prof. 
Dr. Rodenberg, dagl. 

- B. Abtheilungen. 
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find mit * bezeichnet. 

Abtheilung I für Arditeltur. 
a. Etatsmäßig angeltellte Mitglieder. 

ale, Prof., Geh. Neg. Rath. *Dr. Holginger. Prof. 
Köhler, Prof., Baurath. Blande, Maler. 
"Schröder, Prof. Engelhard, Prof. 
"Stier, dgl. 
Mohrmann, Prof., Ab⸗ 

theilungs⸗Vorſteher. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte Mitglieder. 
Laulbach, Prof., Hofmaler. Schlieben, Architekt. 
Friedrich, Maler. 

c. Privatdozenten. 
Geh. Schönermart, (beurlaubt). 
Haupt. 

Abtheilung OD. für Bau-Ingenieurweſen. 

a. Etatsmäßig angeitellte Mitglieder. 
ke = Geh. Reg. Rath, *Dolezalef, Geh. Reg. Rath, 

of. Prof. 
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*Dr. Jordan, Brof. - Arnold, Brof., Abtheilungs: 
*Barthaufen, dsgl. Vorft eber. 

"Rang, Prof. 

b. Brivatdozent. 
Petzold. 

Abtheilung III. für mechanifch— —— Wiſſenſchaften 
(Maſchinen-Ingenieurweſen.) 

a. Etatsmaäßig angeſtellte Mitglieder. 

*Dr. Rühlmann, Geh. Reg. a Brof, 
Rath, Prof. *Freſe, dsgl., Abtheilungs: 

„wilder, tof. Borfteber. 
*Riehn, dsgl. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtelltes Mitglied. 

"Müller, Prof. 

Abtheilung IV. für a ande und eleftrotechnifde 
Wiſſenſchaften. 

a. Etatsmäpßig angeſtellte Mitglieder. 

*Dr. a Geh. Reg. Rath, *Dr. Kayſer, Prof. 
* . Dft, dögl., Abtheilungs: 

*rich, Wof. Vorſteher. 
“Dr. Kohlrauſch, deagl. 

b. Nicht etatömäßig angeftelltes Mitglied. 
Dr. Heim, Prof. 

c. Brivatdozenten. 

Dr. Merling, Prof. Dr. Wehmer. 
- Ejchmeiler. - Bafchen. 

Abtheilung V. für allgemeine Wiffenichaften, insbeſ. 
für Mathematik und Naturwiſſenſchaften. 

a. Ctatsmäßig angeltellte Mitglieder. 

“Red, Brof. *Dr. Rodenberg, Brof. 
*Dr. Kiepert, d8gl. * - Runge, dsgl. 
*. Heß, dögl. 

b. Nicht etatsmäßig angeitellte Mitglieder. 

*Dr. Schäfer, Brof., Ab: Dr. Kaſten, Prof. 
theilungs⸗Vorſteher. Nußbaum, Architekt. 

= Meyer, Direktor. 
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C. Berwaltungsbeamte, 

Linke, Rechnungsrath, NRendant und Sekretär. 
Aderhans, Sekretär. 
Cleeves, Bibliothel-Sefretör. 

3. Techniſche Hochſchule zu Aachen. 

Königlicher Kommiſſar. 
von Hartmann, Regierungs-Präſident. 

A. Rektor nud Genat. 

a. Rektor. 
Dr. Heinzerling, ®rof., Geh. Neg. Rath. 

b. Prorektor. 
Herrmann, Prof., Geh. Neg. Nath. 

c. Senat3-Mitglieder. 
Dr. Heinzerling, Prof, Geh. Dr. van der Borght, Prof. 

Neg. Rath. Herrmann, Prof., Geh. Reg. 
| on Prof. Rath. 
Dr. Bräuler, dsgl. Dr. Wüllner, Prof., eh. Reg. 
Köchy, dsgl. Rat 
Edul;. ⸗ Glaiten, Prof. 

Abtheilungen. 
(Die Mitglieder der —— find durch * bezeichnet.) 

Abtheilung I. für Architektur. 
Etatsmäßige Profelloren. 

MDamert, Prof. *Schupmann, Brof., Reg. 
"Henrici, dsgl. Baumeiſter. 
Meiff, dsgl. 

Dozenten. 
LS: en, Prof., Reg. Baumeifter, Abtheilungs- — 

rau Bildhauer. 

Privatdozenten. 
huchkremer, Architekt. .Dr. Schmid, Prof. 

Abtheilung II. für Bau-Ingenieurmwefen. 
Etatsmäßige Profefjoren. 

"Dr. Bräuler, Prof., Ab⸗ *Dr. Forchheimer, Prof. 
theilungs⸗Vorſteher. 
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*Dr. Heinzerling, Prof, Geh. *JIntze, Prof. 
Neg. Rath. *Werner, dsgl. 

Abtheilung II. für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

Etatsmäßige Profeſſoren. 

*Dr. Grotrian, Prof. *Köchy, dsgl., Reg. Baumeiſter, 
*Gutermuth, dsgl. Abtheilungs⸗Vorſteher. 
*Herrmann, dsgl., Geh. Reg. *Lüders, Prof. 

Rath. *Binzger, dsgl. 

Dozent. 

von Ihering, Reg. Baumeiſter. 

Abtheilung IV. für a und Hüttenkunde und für 
h | emie. 

Etatsmäßige Profefforen. 
*Dr. Arzruni, Prof. *Schulz, Prof., Abtheilungs: 
* - Glaijen, dgl. Vorſteher. 
*-⸗Claſſen, dsgl. *Dr. Stahlſchmidt, Prof. 
*Dürre, dsgl. 

| Dozenten. 

*Tenner, Brot. Dr. Holzapfel, Brof. 

Abtheilung V. für allgemeine Wiſſenſchaften, insbefon- 
dere für Mathematik und Naturwiſſenſchaften. 

Etatsmäßige PBrofefloren. 

*Dr. van der och", Prof, *Dr. Schur, Prof. 
Abtheilungs-Vorfteherr. * = Wüllner, dsgl., Geb. 

*. Aürgens, Prof. Neg. Rath. 
*. von Mangoldt, dgl. 
* - MNitter, dsgl., Geh. Reg. 

Rath. 
Dozenten. 

Dr. Wiener, Phyſiker. Storp, fom. Reg. u. Gewerbe 
Schmitt, Zelegraphen-Direltor. Rath. 

C. Berwaltungsbeamte. 

Kling, Rechnungsrath, Rendant. 
PBeppermüller, Bibliothekar. 
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M. Die höheren Fehranfalten. 

Befammtverzeihni3 derjenigen Lehranftalten, 
welche gemäß $. 0 der Wehrordnung zur Ausſtellung 
von Zeugniffen über die Befähigung für den ein— 
jädrig- freiwilligen Militärdienit beredhtigt find. 

Bemerkungen: 
I} Die mit * bezeichneten Symnafien und Progymnaſien an Orten, an 

welchen fich feine der zur Ertheilung wiſſenſchaftlicher Delähigungsgeugniffe 
igten Anftalten unter A. b, B. b und c oder C. c und d (Real 

Gymmafium, Realſchule, Real-Progymnafium oder höhere Bürgerjchule) 
mit obligatorifchem Unterridht im Latein befindet, find befugt, Befähigun de 
eugniffe auch ihren von dem Unterrihte im Griechiſchen dispenfirten 

ülern außzuftellen, wenn legtere an den für jenen Unterricht einge 
führten Erfagunterricht regelmäßig Dalger nun und nad) mindeftens 
emjährigem Befuche der Selunda auf Grund befonderer Prüfung ein 
a — genügende Aneignung des entſprechenden Lehrpenſums 
erhalten haben. 

N) Die mit einem + bezeichneten Zehranftalten haben keinen obligatoriſchen 
Unterricht im Latein. 

A Lehranitalten, beiwelden der einjährige, erfolg— 
teiche Beſuch der zweiten Klaffe zur Darlegung der 

Befähigung genügt. 

a. Gymnafien. 
J. Provbinz Oftpreuken. 

Direktoren: 
1. Allenſtein, Dr. Sieroka. 
2. Bartenſtein, ⸗Schultz. 
3. Braunsberg, Gruchot. 
4. Gumbinnen: Friedrichs-⸗Gymnafium, Kanzow. 
5. Hohenjtein?), 3. 3. unbeſetzt. 
6. Infterburg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Öymmafium), Laudien. 
1. Königäberg: Altjtädtiiches Gymnaf., Dr. Babude. 
8. Friedrichs⸗Kollegium, -Ellendt, Prof. 
9, Kneiphöfiſches Gymnafium, von Drygalsti. 
10. Wilhelms⸗Gymnaſium, Dr. Große, Prof. 
11. Lyck, Kotowski. 
12. Memel: Luiſen-⸗Gymnaſium, Dr. Küſel. 
13. Raſtenburg, - Großmann. 
14. Röffel, Buchholz. 
5. Zulfit, Dr. Müller. 
16. Wehlau, = Eihhorft. 

) Die Anftalt ift in der Auflöfung begriffen. 
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Direktoren: 

II. Provinz Weſtpreußen. 

Culm, Dr. Iltgen. 
Deutſch⸗Crone, = Stubrmann. 

. Danzig: Königliches⸗Gymnaſium, = Rretihmann. 
Städtiihes® Gymnaſium, - SKable, Prof. 

Cbing, = Marten. 
. Graudenz, = Wnger. 
Konitz, - Towadzewästi, 

Prof. 
. Marienburg, - Gronau. 
. Marienwerber, - Brodß. 
. Neuitadt, .e Königsbed, Brof 
. Br. Stargard: Friedrichs-Bymnaſium,- Wapenhenjch 
. Strasburg, Scotland. 
. Thorn: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Gymnaſium), Dr. Hayduck. 

IH. Provinz Brandenburg. 

. Berlin: Askaniſches,Gymnaſium, Dr. Ribbed, Prof. 
Franzöſiſches Gymnafium, = Schulze. 
Friedrichs-⸗-Gymnafium, -Voigt, Prof. 
Friedrichs⸗Werderſches Gym⸗ 

naſium, -Buüchſenſchütz, 

— Prof 
Friedrich-Wilhelms-⸗Gym⸗ 

naſium. Noetel. 
Humboldts-Gymnaſium, Dr. Lange, Prof. 
Joachimsthalſches Gymnaf., = Bardt. 
Gymnaſium zum grauen 

Kloſter, z Bellermann. 
Köllniſches Gymnaſium, Kern, Prof. 
Königſtädtiſches Gymnaſium, Dr. Wellmann, Brof 

Luiſenſtädt. Gymnaſium, Müller, Prof. 

Leibniz⸗-Gymnaſium, ⸗Friedlaͤnder. 
Refling-Oymnafium, = Redigan-Quaag 
Luiſen-Gymnaſium, -Schwartz, Prof. 

Sophien-Gymnaſium, Paul, Prof. 
Wilhelms-Gymnaſium, ⸗ Käbier; Prof. 

. Brandenburg: Gymnaſium, ⸗Rasmus. 
Ritter-Akademie, = Heine, Prof. 

19. Charlottenburg, -Schultz. 
20. Eberswalde, ⸗Klein. 
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. Frankfurt a. d. Ober, 
Freienwalde a. d. Oder, 

. riedeberg i. d. Neumatf, 

.Fürſtenwalde, 

.Groß-⸗-Lichterfelde, 
Guben: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Gymnaſium), 
Köonigsberg i. d. Neumark, 
Kottbus: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Progymnafium), 
aftrin, 

. Landsberg a. d. Warthe: Gymnaſium 
(verbunden mit Real-Öymnafium), 

Luckau, 
Neu-Ruppin, 

Sorau, 

Juilichau: Pädagogium, 

Direktoren: 
Kern. 
Dr. Braumann, Prof. 
Schneider. 
Dr. Buchwald. 
= Hempel. 

- Hamdorff. 
⸗ Böttger, Prof. 

= Schneider. 
⸗Tſchierſch. 

⸗Schulze. 
⸗Ebinger. 
⸗ Begemann. 

Treu, Prof. 
Dr. Arnoldt. 

2 
- 3ſchau. 
-Hedicke, Prof. 

Pfautſch 
Dr. Lüd. 

- Großer, Fa, 
- Hanow. 

IV. Probinz Pommern, 

. Anklam, 

. Belgard, 

. &ö8lin, 
Eolberg: Gymnaſium —— mit 

Real⸗Gymmaſium), 
. "Demmin, 
. Dramburg, 
. Sarg a. d. Dber, 
. Greifenberg in Bomm.: Sriedrich⸗ 

Wilhelms-⸗Gymnaſium. 
Greifswald: Gymnaſium (verbunden. 

mit Real-Brogymuafium), 
9. »Neuſtettin: Fürstin Hedwig'ſches 

Gymnaſium, 
. Butbus: Pädagogium, 
. Pyrig: Bismarck⸗Gymnafium, 
.Stargard i. Pomm.: Königl. und 

Gröoöning'ſches Gymnaſium, 
1894. 

Heinze. 
Stier, Prof. 
Dr. Sorof. 

e Beder. 
Schneider. 
Dr. Kleiit, Brof. 

Vitz. 

e Gonradt, Prof. 

-Steinhauſen. 

-Schirlitz. 
Spreer. 
Dr. Wehrmann. 

2 Streit. 
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Direktoren: 
Stettin: König-Wilhelms-Gymnafium,Dr. Koppin. 

Marienſtifts⸗Gymnaſium, - Weider. 
Stadt⸗Gymnaſium, Lemcke, Prof. 

. Stolp: Gymnaſium (verbunden mit 
Real:Progymnafium), Dr. Reuſcher. 

. Stralfund, = Beppmüller. 

. Treptow a. d. Rega: Bugenhagen- 
Gymnaſium, | Haake, Brof. 

V. Provinz Boten. 
. Bromberg, Dr. Guttmann. 
. Frauſtadt, s Friebe. 
Gneſen, - Schröder, Prof. 

. Snomwrazlaı ⸗Eichner. 
—* Wilhelms⸗ Gymnaſium, = Jonas, Prof. 
Liſſa, = Kunze. 

. Meferig, Quade, Brof. 
Natel, Heidridh, Prof. 

.Oſtrowo, Dr. Beckhaus. 

. Vofen: Friedrich - Wilhelms - Gym- 
naſium, Leuchtenberger. 
Marien-Gymnaſium, Dr. Meinertz. 

. Rogalen, = Dolega. 

. Schneidemühl, Braun, Brof. 

. Schrimm, Dr. Martin. 

. Wongromwig, = Benze?. 

VI Provinz Schlefien. 
. Beuthen O. S., Dr. Schulte, Prof. 
. Breslau: Elifabeth- Symnafium, » Baedh, Brof. 

Friedrichs-⸗-Gymnaſium, ⸗Volz, Prof. 
Johannes-Gymnaſium, - Müller, Brof 
König-Wilhelms-Öymnafium, = Edardt 
Magdalenen-Öynmmaltum, = Moller, Brof. 
Matthias-Öymnafium, e Dberdid. 

Brieg, Pätzolt. 
. Bunzlau, Sinber ‚Reg.u.Schulratt 
. Ola, Dr. Stein, Brof. 
. Gleimig, Ronte. 
. Ölogau: —— Gymnaſium, Dr. Langen, Prof. 

Katholiſches Gymnafium, Jungels. 
. Görlitz: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Öymnafium), Dr. Eitner. 
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Direltoren: 
15. Groß-Strehliß, Dr. 2 arij ch. 
16. Hirſchberg, J alheim. 
17. Jauer, Dr. Michgel. 
18. Kattowitz, ⸗Muüller. 
19. Königshütte, - Brod. 
&. Kreuzburg, - Saenide. 
21. Lauban, e Sommerbrodt. 
2. Leobſchũtz, Sal. 
3. Liegnig: *Ritter-Afademie, Dr. Kirchner. 
24. Städtifches Gymnaſium, = Gemoll. 
d. Neiße, ⸗Schroeter. 
%. Neuſtadt O. ©. = Jung. 
2ı. Dels, = Abicht, Brof. 
28. Ohlau, ⸗Feit. 
29. Oppeln, - Brüll. 
0. Patſchkau, - Adam. 
3. Pleß: Evangeliſche Fürſtenſchule, -—Schoenborn. 
32 Ratibor, ⸗Radtke, Prof. 
3. Sagan, ⸗Nieberding. 
4. Schweidnitz, :» Monfe. 
3%. Strehlen, =: PBetersdorff 
36 Waldenburg, = Scheiding. 
3. Wohlau, = Altenburg. 

VII. Provinz Sadien. 
1. Aſchersleben: Gymnaſium (verbunden - 

mit Real-Progymnafium) !), Dr. Steinmeyer. 
2. Burg: Viktoria Gymnaſium, ⸗Holzweiſſig. 
3. Eisleben, Weicker, Prof. 
4 Erfurt, Dr. Thiele. 
d. Halberitadt: Dom-Oymnafium, = Nöhl. 
6. Halle a. d. Saale: Lateinische Haupt⸗ 

Rektor: Dr. Becher. ſchule, 
J. Staͤdijches Gymnaſium, Dr. Friedersdorff. 
3. Heiligenſtadt, ⸗Brull. 
9. Magdeburg: Pädagogium des Klo⸗ 

ſters Unſer Lieben Frauen, Propſt Dr. Urban, Prof. 
I. Dom-Öymuajiım, Dr. Briegleb. 
1. König = Wilhelms - Gymna- 

- SKnaut, Prof. ſium, 
12. Merſeburg: Dom⸗Gymnaſium, Rektor: Dr. Aßmus. 

') Die Realprogymnaftalllaffen werden allmählich aufgelöſt. 
u = 
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. Mühlhaufen i. Th.: 

. Raumburga.d.S.:Dom-Öymnafium, 

. Neubaldensleben, 

. NRordhaujen a. Harz, 

. Porta: Landesſchule, Rektor: 

. Quedlinburg, 

. Roßleben: Kloſterſchule, Rektor: 

. Salzwedel, 

. Sangerhaufen, 

. Schleufingen, 
: Seehaufen i. d. Altmarf, 

. Zeig: Stifts-Gymnaſium, 

. Altona: Chriftianeum, 

.Flensburg: Gymnafium (verbunden 

j Wandsbeck: 

.Aurich, 
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Gymnaſium 
(verbunden mit Real-Progym⸗ 
najium), - 

u“ - 

vo wen 

Direktoren: 

Dr. Drenckhahn. 
Albra 
Wegener. 
Groſch. 
Volkmann, Prof. 
Dihle. 
Ne Brof. 
egerloß. 

Menge, Brof. 
Scmieder. 
Bindfeil, Prof. 

. Stendal, Gutſche, Prof. 

. Torgau, Knabe, Brof. 
. Wernigerode, Friedel. 
. Wittenberg, Guhrauer. 

Lic. theol. Tauſcher. 

VII Provinz Schleswig⸗-Holſtein. 

mit Real⸗GOymnaſium), 
. Slüditadt, j 
. Habersleben: Gymnaſium (verbim= 

. Rend3burg: Gymnaſium (verbunben 
mit Real-Gymnafium), m 

. Schleswig: Domſchule (verbunden 
mit Real-Progymnafium ?) 

Matthias- Claudius - 
Gymnaſium (verbunden mit Real: 
Progymnafium?), 

Dr. Genz, Brof. 

Müller. 
Detlefſen, Brof. 

den mit Real Progymnafium y, ODſtendorf. 
*Huſum, Dr. Kehr. 
Kiel, ⸗Collmann. 
Meldorf, Bräuning, Prof. 
Ploen, Fink. 

. Ratzeburg, Dr. Waßner. 

Wallichs, Prof. 

Wolff, Prof. 

Dr. Klapp. 

IX. Provinz Hannoper. 

1) Daß un ELLE mi wird aufgelöft. 
2) Das Real⸗Progymna 

Dr. Heynader, Prof. 

um wird in er Realſchule umgewandelt. 
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Direktoren: 
2. Celle, Dr. theol. et phil. Ebe- 

ling. 
Seebed, Brof. 
Schüßler, Brof. 

Viertel, Prof. 

3. *Clausthal, 
4. Emden: Wilhelms⸗Gymnaſium, 
5. Göttingen: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-®ymnafium), 
6. Solar: Gymnaſium (verbunden mit 

u \1 

X 

Real-Gymnafium), Lic. Dr. Leimbach. 
1. Hameln: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Brogymnafium), Dr. Dörrie2. 
8. Hannover: Lyceum J. ⸗Capelle, Prof. 
9 II. Radeck, Prof. 
1. Kaiſer Wilhelms⸗Gymnaſium, Dr. a smuth, Prof. 

| r Hildespeim: ÖymnafiumAndreanum, = 
Gymnaſium Joſephinum, Richhoff. 

13. Iffeld: Kloſterſchule, a lin 
ro 

14 Leer: Gymnafium (verbunden mit 
Real-Gynmalium), Duapp. 

15. Linden: Kaiſerin⸗Auguſte-Viktoria⸗ 
Gymnafium, Dr. Graßhof. 

16. Lingen: Gymnafium Georgianum, = Fricke, Brof. 
‚1. Lüneburg: Gymnaſium Johanneum 

(verbunden mit. Neal - * Öymna- 
fium), Haage. 

18. Meppen, Dr. Hune. 
19. Rorden: Ulrichs-Gymnaſium, Hermann, Prof. 
2 Osnabrück: Gymnaſium Sarolinum, Dr. Richter, Prof. 

Raths-Gymnaſium, Knoke, Prof. 
Stade: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Progymnaſium, 
3. Verden: Domgymnaſium, 
24. Wilhelmshaven, 

u 

Shen: 
Died. 
Holftein, Prof. vw Wo 

X. Provinz Weitfalen. 

1. Amberg: Gymnaſium Laurentias 
num, Dr. Scherer. 

2. Attendorn, = Brußfern. 
3. Bielefeld: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Symnafinm), Nitzſch, Prof. 
4. Bodum, Broicher. 
3. Brilon: Gymnaſium Petrinum, 3. 8. unbeſetzt. 

van 
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Direktoren: 
6. Burgiteinfurt: *&ymnafium Arnol: 

dinum!) (verbunden mit Real- 
Gymnaſium), Dr. Schroeter. 

7. Coesfeld: Gymnaſium — 
nianum, ⸗HOoff. 

8. Dortimund, =. Weidner, Prof. 
9. Gütersloh, - Rünzner, Prof. 

10. Hagen: Gymmafium (verbunden mit 
Real-Öymnafium, s Stahlberg. 

11. *Damm, Schmelzer. 
12. *Herford: Friedrichs-Gymnaſium, Dr. Stensioff, Brof. 
13. Hörter: König-Wilhelms-Gymnaſium, Petri. 

14. Minden: Gymnaſium (verbunden mit 
Real-Öymmafium), Dr. Heinze. 

15. Münfter: Baulmilches Gymnaſinm, = Frey. 
16. Baderborn: Gymnaſium Theodo- 

rianum, -Henſe, Prof. 
17. Recklinghauſen, = Boderndt. 
18. Rheine: Gymnafium Divuyfianım, = Grosfeld. 
19. *Soeſt: Arhigymnafium, s ®öbel, Prof. 
20. Warburg, - BHüler. 
21. Warendorf: Gymnaſium Laurens 

tianum, ⸗Ganß. 

XI. Provinz Heſſen⸗Raffau. 
. Caſſel: Friedrichs-Gymnaſium, Dr. Heußner. 

Wilhelms-Gymnaſium, = Muff, Prof. 
. Dillenburg, .. Schuidt, Prof. 
. Frankfurt a. M.: Kaifer- Friedrichs 

Gymnaſium, Dr. Hartwig, Prof. 
Städtiiches Gym⸗ 
nafium, = Reinhard. 

Fulda, = Göbel. 
. Hadanıar, ⸗Peters. 
Hanau, -Braun. 

. Hersfeld: Gymnaſium (verbunden 
mit Real⸗Progymnaſium), -Duden. 

. Marburg, = Budenan. 

. Montabaur: Kaiſer-Wilhelms⸗Gym⸗ | 
naſium, =, Wernefe, 

. Rinteln, = Büögen. 

) Mit rüdmwirtender Kraft bis zum Dftertermin 1898. 
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Direktoren: 
13. Weilburg, | Dr. Paulus. 
14. Biesbaden, \ - Bähler. 

X. Meinprovinz. 
1. Nahen: Kaiſer-Karls-Gymnaſium, Dr. Schwenger. 
2. Aachen: Kaifer-Wilhelms3-Oymna- 

ſium, Dr. Regel. 
3. Barmen, Evers, Prof. 
4. Bedburg: Ritter⸗Akademie, Dr. Diehl. 
5. Bonn, -Buſchmann. 
6. Eleve, ⸗Lieſegang. 
7. Coblenz, -Weidgen. 
8. Köln: Gymnaſium an der Apoftel⸗ 

firdhe, = MWaldeyer. 
9. Friedrich-Wilhelms⸗Gymna⸗ 

ium, ⸗Jaͤger. 
10. Kaiſer⸗Wilhelms-Gymnaſium,- Schmih. 
1. Gymnafium an Marzelen, = Milz, Prof. 

12. Düren, = Schmering, Prof. 
. Düffeldorf: Königliche Symnafium, = Uppenfamp. 

Städtiſches Gymnaſium 
(verbunden mit ROSA). = Matthia2. 

1. Duisburg, - Schneider. 
I. Elberfeld, Scheibe, Prof. 
hi. Emmerid, Akens. 
18. Eſſen, Dr. Contzen. 
19. Kempen, = Pohl. 

N, Krefeld, - Wolljeiffen. 
N. *Kreuznach, Lutſch. 
2. Mörs, Dr. Zahn. 
3, Mülheim a. d. Ruhr, : Biegihmarn. 
4. Mündıen-Gladbadh, ⸗ chweikert. 
5. Munſtereifel, ⸗Scheins. 
%. Neuß, - Tüding. 
A. Neuwied: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Progymnafium, -Vogt, Prof. 
8. Brüm, ⸗Asbach. 

Saarbrücken, ⸗Breucker. 
. Siegburg. -vorm Walde, 
zu. Sigmaringen, -Eberhard. 
Trarbach, = Barlen. 

. Trier, - BWirjel. 
4 *Weſel, ⸗Kleine. 
ð*. Wetzlar, -Fehrs, Prof. 
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Direktoren: 

b. Weal-Gummafien. 

I. Brovinz Oftprenken. 

1. Infterburg: Real-Gymnafium (ver: 
bunden mit 4 nafium), Laudien, Gymnaſ. Dir. 

2. Königsberg: auf der Burg’), Dr. Boettcher. 
3. Städtiiches Real⸗Gym⸗ 

nafium, Wittrien. 
4. Dfterode i. Dftpr.?), Dr. Wüſt. 
5. Zilfit, Dangel. 

II. Probinz WBeitprenken. 

1. Danzig: Real-Gymnaſium zu St. 
Johann, Dr. Meyer. 

2. Real-Öymnafium zu St. 
Petri, = Boelkel. 

3. Elbing, = Nagel, Brof. 
4. Thorn: Real-Öymnafium (verbinden 

mit Gymnafium), - Baydud, Gynimai. 
Dir. 

III. Provinz Brandenburg. 

1. Berliu: Andreas »Real-Gymnafium | 
(Andreasichule), Dr. Bolze, Prof. 

2. Dorotheenſtädtiſches Neal- 
Gymnaſium, ⸗ ae Prof. 

3. Falk-Real-Gymnaſium, ⸗ 
4. Friedrichs-Real-Gymnaſium, = Zaenbers— 
5. Königl. Real-Gymnaſium, = Simon. 
6. Königſtädtiſches Real-Gym⸗ 

naſium, = Bogel. 
7. Luiſenſtädtiſches Real-Gym— 

naſium, Foß, Prof. 
8. Sophien-Real-Gymnaſium, Martus. Prof. 
9. Brandenburg, | Dr. Hoͤchheim, Prof. 

10. Charlottenburg, - Hubatid. | 
11. on a. d. Oder - LRaubert. 
12. roß-Lichterfelbe: Haupt-Rabetten- 
2. anal — — 

BER der Ummandlung zu einer Dberrealidyule begriffen. 
n der Ummandlung zu einem Gymnaſium begriffen. 
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Direktoren: 
13. Guben: Real⸗Gymnaſium (verbunden 

mit Gymnaſium), —— 
ir. 

14. Landsberg a. d. Warthe: Real⸗Gym⸗ 
nafium (verbunden mit Gym⸗ 
nafium), s Schulze, a 

f ir. 
5. Berleberg, | Bogel. 
16. Potsdam, | Walther, Prof. 

IV. Probinz Pommern. 

1. Golberg: Real⸗Gymnaſium (verbunden 
mit Gymnaſium), Dr. Beder, a 

ir. 
2 Sat a En au -Fritſche. 

Schiller⸗ UN. - Lehmann. 
h Straffund, - Thümen, Brof. 

V. Provinz Poſen. 

1. Bromberg, Dr. Kiehl. 
2. Poſen: Berger⸗Real⸗Gymnaſium, = Geiſt. 
J. Rawitſch, ⸗Lierſemann. 

VL $resinz Schlefien. 

1. Breslau: Real⸗Gymnaſium zum 
heiligen Geiſt, Dr. Reimann, Prof. 

Neal: — am 
| Swing = Meffert. 
3 Oörlig: Real⸗ ——— 

mit Gymnaſium), ⸗Eitner, —— 
ir. 

4. Grünberg, | = Näder. 
3. Landeshut, Reier. 
6. Neiße, Gallien. 

Reichenbach i. Schl.: ———— Dr. Weck, Prof. 
3. Sprottau, ⸗ Shmentenbeger, 
u) Tarnowitz, -Woſſidl 

VII. Provin ur. 
1. Erfurt, Dr. Zange, Prof. 
> Halberjtadt, = Jranz. 
3. Halle a. d. Saale!) Strien, Brof. 

) In der Ummandlung zu einer Oberrealſchule begriffen. 
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Flensburg: Real-Öymnafinm (ver: 
Oymualium), . 
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Direktoren: 
. Magdeburg: Real-Gymnafium, Dr, Sunge, Brof. 

Real-Öymnafiım (ver: 
bunden m. nber-ftenl- 
Sdule), ⸗Iſenſee, Brof. 

. Nordhaufen a. Harz, = Wiejing. 

VIE. Provinz Schleswig-Halftein. 
. Altona): Real Gymnafium (ver- 

bunden mit Realjchule), Dr. Schlee. 

bunden mit Müller, Gymnaſ. 
Dir. 

u 

. Rendsburg: Real-Gymnaſium Ger⸗ 
bunden mit Gymnaſium), = Wallih8, Brof. 

Gymnaſ. Dir. 

IX. Probinz Hauuover. 
.Celle, Dr. Endemann, Prof 
. Göttingen: Real-Gymnaſium (ver: 

bunden mit Gymnafium), - Biertel, Brof., 
Gymnaſ. Dir 

. Goslar: Real = Gymnafium (vere 
bunden mit Öymnafium), Lic. Dr. Leimbad 

Gymnaſ. Dir 
. Hannover: Real: Gymnajiuım J. Dr. Schufter. 

Leibniz Real-Öymnafium, zu.) 
Harburg, Schwalbach. 
Hildesheim: Andreas = Real: Gym: 

nafium, . Kaldhoff. 
‚ Reer: Real: -Öymnafium (verbunden 

mit Gymnaſium), Quapp, Gymnaſ. Dit 
Lüneburg: Real-Gymnaſium (ver- 

bunden mit Gymnaſium), Bande: Gymnaſ. Dü 
. Osnabrüd, ifcher. 
. Ofterode, Dr. Naumann. 
. Quatenbrüd, -» Winter. 

X. Brovinz Weftfalen. 
. Bielefeld: Real-Gymnaſium (ver: 

bunden mit Gymmaſium), Dr. ch, — 
Gymnaſ. D 

. Burgfteinfurt: dögl., ⸗ — — Som 
nalial- Du 

) Der Unterricht im Latein beginnt erjt mit der Untertertia. 
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Direktoren: 
3. Dortmund, 3. 3. unbefet. 
4. Sagen: Neal - Gymnafium (ver: 

| bunden mit Gymnajium), Dr. Stahblberg, Gym⸗ 
nalial-Dir. 

5. Iſerlohn, - Kangguth, 
6. Lippitadt, - Schirmer, Brof. 
1. Rinden: Real: -Öymnafium (verbun- 
| den mit Gymnafium), e Heinze, Ba 

8. Münfter, - Sanfen, of. 
9. Schalke, - Bille tt. 
10. Siegen, = Zägert, 
11. Bitten, = Matthe2. 

XI Provinz Heſſen-Naſſau. 

1. Caſſel, Dr. Wittich. 
r Frankfurt a. M.: —— : Eifelen?). 

Wöhlerſchule, -Kortegarn. 
Viesbaden, -Fiſcher, Prof. 

| XII. Rheinprovinz. 
1. Aachen, Dr. Neuß. ya 
2. Barmen, 3 8. — 

3. Coblenz, Dr. Moſt. 
4. Köln, e Schorn, Prof. 
5. Düfelborf: Real⸗ Gymnaſium (ver: 

bunden mit Städtiſchem Gym— 
naſium), = Matthias, re 

nafial Dir. 
6. Duisburg, - Gteinbart. 
J. Elberfeld, = Börner. 
8. Ellen, -= Heilermann. | 
9. Krefeld, - Schauenburg, 

Geh. Reg. Rath. 
10. Mülheim a. Rhein, ⸗Cramer. 
11. Ruhrort, von Lehmann. 
12. Trier, Dr. Dronke. 

c. Ober-⸗Realſchulen. 

I. Provinz Brandenburg. 
1. Berlin: Friedrichs⸗Werderſche Ober- 

Realjchule, Dr. Ulbridy, Prof. 
— — — 

) Tritt am 1. April 1894 in den Ruheſtand. 
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Direktoren: 
2. Berlin: FRuifenftädtifche Ober⸗Real⸗ 

ſchule, Dr. Bandow, Prof. 

| IL Provinz Schleiien. 

1. FBreslau, Dr. Fiedler. 
2. FGleiwitz, Wernide. 

II. Provinz Sachſen. 

‘1. THalberitadt, Dr. Berle. 
2. FHalle a. d. Saale, = Thaer. 
3. Magdeburg: T&ueride-Schule (ver- 

bunden mit Real-Gymnafium),, = Sfenfee, Brof. 

IV. Provinz Schleswig-Holſtein. 

1. FKiel, Dr. Meißel. 

V. Probinz WBeftfalen. 

1. +Bodhunt‘), Liebhold. 
VL Provinz Heſſen-Naſſau. 

1. T&ajlel'), Dr. Ackermann. 
Frankfurt a. M.: FKlingerſchule, :e Simon, Prof. 

. TWiesbaden, = Raifer. 

VIL Rheinprovinz. 
1. Aachen: Ober⸗Realſchule mit Fach⸗ 

klaſſen!), Pützer. | 
2. FBarmen-Wupperfeld !), Dr. Kaiſer, Prof. 
3: Bonn: FOber:Realichule (verbunden 

mit NReal-Brogymnafium), ⸗ hi Brof. 
4. FCöln, - Bielen. 
5. FE&lberfeld'), ⸗Artopé. 
6. TKrefeld Quoſſek. 
7. Rheydt: DOber Reolſchute (verbun⸗ 

den mit Progymnafium?), Dr. Wittenhaus. 
8. FSaarbrüden'), Krüger. 

B. Zehranitalten, beiwelden er erfolg 
reihe Beſuch der erjten (oberiten) Klafje zur Daı 

legung der Befähigung nöthig ift. 

Reine. 

1) Mit rüdwirtender Kraft bis zum Bftertermin 1898. 
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C. Lehranftalten, bei welchen das Beſtehen der Ent- 
loffungsprüfung zur Darlegung der Befähigung ge= 

fordert wird. 

a. Wrogymnaflen. 

I. Provbinz Oftprenien. 
Direktoren: 

1. Königsberg‘): Königliche Waiſen⸗ 
| haus, Rhode. 
2. Loͤtzen, Dr. Boehmer. 

I. Provbinz Weſtpreußen. 
1. Berent, Neermann. 
2. Khan, Hache. 
3. Keumark, Dr. Preuß. 
4 Br Friedland. = Brennede. 
5. Schwetz, = Balßer. 

IH. Proviuz Brandenburg. 
1. Forſt i. d. an Progymnafium 

(verbunden mit Real-Brogymnaf.), Dr. Zitjcher. 
2 Kroſſen: Progymnaſium (verbunden 

mit Real-Brogymnalium), = Berbig. 

IV. Provinz Pommern. 
1. Lauenburg i. Pomm., Sommerfeldt. 
2. Schlawe, Dr. Rogge. 

V. Provbinz Poſen. 
1. Lempen, Mahn. 
2. Xremeffen, Smolta. 

VI Provinz Shlefien. 

1. Sranfenftein, - Dr. Thome. 
2. Etriegau, = Gemoll. 

VI. Provinz Sachſen. 

1 Oenthin, Müller. 
| 2. Beißenfels, Dr. Rofalsty, Brof. 

VII. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 

1. Reumünfter: Progymnaſium (ver: 
bunden mit Real-Brogymnafium), Dr. Spangenberg. 

) Lie Anftalt wird aufgelöf. 



2 po mw 

REINE ot > 09 1 m bau jun 

142 

Direktoren: 
IX. Provinz Hannover. 

. Duderitadt: Progynınafium (ver: 
bunden mit RealBrogymnafium), Meyer, Prof. 

. Münden: Progymnaſium (verbunden 
mit Real-Progymnalium), Dr. Buchholz. 

. Nienburg: Brogymmafium(verbunden 
mit Real-Progymnafium), - NRitter*). 

X. Provinz Weitfalen. 

. Dorften, Dr. Befte. 

. Rietberg: PBrogymnaf.Nepomucenum, = Mueß. 

XI. Provinz Heſſen⸗Naſſan. 

.Eſchwege: Friedrich-Wilhelms-Schule, 
Progymnaſium (verbunden mit 
Real-Progynmafium), 3. 3. unbejeßt. 

Höchſt a. M.: Progymnaſium (ver- 
bunden mit Real-Progymnaſium), M AR i. 

. *Hofgeismar, Krö 

. Homburg v. d. H.: Progymnaſium 
(verbunden niit Real-Bra mnaſ.), Dr. Schulze. 

. Limburg a.d.2.: Brogymmaliun (ver 
bunden mit Real-Progymnafium), Haas. 

XII. Rheinprovinz. 
.Andernach, Dr. Brüll. 
. Boppard, = Menge. 
Brühl, - Mertens. 

. *Eichweiler: Progymnafium (ver- 
bunden mit Neal-Abtheilungen), Lieſen. 

. *Eupen, Progymnafium (verbunden 
mit Real-Abtheilungen !), Dr. Schnütgen. 

.Euskirchen, ⸗Doetſch. 
Juͤlich, ⸗Kuhl, Prof. 
Linz, ⸗Hünnekes. 

. Malmedy, Dünnbier. 

. Rheinbad), Dr. Schlünkes. 

. Rheydt: Progymnaſium (verbunden 
mit Ober⸗Realſchule?), - MWittenhauß. 

*) Tritt am 1. April 1894 in den Ruheſtand. 
1) Die Neal-Abtheilungen gehen DOftern 1894 ein. 
N Mit rüdwirkender Kraft bis zum Dftertermin 1898. 
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12. Saarlouis, 
13. Sobernheim, 
14. St. Wendel, 
15. Bipperfürth, 
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Direktoren: 
& Thele. 

Dr. Schmidt. 
= Rod. 

Breuer. 

b. Realſchulen. 

X Provinz Brandenburg. 
1. Botsdam, Schulz. 

I. Provinz Sachſen. 

1. T2itterfeld i), Dr. ride. 

III. Provinz Schleswig-Hofftein. 

1. Altona: FRealſchule (verbunden mit 
Real-Gynınafium), Dr. Sdlee. 

2. Flensburg: Realfchule (mit mwahl- 
freiem linterricht in der Handels- 
wiflenichaft), Dr. Flobbe. 

3. rOttenfen, Strehlom. 

IV. Provinz Heſſen⸗Naſſau. 

1. Bockenheim, Walter?). 
2. TCajiel, Dr. Quiehl. 
3. Frankfurt a. M.: FRealſchule der is⸗ 

raelitiſchen Religions⸗ 
Geſellſchaft, Dr. Hirſch. 

4. . FRealfchule der i8= 
raelitifchen Gemeinde 
Phlanthropin,. . =  Bärmwald. 

3. FADdlerfiychtihule, = Scholderer. 
6. THanau, - Schmidt. . 

V. Rheinpropinz. 

1. München-Gladbach!) Dr. Klauſing. 

ec. Meal-Progymnafien. 

I. Probinz Öftpreußen. 

1. Öumbinnen ?), Sacobi. 
2. Billau, Kröfing, 

') Mit rüdwirkender Kraft bis zum DOftertermin 1898. 
) om 1. April 1894 zum Direktor der Mufterfhule zu Franffurt a. M. 

erufen. 
) In der Ummandlung zu einer Realfchule begriffen. 
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Direktoren: 
IL Provinz Weſtpreußen. 

1. &ulm?), Dabel. 
2. Dirſchau, Killmanın. 
3. Jenkau, Dr. Bonftebdt. 
4. Riefenburg, Müller. 

II. Provinz Brandenburg. 

1. Forfti.d.Laufig: Real-PRrogymnafium 
(verbunden mit Progymnafium), = Zitſcher. 

ohn. 2. —— 
3. Kottbus): Real-Progymnafium (ver: 

bunden mit Gymnafium), Dr. Schneider, Gym⸗ 
| nafial-Dir. 

4. Kroſſen: Real-Progymnafium (ver- 
bunden mit PBrogymnafium), e Berbig. 

5. Zudenwalde, ⸗ Bogel. 
6. Rübben, e MWeined. 
T. Nauen, - Schaper. 
8. Rathenom, Weisker. 
9. Spremberg, Schmidt. 

10. Wriezen, Gentz. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Greifswald: Real-Progynmaſium 
(verbunden mit Gymnaſium), Dr. Steinhaujen, 

Ä Gymnaf. Dir. 
2. Stargard i. Pomm., Rohleder. 
3. Stolp: Real-Progymnafium (ver; 

bunden mit Gymnaſium), Dr. Reuſcher, &ymnaf, 
| ' Dir. 

4. Wolgaft, Dr. Kröcher. 
5. Wollin, ’ Clauſius. 

V. Provinz Schlefien. . 
1. Freiburg i. Schleſ., 3. 3. unbeſetzt. 
2. Löwenberg, | Steinvorth. 
3. Ratibor, D r. Knape. 

) In der Umwandlung zu einer Realſchule begriffen. 
Das mit dem Gymnaſium zu Kottbus verbundene Real⸗Progym 

naflum geht Dftern 1894 ein. 
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| VI Provbinz Sadfen. 

1. Aſchersleben: Real-Brogymnafium‘) 
(verbunden mit Symnafium), Dr. Steinmeyer, 

| Gymnafial Dir. 
2. Teligfch, Kayfer, Prof. 

3. Eilenburg, Dr. Wiemann, Prof. 
4. Eisleben ?) Boeſche. 
d. Gardelegen, Dr. Francke. 
b Langenſalza, ⸗Ulrich. 
. Rühlhauſen i. Thür.: Real⸗Progym⸗ 

naſium (verbunden mit Symnaf ), Dr. Drendhahn, 
| Gymnaſial Dir. 

t Yumburg a. d. Saale, Dr. Schröder. 
9. Shönebed a. d. Elbe) - = Bölder. 

VO. Provinz Schleswig-hHeiftein. 

1. Hadersleben: Real-PBrogymnafium!) 
(verbunden mit Gymnafinın), Ditendorf, N 

ir. 

| 
| 

2. Shehoe?), Dr. Sei, Brof. 
3. Lauenburg a. E.: Albinusfchule?), & 3. unbejegt. 
4. Rarne, Dr. von Holly und 

Ponienpiep. 
’. Reumünfter: Real = Brogymnafium 

(verbunden mit Progymnafium), Dr. Spangenberg. 
— -Bangert. 
. Schleswig): Real⸗Progymnaſium 

(verbundem mit der Domſchule), Wolff, Prof., Gym⸗ 
nalial-Dir. 

&. Segeberg: Wilhelmjchule?), Dr. Sellinghauß. 
*. Sonderburg?), = Döring, Prof. 
Wandsbeck?): Real-Brogymnafium 

(verbunden mit dem Matthiag- 
Elaudius-Öymnajium), -Klapp, Gymnaſ. 

Direktor. 

VIII. Provinz Hannover. 
l. Burtehude, Dr. Panſch. 
2. Duderftadt: Real⸗Progymnaſium 

(verbunden mit Progymnafium), Meyer, Prof. 

128 Real-PBrogymnafialklaffen werden allmählich aufgeläft. 
In der Ummandlung zu einer Realſchnle begriffen. 

1894, 10 
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ı) Tritt am 1. April 1894 in den Ruheſtand. 
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Direktoren: 
. Einbed, Dr. Lenk. 
. Hameln, Real-Progymnafium (ver: 

bunden mit Gymnafium), - Dörried, Gymn 
Direkt 

. Münden: Real-Progymnafium (ver- ; 
bunden mit Progymnaſium), = Buchholz. 

. Nienburg: Real-Brogymnafium (ver: 
bunden mit Progymnaſium), - Ritter‘). 

. Rortheim, = NRöfener. 
. Dtterndorf, . Külelban. 
. Papenburg, : Overholthauß. 
. Stade: Real Progymnafium (ver: 

bunden mit Gymmnafium), - Gteiger, Gymn 
Direkt 

. Uelzen, Schöber, Brot. 

IX. Srovinz Weitfalen. 
Altena, Dr. Rebling. 

. Bocholt, Waldau. 
Lüdenſcheid, Dr. Detling. 
. Schwelm, = Zobien. 
. Wattenfcheid, - Führer. 

X. Provinz Heflen-Raffen. 
. Biebrich, Stritter. 
. Biedenkopf, Eſau, Prof. 
. Diez, Chun, Prof. 
Ems, Wagner. 

.Eſchwege: Friedrich-Wilhelms-Schule, 
Real-Progymnaſium (verbunden 
mit Progymnaſium), 3. 3. unbeſetzt. 

. Fulda, Dr. Bergmann. 
. Seifenheim, Koch. 
. Hersfeld: Real-Progymnafium (ver⸗ 

bunden mit Gymnafium. Dr. Duden, Gym 
Direl 

. Höchft a. M.: Real-Progymuafinın 
(verbunden mit Progymnalium), Mathi. 

3 mg Kröſch. 
11. omburg v. d. H.: Real-Progym⸗ 

naſium (verb. mit Progymnaſium), Dr. Schulze. 
Limburg a. d. L.: dögl., Haas. 
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Direktoren: 
13. Marburg, Dr. Hempfing. - 
14. Oberlahnitein, : Bidmannn. 
15. Schmallalden, Homburg. 

XI Rheinproviuz. 
1. Bonn: Real:Progymnafium (ver- 

bunden mit Ober-Realſchule), Dr. — er, Brof, 
2. Dulfen, ⸗ öffling. 
3. Düren, = Beder. 
4 Langenberg, = Meyer. 
5. Lennep, . Fiſcher, Prof. 
6. Neuwied: Real⸗Proghmuaſium (ver . 

bunden mit Gymnaſium), ⸗ So Prof, - 
5 Gymnaſ. Dir. 

1. Oberhauſen, = Auler. 
s. Remicheid, $ = Betr . 
9. Solingen‘), 2 = „eine, Prof, , 

10. Sierfen, = Diedmann, Prof. 

| a. Pe — 

I. Provinz Oſtpreußen. 
1 Königsberg: FRealichule im Löbenicht, Erdmann. 

I. Provinz WBeitpreuijen. 
I. Oraudenz: FRealichule, - ... ®ratk.:. 

| II. Provinz Brandenburg. 
1. Berlin: FErſte Realſchule, | Dr. Geberding, Prof. 

Reinhardt, Prof. 
Lücking, rear 
PBlattner. 
Meyer, Brof. 
—— 
STOPP. 

2 ! weite Realſchnle, 
3. ritte Realfchule, 
4 FBierte Realſchule, 

ß. 
1. 

viva 

FFünfte Nealichule, 
FSechſte Realichule?), 

Charlottenburg: TRealfchule, 

IV. Provbiuz Schlefien. 
1. Breslau: FErſte evangelische höhere 

Bürgerichule (jet Real⸗ 
Thule), Dr. Ridter. 

“u 

ı) In der Umwandlung zu einer Realſchule verbunden mit Progym⸗ 
wium begriffen. x 

) Bit rüdwirlender Kraft bis zum Dftertermine 1898. 

10* 
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Direktoren: 
. Breslau: FFweite evangeliiche höhere 

Bürgerfchule (jet Real⸗ 
ule), 

TRathol. Höhere Bürger: 
ſchule (jet Realjchule), 

Dr. Breitfpreder. 

. Görlig: FRealſchule, ö aron. 
a FWilhelmsfchule (Neal- 

chule), ⸗Frankenbach. 

V. Brosinz Sadien. 
. Erfurt: TRealfchule, Dr. Benediger. 

VI Provinz Hannover. 
. Emden: FTKaifer-Tzriedrih8-Schule, 

(jest Realichule), Suur. 
. Geeltemünde: FRealfchule, Dr. Eilfer, Prof. 
: — rſte Realſchule, -Hemme, 

annover: FZweite Realſchule, -Roſenthal. 

VI. Provinz Weſtfalen. 
. Dortmund: FGewerbeſchule (Real⸗ 

ſchule), Dr. Behſe. 
. Hagen: F&ewerbefchule, Realſchule 

verbunden mit Fachklaſſen), : Holgzmüller. 

VIII Provinz Heſſen⸗Raſſan. 
. Frankfurt a. M.: TSelektenfchule, Dirigent: Dr. The 

mann, auftrags 

IX. NRheinprosinz. 
1. Barmen: T&emwerbejchule (Realſchule 

mit Fachklaſſen), Dr. Lademann. 
2. Cöln: FRealjchule, = Zhomd, Prof. | 
3. Düffeldorf: FRealjchule, Viehoff. 
4. Eſſen: TRealichule, Dr. Welter. 
5. Hechingen: FRealfchule, Röhr, Prof. 

e. Andere öffeutlie Sehranflalten. 

I. Browsing Oftprengen. 
1. Heiligenbeil: FLandwirthſchaftsſchule, 
2. Marggrabowa: Fdsgl. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
. Marienburg: TRandmwirthichaftsjchule. 
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II. Provinz Brandenburg. 
1. Dahme: FLandwirthichaftsichule. 

IV. Provinz Pommern. 
1. Eldena: TLandwirthichaftsichule. 
2. Schwelbein i. Bomm.; 7dsgl. 

V. Provinz Boten. 

1. Samter: FLandwirthſchaftsſchule. 

VI Brosinz Sclefien. 

1. Brieg: FLandwirthſchaftsſchule. 
2. Liegnig: FLandwirthichaftsfchule. 

VI. $rosinz Schleswig-hefftein. 

1. Flensburg: TLandwirthichaftsichule. 

| VII Provinz Hannover. 

41. Hildesheim: FLandwirthſchaftsſchule. 

IX. Provinz Weſtfalen. 

1. Herford: FLandwirthſchaftsſchule. 
2. Lüdinghaufen: Td3al. 

X. Provinz Heffen-Raffan. 
1. Beilburg: FLandwirtbichaftsfchule. 

| XI Rheiuprovinz. 

1. Bitburg: FRandwirtbhichaftsichule. 
2. Eleve: Fdögl. 

f. Privaf-Leßranflalten. “) 

I. Provinz Braudenburg,. i 

1. Berlin: THandelsfchule des Direltors Lach (früher Dr. Th. 
Zange). Ä 

2. Falkenberg i. d. Mark: Viktoria-Inſtitut von Albert Siebert 
(früher Dr. Schmidt). 

3. Groß-tichterfelde: Erziehungsanftalt des Dr. Ehriltian Deter. 

x) Die nadjfolgenden Anftalten dürfen Befähigungszeugniffe nur auf 
Grmd des VBeftehens einer im Beilein eines Regierungs Kommiſſars abe 
— — ausſtellen, ſofern für dieſe Prüfung das 

ent von der Aufſichtsbehörde genehmigt iſt. 
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I. Proviuz Poſen. 

. Oftrau (früher Oſtrowo) b. Filehne: Progymnaſiale und 
realprogymnaſiale Abtheilung des Päbagogiums des Dr. 
Mar Beheim-Schwarzbach. 

II. Provinz Schlejien, 

.Coſel O. Schl.: Höhere iger Fre a unter Leitung 
des Vorſtehers &. Schwartzko 

. Gnadenfrei: FHöhere ——— unter Leitung Det 
Diakonus ©. Len 

.Niesky: —*2* unter eelung des Vorſtehers Hermanı 
Bauer!). 

IV. Sachſen. 

. Erfurt: FHandelsfachſchule v. Albin Körner (früherDr. Wahl) 

V. Provinz Hannover, 

. Zauterburg a. Dun Höhere Privat-Knabenſchule des Real 
Gymnafial-Oberlehrerd a. D. Dr. F. 9. Ahn. 

. Osnabrüd:  Oanbeiefehnle des Dr. 2. Lindemann (frühe 
Nölle). 

Provinz Weitfalen. 

. Baderborn: Tllnterrit3-Anftalt (Privat-Realfchule) vo: 
Heint. Reimann?) 

. Telgte: Progymnafiale und Thöhere Bürgerjhul-Abtheilun, 
des Erziehungs-Inſtitutes des Dr. Franz Knidenber, 
(früher J. Knickenberg sen.). 

VO. Proviuz Heſſen⸗Naſſau. 

. Biebrih a. Rh.: Knaben-Erziehungsanſtalt des Dr. Heinric 
Künfler (früher Dr. Künfler und Dr. Burlart). 

2. Frankfurt a. M.: FRuoff-Haffel’ —— ⸗Inſtitut vo 
rötz Carl Schwarz (früher W. 

3. Friedrichsdorf b. Homburg v. d. Höhe: FLehr- und & 

4. 

den einjährig⸗freiwilligen ililardienſ auf Grund 
ſchlußprüfung nach dem ſechsten — unter —— der — 
— vom 6. Januar 1892 zn erthei 

en de8 Dr. Ludwig roeſcholdt (frübe 

St. een: Terziehungs-Snftitut von Karl Harrad 

) Die Anftalt ijt befugt, das wiſſenſchaftliche Br Tabigun Szeu — 
— 

nerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Öftertermin 1898. 
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VII. Rheinprosiuz. 

1. Kemperhof bei Coblenz: FKatholiſche Knaben⸗Unterrichts⸗ 
und Erziehungs-Anftalt des Dr. Chriſtian Joſeph Jonas 
(früher Gerhard Loben). 

2. Dbercafjel bei Bonn: FUnterrichts- und Erziehungs-Anftalt 
von Ernſt Kalkupl. 

In dem Fürſtenthume Walded beitehen folgende Anftalten: 
Das Gymnaſium zu Corbach, Direktor: Dr. Wiskemann. 
Das Real-Progymnafium zu 

Arolfen Rektor: Dr. Ebersbad, Prof. 

\ die Königlichen Schullehrer- und Fehrerinnen- 
Seminare. 

112 Lehrem&eminare, — 9 Lehrerinnen-Seminate, — 1 Lehrerinnen⸗ 
Krius, — überhaupt 122 Lehrer» und LZehrerinnen-Bildungsanftalten. 

I. Provinz Oftpreußen. 
(7 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
1. Braundberg, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Schandau. 
2. Preuß. Eylau, evang. Seminar, ⸗ Munther. 

3. Ortelsburg, dsgl., Deltjen. 
4. Dfterode, dsgl., ⸗ Päch, Schulrath. 
d. Waldau, dsgl., ⸗ Ruete. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Thomas. 
!. Karalene, dsgl. ⸗ Mühlmann, 

Schulrath?). 
8. Ragnit, dsgl. ⸗ Löſchke. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Danzig. 
9. Berent, kathol. Seminar. Direktor: Dr. Cyranka. 

93 3. bei der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. D. beſchäftigt, 
wird vertreten durch den Seminar-Oberlehrer Reddner zu Baldau. 
) 3. 3. im Königlihen Handelsminifterium als Hilfsarbeiter beichäftigt, 

wid vertreten durch den SeminarVberlehrer Romeiks zu Karalene. 



10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

—F den Seminar⸗Oberlehrer 
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Marienburg, evangel. Seminar, Direltor: Schröter, 
Schulrath 

b. Regierungsbezirk Marienwerder. 
Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Urlaub. 
Graudenz, kathol. Seminar, ⸗ Salinger. 
Löbau, evang. Seminar, —Göbel, Schul 

r 
Tuchel, kathol. Seminar, -Jablonski. 

III. Provinz Brandenburg. 
(ti evangel. Lehrer Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

a. Stadt Berlin. 
Berlin, evang. Seminar fürStadt- 

ſchullehrer, Direktor: Paaj de, 
Sönlrath. 

.Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar, = Moldehn. 

b. Regierungsbezirk Potsdam. 
. Köpenid, evang. Seminar, Direktor: Dr. Gregorovius. 
. Kyritz, dögl., ⸗ Scheibner. 
.Neu⸗Ruppin, dsogl., D r. Hoffmann. 
. Oranienburg, dsgl., ⸗ - Schneider. 
. Prenzlau, dögl., Dirigent: Dörfiling, Se: 

minar-Oberlehrer. 

c. Regierungsbezirk Frankfurt. 
. Altdöbern, evang. Seminar, Direktor: Lüttich. 
. Droſſen, dogl., ⸗ Roßmannh. 
. Friedeberg N. M., dogl., ⸗ Beſig, 

Schulrath. 
.Königsberg N. M., dögl., ⸗Keetmann, 

Schulrath. 
. Neuzelle, evang. Seminar und 

Waifenhaus, ⸗ Noack, Ober— 
pfarrer. 

IV. Provinz Pommern. 
(7 evangel. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
.Cammin, evang. Seminar, Direktor: Gründler. 
. Bölig, dsgl., ⸗ Dr.Shürmann. 
. Pyrig, dgl. ⸗ Moll. 

3. 3. bei der Königl. Regierung zu Poſen beſchäftigt, wird vertreten 
ee er auß Hannover. 
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b. Regierung3bezirt Cöslin. 
X. Bütow, evang. Seminar, , Direktor: Maigatter. 
3. Dramburg, evangel. Seminar, ⸗ inze. 
2. Coslin, dögl. ⸗ rein: 

c. Regierungsbezirk Stralfund. 
8. Franzburg, evang. Seminar, Direltor: Breitiprecher 

V. Provbinz Poſen. 
R wangel, 2 kathol. Lehrer⸗Seminare, 1 paritätiſches Lehrer⸗Seminar, 

1 Lehrerinnen-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Poſen. 
A Koſchmin, evang. Seminar, Direktor: Peiper. 
5. Paradies, kathol. Seminar, -—Freundgen. 
% Poſen, Lehrerinnen-Seminar, Baldamus, 

Schulrath. 
fi. Rawitſch, parität. Seminar, -⸗Klöſel. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 

— ggg u ö— — — UL 

8. Bromberg, evangel. Seminar, Direktor: Tobias. 
8. Erin, fathol. Seminar, = Grüner. 

1 VI Provinz Schlefien. 
(9 evangel., 10 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Breslau. 
N. Breslau, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Ziron, 

Schulrath. 
4. Brieg, evang. Seminar, -—Waeber. 

142. Habelſchwerdt, kathol. Seminar, -Dr. Volkmer, 
Schulrath. 

B. Muͤnſterberg, evang. Seminar, PPhilipp. 
4 Dels, gl., Dr. Scharlach. 
%. Steinau a.D., Dögl. und 

Waiſenhaus, ⸗—Spohrmann, 
Schulrath. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 
#. Bunzlau, evang. Seminar, Waiſen⸗ 

und Schulanſtalt, Direktor: Sander, Reg.u. 
Schulrath. 

9. Liebenthal, kathol. Seminar, ⸗Kloſe, Schulrath. 
8. Liegnig, evang. Seminar, =  Banje. 
2. Reichenbach D.L., evang. Seminar -  Bod. 
N. Sagan, dögl., Stolzenburg. 

—⸗ 
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c. Regierungsbezirk Oppeln. 

51. Ober-Ölogau, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Scher muly 
52. Kreuzburg, evang. Seminar, ⸗ Känide. 
53. Peiskretſcham, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Schroller. 
54. Pilchowitz, dsgl., s Sternaur. 
55. Prosfau dögl., ⸗ Köhler. 
56. Roſenberg, dsgl., ⸗ Dr. Malende. 
57. re 8, dSgl., ⸗ Skalitzky. 
58. Zulz, dsgl., ⸗ Dobroſchke, 

Schulrath 

VII. Provinz Sachſen. 
(9 evang. Lehrer⸗Seminare, 1 lathol. LehrerSeminar, 1. evang. Gouver 

nanten⸗Inſtitut, 1 evang. Lehrerinnen⸗eminar.) 

a. Regiernngsbezirk Magdeburg. 
59. Barby, evang. Seminar, Direktor: Voigt. 
60. Genthin, dsgl., ⸗ Brüdner. 
61. Halberitadt, dögl., ⸗ Dr. Hirt. 
62. Oſterburg, dsgl., ⸗ Eckolt, Schul 

rath 
b. Regierungsbezirk Merſeburg. 

63. Delitzſch, evang. Seminar, Direktor: Bohnenſlädt. 
64a. iyDroyßig, evangel. Gouver⸗ 

nanten⸗Inſtitut, 
64b. Droyßig, evang. Lehrerinnen⸗ 

N Dr. vom Berg 

Seminar, ⸗ - vom Berg 
65. Eisleben, evang. Seminar, ⸗ Martin. 
66. Elſterwerda, dsgl., ⸗ Dr. Thiemann 
67. Weißenfels, dsgl., ⸗ Seeliger. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 
68. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Wieader. 
69. Hriligenftadi, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Weiß. 

VII. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 
(6 evangel. Lehrer⸗Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

70. Auguſtenburg, evang. Lehre: 
rinnen-Seminar, Direktor: Eckert. 

71. Eckernförde, evang. Seminar, z. Z. unbeſetzt. 
72. Hadersleben, dsgl., Direktor: Caſtens. 

1) Die Anftalten zu Droyßig ne unmittelbar unter dem Minife 
der geiftlihden 2c. Angelegenheiten, |. S. 9. dieſes Heftes. 
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-- 13. Ratzeburg, evang. Seminar, Dirigent: Mirow, Se 
minar-Öberlebrer. 

14. Zondern, dsgl., Direktor: Kramm. 
id. Segeberg, dögl., ⸗ Löwer. 
16. Ueterſen, dögl., ⸗ Vent. 

IX. Provinz Hanusver. 
(10 ewangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Kehrer-Seminar.) 

' a. Negierungsbezirt Hannover. 
, 1. Hannover, evang. Seminar, Direktor: Köchy, Schulrath. 
| 8. Bunftorf, Dögl., ⸗ Rößler. 

b. Regierungsbezirk Hildesheim. 
ĩ9. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: Dr. Tyszla, 

Schulrath. 
Q. Hildesheim, kathol. Seminar, -Wedekin, Reg. 

und Schulrath. 
1. Northeim, evangel. Seminar, Dirigent: von Werder, 

Seminar-Oberlehrer 

c. Regierungsbezirk Lüneburg. 
1 82. Lüneburg, evang. Seminar, Direftor: Bünger, Schulrath. 

d. Regierung3bezirf Stade. 
8. Bederkeſa, evang. Seminar, Direktor: Triefhmann.') 
% Stade, dSgl., ⸗ Schlemmer. 
6 Verden, dögl., ⸗ Stahn. 

e. Regierungsbezirk Osnabrück. 
6. Osnabrück, evang. Seminar, Direktor: Diercke, Reg. u. 

Schulrath. 

f. Regierungsbezirk Aurich. 
87. Aurich, evang. Seminar, 3. 3. unbeſetzt. 

X. Provinz WBeitfalen. 
(4 evang., 3 Lathol. Lehrer⸗, 2 kathol. Zehrerinnen-Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Müniter. 
8. Münſter, fathol. Zehrerinnen-Seminar, Direltor: Dr. Kraß. 
9. Rarendorf, fathol. Seminar, ⸗ ⸗Funke. 

b. Regierungsbezirk Minden. 
N. Büren, kathol. Seminar, Direktor: Freusberg. 

n sur Zeit bei der Königlihen Regierung zu Cöslin beihhäftigt, wird 
vertreten Durch den Seminar —— Meyer aus Droypig. 



91. 
92. 

93. 

94. 
95. 
96. 

156 

Gütersloh, evang. Seminar, Direltor: Schulz. 
Paderborn, kathol. Lehrerinnen- 

Seminar, ⸗ Dr. Sommer, 
Schulrath. 

Petershagen, evang. Seminar, 3. 3. unbeſetzt. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 
Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Tismer. 
Rüthen, kathol. Seminar, ⸗ Stuhldreier. 
Soeſt, evang. Seminar, ⸗ Feige. 

XI Provbinz Heſſen⸗-Naſſau. 
(2 evang., 8 ———— Lehrer⸗Seminare, 1. kathol. Lehrer⸗Seminar, 

97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 

103. 

(5 evangel., 

104. 
105. 
106. 

107. 

108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113. 

1 kathol. Xehrerinnen-Rurjus. 

a. Regierungsbezirt Caſſel. 
Fulda, Tathol. Seminar, Direltor: Dr. Ernit. 
Homberg, evang. Seminar, ⸗ - Dtto. 
Schlüdtern, DSgl., ⸗ ⸗Reniſch. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
Dillenburg, parit. Lehrer-Semin. Direktor: Lo tz. 
Montabaur, dsgl. D.r. Bartholome. 
Montabaur, kathol. Lehrerinnen⸗ 

rſus, ⸗ -Bartholome 
Uſingen, parit. Zehrer-Seminar, = - Heilmann. 

XI. NRheinprobinz und Hohenzollern. 
11 kathol. Lehrer-Seminare, 2 kathol. Tchrerinnen-Seminare, 

1 paritätifches Lehrerinnen-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Coblenz. 
Boppard, Tathol. Seminar, Direktor: Bürgel. 
Münjtermaifeld, d3gl., ⸗ Modemann. 
Neuwied, evang. Seminar, ⸗ Doye. 

b. Regierungsbezirk Düffeldorf. 
Eiten, kathol. Seminar, Diretor: Dr. Wolff: 

garten. 
Kempen, dsgl., ⸗ = Belten. 
Mettmann, evang. Seminar, = Guben. 
Mörs, dsgl., ⸗ Tiedge. 
Odenkirchen, kathol. Seminar, = Dr. Langen, 

Schulrath 
Rheydt, evang. Seminar, ⸗ - Blügel. 
Kanten, kathol. Lehrerinnen-Se- 

minar, ⸗ Eppink. 



114. 

115. 

116. 
117. 
118. 

119. 

120. 

121. 
122. 

— 

5 

—— 

92 
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c. Regierungsbezirk Cöln. 
Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Bed, 

Ä Schulrath. 
Siegburg, dsgl., ⸗ ⸗Wimnmmers. 

d. Regierungsbezirk Trier. 
Dttweiler, evang. Seminar, Direltor: Diesner. 
Prüm, fathol. Seminar, e Dr Schäfer. 
Saarburg, kathol. Lehrerinnen: 

Seminar, ⸗ Münd, 
Schulrath. 

Trier, parität. Qehrerinnen-Se- 
niinar, Kreymer. 

I vu \ Wittlich, Tathol. Seminar, Dr. Verbeek. 

e. Regierungsbezirk Aadeı. 
Sornelimüniter, kathol. Seminar, Direktor: Löſer. 
Zinni, dsgl., ⸗ Dr. Schmitz. 

0. Präparandenanſtalten. 

1. Die Aönigligen Präparandenanflalten. 
(86 Präparandenanftalten.) 

I. Probinz Oftprenken. 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
Friedrichshoff, Vorſteher: Kucharski. 
Hohenſtein, ⸗ Bolz. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 
— Vorſteher: Symanowski. 
Pillkallen, ⸗ Koch. 

H. Provinz Weſtpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 
.Preuß. Stargard, Vorſteher: Semprich. 

b. Regierungsbezirk Marienwerder. 
.Deutſch⸗Krone, Vorſteher: Kunſt. 
. Rehden, ⸗ Fromm. 

wetz. ⸗ Juhnke. 

II. Provinz Brandenburg. 
Keine. 
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IV. Provinz Bommern. 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
. Matjomw, Vorſteher: Yrömter. 
.Plathe, ⸗ Vietzke. 

b. Regierungsbezirk Cöslin. 
.Rummelsburg, Vorſteher: Schirmer. 

c. Regierungsbezirk Stralfund. 
. Tribſees, Vorſteher: Müller. 

V. Provinz Poſen. 

a. Regierungsbezirk Poſen. 
Liſſa, Vorſteher: Geſchke. 
. Meferig, ⸗ Sawitzky. 
. Rogafen, ⸗ Ulbrich. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
.Czarnikau, ———— ae 
. Xobjeng, Schmidt. 

VI Brobinz Schlejien. 
a. Regierungsbezirk Breslau. 

. Zanded, Vorſteher: Januſch. 

.Schweidnitz, ⸗ Kleiner. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 
. Schmiedeberg, Voriteher: Andrich. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 
. Oppeli, Vorſteher: Schleicher. 
. Rofenberg. ⸗ Lepiorſch. 
——— ⸗ ——— 

Zuͤlz, ⸗ olbe. 

VO. Provbinz Sachſen. 
a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

. Quedlinburg, Borfteher: Rich. 

b. Regierungsbegzirf Erfurt. 
ua Vorſteher: Hillmann. 

. Wandersleben, ⸗ Reling. 

VII. Provinz Schleswig⸗-Holſtein. 

. Apenrade, Vorſteher: Krieger. 

. Barmitedt, ⸗ Böſch. 



8. 

H. Diepholz, 
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IX. PBrobinz Hanmober. 

Regierungsbezirk Hannover. 
Vorſteher: Grelle. 

b. Regierungsbezirk Osnabrück. 
31. Melle, 

32. Aurich, 

8. 

3. Laasphe, 

34. Fritzlar, 

C. 

Boriteher: Vollmer. 

Regierungsbezirk Aurid. 
Vorſteher: Hoffmeyer. 

X. Provinz Weftfalen. 

Regierungsbezirk Arnsberg. 
Vorſteher: Gehrig. 

XL Provinz Heſſen⸗Naſſau. 

a. Regierungsbezirk Caſſel. 
Vorſteher: Pyroth. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
3. Herborn, 

36. Simmern, 

&. 

Vorfteher: Hopf. 

XU. Weinprobinz. 
Regiernngsbezirt Coblenz. 

Borfteher: Weyraud. 

2. Die ſtädtiſchen Präparandenanflalten. 

a. 

1. Friedland a. A., 

2. Joachimsthal, 

3. Belgard, 

&. 

8. 

(8 Präparandenanftalten.) 

I. Provinz Oftprengen. 
Negierungsbezirt Königsberg. | 

Vorſteher: Rektor Schmidt, 
im Nebenamte. 

OD. Provinz Brandenburg. 

Regierungsbezirk Potsdam. 
Vorfteher: Seminarlehrer Künzel, 

| auftragsw. 

DI. Probvinz Pommern. 

Regierungsbezirt Cöslin. 
Borfteher: Seminarlehrer Neubüfer, 

auftragsw. 
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IV. Provinz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 
4. Genthin, Vorſteher: an 
5. Dftermwied, ⸗ Schmidt. 

b. Regierungsbezirk Erfurt. 
6. Sömmerda, Vorſteher: Vorbrodt. 

V. Provbinz Hannover. 

a. Regierungsbezirk Hildesheim. 
7. Einbeck, Vorſteher: Seminar-Hilfs- 

lehrer Meyerholz, auftragsw. 

b. Regierungsbezirk Lüneburg. 
8. Gifhorn, Vorſteher: Kreis⸗ ⸗Schulinſpektor, Super⸗ 

SCH DE 

Er 

intendent Schufter, im Nebenamte. 

P. Die Taubſtummenanſtalten. 
(45 Zaubftummenanftalten.) 

I. Brovinz Dftpreußen. 
. Angerburg, PBrovinz.-Taubft. Anjtalt, Direktor: Wiechmann. 
. Königsberg, dagl., = Reimer. 
. Königsberg, Anjtalt des Dftpreußiichen 

Gentral-Bereine® für Erziehung 
taubjtunmer Kinder, 3. 3. unbejegt. 

. Röifel, Brovinzial-Taubft. Anſtalt, Sirehor: Heinid. 

U. Provinz WVeftpreußen. 

. Danzig, ſtäͤdtiſche Taubft. Anſtalt, fteht unter Leitung ber 
ſtaͤdt. Schuldeputation. 

. Marienburg,Provinz.-Taubit.Anftalt, Direktor: 2 ollenweger. 
Schlochau, dsgl., ⸗ imert. 

DI. Provinz Brandenburg mit Berlin. 
. Berlin, Königl. Taubjt. Anftalt, Direktor: Walther. 
. Berlin, ftädtiiche Taubft. Anftalt, ⸗ Berndt. 
Guben, Provinzial⸗Taubſt. Anſtalt, ⸗ Hilger. 

. Wriezen a. O., a Pr a 
Brovinzial-Taub t. Anitalt ⸗ Kauer. 
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IV. Brovinz Bommern. 

1. Cöslin, Provinzial-Taußit. Anftalt, Vorſteher: Dltersdorf. 
2. Stettin, dsgl., Direltor: Erdmann. 
3, Stralfund, lädt Zaubjt. Anjtalt, Lehreru. Hausvater: Voß. 

V. Provinz Poien. 
1. Bromberg, Provinzials-Taubft. Anftalt, Vorſteher: Nordmann. 
2. Rojen, dSgl., Direltor: Radomski. 
® Schneidemühl, DSgl., Boriteher: PBrüffing. 

VI Provinz Schleſien. 

1. Breslau, Vereins-⸗Taubſt. Anſtalt, Direktor: Bergmann. 
2. Liegnitz, dsgl., ⸗ Kratz. 
3. Ratibor, d8gl., ⸗ Schwarz. 

VO. Provinz Sadjen. 
1. Erfurt, — zen Anftalt, Direktor: Prüfner. 
2. ee dsgl., ⸗ Keil. 

alle a. S. dogi, ⸗ Köbrich. 
Oſterburg, dögl., ⸗ Kühne. 

b. Weißenfels, dogi, ⸗ Voigt. 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein. 
Schleswig, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, Direktor: Engelke. 

| IX. Provinz Hannover. 
I. Emden, Taubft. Auftalt, Bo riteher: Oberlehrer 
Ä Danger. 
| Hildesheim, Provinzial:Taubft. Anft., Direktor: von Staden. 

. Dsnabrüd, dagl., ⸗ Zeller. 

. Stade, dsgl., ⸗ Schröder. 

X. Provinz Weſtfalen. 

Büren, kathol. Provinzial-Taubſt. 
Anftalt, Direktor: Derigß. 

- Zangenhorft, d3gl., ⸗ Bruß. 
. Betershagen, evang. Provinzial-Taubft. 

Anftalt, ⸗ Winter. 
Soeſt, dsgl., ⸗ Heinrich. 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

I. Camberg, kommunalſt. Taubſt. Anftalt, Dirigent: Inſpektor 
Wehrheim. 

2. Frankfurt a. M., Taubft. Erziehungsanſtalt, Vorfteher: Ober- 
lehrer Vatter. 

3. Homberg, kommunalſtänd. Taubſt. Anftalt, Direktor: Keßler. 

1894, 11 



m OD 

— — 

162 

XII. Rheinprovin;z. 
. Yachen, jimultane Bereins-Taubit. Anft., Director: Linnartz. 
. Brühl, kathol. Provinzial-Taubſt. Anft., ⸗Fieth. 
. &öln, ſimultane Privat-Taubſt. Anſt., -Weißweilern 
. Elberfeld, evang. Provinz. Taubſt. Anft., : GSamallijid 
. Eifen, fimultane Provinz. Taubit. Anſt., : DdN8. 
. Kempen, kathol. Provinz. Taubit. Ant, =  LKirfel. 
. Neumied, evang. Provinz. TZaubit. Anſt., - Barth. 
. Zrier, taihol. Provinzial⸗Taubſt. Anſt., Cuůppers. 

Q. Die Blindenanſtalten. 
(15 Blindenanftalten.) 

Il. Provinz Djtpreußen. 

. Königsberg, Anſtalt des preußifchen Provinzial: 
Vereines für Blindenunterrict, Direktor: Brandftäten 

I. Provinz WVeitpreußen. 

. Königsthal, Wilhelm-Nugufta-Provinzial- 
(bei Danzig.) Blindenanttalt, Direktor: Krüger. 

Il. Provinz Brandenburg mit Berlin. 
. Berlm, ftädtifche Blindenſchule, Direktor: Kull. 
.Steglitz, Königliche Blindenanſtalt, ⸗ Wulff. 
(bei Berlin.) 

IV. Provinz Pommern. 

. Neu⸗Torney, Provinzial-Blindenanſtalt, 
(bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Viltoria⸗ 

Stiftung für Mädchen), Direktor: Neumanı 

V. Brovinz Bofen. 

. Bromberg, Provinzial-Blindenanftalt, Infpeltor: Wittig. 

VI Provinz Schleſien. 

. Breslau, Schlefiihe Blinden-Unterrihtsanftalt, Dirigent: 
Scottfe, Relto 

VI. Provinz Sadfen. 
. Barby, Provinzial:Blindenanftalt, Direltor: Schöi 

VOII Provinz Schleswig-Holiftein. 
. Kiel, provinzialftändifche Blindenanftalt, Direktor: Ferchen 
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IX. Brovinz Hannover. 
1. Hannover, Provinzial-Blindenanftalt, Direktor: Mohr. 

X. Provinz WVeitfalen. 
1. Baderborn, Blindenanftalt für Zöglinge 

fatholicher Konfeſſion, Borfteherin: Schweiter 
Hildegarde Schwermann. 

2. Speit, Blindenanitalt für Zöglinge evans 
geliicher Konfeſſion, Direktor: Reiche. 

XI Brovinz Heſſen-Naſſau. 

1. Frankfurt a. M., Blindenanftalt, Vorſteher: Supeıe. Schild. 
2. Biesbaden, d3gl., ⸗ 

XII. Rheinprovinz. 
1. Düren, Provinz. Blindenanſtalt, Direktor: Meder. 

R Die öffenflichen Höheren Mävdchenfchulen.®) 

I. Provinz Oſtpreußen. 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
1. Allenſtein, ftädt. höh. Mädchenſch., Are Schwenzfeier. 
2. Bartenftein, dSgl., Rektor: Heinrich. 
3. Königsberg, ds8gl., Direktor: Heinrich. 
4. Memel, dsgl., = $HDalling. 
5. Diterode, dögl., Rektor: Lauer. 
6. Billau, dSgl., ⸗—Moſt. 
7. Raſtenburg, dsogl., 2Penzky. 
8. Wehlau, d3gl., -  Snorr. 

b. Regierungsbezirt Gumbinnen. 
1. Gumbinnen, ftädt. 2” Mädchenſch., 3. 3. unbeſetzt. 
2. Inſterburg, ögl., Direktor: Goerth. 

3. Tilſit, ⸗ Willms. 
| Außerdem beitehen ag folgende über das Ziel der Volls- 
ar hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 
1. Initerburg, ftädt. Mädchen-Mittelſchule, Direktor: Goerth. 

Es wird wiederholt darauf aufmerkſam ‚gemast, daß durch die Auf 
Fer einer Schule in das nachſtehende Verzeichnis an ihren Rechtsver- 

iffen nichts geändert wird. 

11” 
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. Zößen, ftädt. gehobene Mädchenſchule, _ Rektor: a. 

" Zilfit, feädt. Mädcen-Mittelfchufe = Dorn. 
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üller. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 
. Berent, kathol. Marienitift, Vorſteherin: ——— Zynda 
. Berent, jtädt. höh. Mädchenſch., Eſchholz. 
Tarthaus, kommunale höh. Mädchenſch. — Fraͤu⸗ 

. Danzig, ſtädt. höh. Maͤdchenſch., 
lein Skrezezka. 

(Viktoria⸗Schule), Direktor: Dr. Neumann. 
Dirſchau, ftädt. Höh. Madchenſch., 

Kaiſerin⸗Auguſte-Viktoria⸗Sch. ), Rektor: Dr. Günther. 
. Elbing, jtädt. oh. Mädcdhenid., ——— Dr. Witte. 
. Marienburg, dsgl., -= Klug. 
. Schöned, höh. Mädchenfchulfiaffe 

der Stadtichule, Vorſteherin: Frl.Brandt. 
. Br. Stargard, dSgl., Rektor: Loehrke. 
. Tiegenhof, jtädt. höh. Mädchen: 

ſchulklaſſen, - Rump. 
b. Regierungsbezirk Marienwerder. 

. Graudenz, jtädt. hoh Mädchenſch., Direktor: Dr. Schneider 
Konitz, dsgl., Rektor: Marquardt. 

. Marienwerder, dsgl., -Diehl. 
Schwetz, dsgl., : Dr. Michels. 
Strasburg, dsgl., Vorſteher: Müller. 

dsgl., Direktor: Schulz. Thorn 
— beſtehen och folgende über das Biel der Boll: 

le Hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: . 
Graudenz, ftädt. Mädchen-Mittel- 

ſchule, Rektor: Biebricher. 
Thorn, dsgl., ⸗Spill. 

III. Provinz Brandenburg. 

a. Stadt Berlin. 

Berlin, Königl. Eliſabeth-Schule, Direktor: Dr. Wätzoldt, Prof 
Berlin, Königl. Auguſta-Schule, Seminar-Direktor-Moldehn 

. Berlin, ſtädtiſche Luiſen-Schule, Direktor: Dr. Ritter, Prof 

. Berlin, ftädtiiche Viktoria-Schule, uot. 
Berlin, ftädtiiche Eophien-Schule, = enede. 
Berlin, ſtädtiſche Charlotten-Schule, = N 

u w 

W 
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7. Berlin, ftädt. Margarethen⸗Sch., Direktor: Dr.Cochius, Prof. 
8. Berlin, jtädt. Dorotheen-Schule, = - Hamann,dagl. 

b. Regierungdbezirt Potsdam. 
1. Brandenburg a. 9., ftädt. höh. 

Mädchenichule, 2. 2 unbejeßt. 
2. Charlottenburg, dSgl., Rektor: von Mittelftädt. 
3. Eberöwalde, dSgl., - DBenzel. 
4. 2udenmwalde, dsgl., = NRolffs. 
5. Berleberg, d3gl., - Dr. Müller. 
6. Potsdam, dsogl., Direktor: Schmid. 
1. Prenzlau, dsogl., Rektor: Qimper. 
3. Neu-⸗Ruppin, dsgl., - Büdß. 
9. Schwedt a. D., dsght, - QAmmerlahn. 

10. Spandau, dsogl., - Schulz. 
Il. Vriezen a. D., d3gl., - Dr. Stephan. 

Außerdem beitehen noch folgende über das Ziel der Volks— 
Köule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
1. Angermünde, Mädchen-Mittelfchule, Rektor: Riemer. 
2. Brandenburg a. 9., gehobene Mäd- 

chenſchule (Augufta-Schule), - Rfupl. 
3. Charlottenburg,” Mädchen - Mittel- 

ſchule, - Graßmann. 
4. Coͤpenick, dSgl., = MWendenburg. 
| 3. Freienwalde a. D., dögl., = Schmidt. 

8. Havelberg, dögl., - Spartußle 
| ‘. Jũterbog, d3gl., = Berner. 

8. Potsdam, dSgl., - Erfurt. 
9. Vritzwalk, d3gl., = Göße. 

10. Spandau, dögl., -Friedrich 
11. Strasburg U. M., dögl., = Dr. Müller. 
12. Strausberg, Dögl., = Grote. 
13. Bittenberge, dSgl., = Saale. 
14. Wittſſtock, ädden-Dberfchufe, - Dr. Hochheim. 

c. Regierungsbezirk Frankfurt. 
Forſt i. 2 L., ftäbt. HöH. Mädchenſchule, Rektor: Umhöfer. 

2. Frankfurt a. D., ftädt. Augufta-Schule, 
Direktor: Dr. Hoffbauer. 

3. Guben, ſtaͤdt. höh. Mädchenſchule, Rektor: Dupre. 
= Rönigeberg N. M., dogl., - GStrehlom. 

Küſtrin, dsgl., = Lenz. 
: Landsberg a. W., dogl., - Bander. 
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Außerdem beftehen noch folgende über das Ziel der Volkt« 
Thule Hinausgehende öffentlihde Mädchenjchulen: 
1. 
2. 
2 

ſchu 
1. 
2. 

1; 

2. 
3. Stolp, d3gl., ⸗ 

ο— 

Finſterwalde, ftädt. gehob. Mädchenſch., Rektor: Dr. Raebel. 
Frankfurt a. O., ſtädt. Vilioria⸗Schne, Rektor: Bombe. 
FriebebergN.M. ftäbt. a Mädchenſch., 3Isskraut. 
re ſtädt. Mädchen-Mittelfch., = Bod. 

ottbus, ds : Schmidt 
. Kroſſen a. se ſtaͤdt. gehob. Mädchenſch., -—Kunkel. 
. Zübben, ds sal., = Bropoid. 
Schwiebus, ftädt. a — 3. unbejegt. 

. Soldin, D3gl., Retr: Ziegel. 

. Sommerfeld, d3gl., = Meinshaujen. 

. Sorau, dsgl., - Dangrin. 

. Bielenzig, degl., ⸗Rösler. 

IV. Probinz Pommern. 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
.Anclam, Rektor: Spiecker. 
. Demmin, —BGuüttke, 
.Gollnow, -Keding. 
.Pyritz, -Eckert, auf 

tragsw. 
. Stargard i. P., ⸗Centurier. 

Stettin, Direktor: Dr. Haupt. 
. Swinemünde, Rektor: Dr. ‘Faber. 
. Treptow a. Nega, ⸗Firſon. 
.Wollin i. P., ⸗Clauſius. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Ziel der Volke: 
le A EN öffentlihe Mädchenfchulen: 

aͤdchen⸗Mittelſchule, Rektor: Laetſch. 
Stettin, dogl., = Lindemanı. 

b. Regierungsbezirk Edßlin. 
Belgard a. Perſ., ſtaͤdt. höh. Mädchenſch., Rektor: Roſt, zugleid 

Rektor ber ftädt. Buͤrgerſch 
Kolberg, dogl., Rektor: Dr. Eggert. 

Jahn. 

c. Regierungsbezirk Stralſund. 
.Greifswald, ſtädt. höh. Mädchen] ch. 

Kaiſerin⸗ Auguſte⸗ Vitioria⸗ Echule) Direktor: Dr. Schöne 

Außerdem beitehen noch folgende über das Ziel der Volle: 
ſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenfchulen: 
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1. Stralfund, Mädchen-Mittelfchule 
(Zöchterichule), Konrektor: Palleske. 

2. Wolgaſt, gehobene Madchenſchule 
(Madchen-Oberſchule), Rektor: Menzel. 

V. Provinz Poſen. 

a. Regierungsbezirk Poſen. 
1. Graͤtz, ſtäädt. höh. Mädchenſch, Vorſteherin: Frl. Pohl. 
2. Kempen, dsgl., Rektor: Roeſener. 
3. Krotoſchin, dogl., - Dr. Balke. 
4. Mejerig, dSgl., ⸗Richter. 
5. Pleſchen, Vorſteherin: Frl. Wende. dogl. 
6. Poſen, Königl. Luiſen-Schule, 

verbunden mit dem Lehrerinnen⸗ 
Seminare, Direktor: Baldamus, Se⸗— 

minar⸗Direktor, Schulrath. 
1. Wreſchen, ſtädt. höh. Mädchenſch. Rektor: Dr Klein. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Ziel ber Volks⸗ 
ſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 

1. Poſen, chen-Mitteljchule, Rektor: Lehmann. 
2. Pudewitz, ftädt. Mädchenſchule, Vorſteherin: Frl. Popp. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
I. Bromberg, ſtaͤdt. höh. Mädchenichule, 3. Z. unbeſetzt. 
2. Schneidemühl, d3gl., Kaiſerin⸗Auguſte⸗ 

Viktoria⸗Schule, Direktor: Ernſt. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Ziel der Volks⸗ 
ſchule hinausgehende öffentliche Mäbchenfchulen: 

1. Bromberg, ſtaͤdt. Mädchen-Mittelfchule, Rektor: Wilske. 
2. Kolmar, jtädt. Mädchenſch., Boriteherin: Frl. Bendler. 
3. Mogilno, dsgl., ⸗ -Bona. 
4. Nakel, dsgl., Rektor: Trippenſee. 

VI. Provinz Schlefien. 

a. Regierungsbezirk Breslau. 
1. Breslau, Augufta-Schule, Diretor: Bohnemann. 
2. Breslau, Viltoria-Schule, - Dr. Unrup. 
3. Schweidnig, ftädt. höh. Mädchenich., Rektor: Engmann. 
t Baldenburg, bögl., - Scdrage. 

Außerdem beftehen noch folgende über das Biel der Volks⸗ 
ſchule hinausgehende öffentliche Mädchenfchulen: ' 
1. Breslau, Städt. evang. Mädchen: 

Mittelfchule J., Rektor: Lipſius. 
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2. Breslau, jtädt. evang. Mädchen: 
Mittelfchul e IL, Rektor: Dr. Wegel. 

3. Breslau, dögl. III, ⸗ ⸗Schneider. 
4. Breslau, jtädt. fathol. Mäddhen- 

Mittelfchule, Rektor: Sellmann. 
5. Brieg, Mädchen-Bürgerjchule, - Rehmanı: 
6. Ohlau,parität. Mädchen» Mittelfchul., = Adelt. 

b. NRegierungsbezirt Liegnib. 
1. Bunzlau, ftädt. höh. Mädchenich., Rektor: König. 
2. Ölogau, dögl., Direktor: Dr. Lundehn. 
3. Görlig, dsgl., ⸗Linn. 
4. ditſhbers. dsgl., Reltor: Dr. Hoffmann. 
5. Lauban, dsgl., ⸗ Sub 
6. Liegnitz, dSgl., How 

Außerdem beftehen noch folgende über das Biel "ber Volks⸗ 
ſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 
1. Glogau, Mädchen-Mittelſchule, Rektor: Noack. 
2. Görlitz, dögl., = LRleinfhmidt. 
3. Dirihberg, dagl., D.r. Koch. 
4. Liegnitz, dsgl., : Schumann. 

c. Regierungsbezirf Oppeln. 
. Kattowig, jtädt. bon. Mädchenſch., z. 3. unbeſetzt. 
Oppeln, Dögl., Direltor: Schumanı. 

3. Prosfau, kommunale 9 Maͤdchenſch. Vorſteherin: ——— 
alm. 

De 

VI. Provbinz Sachſen. 
a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

.Aſchersleben, ſtädt. ah. Mädchenſch., Rektor: Nehry. 
. Burg, dsgl., (Luiſenſchule), - Hübner. 
. &albe a. S., jtädt. ra El „=:  GSdulgpe. 
. Gardelegen, dögl., Direktor: Franke, 

Realgymnaj.-Direltor. 
. Halberitadt, dögl, Direftor: Dr. von der 

Briele. 
. Magdeburg, dögl., (Luiſen-Schule), Rektor: Dr. Keriten. 
. Magdeburg, d3gl., (Augufta-Schul), = Hager. 
. Magdeburg: age jtädt. höhere 

Mädchenſch.,* 
. Quedlinburg, aan hoͤh er . 
. Salzwedel, 

*) Die Anftalt ift in der Auflöfung begriffen. 

Nauendorf. 
Müller. 
Sdulle. OS DOM OO DI D m uw Wu ph 
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11. Schönebed‘, ftädt. höh. INT Nektor: ee : 
e 12. Seehaufen, d3gl., ⸗ 

1. Staßfurt, d3gl., ⸗ ig Elodius. 
14 Stendal, Dögl., ⸗ Schwarzen: 

berg. 
15. Bernigerode, jtädt. höh. Töchterſch., = Gäurig, zu: 

g [eich Rektor der Mittelichule. 

Außerdem befteht zu 
1. Bernigerode eine ſtädtiſche Mädchen-Mittelihule, Rektor: 

Schurig, zugleich Rektor der höheren Töchterfchule. 

b. Regierungsbezirt Merjeburg. 
1. Deligih, Höhere Mädchenſchule, Rektor: Plumhoff. 
2. Droyßig (Penfionat), Seminar-Direltor: Dr. vom Berg. 
3. Eilenburg, höhere Mädchenfchule, Rektor: Bismart. 
4 Eisleben, dsagl., = Ebeling. 
b. halle a. S., Höhere Mädchenfchule 

in den Frandeichen Stiftungen, Jufpeltor: Dammann. 
| 6. Halle a. S., ftäadtifche Höhere 
| Maͤd chule, Direktor: Dr. Biedermann. 
J. Rerſeburg, höhere Mädchenſchule, Rektor: Schulze. 
8. Naumburg a. ©., d3gl., =» Dr. Rentuer. 
9. Torgau, dögl., 3. 3. unbejeßt. 
r Beibenfelß, Dögl., Rektor: Stöwejand. 
N Zeig, dagl., ⸗Krebs. 

Außerdem beſteht noch folgende über das Ziel der Volks⸗ 
ule hinausgehende Schule: 
I. Bitterfeld, gehobene Mädchenfchule, 3. 3. unbejegt. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 
1. Erfurt, ſtaͤdt. höh. Maͤdchenſchule, Rektor: Köhne. 
2. Langenſalza, dogl., Vorſteher: Schäfer, 

Archidiakonus. 
3. Rühlhauſen i. Thür., dogl., Rektor: Dr. Brinckmann. 
4, Rordhaufen, dagl., ⸗ -Reinſch. 
d. Schleuſingen, dogl., Vorſteher: Göbel, Kreis⸗ 

Schulinſp. und Superint. 

Außerdem beftehen noch folgende über das Ziel der Volks— 
Kule hinausgehende Mittelfchulen: 
1. Erfurt, ſtädt. Mittelfchule für Mädchen, Rektor: Grundig. 
2. wihlhaufen i. Thür., dsgl, Rektor: Dr. Brindmann. 
3. Nordhauſen, ftädt. ittelfufe für Knaben 

und Mädchen, Rektor: Hein. 
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VIII. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 

Altona, ſtaͤdt. höh. Mädchenſchule, z. 8. unbeſetzt. 
Flensburg, dsgl. Direktor: Dr. Dir. 
Kiel, dsgl., ⸗ Plümer. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Biel der Volks 
Ihule hinausgehende Öffentlihe Mädchenfchulen: 

OO 90 OD 

1; 
2. 
3. Hannover, dsgl. IL, ⸗ Lohmann 

. Altona, Mädchen⸗Mittelſchule, Rektor: Düstker. 

. Altona, dBgl., (Stadttheil Ottenſen), ⸗ ollmann. 
Apenrade, gehobene Mädchenfchule, ⸗ chlichting. 
ne Mädchen: Mittelfchule, 
N au) - Balt. 

Kiel, Mädchen-Deittelfchule, = SHolßhdeuer. 
Rendsburg, dsgl., Dr. Hoppe. 

. Segeberg, gehobene Maͤdchenſchule, Borfteher: Lehrer 
Clairmont 

. Wandsbeck, Mädchen-Mittelichule, Rektor: Goecker. 

IX. Probinz Hannover. 

a. Regierungsbezirk Hannover. 
ameln, ſtädt. höh. Mädchenſch., Direktor: Brandes. 
ınover, dsgl. L., ⸗ Dr. Meyer. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Ziel der Bolt 
ſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 
1. 
2. Hannover, dsgl. IL, 
3. 
4. Nienburg, ftädt. gehobene Töchter⸗ 

O VE 

> N 

Hannover, Stadttöchterfchule J., Direktor: Dr. Tietz. 

Hannover, dsgl. III., ⸗ Witte. 

ſchule, Vorſteher: Lührs, Superint. u. Kreis-Schuliniz 

b. Regierungsbezirk Hildesheim. 
. Einbed, ftädt. Höh. Mädchenſch., 3. 3. unbeſetzt. 
. Göttingen, dsgl., + 
. Goslar, dsgl., 
. Hildesheim, doögl. 
.Klausthal, dsgl., 
. Münden, höh. Mäadchenſch., 

teher: Dr. Morgenjterr 
- Mofel. 
⸗Fiſcher. 

Paſtor Mercker. 
Dr. Burgatzky. 

c. Regierungsbezirk Lüneburg. 

nu vda 

. Celle, ftädt. höh. Maͤdchenſch., Direktor: Böſche. 
Harburg, d3gl., Dirigent: Dr. Knopf! 

. Züneburg, dögl., Direltor: Karnſtädt. 
Uelzen, bögl., Rektor: Schwentfer. 
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d. Regierungsbezirk Stade. 
1. Buxtehude, ftädt. höh. Mädchenich., Rektor: Paſtor Roſt im 

Nebenamte. 
2 Otterndorf, dogl., Borfteherin: giröheim. 

Kirchhei 
3. Stade, dsogl., Direktor: Dr. Zechlin. 

Außerdem beſteht zu 
Etade eine ſtaͤdt. Mädchen-Mitterfch. , Direktor: Dr. Zedlin. 

e. Regierungsbezirt Dsnabrüd. 
L Lönabrüd, ſtaͤdt. höh. Mädchenſch., Direktor: Dr. Heuermann. 
2. Dualenbrüd, dagl., Vorſteherin: Fraul.Sider- 

mann. 
f. Regierungsbezirk Aurich. 

I. Emden, ftädt. höh. Mädchenſchule, Direktor: Zwitzers. 
2 Leer, dagl. 7 Dirigent: Seedorf. 
3. Norden, dögl., Direktor: Müller. 

X. Probvinz WBeftfalen. 

a. Regierungsbezirk Müniter. 
Keine. 

b. Regierungsbezirk Minden. 
1. Bielefeld, ftädt.evang.H5H.Mädchenich., eh Dr. Gerth. 
2 Siter3loh, dogl., Rektor: Hark, zugleich 

Nektor der evung. Volksſch. 
3. Herford, dogl., Dirigent: Siebert, 

Gymnafiallehrer, auftragsw. 
4. Minden, dogl., Rektor: Dr. Schlüter, 

auftragsw. 
5. Paderborn, evang. höh. Maͤdchenſch., Vorſteherin: er 

alla. 
c. Regierungsbezirk Arnsberg. 

1. Dortmund, Rektor: Dr. Knörich. 
agen, Direktor: Wenzel. 
amm, Rektor: Dr. Werth. 

4 Hörde, = Deeger. 
3. Sterlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg. 
6. Luͤdeuſcheid, Rektor: Schierenberg. 
. Schwelm, :- Schäffer, _zugleid 

Rekt. der Volksſch. 
8. Siegen, - Breuer. 
9. Soeſt, - Runter. 
10. Bitten, Dr. Böllner. 
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Außerdem beftehen noch folgende über das Biel der Volks 
ichule Hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
1. Aplerbeck, Mädchen-Mittelichule, Vorſteherin: Mafcher. 
2. Hattingen, d3gl., Rektor: Träger. 
3. Hohenlimburg, d3gl., 3. 3. unbefeßt. 

XI Provbinz Heſſen⸗Raſſan. 

a. Regierungsbezirk Caſſel. 

1. Caſſel, ſtaͤdt. höh. Mädchenſch., Direktor: Dr. Krummacher 
2. ⸗ anau, dsgl., Junghenn. 
3. Marburg, dsogl., ⸗ Dr. Seehauſſen. 

Außerdem beſtehen noch folgende über das Ziel der Volks: 
bat hinausgehende öffentlide Mädchenfchulen: 
1. Caſſel, jtadt. Mädchen Mitteljchule, Rektor: Amelungk. 
2. Eſchwege, dögl., : Shaaf?. 
3. Hanau, dsgl., =  &eler. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden _ 
. Viebrich, ftädt. höh. Mädchenſch., ae Pfarrer Meyer 
. Bodenheim, d3 Direktor: Röpper. 
. Frankfurt a. M., Eliſabethen⸗ 

Schule, ſtaͤdtiſche, ⸗ Dr. Rehorn. 
.Frankfurt a. M., höh. Mädchen— 

ſchule der israelitiſchen Ge— 
ne SW - 

meinde, op): s - Bärwald 
5. Frankfurt a. M., höhere Mädchen 

fhule der israclitiichen Reli⸗ 
gionsgeſellſchaft, ⸗ ⸗Hirſch. 

6. Frankfurt a. M., Humboldt-Schule, 
Städtische, ⸗ ⸗Veidt. 

7. Frankfurt a.M., Engliſche Fräulein— 
ſchule, höhere Mädchenichule, 
ſtaͤdtiſche, Rektor: = Scherer. 

8. Sranffurt a. M., Bethmann-Schule, 
jtädtijche, Schäfer 

9. Montabaur, jtadt. höh. Mädchenſch., Vorfteherin: Fräulein 
artmann 

10. Oberlahnitein, dögl., ⸗ raͤulein 
Ritterfeld 

11. Weilburg, dsgl., Vorſteher: Dekan Moſer 
12. Wiesbaden, dsgl., Direktor: Weldert. 
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XI. Nheinprosinz. 

a. Regierungsbezirk Coblenz. 
1. Boppard, ſtädt. ſimultane höhere 

Maͤdchenſchule, Rektor Haditedı. 
2Coblenz, höhere Mãdchenſchule der 

evangeliſchen Pfarrgemeinde mit 
Lehrerinnen-Bildungsanſtalt, - Dr. u fiel. 

3. irn, Fa höh. ER Neltor: = anliel). 
i Reumied Direltor: Nohl. 
5 ee a Rektor: Lürßen. 

b. Regierungsbezirk Düffeldorf. 

1. Barmen, ftädt. Bar böh. Mäd- 
henfch. zu Ober-Barmen, Rektor: Armbruft. 

2. Barmen, dögl. zu Wittel-Barmen, Direktor: Kaifer. 
3. Barmen, d3gl. zu Unter-Barmen, NReltor: Dr. Qüngen. 
4. Borbed, kath. höh. Maͤdchenſch,  Borfteherin: —— 

lhoff. 
53. nat paritãt hoõh. Maͤdchenſch., Rektor: Dr. — 
* Dülken, dögl., Vorfteherin: Fräulein Stangier.. 
. ———— Luiſenſchuie, ſtaͤdt. paritaͤt. 

höh. Maͤdchenſchule, Direktor: Dr. Uellner. 
3, Düſſeldorf, Friedrichsſchule, — ⸗ Derſelbe. 
9. Duisburg, ſtädt. parität. höh. M 

chenſch. ⸗ Dr. Joachim. 
10. Elberfeld, habe evangel. höh. Mäd- 

chenſch. (öltl.), Rektor: Dr. Liebredt. 
11. Eiberfeld, dan (weitl.), -e Dr. Raßfeld. 
12. Emmerid), evangel. höh. Maͤdchenſch. 

ber Kirchengemeinde, Borftcherin: wlan 
rund. 

13. Efien, ftädt. parität.H5h. Maͤdchenſch., Direktor: Dr. Kluge. 
14. Geldern, jtädt.tathol.höh.Mädchenich., 3. Zt. unbejegt. 
5. M. Gladbach, ftädt. parität. höh. 

Maͤdchenſch., Vorſteher: Löhbach. 
15. Lennep, ſtädt. evangel. höh. Mad⸗ 

chen Vorſteherin: Frl.Groos. 
ſe. Mülheim a.d. Ruhr, jtädt. parität. 

höh. Mädchenſch. (Luifenfchule), Direktor: Finſterbuſch. 
18. Ohligs, evangel. höh. Mäddhenid., Vorſteherin: Fräulein 

Penner. 
18. Remſcheid, ftädt. evangel. höh. Maͤd⸗ 

chenſch., Reltor: Pfaffenbach. 



20. 
21. 
22. 

23. 

ſchule Hinausgehende öffentliche 

1. 
2 
3. 

4 

wur 
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Rheydt, jtädt. parität. EEE Rektor: Manstopf. 
Solingen, Dörr. 
Uerdingen, ftädt. Hari 558. Mädchenſch. ‚Vorfteherin: Fraulein 

Lauterbach. 
Weſel, dsgl., Rektor: Roden buſch. 

Außerdem beſtehen uoch folgende über das Ziel der Volks— 
— 

Crefeld, ſtädt. parität. Mittel-Mädchenſch. Rektor: Schepers 
. Düfjeldorf, dögl., Rektor: Hagen buch 

Elberfeld, ſtädt. parität. Mittel: 
Mädchenichule, Rektor: Dr. Dräger 

. Oberhaufen, dgl. - Gößer. 

c. Regierungsbezirt &öln. 

. Cöln, ftädt. höh. Mädchenſchule, Direktor: Dr. Erfelenz. 

. Mülheim a. RH., dsgl., Dirigent: = Erdmann 

. Siegburg, dsgl,, Vorſteherin: Fräul. Dahm 

Außerdem beiteht zu 
. Köln eine über das Biel der Volks— 

ſchule Hinausgehende jtädt. kath. 
Mittel-Mädchenſchule, Reltor: Dr. Hoymann 

d. Regierungsbezirk Trier. 

Trier, Königl. höhere Maädchenſchule 
mit Lehrerinnen-Bildungsanſtalt, Direltor: Kreymeı 

Scninar:Direlto: 

e. Regierungsbezirk Aachen. 

. Aachen, ftädtiiche Höhere Mädchenſchule an St. Leonard, Vor 
Fraäulein He denbad 

2. Düren, ſtadtiſche paritätijche — augen le Rektor 

8. 

4 

Dousbad 
Malmedy, ftädtifche Höhere Mädchenjchule, Boriteherin: Fraͤu 

lein Andres 
. Stolberg, dsgl., Rektor: Dr. Wenders 

Außerdem beitehen nod) folgende über das Ziel der Volks 
— a Öffentlide Mädchenfchulen: 

2. 

1. Machen, ſtädtiſche Mädchen-Mittelich., Vorfteherin: on 
aulus 

Aachen, dsgl., Vorſteherin: Fräulein Hermann 

XII. Hohenzollernſche Lande. 
Keine. 
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S. Seminare und Termine für Rbhalfung des 
ſechswöchentlichen Seminarkurfus Teitens der 
| —— des evangeliſchen Predigkamtes im 

Jahre 1894. 

| Ba, Sau Tag des Beginnes der Kurfe. 

| l. Probinz Oftpreuien. | 

Freuf. Eylau 15. Januar oder 1. Montag nad) d. 16. Som 
UrtelSburg 15. Mai 15. Mai. 1 u X 

Uiterode 15. Oktober = = ⸗ = = 15. Oltober. 
Saldau 15. Ofober = = = = = 15. Oktober. 
Isgerburg 15. Oktober = = = = = 15. Oktober. 
Saralene 15. Mai ==: >» - = 15. Mai. 

| Kagmit 15. Januar = = = = = 15. Januar. 

| ID. Provinz Weſtpreußzen. 
RNarienburg 1. November od. 1. Montag nach d. 1. November. 
| Hr. Friedland Montag nad) Quasimodogeniti. 
| Lobau 8. Januar und 15. Auguit. 

DI. Provinz Brandenburg. 
Berlin Montag in der eriten Woche nah Neujahr. 
Sinigsberg N.M. Montag vor dem 15. Februar. 

zelle Montag nad) Quasimodogeniti. 
Mm ze Montag nad) Quasimodogeniti. 

Montag vor dem 20. Mai. 
| Zweiter Montag im Auguft. 
— Acht Tage nach Beginn * zweiten Quartales 

— im Schuljahre. 
Adöbern Dritter Montag im Dftober. 
droſſen Dritter Montag im Oktober. 
vrenzlau Erſter Montag im November. 
Ftiedeberg N. M. Erſter Montag im November. 

IV. Provinz Pommern. 
Kammin i. Bom. Oſtern. 
Polis Anfang November. 

Mitte Deai. 
důͤtow Anfang Januar. 
Tramburg Mitte Auguſt. 
Coslin Montag nach Estomihi. 
dranzburg Anfang November. 
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Evangel. Schul- 
lehrer-Seminar zu Tag des Beginnes der Kurſe. 

V. Provinz Poſen. 
Koſchmin 3. April. 
Rawitſch 

(paritätid) 22. Oktober. 
Bromberg 8. Januar. 

VI Provinz Schlefien. 
Müuͤnſterberg a. 8. Januar. 

b. 20. Auguſt. 
Oels 29. Oktober. 
Steinau a. 1. April. 

b. 4. November. 
Bunzlau 8. Januar. 
Liegnitz 5. Februar. 
Reichenbach D.L. 20. Auguſt. 
Sagan 15. Oktober. 
Kreuzburg a. 23. April. 

b. 22. Oktober. 
Brieg 20. Auguſt. 

VO. Probinz Sadfen. 
Barby 6. Auguſt. 
Genthin 15. Oktober. 

alberſtadt 23. April. 
ſterburg 8. Januar. 

Delitzſch 15. Dftober. 
Eisleben 8. Januar. 
Elfterwerda 23. April. 
Weißenfels 6. Auguſt. 
Erfurt 23. Uprif. 

VII Provinz Schleswig-Holftein. 
Edernförde Montag nad) Trinitatis 
Zondern Montag nad) dem 28. oktober. 
Segeberg Montag nach Trinitatis. 
Ueterfen Montag nad dem 14. Januar. 
3.N. Wegen Raummangels fann bei dem Königliden Schul 

lehrer-Seminare zu Hadersleben ein ſolcher Kurſus nicht abgı 
halten werden. 

IX. Provinz Hannover. - 
Hannover Eriter Montag im November. 
Wunſtorf Montag nach dem 1. Sonntage nach Epiphaniaı 
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— — Tag des Beginnes der Kurſe. 

Veſd Erſter Montag im November. 
Arburg Montag nach Oſtern. 
dederleſa Zweiter Montag im Oktober. 
Etade Montag 1.ad) dem 1. Sonntage nad) Epiphanias. 
erde Zweiter Montag im Oktober. 
snabrüc Montag nad) dem 1. Sonntage nad) Epiphanias. 

Erfter Montag im November. 

X. Provinz WBeitfalen. 
bilchenbach a. Zweiter Montag im Januar. 

b. Montag nad den Pfiugſtfeſte. 
aershagen a. Montag nach dem 15. Juni. 

b. Erſter Montag im November. 
Era a. Montag nach Trinitatis. 

b. Eriter Montag im November. 

XI Provinz Heſſen⸗Rafſan. 
Montag nach dem 1. Auguſt. fenberg 

Bdlüchtern ⸗ = = 15. Januar. 
Dilenburg ⸗ ⸗ - 15. Januar. 

XII. Rheiuproviuz. 
wied Montag nad) Jubilate. 
mann Montag nad) dem 1. Juli. 

fi Montag ach Cantate. 
hendt Erſter Montag im November. 
Itweiler Zweiter Montag nah Michaelis. 

— m — — —— nn 

Termine für die Prüfungen an den Schullehrer- 
und Fehrerinnen-Seminaren im Jahre 1894. 

Zag des Beginned dr 
A. Seminar. : Aufnahıne- | Entlajjungs- 

Prüfung. Bram 

zweiten 
Bottsfäulihrer 

Prüfung 

I. $rosinz Oftpreußen. 
ı. Draunsberg, kath. 7. März. 2. März. 19. Novbr. 
2 Br. Eylau, evang. 12. Septbr. 7. Septbr. 7. Mai. 
> trtelsburg, evang. 5. Septbr. 31. Anguſt. 21. Mai. 

1894. 12 
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Tag des Beginnes der 

Nr. Seminar. " Aufnahıne | Entlafjungs- zweiten 
— Prüfung. Bring z ee 

4. Dfterode, evang. 14. Februar. 9. Februar. 5. Nopbr. 
5. Waldau, evang. 14. März. 9. März. 12. Novbr. 
6. Angerburg, evang. 22. Auguſt. 17. Auguſt. 23. April. 
7. Karalene, evang. 27. Februar.23. Yebruar. 29. Dftober 
8. Ragnit, evang. 21. Februar. 16. Februar. 26. Rovbr. 

D. Provinz Weſtpreußen. 
1. Berent, kath. 4. Mai. 26. April. 9. Dfktoben 
2. Darienburg,evang, 9. März 1. März, 11. Septbr. 

Nebenturtus 19. Dftober. 11. Oftober. — 
3. Pr. Friedland, 

evang. Au gut 23. Auguft. 19. Mai. 
4. Öraudenz, kath. 1. gehn ruar. 8. Februar. 6. Novbr. 
5. Löbau, evang. 8. März. 5. Juni. 
6. Tuchel, kath. * —8— 13. —*— 7. Augult. 

III. Provinz Brandenburg und Berlin. 
1. Berlin, Semin. für 

Stadtſchullehrer, ev. 28. Februar. 22. Februar. 22. Juni 
2. Berlin, Lehrerinnen- 

Seminar, evang. 22. Tyebruar.24. Tyebruar. — 
3. &öpenid, evang. 10. März. 5. März. 8. uni. 
4. Kyriß, evang. 14. Septbr. 6. Septbr. 22. Oktbr. 
5. Neu-Ruppin,evang. 15. März, 8. März. 21. Mai. 
6. Oranienburg, ev. 19. Septbr. 13. Septbr. 15. Oktbr. 
7. At-Döbern, evang. 7. März. 1. März. 4. Juni. 
8. Drofien, vang. 16. März. 8. März. 11. uni. 
9. Triedeberg N. M., 

evang. 29. Auguft. 23. Auguſt. 29. Oktbr. 
10. Königsberg NR. M., 

evang. 26. Septbr. 20. Septbr. 12. Novbr. 
11. Neuzelle, vang. 5. Septbr. 30. Auguft. 25. Juni. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Kammin, evang. 31. Auguft. 23. Auguſt. 13. Novbr. 
2. Pölitz, evang. 9. März. 1. März, 26. Juni. 
3. Pyriß, evang. 14. Septbr. 6. En 27. Novbr 
4. Bütow, evang. 7. Septbr. = Au Ban 24. April. 
5. Dramburg, evang. 2. März. ruar. 12. Juni. 



Kr. Semmar. Aufnahme⸗ 

J Prũfung 

6. Eöslin, evang. 24. 
. Sranzburg, evang. 23. Februar. 15. Februar. 
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Auguſt. 

ng. 

16. Augult. 

V. Provinz Poſen. 

1. Koſchmin, evang. 19. März. 

2 Raradies, kath. 19. 

3. Poſen, Lehrerinnen⸗ 
Seminar. 3. 

Rawitſch, parität. 19. 

3. Bromberg, evang. 19. 

6. Erin, fath. 

März. 

April. 

Mär;. 

März. 

5. Septbr. 23. Auguft. 

18. Januar. 

15. Febr. 

14. März. 

8. Febr. 

1. Febr. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Breslau, kath. 14. 
2. Brieg, evang. 24. 
3. Habelſchwerdt, kath. 

Hauptkurſus 16. 
Nebenkurfus 12. 

+ Nünfterberg,evang. 24. 
3. Del, evang. 30. 
6. Steinaua.D. u 24. 
. Bunzlau, ev 8. 
; Siehemthal, kath, 4. 
3. Liegnig, evang. 7. 
10. Reihenbad) D. 2, 

evang. 29. 
N. Sagan, evang. 10. 

13. Kreugburg, evang. 26, 2 

17. Rojenberg, fat. 21. 
18. Biegenhals, kath. 9. 

März. 
Febr. 

Auguſt. 
April. 

11. Januar. 
8. März. 

5. Juli. 
5. April 

Januar. 19. Febr. 
14. ni. 
17. Septbr. 

27. Jimi. ° 

Tag des Beginnes der 

Entlafjung®- 
Prü 

zweiten 
Volksſchullehrer⸗ 

Prüfung. - 

6. Novbr. 
T. Mat. 

(28. Mai. 
12. Novbr. 
= Juni. 
22 

16. April 
15. Oktbr. 
a Mai. 

3. 
I Juni. 

6. 

26. Novbr. 

27. Auguſt. 



Nr. Seminar. Aufnahınc Suttaffungs- 
Prüfung. Prüfung. 

VO. Provinz Sadien. 

1. — evang. 16. Febr. 10. Febr. 28. Mai. 
2. Genthin, evang. 16. März 9. März. — 
3. De ‚evang. 10. Febr. 31. Januar. 7. Maı. 
4. Dfterburg, evang. 21. Septbr. 15. Septbr. 26. Nopbr. 
5. Delitzſch, evang. 21. Febr. 16. Febr. 6. Augult. 
6. Eisleben, evang. 7. März. 2. März. 4. Jumi. 
7. Eliterwerda, evang.12. Septbr. 7. Septbr. 15. Dftober 
8. Weißenfels, evang. 16. März. 10. März. 18. Juni. 
9. Erfurt, evang. — 25. Auguſt. 30. Dftober 

10. Heiligenitadt, fath. — 1. Septbr. 23. Oftober 

VI. Provinz Schleswig-hofftein. 

1. Auguſtenburg, Lehre⸗ 
rinn.Semin.,evang. 17. Mai. 1. Mai. — 

2. Edernförbde, evang. 4. April. 8. März 31. März. 
3. Hadersleben,evang. 3. Oktober. 6. Septbr. 29. Septir. 
4. Segeberg, evang. 10. Dftober. 15. Septbr. 6. Dftobe 
5. Tondern, evang. 11. April. 13. März. 1. April. 
6. Lieterfen, evang. 19. Dezmbr. 7. Dezmbr. 15. Dezmbi 
7. Rabeburg, evang. 18. Septbr. 2. März. 9. März. 

IX. Brovinz Hannover. 

1. Hannover, evang. 26. Febr. 13. Febr. 14. April. 
2. Bunftorf, evang. 23. Augult. 6. Septbr. 12. Jim. 
3. Alfeld, evang. 27. Auguft. 9. Auguft. 5. Zunt. 
4. Hildesheim, fath. 17. Septbr. 10. Septbr. 16. Oktobe 
5. Northeim, evang: 1. Wärz. — —_ 
6. Lüneburg, evang. 29. Auguſt. 16. Auguft. 29. Mai. 
7. Bederfefa, vang. 1. März 7. März. 25. Juni. 
8. Stade, evang. 13. Auguſt. 21. Auguft. 23. April. 
9. Verden, evang. 6. März. 15. Febr. 19. Sum. 

10. Dsnabrüd, evang. 21. Auguft. 29. Auguft. 10. April. 
11. Aurich, evang. 5. März. 21. Febr. 5. Mai. 
12. Osnabrück, fath. 19. März. 7. März. 20. Augufl 
13. Hannover, isracl. 9. April. 19. März. - 
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Aufnahme | 
Prüfung. 

X. Bropinz WBeitfalen. 

Tag bes Beginnes der 

Entlaſſungs⸗ 
Prũfung. 

zweiten 
Vollksſchullehrer⸗ 

I. Münſter, Lehrerinnen⸗ 
Seminar, kath. 2. Auguſt. 27. Juli. — 

2 Warendorf, kath. 9. Auguſt. 3. Auguſt. 16. Marz. 
3 vüren, kath. 8. März. 2. März. 26. Mai. 
1Gütersloh, evang. 2. Auguſt. — — 
vaderborn, Lehre⸗ 
mm. Semin., kath. 6. Febr. 2. Febr. — 

VPetershagen, evanig. 31. Januar. 25. Januar. 1. Oktober 
Hilchenbach, evang. 12. Juli. 6. Juli. 26. April 
ge kath. 22. Febr. 16. Febr. 13. Juli. 

Soeſt, evang. 15. Febr. 9. Febr. 16. Juli 

XI. Probinz Heſſen-Kaffan. 

l. Fulda, kath. 20. Septbr. 8. März. 25. Oktober 
2 Homberg, evang. 16. März. 1. März. 11. Oftober 
3. Schlüchtern, evang. 12. Septbr. 6. Scptbr. 28. Juni. 
dillenburg, part. 8. Auguft. 14. Auguſt. 19. April 
ı Rontabaur, parit. 16. März. 20. Febr. 19. Juli. 
k Uingen, part. 16. März. 13. Febr. 21. Juni. 
:. Catiel, israel. 14. März. 19. März 31. Dftober. 

| XI. Rheinprovinz und Hohenzollern, 

1 doppard, kath. 1. Auguſt. 9. Auguſt. 4. Oktober. 
‚2. Rünftermaifeld, 

7. März. 12. Mär;. 28. Apuil. . 
3. Neuwied, evang. 7. Juli. 3. Juli. 9. Dftober. 
t Irühl, kath. 25. Juli. 2. Auguſt. 9. Oktober. 
3. Stegburg, fath. 6. März. 26. Febr. 6. Juni. 
6. Eliten, kath. 6. März. 22. gebt. 9, Mai. 
. Kempen, fath. 25. Zuli. 2. Auguft 6. Oftober. 

't. Mettmann, evang. 27. Febr. 22. Febr. 12. Zuni. 
‚?. Wörs, evang. 24. Juli. 19. Juli. 19. Oktober. 
1! Ddenkirchen, kath. 6. März. 15. Febr. 13. Juni. 
1. Meydt, evang. 20. Juli. 16. Juli. 23. Dftober. 
2. Kanten, Lehrerinnen⸗ 

Seminar, fath. 1. März. 5. Yebr. — 
13 Dtweiler, evang. 13. März, 8. März. 22. Juni. 
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Zag de3 Beginnes — 
Aufnahme- | Entlaffungs- 
Rrüfung. Belang Bol. hen 

Tr. Seminar. 

14. Prüm, kath. 4. April. 12. April. 7. Mai. 
15. Saarburg, Lehrern 

nen-Seminar,fath. 6. März, 12. März. _ 
16. Trier, Lehrerinnen- 

Seminar, parit. — 19. März. — 
17. Wittlich, karh, 8. Auguft. 26. Juli. 24. Oktober. 
18. Cornelimünfter, 

fath. 1. Auguft. 19. Zuli. 17. Oktober. 
19. Linnich, Fath. 6. März. 12. März. 11. Juni. 

U. Termine für Die Prüfungen an den ſtaaktlicher 
Präparandenanfalfen im Jahre 1894. 

Tag des Beginnes der 

Nr. Präparandenanftalt. Aufnahme- Entlajlungs- 
Prüfung. Prüfung. 

I. Provinz Oſtpreußen. | 
1. en 24. September. 7. September. 
2. Hohenftein 16. März. 1. März. 
3. Lößen _ 24. September. 24. Auguft. 
4. Billtallen 16. März. 23. Febr. 

U. Provinz Weſtpreußen. 

1. Dt. Erone | 25. April. 23. April. 
2. Pr. Stargard 26. April. 24. Febr. 
3. Rehden 11. April. 19. Febr. 
4. Schwetz 12. April. 21. Febr. 

III. Provinz Brandenburg und Berlin. 
Keine. 

IV. Brovinz Pommern. 
1. Maſſow 16. Februar. 12. Februar. 
2. Plathe 17. Auguft. 13. Auguft. 
3. Rummeldburg i. B. 21. September. 17. September. 
4. Tribjees 16. März. 12. März. 
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Zag des Beginnes der 

%. Bräparandenanftalt. name Entlaffung3- 
Prüfung. Prüfung. 

V. Provinz Pofen. 
I. Czarnikau 19. März. 26. Februar. 
2. Lobſens 20. März. 26. Februar. 
3. Lıfla 19. März. 26. Februar. 
4 Melerig 19. März. 26. Februar. 
5. Rogafen 21. September. 17. September. 

VI Provinz Schleflen. 

1. Landeck 20. Auguft. 15. Anguſt. 
I. Schweibnih 28. Februar. 23. Februar. 
3. Schmiedeberg 12. September. 21. Auguſt. 
4 Oppeln 25. Mai. 18. Mai. 
5. Rofenberg 21. Mat. 17. Mai. 
6. Ziegenhals 9. Zuli. 4. Juli. 
. Bü 19. März. 12 Maͤrz. — 

VII. Provinz Sachſen. 

1. Quedlinburg 15. Februar. 12. Februar. 
2, Bandersleben 3. September. 31. Auguft. 

| Heiligenſtadt 7. September. 6. September. 

VI. Provinz Schleswig-Holſtein. 

l. Apenrade 2. April. 2. März. 
2. Barmitedt 4. Dftober. 6. September. 

IX. Provinz Hannover. 

l. Aurich 12. März. 27. Februar. 
Diepholz 13. März. 7. Februar. 

3. Melle 26. September. 9. Auguſt. 

| X Brovinz Weftfalen. 
| I. Laasphe 26. Februar. 28. Juni. 

| XI. Provinz Heſſen⸗Naſſau. 
J. Fritzlar 20. September. 5. März. 

2. Herborn 16. Mär. 15 gegee 
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Tag des Beginnes der 

Nr. Bräparandenanftalt. Aufnahme: Entlaſſungs⸗ 
Prüfung. Prüfung. 

XI Rheinprovinz und Hohenzollern. 

1. Simmern 8. März. 2. Mär;. 

— —— 

V. Orte und Termine für die Prüfungen der 
—— an Miffelfchulen ſowie der Rektoren im 

J 

Jahre 1894. 

I. Heberfiht nad den Provinzen. 

g des Beginnes der Prüfung für 
Provinz. Lehrer an 

Mittelſchulen. 

Dftpreußen 9. April 
22. Oktober 

Weſtpreußen 12. Juni 
27. November 

Brandenburg 24. April 
29. Mai 
6. Rovember 
4. Dezember 

Pommern 30. Mai 
12. Dezember 

Poſen 23. April 
5. November 

Schleſien 23. April 
15. Oktober 

Sachſen 25. April 
7. November 

Schleswig: | 19. Februar 
Holftein I 24. Auguft 

Hannover 23. Mai 
24. Oktober 

Weſtfalen 14. März 
26. September 

13. 
26. 

13. 
28. 

1. 
5. 

13. 
11. 

29. 
11. 

27. 
9. 

27. 
19. 

30. 
12. 

23. 
29. 

21. 
22. 

14. 
26. 

Rektoren. 

April 
Oktober 

Juni 
November 

Mai 
uni 
November 
Dezember 
Mai 
Dezember 

April 
November 

April 
Dftober 

April 
November 

Februar 
Auguſt 
Mai 
Oktober 

März 
September 

Ort. 

Königsberg. 

Danzig. 

Berlin. 

Stettin. 

Poſen. 

Breslau. 

Magdeburg 

| Tonbern. 

| Hannover. 

| Münſter. 
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Tag des Beginnes der Prüfung für 
rovinz. Ort. 

lieh. Rektoren. 

deſſen-Naſſau 4. Juni 7. Juni 
3. Dezember 6. Dezember | Cajiel. 

Rheinprovinz 26. Mai 4. Juni 

10. November 19. November | Goblenz 

U. Chronologiſche Ueberfidt. 

Tag ded Beginnes Der 

Ronat. | „, Ben für Dre. 
| Mittelihulen Relioren. 

. yebruar 19. 23. ZTondern. 
ı Rärz 14. 14. Münſter. 
AWril 9. 13. Königsberg. 
| 23. — Poſen. 

23. — Breslau. 
| - 24. — Berlin. 

2b. — Magdeburg. 
— 27. Poſen. 
— 27. Breslan. 
— 30. Magdeburg. 

Hai — 1. Berlin. 
23. 21. Hannover. 
26. — Coblenz. 
29. — Berlin. 

30. 29. Stettin. 
Inni 4. — Caſſel. 

4. Coblenz. 
— 5. Berlin. 
— 7. Caſſel. 
12. 13. Danzig. 

Auguſt 24. 29. Tondern. 
September 26. 26. Müniter. 
Ultober 15. 19. Breslau. 

22 — Königsberg. 
24. 22. Hannover. 
— 26. Königsberg. 

November D. — Poſen. 
6. — Berlin. 
1. — Magdeburg. 
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Tag bes Beginnes der 

November ° 
— 

SI II] 

— D| ce 

z S 

4 S\ 5 nm 

I) 

Dezember 

—— NO a 00 
N —— 8 8 3 

W. Orte und Termine für die Prüfungen Der Lehr 
rinnen, der Sprachlehrerinnen und der Schulvorſteh 

rinnen im Jahre 1894.*) 
I. Alphabetiſche Ueberſicht. 

Ort Tag des as der Prüfung für Art der 
= Lehrerinnen- Prüfung 

Aachen 8. März — — ar — a. d. X 
ild 

Auguſten- 1. Mai — — bögl. a. d. Königl. eva 
burg na 

Berent 22. Juni — — döogl. a. d. Marienftift. 
Berlin 1. Mai 30. Mai 28. Mai ; 2 

2. Novbr. 30.Novbr. 28.Novbr. | Kommifl Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. Priv Breslau 6. März — — oe ZZ Fr, Bin Mil 

15. März — == 
20. Sptbr. — BR | dagl. de8 Dr. Knit 

25. | — — 
17. Sen. 2 — dag. des Frl. Holthauf 

29. März 29. März 29. März | 
27. Sptbr. 27.Sptbr. 27. Spibr. Kommiſſ. Prũf. 

nn _ u Bis a 10. Sptbr. — — Frl, Dreger. 

* ad die Se ung ESEDEEDNENEENDUNGSrAUNNANN wird die Abkürz 
e Lehr. Bild. Anft. angemwen 



ort. 

eldorf 13. Juli — 
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gehrerinnen. | Scdhuloor- 

-9. März 
5 S = 

BEE 
13. März 12. März 12. März 

12. März 10. März 10. März 

16. Mai — 25. Mai 

22. Sptbr. 2. Oktbr. 1, Oktbr. 
9. April — — 

12. April — — 

17. April — 17. April 
13. April 14. April 17. April Ab 
19. Ottbr. 20. Oktbr. 23. Oktbr. 

Anfang — — 

Anfang — — 

14. Juli 

5. Juni — 6. Juni 

1. Mai — — 

21. Sptbr. — 
21. Auguſt — 
1. on — 

20. Sptb 

26. Sptbr. 

Tag des Beginnes der Prüfung für 

—— 

14. — 

Art der 
Lehrerinnen⸗Prüfung. 

Kommiſſ. Prüf. 

g. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
Seh. Bild. Anft., — zus 
gleich für Auswärtige. 
Abg. Prüf. a.d.evang. Lehr. 
Bild. Anit., — zugleich für 
Auswärtige 

Kommiſſ. Briif für kath. 
Bewerberinnen. 

d3gl. 
Abg. Prüf. a. d. ftädtifch. 
9  Beähhen u. Lehr. 

abe, Prüf. an dem ftädt. 
Kurſus für Volksſchul⸗ 
lehrerinnen. 

ze Prüf. 
g. Reit a. d. ſtaͤdtiſch. 

Lehr. Bild. Anft., — zus 
gleich für Auswärtige. 

Abg. Prüf. a. d. Königl. 
— Gouvernanten⸗ 
Inſtitu 

Abg. Mer a.d.Königl.evang. 
Zehrerinnen-Seminar. 

Abg.Prüf.a.d.Luifen-Schule, 
— zugleid) für Auswärtige, 
ang PBrüf. 

g. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
er Bild. Anft 
dögl., — zugl. f. Auswärtige. 

22. Auguſt Kommiſſ. Prüf. 

| d3gl. 

29. Auguft28. Auguſt 28. Auguſt jr ‚Prüf. a.d. Elifabetherts 
ch. — zugl.f. ange 
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Ort Tag des Beginnes der Prüfung für Art der 
"| eosreeinnen. | „ren, | Shuwor | Lehrerinmen-Prüfung, 

Gnadau 21. Mai — — Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bi 
Anit.d.ev.Brübdergemein 

Görlitz 12. März — — dsgl. a. d. ſtaͤdtiſch. Le 
Bild. Anſt. | 

Örauden 4. Mai — — dsgl. | 
Halberitadt 10. April — 11. April Kommiſſ. Prüf. 
Halle a. S. 27. Sptbr. — — Abg. Prüf. a. d. Prir 

Lehr. Bild. Anſt. bei I 
Franckeſchen Stiftungen 

Hannover 7. März 5. März 6. März dsgl. a. d. ftädtifch. Le 
Bild. Anſt., — zugl 
für Auswärtige. 

19. Sptbr. 17. Sptbr. 18.Sptbr. Kommiſſ. Prüf. 
Kaiſers⸗ 1. Febr. — — Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bi 
werth Anſt. bei der Diakoniſſ 

Keppel, Stift30. April 
4. Oltbr. 

Königsberg 2. April 
i. Pr. 17. Sptbr. 

Liegnitz 4. April 
Magdeburg — 

Marien⸗ 1. März 
burg 

Marin 25. Mai 
werder 

Memel 12. Oktbr. 

Montabaur 23. Febr. 

Mitniter 8. Mai 
6. Nobr. 

27. Juli 

Münſter- 5. April 
eifel 

Neuwied 31. Mai 
Dsnabrüd 25. Sptbr. 

30. April 
— 4. Oktbr. 

16. April 6. April 
3. Dzbr. 21. Sptbr. 
4. April 
4. Mai 

25. Oktbr. — 

— — 

8. Mai 8. Mai. 
6. Nobr. 6. Nobr. 

Anttalt. 

Kommiſſ. Prüf, 

dsgl. 

Dögl. 

Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdti 
Lehr. Bild. Anſt. 

dsgl. 

d3gl. 
Abg. Prüf. a. d. Led 
rinnenkurſus. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. Kön 
kathol. Lehrerinnen: 
minar. 

dsgl. a. d. ſtaͤdtiſch. X 
Bild. Anſt. 

dsgl. dogl. 
d3gl. dogl. 
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Art der 
Lehrerinnen-Prüfung. 

Abg. Prüf. a. d. Königl. 
tathol. Lehrerinnen-Ses 
minar. 

m 10. Ottbr. 10. Oftbr. — Kommiſſ. Prüf. 
L. 

“ 14. März — — Abg. Prüf. a. d. Königl. 
— Geber Seminar 

| 12. März -— — 
| 3. Sptbr. — | Kommiſſ. Prüf. 
| — 212. März 17. März 

— 8. Sptbr. 5. Spibr. 
on 5. März — — doogl. 

turg 15. März — — Abg. Prüf. a. d. Königl. 
Lehrerinnen⸗Seminar und 
für Auswärtige. 

lezwig 14. Auguſt 14. Auguſt 18. Auguſt 
kertin 3. April 13. April 3. April Kommiſſ. Prüf. 

16. Dftbr.23.Novbr. 16. Ottbr. dsgl. 
kaılınd 30. Okftbr. — 30. Oktbr. dogl. 

M 6. Sptbr. — — Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
geht. Bild. Anſt. 

Mr 4. Juni — — dögl. a. d. Privat-Lehr. 
Bio. Anſt. des Direktors 
der jtädt. höh. Mädchen- 
Ihule Willms. 

iT 19. März — — Abg. Prüf. a. d. Königl. 
Lehrerinnen-Seminar. 

kesbaden 23. Mai 22. Mai 22. Mai dsgl. a. d. jtädt Lehr. Bild. 
Anft., — zugleich) für Aus⸗ 
märtige. 

m 8. Febr. -- — dögl. a. d. Königl. Lehre⸗ 
rinnen-Seminar. 

II. Chronologiſche Ueberſicht. 

Tag des Beginnes der Prüfung für Art der 
Evprach⸗ESchul⸗ 

pmat. | Sehres | gehre: vocſehe⸗ Drt. Xehrerinnen=PBrüfung. 
rinnen. | rinnen. 

mt 1. — — Kaiferswerth Abg. Prüf. a. d. Lehr. 
Bild. Anſt. bei der Dia- 
koniſſen-Anſt. 



Tag des Be 

u ee 

an 

rinnen. | rinnen. 

17. 
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Yan der Prüfung für 

Paderborn 

Kanten 
Montabaur 

Marienmwerder 

a a. O. 
otsdam 

Bromberg 

Bromberg 
Breslau 

Hannover 

Aachen 

Bromberg 
Coblenz 

Poſen 

Breslau 

Saarburg 

Poſen 

Ort. 
Art der 

Lehrerinnen⸗Prufum⸗ 

Abg. Prüf. a. d. Kom, 
Lehrerinnen-Semma 
dgl. 
bg. Brüf. a. d. Leh 
rinnen-Kurſus. 

Abg. Prüf. a. d. itä 
Sehr. Bild. Anit. 
nn Prüf. 
89 

Abg. Prüf. a. d. te 
Bin, Ant. ben 3 
Dreger. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a d. Priv 
Lehr. Bild. Anit. i 
Dr. Nisle. 

Abg. Prüf. a. d. I 
Sehr. Bild. Anit., zu 
für Auswärtige. 

Abg. Prüf. a. d. Mi 
Lehr. Bild. Ant. 

Abe. Prüf. a. d. eva 
"ehr. Bild. Anit., zu 
für Auswärtige. 

Kommill. Prüf. 

Abg. Prüf. a. d. IH 
Sehr. Bild. Anit. 

Abg. Prüf. a. d. ftädtt 
Sehr. Bild. Anit., 
für Auswärtige. 

Abo. Prüf. a. d. Kön 
Lehrerinnen=-Semint 

Abg. Prüf. a. d. = 
Lehr. Bild. Ant. | 
Dr. Knittel. 

Abg. Prüf. a. d. Kön 
Lehrerinnen = Semin 
zugl. für Ausmwärt! 
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Tag des Beginnes der Prüfung für Art der 

4 Lehrerinnen-Präfung. 

19. — — Te Abg. Prüf. a. d. Königl. 
) Lehrerinn. Seminar. 

29. 29. 29. Breslau Kommiſſ. Brüf. 
hril 2. — — Königsberg i.Pr. man Prüf. 

3. — 3 Stettin dsg 
4. 4. — Liegnitz Bee 
5. — — MRünitereifel Abg. Prüf. a. d. ftädt. 

Lehrerinnen-Bildungs- 
| Anſtalt. 
| — — 6. Königsbergi.Pr. Kommiſſ. Prüf. 

93. — — Cöoöln Abg. Prüf. a. d. ftädt. 
höh. Mädchenſchule u. 
Lehr. Bild. Anſt. 

| 10. — 11. Halberftadt Kommiſſ. Prüf. 
| 2. — —- 6m Abg. Prüf. a. d. ftädt. 

Kurſus für Volksjchul: 
lehrerinnen. 

— 13. — Stettin — Prü 
13. 14. 17. Danzig Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdt. 

| Sehr Bild. Anft., zugl. 
für Auswärtige. 

— 16. — nn Br. Br Prũf. 
17. — 11 Cöslin 
30. — 30. Keppel, Stift ba 
1. — — Berlin dögl. 

| 1. _— — Auguſtenburg Abg. Prüf a. d. Königl. 
Ä Rehrerinnen-Seminar. 

1. _ — — Elberfeld - Abg. Prüf. a. d. ftädt. 
evang. Lehr. Bild. Anft. 

4. — — Graudenz Abg. Prüf. a. d. ftädt. 
Lehr. Bild. Anſt. 

— 4. — Magdeburg 
8. 8 8 Müniter Kommiſſ. Prüf. 

16. — — Coblenz Kommiſſ. Prüf. für kath. 
a nen 

21. — — Gnadau Abg. Prüf. a. d. Lehr. 
Bild. Anft. der Brüder: 
gemeinde. 

23. 22. 22. Wiesbaden Abg. Prüf. a. d. jtädtijch. 
Lehr. Bild. Anſt., zugl. 
für Auswärtige. 



—— 

rinnen. 

Juni 

Juli 

Auguſt 

September 
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Marienwerder 

Coblenz 

Berlin 
Neuwied 

Tilſit 

Eisleben 
Berent 

Breslau 

Droyßig 

Droyßig 

Düſſeldorf 

Münſter 

Schleswig 
Erfurt 
Frankfurt a. M. 

Poſen 
Poſen 
Thorn 

Breslau 

Bromberg 

Bromberg 
Bromberg 

Art der 
Lehrerinnen⸗Prũfung 

Abg. Prüf. a. d. ha 
Lehr. Bild. Anft. 

Kommiſſ. Prüf. für tat 
Bewerberinnen. | 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſ 
Lehr. Bild. Antt. 

Abg. Prüf. a. d. Priv! 
Lehr. Bild. Anſt. d 
Direkt. der ftädt. hi 
Mädchenſch. Willms 
age 

Prüf. am fa 
arienfüfie 
dsgl. a. d. Privat-kel 
Bild. Anit. des F 
Ben 

Adg. Prüf. a. d. Köni 
evang. Gouvern. In 

Abg. Prüf. a. d. König 
evang.Zehrerinn. Sem 
dsgl. a. d. Luiſenſchu 
zugl. für Ausıpärty 

dsglea. d. Königl. kath 
Lehrerinnen-Seminag 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. Eli 
bethenfchule, zugl. | 
Auswärtige. 

Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. a. d. ſtädti 
Lehr. Bud. Anti. 

dsgl. a. d. Privat-Le 
Bild. Anſt. d. Dr. Wie 

Abg. Prüf. a. d. Le 
Bild. Anſt. des FJ 
Dreger. 

Kommiſſ. Prüf. 



Zag des Beginnes der Prü 

mr 

—8 A|Ilow$| 

ve einen 
rinnen. 

17. 

Schul⸗ 
vorſtehe⸗ 
rinnen. 

26. 

27. 

|le — 

RN 

85 
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Königsberg 
Hannover 
Frankfurt a. O. 
Breslau 

Königsberg 
Elbing 

Coblenz 

Dsnabrüd 

Elbing 

Breslau 
Halle a. S. 

Coblenz 

Keppel, Stift 
Beh 
Memel 

Stettin 
Danzig 

Magdeburg 
Stralfund 
Berlin 
Münfter 
Stettin 
Berlin. 
Königsberg 
Breslau 

fung für | Art der 
| Lehrerinnen-Brüfung. 

Kommiſſ. Brüf. 
dsgl. 

Abg. Prüf. a. d. Brivat- 
Lehr. Bild. Anft. des 
Dr. Knittel. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a.d. ſtaͤdtiſch. 
Lehr. Bild. Anft., zugl. 
für Auswärtige. 

Kommiſſ. Prüf. für kath. 
Bewerberinnen. 

Abg. Prüf. a. d. ftädtifd). 
Lehr. Bild. Anft. 

Abg. Prüf. a. d. ftädtifd). 
Lehr. Bild. Anft., zugl. 
für Auswärtige. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. Privat: 
Lehr. Bild. Anſt. der 
Franckeſchen Stift. 

Kommiſſ. Prüf.fürkathol. 
Bewerberinnen. 

Kommiſſ. Prüf. 
dsgl ögl. 
Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
Lehr. Bild. Anſt. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. ftädt. 
Lehr. Bild. Anft., zu: 
glei für Auswärtige. 

Kommiſſ. Prüf. 
d3gl. 
dagl. 
dsgl. 
d3gl. 
dgl. 
Abg. Prüf. a. d. Privat: 
Lehr. Bild. Anft. des 
Frl. Holthaufen. 

18 
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X. Orte und Termine für Prüfungen der Fehre— 
rinnen für weibliche Bandarbeiten im Jahre 1894. 

1. Oftpreußen Königsberg 11. Juni 
2. Weſtpreußen a. Danzig 16. Mai 

b. Danzig 14. November 
3. Brandenburg a. Berlin 1. Mai 

— —— 
. Ber 2. November 
Cifabet Schule) 

4. Bommern a. Stettin 9. April 
b. Stettin 22. Ottober 

5. Poſen a. Poſen 9. März 
b. Poſen 14. September 

6. Schleſien a. Breslau 8. März 
b. Liegnig 8. März 
c. Breglau 19. September 

7. Sadjjen 8. Dtagbeburg 19. April 
b. Erfurt 20. September 

8. Schleswig⸗ Kiel 27. Februar 
Holitein 

9. Hannover a. Hannover 20. Februar 
b. Hannover 6. September 

10. Weitfalen a. Müniter 11. Juli 
b. Keppel, Stifl 17. Oftober 

11. Heſſen-Naſſau a. Caſſel 17. März 
b. Wiesbaden 26. Mai 
c. Frankfurt a. M. 1. September 

12. Rheinprovinzg a. Goblenz 8. Mai 
b. Coblenz 9. Oftober. 

Y. ®rie und Termine für die Prüfungen als 
Vorfieher und als Lehrer für Taublummen-Rn 

falten im Jahre 1894, 

1. Prüfung als Vorſteher: 

zu Berlin an der Königl. Zaubftummen-Anftalt Anfang Sep- 
tember 1894. 



195 

IH. Prüfungen als Lehrer: 
Tag des Beginnes Provinz. Drt (Anftalt). 2 er Prüfung. 

1. Oftpreußen zu Königsberg am 6. Dezember. 
2. Weſtpreußen = Mariendurg = 14. November. 
3. Brandenburg = Berlin = 3. September. 

(Kgl. Taubſt. Anſt.) 
4. Pommern - Stettin - 21. April. 
5. Poſen = Bojen : 30. Oktober. 
6. Schleſien = Breslau - 25. Oktober. 
7. Sachſen ⸗Erfurt = 18. Juni. 
3. Schleswig-Holftein = Schleswig := 1. November. 
9. Hannover - Dildesheim = 1. Mai. 

10. Beitfalen = Zangenhorftt = 14. Auguft. 
11. Heſſen-Naſſau ⸗Frankfurta. M.-⸗ 25. Mai. 
12. Rheinprovinz - Neuwied - 7. Juli. 

zZ. Orte und Termine für die Prüfungen der 
Lurnlehrer und Turnlehrerinnen im Jahre 1894. 

Tag des Beginnes Der 
Prüfung für Ä Drt. 

| Zurnlehrer. | Zurnlehrerinnen. 

itpreußen 19. März 16. März Königsberg. 
Drandenburg 26. Februar Monat el Berlin 

u.November*) " 

Provinz. 

Echleſien 15. März 16. April Breslau. 
Eadjien 10. März — alle a. ©. 

3. April agdeburg. 
tbenproving 8. März 27. November Bonn. 

A. Termin für Eröffnung des Aurfus in Der 
Königlichen Turnlehrer-Bildungsanflali. 

Der nächſte Rurfus zur Ausbildung von Turnlehrern in 
ber Königlichen Turnlehrer-Bildimgsanftalt zu Berlin wird zu 
infang des Monats Dftober 1894 eröffnet werden. 

N) Wegen der Prüfungstage werden befondere Bekanntmachungen er. 
den. laffen werden en 
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Ab. Termin für Eröffnung des Rurfus zur Aus- 
bildung von QTurnlehrerinnen. 

Der nächte Kurfus zur Ausbildung von Tumlehrerinnen in 
der Königl. Turnlehrer-Bildungsanitalt zu Berlin wird am 

Dienftag den 3. April 1894 
eröffnet werden. 
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Gentralblatt 
| für 

die geſammte Anterrichts-Periwallung 
in Preußen. 

anögegeben in dem Minifterium ber geijtlihen, Unterrichts⸗ unb 
Medizinal»-Angelegenheiten. 

54.4. Berlin, den 20. März 1894. 

A. Behörden nnd Beamte. 

Im Gebiete des Allgemeinen Landrechts erjtredt ſich 
 Sirhenbaulaft des Patron nur auf die Erhaltung 
 Rirhengebäudes und feiner Zubehörungen, nicht 
ber auch auf die der Ummwährung des Kirchplatzes. 

Im Namen des Reiche. 
Sn Sachen ber Eatholifchen Kirchengemeinde zu N., vertreten 

h ihren Kirchenvorftand, Klägerin und Revifionsklägerin, in 
Revifionsinitanz vertreten durch den Rechtsanwalt Juſtizrath 
in Leipzig, 

wider 
Batron der kathol. Kirche zu N., den Königlich Preußiſchen 
Ms, vertreten durch Die Königliche Regierung zu N., Be- 
ten und Nevifionsbeflagten, in der Revilionsinitanz vertreten 
h den Recht3anwalt Juſtizrath N. in Leipzig, 

bat das Reichsgericht, Vierter Civilfenat, auf die münd- 
lihe Verhandlung vom 20. März 1893 

Hecht erfannt: 
Die Revifion gegen das Urtheil des Erſten Civilſenats des 
gli Preußiichen DOberlandesgerihts zu N. vom 1. Juli 

wird zurückgewieſen; die Koften der Nevifionsinitanz 
den ber Reviſionsklägerin auferlegt. 

Von Rechts Wegen. 
i Thatbeftand. 
Die neu erbaute Kirche der klagenden Kirchengemeinde in 
ſoll nach dem von ben geiftlihen Oberen ———— Be⸗ 
wie der Gemeindeorgane mit einer maſſiven Umwährung 
‘1894. 18 
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ungeben werden. Die Klägerin erachtet den beklagten Fisku 
als Kirchenpatron für verpflichtet, zu Den auf 6500 M ver 
anfchlagten Koſten der Herftellung des Baues zwei Drittheil 
beizutragen. Dieje Verpflichtung, die der Beklagte beitreite 
bifdet den Gegenitand des Nechtsftreits. Beide Snftanzricte 
haben abmeifend erfannt. Die Klägerin hat die Reviſion m 
dem Antrage eingelegt, dad Bernfungäurtheil aufzuheben un 
unter Abänderung des erfterr Urtheild nad) dem Klageantrag 
zu erkennen. Der Beklagte hat auf Zurüdweilung der Revilio 
angetragen. Der en ift der Thatbeitand des angı 
fochtenen Urtheils zu Grunde gelegt. | 

Entiheidungsgründe. | 
ee Reviſionsbeſchwerde konnte. ein Erfolg nicht gegeb 

werden. | 
Der Klageanſpruch ift auf die Thafacdhe, daß eine Un 

währung der Kirchenanlage von jeher beitanden habe, und fen 
auf die Behauptung, daß die fragliche Ummährung ein Zube! 
des Kirchengebäudes bilde, geſtützt. Der Berufungsridhter 5 
beide Klagegründe verworfen, Er ift davon ausgegangen, da 
was beflagterjeit3 anerfannt ilt, der Kirchenpatcon gemi 
88. 712, 720, 731 Theil U. Titel 11 des Allgemeinen Landrech 
verpflichtet fei, im Falle der Unzulänglichkeit des Kirchenvermögeı 
zu den Koften des Baues und ber Unterhaltimg des Kircheng 
baͤudes ‚zwei Drittheile beizutragen. Seiner Annahme nad 
jedoch dieſe gejegliche Verpflichtung auf die Erhaltung d 
Kirhengebäudes ſelbſt und feiner Zubehörungen befchrän 
und e3 bedarf, wenn die Verpflichtung auf andere Baulichkeit 
ausgedehnt werden foll, des Hinzutritts eines bejonderen Recht 
game (88. 710 bis 712 Theil II. Titel 11 des Allgemein 
andredts). Wie Eonftatirt wird, it der Nachweis, dap t 

Klägerin ein befonderer Rechtsgrund, Fraft deffen fie von di 
Beklagten einen Beitrag zu den often der SHerftellung 
jtreitigen Ummährung verlangen könne, zur Seite ftehe, nicht 
bradt, und kann insbejondere nicht das Vorhandenfein ein 
ſolchen Rechtsgrundes aus der Thatfadhe, daß eine Ummähru 
der Kirchenanlage von jeher beftanden Habe, gefolgert werd 

Die Revifion rügt die Verlegung der $$. 584, 710, 7 
Theil II. Zitel 11 des Allgemeinen Bandreis mit der Au 
führung: nad) der eriterwähnten Ya liege dem Patr 
die Sorge für die Erhaltung der Kirche ob; unter Kirche 
aber nicht allein das Kirchengebäude zu veritehen, fonde 
auch der Raum, der das Kirchengebäude umgebe. Die Rüge 
unbegründet. Der $. 584 a. a. D. Eennzeichnet das rechtlü 
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Verhältnis ded Patrons nur im Allgemeinen, die Beitimmung 
der Pilichten des Patrons im Einzelnen ilt durch Die 88. 712, 
180 f., 789 ff., ebenda erfolgt, und darnad) erfiredt ſich Die 

ı Rirhenbaulaft des Patrons nur auf bie Erhaftung des 
\Sirhengebäudes und feiner Zubehörungen. In dieſem Sinne 
hat fih der vormalige höchſte Kandesgerihtähof wiederholt aus- 
m. und das Reichsgericht ift jeiner Rechtſprechmig ger 
gelgt. Vergleiche Enticheidungen des Preußiſchen Obertribunals 
' Band 14 Seite 471, Band 92 Seite 128; Enticheidungen des 
Anhsgerichts Band 2 Seite. 231, Band 9 Seite 254. 

Die Entjcheidung häugt hiernach davon ab, ob der zweite 
Aagegrund durchgreifend iſt, ob aljo bie Be des 
Kirchplatzes, und um eine ſolche Umwährung handelt es ſich 
in Birklichfeit, ein Zubehör des Kirchengebäudes bildet. 

‚Zur Unterftügung dieſes Klagegrundes hat die Klägerin geltend 
gnacht: Die fragliche Ummährung ſei ſowohl zum Schutze des 
Kichengebaäudes als auch beſonders für die Religionsübung der 
bemeinde nothwendig; auf. dem Kirchplatze Hätten ſtets Pro— 
xſfionen ſtattgefunden, auch ſei dort bei größerem Andrange die 

ichte abgehalten worden; der Platz liege dicht an einer öffent⸗ 
lihen Straße; jo lange dem Kirchplatze die Umwährung fehle, 
fimnten deshalb auf bemjelben gotteöbienitliche Handlungen nicht 
 Dorgenommert werden; jeitdem in Folge des Neubanes der Kirche 
de frühere Umzäunung des Kirchplatzes niedergerifſſen ſei, trieben 
FH auf diefem Gänſe, Ziegen und Schweine ımber,. verun- 
dinigten den Pla und beichädigten das Kirchengebäude. 

Der Berwfungstichter hat. verneint, daß Die gu errichtende 
Hamährung als ein Zubehör, des Kirchengebäudes anzujchen 
ki. Er ift auf die Vorjchriften der 88. 42 ff. Theil L. Titel 2 
des Allgemeinen. Landrechts . zurücdigegangen, nach welchen als 
Bertinenzftücle diejenigen Sachen gelten, die durch die Beftimmung 
ned Menichen einer anderen Sache zugeſchlagen jeien, oder 

Rebenſachen, ohne welche die Hauptfache zu ihrer Beftimmung 
zuht gebraucht werden könne, und hat erwogen, daß, da in der 
Imwährung eines Kirchplages eine mit der Kirche zum Zwecke 
| des Gottesdienftes in dauernde Verbindung gebrachte Einrichtung, 
athm eine Zuſchlagung der Ummährung zur Kirche felbft, nicht 
' u finden fei, nur das Vorhandenfein der legteren Vorausſetzung 
m Betracht kommen könne, fo daß allein in Frage ftehe, ob die 
Eiche ohne die zu erbauende Ummwährung zu ihrer Beftimmung 
ht brauchbar fei. Für Diefe Frage erachtet der Berufungs— 

 Abter die Anführungen der Klägerin, daß der Bla um die 
Kache ohne die Ummährung zu gottesdienftlihen Handlungen 
dt gebraucht werden könne, für belanglos, da dieje Behaup= 

18” 
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tungen nichts über die Nothwendigkeit der Ummährung für bie 
Benußung der Kirche erwieſen, fondern nur dafür jprächen, da 
die a er ac für den Gebrauch des Kirchplatzes erforderlid 
ſei. Ebenſo erflärt der Berufungsrichter die Behauptung der 
Klägerin, daß gegenwärtig, wo die Ummährung fehle, das 
Kirchengebäude der Belchädigung durch herannahendes Bieh 
ausgeſetzt ſei, für unerheblich, weil, wenn Dies richtig wäre, 
Daraus nicht folgen würde, daß. dem Uebelſtande nur Durch den 
geplanten Bau der Umwährung abgebolfen werden fönnte, und 
namentli nicht, daß ohne den Bau die Kirche zu ihrer Be 
ſtimmung nicht gebraudt werben könne. Bon der Klägenn 
werde, jo führt der Berufungsrichter im Weiteren aus, wenn fie 
die Nothwendigkeit eine® ummwährten Kirchplatzes zu gottesdienit- 
lichen Verrichtungen geltend made, in Wahrheit verlangt, daß 
außer der vorhandenen Kirche ein zweiter Bau zum Zwecke der 
Religionsübung geihaffen werde und daß der Beklagte zu Diefem 
zweiten Baue beijteuere; für diejes Begehren würde nur dann 
ein vielleicht Haltbarer Grund vorliegen, wenn die Kirche der 
Eagenden Gemeinde für ihre Neligionsübung nicht hinreichte, 
wenn inöbejondere die Beicht- und Ablaßfeierlichkeiten jelbft bei 
ordnungsmäßiger Bertheilung nicht innerhalb der Kirche vorge: 
nommen werden und wenn Die Prozejjionen, wie es an anderen 
‚Orten bauptjäcdjlich der Fall fei, nicht auch auf den gewöhnlichen 
Verkehrsſtraßen ftattfinden könnten, es fei aber die Kirche der 
Klägerin eine neue und ein Bedürfnis ihrer Erweiterung nidt 
behauptet; für eine Ermeiterung fei auch nichts geforbert, und 
was gefordert jei, beziehe ſich nicht auf bie Kirche, für melde 
der Beklagte als Patron allein zu jorgen habe, fondern auf den 
Kirchplatz. 

Dieſe die Sachlage erſchöpfenden Erwägungen laſſen eine 
Rechtsnormverletzung nicht erkennen und rechtfertigen die Ber: 
werfung des zweiten Klagegrundes. 

Ihnen gegenüber weilt die NRevifion darauf hin, Daß ber 
Kirchplatz als ein Zubehör der Kirche zu erachten ſei. Dieſer 
Geſichtspunkt iſt jedoch in den Vorinftanzen nicht geltend gemacht 
und entzieht fi) daher der Erörterung in der Reviſionsinſtanz. 

Ferner führt die Repiſion aus: für die Beitragspflicht des 
Beklagten ſei enticheidend, ob der Kirchplatz nach den örtlichen 
Berhältnilfen und religiöjen Gebräuchen dazu beftimmt fei, dat 
er zu gottesdienftlihen Handlungen Verwendung finde, mit Rüd- 
ſicht hierauf fei es unerheblich, welche Verhältniffe an anderen 
Orten obmalten, vielmehr fomme es darauf an, für N. konkrel 
feltzuftellen, weldye Bedeutung und Zweckbeſtimmung der Kirch— 
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plag Babe, und da nad) dieſer Richtung die Sachlage nicht ge- 
würdigt fei, fehle e8 an emer hinreichenden Urtheilsbegründung. 
m Angriff it nad den vorftehenden Erörterungen gegen 
08 
Aus diefen Gründen rechtfertigt fi) die Zurüdweifung der 

Revifion. 

von Deblichläger, Meifdheider, Calame, Engländer, 
Reincke, Weichſel, Teglaff. 

2) Anrechnung früherer Dienſtzeit bei Beförderungen 
und Verſetzungen von etatsmäßigen Unterbeamten. 

Berlin, den 31. März 1893. 
Die Beſtimmungen unter V. 2 der Dentkſchrift, betreffend die 

| Regelung der Gehälter der etatsmäßigen Unterbeamten nad) 
 DVienftaltersitufen, haben eine Abänderung erfahren. Demgemäß 
beſtimme ich unter gleichzeitiger Abänderung meines Runderlaſſes 
‚ vom 24. Juni 1892 — Nr. G. IIL 1609 — (Gentrbl. für 1892 
' &. 572) Hinfichtlih der Anrechnung früherer Dienftzeit bei Be» 
' förderimgen und Berfegungen von etatsmäßigen Unterbeamten 
was folgt: 
Ä 1) Dem im Wege der Beförderung oder der Verjegung im 
dienſtlichen Intereſſe, — wozu aud die BVerfegungen in Folge 
| von Drganifationsveränderungen, dagegen nicht Die zur Strafe 
' erfolgten Berjegungen zu rechnen find —, in eine andere Beamten: 
; Malle übertretenden Beamten ift von der in der früheren Klaſſe 
' zurüdgelegten Dienftzeit foviel anzurechnen, daß derjelbe ſogleich 

in die feinem bisherigen Gehalte entiprechende Gehaltsftufe der 
nenen Klafje eintritt und in diefer Stufe nur noch dieſelbe Zeit 
zu verbleiben bat, welche er auf derjelben Stufe der früheren 
Kaffe bis zum Auffteigen in die nächſthöhere Stufe noch hätte 

zubringen müfjen. | 
| Beiteht ein Gehalt3fag, wie ihn der Beamte in der früheren 
Alaſſe zulegt bezogen hat, in der neuen Klaffe nicht, jo tritt der 

Beamte in ber lepteren ſogleich in die nädjithöhere Gehaltsitufe 
em und verbleibt in diefer, 

a. wenn die damit verbundene Gehaltöverbeilerung weniger 
beträgt, als fie dem Beamten in ber früheren Klafje beim 
Aufiteigen in die naͤchſthöhere Gehaltsftufe der Iegteren zu 
Theil geworden wäre, nur noch dieſelbe Zeit, welche er 
auf ber zuleßt innegehabten Stufe der früheren Klafje noch 
hätte zubringen müſſen, 
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b. wenn’ der vorbezeichnete Fall nicht zutrifft, Die für das 
Aufiteigen in die naͤchſthöhere Stufe vorgeſchriebene Zeit. 

Bezog der Beamte im. der früheren Kaffe normalmäßig be- 
reit3 das Höchitgehalt der letzteren, jo hat er in der entſprechenden, 
bezw. ‘der nächſthöheren Stufe der neuen‘ Kloffe ſtets die volle 
Ib das weitere Mufiteigen im Gehalte vorgefchriebene Zeit zuzu⸗ 
ringen. .- J 
Bezog der Beamte in der früheren Klaſſe thatſächlich ein 
höheres Gehalt, als ihm nach feinem Dienftalter zuftand, fo it 
Die anzurechnende Dienjtzeit nad) demjenigen Gehaltsbetrage zu 
berechnen, welchen er in der früheren Klaſſe normalmäßig zu be: 
ziehen gehabt hätte, Neicht die danach anzurechnende Dienſtzeit 
nit aus, um den Beamten jogleich in die feinem bisher that: 
ſächlich bezogenen Gehalte entipredyende gleich hohe bezw. nächſt⸗ 
höhere Sehaltzftufe der neuen Klaſſe eintreten zu laſſen, io it 
demjelben daB feitherige höhere Gehalt einftweilen und fo fange 
u belaſſen, bis er feinem Dienftalter nad im Gehalte aufzu⸗ 
Feigen hat. 
2) Die vorftehenden Beftimmungen finden keine Anwendung 
ımd es findet eine Anrechnung früherer Dienftzeit überhaupt nicht 
em werm es jih um die Wiederanftelung peufionirter Beamten 
andelt. | 
3) Sofern Unterbeamte in der Zeit feit dem 1. April 1892 
in andere Klaſſen übergetreten find, ift das Dienftalter folder 
Beamten für die Bemerfung ihre8 Gehaltes nad) Dienftalters- 
ftufer nach Maßgabe der vorftehenden Grundfäte anderweit feft: 
uftellen und ein ihnen danach etwa zuftehendes höheres Gehalt 
Kr die Beit von 1. April 1892, bezw. dem betreffenden fpäteren 
Zeitpunfte ab nachzuzahlen. 

4) Hinfichtlihh der in der Zeit vor dem 1. April 1892 
fiegenden Fälle von Beförderungen und Verſetzungen ift in der 
Weife zu verfahren, daß feitgeftellt wird, welche Dienitzeit der 
Beamte in der früheren Klaſſe zurüdgelegt hatte und welches 
Gehalt ihm danach in diefer Klaſſe zur Zeit des Uebertrittes zus 
geftanden Haben würde, wenn die jegigen Gehaltsſätze ſowie die 
Iebige Dienftaltersftufenordinung damals a beitanden Hätten. 
uf Grund der fo getroffenen Feltitellung iſt alsdann zu ermitteln, 

welche Mal dem Beainten beim Uebertritte in die neue Klaſſe 
nad) Maßgabe der obigen Grundfäße anzurechnen gewejen wäre, 
wenn aud für dieſe Klaffe die jetzigen Gehaltsſätze ſowie die 
Irbige Dienftaltersitufenordnung damals ſchon beitanden hätten. 

ieſe Dienstzeit ift bei Bemefſſung des Gehaltes nad) Dienſtalters⸗ 
stufen für den Beamten mitzuberüdfichtigen. 

Hat der Beamte in der früheren Klafje ein höheres Gehalt 



bezogen, als ihm hiernach in ber neuen Klafſe zufleht, fo ift ihm 
das frühere höhere Gehalt. einftweilen und fo lange zu gewähren, 
bis — nach Maßgabe feines Dienſtalters im Gehalte aufzuſtei⸗ 
gen bat. 

Ergiebt fi, daß bei Anwendung der vorgebadhten Berechnung 
anzelne Beamte ein höheres Gehalt zu beziehen haben, als ihnen 
ba der bisherigen Tyeitfegung bewilligt worden ift, fo it ihnen 
das höhere Gehalt ebenfalls für die Zeit jeit dem 1. April 1892 
nachzuzahlen. | 

Haben dagegen Beamte nach obigen Grundjägen weniger 
zı beziehen, als ihnen bei der bisherigen Feſtſetzung bewilligt 
worden it, Fo ft ihnen das höhere Gehalt einftweilen und jo 
lange zu erg bis fie ihrem Dienjtalter nad) im Gehalte auf- 

en en. 
m Hinblick anf vorftehende Beitimmmngen mache ich es 

den nachgeordneten Behörden zur Pflicht, die Trage, ob der Tal 
emer Berjegung „im dienftlichen Intereſſe“ vorliegt, ſtets mit be= 
ionderer Strenge und rein ſachlich zu prüfen und insbejondere 
temerlei Verſetzungen nur zu dem Zwecke einer Gehaltsverbeijerung 
rd den betreffenden Beamten eintreten zu laſſen. 

Zur Erläuterung der vorftehenden Beſtimmungen werden in 
der Anlage einige Beiſpiele beigefügt. 

5) Bei Berfegungen lediglih auf Antrag des Beamten 
ft, fobald eine Anrechnung früherer Dienftzeit bei Bemeffung des 
Gehalte nad) Dienftalterdftufen in Frage kommt, bis auf weiteres 
in jedem einzelnen alle meine Entſcheidung emzuholen. 
Ä a Hat zu geichehen, wenn eine Verjegung fid) als 
eine Strafmaßregel barftellt, jedoch ohne daß ein Disciplinarur- 
‚teil zu Grunde liegt. 
| 7) Bei einer Strafverjegung auf Grund eines Disciplinare 
— ſofern dieſelbe in der Weiſe zur Ausführung gelangt, 
| der betreffende Beamte in eine Stelle derfelben Kategorie oder 
in eine Stelle einer anderen Kategorie, für welche biejelben Ge— 
| hallsſaͤtze und Dienftaltersftufen beftehen, verjegt wird, ift 
a wenn auf Strafverfegung ohne Berminderung des Dienit- 
! eintommens erkannt it, dem Beamten fein Gehalt und 

Dienftalter auch in der neuen Stelle unverfürzt zu belafjen, 
b. wenn auf ah, mit Verniinderung des Dienjt- 

eintommens erkannt it, das Dienftalter des Beamten zwar 
ebenfall3 unverfürzt weiterzurechnen, es wird aber in jeder 
Gehaltsſtufe da3 ihm danach zuftehende Gehalt um den 
Betrag der in dem Disciplinarurtheil feitgelegten Ein— 
fommensverminderung gekürzt. 

8) Kann dagegen Die Strafverehung nur in der Weile zur 
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Ausführung gebracht werden, daß der Beamte in eine Kategorie 
verjegt wird, für welche andere Gehaltsfähe oder Dienftalters- 
Itufen beitehen, jo iſt wegen Feſtſetzung Des demfelben in ber 
neuen Kategorie zu rechnenden Dienjtalters jedesmal meine Ent: 
ſcheidung einzuholen. 

9) Ob und wann in den ‘Fällen einer Strafverjegung mit 
Eintommensverininderung von der Kürzung des Gehaltes, ins 
bejondere nad) Erreichung der höchſten Dienftaltersitufe, ganz 
oder zum Theil wieder abzufehen fei, bleibt in jedem einzelnen 
Hure meiner Enticheidung vorbehalten, weshalb eintretenden 

lles an mich zu berichten ift. 
10) Wo bei Anwendung obiger Grundfäße im einzelnen 

alle jich befondere Härten gegenüber den betreffenden Beamten 
ergeben jollten oder mo, wie bei dem Uebertritt eine® Beamten 
mit einem Einzelgehalt in eine Klaſſe mit auffteigenden Gehältern, 
jene Grundſätze überhaupt nicht anwendbar find, it jedesmal die 
diesſeitige Entſcheidung einzuholen. | 

11) Zugleich beitimme ich, daß vom 1. April 1892 ab den- 
jenigen Beamten, deren Bejoldungen nach dem Syiteme der Dienſt⸗ 
altersjtufer geregelt werden und welche ihrem Dienitalter nach 
vor ihrem Tode oder vor ihrem Uebertritte in den Ruheſtand zu 
den maßgebenden Zeitpunkte (dem betreffenden Bierteljahrsan- 
fange) im Gehalte aufiteigen konnten, die entiprechende Zulage 
ee: dann zu gewähren it, wenn die Bewilligung vor ihrem 
Tode oder vor der Anordnung ihrer Verjegung in den Ruheſtand 
nicht mehr erfolgt ift, dak mithin der auf bie betreffende Zeit 
entfallende Gehaltsunterſchied nachzuzahlen, ſowie der erhöhte 
Gehaltsſatz bei Feſtſetzung der Penjion, des Witwen- und Waiſen⸗ 
geldes und bei Gewährung der Gnadenkompetenzen zu nude 
zu legen ift. 

Borausfeßung für eine jolche nachträglide Berückſichtigung 
bleibt jedoch, daß nicht etwa in dem dienſtlichen oder außerdienit= 
lihen Verhalten des Beamten Anlaß vorhanden war, ihm zu 
dem betreffenden Zeitpunkte die Zulage einjtweilen vorzuenthalten. 

Hiernach ift das weiter Erforderliche zu veranlaſſen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
die nachgeordneien Behörden des Miniſteriums. 

G. UI. 789. I. Angs. 
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Gehalt der past — 
L Stufe 1000 4 

ee "1m 
:9I9 . IV. = 1800 » 
- 12 ⸗ V. s 1400 « 
id. VL = 1500 « 

Gehalt der neuen Kaffe. 
1. Stufe 1000 4 

nad ö sn I. =» 1100 » 
@ ID. e 1200 uud 

⸗ IV. ⸗- 1260 » 
. 12 . V. = 18% « 
s 15 ⸗ VI. s 1880 
= 18 » wı. = 1440 = 

s» 1! - VII. =- 1500 » 

Beilpiel zu Nr. 1 Abjag 1 der Verfügung. 
N. N. Hat ein Dienftalter 

von 2 Jahren und bezieht Das 
—— von 1000 M 
(nah 1 Jahr 1100 .#). 

Die ——— Dienſtzeit 
beträgt 2 Jahre, das zu be⸗ 
willigende Gehalt 1000 MH 
(nah 1 Jahr 1100 M). 

Zu Nr. 1 Abſatz 2 sub a. 
N. N. Hat ein Dienitalter 

von 10 Jahren und bezieht 
das NRormalgehalt von 1300 M 
(nach 2 Iahren 1400 M). 

Die anzurechnende Dienftzeit 
beträgt 13 Jahre, das zu be- 
willigende Gehalt 1320 M 
(nach 2 Jahren 1380 M). 

u Nr. 1 lebter Abjah. 
. N. Hat ein nn 

von 8 Jahren; das Normal: 
— würde betragen ee. 
mad 1 Jahr 1300 er 
bezieht thatſächlich 1250 M.. 

Die anzurechnende Dienftzeit 
beträgt 8 Sahre, das Normal⸗ 
gehalt würde betragen 1200 M 
(nad 1 Jahr 1260 M), bie 
zum Auffteigen in Die 
von er it dem N. 
das in der früheren Klaſſe zu= 
legt thatfädhlich bezogene Gehalt 
von 1250 M zu belafjen. . 

u Nr. 4 Abſatz 1. 
NR. N. Hatte zur Seit der 

Berfegung ein Dienftalter von 
4 Jahren umd bezog ein Gehalt 
von 1080 AM, das jebige Nor⸗ 
malgehalt würde betragen haben 
1100,A (nad 2Jahren 1200.A). 

N. N. Hatte zur Zeit der 
Verſetzung ein Dienftalter non 
11 Jahren und bezog ein Ge⸗ 

It von 1250 M; das jebige 
rmalgebalt würde betragen 
_ Be A mah 1 Jahr 

Die anzuvedinende Dienstzeit 
beträgt 4 Jahre, indem N. R. 
Damit zur Zeit der Verjegung 
in die Stufe von 1100 A 
einge etreten und nad) 2 Jahren 

ie Stufe von 1200 H auf: 
geitiegen fein würde. 

Die angurechnende Dienſtzeit 
beträgt 14 Jahre, indem N. N. 
damit zur Zeit der Verſetzung 
in die Stufe von 1320 M 
eingetreten und nah 1 Jahr 
in die Stufe von 1380 M. 
aufgeitiegen fein mwürbe. 
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Nr. 4 Mbfap 2, 
N. N. Hatte zur Se der 

Verfegung ein Dienftalter von 
2 Jahren; das jebige Normal: 
gehalt würde betragen haben 
1000.A (nad) 1l Jahr 1100 

Die anzurechnenbe Dienitzeit 
beträgt 2 Jahre, indem N. N. 
bamit zur Zeit der Verſetzung 
in die Stufe von 1000 AM 
eingetreten und nad 1 See AM); 

er bezog thatfädhlih 1080 4. | in die Stufe von 1100 A 

Gehalt der — Klaſſe. 
Stufe 900 A 

1000 nach Jahren 1 . s 
I. =- 1100 » 

⸗ ⸗ IV. » 1180 » 

. 12 ⸗ V. = 1260⸗- 
⸗15 ⸗ VI. = 13840- 
⸗18 = VII. ⸗ 1420 = 

= 21 = VII. = 18500 « 

aujgeib: n fein mürde; bis 
Bffeigen in dieſe ‚Stufe 

it dem N das in der frü: 
heren Klaſſe zuletzt thatſächlich 
bezogene Gehalt von 1080 .A 
zu gewähren. 

Gehalt der neuen Klaſſe. 
I. Etufe 1000 4 

nad) : Jahren IT. = 1100 « 
⸗ U. - 1200 » 
⸗ ⸗ IV. ⸗ 1260 » 
s 12 ⸗ V. = 18% ⸗ 
. 15 ⸗ VI. ss 188 ⸗ 
= 18 ⸗ VI. =» 1440⸗ 
-» = VIL ® 1500 » 

— zu Nr. 1 Abſatz 1 der Verfügumg 
NM. bat ein Dienitalter 
von 8 a und bezieht das 
Normalgehalt von 1100 M 
(nad 1 Jahr 1180 MA). 

Die — Dienſtzeit 
beträgt 5 Jahre, das zu be 
willigende Gehalt 1100 .# 
(nah 1 Jahr 1200 M). 

Zu Nr. 1 Abſatz 2 sub a. 
N. N. Hat ein Dienitalter 

von 10 Jahren und bezieht 
das Normalgehalt von 1180 M 
(nah 2 Jahren 1260 A). 

Die anzurechnende Dienftzeit 
beträgt 7 Jahre, das zu be: 
willigende Gehalt 1200 M 
(nad 2 Jahren 1260 M). 

u Nr. 1 letzter Abſatz. 
N N. Hat ein —2 

von 10 Jahren; das Normal⸗ 
gehalt würde betragen 1180 .# 
(nad 2 Fahren 1260 M), er 
bezieht thatſaͤchlich 1250 M. 

Die anzuredjnende Dienftzeit 
beträgt 7 Sabre; das Normal: 
gehalt würde betragen 1800 MH 
(nah 2 Jahren 1260 A); bis 
zum Wufiteigen in die Stufe 
von 1260 # iſt dem N. N. 
das in der früheren Klafſe zu⸗ 
legt thatſächlich — Gehalt 
von 1250 M zu belaffen. 

u Nr. 4 Abſatz 1. 
N. Hatte zur zu der 

— ein Dienſtalter von 
Die anzurechnende Dienſtzeit 

| beträgt 1 Jahr, indem N. N. 
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+3ahren und bezog ein Grhalt dankt zur Zeit der Verſetzung 
vn 900 AH; daB jehige Nor⸗ 
malgehalt würde betragen 
haben 1000 # (nad) 2 Jahren 
1100 AM). | 
N. N. Hatte zur Zeit ber 

deriehung ein Dienitalter von 
10 Jahren und bezog ein Ges 
hit von 890 AH; das jebige 
Yormalgehalt würde betragen 

in .bie Stufe von 1000 M an 
getreten umd nad 2 Jahren m 
die Stufe von 1100 M anfges 
ftiegen fein würde. 
Die angurechnende Dienftzeit 

beträgt 7 Jahre, jun dem N. N. 
damit: zur Zeit der Verſetzung 
in die Stufe von 1200 M ein- 
getreten und nach 2 Jahren in 

haben 1180 (nach 2 Jahren | Die Stufe von 1260 .M aufges 
180 A). . itiegen fein würde. 

Nr. 4 Abſatz 2. 
N. N. Hatte zur Zeit der 

8erfegung ein Dienitalter von 
16 Jahren; das jebige Nor⸗ 
walgehalt würde. beiragen haben 
1340,M (nach 23ahren 1420.M); 
a bezog thatſaͤchlich 1400:M. 

Gehalt der ——— Klaſſe. 
tufe 1100 

1180 uadı 8 Jahren IL « - 
:6 = II. = 1260 « 
:» 9 ⸗ IV. = 1840 - 
: 12 ⸗ V. = 1420 « 

15 = VI. = 1500 «“ 

5 Beilpiel zu Nr. 1 Ubja 2 sub a der Berfügn 
. bat ein BDienitalter 

von 5 Jahren und bezieht das 
Rormalgehalt von 1180 M 
(nah 1 Jahr 1260 M). 

Die anzurechnende Dienitzeit 
beträgt 16 Jahre, indem N. N. 
damit zur Zeit der Verſetzung 
in die Stufe von 1380 M ein= 
getreten und ach 2 Jahren in 
die Stufe von 1440 M aufge: 
ftiegen jein würde, bis zum 
Auffteigen in Diefe Stufe iſt 
den N. R. das in der früheren 
Klaſſe zulegt thatfächlich beze- 
gene Gehalt von 1400 M zu 
gewähren. 

Gehalt der neuen Klaſſe. 
1. Stufe 1200 AM 

nad) 3 Sagen 1. ⸗ 1800 « 
.: 6 = UL. « 1400 ® 
:= 9 . IV. = 1480 » 

12 = V. = 1560 »- 
= 15 s VI ° 1640 » 
s 18 = VD. » 1720 “ 
„= 21 . vi . 1800 ⸗ 

1g. 
Die anzurechnende Dienftzeit 

beträgt 2 Jahre, das zu bes 
willigende Gehalt 1200 M 
(nah 1 Sahr 1300 M). 

u Nr. 1 Abſatz 2 sub b. 3 
N. N. Hat ein Dienftalter Eine Anrechnung früherer 

son 2 Jahren und bezieht das | Dienftzeit findet nicht ftatt. N. 
Rormalgehalt von 1100 M 
nad) 1 Jahr 1180 M). 

N. tritt in die Stufe von 1200 
AM ein und verbleibt in der⸗ 
jelben 3 Sabre. 
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Zu Ar. 1 abſoß 8. 
N. N. hat ein Dienſtalter Die anzurechnende Dienſtzeit 

von 17 Jahren und bezieht das 
Normalgehalt von 1500 M 

u 
N. N. Hat ein nn 

von 4 Jahren; das Normalge- 
t würde betragen 1180 M 

nah 2 Jahren 1260 M); er 
bezieht thatfädhlih 1220 M 

u Nr. 4 
N. N. Hatte zur & der 

Verfegung ein Dienftalter von 
7 Sahren und bezog ein Gehalt 
von 1200 .#; das jebige Nor⸗ 
malgehalt würde betragenhaben 
nn (nad 2 Jahren 1340 

N. N. Hatte zur Seit der 
Berlegung ein Dienitalter von 
18 Jahren und ein Gehalt von 
1275 M; das jegige Normal: 
gehalt würde betragen haben 
1500 M | 

Zu Nr. 4 
N. N. Hatte zur Zeit ber 

Verſetzung eine Dienftzeit von 
2 Jahren; das jegige Normal: 
gehalt würde betragen haben 
1100.# (nad) 1 Jahr 1180.M); 
er bezog thatfächlih 1240 M. 

Gehalt der früheren Klaſſe. 
I. Stufe 900 & 

nah 8 Jahren U «= . 
. 6 ⸗ DL. - 1100 ⸗ 
⸗9 ⸗ IV. ⸗ 

beträgt 12 Sabre, das zu be: 
willigende Gehalt 1560 M 
(nah 3 Sahren 1640 M). 

Nr. 1 letzter Abſatz. 
Die anzurechnende Dienftzeit 

beträgt 1 Jahr; dad Normal: 
gehalt würde betragen 1200 4 
(na 2 Sahren 1300 A); bi8 
zum Auffteigen in die Stufe von 
1300 # iſt dem N. R. das in 
der früheren Klaſſe zulegt that: 
fählih bezogene Gehalt von 
1220 M zu belaſſen. 
Abſatz 1. | 

Die anzuredhnende Dienftzeil 
beträgt 4 Iahre, indem N. N. 
damit zur Seit der Verſetzung 
in die Stufe von 1300 # ein: 
getreten und nach 2 Jahren in 
bie Stufe von 1400 M aufge: 
nn fein würde. 

ie anzurechniende Dienſtzei 
beträgt 12 Jahre, indem M. N 
damit zur Zeit der Verlegung 
in die Stufe von 1560 AH ein: 
getreten und nad 3 Jahren u 
die Stufe von 1640 .# aufge 
ftiegen fein würde. 
Abſatz 2. 

Eine Anrechnung frühere 
Dienstzeit findet nicht ftatt, e 
ift dem N. N. aber bis zun 
Auffteigen in die Stufe vo: 
1300 M da8 in ber früberei 
Klaffe zulegt thatfächlich bezo 
gene Gehalt von 1240 M 3 
gewähren. 

Gehalt der neuen Klaffe. 
l. Stufe 1200 „ 

nad 8 Jahren I. = 1280 ı 
s 6 s I. s 186 

[ 9 IV. s 1440 J 
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nad) 12 Jahren V. Stufe 1260 4 
«15 ⸗ VL =» 1840 = 
. 18 = VI. = 1420 » 
: 21 v vo. = 1500 » 

Beilpiel zu Nr. 1 Abſatz 
N. N. Hat ein Dienitalter 

von 14 Jahren und bezieht das 
Rormalgehalt von 1260 M 
nad 1 Jahr 1340 AM). 

nadh12 Jahren V. Stufe 1520 4 
.- 15 © VI. >» 1600 » 

2 sub a der Berfügu ng. 
Die anzurechniende Fienſtzeit 

beträgt 5 Jahr, das zu be 
willigende Gehalt 1280 .K 
(nad 1 Jahr 1360 M). 

u Nr. 1 Abſatz 2 sub b. 3 
N. N. Hat ein Dienftalter Eine Anrechnung früherer 

von 5 Jahren und bezieht das | Dienftzeit findet nicht ftatt. N. 
Rormalgehalt von 1000 M 
nah 1 Jahr 1100 AM). 

N. tritt in die Stufe von 1200 
ein und verbleibt in ders 

jelben 3 Jahre. 
Zu Nr. 1 Abſatz 3. 

N. N. Hat ein Dienftalter 
von 22 Jahren und bezieht das 
Rormalgehalt von 1500 M. 

Die anzurechnende Dienftzeit 
beträgt 12 Jahre, das zu bes 
willigende Gehalt 1520 M 
(nach 3 Jahren 1600 A). 

u Nr. 1 letzter Abſatz. 
N. N. Hat ein Dienitalter 

von 20 Fahren; daB Normal: 
gehalt würde betragen 1420 M 
mach 1 Jahr 1500 M) er be⸗ 
zieht thatſächlich 1500 M- 

Die anzurechnende Dienſtzeit 
beträgt 11 Jahre; das Normal⸗ 
gehalt würde betragen 1440 MH 
(nah 1 Jahr 1520 A) bis zum 
Auffteigen in die Stufe von 
1520 M it dem N. N. da8 in 
der früheren Klaſſe zuletzt that- 
fählid) bezogene Gehalt von 
1500 A zu belaljen. 

u Nr. 4 Abſatz 1. 
N. N. Hatte zur $ der 

Verſetzung ein Dienftalter von 
19 Jahren und bezog ein Ge- 
halt von 1120 .M; das jetzige 
Rormalgehalt würde betragen 
haben 1420 M (nad) 2 Jahren 
1500 AM). 
N. N. Hatte zur Seit ber 

Verſetzung ein Dienftalter von 
22 Jahren und bezog ein Ge⸗ 
halt von 1200 M; das jeßige 
Normalgehalt würde betragen 
baben 1500 M. 

Die anzurechnende Dienitzeit 
beträgt 10 Sahre, indem N. N. 
damit zur Zeit der Verſetzung 
in die Stufe von 1440 M ein: 
getreten und nad 2 Jahren in 
die Stufe von 1520 M aufge⸗ 
Itiegen fein würde. 

Die anzurechnende Dienitzeit 
beträgt 12 Jahre, indem N. N. 
damit zur Zeit der Berfegung 
in die Stufe von 1520 M ein 
Ben und nach 3 Jahren in 
ie Stufe von 1600 M aufge⸗ 

ſtiegen fein würde. 
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u Nr. 4 Abjag 2. 
N. N. Hatte zur zu der 

Verſetzung ein Dienſtalter von 
14 Jahren; das jetzige Normal⸗ 
gehalt würde betragen Habeıt 
1260 AM (nad 1 Jahr 1340 
2 er bezog thatfächlich 1500 

Gehalt der früheren Klaſſe. 
1. Stufe 

Die anzurechnende Dienitzei 
beträgt 5 Jahre, indem N. N 
damit zur Zeit der Verſetzun 
in die Stufe von 1280 AM ein 
getreten und nad) 1 Jahr in di 
Stufe von 1360 M aufgeitiega 
fein würde; bis zum Aufiteigen 
in die Stufe von 1520 M il 
dem NR. N. das in der frühereı 
Kaffe zuletzt thatfächlich bezo 
gene Gehalt von 1500 AM ji 
gewähren. 

Gehalt der neuen Klaſſe. | 
800 .M I. Stufe 1000 4 

nad) 8 Jahren U. 900 - | nah 3 Bahren TI. = 1100 » 
.: 6 » I. =: 960 =» »s 6 s - UI. =» 1200 « 
= 9 ⸗ IV. . 1000 .“ = 9 ⸗ ‚IV. « 1260 « 
. 12 ⸗ V, = 1050 « . 12 ⸗ V =. 183% « 
s 15 ⸗ VI. = 1100 « = 15 = VI. » 1880 ; 
. 18 ⸗ VI. « 1160 » = 18 ⸗ VD. = 1440 * 
: 21 ⸗ VIII. =: 120 »- I 2 2 .« VO = 1500 : 

Beilpiel zu Nr. 1 Abſatz 1 der Verfügung. 
M. N. Hat em KVienftalter 

von 17 Sahren und bezieht 
das Rormalgehalt von 1100 M 
(nah 1 Jahr 1150 AM). 

beträgt 5 Jahre, Das zu be 
willigende Gehalt 1100 .4 
(nad 1 Jahr 1200 A). 

Zu Nr. 1 Abſatz 2 sub b. 
N. N. Hat ein Dienftalter 

von 20 Jahren und beziedt 
das Normalgehalt von 1150.M 
(nad) 1 Jahr 1200 M). 

Zu Nr. 1 
N. N. Hat ein Dienitalter 

von 23 Jahren und bezieht 
das Normalgehalt(Hödjitgehalt) 
von 1200 M. 

Die anzurechnende Dienttze 
beträgt 6 Jahre; N. N. trı 
in die Stufe von 1200 .M ei 
und verbleibt in derſelbe 
3 Jahre. 
Abjah 3. 

Die anzurechnende Dienitze 
beträgt 6 Jahre; N. N. tri 
in die Stufe von 1200 MH ei 
und verbleibt in Derjelben 
Sabre. 

u Nr. 1 lebter Abſatz. 
N. N. Hat em Me 

von 13 Jahren; das Normal: 
ehalt würde betragen 1050 M 
(ns 2 Jahren 1100 AM); er 
ezieht thatſaͤchlich 1200 MH. 

Die anzurechnende Dienftze 
beträgt 3 Jahre; das Normal 
gehalt würde betragen 1100.1 
(nad) 3 Jahren 1200 A); bi 
zum Wuffteigen in die Stul 
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von 1200 H iſt dem N. N. 
das in der früheren Stufe zu— 
legt thatſaͤchlich bezogene Ge⸗ 
halt von 1200 M zu belaſſen. 

u Nr. 4 Abſatz 1. 
N. N. Hatte zur Se der 

Verſetzung ein Dienftalter von 
16 Jahren und bezog ein -&e- 
hat von 1000 A; das jebige 
Rormalgehalt würde betragen 
haben 1100 .H (nad) 2 Jahren 
1150 M). | 
R. N. Hatte zur Zeit ber 

derſetzung ein Dienftalter von 
2 Jahren und bezog ein Ge⸗ 
halt von 1150 M; das jebige 
Rormalgehalt würde betragen 
haben 1200 MH. 

u Nr. 4 
N. N. Hatte zur Fi der 

Verfegung ein Dienftalter von 
15 Fahren; das jebige Nor- 
malgehalt würde betragen haben 
1100 .4 (nad 3 Fahren 1150 
nn er bezog thatſächlich 1120 
c 

Die anzurechnende Dienftzeit 
beträgt 4 Fahre, indem N. R. 
damit zur Seit der Verfegung 
in die Stufe von 1100 „AH ein 
ln und nad) 2 Jahren in 
ie Stufe von 1200 .# aufge: 

ftiegen fein würde. 
Die anzurechnende Dienftzeit 

beträgt 6 Jahre, indem N. N. 
damit zur Zeit der Verſetzun 
in die’ Stufe vorn 1200 y; 
eingetreten und in derjelben 
3 Sahre verblieben fein wiirde. 
Abſutz 2. | 

Die anzurechnende Dienitzeit 
beträgt 3 Jahre, indem N. M. 
damit in die Stufe von 1100 
eingetreten und darin 3 Jahre 
verblieben fein würde; bis zum 
Auffteigen in die Stufe von 
1200 #4 it dem N. N. das 
in der früheren Klaſſe zulegt 
tHatfähli bezogene Gehalt 
von 1120 .# zu gewähren. 

4 Regelung der Gehälter der ann 
camten und Kanzleibeamten nad Dien talteraftufen. 

Berlin, den 1. Mai 1893. 
Nachdem vom 1. April 1892 ab die Gehälter der etats— 

mäßigen Unterbeamten nad) Dienitaltersftufen geregelt find, Toll 
vom 1. April 1893 ab diejelbe Regelung auch für die Gehälter 
der etat3mäßigen mittleren Beamten, fowie der etatsmäßigen 
Runzleibeamten und der denjelben gleichltehenden Kafjenfekretäre, 
Zeichner 2c. getroffen werden. 

Die beigefügten Nachweiſungen A und B*) geben die in 

Anmerl d. Red. d. Eentrbl. d. U. 8. 
n Stelle diefer beiden Nachweiſungen gelangt die Denkſchrift, betr. 
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Betracht kommenden Beamtenklaſſen, joweit fie zum Reſſort dei 
Minifteriums der geiftlichen zc. Angelegenheiten gehören, ferne 
die einzelnen Gehaltsſtufen und die Dauer des Verbleibens ü 
denfelben an. 

Im Uebrigen find für die Durchführung des neuen Be: 
ſoldungsſyſtems nn ®rundfäße maßgebend, weldye für di: 
etatSmäßigen Unterbeamten vorgeſchrieben find. 

Es bleiben demnach von der neuen Regelung audgenommei 
diejenigen Beamten, welche nur nebenamilich beſchaͤftigt find ode: 
deren Dienfteinfommen ganz oder zum Theil in Emolumente: 
oder Naturalbezügen bejteht, ſowie diejenigen Beamten, weld) 
fefte Einheitögehälter beziehen und diefe aus bejonderen, in ihre: 
dienftliden Stellung beruhenden Gründen auch fernerweit be: 
giehen ollen; der Charakter der Gehälter als Einzelgehälter if 
ei diefen Beamten fortan, foweit dies nicht jchon jetzt geichieht 

im Etat erkennbar zu machen. Hierbei iſt zu bemerken, daß eit 
etwaiger Anfchluß der zahlreihen mittleren Beamten mit Einzel: 
gehältern an beftehende — für viele der eriterer 
eine erhebliche Aufbefjerung ihrer Gehälter zur {Folge haben unt 
im Ganzen mit einem beträchtlichen Mehraufmande verbunder 
jein würde, zu deſſen Bereitftellung zur Zeit die Mittel fehlen 
Die jegige Regelung der Gehälter nad) Dienftaltersftufen Ha! 
nur den Zweck, unter Abftandnahme von jeder ſonſtigen Aende: 
rung der Bejoldungsverhältnilje, das Aufiteigen im Gehalt vor 
dem Eintritt von Vakanzen oder der Schaffung neuer etats: 
mäßiger Stellen unabhängig zu machen. | 

Auf folgende Punkte mache ich noch befonderd aufmerffam: 
1) Die neue ©ehaltöregelung tritt vom 1. April d. 38 

ab in Wirkſamkeit; es find demgemäß von diefem Tage ab Ge: 
Pre nur noch nad) Maßgabe des Dienftalters im An: 
chluß an die aufgeftellten Grundfäge 2c. zu gewähren. | 

2) Ein Rechtsanſpruch auf Gewährung von Alterdzulagen 
jteht feinem Beamten zu; aud dürfen den Beamten weder bei 
der Anſtellung noch andermweit irgendwelche Zuficherungen gemacht 
zn auf welche ein ſolcher Anſpruch etwa gegründet werden 

nnte. 
3) Die Bewilligung von Mlierdzulagen hat bei befriebdi: 

gendem dienftlichen und außerdienftlichen ._ jtet3 vom 
eriten Tage des Kalender-Bierteljahres ab zu erfolgen, dergeitalt, 
daß jeder Beamte, welcher im Laufe eines Pierteljahres eine 

Die Regelung der Gehälter der ctatsmäßigen mittleren Beamten und 
— eamten nach Dienſtalterſſtufen, nebſt zwei Nachweiſungen zum 

ru 
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| ‚b de © —— ae Sa 
en es mter am etften Tage eines Kulender-Bierteliahres 
e- ie ie Dienfialtersftufe, fo ng die Behaltszulage ſchon ven 

en e ab zahlbar zu muchen. 
Denjenigen Beamten, nn x gm eit des Inkrafttretens ber 

neuen Gehaltsregelung bereits es Gehalt beziehen, alß 
ihnen wach ihren Dientialter auflehe, iſt isheriges Gehalt 
unverändert zu belaſſen, bis fie nad) nes — — 
—* aufſteigen können. - 

4) Hat das Berhalten eines Beamten dazu aetäbr‘, ihm 
die Alterszulage einteilen vorzuenthatten, fo ift biefelbe 
) Ku kobald die bezüglichen Umftänbe in ofall ges 

Die einftweilige Vorenthaltung einer Alterdzulage 
e jebod) — ſich allein nicht die Wirkung haben, daß dadurch 

bad Dienſtalter des betreffenden Beamten gegebene 
— bes Auffteigens im bie näcitfolgenbe —— hin⸗ 
megefchoben. wird: 

6b) Künftig wegfallende Dienftbezüge find bei der Bewilligung 
son — — in Anrechnun ng zu bringen.  -, 

die Anrechnung ber Militär 
dienftzeit — das —* he ge Gipilbeamten, bei den nad) dem 
l. Januar 1892 im — (nicht im Kanzleidienft*) 
ingeftellten Militäranwärtern diejenige Zeit mitzuberügfichtigen, 
um welche ihre Anciennetät beider eriten etatsmaͤßigen Anftellung 
113 zur Dauer eine Jahres zurückzudauren iſt. 

Hinfihtlih der Anrechnung früherer Dienftzeit bei Beförde- 

2) Auch im — vergl. Ahaͤnderungsvperfügung vom 6. li 
1893 betrat ©. 262). N & — 

1894. 14 
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rungen und mM. By 8-9. .0: iſt uuch den in Der Ur 
gung * 3 5 d.:38:.pmiG: HL. 789 1 9re, ++ ‚(Genteb 
©. 203 die -Unterbeamter , wa Free — 
on ——— Exemplar Duifer: Verfügun 
nochmals hier beigefügt. Die anrech —— Dierk 
dabei lediglich Br dem Gehalte des Beanten im —— 
Stelle zu. berechnen, ber Mafımegsgeldguicuß ſowie etwa nebe 
dem Gehalte bezougenk Fenfionsfähige Zulagen ag: dagege 
außer Betracht m © 

Bei denjenigen Beamtentategorin, welche in — Klaſſe 
— Subalterubeamte 1. und: 2. Klaſſe — zerfallen, if bei Bd 
mellung des Gehalts nach Dienitaltensitufen: für Die Subalterı 
beamten 1. Klaſſe ‚die "in: der Stelle als Subalternbeamt 
2. Klaſſe zurückgelegte Dienitgeit mitzuberüdlichtigen, wenn um 
foweit dieſelbe un ala 6 Zahre' beträgt. Soweit die: © 
nennung zum — 4: Klaſſe von der Erfüllun 
befonderer Voxbedi en, namentlich der Ablegung em 
en abhängig it, m men dieſe Vorbedingungen vor Ablaı 

ahre — Ivon: der ‚Wırltellung: ..al&, Subalternbeamt: 
Ratte ab gerechnet — erfüllt: fein; andernfalls ift nn . 

vehnungshähige Diemfizeit erft um demjenigen Zeitpunkte ab 
bevechnen, zu welchem: die Vorbedingungen thatfächlich erfüllt Fri 
. 7) Wenn ſich demnüͤchſt in Folge: der Bemilligung vo 
Alteräzulogen Mehrausgaben gegen die etatamaͤßig zur ügun 
—* Gehaͤlterfonds ergehen; jo ſind in den —— — 
bei ben betreffeiden nn ee —— der Ueberfchreitun 
kurz anzugeben. 

Die Prüfung. ber. igen Sepatsfeiepung behalte ü 
mir: behußs einheitlicher Qetofgung der nen aufgeltellten Gruni 
jäge vor. Zu dem Zweck wveranlaſſe ich Die nachgeordneten B 
hörden, mir eine Nachweiſung über die perſonlichen und Dieni 
altersverhaͤltnifſe der in Betracht kummenden mittleren um 
Kanzleibeamten — die Unwerſifätsverwaltungen: mit. Ausſchlu 
der Banaufſeher — nad) hem: beifolgenden Mujter*) binne 
8 Tagen in zmei: Exemplaren einzureichen, nes 

Der Minifter der le zc, a al 

An 
die —— Behörden des Morifteriums 

G. II. 781.G.L V. L, IL, IH, IV. M 

*) Gelangt nicht zum Abdrud — 
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Denkigrift, betzeffend dig Regelung der Behälter der 
uats maͤßigen —— und Kanzleibeaniten 

nad. Dien; alfersfiufen, — 

Machdem vom 1. April 1802 ab“ die Gehälter der etats⸗ 
söigen Unterbeamten nach Dienſtaltersftufen geregelt ſind {vergl. 

de Denkichrift Beilage B zum: Special⸗Etat des Finanz-Mini⸗ 
tams für 1892/93), fol: vom 1. April. 1898 ab. diejelbe 

Degelung auch. für dieI@ehälter : der etatsmäßigen mittleren 
Bianter, fowie der etatsmäßigen Ranzleibeamten nnd der den- 
Wen gleichfschenden Kaſſenſekretaͤre, Zeichner zc. nach näherer 
RNaßgabe der beigefügten Nachweiſungen B! und .B? getroffen 

Das foßen für bie mittleren und Kungleibeamten, ſoweit 
Bin Nachſtehendem Abineildungen erwähnt werden, dieſelben 
Berdiäge zur Anwendung fommen, welche für die etatBmäßigen 

abeamten maßgebend find. Es bleiben demnach von der 
wen Regelumg ‚nusgenommen ‚diejenigen Beamten, welche nur 

Bbenamtlich beichäftige find oder deren. Dienfteintommen ganz 
ber zum Theil in Emolumenten oder Naturalbezügen beiteht, 

ne diejenigen - Beamten, welche feſte Einheitsgehälter besichen 
dieſe aus beſonderen, in ihret dienſtlichen Stellung beruhenden 

anden auch fernerweit beziehen ſollen; der Charafter der Ge⸗ 
ilter als Einzelgehälter wird bei dieſen Beamten fortan, ſoweit 

8 nicht ſchon jetzt geſchieht, im Etat erfemmbar zu machen fein. 
bei iſt zu bemerken, daß ein etwaiger Anſchluß der zahl⸗ 
hen mittleren Beamter mit Ginzelgehältern. an beitehende 
haltsklaffen Für viele. ber erfteren: eine erhebliche Aufbeilerung 
et Gehälter zur Folge haben und im Ganzen mit einem be= 

üchtlichen Mehraufwande verbunden . jein würde, zu deſſen 
reitftellung zur Zeit die Mittel fehlen. Erſt in Verbindung 
it einer allgemeinen Bejoldungsverbefjerung wird dieſer Frage, 
ie verichiedenen ſonſtigen als wuͤnſchenswerth anzuerlennenden 
derungen, insbeſondere einer Verminberung der jegt beitehenden 
reihen verfchiedenen Gehaltsklaſſen, näher zu treten fein. 
an die jeßt.beabjichtigte Regelung der Gehälter nady Dienft- 
ktersftufen Hat nur den Zwed, unter Abſtandnahme von jeder 
nſtigen Aenderung der Bejoldimgsverhältmiiie, das Aufiteigen 
Gehalt von dem Eintritt von. Vakanzen oder der Schaffung 
Beuer etatsmäßiger Stellen unabhängig zu maden. 
 Endlidy find von der neuen Regelung noch außgenommen 
die Grubenmarkſcheider und die fogenannten oberen und mittleren 
Berlsbeamten der Bergmerföverwaltung, da es für dieſe erit 
vom 1. April 1889, beziehungsweife vom 1. April 1891 ab 

14* 
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5 ehalt f auflegen, 
2) I Beamten, deren Gehälter im Etat zwar F 

"amt aupt nur mit dem — —— 

ge den bisherigen thatjächlichen Beträgen entipred) 

R — Beamten Der zu 1 bezeichneten Kategorie geh 
die Adminiftratoren. von fiskaliſchen Grundſtücksko 
beziehungsimeile von. Mühlen Klaſſe 20 der Nachweiſun 
Beilage B}), ſowie die Debitsbeamien bei der Königlichen 
Porzellan⸗Manufaktur (Klafle 33. ebenda). 

Zu den Beamten ber Kategorie zu 2 gehören 
die Sefretäre bei dem Oberlandeskulturgericht a j 

ebenda), 
die Büreaus und Kaffen-, ſowie mittleren technifchen 

amtten der ran uud der thierärztlid 
ie del und (Klafie 24 ebende); 

oll- und Steuer-Einuehmer I. Klalie (Klaſſe * 

enda), 
die —5— auf Zollkrenzern und Wachtiſchiffen, Zolh 

und Steuer⸗-Einnehmer II. Klaſſe, Zolls und Sieuen 
amts⸗Aſſiſteuten uud Thorkontroleure, ſowie Einnehmet 
und Erheber der Kominunikationsabgaben (Klaſſe 53 
ebenda), 

die Leggemeifter (Klafle 54 ebenda). 
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Die Beamten der Kategorie zu 8 find bie Aichmeifter, Kaflen: 
Öireaubeamiten ber Aichungsaͤmter (Mafje 46 ebenda). 
Der Bolljtändigfeit wegen und zum Zwece der Bergleidhung 
in die Nachweifungen aud) bie betreffenden Benmtenkategorien 

| — — mit aufgenommen, für welche die 
uf ãA Gehaͤlter nach Dienſtaltersſtufen bereits fett längerer 
beſteht. Für diefe Beamtenkategorien fol bie egenmwärtig 
Bei — Regelung, welche von der für bie Bes 

er übrigen Verwaltumgen in Ausſicht genommenen mehr: 
Au.dt)9 m gleicher Weiſe, wie dies auch rüdfichtlich der 
theamten geſchehen it, einitweilen beibehalten werden. 

- zu den Nachweiſungen find die Beamten nad den ver- 
men Gehaltsklaſſen, und zwar die Beanıten mit dem ſeit⸗ 
m hoͤchſten Durchſchnittsſatze zuerft, diejenigen mit dem jeit= 
pr miedrigiten Durchſchnittsſatze zulegt aufgeführt. Bei Be 
Mafjen mit gleihem Durchichnitts-, aber verfdhiedenem 
a Höchſtgehalt find. die Beamtenklaſſen mit dem 
Södtigehatt vorangeitelt. Innerhalb jeber Gehalts: 

7 die Beamtenkategorien nach der Reihenfolge der bes 
wenden Bermaltungen im Staatshaushalts-Etat aufgeführt. 
* abgeſehen von den Beamten der Se ang, 
dei den Klaſſen 19, 20, 28 und a ber Nachweiſung 
menden Allen, in welchen innerhalb berjelben Geha. 

fe die Zeitdauer für die Erreihung des Höchſtgehalts nicht 
die Beamten aller Berwaltingen gleihmäßtg feitgejegt werden 

‚ mb Die Beamtenkategorien, für welche jene Zeitdauer bie 
fein fol, vorangeſtellt. 

Begen der Grundſaͤtze, nad) denen bei Bemeffung: ‚der Dienſt⸗ 
welde die Beamten . der einzelnen Kategorien künftig bis 

‚erreigun des Höchftgehalts zurückzulegen haben, bei Be 
3 der Beit, melde fie im dei einzelnen Gehaltoſtuſen zus 

Ki gen haben, und bei der Abftufung der en für die 
denen Altersfiufen verfahren iſt, wird auf üglichen 
—*— in der oben erwähnten Denlſchrift, b end die 
lung der Gehälter der Unte eamten nach Dienſtaltersſtufen, 
ig genommen. 
Vie die beiliegenben Nadnveifungen etgebett; iſt für ſaͤmmt⸗ 
jegt in Betracht kommenden Beamtenkategorien ausnahms⸗ 
ee Zeit von 3 Jahten für das Verbleiben in jeber einzelnen 
iltsftufe in Ausficht genommen, wie dies in gleicher Weife 

d für alle Unterbenmte, mit alleiniger Ausnahme der Stud- 
ter, feſtgeſetzt iſt. Während aber bei ben Unterbeamten der 
raum für die Erreidiung bes Höchſtgehalts ‚für bie meiften 
gorien gleihmäßig auf. 21 Sabre. bemeffen werben konnte 
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und nur für einzelne Kategorien: sein. fürgerer ZJeitraum fei 
jegen war, find in diefer Beziehung für die. nerjchtedenen K 
gorien der mittleren Beauten ſehr verſchiedenartige Feſtſetzun 
erforderlich. Es beruht dies einmal darauf, daß für die mitt: 
Beamten aus Mangel an Mitteln noch nicht eine. Zuſamm 
ziehbung der jebt beitehenden zahlreichen verichtedenen Ge 
Hatjen zum einer. beichräntten Anzahl umfaſſenderer Gehnlis 
hat esfolgen können, wie fie für die Unterbeamten in Berbind 
mit der Beſoldungsverbeſſerung vom 1. April 18980 ab ſ 
gefunden hat, und ferner darauf, daß bei den mittleren Bear 
in meit größerem Umfange, ala bei den Uinterbeamten, ger 
Kategorien non Stellen den Durdigang zu Höheren St 
bilden, bezw. andere erft im Wege der Beförderung err 
werden, was : bejondere Berüdfichtigung bei: Feſtſetzung dei 
diefen Stellen bis zur Erreichung des Höchſtgehalts zuzubringer 
Bert: erforderte. . Ä ; 

Ein längerer als 21 jähriger Zeitraum bis zur Erreid 
des. Höchſtgehalts, und zwar ein ſolcher von. 24 Jahren, iſt 
für die Beamten der Klafjen 17, 24 und 27 der Nachweiſun 
in Ausfiht genommen. In dieſer Beziehung iſt zu beme 
Daß für die. Subalternbeamten I. Klaſſe bei den Provin 
behörden (Klaſſe 19 der Nachweiſung B!) ein Beitraum 
18 Jahren mit Rüdficgt darauf angenommen’ it, daß Diele 
amten vor ihrer Anſtellung als Subalternbeamte I. K 
(Sefretäre ꝛc.) längere. Zeit in der Stellung als ſolche II. K 
(Affittenten) zugubringen haben. Im Allgememen fann 
Zeit nach den feitherigen Aicenfionsverhältniflen durchſchni 
auf etwa 6 Jahre angenommen werden, fo: daß die betrefie 
Beamten das Höchltgehalt Der Sefretäre zc. Tünftig im 4 
meinen 24 Jahre nach ihrer Anftellung als Aſſiſtent erre 
werden. Mit Rücdficht hierauf erfcheint es angemejjen, bei 
in den Klaſſen 17, 24 und 27 der Nachweiſung B' non 
Kategorien von Provinzial: ic. Beamten, welche nicht in at 
und Sekretäre zerfallen, ſondern von ihrer eriten. etatSınaf 
Anftellung. ab ununterbrochen. in der betreffenden Klaſſe bi 
und in derjelben das Höchltgehalt erreichen, ebenfalls über 
Zeitraum von 21 Fahren Hinausgugehen und einen ſolchen 
24. Jahren feitzufehent. | 

Bon dem als Regel bezüglich der Unterbeamten feftgeit: 
und aud. bezüglich der mittleren und SKanzleibeamien fe 
Hultenden Grundſatze, daß die Dienitzeit in jeder Beamtenkate 
vom Zeitpunkte ber etatsmäßigen Anftellung des Beamten in 
betreffenden Sategorie ab zu berechnen iſt, it für Die U 
beaniten ſchon in der mehrerwähnten: Denfichrift eine Ausnı 
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‚tie den Fall vorgeſ daß: our Beamter in eine andere 
| Seamienkategorie: bef uiid, beten Mindeltgehalt geringer 
Pi als baßjenige Behalt;: weiches der Beumte in feiner bis⸗ 
—— bereits bezog. In dieſen Fallen ſoll nach näherer 

e der Ausfuͤhrungen in der erwähnten Denkſchrift Dem 
den Beamten vom der in ber fräheren Klaſſe zurück⸗ 
Dienſtzeit ſoviel angerechnet werden, daß er durch Die 
ng Feine Einbuße an jenem Ge alt erleibet. 

Schon bei der Durchführung des Syftems der Dienſtalters⸗ 
zisgen für die ‚Unterbeamten hat es ſich als zur Vermeidung 
don Härten und ———— erforderlich ergeben, nicht nur die 
—— nad der Dentichrift nur ſur künftige Faͤlle von 

derungen beabſichtigte — auch auf in der Ver⸗ 
—** Tiegende — De auszudehnen, ſondern auch 

h weitere — aͤlle zuzulafſen, in welchen ein 
amter in eine gleichſte Bende oder in eine niedrigere Klaſſe vetr 

gi oder zurückverſezt wird, aljo eine Beförderung nicht vorliegt. 
h weit in Dielen Fällen bie, Verfegung in Folge von Dre 
— — oder ſonſt im dienſtlichen Intereſſe, und 

etwa zur Strafe erfolgt iſt — erfolgen wird, erſcheint 
e Beräcichtigung zuräcigelegter Dienſtzeit und Die 
** einer — des —— Beamten am Ge⸗ 

denfelben Grumdſatzen ſoll bemnädjit ins bei der 
achrährung des.. Syitems der  Dienftalterözulagen für di 
ütleren und Sanzleibeamten verfahren werden. 
Eine weitere Ausnahme von dem. oben bezeidjneten Ormb: 

e hinſichtlich der Berechnung der Dienftzeit im jeber Beamten- 
—* gorie iſt für die Eubahernbenmten der Provinztal- zc. Ber 

, ſoweit 1 Beamten in zwei Klaſſen — Subaltern⸗ 
eanıte 1 und II. Klafſe — zerfallen, zu dem Zwecke in Aus 
—— m den Nachtheil u leichen, welcher fuͤr 

Beamte dadurch entſtehen kunn, daß ihre Ernennung 
s Beamten I. Klaſſe ſich wegen Mangels an — une 

pwöhulxh. verzögert, und es zu ermöglichen, daß feiner diefer 
amten Das Hörhitgehalt fpäter als ın 24 Sahren, von ber 

als Beamter II. Klafie ab geredjnet, erreicht. Yu 
dielem Zwecke fol bei Berechnung des Dienftalters als Subaltern- 
tamter I. Klaſſe die Dienitzeit als Subalternbeamter II. Klaſſe 
ee, werden, wenn und foweit diejelbe mehr als 

—— auch noch in anderen, als den vorerörterten 
ih Ausnahmen von dem oben erwähnten Grundſatze als 

* Billigkeit entſprechend erweiſen werben, wie ſich dies ſchon 
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bei den Unterbeamten in.eingelnen — hat, wird einfts 
weilen unb bis eima auch für ſolche Fälle 3 der Haud ge 
wonnener Erfahrungen beitimmte Grundſätze feſtgeſtellt merben 
können, der Eiſſcheidung im, einzefnen — Am bleiben 
müfen. Schon jegt i — gu bemerken, daß — 
Ausnahmen hinſichtlich der Feſtſetzing ber antechrung 
Dienſtzeit inöbejondere bei ſolchen Beamtenkalegorien, — he 
jeit einer kurzen Reihe von Jahren überhaupt als etatsmähi 
Beamtenlategorien beftehen, für: diejenigen. Mitglieber derſelb 
erforderlich werden, melche ſchon vorher längere Zeit im 
dienite beichäftigt gemefen find 

Wegen der Termine. für die gahlbarmachung der Dien 
alterszulagen ſollen bei den mittleren und Kanzleibeamten eben: 
falls Diefelben Grundſaͤhe Anwendung finden, welche & 
der Unterbeamten in der mehrerwaͤhnten Denlihrift dar 
ud. In gleicher Weife gilt auch von der Berechnung des fünfte 
Geſammtbedarfs an Geßältern für die mitleren und Rense 
beamten, ſowie von der Satiſirung der Gehälter in den vor- 
diegenden, bezm. im den Fümftigen Etats dadjelbe, mas in Dieter 
Beziehung in der Deulſchrift betreffs der linterbeamien mitge⸗ 
heilt if. Hinzuzufügen iſt nur, Daß .eingelie, met 
erhebliche Aenderungen, welche, abgeſehen von ber — 

mein —— Veranſchlagung der Beſoldungs 
Form Der Etatstitel, bei einzelnen der Ichteven in Folge 
Der Einführung des neuem“ "Gehaltsiyftems für die ‚mittieten ‚Be 
amten erforderlich werden, an den beixeffenden Stellen Der vor: 
liegenden Special-Etat$ erläutert find. 
ESchließlich ‚wird bemerkt, daß die Staatsregierung bereit iſt, 
entiprehend dem Beichluffe: des Hanuſes der Abgeordneten: nom 
3.. Hebrugr 1892 (Stenogr. Ber. S;.266) in Buhueft den Etats 
eine Nachweiſimg über die Negelung der Alteröftufen: für das 
Aufiteigen im .Behalte — und zwar ſowohl bezüglich der Unter: 
beamten al3 der mittleren und Ranzlabeamten — Beizapigen, 
wenn und ſoweit eine Aenderung in dieſer Negelung eintreten 
fol, und zwar alsdann unter Hervorhebung der Verſchiedenhei 
gegenüber der Nachweiſung zum Etat für.1892/93, begm. be 
jest vorliegenden Nachmweifungen oder ne den etwa fpäter 
beichloffeuen Aenderungen. 
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E. - veſtimrnungen betreffend die Anrechnung der 
dienlitzeit auf das Dienftalter der Civilbeamten. 

en, Der Höheren Beamten, bei denen die Faͤhigbeit zur Be- 
ker tes Amtes von dem Beſtehen einer Prüfung abhängt, 

eſtimmung des Dienitalterß, fofern dieſelbeſgemaß dem 
=. bes Beſtehens der Prüfung zu erfo Igen Het, bie Bei die Beit, 
neihe fie während ihrer Studienzeit oder ihres Vorbereitungs- 
denftes in Erfüllung dee aftinen Dienftpflicht im _ Heere 
ser in der Marine. gedient ‚Haben, in janmmeis:in Anrechnung 

t, iin in Folge der Erfüllung der altiven Dienſtpflicht bie 
| — Pruͤfung fpäter ſtatigefunden bat. 

Subalternbeamten wird bei Feſiſtellung des Dienſt⸗ 
elches für ihre Berufung. zur, erſten etatsmaͤßigen An⸗ 

a Betracht kommt, die. Kal, welche ‚fie während ihrer 
ibbildings⸗ oder Vorbereitungoͤzeit in Erfüllung der aktiven 

flicht im ftehenden Heere "ober". der Marine gedient 
bis zum ‚Hoi ſtbetr age eines Fahres ‚in fo weit in An- 

—5 gebracht, als het in Folge der Srfüllung der Dienftpflicht 
— ir Beklewdnug des beireffenden Amtes ſpaͤter er⸗ 

AR in den 'Subalterndienit übernommenen Mililäranwärter 
lem bei Feſtſtelung ihrer Arrcierinetät — ein = oder, wenn 

Pie Invalidität Yor: Ahlaufıreifies Jahres ein n ;jüft, um Die 
hahaͤchlich abgeleiftete ’akttoe- Dienftzeit zurü ne ſo⸗ 

lb ſie eine etalsınä ige urelung hal. 
4) Anderen 'ala n Nr. 1.und 2 egeichnetett Beamten, 

welhe nicht —5— den niterbenmten gehören, kann die Zeit, welche 
Erfüllung der üttiven Dienjtpflicht im ftehenden Heere ober 
—— gedient Be in entiprechender Anwendung der 

ent gen in Nr. 1 von dem Reſſortchef bei Beſtimmung des 
Dienſtalters in Anrechnung gebracht werden, ' 
r ieje nn wg 1. — — — 

L a8 ter eiues Beamten kann in ung der 
S re in Eu bis. 4 micht früher ds vom 1. Januar 1892 
| werden. Beamte der: glehben Dienftgattung, deren 
—X vom 1. Januar 1892 beftunmt worden iſt, während 
9 in Anwendung ber bezeichneten Vorſchriften von einem früheren 

unkte zu beitimmen geweſen wäre, werden in ihrem Ber- 
iffe zu einander fo behandelt, al8 wenn ihr — von 

{= legteren Zeitpunkte beftunmt worben ur | 
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B' Nachweiſung, betreffend Die Regelung de 

Zu nah Die 

x Dienftftellung der Beamten. 

Alaſſe:1. 4200 bis 4800 Marl, : 
— Berwaltuug ber dadivekten 
De — —— für das NRechnungs⸗ 

weſen bei den ——— — 
Dire onen. .. 12 

— Finang · Niniſterin — 
1 een ee . 7 

| ‚gu Rigyerwaltung. 
6. Rechnungs » Revlioren ze BO 

amp en«Btenbanien 
' erlundesherichten . 26 

6. . Rendbant: ba m Frege 1- in — 
> 1 Berlin 

Klaſſe 2. 3000 bis 5400 Marl, ö 
Gentraiverwaltung der Domänen und 
Forſten, — * ee 

Erpebienten, Kalkulatoren, Regiſtra⸗ 
2. toren,. Journaliſten Und Beamte 
2 des Forfteinrihtungsbünrons,, halı= _ 

cn Nevifor, . u 50 

u See handlungs· Inditut. 
2. Kaffirer, Buchhalter, expedireiide Se⸗ 

etäre und ſKtalkulatoren, Regiſtra- 
tor, Kanzleivorſteher. 116 

= ' Berg-, Hütten- und Saftnenverwaltung: 
2.1 Erpedienten, Kallulatoren, —— 

toren und ein Kan icworfi 
der Miniſterial⸗Abtheilung a m 
Bergmefen. 
(Siehe — Sandel 

d Gewer 
PR | 

) In Berlin Auberbem penfionsfähige Zulagen bis zu 600 Rat, 
durfgniitie 800 M ö 
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Gehälter der etatsmäßigen mittleren Beamten — —— 
altersftäfen. 
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Dienſtftelung der Beamten. 

6 Alaſſe 2. 8000 bis 5400 Mari, 
Eifenbahnverwaltung. 

_ &gpedienten, Ralkulatoren, Reviforen 
und Regiftratoren bei den Miniftertal» 
—— für daß Eiſenbahn⸗ 
m 

(Siehe Minifterium der 
öffentlichen Arbeiten.) 

Sta tantöfulbenverwaltung. 
Erpedirende Selretäre und — 

toren, Regiſtratoren, Bu 
Hauptkaſſirer bei Der Staatzf ben: 
— aſſe, aſeen ae a 

a) 
Serrenhau 

Regiltratoren, Biblio: ar, Vorſteher 
des ftenographifchen Büreaus . . 

ee Regiftratoren und Kalkulatoren, Biblio» 
et, Beamte des ſtciographiſchen 

raus . . 

Bareau des S StaetsWiniſteri 
Expedienten und —— Kanji 

vorſteher . . 

:Bürecan de9 Diretiurs — 
Staalsarchive. 

Expedienten und Kalkulatoren, — 
einer zugleich Regiftrdtor . 

Genernl-Örbenstonimiffien. 
Erpedienten und a 

vorfteher. . . 

Geheimes ER 
Zweiter Kabinetsjetretär, Regiftratoren 

Dber-Rechuungblammer 
ns Kalkulatoren, Kanzleivor« 

fteher, Regiftratoren ... . . « 
FinanyMinifterinm. 

Erpedienten, Kaltulatoren, Re Ag 
‚toren, Journaliſften, 
Ranzleidireltor, Kaffirer-Aififtent 

47 

10 

r 

86° * 
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Dienftftellung der Yeamten. 
e ar . : 

Noch Klaſſe 2. 8000 oo si 5400 Marl. 
| Minifterium ber Arbeiten 
| — — — heitungenfür 

92. | la Erpedirende Sefretäre ren Kalkula⸗ 
64. | 18. toren, Reviforen und egihealoren, 

ö \ Sanzleidireltor.. 

Minifterinm für — und Gewerbe 
einſchließlich — Fe theilung für 

19. 2.1 Ralkulatoren, erpedirende Sekretäre, 
4. Regifteatoren und Kaxzleidireltor . i 

71. R 4: — — As an de 
giftratoren . 

t Minifterium 
88. | 4. Erpedirende Sehtetäre‘ mE ) Kolkular 

toren, Rendant der Bitreaulaffe, Re⸗ 
— und ——— 

ireltor . 

' Dbervertweitun richt 
86. 12. Büreaubeamte und ie 

Laudwirthſchaftliche Centialverwaltung 
9.|:8. Ralkulatoren, — Regiſtra⸗ 

toren und ein Kanzleidirektor bei der 
Gentralverwaltung bes Minifteriums 

— — oemanen und 

(Siehe entralverwaltung für Do⸗ 
mänen und Forſten.) 

Miniſterium der geiftlichen x. Angelegen- 

109.| : 6. Erpedienten, Kalkulatoren, Re egiftra- 
toren, Buchhalter, Kanzleidireltor . 

Evangeliſcher Oberkirchenrath. 
111.| 2. Erpedienten, REN. RUN 

toren. . . 3 

Klaſſe 3. 3600 bis 4800 Matt. 
Verwaltung bed 

96. 1 | Direktoren der größeren Straf: ꝛc. 
Anftalten . . 
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Die Beamten follen verbleiben Beamtenfollenfünftig beziehenin ber 

114.1,6.78 
Stuf 
E 



230 

u 
1.| 2% 

Stufe 

3 
& 

Klaſſe 4. Free bis nn Mark. 

74. ‚6. NRendant bei dem —— in Sr 
lu .. 1 1860018806 

Berwaltung ve Inuern 
91.| 6. volie 8 neun dir 

.. toren Telegraphen⸗Ingenieirt bei 
er Koligeiverwa altung' in Berlin . 28 - 
a Berwaltung. 

100. | 2. Sefretäre * berlandeskulturgericht 2 

Klaſſe 5. — bis 400 Mark. 
Steuern. 

1. Hauptzoll« ao auptſteneramts⸗Ren⸗ 
danten, Packhofsvo vr und en 
reviforn . . 172 18000!8801 

ul 6. 3000 b bis 4200 Matt. 
Verwaltung ber direkten Steuern. 

6. 18. Rentmeifter bei den Kreiskaſſen in sen 
fieben öftliden Provinzen . . . 252 180008200 

Berwaltung bed mern 
9 Abtheilungs -Dirigenten und Poliz eis 

: Räthe bei den oligeipermaltungen 
in Berlin und Charlottenburg . . 22 - 

Klaſſe 7. 3200 bis 4000 Mar. 
Eifenbahnverwa ‚ 

28.| 2. Vetriebstaffen-Rendanten. . . . . 67 182008400 

Klaſſe 8. 2400 bis 4500 Matt. 

98. 1. BotgeOtfeisskommifnen in I 
Provinz Pofen . .' i 1438 1240012700 

Sale 9. 2700 pr 4200 art 

92. |}. Polizei-Räthe bei ee olizelverwal« 
tungen in den en aan ——— 
lich Charlottenburg) . . 28 0018000 

In Berlin außerdem penfionsfähige Sula en von je 800 Rart 
2» Bußerbem 2 Beamte in Berlin als Abihellungs-Dirigenten cirı 

Dirigenten nude von je 600 Mark und ein Beamter chendafelilt al 
Borkeßer es nwohnet-Melbeamts eine Funktionszulage von 600 
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Beamten folen fünftig beziehen in der Die a us verbleiben * 
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Stufe E 
PS as 5 ni = 212 o 
IE] 81 8| € E B A 
Slsls|& Ele 3 S|8 

g 000 — — [1— | — [38] 8 8] — | — | —|—|— 

390014200 4500| — | — | — 1) 

3600| 3800|400014200| — | — 

0014000) — | — | — | — ” 

4000142001 — | — 

Bei der Beförderung zum Betriebslafjen-Rendanten ift die in früheren 
gen zurüdgelegte Dienitzeit EN als zur Fort« 

——— des Tefiherigen Gehalts erforderli 

1894. 15 
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Dienftitelung der Beamten. es (112 
ER 

8 
m 

des Etats. 

Klaffe 10. 2400 bis 4200 Mark. | 
Berwaltung der direlten Steuern. 

6. 8. Rentmeifter bei der Steuerkaffe in Effen | | 
im Regierungsbezirt Düffeldorf . . 1 2400|2700; 

Rotterieverwaltung. 
11. 4. Buchhalter, Serie ipandengs Geräte | 

und Regiftratoren . .. 12 - I +. 
I 

Klaſſe 11. 3000 bis 3600 Marf. | 
Verwaltung der indirekten BEN 

9. 1. Reviſions⸗Inſpektoren. . . . 47 8000!3200) 

Geftütverwaltu | 
108.| 1. Geftüt-Anfpeltoren (Ober-Ropäre | 

und Marftallvorfteher) . . : 

— — | 
28. 2. Hauptkaſſenkaſſirer . . . a 11 1800013150 

Klaſſe 12. 2100 bis 4200 Mark. 
Bergverwaltung. 

21. 1. Verwaltungsbeamte und Zeichner der 
geologiſchen Landesanftalt am — 
akademie in Berlin . . 

Dentfcher Reichs⸗ ce cerStauts 

68. 1. Erpedienten 

Minifterium ber geiffichen 2C. — 

128. 1. Kaſſen⸗ und Büreaubeamte der Tech⸗ 
niſchen Hochſchule in Berlin. . . 

Klaſſe 13. 2400 bis 3900 Mark. 
Verwaltung ber direkten Steuern. 

6. 2. Kataſter⸗Kontroleure und Sekretäre 640 
— — 

642 2. Vermeſſungsbeamte. . . 6 - |.» | 
Landwirthſchaftliche Berwaltung. 

101.| 5. Bermefjungsbeamte bei den General- | 
Kommiffionen . . » 2: 2 20. 410 . 

=) 0 

02 2100 24 

Le) D L 

— — — 

O2 

In Berlin außerdem je 800 Mark penfionsfähige Zulage. — 
Bei der Beförderung un Hauptlafjfenkaffirer iſt ie N — 

tellungen zurückgelegte „Biel injomeit en, als zur Fortge⸗ 
währung des jeitherigen Gehalts erforderlih if. — Auberden ein, 
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. Beamten ſollen fünftig beziehenin der 
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Stufe 

—1141117 
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300018300|8600|8900|4200 
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 Satafler- Kontroleur für 
= — — 

8 

Mark. 
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Die Beamten jollen verbleiben 
in der 5 
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nun der Katafter-Infpeltionsgeichäfte 
Landen eine Benfionsfähige Zunktionszulage von 

15” 
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8| = 
— Dienſtſtellung der Beamten. 

des Etats. 

Klaſſe 14. 2700 bis 3600 Mark. 
Eiſenbahnverwaltung. 

28. 2. Betriebs» und Verkehrs Kontroleure. 289 

Klaſſe 15. 2800 bis 3500 Mark. 
Handels⸗ und — 

68. 2. Zootfen-ommandeure. . . . 8 

Klalfe 16. 2800 bis 3400 Part. 
Verwaltung ber indirekten Steuern. 

9. 1. Hauptzoll- und DENIED EINE RUN 
troleure . . 181 

Klafle 17. 1800 2 4200 Matt. 
Berwaltun * Junern 

8.| 2. Büreaubeamte bei dem hatiftfchen Büs- 
reau . . 20 

Minifterium der se ichen x. Angelegen- 

119.| 2. Büreau- und Kafjenbeamte der Unie 
verfität zu Be : 10 

122.| 1. Büreau- und Kafjenbeamte der Kunfts 
mufeen zu Berlin . 6 

122.| 6a. VBüreau- und Kaffenbeamte des Runfte 
gewerbemufeums zu Berlin . 8 

122.| 7. a bei der ationalgalerie in 
1 

122.| 12. Sefretäre der. Königlichen Bibliothet 
in Berlin . 2 

122. | 20a. Büreaubeamte bei dem Meteorolo- 
giſchen Inſtitut zu Berlin . 2 

125.| 7. — — Kaſſenbeamte der Charite 
zu 12 

125.| 8, Bermaltungsfefretär des In tituts für 
Snfeltionsfranfheiten in Berlin. . 1 

Klaſſe 18. 2700 bis 3300 Marf. 
Berwaltung des Yunern. 

Baleröieulenani, Kriminal-Kome 
91. 6. ſſarien, Gefängnisinfpeltor bei 
92.| 8. den Bolizeiverwaltungen in Berlin 

und Charlottenburg . . 178 
92. 1. Grenzlommifjarien in Eybdikuhnen, 

a Illowo, horn und Beuthen 
b 

92. 8. Bolizei-Inipeftoren bei den Polizei⸗ 
verwaltungen in den Provinzen . 20 
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Die Beamten follen verbleiben 
in ber 

Beamten ſollen künftig beziehen in Der 

83. 4 6. 6. r.| 8] 9. 

Stufe 

53177727 
mMart. Dart. Ma m m l 

d 

—** 

8000[3300|860013900|4200| 

Bemerkungen. 
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Dienftjtelung der Beamten. 

— Klaſſe 18. 2700 bis 8800 Mark. 
andwirtbfchaftliche —— 

106.| 1. Eberfilnmeihe — 6 K 

Klaſſe 19. 2100 bis 3600 Dart 
inanz⸗Miniſterium. 

68. 2. Oberbuchhalter 7 — 
a 16... 84 

eig Dei — 
91. 4. Oberbuchalter der Polge-Qaupttafe 

in Berlin . . 1 

Berwaltung der bireften Sten 
6. 1. Sekretäre urd Buchhalter be der 

Zireftion für die Verwaltung der 
direlten Steuern in Berlin . . . 71 

6. 8. ir eg ee der Een ein — 

Berwaltung ber inbirekten — 
8. 2. Büreauvorſteher für das editions⸗ 

und Kanzleiweſen, Kallulatoren, 
Sekretäre und Regiſtratoren bei den 
Provinzial-Steuerdireltionen. . . 261 

Bergverwaltung. 
2.| 2. Sekretäre bei den Oberbergämtern . 42 

Anfiebelungs-Rommtiffion. 
54s.| 38. Setretäre, Speciallafienrndant . . 12 - - 

Finanz⸗Miniſterium. 
68. 2. Sekretäre Ind: Buchhalter bei den 

DOberpräfidien und Regierungen ꝛc., 
ein Kaffirer in Segmarı en. . 769 - 

69. 1. Buchhalter, Sefretäre I. Klaſſe und 
Kontroleure bei den Rentenbanken 4 - 

Banserwaltun 
66. 8. Zandmeifer und tehnifce Sefretäre 

der Allgemeinen ee ; 89 - | - 

Inſtizverw 
78. 6. Gerichtsſchreiber und — ga J | 

DOberlandesgeridten.. . . 288 - I. 

!) Außerdem peunonaMbig: u en bis zum — von 600 Wart 
im Durchſchnitt 800 Marl. — erlin — —— gr 
lagen bis zu 600 Marl, durchſchnittlich 3200 Marl. — erdem 11 
amte für Kaſſen⸗ und Debitsgeſchäfte —— —— von 



Die Beamten jollen verbleiben 
in Der 

Bemerkungen. 

_ Reft ber Dienftjahte, 

| 
| | | 
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18 s3 

9 

9 

‘) 

°) 

BREI Di 2 GE BE EN 2ER re Be. en 

) In — — — — ulagen 
burgſchainuc 800 ) Ei techniſcher eiar 

i — 800 Marl pen honsfähige Zulage. — F Sn: Berlitt 
außerdem penfionsfähigefofalgulägen von 800 
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Dienftftelung der Beamter. c#; 

des Etats. & E | i 

Noch Klaffe 19. 2100 bis 8600 Mart. 
des junern. 

Polizeiſekretäre, Obertelegraphiſten, 
= er Kaffirer und Buchhalter bei den 
9 2 . nn ungen in van ann 

arlottnburg . . - 116 

Landwirthſchaftliche Berwaltung. 
101.| 2. Generalkommiſſions⸗Sekretäre eg 60 

Minifterium ber rei 0. Angelegen- 

112.| 2. Sekretäre der Konfiftorien . 86 
117. 2. Sefretäre der Provin iaiſchultollegi 25 
128.| 2. Aendant und Sekretär bei ber 

nifhen Hochſchule in Hannover . . 2 

Eifenbahuverwaltung. 
28. 2. Buchhalter, Eifembahnjefretäre und 

vormalige Lehrer der aufgelöften 
techniſchen Eifenbahnihule . . . 1647 

28. 4 Berkftätten-Borftcher . 102 
82. 6 Eiſenbahnſekretäre beim ‚Sifenbahn- 

Kommiflfariat in Berlin . . 8 

Klaſſe 2400 bis 3300 Mark. 

1. 1. ——— von fistaliiden@rund- 
ſtückskomplexen bezw. von Mühlen 6 

Berwaltung der indirekten Steuern. 
9, 1. Ober⸗Grenz⸗ und — 

troleure . . . 658 

Verwaltung ber bireften — 
6. 8. Rentmeiſter bei den GSteuerlafien in 

j den Provinzen Schleswig-Holſtein, 
Hannover und Sefen«Halfan — 207 

Klaſſe 21. 2700 bis 3000 Mark. 
Geſtũtverwaltung. 

108.| 1. Hauptigeftüt-Rendanten . . . . . 8 

) Ein Beamter als Kallulatur-VBorfteher außerdem pen 
N: von 600 Marl. — °) In Berlin — ns an 
gen bis zu 600 Marl, durchſchnittlich 800 Mark. — 93 
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Beamten ſollen künftig beziehen in der Die Beamten follen verbleiben 
in der 8 

.14[65.] 6] 7.] 8] 9. f1.2] 8]4]6.]| 6] 7.]8] 9. & 
Stufe E 
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ken penfionsfähige Julagen von je 800 Marl. — 9 Außerdem Stellen⸗ Bean * 
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= Dienftftellung der Beamten. Sc El 

SR | Stufe 
des Etats & E | i 

Klaſſe 22. 2400 bis 8200 Mark. 
Eifeub rwaltung. 

28. | '4. Stationslaffen-Rendanten und en 2 
erpeditions-Borftcherr . . . 150 [240012650 

Klaſſe 23. 2550 bis 3000 Mark. 
14 1 Bergverwaltung. 
15. 1 Faltoren bei den Berge, ont an 
16. 1. Salzwerten. . 92 125501270 

Klaſſe 24. 1800 bis 8600 Marf. 
Domänenverwaltung. 

I: 1 Domänen-Rentbeamte (Rentmeifter) . 89 [180012100 

Verwaltung des ——— 
90. 2 Kreisfelretäre . . . —VF 489 

102 1. Laudwirthſchaftliche — 
102. m Büreau- und Kaſſen⸗ bezw. techniſche 
102.| ‘a Beamte (Übergartner zc.) der Iand« 
108. | 1 wirtbfeaftlidyen und eigen 
108. 2. Lehranftalten . . 18 - 

Minifterinm ber eiklien’w. Augelegen- 

112. 2. Selretäre der Konſiſtorien — 7 
119.| 1. Büreau- und „Zallenbeamie der Unie 

8-9. verfitäten mens aD, 
Breslau, Halle a.S., Kiel, Böttingen, | 
Marburg und Bonn . 81 - | - 

122. Su Büreauvorſteher bei dem Beodätifhen 
1. Inſtitut, Infpeltoren, Regiftrator 

89. und Kalkulator, ſowie Büreau- und 
20. Kaffenbeamte der Kunjtalademien 
22. und der Runftihule. . . . .» . 8 - 

Klaſſe 25. 2100 bis 3300 Marf. 

14. 1. Sefretäre und —ã— bei der Berg» 
werlsdireltion zu Saarbrüden — 20 1210012800 

ı) In Berlin außerdem de 800 Marl Zul age. — 1) Außerdem 2 Be 
amte je 600 Mark und ein Beamter 1200 Marl Zulage. — ) In Berlir 
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Die Beamten follen verbleiben 
in der 

4.]6.] 6.] 7.18] 9. 218. 

J itenfo efunffig beziehen in der 

31415161 7.]8]2. 

Bemerkungen. 
Nahe. Jahre. 

Reft ber 
Dienftiahre. 

Net der ww 

penfionsfähige Yulagen bis zu 600 Mark, durcchſchninlich 
Kart, 
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Slä 
des Etats. 

Dienftftelung der Beamten. 

Noch Klaffe 26. 2100 bis 3800 Mari. 

74. 6. Rednungsteviforen, Renbanten, Amts- 
— Gerichtsſchreiber und Se 

etäre bei den a. un ae 
a 

75. 1. Inſpektoren und Rendanten bei den 
beſonderen Gefängniſſen in Berlin 

Verwaltung des Junern 
96. 1. Inſpektoren bei den Strafanftalten 

u ge 3. Angelegen- 

Dekonomie⸗ und Stationsbeamte ber 
Charite zu Berlin . . 

Stationsbeamter des Inſtituts für 
Infektionskrankheiten in Berlin .. 

Klaſſe 26. 2100 bis 3200 Mark. 
Eiſenbahnverwaltung. 

28. 8. Stationsvorſteher I. Klaſſe 

Klaſſe 27. 1800 bis 3400 Marl. 
altung. 

Da. Foritlaffen-Rendanten . 

Klaſſe 28. 2100 bis 3000 Mare. 
des Yunern. Verwaltung 

91. 2. PolizeisAffefforen bei ber — 
waltung in Berlin .. 

Sr > 

> 

Finanz ⸗Miniſterium. 
61. F Beamte bei der Bermaltung b „ee aber 

gartens in Berlin . . 

Vene und Gewerbever ; 
68. | 8b. Be —— bei der em talt 

nSuıbl. . . 2: 2 2 2 200. 

Eifeubabnverwaltung. 
28. 4. Materialien-Bermwalter I. Klafſe 

‘) 95 Rechnungsreviſoren und 98 Rendanten —— e Gehali⸗ 
zulagen von ‚je 600 Marl. In Berlin außerdem enfionslähige 
pulagen von je 800 Marl, ferner die in einzelnen Bezirken als —** 
er Dali litthauiſchen, —— ——— wendiſchen und daniſchen 
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Die Beamten ſollen verbleiben ‚Beamten ſollen fünftig bezieheninder der g 
eh ee eh at = 

3, £15.|6] 7] 8] 9 11.2. 8] 4] 6.| 6] 7.|8.]9. 3 
Stufe E 

sle 
| 37 321 R 
slEISsISsSıSsıSle 

| 
8 

88 
27 

2100|2900|8100|8300| — | — [8138| 8 s | a |&E ı) 
18 r 

5 = - — en ve ur . - . ® 7) 

DIA 5501275601290018060132001 21 2 2 2 2 2 2 

00124001 260012800130001820018400 

4 
001255012700|2850]8000 re 
i 
| 

R 
Reſt der 

Dienftjahre. 

Neft der , 
Dienftjahre. 

fungirenben Gerichtsſchreiber und Gerichtsſchreibergehülfen ander 
= — Gehaltszulagen. — ) Außerdem 18 Beamte je 800 M 
danttionszulage als Vorfteher Heinerer Anftalten. 
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Dienftftellung der Beamten. 

92. 

92. 

76. 8. — 
4u.b. 

Noch Klaſſe 28. 2100 bi$ 8000 Marf. 
Verwaltung der direkten Steuern. 

Nentmeifter bei den Steuerlaffen in 
den Regierungsbezirten —— 
Düſſeldorf und Köln . . . 

Klaffe 29. 1950 bis 3000 Marf. 
Berwaltung des Innern. 

Polizei Kommiſſarien bei den größeren 
Polizeiverwaltungen in den Pro⸗ 
vinzen, mit Ausihluß von Char. 
Iottenburg, jedoch einſchließlich der 
PolizeisKfommifjarien in Wilhelms- 
haven und Geeftemünde . . 

Bürcaubeamte L Klaſſe bei den Po⸗ 
lizewerwaltungen in den Provinzen, 
mit Ausſchluß von Charlottenburg 

Klaſſe 30. 1800 bis 3000 Mark. 
Berwaltung bes Innern 

Polizei⸗Aſſeſſoren bei den Bolizeiver- 
waltungen in.ben Provinzen, mit 
Ausihlug von Charlottenburg . 

Berwaltung der direlten Stenern. 
Rentmeiſter Bei den Steuerlaffen in 
De ie — u 

a 

Klaſſe 31. 1500 bis 3000 Mare. 
erwaltung. 

Vermwaltende Beamte bei den — 
betriebsanftalten . — 

Berwaltung der direkten — 
Nentmeifter bei den Steuerkaſſen im 

Regierungsbezirk Münfter . 

Klaſſe 32. 2100 bis 2400 Mare. 
Juſtizverwaltung. 

Inſpeltoren bei den beſonderen Gefäng⸗ 
niſſen in u —— un 
Frankfurt a. M. 

1) Außerdem Stellengehalt bis zu 1200 Marl. — 

8 Beamte je 800 Marl Rendantenzulage — 

195 11960121 

| 
184 | - i 

| 

18 * 

49 11800 20 

8 1600118 

| 

26 1500.18 

| 

| 
8 ur 

—— a 
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Beamten follen künftig beziehen in der Die Beamten ſollen verbleiben 
in der 5 

314.1] 5.1 6.] 7.| 8] 9. ]1.12.] 8.] 4.]5.]6.| 7.]8.| 9. 3 
Ä Stufe Stufe E 
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s' 8 8 8 8 38 8 —A = E en 8 8 ——— 

RER 80012900|8000| — I8l8| 3 | 8 | 8 | 3 3 8 _ ’) 
31 SE 

@ 

a ar aa a — - [als s|s|s |: 8] | — 
rn ne | 32" 

18 2 

1.1.1] » 

| I 

x 
202000) — — — — — Isis as &8] -!—-|—-1—-|— 
| u: 
| & 

200'240012560l270012850l8000l — Ialala 1a 313 !3 851 —| > 
| 21 | & 

| m 
2100'2400|26001280013000| — | — [ala 8 Is | a | a Si — | — 
| 18 &5 
! R 

2000'220012400|2600/2800|8000| — aisls|al: 8 —| 9 g£ 
31 & 

Hteit bei 
Dienjtjahre. 

| | | | | u —I1—-1-1-1!- 135 

JF 

gehalt bis zu 1200 Mark. — *) Außerdem Stellengehalt bis zu 1200 Mark. 
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des Etats. 

119. 1. 8-0. 

28. 2. 
32. 6. 

74. 9. 

92. 8. 

122 | 6a. 

108. 1; 

68. 1. 

121. 1. 

7. 1 
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Dienitftelung der Beamten. 

Rod Klaſſe 86. 1500 bis 2700 Mark. 
Minifterium der —— ꝛc. Angelegen- 

Bauaufſeher bei * | Uiniverfitäten : 

——— 
Betriebsſekretäͤre 

Klaſſe 37. 1800 bis 2400 Mark. 
Juſtizverwaltung. 

Gefängnisinſpektoren bei den Land» 
gerichten und Amtsgeriditen . 

des Innern. 
Polizeikommiſſarien bei den kleineren 

— in den — 
vinzen 

Miniſterium der geilen x. ———— 

Sekretär der — ———— talt, Biblio⸗ 
thekſekretäre, Sekretär der Samm⸗ 
lungen und Reftaurater a — 
gewerbemujeum . R 

Klaſſe 38. 1650 bis 2400 Mark. 
Geftütverwaltung. 

Rechnungsführer und Sefretäre 

Klaffe 39. 1500 bis 2500 Marf. 
Handeld- und NG 

Hafenmeifter . . ; 

Miniſterium der geiftlichen zc. Angelegen- 
ten. 

Rendant bei dem SOJEIUBENIERUNGE 
in Droyßig . . — 

Klaſſe 40. 1600 bis 2400 Mark. 
Berwaltung ber indirekten Steuern. 
An: des ————— 
zins. 

* D 

AF 
OR Stufe 

u ei - 

213 a 

8 oo 

6610 J1500!165 

84 |1800118ä 

6 2 r 

7 = 

19 1650118 

14 —— 

— — 

ı) Die Altersftufenzeitabfchnitte rechnen vom Beginne des 4 
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Die Beamten jollen verbleiben Beamten follentünftig beziehen inder in der 5 
= 

3.]4]85)6| 71|8|89 f1.j2] 8] 4] 5.] 6] 7.|8.]9. 5 

Stufe 2 

7173 8138/95 & 
elslslslsläls 

N 

E 
38 

1900'2100|2800|2500[2600[2700| — |818| 3| 3 | 8 | 8 | 8 gE- 
21 al s 

1800 1950)2100[22502400/2550[2700] 513] 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |-8 |&S] ') 
56 3 Ä 83 

2100'220012800!2400| — | — | — 

:195001001225012400| — | — | — 

— —— ers ab. Bei der Anſtellung wird den Beamten dasjenige 
Gehalt bewilligt, welches dieſem Dienſtalter entſpricht. 

16* 
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. 5 
53 _E 
8 Dienftftellung der Beamten. =: — 

SGtufe 
des Etats. |: 

Klaſſe 41. 1800 bis 2160 Marf. 
Banverwaltung. 

6.| 4 Mafhinen- und Baggermeifterr. . . 19 

Klafie 42. 1800 bis 2100 Mare. 
Suftizuerwaltung. 

76.| 1. Sefretäre bei den ———— Seſene 
a in Berlin . . 14 

9%. | 1. Strafe ꝛc. Bermaung Ds 3m Be 61 

Klaſſe 43. 1500 bis 2250 Mark. 
Lanbwirtäicheftlidde Verwaltung. 

101 | 2. Specialtommiffionsfelretäre . . . . 152 

Klaſſe 44. 1800 bi8’1950 Mark. 
Berwaltung ber direkten Steuern. 

Sehretariats-Affittenten bei der Direl- 
tion für die Verwaltung der direkten 
Steuern in Berlin . 86 

6.| 2 Katafter-Affiftenten bei der Berwaltung 
des Grund- und lee 

= m 

Ratafter . . . . 60 

6.| 8. "Brent a 3 bei x Rreitaf in 
ranffurt a. M. . 6 

ber indirekten —— 
8.1 2 afihenten ei den — 

— — 188 

— 
20.| 2. — —— dem —— 

ämtern . . 28 

Deatfger Breufiiger Statt 

8. | ı. Bürenu-Affiftent — 

ae ae 
unb Bofen. 

b4a. | 8. Sefkretariats- Alfiftenten . -. . . . 9 - 

) Ein Sekretär, welder zugleich als Rendant fungirt, außerde 
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Dienftiahre. 

* 

| — — ⸗ — — — — ie — ⸗ — —— — — — — 

— — — ii — EU 1 [ 1 3 — no Eu En — — 

— — — — m — — — — — — — — — 

— — — m —, m rn - = — —— — — — y— — 

— — m Smzmn — — un 2 [ ] — — —— ——— —— den — 

F — mu — — — — » . — — — — — G— — 

ı 10 Rart — — ) 16 Sekretäre, welche zugleich als Rendanten 
dem Zulagen von je 160 Mark. 
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Dienftftelung der Beamten. 

Noch Klaſſe 44. 1800 bis 1950 Marl. 
Finanz-Minifterium. 

Sekretariats⸗ a Kaſſen⸗Aſſiſtenten bei 
den Oberpräfidien u, Reglerungen zc. 

Sekretäre 2. Klaffe beiden Rentenbanken 

Berictsfätebegenälfen und Alfiften- 
ten bei den [m : 

Berwaltung des Jun 
Büreauefffiftenten, Eetegrapäien und 

Leitungsreviſoren bei den Polizeiver⸗ 
waltung. in Berlin u. Charlottenburg 

Bäreau-@fitenten bei dem —— 
Meldeamt in Berlin 
Landwirthſchaftliche Verwaltung. 

Vürenu-Afijtenten bei den Generale 
Kommi us 

ifterium » get. xx. Angelegen- 

Sehretariats-Mfifienten der @onfitorien 
en der Provinzial- 

chulkollegien. 
a ent bei der Techniſchen 
PR in Berlin . 

Bürcau-Affiftent bei der Techniſchen 
Hochſchule in Hannover. 

VBüreau-Affiftent bei der Techniſchen 
Hochſchule in Aahen . . 

Klaſſe 45. 1500 bis 2200 Mark. 
Eifenbahnperwaltung. 

Stattonsauffeher, Stationsaffiftenten 
und Schiffskapitaͤne 2. Klaſſe . . 

Materialienverwalter 2. Klaffe . 

Klaſſe 46. 1400 bis 2200 Mare. 
Sandeld- und Gewerbeverwaltung. 

Aichmeiſter, Kaffen- und Büreaubeamte 
bei den ftaatlihen Aichungsämtern 

Erſte Aichmeifter bei ben Aichungs⸗ 
mtern in Berlin und Breslau und 

Rehnungsführer bei den auge 
ämtern in Berlin und Eöln. . 

117 

9216 

) Die Altersftufenzeitabfchnitte reinen vom Beginne Bes Un- 
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Beamten ſollen künftig beziehen in der Die an jelen verbleiben 

3.14]6.]6| 7.]| 8] 9.11.2]8.]4]|5.]6]7|8]% 
| Stufe 
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5 | 2|3|5|$ 
8 55 5 55 

| | | | 
u 

— 4881 83.18 |8.|3 3 = 
| | 1 EEE 5 

Ä 188 
- | - aaool-[-[- 1-1 -1- | - 188€ 

54 a 

| Bemerkungen. | 

wärterdienfialters ab. Bei-der Anftellung wird den Beamten. das⸗ 
jenige Gehalt bewilligt, welches diefem Dienftalter entipridht. 
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: Die 

ä = 1.| 2 | 
Dienftftelung der Beamten. 

Stufe 

des Etats. 

Klaffe 47. 1500 bis 2100 Mark. 
enbahnverwaltung. 

28. 3. Bahnmeiſter, Telegraphenaufſeher.. | 1744 115001600 

dels⸗ und Gewerbeverwaltung. 
68. 1. Hafenpolizeifefretäte . . -. . . . 6 - 

Juſtiz —— 
75. 1. Lehrer bei den —— efängniffen 

in Berlin . 7 . 
Verwaltung des Innern. 

96. 1. Strafe ze. Anftalts-Rehrer . . . . . 68 . 

Klafie 48. 1600 bis 2000 Marf. 
und Gewerbeuerwaltung. 

68. 2. Lootfenältermann, ASREODESIOEHEN, 
LZootienamts- Afiftenten . . . 28 11600j1750 

Klaffe 49. 1650 bis 1950 Marf. 
Bergverwaltung 

14. 1. Büreau⸗Aſſiſtenten bei der Bergmerte- 
Direktion in Saarbrüden . . 10  I1650|1800 

a. 50. 1500 bis 1800 Matt. 
ng ber birelten Steuern. 

6. 2. —* —— in den Bogenpienn 
hen Landen . . 4 11500 1680 

Berwaltung der inbiretten Steuern. 
9. 1. Mafhiniften auf BDLERENSFIN: un) 

Badıtihiffen . . 15 - 

Berguerwaltung. 
18 | 1:9 | Bürenflffifienten bei den Bergwerk, 
16. 1. Hütten und Salzwerten . . 71 - 

Yuftizyertwaltung. 
74. 6. Gerihtsfchreibergehülfen und Affiften« 

ten bei den zanDaeria ten und — 
gerihten. . . 2088 . 

Verwaltung de nern. 
92. 2 Büreaubeamte II. Klaſſe bei den Po⸗ 

lizeiverwaltungen in den Provinzen | 
mit Ausſchluß von Charlottenburg 98 

ı) In Berlin außerdem penſionsfähige Lokalzulagen von 150 Mark bis 
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Die 

ä R | Dienftftefung der Beamten. | 2; 
Stufe 

des Etats. E|% 

Klaſſe 51. 1200 bis 2000 Mare. 
Eifenbahnverwaltung. 

28. | 4. Lokomotivführer u. Schifsmafhiniften 7767 |120011886 

Klaſſe 52. 1400 bis 1800 Mar. 

Bauverwaltung 
65. 4. Schiffsführer, Maſchiniſten em und Vag 2: 

; meifter, Leuchtfeuerſchiffsführer, 
BRIUDer Dale Dalenban- 2. Schreie 
er und Auffeher, Schloßbaumate⸗ 

rialienverwalter, Stanaloberauffeher 
u. Flößereitontroleur, Echleufenmftr. 105 11400/1550 

Klaſſe 53. 1200 bis 1800 Mark. 
Berwaltung ber indirelten Steuern. 
ee ur Bolllteuzern und Wacht⸗ 

iff 
Zoll⸗ und Steuer⸗Einnehmer n. alaſſe. 

Zoll» und Steueramts-Affiftenten | 
und Zhorkfontroleure . . 649 .|- 

9|'4. Einnehmer und Erheber der Kommunis 
tationsabgaben . . ». . 2... 20 - 

Klafje 54. 800 bis 1200 Mark. 
Sandeld- und EL. | 

68. 4. Leggemeiſter . . s 15 900 

o © DD 2 ee 
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142} 8721816171819 
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Br. Nahmeifung, betreffend die u uon: Gehälter 
gleichitehenden Kaſſenſekretäre und 

x E Die 

& 5 Bezeihnung der Behörden oder 35 
Berwaltungen. AR 

des Etats. & 

Klaſſe 1. 1800 bis 3800 Marf. 
6 8, Gentralverwaltung der Domänen und 

99. 4 Horften einjchließlid des Miniſte⸗ 
j riums für Landwirtbfchaft 2. . . 28 

12. 2 ala mau ; 9 
19 8 Minifterium für Handel und Gewerbe 
67. | einfchließlich —— 

rt das Bergweien . . 18 
82. |85 Minifterium ber Öffentlichen. Arbeiten 
64 a6 A ließzlich Minifterial- ana 

j — ir das Eiſenbahnweſen zc. . . 87 
89. 2. Stunts DU DENDEEDUNENG 20.1: 689 
40. 1. errenhaus u ne an 1 
41. 1. bgeorbnetenhaus . . 1 
44. 4. Büreau des taats-Minifteriums . 6 
45. ß. Geheimes Staatsardiv in Berlin . 1 
46. 1: General» Ordens ⸗Kommiſſion 4 
47. 2. Geheimes EivilFabinet . . 2 
48, 4. u nungslammer . 8 
67. 6. Bunde inifterium 24 
71. 5. Minifterium . 17 
88. 5. * erium des Innern . 28 
86. 2. Oberverwaltungsg gericht 11 
109. | 6. Minifterium der geif ichen ꝛc. Ange 

legenheiten A 29 
11l.| 2. Evangelifcher Dbertirchenrath 8 

Klaſſe 2. 1800 bis 2800 Sun 
100. | 2. Dberlandestulturgeriht . . . 8 

Klaſſe 3. 1650 bis 2700 Marl. 
6. 1. Direktion für die Verwaltung der 

direlten Steuern in Berlin . . . 16 

6. 2. Verwaltung des Grund⸗ und une 
fteuer-Ratafters . . 3 192 

6. 8. Kreiskaſſe in Frankfurt a. M.... 4 
8. 2. Provinzials Steuerdireltionen . . . 64 
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der etatsmäßigen Kanzleibeamten und der denjelben 
Zeichner 2c. nah Dienftaltersjtufen. 

Die Beamten follen verbleiben 
in der Beamten follen künftig beziehen in der 

3214]5.|6]7.]e]| 9 112] 
Stufe 

Annan Bemerkungen. 

270018000|8800|860013800| — 1818| 8 8 7* — 
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Rap. Fit Bezeichnung der Behörden oder — 
Bermaltungen. 

des Etats. 

Roc Klaffe 8. 1650 bis 2700 Mast | 
Dberbergämterr . . . 82 11650/1800 20. 8 

20. 88. DEIN. 5.8 au rar 13 - 

= , Eifenbahnverwaltung . . . . . . 805 - 

45. 8. Staatsardine in den Provinzen . . 7 - | 

54a. 2. Aufiedelungs-Rommiffion . PR ——— 8 - 
b4n. 8. des 88l. 7 — 

68. 8. Oberpraſidien und Regierungen x. 868 - | - 
69. 1. Rentenbanten. . . . . ; 12 - | - 
78. 1. DOberlandesgerichte — 80 - | - 
91. 8. Polizeiverwaltungen in Berlin und 
92. 2. Charlottenburg . - » . 2... 25 - | - 
101. 2. SU on] ionen.. 2.0. 56 - 
101. 6. esgl. u 68 - | - 
106. 2. Landwirthſchaftliche Bepmaltung 15 - | - 
112. 2. Konfiftorien . 2 —J 30 - | - 
117.| 2. Provinzial-Schulfollegien . rufe vie 15 - |» 

—* Univerſitäten.. F 7 - | - 

122. | 68. | Kunftgewerbemufeum zu Berlin —— 2 - |» 
122. | 20a. U Snftitut zu Berlin . 1 - 
122. | 87. Akademie der Künfte zu Berlin . A 1 - | - 

Klaſſe 4. 1500 bis 2200 Marf. 
14. 1. Bergmwerls- Direktion in Saarbrüden 

Landgerichte und Amt Rn — 476 - | - 
ovinzen - | - 

GEifenbabnverwaltung . . ». . . . 781 11500|16WX 

14 18 1500! 16% 
16 1 Bergwerke und Salzwerke 

74. 1. 
92. 2. Polizeiverwaltungen in den 

2 

2) 5 Sanzlei-Injpeltoren außerdem Funktionszulagen von je 800 Mar! 
”) Bei der Bemeſſung des Gehalts der Zeichner und Kanzliften I. KMafi 

tommt die für Die Bem fung des Gehalts der Zeichner und Kanzliften maß 
gebend geweſene Dienftzeit in Anrechnung, wenn und fomweit diefelbe mehr al! 



Beamten ſollen künftig beziehen in der Die Bene verbleiben 

Bemerkungen. 

 1960/2100|2250/2400/2550]2700| — RAR 

a 
Ss ; 
& ) 
@& 

Reſt der 

| 
| — 
| 

1] 

III ı dl 
‘ 

1700,1800 1900}2000|2100|2200 

Nett d. Se | ! 
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4) Anrehnung der Militärdienftzeit auf das Dienftalter 
der Kanzliften nah Maßgabe der unterm 14. Dezember 

1891 Allerhödft genehmigten Beltimmungen. 

Berlin, den 6. Zuli 1893. 
In Abänderung der Vorfchrift unter Nr. 6 Abf. 2 des Er⸗ 

laffes vom 1. Mai 1893 G. III. 781 (Eentrbl. für 1894 ©. 213), 
betreffend die Einführung des Beſoldungsſyſtems nad) Dienitalters: 
ftufen für die Subalternbeamten, beftimme ich, daß auch für bie 
nad dem 1. Zanuar 1892 im Ranzleidienft angeltellten Militär: 
Anwärter bei Feſtſetzung des Dienftalter® und dementipredyend 
der Dienftalteröftufen diejenige Zeit mitberüdfichtigt wird, um 
welche ihre Anciennetät bei der erften etatSmäßigen Anftellung 
bi8 zur Dauer eines Jahres in Gemäßheit der unterm 14. De 
zember 1891 Allerhöchſt genehmigten Beitimmungen über die An- 
rechnung der Milttärdienftzeit auf das Dienftalter ber &ivilbe- 
amten zuruͤckzudatiren ift. 

Die nachgeordneten Behörden, denen die jelbitändige Feſt⸗ 
jegung des Dienftalter8 und Anweifung des Gehalts und ber 
Dienftalterszulagen übertragen ift, ermädhtige ich hiernach, die 
diesſeits für die erite Einrangirung feftgejegte Dienſtaltersliſte 
entfprechend gu berichtigen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die nachgeordnneten Behörden des Miniſteriums. 

G. III. 1988. 

5) Anrechnung früherer Dienftzeit bei der Gehaltsfeft- 
fegung nad) Dienftaltersftufen für folde Unterbeamte, 
welde früher etatsSmäßige Stellen in der Gendarmerie 

oder Schutzmannſchaft befleidet”haben. 

Berlin, den 5. Januar 1894. 
Bei Bemeſſung des Gehaltes nad ‚Dienftaltersftufen für 

foldye Unterbeamte, welche früher etatsmäßige Stellen in der 
Gendarmerie oder Schugmannjdhaft befleidet haben, hat die An- 
rechnung der in dieſen Stellen zurüdgelegten Dienftzeit nad 
Maßgabe der allgemeinen Grundjäge auch dann zu ge⸗ 
ſchehen, wenn die Uebernahme der betreffenden Beamten aus 
der Gendarmerie oder Schutzmannſchaft in die Stellen bei einer 
anderen Verwaltung lediglich auf ihren eigenen Antrag erfolgt 
it, da die Natur des Dienftes in der Gendarmerie oder Schutz⸗ 
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mannichaft es ansichließt, daß die Beamten dauernd in derjelben 
verbleiben. Dabei ift die Dienftzeit al Gendarm ebenſo zu be= 
Bandeln, als ob diefelbe in der Stellung eines Schugmannes in 
Berlin (1100 AH ſieigend in 15 Jahren auf 1500 AH) zurüd- 
gelegt wäre, und die Dienjtzeit als Gendarmerie-Dberwadhtmeijter 
eenjo, ald ob dieſelbe in der Stellung eines Schutzmanns⸗ 
Vachtmeiſters in Berlin (1500 H fteigend in 12 ur auf 
1800 A) zurüdgelegt wäre. Eine Unterſcheidung zwildyen be= 
ntienen und Fußgendarmen findet alfo nicht ftatt. 
Betreffs aller übrigen Beamten verbleibt e8 bei der Be 
ſimmung unter Ziffer 5 des Erlafles vom 31. März v. Is. — 
6G. I. 739% —, wonach bei Verſetzungen lediglich auf Antrag 
des Beamten, jobald eine Anrechnung früherer Dienftzeit in 
stage kommt, bis auf Weiteres in jedem einzelnen alle meine 
Entſcheidung einzuholen ift. 
| Im Uebrigen findet, morauf noch beſonders aufmerkſam ge= 
nacht wird, die Beſtimmung unter Ziffer 2 des Erlafjes vom 
3. März v. Is., wonach eine Anrechnung früherer Dienftzeit be en 
überhaupt nicht ftattzufinden bat, wenn es fih um bie Wieder- 

ellung penfionirter Beamten Handelt, auch auf penjionirte 
Smudarmen und Schugmänner Anwendung. 
SHiernach wollen die nachgeordneten Behörden verfahren. 
kollte nachträglich in einzelnen Fällen die andermeite Bemeſſung 
von Gehältern nach Dienftaltersitufen für Beamte, welde aus 
det Gendarmerie oder Schugmannfchaft hervorgegangen find, er- 
a. werden, jo ift das Weitere fchleunigft in bie Wege 
zu 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
| . In Vertretung: von Weyrauch. " | 
‚Nie nachgeordneten Behörden des Minifteriums. 
6. IM. 8812. 

6 Feftfegung und Anmweifung der Liquidationen von 
Scamten und Lehrer im Reſſort des Minilteriumd der 
geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten über Vergütung von 

Mieth3zins bei Verjegungen. 

(Gentralbl. pro 1891 Seite 487.) 

Berlin, den 23. November 1893. 
Auf den Bericht vom 4. November d. 38., betreffend Die 

nebit gt wieder beifolgende Liquidation des Kreis-Sch ul⸗ 
inſpeltors N. zu N. über Vergütung von Miethszins, erwidere 
ich der Königlichen Regierung, daß derartige Vergütungen zu 

1894. 17 
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den Umzugskoſten gehören und daher wie dieſe von der König- 
lichen Regierung nad) Maßgabe bed Runderlafjes vom 29. Rai 
1891 — G. TI. 944 — felbitändig feitzufeßen und zur Zahlung 
anzuweilen find. . 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. II. B. 8895. 

7) Bermwendung des Wohnungsgeldzuſchuſſes einer er: 
ledigten oder von ihrem Inhaber nicht verwalteten Stelle 

zur Beftreitung der Stellvertretungstoften. 

Berlin, den 4. Januar 1894. 
In Verfolg meines Runderlaffes nom 23. September v. 38. 

— 6. II. 2269 — (Centrbl. S. 701) überjende ich den nad“ 
orbneten Behörden beifolgend beglaubigte Abſchrift bes Bes 

Poluffes des Königlichen Staatswinifteriums vom 4. Dezember 
v. 38., betreffend die Verwendung des Wohnungsgeldzuſchuſſes 
einer erledigten oder vorübergehend von ihrem Inhaber nicht ver: 
walteten Stelle zur Beltreitung der Stellvertretungskoften, zur 
Kenntnisnahme und en 

. Dabei bemerle ich zur Beleitigung von HBweifeln über bie 
Tragweite des vorhezeichneten Runderlaſſes, daß der Wohnungs: 
geldzuſchuß nicht nur im Falle der Erledigung einer etatsmäßigen 
Stelle durch Tod oder Penfionirung, fondern bei jeder dDanernden 
Stellenerledigung — alfo auch bei derjenigen durch Verfegung — 
zur Dedung der Stellvertretungsfojten mitverwendet werden darf, 
wenn und ſoweit das in erfter Linie in Anſpruch zu nehmende 
Stellengehalt zur Dedung der Stellvertretungstoften nicht ausreicht. 

Der Minifter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
die nachgeordneten Behörden des Minifteriums. 

G. TI. 8060. 

Berlin, den 4. Dezember 1893. 
In Abänderung des Beichluffes vom 2. Juni 1886 wird 

hiermit beſchloſſen, 
daß, unbejchadet der beitehenden bejonderen Anordnungen 
im Bereiche der Juſtizverwaltung, 

1) in gleidher Weile wie das Gehalt aud der Wohnungs⸗ 
geldzuichuß einer erledigten oder vorübergehend von ihrem 
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Inhaber nicht verwalteten Stelle zur Beftreitugg der 
Stellvertretungskoſten zu verwenden iſt, jedoch nur inſo⸗ 
weit, als da3 in eriter Linie m Anſpruch ‚zu nehmende 
Stellengehalt zur Dedung der Stellvertretungätoften nicht 
ausreicht, und ferner nur zu Gunſten des die vollen Ge⸗ 
ihäfte der betreffenden Stelle wahrnehmenden Beamten, 
jo daß die Verwendung des Wohnungsgeldzuſchuſſes zu 
Remunerationen an Beamte, welche die Gejchäfte emer 
ſolchen Stelle nebenbei mit bejorgen, auch fernerhin aus: 
geſchloſſen bleibt; 

2) demgemäß auf den .... derjenigen Behörde, 
zu welcher der betreffende Beamte einberufen ift, die Be— 

| züge des leßteren mar infomweit zu übernehmen find, als 
diejelben nicht aus dem verfügbaren Stellengehalt und 
Wohnungsgeldzuſchuß gedeckt werden können. 

— —— — — 

Eine beglaubigte Abſchrift dieſes Beſchluſſes ift fämmtlichen 
Reſſort-Miniſtern mitzutheilen, um auch hiernach das 

orderliche für ihre Reſſorts anzuordnen. 

Königliches Staatsminiſterium. 

Bat zu Eulenburg. von Boetticher. von Scelling. 
Freiherr von Berlepſch. Graf von Caprivi. Miguel. 
won Heyden. Thielen. Bofſe. Bronfart von Schellen— 

| dorff. 
Weichluß. 

: € M. 3498. 

Gewährung .von Zagegeldern und Reiſekoſten aus 
jStaatsfonds an Vorſteher von Provinzial-Taubſtummen— 

anſtalten. 

Berlin, den 4. Januar 1894. 
Auf den Bericht vom 18. November v. Is. erwidere ich dem 
Königlichen Brovinzial-Schultollegium im Einverftändnis mit dem 
jdern Hinanzminifter, daß hinfichtlid der Gewährung von Tage: 
geldern und Reiſekoſten aus Staatsfonds die Vorſteher an Pro= 
vinzial-⸗Taubſtummenanſtalten den Beamten der Rate V. gleich⸗ 
‚züitellen und Denjelben wi nach Maßgabe der Berordnnung 
vom 15. April 1876, betreffend die Tagegelder und Reiſekoſten 
der Staatsbeamten, an Tagesdiäten 9 .M, an Fuhrkoſten pro 
ı Kilometer: a. Landweg 40 Pf, b. Eifenbahn 13 Pf und für Zus 
und Abgang 3 .H zu gewähren find. 

Im vorliegenden Falle — Heranziehung von Vorjtehern an 
PBrovinzial-Taubitummenanftalten zur ftaatlihen Prüfungskom— 
mifion für Lehrer an ZTaubftummenanftalten in der dortigen 

17* 
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Provinz — find die Tagegelder und Neifekoften diefer 
aus dem Diäten: und Fuhrkoſtenfonds des Königlichen Brovinzi 
Schulkollegiums zu beitreiten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Aufteage: Kügler. 

An 
das Königlihe Provinzia-Schullollegium zu R. 

V. DI. A. 8029. 

B. Univerfitäten. 

9) Erlaß, betreffend die Befähigung zum wilfenichaft: 
lihen Bibliotheksdienſt bei der Königlichen Bibliothe! 
zu Berlin und den Königlichen Univerlitäts-Bibliotheten 

8. 1. | 

Die Fähigkeit für die Anftellung im willenfchaftlihen Bi 
bliothelödienite wird durch zweijährigen Wolontärdienit bei dei 
Königlichen Bibliothek zu Berlin, oder einer der Königliche 
Univerfität3-Bibliothefen und durch die bibliothekariſche Fach 
prüfung erlangt. 82 

Für die Zulaſſung zum Volontärbienit find folgende Nach 
weife erforderlidh: 

8. ar Reifezeugnis emes Deutichen Humaniftifchen Sum 
naſiums; 

b. der Nachweis, daß der Bewerber 
die erſte theologiſche Prüfung, 
die erſte juriſtiſche Prüfung, 
die ärztliche Prüfung oder 
die Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen 

mit gutem Erfolge beitanden oder 
an einer deutichen Univerfität den vorgejchriebenen 
Habilitationgleiltungen genügt hat; 

c. der Nachweis, daß der Bewerber von einer Deutfche 
Univerfität auf Grund einer gedrudten Dilfertation um! 
mündlichen Prüfung zum Doktor oder Licentiaten pro 
movirt worden ift; 

. ein Beugnid über die biöherige Führung; 

. eine ärztliche an 

. der Nachweis, daß dem Bewerber mindeltens diejeniger — CD u 
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Mittel gefichert find, melde für feinen ftanbesgemäßen 
Unterhalt während zweier Jahre erforderlich ericheinen. 

. 8. 3. 

Das Gefuh um Zulaſſung als Volontär ifi an ben 
Bibliotheksvorſteher zu richten. 
Dem Geſuche find außer den nach 8. 2 erforderlichen Nach⸗ 
iweilen beizufügen: ein eigenhändig geichriebener Lebenslauf, das 
Feugnis über die Militärverhältiiiie und die Zeugniſſe über das 
nverfitäts-Stubium ſowie über eine etwaige jpätere Berufs⸗ 
‚Sätigkeit. f 

. 4 

Der Bolontär wird bei feinen Eintritt durch Hamdſchlag 
an Eidesſtatt verpflichtet. ; | 

5 

Die Beihäftigung des Bolontärs it jo einzurichten, daß 
perſelbe, joweit möglich, mit fämmtlichen bibliothefariichen Ge⸗ 

ſtszweigen bekannt wird. 
Dem Bolontär ſteht es, auch wenn er bisher an einer 

eren Bibliothek beichäftigt war, frei, das zweite Volontärjehr 
der Univerjität3-Vibliothef zu Göttingen zuzubringen, fofern 

Eſich auf der dortigen Univerjität zugleich einem zweiſemeſtrigen 
dium der Bibliothetshilfäwilfenfchaften zu widmen beabfichtigt. 

" 8. 6. | 

Die ——— Fachprüfung erfolgt bei der von dem 
iniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten eingeſetzten Prüfungs⸗ 

Muamijjion, welche aus dem Vorſitzenden und zwei Mitgliedern 
t. 

: Das Geſuch um YZulafiung it an den Vorſitzenden der 
Rrifungs:Kommilfion zu richten. 
“ Die Bulaffung ift bedingt durch den Nachweis, daß der 

rber fi im Volontärdienſte als brauchbar bewährt hat. 
[ dieſem Nachweiſe find dem Geſuche beizufügen: die in 
:: a — d und in $. 3 erforderten Schriftitäde und, jofern der 
| ir fih dem Studium der Bibliothefshilfswiljenichaften 
‚mi der Univerfität Göttingen gewidmet hat, die Darauf bezüg⸗ 
! Zeugnifle. 

§. 7. 
Die Prüfung ift eine mündliche und Hauptfädhlich darauf 

Ben, ob der Kandidat fi gründliche Kennmiſſe der 
liothef3verwaltungslehre, der bibliographiichen . Hilfsmittel 

md der allgemeinen Litterärgejchichte erworben hat. Außerdem 
MM zu verlangen eine für bibliographiiche Arbeiten ausreichende 
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Kenntnis der engliſchen, franzößichen und italienischen Sprad 
und allgemeine Belauntfchaft mit der Geſchichte des Schrift: u 
Buchweſens. Es gereicht dem Kandidaten zur Empfehlung, meı 
er jich Ipecielle Kenntniffe auf dem Gebiete der Paläograph 
oder der Incunabelkunde erworben hat. 

8. 8. 

Die Trage, ob die Prüfung überhaupt und ob diefel 
„ausreichend“, „gut“ oder „mit Auszeichnung” beitanden | 
wird duch Stimmenmehrheit der Mitglieder der Kommiſſit 
entſchieden. 

8. 9. 

Die Prüfungs⸗-Kommiſſion bat den Verlauf und Das & 
jammtergebnis der Prüfung zu den Akten zu vermerken. | 

8. 10. 
Wer die Prüfung nicht beitanden Hat, kann auf fein 

Antrag früheltens nad) Ablauf eines halben Jahres zur Wiede 
holung der Prüfung zugelafjen werden. In der Zwiſchenz 
Hat er den Volontirdienit fortzufegen. Eine mehr ala einmali 
Wiederholung der Prüfung ifi nicht geftattet. | 

8. 11. 
Wer die Prüfung beftanden Hat, erhält über das Ergebu 

ein Zeugnis des Borfigenden der Prüfungs:Kommiiffion. ( 
bat bis zu feiner Anftellung den Bibliotheksdienſt bei der Köni 
lichen Bibliothek zu Berlin oder einer der Univerjitäts-Bibliotheh 
unentgeltlich fortzufegen und ift bei Wiederaufnahme desſelb 
fofort zu vereidigen. Er führt nach der Vereidigung den Ti 
Bibliotheks⸗Aſſiſtent. 

. 12. 

Unter IUniverfitäts- Bibliothek im Sinne diefes Erlafjes 
auch die Pauliniſche Bibliothek zu Münfter zu verftehen. 

$. 13. 

Diefer Erlaß tritt mit dem 1. April 1894 in Kraft. 
“ Für die bereit vorhandenen Wolontäre und Affiitenten gi 
als Erjag der bibliothefariichen Fachpruüfung ein Befähigung! 
zeugni3, welches von dem Bibliotheks-Vorſteher, ſoweit ihm du 
nöthig erjcheint, auf Grund eines vorhergehenden Kolloquium! 
ausgeſtellt wird. 

Berlin, den 15. Dezember 1898. 

Der Minilter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

U. I. 2407. 
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C. Alademleen, Muſeen tx. 

10) Bekanntmachung, betreffend die Xbändernng bezm. 
Ergänzung der Prüfungs-Ordnung für Beidhenlehre- 

rinnen vom 23 April 1885. 

(Gentrbl. für 1885 Seite 561.) 

In Abänderung bezw. Ergänzung der Prüfungs-Ordnun 
für ira ah vom 23. April 1885 beftimme ich, dab 
in Abſatz des 8. 1 derſelben . künftig folgende Faſſung 

- „Bu der Prüfung werden nur ſolche Bewerberinnen dee 
laffen, welche dag 18. Lebensjahr vollendet und die erſte Klaſſe 
* höheren Mädchenſchule wenigſtens ein Jahr lang beſucht 
aben. — 

Berlin, den 6. Februar 1894. 

Der Miniſter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
| Im Auftrage: de la Eroir. 
, E.V. 4847. 

11) Ordnung der Keüfung Der Prima-Reife für 
ttraneer. 

Berlin, den 11. November 1893. 
Durch die Rundverfügungen vom 28. Oktober 1871, vom 

1. Januar 1872 ımd 29. Oftober 1874 (Wieje-Kübler, Ver: 
ordnungen und Gelege, Theil I. S. 446 fi.) it das Berfahren 

geregelt worden, welches bei der Prüfung folcher jungen Leute 
zu beachten ift, welche, ohne Schüler eined Gymnafiums oder 
ner Realſchule I. D. zu fein, ein Zeugnis der Reife für die 
Prima diefer Anftalten erwerben wollen. In diefen heute noch 

' m Kraft beftehenben —— iſt durch die Rundverfügung 
vom 4. Juni 1885 eine materielle Aenderung nur inſoweit ein⸗ 
getreten, als in Folge des Erlaſſes der Lehrpläne von 1882 
einzelne Modifikationen bezüglich der Prüfungsgegenſtände noth- 
wendig geworden waren. 

Nachdem inzwiſchen durch die Lehrpläne vom 6. Januar 
1892 einſchneidende Aenderungen in den Lehrzielen und Lehr— 
aufgaben der höheren Schulen eingetreten find, auch die in dem 
Erlaß vom 28. Dktober 1871 genannten höheren Lehranftalten 

| D. Höhere Lehranftalten. 
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mit jiebenjähriger Lehrdaner den ſiebenten Jahreskurſus verlo 
aben und * ausſcheiden, während anderſeits jetzi 
ückſicht auf gewiſſe Berufsarten die Oberrealſchulen neben d 

Gymnaſien und Realgymnaſien in Frage kommen, beſtimme i 
hiermit unter Aufhebung des Runderlaſſcs vom 28. Dftober 187 
und der Nummer 1 der Rundverfügung vom 4. Juni 1885 3 
fammenfafjend Folgendes: 

Diejenigen jungen Leute, welche, ohne Schüler eines Gy 
nafiums, eines NRealgymnafiuns oder einer Oberrealſchule 
fein und ohne die eg tg in eine dieſer Anftalten nachzuſuchen, 
ein Zeugnis der Neife für Prima erwerben wollen, haben fi 
an dasjenige Königliche ProvinzialsSchultollegium zu wende 
deſſen Amtsbereich fie durch den Wohnort ihrer Eltern oder du 
den Ort ihrer legten Schulbildung angehören. Der Meldun 
um Zulaſſung zur Prüfung find beizufügen ein Nachweis üb 
ben bisherigen Bildungsgang und die bisherige Führung, font 
die legten Schul- und Privatzeugniſſe. Sofern das Provinzi 
Schultollegium die Nachweiſe für ausreichend hält, übermeilt 
die Prüflinge einer entfprechenden Anftalt der Provinz. | 

Zur Abhaltung der Prüfung treten an den von Dem be: 
treffenden Königlichen Brovinzial-Schulfollegium zu bejtimmenden 
Terminen der Direktor der Anftalt und die Lehrer der Über: 
fefunda, welche in Diefer Klaſſe in den Hier unten bezeichneten 
ar unterrichten, als befondere Kommiſſion zu⸗ 
ammen. 

Es wird eine ſchriftliche und eine mündliche Prüfung abge 
balten. Su der eriteren gehören: 

a. an Gymnaſien: ein deuntſcher Aufſatz, eine Ueberſetzung 
aus dem Deutſchen in das Lateiniſche, je eine Ueberſetzung 
aus dem Griechiſchen und Franzöſiſchen in das Deutſche 
und Drei aus dem Xehrgebiete der Oberſekunda ent: 
nommene mathematifhe Aufgaben; 

b. an Realgyninafien: ein deutſcher Aufſatz, je eine Leber: 
fegung aus dem Deutfchen in das Franzöſiſche und 
Englilce, eine Ueberjegung aus dem Lateinifchen im’e 
Deutiche und drei mathematiiche Aufgaben wie zu a; 

c. an Oberrealichulen: dasjelbe wie zu b mit Ausnahme dei 
Ueberjegung aus dem Lateinifchen. 

Die mündliche Brüfung erftredkt fich: 
a. an Gymnaſien auf die lateiniſche und griechiſche Sprache 

die Geſchichte und Erdkunde, die Mathematik und Phyſik 
b. an Nealgymnafien auf die franzöfifhe und engliſch 

Sprade, die Geiichte und Erdkunde, die Mathemani! 
und Naturlehre; 
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c. an Oberrealſchulen wie zu b. 
gür den Fall, da an Gymnaſien die fchriftliche Ueberſetzung 

aus dem Franzöſiſchen, an Realgymnaſien die fchriftlicde Ueber: 
g aus dem Lateinischen nicht das Prädikat genügend ohne 

Ihränfung erhalten bat, ijt eine mündliche Prüfung in dem 
betreffenden ade zuläflig. 

Das Maß der Forderungen ift das für die Verjeßung nad 
Prima vorgefchriebene. Rüdfiht auf den gewählten Lebensberuf 
darf dabei nicht genommen werden. 

Befreiungen von der mündlichen Prüfung finden nidt ftatt. 
üglidy etwaiger Kompenjationen gelten im Allgemeinen 

die Borichriften des F. 12 der Ordnungen der Reifeprüfung an 
Ipmnafien, Realgymnalien oder Oberrealichulen. 

Die Prüfung darf nur einmal wiederholt werden. 
Die Prüfungs-Kommiljion ift ermächtigt, im Falle des Nicht- 

keichens der Prüfung die Meldung zur Wiederholung diejer 
vor Ablauf von 6 Monaten zurädzumerjen. 
Die PBrüfungsgebühren betragen 30 M, weldde vor Eintritt 
in die Brüfung zu entrichten find. 
Die On vom 29. Oktober 1874 (Wieſe-Kübler, 
Kerordnungen und Geſehze, Theil I. ©. ) bleibt in Kraft. 

Für die Ausfertigung der Zeugniſſe gelten im Allgemeinen 
de für die Reifezeugniſſe beitehenden Beſtimmungen. 

Die Ueberſchrift lautet: 
Gymnaſium (Realgymnafium, Oberrealihule) zu...... 

| Zeugnis der Reife Mir Prima. 
Die Beurtheilung der in den einzelnen Gegenftänden nad): 

wigenen Kenntniſſe ſchließt jedesmal mit einem der Prädikate 
‚hr gut, gut, genügend, nicht genügend“ ab. Dabei find aud 

Gebiete, auf melde fi) die Kenntniſſe 3. B. in der Mathematik 
ftreden, anzugeben; ebenjo 3. B. im Lateiniſchen und Griechischen 

bie Schriftfteller, deren Berftändnis erreicht ift. 
Derjelbe Vordrud ift auch für die eigenen Schüler der be 

enden Anftalten zu benugen, welche zum Zwecke des Nach: 
je8 der Reife für Prima ein Zeugnis verlangen. Dieſe 

kchüler ſind zu einer bejonderen Prüfung nur inſoweit heran: 
puichen, al3 e3 für die Verjegung nady Prima herkömmlich iſt. 

Nach Vorſtehendem wollen die Königlichen Brovinzial-Schul- 
bllegien die Direktoren Ihres Amtsbezirks mit Weifung verfehen. 

Der Miniiter der a 20. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
Knmtlihe Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. II. 2368. 
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12) Die Verwaltung von Nebenämtern, die ErtHeilun; 
von Privatunterricht und das Halten von Penjionären 

duch Leiter und Lehrer höherer Schulen. 

Berlin, den 27. November 1893 
Aus den Berichten, welche die Brovinzial-Schulfollegien au 

die Rundverfügung vom 2. Dezember v. 38. — U. DH. 1435. -- 
mir erftaitet haben, habe ich erjehen, daß die in derſelben vo: 
mir angegebenen Geſichtspunkte, betreffend Die Verwaltung vo: 
Nebenämtern, die Eriheilung von Privatunterricht und das Halte: 
von Benfionären durch Leiter und Lehrer höherer Schulen, be 
reits in allen Provinzen, wenn auch den örtlichen Berhältifie 
entfprechend angepaßt, im Allgemeinen beadytet werden. Insbe 
fondere hat es mid) mit Befriedigung erfüllt, daß die Direktore 
und Lehrer im Ganzen felbft bemüht find, etwaige Mikitände au 
diefem Gebiete abzuftellen und die Ehre ded Standes gegenübe 
falſchen Auffaffungen zu wahren, und daß die Königlichen Pro 
vinzial-Schulfollegien diefem Punkte eine ernſte und nachhaltig 
Aufmerkſamkeit widmen. 

Indem ich ſonach von einer ins Einzelne gehenden zuſammen 
faffenden Regelung der ganzen Angelegenheit abfehen darf un 
e3 bei denjenigen minifteriellen und provinziellen Beſtimmmge 
bewenden laffe, wie fie in Wieſe-Kübler Verordnungen und Ge 
fege II. insbefondere S. 263 ff. und in einer Reihe von In 
ſtruktionen für Direktoren und Lehrer enthalten find, begnüge id 
mid) mit nachitehenden mehr die formale Behandlung der vor 
tommenden Fälle betreffenden Direktiven. 

1) Die entgeltlihde Ertheilung von Unterriht durch Lehre 
Schulen an einer andern als der eigenen Anftalt ftell 

ch als eine Nebenbejchäftigung, mit welcher eine fortlaufende Re 
muneration verbunden ift, im Sinne der Allerhöchſten Kabinetsordr 
vom 13. Zuli 1839 2 S. 6.235) dar. Yu einer ſolchen Neben: 
beihäftigung bedarf e8 nad) der Rundverfügung vom 31. Do: 
ber 1841 (Wiefe-Fübler II. S. 268 f.) für alle Lehrer höhere 
Schulen der Genehmigung des Provinzial-Schulfollegiums. Diet 
durch Vermittelung des Direktor bei der gedadjten Behorde 
nachzuſuchen, ift Sade des betreffenden Lehrers. Die ertheilt 
Genehmigung ilt jederzeit widerruflich. 

2) Für die Ertheilung von Privatunterridt oder Nadhilt 
an Schüler der eigenen Pintalt ift die Genehmigung des Direktors 
erforderlih. Die Genehmigung ift in allen Yällen zu verjagen, in 
welchen die Kraft des Lehrers durch die Ertheilung von Privatunter: 
richt oder Nachhilfe übermäßig in Anfpruch genommen werden 
würde oder — namentlich mit Rückſicht auf bevoritehende Verfegun: 
gen oder Prüfungen — ein übler Schein erwedt werden fönnte. 
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3) Bon der Abficht, Privatunterricht an Nichtſchüler der An⸗ 
ſtalt zu extheilen, ift dem Direktor Anzeige zu machen, der auch 
in Diefem Falle dafür zu forgen Bat, daß aus folcher Thaͤtigkeit 
nie Die Aufgabe der Schule und das Anjehen des Lebhreritandes 
teinerlei Nachtheile erwachſen. Insbeſondere ift nicht zu geitatten, 
da an Prüfungsafpiranten, die nicht der Schule angehören, 
duch Mitglieder derjenigen Prüfungskommiſſion, vor ber Die 
Prüfung abzulegen it, Privatunterricht eriheitt wird. 

4) Bor Aufnahme vorn Penfionären Haben fi die Lehrer 
der Zultimmung des Direktors zu verjichern. 

Sn Zmweifelsfälleu enticheidet das Provinzial-Schulkollegium. 
Bon dei Fällen unter 1 bis 4 haben die Direktoren den 

Brovinzial-Schulfollegien alljährlid) eine Lifte vorzulegen und 
dabei auf etwaige Mipftände hinzuweiſen. Die Brevinzial-Schul- 
follegien werden in ihren periodischen Verwaltungsberichten über 
beiondere Beobachtungen oder etwa nöthig gewordene Anordnungen 
auf dieſem Gebiete ſich Eurz zu äußern haben. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
amtliche Königliche Provinzialchulkollegien. 
U. 11. 1269. 

13) Erwerbung der Berechtigung für den einjährige 
jreiwilligen Militärdienit gemäß $. 90, 2 der Wehr: 

ordnung. 

Berlin, Den 29. November 1893, 
Im Einverftändnis mit dem Herrn Kriegsminiſter beftinıme 

ich Hiermit, daß als Amftalten derjelben Kategorie im Sinne det 
diesſeitigen Rundverfügung vom 9. Februar 1881 und vom 
8. Juli 1885 (Wieje-Kübler, Verordnungen und Geſetze Th. I 
©. 470) nur öffentlihde Gymnaſien und Progymnaſien, Real: 
gunmafien und Nealprogymnafien, Oberrealichulen und Real⸗ 
ſqulen zu erachten End. jo zwar, daß der nad der Wehr: 
ordnung vom 22. November 1888 8. 90, 2 als Borausfegung 
für die Gewährung des Militärzengriffes geforderte einjährige 
Beſuch der Sekunda auf je zwei Anftalten dieſer 3 Kategorien 
ſich vertheilen kann. 

Dagegen kanıı nicht das Gleiche für militärberechtigte ſechs⸗ 
Aufige private Anftalten in ihrem Verhältnis zu öffentlichen 
Solanftalten der entiprechenden Kategorie zugeftanden werden, 
auch wenn erjtere in ihrem Lehrplan mit den gleichartigen öflent- 
lichen Schulen übereinftimmen. 
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Die Königlihen Provinzial» Schullollegien wollen Bors| 
ftehenbes in Zukunft beachten und die Direktoren Ihrer Bezirke 
darnach mit WVeifung verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. | 
Im Auftcage: de la Eroir. 

An 
die ſämmtlichen Königliden Provinzia-Schullollegien 

mit Ausnahme von N. 
U. N. 2500. 

14) Regelung der felten Zulagen von 900 # für die 
Oberlehrer an deu ftaatliden höheren Lehranitalten 
bei Uebernahme von Lehrern au einer anderen Provinz 

oder von nidtftaatlihen Anftalten. 
Berlin, den 29. November 1893. 

Nah dem Runderlaß vom 2. Juli v. Is. — U.U. 1229 
— (Centrbl. S. 685) ift für den dortigen Berwaltungsbezirt 
eine beitimmte, durch die Verfügung vom 27. April d. 8. — 
U. II. 823 — ziffermäßig feitgeltellte Anzahl feiter Zulagen von 
900 .# für die Oberlehrer an den ftaatlidden höheren Lehran: 
ftalten bezeichnet worden, beren Bertheilung dem Königlichen 
Provinzial-Schullollegium unter Beachtung der gegebenen Bor: 
Schriften zunächſt jelbftändig zufteht. Cine Weberjchreitung der 
übermiefenen Zahl von feiten Zulagen darf felbftredend nicht 
eintreten, da fonft die überhaupt zuläfjige Geſammtzahl aller 
Sulagen von 900 A überidhritten würde. 

dererſeits kann e8 vortommen, daß Oberlehrer, weldye 
Die Zulage bereits beziehen, aus einer anderen Provinz oder 
von nichtitaatliden Anitalten in die Gemeinſchaft der Oberlehrer 
ber ftaatlichen höheren Schulen der dortigen Brovinz übernommen 
werden, während eine Zulage nicht frei iſt. Diejen Oberlehrern 
a wider Willen die einmal bewilligte Zulage nicht entzogen 
werden. 

Sn ſolchen Fällen ift denjenigen Oberlehrern, welche von 
einer ftaatlihen Anftalt einer anderen Provinz an eine foldhe 
Anitalt des dortigen Bezirkes übertreten, die Zulage von 900 AM 
zwar unter Weberfchreitung der für die dortige Provinz zuge: 
wieſenen Anzahl von feften Zulagen anzumeilen, gleichzeitig aber 
durch eutiprechende Mittheilung an dasjenige Königliche Pro⸗ 
vinzial- Schulkollegium, in deſſen Bezirke der betreffende Ober⸗ 
lehrer bisher thätig war, dafür Sorge zu tragen, daß zur Aus: 
greihung der entitehenden Mehrausgabe der gleiche Betrag in 
em Bezirke des letzteren Provinzial Schulfollegiums vorläung 

nicht vertheilt wird, bis in dem Bezirke, in welchen ber betreffende 
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Oberlehrer verfegt iſt, eine Quloge von 900 M frei wird. Diele 
it aladann dem verjegten Oberlehrer anzuweilen, jodaß die ur⸗ 
prunglide Zahl der 900 .4 Zulagen wieder eingehalten wird. 
Tie vorläufig nicht vertheilte Zulage der anderen Provinz kann 
dann wieder in gewohnter Weiſe vertheilt werben. 
Wird Dagegen ein Oberlehrer mit feiter Zulage von einer 
nädtiichen oder ſonſtigen nichtjtaatlichen höheren Lehranftalt an 
eine ſolche ftaatlichen Patronates übernommen, in welchem Falle 
ane Staatliche Zulage nicht frei wird, fo hat das Königliche Pro⸗ 
dinzial. Schulkollegium vor der Uebernahme fi) des ausdrück⸗ 
ihen Berzichtes des zu verjegenden Oberlehrers auf die Zulage 
ir diejenige Zeit zu vergewiſſern, in der eine Zulage nicht ver: 
fgbar it. Geht der Oberlehrer darauf ein, jo it demjelben 
die nächft frei werdende Zulage zugutheilen. 

Der Miniſter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Auftrage: de la Eroir. 

An 
iämmtlihe Königlihe Provinzial-Schultolegien. 
U. IL 7660. 

1) Berfendung von Handſchriſten ꝛc. aus Bibliotheken 
der Höheren Lehranftalten an Univerfitätsbibliothefen zc. 

. Berlin, den 5. Dezember 1893. 
Unter Bezugnahme auf die von den Königlichen Provinzial- 

Schulkollegien in Gemäßheit meiner Aundverfügung vom 
21. März d. 38. — V. II 591 U.I — erftatteten Berichte will 
' hiermit genehmigen, daß die in den Bibliothefen der ftaat- 
lichen höheren Lehranftalten vorhandenen Handichriften, feltenen 
oder werthvollen Druckſachen, hervorragenden Bildwerfe, Mus 
alien, Atlanten und dergl. nady dem Ermeſſen der Anſtalts⸗ 
Direltoren direkt — alſo ohne vorherige Genehmigung der 
Knigliden- Provinzial: Schullollegien — an die Univerfitäts- 
Dibliothefen, die Königliche Bibliothek und andere unter ftaat- 
licher Verwaltung ftehende Bibliotheken verliehen werden dürfen. 
Dabei müflen jedoch folgende Bedingungen genau beachtet werden: 

1) Die Berjendung erfolgt in forgfältiger Verpadung und 
unter angemeſſener Werthdellaration auf Koſten und Gefahr der 

ihenden Bibliothef. 
) Die Entleihungsfriit ift in jedem einzelnen alle von 

dem Direktor der verleihenden höheren Lehranftalt zu beitimmen. 
3) Die entliehenen Handfchriften, Drucjachen zc. find auf 

der entleihenden Bibliothek jorgfältig aufzubewahren und dürfen 
nur m den Räumen derjelben zur Benupung ausgelegt werden; 
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bei Drudichriften, Muſikalien und Atlanten fteht e8 dem Direltor 
der verleigenden Anftalt frei, deren Aufbewahrung und Benupung 
außerhalb der Räume der entleihenden Bibliothek unter Berant: 
worilichkeit der leßteren zu geftatten. 

Zu Nahbildungen ift, wenn mehr als eine Schriftprobe 
oder ein einzelnes Blatt nachgebildet werden fol, betondere Er: 
laubnis erforderlich. 

4) Die Rüdjendung hat in gleicher Verpadung und min: 
Deiten3 unter derjelben Werthdeflaration wie die Verfendung auf 
Koſten und Gefahr der entleihenden Bibliothek zu erfolgen. | 

5) Im Falle der Beichädigung oder des Verluftes der ent- 
liehenen Handfchriften oder Druckſachen u. ſ. w. iſt feitens der 
entleihenden Bibliothef ala Schadenerfag derjenige Betrag zu 
leiften, welchen der Direktor der betreffenden höheren Lehranitalt 
im Einvernehmen mit dem Königlichen Brovinzial-Schultollegium 
für angemefjen erachtet, ſelbſt wenn dieſer Betrag die Werthdella- 
ration überjteigen jollte. 

Bei nichtſtaatlichen Anstalten Hat der Direftor zu der vor: 
bezeichneten Verleihung überdies die Genehmigung des Patrons 
einzuholen. 

Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien beauftrage ich, 
die Direktoren der in Betracht kommenden höheren Lehranftalten 
hiernach mit Weiſung zu verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
bie ſämmtlichen Königfichen Provinzial⸗Schulkollegien. 

V. I. 1675. U. 1. ‚ 

16) Anerfeunung lud Schulen als militärberedtigte 
nterridhtsanftalten. 

Berlin, den 6. Dezember 1893 
Auf den Bericht vom 20. November d. 38. ermidere id 

dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium, dag die in der Ber: 
fügung vom 18. Februar 1889 — U. II. 276 (Centrbl. S. 420 
— vorgejchriebenen Schriftitüde nur bei Nachſuchung der Militär: 
berechtigung für Privatfchulen beizubringen find. 

Was die Revifion und erfte Abſchlußprüfung am Gymnafiun 
zu N. betrifft, fo ift unter den angegebenen Verhältniffen nicht 
Dagegen zu erinnern, daß beide verbunden werden und be 
günftigem Ergebnis der Antrag auf Anerkennung der Schule als 
eine® militärberedhtigten Gymnaſiums unter Beifügung Dee 
Nevifionsberichtes bei mir geftellt werde. Im Uebrigen aber it 
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‚generell daran feitzubalten, daß bei nengegrünbeten Anftalten, zu 
deren Ausbau Die diesfeitige Genehmigung gegeben ift, fobald 
he den Abjchnitt erreicht Haben, an dem das Einjährigen-Milttär- 
zuugnis erlangt werden fan, .eme Reviſion vorzunehmen ift und 
m Falle eines günftigen Ergebnifjes die Erlaubnis zur Abhaltung 
der erſten Entlaſſungs- oder Abichlußpräfung bei mir nachzu— 
ſuchen bleibt. 

Die förmliche Zuerleummg des Zeugniſſes über die Ber: 
kung nach Oberſekunda darf nicht eher erfolgen, als die An 

_elennung der Anſtalt durch den Herm Reichskanzler ausgeſprochen 
iſt Damit darin feine Verzögerimg eintritt, ift in jedem einzelnen 
‚sale ſofort nach der Abſchluß— oder Entlaffungsprüfung an 
|” zu berichten. 

An 
jr Königliche Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schultollegium 
zut Kenntnisnahme und Nachachtung. | 
| Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: de la Croix. 
; An 
"die übrigen Königlihen Provinzial-Schulfollegien. 
T. I. 13568. 
! 

2. 

1) Abſchlußprüfung folder Gymnaſial-Unterſekundaner, 
elche unter Befreiung vom griechiſchen Unterridte an 
em dafür eingeridhten Erfaßunterrichte theilgenommen 

- Haben. 

ben 20, Dezember 1893. 
Auf den Bericht vom ꝛc. if dem Königlichen Provinzial: 

Echulkollegium Folgendes zu ermwidern. 
Diejenigen Schüler des Gymnaſiums in N., die am grie- 
en Unterrichte nicht theilgenommen, dafür aber in den Tertien 
ber Unterjetundu in der entiprechenden Stundenzahl Erjaß- 

anterricht in den neuen Sprachen, beſonders im Englifchen, und 
m den Realien erhalten haben, find bei finngemäßer Anwendung 
der Ordnung der Abfchlußprüfung nad) dem fechsten Sahrgange 
"unitufiger höherer Schulen vom 6. Januar 1892 nebſt Erläute- 
taugen in derſelben Weiſe zu prüfen, wie alle übrigen Schüler 
mer Bollanitalt beim Abſchluß der Unterſekunda. 

Das Zeugnis, weldyes fie nach dem Beitehen diefer Prüfung 
Bl haben, it nach dem der Pruͤfungsordnung beigefügten 

nd D mit folgenden Abänderungen desjelben außzuftellen: 
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1) In der Ueberſchrift find Die Worte „Verſetzung nad 
Oberſekunda“ zu erjeßen dur) „nach Abſchluß der Unterletunda 
beitandene Prüfung”. | 

2) In das Zeugnis it — am zwedmäßigiten am Schlufle 
des eriten Abfapes Hinter „Unterfelunda“ vor „I. Betragen und 
Fleiß“ — folgende Bemerkung einzufügen: 

„Nah Maßgabe der Bemerkung I vor dem Geſammt⸗ 
verzeichniſſe derjenigen höheren Lebranitalten, welche ge⸗ 
mäß $. 90 der WVehrordnung zur Ausftellung von Zeug: 
nilfen über die Den für den einjährigsfreiwilligen 
Militärdienit berechtigt find, war er von dem Unterricdhte 
im Sriechiichen befreit; an dem dafür eingeführten Erjaß- 
unterrichte hat er regelmäßig Theil genommen und ſich 
über die Aneignung des entſprechenden Lehrpenſums einer 
bejonderen Prüfung —— 

3) Der Schlußſatze, Nach Vorſtehendem — zuerkannt“ 
rt | fällt fort. | 

Selbitverftändlih ift nah Maßgabe diefer Beftimmungen 
auch bezüglih der anderen Gymnafien zu verfahren, Die eine 
gleiche Einrichtung wie dag in N. fchon haben oder etwa jpäter 
erhalten jollten. | 

An 
das Königlihe Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial-Schultollegium 
zur Kenntnisuahme und gleihmäßigen Nachachtung. | 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Su Auftrage: de la Croix. 

An 
bie übrigen Königlichen Provinzial-Schultolegien. 

V. H. 18601. 

18) Vorläufige Beſcheinigung über die beitandene Ab— 
ſchluß- oder Entlaffungsprüfung für folde Schüler 
höherer Lehranftalten, welde fih der Pharmacie zu 

widmen beabfidhtigen. 

Berlin, den 27. Dezember 1893. 
Der Vorſtand des Deutichen Apothefer-Vereins hierfelbft it 

bei mir mit dem Antrage vorftellig geworben, die Leiter der m 
Betracht kommenden Unterrichtsanftalten zu ermächtigen, denjenigen 
Schülern, welche nad erfolgter Verfegung in die Oberſekunda 
die Schule zu verlaſſen beabjichtigen, um fich der Pharmacie zu 
widmen, ein vorläufiges Zeugnis über den Ausfall der Prüfung. 
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io redhtgeitig: ausquitellen, Daß es ihnen ermöglicht wird, mit 
deginn des folgenden Vierteljahres eine Lehrſtelle in einer Apotheke 
mzutteten. Unter: Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 
# Oltober d. 38. — .U..D. -.2411°— (Gentrbl. S. 781) ſetze 
% die Königliben Propinzial⸗Schulkollegien hiervon mit dem 
Beuerfen in Kenntnis, dab es ſich empfiehlt, den vorftehend ‚bea 
ihneten Brüflingen ‚auf Erfordern vorläufige Beſcheiuigungen 
id die a Abſch 5 Entlaſſumgspruͤfung qus⸗ 

Der Minifter der geiſilichen ze. Angelegenheiten. 
= In Berteetung: won Weyrauch. 

Kante Königliche Provinzial@gultollegien. 
C.L 2836. M 12500. ° : 0. ,, = 

M Lontrolrecht der Brovinzial-Schulfollegieu über 
des Borhandenjein und die gehörige Unterbringung 
5 den höheren Lehranftalten gehörigen Vermögens. 

Berlin, den 29. Dezember 1893: 
Auf den Beriht vom 28. Dftober d. Is., betreffend bie 

khumgsmäßige Behandlung der Zuſchüſſe für die vom Staate 
Bterftü nichtitaatlichen höheren Lehranftalten, erwidere ich 

Königlichen Provinzial: Schulkollegium, daß in der von Dem⸗ 
angezogenen Eirkular-Berfügung vom 17. Juli 1880 — 

D. 1434 — (Gentrbl. S. 642) zu III. ausgeführt iſt, daß 
Kontrolrecht des Staates über das Vorhandenjein und Die 
tige Unterbringung des den höheren Lehranitalten gehörigen 
ögen3 zu den Oberauffichtsrechten des Staates gehört. In 
Erlafje vom 14. September d. 38. — U. II. 917° — 

Bentrbt. ©. 771) ilt ferner ausbrüdlich unter IV. 1 gejagt, daß 
ke Rechte und Pflichten des Staates und der Unterrichts-Ber- 
altıng ale Sculauffihtöbehörde unberührt bleiben. Es er: 
xbt ji hieraus, dab das dem Königlichen Provinzial-Schul- 
Hegium als Sculaufjichtsbehörde bisher zuftehende Necht der 
bntrole des Kapitalvermögens der Anſtalten in der bisherigen 
Beiie belaffen ift und daß aud) für die Ausübung desfelben ab- 
ndernde Beſtimmungen durch ben Erlaß vom 14. September 
3. — U. II. 917 — nicht getroffen ſind. Das Königliche 
kovinzial-Schulfollegium hat daher wie bisher fo auch fünftig 
® Erledigung von Anftänden felbitändig herbeizuführen. 

Der Minilter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

- An 
 Königlihe PBrovinzia-Schullollegium zu N. 
U. IL 2648. 
1894. Sc = 
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RM) Dedung des Mangels: an: Randidnien. des ‚höherer 
Lehramts hir ein, beſtimmtes Fach. 

| +. Berlin, den 30. Dezember: 1893 
*- Unter Bezugnahme auf bie Beftimmtun unter r. 1 Abfag | 
in meinem Runderlaffe vom 7. Anguſt 1892 — U. IL 1388 — 

en rbl. ©. 3 betreffend "Die allgemeinen Normen für di 
ariſche Belhäftigung und die — e Anſtellung vor 

Kandidaten des — Lehramts, trage ich das König 
liche Provinzial⸗ Kollegium aus Anlaß eines Spezialfalles 
jedesmal hierher Anzeige zu uritatten, wenn in der dortigen Pro 
vinz ih ein Mangel an Schulamtskandiduten für ein beftimmtel 
Lehrfach Herausftellen follte. Ich werde alddann daranf Bedach 
nehmen, Kandidaten de betreffenden Lehrfachs aus einer anbere 
Provinz, wo foldde über den Bedarf hinaus vorhanden jind 
dorthin. zu übermeilen. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
— Königliche nt 
Bu. 26D8. 

t. 

21) Angabe der Befreiung eines Zoglings vom Turne 
auf dem Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Befähigun 

für den einjährigsfreimilligen Dienft. 

- Berlin, den 2. Januar 1891 
In einem bejonderen Falle jind Zweifel darüber entſtanden 

ob die Anmerkung 1 unter dem Zeugniſſe über die wiljenfchaftli 
Befähigung für Den einjährigefreimilligen Dienft auch auf 
Befreiung vom Zumen Anwendung findet: Demgegenüber 
meifen wir auf Die Anmerkung zu 8. 90 der Wehrord 
welche lautet: 

„Die von der zuftämdigen Schulanfjichtöbehörde genehmig 
„Befreiung eines Zöglings von dem obligatoriichen Unterricht 
„ber Religion (bei. bejonderer Lage der. Eonfeilionellen Ber 
„niſſe), im Zeichnen oder im Turnen (im ‚alle der Befrei 
„auf Grund ärztlicher Zeugniffe) übt bei fonitiger Erfüllung 
„Bedingungen zwar feinen Einfluß auf die Zuerkennung 
„Zeugniſſes aus, jedoch iſt die Vefreiung auf dem Zeugniſſe a 
„drücklich zu vermerken. * 

Hierbei bemerken wir, daß als zuſtaͤndige Sculauffidi 
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behörde auch der Direltor als im Auftrage des Königlichen 
Provinzial-Schullollegiums handelnd anzufehen ift. 

Der Kriegsminiſter. Der Minüter der geiftlichen zc. 
Im Auftrage:  _ Angelegenheiten. 

| von Goßler. Im Auftrage: de la Croix. 

a A a u mit Ausnahme J 

RM 106.199. 1. 
' Mg U.TD 10.0 . 
| Ze — 

v Begründung der Anträge auf Ueberweiſung be= 
enderer Mittel zur Remunerirung von Hilfslehrern, 
ulde zur Bertretung von Lehrern an ftaatlihen höheren 

Zehranitalten einberufen: werden follen. 

- Berlin, den 3. Samuar 1894. 
Bei den Anträgen auf Bewilligung außerorbentlicher. Mittel 

gr Remunerirung von Hilfslehrerm, die zur Wertretung von 
Lehrern an ftaatlichen höheren Lehranſtalten einberufen werden 
Iolen, ift in neuerer Zeit wiederholt die Vorfchrift des Rund: 
elafies vom 6. April 1880 — U. II. 5126 — (Eentralbl. f. 
d. Untere. Verw. ©. 580) außer Acht geldifen worden, da zur 
Ammahme eines Hilfslehrers erjt gefchritten werden darf, wenn 
immtfiche übrigen Lehrer zur vollen Warimalzahl der Pflicht: 

herangezogen find und es nad Lage der Berhältniffe 
mtäunlich it, ihnen noch über dieſe Zahl hinaus die nicht zu 

den Unterrichtsitumden ded'zu vertretenden Lehrers vorüber- 
zuzutheilen. Due 

Ih bringe Diele Beftimmung hierdurch wieder in Erinnerung 
33) bemerfe, daß bei Anträgen der vorgebadjten Art ftet3 der 
trmäßige Nachweis für die Nothwendigkeit der Berufimg einer 

Nlislehrfraft bezw. des erbetenen Zufchuffes zu führen und zu 
em Zwecke dem Berichte 2 
1) eine Ueberficht Aber die Schülerzahl der einzelnen Klaffen 

der Anjtalt während des in Frage kommenden Semeſters, 
2) eine Ueberfiht über Die Vertheilung des Unterrichtes unter 
die Lehrer während des gleichen Zeitraumes 

bezufügen ift. | 5; 
| Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Argelegenheiten. 

a Im Auftrage: de la Groir, a / * er 
immtliche Kötrigliche PBrovinzial-Ecdmiellegien. 
D. II. 18029. u. — 

19* 
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23) Gebühren für Abfhlußprüfungszeugniije. 
Berlin, den 13. Januar 189. 

Auf den Bericht dom 24. Dftober v. 3. erwidere id) be 
Königlichen Provinzial-Schulkollegium, dab die über dad € 
ebni3 der Abjchlußprüfung nach dem jechiten Jahrgange neu 
tufiger höherer Schulen auszuftellenden Zeugniſſe, welche naı 

. 16 der Prüfungsordnung IV vom 6. Januar 1892 gebühre 
ei jind, an jich ald Abgangszeugnifje nicht gelten können. Fi 

die lebtgenannten verbleibt es, auch Hinfichtlih der etwa ; 
zahlenden Gebühren bei den an den einzelnen Anftalten bishe 
De Beltimmungen. Diejer Srundiap it auch bei da 
tlaß vom 17. Zuli 1898 — U. Il. 1748 — (Eentrbl. ©. 63% 

vorausgeſetzt. 
Kann demnach die Zahlung doppelter Zeugnisgebühren di 

wo Schüler mit der ©rlangung des Zeugniſſes über die Le 
ſetzung nach Oberſekunda (Vordrud D) von einer Bollanita 
abgehen, überhaupt nicht in Frage fommen, fo finde ich andere 
jeit3 nichts Dagegen zu erinnern, wenn in ſolchen Fällen das ; 
ertheilende Abgangazeugnis, gleichpiel ob dafür herkömmlich 
Weiſe Gebühren zu zahlen En oder .nicht, wit dem Zeugni 
über das Beltehen der Abjchlußprüfung in der Weiſe verbunde 
wird, daß der Direltor dieſem einen beſonderen entiprechend: 
Bermerk Hinzufügt, etwa in der in Vorſchlag gebrachten Faltung 
„Mit diefem Zeugnis wird N. N. von der Anſtalt entlajien. 
Die Anfügung eines vollitändigen Abgangszeugniſſes an jene 
Zeugnis erjcheint nicht erforderlich. 

Sollten Schüler nad Erlangung des Zeugnifjes über d 
a nach Oberjefunda die Schule ohne Abgangszeugn 
verlaflen, erübrigt nur, von der Einsreibung der für ein joldk 
etwa üblichen Gebühren abzujehen. 

Die an den höheren Schulen mit nur jehsjähriger Lei 
dauer über die erfolgte Aneignung der Lehraufgabe der oberit 
Klaſſe auszuftellenden Reifezeugniffe gelten Dagegen felbitverftänl 
li zugleich als Abgangszeugniffe und unterliegen den im Gt 
Der Anttalt vorgejehenen Beitimmungen über die Bebührenpflid 
Eine Ausnahme davon tritt nur in den jeltenen Fällen ein, d 
in dem Erlaſſe vom 17. Juli 1893 — U. U. 1748 — e 
wähnt find. | 

Gleichzeitig bemerfe ih, dab zweite Ausfertigungen vo 
gengniflen über die Abjchlußprüfung (VBordrud D) bezüglid d 

ebührenpflicht den zweiten Ausfertigungen der Zeugniſſe ubi 
die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig-freimillige 
Militärdienit gleich zu behandeln find. 

An 
das Königliche ProvinzialSchullollegium zu N. 
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Aichrift erhält das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium 
a Kenntnisnahme und gleihmähigen Nachachtung. Ä 

Der Minifter der geiſtlichen ze. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
Kir 5 Fr Pr ® . ’ £ — —— Provinzial⸗ Schultollegien - 

A Verleihung bes Charakters „PBrofeflor” an Ober- 
lehrer höherer Lehranftalten. 

den Dberlehrern: 
Dr. Biermann an der Ritteratadenie zu Brandenburg a. H., 
deiling am PBrogymnafium zu Doriten, 
I. Stolte am PBrogymnafium zu Rietberg, 
Einrtevant an der Oberrenljchule zu Breslau, 
diſche am Realprogymnafium zu Lüdenſcheid, 
Dr. Blume am Realprogynmafiun zu Lauenburg a. E., 

 Taede am Gymnaſium zu Burgfteinfurt, 
‚duhldnge am Gymnaſium zu. Minden, 
'ttte am Realgymmaſium zu Botsdam, ©  .. | 
' Hegdenreih am Realgymmafium zu Elberfeld, 1" 
Dr. Edler am Gymnaſium zu Herford, 

Vieluf am Gymnaſium zu Hirſchberg i: Schl., 
Dr. Hübner am Gymmaſium zu Schweidnitz, 
Dr. Biedmann am Öymnafiınn zu Baderborn, 
Hermes am Gymnaſium zu Mörs, 
Dr. Elsner am Matthias:Gymnafium zu Breslau, 
| Certner am Gymmafium zu Sr. Strehlig, 
ne Jarochowsky am Matthias-Oymnaſium zu Breslau, 
Dr. Uhdolph am Gymnaſium zu Gleimwig, 
Dr. Klipftein am Realprogymnafium zu Freiburg i. SchL, 
von Shämwen am König Wilhelms-Gymnaſinm zu Breslau, 
Dr. Binfler am Johannes-Gymnaſium zu Breslau, 
Sprotte am Gymnaſium zu Glap, 
| . Bau an der evangeliihen NRealfchule II zu Breslau, 
Me. Hoffmann am Zohannes-Gymnafium zu Breslau, 

| 
Dr. Anſchütz an der Ritterakademie zu Liegniß, 
Dr. Finke am König Wilhelmd-Gymnaftum zu Breslau, 

Hilt am Realgymnafium zu Dortmund, - 
| Sharnweber am Friedrichs-GOymnafium' zu Breslau, 
danſen am Progymnafium zu Wattenſcheid, | 
Dr. Krüger am NRealprogymnafium zu Freiburg i. Schl., 

"Dr. ze ssmenn am Matthias: Claudins- Gymnafium zu 
andsbek, na 
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"Rod am Leſſing⸗Gymnaſium'zu Berlin, 
Dr. Ölagel am TFriedrihs-Nealgymnaflum zu Berlin, 
Dr. Shemmel am Königlichen Realgymnaſumm zu Berlin 
Dr. Teuber am Gymnaßum zu Ehersmwalde, 
Krauſe an der Louifenftädtiichen Oberrealfchule zu Berlin 
Dr. Draheim am Wilhelms-Gymnafium zu Berkin, | 
Dr. Semiſch am Gymnafium zu Friedeberg N. M, 
Dr. Mühlmann am, sa vet ler u Berlin, | 
Dr. Bohm an der zmeiten ftädtirhen Realſchnle zu Berlin 
Dr. Boldt am Gymnafium-zu Eberswalde, 
Deden am Tsriedrich- een zu Berlin, 
Zimmerfitädtam Louiſenfſtädtiſchen Realgymnafium zu Berlin 
Dr. Shmidt am Gymnaſium zu Greifswald, 
Schuffert am Gymnafium gu. Kolberg, 
Shömann.am Pädagogium zu Putbus, 
Borgwardt am Gymmalium zu Reuftettin, 
Peiper am. Gymmafiun. zu Kreugburg, . 
Ziaja am König Wilhelms: Cymnafium zu Breslau, 
Uber am Gymnaſium zu Waldenburg i. Schl., 
Dr. Hartmanı am. Gymnaſium a Bohlau, 
Dr. Bünger am: Gymnafium zu Görlitz, 
Zehender am Readgymnafium nebit Gymnafium zu Hage— 
Dr. Niemeyer am Öynmalium zu Meldorf, 
Dr. Holled am. Gymmnajium gu Beuthen 

it der Charakter als. „Buofehor" beigelegt Banden: 

Bekanntmachung. 
U. II. 2724. 

25) SR SEEN ber von ben höheren Stadiſchul 
ausgeſtellten Reifezeugniſſe für eine. beſtimmte Klal 
einer berechtigten höheren Lehranſtalt nach vorang 
gangener Repiſion durch einen Shulmanı (Öymmnajia 

direktor). 

Berlin, den 3. Februar 188 
Dem Vorſtande des — ber Philologen an Den höher 

Stadtichulen Preußens erwidere ich auf die Eingabe vi 
10. Sanuar d. 38., betreffend Anerkennung der von den höher 
Stadtichulen ausgeftellten Reifezeugniſſe für eine beftimmte Kla 
einer bererhtigten Höheren. Lehranſtalt nad vorangeganger 
Reviſion durch emen- ——— Guymnafialdireltor) hiert 
Folgendes: 

Nach d er . Rumbverfügung, ‘vom 30. Juni 1876 (Bie 
Kübler, Verordnungen und Gejeße für das höhere Schulwei 
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heil I. ©. 322 ff.) it Die Vorpusſetzung der gegenſeitigen Ar 
— — Een — — Sun Berielben a 
die meſeriliche Hebsurinktunmang ie Lehrpſuns;, wie ‚hier! Fett 
die Gymnaſien, Rea gynnahtg und Oberrealſchulen oder deren 
Voranſtalten feſtgeſtellt iſt. ae inerläßlichen Borbedingung 
vermögen die meiſten höheren Stadtſchulen nad ihrer Organijation 
und Zweckbeſtimmung Nicht zu entſprechen“ Bervorgegangen aus 
lolalen Bedürfnifjen, Tuer biefelben, Losgelöft von der Gebunden⸗ 
heit allgemeinen‘. Qeirpläne, den: verjchiedenartigen a 
der Benöflerung innerhalb jelbitgezogener Grenzen gerecht zu 
werden. Ss hieße die Bedeutung diefer Schulen geradezu ge- 

en, wollte man fie zu offiziellen Vorbereitungsanftalten einer 
immten Art höherer Schulen machen und für bie entfprechenden 

allen die ‚allgemoin' verbmödlidhen Lehrpläne vorſchreiben. 
Dazu aber tomnit, daß De Den Stadtihulen fowohl in 

ken Unterrichisbetrieb als auch 'm ihren Pielleiftungen ders 
jngen regelmäßigen Kontrole entbehren, weldye für berechtigte 
höhere Schulen: ugrgehchrieben it, und daB bie Zufammenjegung 
ihrer Lehrerkollegien, meift ‚diejenige .Stetigfeit vermiffen läßt, 

welche im ganzen bei höheren Schulen gejichert ift. 
Bin ich demnach aus Ddiefen Gründen nicht in der Lage, 

dem Antrage Folge zu geben, fo mache ich doch darauf aufs 
merkſam, daß die Abgangszeugnifje höherer Stadtichulen von den 
direltoren berechtigter höherer Schulen nad) dem. inneren Wert 
beurtheilt werden, welcher ihrien, erfahrungsmäßig zufommt, u 
dab darnach auch die von der Direktoren veranitalteten Auf: 
nahmeprüfungen ſich bemeſſen. Je mehr alfo die einzelnen 
‚höheren Stadtfchulen nad) dieſer Richtung ihre Leiſtungen ver- 
volltommnen und Dadurd das Vertrauen der aufnehmenden An- 

en gewinnen, um jo mehr. werden fie, auch ohne offizielle 
Inertennung, dem; Hiele ſich nähern, das der Vorftand erftrebt. 

Den: Miniſter ber geffien zc. Angelegenheiten. 
De Bo 

Etabfihulen Preußens, zu Händen des Rektors der ſiädti⸗ 
ſchen höheren Knabenſchule, Herrn Dönne, Wohlgeboren 
zu Guminersbach. — 

An — 
J Vorſtand des Vereins der Bbilolpgen an den höheren 

| 
' UI. 108. 



288 

E. Schullehrer⸗ uud Lehreriunen⸗Seminare x. 
Bildung der Lehrer und Deren. perſonliche Ber: 

| | Yältnifle. | 

26) Vertretung von Baer. Behinderungs: 
* fäaällen. .5* 

VBerlin, den 14. November 1893. 
In neuerer Zeit Haben ſich die Anträge der Königlichen 
Provinzial-Schultollegien auf Ueberweiſung beſonderer Hilfslehr 
kräfte zur Vertretung von Lehrern ꝛc. an den Seminaren, nie: 
fa für ganz furze Zeit, fo ‚gehäuft, daß ich. mich veranlaft 
jehe, den diesfeitigen Cirkular⸗Erlaß vom 16. Dezember 1878 
— U. III. 3866 — (Schneider und von Bremen Ih. I ©. 401 
und ben. Erlaß vom 30. März. 1889 — U. IH. 1024 — m 
Erinnexung zu bringen, DE | 

Der Miniiter der gesitlichen 2c. ‚Angelegenheiten: 
ns Im Auftwage: 'Kligler.: ı 

fämmtlidye Königliche Provinzie-Schullolegien. . ,:: 

‚U, IIL 35%. Ä | Zr ro + 
3 ha 

27) Anrehnung früherer Dienſtzeit für die Leiter umd 
Lehrer au den —W und Lehrerinnen-Seminaren 

ſowie an den Präparandenanſtalten. | 
(Sentrhl. fär 1892; Seite 658) | 

-  - Berlin, idew 2. Februar 189% 
Nachdem die Grundfäge‘ ‚über. die Anrechnung fruhere 

Dienſtzeiten bei der Verſetzung und Beförderung von. Unterbe 
amten eine, Yenderung erfahren. haben ‚und die Io abgeänderten 
Srundjäge auch auf die Verfegintgen und Beförderungen von 
mittleren Beamten ausgedehnt worden find, jehe ich mid veram 
laßt, im Einverftändnifte mit dem Herrn Finanzminiſter Die neuen 
Grundfäge auch auf die Verfegungen und Beförderungen da 
Leiter und Lehrer an den Schullehrer-Seninaren und Präpa— 
randenanjtalten zu übertragen. 

Demgemäß bejtimme ich unter Abänderung der Nummer 6 
der Cirkular- Verfügung vom 5. Juni 1892 — U.II. 892 6. 
II. Folgendes: 

6) Das Dienftalter it vom Tage der etatdmäßigen An— 
ftellung des a in der betreffenden Lehrerfategorie zu be 
rechnen. AS Tag der Anitellung gilt der Tag, von melden 
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ab dem Lehrer die etatsmäßigen — Gehalt amd 
——— Zugewieſen fundd. 

In folgenden Fallen, nämlid: - 7 
| 8. we ne Beförderung von einer Stelle bes FREE RN 

in eine amdere Stelle dieſes Dienſtes, 
b. bei der Berufmg. von Kreiß» Schufinfpeftonen in den 

Seminardiertit, 
c. bei der Berufung definitiv: a ugeitellter Leiter und Kehren 

an einer talimdijhen höheren Unterriptsamptali iu: den 
Semimardienit - :.; 

| dem Berufenen, falis die Beforderung ober Berfegung 
ia dienſtlichen Intexeife, — wozu auch die Verſetzungen im. Folge 

: wa Drganifationdveränderumgen, dagegen nicht did zer! Strefe 
weeordnieien Berjebungen : zu rechten jind —, erfolgt:ilt, von der 

i der früheren Stellung zurückgelegten Diewitzeit: ſoviel ange⸗ 
+ Miset werden. Daß derſelbe :fogleich in. bie ſeinem bisherigen Ge⸗ 
' jele entipsechemde Gehaltsſtufe der nemein. Klaſſe eintritt und in 
I ieler Stufe mu noch dieſelbe Beit zu verhleiben hat, weldye er 
a 'ber. früheren Hafer: bie. zum Auſſteigen änıhie 
roͤchfihẽ Stufe noch: hätte zubh ringen wählen... 1, . 0:0. 

t. ein Gehaltsjag,. ie: —— Der Boamte:in deu fmiheren 
Haile zulegt bezogen hat, in der neuen Klaſſe nicht, jo tritt ‚Der 
Beamte. in ber ieggeren ſoglech ‚in Die mchſthoͤhere Gehaltsſtufe 
ein und verhleibt in dieſer, il all, te than 

a wenn bie. damit verbinden: Behaktaurrbeflerung weniger 
beträgt, al& fie ‚dent Venmten iß der. früheren Klaſſe beim 
Außlleigen ın : Die ‚nächlthöhere.. be altsitufe: Dex letzteren 
zu Theil geworden wäre, nur. noch dieſelbe Zeit; welche 
er auf ber zuletzi innegehabten Stufe. ber me Klaſſe 

.noch hätte zubringen mülfen;:. :.. 
b. wenn der vorbegeicheueie Fall’ it ‚guttifft;, die für das 

Aufiteigen in Die naͤchſthöhere "Stufe vorgeſchriebene Zeit. 
Bezog der Beamte im ber friiheren: Klaſſe normalmaͤßig be= 

‚zitö das Höchitgehals dev:iekteren, fa: hat er in der. entiprechenden, 
der nächithöheren Stufe der. neuen! Klafſe ſtets die volle 

Em meitere Aufiteigen im Gehalte votgeĩchriebene Zeit zu zu⸗ 

— der Beamte in der ſrüheren Elaſſe ihatjachlich ein 
MM: Gehalt, als ihm nach feinem :Dienftalter zuftand, fo ift 
—— Dienſtzen nach demjenigen Gehaltshetrage zu 
berechnen, welchen er in der früheren Klaſſe normalmäßig r 
beziehen gehabt hätte. Reicht die danach anzurechnende Dientt- 
ei nuht aus, um den Beamten ſogleich in die jenem bisher 

i bezogenen Gehalte entiprechende gleichhohe bezw. 
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nchſthoͤhere Gehaltsftufe: der: nemen Klaſſe eintreten zu jan 
jo it demjelben das ſeitherige höhere.:Sehalt einſtweilen und 
jo lange zu belaſſen, bis & an ——— nah im Gehalte 
anfzuſteigen Hat. 

Die antechnngbtäniee Dienftzeit. — dementprechend die 
Einrangirung des Beamten in eine der Gehalisſtirfen ber neuen 
Klafje iſt Lediglich nad dem normalmäßigen. Gehalte des Beamten 
im. det früheren Stelle‘ gu berechnen. Demgemäß jind ins 
befonbere etwaige, ‘neben dem Gehalte — Pro Beh 
Sana HF außer Betracht zu laſſen, Harn 2 —— e, mia Auer bei 

erufing von Vehrem an inländ Sole oki 
anftalten in den Seminardienſt in Perg Fo — ob 
der Lehrer bei der Berufung berens die fefte — 
von: 900 M bezogen bat oder nicht — dem normalmäßigen 
Gehalte des Lehrers. (Gehalt einſchließlich der Dienftalterszulage) 
die Hälfte ber Oberlehrerzulage mit 450 „A Hinzugufediuen fl. . 
Auch bei der Berufung‘ von Geütlichen tm Amm und Tehrera 
an Volka- und Minelſchulen einſchließlich der höheren: Mädchen: 

Im: in den. Seminardienit ann eme :Anzechnumg : früherer 
Dienitzeit erfolgen, und zwar, um eine’ asteloge Auwendung ber 
re ——— zu ——— en n.genben Map: 
gat ent 1 

al! Den Geiſttlichen iſt die Dienſtzeit vom or der Anftellung 
im geiftlihen Amte früheltens. aber vom zurädgelegten 

ja. 80: Behensjahr ab angatechnen: :&& wird fingirt, dab 
una ohte.. wort dieſem Zu e. (Arftellung im geiltlichen Amt, 

Teäßefens aber elegtes BO. debensjehn) wiſſenſchaft⸗ 
2.11 liche Lehrer an einer ſtaatlichen Höheren Unterrichtsanſtalt 
— — wären. Dauach ift em ſingirtes Gehalt ein⸗ 
—— der Dienſtalterszulagen zu berechnen, demſelben 
bie Hälfte. der Oberlehrerzulage mit 460 M zuguzählen 

und hiernach ‚bie. Eintangirang in eine der Stufen der 
neuen Gehaltsklaſſe zu bewirken. 

d. Bei der Berufung von: Lehrern au: öffentlichen Volle: 
und BRittetichulen. und höheren Wäddenichulen in den 
Seminardienft. kaun eine Anrechnung früherer Di | 
nur erfolgen, wenn die Berufung als ordentlicher Se— 

minarlehrer und Bräparandenanitalts:Voriteher erfolgt. 
In dieſen Füllen iſt das Dienitalter vom Tage der de: 
finitiven Anſtellung im öffentlichen Schuldienſte, früheſtens 
aber vom zurüdgelegten 31. Lebensjahre ab anzurechnen. 
Es wird fingirt, daß die Berufenen mit dieſem Tage 
(Befmitive An tellumg im Öffentlichen Schuldienit, früheſtens 
aber zurädgelegtes. 31. Lebensjahr) ordenttidhe Seminar 
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däehser geworben: waͤren: Damach iſt ein fiugirdes Gehalt 
ga berechnen und A Lie Einrangirung im 
eine ber Stufen der neuen Gehaltöflaffe zu bewirken. Die 
Anrechnung erer Dienſtzeit iſt jedoch auf einen. ge 
raum von höchſtens neun Sahren beichräntt, jo da 
biefen Füllen das erite Gehalt bei der Einrangirung der 
Betrag 'von 2400 M in ber. Ptovinz und von 2850 M 
in Berlin nicht überjchreiten darf. 

| Bei der Berufung und Anitellung von * von 
Volls⸗, Mittel- und höheren Maͤdchenſchulen «ld Ges 
= minat-Oberlehrer. ift eine Anrehnung näherer Dienftzeit 
. außgeichloifen. 
U. 1) Die vorfiehenden Beitimmungen finden keine Anwens 

dung uud es findet-eine Anvechnung früherer Dieuftzeit überhaupt 
niht Statt, wenn es fich um bie oe allein penſionirter 
Mmten Handelt. - 

2) Sofertt Seminarlehrer x. in, Der, Beit, fait’ dem 1. Apr 
1892 in andere Klafjen übergetveten find, iſt das : Dienftalteo 
jolher Lehrer für die Bemeſſung ihres Gehalts nach Dienftaltert+ 
ſtufen nach Mabgabe der vorſtehenden Grundſatze anderweit feſt⸗ 
zuftellen und ein ihnen danach etwa zuſtehendes höheres Gehalt 
für die Zeit vom 1. April.1892 oder dem im fonkxeten Falle 
zutreffenden jpaͤteren Zeitpunkte ah. nachzuzahlen. 

3) Hinſichtlich der in der Zeit vor dem ..1. April 1892 
legenden Faͤlle von Beförderungen: und Beriegungen. ift in der 
Beile zu verfahren, daß feſtgeſtellt wird; welche Dienfkzeit der 
Lehrer in. der früheren Klafſe zurückgelegt Hatte und welches Ge⸗ 
a ihm danach in dieſer Raffe zur Zeit: des Uebertrittes zuge⸗ 
anden haben würde, wenn die jetzigen Grundfätze ſowie die 

jeßige Dienftaltersitufenondnung Damals ion: beitanden hätten. 
Auf Grund ‚der jo getroffenen Feſtſtellung ift alsdann zu ermitteln, 
welche Dieniizeit dem Lehrer, beim Webertritt in die neue Klaſſe 
nah Maßgabe der obigen Grunbjäge anzurechnen geweſen wäre, 
wenn für. dieſe Klaſſe die jetzigen Gehaltsſaätze ſowie die 
jegige Dienſtaltersſtufenordnung damals ſchon beſtanden hätten; 
Dieſe een it bei Bemeſſung des Gehalts nach Dienſtalters⸗ 

für den Lehrer mitzuberückſichtigen - 
Hat der Lehrer in ber früheren eelafle ein — Gehalt 

heaogen, al3 ihm hiernach in der neuen Klaſſe zuſteht, fo it ihm 
das frühere höhere Gehalt einitweilen und fo lange zu gewähren, 
bis er — Maßaabe ſeines Dienſtalters im Gehalie aufzu⸗ 
ſteigen hat. 

Ergiebt ſich, daß bei Anwendung der vorgedachten Berechnung 
einzelne Lehrer ein höheres Gehalt zu beziehen haben, als ihnen 
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bei der bisherigen Feſtſezung bewilligt worden üft, fo ift ihnen 
bas höhere Gehalt ebenfalls: für die Zeit feit. dem 1. April 1892 
nachzuzahlen. rs Aa 5 

- Haben dagegen Lehrer nach obigen Grundſätzen weniger zu 
Beziehen, als ihnen bei der bisherigen Feſtſezung bewilligt worden 
it, ſo iſt ihnen das höhere Gehalt einſtweilen und fo lange zu 
a bis ſie ihrem. Dienftalter nach im Gehalte aufzulteigen 
aben, | 
Im Hinblick auf vorfichende Beſtimmungen made ich es 

den Königlichen BrovinzialeSchullollegeen zur Pflicht, bei den 
Anträgen bie trage, ob der Fall einer Verfegung „in bienitlichen 
Intereſſe“ vorliegt, ſtets mit befonderer Strenge und rem ſachlich 
zu prüfen und insbefondere keinerlei Verſetzungen mir zu’ dem 
Zwecke einer Gehaltäverbeiferung für den betreffenden Lehrer in 
Antrag 'gu-bringem  : — SR: 

4) Bei Verſetzungen lediglid auf Antrag der Behrer wir, 
ſobald eine Anrechnung früherer Dienftzeit bei Bemeflung des 
Sehalts nad) Diemftalterzftufen in Frage kommt, in’jedem ein: 
zelnen Falle minifteriele Entſcheidung getroffen werden. 

5) Bei. einer Strafverfegung auf Grund eines Disciplimar- 
artheils, ſofern dieſelbe in der Weile zur Ausführung gelangt, 
daß der botreffende Dehrer in eine Stelle derjelben Kategorie oder 
in eine Stelle einer anderen: Kategorie, :für welche diefelben Ge⸗ 
haltsſätze und Dienftaltersitufen beftehen, verjegt wird, iſt, 
78. wenn auf Strafverfolgung vhne Verminderung des Dienit- 
»  :ednlommensi'erfannt At, dem Lehren fein Gehalt umd 

:. Dionftalter auch im bei neuen Stelle uwerkuͤrzt zu belaflen, 
b. wem auf Sttafverjegang mit‘ Verminderung des Dienit- 

einkommens erkannt! üt, das Dienſtalter bes Lehrers zwar 
ebenfalls unverkürzt weilerzutechnen, es wird aber in jeder 
Sehaltsftufe das ihm danach zuftehende Gehalt um den 

- Betrag der in dem’ Disciplinarurtgerl feitgefeßten Ein- 
- fommensverminderung gelürkt. » — 
6). Kann. dagegemw die Strafverſetzung nur in ber Weiſe zur 

Ausführung gebracht werben, daß der "Lehrer in eine ‚Kategorie 
verjegt wird, für, welche andere Gehaltsjäbe oder Dienſtaltersſtufen 
beitehen, jo wird wegen: Feſtſetzung des: bemfelben in der neuen 
Kategorie zu rechnendon Dienitalters: jedesmal miniſterielle Ent: 
ſcheidung getroffen :werdett. ar - 2 

7) Ob und warn in den Fällen einer Strafverfegung mi 
Einfommensverminderung von der Kürzung des Gehaltes, ins⸗ 
befondere nad) Erreichung der höchften Dienftaltersftufe, ganz oder 
zum Theil wieder abaufehen fei, bleibt in jebem einzelnen Falle 



291 

miniſterieller Entſcheidung vorbedalten, weshalh eintretenden Falles 
an u berichten ıft Sale. 

8) Wo bei Anwendung obiger Gruundſütze im einzelnen Falle 
ih bejondere Härten gegenüber dem. betreffenden Lehrer ergeben 
iollten oder wo, wie bei dem Uebertritt eines Lehrers mit einem 
Einzelgehalt in eine Klaffe mit auffteigenden Gehältern, jene 
Grundſätze überhaupt nicht anwendbar find, tft gleichfalls m jedem 
Falle an mich zu berichten. — | 

9) Zugleich beitimme ih, daß vom 1. April 1892 ab die- 
jmigen Lehrer, deren Bejoldungen nad) dem Syitem der Dienft 
altersftufen geregelt werden und welche ihrem Dienitalter nad) 
vor ihrem Tode oder vor ihrem Webertritt in den Ruheſtand zu 
diem maßgebenden HBeitpunfte- {dem -betreffenden -Bierteljahrsan- 
'mge) im Gehalte aufiteigen Eormten, die entiprechende Zulage 

dann zu gewähren ift, wenn die Bewilligung vor ihrem Tode 
ser vor der Anordnung ihrer Verfegung in den Ruheſiand nicht 
mehr erfolgt it, daß mithin der auf die betreffende Zeit entfallende 
Schalisunterjchied nachzuzahlen, ſowie der- erhöhte Gehaltsſatz 
bei Zeftfegung der Penfion, des Witwen- und Waifengelde3 und 
bei Gewährung der Snadenfompetengen zu Grunde zu legen ift. 

Vorausſetzung für eine ſolche nachträgliche Berüchſichtig 
bleibt jedoch, dab nicht etwa in Dem dienstlichen oder — *2 
lichen Verhalten des Lehrers Anlaß vorhanden wur, ihm zu dem 
betreffenden Zeitpunkte die Zulage einftweilen vorzuenthalten. 

Hiernach ift das weiter Erforderliche zu veranlaſſen. 
Sofern das Königliche Provinzial-Schultollegium für die 

Icrgangenheit bei der Berechnung des Dienftalterd und dem: 
aifgiedjend der Dienftaltersftufen zu einem von den diesfeitigen 
Feſtſtellungen in der Deriigung vom 5. Zımt1892 - U: UI. 892 
G. II. — abweichenden Ergebniffe gelangt, iſt in tabellarijcher 
yorm nach dem beiliegenden Mufter zu berichten und minifterielle 
Genehmigung zu etwaigen Aenderungen einzuholen. 
‚.. Etwaige Anträge auf Abänderung der bisherigen Gehalts- 
eitfegungen eventuell Vafatanzeigen find mir binnen 3 Monaten 
einzureichen. 
Skchließlich bemerke ih, daß die hinſichtlich der Anrechnung 
rüherer Dienſtzeit bei der Feſtſetzung der Gehälter der Kreis— 
Sdulinfpeftoren erlaffenen Verfügungen vom 22. Zuni 1892 — 
Ü. IL B. 1253 G. IH. — und 9. September 1893 — U. IH. 
B. 2418 G. III. ! ®"s — in dem Gentrbl. für die gej. Unterr.- 
Verwaltung für 1892 S. 671 und für 1893 ©. 731 abgedrudt find. 

i An 
jämmtlihe Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 
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Abichrift erhaͤlt die Königliche Regierung unter Bezugnahme 

auf meinen Cirkular-Erlaß vom 5. Jum 1892 — U. DIL 892 
G. IH. — ur. Kenntnisnahme. 
Re Der. ie) der ee x. Aingelegenpeiten. 
bu * 

Mamiche — NE 
UV. II. 1842. U. U. III. B. G. I. 

Nahmweifung über die anderweite Feſtſetzung von Be: 
en der Leiter und Lehrer. an den Schullehrer: 

 .. Seminaren und Präparandenanitalten. 

Singirtes Gehalt vor 
er Berufung ih den 

Seminardienft. 

86. 
— 
licher Lehrer 
an einer höh. 
Unterrichtsan⸗ 

alt“). 
Geburtstag Venennung 

il 
— — 

ad 

—17 

nächſte 1 naͤchſte 
Steigerung Steigerung 

= wit einem- 
Grhalt von] ° Vem erkungen. 

von 
ahren O etrao 

Tag derjelbeit 
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28). Aufnahme non Zöglingen in din eunagelilchen 
Rehrerinuen-Bitdungsanitalten zu Droyßig.it 

Die diesjährige. Yalfınhme en Zöglingen in die evan- 
| gelifchen Lehrerumen-Bilduagsanftaten zu Droyßig bei Zeig 
findet in der eriten Hälfte des Monats Auguſt ſtatt. 

Die Meldungen ſowohl für das Gonvernanten:Inftitit’ ıwie 
für da8 Lehrerinnen-Seminar find bis zum 15. Mai d. 38. 
unter Beachtung der in dem Gentralblatte für Die gefammte n⸗ 
terricht8- Verwaltung in Preußen für 1892 ©. 415 ff. veröffent⸗ 
lihten Aufnahme:Beftinumungen an dert Veiter Der“ Anſtalten, 
Seminar⸗ Direlior Dr. vomVerg im Droßig einzuſenden. 2 

Der Eintritt in die mit Be Lehrerinnen-Bildungsanitalten 
verbundene im ber Seel au Di für evangeliihe Mädchen (Ben 
act) ſoll in d Dftern oder Aufang Auguſt erfolgen. 

| Meldungen für no je Bat Ei ebenfalls an den Sr 
| t Dr. vom Berg 8.3 Droykig zu richten. 

Auf. befonderes portojreies Erfuchen werben Abdrucke ber 
Nachrichten und Beltimmun en aber die — Anftalten von 
der Seminar⸗Direktion üb 

Berlin, den 8. — 1894. 

Det Miniſter der geiftlichen zc. — 
Im — Kügler. 

| ——— 
V. M 287. 

| | 
| 

9) Die Seminar: Muſitlehrer. Dürfen den Kandidaten 
der Theologie keine Zeugnifje Aber die ihnen im Bau zc. 
von Kirchenorgeln ertheilte Unterweifung ausitellen. 

Königsberg, den 21. November 1893, 
Es iſt zu unfeter Kenntnis gelangt, daß Kandidaten der 

Theologie gelegentlidy ihres Hoſpitinms an den Lehrer-Seminaren 
hieſiger Provinz von den Semmar-Mufifichrern über den Bau 
und die Einrichtung der Sirchenorgeln ſich Haben informiren 
md hierüber Zeugnifſe ausſtellen laſſen, um dieſe den Meldungen 
zur zweiten theologiſcher Pritfung beizufügen. 

Nachdem wir 'und wegen biefer Angelegenheit ‚mit dem 
Königlichen Konfiftorium hierſelbſt -im Verbindung gefekt haben, 
unterjagen wir ‘den Seminar-Bufiftehrern hieſiger Provinz, hier- 

mit, den Kanbideteit der Theologie fernerhin Serie ber ges 
| dachten Art auszuitellen. re u u | N 

4 ta ” Fu? 57 



296 

2) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung in der Päl 
gogif tritt die Prüfungs-Kommilfion zu einer gemeinſchafili 
Bei rechung über die in der jchriftlichen, der praktiſchen und 
Bißßerigen mündlihen Prüfung hervorgetretenen Leitungen 
einzelnen Lehrer zuſammen und ftellt unter Mitberüdfichtigu 
der eingereichten Zeugniffe feit, in — Faͤchern der Methe 
jeder Lehrer noch geprüft werden ſoll. 

Es werden Gruppen von je 6 Eraminanden gebildet, ı 
jede diefer Gruppen wird in der Methodi von drei Unternd 
fähern geprüft. Sit das Ergebnis der Prüfung in der ei 
Gruppe zweifelhaft, jo wird ber betreffende Examinand 
weiteren Prüfung in einem Unterrichtsfache oder in meh 
einer — Gruppe überwieſen. 

3) Die Prüfung in den fakultativen Fächern und die 
gänzungsprüfung bilden den Schluß der zweiten Lehrerprifu 

Fuͤr dieſe gelten die Beitimmungen der Prüfungs-Ordnu 
Bis die erjte Lehrerprüfung. ($. 21 der Prüf.-Drdn.). 

IV. Schlußbeſtimmung. | 
_ Ueber den Gang und Verlauf der Ichriftlichen, pralti 

und mündlichen Prüfung wird ein Protofoll geführt. 
Die Ergebnifje der Prüfung werden in eine von dem 

Mans zu führende Liſte eingetragen. 
Das Protokoll und die Ergebnißlijte werden in der Sdl 

konferenz vorgelefen, fejtgeftellt und von jämmtlichen Mitglied 
der Prüfungs-Kommiffion unterjchrieben. 

Königsberg, den 29. November 1893. 

Königliches Provinzial⸗Schulkollegium. 
Graf zu Stolberg. 

31) Turnlehrerinnen-Brüfung zu Berlin im Jahre 18 

Für Die Na LnD. melde im Frühjahr II 
in in abzuhalten it, Habe ih Termin auf Montag 
28. Mai d. 38. und die folgenden Tage anheraumt. 

Meldung en ber in einem Lehramte ftehenden Bewerber 
en bei der — Dienſtbehörde ſpäteſtens bis zum 1. : 

. 38., Meldungen anderer Bewerberinmen bei derjenigen Kö 
lichen Regierung, in deren Bezirk die Betrefferide wohnt, ebenf 
bis zum 1. April d. 38. anzubringen. _ 

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in fein 
Lehramte ftehen, Haben ihre Meldungen bei dem Königlid 
Polizei⸗Praͤſidium hierſelbſt bis zum 1. April d. 38. einzureid 
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Die Meldungen können nur dann Berückſichtigung finden, 
ifnen die nach 8. 4 der Prüfingsordnung vom 22. Mai 

890 vorgeſchriebenen Schriftſtuͤcke ordnungsmaͤßig beigefügt find. 
Die über Gefundheit, Führung und Lehrthätigleit beizu- 

mgenden Zeugniffe müffen im neuerer Beit -fein. 
Die Anlagen jedes Geſuches find zu einem Hefte 

ereinigt einzureichen. 
Berlin, den 15. Februar 1894. 

Der Minilter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

achung. 
V. D. B. 457. 

F. ODeffentliches Vollsſchulweſen. 

Als Mutter im Sinne des Geſetzes vom 27. Juni 1890, 
etreffend Die Fürſorge für die Waiſen der Lehrer an 

Wientlihen Volksſchulen, ift nur die leiblide Mutter, 
| nicht aber die Stiefmutier anzuſehen. 

Berlin, den 15. Suli 1893. 
Auf den Beriht vom 25. Mai d. 38. ermwidere ich der 
iglihen Regierung, daß ald Mutter im Sinne des a 
27. Zuni 1890, betreffend die Fürſorge für die Waiſen der 

rer an öffentlichen Volksſchulen, nur die leibliche Mutter, nicht 
die Stiefmutter anzufehen: ift. 
Da die Mutter der Hinterbliebenen Kinder des Lehrers N. 

daſtorben ift, fo haben dieſelben Anſpruch auf ein ftaatliches 
iſengeld von jährli je 84 M. 
Der Umftand, daß die Kinder eine Stiefmutter haben, ift 

1 Entſcheidung der Frage, welches Waifengeld ihnen zuiteht, 
m ohne Bedeutung. 
— hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver⸗ 
en. 

Der Miniſter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
Königliche Regierung zu N. 

D. MD. 1238. 

19* 
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33) Nachweiſung derjenigen verwahrloften Kinder, w 
treten8 des Geſetzes vom 13. März 1878) bis zum 31. 1 

find, bezw. welde ſich an dem legtgenan 
(Sentralblat 

* © 
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ber Zeit vom 1. Dltober 1878 (dem Tage des Inkraft— 
überhaupt in Zwangserziehung untergebradt geweſen 

enoh in Zwangserziehung befunden haben. 
%0 und 881.) 

Gejammtbetrag derjenigen Koften, ng 
8 zeane auß der Verpflegung der tn für jedes Kind 

Kinder im lets Spalte 3 begeichneten er bis zum 

im D nitt 

2 2 * auf: die Dauer 

ſenen Etatsjahre ers 31. März d. 38. überhaupt er⸗ſines ASahres 
nchlen find und zwar: wadfen 44 und war: urdf 

dem 
dem dem 
— in Sa. Kommunals Saale in Sa. 

: Berbanbe u 
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17. 19. 
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34):Hejllurfe für ftammelnde und ftotternde Kinder. 

Berlin, den 15. November 1893. 
Aus den Berichten der Königlichen Regierung vom 4. und 

14. Oktober d. 38. babe ich mit Befriedigung eriehen, daß bie: 
in vetſchiedenen Orten des dortigen Regierungsbezirks Kai ab: 
gehaltenen Heilkurſe für ftammelnde und ftotternde Kinder zu 
günftigen Ergebniffen geführt Haben. 

Mit der Königlichen Regierung bin ich darin einverftanden,! 
daß das Halten von Vorträgen durch die Leiter der Heilkurie 
für Kinder mit den vorgedadhten Sprachgebrechen auf den Lehrer: 
fonferenzen im Intereſſe der weiteren Förderung der Sache von 
befonderer Wichtigkeit iſt. 

Der Königlichen Regierung gebe ich in diefer Hinficht die 
erforderliden Weilungen anheim. 

An 
die Königlidye Regierung zu N. 

Abichrift erhält die Königliche Regierung unter Bezugnahme 
auf den Nunderlaß vom 18. Zuli 1889 — U. III. a. 17827 — 
(Sentrbl. S. 622) zur Kenntnis und Nachachtung. 

An 
die übrigen Königlichen Regierungen. 

Abſchrift erhält das Königliche Brovinzial-Schultolegium 
unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 18. Juli 1889 — 
U. II.a. 17827 — zur Kenntnis. 

Der Miniſter der m zc. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
die ſämmtlichen Königlihen Provinzial⸗Schullollegien. 

U. M.A. 2788. 

35) Dispenfirung jüdiſcher Kinder in hriftliden Volks— 
ſchulen an den Sonnabenden und an den hohen jüdischen 

Feiertagen vom Schulbefude. 

Berlin, den 18. Sanuar 189. 
Auf den Bericht vom 30. Dezember v. 38. ermwidere id 

der Königlichen Negierung, daß jüdifche Kinder, welche chriſt⸗ 
Ihe Volksſchulen beſuchen, auf Antrag der Eltern oder dern 
Stellvertreter an den Sonnabenden und an ben Bogen jüdischen 
Feiertagen von dem Schulbefuche zu dispenfiren find. Daß bie be 
treffenden Kinder Gelegenheit haben, jedesmal dem Synagogen: 
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Heabienfte beizumohnen, ift nicht Vorbedingung ber Dis: 
n. 

Die Königliche Regierung wolle die Schulauffichtsbehörden 
Bezirtes hiernach mit Weilung verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
MR Bönigliche Regierung zu R. 
V. MD. 16. 

| 
W Der Austritt aus der Kirche bewirkt nicht ee 
Beiteres den Austritt aus der Schulfocietät, welde für 
Kr Angehörigen des betreffenden Religionsbelennt- 
| niſſes beftimmt ift. 

Im Namen des Königs. 
In der Berwaltungsftreitfache 

des Maurermeilter® und Gerichtstarator8 N. zu N., 
Klägers und — re 

wider 
den katholiſchen Schulvorftand, jett den Magiftrat zuN., 

- Beklagten und Berufungsbeflagten, 
das Königliche Dberverwaltungsgeriht, Erſter Senat, in 
Sigung vom 4. Februar 1898 

Recht erkannt, 
° daß auf die Berufung des Klägers die Enticheidung des 
I Bezirtsausfchufles zuN. vom 1. Zuni 1892 zu beftäfigen 

und Die Koften der Berufungsinſtanz — unter Feſtſetzung 
des Werth des Streitgegenftandes auf 71,18 — dem 
Kläger zur Laft zu legen. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 
Durch Verfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 

. September 1891 find die bisher zur altkatholifhen Schule 
R. gewieſenen altfatholiichen Hauspäter der Stadt N. in die 

Bi Ort beitehende katholische Schule unter Abtrennung von dem 
igen Schulverbande eingeiäult worden. Auf Grund dieſer 

Qulungsverfügung ift Kläger, obwohl er am 6. November 
1885 den Austritt aus ber romiſch-katholiſchen Kirche in ben 
= des Geſetzes vom 14. Mai 1873 erklärt hat, für bas 
dalbjahr vom 1. Dtober 1891 bis 31. März 1892 zur Unter: 

ber katholiſchen Volksſchule in N. mit einem Beitrage 
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von 71,18 4 herangezogen worden. Nach fruchtlos erhobene: 
Einfprud Hat er Klage mit dem Anſpruch auf Freiſtellung vo 
der geforderten Abgabe angebracht und zur Begründung eineı 
feit3 die Nechtsbejtändigkeit der Verfügung vom 22. Septembe 
1891 angefochten, andrerjeits ausgeführt, daß der Austritt au 
der Eatholiichen Kirche ihn von allen Leiltungen für die fon 
feſſionell-katholiſche Schule befreie; er ift aber durch Eutſcheidun 
des VBezirlsausfchuffes zu N. vom 1. Juni 18092 mit fen 
Klage unter Auferlegung der Koften abgewieſen worden. 

Gegen dieje Enticheidung, auf Deren — 
ung im Uebrigen Bezug genommen wird, bat Kläge 
rechtzeitig Berufung eingelegt. Bun Rechtfertigung Hat er aud 
drüdlich beftritten, daß er Altkatholif fei, und bemerkt, daß ı 
zwar bie Rechtsbeſtändigkeit der Verfügimg vom 22. Septemb: 
1891 angefochten habe, meil diefe die Veranlafjung zu ſeine 
eranziehung gegeben habe, daß er aber keineswegs die Zuge 
Örigfeit zur altkatholifchen Religionsgemeinfchaft Habe zugeitehe 

mollen, daß er vielmehr den Anſpruch auf Freiſtellung von di 
geforderten Abgabe grade aus dem Mangel der Zugehörigte 
zu einem beitimmten Religionsbekennmis hergeleitet Habe. En! 
lid bat er ausgeführt, daß der Austritt aus der katholiſche 
Kiche auch das Ausfcheiden aus der katholiſchen Schulſociet 
als nothwendige Rechtsfolge nad) ſich ziehe, und hieraus g 
folgert, daß er vom Schulvoritgude zu Unrecht herangezogen ſe 

Der beflagte Magiftrat ermwidert,. daß der Austritt de 
Kläger aus der katholiſchen Kirche dad Ausſcheiden aus bi 
katholiſchen Schuljocietät deshalb nicht: bedinge, weil er weh 
einer andern Religiondgemeinjchaft beigetreten, noch einem ander 
Ortsſchulverbande durch die Aufſichtsbehörde zugewieſen ſe 
Er hat deshalb Beſtätigung der Vorentſcheidung beantragt. 

Diefem Antrage war aud zu entipreden. In Der gegei 
mwärtigen Inſtanz find beide Parteien darüber einig, daß Kläg 
aus der römiſch⸗-katholiſchen Kirche ausgetreten iſt, ſich aber ein 
andern Religionsgemeinfhaft nicht angeſchloſſen hat, insbeſonde! 
nicht derjenigen der Altkatholiken. Es bleibt daher auch nur 
prüfen, ob Kläger in Folge Austritt aus der katholiſchen Ki 
auch aus der katholiſchen Schulfocietät ausgeſchieden iſt, un 
dies iſt zu verneinen. Nach 8. 3 des Geſetzes vom 14. Mi 
1873 (GSejehfammlung Seite 207) bewirkt die Erklärung de 
Austritt8 aus der Kirche, Daß der Austretende zu Leiitunge: 
welche auf der perfönlichen Kirchen- oder Kirdhengemeinde-Ang: 
hörigkeit beruhen, nicht mehr verpflichtet ft. Zu diefen Leiftunge 
aber können nur ſolche an die Kirche und Rirchengemeinde, me 
jedoch folde an die Volksſchule gezählt werden; denn Diele 
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auch dann, wenn fie nur für eine einzelne NReligionspartei be⸗ 
ſtimmt it, kein kirchliches Inſtitut, ſondern eine Staatsanftalt 
(1 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landredjts); vn 

erhaltung Liegt auch — abgefehen von der auf der Mitbe- 
mung des Schulhauſes zu kirchlichen Zwecken begründeten 
Ausnahme des 8. 37 Titel 12 — I des Allgemeinen Land⸗ 
rechts — nicht den Kirchengemeinden oder Kirchengemeindeanges 
hörigen, ſondern den zur Schule gewieſenen Hausvätern ob 
(8. 29, 30 und 34 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Land 
rechts); Die Pflicht zur Theilnahme an der Schullajt beruht Daher 
ah nicht auf der Kirchen- oder Kirchengemeinde-Angehörigfeit, 
iondern auf der Zuweiſung zur Schule Hiernach Tann der 
Austritt and einem beitimmten Glaubensbekenntnis auch die 
net von der Verpflichtung, zur Unterhaltung der für dieſes 

bensbekenntnis beitimmten Schule beizutragen, nicht zur 
mmittelbaren rechtlichen Yolge Haben; er kann vielmehr nur 

 sittelbar ein Ausfcheider aus der Hausväterfocietät herbeiführen, 
ı wenn durch ihn ſich Die Bebingungen ändern, welche die Zu— 
weiſung zu einer beitimmten Schule bewirken. Dies ift zweifel- 
los der Fall, wenn mit dem Austritt zugleich der Uebertritt zu 
| einer Religionöpartei verbunden ift, für welche eine andre Schule 
| beitimmt dt: denn Hier greift die Beltimmung im $. 30 Tit. 12 
: %h. U des Allgemeinen Landrechts, daß beim Beitehen mehrerer 
; gemeinee Schulen Jeder nur zur Unterhaltung der Schule jeiner 
Keligionspartei verpflichtet ift, unmittelbar Pla. Ganz anders 

| aber ftellt jily die Frage, wenn der Ausgetretene feiner andern 
| oder Doch nur einer folchen Religionsgemeinjchaft beitritt, über 
deren Zuweiſung zu einer von mehreren beftehenden Schulen 
nichts beftimmt ift. In diefem alle bleibt der Ausgetretene in 
feinem bisherigen Schulverbande, bis über feine Zumeilung zu 

einem andern ſeitens der Regierung, als der zuftändigen Schul- 
aufſichtsbehörde, verfügt iſt; denn Die entgegengejegte Annahme 
würde zu der ne ds, Folgerung führen, daß der 
— von dem allgemeinen Schulzwange und von der 
Bliht, an der Unterhaltung der Volksſchulen Theil zu nehmen, 
gänzlich frei wird. 

Mit diefen Sähen ftehen Wiffenfchaft, Verwaltungspraxis 
und Rechtiprehung im Einflang.e Hinſchius beſpricht m den 
Anmerkungen zu 8. 3 des Geſetzes vom 14. Mai 1873 Tediglid 
die Einwirkung des Austritts auf die Verpflichtung zu kirchlichen 
Abgaben und Leiftungen und zeigt hierdurch, daß er die Trage, 
ob auch eine Rückwirkung auf die Pflicht zur Unterhaltung fon 
teffioneller Volksſchulen eintritt, nicht einmal der Erwähnung 
md Erwägung werth Hält (zu vergleichen Hinfchius, die Preu- 
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ßiſchen Kirchengeſetze des Jahres 1873, Seite 180). In ben bei 
Schneider und von Bremen, Volksſchulweſen Band II ©. 53 
und 54 abgedrudten Erlafien des Miniſters der: geiftlichen und 
Unterrichts = Angelegenheiten: vom 20. Februar 1877, 12. Sep: 
tember 1882 und 29. Oktober 1884 it ‚unverändert von dem 
Grundjag ausgegangen, daß ed zwar zuläjlig jei, aus den 
Landeskirchen ausgetretene Perſonen anderen Schulen zuzumeijen, 
al3 denen, weldye für das verlaffene Religionsbefenntnis errichtet 
worden find, daß aber bis zur anderweiten Regelung die Zus 
gehörigkeit zur Schule des bisherigen Religionsbekenntniſſes fort- 
dauert; und endlich ilt derſelbe Grundjag auch in den Erkennt 
niffen des Gerichtshofs zur Entjcheidung der Kompetenzkonflikte 
vom 8. Januar 1876 und 13. Dezember 1884 (Schneider und 
von Bremen Volksſchulweſen Band II Seite 50 bis 52) der 
Entiheidung zu Grunde gelegt. Das Oberverwaltungsgericht 
ſelbſt Hat eluch in einem Falle, in welchem ein Altkatholik 
Freiheit von der Pflicht zur Unterhaltung der katholiſchen Volkes 
ihule jeines Wohnortes verlangte, die Abweiſung des erhobenen 
Anspruchs unter Anderem mit folgendem Sabe begrüudet: „Bes 
fteht demnad für den Kläger jo lauge, al& er aus der katho⸗ 
lichen Kirche nicht in deu gyormen des Gejehed vom 14. Mai 
1873 ausgetreten ift, die Mitgliedfchaft zu der katholiſchen Kirche 
in A. und die Abgabenpflicht für diejelbe, jo muß dies auch für 
die Mitgliedichaft und Abgabenpflidt in dem katholiſchen Schul: 
verbande gelten” (Entjcheidungen Band XIX Seite 216); allein 
mit diejem Sage hat keineswegs audgedrüdt werden jollen, daß 
der Austritt aus der Kirche das Ausfcheiden aus dem Schul: 
verbande zur. rechtlichen Folge haben würde Nach Lage des 
zu entjcheidenden Falls lag vielmehr nicht die geringite Veran⸗ 
laſſung vor, zu der Frage Stellung zu nehmen, weldde Wirkung 
der Austritt ausgeübt haben würde, es genügte vielmehr zur 
Begründung der getroffenen Enticheidung der Saß, dab aus der 
thatfächlichen Abweichung von den Lehren eines Religionsbekennt⸗ 
niffes ein Ausfcheiden aus dem für diejes beitimmten Schulvers 
bande jedenfalls jo lange nicht gefolgert werden dürfe, als die 
rechtliche Zugehörigkeit zu demſelben fortdauere; es darf alſo 
aud) eine weitergehende Bedeutung dem angeführten Sage nicht 
beigemefjen werden. Im gegenwärtigen Fall, in melcdhem die 
Entiheidung von Beantwortung der damals offen gelailenen 
Frage abhängt, ob der Außtritt aus der Kirche allein das 
Ausicheiden aus dem Schulverbande zur rechtlichen Folge Hat, 
muß fie aus den voritchend angeführten Gründen verneint 
werden, und zwar um jo mehr, al® Kläger eine eingehendere 
Begründung feiner Rechtsanſchauung gar nicht einmal Denn hat. 
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Kläger bat mun zwar ohne Widerſpruch behauptet, daß in 
N. neben der konfeſſionellen katholiſchen Schule eine auf Koften 
der Stadtgemeinde unterhaltene, aus der früheren evangelifchen 
und jüdiihen Schulfocietät gebildete Volksſchule ohne beffimmten 
tonfelfionellen Charakter vorhanden fei, er hat aber weder be= 
‚hauptet, daß er ſelbſt diefer Schule durch befondere, feine Zu— 
‚gehörigfeit regelnde Eingelverfägung, ugewtelen, fei, noch daR 
‚über die Zuweiſung der aus den Landesfirhen ausgetretenen 
Berfonen, jogenannten Diffidenten, zu diefer Schule eine alle 
gemeine Verfügung getroffen worden fei, er Kat ſich vielmehr. 
ur über das Verhältnis der Altkatholiken zu dieſer Schule 
ausgelafient. yes aber fehlt e8 an einem Nachweile der 
aigen Alto, allein ein Ausjcheiden des Klägers aus ber. 
a. Scyulfocietät bewirkt Haben könnte. Der Berufung; 

daher der Erfolg verjagt werden. 
Die Koftenlaft war nah $. 103 des Landesverwaltungds 

‚es vom 30. Juli 1883 dem Kläger aufzuerlegen. 

| (L. S.) Berfius. 
C. B.G. I. 180. 

31) Holzlieferungspflicht des Fiskus für die in Domänena 
dörfern belegenen Schulen im Bereich der Shulordnung 
für die Provinzen Dit und WVeftpreußen vom 11. Dea 

zember 1845. - 

Im Namen des Königs. 
Sn der Verwaltungsſtreitſache 

des Gutsbeſitzers N. in N., Kläger und Reviſionsklägers, 
wider 

den Königlichen Forſtfiskus, vertreten durch die Königliche 
Regierung, Abtheilung für direfte Steuern, Domänen und 
Forſten, zu N., Beklagten und Revijionsbeflagten, 

bat das Königliche Oberverwaltungsgeriht, Eriter Senat, in 
kiner Sigung vom 8. April 1893 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion des Klägers die Enticheidung des 
Bezirtsausfchuffes zu N. vom 12. Dftober 1892 aufzue 
heben und auf die Berufung des Beklagten diejenige des 
Kreisausſchuſſes des Kreifes N. vom 25. April 1891 das 
hin abzuändern, daß Bellagter Ichuldig, dem Kläger 
gegenüber anzuerkennen, daß er für die erite Schulflaije 
zu B. 41 cbm Brennholz vorweg zu leiten habe, im 
Uebrigen die Klage abzuweiſen und die gerichtlichen Koſten 
aller Inſtanzen — unter Feſtſetzung des Werths des Streit= 
gegenftandes auf 1125 „4 — beiden Theilen je zur Hälfte 
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zur Lait zu legen, das auf den Bellagten enifallende 
PBaufhquantum jedoch außer Anja zu laſſen, die außer: 
gerichtlichen Koſten aber zu fompenfiren. 
. Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 

r die Schule in B., zu welcher das gleichnamige Domänen: 
borf jomie die Güter N. und M. gewieſen find, Hatte der König: 
liche Fiskus, wenn nicht von ihrer Begründung an, fo jedenfalls 
feit 1844 den gejanımten, 1857 auf 11’/s Klafter gleih 379 
Raummeter ermtttelten Brennholzbedarf geliefert. Nach der m 
Sabre 1888 erfolgten Einrichtung einer zweiten Schulflaffe wurde 
die Laſt, weil Fiskus fich weigerte, fie noch ferner allein zu 
tragen, von der Auffichtsbehörde zwiſchen den Mitgliedern des 
Schulverbandes nad) der Zahl der Haushaltungen vertbeilt. Dem: 
zufolge gewährt gegenwärtig Fiskus für Die erfte Klaſſe nur 
noch 33,8, für die zweite Klalfe neu 31,3 Raummeter, und wird 
der Gutöbefiger N. als Eigenthümer von N. mit 5,12 beziehungs: 
weile 6,15 Raummetern herangezogen, der dann noch fehlende 
geringe Reit aber von dem Beliger von M. erfordert. Hicraus 
at der Gutsbeliger N. Anlaß genommen, gegen den durch die 
inanz-Abtbheilung der Königlichen Regierung zu N. vertretenen 
iskus mit einer Klage aus $. 46 Abſ. 3 des Zuſtändigkeits- 

:gejeßes vorzugehen, in welcher er den Antrag erhob: 
den Beklagten zu dem Anerfenntniffe zu verurtheilen, daß 
er verpflichtet fei, den nach der Haushaltungszahl auf R. 
entfallenden Antheil an Schulholz bis zum Höchitbetrage 
von 50,1 Raummetern — und zwar, wie bei der münd- 
lichen Verhandlung in der Berufungsinftanz Hinzugefügt 
wurde, für jede Klaſſe — zu liefern, und daB anderer: 
ſeits dem Kläger nur obliege, eine nad demſelben Ber: 
theilungsmaßitabe zu — Quote des über 50,1 
Raummeter für jede Klaſſe hinaus etwa noch Erforder- 
lichen Herzugeben. 

Der Kreisausihuß des Kreiſes N. erkannte unter dem 
25. April 1891 nad dem Klageantrage, der Bezirksausſchuß zu 
N. jedoch durch Urtheil vom 12. Oktober 1892 abändernd auf 
En en der Klage, indem er dabei zugleich den Klaͤger 
elbft für ſchuldig erklärte, zwar nicht als Guts-⸗, er aber ald 
Brundherr von N. foviel an Brennholz, wie auf dieſe Beſitzung 
nach der Zahl der Bu Dahunge fomme, für den Fall zu ge 
— daß die Gutsanwohner dazu nicht im Stande ſein 
ollten. 

Gegen dieſe Entſcheidung hat Klaͤger friſtzeitig noch Reviſion 
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eingelegt, der auch, wenngleich nicht im vollen Umfange des 
Klageantrags, Itattzugeben war. 

Hinfällig it zunächſt die in der Reviſionsſchrift ohne irgend 
welde Begründung aufgeitellte und auch in der mündlichen Ber- 
— nicht naͤher ſubſtantiirte Behauptung, die Annahme des 
orderrichters, daß N. ein ſelbſtändiger Gutsbezirk ſei, werde 

durch die feſtgeſtellten Thatſachen nicht gerechtfertigt und verſtoße 
gegen die angezogenen geſetzlichen Beſtimmungen. 

N. hat unbeſtritten dem Jeſuitenkollegium zu N. gehört, 
bis es nach der Wiedergewinnung von Weſtpreußen für den 
Preußiſchen Staat jäkularifirt und dem Domänenamt ©. zuge 
teilt wurde. Mit dem Beſitze des Vorwerks war demnad, da 
die Geiftlichkeit ihre Güter zu denjelben Rechten bejaß wie der 
wel, ehedem das Recht, Unterthanen re verbunden ges 
wien. War aber ein beitimmtes, für ſich beitehendes Gut zu 
sdligen Rechten bereit vor dem Erwerbe für das Domanium 
beſeſſen worden, dann ging es diefer Nechte durch die bei dem 
Uebergange des Eigenthums auf den Landesherrn angeordnete 
Ueberweiſung an ein, noch ſonſtigen landesherrlichen Beſitz um⸗ 
faſſendes Amt nicht ohne Weiteres verluſtig, bildete es vielmehr 
in letzterem einen abgeſonderten Gutsbezirk. Hiervon iſt jeden⸗ 
falls ſo lange auszugehen, als nicht im Einzelfalle eine ab— 
weichende Geſtaltung, naͤmlich die Herſtellung nur eines Guts⸗ 
bezirks aus allen, demſelben Amte unterſtellten Beſitzungen dar- 
gethan iſt EEntſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band VIII 
Seite 83). Auf einen derartigen Hergang hindeutende That- 
umjtände find bier von feiner Seite zur Sorache gebracht worden. 
Aus den Bedingungen, unter welchen N. mittelft Allerhöchlt be= 
fätigter Berfchreibung vom 21. Mai 1788 in einer Größe von 
rund 552/3 Magdeburger Hufen in Erbpacht ausgethan wurde, 
erhellt gegentheils, daß dem Vorwerke aud) damals noch, unge— 
ohtet feines Verbandes mit dem Domänenamte C., weldher dem- 
nah nur adminiftrativen Zwecken gedient haben fann, bejondere 
auf die Anmohner ſich erjtredende Rechte, wie jolde im $. 16 
des Weſtpreußiſchen Provinzialrechts den adligen Gütern vor⸗ 
behalten find, zugeltanden Haben. Denn das über die Vererb= 
pachtung außgefertigte, in beglaubigter Abjchrift vorliegende 
Privilegium ficherte einmal dem Erbpächter Freiheit von Kon⸗ 
tibution, Scharwerks⸗ und Burgdieniten, ordinären Vorſpann⸗ 
gettellungen und fonitigen Zaften und Abgaben zu, wie fie zu 
jener Zeit auf bäuerlihem Lande zu ruhen pflegten, und über- 
trug ihm außerdem die Brau- und Brannweingerechtigkeit nicht 
allein zur eigenen Konjumtion, fondern auch „zun Verlage bes 
im Dorfe belegenen Kruges". Das Krugsverlagsrecht if aber 
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felbjt beim Nichtvorhandenfein noch weiterer unterſtützender Moment: 
eine ausreichende Unterlage für die Annahme, daß dem damit 
ausgeſtatteten Gute Herrichaftliche Nechte zu eigen geweſen jeien 
(Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichts Bd. XVI Seite 271). 
Dem gegenüber fällt nad) der gutreffenden Ausführung des Border: 
richters nicht entfheidend ind Gewicht, da dem Erbpädhter die 
eigentliche Gerichtsbarkeit uber die Gutshinterfaflen nicht abge 
treten wurde; denn die Gerichtsbarkeit und die in ihr nach da: 
maliger Berfaffung einbegriffene Bolizeigewalt ftellten, wie in 
der Diesfeitigen Nechtfprechung wiederholt anerkannt morden, 
feinen dergeltalt eifentiellen Beſtandtheil des gutSherrlichen Rechts 
dar, daß dieſes ohne den Hinzutritt jener und lediglich auf der 
Grnndlage anderer, an ſich nur adligen Gütern beimohnender 
Gerechtſame überhaupt nicht denkbar geweſen wäre (fiehe u. X. 
Entiheidungen des Oberverivaltungsgericht3 Bd. VIII Seite 84/31. 
In der Hand des Fiskus war N. fomit ein für ſich beftehender 
Gutsbezirk geblieben. Durch die Vererbpacdhtung wurde es abeı 
nad der unangefochtenen und auch bei felbftändiger Prüfung 
zu weſentlichen Bedenken feinen Anlaß gebenden thatfädhlichen 
er des Vorderrichterd in feinem ganzen Umfange, ohr 
urüdbehaltung von Neftbeitandtheilen Kir den Fiskus, ver: 

äußert. Bei diefer Sadjlage befindet ſich der Borderrichter durch 
aus im Einklange mit dem beftehenden Rechte, wenn er zu dem 
Ergebniffe gelangt ift, daR zufolge der durch das Gejeß von 
2. März 1850 (Geſetzſammlung Seite 77) bewirkten Umwandlun— 
der Erbpacht in Eigentbum das Vorwerk auf den bisheriger 
Erbpädter und nunmehrigen vollen Eigenthümer als Guts 
bezirt übergegungen fei. Ein folder ift das Gut, obſchon dem 
nächſt von demſelben mittelft Allerhöchſten Kabinetsbefehls von 
22. Juni 1876 unter Erwähnung feiner Eigenſchaft als Guts 
bezirt das Vorwerk M. abgetrennt und ebenfalls für einen jelb 
ftändigen Gutsbezirk erflärt wurde, auch in dem bierdurdh ver: 
ringerten Umfange geblieben. 

Hatte fomit der beflagte Fiskus aufgehört, Gutsherr von R 
zu fein, jo beftand für ihn feine unmtttelbar aus den Borfchrifte 
der Breußifchen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 fidh er: 
gebende Verpflichtung, für die dortigen Anwohner Brennmaterial 
an die Schule zu liefern. Denn im $. 45 a. a. D., welde 
dem Fiskus für die Schulen in den Domänendörfern bejonder 
Verbindlichkeiten, darunter diejenige zur Verabfolgung des er: 
forberlichen Brennmaterial3 bis zum Höchftbetrage von 15 Klaftern 
oder 50,1 Raummetern weichen Klobenholzes für jede Klafie 
auflegt, ift vorausgefegt, daß zur Schule mır ein Domänendori 
oder deren mehrere gehören. Sind Dagegen zu einer Schul: 
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außer Domänendörfern noch andere Gemeinden oder Ortichaften 
gelegt, fo tritt die Regel der Ss 39 und 40 ein, wonach den 
ämmilichen Gemeinden und Ortſchaften die Unterhaltung der 
Schule obliegt und der Antheil eimer jeden, wenn nicht Verträge 
oder andere befondere Nechtötttel ein Underes beittmmen, nad) 
der Zahl der Hamshaltungen ſich bemißt. Fiskus Hat alsdann 
ne den auf feine Domänendörfer fallenden Theil des Brenn- 
material3 zu leiften, wie dieſes in dem Erkenntniſſe des vor- 
maligen Obertribunal® vom 11. März 1864 —— 
vand 53 Seite 238 ff.) überzeugend nachgewieſen und in der 
Rechtſprechung des unterzeichneten Gerichtshofs ſtets feſtgehalten 
— (Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII 

ite 212). 
Gleichwohl Hat der Schule in B. gegenüber Fiskus die ge- 

ante Laft — einſchließlich der auf N. und feit 1876 auf N. 
= M. entfallenden Duoten, welhe von den Kigenthümern 
Ser beiden Güter mangeld einer. auf Herlommen beruhenden 
principalen gutsherrlihen Verpflichtung (8. 46) in ihrer Eigen: 
ſchaft als Grundherrn bei etwaigem Unvermögen der Guts- 
anwohner aufzubringen gemwelen wären .($. 55) — bis in bie 
neuefte Zeit allein getragen und es fragt fi), ob hierdurch, wie 
dieje Die Reviſion aufredht Hält, ein dem Klageanſpruche zur 
Stäbe dienendes Herkommen mit rechtlicher Wirkung begründet 
werden konnte und in Wirklichkeit zur Entitehung gekommen ft. 

In eriterer Beziehung muß nad) der, vom Borderrichter richtig 
wiedergegebenen Auslegung, welche die hier in Betracht tommenden 
SS. 47 und 54 in Verbindung mit 88. 45 und 46 der Schul: 
ordnung in ber Dießfeitigen Judikatur fortgeiegt gefunden haben 
fiehe die veröffentlichten Entſcheidungen Band XIV Seite 202/9, 
Band XI Seite 237/40, — ebenda Seite 247) zwiſchen dem 
Bedarfe für die etfte und für die zweite Schulklaſſe unterſchieden 
werden. - Denn, gehören einem Schulverbande Hinterfaflen 
mehrerer Outsherren an, jo behält e8 für Die beftehende Schule 

einrichtung bei einem’ etwaigen Herkommen bergeitalt fein Be— 
menden, dab dieſes unbedingt und überall maßgebend ift, mit- 
bin ein auf Grund desfelben nur allein zur Tragımg der Laſt 
verpflichtet gemwejener Gutsherr diefelbe auch fernerhin in dem 
bisherigen Umfange zu gewähren hat. Handelt es ſich dagegen 
um em durch Anwachſen der Einwohnerzahl im Schulbezirfe 
efteigertes Bedürfnis, fo reift Lediglich bie gefebliche Regel 

Bias, welcher gemäß PBrivatgutsherren nur, fofern fie herkömm⸗ 
lich zu Principalleiftungen überhaupt verpflichtet waren, dem Her- 
kommen entiprechend auch zu dem Bedarfe für Die ermeiterten 
Räume beizutragen haben, Fiskus aber allemal, ſelbft dann, 
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wenn er feither durch Herkommen ganz oder theilmeile befreit 
oder herfömmlich nad einem anderen Verhältiſſe (auch ſtärker) 
pflihtig gewefen ift, in dem nah dem Bertheilungsmaß- 
itabe der zur fi ergebenden Umfange 
für feine Hinterfaflen eintreten muß. | 

Danach hat der Vorderrichter das Verlangen des Klägers 
auf Uebernahme der Brennbolzlieferung durch den beflagten 
te für die neue zweite Klaſſe mit Recht zurückgewieſen. 

iefer Teil des Klageanſpruchs konnte auf die Behauptung, dab 
Fiskus a während des Vorhandenſeins nur einer 
Schulklaſſe für den ganzen Bedarf gejorgt habe, nach den vor: 
ftehend dargelegten Normen nicht gegründet werden, und auf 
das in den Borinitanzen daneben — aufgeſtellte Klagefundament 
des Vertrags, welchem augenſcheinlich eine Verwechſelung von 
angeblichen Zuſicherungen der Schulauffichtsbehörde mit Ber: 
pflihtungserflärungen der Regierungs-Finanzabtheilung als der 
zur Wahrnehmung der fisfaliihen Vermögensrechte berufenen 
Behörde zu Grunde lag, ilt Kläger in der Reviſionsinſtanz nicht 
erſt zurüdgelommen. 

Andererjeit3 ift der Vorderrichter mit der Berneinung jed- 
weden Herkommens, welches den Fiskus zu einem Mehr gegen: 
über feinen geſetzlichen Obliegenheiten verpflichte, zu weit gegangen. 
Daß Fiskus bis zu der oben erwähnten, die wahre Nechtslage 
Harjtellenden Entſcheidung des Obertribunals vom 11. März 1864 
der Meinung geweſen, für die in Domänendörfern belegenen 
Schulen daß gefammte Brennmaterial jelbit danı liefern zu 
müſſen, wenn Ddiefelben außer feinen eigenen Hinterſaſſen aud 
ſolchen anderer Gutsherren dienten, mag Zugegeben werden, iſt 
aber nicht von ausichlaggebender Bedeutung, weil jeit der Be 
jeitigung dieſer objervanzhindernden irrigen Auffaſſung über die 
Zragweite des gejchriebener Rechts bis zum Entitehen des vor: 
liegenden Streit? ungefähr ein ierteljahrhundert, mithin em 
Zeitraum verflojien war, welcher zum er Me eined 
rechtöbeftändigen Herkommens durch Fortſetzung der früheren, nun: 
mehr von jenem Irrthume nicht mehr beeinflußten Uebung vol: 
fommen binreichte. ährend dieſer ganzen Periode joll nur 
zwar nad) der Anſicht des Vorderrichters Fiskus über die fom- 
munalrechtliche Eigenihaft des Guts N. al felbitändigen Guts⸗ 
bezirks fich in Unkenntnis befunden und insbejondere auch von dem 
Iandedherrlihen Erlaſſe aus dem Jahre 1876, welcher derfelben 
Erwähnung thut, nichts erfahren haben, weshalb es ausgeſchloſſen 
erſcheine, in der Beibehaltung der urfprünglichen Uebung auf 
Seiten des Fiskus den Ausdrud der Ueberzeugung von ihrer 
rechtlichen Nothwendigkeit zu erbliden. Hierfür find indes lediglid 
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ie vom Vorderrichter feftgeitellten Umftände beigebracht, daß Die 
item der. Forftabtheilung ber Königlichen Regierumg zu N., bes 
refiend die Abgabe von Feuerungsmaterial au die Schule zu B., 
vährend ber Zeit von 1857 bis 1887 nur einmal aus Anlaß 
mes Antrag? auf Lieferung von Holz jtatt Torf zum Vortrag 
klangt jeien und daß in den Alten der genannten Forſtabtheilung 
x Ausfertigung oder eine Abjchrift der Allerhöchiten Kabinets⸗ 
ndre von 1876 ſich nicht befinde. Aus diefen Thatiachen läßt 
ih der von dem Borberrichter dem Fiskus zugebilligte Irrthum 
mmöglid) herleiten. Fiskus jelbit hat ja ehedem das Vorwerk 
Wals einen für fich beitehenden Gutsbezirk im Beſitze gehabt 
nd hat es jpäter unter Bedingungen, aus melden die Fort⸗ 
kurt dieſes Statusrechts der Beſitzung Kar erhellt, veräußert. Es 
zum ihm aljo die eutfcheidenden thatjächlichen und rechtlichen Ver⸗ 
halniſſe, obwohl er auf Dielelben durch den jeiner Verfiherung nad 
ijn entgangenen Kabinetsbefehl von 1876 nicht noch bejonders 
wmerffam gemacht wurde, keineswegs unbekannt geblieben. 
Bolten über diefe, in das Rejſſort der Dpmänenverwaltung ein- 
blagende Angelegenheit einzelne, bei der Regierung zu N. ana 
kitelte Beamte, welchen unter anderen Geſchäften die Bearbeitung 
kr Holzlieferung für die Schule gu B. aufgetragen war, mane 
wlhaft oder gar nicht orientirt geweſen fein, jo würde darauß 
ih nicht Die Widerlegung der Vermuthung folgen, welche nad) 
} 107 Zitel 7 Theil I des Allgemeinen Landrechts aud dem 
—* gegenüber, bis zum Beweiſe des Gegentheils, dahin gilt, 
aß ſeiner ihm nachtheiligen Handlung eine vorhergehende Ver⸗ 
fdlichtung zu Grunde Liege. 
Hiernach unterlag die Vorentiſcheidung wegen Verlegung des 

bjeltiven örtlichen Rechts der Aufhebung. 
In der Sache jelbit mußte, was fi) aus den bei Beur- 

kilung der Revifion Geſagten ohne Weitereß ergiebt, Fiskus 
em Kläger gegenüber zur Anerkennung jener Verpflichtung, für 
& erite Schulflaffe den gefammten Bedarf an Feuerungsmaterial 
uch in der ‘Folge zu.liefern, verurtheilt, der gleiche, Hinfichtlich 
er zweiter Klaſſe erhobene Auſpruch des Klägers aber abgewieſen 
erden. Hinzuzufügen bleibt nur Folgendes: 
Durch Berfügung ber Auffichtöbehörde ift der Bedarf der 
men Klajje im Jahre .1888 von 37,9 Raummetern, dem bis 
adın ſeitens des Fiskus allem en Duantum, auf 41 

rt erhöht worden. Da diefe Maßnahme jedoch unbe⸗ 
mitten nicht in einer durch Zunahme der Kinderzahl nothwendig 
ewordenen räumlichen. Erweiterung, jonbern Lediglich in einer 
on der früheren abweichenden Berechnungsart ihren Grund Hatte, 
v fällt Die angeordnete Mehrleiitung dem hertömmlich zur 

1894, 20 
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Dedung des Geſammtbedarfs verbundenen Fiskus u Dat 
über hinaus nach dem Antrage des Klägers für Fall, da 
etwa in Zukunft da8 Maß ber Anforderung abermals gefteige 
werden follte, die Verpflichtung des Fiskus zu einer entfprechende 
Mehrleiſtung und zwar bis zu Dem gefeglichen Höchitbetrage vo 
50,1 Raummetern on jeßt auszuurtheilen, war um fo wenig 
ftatthaft, ala die Möglichkeit einer, die Brivatgutsherren " 
theiligung an der Lalt verpflicdgtenden Anderung des VLokal 
nicht unbeachtet bleiben durfte. | | 

Durch die Enticheidung über die allein ftreitige Holzlieferungt 
pfliht des Fiskus findet der Streit dergeftalt feine Erledig 
daß ein Ausſpruch über etwaige gleichartige, fei es gutsherrli 
prinzipale oder grundherrliche jubfidiäre Dbliegenheiten di 
Klägers, wie ihn der Vorderrichter gethan Hat, ſich erübrigt. 
gt endlich Kläger feit der legten von Auffichtstwegen bi 

wirkten Bertheilung der Laft auf die vermeintlich Bflichtigen 3 
Leiſtungen Herangezogen worden, welche nach ber jegt getroffen 
Entſcheidung der Fiskus zu erfüllen Hatte, jo bleibt ihm übe 
Iaffen, eme Klage auf Eritattung des Geleifteten, wie fie zı 
Zeit nicht vorliegt, anguftellen. Und follte feitens des Schu 
vorftandes dem Kläger Fünftig für die erſte Klaſſe eine de 
Fiskus, oder für bie zweite Klaſſe eine den Gutsanwohne 
zufallende Leiftung ohne ordnungsmäßige Feſtſtellung des Ui 
vermögens der Lebteren angefonnen werden, fo wird es fidh fi 
ihn empfehlen, demgegenüber fein Recht mittelit Einſpruchs 
bei defien Mblehnung mittet einer Reklamationsflage 
8. 46 Abſ. 2 des Zultändigkeitsgejepes zu vertheidigen. — 

- Der Werth des Streitgegeniftandes war: jo, wie er zutr 
von dem Vorderrichter berechnet worden, für alle Inſtanzen 
zufegen. Im Uebrigen rechtfertigt ſich die Veftimmung über d 
Koſtenpunkt aus 8. 103 des Landesverwaltungsgeſetzes. 

-  Urkundlic) unter Dem Siegel des Königlichen Obervermalhung 
gericht und der verordneten Unterfährift. 

- (L8) : © Berfiuß. 
D.®.©. L 888. 

38) In Shulverbänden, Die aus Gemeinden und Dominit 
beftehen, find bie Schulvorftände in der Regel nidt bi 
fugt, bei dem Widerjprude auch nur eines ber ji 
Schulunterhaltung : verpflicteten Gemeinweſen, ci 
eigenem Rechte eine Umlage für Ausgaben auszufcreibei 
welche nicht zu der gewöhnliden, laufenden Bermaltun 
der Schulangelegenheiten gehören, jondern erhöhte un 
ngue Leiftungen Der —— ei 

ordern. 



313. 

: Se Namen des Königs. 
* der ‚Berwaltumgöftijade 

es Srafen NR. auf N., ——— und Reviſionotlaͤgers, 
wider 

den Schulvorſtand der katholiſchen Schulen zu N. und N, 
I Bellagten und Reviſionsbeklagten, 

das Koͤnigliche Oberverwaltungsgericht, Erſter Senat, in feiner 
ng vom 15. April 1393 für Necht erkannt, 
daß auf die Revifion des Klägers die Entſcheidung des 
Bezirksausſchuſſes zu N. vom 15. November 1892 auf⸗ 
uheben, und auf die Berufung des Beklagten die Ent⸗ 
*— des Kreisausſchuſſes zu N. vom 18. Juli 1892 
mit der Maßgabe zu beitätigen, daß die vom Bellagten 
an den Släger erhobene Anforderung wegen Zahlung 
von 41 M 74 Pf für Turngeräthe außer Kraft zu ſetzen 
und die Koſten aller Inſtanzen — unter Feſtſetzung des 
Werthes des Streitgegenftandes auf 41 M 74 Pf — dem 
Beklagten. zur Laſt zu legen, die Pauſchquanta aber 
außer Anfaß zu: laffen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 

Nachdem der Schulvorſtand der katholiſchen Volksſchule zu 
PR für dieſe ſowie für die men errichtete Filialſchule zu N. 

e Zurngeräthe angeſchafft und im Einverſtändniſſe ‘mit der 
mglicgen. Aegierung, Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen, 
R. die Anſchaffungskoſten auf. die Dem Schulbezirk bildenden 
meinden N. und N. fowie die gleichnamigen Dominien nad) 

pa Maßitabe der in ihnen anflommenden Staatsfteuern ausge⸗ 
aber Hatte, erhob ber als Eigenihümer der Domimien N. und 
mt emem Beitrage von 41 M 74 Pf. herangezogene Graf 

R Einjpruch und nach deſſen Burüdweilung Klage gegen ben 
ulvorftand auf Freiſtellung von der angeſonnenen Leiltung. 

Der erite Richter erfannte nach dem. Klageantrage, weil die 
torderung Des Schulvoritandes der Feſtſtellung nach Maßgabe 
5 Geſetzes vom 26. Mai 1887, betreffend die Feſtſtellung von 
arderungen für Volksſchulen (Gejeg-Sammlung S. 175), ent 
At. Der zweite Richter verneinte bie für die Anwendbarkeit 
Ds Geſetzes erforderlichen Vorausſetzungen, verwarf die zur 
ægri dung der Klage ——— Anführungen und wies die 

m... 
“. 

wow : 

— 

die gegen das Berufungsurtheil eingelegte Reviſion mußte 
nme erachtet werben. 
Es herrſcht unter den Barteien fein Streit darüber, daß 

20* 

| 
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Kläger feine Zuftimmung zu der Aufchaffung der neuen Turnge⸗ 
räthe nicht ertheilt Hatte, feine Behauptimg, daß er vor ihre 
Beftellung mit der Sache überhaupt nicht befaßt worden jet, iſt un⸗ 
widerjprodhen geblieben. Unzweifelhaft handelte es ſich um Aus 
gaben, welche nicht zu der gewöhnlichen, laufenden Verwal 
der Scyulangelegenheiten gehörten, fondern erhöhte und n 
Leiftungen der Schulunterhaltingspflichtigen erforderten. | 

Daß in denjenigen Schulverbänden, welche einen korporativa 
Charakter Haben, der Schulvoritand derartige Ausgaben nicht aus 
eigenem Rechte auf die Schukunterhaltungspflichtigen umlegen darf, 
it anerlannten Rechtens. Denn nad) $. 141 Titel 6 Theil II de 
Allgemeinen Landrechts haben die Vorſteher einer Korporation zwar 
das Recht, Alles zu thun, was zur guten Ordnung in den Öe 
ichäften und Verhandlungen, fowie zum gewöhnlichen, nüßlichen Be 
triebe der gemeinjfamen Angelegenheiten erforderlich ift, fie haben 
aber nicht die Befugnis, neue Umlagen auszufchreiben, bevor nit 
bieferhalb. ein Beſchluß der Korporation gefaßt ift. Denn nad 
den 88. 6A ff. a. a. D. ift zu neuen Beiträgen ein Korporation 
befchluß erforberlih. Die Nechte der Korporation bezw. ih 
Mitglieder, über Bewilligung außerordentlidher Aufwendungen 
und über jede neue Umlage als ihre innere Angelegenheit zu be 
finden, fann die Auffihtsbehörde weder ſchmälern nach befchränten 
Alles dies gilt auch von Schulgemeinden (Entſcheidungen 
Oberverwaltungsgerichts Bb. XVI. S. 267, 261). Weigern 
diefe, Die vom Schulvorſtande verlaugten neuen Mittel zu 
willigen, jo eröffnet 8. 48 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1. A 
auft 1888 (Gejeg-Sammmlung ©. 237) den Weg auf weldem 

Ivorftand feinen Willen zwangsweiſe durchſetzen kann. 
Nicht anders liegt die Sade bei denjenigen Bolt 

deren Unterhaltung, wie in der Hegel bei den katholiſchen 
in der Provinz Schtefien, den zum Schulbezirle gehörigen & 
meinben und Dominien obliegt, ohne daß eine Schulgemeinh 
mit jelbftändiger juriftifcher Perjönlichkeit vorhanden if. 

Es fehlt an jedem Grunde, dem Schulvoritande an ee 
ſolchen Schule weitere Befugniffe einzuräumen, als den Shui 
vorftänden in Schulgemeinben mit forporativem Charakter. Fu 
Vertretung der J—— Gemeinden und Do 
minien ift er nicht befugt (Enticheidungen Band XIL ©. 25 
er bedarf alfo ihrer Zujtimmung, fobald es fih um Maßregel— 
Handelt, welche außerhalb der von ihm zu führenden laufende 
Verwaltung Iiegen und Koſten verurſachen, die in den ihm 
willigten Geldern feine Dedung finden. Wird diefe Zuftiuimunt 
auch nur von einem der zur Schulunterhaltung verpflichten 
Gemeinweſen verfagt, jo fehlt dem Schuluorftande die Befugnis, 

| 
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8 eigenem Rechte eine Umlage auszuſchreiben; dem aus eigenem 
Behte darf er die Schn alturigspflichtigen rtur inſoweit 

| ziehen, al8 ea fih um D g der Koften für die laufende 

: Der beflagte Schulvorftand, weldyer weder die Zuſtimmung 
8 neben den Gemeinden N. und N. gejeglicher Vorſchrifi 
gaih Ihulunterhaltungspflichtigen Klägers zu ben ſtrittigen 
eben erhalten, noch jenen Titel befchafft Hatte,. war hiernach 
I außerhalb des Rahmens der Imıfenden Bermalting 

den Anforderung an den Kläger nicht befugt. Der Mangel 
Befugnis konnte auch dadurch nicht erjeßt werden, daß 

BR Schulaufjichtöbehörde ſich nachträglich mit der Vertheilung 
Ausgaben für die Turngeräthe auf Gemeinden und Dominien 

tanden erklärt hatte; denn Die ir rg van konnte 
te, die im Geſetze keine Begründung finden, dem Schul⸗ 
ande nicht übertragen. 
Die Heranziehung des Klägers zu den ſtrittigen Beiträgen 
hiernach, ohne daß es eines näheren Eingehens auf die 

pm vom Kläger dagegen erhobenen Einwände bedurfte, ſchon 
E en des beflagten Schulvorftandes außer 

zu ſetzen. | i 
B Die Frage, von wen im vorliegenden Falle bie Feſiſtellung 
ger itrittigen Anforderung: vorzunehmen war, würde erft zu 

üfen fein, wenn gegen eine gemäß $.-48 a. a. D. angeordnete 
ngaömaßregel Klage erhoben wird. Dabei würden allerdings 
andere Erwägungen Play greifen müſſen, als wie fie den 

derrichter geleitet haben. 
Vor dem Inkrafttreten des Geſetzes vom 28.: Mat 1887, 

d die Anforderungen für Volksſchulen (G. iS. ©: 175), 
ed keineswegs feit, was an Turngeräthen bei jeder Volks⸗ 

le vorhanden fein müßte, und es ift hierüber insbejondere 
Nr. 37 der allgemeinen Verfügung des Unterrichtsminifters 

15. Oktober 1872, betreffend Errichtung, Aufgabe und 
der Preußiſchen Volksſchule (Min.⸗Bl. S. 274), eine zwin- 
e Vorſchrift nicht gegeben. Der dort erwähnte Leitfaden für 
Zurnunterridt in den Preußiſchen Volksſchulen madıt es 

don den Umftänden des einzelnen Falles abhängig, in welchem 
fange Turngeräthe angefchafft werden folen. Dem Ermeljen 

‚der BerwaltungSbehörden war alfo weiter Spielraum gelafien. 
An ihre Stelle tritt gemäß $. 2 des Gefeges vom 26. Mai 
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1887 bie Beſchlußbehorde, da es Ach um Anforderungen hande 
weiche durch neue und erhöhte Leitungen der zur Unterhalt 
der Schule Berpflichteten zu gewähren find, und das Einw 
ſtäͤndnis derſelben nicht erklärt ift. | 
Da Kläger in der Sache felbit. obfiegt, waren die Koft 
aller Inſtanzen dem Beklagten zur Laſt zu legen, wobei indeil 
die Pauſchquanta außer Aufag  gelaffen werden mußten, 
die Entſcheidung in allen Inſtanzen in Folge Verzichts 
Barteien auf mündliche Verhandinng ohne folche ergangen i 
(88. 103. 107? des Geſetzes über die allgemeine Landes 
waltung vom 30. Juli 1883, &. S. ©. 195). | 

Urkundlich unter dem Siegel ded Königlichen Obere 
waltimgsgerichtö und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Berfius. 
D. V. G. I 874. 

39) Penſenvertheilungsplan in Betreff des konfeſſi— 
nellen Religionsunterriht3 für Schulkinder der evaı 

geliſchen Minderheit. 
. Xiegnig, den 13. November 189 

- Ro für die evangeliihe Minderheit der Schulkinder fo 
feſſioneller Religionsunterricht eingerichtet ft, muß, wie in alı 
andern Unterrihtögegenftänden, ein vorjchriftsmäßiger Penſe 
vertheilungsplan, welder das Verzeichnis der zu behandelnd 
biblischen. Geſchichten, Katehismusitüude, Bibelſpruͤche und Kirche 
lieder in gejonderten Rubriken enthält, beſchafft werden. 

Die — Kreis⸗Schulinſpektoren, in deren Aufſichtsbezi 
derartige Einrichtungen _. erſuchen wir ergebenit, b 
fälligit feitzujtellen, ob die Penfenvertheilungspläne überall v 
handen find; verneinenden Falls ift die Ausarbeitung berfelbt 
unter Berüdfichtigung des durch unjere Verfügung von 3. Wü 
d. 38 II. 1711 — mitgetheilten religiöfen Memorirfiol 
ſchleunigſt zu veranlaffen. Auch find die bisherigen Pläne “ 
— abzuändern, wo dies ‚noch nicht geichehen | 
ollte. | 

E23 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 

. von Dallwip. 
n 

ſämmtliche evangelifche Herren Kreis-Schulinfpeltoren 
des Regierungsbezirts Liegnitz. 

11. 17047. 
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Serkeibuug von Orden ꝛc. 

. Bei der Feier des Krönungs- und Ordensfeftes am 21. ga⸗ 
‚zuar 1894 haben ur dem Refjort Der Unterrichts- 

| Falle ausſchließlich oder gleichzeitig amgehörige Perſonen 
t 

l) den Stern zum Notgen Adter.Drden gmeiter Klaſſe 
mit Eichenlaub: 

N Ober-Präfibent der Brovinz Seffen-Raflan, zu 
aylel. 

2) den Rothen Adler-Orden zweiter Klaffe 
| mit Eichenlaub: 

ng Regierungs-Praͤſident zu Poſen. 
Joachim, Profeſſor, Kapellmeiſter der Abademie der Kuͤnſte 
> Abtheilungs-Borfther der Hochſchule für Mufif zu 
erlin 

Freiherr von der Rede von ber Horit, Regierungs-Präfibent 
zu Düffeldorf. 
‚Dr. Schönfeld, Geheimer Ober-Medizimalrath, und vortragender 

Rath im Miniftertumm der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

3) den Rothen Adler-Orden britter Klaſſe 
mit der Schleife: 

ID: Adermann, Geheimer url und ordentlicyer Pro- 
i_ fellor an der Univerfität zu Halle a. ©. 
Dr. Dove, eimer Juſtizrath und ordentlicher Brofeflor an 

der Univerfität zu Göttingen. 
#6ruBL, Dr Negierungsrath und Provinzial: Schulrath 

zu Berlin 
——— ne Regierungs- und Schulrath zu Frank— 

urt a. O. 
. Bagner, —— Regierungsrath und ordentlicher Pro⸗ 

feſſor an der Univerfität zu Berlin. 

4) den Rothen Adler-Orben dritter Klaffe: 
Open, Geheimer Regierungsrath, Profeſſor an der Techniſchen 

Ka dr Mitglied des Senats der Aabemie der Künſte 
zu Berlin. 

Dr. Bringsheim, Beheimer Regierungsrat und Profeſſor, 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

| 5) den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe: 
Dr. Adam, Gymnafial-Direltor zu Patſchkau, Kreis Neilfe. 

Dr. Bandow, OberrealihulsDireltor zu Berlin. 
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Caſtens, Seminar Direltor zu. Hadrreleben. 
Dr. N ordentlicher Beofefor an ber Univerfität zu Dar 

“Burg 

Dr. Sohn, Geheimer Regierungsrath, ordentlier Profeſſor | 
der Univerfität zu Breslau. 

Cremer, Regierungd- und Schulrath zu Trier. 
Genz, Direktor des Chriſtianenms zu Altona. 
Göring, Profellor an der Techniſchen Hochſchule zu Berlü 
PBärtel, Bildhauer, Profeffor an der Kunft- und Kunſtgewerb 

Schule zu Breslau. 
Dr. Hirschfeld, ordentlidder Profefjor an ber Uniwverfität i 

Königsberg. 
Dr. Kiepert, Profeſſor an der Techniſchen Hochſchule 3 

Hannover. 
Dr. von Liszt, einer. Profeſſor an der Unwerfität zu Hall 
Dr. Naumann, Realgymnafial-Direlior zu Dfterode a. 9. 
Dr. Scharfe, Kreis-Schulinfpelior zu Danzig. 
Scieffer, Regierungd: und Schulrath zu Osnabrück. 
Schmelzer, a zu Hamm. 
Dr. Shürer, ardentlicher Brafefjor an der Univerjität zu Rie 
Dr. Schulze, @eheimer Regierungsvath, ordentlicher Profelli 

an der Uniwerfität zu Berlin, Mitglied der Akademie d 
Wiſſenſchaften. | 

Schwarz, Direktor der Taubſtummenanſtalt zu Ratibor. 
Streckfuß, Profeſſor und ordentlicher Lehrer an der Akadem 

ber Künfte zu Berlin. 
Dr. al ordentlicher Brofeffor an der Univerfität zu Greif! 

Dr. Bolfier, Schulraih und Senmar-Direktor zu San 
ſchwerdt. 

6) den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 

Graf Km = DIDERGEFDERRNDELLDE, Rogierungs = Präfident | 

Dr. Weber, ordentlicher Selen: an ber Univerfität zu Berlit 
Mitglied der Akademie er Wiſſenſchaften. 

7 den Königlichen Kronen-Orden vierter Klaſſe: 

Gurland, Domſänger, ſtädtiſcher Lehrer zu Berlin. 
Kupke, evangeliicher Erſter Mittelſchullehrer zu Poſen. | 

8) den Königlichen Haus-Orden von Babengoller: 
a. den Adler der Pomthure: 

Dr. BWehrenpfennig, Geheimer Ober⸗Regierungsrath und vo 
Be Rath im Miniſterium der geiftlichen zc. Angelegeı 
eiten 
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| b. den Adler der Ritter:  : -- 
er er, Schulrath und Seminar-Direftor zii Launebutg. 

ittmar, Regie ingd- und Schulrath zu Potsbam. | 
Dr — ar zu Breslau. ° 
r. Ritfc, Profeffor und Gymnafial-Direftor zu. SIE 

e. den. Adler ber Suhaber:. 
de evangelifcher Lehrer gu Lienen, Kreis Tedlenburg. 
HDesmarowitz, katholiſcher Lehrer zu Krenzborf, 
Braunsberg. 
Eder, evangelifcher Lehrer und Rantor: zu Brieiem. 
iger, evangelifher Lehrer und Kantor .zu Neuftadt a. W., 

ı Kreis BI re 
Brag, evangelifcher Lehrer zu Langfuhr, Stadtkreis Danzig. 
Bocobfen, evangelifcher Erſter Lehrer. und Küfter zu Gherrebel, 
- Kreis Haberaleben. 
Paul — Zemnehrer und Drganift zu Selloma, 
- Kreis Opppein 
Ati , „mangelifcher Lehrer ab Site zu Gallun, Kreis 

— — Erſter Lehrer zu Fahua, Kreis Wutenberg. 
oͤller, evangeliſcher Hauptlehret zu Flensburg. 
ünzer, batholiſcher Lehrer zu Gruol, Oberamt Haigerloch. 

Diienfop, evangeiiſcher Erſter Beinen zu Rethem a. d. U, 
Kreis Yallingboitel. 

eche, evangeliſcher Lehrer zu Sauer. 
er, evangeliſcher Rektor zu Eaifel. :: 

chlüter, katholiſcher Erſter Lehrer u) Drganift zu Fürſten⸗ 
berg, Kreis Büren. 

üßmann, evangelifher Hauptl ehter zu Hannover. 
eber, Lehrer an der Strafanftalt zu Celle. 
u Tatholiicher Erſter Lehrer au Wintel un Rheingau: 

—— katholiſcher am au Storgeno, Kreis Paula mel 
i 

derjonal⸗Beränderungen, Titels und Ordensberleihzungen. 

| A. ‚Behörden unb Beamte. 

der bisherige Kreis-Schulinfpektor Lünenborg zu Remagen 
at zum Renierungs; und Schulrath ernannt und der Re⸗ 

gierung zu Düfleldorf überwielen werden. - 
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Der bisherige SeminamDirekor Bfähler zu Peter ahage \ 
Regierungs⸗ und Schulrath, ernannt. und der egierm 

an an überwiejen worden. 
isherige Seminar-Direktor Dr. Plath zu Coepenit i 

„sum NRegierungd- ud Schulrath ernannt und Der Regieru 
zu Züneburg übermwiefen worden. 
Dem Kreis-Schulinipeltor Spohn zu Allenftein ift ber Charakt 

als Schulrath mit‘ ‚dem Range eined Rathes vierter — 
verliehen worden. 

Der Den Realprogymnafiallehrer Emalb und der Siehe 
entlihe Seminarlehrer Kukat ſind zu Kreis⸗ -Schuli 
— ernannt morden. 

— 112* 

| B. Univerfitäten. 
Univerfät Königsberg: Der bisherige Privatdozent Dr. Gerla 

E- Breslau iſt zum: 'außerorbentlichen: Profeſſor in d 
Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität Königsberg t 

nannt worden. — Der außerordentliche Profefſor * 
Univerſität Bonn Dr. Minkowski iſt in gleicher Eigenſ 
in die Philoſophiſche Falultät der Univerfität Königsbe 
verfegt worden. — Dem Brivatbozenten in der Philo| 
phiſchen Faktultaͤt der Univerfität Königsberg Dr. Eb erha 
iit das Präbifat „Profeſſor“ verliehen worden. 

Univerfität Berlin: Dem ordentlichen Profeſſor in der Th 
gücen Fakultät der Triebrih> Wilhelms -Univerfität 

erlin und vortragenden Rath im Miniſterium der geikih 
Unterrichtd- und Mediginal-Angelegenheiten, Ober-Konfifto 
rath Dr. phil. et D. theol. Weiß it der Eharalter 
Wirklicher Ober⸗Konſiſtorialrach mit dem Range 
Rathes eriter Klaſſe, ſowie den ordentlichen Brofefioren 
ber Philoſophiſchen Fakultät derfelben Univerfität Dr. Engl 
und Dr. Kirchhoff iſt der Charakter als Geh. Regierun 
rath verliehen worden. — Der bisherige ordentliche Prof 
an ber Univerfität Münden Dr. Stumpf ift zum orde 
lichen Profeflor in der Philoſophiſchen Fakultät Der Univ 
jität Berlin ernannt worden. 
Zu außerordentlichen Profeſſoren find ernannt worden: bie b 
herigen Privatdogenten Br. Heusler in der Bhilofophiid 
Fakultät, Dr. Weber in der Suriftiihen Fakultät u 
Dr. Winter m der Mediziniichen Fakultät der Friedri 
Wilhelms⸗-Univerſität zu Berlin. — Dem BPrivatdozen 
in der Juriſtiſchen Fakultaͤt der TFriebrich-Wilhelms-Univ 
jität zu Berlin-Dr. Biermann, ſowie den PBrivatdozen 
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in der, Mediziniſchen Falultaͤt derſelben Unaperfität (Mitglied 
des Königlichen MedizmalsKpflegiums für - die Provinz 
Brandenburg) Medizinalratd Dr. Baul Güterbod, Dr. 

aſſar, Dr. Martin, Dr. Remgk!kſund Dr. Veit iſt das 
| Prädikat „Profeſſor“ verliehen worden. U 
Univerſitaͤt Greifswald: Dem vrdenilichen-Ptiofeſſor in - der 
Fphiloſophifchen Fakultät der Ulfwerfität Greifswald Dr. 

-Sreuner ift der Charakter als Geh: Regierungsrath ver 
liehen mworben. Ba ven Bi 
Unverfität Breslau: Dem orbentlichen: Brofeffor in der Me- 
digziniſchen Fakultät der Univerjität Breslau Dr. Flügge 

ift der — als Geh. Medizinalrath verliehen worden. 
— Der bisherige außerordentliche ‚Brofeifor in der Philo— 
ſophiſchen Fakultaͤt der Univerfität Breslau Dr. Delitzſch 
it zum ordentlichen Profeffor in derfelben Fakultät ernannt 
worden. — Der ordentliche Profefigr, an der Univerfität Kiel 

D Kawerau ilt in gleicher ‚Sigenfchaft in die Epangeliſch⸗ 
iheologijche Fakultät der Univerfitet Breslau verſetzt 
worben. un 

—* Halle-Wittenberg: Der bisherige ordentliche 
h Profeflor Dr. Fehling zu Baſel ift zum prbdentlichen Pro⸗ 

felfor in der Mediziniſchen Fakultät der Univerfität Halle 
ı  emannt worden. — Dem ordentlichen Profeſſor in der Ju⸗ 

riſtiſchen Fakultät der Univerfität Halle Dr. Loening it 
s ber Charakter als Geh. Juftizrath verliehen worden. 

tät Kiel: Der bisherige auberorbentliche Profeſſor Lic. 
Baumgarten ‚zu Jena ıft zum ordentlichen Profeſſor in 
der la Fakultät der Univerſität Kiel ernannt 
worden. 

werfität Marburg: Der bisherige außerordentliche Profeflor 
in der juriltiichen Fakultät der Univerfität Marburg Dr. 
Bergbohm iſt zum ordentlihen Profeſſor in derjelben Fa⸗ 
fultät emannt worden. — Den Privatöozenten in der 
Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität Marburg Dr. 
Brauns und Dr. Werd ift das Prädikat „Profeſſor“ ver- 

‚ liehen ‚worden, 
Univerfität Bonn: Dem ordentlichen Brofeffor in der Philo⸗ 
ſophiſchen Fakultät der Univerfität Bonn Dr. Wilmanns 
| At der Charakter als Geh. Regierungsrath verliehen worben. 
|  — Dem Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der 
| 
| 
| 

Univerfität Bonn Dr. Kods iſt dad Prädikat „Profeſſor“ 
verliehen worden. 

Alademie Münſter: Der bisherige Profeſſor an der Katholischen 
Univerfität zu Wafhington Dr. Pohle ift zum ordentlichen 
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Profeſſor im ber Theologiſchen Fakultät der Akademie zu 
Munſter i. W. ernannt mworben. 

Zn 2: Techniſche Hochſchulen. 

a ve ‚Den ‚Dozenten -an ber Techniſchen Hochſchule au 
: Berlin: Chef⸗ Konſtrukteur ‚der Kaiferlihen Marine, Ge 
— Admiralilatsrath Dietrich, Wirklichen Admiralitäts- 
rat} a. D. Öörris und Marine-Baurath a. D. Zarnad 

iſt Daß Pradikat „Profeſſor“ verliehen worden. 

3 Mufeen u. ſ. w. 
Der Geſchichtsmaler Profeſſor Kampf zu Düffeldorf ift zum 
sn Lehrer an ber Kunſtakademie daſelbſt ernann 

dor 3 „Vrofeſſor⸗ iſt verliehen worden 
den Genremalern Brütt und Fagerlin zu . Düffeldorf, 
dem Dr. phil. Budde zn Berlin, 
ben Lehrern an der Königlichen Kunſtſchule zu Berlin 

Ardhiteten: Ehemann und -Siftorienmaler Goethe, 
dem Königlichen Mufikdirektor eh zu Berlin 
dem Muſiker Holtänder zn Cöln.a. 
dem Landichaftsmaler Munthe zu Dütfäiderf, 
dem Vorſteher der Wiſſenſcha Aiden Mbtheilung des König 

Tihen Inſtituts für Infektionskrankheiten zu Bern 
Privatdozenten Dr: Pfeiffer, 

dem Geſchichtsmaler Röber zu Düſſeldorf, 
dem Mopdellmeifter der Köntglichen Borzelan- Manufaktu 

Bildhauer Schley zu Berlin, 
dem Maler Schrödel zu Frankfurt a. M. und 

' dem Dr. phil. Steinſchnelder zu Berlin. 

E. Höhere Lehranſtälten. 
a. Gymnaſien. 

Dem Direktor des Gymnaſiums zu Schöneberg Dr. Hide 
it der Rothe Adler-Drden vierter Klaſſe verliehen wordt 

Dem Oberlehrer Dr. Kohlmann am Gymnaſium zu Quedlin 
"burg ift der Charakter als „Profeffor“ verliehen — 

In gleicher Eigenſchaft find verſetzt worden die Oberl 
Profeſſor Dr. Bolzenthal vom alu zu “ Siftri 

an das Gymnaſium zu Wittftod, 
Ingwerſen vom Gymnaſium zu Huſum an das Öyınnafaaı 

zu Nendsburg, 
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ns vom — zu Rendsburg an das Gym⸗ 

Dr. Kübler on Soahimstßalfchen uns bei Berlin 
an das Gymnaſium zu Schoeneberg, 

Reglaff vom Pädagogium, zu. Butbus an das Gymnaſium 
zu Colberg, 

Schlemmer vom Gymmafium zu Colberg an das Gymna⸗ 
ſium zu Treptow, 

Teichert vom Gymnaſium zu Wittſtock an das Gymnaſium 
zu Cuͤſtrin und 

Brofefior Dr. Wagner vom Sophien- Realgymmafium zu 
Berlin an das Friedrichs-Werderſche Gymnaſfium dajel 

. Us Oberlehrer find ——— worden am GOymnafium zu: 
Frankfurt a. O. der Hilfslehrer Dr. Brand, 
Luckau der Hilfslehrer Carus, 
Berlin ‚Soagunetatihes Ghmnaſium) der Hilfslehrer 

Dr. Fritze, 
Allenftein der Pa Dr. Goltz, 
Berlin (Luifen-Öymnalium) — Oilffere Dr. Greifeld, 
Eisleben Hartung, 
Colberg ⸗ — ende, 
Buibus (Bädagegium) ⸗ ⸗Jahn, 

= z ruger, 

u ⸗ -:- Maßßfeller, 
Neuſtettin ⸗ eo engen, 
en (Domgymnafium)- r. Olbridt, 
— S. (CLalteiniſche Daupticule Fi " Süfslchrer 

x t, 
Hannover Kaiſer Wilhelnus-Gymmnaſium) der —— 

Peterſen, 
u ber Öilfslebrer Dr. Schau, . 
Lyck Dr. Scheffler, 
Norden. (Utrids-Öymnafium) der Hilfslehrer Scheller, 
deiß der Hilfslehrer Schrimpf, 

elle der Hilfslehrer Seegers, 
Braunsberg der Hilfslehrer Stambrau, 
Stettin (Marienftift) der Hilſslehrer Wellmann, 
Groß-Lichterfelde Die a Bienen= 

gräber, Dr. Lehmgrübner und Rühle jowie 
Berlin (Leffing » Oymnafium) der Schulamts - Kandidat 

J. ochrade 
Als Oberlehrer und Religionslehrer iſt angeſtellt worden am 

Gymnaſium zu Neuftadt der Vikar Jankowski daſelbſt. 
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Der Titel „Oberlehrer“ iſt verließen morben: 
dem Lehrer Bohn am Gymnaſium zu Trier ſowie 
den Lehrern Brandes und Kaiſer am Gymnaſium 

Johanneum zu Qüneburg. | 
Als Zeichenlehrer ift angeftelt worden am Städtiichen Gymna⸗ 

um zu Danzig ber Lehrer Lenz dajelbit. - 

‘b Realgymnafien. | 
Es iit beftätigt worden die Wahl des Direktors der Realſchule 

zu Bodenheim Walter sum Direktor der Muſterſchule zu 
‚, SBrantfuete MR: 
Als: „Dberfehrer" find augefteilt werben am. Realghmnaſium zu 

Potsdam der' wiſſenſchaftliche Lehrer Hoffmann an der 
höheren Kunabenſchnle :dafelbft und 
een der Ba Buſche. 

ce. Progymnafien. 
Als Obenehrer iſt Kran worden am Progymmafium zu 
Loegen der Hilfslehrer Stobbe. 

d. Realfchulen. 
ES iſt beſtaͤtigt worden die Wahl des Oberlehrers Dr. Wehr: 

mann zum Direktor der in der Gntwidlung begrifjene 
Realichule zu Kreuznach. 

In — — iſt verſetzt worden der Oberlehre 
Dr. Bötticher vom Leſſing-Gymnaſium zu Berlin an du 
4. Realſchule bajelbit. ' 

als Oberlehrer ſind "berufen worden an die Nealfchule zu 
St. Petri zu Danzig die bisherigen wiflenfchaftlice 

"Lehrer an der dortigen: Handels-Alndemie Rab un 
Schindler. 

ALS ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realfchule zu 
Berlin (VIIL.) Die Gemeindeſchullehrer Matthaeſius und 

! 

Dr. Witzſchel, 
Berlin 9 der Gememndeſchalehrer Dr. Pfuhl, 

< (IV.) = Schadt, 
- (II)= Schröder, 
⸗XXI.) die e Hitfslehrer Dr. Cauer und Cohn, 
: (IX.) der Hilfslehrer Dr. Gieſe, 
. (X) =: ⸗ Loöͤckell, 
- : (I) - = e.: Dr. Schent, 
: (Il) =: = - Ulrih und 
- (VI) = Schulamts-Randidat Dr. Fernbach. 
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9, Reulproghinnaſien. 
Der bisherige Oberlehrer am Domgymngſium zu Verden 

Kühns iſt zum Direktor ‚einer jchsflaifi gen höheren Lehr⸗ 
anjtalt, unter- Beilegung der Ranges Räthe vierter 
Rlafe,. ernannt und demjelben das Direftgrat des König⸗ 
— Realprogymnaſiums zu Nienburg 0. W. übertragen 

worden. 
Als Dberlehrer ſind angeſtellt worden am Realprogymnaſium zu: 
a der Hilfslehrer Hinxichſen, | 
Idesloes- =. ‚Dr, Seit ud ._ A 

| Ems ⸗ ⸗ Tägert. 
dem Lehrer Henke am Realprogynmaſium zu Ratibor iſt der 

Titel „Dberlehrer“ verliehen worden. 
| — 

F. Schullehrer— und. ET 

der en Hanptpaſtor und Kreis: Schulinipeltor Kramm 
zu St. Margarethen im Regierungsbezirk Schleswig ift zum 
Seminar:Direltor ernannt und demſelben das Direftorat 
des Schullehrer-Seminard zu Tondern verliehen worden. 

sn gleicher. Sigenfchaft: ift verfegt worden der Seminar-Direktor 
Dr. Gregorovius von Edernförde nah Cöpenick 

Am Schullehrer- Seminar zu Ziegnig ift der BIER. ordeni⸗ 
liche Seminarlehrer Sönnecken vom Schullehrer-Seminar 
zu Oranienburg als Seminar-Oberlehrer angeſtellt worden, 

engen Lehrer find arigeftelt worden an bem Schullehrer! 

Bunftorf der bisherige —— Lehrer am Schul⸗ 
lehrer⸗Seminar zu Cammin, Gymnaſial-Oberlehrer a. D. 
Dr. Girgenſohn, 
Ag ‚der‘ PfarreAdminiftrator Hoffmann aus 
Zanded u 

Karalene * bisherige Hilfslehrer Melinat. 
An den evangeliſchen Erziehungs- und Bildungs-Anſtalten 

Droyßig bei Heiß iſt der Lehrer Schramm aus St 
als ordentlicher Seminarlehrer angeftellt worden. 

Us Hilfslehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar zu: 
| der Fe Abbetmeyer zu Klofter Loccum, 

ildomiß ber Lehrer Hein, 
Cammin i. Bomm. der Lehrer Möhnert zu Stargard 

in Bommern und 
Löbau der Lehrer Zimmermann aus Lofendorf. 



326 

G. Taubſtummenanſtalten. 

Am 1. Oktober 1893 iſt in Friedland a. A. eine Taubſtummen⸗ 
hilfsanſtalt ſeitens der Provinz Oſtpreußen eingerichtet, und find 
an dieſelbe folgende Lehrer einberufen worden: 

die Taubſtummenlehrer Fenſelau J. und Schulz von der 
Provinzial⸗Taubſtummenanftalt zu Königsberg i. Pr., 
W a on der Brovinzial-Zaubftummenanftalt zu Anger: 

urg un 
Kuczera von der Taubſtummenanſtalt zu Nöffel, ſowie 
der Volksſchullehrer Genſcherowski aus Ponarth al 

. _ Hilflehrer. 
Der bisherige Stipendiat Weber an der Provinzial⸗Taub 

ſtummenanſtalt zu Königsberg i. Pr. iſt als ordentliche 
Taubftummenlehrer angeftellt worden. 

Der bisher vertretungsmeile -bei der Tanbitummenanftalt x 
Homberg beiskäftigte Taubſtummenlehrer Baul ift al 
Hilfslehrer bei ber Taubſtummenanſialt zu Halberftad! 
angeſtellt worden. 

H. Deffentliche höhere Mädchenſchulen. 

In gleicher Eigenſchaft iſt ae worden die ordentliche Lehrer 
Geßler von der — — zu Berlin an die 

Dorvotheenſchule daſelbſt. 
Es ſind angeſtellt worden an der Eliſabethſchule zu Berlin de 

Gemeindefchullehrer Kanning als ordentlicher Lehrer 
, an der Margarethenjchule daſelbſt die wiſſenſchaftliche Lehren 

Schröter als ordentliche Lehrerin. 

I. Deffentliche Boltsichulen. 
Es haben erhalten: 

1) den Königlichen Kronen-Orden 4. Klaſſe: 

Wirtz, Erſter Lehrer zu Sürth, Landkr. Cöln. 

2) den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens 
von Hohenzollern: 

Goltermann, Lehrer zu ES EDERL, Kreis Soltau, 
Knappe, dBgl. zu Croſſen a. D., 
Scherer, pen). Lehrer zu Bingen, Oberamt Sigmaringen, und 
Warzeha, Lehrer zu Gowarzewo, Kreis Schroda. 
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K. Ausgefhieden au3 dem Amte. 

1) ®ejtorben: 

Albers, Kreis-Schulinſpektor zu Bitburg, 
Dr. Bender, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher PBro- 

feffor in der BHilojophiichen Fakultät des Lyceum Hofianum 
zu Braunsberg, 

nn e, Oberlehrer am Lehrerinnen-Seminar zu Auguften: 
urg, 

Dr. Degner, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, 
Finſch, Oberlehrer an der Latina zu Halle a. S., 
Dr. Forchhammer, Gcheimer Regierungsrath, ordentlicher 

Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät der Univerjität 
iel, 

Dr. Herd, ordentlicher Profeſſor in der Philoſophiſchen 
Fakultät der Univerfität Bonn, 

Dr. Hirſch, Seheimer Medizinalrath, ordentlicher Profeſſor 
in der Mediziniichen Fakultät der Univerfität Berlin, 

Dr. Kaltenbach, Geheimer Medizinalrath, ordentlidher Pro⸗ 
feſſor in der Medizinifchen Fakultät der Univerfität Halle, 

Dr. Klix, Geheimer Regierungsrath, Provinzial-Schulrath 
zu Berlin, 

Dr. Krahmer, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Pro- 
teffor in der Medizinischen Fakultät der Univerfität Halle, 

Dr. von Fries, ordentlicher Profeffor in der Suriltifchen 
Fakultät der Univerjität Kiel, 

Zange, Titular-Öberlehrer am Realgymnafium zu Caſſel, 
D. Dr. Quenemann, außerordentlider Profeffor in der 
Theologiſchen Fakullät der Univerfität Göttingen, 

Dr. Michelet, ordentlicher —— — in der Bhi- 
loſophiſchen Fakultät der Syriedrich - Wilhelms - Univerjität 
zu Berlin, 

Riebel, Oberlehrer an der Realſchule zu Graudenz, 
Roeber, ordentliher Lehrer an der Taubftummenanitalt 

zu Halberitadt, 
Dr. Schmidt, ordentlicher Profeſſor in der Philoſophiſchen 

Fakultät der Univerfität Königsberg, 
Dr. Schmidt, Seminar-Oberlehrer zu Dsnabrüd, 
Schneider, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Wittitod, 
van Senden, Sculratd, Seminar-Direktor zu Aurich, 
Dr. Strehlfe, Gymnaſial-Oberlehrer zu Straßburg, 
Dr. Thimm, Profeſſor, Gymmafial-Oberlehrer zu Tilfit, 
ee Profefjor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Berlin 

Dr. Weidenkaff, Gymnafial-Oberlehrer zu Wittenberg. 

1894, 21 
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2) In den Ruheſtand getreten: 
Hildebrandt, ordentlider Seminarlehrer zu Drojfen, 
en Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter 

laſſe. 
Dr. Hirſchwälder, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu 

Breslau, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe. | 

D. Dr. Hofmann, Gymmafial-Direftor zu Berlin, unter 
Verleihung des Rothen Adler-DOrdens dritter Klafje mit 
der Schleife, 

ans ordentliher Lehrer an der Taubjtummenanftalt zu 
erlin, 

Zanghoff, NRealiul-Direktor zu Potsdam, unter Ber: 
leihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klaſſe, 

Dr. Nake, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, 
Peterjen, ordentlicher Lehrer am NRealprogymnafium zu 

Sonderburg, 
De Ka on, Profeſſor, Realgymnafial » Oberlehrer zu 

erlin, 
Schwarze, Profeffor, Gymnajial-Oberlehrer zu Frankfurt 
2 Br unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter 

alle, 
Dr. Wachenfeld, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu 

Hersfeld, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Dr. Wahner, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Oppeln, 
unter Verleihung des Rothen Udler-Ordens vierter Klaſſe. 

Wegener, NRealgymnafial-:Oberlehrer zu Botsdam, unter 
Verleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Klafje, und 

Dr. Beingärtner, Öymmafial-Oberlehrer zu Marburg. 

3) Auf eigenen Antrag ausgeschieden: 

Gotter, Elementarlehrer am Progymnafium zu Hofgeismar. 

Inhalts-Verzeichnis des März-April-Heftes. 

A. 1) Im Gebiete des Allgemeinen Landrechtes erjtredt fi die 
Kirhenbaulaft des Patrond nur auf die Erhaltung des 
Kirdyengebäudes und feiner Zubehörungen, nidyt aber aud 
auf die der Ummährung des Kirchplatzes. Erkenntnis des 
vierten Civilſenates des Neichögerichts vom 20. März 1898 19 
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2) Anrehnung früherer Dienfizeit bei Beförderungen und Ber- 
fegungen von etat3mäßigen Unterbeamten. Erlaß vom 
Bl. März IE 2 nn 

3) Regelung der Behälter der etatsmäßigen mittleren Beamten 
und Sanzleibeamten nad Pienftaltersftufen. Erlaß vom 
1 IROE BOB 20 EN ee ne a er 

4) Anrehnung der Militärdienftzeit auf das Dienftalter ber 
Ranzliften nad) Maßgabe der unterm 14. Dezember 1891 Aller« 
bödjft genehmigten Beitimmungen. Erlaß vom 6. Juli 1898 

5) Anrechnung früherer Dienftzeit bei der Gehaltsfeſtſetzung nad) 
Dienftaltersjtufen für folche Unterbeamte, welche früher etats⸗ 
mäßige Stellen in der Gendarmerie oder Schutzmannſchaft 
befleidet Haben. Erlaß vom 5. Januar d. 38... . . . 

6) Feitjiegung und Anmweifung der Liquidationen von Beamten 
und Lehrern im Reſſort des Minijteriumsd der geiftliden zc. 
Angelegenheiten über Vergütung von Miethszins bei Ber- 
feßungen. Erlaß vom 23. November 1898 . . . 2... 

7) Verwendung des Wohnungsgeldzuſchuſſes einer erledigten 
oder von ihrem Inhaber nicht verwalteten Stelle zur Bes 
ung der Stellvertretungskoſten. Erlaß vom 4. Januar 

8) Gewährung von Tagegeldern und Reifeloften aus Staats» 
fonds an Vorſteher von Brovinzial-Zaubjtummenanftalten. 
Erlaß vom A. Januar d. BB... 2. 2 2 20. — 

B. 9) Erlaß vom 15. Dezember 1898, betr. die Befähigung zum 
wiffenfhaftlihen Bibliotbetsdienft bei der Königlichen Biblio» 
thet zu Berlin und den Königlichen Univerfitäts-Bibliothelen 

C. 10) Belanntmahung vom 6. Februar di %8., betr. die Ab- 
änderung bezw. Ergänzung der Prüfungs-Drdnung für 
Behenlchrerinuen. vom 28. April 18865... 2 20. 

D. 11) Ordnung der Prüfung der PBrima-Reife für Ertraneer. Er» 
laß vom 11. Rovember 1893 .- » > 2 2 2 

12) Die ang DoL Rebenämtern, die Ertheilung von Privat» 
unterriht und das Halten von Benfionären durd Leiter und 
Lehrer höherer Schulen. Erlaß vom 27. Rovember 1893 . 

18) Erwerbung der Beredhtigung für den einjährig-freimilligen 
Militärdienft gemäß 8. 90, 2 der Wehrordnung. Erlaß vom 
29. November 18888. 

14) Regelung der feften Fe von 900 4 für die Oberlehrer 
an den ftaatlihen höheren Lehranſtalten bei Uebernahme 
von Lehrern aus einer anderen Provinz oder von nichtſtaat⸗ 
lihen Anjtalten. Erlaß vom 29. Rovember 1893. . . . 

15) Berfendung von Handfchriften ꝛc. aus Bibliotheken der 
höheren Lehranftalten an Univerfitäts-Bibliothelen ꝛc. Erlaß 
vom 5. Dezember 188988. 

16) Anerlennung höherer Schulen als milttärberedhtigte Unter- 
rihtsanftalten. Erlaß vom 6. Dezember 1898. . . . . 

17) Abſchlußprüfung folder Gymnafial-Unterfetundaner, melde 
unter Befreiung vom griehiihen Unterrihte an dem dafür 
eingerichteten Erfagunterrichte theilgenommen haben. Erlaß 
vom 20. Dezember 1898. . 2 2: 2: vo rn 

18) Vorläufige Beicheinigung über die beftandene Abſchluß⸗ oder 
Entlafjungsprüfung für folde Schüler höherer Lehranftalten, 
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welche fi der ale zu widmen beabfitigen. Ci 
vom 27. Dezember 1898 . 

19) Kontrolrecht der Krovinzial-Schultollegien über das — 
handenſein und die gehörige Unterbringung des den höheren 
Lehranſtalten gehörigen Vermögens. Erlaß vom 29. De 
zember 1898 . 

20) Dedung des Mangels an Kandidaten des höheren Lehramis 
für ein beftimmtes Fach. Seas vom 80. Dezember 1898 . 

21) Angabe der Befreiung eines Zarings 8 vom Turnen auf dem 
Zeugniffe über die wiſſenſcha (übe Befähigung — den ein⸗ 
— Dienſt. Erlaß vom 2. Januar d. 8. 

22) Begründung der Anträge auf Ueberweiſun befonderer Mittel 
zur Remunerirung von HilfsIehrern, 304. zur Bertretung 
2 Lehrern an ftaatlihen höheren LZehranftalten einberufen 

erden folen. Erlaß vom 8. Januar db. 38. 
28) Gebühren fi für Abjchlußprüfungszeugniffe. Eriaß vom 18. Ja⸗ 

nuar 
24) Verleihun des Eharakters „Brofeffor“ an Oberlehrer Höherer 

Lehranitalten. Belanntmadung . 
25) Anerfennung der von den höheren Stabtjhulen Br. 

Neifez euguilie für eine beftimmte Klaffe einer berechtigten 
höheren Zehranftalt nad) vorangegangene Revifion durch nen 
mt (DIENEN BEER), ki vom 8. — 

. 26) Vertretung von Seminarlehrern in BSehinderungéfäulen— * 
laß vom 14. November 1898 . 

27) ueonung früherer Dienftzeit für die Leiter und Lehrer an 
den Lehrer⸗ und LXehrerinnen-Seminaren fowie an den Pr 
parandenanftalten. Erlaß vom 2. Februar d. 38. ; 

28) Aufnahme von Zöglin ngen in die evangelifhen Zehrerinnen- 
ULB aunulen 2 zu Droyßig. Belanntmadhung vom 8. ” 
ruar d 

29) Die Sceminar-Mufifichrer dürfen den Kandidaten der. 
Iogie keine Zeugniffe über die ihnen im Bau zc. von Ki 24 
2 eln ertheilte —— ausſtellen. Verfügung des 
Königlichen Provinzial⸗Schul —— zu eng erg vom 
A Mührungsb Pe i Briß — fr 

80) Ausführungsbe mmungen zu der un r nung r 
IE weite Xehrerprüfung in der Frooing — 55 — Vom 

ovember 1898 . 
81) Zurniehrerinnen«Brüfun zu Berlin im Jahre 1894. Br 

fanntmadhung vom 16. g, ruar d. 38. . 

. 82) Als Mutter im Sinne des Geſetzes vom 27. gumi 1890, rn 
treffend die Fürſorge für die Waiſen der Lehrer an öffentlichen 
Volksſchulen, ift nur die leibliche Mutter, nicht aber Die Stieſ⸗ 
mutter anzufehen. Erlaß vom 15. Juli 1898. . . 

88) Nahmweilung derjenigen verwahrloften Kinder, melde in der 
eit vom 1. Oktober 1878 (dem Zage des Inkrafttretens des 
efeße8 vom 13. März 1878) bis zum 81. März 1898 ne 

jerp in Swangserziehung untergebradt gemefen 
ezw. melde ſich an dem —— ge no 
angserziehung befunden Haben. 

PR 

84) Seiner. für ftammelnde un Hotternde Rinder. Selap 0 vom er 
15. Rovember 1898 
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86) Ben uns Kinder in Kriftliden Volksſchulen an 
Sonnabenden und an ben hoben jüdifchen Feiertagen 

vom Sculbefude. Erlaß vom 18. Januar d. Is. 
86) Der Austritt aus der Kirche bewirkt nicht ohne Veiteres ben 

Austritt aus der Schulfocietät, welche für die Angehörigen 
des betreffenden Religionsbetenntniffes beftimmt iſt. r⸗ 
ans des I. Senats des Oberverwaltungsgerichts vom 
4. Februar 1898. . 

97) Belickrunge ap des Fiskus für die in Domänendörfern 
am © Hulen im Bereih der Schulordnung für Die 

Provinzen Dft- und Weftpreußen vom 11. Dezember 1845. 
Erkenntnis des I. Senats des Dbervermaltungsgerihts vom 
8. April 1898. . . 

38) In Schulverbänden, die aus Gemeinden und Dominien be 
fiehen, find die Schulvorftände in der Regel nicht befugt, bei 
dem Widerſpruche aud nur eines der zur a ne nl 
verpflichteten Gemeinweſen, aus — Rechte eine Umlage 
für Ausgaben auszuſchreiben, che nicht zu der gewöhn⸗ 
lichen laufenden Verwaltun ber Schulangelegenbeiten gehören, 
fondern erhöhte und neue Leiſtungen der Schulunterhaltungs- 
pflichtigen erfordern. Erkenntnis des I. Senats des Dber- 
verwaltungsgerihts vom 15. April 1898 . . 

89) Benfenvert elun Splan in Betreff des Tonfe fionellen Reli» 
a Hr Schulkinder der evangeliihen Minderheit. 
erfügung ber —— Regierung au Fiegnig vom 18. 

Rovember 1898 . . 

Berleihung von Drden und Görenzeichen 

ı Perfonalien 

Drud von J. F. Starde in Berlin. 

s 
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iniſterium Der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

ame Majejtät der König haben Allergnädigit geruht: 

dem Miniiterial-Direktor im Minifterium der geifts. 
Iihen, Unterrichts: und Wedtzinal- Angelegenheiten, 

Wirklichen Geheimen Rath Dr. de la Eroir den 
Königlichen Kronen-Trden erjter Klafje zu verleihen. 
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A. Behörden und Beamte, 

40) Averfionirung der Boftporto- und Gebührenbeträge 

Berlin, den 9. März 18%. 
In Verfolg meiner Verfügung vom 27. Februar d. 38. — 

G. II. 431 —, betreffend die Averſionirung der Poſtporto⸗ und 
Gebührenbeträge, laſſe ih den Königlichen Konfiftorien anbei je 
3 Druderemplare der vom Königlichen Staatsminiſterium über 
die geihäftlihe Behandlung der Boftfendungen in Staat3dienit: 
angelegenheiten erlafjenen neuen Bejtimmungen vom 7. Yebruaı 
d. 38. mit der Veranlaffung zugehen, diefelben unverziüglid 
im Kirchlichen Geſetz⸗ und Verordnungsblatt (Kirchlichen Amts 
bfatt) zum Abdrud zu bringen und wegen ihrer Durchführmg 
innerhalb des dortigen Geſchäftsbereichs die ſonſt erforderliche 
Anordnungen zu treffen. 

In den Regierungs-Amtsblättern werden die Beſtimmunge 
ebenfall3 abgedrudt werden. 

Sm Uebrigen bemerfe ich Folgendes: 
1) Die Averfioriirung der Bortobeträge eritredt ſich nur au 

die nach Orten innerhalb des Deutichen Reiches frankirt abzu 
ſchickenden portopflichtigen Sendungen. Die Beltimmmungen 
in welden Faͤllen Sendungen unfrankirt abzulaflen oder u 
— (Militaria, Marineſachen, Reichsdienffſacht 
und als Königliche Angelegenheit portofrei zu befördern find 
bleiben unveraͤndert. | 

2) Zu den averfionirten Borto- und Boltgebühren-Beträge 
gehören auch 

a. die Porto- und Gebührenbeträge für Sendungen a 
Empfänger im Orts- oder Landbeitellbezirf der Aufgabe 
Bof-Anttalt, | 

b. die Nebengebühren für die von den Zandbriefträgern ent 
egengenommenen, zur Weiterfendung mit der Poſt be 
timmten Sendungen, fomweit die betreffenden Sendunge 
überhaupt einer Nebengebühr unterliegen und bis zur 
Beftimmungsorte zu franfiren find, 

. die Gebühr (da3 Franko) für Poltauftragsjendungen, 

. die Gebühr für die Uebermittelung des eingezogenen Nach 
nabhmebetrages, 

e. bei frankirt abzujendenden Briefen mit Zuftellungsurlund 
neben dem Porto für den Hinweg des Briefes die Zu 
ftelungsgebühr und das Porto für die Rückſendung de 
Zuftellungsurfunde, 
bei frankirt abzufchidenden Nachnahmejendungen nebe 

u 

* 
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dem Borto und der VBorzeigegebühr die Gebühr für die 
Vebermittelung der eingezogenen Nadynahmebeträge. 

3) Die Polt darf anläßli der Averſionirung zur Bes 
frderung von Sendungen nicht in weiterem Umfange als bis- 
Fr in Anſpruch genommen werden; e8 verbleibt daher bei den 
beitehenden Anordnungen über das Abtragen von Briefen durch 
die Unterbeamten zc. der Behörden am Site der letzteren, ebenjo 
bei den Beftimmungen über die Beförderung größerer Badete als 

Frachtgut mit der Eifenbahn und über die Abholung der Sen- 
dimgen durch die Behörden von der Poſt. 

4) Wegen Beihaffung der Stempel mit der Inſchrift: „frei 
K Werl. Nr. 21 20.” wird auf die oben a Verfügung 
‚vom 27. Februar d. 33. Bezug genommen. ie beteiligten 
Sara werden auf die den Stempeln vom Lieferanten beizu— 
mgende Gebrauchsanweiſung und insbejondere darauf aufmerf- 
am zu madjen fein, daß zur Herftellung des Stempelabdrudes 
‚m ölfreie Zyarben verwendet werden dürfen. Auf Briefum- 
Mhlägen 2c., auf welchen die Adreſſe des Empfängerd vor- 
gerudt wird, kann der Vermerk „frei It. Averf. Nr. 21 ꝛc.“ 
gleichfalls durch Druck Hergeltellt werden. Sollte eine Behörde zc. 
em 1. April d. 38. wider Erwarten noch nicht in den Beſitz 
end Averjionirungsitempel3 gelangt fein, jo iſt der fragliche 
Bermert einjtweilen handichriftlich Herzuftellen und Hiervon der 
De ee ein Mittheilung zu machen. 

8 a 
5) die nicht averjionirten Porto- und Gebührenbeträge ($. 8 

‚da Beitimmungen) betrifft, jo haben die Königlichen Konjiltorien 
Diele Ausgaben aus dem Bureaubedürfnisfonds Kap. 112 Tit. 7 
des StaatShaushaltsetat3 und die Generaljuperintendenten aus 
iſtem Bureaufoftenfonds (Kap. 112 Tit. 6 a. a. 8.) zu be 
reiten. Die Superintendenten, Kirchenpröpite, Metropolitane 
and Dekane haben diefe Ausgaben zujammen mit den etwaigen 
fonftigen Frachtgebühren für diernftlihe Sendungen und den Te 

ammgebühren bei den Königlichen Regierungen, welche mit 
eniprechender Nachricht verfehen find, zur Erftattung zu Liquidiren. 
| Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
| Sn Bertretung: von Weyraud). 
| An 
‚die Königlihen Konfiftorien zu Königsberg i. Pr., 

Danzig, Berlin, Stettin, Bofen, Breslau, Magdeburg, 
Rünfter i. W., Coblenz, Kiel, Eafjel, Wiesbaden un 
oT Königl. Zandes-Konfiftorium zu Hannoner*). . 

. 11. 528, 

*) Borftehender Erlaß ift auch den übrigen nadgeordneten Behörden 
des Rinifteriums mitgetheilt worden. j 

| 22 
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Beitimmungen über bie gefhäftlide Behandlung der 
Poftfendungen in Staatsdienfte Angelegenheiten. 

Mit der Reich3-Poftverwaltung iſt auf Grund des 8. 11 
des Geſetzes, betreffend die Portofreiheiten im Gebiete des 
Norddeutihen Bundes vom 5. Juni 1869 (Bundes-Geſetzblatt 
Seite 141), ein Ablommen dahin gejchloffen, daß vom 1. April 
d. Is. ab an Stelle der Porto- und nd Gebühren: 

. ° 

beträge für die einzelnen frankirt abzuſchickenden portopflichtigen 
Sendungen der Königlichen Behörden und der einzeln ftehenden 
Königlichen Beamten eine Averjionalfumme an die Reichs-Poſtver⸗ 
waltung gezahlt wird. 

Bon ber Averfionirung find jedoch ausgeſchloſſen und daher 
auch ferner an die Poftverwaltung im Einzelnen durch Rer: 
wendung von Poftwerthzeichen beziehungsweiſe baar zu entrichten: 

a. dad Porto für Sendungen nad) dem Auslande, 
b. da3 Porto für Sendungen, welde bei den Behörden 

unfranlirt eingehen, 
c. die Gebühr für Beitellung der Briefe mit Werthangabe, 

Padete mit oder ohne Werthangabe, Einfchreibpadete unt 
Poftanmeifungen nebit den dazu gehörigen Geldbeträgen 

d. das Eilbeitellgeld, | 
e. Die Nebengebühr für die von dem Landbriefträger ei 

gefammelten, zur Weiterfendung mit der Poſt bejtimmtcı 
Gegenftände, wern die Sendung felbft, auf welche über 
— dieſe Gebühr Anwendung findet, unfrankirt abge 
andt werden ſoll, 

f. die Poſtanweiſungsgebühr für die Uebermittelung der au 
Poftauftragsjendungen eingezogenen und dem Auftrag 
geber zu überjendenden Beträge. 

An Stelle des Negulativs des Königlihen Staatsminifteruum! 
vom 28. November 1869 treten nun für die geichäftliche 2e 
handlung der Poſtſendungen in Staatsdienft-Angelegenbeiten von 
1. April d. 38. ab nachſtehende Beitimmungen in Kraft. 

8. 1. | 
Frankirt abzufchiden find alle Poſtſendungen zwiſchen König 

lihen Behörden einfchliekli) der einzeln ftehenden Königliche: 
Beamten, ferner die Bojtjendungen an andere Empfänger, wen 
diejelben entweder | 

a. nicht im Intereſſe der Empfänger, fondern ausjchlieglid 
im Staatsinterejje erfolgen, oder 

b. an eine Partei gerichtet find, welche nad) den bisherigeı 
er auf portofreie Zuftellung einen Rechtsanfprud 
at, oder 
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ec. in einer Prozeß⸗ oder Vormundichaftsiache ergehen, für 
welche einer Bartei das Armenrecht bewilligt i“ 

Ale fonftigen, von Königlichen Behörden ausgehenden 
Boltiendungen find unfranfirt abzulaſſen; bei Poſtanweiſungen 
iſt jedoch, da diefe dem Frankirungszwange unterliegen, der ent= 
"fallende Frankobetrag durch den Abſender erforderliden ‘Falles 
von dem Geldbetrage der Ueberweifung vorweg abzuziehen. 

8. 2. 
Die franfirt abzufgidenden Sendungen, ſoweit fie Dex 

"berfionirung unterliegen, find 
1) mit dem Vermerfe „frei laut Averſum Nr. 21”, abgekürzt 

‚per It. Averſ. Ar. 21” und 
2) mit der Bezeichnung der abjendenden Behörde zu A 

: Der unter 1 bezeichnete Vermerk ift auf die Vorderſeite 
kt Sendung beziehungsweiſe bei Padeten auf die Vorderſeite 
det Badetadrefje in die linke untere Ede, und die Bezeichnung 
— —— Behörde unmittelbar unterhalb dieſes Vermerkes 
legen. 

Außerdem müſſen fich die Sendungen burd den Verſchluß 
Rittel3 des Dienftfiegeld oder Dienftitempeld oder mittels Siegel: 
marken der abjendenden Behörde im Einzelnen als zur unentgelt- 
Ehen Beförderung geeignet erweifen. Sendungen, welche offen 
a Einlieferung gelangen, 3. B. Poftkarten und Poſtanweiſungen, 
when außer mit dem Vermerfe: „fret Ei. ver). Nr. 21° und 
der Bezeichnung der Behörde ebenfalls mit dem Dienftfiegel oder 
Dienſtſiempel oder mit Siegelmarfen der abfendenden Behörde 

dt werden. Bei Poftlarten und Poſtanweiſungen hat dieſer 
Abdruck auf der Mdrehfeite zu erfolgen. E 
' Bei Briefen mit Zuftellungsurfunde ift der Vermerk „frei It. 
Bor Nr. 21” auch auf die Außenjeite der Zuſtellungsurkunde 
‚fi \egen. 
| achnahme-Poſtanweiſungen werden von dem Poltbeamten, 
welher dieſelben auödfertigt, in der linken unteren Ede mit dem 
Bermerfe „frei It. Averf. Nr. 21” verjehen. | 
Von dem vorſtehend bezeichneten Erfordernis eines Dienit- 
Feel oder Dienftftenmels oder von Siegelmarken wird nur 
‚hm abgejehen, wenn der Abfender fich nicht im Beſitze eines 
‚Sefer Verſchlußmittel befindet und dies auf der Adreſſe unterhalb 
des im Abjag 1 Ziffer 1 bezeichneten Vermerkes durch die Worte 
In Ermangelung eines Dienftfiegel3” mit Unterfchrift des 
Vamens unter Beifegung der Amtseigenjchaft beicheinigt. 

8.8. 
Die Behörden einſchließlich der einzeln ftehenden, eine Be⸗ 
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hörde repräfentirenden Beamten haben ſich zur Herftellung ber 
im 8. 2 Abfa 1 unter 1 und 2 bezeichneten Vermerke eine 
Stempels zu bedienen, welcher der nachftehenden Form entipridt: 

Frei It. Averf. Nr. 21. 

Kol. Pr. Amtsgericht. 

Die Angabe des Ortes, an welchem die Behörde ihren Si 
hat, ift in dem Stempel nicht erforderlich. | 

Der Stempel iſt in einer gegen unbefugten Gebraud) fichernden 
Weiſe aufzubewahren. 

Einzeln ftehende, nicht im Beſitze eines Stempels befind: 
liche Beamte haben den Vermerk „frei It. Averſ. Nr. 21” unte 
Beifegun — Namensunterſchrift und ihrer Amtseigenſchaf 
handſchriftlich herzuſtellen. Führen dieſelben fein Dienſtſiegel, ſt 
iſt nach der Vorſchrift im 8. 2 Abſatz 6 zu verfahren. | 

. 4. | 
Die Yranlirung der nac Orten außerhalb des Deuticeı 

Reiches beitimmten Sendungen erfolgt in der er. 
durch Kontirung des Portos und der fonftigen Boltgebühren. 

Die beein Sendungen werden von der ablafjende 
Behörde in ein Porto⸗Kontobuch eingetragen und demnaͤchſt m 
dem lebteren der Poſtanſtalt übergeben, welche die tarifmäßige 
Porto- und Gebührenbeträge ſowohl in diefes Buch, als audi 
ihr Gegenbuch einträgt. Ebenſo werden das Porto und die Gt 

bühren für jämmtlihe an eine Königliche Behörde geridtel 
Sendungen, welche unfranfirt eingehen, bei der Ausliefenm 
ſeitens der Poſtanſtalten in den bezeichneten Büchern kontirt 

Allmonatlid) werden die kontirten Gefammtbeträge von de 
Br an die Poftanftalten gegen Duittung im Stontobuc 
geza 

8. 6. 
In Betreff der Wiedereinziehung derjenigen von einer Behörd 

verauslagten Borto- und Gebührenbeträge, zu deren Erſta de 
Abfjender oder der Empfänger einer Sendung oder ein fonttige 
Intereſſent verpflichtet ift, bewendet e8 bei den beftehenden Vor 
Schriften. Auch fernerhin find überall die tarifmäßigen Porto: un 
Gebührenbeträge in Anſatz zu bringen. 

8. 6. 
Die nah 8. 1 unfranfirt abzulaffenden portopflichtige 

Sendungen find auf der Adreſſe als „portopflichtige Dienſtſache 
zu bezeichnen und mit dem Dienftfiegel der abfendenden Behörd 
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zu verfehen. Einzeln ftehende Beamte, welche ein foldyes nicht 
führen, haben unter dem Vermerke „portopflidhtige Dienſtſache“ 
die „Ermangelung eines Dienftfiegel®" mit Unterſchrift des 
Namens und Beifegimg des Amtscharakter zu bejcheinigen. 

| 8. 7. 
Die Königlichen Behörden haben in ihrem Gejchäftsverfehre 

auf thunlichſte Beichräntung der Portoausgaben Bedacht zu 
ann und insbeſondere folgende Beitimmungen forgfältig zu 
eachten: | 

1) Sollten mehrere Briefe gleichzeitig an eine Adreſſe abge- 
ſandt werden, fo find diejelben in ein gemeinjchaftliches Couvert 
zu verfchließen. 

2) Padete ohne Werthsdeflaration, deren Gewicht mehr als 
zehn Kilogramm beträgt, find da, wo Eifenbahnverbindungen 
beitehen, fomweit e8 ohne unverhälfnismäßige Verzögerung ihrer 
Beförderung oder einen fonftigen Nachtheil geiöehen kann, als 
Frachtgut mit der Eifenbahn zu verfenden. Dagegen find Geld- 
und andere Werthſendungen fets zur Poft zu geben. 
3) Zu den Reinfchriften der Verfügungen an Privatperjonen 
iſt Bapier von ſolcher Beichaffenheit zu verwenden, daß Das Ge⸗ 
wicht desſelben einjchließlich des Couverts das zuläffige Maximal⸗ 
gewicht eines einfachen Briefe nicht überfteigt. 

| 8. 8. Ä 
Die Verrechnung der nicht averjionixten Borto- und Ger 

bührenbeträge erfolgt nach Anleitung des Etats im Reſſort der 
‚Sultizverwaltung bei dem dazu .beitimmten Ausgabe-Fapitel,..in 
‚ allen übrigen Reſſorts dagegen bei den betreffenden Bureau- 
bedürfnisfonds. — 
„Behörden und einzeln ſtehende Beamte, welche nicht mit 
einem eigenen, auch zur Beſtreitung der nicht averſionirten Porto⸗ 
und Gebührenbeträge beſtimmten Bureaubeduͤrfnisfonds verſehen 
ſind, haben dieſe Ausgaben zuſammen mit den etwaigen ſonſtigen 
Frachigebühren für dienſtliche Sendungen und den Telegramm⸗ 
gebühren bei der vorgeſetzten Behörde zur Erſtattung aus deren 
Bureaubedürfnisfonds zu liquidiren. Ausgenommen ſind die 
Spezialkommiſſare und Vermeſſungsbeamten der landwirthſchaft⸗ 
lichen Verwaltung, welche die ihnen nach der Averſionirung 
noch erwachſenden Borto-Ausgaben, ſowie die Telegrammgebühren 
aus den Bureau⸗ beziehungsweiſe Amtskoſten⸗Entſchädigungen -zu 
beitreiten haben. 

8. 9. 
Den einzelnen Minifterien bleibt vorbehalten, die für ihre 
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Reſſorts erforderliden näheren Vorjepriften über die Ausführung 
dieſer Beftimmungen zu erlaffen. 

Berlin, den 7, Februar 1894, 
N Königliches Staatsminifterium. 

Graf zu Eulenburg. von Boettider. 
von n Schelling. sch. von Berlepſch. Graf von Caprivi 

| Miquel. von Heyden. Thielen. Bofie. 
Bronfart von Säellendorff. 

41) N enaufden Staatseifenbahnen 
im Intereſſe er öffentlichen Krankenpflege. 

Berlin, den 13. März 18%. 
Krk Majejtät der Kaiſer und König haben zu ne 

geruht, daß die im Intereſſe der ‚öffentlichen Krankenpflege ein: 
geführlen ‚Fahrpreisermähigungen ‚auf den Stantserfenbahnen 
inter deu Für dieſelben maßgebenden Vorausfeßungen aud — 
die Vorſtände und das Pflegeperſonal ſolcher Anſtalten ausge: 
dehnt werden, die ſich der Fürſorge für gefallene Frauen und 
Mädchen widmen. 

Ew. Hochwohlgeboren ſehe ich, hiervon unter Bezugnahme 
auf die mir. aus Anlaß der Rambverfägungen vom 13. Juli 
und 12. Oftober v. 38. — G. L. 1555 G. OH. M. 5579 uw 
G. I. 2361 G. I. M. — Berichte mit den Bemerken 
ergebenjt in Kenntnis, daß die Herren Ober-Präſidenten erjudt 
worden: find, den Königlichen enbahn- Direktionen diejenigen 
Derartigen Anftalten zu bezeichnen, welche aus freier Liebesthätig- 
keit gegründet find und: deren Unterhaltung nicht etwa auf einer 
Verpflichtung politiſcher Gemeinden, 5 Kreiſe oder 
Provinzen beruht. 
Dr Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: von Bartidh. | 
Ar 

Die fämmatlicen, Herren —S identen 
einſchl. Sigmaringen und den Herrn Polizei⸗ 
Praſidenten zu Berlin. 
6 1. 432. G. II. M 

42) Berfahren bei Zahlung ber Benfionen und Witwen: 
und Waifengelder an die im Stautödienite wieder ange: 
ftellten Militüärpenfionäre und deren Dinterbliebenc 
nad Maßgabe des Reihsgejeged vom 22. Mai v. 38, 
betreffend einige Abänderungen der Militärpenfions: 

geſetze (R. G. Bl. ©. 171). 
Berlim, den 3. April 189%. 

Den. —— —— Behörden des Miniſteriums laſſe ich 
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anliegend emen Abbrud ber von den Herren Miniftern des 
Imern und der Finanzen unterm 2. März d. 8. erlaflenen 
Kundverfügung hinſichtlich des —* bei Zahlung der 
Penſionen und Witwen: und Waifengelder an die im Staats⸗ 
dienite wieder angeftellten Wilitärpenfionäre und deren Hinter: 
bliebene nad) Maßgabe bes Neichegefeges vom 22. Mai v. 33., 
betreftend einige Abänderungen der Militärpenſionsgeſetze (R. ©. 
U. ©. 171), zur Kenntnisnahme zugehen. Hiernach iſt auch 
m meinem Reſſort bis dahin zu verfahren, wo bie nad) einer 
Nittheilung des Herrn Kriegäminifters in Ausficht ſtehenden 
Ansfüßrungsbeitimmungen be3 De au dem vorgedadjten 
ciehe m Wirkſamkeit trefen. 

Der Mintiter der gefftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

kr — — * x Diners. 
G. HL 576. 

— Bertim; ben > März 1894. 
Nach Art. 28. 35, —* 13 8. 48 und Art. 12 8. 108 des 
ee in der Faſſung des Geſetzes vom 22. Mai 
8. (NR. © ©. 171) erhalten die Militärpenfionäre, 
xelde im Staatsdienſte eine Civilpenſivn erdient haben, an 
Stelle dieſer Eivilpenfion die volle früher erdiente Milttärpenjion 
— foferm jie Iebenslämglid; zuerkannt war — wieder aus Mili- 
Kronds und daneben den ehvaigen Mehrbetrag der Eivilpenfion 
en dem betreffenden Givilpenfionsfonds. 

Hiernach iſt im Betreff der Zahlımg der Benfionen bis auf 
Beine wie folgt zu verfahren: 
' 1 Die bei dem Wiederausichesden der im Einildienfte an⸗ 
gettellt gemwefenen Militärpenfivnäre der Unterklaſſen denfelben 
wieder anzuweiſenden Militärpenfionen jmd auch fernerhin mit 
dem Mehrbetrage der Eivilpenjionen bei dem Fonda zu Benfionen 
für Givilbeamte 2c. zu verausgaben und nad) Maßgabe der 
Eirtularverfügungen vom 24. September 1874 und 23. Oktober 
1376 bei der Militärverwaltung zur Erſtattung an Liquidiren. 

2) Dagegen jind denjenigen ehemaligen re Oel! 
denen eine PBenfion nach den Beitimmungen unter Art. 2 8. 35 
md unter Art. 13 8. 48 des Militärpenfionsgejeges in Der 
Saung der Novelle vom 22. Mai v. 38. zufteht, bei ihrem 
Ausiheiden aus dem Staatsdienſt ſeitens der Civilbehörden an 
ame nur die Beträge anzuweiſen, um welche die erdiente 
Cwilpenſion die Militärpenfion überiteigt. 

Sofern an derartige Penfionäre, die am oder nad) dem 
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1. April v. 38. aus dem Eivildienite ausgejchieden find, bie 
Zahlung, der ihnen zuſtehenden Militärpenfion aus Civilfonds 
erfolgt iit, ift die Erftattung der betreffenden Beträge aus Mil 
tärfonds alsbald zu veranlafjen. 

3) In Konjequenz der eingangs aufgeführten Vorſchriſter 
in Berbindung mit ber Beltimmung im Art. 23 Ziffer 1 de 
Militärs Benfions- Novelle vom 22. Mai v. 38. iſt unter ber 
bezeichneten Borausfegungen den Hinterbliebenen eines folde 
Militärpenfionärd das aus der erdienten Milttärpenfion nad 
Maßgabe des Militär-Witwen- und Waiſen-Fürſorge-Geſezze 
vom 17. Juni 1887 (R. ©. Bl. S. 237) zuftändige Witwen 
und Wailengeld in allen denjenigen ‘Fällen auf Militärfonds zı 
übernehmen, in Denen der Miltärpenjionär am oder nad) den 
1. April v. 38. aus dem Civildienit durch den Tod oder aber 
malige Penfionirung ausgeichieden iſt. Aus Civilfonds find m 
die Mehrbeträge zu zahlen, die den Hinterbliebenen etwa nad 
dem Geſetze vom 20. Mai 1882, betreffend die Fürſorge für di 
Witwen und Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten (©. € 
©. 298), reip. nach dem Geſetze vom 18. Juni 1887, bern 
die Fürſorge für Beamte infolge von Betriebsunfällen (®. 
©. 282), gebühren. | 

Diejenigen Behörden, welche mit der jelbitändigen Feſtſetun 
der Witwen- und Waifengelder für Hinterbliebene unmittelban 
Staatsbeamten beauftragt find, haben die auf Militärfonds en 
fallenden Bezüge diefer Art durch Benehmen mit den Militä 
behörden zu ermitteln und die danah von den &ivilfonds 3 
tragenden Beträge feitzuftellen und zur Zahlung anzuweiſen. 

Sind den Hinterbliebenen folder Militärpenjionäre, die u 
oder nad) dem 1. April v. 38. aus dem Civildienſt gefchiedt 
find, aus Civilfonds Reliktengelder gezahlt worden, die nad) de 
Dbigen von Militärfonds zu tragen find, jo iſt die alsbaldi— 
Eritattung zu veranlaflen. | 

Der Minifter des Innern. Der Finanzminifter. 
In Vertretung: Braunbehrens. In Vertretung: Meined 

An 
fänmtlihe Herren Dber⸗Präſidenten, Regierungs«- 

Bräfidenten und den Herm Dirigenten ber $ö« 
nigliden Minifterial-, Militäre und Bau⸗Kom⸗ 
milfion bier. 

Min.d. Snn. I. B. 688. 
gin. Min. IH. 1284. 1. I. 2509. 1. II. 2557. 1. 
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B. Univerfitäten. 

43) Bezeichnung von Univerfitätslehrern mit dem Prä— 
dikat „Brofejjor” als Univerfitäts-Profefjoren. 

Auf Ihren Beriht vom 9. d. Mts. will Ich denjenigen 
Unwerfitätslehrern, welche das Prädilat „Profeſſor“ bejigen, 
hierdurch geftatten, ſich, jo lange fie in ihrer Stellung an der 
Umverfität verbleiben, als „Univerfitäts-PBrofeffor zu bezeichnen. 
Berlin, den 12. Februar 1894. 

Wilhelm. R. 
Boſſe. 

An 
den Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

4) Titel der wiſſenſchaftlichen Beamten der Univer— 
jtäts-Bibliothefen und — Bibliothek zu 

erlin. 

Seine Majeſtät der König haben durch Allerhöchſten Erlaß 
vom 14. Februar d. Is. Allergnädigſt zu beſtimmen geruht: 

1) Die Vorſteher der Univerſitäts-Bibliotheken ſind kuͤnftig 
als Direktoren zu bezeichnen. 

2) Die Kuſtoden der Univerſitäts-Bibliotheken und diejenigen 
der Königlichen Bibliothek zu Berlin führen die Amtsbe⸗ 
zeichnung „Bibliothekar.“ Der Minijter der geiltlichen zc. 
Angelegenheiten ilt jedoch ermächtigt, einem Theile der- 
jelben bis zu einem Drittel der Gejammtzahl den Titel 
„Dberbibliothelar” zu verleihen. 

velanntmachung. 
V. L 320. 

45) Ueberſchreitung der für Univerſitätsbauten feſtge— 
ſetzten Koſtenanſchläge. 

Berlin, den 3. Februar 1894. 
Der 8. 193 der Dienſtanweiſung für die Königlichen Bau⸗ 
inipetoren der Hochbauverwaltung vom 1. Dftober 1888 be- 
timmt, daß, wenn aus bejonderen, nicht vorherzufehenden Ur- 
laden bei der Ausführung von Bauten Ueberfchreitungen der 
teftgefegten SKoftenanjchläge unvermeidlich erfcheinen, dies unter 
ausreihender Begründung rechtzeitig vorher anzuzeigen und bie 
Genehmigung zur —— nachzuſuchen iſt. Dieſe Be⸗ 
ſtimmung iſt bei den Univerfitätsbauten vielfach bisher nicht ge⸗ 



344 

hörig beadjtet worden. Im Eimwetſtändniſſe mit dem Herm 
inifter der öffentlichen Arbeiten nehme ich hieraus Anlaß, die 

Beachtung derjelben hiermit m Erinnerung zu bringen. 
Die Beſtimmung wendet ſich zumädhft an die Königlichen Bau: 

inipeftoren der Hochbauverwaltimg, fie gilt aber in gleicher Weiſe 
aud) für die Herren Univerjitätd-Kuratoren und den Herrn Kurator 
der Akademie zu Münfter. Namentlich weun Ueberjchreitungen un 
vermeidlich ericheinen nicht in Folge davon, daß Arbeiten oder Lie 
ferungen zu gering veranichlagt find, jondern in Folge davon, dap 
auf Betreiben der JInititut8-Direktoren zc. Bauarbeiten ausgeführt 
werden, welde im Koftenanfchlage on nicht vorgejehen 
find, iſt es Sache der Herren Univerjitäts-Suratoren, dafür Sorge 
u tragen, daß nad Anleitung der gedachten Beitimmung ver: 
Fhren wird. Dabei iſt inSbejondere zu beachten, daß zu ber: 
artigen Ueberjchreitungen nicht bloß die diesfeitige und die Ge 
nehmigung des Herrn Miniſters der öffentlichen Arbeiten, fondern 
regelmäßig auch diejenige des Herrn Finanzminiſters erforderlid 
it. Die gegebenenfalls hierher zu eritattende Anzeige hat daher 
ftet3 fo zeitig zu erfolgen, dab die Genehmigung diefer beiden 
Herren Minilter zur Ueberjchreitung diesſeits eingeholt werden 
fan, ohne daß die Bauausführung verzögert wird. 

Im Einverftändnilfe mit dem Herrn Minifter der öffentlichen 
Arbeiten erjuche ich die Herren Univerfität-Ruratoren und den 

Kurator der Akademie zu Dünfter ergebenft, die zuftändigen 
ofalbaubeamten gefälligit auf die Beachtung ber genannten 
—— hinzuweiſen und Sich ſelbſt ſolche angelegen ſein 
zu laſſen. | 

Den betheiligten Herren Regierungd-Präfidenten ift Abfchrift 
dieſes Erlaſſes zur gleihmäßigen VBerfländigung der zuftändigen 
Regierungd= und Bauräthe überfandt worden. 

An 
die ſämmtlichen Herren Univerfitäts-Ruratoren und 

den Herrn Kurator der Akademie zu Müniter. 

Abſchrifi fende ih Ew. Hochwohlgeboren ergebenft zur ge: 
fülligen weiteren Beranlafjung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
bie betbeiligten Herren NRegierangs-Präfidenten. 

U. I. 188. 
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6) Abänderung der 88. 2—4 der Vorſchriften für Die 
Studirenden der Landesuniverlitäten vom 1. Dftober 

1879 

Berlin, den 7. Februar 1894. 
Euer Hochwohlgeboren laſſe ich Hierdurch einen Erlaß vom 
heutigen Tage, betreffend Abänderung der 88 2—4 der Bor: 
Ihriften für Die Studirenden der Yandesuniverfitäten vom 1. Ok⸗ 
tber 1879, in 12 Abzügen zur gefälligen Mittheilung an die 
alademiſchen Behörden und mit dem Erfuchen ergebenit zugehen, da⸗ 
fir Sorge zu tragen, Daß derfelbe durch Anſchlag am ſchwarzen 
Leeit ſowie künftighin durch Aufnahme in die bei der Immatri⸗ 
blation auszuhändigenden Druderemplare der Vorjchriften zur 
KLennmis der Studirenden gelangt. 

Der Minifter der geiltlihen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
immilihe Herren Univerſitäts Kuratoren, ſowie an die 

eeren Ruratoren der Akademie zu Münfter und des 
Lyceum Hoflanum zu Braunsberg. 
V. L 19. 

Erlaß, betreffend Abänderung der 88. 2—4 der Vor— 
Wriften für Die Studirenden der Landesuniverfitäten zc. 

vom 1. Dftober 1879. 

An die Stelle der SS. 2—4 der Vorfchriften für die Studiren= 
ben ber Randesuniverfitäten 2c, vom 1. Dftober 1879 treten vom 
4 April 1894 ab folgende Beitimmungen: 
ı 2. Nachweis der wifienfchaftliden Vorbildung für 
%3 alademiſche Studium haben Angehörige des Deutichen Reiches 
augerdem dasjenige Neifezeugnis einer höheren Lehranſtalt beis 
‚Pbringen, weldyes für die Zuleffung zu den ihrem Studienfad) 
u Berufsprüfungen in ihrem Heimathſtaate vorge> 

en it. 
| Durch dieſes Studienfach beſtimmt fich zugleich die Fakultät, 
bei welcher der Studirende einzutragen ift. | 
83. Mit befondeser Erlaubnis der Immatrikulations⸗-Kom⸗ 

nijſſion können Angehörige des Deutſchen Reiches, welde cin 
Kifezeugnis nad) 8. 2 bat 1 nicht erworben, jedoch wenigitens 
dasjenige Maß der Schulbildung erreicht Haben, weiches für die 
langung der Berechtigung zum Einjährig-fFreiwilligen-Dienft 
dorgeichrieben ift, auf vier Semeſter immatrifulirt und bei der 
zhiloſophiſchen Fakultät eingetragen werden. DieImmatrikulationd- 

ton ift ermächtigt, nach Ablauf diejer vier Semefter die 
längerung des Studiums um zwei Semeiter aus bejonderen 



346 

Gründen zu geitatten. me meitere Verlängerung it nur mit 
Genehmigung des Kurators (Kuratoriums) zuläſſig. 

8.4. Ausländer können immatrikulirt und bei jeder ‘yakultät 
eingetragen werden, fofern fie ſich über den Befig einer Schul: 
bildung ausweiſen, weldje der in 8. 3 bezeichneten im Wejent: 
lichen gleichwerthig. ift. 

Berlin, den 7. Februar 1894. 
Der Miniiter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 

U. 1. 19. Boſſe. 

47) Geſchäftliche Behandlung der Geſuche von Studiren— 
den der Medizin wegen ausnahmsweiſer Zulaſſung zurt 
ärztliden Prüfung auf Grund des 8. 4 Abi. 3 der de: 

fanntmadhung vom 2. Juni 1883. 

Berlin, den 13. Februar 18%. 
Mit Bezug auf die Beitimmung des 8 4 Abi. 3 der Be 

kanntmachung vom 2. Zuni 1883, betreffend die ärztliche Prüfung 
it in Uebereinftimmung mit dem Herrn Reichskanzler von der 
Bundes-Regierungen feiner Zeit bejtimmt worden, daß von der 
Zandes-Gentralbehörden ($. 1 der Bekanntmachung) Diejenigen 
Studirenden der Medizin, welche ohne Unterbrechung den regeb 
mäßigen Studiengang zu Oftern beendigen, zur ärztlichen Prüfung 
im Sommer zugelaffen werden dürfen, jofern die Meldung voı 
dem 1. April erfolgt und nach dem Urtheile der mediziniſcher 
Fakultät der Abjchluß der Prüfung während des Sommerhalb: 
jahre möglich iſt. Derartige, in neuerer Zeit erheblich zahl 
reicher eingegangene Bulafjungsgefuche müfſen in der Regel be 
hufs Einholung des Urtheils ber medizinischen Fakultät zunädr 
Den — Kuratoren von hier ans zugewieſen werden. | 

ur Vereinfachung bes Gefchäftsganges erjuche ich Euer Hoch 
wohlgeboren ergebenft, den Studirenden der Medizin an de 
dortigen Univerfität befannt zu geben, daß fie ihre Geſuche wege 
ausnahmsweiſer Zulaffung zur ärztliden Prüfung auf run 
des 8S. 4 Abi. 3 der Bekanntmachung vom 2. Juni 1883 Cur 
Hochwohlgeboren zur Uebermittelung an mich einzureichen haben 

Bor Heberfendung der Gefuche wollen Euer Hochwohlgebore 
die medizinische Yakultät zu einer Aeußerung darüber veranlaijen 
ob ihrem Urtheile nach die Vollendung der Prüfung im Sommer 
—— möglich iſt, und Die Aeußerung der Falultät den Ge 
uchen bei deren Ueberſendung gefälligft beifügen. | 

Die mediziniſche Fakultät wird bei ihrer Erwägung ink 
befondere auch in Betracht zu ziehen haben, ob e& bet dem Ein: 
tritt einer erheblicheren Anzahl von Kandidaten in die ärztlidk 
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Prüfung zu Ende des Wintexhalljahres an den für eine ordnungs⸗ 
mähige Erledigung des PBrüfungsgeichäftes erforderlichen Kranken, 
Gebärenden und Leichen im Sommerhalbjahr nicht fehlen wird. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
ſaͤnmtliche Königlidye Univerfitäts-Kuratoren und 

die medizintfche Fakultät der Univerfität Berlin. 
M. 1179. U. L 260. . 

43) Nahmeifung der Einnahmen für die den Beamten 
anliniverfitäts-Inftituten mit Spezial-Etat8 gewährten 

Ratural-Emolumente. 

Berlin, den 23. Februar 1894, 
Durh den NRunderlaß vom 27. Dezember 1892 — U. 1. 

1245 — (Centrbl. für 1893 ©. 216), betreffend Abänderung des 
Rormal-Etats für die Univerfitäten, üt u. a. beitimmt worden, 
dab die von Den Beamten an Initituten (Kliniken) mit Spezial: 
Etats für Wohnung, für die Entnahme von Brennmaterial zum 
agenen Bedarf aus Vorräthen der Inititute und für Waſſer zu 
zahlenden Entichädigungen fünftig ſämmtlich im Univerfitäts- 
Be aufzuführen find. Einverftändniffe mit dem 

Finanzminiſter wird diefe Beitimmung aus Zmwedmäßigfeits- 
 gimden dahin abgeändert, daß die Einnahmen für die den ge= 
dachten Beamten — Natural-Emolumente wieder in den 
Spezial⸗Etats der Inſtitute — anſtatt im Univerfitäts- Etat — 
nachzuweiſen find. 

Euer Hochwohlgeboren erjuche ich ergebenit, gefäligit dafür 
Eorge zu tragen, daß bei der bevorftehenden bezw. der nächſien 

tserneuerung biernach verfahren wird. 

An 
mmtlihe Herren Univerfitäts«Ruratoren. 

Abbſchrift erhält die Königliche Univerfitätg-Kaffe zur Kenntnis: 
——— gleichmäßigen Beachtung hinſichtlich der hieſigen 
erſität. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königliche Univerfitäts-Kaffe hierſelbſt. 
U. I. 368. 
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bem ſechſten Inhsgange. eine ſolche Prüfung. ftatifinde, 
die Bedeutung eines gültigen Zeugniſſes der wiſſenſchaft 
lichen Befähigung für den einjährig- freiwilligen Dienit 

“auch dann beizulegen, wenn der Inhaber des Zeugnilies 
‚die zweite Klaife ‚der Lehranitalt nicht ein volles Jahr 
hindurch befucht Hat.” | 

Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien ſetze ich hiemwon 
mit dem Auftrage in Kenntnis, Die Direltoren der hö Lehr: 
anftalten des dortigen Verwaltungsbezirks auf diefe Beſtimmung 
aufmerffam zu: maden. | Ä 

Der Miniſter der geiltlihen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
ſämmtliche Koͤnigliche Provinzial⸗Schulkollegien. 

V. D. 2747. 

53) Pflichtſtundenzahl der vollbejhäftigten Zeichen— 
lehrer an den höheren Lehranſtalten. 

Berlin, den 23. Februar 189 
Auf den Beriht vom 21. Auguſt v. Is., betreffend die 

Pflichtftundenzahl ber Zei zer an den höheren Lehranttalten, 
erwibdere ih dem Königlichen Provinzial-Schultollegium, dab & 
entipredhend den Erklärungen der Regierungsfommiffare in de 
Kommiſſion für das Unterrichtsweſen über Petitionen (18928 
Kr. 17 ©. 4) bei Erlaß des Normal-Etats vom 4. Mai 1802 
Abſicht war, auch für die im $. 1 Nr. 4 desjelben bezeidhnda 
vollbeichäftigten Leichenlehrer die Zahl von im — 
wöchentlichen Pflichtſtunden für die Zukunft als Regel feftzuitelle. 
Bon einer darauf bezüglichen beitimmten Anordnung wurde jed 
an dieſer Stelle mit Rüdficht auf die befonderen Berhältnie 
nichtſtaatlichen Anſtalten abgefehen, wie denn auch das Ge 
vom 25. Juli 1892 im 8. 1 Abfaß 2 nur die Gleichſtellung de 
Dienfteintommens der an jolchen höheren Schulen angeftelte 
Zeichenlehrer mit denen der ftaatlihen anordnet, in Bezug au 
die Pflichtftundenzahl der Beichenlehrer an nichtftaatlichen As 
ftalten aber eine Abänderung der auf Grund vertragsmäßige 
Abmachungen (Berufungsurkunden zc.) etwa bisher beftehendei 
Verpflichtung nicht nothwendig macht. 

Wie jedoh in Zukunft bei Anjtellung von „Seichenleh 
im Sinne des Normal:Etats 8. 1 Nr. 4 die Pflichtftundenz 
durchweg auf 24 feitzufegen fein wird, fo ift e8 auch erwünſ 
diefen Sat, der für die ftaatlicden und unter alleiniger V 
tung des Staates ftehenden höheren Lehranftalten feſtzuha 
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iſt, auch bei den nichtituntlichen ſobald als möglich zur Durch⸗ 
führung zu bringen. ‘Demmacd; it bei allen höheren Schulen der 
legtgenannten Art, für die ein ſtaatlicher Bedürfniszufchuß gezahlt 
wird, darauf Hinzumirken, daß fpäteftens vom 1. April 1894 
ab den an ihnen angeftellten Zeichenlehrern, auf welche die Be⸗ 
fimmungen des Normal-Etats in 8. 1 Nr. 4 zutreffen, — jelbit- 
verftändlich von Bertretungsitunden abgejehen — nur 24 Pflicht: 
funden in Anja gebracht werden. 

Ich überlaſſe e8 dem Königlichen PBrovinzial-Schultollegium, 
demnach das Weitere anzuordnen. 

An — 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

Abjchrift erhält das Königliche Provinzial: Schullollegium 
zur Kenntnisnahme und gleihmäßigen Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
. Sm Auftrage: de la Croix. 
n 

die übrigen Königlichen Provinzial-Schullollegien. 
U. II. 2167. 1. ans. 

44 Nichtanrechnung außerpreußiſcher Dienitzeit eines 
Dberlehrers an höheren —— für die Anciennes 
lät bei Verleihung des Profejjortitel® bezw. des Ranges 

eines Raths vierter Klafie. 

| Berlim, den 7. März 1894. 
Auf den Bericht vom 23. Januar d. J. — 390 — ermidere 

db dem Königlichen Provinzial⸗Schulkollegium, daß ich nichts 
dagegen zu erinnern finde, wenn der Oberlehrer an dem jtäbti- 

Gymnaſium zu N., Dr. N., an dem Realprogymnafium 
p &. angejtellt wird. Einer Genehmigung Hätte es Hierzu 
Meinerjeit3 nach dem Girkular-Erlaffe vom 28. Yuguft 1868 — 
Bieje-Kübler II. Nr. 96 — nicht bedurft. 

Uebrigen® bemerke ih, daß die von einem nichtitaatlichen 
Batronate bei der Uebernahme eines Oberlehrers in Anrechnung 
gebrachte außerpreußiiche Dienftzeit für die Anciennetät bei Ver⸗ 
lihung des Profefjortiteld bezw. des Ranges eines Raths vierter 
Kaffe außer Berechnung zu laſſen ift. 

An 
das Königliche Provinzial-Schuffollegium zu N. 

28* 
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Abſchrift vorftehender Verfügung erhält das Königliche Pro⸗ 
vinzial-Schultollegium zur Kenntnis und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
die übrigen Königlihen Provinzial-Schullollegien. 

U. I. 5810. 

55) Den ftäbtifhen Patronaten höherer Lehranitalten 
fteht e8 frei, einen Lehrer im Gehalte beſſer zu Stellen, 
als es die gejeglihen Vorjchriften erfordern, wodurd 
demfelben aber Feinerlei Rechte Hinfichtlich feiner Ans 

ciennetät anderen Lehrern gegenüber entitehen. 

Berlin, den 21. März 18%. 
Auf die Beſchwerde vom 15. Dezember v. $., betreffend die 

Anciennetät des Oberlehrers N. am dortigen Gymnaſium, er 
widere ich dem &emeindevorftande, daß es Demjelben allerdings 
unbenommen bleibt, einen Lehrer im Gehalt befjer zu ftellen, 
als die gejeglichen Vorfchriften es erfordern; ich bemerfe jedoch, 
daß ein gemäß 8 1 Nr. VI der Verfügung vom 21. Oktober 
1892 — Centralblatt für die gefammte Unterricht3-Qermwaltung 
S. 719 — zwiſchen PBatronat und Lehrer getroffenes Abkommen 
nur das Verhältnis zwifchen diejen beiden berührt und nur für 
die Dauer dieſes Verhaͤltnifſes Gültigkeit hat, nicht aber die Rechtt 
anderer Lehrer — namentlich nicht der Lehrer derfelben Anftalt 
— beeinträchtigen darf, denen Alles, was ihnen nach dem Ge⸗ 
ſetze zukommt, ungejchmälert zu Theil werden muß. Daß ein 
ſolches Abkommen nicht in die Aufjichtsbefugniffe der ftaatliden 
Behörden oder in die lediglich von diefen zu regelnden allge 
meinen Verhältniffe eingreifen darf, ift felbitverftändlich. Hier: 
nach bleibt e8 dem &emeinde-Vorjtande zwar unvermwehrt, den 
Oberlehrer NR. im Gehalte beffer zu ftellen, als Lehrer von gleihen 
Dienftalter an ftaatlichen Anftalten; e8 erwachſen demfelben bier 
aus aber im Uebrigen keinerlei Rechte auf die von dem Gemeinde 
Vorſtande bei Bemejjung bes Gehaltes zu runde gelegte An: 
ciennetät, namentlid) darf er nicht erwarten, vor dem nad ben 
beitehenden Grundfäßen bdienftälteren Dr. 3. zu rangiren und 
demgemäß vor diefem im Programm aufgeführt oder |. Zt. zum 
Profeſſor 2c. vorgejchlagen zu werden. | 

Db es fih unter folden Umftänden nicht empfiehlt, von 



353 

emer Bevorzugung des p. N. abzufehen, gebe ich der Erwaͤgung 
des Gemeinde-Boritandes anheim. 

Der Miniſter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
” Im Auftrage: de la Eroir. 

den Gemeinde⸗Vorſtand zu N. 
U. II. 10202. 

% Anrehnung der Ableiftung de3 aktiven Militär- 
dienftes auf die Anciennetät der Schulamts-Kandidaten 

bezw. der Lehrer an höheren Unterridtsanftalten. 

Berlin, den 5. April 1894. 
Nach Benehmen mit dem Herrn Finanzminiſter benachrich⸗ 
tige ih die Königlichen PBrovinzial-Schullollegien, daß die Be- 
fimmung der Nr. 1 des unter dem 14. Dezember 1891 Aller: 
öhlt genehmigten StaatSminifterialbejchluffes, betreffend die 

nung der Militärdienftzeit auf das Dienftalter der Civil- 
beamten, auch auf die Lehrer an höheren Schulen, welche ihr 

Gehalt aus der Kaffe einer vom Staate allein unterhaltenen oder 
unter alleiniger Verwaltung des Staates ftehenden Höheren Lehr⸗ 
anftalt beziehen, Anmendung findet. Diefen Lehrern wird daher, 
wem fie jett dem 1. Januar .1892 definitiv angeftellt worden 
Ind, diejenige Zeit, während welcher fie in Erfüllung ihrer Militär: 

xlicht im Heere oder in ber Marine gedient haben, bei Feſt—⸗ 
ng ihrer Anciennetät infoweit in Anrechnung gebradjt, als 

durch die Erfüllung der einjährigen Militärpfliht die Zeit des 
ttademiſchen Studiums oder die vorſchriftsmäßige Zeit der pral- 
Shen Vorbereitung für das Lehramt verlängert worden ift. Als 
‚wermale Dauer des alademiiden Studiums find nad) der Rund: 
verfügung vom 7. Huguft 1892 — U. II. 1388 — Nr. 3 Abſ. 4 
Shlukja (Centrbl. ©. 813) vier Jahre zu erachten. Eine Zu- 
uddatirung vor den 1. Januar 1892 IH jedoch nicht zuläflig. 
Jihiernach das Dienftalter mehrerer Lehrer auf denjelben Tag 
Kitzufeßen, jo ift über die Ancienmetät unter benfelben nad Maß- 
gabe des 8. 6 des Staatsminifterialbejchluffes zu beſtimmen. 

Indem ich die Königliden PBrovinzial-Schulfollegien beauf- 
trage, nach Borftehendem in Zukunft bei Feſtſetzung der Ancienne= 
tät der Lehrer zu verfahren, fege ich gleichzeitig die Verfügung 
vom 4. Mai 1893 — U. II. 947 — (GCentrbl. ©. 633) außer 
Kraft, nach welcher die nach abgelegter Lehramtsprüfung zur 

lung der aktiven Militärdienitpflit verwandte Zeit für 
Kandidaten des höheren Schulamt3 bei der Aufnahme in die An- 
meldelifte nicht in Tyrage kommt, und veranlafje diejelben, alle 
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Kein in welchen nad; Maßgabe der Iegteren bezüglich ber ei“ 
tellung der Ancienmetät einzelner Lehrer ober Lehramtskandida 
in anderem Sinne verfahren worben ift, noch einmal zu prü 
und en Falls die erforderliche Aenderung eintreten zu laffen. 

Die 3 der Rımdverfügung vom 7. Auguft 1892 erleidet 
nur injomeit eine Aenderung, als dies durch Die jetzige Anord⸗ 
nung bedingt iſt; dagegen wird dadurch an der dort vorgeſchrie⸗ 
benen Berechnung der Anciennetät der Kandidaten als folder 
behufs Aufnahme in die Meldeliſten nichts geändert. 

Was die Lehrer an anderen Anitalten als den eingangs 
bezeichneten betrifft, jo werden die Königlichen Provinzial⸗Schul⸗ 
tollegien darauf hinzuwirken haben, daß dieſen die Wohlthat der 
Nr. 1 des beregten StaatSminifterialbeichluffes, welche ihnen 
bei Aufnahme in die Meldelifte als Kandidaten zugute ge 
kommen ift, nad) erfolgter definitiver Anftelung nicht verloren geht 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
| Boſſe. 

a 
ſammtliche Königlide Provimial-Säulfollegien. 

U. IL 816. 

57) Amtsbezeichnung für die an höheren Lehranftalten 
Ingetellien ſeminariſch gebildeten Lehrer. | 

Berlin, den 7. April 1894 
Behufs Heritellung einer gleichmäßigen Amtsbezeichnung für 

die an höheren Lehranitalten angeltellten ſeminariſch gebildeten 
Lehrer beitimme ich unter Bezugnahme auf die in Folge meinen 
Aundverfügung vom 20. Januar d. 38. — U. II. 49 — von 
ben Königlichen Provinzial Schulfollegien eritatteten Bericht 
hiermit Folgendes: 

1) Diejenigen jeminariich gebildeten Lehrer, welche an du 
bezeichneten Schulen ausſchließlich oder vorzugsweiſe fü 
den Zeichenunterricht berufen find oder berufen werben, 
führen, fomeit ihnen nicht ausdrüdlic eine andere Amts: 
bezeichnung beigelegt it, wie bisher die Amtsbezeichnung 
„Zeichenlehrer“; 

2) Diejenigen ſeminariſch gebildeten Lehrer, welche an dıcie 
Anftalten ausſchließlich oder vorzugsiweife für anderen 
Unterricht als Zeichenunterricht berufen find oder berufen 
werden, führen die Amtsbezeichnung „Lehrer“ je nad 
Erfordernid mit dem Zujag „an dem Gymnaſium, an dem 
Realgymnafium oder an der Oberrealichule” u. ſ. mw.; 

3) Bezüglich der Lehrer an den Vorjchulen, ohne Unterſchied, 
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ob die letzteren organiſch mit Höheren Schulen verbunden 
find. oder abgelrennt von diefen beitehen, verbleibt es bei 
der bisherigen Amtsbezeichnung „Vorſchullehrer.“ 

Der Minifter der 72 2c. Angelegenheiten. 
07 Boffe | 

An 
jümmiliche Königliche Provinzial⸗Schultkollegien. 

U. ID. 462. ® 

58) Verleihung des Ranges der Räthe vierter Klaſſe 
an Direftoren von Nichtvollanftalten und an Profeſ— 

foren höherer Lehranſtalten. 
Seine Majeftät der König haben Allergnäbdigit geruht, deu 

nachbenannten Direktoren an Nichtvollanſtalten und Profeſſoren 
an höheren Lehranftakten den Rang der Räthe vierter Klafje zu 
verleihen: i | a 

A. den Direltoren: 

Blattner an der IV. Realſchule zu Berlin, 
Dr. — an ber VI. Realſchule zu Berlin, 
Eſau an ealprogymnafium zu Biedenkopf, Provinz Heffen: 

afſau, | 
Dr. Duiehl an der neuen Realſchule zu Caffel, Provinz 

Heſſen-Naſſau, a 5:2 
Dr. Höffling am Realprogymnafium zu Dülfen, Rheinprovinz, 
Xhele am Progymnafium zu Saarlouis, Rheinprovinz, 
Dr. Belter an der Realfchule zu Eſſen, Rheinprovinz. 

B. den Profeſſoren: | 

Dr. Biermann an der Ritteralademie zu Brandenburg a.H., 
Dr. Engelmann am Friedrichs-Gymnaſium zu Berlin, 
Dr. Symons am Friedrih3-Realgymnafium zu Berlin, - 
Dr. Ehlers am Gymnafium zu Brenzlan, Provinz Brandenburg, 
abe! am Gymnaſium zu Guben, Provinz Brandenburg, 

r. Matthiae am Wilhelm3-Gymnafium zu Berlin, 
- Dr. Rethwiſch am Wilhelms-Gymnaſium zu Berlin, 
Dr. — am Gymnaſium zu Zuͤllichau, Provinz Bran⸗ 

enburg, 
Dr. Edert am Stadtgymnaſium zu Stettin, Provinz Pommern, 
König am Gymnafium zu Dramburg, Provinz Pommern, 
Schmidt am Gymnafium zu Treptow a.R., Provinz Bommern, 
Öntzeit am Realgymnafium zu Bromberg, Provinz Bofen, 
Dr. Haube am Gymnafium zu Schrimm, Provinz Voſen, 
Auften am Gymnafium zu Neiße, Provinz Schlefien, 
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Dr. Shrammen am Gymnaſium zu Oppeln, Provinz Schleiien, 
Dr. Böhm am Gymmafium zu Groß-Strehlig, Provinz 

Schleſien, 
Dr. Deventer am Gymnaſium zu Gleiwitz, Provinz Schleſien, 
Dr. Jahn an der evangelifchen Realſchule II. zu Breslau, 
Dr. Stord am Gymnaſium zu Waldenburg, Provinz Schleſien, 
Dr. Preibiid am Gymnaſium zu Ohlau, Provinz Schleien, 
Blümel an der Eatholiichen Realſchule zu Breslau, 
Dr. Müller am Matthias-Öymnafium zu Breslau, 
Dr. Büttner am Gymnafium zu Shweidnig, Provinz Schleier, 
Dr. Schönborn am NRealgymnafium zum heiligen Geift zu 

Breslau, 
Dr. von Zelewski am Matthias-Gymnafium zu Breslau, 
Dr. Ahrens am Gymnaſium zu Glatz, Provinz Schlefien, 
Dr. Shöne am Gymnaſium zu Ratıbor, Provinz Schlefen, 
Hanjen am Gymmafium nebſt Realgynmafium zu Flensburg, 

Provinz Schlesmwig-Holitein, | 
Möller am Gymnaſium zu Altona, Provinz Schleswig-Holitein, 
Lichtenberg am Nealprogymnafium zu Oldesloe, Provin; 

SclesmwigsHolitein, | 
Dr. Bollbredt am Gymnaſium zu Altona, Provinz Schles 

wig⸗Holſtein, 
Dr. Jahn am Realgymnaſium zu Celle, Provinz Hannover, 
Dr. Mohrmann am Lyceum I. zu Hannover, 
Kuhlmann am Öymnafium zu Gütersloh, Provinz Weitfalen, 
Dr. Spengel am Gymnaſium und Realgymnafuım zu Minden, 

Provinz Weitfalen, 
Dr. on am Gymnafium zu Gütersloh, Provinz Weit 

alen, 
Dr. Meinhold am Öymnafium zu Müniter, 
Dr. Bohlmey am Öymnafium] zu Gütersloh, Prov. Weſtfalen 
Böttiher am Gymnaſium und NRealgymnafium zu Hagen 

Provinz Weitfalen, | 
Broelemann am Gymnaſium zu Burgiteinfurt, Provmi 

Welitfalen, 
Dr. Richter am Gymnafium zu Hadamar, PBrov. Heflen-Naftau 
Dr. Neumann an der Muſterſchule zu Frankfurt a. M., Pro: 

vinz Heſſen-Naſſau, 
Dr. Beidmann am Gymnaſium zu Wejel, Aheinprovinz, 
Hermann am NRealgymnafium zu Ruhrort, NRheinprovinz, 
Dr. Sajjenfeld am Gymnaſium zu Trier, Nheinprovinz, 
Dr. Zabulsti am Gymnaſium zu Cleve, NRheinprovinz. 

Belanntmadung. 
U. I. 678. 
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E. Schullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare tr. 
Bildung der Lehrer und Deren perſönliche Ver⸗ 

bältnifie. 

59) Berzeichni3 der Lehrer und Lehrerinnen, welde die 
Prüfung für das Lehramt an TZaubftummenanftalten im 

Jahre 1893 beitanden haben. 

Die Prüfung für das Lehramt an Taubitummenanftalten 
a8 der Prüfungs-Ordnung vom 27. Suni 1878 Haben im 

—* 1893 beſtanden: 
I) Androwsky, Taubſtummen-Hilfslehrer zu Schneidemühl, 
2) Arndt, Taubſtummen⸗Hilfslehrer zu Weißenſee b. Berlin, 
3) Freiburg, Zaubftummenlehrer zu Cöln, 
4) — Kurſiſt an der Königlichen Taubſtummenanſtalt zu 

erlin, 
5) Gickler, Taubſtummenlehrer zu Cöln, 
6) Janzen, Hofpitant an der Taubſtummen-Erziehungsanſtalt 

zu Frankfurt a. M., 
‘) Knabe, Lehrafpirant an der Taubftummenanftalt zu ®uben, 
8) Lug, Zaubftummen-Hilfslehrer zu Frankfurt a. M., 
9 Menner, - r „ Schneibemühl, 

10) Mielke, i r „ Danzig, 
11) Baul, a " „ Erfurt, 
12) Podolski, Mr Be „ Schneidemühl, 
13) Schneider, — — NE a M., 

14) S3y83ka, n n „ ofen, 
15) Weiſt, — — „Liegnitz, 
16) Wentzel, ilfslehrerin, Petershagen, 
1) Wilke, ilfslehrer „ Stralſund, 
18) Wollermann, „ R „Schlochau. 

vekanntmachung. 
C. III. A. 664. 

50, Termin für die Brüfung als Boriteher an Zaub- 
ftummenanftalten. 

Die im Jahre 1894 zu Berlin abzubaltende Prüfung für 
Borfteher an Taubftummenanftalten wird am 29. Auguſt beginnen. 
Meldungen zu derjelben find bis zum 15. Juli d. 3. bei dem= 
jmigen Königlichen PBrovinzial-Schulkollegium, in deſſen Aufjichts- 
kreiſe der Bewerber angeltellt oder beichäftigt iſt, unter Einreihung 
der im 8.5 der Brüfungs-Drdnung vom 11. Juni 1881 bezeic)- 
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neten ng er ——— Bewetber, welche nicht od einer 
Auſtalt in Preu nal ind; können ihre Meldung, hin a 
be Name 1 da e mit Bu —— ihrer Borg egien 
bezw. ihrer —— erfolgt, bis zum 25. Juli d. I. une 
mittelbar an mid) richten. 

Berlin, den 16. März 1894. 

Der Minister der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Im —. ur 

Belauntmahung. 
U. II. A. 504. 

81) Kurſus zur Ausbildung von Turnlehrern im 
Jahre 1894. 

Berlin, den 22. März 189. 
In der Königlihen Turnlehrer-Bildungsanitalt Dierk 

wird. zu Anfang Oktober d. 3. miederum em ſechsmonatli 
Kurfus aut Ausbildung von Zurnlehrern eröffnet werben. 

Für den Eintritt in die Anftalt find die Beſtimmungen vom 
6. Juni 1884 maßgebend 

Die Königliche Regierung (das Königliche PBrovinzial-Schul: 
follegium) veranlafje ih, diefe Anordnung in Ihrem — 
Verwaltungsbezirke in geeigneter Weiſe bekannt zu machen 
über die dort eingehenden Meldungen vor Ablauf des Juli d. 3 
gu berichten. 

Auch wenn Aufnahmegefuche dort nicht eingehen jollten, er 
warte ih Bericht. 

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25, Aprıl 
1887 — U. III. B. 5992 — erinnere ich wiederholt daran, dei 
jedem Bewerber ein Exemplar der Beitimmungen vom 6. Jun 
1884 mitzutheilen it und daß die anmeldende Behörde ſich 
von der genügenden Zurnfertigleit des Anzumeldender 
Ueberzeu un zu verjhaffen Hat, damit nicht etwa aufge 
nommene Bewerber wegen nicht genügender Turnfertigleit wieda 
entlafjen werden müſſen. 

Indem ich noch befonders auf den zweiten Abſatz des S. 
der Beltimmungen vom 6. Juni 1884 vermweile, veranlafie id 
die Königlihe Regierung (dad Königliche Provinzial: Schul 
follegium), die Unterftügungsbebürftigfeit der Bewerbe 
jorgfältigit zu prüfen, jo daß bie DEN en in de 
durch meinen Erlaß vom 20. März 1877 — U. II 7340 — 
vorgeichriebenen Nachweiſung als unbedingt t zuperläffig bei Be 
willigung und Bemeſſung der Unterftügungen zu Grunde geleg 
werden können. 
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Auch. noch: in: lebten Jahre find wrotz des wiederholten aus⸗ 
drücklichen Hinweiſes auf dieſen Punkt in einzelnen: n erheb⸗ 
liche Schwierigkeiten daraus erwachſen, daß die pekuniaͤre Lage 
einberufener Lehrer ſich hier weſentlich anders auswies, als nad) 
jenen vorläufigen — bei der Einberufung angenommen 
werden durfte. Die betreffenden Lehrer ſind ausdrüclich 
u mißlichen Folgen ungenauer Angaben hinzu— 
weiſen. 

Die Lebensläufe, Zeugniſſe ꝛc. find von jedem Bewerber 
zu einem befonderen defte vereinigt vorzulegen. 

In den im vergangenen Jahre — Nachweiſungen 
haben mehrere der anmeldenden Behörden in Spalte „Bes 
merfungen” auf frühere Nachweifungen, Berichte, den Begleit⸗ 
bericht und der Meldung beiliegende Zeugnilfe ꝛc. verwieſen. 
Diejes iſt unzutälig. 

Die genannte Spalte ift der Ueberjchrift derſelben entſprechend 
kurz und beitimmt auszufüllen. 

An SUR 
amd Königliche Regierungen und das 
Königlihe Provinzia«Schultollegium hier. 

Abſchrift erhält das Königlide Provinzial: Schulkollegium 
zur Nachricht und gleihmäßigen weiteren Veranlaffung bezüglich 
der zu Seinem Gerhäftstreile gehörigen Unterrichtsanitalten. 

Dabei bemerke ih, daß e3 in hohem Maße erwünſcht ift, 
eme größere Zahl wiljenfchaftlicher Lehrer, welche für Ertbeilung 
des Turnunterrichts geeignet find, durch Theilnahme an dem 
Kurfus dafür ordnungsmäßig zu befähigen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
R Im Auftrage: Kügler. 
n 

ammtlidye Königliche Provinzial-Schullollegien 
einſchl. Berlin. | 

V. ILB. 849. 

F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

62) Bei Gewährung ſtaatlicher Dienſtalterszulagen an 
Volksſchullehrer iſt die Dienſtzeit an von politiſchen 
Verbänden unterhaltenen gemeinnützigen Anſtalten zur 
Pflege, Erziehung und zum Unterrichte von taubſtummen, 
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blinden oder verwahrloften Kindern als eine im öffent: 
lihen Schuldienfte zurüdgelegte Dienitzeit anzuſehen. 

| Berlin, den 6. Januar 1894. 
Auf den Bericht vom 6. September v. 38. erwidere ich im 

Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminiſter, daß nad Nr. 3 
des Erlafjes vom 28. Juni 1890 — U. III* 18417 — (Car 
tralbl. S. 614) bei Berechnung der Dienitzeit für die Gewährung 
von ftaatlihen Dienftalterszulagen die geſammte im öffentlichen 
preußiſchen Schuldienfte zurüdgelegte Zeit in Anſatz kommen joll 
Als öffentlicher Schuldienft im Sinne diefer Beltimmung muß 
auch die Lehrthätigkeit angefehen werden, weldhe an von polittichen 
Verbänden, im vorliegenden Falle dem Provinzialverbande von 
Schleſien, unterhaltenen gemeinnüßigen Anſtalten zur Pflege, 
Erziehung und zum Unterridte von taubftummen, blinden zc., 
oder wie bier, von verwahrloften Kindern zurüdgelegt it. € 
unterliegt daher keinem Bedenken, die von dem Lehrer R. in R. 
an der Ymwangserziehungsanftalt in R., vom 1. Suli 1883 bis 
Ende Juni 1885 abgeleiftete Dienjtzeit bei Gewährung ftaatlicher 
Dienftalterözulagen zur Anrechnung zu bringen. | 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königlihe Regierung zu N. 

UV. MILE. 478. 

63) Ausführung des Geſetzes vom 23. Juli 1893, beit. 
Nuhegehaltsfaflen für die Lehrer und Lehrerinnen an 
den öffentlichen Volksſchulen, zu Deren Unterhaltung 

Fiskus verpflidtet ift. 
(Centrbl. für 1898 Seite 664 und 658.) 

Berlin, den 31. Januar 189. 
Sm Einverftändniffe mit dem Herrn Finanzminiſter ermidere 

ih der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 3. Januar 
d. 38., daß die Schulgemeinde N. in den Vertheilungsplan des 
Bedarfs der dortigen Ruhegehaltskaſſe für die Lehrer und Lehre 
rinnen an öffentlichen Volksſchulen mit aufzunehmen: ift. 

Der Umftand, daß Fiskus zur Unterhaltung der Schule in 
N. verpflichtet ift, kommt hierbei nicht in Betradht. 

Die auf den Fiskus entfallenden Beiträge find von der dortigen 
Regierungs-Hauptkaſſe an die Ruhegehaltsfafje abzuführen und 
in den Rechnungen von der geiltlihen und Unterrichts-Verwaltung 
bei dem Fonds „Zu Penfionen für Lehrer und Lehrerinnen an 
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öffentlichen Volksſchulen“ (Kap. 121 Tit. 39 bes Staatshauss 
halts⸗Etats) als Mehrausgabe nachzuweiſen. 

Das etwaige Ruhegehalt eines Lehrers von der genannten 
Schule iſt, gleichwie alle anderen Ruhegehaͤlter, in der vollen 
Höhe aus der Ruhegehaltskaſſe zu zahlen. 

Es find daher auch die bisher auf Grund rechtlicher Ver⸗ 
pflihtung über den ftaatlihen PBenfionsbeitrag von 600 M 
jährlich aus der Staatskaſſe gezahlten Penfionsantheile vom 
1. Juli 1893 ab nicht weiter zu zahlen. Eventl. find die über 
diefen Zeitpunkt hinaus gezahlten Beträge wieder einzuziehen. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme 
md Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die übrigen Königlichen Regierungen mit Aus—⸗ 
nahme von Wiesbaden. 
U. M.D. 71. 

64) Bewilligung von Gnadenkompetenzen an Hinter= 
bliebene von Volksſchullehrern. 

Berlin, den 2. Februar 1894. 
Auf den Bericht vom 14. Dezember v. 3. ermwidere ich ber 

Königlichen Negierimg, daß das Gefeg vom 6. Februar 1881, 
d Die Sablung der Beamtengehälter und Beitimmungen 

über das Gnadenquartal, auf die Volfsfchullehrer nicht ohne 
Beiteres Anwendung findet. Es find vielmehr für die Bemwilli- 
gung der Gnadenkompetenzen an Hinterbliebene von Volksſchul⸗ 
lehtern die Beſtimmungen der Allerhöchften Drdre vom 27. April 
18316 (G. S. S. 134) maßgebend. 

Es ſteht daher den Hinterbliebenen derjenigen Lehrer, welche 
nicht in einem kollegialiſchen Verhältniffe geftanden haben, bie 
Befoldung des Verftorbenen nur für den auf den Sterbemonat 
tolgenden Monat zu. 

Hiernach wolle die Königliche Regierung die Monita B. 12 
md 17 zur Buchhalterei- und Ertraordinarien-Redhnung der 
dortigen Regierungs⸗-Hauptkaſſe von der geiftlichen und Unterrichts- 

Verwaltung für das Etatsjahr 1891/92 beantworten und in Zu: 
funft — vorausgeſetzt, daß nicht etwa eine Entſcheidung 

Koͤniglichen Ober⸗Verwaltungsgerichts ergangen fein follte, 
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welche bie von der Königlichen Regierung vertretene Auffeffung 
unterftüßt. | 9 | 

An dieſem Falle fehe ich einem weiteren Berichte entgegen. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Negierung zu R. 

UV. DI, D. 2907. | 

65) Bewilligung von Allerhödften Staatsbeihilfen bei 
Begründung neuer Volksſchulen oder Erweiterung be: 

ſtehender Schulen. 

Berlin, den 19. Februar 1894. 
Sm Anſchluß an die Runderlaſſe vom 19. April 1892 — 

U. II. E. 1554 — und 21. September 1893 — U. III. E. 46H 
— (Gentrbl. für 1892 S. 520 und für 1893 ©. 734) beitimm 
ih, daß fortan auch den Anträgen auf Erwirkung Allerhödjita 
Staatsbeihilfen in allen denjenigen Fällen, wo es fi um du 
Begründung neuer Volksſchulen oder um die Erweiterung be 
jtehender Schulen — allgemein eine tabellariſche Ueberſich 
über die Verhältniſſe der betreffenden Gemeinde nah Maßgabe 
des Runderlafjed vom 15. Tyebruar 1890 — U. III a. 22586 1 
— (Ceutrbl. S. 292) beigufügen ift. 

Gleichzeitig jehe ich mich veranlaßt, einige Punkte in Er 
innerung zu bringen, welche nad) den jeitherigen Erjahrunge 
bei den Anträgen auf Erwirktung von Bnadenbaubeihilfen feitend 
der Königlichen Regierungen mehr oder weniger außer Acht ge 
ale worden find, jo daß zeitranbende Rüdfragen nothwendi 
wurden. 

Die dur den obenerwähnten Erlaß vom 19. April 189 
vorgejchriebene Vorſchlagsnachweiſung fol im Allgemeinen alle 
Das enthalten, was für die diegjeitige Beurtheilung des Antragel 
von Wichtigkeit iſt. Eined ausführlichen Begleitberichts bedar 
e8 demnad nur dann, wenn befondere Verhältnifje eine Ergänzung 
jener Angaben erheiihen. Neben den durch den Kopf dei 
Formulars für die in Rede jtehende Nachweiſung ausdrüdlid 
vorgezeichneten Angaben muß diefelbe über den konfeffionelle 
Charakter der Schule, die Zahl der Lehrkräfte und Schullinde 
ſowie auch darüber Auffchluß geben, wen die Unterhaltung der 
Schule obliegt, ob einer Schuljocietät, einem Schulverbande ode 
der politiichen Gemeinde. 

Da die Nachweiſung den bezüglichen Bericht erjegen fol 
ift fie von der Königlichen Regierung aufzuftellen. Die einfad 
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Borlegung einer Nachweifung, welche von einer, der Königlichen 
Regierung nachgeorbneten Behörde aufgeftellt ift, und die eigene 
Prufung der Berhältnifie feitens Der Königlichen Regierung nicht 
erfennen läßt, erfüllt den Zweck nicht | 

Die PBräftationstabelle ſoll neben der Staatsernfommenfteuer 
auch die veranlagte fingirte Steuer erkennen lajjen, jede Steuer- 
art getrennt enthalten und als Iaufende Schulabgaben den Be- 
ttag nachweiſen, welcher nach Abzug der gefeglichen Stantsbeiträge, 
etwaiger widerruflicher Staatöbeihilfen zu. Qehrerbefoldungen oder 
5— Einnahmen der Schulgemeinde zc. von den Schulunter— 

ng3pflichtigen 3. Zt. — alſo ohne Rückſicht auf die, durch 
de beabjichtigte Bauausführung eintretende Mehrbelaitung — 
thatjächlich aufzubringen ift. Liegt die Unterhaltungspflidt der 

iüchen Gemeinde ob, jo ift zu ermitteln, wieviel von den 
Konımunalabgaben für Volksſchulzwecke aufgewendet wird. 

Sehr Häufig iſt auch gegen die Beitimmung, nad) weldyer 
den Koſten für Die innere Einrichtung der Schulgebäude, die 

Knferfigung der Bauentwürfe und die Bauaufjicht Gnadenbeihilfen 
suht erbeten werden fönnen, gefehlt worden. 

Endlich muß in — 59 — in denen es ſich um den Wieder- 
uſbau abgebrannter Gebäude Handelt, ſtets ber Nachweis ge= 

werden, daß die zeritörten Baulichkeiten hinlänglic gegen 
erögefahr verjichert waren, da in der Negel nur beim Eins 

treffen dieſer VBorausfegung die Gewährung von Gnadenbeihilfen 
Alerhöchiten Drts in Antrag gebracht werden darf. 

Zum Schluſſe bemerte ih nod, daß .die in dem mehr- 
ewähnten Runderlafje vom 19. April 1892 unter Nr. 2 ange- 
stönete Berichterftattung über die zur Ausführung gelangten 
Bauten und die dabei erzielten Erfparniffe auch für die aus den 
Nitteln des Gefeges vom 14. Juli 1893 — ©. ©. ©. 193 — 
bewilligten Beihilfen Gültigkeit hat. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
Kunntlihe Königliche Regierungen. 
U. DLE. 1271. 

66) Abtrennung der niederen Küfterdienfte von den 
Volksſchullehrerſtellen. 

Berlin, den 27. Februar 1894. 
In meinem Erlaſſe vom 1. Mai v. Is. — U. IH. D. 4113 

6. J. — Habe ich angeordnet, daß bei der Wiederbefegung von 
Volksſchullehrerſtellen ſowie bei der Neuregelung von Lebrerbe- 
lodımgen darauf Bedacht genommen werden fol, die niedern 
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Küſterdienſte, welche mit den betreffenden Stellen verbunden find, 
von denjelben abzutrennen. 

Die Zweifel und Schwierigkeiten, welche fich bei der Aus: 
führung vielfach ergeben Haben, veranlafjen mich im Einver: 
ftandnis mit dem Evangeliſchen Ober-Kirchenrath zu folgender 
Ergänzung und Erläuterung meiner erwähnten Anordnung. 

I. Der Umfang der niedern Küfterbienfte im Sinne diefer 
Beitimmung iſt von der Königlichen Regierung im Einvernehmen 
mit dem Konfiftorium nach den provinziellen und örtlichen Ber: 
bältniffen zu beitimmen. Ich bemerfe nur im Allgemeinen, daß 
Kantorat, Organiltendienit, Kirchenſchreiberei, ferner der Altar: 
Dienft, Auflicht über Die Außere Ordnung des Gottesdienftes nicht 
ar gehören, andererfeit$ aber das einigen der Kirche, 
owie des Kirchplates und der Kirchwege, Fürſorge für Gloden 
und Thurmuhr, Läuten und Anfchlagen der Betglode, Heizen 
der Kirche, Anzünden der Lichter, Auf- und Zufchliegen der Kirche 
in der Regel Hierher zu rechnen fein werden. 

I. o eine vollitändige Abtrennung der niedern Küſter⸗ 
Dienfte unter entſprechender vermögensrechtlicher Regelung bereits 
im Gange ift oder fonft ohne Schwierigkeiten im Einvernehmen 
mit den betheiligten Schul» und firdlichen Sntereffenten burd: 
führbar erjcheint, ift den betreffenden Anträgen nad ben bis 
herigen Vorichriften Folge zu geben. | 

II. Wo aber eine ſolche Abtrennung nad) den bisherigen 
Vorſchriften nicht zu Stande kommt, ift allgemein jeßt eine 
andermeite Regelung diejer Verhältniffe nach folgenden Geſichts⸗ 
punkten herbeizuführen: 

1) Statt eine gänzliche Abtrermung der mehrerwähnten 
Dienfte von der Stelle im Wege der Vermögensauseinanderjegung 
herbeizuführen, ift dem Lehrer die Befugnis beizulegen, fi ba 
der Verridhtung diefer Dienſte vertreten zu laffen. 

E83 bleibt der Anordnung im einzelnen nach den örtlichen 
Umftänden überlaffen, ob die zur Verrichtung beftimmte Perſon 
vom Küfter oder vom Gemeinde-Kirchenrath beftellt und ange: 
nommen wird. 

Dem Küfter verbleibt die Aufliht und Verantwortlicher 
über die Ausführung der Dienfte. 

2) Zur Vergütung für die gedachten Dienfte iſt ein ange 
mefjener Betrag aus dem Dienfteinfommen der vereinigten Schul: 
und Küfterftele auszufondern und im Schuletat als folder 
fenntli zu machen. Diefer Betrag bleibt aber im übrigen 
Theil des Lehrer: und Küftereinftommens. 

3) Bei der Berechnung der Vergütung, melde nach ben 
allgemeinen Beitimmungen über die Regulirung der Lehrerbeſol⸗ 



. 368’ 

dungen den Inhabern der vereinigten Lehrer: und Küfterftellen 
für die ihnen durch das Kirchenamt erwachſende Mehrarbeit 
überhaupt zugebilligt wird, ift darauf Nüdjiht zu nehmen, daß 
aus diefem Mehrbetrage die Entihädigung für die andermeite 
Ausrichtung der niedern Küfterdienſte zu beftreiten ift und daß 
gleichwohl dem Stelleninhaber noch eine angemeffene senun 
— von ihm perſönlich zu verrichtende Mehrarbeit verbleiben 

Der Betrag, um welchen hiernach das Einkommen der ver⸗ 
einigten Lehrer⸗ und SKüfterftelle über das Einkommen einer ge= 
wöhnlichen Lehrerftelle zu erhöhen üt, darf die Geſammtſumme 
der aus kirchlichen Duellen ftammenden Eintommenstheile zwar 
nicht überfteigen; es ift dabei aber zu beachten, daß hierher auch 
der Werth der etwa von den Eirchlichen Intereſſenten gewährten 
dienſtwohnung gehört. 

An 
Nie Königlichen Regierungen der neun alten Provinzen. 

Abſchrift überjende ih Ew. Excellenz mit Bezug auf den- 
Bericht vom 26. Dktober v. 6. — 8468 — zur gefälligen 
Kenntnisnahme und enifprechenden Anweiſung der Königlichen 
Regierungen der dortigen Provinz. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Bojle. 

den Köwi den Dber-Bräfidenten Wirfl. Sch. Rath sptall « Be). 

Herm — Bennialen Ercellenz in Hannover”). 
U. OLD. 282. 6. 1. 

67) Haushaltungsunterridt für Mädchen. 
(Sentralbl. für 1893 Seite 264.) 

. Berlin, den 9. März 1894. 
Auf den Bericht vom 20. Januar d. 38. und vom 2. d. Mis. 

erwidere ich der Königlichen Negierung, daß ich die neuerdings 
mehrfach Hervorgetretenen Beftrebungen, ber weiblichen Jugend 
der niederen Volksklaffen durch Einrichtung von Haushaltungs- 
ſchulen Anleitung zu einer geordneten und praktiſchen Wirthſchaſts⸗ 
übrung zu bieten, mit befonberem Intereſſe verfolge und ihren 

ı Dem Königlichen Landestonfiftorium zu Hannover, den Königlichen 
Konfiltorien zu Hannover, Stade, Aurich und Kiel, fowie der Königlichen 
farm zu Edjleswig ift Abjchrift des Erlaſſes zur Beachtung mitge- 

mo 

1894, 24 
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günftigen Fortgang ſchon wegen ihrer hohen erziehlihen Be- 
deutung lebhaft wünſche. Insbeſondere Liegt ein dringendes 
Bebürfnis vor, daß dieſe anerfennenswerthen Bemühungen ben 
jugendlichen Arbeiterinnen in den Induſtriebezirken zugewendet 
werden, welche meilt ohne Aufchluß an eine Familie in ihrer 
ifolirten Lage der Gefahr ausgelegt find, dem häuslichen Leben 
und dadurch auch jeder Haushälteriichen Thätigkeit völlig ent: 
fremdet zu werden. Wenn es gelingt, folche Arbeiterinnen duch 
einen geeigneten Haushaltungsunterricht mit den für eine ge: 
ordnete und praktiſche Wirtbichaftsführung erforderlichen Kemt- 
nilfen und Fertigkeiten auszurüften, und in ihnen den Sinn für 
häusliche Tugenden zu weden und zu pflegen, jo würde Dies 
ohne Zweifel zur Geſundung des Familienlebens der niederen 
Volksklaſſen weſentlich beitragen und fie gegen mandjerlei Ber: 
führungen widerjtandsfähiger machen. | 

Zur Gewinnung durchgreifender und wirkſamer Ergebniſſe 
auf diefem Gebiete wird zur Zeit in erſter Linie die Errichtung 
obligatorifher Fortbildungsschulen ind Auge zu fallen fein, ın 
welchen für die Mädchen der Haushaltungsunterricht eine hervor: 
tragende Stelle einzunehmen hätte. Abgeſehen davon, daß ba 
der derzeitigen Geſtaltung unjerer Schulverhältniffe nur in ſolchen 
Anftalten dem fraglichen Unterrichte die nöthige Ausdehnung 
egeben werden Eönnte, jo würden auch die Zöglinge einer Fort⸗ 
ildungsſchule bei ihrer vorgefchrittenen geiftigen und körperlichen 

Entwidelung dem Unterrichte nicht nur ein leichteres Verjtändnis 
und eine größere Gemwandtheit entgegenbringen, jondern feine 
befonderen Aufgaben auch mit dem tieferen te erfaffen, der 
ihre erfolgreiche Löſung verbürgt. 

Unbejchadet diejes prinzipiellen Standpunftes erkenne ich an, 
daß bei dem Mangel an obligatorischen Yortbildungsichulen, in 
denen der Hausbaltung3unterricht eine nachhaltige "Mlege finden 
fönnte, und bei der Schwierigkeit, die Kinber der arbeitenden 
Bevölkerung nach ihrer Entlafjung aus der Schule zu fahıltas 
tivem Haushaltungsunterrichte heranzuziehen, e8 zum Segen dieler 
Volkskreiſe gereihen Tann, wenn körperlich ausreichend entwidelte 
Schülerinnen im Iegten Schuljahre einen Haushaltungsunterrigt 
empfangen; diefer Unterricht wird aber, wie der Handfertigleitd: 
unterricht für Knaben, bis auf Weiteres eine jelbitändige Stellung 
neben der Schule einnehmen muͤſſen. Denn, wenn ich aud die 
erziehliche Bedeutung folcher Beſtrebungen, wie fie fich in bem 
Handfertigkeits- und Haushaltungsunterrichte dDarftellen, und die 
darauf gerichtet find, den Sinn und das Geſchick der Jugend 
für praftiihe Thätigfeit anzuregen und zu entwideln, voll ar 
erkenne und gern bereit bin, die zu bielem Zwecke ins Leben 
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jerufenen Einrichtungen duch Gewährung von Mitteln nad) 
Raßgabe der verfügbaren Fonds zu förbern, fo muß ich doch 
aran fejthaltern, daß die Volksſchule durch ſolche Beitrebungen 
eine Einbuße erleidet und die ihr zugemeſſene Zeit unverkürzt 
Jazu verwendet, der. Jugend auf der Grundlage mwerthvoller 
dennmiſſe eine fittliche und religiöje Bildung zu vermitteln, welche 
te gedeihlide Ausübung ihrer ſpäteren praftiihen Berufsthätig- 
eil weſentlich bedingt. 

Ich kann mich hiernach, jo lange ſich die ganze Angelegen- 
er noch im Stadium de3 PVerjuches befindet und umfaſſende 

fahrungen auf dieſem Gebiete noch ausſtehen, nicht damit ein- 
jerſtanden erflären, daß der von dem dortigen Baterländifchen 
zrauen=Bereine in Ausficht genommene Haushaltungsunterricht 
n den Lehrplan der eriten Klafje der Mädchenvolfsfchule da- 
ſelbſt eingefügt und zu feinen Bunften eine Verkürzung der ſchul⸗ 
planmäßigen Unterrichtszeit bei einigen Lehrgegenftänden vor- 
genommen wird. 

Die Ichulfreien Nachmitiage werden unter den dortigen 
Berhältniffen, wie ich annehme, für den geplanten Haus⸗ 
haltungsunterricht ausreichende Zeit gewähren, zumal wenn die 
eoretiichen Unterweilungen mie: naturkundliche Belehrungen, 
iöberehnung u. a. von ihm ausgeſchloſſen und dem Unter⸗ 

nhte in den entiprechenden Disciplinen der Volksſchule, in welchen 
fe nach den Allgemeinen Beftimmungen vom 15. Oktober 1872. 
gehören, überlajien werden. 

Der Miniiter der geiftlicden 2c. Angelegenheiten. 
Bofie. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. II. A. 546. 

68) Unterridt in den weiblichen Handarbeiten. 

Berlin, den 30. März 1894. 
Aus den in Folge meines Runderlaſſes vom 24. März v. J. 

- U.IU. C. 748 — eritatteten Berichten habe ich mit Genug⸗ 
gu von dem Intereſſe Kenntnis genommen, welches Die 
öniglichen Regierungen dem Unterrichte in den weiblichen Hand: 

arbeiten namentlich auch in den Iändlihen Schulen zumenden. 
Die meilten der zur weiteren Hebung des gedachten Unter: 

richts mir unterbreiteten Vorſchläge werden ſich aber ohne In—⸗ 
anſpruchnahme erheblicher Staatsmittel, welche zur Zeit leider 
nicht verfügbar find, nicht ausführen laſſen. Indes wird bei 
ſortgeſetzter befonderer Fuͤrſorge der Königlichen Regierung die 

24 * 
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beffere Vorbildung der Handarbeitslehrerinnen nicht ſchwer zu 
erreichen jein. Es find ın Diefer Beziehung einzelne Königliche 
Regierungen bereits Damit vorgegangen, daß fie Die Abhaltung 
von Kurſen zur Ausbildung der Haudarbeitslehrerinnen veranlaßt 
haben. Ich bin im der Lage geweſen, für Derartige Kurfe, wenn 
auch in beichräntten Maße, Beihilfen aus der Staatstaffe zu 
gewähren, uno ich bin auch bereit, dies auf bezügliche Anträge 
ferner zu thun, ſoweit Die zu meiner Verfügung ſtehenden Mittel 
dazu ausreichen. 

In den Städten wird Darauf zu achten fein, daß der Unter: 
richt in den weiblichen Handarbeiten thunlichſt durchweg in bie 
Hände geprüfter Lehrerinnen gelegt werde. Dieſes Ziel wird 
ſich leichter erreichen lafjien, wenn etwa an Orten, wo mehrflaffige 
oder mehrere einklajfige Schulen beitehen, eine gemeinfame Lehrerin 
für den weiblichen KHandarbeitsunterricht augeftelli und dadurch 
deren volle Beichäftigung, feite Anitelung und Benfionsbered; 
tigung ermöglidht werden kann. Ob in einzelnen Fällen, wo 
ländliche Schulgememden nahe bei einander Liegen, fi ein ähn- 
liches Verhältnis herbeiführen laſſen wird, bleibt der Erwägung 
der Königlichen Regierung überlaffen. 

Im Uebrigen ift fireng darauf zu aa daß der Unterridt 
in weiblichen Handarbeiten nad) Maßgo e der wiederholt von hier 
aus ergangenen Berfügungen fi) auf diejenigen Arbeiten befchräntt, 
welche für das häusliche Leben unentbehrlid find, und daß Als, 
was über dieſes Maß hinausgeht, von dem in Rede ftehenden 
Unterricht fern gehalten wird. | 

Daß die örtliden Schulaufjicht8-Behörden und Beamten 
fowie die Departement3-Schulräthe bei ihren Schulrevifionen 
auch dem Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten ihre befondere 
Aufmerkſamkeit zuwenden, nehme ich als felbitverftändlih an. 

Wenn ji namentlid in Städten gebildete Frauen willig 
finden, unter Zuftimmung der Ortsſchulbehörde eine ftändige Auf: 
jicht über den weiblichen Handarbeitsunterricht zu übernehmen, 
jo ift dies freudig zu begrüßen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 

U. MCG. —* vet 

69) Betrifft Lehrfurfus für Handarbeitslehrerinnen 
aus dem Regierungsbezirke Breslau. 

Neurode, den 6. Wuguft 1898. 
Der Königlichen Regierung berichte über nebenberegten Kurfus 

ih ebenmäßig wie folgt: 



569 

L Der Kurlus zahlte 26 Theilnehmerinnen. Fuͤufzehn wurden 
and den von der Königlichen Megierung bereit geftellten Mitteln, 
fünf aus dem Kreife Waldenburg aus Kreismitteln remunerirt; 
ſechs aus der Umgebung von Neurode nahmen auf eigene Koften 
Theil. Der Kurfus dauerte vier Wochen, bei täglich neun= biß 
jehnjtändiger Arbeitszeit. | 
II. Der Kurſus gliederte ſich in Drei Theile, die ich furz als 

Einführungekmius, Anmendungsturfus, Wiederholungsturfus be- 
zeichnen möchte: 

a. Einführungskurſus: Derjelbe hatte den Zweck, den ge⸗ 
iammten Lehritoff des Handarbeitsunterrichies der Volksſchule 
ſowohl nad) der techniſchen wie nach der unterrichtlichemethodifchen 
Seite durchzuarbeiten. Er umfaßte täglich ſechs Stunden. Alle 
Arbeiten vom Stridbande aufwärts murben zunächft von ſämmt⸗ 
hohen Xheilnehmerinnen noch einmal wirklich ausgeführt, mit 
der Hand gearbeitet. Yugleich wurden diefelben nad Wahl von 
Stoff, Farbe, Form u. |. w. fo eingerichtet, daß fie, wenn. fertig 
geitellt, dem Handarbeitsunterrichte Der. Schule bezw. einem Lehr⸗— 
hjus für Handarbeitölehrerinmen, dte Die Theilnehmerinnen in 
der Zukunft zu leiten etwa berufen fein follten, als Anſchauungs⸗ 
und Lehrmittel untergelegt werden können. Um aber die Theil- 
nehmerinnen an der Hand dieſer Arbeiten zugleich in der Unter⸗ 
rihtsertheilung tüchtig zu jchulen, wurde der gefammte Stoff in 
der Syorm von Lehrproben geboten. Indem die Kurfiftinnen die 
Schülerinnen, die Leiterin die Handarbeitölehrerinnen darftellten, 
lonnte jede Lektion in durchaus fchulgerechter Form gehalten urid 
die Rurjültinnen auf dem Wege unmittelbariter Anſchauung in 
die Lehrmethode, insbejondere in die Eigenart eines wirklichen 
Kafjen- und Mafjenunterrichtes eingeführt werden. Indem aber 
ide Lektion, nachdem fie von der Kurfußleiterin gehalten, von 
den Theilnehmerinnen unter jtetem Wechſel von Perſon zu Berfon 
wieder als Lehrprobe wiederholt wurde, konnten die Kurfiftinmen 
in ausgiebigiter Weiſe in der Unterricht3leitung geübt werden. 

b. Anwendungskurſus: Um den Kurfiltinnen zu zeigen, 
wie die im Einführungsfurfus vorgeführte Methode in der Schule 
ſelbſt fich geitalte, nahmen jene täglich eine Stunde an dem Hand- 
arbeitöunterrichte der Neuroder Schulen Theil. Wieder arbeitete 
die Handarbeitslehrerin vor, die Kurfiftinnen wurden zur Wieder: 
dolung der Lehrproben mit den Schulkindern felbft nach feiter 
Reihenfolge wieder —— 
©. Wiederholungskurſus: In dieſem wurde der geſammte 
m Anwendungs- wie Einführungskurſus bereits zweimal durch- 
gearbeitete Lehrſtoff zum dritten Male unter der unmittelbaren 
Leitung des unterzeichneten Kreis-Schulinſpektors in täglich zwei 
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bis drei Stunden, und zwar wieder in Lehrproben durchgearbeitet. 
Aber dabei wurde, indem alle den Handarbeitsunterricht beein: 
fluffenden Momente beiprodhen, bie wichtigften unterrichtlid- 
erziehlichen Geſichtspunkte erörtert und an den einzelnen Lektionen 
in ihrer Anwendung gezeigt wurden, die bisher nur praktiſch 
geübte Art des Unterrichtöbetriebes gewiſſermaßen tbeoretiid- 
wiffenjchaftli” begründet. Zugleich wurden die Kurfiftinmen 
angeleitet, wie für jede Schule die Lehrftoffe zu wählen, zu ordnen 
und zum Lehr: und Stoffvertheilungsplane zuſammenzuſtellen jeien. 

III. Der Kurſus erfolgte injofern unter erſchwerenden Um: 
ftänden, als die täglich zehnftündige Arbeit unter einer geradezu 
tropifhen Hite gethan werden Hub was bie Theilnehmerinnen 
fihtlih angriff. Dazu erkrankte der Kreis-Schulinſpektor in der 
dritten Woche jchwer an Magen: und Darmkatarrh in Verbindung 
mit Gelbjucdht, mußte diejerhalb dem Kurfus drei Tage lang gan; 
fern bleiben und konnte in der leßten Woche die ihm obliegende 
Arbeit nur unter großen Schmerzen und unter Aufbietung alle 
Energie leiten. enn irogdem, wie auch die von ſechs Kreis 
Schulinſpektoren befuchte Brüfung ergab, die Kurfiftinnen in de 
Unterrichtgleitung eine recht erfreuliche Sicherheit ſich angeeignel 
haben, fo it die8 dem rühmenswerthen Fleiße und Eifer de 
eriteren, aber auch den Lehrgeſchick und der Ausdauer de 
Kurfusleiterin zuzujchreiben. Jedenfalls dürfte der Beweis er: 
bracht fein, daß wenige Wochen, wenn gründlich und zielbemufl 
ausgenüßt, binreichen, um jeder Handarbeitslehrerin und jede 
Schule einen unterridhtögerechten Betrieb des Handarbeitsunter: 
richtes ficher zu Stellen. 

Wenn einige Kurjiftinnen trog fleißiger Theilnahme an ben 
Kurjusarbeiten doch zur Leitung von Foribildungskurſen wenige 
geeignet ericheinen, liegt die8 daran, dab e3 ihnen an ba 
zur Leitung eines Kurſus erforderlichen Willensenergie, Umfich 
und Gewandtheit, zum Theil jelbft der unterrichtlichen Erfahnmg 
und techniſchen Sicherheit gebradh. 

Der Königliche Kreis-Schulinſpektor. 
Dr. Springer. 

An 
die Königliche Regierung zu Breslau. 

70) Zulaffung von ®eiftlihen und Kandidaten des 
Predigtamtes zur Rektoratsprüfung ohne vorherige 

Ablegung der Mittelfchullehrerprüfung. 
Berlin, den 31. März 15%. 

Auf den Beriht vom 27. Februar, betreffend Die Zulallung 
von Geiltlichen und Kandidaten des Predigtamtes zur Rektorat 
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prüfung ohne vorherige Wblegung der Mitteljhullehrerprüfung, 
erwidere ich dem Königlichen Brovinzial-Schultollegium in Berfol 
meines Erlaſſes vom 26. Februar d. 38. — U. III. C. 4801 — u: 
zwiſchen meinem Erlafle vom 5. Mat 1893 — U.III. C. 420. G. I 
(Centralbl. S. 522) und $. 2 Nr. 2 der Prüfungs-Ordrnung für 
Rektoren vom 15. Oktober 1872 nur injoweit eine Abweichung 
beiteht, als nach lebterer Beſtimmung Geiftliche und Kandidaten 
der Theologie nur dann zur NReltoratsprüfung unter Dispen- 
ſation von der vorgängigen Prüfung für Mittelichullehrer zuzu⸗ 
lafjen find, wenn fie bereits in eines der im 8. 1a.a. D. be 
zeichneten Aemter berufen worden find, während nad) der Berfü- 
gung vom 5. Mai 1893 die Zulaſſung der Beiltliden und 
Kandidaten der Theologie zur Neltoratsprüfung ohne — 
Ablegung der Mittelſchullehrerprũfung auch dann erfolgen da 
wenn fie fih um eines der gedachten Aemter zu bewerben beab- 

. Dagegen iſt von den auf Grund der Berfügun — 
5. Mai 1893 zur Rektoratsprüfung ſich meldenden Geiſtlich 
und Kandidaten der Theologie behufs Entbindung a Kai 
der Mitteljhullehrerprüfung ebenfo wie vordem ſtets der Nach⸗ 
weiß bereit anderweitig erworbener Tüchtigkeit zu erbringen. 

Daß es den Geiftlihen und Kandidaten der Theologie an 
hinreichenber Gelegenheit zum Erwerbe ber anderweitig nachzu⸗ 
weifenden Tüchtigkeit nicht eh gi —— dem Königlichen Provinzial⸗ 
Schulkollegium bekannt ſein. Ich erinnere in dieſer Hinſicht nur 
an die Brediger-Seminare, — an dasjenige in Wittenberg, 
ſowie an das hieſige Domkandidatenſtift, in welchen den Kandi- 
daten Jahre hindurch theoretiſcher und praktiſcher Unterricht in 
Methodik und Pädagogik gewährt wird, und wo diefelben unter 
tahmännifcher Aufficht Volksſ ulunterricht zu ertheilen Haben. 
Ferner ift durch die en al Snftrufion vom 31. Dezem- 
ber 1839 (Min.Bl. f. d. i. V. 1840 ©. 49 ff.) und ben Miniſte⸗ 
rial⸗Erlaß vom 12. April 1842 (Win.⸗Bl. f. d. i. V. 1842 
S. 119) ben Geiltlihen und Kandidaten der Theologie geftattet, 
ala rn unterrichtlicde Thätigfeit auszuüben. 

das Königliche Provinzia-Schullollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königlihe Provinzial-Schulkollegium 
zur Kenntnis. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die übrigen Königlihen Provinzial⸗Schulkollegien. 
V. 38 748. dia a : i ß 
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71) Den ſtädtiſchen Schuldeputationen Iteht eine Dis- 
ciplinargemalt über die ihnen unterjtellten Lehrer 

nicht zu. 
Berlin, den 7. Apr 189. 

Auf den Bericht vom 20. Februar d. Is. erwidere ich dem 
Königlichen Provinzial⸗Schulkollegium Folgendes 

Wenn auch die Inftruktion vom 26. Juni 1811 den Schul- 
deputationen die Leitung des ſtädtiſchen Schulweſens im Allge 
meinen übertragen hat und es als die Aufgabe derjelben bezeichnet 
it, „darauf zu jchen, daß das Perſonal derer, weiche am Schul: 
weſen arbeiten, ihre Pflicht thun“, fo ift denjelben doch damit 
keineswegs Die Stellung einer den Lehrern vorgejegten Diemit- 
behörde beigelegt worden. Den Deputationen find vielmehr 
gewilfe Theile des Aufſichtsrechtes Nicht zugeltanden (vergl. 
u. A. 8S. 12a. a. O.). 

Neben den Deputationen beſteht in den Kreis-Schulinſpeltoren 
eine vorbehaltene bejortdere — Ein unveräußerlicher 
Beſtandtheil der gemäß $. 1 des Geſetzes vom 11. März 1872 
geübten befunderen Staatsaufſicht it aber Die nur dem Dienit- 
vorgejegten zuftehende Strafgewalt über bie Lehrer. 

Es Haben daher auch bie Schuldeputationen weder vor 
Erlaß des Geſetzes vom 21. Juli 1852 eine Disciplinargemwalt 
über die Lehrer ausgeübt, noch it nach Erlaß dieſes — 
jemals anerkannt worden, dab den Schuldeputationen Die a 

eines Dienftuorgelekten im Sinne des 8. 18 dajelbit bei 
wohne. 

Die... . jtäbtiihe Schuldeputatton kann ſomit insbeſondere 
auch für fich die Befugnis nicht in Anſpruch nehmen, auf Grund 
des a 54 des Disciplinargefeßes vom 21. Zuli 1852 den ihr 

tellten Lehrern zc. die Ausübung ber Amtsverrichtungen 
vorläufig zu unterjagen. 

Eine Solche Anordnung würde der Rechtswirkung entbehren. 
Hiernach überlaffe ih dem Königlichen Provinzial Schul: 

follegium, die ftädtische Schuldeputation mit Beſcheid zu verfehen. 

Der Minifter der geiltlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: KRügler. 

Au 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu R. 

U. ULB. 715. 

72) Einem Schulinſpektor ſteht Die Befugnis zu, Map: 
regeln, welde in den Bereih der Schulzudt gehören, 
jelbft zur Anwendung zu bringen. Ein Geiſtlicher, 
welder zugleich ftaatlider Schulinſpektor ift, dement— 
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Ipredend jeine ‚Strafbefugnis während des Konfir- 
mandenunterridtes in erjterer oder leßterer Eigenidaft 
ausübt, richtet ji einmalnad feinem eigenen erklärten 
Billen, und andererfeit3 danach, ob die That, welde 
er ftrafen wollte, in der Verlegung der Pflichten eines 
Ronjirmanden beſtand oder eine erziehlide Gegen— 
wirkung der Schule erforderte. Die Beltimmungen der 
Rr. 5 und 6 der A. R. D. vom 14. Mai 1825 (©. ©. 
S. 149) find durd die V. vom 16. September 1867 (©. ©. 
S. 1515) aud auf die 1866 erworbenen Lanbestheile 

ausgedehnt. 

Im Namen des Königs. 
In Sachen, betreffend den in der Unterſuchungsſache 

wider 
den Schulinſpektor ımd Pfarrer C. zu R., Kreis E., jetzt zu T., 
wegen Körperverletzung von der Königlichen Regierung zu C. 
erhobenen Konflikt hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, 
Eriter Senat, in feiner Sikumg vom 17. Juni 1898 
fir Recht erkannt, 

daß der Konflikt für nicht begründet zu erachten und dem 
gerichtlichen Verfahren daher weiterer Fortgang zu geben. 

Von Rechts Wegen. 

Bründe. 

Am 29. Dezember 1889 entjtand zu NR. zwiſchen älteren 
Schulfnaben auf dein Eile eine Schlägerei, bei welcher der am 
1. Auguft 1876 geborene Kuabe Heinrich Sauer feinem Mitſchüler 
Adam Schalles einen Meiterftih in die linke Bruſt verjegte. Aus 
dieſem Borfall entnahm der Pfarrer &., welcher zugleich Orts— 
ſchulinſpektor der Schule zu R. war, Veranlajjung, den Knaben 
Yeinrih Sauer während de3 in der Schule abgehaltenen Kon— 
frmationsunterrichtes mit einem Weißdornſtocke zu züdjtigen und 
ihn ſpäter von der Konfirmation, welche zu Djteru erfolgen jollte, 
auszuichließen. Ueber den letzteren Akt führte der Vater des 
Knaben, Adersmann Jakob Sauer, bei dem Konfiltorium zu &. Bes 
ſchwerde, wurde aber durch Beſcheid vom 22. April 1890 abge- 
wieſen. Erſt nah Empfang dieſes Beicheides und, nahdem in— 
zwilchen der Knabe ſelbſt nach Amerika ausgewandert war, jtellte 
Jatob Sauer bei der Königlichen Staatsanwaltichaft zu ©. den 
Strafantrag wegen Körperverlegung, wurde aber jowohl vom 
Staatsanwalt wıe vom Oberftaatsanwalt abgewiefen. Durch An⸗ 
trag auf gerichtliche Entſcheidung erlangte er jedoch einen Beſchluß 
des Strafienates bei dem Königlichen Oberlandesgerichte zu C., 
dab gegen den Pfarrer &. die öffentliche Klage zu erheben auf 
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Grund des Verdachtes der vorfäßlichen ren verüb 
in Ausübung oder aus Beranlaffung der Andübung ſeines Amte: 
als Schulinſpektor der Schule in R., eventuell der fahrläffiger 
Körperverleung, begangen mit Webertretung feiner durd das: 
felbe Amt gebotenen Amtspflidht. In Folge dieſes Belchluffe: 
ift auf Antrag der Königlichen Staatsanwaltidhaft zu €. die Bor: 
unterſuchung wider den Pfarrer C. eingeleitet worden. Bei der 
gerichtlichen Erhebungen, welche theils dem Bejchluffe des Strat: 
fenates bei dem Königlichen Oberlandeögerichte zu C. voraus 
gegangen, theils im Laufe der Vorunterſuchung vorgenomme 
find, haben die bei der Züchtigung anmwejenden Kinder überem 
jtimmend bekundet, daß der Pfarrer C. den Knaben Heinrid 
Sauer beim Beginne der Konfirmandenftunde vorgerufen und ji 
lange mit einem Stode gefehlagen Habe, bis der Stod zer 
Iprungen fei. Den zur Züchtigung benutzten Stod haben einig 
der Kinder daumensdick genannt, während andere ihn als finger 
dick bezeichnet haben. Die Dauer der Züchtigung hat ein Knab 
auf eine Biertelitunde geſchätzt, andere haben dagegen nur DI 
Anzahl der Schläge angegeben, die einige auf über Hundert ode 
gegen Hundert ihägen, ein Knabe, welcher zu zählen verlud 
Bi aber nur bis zum vierzehnten Schlage gekommen ift, au 
echzig bis Hundert annimmt. Wieder ein anderer Theil de 
Kinder, namentlihd Mädchen, hat den allgemeinen Eindrud da 
gahtigung mit den Worten wiedergegeben, daß fie noch nie em 
ind jo haben jchlagen ſehen. Nur ein Knabe hat abweichen! 

ausgefagt, daß Sauer zwar orbentliche Prügel bekommen habt, 
daß fie ihm aber ala fo beſonders erfchredlich nicht in der Er: 
innerung geblieben fei. Weber das Benehmen des Gezüchtigien 
nad) der Züchtigung Haben einige von den Kindern ausgejagt: 
„Er konnte nicht fprechen”, „er ſchwankte und wackelte“, „a 
konnte nicht aufrecht eg gehen und ſchwankte hin und her”. 

Ueber die weiteren Folgen der Züchtigung hat die Witwe 
Luhn, eine Schweſter des Vaters Jakob Sauer, befunbet: der 
Knabe’ ſei kriechend aus der Schule gekommen und habe auf ihre 
Frage, was ee fehle, nur age) geantwortet, daß ihn br 
Pfarrer jo geichlagen Habe. ah Entfleivung des Knaben 
habe fie gefehen, daß die Waden und bag dide Fleiſch vom den 
Knietehlen bis zum Gefäß an den meilten Stellen aufgeplaft 
waren und bluteten, daß aud Hemd und Etrümpfe mit Blu 
befledt waren, und daß Rüden und Gefäß, namentlich aber da? 
legtere, mit biden blauen und rothen Striemen bebedt waref. 
Die gleihen Wahrnehmungen hat auch die Mutter des Knaben, 
welche denfelben in ®emeinfchaft mit der Witwe L. entflade 
hat, bekundet und noch Hinzugefügt, daß der Knabe nad ein 
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Mittheilung feiner inzwiſchen verftorbenen Großmutter 14 Tage 
lang nicht Habe auf dem Rüden Liegen können. 

Ferner Ei der Tagelöhner Jakob Wiener ausgefagt: Das 
verftoͤrte Weſen ſeines Sohnes fei ihm bei der Heimkehr auf- 
gefallen ımb habe ihn zu der Frage veranlaft, was ihm fehle. 
Darauf habe er die zögernd abgegebene Antwort erhalten, daß 
der Bfarrer den Sauer jo gejchlagen habe. Am folgenden Tage 
babe er fih auf den Sauerichen Hof begeben und den Ge- 
züchtigten befichtigt. Hierbei habe er wahrgenommen, dab das 
Gefäß blau und roth ausfah und ſtark angejchwollen war, daß 
die Haut von den Kniekehlen biß zum Geſäß an den meilten 
Stellen geplagt war und Blutungen ftattgefunden hatten, wie 
ans den Spuren angetrodneten Blutes zu erlennen war. 

Endli Hat der Maurer Jakob N. bezeugt, daß er einige 
Tage fpäter den Knaben entblößt gejehen, Waden und Schentel 
mit diden blauen und rothen Striemen, weldye dicht neben cin- 
ander faßen, bededt gefunden habe. 

Diefen Zeugenausfagen gegenüber Hat Pfarrer C. beftritten, 
daß er die Grenzen des Büchtigungsrechtes überfchritten habe, 
und jeinerfeit8 den Sachverhalt folgendermaßen dargeltellt: Er 
habe zunächſt die Vorgänge bei der Schlägerei in der Schule 
vor ſaͤmmtlichen Schulfindern unterfucht, nach der Unterfuhung 
8 Tage verstreichen laſſen, erft dann nach reiflicher Ueberlegung 
Rh für die körperliche Züchtigung entichieden und beſchloſſen, 
diefe ſelbſt —— weil er dem Lehrer eine energiſche Durch⸗ 
führung nicht habe zutrauen dürfen. Als Werkzeug habe er 
einen 1 m langen Weißdornſtock ausgewählt, deſſen Dicke am 
unteren Ende 1 cm betragen habe, ımd als Zeit der Züchtigung 
die Konfirmandenftunde beftimmt, um auf das Gemüth ber 
anderen Kinder zu wirken. Bor Beginn bes Unterrichtes habe 
er den Knaben vorgerufen, ihm fein Unrecht und die Nothmwendig- 
feit der Strafe vorgehalten, dann habe er den widerftrebenden 
Knaben niedergedrüdt und ihn gezwungen, fi) über den Stuhl 
zu legen. Hierauf Habe er ben oben dideren, unten dünneren 
Stod in der Mitte gefaßt und mit demſelben auf das Gefäß 
geihlagen, bis der Stod gebrochen fei. Wieviel Hiebe er ertheilt 
habe, wiſſe er nicht, er fei aber der Anficht geweſen, daß bie 
Strafe für den Troß und für die Fräftige Körperkonftitution bes 

aben eine zu gelinde geweſen fei, und habe das Schlagen nur 
deshalb eingeftellt, weil er mit dem biden oberen Ende des 
Stodes nicht Habe fchlagen wollen. Die Augaben der Kinder 
uber die Dice des Stodes, Die Dauer der Züchtigung, die Zahl 
der ertheilten Diebe und das Benehmen des Gezüchtigten nad) 
der Büchtigung Hat er als Uebertreibungen bezeichnet und bie 
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Möglichkeit beftritten, da. die. Züchtigung die von der Witwe 
Kuhn, von der Mutter des Knaben, von dem Tagelöhner Wiener 
und dem Maurer Nehrdich bekundeten Folgen gehabt haben könne. 
Er hat behauptet, dab der Knabe jchon am folgenden Tage die 
Schule wieder befucht habe, und dem Lehrer nichts am ihm auf 
gefallen fe. Er Hat ferner die Slaubwürdigkeit der Zeugen 
wegen üblen Leumundes bemängelt und die Bermutbung aus: 
geiprodden, daß Jakob Sauer feinen Sohn jelbit m einem An- 
falle von Wuth zerhauen. und die Folgen ihm, dem Pfarrer, 
Zugejchrieben Habe. 

Noch vor Abſchluß der Vorunterſuchung bat die Königlide 
Regiexung zu €. dur Beichluß vom 16. Susi 1892 den Kor: 
fit auf Grund des Geſetzes vom 13. Februar 1854 erhoben 
und zur Begründung ausgeführt: der Pfarrer C. Habe micht in 
Teiner. Eigenichaft als Geiftlicher, jondern in: der ald Schulin⸗ 
ſpektor gehandelt und fei als ſolcher zu perlönlicher Handhabung 
ber Schulzucht berufen geweſen. Die Grenzen der Schulzudt 
feien durch die Kabinetsordre vom 14. Mai 1825, welche aud 
in den 1866 erworbenen Qandestheilen gelte, dahin gezogen, 
daß ein jtrafrechtlich verfolgbarer Mißbrauch des Züchtigungs⸗ 
rechts nur dann anzunehmen ſei, wenn eine wirkliche Verletzung 
guaefigt worden fei. Die Zufügung einer ſolchen ſei indes jelbit 
ann nicht erwiefen, wenn man den Angaben der Beugen über 

die Folgen der Züchtigung Glauben ſchenke. Abgejehen Hiervon 
aber jeien diefe nicht beeidigten Angaben wegen des verwandt 
ſchaftlichen Verhältniffes der Zeugen zum Gezüchtigten und wegen 
des vom Pfarrer behaupteten böfen Leumunds für glaubwürdig 
nicht anzuſehen. Die Angaben der Schullinder ‘über die Did: 
des Stodes, die Dauer der Züchtigung und die Zahl der Schlägt 
feien auf Schägungen, denen in der Aufregung gemachte Wahr: 
nehmungen zu Örunde lägen, zucädzuführen und deshalb oh: 
befonderes Gewicht für die Feſiſtellung des Thatbeſtandes; vie: 
mehr fei mit Nüdfiht darauf, daß der Siof beim Schlagen 
zerbrochen fei, der Angabe des Pfarrers C., dab der Stod mr 
1 cm Stärfe gehabt habe, Glauben zu ſchenken. 

Nah einitweiliger Einſtellung des Berfahrens find der 
Pfarrer C. und der Adersmann Jakob Sauer zur Erklärung 
über den Konflikt aufgefordert worden. Nur der Leptere hal 
indes eine Acußerung emgereicht, in welcher er die Ölaubwuürdig: 
feit der Zengen Wiener und Nehrdich vertheidigt, auf das 
Beugnid des Bürgermeifters. über ihren guten Leumund Bezug 
nimmt und ausführt, daß die Züchtigung den Charalfter Itrar 
barer Mißhandlung an fich trage. Bon der Staatsanmwaltidaft 
iit eine Aeußerung nicht eingegatigen, dagegen Bat der Uber: 



377 

ftaatsanwalt den Konflikt für begründet erachtet, weil nicht er= 
mieten ſei, daß der Pfarrer ©. die Schulzudht zum Borwande 
einer Teidenfchaftlihen, bewußten, nad) 8. 223 des Reichs⸗ 
itrafgejegbuches ftrafbaren Körperverlegung benußt habe. Land 
geriht und Oberlandesgericht Haben den Konflitt für nicht 
begründet erflärt. Seitens der Herren Minifter der Zuftiz und 
der Unterrichtsangelegenheiten find Bemerkungen nicht einges 
angen. 

Rah mündlicher Verhandlung iſt eidliche Vernehmung der 
Zeugimen Sauer und Luhn, der Zeugen Wiener und —2 
beſchloſſen worden, bei welcher dieſe ihre gerichtlichen Ausſagen 
beflaͤtigt — Zu dieſen Ausſagen hat der Pfarrer C. be⸗ 
merkt, daß die Schilderung der Zeugen mit dem Benehmen des 
Knaben nach vollzogener Züchtigung im vollkommenen Wider⸗ 
ſpruch ſtehe, und eine Reihe von Familienvätern aus R. wie 
den Lehrer als Zeugen darüber benannt, daß das Benehmen 
des Knaben nach der Züchtigung dasſelbe wie vorher geweſen 
ſei und keine Spuren beſtehender Schmerzen habe erkennen lafſen. 
Er auch darauf hingewieſen, daß bei Verletzungen, wie ſie 
die Zeugen beſchrieben haben, die Zuziehung eines Arztes unbe⸗ 
dingt erforderlich gewejen wäre, und die Unterlaſſung gehöriger 
Bilege der Wunden Bereiterungen hätte zur Folge haben müflen. 
Ferner hat er die Vermuthung ausgefprocdhen, daß der Knabe 
vor der Züchtigung in der Ronfirmanbenftunde fhon von feinem 

geihlagen worden und die von den Zeugen wahrge: 
nommeren Striemen durch Die Zuſammenwirkung beider Yüchtis 
gungen entitanden jeien, endlich den Ader3mann Chriftian 
Adler II zu R. als Zeugen darüber benannt, daß Jakob Sauer 
erzäblt Habe, er Habe jeinen Sohn wegen des Meſſerſtechens 
derart durchgeprügelt, daß er fein Leben lang daran denen 
werde. Schließlich hat er die Glaubwürdigkeit der Zeugen be= 
möngelt und angeführt: Wiener ſei ein Großſprecher und für 
emen guten Trunk zu Manchem zu Haben, die Witwe Luhn 
jet ihm feind, meil er einen Verfuch, ihren Neffen als unſchuldig 
an der Verwundung des Knaben Schalles darzuftellen, zurü 
gewiefen und ihr die Thür gezeigt habe, und bie frau Sauer 
ſei auf ihn erbittert, weil fie ihm die Schuld an der dauernden 
Trennung von ihrem Sohne beimefje; denn fie habe ihm die 
Abficht zugefchrieben, den Knaben im Belferungshaufe zu W. 
unterzubringen und aus Furcht vor diefer Maßregel die Aus» 
wanderung nach Amerika veranlaßt. 

Diejen Beweisanträgen war jedoch nicht ftattzugeben, viele 
mehr war, wie gejchehen, zu erkennen. 

Daraus, daß die Züchtigung während der Konfirmanden- 
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ſtunde vollzogen ift, darf nicht getolgert werben, daß der Barrer 
C. lediglich als Geiſtlicher und Religionglehrer der Konfirmanden 
ehandelt Hat. Die That, welche er durch die Züchtigung be 
trafen wollte, beitand nicht in einer Verletzung der bejonderen 
Pflichten der Konfirmanden, fondern in einer rohen Frevelthat, 
welche eine erziehliche Gegenwirkung vou Seiten der Schule 
erforderte. Bon diefem Geſichtspunkte iſt auch der Pfarrer C. 
erjichtlih ausgegangen; er bat die Vorgänge bei der Schlägerai 
in der Schule und in Gegenwart ſämmilicher Schullinder unters 
ſucht, alfo diejelben von vornherein ala einen Gegenitand der 
Schulzucht behandelt, und fein perjönliches Einfchreiten ſowohl 
in der gerichtlichen Vorunterſuchung, wie früher dem vorgefepten 
Konliftorium gegenüber mit der Erwägung gerechtfertigt, daß er 
mit Ruͤckſicht auf die Unbändigkeit des Knaben und den gefürd: 
teten Ruf feines Vaters dem Lehrer eine ſachgemäße Handhabung 
des Züchtigungsrechts nicht habe zutrauen können. Er Hat aljo 
Die mangelnde Fähigkeit bes — zur Handhabung der 
Schulzucht ergänzen und an Stelle desſelben einen A der 
Schulzucht kraft des ihm als Schulinfpektor zuitehenden Aufſichts⸗ 
rechts perjönlich übernefmen wollen. In ber Eigenichaft als 
Schulinſpektor aber handelte er als itaatlicher Beamter. en 
die Buläffigkeit des Konflikts und die Befugnis der Königlichen 
Regierung zu N., denjelben als vorgeleßte PBrovinzialbehörde 
zu erheben, waren daher Bedenken nicht geltend zu made. 
Anzuerkennen war aber au, daß dem Schulinfpeftor die Be 
fugnis zufteht, Maßregeln, welche in den Bereich der Schulzucht 
gehören, jelbit zur Anwendung zu bringen; es folgt dies, wie wm 
den Urtheilen des Gerichtshofs zur Entiheidung der Kompetenz: 
onflitte vom 22. November 1856, 9. Ianuar 1858, 14. Ra 
1870, 8. Januar 1876 (Zuftiz:Dinifterial-Blatt für 1858 ©. 12, 
für 1859 ©. 259, Schneider und von Bremen, Volksſchulweſen 
Band III Seite 221 und 222) ausgeführt und woran auf vom 
unterzeichneten Gerichtshof feitgehalten worden it, aus dem 
Weſen der Schulaufjiht. Die Frage, ob dem Pfarrer C. eine 
Ueberjchreitung feiner Amtöbefugnifle zur Laſt fällt, hängt daher 
von der Prüfung ab, ob er die Grenzen der Schulzucht über 
ſchritten Hat. 

Nicht minder war anzuerkennen, dab für diefe Prüfung Die 
Beitimmungen der Kabinetöordre vom 14. Mai 1825 (©. 3. 
©. 149) maßgebend find. Ausdrücklich ift zwar das angeführt 
Geſetz nicht in die 1866 erworbenen Landestheile eingeführl 
worden, wohl aber find durch die Verordnung vom 16. Str 
tember 1867 (&. S. ©. 1515) die Beltimmungen der älteren 
Geſetzgebung, welche den Rechtsweg einjchränken oder nur une 
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willen Maßgaben oder Vorausfetzungen zulafjen, insbejondere 
uch die Befugnis der Civil- und Militärbehörden, bei geridht- 
ihen Berfolgungen ihrer Untergebenen wegen Amts- oder 
dienſthandlungen hemmend einzufchreiten, betreffen, auf die neu= 
rworbenen Landestheile ausgedehnt worden. Zu diefen Bor: 
hriften jind aber, wie in dem Erkenntnis des Gerichtshofs zur 
inticheidung der Kompetenzkonflikte vom 14. Mai 1870 (Schneider 
md non Bremen, Volksſchulweſen Band III Seite 221) aus⸗ 
erährt und woran ſeitdem ſowohl von dieſem, wie von dem 
interzeichneten Gerichtshof in gleihmäßiger Rechtſprechung feit- 
wbalten it, auch die Beltimmungen ın Nr. 5 und 6 der 
tabinetsordre vom 14. Mai 1825 um deswillen zu rechnen, 
veil TJie die Kompetenz der Disciplinarbehörde und des Straf: 
ichters gegeneinander abgrenzen. 

Bar aber auch infomweit den Gründen des Konfliktsbeſchluſſes 
uzuftimmen, jo konnte doch ber weiteren Ausführung, daß Die 
Suticheidung über den Konflikt von Beantwortung der Trage 
ibhängt, ob dem gezüchligten Knaben Verlegungen im Sinne der 
Rr. 6 der angeführten Kabinet3ordre zugefügt jind, nicht beige- 
plichtet werden. Durch 8. 11 des Einführungsgejeges zum 
Deutichen Gerichtöverfajjungsgejege vom 27. Januar 1877 it 
die Vorentſcheidung des Konfliktsrichters auf die Tyeititellung be⸗ 
ſchraͤnkt, ob der Beamte fich einer Ueberjchreitung feiner Amts- 
befugniffe ſchuldig gemacht Habe, die weitere Frage aber, ob 
dieſe Ucberjchreitung eine zur gerichtlichen Verfolgung geeignete 
ft, jeiner Prüfung entzogen. Die zu entfcheidende Frage ift 
daher nicht die, ob ber Prarrer ®. dem Knaben Berlegungen 
beigebracht Hat, fondern die, ob er den allgemeinen oder be- 
Ionderen Borfchriften über das Maß der Züchtigung zuwider: 
gehandelt hat (vergl. die in den Enticheidungen des unterzeich- 
neten Gericht3hof3 Band IX Seite 437 und Band XV ©. 444 
abgedrudten enntniffe). Aus demjelben Grunde kann aber 
auch auf die von dem Oberftaatsanwalt bejonders betonte Frage, 
ob der Pfarrer C. in bewußter Ieidenfchaftliher Weile die Grenzen 
des Büchtigungsrechts überjchritten bat, fein Gewicht gelegt 
werden, denn eine an und für ſich übermäßige Züchtigung Hört 
deshalb, weil der Züchtigende ſich des Uebermaßes nicht bewußt 
war, nicht auf, objektiv eine Weberichreitung der Amtsbefugnifie 
zu jein, und nur auf die Trage, ob eine foldhe vorliegt, kommt 
& bei der Entſcheidung auf den Konflitt an (vergl. die in den 
Entiheidungen des unterzeichneten Gerichtshofs Banb XIV 
Seite 424 und 425, Seite 431 und 432 abgedrudten Urteile). 
Beſondere Borjchriften über die Art der Züchtigung und 

die dabei anzumendenden Mittel find für den Regierungsbezirk 
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C. nit in Geltung, da bie früher gegebenen aufgehoben find. 
Maßgebend ift daher allein die Beftimmung in Nr. 4 ber Aller 
höchiten KabinetSordre vom 14. Moi 1825, Tautend: 

„Die Schulzucht darf niemald bis zu Mikhandlungen 
ausgedehnt ‘werden, welche der Geſundheit des Kindes 
auch nur auf entfernte Weiſe ſchädlich werden Können.“ 

Dieſe Grenze ift jedenfall3 dann überfchritten, wern die 
wügtigung ſoweit getrieben wird, daß Blutungen in erheblichem 
mfange eintreten; denn. Blutungen find Yolge einer Zerreigung 

der Blutgefäße und ihrer Umgebung, welche zwar aı fi unbe 
deutend und für das Allgemeinbefinden unschädlich bleiben kann, 
aber immer geeignet ift, Die Gefundheit anf entfernte Weiſe d. h 
mittelbar durch Hinzutreten anderer Umstände zu gefährden. 
Daß aber in Folge der vom Pfarrer &. vollzogenen Züchtigung 
ſolche Blutungen bei dem Knaben Heinri auer eingetreten 
md, ift durch die oben 'mitgetheilten Ausfagen feiner Mutter, 
der trau Sauer, feiner Tante, der Witwe Luhn, und des Tage: 
löhners Nehrdich, welche diefe bei der eidlichen Vernehmung be 
—— haben, erwieſen oder doch im höchſten Grade wahrfcheinlid 
gemacht. 

Die Angaben der Frauen Sauer und Luhn, daß die von 
ihnen wahrgenommenen Schwellungen, Striemen nnd Hautzer⸗ 
reißungen von einer durd den Pfarrer C. vollgogenen Züchtigung 
herrühren, beruhen freilich nur auf der Mittheilung Des ge— 
züchtigten Knaben; allein es ift nicht erfichtlidh, weshalb Dielen 
die Züchtigung dem Pfarrer hätte ne zuſchieben 
ſollen, denn ſein Rachegefühl konnte ſich doch nur gegen den— 
jenigen, der ihn wirklich — hatte, richten. Voͤllig außer 
Zweifel geſetzt aber wird der Zuſammenhang zwiſchen der Züch⸗ 
tigung und den von den Zeugen wahrgenonmenen Folgen durch 
die Ausſage des ZTagelöhners Wiener, daß er, durch Das ver: 
ftörte Wefen feine® Sohnes aufmerfjam gemacht, Durch Fragen 
nach der Urſache die Züchtigung erfahren a daß er am folgen: 
den Tage aus eigenem Antriebe den Knaben bejichtigt und dabei 
die von ihm befundeten Wahrnehmungen gemacht habe. Diefr 
Zufammenhang würde audh nicht bezweifelt werden können, wenn 
der Adersmann Adler die in feine Biffenfchaft geitellte Aeußerung 
des Jakob Sauer befunden follte; denn einerfeitS folgt aus einer 
derartigen Mittheilung noch nicht, daß die Züchtigung überhaupt 
vollzogen ift, andererjeit3 hätte eine durch den Bater vorge 
nommene Züchtigung mit den dem Pfarrer €. zugefchriebenen 
geigen den Frauen Saner und Luhn unmöglich entgehen können. 

iefe haben aber die Kenntnis von einer ſolchen eidlich in Ab: 
rede geſtellt. Zudem müßte e8 doch mindeitens recht auffallend 
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ffcheinen, wenn der Knabe, der die Züchtigung keineswegs gut= 
illig hinnahm und ſich ihr nach dem Zeugniſſe der Kinder durch 
'orfhüßen von Kopf» oder Bauchweh zu entziehen beftrebte, 
icht den Verſuch gemacht hätte, die neue Züchtigung durch bie 
krufung auf eine vor kurzem erft empfangene, in ihren Folgen 
och nic völlig überwundene abzuwenden. Bon einem joldyen 
Sl aber erwähnen weder die Kinder noch der Pfarrer ©. 

t irgend etwas. 
Benn der Pfarrer E. ferner die Glaubwürdigkeit der Zeugen 

rmängelt, jo mag zugegeben werden, daß die Verwandten des 
naben von Erbitterung gegen ihn beherricht fein mögen. Hier- 
us ift aber nur zu folgern, daß ihre Angaben über den Um: 
mg der wahrgenommenen Schwellungen, Striemen und Haut- 
reißungen und über die Folgen für das Allgemeinbefinden des 
naben mit Vorſicht aufzunehmen find, es it aber der Zweifel 
a ihrer Glaubwürdigkeit nicht erheblich genug, um ihrer be- 
worenen Ausfage darüber, ob Blutungen eingetreten find, zu 
trauen. Ihre Ausfage ſteht aber auch bei diefem für die Ent- 
beidung maßgebenden Punkte nicht allein, fondern wird durch 
ie Angabe des Tagelöhners Wiener unterftüßt. Die Glaub: 
Krdigkeit dieſes Zeugen hat freilich der Pfarrer C. mit der An- 
abe anzufechten verjucht, daß er für einen guten Trunk zu 
kanchem zu haben fei; allein er hat irgend welche Thatfachen, 
ehe zur Begründung diefer Behauptung Dienlich fein könnten, 
* beigebracht. Es liegt alſo auch kein Grund vor, der be— 

orenen Ausſage des zur Sache garnicht intereſſirten Zeugen 
ı mißtrauen. 

Bedenken gegen die Richtigkeit der Zeugenausfagen erregt 
agegen, daß ein Arzt nicht zugezogen worden ift und daß der 
abe fortgefeßt die Schule beſucht Hat. Bei den gegebenen 
mtänden aber erjcheint dies Verhalten völlig erklärlich. Er- 
srungsmäßig wird auf dem Lande jelbit bei erheblichen Krank: 
iten häufig ein Arzt nicht zugezogen und Die Heilung dem Natur⸗ 
tozeß überlaffen. Gemwöhnlicher ift dagegen die Zuziehung des 
tes zur Tyeititellung der Folgen einer Mißhandlung; allein 
t erfolgt Doch nur dann, wenn von vornherein die gerichtliche 
ertolgung des Thaters beabfichtigt wird. Im vorliegenden 
ale aber fürchteten die Eltern des Knaben weitere Schritte des 
farrers, Ausfchliegung von der Konfirmation, wie die Frau 

er und die Witwe Quhn bei der eidlihen Vernehmung be- 
et Haben, Unterbringung des Knaben im Arbeithaufe, wie 
Pfarrer E. felbit angiebt. Es ericheint daher aud) nicht auf- 

‚ wenn ein Strafantrag nicht jofort ind Auge gefaßt, 
em erft geftellt worden ift, als der Knabe der Einwirkung 
1894. 25 
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durch den Pfarrer C. entzogen war. Diejelben Umftände aber 
bewogen auch die Mutter, ‘die ununterbroddene Fortſetzung des 
Schulbeſuches zu erzwingen. Daß dieſelbe bei jehr erheblicher 
Störung ‚des Hligemeinbefindens nicht möglich gemwejen wäre, iſt 
freilich. richtig, aleitr daraus Könnte nur gefolgert werden, da 
die Angaben über den Umfang der Schwellungen, ‚Striemen und 
Hautzerreißungen übertrieben find, nicht aber, daß dieje Angaben, 
namentlich die Behauptung, daß Blutungen eingetreten ſeien, 
völlig ‚erfunden find. Es konnten no. auch die Beweisanträg: 
des Pfatrers E., melde auf Feſtſtellung des Benehmens dei 
Knaben nad) der Züchtigung abzielen, auf fih beruhen bleiben 

Mögen aber aud) Zweifel an der Richtigkeit der Zeugen 
ausſagen beitehen bleiben, jo können — doch in keinem Fall 
als völlig bedeutungslos für die Feſt tellung des Thatbeitand: 
behandelt werden, um jo weniger, als dasjenige, was die Finde 
über die Art der Züchtigung angeben, mit der Annahme, da 
diefe die bejchriebenen in ‚gehabt Habe, keineswegs ın Wider 
ſpruch Steht, und insbelondere der gebrauchte Stod, mag er nu 
etwas dünner oder dider geweſen fein, völlig geeignet erſchein 
bei hinreichend langem und kräftigen Gebrauch die von dr 
Zeugen bejchriebenen Folgen zu erzeugen. ‚Siena konnte au 
die Ueberzeugung, daß dem Pfarrer E. eine Ueberſchreitung nid 
zur Laſt fällt, nicht gemonnen werden. Wat es aber nicht fi 
zweifellos zu erachten, daß der Pfarrer E. ſich innerhalb ſein 
Befugnifje gehalten Hat, jo durfte auch der Nechtsmeg nicht au: 
geihloffen werden [zu vergl. Entiheidungen des unterzeichnete 
Gerichtshofs Band IX. Seite 438]. 

Der Konflitt war daher nicht für begründet zu erachten un 
dem gerichtlichen Verfahren freier Lauf zu. Lajfen. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltung! 
gericht und der verordneten Unterſchrift. | 

(L. S.) Perſius. 
O. V. G. J. ess. 5 

73) Rechtsgrundſätze und Entſcheidungen des Käni 
lichen Oberverwaltungsgerichts in Voltsſchul- ze. Xı 

gelegexheiten. 

a. 1) Der 8. 30 Allgemeinen Landrechts IL 12 iſt nur a 
eine Mehrheit von Societätsichulen, niemals aber bei verfchieden: 
Kommunalſchulen oder bei Konkurrenz einer folchen mit cin 
Societätsfchule anwendbar. ' | 

2) Bei Bertheilung der einer bürgerliden Gemeinde a 
folder obliegenden Schulbauleiltungen auf die Gemeindeglied 
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ſteht der: ‚rechtlichen Wöglscgkeit . einer nur die: Gemeindegllieder 
feiner Confeſſion verpflichtenden Obfervang ein Bedenken nicht 
entgegen. Das: gilt auch für den. Bereich bes jchlefiichen Schul: 
tegbementö von 1801: | J 

Erkenntnis des I. Senats des Königlichen Oberverwalumgs⸗ 
gerichtd vom 21. Oltober 1893 — 1.975 —). - | 

b. 1) Bei Bauten an Volksſchulen iſt das öffentliche Inter⸗ 
ee derartig "betheiligt, daß die. Trage, wem bie öffentlich-recht⸗ 
ke Verpflichtung zur Anfbringung‘ der Koften eines für: nothe 
wendig erachteten Banes obliegt, im Falle des Streites micht bis 
zur endgültigen richterlichen Eutſcheiduug in der Schwebe bleiberi 
kann, ſondern von der Aufſichtsbehörde proviſoriſch entſchieden 
werden muß (Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 18. Februar 1805 
.C.C. tom.. XL pag. 2988 und 2936}, 8.36 der Elementar- 
ulordnung für die Provinz Preußen. vom 11. Dezember 1845 

6. ©..1846 ©. 1.56.) 8. 47 de Zuſtaändigkeitsgeſetzes vom 
1. Auguft 1883 (G. ©. S. 237). Die Entſcheidung der Auf— 
fihtsbehörbe gilt bis zur abjchließenden Regelung der Sache 
durch Richterſpruch oder in ſonſt zuläfliger Weife derart als Bros 
storm, daB fie vollftreckt werden bart, ſofern die Ausführung 
nah dem Ermefjen det Behörde ohne Nachtheil für das Gernein» 
weſen nicht ausgeſetzt werden kann (8. 53 des Geſetzes über die 
allgemeine Bandesverwaltung vom 30. Juli 1883, G. S. &. 195 ff; 
son Brauchitſch, Preußiſche Verwaltungsgejege Band I. Note: 27 
zu 8. 47 des Zuſtändigkeitsgeſetzes). — 

Der Zweck, zu welchem die Schulaufjichtsbehörde ihren 
VBeſchluß wegen Vertheilung der Baukoſten faßt, nämlich dad 
Schaffen eines erefuliven Titels gegen beitimmte Bauverpflichtete 
als Interimiſtikum, bringt e8 von.jelbft. nut fich, daß, wenn nicht 
an Fall vorliegt, wo die Zuſtändigkeit der genannten Behörde 
zu der Beſchlußfaſſung vernemt wird — die gegen ihren Beſchluß 
anzuftelleride Klage, joweit der in Anſpruch Genaue gu Der 
dm angeformienen Leiftung. aus Gründer ‘bes Öffentlichen Rechter 

feiner einen Anderen ‘für verpflichtet erachtet, zugleich; gegen 
diefen gerichtet werden muß (Abjag 2:8. 47 des Zultändigfeits- 
gejeges). Nur wenn Letzierer zu der Dem. Kläger angefonnenen 
Leiſtung verurtheilt oder ein fonſtiger exekutiver Titel. mit Zu⸗ 
ſtimmung der Schulaufſichtsbehörde gegen ihn geſchaffen wich, 
iſt Mläger der Behörde gegemiber von deri:ifm angeſonnonen 
Leiſumg enthoben (Entfcheidungen des Dbervermaltungsgerichts 
Band IX. ©. 234 ff, Band XV. ©. 833). | J 

2) Nach der Theilung einer Herrſchaft verbleibt, falls nicht 
ortsverfaſſungsmäßig Abweichendes beitimmd iſt, die vechtliche 

25* 
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Stellung des Gutsherrn der Ortsſchule gegenüber ausſchließlich 
dem Eigenthümer des Neit- oder Stammgutes, jo daß die mit 
derfelben verbundenen Rechte und Pflichten nicht auf Die Eigen 
thümer der fonftigen Gutstheile übergehen. Das Reichsgericht 
hat zwar in einer für dieſe Frage gleihliegenden Prozeßſache in 
er Annahme, daß die gutSherrliche Schulbaupflicht eine Reallaft 

fei, die nad dem Prinzipe der Untheilbarkeit des Pfandrechts 
und der — Lo Vann alle Trennſtücke des belafteten 
Guts umfaffe, in der Entiheidung vom 5. Februar 1885 emen 
hiervon abweichenden Standpunkt vertreten. Indeflen bat dieler 
Standpunlt und namentlich deſſen Borausfegung, daß die guts⸗ 
berrlide Schulbaupflicht eine Reallaft fei, bereit3 in dem End⸗ 
urtheile des Gerichtshofes vom 21. April 1888 (Entjcheidungen 
Band XVI S. 249) eine eingehende Widerlegung gefunden. | 

3) Welcher Theil der früher ungetheilten Herrſchaft als dad 
Neil oder Stammgut anzufehen ift, bleibt aus den die Fer 
ſtückelung der Herrihaft betreffenden Veräußerungsakten feitzus 
ftellen. Im Zweifel würde dafür derjenige Fundus eradte 
— müſſen, auf welchem ſich der Ritterſitz, das castrum, 
eſindet. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltumgs⸗ 
gericht? vom 25. November 1893 — I. 1101 —). | 

c. 1) Der Antrag auf grundfäßliche Befreiung eines Forenſen 
von allen Schulbeiträgen kann weder aus Abjah 2 nody aus 
Abſatz 3 des 8. 46 des Zuſtändigkeitsgeſetzes gegen die Kor: 
poration oder deren Vorſtand, jondern nur gegen die übrigen 
Kontribuenten gerichtet werden. 

2) Der 8 46 des Zuſtaͤndigkeitsgeſetzes hat den befchließenden 
Schulvorftand, ber gejeglich befugt it, jederzeit den Kläger durch 
anderweite Beichlußfaflung klaglos zu ſtellen, zum Herrn des 
Streite8 (dominus litis) gemadt und ihm die Rolle des Be 
Hagterr zugewiejen. Indem der bejchließende und beflagte Vor⸗ 
ftand hierbei nicht feine perfönlicden, fondern lediglich die ihm 
anvertrauten vermögensrechtlichen Intereſſen des fteuerberechtigten 
Verbandes wahrnimmt, wird einerfeit® das ergehende Urtheil 
auch für diefen wirkſam, und fehlt anderjeits eine Klage, welche 
ftatt gegen den beſchließenden Vorſtand gegen ben Verband jelbit 
gerichtet ift, nur in der richtigen Benennung, nicht aber im ber 
wirklichen Bezeichnung des Beklagten. 

3) Der landredtliche Begriff des „Hausvaters” ift in den 
Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichtd Band III. Seite 138 
und Band IX. Seite 123 dahin umgrenzt, daß er alle oͤkonomiſch 
jelbftändigen Perſonen umfaßt, die im Schulbezirke ihren Wohn: 
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ſiß haben. Segen dieſen Rechtsgrundſat verftößt es, wenn man 
die Hausvater-&igenfchaft von einer beſonderen, in den Geſetzen 
itgends erwähnten oder nur angedeuteten, aud) der feftftehenden 
erchtlichen und Berwaltungspraris völlig unbekannten Dualis 

tion dieſes Wohnfiges, nämlich davon abhängig macht, daß 
der Ort des Wohnſitzes für den Hausvater den Mittelpunft aller 
Lebensverhältniffe ohne Ausnahme, insbejondere auch des Schul: 
unterricht feiner Kinder bilden müſſe. 

4, Ein Wohnſitz ift dort anzunehmen, „wo Jemand eine 
Bohmmg unter Umftänden inne hat, die auf die Abficht dauern⸗ 
der Beibehaltung fchließen Iaffen“. Wenn Jemand in einem, zu 
feiner ausfchließlichen Verfügung ftehenden Haufe eine zur jeder: 
zatigen Benutzung völlig eingerichtete Wohnung mebtt arten 
at, in diefer fortdauernd einen Diener und fünf Pferde bereit 
It, dort im Sommer regelmäßig, theild drei Monate lang, 

theils fürzere Zeit fih mit Familie und mitgebrachter Diener: 
Waft aufhält, fo treffen auf ihn alle jene Merkmale zu, wenn- 
Hai er die übrige Zeit mit Yamilie und Dienerfchaft anderswo 
vohnt. Er Hat dann eben — vgl. die einen völlig ähnlichen 
Thatbeftand betreffende Entſcheidung Band XV. Seite 59 — 
men doppelten Wohnfig und ift wegen des erftermähnten 
„Hausvater” und beitragspflichtig. Dieje Beitragspflicht ift auch 
durch das Landrecht nicht auf diejenigen Einwohner beichräntt, 
De ih im Steuer- oder im vorhergehenden Sahre mindeftens 
drei Monate im Schulbezirke aufhalten oder aufgehalten haben. 
Die bezügliche Beitimmung des 8. 11 des Geſetzes vom 27. Juli 
1885 gilt nur für die Beiteuerung in den Land- und Stadt» 

inden, findet jedoch auf die in den Schulgemeinden Feine 
fte oder analoge Anwendung (Entf. Bd. XV. S. 214). 
(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Obervermaltung3s 

gerichts vom 13. Dezember 1898 — I. 1172 —). 

Nichtamtliches. 

1) Hoſpiz bes Kloſters Loccum im Nordſeebade Langeoog. 
Das auf der Nordſeeinſel Langeoog von dem Kloſter Loccum 

errichtete Hoſpiz bezweckt, Badegäſten aller gebildeten Stände, 
wsbeſondere evangeliſchen Geiſtlichen, Lehrern, Beamten, Offi⸗ 
— u. ſ. w. einen ruhigen, behaglichen Aufenthalt am Nord⸗ 
eeſtrande zu gewähren. Es bietet unter Fernhaltung jeden Luxus 
bei mäßigen Preifen den Komfort in Wohnung und Beköftigung, 
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welcher. den Lebensgewohnheiten der gedachten Kreiſe etipricht 
uud zur Sicherung eines guten Kurerfolges erforderli üt, zu⸗ 
gleich and Die Möglichkeit, fern von. bem aufregenden Treiben 
größerer Bäder, frei won läſtigem Etiquettenzwang in einem Hauſe 
mit gut. denticher, hriltlicher Lebensorduung: unter gleichgefinnten, 
gleichen Lebenskreiſen entitammenden Perfonen nur den Zwecken 
körperlicher und geütiger Exholung zu leben. 

Die Infel Qangeoog bietet bei ausgezeichnetem Wellenſchlage 
einen vorzüglichen, in ununterbrochen glatter und felter Flaäche 
verlaufenden Bade: und Promenadenſtrand, welcher in fünf bis 
zehn Minuten vom Hofpig bezw. vom Dorfe Langeoog aus 
auf feiten Pfaden zu exreichen, iſt. Im Norden und Weiten von 
hoben, grün bewachlenen Dünen beichüßt,; liegen auf der Süb- 
jeite der Sufel weitgeſtreckte Flächen von Vielen und WVeideland, 
von NRinderheerden beweidet, ſodaß friiche Milch ſtets ausreichend 
vorhanden iſt. 

Auf ‚einer Dünenhöhe am Weſtſtrande, etwa in der Wit 
zwücen Herren» und Damenftrand, ift eine Ausfichtshalle (mi 
Neitaurationsbetrieb und Segelbahnen) errichiet, welche durch 
feite Pfade mit dem Dorfe und dem Hojpize einerſeitss amd dem 
porliegenden, mit Strandförben bejeßten „neutralen“ Strande in 
Verbindung ſteht und der Badegejellihaft als Bereinigungspunti 
dient. In der Nähe der Halle iſt eine Anftalt zur Verabreichung 
warmer Seebäder und Falter Douchen hergeſtellt. Zu weiteren 
Spagziergängen, Ruftfahrten zu Wagen und zu Schiff, zur Theil: 
nahıne am Fiſchfange und an der Seehundsjagd bietet ſich Ge— 
legenheit. Ein Beſuch der ſehr inteveflanten Vogelkolonie au 
dem Dftlande it auch zu Fuß ohne Schwierigleiten ausführbaer. 
ür Spiele zc. im Treten (Kegel, Krodet, Boccia, Lawn Tennie) 

it gejorgt. Eine Heine Bibliothet ws den Gäſten des Hofpizes 
zur Benugung. Dagegen werden Kongerte, Tarızpartien und 
andere ähnliche Unterhaltungen von der Badeverwaltung nid! 
arrangirt 

Poltagentur und ZTelegraphenftation befinden fich auf der 
Inſel. Eil- und Frachtgüter (von und nad allen Bahnftationen 
Deutſchlands) werden bahnjeitig bis in die Wohnung auf der 
Inſel geliefert und von dort abgeholt. 

Die Vermaltung des Seebades Langeoog ift vom Kloſter 
L2occum übernommen. Als Badelommiljar an der Arzt, 
weldjer feit Anfang 1894 jtändig auf der Inſel wohut. 

Die Badefaifon beginnt am 12. Juni und endet am 30. Ser: 
tember. Auf Wunſch kann der Schluß bis Mitte Oktober Hinaus: 
geihoben werden. Eine Kurtaxe wird nicht gezahlt. 
Die Badezeit, welche mit dem Eintritt der Fluth wechſch 
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und, regelmäßig eine Stiimde vor Hochmwafler beginnend, eine 
Stunde nach Eintritt ber Ebbe ſchließt, wird durch öffentlichen 
Anſchlag auf der Inſel bekannt gemacht. | | 

Die Preife der Bäder betragen: 
A. in der See aus fahrbaren Badelntichen 60 Pf, aus feſt⸗ 

ftehenden Zelten 40 Pf das Bad (Kinder die Hälfte), 
B. an Walker alien DENE: mit Douche 1 M 50 Pf 

ad Dad, | 
C. Kalt⸗Seewafſſer-Douchen (ohne Warmbad) 75 Pf. 
Zum Beluch der Infel Langeoog werden auf ben größeren 

Eifenbahnftationen Weſt- ımd Norddentichlands durchgehende 
Rüdfahrtlarten mit 45 tägiger Gültigkeit und Freigepäck bis zur 
Infel zu ermäßigtem Preife ausgegeben. Ber direkte Reifeweg 
nach Langevog fährt entweder über 'Bremen-DIdenburg=Sever 
oder über Münfter-Emden-Norden nad) dem Bahnhofe Eſens der 
Oſtfrieſiſchen Küftenbahn. Bon Eſens erfolgt die Weiterfahrt 
mittelſft Qinien-Wagen (Omnibus) auf einer Klinkerchaufſee nach 
dem unmittelbar am Deiche belegenen Hafer von Benjerfiel in 
etwa 25 Minuten. Bon :Benferjiel findet täglich mittelft des ge- 
Täumigen und bequemen ’'Dampfichified „Stadt Eſens“ die Be— 
förderung nach der Infel in etwa 40 Minuten ftatt. Zu jedem 
abfahrenden bezw. anfommenden Dampfichiffe werden Omnibus 
und andere Wagen von bezw. nad) Eſens den Verkehr vermitteln. 
Der Dampfer legt ſowohl in Berferfiel als in Langeoog an einer 
teiten Landungsbrücke an. 

Kähere Anskunft über Abfahrtszeit des Dampfichiffes, die 
bequemfte Reiſeroute; Eiſenbahn-Anſchluͤſſe, Saiſonbillets 2c. er= 
theilt auf portofreie Anfragen die Direktion der Dampfſchifffahrts⸗ 
Bejelfichaft (Herr D. Beder) zu Ejens, welche auf Wunſch auch 
einen Führer durch die Inſel Langeoog verjendet. 

Das maſfſiv gebaute Hofpiz enthält neben zwei geräumigen 
Speijehallen, einem Gefellihaftsfaal, Konverfations- und Leer 
taumen, ſowie Bilardzimmer, 114 für die Aufnahme von etwa 
160 bis 200 Berfonen eingerichtete Zogirzimmer. Ein Gebäudes 
tlügel ift fo belegen, daß darin Familien mit Kindern getrennt 
von den übrigen Gäſten Unterkommen finden fünnen. Die Breife 
m Hoſpiz find jo feitgefeßt, daß nur die dem Klofter durch Eins 
richtung und Unterhaltung entitehenden Selbſtkoſten dadurch ge— 
deckt werden. Die Leitung liegt in den Händen einer Hausdame, 
die Dekonomie iſt einem bewährten Fachmanne übertragen. Die 
Aufnahme gejchicht in der Negel mit völliger Penfion (Wohmung, 
Verpflegung und Bedienung) und nicht unter einer Woche. Bader 
säften, welchen wegen Ueberfällung im Hofpiz Unterfommen nicht 
gewährt werden kann, oder welde aus Gefundheitsrüdjichten 
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das Wohnen in einem Privathaufe der Nachbarſchaft vorziehen, 
kann nad) vorheriger Anmeldung bei der leitenden Hausdame 
vom Holpizdireltor auch die Gewährung voller oder theilmeijer 
Verpflegung im Hoſpize zugeltanden werden. Wein⸗ und Bier⸗ 
wang beiteht nit. Die Annahme von ZTrinkgeldern ift dem 
Berfonal des Hoſpizes unterlagt. 

Die Wohnungspreife find je nad Lage und Größe ber 
Zimmer verfhieden. Es find im — vorhanden. 

A. 11 Zimmer zu 18 A für die Woche. 
15 B. 43 ⸗ = 2: = ⸗ 

O. 32 ⸗ = 11 = = = 2 

D. 14 2 8 z 3 s 2 

In den größeren Zimmern können drei Betten geitellt 
m jedes Zimmer enthält ein Ruhepolſter (Chaiſe⸗ 
ongue 

E. Außerdem find noch 14 kleine Manjardenzimmer in ein- 
facher Ausstattung vorhanden, welche zu ie 4 .M die Rode 
berechnet werden. In der Bor: und Nachſaiſon (big zum 
1. Juli und nah dem 10. September) fommt nur der 
halbe Zimmerpreis zur Berechnung. 

Für jedes Bett (Bettwäjche nd hausordnung3mäßige 
Bedienung eingeſchloſſen) wird 3M nr die Woche gezahli. 

Die penfionsmäßige Verpflegung beiteht aus 
a. dem Frühſtück (nah Wahl Kaffee, Thee oder Mil), mit 

reichlicher Beigabe von Gebäd und Butter, 
b. dem Mittagellen (Suppe, drei Gänge, Saften). je nad) 

der Badezeit wechjelnd zw guilcen 12 und 3 
c. dem Abendellen (nad) Wahl entweder —* dit kaltem 

Aufſchnitt oder Fleiſchgericht), 
und wird mit 24 AH pro Perſon und Woche berechnet. 

Mittagelfen allein 15 4, Abendeſſen allein 8 .H pro Bode. 
Kinder und Dienjtboten billiger. 

Echtes und einheimifches Vier vom Faß. Weine von zu: 
verläfligen Häuſern. 

Anträge auf Aufnahme ins Hofpiz ſind zu richten an: das 
Bureau bes Hofpizes im Sceebade Langeoog bi8 8. Juni 
Berlin N.W., orotheenftraße Nr. 23 und vom 9. Juni ab an 
dasſelbe in Langeoog, welches auf frantirte Anfrage die Be: 
dingungen der Yufna me mittheilen wird. Da erfahrungsmäßig 
In die Zeit der Sommerfchulferien ein jo großer Andrang ftatt- 
ndet, daß längſt nicht ale Anmeldungen berüdfichtigt werden 

fönnen, fo empfiehlt es fih, Anmeldungen für diefe Zeit möglidjit 
zeitig einzufenden. Aufnahmezufiherungen werden vor dem 
15. Mai nicht ertheilt. 
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Ueber Brivatwohnungen wirb auf Wunſch durch den Babe- 
bommiljar und Inſelarzt, über die Wohnungen in den Gafthöfen 
en Beſitzern (Ahrenholg, Meinen, Leif, Tjarks) Auskunft 

Berjonal-Beränderungen, Titels und Ordensperleibungen. 

A. Bebörden und Beamte. 
Der DOberpräfidialratd von Arnftedi zu Magdeburg ift zum 

Präfidenten der Regierung zu Minden und der Bermwal- 
tung3geriht8=-Direltor von Schwark zu Stettin ift zum 
Bräfidenten der Regierung. zu Sigmaringen emannt 
worden. 

Der Regierungd- und Schulrath Dr. Kretſchmer zu Königs: 
berg i. Br. ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem 
Provinzial-Schulkollegium zu Danzig überwiefen worden. 

Den Negierungd: und Schulrätben Florſchütz zu Eöln, Dr. 
Lauer zu Stade und Skladny zu Pofen ift der Eharalter 
als Geheimer Regierungsrath verliehen worden. 

Der bisherige Seminar-Direftor Kloeſel zu Rawitſch ift zum 
Regierungs- und Schulrath ernannt und der Regierung zu 
Königsberg i. Pr. überwiefen worden. 

Der bisherige fchultechnifche Hilfsarbeiter bei der Negierung zu 
Eöslin Seminar-Direltor Trieſchmann ift zum Regierungs⸗ 
und Schulrath ernannt und der dortigen Regierung über- 
wiefen worden. ’ 

Den Kreis-Schulinfpeltoren Eſch und Schröder zu Trier if 
der Charakter al3 Schulratd mit dem Range der Räthe 
vierter Klafje verliehen worden. 

Der bisherige Seminar-Öberlehrer Dr. Heidingsfeld und der 
bisherige Seminarlehrer Schmetz find zu Krei3-Schulinfpelto- 
ren emannt worden. - 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Königsberg: Dem zeitigen Rektor der Univerfität 
Königsberg, ordentlichen Brofeffor in der Juriſtiſchen Fakultät 
Dr. Sarei3 iſt der Eharalier als Geheimer Juſtizrath und 
dem außerordentlihen PBrofeflor in der Mediziniidhen Fa⸗ 
fultät derjelben Univerjität Dr. Grünhagen iſt der Charalter 

als an Medizinalrath verliehen worden. 
at Berlin: Dem Geheimen NRegierungsrath Dr. Zeller, 

ordentlichen Profeſſor an der Friedrich-Wilhelms-Univerſität 
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and orbönflichen Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
zu Berlin At der Charakter als Wirklicher Geheimer Rath 
* dent: Prädikat Excellenz“ verliehen worden. — Der 
bisherige ordentliche Honorar-Profefjior Dr. Heubner zu 
Reipzig und der Lehrer der Zahnheilkunde am YZahnärzt: 
eh Snftitut — ——— on —— 

u erordentlichen Profeſſoren in der m 
afultät I. Friedrich-Wilhelms-Univerſilät zu Berlin er: 

nannt worden. — Der Stallmeifter Beutner ift bei der 
— Berlin als Uniwerſitaͤts-⸗Stallmeiſter angeſtellt 
worden 

Univerſität Sreifsw ald: Der bisherige Privatdozent Dr. Ballo⸗ 
‚wih zu Greifswald iſt zum außerordentliden Brofeffor in 
der Medisiniihen Kakultät ber dortigen Univerfität ernannt 
worden. — Dem WPriuatdozenten in der Philoſophiſchen 
Fakultät der Univerlität Greif3wald Dr. Mätller iſt das 

-. Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 
Univerfität Bresl au: Der biöherige Pfarrer Dr. phil. Schmidt 

zu Cürtow, Kreis. Arnswalde, it zum ordentlichen Profefior 
in der Evangelifch-theologiichen Fakultät ber Univerfität Bres⸗ 
[au ernaunt worden. — Der bisherige Privatdozent Gym⸗ 
nafial-Oberlehrer Dr. Nürnberger En Breslau ift zum 
außerordentliden Profeſſor in. der Karholiichstheologiichen 
safultät der dortigen Universität ernannt worden. 

Univerlität Halle-Wittenberg: Dem Privatdozenten_ in S 
‚ Medizinischen Fakultät der Univerjität Halle Dr. Roter ii 
das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. _ 

Dan Kiel: Der außerordentliche Profeffor in der Juriſti⸗ 
{chen Fakultät der Univerfität Kiel Dr. Niemeyer üt zum 
ordentlichen Profeffor in derjelben Fakultät ernannt worden. 
— Der biöhgrige Privatdozent Dr. Kleinfeller zu Münden 

At zum aukerordentlichen Profefjor in der Zuriftifchen Fa: 
fultät der Univerfität Kiel ernannt worden. — Den Privat: 
dozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität Kiel 
Dr. Berend, Dr. Dahl und Dr. Schütt ift das Prädikat 
„Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerjität Göttingen: Der bisherige Privatdozent Dr. Diffe zu 
Böttingen ift zum außerordentlichen Brofefjor in der Medizi- 
niſchen Fakultät der dortigen Univerjität ernannt worden. — 
Den Privatdozenten in der Philofophifchen Fakultät der 
Univerfität Göttingen Dr. Burkhardt und Dr. Drude 
iſt das Prädifat "Brofeffor“ beigelegt worden. 

Univerfität Marburg: Dem ordentlichen —* — in der Juriſti⸗ 
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ſchen Zakultät der Uninerfität Marburg Die’ Weiterlamp 
ift der a als. Geheimer Juſtizrath verliehen worden. 

Univerſitaͤt Bonn: Der außerordentliche Brofeilne. Dr. Study 
zu. Marburg ift in gleicher Gigenfchaft in. die Philoſophiſche 
Fakultät der Univerfität Bonn verjegt worden. — Dem 
Privatdpzenten in der Mediziniſchen Fabultaͤt der liniwerfitä 
Bonn Dr. Krufenberg. it das Prädikat „Profejior“ bei- 
gelegt worden. 

Lyceum Hofianum Braunsberg: Der bisherige ee 
am Gymnaſium zu Roeſſel Dr. Röhrich it zum außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät des 
em Hoftanum zu Braunsberg ernannt worden, 

C. Techniſche Vochſchulen 

Hanndver: Den Privafdozenten’ an der Techniſchen Hochſchule 
zu Hannover Architekten Geb und Dr. Haupt iſt das 
eadine „Profeſſor“ beigelegt worden. 

D.. Mujeen u. ſ. mw. 
Auf Grund Allerhöchſter Ermächtigung iſt den Bibliothekaren 

an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Söchting, 
Dr. Stern, Dr. Müller, Dr. Meiſner, Dr. Boyfen, 
Dr, Sppel und Dr. Zalentin, m. den Vertretern der 
Borfieher an den Univerfitätsbi liotheken Bibliothekaren 
Dr. Graeſel zu Berlin, Dr. Rau. zu Bonn, Dr. de 
Boor zu Sn Profeſſor Dr. Pielſchmann zu Göt— 
tingen, Dr. Müldener zu Greifswald, Dr. Perlbach 
zu Halle a. S., Dr. Wegel zu Kiel un Dr. Reide zu 
Königsberg i. Br. der Titel „Oberbibliothefar” verliehen 
worden. 

Dem Direktor der Kunſt⸗ und Kunſtgewerbe⸗ Schule ‚ZU "Breslau 
Profeffor Kühn ift der Rang der Näthe vierter Klaffe ver- 
lieben worden. 

Das un „Profeſſor“ ift verliehen worden: 
en Lehrern an der UnterrichtSanftalt des —— Kunſt⸗ 
— -Mufeums zu Berlin Kupferſtecher Geyer umnd 

aumeiſter Meſſel, 
Lehrer der Königlichen Zeichenakademie zu Hanau 

aſſoy, 
dem dirigirenden Arzte am Juͤdiſchen Krankeyhauſe zu 

Berlin Dr. Israel, 
dem außerordentlichen Lehrer an der Königlichen alabemijchen 

Hochſchule für. Muſit zu Berlin Kosleck, 
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dent Hilfslehrer an der Königlichen Kunftalademie zu 
Königsberg i. Pr. Kupferſtecher Sache, 

dem Königlichen Muſikdirektor Voretzſch zu Halle a. S. und 
dem praftiichen Arzte Sanitätsrath Dr. Wicherkiewicz zu 
Poſen 

Der Architect Bötticher zu Königsberg i. Pr. ift zum Pro⸗ 
vinzial⸗Konſervator der Provinz Oftpreußen beftel worden. 

E. Höbere Lehranftalten. 

a. Gymnaſien. 

Die Wahl des Oberlehrers Profeſſor Dr. Niggemeyer zu 
Paderborn zum Direktor des Gymnaſiums in Brilon iſt 
beſtaͤtigt worden. 

Dem a am Gymnaſium zu Wefel Witte ijt das Prä- 
dikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

In gleicher Eigenjchaft find verjeßt worden die Oberlehrer: 
Profeſſor Huver vom Gymnaſium zu Hohenftein an das 

Friedrich-Wilhelms-⸗-Gymnaſium zu Pofen, 
Riſop von der Realſchule zu Potsdam an da8 Gymnaſium 

daſelbſt und 
Dr. Schindler vom Gymnafium zu Sorau an das Gym—⸗ 

nafium zu Spandau. 
Als Oberlehrer find "angefteit worden am Gymnaſium zu: 

Torgau der Hilfslehrer Baumann, 
Stendal die late Dr. Bruns und Hornidel, 
Wittenberg der Hilfslehrer Dr. Conradi, 
Naumburg (Domgymma).) der Hilfslehrer Dr. Holländer, 
Zudau der Hilfälehrer Keriten, 
Stolp der Hilfslehrer Dr. Rethfel 
Halle a. ©. (Lateinifche — der Hilfslehrer 

Dr. Sparig, 
Sorau der Hilfslehrer Dr. Uber, 
Berlin (Wilhelms-Gymnaſium) der —— Wehle, 
Coesfeld der Hilfslehrer Wilbrand und 
Groß-Lichterfelde der Schulamtskandidat Reid). 

Der proviſoriſche Elementarlehrer Arndt iſt als Elementarlehrer 
am Domgymnaſium zu Merſeburg angeſtellt worden. 

b. Realgymnaſien. 
Es iſt beitätigt worden die Wahl des Direktors des Realpro⸗ 

gymnaſiums zu Oberhaufen Dr. Auler zum Direktor de 
Pealgymnafiima zu Dortmund. 

als Oberlehrer ift angeitelt worden am Nealgymnafium zu 
Stralfund der Hilfslehrer Dr. Wehner. 



393 

c. Oberrealfchulen. 
Dem Oberrealfhul-Direltor Wernide zu Gleiwitz üt ber 

Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen worden. 
Die Wahl des Oberlehrer8 Profefior Dr. Hauſſknecht an der 

Dberrealichule zu Gleiwitz zum Direktor dieſer Anftalt ift 
beftätigt worden. 

Dem DOberlehrer von der Friedrichs-Werderſchen Oberrealichule 
zu Berlin Dr. Mann ift das Prädikat „Profejjor” beige- 
legt worden. 

d. Progymnafien. 
Die Wahl des Oberlehrer8 ar der Oberrealſchule zu Gleiwitz 

Dr. Arndt zum Direktor der Friedrich-Wilhelms-Schule zu 
Eſchwege id bejtätigt worden. 

As Dberlehrer find angeftellt worden am Progymnaſium zu: 
Neumark der Bilar Dr. Teig dafelbft und 
Wattenſcheid der Hilfslehrer Wader. 

Us technifcher und Clementarlehrer ift angeftellt worden am 
PBrogymnafium zu Berent der Lehrer Roszczynialski 
dafelbit. 

e. Realfchulen. 
Es iſt beitätigt worden die Wahl des Rektors der höheren 

Mädchenſchule zu Solingen Dörr zum Direktor der Real- 
ihule zu Bodenheim. 

Als Oberlehrer find angejtellt worden an der Nealjchule zu: 
Berlin (VI.) der HilfsIehrer Bood, 
Le a. S. ⸗ ⸗ Diſchner und 
ottbus ⸗ ⸗ Koch. 

Der Oberlehrer am Realprogymnafium zu Dirſchau Dr. Redlich 
ift als Oberlehrer an die Realſchule zu Cottbus berufen 
worden. 

Es find angeltellt worden an der Realſchule zu Unna der 
Lehrer Klicks als Elementarlehrer und an der Realſchule 
zu Bitterfeld der Lehrer Müller als Beichenlebrer. 

f. Realprogymnafien. 
Es iſt beftätigt worden die Wahl des Profefford Dr. Klipftein 

zum Direktor des in der Ummandlung zu einer Realjchule 
begriffenen Realprogymnafiums zu Freiburg, Regierungs⸗ 
Bezirt Breslau, und des Oberlehrer8 am Gymnafium zu 
Saarbrüden Dr. Boppelreuter zum Direktor des Real⸗ 
progymnafiums zu Oberhanjen. 

As Oberlehrer ift angeltellt worden am Realprogymnafium zu 
Rathenow der Hilfslehrer Saffe. 
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F. Schullehrer- und Behrerinnen-Seminare. 

Der Charakter als Schulrafh mit dem Range der Rüthe vierte 
Klaffe iſt verliehen den Seminar-Direioren: 

‘ Dr. phil. — zu Halberfladt, 
' "Dr. phil. Kraß zu Münſter i. W., 

Dr. phil. Verbeek zu Wittlich und 
- Dr. phil. Weiß zu Heiligenftadt. 
In gleider Eigenfchaft ift verſetzt worden der Seminar-Dberlehrer 

Franke vom Schullehrer- Seminar zu Homberg an dab 
Schullehrer-Seminar zu Ufingen. . 

Am Schullehrer- Seminar ‚zu Stade ilt der bisherige techniſche 
| — am Königlichen Waiſenhauſe zu Königsberg i Pr. 
Fiſcher als Seminar-Obgrlehrer angeltellt worden. 

In gleicher. Eigenichaft ſind verſetzt worden die. ‚ordentlichen 
Seminarlehter: a 

Krauje vom Lehrerumen-Seminar zu ‚Berlin an dad 
Seminar für Stadtſchullehrer dafelbit, 

Sprodhoff vom Seminare für Stadtſchullehrer zu Berlin 
an das Lehrerinnen=Seminar dajelbft und 

Banger vom Scullehrer-Seminare zu Uſingen an das 
Scullehrer-Seminar zu Königsberg NR. M. 

Am Schullehrer-Geminar zu Zülz ift Der bisherige Mjaarter 
a zu Ober⸗Jaſtrzemb als ordentlicher Lehrer angeitelt 
worden. 

Am Schullehrer: Seminar zu Karalene it der bißherige fr 
miſſariſche Hilfslehrer Milthaler definitio ala Hilfslehrer 
angeltellt worden. 

G. Taubftummenranftalten. 

- ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Taubſtummen⸗ 
anjtalt zu: 

Weißenfels die Hilfslehrer zn: und Kühling, 
Hallea. © - ⸗ Gebſer und Linke ſowie 
Oſterburg der Hilfslehrer Lichtenberg. 

Der bisherige Volksſchullehrer Rauſch aus Dietzhauſen iſt als 
Be bei der Zaubftummenanftalt zu Halle a. ©. 
angeftellt worden. Be 

Bei der PBrovinzial-Taubftummenanftalt zu Schleswig ift der 
Seminar-Abiturient Engels aus Ochſenwerder als Hilf: 
lehrer eingetreten. Ä Ä 
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H. Deffentliche Höhere Mädchenjchuken:, 
Dem Direktor ber ſtädtiſchen Höheren Mädchenſchule zu Stettit 

Profeſſor Dr. Haupt ilt der Königliche Kronen⸗ Orben 
dritter Klaſſe verliehen worden. 

Dem Inſpektor der höheren Maͤdchenſchule ‚der Franckeſchen 
Stiftungen zu Halle a. S. Dammann mnnd dem Rektor 
der höheren Mädchenfchule zu Goblenz Dr. Heſſel if bie 
Amtshezeichnung „Direktor“ beigelegt worden. - 

Dem Oberlehrer an: der kädtifchen höheren Mädchenſchule zu 
Stettin Dr. — iſt das —— „Vrofeſſor⸗ beigelegt 
worden. 

I. ——— Volksſchulen = 
Es Haben erhalten‘ 

1) Den Adler der Inhaber des. Sönigicen Br Ordens von 
Hohenzollern: Mae 

Aulih, pen). Lehrer zu Nuras, Kr, Wohlau,.: ı J 
Bendziula, desgl. zu Buchwalde, Kr. Diterode O. Br., 
Borowski, dedgl. zu Usdau, Kr. Neidenburg, :. 
Dammann, desgl. zu Innien, Kr. —— 
Karxge, Hauptlehrer zu Möringen, Kr Raudow, 
Lnape, Lehrer zu Potsdam, 
Knoche, penſ. Lehrer zu Eidel, Kr. Serfenkicchen, 
Rampe, deögl. zu Germenau, Fr. Salzmebel, - 
Menz, Hauptlehrer zu a ln Fer. Rremzburg, | 
Baul, penſ. Lehrer zu Seelejen, Kr. Dfterode D. Pr., 
Rofinsti, desgl. zu Peſchicken, Kr. "Stallupönen, 
Rowedi, desgl. zu Oſtrowo, Reg. Bez. Poſen, 
Sage, Hauptlehrer zu Rybnif, 
Stowronel, pen). Lehrer zu Ornontowitz, ft. Pleß, -ı' 
Steffen, Deögl. zu Langwalde, Kr. Brauugberg, 
Balter, desgl. zu Ezarnilau, J 
Banned, desgl. zu gütienmeftebt, Kr. Renbahurg, und 
Werner, Lehrer zu a: Landkr. Caſſel. 
Dem Erfien Lehrer an der ſtaͤdtiſchen Vollsſchule Mr. 2 zu Siegnitz 

Gerhardt ift bei feinem Ausſcheiden aus. dem Amtq bad 
Brädifat „Oberlehrer“ beigelegt worden... 

K. Ausgeſchieden aus dem Awie. 
1) Geſtorben: — 

Abée, a Del ge zu Witten ,-- 
Boͤhlicke, ordentlicher Seminarlehrer zu Sriebeberg N. M., 
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Böſch, Profeffor an der Klofterfchule zu Ilfeld, 
Dr. Hake, Profeflor, Gymnafial-Oberlehrer zu Arnsberg, 
Lehrich, Elementarlehrer am Realprogymnafium zu Bocholt, 
Lorenz, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Berlin, 
Pfautſch, Gynmafial-Direltor zu Spandau, 
Dr. Shönn, Brofefior, Realgymnafial-Oberlehrer zu Stettin, 
Schulz, Gymnafial-Beichenlehrer zu Pyriß, 
Dr. Shumann, Profeljor, Gymnafial-Oberlehrer zu Berlin, 
Dr. Bölder, RealprogynmafialeDireltor zu Schönebed, 
Dr. inter, NRealgynmafial-Direftor zu Duafenbrüd und 
Dr. ®ollenburg, Profellor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin. 

2) Sn den Ruheſtand getreten: 

Dr. Behſe, NRealfgul-Direktor zu Dortmund, unter Ber: 
leihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Brügmann, NRealgymnafial-Oberlehrer zu Stralfund, 
Dr. Eijelen, Direltor der Mufterjchule zu Frankfurt a. M., 

unter Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrath, 
ride, technifcher und Sache am Realprogymnafium 

zu Nienburg a. ®., unter Berleihung Des Königlichen 
Kronen-Drden3 vierter Klaſſe, 

Haſſe, Geheimer Regierungsrath, Regierungs- und Schulrath 
zu Caffel, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens 
dritter Klafſe mit der Schleife, 

Hawlitſchka, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu ne 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Heppner, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Konitz, unter 
Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Hielſcher, Regierungs- und Schulrath zu Cöslin, unter Ver⸗ 
—— des Charakters als Geheimer Regierungsrath, 

Dr. Hillen, Brofeffor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Coesfeld, 
unter Verleifung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Dr. Hirſchfelder, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, 
unter Verleihung des Adlers der Ritter des Königlichen 
Hausordens von —— 

Dr. Hoppe, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, 
+ unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Kaiſer, Direktor der ftädtifchen höheren Mädchenfchule zu 

Mittel-Barmen, unter Verleihung des Rothen Wöler: 
Drdens vierter Rlaffe, 

Kaſinski, ordentlidher Seminarlehrer zu Rawitſch, unter 
Beilegung des Prädilats „DOberlehrer”, 

Kuhlmann, Realprogygmnafiallehrer zu Dtterndorf, unter 
erleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaffe, 
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Kukulka, ordentlider Seminarlehrer zu Erin, unter Ber- 
leihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Kaffe, 

Leber, Gymnaſial-Oberlehrer zu Bonn, unter Verleihung des 
Rothen Adler-Orbens vierter Klaſſe, 

Meckbach, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Bartenftein, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Meyer, Brofeifor, Realprogymnafial-Oberlehrer zu Geilen: 
2 Fe unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter 

alle, 
Dr. Müller, Brofeffior, Gymnaſial-Oberlehrer zu Merje- 
burg, unter Verleihung des Rothen AdlerOrdens vierter 

affe, 
Oheim, Öymnafial-Öberlehrer zu Hersfeld, unter Verleihung 

des nn Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
DIE, Profeſſor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Königsberg 
L — unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter 

laſſe, 
Orth, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Burgſteinfurt, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Otto, PBrofeffor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Wiesbaden, unter 

Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Panſe, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Sangerhauſen, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Paſchke, Geſang- und Vorſchullehrer am Realgymnafium 

zu Grünberg, unter Verleihung des Königlichen Kronen 
Ordens vierter Klaſſe, 

Pehl, Gymnaſial-Vorſchullehrer zu Demmin, unter Verleihung 
des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaſſe, 

Peitz, Seminar-Oberlehrer zu Büren, unter Verleihung des 
Königlichen Kronen-Ordens dritter Klaſſe, 

Petersmann, Mittelſchullehrer an der Realſchule zu Dort— 
mund, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Dr. Reidt, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Hamm, unter 
Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Rider, Gymnaſial-Oberlehrer zu Hanau, unter Verleihung 
des Rothen Adler-Ordens vierter Klaffe, 

Dr. Ritter, Realprogymnafial-Direktor zu Nienburg a. W., 
unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Rogge, Nealgymnafial-Vorfchullehrer zu Perleberg, unter 
Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaffe, 

Dr. Schillbach, Profeffor, und Dr. Vogel, Profeſſor, Gym⸗ 
nafial-Oberlehrer zu Potsdam, unter Verleihung des Rothen 
Adler-Drdens vierter Klaſſe, 

1894. 26 
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Schmitthenner, Profeffor, Oberlehrer an der Oberrealidul 
zu Wiesbaden, unter Verleihung des Rothen Adler:Ordens 
vierter Klaſſe, 

Schorkopf, Profeffor, Gymmafial-Oberlehrer zu Qüneburg, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Kalle, 

Schumann, Profeſſor, Gymnafial-Öberlehrer zu Spandau, 
Dr. Seeburg, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Göt: 
aufen, unter Verleihung des Rothen Adler-Drdend vierter 

aſſe, 
Simon, Profeſſor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, unter 

Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Dr. Staupe, Profeſſor, Prorektor am Realgymnaſium zu 
Grünberg, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Troſt, Gymnaſial-Vorſchullehrer zu Stargard i. P., unter 
Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaſſe, 

Dr. Wagner, Profeſſor, Realſchul-Oberlehrer zu Fulda, unter 
———— des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Weiland, Eymnaſial-Vorſchullehrer zu Halle a. ©., unter 
Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaſſe und 

Wilkens, technifcher und lementarlehbrer am Gymnafium 
Andreanum zu Hildesheim, unter Verleihung des König: 
Iihen Kronen-Ordens vierter Klaffe. 

3) Nusgefhieden wegen Berufung außerhalb der Preußi— 
hen Monardie: 

Dr. Lipps, ordentlicher Profeſſor in der Philoſophiſchen Fa— 
fultät der Univerfität Breslau. 

4) Auf eigenen Antrag ausgejchieden: 

Theis, Seminarlehrerin am Lehrerinnen- Seminare zu Trier. 

Inhalt3-Verzeichnis des Mai⸗Juni⸗Heftes. 
Enke 

Miniftertum der geiftlien z2c. Angelegendeiten . . . . . 838 

A. 40) Aperfionirung der Boftporto- und Gebührenbeträge. Erlaß 
DOM. 9. Wars D..38. 7 u... ca 834 

41) Yahrpreisermäßi ungen auf den Staatseifenbahnen im In⸗ 
tereife der öffentlichen Krankenpflege. Erlakvom 18. März d. Is. 340 

42) Verfahren bei Zahlung der Penſionen und Witwen⸗ und 
Baijengelder an die im Staatsdienfie wieder angeftellten 
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Rilitärpenfionäre und deren Hinterbliebene nad) Maßgabe 
des Reichsgeſetzes vom 22. Mai v. 38., — ange Abände⸗ 
rungen der LT — ae Bi Er- 
laß vom 3. April d. J.. 

B. 43) Bezeihnung von — mit dem — 

7 

„Profefior“ als — REDIENEtEN. Allerhöchſter Erlaß 
vom 12. Februar d. Is. 

4) Bekanntmachung, betreffend. die Titel der wiſſenſchaftlichen 
Beamten der Univerſitäts⸗Bibliotheken und der Königlichen 
Bibliothek zu Berlin. . 

45) Ueberſchreitung der für Uniperfitätsbauten feftgefegten Kofien« 
anſchläge. Erlaß vom 3. Februar d. 38. 

46) Abänderung der 88. 2—4 der Borfchriften für die Studiren- 
den der —— vom 1. Ottober 1879. Erlaß 
vom 7. Februar d. 

47) Geſchäftliche on der Geſuche von Studirenden der 
Medizin wegen ———— sweiſer Zulaſung zur ärztlichen 
Prüfung auf Grund des 8. 4 Abf. 3 der Be nn 
vom 2. Juni 1888. Erlaß vom 18. Februar d. 

48) Nachweiſung der Einnahnıen für die den — an Unis 
verfitäts-Inhituten mit Spezial-Etats en — 
Emolumente. Erlaß vom 28. Februar — 

49) Stiftung eines Preiſes zur Förderung des Studiums der 
Haffifhen Kunſt unter den — eutſchlands. Allerh. 
Erlaß vom 27. Januar d. Is. 

50) Bedingungen des Wettbewerbes um den von Seiner Majeftät 
dem Kaiſer und Könige audge jegten Preis von 1000 .4 zur 
örderung Des Studiums er Hajfiihen Kunft unter den 
ünftlern Deutſchlands. Erlaß vom 27. Februar d. 38. . 

2 2 Benennung des Gymnafiums zu — 
52) Erlangung gültiger Zeugniſſe der mi enſchaftlichen Be 

fähigung Tür den ein den freiwilligen Militärdienft infolge 
Beftchens der Abſchlu —* an neunſtufigen Lehranſtalten 
nach nicht einjährigem Belude der zweiten Klaſſe. Erlaß 
vom 8. Februar d. 38. 

68) Pflichtftundenzahl der vollbeſchãftigten Bei enlebrer an ben 
oͤheren 2ehranitalten. Erlaß vom 23. Fchruar d. 38. 

54) Nichtanrechnung außerpreußifcher Dienftzeit eines Dberlehrers 
an höheren Lehranftalten für die Anciennetät bei Verleihung 
des Brofeffortitel3 bezw. des Ranges eines Raths vierter 
Kaffe. Erlaß vom 7. März d. I8.. 

56) ei ftädtiihen Patronaten höherer Zehranftalten ſteht es 
frei, einen Lehrer im Gehalte beſſer In ftellen, als es Die 
gefeblich etzlichen Vorſchriften erfordern, wodurch deinjelben aber 

inerlei Rechte hinſichtlich feiner Anciennetät — Lehrern 
gegenüber entſtehen. Erlaß vom 21. EURE 

56) Anrehnung der Ableijtung des aftiven Itärdienfica auf 
die Anciennetät der Schulämts Kandidaten bezw. der Lehrer 
an höheren Unterrichtsanftalten. Erlaß vom 5. April d. 38. 

57) Amtsbezeihnung für die am höheren Lehranftalten an 
ftellten jemiinarifch gebildeten Zehrer. Erlaß vom 7. April v8. 
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68) ung betreffend die Verleihung des Ranges der 
Räthe vierter Klaſſe an Direktoren von Ridhtvollanftalten 
und an Profefjoren höherer Lehranftalten . . . . . 

. 59) Verzeichnis der Lehrer und Lehreriunen, welche die Prüfung 
ür das Lehramt an Zaubftummenanftalten im Jahre 1898 
eftanden baben. . » : : 2 0 Er nn 

60) Terinin für die Brüfung als Borfteher an Zaubftummen- 
anftalten. Belanntmadhung vom 16. März d. 38. . . . 

61) Kurfus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 189. 
Erlaß vom 22. März d. IßFß. 

. 62) Bet —— ſtaatlicher Dienſtalterszulagen an Bolle« 
ſchullehrer iſt die Dienſtzeit an von politiſchen Verbänden 
unterhaltenen gemeinnützigen Anſtalten zur Pflege, Erziehung 
und zum Unterrichte von taubfiummen, blinden oder ver» 
wahrloften Kindern als eine im öffentlihen Schuldienfte 
zuru ggelegte Dienſtzeit anzuſehen. Erlaß vom 6. Januar 

68) Ausführung des Geſetzes vom 23. Juli 1898, betreffend 
Ruhegehaltskaſſen für Die Lehrer und Lehrerinnen an den 
Öffentlihen Volksſchulen, zu deren Unterhaltung Fiskus ver 
on if. Erlaß vom 81. Januar d. 38... 2. 2... 

64) Bewilligung von Gnadenkompetenzen an Hinterbliebene von 
Volksſchullehrern. Erlab vom 2. Februar d. 38... . . 

65) Bewilligung von Allerhöchſten Etaatsbeihilfen bei Bes 
ründung neuer Volksſchulen oder Erweiterung beftehender 

Ä chulen. Erlaß vom 19. Februar d. SE. . . 2.2.2... 
66) Abtrennung der niederen Küjterdienfte von den Volksſchul⸗ 

lehrerſtellen. Erlaß vom 27. Februar d. BB. . .... 
67) Haushaltungsunterriht für Mädchen. Erlaß vom 9. März d. Is. 
68) Unterricht in den weiblichen Handarbeiten. Erlaß vom 

80: Mars De 38: ee 
69) Bericht des Kreis-Schulinfpeltord Dr. Springer zu Reurode 

vom 6. Auguſt 1898, betreffend Zehrfurfus für Handarbeits- 
lehrerinnen aus dem Negierungsbezirte Breslau . . . . 

70) Zulaffung von Geiftlidhen und Kandidaten des Predigtamtes 
ur Reltoratsprüfung ohne vorherige Ablegung der Mittel 
Hullehrerprüfung. Erlaß vom 31. März d. 38. —— 

71) Den ſtädtiſchen Schuldeputationen ſteht eine Disciplinargewalt 
über die ihnen — Lehrer nicht zu. —** vom 
Ms DELL D: SD ur at 

72) Einem Schulinfpeltor fteht die Befugnis zu, Maßregeln, 
welche in den Bereich der zannın ehören, felbft zur An 
wendung gu bringen. Gin Geiftliher, welder zugleid 
ftaatlicher ulinſpeklor ift, dementiprehend feine Straf 
befugnts während des Konfirmandenunterrichtes in erfterer 
ober letzterer Eigenſchaft ausübt, richtet ſich einmal nad 
feinem eigenen erflärten Willen, und andererfeit3 danadı, 
ob die That, welche er trafen wollte, in der Verlegung der 
hosted eines Konfirmanden beſtand oder eine erzichliche 

egenwirlung der Schule Rune Die Beltinmungen 
der Nr. b und 6 der A. 8. D. vom 14. Mai 1825 (©. ©. 
S. 149) find durd die V. vom 16. September 1867 (G. ©. 
S. 1515) auch auf die 1866 erworbenen Landestheile aus« 

859 
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gedehnt. Grlenntnis des I. Senates des Königlichen Ober⸗ 
verwaltungägeridhtes vom 17. Juni 1893 . 

73) Rechtsgrundſaͤtze und — des Königlichen Dber⸗ 
verwaltungsgerichtes in Boltsihuls 2c. Angelegenheiten. Er⸗ 
fenntnifje des 1. Senates vom 21. Ditober, 25. Rovember 
sund 18. Dezember 1898. . 2 2 2 2 2 0 nn 

2 Nichtamtliches. 
1) Hoſpiz des Kloſters Loccum im Nordſeebade Langeoog - 

Druck von J. F. Starde in Berlin. 

882 
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N 

die geſammte USER SODREE ION 
in Preußen. 

Fonnkgegeben in dem Miniſterium der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
Redizinal-Angelegenheiten. 

7. Berlin, den 6. Juli 1894. 

A. Uniperfitäten, 

4) Ausdehnung des Syftems der Dienftalterszulagen 
mf die Garten-Inſpektoren ꝛc. bei den Univerfitäten, 

einfhließlih der Akademie zu Münfter. 

Berlin, den 9. Mai 1894. 
Unter Bezugnahme auf die in Folge meines Nunderlafjes 

om 25. Sanuar v. 38. — U. I. 2360 — erftatteten Berichte 
mahrichtige ich die Herren Kuratoren ergebenft, daß durch ben 
— — für 1. April 1894/95 das Syſtem ber 

Szunlagen auf die Garten-Inſpektoren zc. bei den Uni- 
en. einfchlieklih der Akademie zu Münſter ausgedehnt 
— demgemäß die Einreihung dieſer Beamten -in 

ſſe 28 der für Die etatsmäßigen mittleren Beamten feſtgeſetzten 
Nersftufen mit einem Gehalte von 2100 4 bis 3000 .M nad) 
— unter Beſeitigumg der von einzelnen Beamten 

bezogenen Natural⸗Emolumente erfolgt iſt. 
Soweit in einzelnen Fällen für die Beaufſichtigung und 

Imerbalbing der Gartenanlagen bei anderen Univerjitäts-Initi- 
Ben x. als Dem botanilchen Garten — beſondere Ent⸗ 
an gewährt worden find, können jelbige mit Rückſicht 

etretene Einfommensverbefjerung nicht mehr bewilligt 
— — beſtimme daher ausdrücklich, daß die Gärtner der 
jotaniſchen Gaͤrten verpflichtet find, auch für die Pflege und 
ge der jonftigen gärtnerifchen Anlagen der Univerfitäten 
bezw. der Afademie zu Münfter unentgeltlich) Sorge zu tragen. 

2. 
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———— der durch den diesjährigen Staatshaushalls⸗ 
Etat bereit geſtellten Zulagen für die beſagten Beamten mit Au 
nahme derer zu Breslau und Bonn ergehen bejondere Verfügungen. 
Sm Anſchluſſe an obige Neuregelung übertrage ich den Her 
Kuratoren die Befugnis, die Gehälter für die vorgenannten Ar 
geftellten ſowie die Dienftalterözulageri künftig jelbftändig mi 
mit eigener Verantwortung anzumeilen. Auch bei Neuanſtellu 
wird diesfeitsS nur die Ernennung bezw. die Genehmigung u 
Prüfung der eritmaligen Gehaltsfeitiegung ausgejprochen wer 
während die Anweiſung des Gehalts ſowie die |pätere Gew 
von Dienitalterszulagen und die Snabgangftellung Des Bar: 
bei Erledigung von Stellen den Herren Kuratoren überlafjen bleibt 

Im Uebrigen kommen für die neue Gehaltsregelung 
Brundfäge in Anwendung, wie foldhe fi) au8 dem Runder 
vom 1. Mai v. 38. — G. IH. 781 .LU.LUI 
M. — (GCentrbl. für 1894 ©. 213) ergeben. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
—— Herren Univerſitäts⸗Kuratoren und 
en Herrn Kurator der Königlichen Akademie 
zu Münfter. 
U. L 702. 

75) Befugnis zur Führung des Titels „Univerfitätk 
rofeſſor“. 

Berlin, den 27. Mai 1 
Auf den gefälligen Bericht vom 2. Mai d. 38. ermibere i 

Eurer Magnifigenz und dem Senat, daß das Recht, ſich di 
Univerſitaͤts⸗Profeſſor zu bezeichnen, denjenigen Univerfitätslchrer 
aufteht, welchen & ' ie 

1) von vorneherein mit Rädficht auf diefe ihre Eigen] 
das Prädikat Profeffor verliehen it; — 

2) nachdem fie aus einem anderen Grunde das Präbifai a 
halten haben, noch durch befonbere biesfeitige Berfügun 
geitattet worden ift, fi) als Univerfitäts-Profeflor zu b 
zeichnen, indem damit bie frühere Titelverleihung ne 
nadträglih auf bie akademiſche Wirkſamkeit bezogen wir 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
ben Herrn Rektor und ben Senat der Univerfität zu R. 

U. L 969. 
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176) Nachrichten Aber Verwaltung und Verwendung des 
Kollettenfond8 für Studirende der evangelifhen 
Theologie auf den Univerfitäten zu Berlin und Greifs— 

wald während des Etatsjahres 1. April 1893/94. 

J. Die auf Grund beitehender Beitimmmmgen in den evans 
gügen Kirchen der NRegierungsbezirfe Danzig, Marienwerder, 
Stettin, Köslin, Potsdam und Frankfurt a. D. fomwie der Stadt 
Berlin periodiſch eingefammelten Kollekten zur Unterftühung hilfs⸗ 
bedürftiger Studirenden der evangelifchen Theologie auf den Uni- 

äten zu Berlin und Greifswald haben während des Etat8- 
1. April 1892/93 ergeben . . . . 8557 M 78 Pf 

I. Hiervon find aufgebradt 
in den Regierungsbezirken 

Danig . . . ..341.M 48 Pf 
Marienwerder . . 385 = 90 = 
Stettin 2 ....1334 = 90 = 

Köslin . .....1031 = 14 = 
Botsdam . . . . 2185 = 05 ⸗ 
Franffurt 9. DO . 98 - ....4908 
in der Stadt Berlin 1773 = 38 

zufammen 8557 M 78 Pf 
‚IH. Bon dielem unter der Berwaltung des Miniſters der 

geütlichen 2c. Angelegenheiten flehenden Fonds find übermiefen: 
1) dem Rektor und dem Senat der biejigen 

1 Königliden Friedrich-Wilhelms-Univer⸗ 
jität zur Gewährung von Unterftügungen 
an Studirende der evangeliſchen Theo- 

logie ee .. . . 400 .M 
wovon 
25 Studirende Beträge bis zu 30 M, 
33 Studirende Betraͤge von über 30 
bis 100 M, 

i 10 Studirende Beträge von über 100 
alten Haben; 

i 2) dem Univerfitäts-Surator in Greifswald 
? zu gleidem Ywede . . » » 2.2.1000 
E wovon 20 Studirende je 50. M er: 

halten haben; 
3) dem Hiefigen Domlirdden-Kollegium als 

Entſchaͤdigung für den Ausfall an Miethe 
für die zur Aufnahme einer Anzahl 
Studirenden der evangeliichen Theologie 
verwendete Etage des Pfarrhaufes der 
Domlide - » 2: 2 2 2 nn 

1 
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4) dem zur Aufnahme von Studirenden 
der evangelifhen Theologie beitimmten 
Melanchthon-Hauſe bierfelbft . . . . 1500 M 

5) während der Reftbetrag von . . . . 1517 = 18 
als Gentralfonde behandelt iſt, aus 
welchem 22 Studirenden der evangelilchen 
Theologie auf der hieſigen und der 
Univerfität in Greifswald Beihilfen im 
a von 50 A bis 150 .% bewilligt 
ind. 

Summe 8557 18 
Berlin, den 30. Mai 1894. | 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Auftrage: de la Eroir. 

U. I. 11510. 

B. Wlademieen, Muſeen te. 

77) Ernennungen der Mitglieder für nn 
Kommiflionen bei den Königliden Muſeen zu Berli 

für die Beit bis zum 31. März 1897. | 

Nachdem Seine Majeftät der König geruht haben, mittd 
Allerhöchſten Erlaſſes vom 4. April 1894 die Ernenmungen d 
Mitglieder der durch die Beftimmungen vom 13. November 187 
eingejegten Sachverſtändigen-Kommiſſionen bei den Königliche 
Mufeen in Berlin für die Zeit biß zum 31. März 1897 zu vol 
ziehen, find diefe Kommiffionen folgendermaßen zuſammengeſeß 

* 

Mitglieder: | Stellvertreter: 

1. Semäldegalerie. 

Dr. Bode, Geheimer Regie- | A.von Bederath, Kaufmam 
rungsrath, Direktor, Gejelfhap, Profeffor, je 

Dr. Hermann Grimm, Ge: ſchichtsmaler, Mitglied 
heimer Regierungsrath, Pro⸗ Senats der Akademie de 
feſſor an der Univerſität, Kuͤnſte. 

Dr. Jordan, Geheimer Ober: 
Regierungs- und vortragender | 
Rath im Minifterium der 
geiftlichen 2c. Angelegenheiten, | 
auftragsw. Direktor der Na- 
tionalgalerie, 
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naus, Profeffor, Geſchichts⸗ 
maler, Mitglied des Senats 
der Aademie der Künfte, 

traf von Harrach, Profellor, 
Geſchichtsmaler, Mitglied des 
Senats der Akademie der 
Künſte. 

„Sammlung von Bildwerken und Abgüſſenſchriſtlichen 
Zeitalters. 

x. Bode, Geheimer Regie— 
rungsrath, auftragsw. Di: 
rektor, 
von Bederath, Kaufmann, 
zjußmann-Hellborn, Pro: 
teffor, Bildhauer. 

| Sammlung der antiken 

7. Kekulé, Geheimer Regie- 
rungsrath, Profeſſor, Direktor, 

x. €. Hübner, Profeſſor an 
der Univerlität, 
r.Conze, Profeſſor, General- 
jefretar des deutſchen Archäo- 
logiſchen Inſtituis, Mitglied 
der Akademie der Wiljen- 
ſchaften. 

r. Curtius, Geheimer Re— 
gierungsrath, Profeſſor, Di⸗ 
rektor, 

r. €. Hübner, Profeſſor an 
der Univerfität, 
r.Leiling, Brofefior, Direktor 
der Sammlungen des Kunit- 
gewerbemufeums. 

. Begas, Profeſſor, Bild- 
bauer, Mitglied de8 Senats 
der Akademie der Künſte, 

Dr. Dobdert, Profeffor an der 
Techniſchen Hochſchule, Mit⸗ 
glied des Senats der Aka⸗ 
demie der Kuͤnſte. 

Bildwerke und Gipsabgüſſe. 

Dr. Trendelenburg, Pro— 
feſſor, Oberlehrer am Aslka⸗ 
niſchen Gymnaſium, 

Schwechten, Baurath, Mitglied 
des Senats der Akademie 
der Künſte, 

Janenſch, Bildhauer, ordent⸗ 
licher Lehrer an der — 
der Künſte. 

4. Antiquarium. 

Dr. Trendelenburg, Pro— 
feſſor, Oberlehrer am Aska⸗ 
niſchen Gymnaſium, 

Dr.Dreſſel, Direkiorialaſſiſtent 
bei dem Münzkabinet der 
Königl. Muſeen. 

5. Münzkabinet. 

r. von Sallet, 
irektor, 

dannenberg, 
rath a. D., 

Profeſſor, 

Landgerichts⸗ 

Dr. Wattenbach, Geheimer 
Regierungsrath, Profeſſor an 
der Univerſität, Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften, 
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Dr. Mommſen, Profeffor an | Dr. Koehler, Profeſſor an ber 
der Univerfität, ftändiger Se- | ' Univer Mitglied ber 
fretar der Akademie der Akademie der Wifſenſchaften. 
ln, 

Dr. Sadhau, Geheimer Re— 
gierungsrath, Profeſſor an 
der Univerfität,tommiflarifcher 
Direltor des Seminars für 
Drientalifhe Spraden, Mit- | 
lied der Akademie der 

Bitienfchaften, 
von Winterfeldt, General der 

Snfanterie, Adjutant Sr. Kgl. 
Hoheit des Prinzen Alerander. | 

6. Rupferftihfabinet. 

Dr. Lippmann, Gebeimer | Dr. Jordan, Geheimer Ober 
Negieru — Direktor, Regierung3- und vortragende 

Avon Bederath, Kaufmann, Rath im Miniſterium de 
Dr. Hermann Grimm, Ge: geiftl. zc. Aug., auftragsn 
heimer Negierungsrath, Pro- Direktor der Rationalgaleri 
eſſor an der Univerfität. Griſebach, Arditelt, Mitglid 

der Akademie der Künſte. 

7. Sammlung der ägyptiſchen Alterthümer. 

Dr. Erman, Brofeflor, Di: | D. Dillmann, Brofeflor « 
rektor, der Univerfität, Mitglied de 

Dr. Sadan, Geheimer Re: Akademie der le Laser 
gierungsrath, Profefior an | Dr. Conze, Brofeljor, Gener 
der Univerfität,ftommiffarffcher | ſekretar des deutſchen Ardä 
Direltor des Seminars für ologiſchen Inftituts, Mitglie 
Orientaliſche Sprachen, Mit: der Mlademie der Wille: 
lied derAfademie der Wifſen⸗ ſchaften, 
chaften, | 

D. Dr. Schrader, Seheimer | Dr. Belger, Profeſſor, Ober 
Regierungsrath, Profeſſor an lehrer am Friedrichs⸗Gen 
der Univerſität, Mitglied der naſium. 
Akademie der Wiſſenſchaften. 

8. Ethnologiſche Abtheilung des Muſeums für 
Völkerkunde. | 

Dr. Baftian, Geheimer Re⸗ | Dr. Wetzſtein, on a. D. 
gierungsrath, Profeſſor, Di- | Dr. Mar Bartels, Samtätt 
reftor, rath, 
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Dr. Virchow, Geheimer Me | Dr. ®. Joeſt, Profeſſor, 
dizimalrath, Brofeffor an der | 8. Künne, Buchhändler, in 
Univerfität, Mitglied der Charlottenburg, 
Akademie der Wiſſenſchaften, Dr. von den Steinen, Pro- 

Dr. F. Sagor, feffor, in Neu-Babelsberg. 
Dr. Freiherr von Ridythofen, 

Geheimer Regierungsrath, 
Brofefior an der Univerfität, 

Schönlant, Generallonful der 
Republiken San Salvador 
und Haiti. 

9. Vorgeſchichtliche Abtheilung des Muſeums für 
Völkerkunde. 

Dr. Voß, Direktor, Dr. Max Bartels, Sanitäts⸗ 
Dr. Virchow, Geheimer Me— rath, 

dizinalrath, Profeffor ander | von Heyden, Profeſſor, Ge⸗ 
Univerfität, Mitglied der Ihichtsmaler, Mitglied des 
Alademie der WViftenichaften, Staatsraths, 

Dr. Schwartz, Profeſſor, Di: | 8. Künne, Buchhändler, im 
reftor des Luiſen⸗Gymna⸗ Charlottenburg. 
ſiums. 

U. IV. 1462. 

18) Maßgebende Grundſätze für die Verleihung der 
filbernen König3medaille an Gejangvereine. 

Berlin, den 22. Mai 1894. 
Auf den gefälligen Bericht vom 11. Mai d. 38. ermwidere 

ih Euer Hochwohlgeboren ergebenft, daß nad) einer Allerhöchiten 
Billen3meinung Seine Majeftät der Kaifer und König die filberne 
Königgmedaille nicht an Gefangvereine aus Anlaß ihrer 25 oder 
50 jährigen Jubiläen verleihen, fondern nur dann als Ehrenpreis 
fiften wollen, wenn feiten® des jubilirenden Vereins ein Gejang- 
Bettftreit veranftaltet wird. 

Da der Männergefangverein zu €. die Feier jeines 50 jähri- 
en Beitehend nur durch Veranftaltung eines größeren Sänger: 
* zu begehen beabſichtigt, ſo muß ich Anſtand nehmen, das 
Geſuch des genannten Vereins um Verleihung einer Jubiläums⸗ 
Medaille Allerhöchſten Orts zu befürworten. 

Ew. Hochwohlgeboren erſuche ich ergebenſt, den Vorſtand 
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des Männer-Gejangvereind zu E. auf das anbei zurüdto 
Gefuh vom 17. April d. 38. hiernach entſprechend zu beſchei 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Yuftrage: de La Eroir. 

An 
den Königlihen Negierungs-Präfidenten 

ern R. zu N. 
. IV. 2098. 

C. Höhere Lehranftalten. 
| 

79) Bildung eines Fonds zur Sicherftellung der Dienfts 
alterözulagen bei vom Staate unterjtüßten nichtftaats 

lihen höheren Lehranitalten. Ä 

Berlin, den 9. März 1894 
1. Auf die Berichte vom 7. Dezember v. 38. und 9. Februar 

d. Is., betreffend die Bildung von Dienftalterszulagenfonds ba 
den Nealprogymnafien zu M. und N., ermwidere ich nad Be 
nehmen mit dem Herm Finanzminiſter dem Königlichen Provin⸗ 
zial-Schulfollegium, daß bis auf weitere8 davon abzufehen it, 
mit Zwangsmaßregeln gegen die Beichlülfe der ſtädtiſchen Be 
börden, durch welche die Bildung von Alterdzulagenfonds gan 
oder theilmweife abgelehnt wird, vorzugehen, daß indes die be 
treffenden Behörden darauf hinzuweiſen find, daß fie, wie die 
bereit3 in den einzelnen Verfügungen über die Bewilligung von 
Zulhüffen zur Durchführung des Normaletat3 vom 4. Mai 1892 
ausgeiprochen ift, Feinesfalls eine Erhöhung des Staatszuſchuſſeb 
bei Mkeinenbet Belaftung durch die Alterözulagen erwarten dürfen 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
das Königliche PBrovinzial-Schuffolegium zu N. 

U. II. 566. 

Berlin, den 23. Mai 189. 
2. Bei Rüdjendung der Anlage des Berichts vom 14. Februat 

d. 38. erwidere id) dem Königlichen Provinzial: Schulktollegium, 
daß in Anwendung der Ausführungsbeitimmungen meines Gir: 
fular-Erlafjes vom 14. September 1893 — U. II. 917! — (Gentrbl. 
©. 771) unter Nr. IV. 10. auch bei dem NRealprogymnajium zu 
N. thunlichſt auf die Bildung eines Fonds zur Sicherung der 
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Dienftalterözulagen hinzuwirken ift. Bei den Diejerhalb mit ber 
Stadt nochmals einzuleitenden Verhandlungen ift darauf Hinzus 
weilen, daß die Bildung des Fonds ausſchließlich die Dereit- 
tellung von Mitteln für eine der Stadt N. demnädjft zur Laft 
fallende Zahlung bezwedt, und daß e3 daher wünfchenswerth ift, 
den gefammten Deinderbetrag, welder fih aus dem Aufwand 
für die Lehrergehälter gegenüber dem Betrage der Durchfchnitts- 
gehälter ergiebt, dieſem Fonds zuzuführen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im NAuftrage: de la Eroir. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu R. 
U. II. 5656. 

80) Höhe der Vergütung, welche Leiter ftaatlidher 
höherer Unterrihtsanftalten für die ihnen außeretatd- 
mäßig überwiejene Dienftmohnung bis zur Aufnahme 
ber legteren in den Anftalts- Etat zu entrichten haben. 

Berlin, den 10. April 1894. 
Dem Antrage des Königlichen Provinzial: Schulfollegiums 

vom 12. Januar d. %8., die von dem Gymnaſial-Direktor Dr. ©. 
m 2.*) für feine Dienftmohnung im neuen Gymnafialgebäude zu 
entrichtende Vergütung auf den Betrag des Wohnungsgeldzufchuffes 
von jährlih A80.H feitzufegen, vermag ich nicht zu entfprechen, 
wie ih dem Königlichen Krovinzial-Schultolegium nad) Benehmen 
mit dem Herm Finanzminister eröffne. 

Allerdings fol nah dem Eirkular-Erlafje vom 18. Januar 
1886 — G. III. 6879 U. I. II. IV. II. DII.® — (Eentrbt. ©. 177y 
m den Fällen, wo einem Staatsbeamten innerhalb eines Etats: 
jahres eine neu eingerichtete Dienftwohnung vor Aufnahme der= 
jelben in den Etat zur Benutzung überlafjfen wird, dies nur 
miethsweiſe gejchehen und die zu entrichtende Wohnungsmiethe 
auf den Betrag der regulativmäßigen Vergütung, mindeftens aber 
auf den Betrag des Wohnungdgeldzufchuffes feitgefegt werden. 
Vie Ietere Beſiimmung kann auf Die Leiter höherer Unterrichts- 
anftalten nicht nid Anwendung finden, nadydem für diejelben 
gemäß 8.5 des NormaletatS vom 4. Mai 1892 an die Stelle 
des Wohnungsgeldzufchuffes eine Miethsentſchädigung getreten 
ft, welche dem muthmaßlicdy für eine der Stellung des Anftalts- 
leiter entfprechende Wohnung des betreffenden Drts zu zahlenden 
Miethspreiſe entfpricht. 

Dei Feſtſetzung des Negulativs über die Dienftwohnungen 

*) Betrifft eine ftaatliche Anftalt. 
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der Staatsbeamten vom 26. Iuli 1880 hat die Abficht obgemalkt, 
in der regulativmäßigen Vergütung ein Yequivalent für den Wert) 
der dem Nießbraucher äberlafienen Wohnung zu beftimmen. Da 
nun dieſe Vergütung, wie bemerkt, für die Anftaltsleiter in der 
Form einer Miethsentihädigung gewährt wird, jo ift Die von 
dem Dr. ©. zu zahlende Vergütung für die Zeit vom 4. DMober 
v. Is. bis zur Aufnahme der Wohming in den Anftaltsetat — 
1. April d. 38. — nicht miedriger ala auf den Betrag der ihm 
jeither an Stelle der Dienftwohnung gewährten Miethsentichädi- 
gung von jährlich 800 M feitzufeßen. 

Der Minifter der geiltlicden 2c. Angelegenheiten. 
Am Uuftrage: de la Croix. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu R. 
:V. IL. 10711. 

81) Zeihhenunterriht und Stellung der Beichenlehrer 
an den höheren Lehranftalten. 

Berlin, den 13. April 1894. 
Nachdem ich die mir von dem Vorjtande des Landesvereins 

——— für höhere Lehranſtalten geprüfter Zeichenlehrer in 
er Eingabe vom 10. Oktober v. Is. vorgetragenen und von 

zweien Seiner Mitglieder perſönlich unterftügten Wünfche, den 
eihenunterricht und die Stellung der Beichenlehrer an höhe 

ren Schulen betreffend, eingehend geprüft habe, erwidere ich 
Demjelben Hiermit Folgendes: 

Su den Lehrplänen und ae für die höheren 
Schulen vom 6. Januar 1892 ilt die Bedeutung des Leidens 
unterrichte8 als bejonderen Lehrfachs und als unentbehrliden 
—— für den Anſchauungsunterricht vollkommen gewürdigt 
benſo iſt bezüglich der Realauſtalten, an welchen Zeichenunter⸗ 

richt in weiterem Umfange ertheilt wird, als au gymnaſi 
Anſtalten, durch den Erlaß vom 10. Februar 1887 (Centrbl. f. 
d. ge). Unterrichtsverw. ©. 229 f.) und deu 8. 4* der Prüfungs: 
ordnung vom 6. Januar 1892 dafür Sorge getragen, daß dem 
BZeichenunterrichte bei Verſetzungen und in der Reifeprüfung die 
gebührende Schätzung zu Theil werden kann und in den Prädis 
faten für die Leiltungen Ausdrud findet. Darüber hinaus zu 
gehen und das Zeichnen allgemein wie ein wifjenfchaftliches Lehr⸗ 
fah zu behandeln, ift nach Lage biefes Unterrichtes an dem 
meilten unferer höheren Schulen und bei ber Berfchiedenartigkeik 
der Vorbildung der Zeichenlehrer zur Zeit ausgeſchloſſen. Schon 

1 
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der Umitand, daß 1892 an 550 Höheren Schulen nur 144 defie 
nitiv amgeftellte Zeichenlehrer waren, meldye über 14 Stunden 
Zeihenunterricht ertheilten, und daß von dieſen nur 129 Die 
Prüfung als Beichenlehrer beftanden Hatten, muß den Boritand 
iberzeugen, daß die von Ihm geforderte einheitliche Werthung 
der mit in Folge davon jo verfchiedenen Leiſtungen der Schüler‘ 
im Zeichnen unmöglich ilt. u 

Was insbefondere die mir vorgetragenen Wünfche unter I. 
betrifft, To behalte ich mir vor, die bei 1a beweislos hingeitellte 
Behauptung, betreffend Die Ausführung der Verfügung vom 
10. Februar 1887, durch die Königlichen Brovinzial-Schulfolle- 
gien prüfen zu laffen. Der unter 1 b behauptete Widerſpruch 
der beftehenden Beſtimmungen beruht auf irriger Auslegung ders 
jelben. Zwar ift das Zeichnen ebenfo wie da3 Turnen ein alls 
gemein verbindliches Lehrfach, gehört aber gleichwohl wie 
dieſes nicht zu den unter 8. 3 der Drdnung der Reifeprüfung: 
für Realgymnafien ꝛc. genannten wiſſenſchaftlichen Prüfungs» 
fähern. Daraus folgt, daß die Prädifate im Zeichnen und im 
Tumen weder als Kompenjationsobjelte noch für das Beſtehen 
der Prüfung von Bedentung fein können, wie dies auch in $. 12? 
der Ordnung der Neifeprüfungen klar ausgeſprochen ft. Wenn 
gleichwohl an Realanitalten der Zeichenlehrer als Mitglied der 
Pruͤfungs-Kommiſſion zugelaffen ift, fo Hat Dies feinen Grund 
darin, daß ihm Gelegenheit gegeben werden joll, bei Prüfung 
der nach 8. 10, 1. Abf. 3 der Drdnung der Reifeprüfung für- 
Realgymnafien 2c. vorzulegenden Zeichnungen und bei yeitftellung 
de3 Prädikats für das Zeichnen fein fachmänniſches Urtheil zur 
Beltung zu bringen. In dieſen Beltimmungen eine Aenderung 
eintreten zu laffen, muß ich ablehnen. Ebenjomwenig vermag ich 
den Anträgen unter 2—5 Folge zu geben, weil fie eine wejent- 
lihe Aenderung der Lehrpläne bedeuten und zum Theil, wie 2 
und 4, dem Wideripruch der erfahrenjten Schulmänner begegnen, 
oder wie 5, betreffend die Befeitigung des Schönſchreibunterrichts 
in V. und VI., geradezu unerklärlich jind. 

Bon den unter II. vorgetragenen Wünſchen ift dem zu 3 
durch Die Rundverfügung vom 23. Februar d. 38. — U. II. 21671 
— (Centrbf. S. 350) ſoweit entfprochen, als es nad) Lage der 
geleplichen Beftimmungen überhaupt zuläffig it. 

Die Zeichenlehrer, wie unter 4 beantragt wird, bezüglich 
der erften Anftellung anders zu behandeln als die willenfchaft- 
lichen — muß ich gleichfalls ablehnen. Auch befinde ich mich 
nicht in der Lage, geprüften, definitiv angeſtellten Zeichenlehrern 
generell den Titel „Oberlehrer” zu verleihen, bin aber, wie es 
bisher ſchon mehrfach geſchehen ift, bereit, verdienten älteren 
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Zeichenlehrern auf Antrag der Königlichen Provinzial⸗Schullolle⸗ 
gien dieſen Titel zu verſchaffen. Bezüglich der Rangordnung 
in der Aufführung . der Zeichenleßrer in den Programmen der 
Anſtalt it den Königlichen Provinzial- Schulkollegien durd die 
Aundverfügung vom 1. März 1893 — U. IL 52 — (Eentrbl. S.312) 
nad Lage der Eonfreten Fälle die nöthige Freiheit gelajien. 

Die Wünfche unter 6—8 betreffen eine Menderung der eben 
erit Durch den Normaletat vom 4. Mai 1892 geregelten Gehalts: 
verhältniffe der Zeichenlehrer. Wenn der Boritand unter 6 be: 
Hauptet, daß der Unterfchied im Gehalte der Zeichenlehrer und 
der willenfchaftlihen Lehrer in Verhältnis zu dem Unterjchiede 
der Bildung beider zu groß jei, jo vermag ich einerjeits “ 
Behauptung als eine berechtigte nicht anzuerkennen, mache aber 
anderieit3 den Vorſtand auf den weit größeren Unterjchied in 
der Bildung der Zeichenlehrer ſelbſt aufmerkſam, für die Er gleid: 
wohl ein gleiches Gehalt beanfprudt. Im Uebrigen verweiſe ih 
au die Erklärungen meined Kommiſſars und des Kommiſſars 
des Herrn Finanzminiſters in der Unterridhtsfommiljion des 
Haufe der Abgeorhneten vom 21. April 1893, Petitionen Kr. 
338 ımd 515, fowie ferner meines Lommiſſars in der Sitzamg 
der Unterrichtsfommiffion vom 8. März 1894, Betition Nr. D. 
86 und den ſtenographiſchen Bericht über die Sikung des 
Haufe der Abgeordneten vom 15. März d. 38. 

Bezüglich der Vorſchlaͤge wegen Abänderung der Prüfungs 
ordnung für Beichenlehrer behalte ich eine befondere Prüfung 
mir vor. 

Bon Vorftehendem den übrigen Mitgliedern des Borftandes 
Kenntnis zu geben, bleibt Ihnen überlafien. 

An 
den Boritand des Landesvereins preußifcher, für 
—— Lehranſtalten geprüfter Dank rer, zu 
Anden des an benden, Zeihenlehrers am Real⸗ 
ymnafium J Herren Frieſe, Wohlgeboren zu 
annover. 

Abſchrift erhalten die Königlichen Provinzial-Schulkollegien 
zur Kenntnisnahme mit dem Auftrage, Ihren ganzen Einfluß 
dahin geltend zu machen, daß fernerhin wie für das Turnen ſo 
auch für das Zeichnen mehr al3 bisher wiſſenſchaftliche Lehrer 
an höheren Schulen fi) befähigen und dadurd ihre Vermwend: 
barkeit fteigern. Gleichzeitig wollen die Königlichen Provinzial: 
Schulkollegien unter Beruͤckſichtigung der Vorſchläge des Por: 
ſtandes des genannten Vereins der Zeichenlehrer bis zum 1. April 
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1895 darüber Sih ausfprecdhen, welche Abänderungen ber be> 
ttehenden Prüfungsordnung für Beichenlehrer an Höheren Schulen 
vom 23. April 1885 mwünfchenswerth ericheinen und in welcher 
Weiſe die Einhaltung des zweijährigen Kurfus an Kunſtſchulen 
wirkſam gejichert werden kann. Auch erwarte ich eine Aeußerung 
darüber, ob die Königlichen Provinzial-Schulkollegien eine zur 
Förderung des regal in einem Turnus von etwa 
5 Jahren audzuführende Inſpektion des Zeichenbetriebes aller 
höheren Schulen durch einen oder zwei erprobte LXehrer des 
sreihandzeichnens und des gebundenen Zeichnens in Ihren Pro⸗ 
vinzen für angezeigt halten, welche Lehrer Sie dafür in Vorſchlag 
bringen können und wie hoch etwa die Reiſekoſten und QTagee 
elder für Die Inſpektoren der betreffenden Provinzen in jedem 
Sabre zu berechnen wären. 

Endlich jehe ich einer Angabe darüber entgegen, in welchem 
Imfange an NRealanftalten der Verfügung vom 10. Februar 1887 
bisher entiprochen worden ilt. 

Der Minüter der ar 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
ſämmiliche Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. II. 2429. 

* 

82) Gegenjeitige Anerkennung der NReifezeugnilje der 
Oberrealfhulen in Breußen und Oldenburg bei der 

Zulaffung zu den StaatSprüfungen im Baufa che 

(GentrbL für 1892 Seite 841.) Zu 

Im Anflug an die Bekanntmachung des Königlichen 
Staatsminifteriums vom 1. Dezember 1891 — Nr. 294 des Deut- 
hen Reichs- und Königlih Preußischen Staatsanzeiger3 vom 
14. Dezember 1891: —, durh melde die Neifezeugniffe der 
Preußiihen Oberrealfchulen vom 1. April 1892 ab als Erweife 
einer Hinreichenden Schulbildung für die Zulaffung zu den 
Staatprüfungen im Baufache anerkannt find, bringen wir mit 
Bezug auf den $. 2 der Vorjchriften über die Ausbildung und 
Prüfung für den Staatödienft im Baufadhe vom 6. Juli 1886 
hierdurch zur öffentlichen Kenntnis, daß auf Grund einer mit 
der Großherzoglich Dldenburgifchen Staatsregierung getroffenen 
Bereinbarung fortan andy bie mit bem Reifezeugniſſe der Ober⸗ 
tealihule in Didenburg veriehenen Abiturienten zu den Staats— 
prüfungen im Baufache in Preußen und umgelehrt die mit dem 
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Reifezeugniſſe einer Preußiſchen Oberrealichule verſehenen Abituri- 
enten zu den Staatsprüfungen im Baufache in Oldenburg zuge 
laſſen werden jollen. 

Berlin, den 20. April 1894. 

Der Minifter Der Miniſter 
der öffentlichen Arbeiten. der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 

Thielen. Boſſe. 
Bekanntmachung. 

II. 6484. P. I. (IV.) 2949. M. d. 6.9. 
U, 0. 1004. M. d. g. Ang. 

83) Anrehnung aktiver Militär-Dienftzeit bei Aus: 
fertiguug von Seugniffen über die Anſtellungsfähigkeit 

für Kandidaten des höheren Schulamt. | 

Berlin, den 7. Zuni 189. 
Auf den Bericht vom 6. April d. 38. — 3886 -- ermädtige 

ih das Königlihe Provinzial: Schullollegum, die Anjtelungs: 
fähigfeit des Schulamts-Kandidaten N., obwohl er erft zu Oſtern 
d. 38. das Probejahr vollendet Hat, mit Rüdficht darauf, dab 
er in Folge der Erfüllung der aktiven Dienſtpflicht erſt nad 
fünfjähriger Studienzeit zur Wblegung der wiſſenſchaftlichen 
Prüfung gelangt ift, auf den 1. April 1893 zu Ddatiren. | 

Dies Hat aber, wie ich ausdrüdich bemerkte, um einem nad 
dem Wortlaute des geftellten Antrages nicht ausgefchlofjenen 
Mißverſtändniſſe der betreffenden Beitimmung unter 3 in dem 
Munderlaffe vom 7. Auguſt 1892 — U. II. 1388 — (Eentrbl. 
©. 813) zu begegnen, nicht etwa dadurch zu geichehen, daß das 
dem Kandidaten auszufertigende Zeugnis über die erlangte An 
ftellungsfähigfeit vom 1. April 1893 datiert wird. Das Zeugnis 
it vielmehr ordnungsmäßig vom 1. April 1894 zu datiren, abe 
mit einem Vermerke zu verjehen, daß der N. auf Grund der oben 
‚bezeichneten Beitimmung unter diejenigen Kandidaten einzuordnen 
I welche die Anjtellungsfähigfeit bereit8 am 1. April 1893 erlangt 
aben. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial Schulkollegium 
zur Kenntnisnahme und Nachachtung in den entiprechenden Fällen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
die übrigen Königlichen Provinzial-Schuffollegten. 

U. 2. 11276. 
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D. Schullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare ıc., 
Bildung Ber Lehrer und Deren perſönliche Ber: 

hältniſſe. 

84) Umwandlung der Seminarhilfslehrerſtellen in 
Stellen für ordentlide Seminarlehrer. 

Berlin, den 5. Mai 1894. 
Dur den StaatshaushaltsEtat für 1. April 1894/5 iſt in 

einem Vermerk zu Kap. 121 Tit. 1 nachitehende Beitimmung ge 
toffen: „Diejenigen HilfSlehreritellen, deren Inhaber aus dem 
Seminardienft ausfcheiden, find in Stellen ordentlicher Seminar: 
lehrer umzuwandeln. Die jo geichaffenen Lehreritellen dürfen 
im Laufe des NRechnungsjahres definitiv beſetzt werden.” 

Dadurch it die ſchon feit langer Zeit angeltrebte wünſchens⸗ 
werthe Wechjelbeziehung zwiſchen dem Seminar und der Volks⸗ 
ſchule wefentlich erleichtert. & kommt nım Darauf an, daß fich die 
Provinzial-Schulräthe mit den betreffenden Regierungs-Schulräthen 
bei ihren gemeinfamen Prüfungen und Revifionen in Verbindung 
ſetzen um einerjeitö einen bejchleunigteren Uebergang der Seminar- 
2: in den Volksſchuldienſt herbeizuführen, andererjeitö be- 
onder8 begabte Volksſchullehrer für die Seminare auszuwählen. 

Der Entſchluß zum Webertritt in den Volksſchuldienſt wird 
den Seminarhilfslehrern erleichtert werden, wenn fie erfahren, 
daß ihnen eine auch nur vorübergehente Thätigkeit in demſelben 
die Beförderung zum ordentlidden Seminarlehrer nicht verfchließt 
oder auch nur verzögert, fondern wejentlich erleichtert. Natürlich 
darf ihnen nicht zugemuthet werden, in Stellen mit geringerem 
Eintommen überzugehen und in Diejer Beziehung werden die 
Regierungs-Schulräthe die Sache gut fördern, wenn fie Bei 
Erledigung befjerer Stellen die berufenden Behörden auf be- 
ſonders tüchtige Seminarhilfslehrer aufmerfam machen. 

Das Königliche Provinzial-Schullollegum — Die Königliche 
Regierung wolle hiernach das Erforderliche alsbald anordnen. 

Soweit Lehrer zur Neuanftellung als Seminarhilfslehrer 
gelangen, wird denfelben vor dem Uebertritt in den Seminar- 
dienft zu eröffnen fein, daß fie unter keinen Umftänden auf 
direlie Beförderung im Seminardienft zu ordentlichen Seminar- 
Iehrern zu rechnen, fordern daß fie vorerft in den Volksſchuldienſt 
— oder unter Umständen ihre Verſetzung an eine 

kparandenanjtalt als zweite Lehrer zu gewärtigen haben. 
Der Minifter der geiftliden zc. Angelegenheiten. 
An Im Auftrage: Kügler. 

—— Köntgliche Provinzial⸗Schullollegien und 
Konigli i an ao den 



418 

85) Verzeichnis der Lehrer, welche das Zeugnis der 
Befähigung für dag Lehramt an Taubftummenanitalten 

im Sabre 1894 erhalten haben. 

Für die Theilnehmer an dem bei der Königliden Taub— 
ftummenanftalt zu Berlin im Etatsjahre 1. April 1895/94 abge 
altenen Lehrkurfus iſt am 10. März 1894 eine Prüfung nad 

ßgabe der Brüfungsordnung vom 27. Suni 1878 abge 
halten worden, in welcher da8 Zeugnis der Befähigung für da: 
Lehramt an Zaubjtummenanftalten erlangt haben: | 

1) Eifermann, Oskar, Lehrer in Neuborf, 
2) Hjul, Agnes, Lehrerin ın Kellinghujen, 
3) Kerjting, Guftav, Lehrer in Camberg, 
4) Neite, Ella, Lehrerin in Kreuznach, 
5) Beil, Marimilian, Lehrer an der Taubſtummenanſtalt u 

Homberg, und | 
6) Weinftein, Guftav, Lehrer an der Taubitummenanftai 

in Ungerburg. | 
Belanntmadhung. | 

U. IN. A. 1088. 

E. Deffentliches Volksſchulweſen. 
86) Geſetz, betreffend die Errichtung einer Ruhegehalts, 
taffe für Die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen 

Volksſchulen. 
(Fürſtlich Waldeckiſches Regierungs⸗Blatt.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc 
verordnen auf Grund des zwilchen Preußen und Walded-PByrmon 
gefchloffenen Vertrages vom 2. März 1887 mit Zuſtimmungç 
Seiner Durchlaucht des Fürften zu Walde und Pyrmont, fomi 
des Landtags der Fürftenthämer, was folgt: 

| 8. 1. 

Behufs gemeinſamer Beltreitung der NRubegehälter der Lehrer 
und Lehrerinnen an den Öffentlichen Volksſchulen vom 1. Zuli 1894 
ab wird für die zur Aufbringung. verpflichteten Schulverbäande 
(Semeinden) des ganzen Landes eine Ruhegehaltskaſſe gebildet. 

‚Die Verwaltung der Kaffe erfolgt Durch den Randesdirektor. 
Die Kaflengefhäfte werden durch die Staatskaſſe und die 

Kreisrentereien unentgeltlich beforgt. 

8. 2. 
Die Summe der jemeilig Mn Nuhegehälter nad Abzug 

eines im StaatShaushaltsetat feſtzuſetzenden Staatszufchufles wird 
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Häbrlich durch den Landesdirektor auf die Schulverbände nad 
Raßgabe der Summe ihrer ruhegehaltöberechtigten Stellenge- 
älter vertheilt. 

Den Stellengebältern werben die von den jeweiligen Stellen- 
ıhabern — ſtaatlichen Dienſtalterszulagen — 

Für die Berechnung des Werthes der freien — und 
ſeuerung, ſowie der sche Natur nad fteigenden und fallenden 
ſienſtbezüge iſt Die Feſtſetzung des Landesdireltord maßgebend. 

Die für jeden Schulverband ſich ergebende Geſammtſumme 
er Stellengehälter wird im Bertheilungsplaue nad unten auf 
nnderte von Mark abgerundet. 

8. 3. 
Der Bertheilungsplan wird in der Beilage zum Regierungs⸗ 

latt befannt gemadt. Die darin feitgeftelten Beiträge jind 
m den Schulverbänden in vierteljährlichen Beträgen im voraus 
rt Kaffe einzuzahlen. Ueberſchüſſe oder Fehlbeträge eines Jahres 
nd bei der Bemeſſung des Bedarfs für das folgende Jahr in 
bgang oder Zugang zu bringen. 

8. 4. 
Die Bezugäberedhtigten erhalten ihre Ruhegehälter aus ber. 

aſſe vierteljährlich im voraus. | 
Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und 

igedrucktem Königlichen Inſiegel. | 
Gegeben Berlin im Schloß, den 6. März 1894. 

(L. S.) Wilhelm R. 
Graf zu Eulenburg. v. Boetticher. v. Schelliug. 

dr. v. Berlepſch. Graf v. Caprivi. Miquel. v. Heyden. 
Thielen. Boſſe. Bronſart v. Schellendorff. 

Der Landesdireltor. 
vo. Saldern. 

) Benennung der ftädtifhen höheren Mädchenſchule 
zu Stettin. 

Seine Majeität der Kaifer und König haben mittels Aller- 
chſten Erlaſſes vom 12. Mai d. 38. zu genehmigen gerußt, 
8 die ftädtiiche höhere Mädchenſchule in Stettin den Namen 
rer Majeftät der Kaiferin und Königin in der Bezeichnung 
kaiſerin Augufte Viktoria⸗Schule“ führe. 

1894. 28 
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88) Einführung beweglider Gehaltsſkalen für Bollt: 
fhullehrer im Wege des TFeititellungsverfahrens auf 

Grund des Geſetzes vom 26. Mai 1887. 

Berlin, den 25. April 1894. 
In einem alle, in welchem feitens eimer Königlichen Re 

gierung die Erhöhung der Bejoldung ftädtifcher Volksſchullehrer 
in Form einer bewegliden Skala auf Grund des Gejeßes vom 
26. Mai 1887 verlangt worden war, hat der betreffende Bezirk: 
ausfchuß feinem Beichluffe folgende Faſſung gegeben: | 

Die von der Königlichen Regierung an die Stadtgemeinde 
N. N. erhobene Anforderung zur Aufbefjerung der Gehälter 
der Volksſchullehrer wird auf denjenigen Betrag feitgejekt, 
welcher erforderlich ift, um vom 1. April 1894 ab eine de 
altsftaffel zur Durchführung zu bringen, nach welcher de 
ehrer mit einem Anfangsgehalte von... . . „AH beginnen, 
J Altersſtufen von je..... Sahren um je 
——— AM und das lebte Mal um... .cH bis zu dem 
göcfigepalte von... .cAH aufiteigen. 

ieſe Faſſung bejeitigt in nn Meile die Schwierig: 
teit, welche theils von den Beichlußbehörden theil® von dem 
Königlichen Oberverwaltungsgerichte gegen die zwangsweiſe Em 
führung einer beweglichen Stala darin gefunden wurde, daß anf 
Grund des Geſetzes vom 26. Mai 1887 eine beſtimmte Leiftung 
feftzufegen it. 

Sndem ich der Königlichen Regierung Hiervon Kenntnis 
ebe, empfehle ih, in ähnlichen Fällen die zu ftellenden An 
heine entiprechend zu formuliren; gleichzeitig aber auf 
den erforderlichen Betrag menigftens für das erſte Rechnung 
jahr ziffermäßig anzugeben. Ä 

Der Minifter der geiftlicden 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
Die Königlichen Regierungen mit Ausnahme von N. 

V. TE. 2812. 

89) Bezug von Gewinnantheilen durch Lehrervereine, 
Bitwentoffen 2. aus dem Verlaufe von Schulbüchern 

Heften und ſonſtigen Lehr- und Lernmitteln. | 

Berlin, den 7. Mai 189 
Die Auslegung meines Runderlaſſes vom 3. Juni 189% 

— U. III. A 1243 —, betreffend den Bezug von Gewinnantheile 
durch Lehrervereine, Witwenkaſſen zc. aus dem Verkaufe vor 
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Schulbüchern, Heften und fonftigen Lehr: und Lernmitteln, 
bat, wie bier eingegangene Berichte und Eingaben erkennen 
laſſen, zu verjchiedenartigen Auffafjungen und Mißverjtändniffen 
8 hrt. 

Behufs einheitlicher Regelung der in Rede ſtehenden Ange⸗ 
legenheit ſehe ich mich daher veranlaßt, im Anſchluß an die er- 
wähnte Rundverfügung anzuordnen, daß bei Ausführung der⸗ 
jelben an Grundfäge zur Anwendung fommen jollen. 

I. Es ilt natürlich ftatthaft, daß der Verfaſſer eine Schul- 
budyes das ihm zuftehende Honorar ganz oder theilmeife irgend 
emer wohlthätigen Stiftung zumendet, und ebenjowenig kann es 
einem Verleger verwehrt fein, von feinem Geminnantheil eine 
Abgabe für mwohlthätige Zwecke zu beitimmen. Aber es ift un= 
auläffig, daß bei der Auswahl der einzuführenden Schulbücher, 
Lehr- und Lernmittel irgend eine Rückſicht auf diefen Umstand 
na mwerde. Hierfür entjcheidet allein der Werth der 

er. 
I. Es kann mit Korporationsredhten ausgeltatteten Ver⸗ 

einen nicht verwehrt fein, Schulbücher oder andere Lehr- und 
Lernmittel herauszugeben, wenn dies innerhalb ihrer ftatutas 
riſchen Zwecke liegt. Aber es ift ungzuläflig, daß feitend der 
Zehrer auf die Schüler oder deren Eltern irgend eine Einwirkung 

ibt werde, durch welche diefe zum Anlauf der in ſolchem Ber- 
e erihienenen Lehr- und Lernmittel bejtimmt werden. 
II. & it nit zu dulden, dab Vorfteher von Schulen, 

Lehrer oder Lehrerinnen für ihre Mitglieder irgend einer Verlags⸗ 
gung gegenüber eine Verpflichtung zur Empfehlung oder 

breitung der von: ihr herausgegebenen Schulbücher, Lehr: 
und Lernmittel übernehmen. 

IV. Der Zwiſchenhandel von Lehrern, d. h. die Beihaffung 
von Zernmitteln für die Schulfinder. durch die Lehrer kann nur 
da geduldet werden, wo die Kinder wirflich auf anderem Wege 
sicht zu Den Lernmitteln gelangen können. 

Bedingung ilt die Abgabe zum Selbftloftenpreife. Vor 
it, daß in ſolchen Fällen Anſchaffung und Verkauf ich 

Rechnung: des Schulverbandes vollzieht. 
V. Als Lernmittel im Sinne vorjtehender Grumdjäße find 

auch Schreib: ımd Heichenhefte, Stahlfedern, Federhalter, Blei⸗ 
Rifte, Buntſtifte, Tufchkaften, Lineale, Zirkel, Radirgummi, Schiefer= 
lafeln, Schieferitifte, Schwämme und dergleichen anzujehen. 

An 
Be fämmtlichen Königlihen Regierunngen. 

28* 
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Abſchrift erhält das Be Brovinzial- Schullo 

zur Kenntnis und Nachachtun 8 llegium 

Der Miniſter der — 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien. 

U. I. A. 1047. U. II. 

90) Aufftellung von Saushaltsanflägen durch die 
Scdhulverbände. 

Berlin, den 12. Mai 1894. 
Vie id) aus den zufolge bes Erlafies meines Herr Amts: 

vorgängers vom 10. Februar 1890 — U. IIL.a 11640 — er 
ftatteten Berichten und wiederholt aus mir vorgelegten Anträgen 
auf Staatsbeihilfen für Volksſchulzwecke erjehen Babe, werden 
no& immer nicht in allen Schulverbänden Haushaltsanfchläge 
aufgeitellt und der Schulfafien-Berwaltung zu Grunde gelegt. 

Für eine geordnete und ſparſame Verwaltung ift es abe 
unerläßlid, daß ſchon bei Beginn der Rechnungsperiode über 
tehen werden kann, welche Aufwendungen oljährlic erforderlich 
find, welche Deckungsmittel zur Verfügung ſi und in welder 
Höhe Schulbeiträge auf die Unterhaltungspflichtigen —— 
oder Staatsbeihilfen erbeten werben muͤſſen. 

Sowohl im Intereſſe der ea en wie 
der Staatlichen Schulverwaltung iſt er dringend — 
ne daß Haushaltsanfchläge —* alle —— — — eingefuͤhrt 
werden. 

In allen den Fällen, wo die Unterhaltung der Volksſchulen 
befondeven, ausſchließlich zu dieſem — — Verbaͤnden, 
Schulſozietäten, Schulgemeinden obliegt, ift bie Aufftellung vos 
Hanshaltzanichlägen unbedingt vorzu reiben 

o die Unterhaltung der Volksſchulen, fei e8 auf Grunb 
eſetzlicher ———— altem Herkommen oder freiwilliger Beſchluh⸗ unbe 
en ung Sache ber politiiden Gemeinden ilt, find Die Einnahmen 
und Ausgaben für die Volfsichulen bereits in Dem Haush 
anichlage der politiihen Gemeinden enthalten und werben 
nicht immer geſondert vom den übrigen Einnahmen und Aue 
gaben der Gemeinde aufftellen Laffen. vi lege — Wer 
darauf, daß aud bier ſoweit thunlich Die 
aben für die Volksſchulen überſichtlich im nn 
be es im Etat felbft oder in einer Anlage desjelben zur Darts 
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Bellmg gelangen. Ich beauftrage die Königliche Regierung, in 
diefer Richtung mit den Gemeinden in Verbindung zu treten. . 

Die Aufitellung befonderer Ueberfichten über die anjchlag8- 
mäßigen Einnahmen und Ausgaben für die Volksſchulen wird 
ad von den politiichen Gemeinden jedenfall3 dann beftimmt 
u fordern fein, wenn einmalige oder laufende Staatsbeihilfen 
hr das Volksſchulweſen Der Gemeinde nachgeſucht werden oder 
bewilligt find. 

Dies vorausgejchict, veranlafle uch die Königliche Regierung, 
ſpaͤteſtens zum 1. April 1895, die Aufitellung ſolcher Haushalts⸗ 
anihläge für alle Volksſchulen Ihres Bezirks, ſoweit dies noch 
mit geichehen, anzuordnen bezw. anzuregen. 

In der Anlage find Diejenigen Eimahmen und Ausgaben, 
welhe am Häufigiten in den verichiedenen Schulverbänden vor: 
bsumen, in Form eines Entwurfes für einen Haushaltsanfchlag 
jammengejtellt, welcher der Königlichen Regierung als Beilpiel 
die Oruppirung ber einzelnen Titel bienen kann. 

Es ift im Uebrigen aber Sade der Königlichen Regierung, 
an den örtlichen Verhältniſſen Ihres Bezirkes enifprechendes 
Formular zu entwerfen ev. das anliegende abzuändern, zu er: 
gänzen oder zu vereinfachen. Ebenſo bleibt der Königlichen Re⸗ 
gierung überlaflen, die Geltungsdauer Der einzelnen Haushalts⸗ 
anicgläge zu beitinmen. | 

Ih lege aber Werth darauf, daß biefe Anſchläge Klar und 
überfichtlich aufgeftellt werden und daß insbeſondere aud für 
olde Ausgaben ein angemefjener Betrag ausgejeßt werde, welche, 
ur 3. B. die Koften für die Vertretung erktankter, beurlaubter 
oder behinderter Lehrer, Reparatuden, Anſchaffung von Lehr: 
md Lernmitteln u. dergl. zumeiſt unvermutbet eintreten und ge⸗ 
de Fe die Kaffenführung in Unsrdnung zu bringen ge⸗ 
agnet ind. 

Beſonders empfehle ich der Königlichen Negierung, die auf 
ver eriten Seite der Anlage angegebenen Vermerke, joweit fie für 
te Berbältnifie Ihres Bezirkes zutreffen, auf das Titelblatt der 
Anfhläge aufnehmen zu laflen und für forgfältige Ausfüllung 
Sorge zu tragen. 

In der Erwartımg, daß diefe Angaben insbeſondere über 
ne Zahl der Lehrkräfte, Klafien, Schüler, dad Steuerjoll der 
Dausväter in den einzelnen Jahren der Anfchlagsperiode ſtets 
nf dem Laufenden erhalten werden, beftimme ich zur Berein- 

des Schreibwerls, daß den Berichten über einzelne 
en, Anträgen auf Staatäheihilfen ꝛe. möglichſt ſchon von 

est ab, fpäteftend aber vom 1. April 1895 ab ein hierzu be- 
timmtes Akteneremplar des Anfchlages beigefügt werbe. 
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Einer Anzeige über das zur Ausführung dieſes Erlafies 
Beranlaßte jehe ich binnen 6 Monaten entgegen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

ſammiliche — Regierungen. 
U. II. E. 196. 

Haushalts-Anſchlag 

de(r)s..... liſchen Schul-&emeinde-Berbandes — 
Kreis. ...... für die Zeit vom...... 

I. An der Schule — .. vollbeichäfti — 
Lehrerinnen... .. in. Klaſſen. Die Klaſſen zahlen . 
— Schüler .... Ueberfuͤllt find... Kaſſen mi 

‚be FILE Te ee Kindern. 
gut Unterhaltung der Schule iſt ſind auf — 

öffentlichen Rechts verpflichtet... . die Gemeinde. u 
die enangelijchen tatholif en jüdiihen Hauspäter zu. 
Die Schulunterhaltungstoften werden aufgebracht (durch Bu 
ſchläge zu ber — — einſchließlich ihre 
— — zur — Gebaͤude⸗, Gewerbeſteuer m 
Höhe von... .... Brogenten) (nad Saushaltungen x 

I. Öulshen des Schulortes (Patron der aD ft.... 
ENTER wohnhaft um... ..... — 

DI. Der Ortsſchulinſpektor wohn: . km Bu: m : ’ 
IV. Zum Scdulverbande, zur ‚Schulgemeinde gehöre 

folgende Ortſchaften (die evangeliichen, katholiſchen, jäbilen 
Hausväter aus folgenden Ortichaften): 

(@utpfißtige | oausvater | nerhanbes And verauieg fr 
5 189 |9 gm 

25 E glei = e nad $. 74 

Blöleleisii sisji&i.urmilh, 
= * 2 2 * a SE fing 5 | 

5 5 |= 512 J lege 

= 9 
=. 

— TTS Tee: F 
ee ge Sn i 

insgefammt 4 
— a ; 
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V. An ——— gehören zur Schule: 
1) ... Schulhaus mit... Klaffe Baulicher — 

gs⸗ 

Zuſtand umme und. Wohnung für .. . ver⸗ 
heirathete Lehrer, für... unver: 
beirathete Lehrer 
2) Stallgebäude "enthaltend 

VI. An Grundftüden gehören zur Schule: 
. ha Garten und ... ha der, zufammen ... . ha, wo⸗ 

von der Lehrer . . ha mit einem Extragswerth von 
st. 

VD. Berfonalverhältniffe der bei der Schule angelitell- 
ten Lehrkräfte: 

u 2 

505303 —337 SE 
ele|® 523 5 > 

Rımn |E|S|H E5.5152°% fr: 
3|5|® s&blerse Ss 
SZ a2] Sy dd = ur 

Der NRendant . hat eine Kaution von. , . geichr.: ze. 
in... beider.. . Ralle binterlegt. 

Jaͤhrlicher 
Titel Eirmahme. Betrag 

Milli M \Pf 

I. |Au3 en uccen 
a. der de Lehrer über: 

wiejenen freien Wohnung (vergl. 
Ausgabe-Zit. Ta Nr. 3 

b. Ertrag ber de Se überwie- 
jenen * Srunbftüce (vergl. Ausgabe 
Tit. Ia Nr. 2 

c. Einnahme = vermietheten, dem 
Schulverbaude gehörigen Gebäuden 
und aus verpadteten Grundftüden . 

I. [|Au3 Kapitalvermögen: 
Zinfen von Hypotheken, Schuld: 
forderungen, Ablöſungskapitalien, 
Werthpapieren, Spartaffeneinlagen, 
Bermächtniffen, Stiftungen ꝛc. (im 
Einzelnen näher anzugeben) . 

Seite 
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Aus Berechtigungen: 
Renten, Grundzinſen, a f onttige 
Gefälle (wie vor) 

Aus der Staat3taffe: 
a. Beträge auf Grund der Gelee vom 

14. Zuni 1888 und 31. März 1889 
b. Zuſchüſſe auf Grund rechtlicher Ver- 

pflihtung . 
c. Sederzeit widerrufliche Beihilfen. zur 

Uebertragung der Welträge der 
leiftungsunfähigen Mitglieder des 
Schulverbandes, der Schulgemeinde 
(bei Tit. IX) einjchließli der Bei- 
hilfe von MH zur Beltweiiung 
der Koften des Religionsunterrichte 
der konfeſſionellen Minderheit 

Sunme Tit. IV 
Aus anderen Kaſſen und Fonds: 

Knappſchaftskaſſe, Freikuxgelder⸗ 
fonds, Zuſchuß der Kämmerei⸗, Ge⸗ 
meindekaſſe und dergl... 

Aus Sammlungen bei Hochzeiten, 
eig Klingelbeutel⸗ und — 

— Dritter auf Grund Tedt- 
liher Berpflidtung (Art, Grund 
und Umfang der ———— Dr 
näher anzugeben) . . 

ISchulgeld: 
a. > Nr. 1 8.4 Gef. vom 14. Juni 

188 
b. nad Wr. 28. 4 Gef. vom 14. Aus 

ni 1888 (hier ift auch anzugeben, bis 
zu welcher Zeit die Schulbgelder- 
bebung genehmigt ift) . . 

Summe zit, von 
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L. Jaͤhrliche Beiträge der Schulunter— 
haltungepflichtigen:*) 

A. zur laufenden Schulunterhals 
tung mit Ausjchluß der Naturalien 
a. ſeitens des Domtmiums, des Outa⸗ 
— Grundherrn, Pateons . 2 

b. jeitens der Mitglieder ber Schul⸗ 
politiſchen Gemeinde 

B. zur Anſammlung eines — 
ande oder zur ——— und 
Tilgung eines Band rieha3 (vergl. 
Tit. IX b u. c der Ausgabe) 
a. feitend des Dominiums, des Guts- 
— Grundherrn, Batrons 

b. ſeitens der ——— der Schul⸗, 
politifchen Gemeinde 

C. an Naturalien für den Lehrer (im 
Einzelnen anzugeben) oder als Geld⸗ 
entſchaͤdigung für en Natural- 
lieferungen (melche beitanden n ) 
(anzugeben, von wen Naturalien oder 
Entihädigung zu leilten find) 

Summe Tit. IX 
Schulverfäumnisftrafgelder. (Die 

eingehenden Beträge find gejondert 
u verwalten und Dürfen nur zur 

efchaffung von Lehr: und Lern- 
mitteln für arme Kinder verwendet 
werden) vergl. Tit. Va der Ausgabe 

” Insgemein, unvorhergefehene Einnahme 
Geſammteinnahme 

Ausgabe. 
L [Befoldungen und feſte Remune— 

rationen**) — 
a. Der 1. Lehrer erhält: 

aus der Schultafle.. . 
1) Jaus der Staatstaffe (vergl. Ein- 

nahme-Tit. IV b u. c) 

Vorzugsweife diefer Titel it nad den jeweiligen rechtlichen Be⸗ 
Image er die Soulanerhalungs ion Derf ieden zu geitalten. 

ei größeren ae wird nur die Geſammtſumme des Ein⸗ 
— der einzelnen Lehrer anzugeben ſein. 
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Uebertrag 
2) durch den Ertrag des ihm über⸗ 
ee Schullandes (vor der 

nie) 
3) ke Wohnung im Werthe von 

(vor der Linie) . 
bezw. Wohnungsentiädigung 

4) Feuerungsmaterial im Werthe von 
ezw. Feuerungs- ———— 

(und zwar am 1. Oktober und 
2. Januar je '/s und am 1. April 
und 1. Juli ie Wil; 

5) Staatliche Dienftaltersgulage (vor 
der Linie) . . 

Nebeneinfommen: 
Das penfionsanrehnungsfähige Stel- 
leneintommen ift auf... . AH feſt⸗ 
gelebt. 

b. Der 2. Lehrer... ... . erhält: 
2 (wie vor) . DE 
) 

3) EEE 
c. Der . Lehrer en erhält: 
2 (wie 000) » 2 2 2 2002. 
) 
I VE 

d) Die ee ass EI 
erhält: . . . . ae 

e) Der ec OUS ae 
erhält für — Religions⸗ 
unterrichts der kon 
Derbeit . —V 

ſionellen Min⸗ 

Summe Tii J 
U. [Andere perſönliche Ausgaben: 

a. Für Vertretung erkrankter, beurlaubs 
ter, verhinderter Lehrer . . 

b. Zu Umzugskoſten und zu Reiſever⸗ 
gütungen fuͤr die Lehrer anläßlich von 
Lehrerkonferenzen. 

Summe zit. I. 

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — 

— — — — — 
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| — — 

II |Beiträge: 
a. zur eg (Gejeg vom 

b. zur ei Geſeh vom 

IV. Bermaltungstoften: 

V. Zu Unterridtsmitteln: 
a. 
— der Einnahme) 

6. 

VI. [Yu Schulutenſilien: 
VD. |8ur Heizung, Reinigung und Be— 

&. 

b. 

. für Drudfachen (Shulblatt, Verſaum⸗ 

Uebertrag 

* 

22. Dede 1869) 
Summe Tit. TIL. 

a. dem Rendanten für die Verwaltung 
der Schulkafje, Aufitellung der Hebe- 
rollen, Einziehung der Schulbeiträge, 
Rechnungslegung, Schreibmaterialien 
vierteljährlich) nachträglich 

nisliſten zc.) 

Summe Tit. w. 

für Lehr⸗ und Bernmiktel (vergl. Tit.X. 

. Rehrer... zu Schreibmateria⸗ 
— Tinte, Kreide, Saiten ꝛc. 
für Beſchaffung von Materialien zum 

Zwirn, 
Wolle 2c.). (Ueber die Verwendung 
dieſes Betrages muß die ee 
Iehrerin Rechnung legen.) . 

Summe Tit. v. 

leuchtung: 
Für Brennmaterial für die Schulklaſſen 
mit Einſchluß der Anfuhr desſelben und 
des Kleinmachens des Holzes 
Für die Beſorgung des Heizens der 
Oefen und der —— der nr 
räume . . 

Seite 



Yehrige | 
Ausgabe Bu. 

MI\Pf 

Uebertrag 
c. Fuͤr die Reinigung der Schornfteine, 

Defen und Dfenröhren. . 
d. Für die Beleuchtung der Schulzimimer 

Summe Tit. VIL 
VIII. |Abgaben und Laiten: 

&. Grundabgaben . 
b. Feuerverjicherungsbeiträge . 

- Summe Til, VIEL, 
IX. |3u Bauzmweden: 

a. Zu den jährlichen Eleinen Inſtand⸗ 
fegungen 

b. ur —— eines Baufonds 
) 

JJ ſteuern 
c. Kur Berzinfung und Tilgung des am 
VEREEREN u. .%o Binfen zc. 
übernommenen Baudarlehnd, welches 
IM aaa getilgt fein ſoll 

Summe Tit. IX. 
X. IInsgemein, a en Aus 

geben, uE Dedung von Einnahme: 
usfällen und —— 

tungen . 
Geſammtausgabe 
Geſammteinnahme | 

| 
Aufgeitellt. 
Der Schul: (Gemeinde:) Vorſtand. | 

Voritehender Haushalts-Anfchlag wird von uns Hiermit be | 
ftätigt und für vollitredbar erflärt. (Nur bei Schulgemeinden, 
Scäulfozietäten anmendbar) 

——— 

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen 
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9) Leitung von Schulen, welde über das Biel der 
öffentlichen Boltsichnle hinausgehen. 

Berlin, den 26. Mai 1894. 
Auf den Bericht vom 19. April d. Is. erwidere ich der 

Königlichen Regierung, daß die Konzeſſion zur Gründung oder 
Leitung der in dem Verichte näber a Schulen, gleich= 
viel, welche Klafien der Gymnaſien oder Realjchulen fie zu er= 
feben bejtimmt find, nur ſolchen Bewerbern zu ertheilen ift, 
welche Die Rektorprüfung abgelegt haben. 

Benn daher die SKöniglide Regierung nad) ben Aus— 
führungen des Berichts an dieſer Forderung bißher allgemein 
teltgehalten hat, jo ilt Sie darin nur verfhriftsmäßig und in 
Iebereinftimmung mit dem Verfahren anderer Königlichen Re⸗ 
gierungen vorgegangen. 

Dagegen ift e8 nicht zu billigen, daß im dortigen Bezirke 
wiederholt Rektoratsſchulen von neuen Leitern ohne Weiteres 
und ſogar ohne Borwillen der AuffichtSbehörde übernommen 
worden find. 

Die Königlihe Regierung wolle Shre Befugniffe in dieler 
Beziehung bei den Detheiligten überall zur Geltung bringen 
und, nöthigenfall8 unter Androhung der Schließung der betreffen- 
den Schulen, für die Erfüllung der allgemein gültigen Bedin⸗ 
gungen Sorge tragen. 

Vermeidung von Störungen im Betriebe der Schulen 
und von Härten gegen einzelne Perſonen ermädhtige ich jedoch 
die Königliche Regierung, bei den bereitS amtirenden Leitern von 
Rekiorats⸗ und Ähnlichen Schulen den Nachweis der Reltor- 
prüfung nicht mehr zu verlangen; dagegen jehe ich feinen Orund, 

en ber gleuhen Forderung gegenüber neuen Schulleitern eine 
Uebergangsfriſt eintreten zu Laffen 

Der Minifter der en 2c. Angelegenbeiten. 
offe. 

An 
die Königliche Regierung zu . N. 

V. UL C. 1481/82. } 

9%) Forderung ber Turns und Jugendſpiele. — Bereit— 
ſtellung von Spielplätzen. 

J Berlin, den 28. Mei 1894. 
Die Anzegungen, welche von meinem Heren Amtsvorgaͤnger 

in dem Erlaffe an bie An tal-Schulfollegien und —— 
vom 27. Oktober 1882 — .b 7145 —  &entehl. f. d. Unters 
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richtsverw. für 1882 ©. 710 ff.) bezüglich einer zielbewußten For⸗ 
derung der Leibesübungen überhaupt und der Turnſpiele im 
befonderen gegeben worden find, haben ſich, wie in erfreulicher 
Weiſe zu Tage tritt, in weiteren Kreijen wirkſam erwieſen. Das 
Verſtändnis dafür, daß es fich dabei nicht nur um eine Maß— 
regel der UnterrichtSverwaltung zur Hebung bes Schultumens, 
jondern vielmehr um ein wichtige Gebiet der Volkserziehun 
überhaupt Handelt, ift allgemeiner geworden, und bankbar it 
anzuerkennen, daß durch die Bemühungen der Behörden, durch 
thatkräftige® Vorgehen von Privatperjonen und Vereinen und 
dur) die Opferwilligkeit zahlreidher Gemeinden auf diefem Ge 
biete, bejonder8 was die Crmöglidung des Turnen? und 
Spielens in freier Quft anlangt, inzwiſchen erhebliche Fortichritte 
gemacht worden find. 

Erreicht ift aber das Biel noch keineswegs. Namentlich im 
‚ben größeren Städten jtößt die Pflege der Bewegungsſpiele vor 
allem wegen de8 Mangeld an zwedmäßig belegenen und einge 
richteten Spielpläßen noch vielfach auf erhebliche Schwierigkeiten, 
an deren wenn aud allmählid, aber doch ftetig fortjchreitenber 
Ueberwindung Dan weiter gearbeitet werden muß. Die 
Unterrichtsverwaltung allein ift diefer Aufgabe nicht gewachſen; 
fie bedarf dazu der entgegenfommenben Mitwirkung aller derer, 
denen die körperliche Gejundheit, die geiftige Friſche und die fitt- 
liche Kräftigung der Jugend am Herzen liegt, um die vor Opfern 
nicht zurüdiheuende Weberzeugung, daß hierbei die Erfüllung 
ernſter a der Geſundheitspflege und der Erziehung in 
Frage Iteht, in immer weiteren reifen zu fichern. 

Einen fehr willlommenen und nad) den erzielten Erfolgen 
bewährten Beiltand auf diefem Gebiete erblide ih in den Be 
ftrebungen des Gentralausfchufjes zur Förderung der Jugend: 
und Volksſpiele in Deutichland, denen ich eben deshalb, mie 
Thon andermweit bethätigt worden ift, thunlichfte Unterſtützung ge 
währt zu jehen mwünfche. 

Nach Lage der Verhältniffe wird ed vor allem darauf ans 
fommen, die Stadtverwaltungen, foweit fie nicht ſchon zu bem 
Centralausſchuſſe in freundliche Beziehungen getreten find, für 
deilen Ziele und Unternehmungen zu intereffiren, wie fie unter 
anderem in dem 3. Jahrgange des Jahrbuches für Zugend= und 
Bollsfpiele, herausgegeben von E von Schendendorff und 
Dr. 5. 4. Schmidt, Leipzig, Voigtländer'8 Verlag, dargeftell 
find. Namentlich ift dabei für die größeren Städte, in denen 
es der Jugend nur zu oft an Gelegenheit fehlt, ſich in freier 
Luft Fröhlich u tummeln, die Anlegung und Unterhaltung gerig: 
neter Spielpläge dringend zu empfehlen, und ich erſuche Em. 
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Ercellenz ganz ergebenft, in dieſer Richtung je nach den örtlichen 
Verhaͤlmiſſen Ihren Einfluß dahin geltend zu machen, dab dem 
beranwachfenden Geſchlechte für die Bewegungsſpiele, Deren 
Verth nicht Hoch genug geſchätzt werden kann, der erforderliche 
Raum gewährt oder nicht genommen werde. 

Bon dem is des Voritehenden mwollen Ew. Ercellenz 
auch das Königlihe Provinzial-Schulkollegium und die nacdhge= 
ordneten Regierungsbehörden unter Hinweis auf den oben ge= 
nannten Erlaß gefälligit in Kenntnis feßen. 

Der Minifter der geiftlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
ſaͤmmtliche Herren Ober⸗Präſidenten 

U. M.B. 1497. 

93) Prüfung der Kompetenz zur Entiheidung von Be— 
ſchwerden in Volksſchulſachen. | 

Berlin, den 29. Mai 1894. 
Aus den bier in Volksſchulſachen eingehenden Beſchwerden 

ft oft nicht Har erfichtlih, ob es ſich um eine Angelegenheit 
Bandelt, welche im Bejchwerdewege hier zu entjcheiden ift, oder 
ob eine Berfügung in frage ſteht, gegen welche anderweite Rechts⸗ 
mittel (Klage im Berwaltungsitreitverfahren u. |. w.) gegeben 
find. Eine Berichtserforderung in Fallen der Ießteren Art, wenn 
fie nicht wegen der allgemeinen Bedeutung des Falls ausdräd- 
lid) aufgegeben wird, belaftet die Königlichen Regierungen durch 
Darlegung des Sachverhalts in nicht beabfichtigter Weiſe, führt 
aber auch häufig dazu, daß die VBeichwerdeführer aus Untennt- 
nis Des Inſtanzenzuges und im Erwartung diesſeitiger Ent⸗ 
ſcheidung verjäumen, das durch Gele geboterre Rechtsmittel frift- 
erecht einzulegen. Um bierin Wandel zu fchaffen, ermächtige ich 
ie Königlichen Regierungen, von der erforberten Berichteritattung 
änftweilen abzufehen, wenn aus der dort vorhandenen Kenntnis 
des Sachverhalts fich ergiebt, daß es ſich um eine Angelegenheit 
— in welcher die Entſcheidung nicht mir zuſteht, ſondern 
er Inſtanzenzug anderweit geſetzlich geregelt iſt. In Fäaͤllen 

ſolcher Art iſt der Beſchwerdeführer ausdrücklich auf das ihm 
ſtehende Rechtsmittel hinzuweiſen und ohne weitere ſachliche 

Berihterftattung die Beichwerde unter abſchriftlicher Mittheilung 
ber erfolgten Rechtöbelehrung zurückzureichen. Ich behalte mir 
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vor, auf eine dahin gehende Anzeige ausnahmsweiſe fachlichen 
— zu erfordern, wenn ich dies als wuͤnſchenswerth anfehen 
müßte. 

An 
fämmtlihe Königliche Regierungen. 

Abſchrift erhält das Königlide Provinzial-Schulfollegium 
zur Kenntnis. 

Der Minijter der aa 20. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
das — Provinzia-Schullollegium Bier. 

U. 111. D. 1448. 

94) Ausbildung und Prüfung der Zurnlehrer und 
Zurnlehrerinnen. | 

Berlin, den 4. Juni 189. 
Nachdem e3 bereits früher nothwendig geworden war, hin- 

fihtlih der Anmeldungen zu den bei der biefigen Königlichen 
urnlehrer-Bilbungsanftalt itattfindenden Kurſen und Prüfungen 
ein anderes Verfahren vorzujchreiben, als in den Behttiwentungen, 
betreffend die Aufnahme in die an der Königlichen Zurnlehrers 
Bilbungsanftalt in Verlin abzuhaltenden Kurje zur | 
von Turnlehrem umd von Turnlehrerinnen vom 6. Juni 
24. November 1884 und m den Prüfungdorbnungen für Zum 
lehrer und Turmlehrerinnen vom 22. Mai 1890 vorgefehen war, 
— ſich neuerdings auch ſonſt noch Abanderungen einiger in 
ieſen getroffenen Anordnungen als unabweislich erwieſen, mit 

Rückſicht auf welche eine Umarbeitung jener Vorſchriften angezeigt 
ien. 
An Stelle der vorgenannten Beſtimmungen und Prüfungs: 

ordnungen, die hierdurch aufgehoben werden, treten fortan bie 

1) Beftimmungen, betreffend die Aufnahme in bie Königliche 
Zurnlehrer-Bifdungsanftalt m Berlin, 

2) Beitimmungen, betreffend die Aufnahme in bie an ber 
Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt in Berlin abzus 

’ er Kurſe zur Ausbildung von Turnlehrerinmen, 
3) Pruͤfungsordnung für Fo 
4) Prüfungsordnung für Turnlehreriunen 

— 15. Mai d. 38. — U. IH B. 1477. Je 30 
emplare der vorbezeichneten Vorſchriften ſind beigefuͤgt. 
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Die Königliche Regierung wolle dementfprechend bas Er: 
torderliche veranlaffen. 

Der der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

1 öni Regierungen. inne — gliche giexung 

a. Beſtimmungen, betr. die Aufnahme in die Königliche 
Zurnlebrer-Bildungsanftalt zu Berlin. 

8. 1. 
— Anſtalt iſt dazu beſtimmt, Lehrer für die Ertheilung 

Turnunterrichts an Schulen auszubilden. 

8. 2. 
Sur Theilnahme an den alljährlich ftattfindenden Kurfen, 

ern Anfang und Dauer im Staatsanzeiger und im Gentral- 
blatte für die gelammte Unterrichtö-Berwaltung in Preußen fowie 
* die Königlichen Provinzial-Schulkollegien und Regierungen 
elannt gemacht wird, find geeignet alle —* höherer — 
witalten, die Kandidaten des höheren Lehramtes, melde 
viffenfchaftliche Prüfung beitanden Haben, mit der Maßgabe, daß 
Ye — der Theilnahme am Kurſus auf das Seminar- oder 

ahr nicht erechnet wird, und Volksſchullehrer nach 
zeſtandener gmeiter Prüfung 

Nur Lehrern in no nicht vorgerücktem Lebendalter, vor- 
— — iſt die Theilnahme an einem Kurſus 
a empfehlen 

er, welche nicht dem preußiſchen Staatsverbande ange 
wen, Türmen, ſoweit es Font die Berhältnifie der Anftalt ge⸗ 
tatten, ausnahmsweiſe aufgenommen a wenn Aus 
relbımg durch Vermittelung ihrer Landesbehörbe oder deven 
Hesfeitigen Wertreier erfolgt. 

8. 3. 
Der Armeldung, welche bei der vorgeſetzten Dienftbehörbe 

maubringen ift, find beizufügen 
1) ein auf befonderen Bogen zu ſchreibender kurzer Lebens⸗ 

lauf, der beſonders auch uͤber die turneriſche Ausbildung 
des Bewerbers Auskunft giebt, 

2) ein iches Zeugnis darüber, daß ber Körperzuftand 
md die Geſundheit des Bewerber deſſen Ausbildung 
zum Zurnlehrer gejtatten 

3) da8 Zeugnis über die abgelegte NEE 

1894, 
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4) ein von einem Zurnlehrer auszuſtellendes Zeugnis über 
Die erlangte turneriſche Tyertigfeit. 

Die Anlagen der Anmeldung find zu einem Hefte vereimigt 
einzureichen. Ä | 

8. 4. 
Die zum Kurfus Einberufenen werden von dem Anftaltsarzte 

auf ihren Gejundbeitszuftand unterſucht, auch einer Prüfung m 
Turnen unterworfen, in welcher ein gewiſſes Maß Förperlider 
Kraft und turneriſcher Fertigkeit nachzumeifen ift (Armbeugen und 
jtreden am Red und Barren, Felgaufſchwung, Wende und Kehre, 
Klettern und Hangeln an den Tauen, ein mäßig hoher Sprung 
u. dergl.). 

Bon dem Ergebniſſe diefer Ermittelungen gangt die Ent: 
ſcheidung über die endgültige Aufnahme in den Kurfus ab. 

8. 5. | 
° Der Unterricht in der Anftalt ift unentgeltlich. Die duch 

den Aufenthalt in Berlin 2c. entftehenden Koften find von den 
Theilnehmern am Kurfus felbit aufzubringen. Zwar werden in 
dazu geeigneten Fällen an preußifche Staatsangehörige Beihülfen 
ewährt, jedoch lediglich für den Unterhalt hier, während Bei: 
hie zu den Koften der Her- und NRüdreile, der Vertretung im 
mte, des Unterhaltes der zurüdbleibenden Familie oder dergl 

nicht bewilligt werben. 
Die gewährten Beihülfen werden am Ende jedes Monat 

gezahlt. | | 

86 
Um bier fogleich bei der Entichliegung über die Einberufung 

um Kurfus einen zuverläfjigen Ueberblid über die aus Staats: 
—* etwa zu gewährenden Beihülfen gewinnen zu können 
muß jeder Bewerber bei der Anmeldung nach ſorgfältigſter Prüfung 
feiner Verhältniffe beitimmt nachweifen und unter Umftan 
amtlich” beglaubigen laffen, daß ihm für feinen Unterhalt bie 
die erforderlichen Mittel, bei deren Bemeſſung u. a. das gefteigert 
Bedürfnis einer kräftigen Koſt a berüdfichtigen ift, voll zur Ber 
fügung ftehen, oder welcher ig er dazu bedarf. ebei 
Bewerber hat demnach gewiſſenhaft anzugeben, wie viel ihm voı 
dem Einkommen feiner Stelle für jeden Monat der Kurfusdaue 
nad Abzug etwaiger Bertretungsfoften, der zur Unterhaltung de 
Angehörigen erforderlihen Summe, der in ber Heimath zı 
zahlenden Abgaben u. ſ. w. ausfchließlih zur Beitreitung de 
Koften feines Hiefigen Aufenthaltes ficher zur Verfügung bleibi 
ob und welche Unierftüßungen ihm aus der Schulfafje oder foni 
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gewägıt werden und, wiepiel er aus eigenen Mitteln aufbringen 
ann. 

Nah Aufnahme in den Kurſus vorgebradte Unterftügungs: 
gejuhe können nur in foldhen Fällen in Erwägung genommen 
werden, in denen das Bedürfnis einer außerordentlichen Beihülfe 
nahweislih in Folge unvorhergefehener Vorkommniſſe eitiges 
treten iſt. 

8.7 
. Die Theilnehmer am Kurſus haben ſich aus eigenen Mitteln 

die in der Anſtalt übliche Turnkleidung zu beſchaffen. 
Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Minifter der geiftlichen ze: Angelegenheiten. 
Boſſe. 

t. I. B. 1477. II. 

db. Beſtimmungen, betr. die Aufnahme in die ander König— 
lichen Turnlehrer-Bildungsanſtalt in Berlin abzuhal— 
tenden Kurſe zur Ausbildung,von Turnlehrerinnen. 

| 
Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen werden in ber 

Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt in Berlin (SW. Friedrich: 
ftraße 229) alljährlid — etwa drei Monate dauernde. — Kurſe 
abgehalten, deren Anfang im Stantsangeiger, in. den Amts⸗ 
blättern und in dem Gentralblatte für die gefanmtg Unterrichts: 
Verwaltung in Preußen befannt gemacht wird. 

ur 8.2, — F 

Zur Theilnahme geeignet ſind an erſter Stelle Bewerberinnen, 
welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht 
nachgewieſen er 3 % 

_ Andere Bewerberinnen können, joweit es jonit die Verhält- 
nie der Anjtalt geftatten, aufgenommen werden, wenn jie das 
19.*) Lebensjahr überſchritten haben ‚und die erforderliche Schul- 

g nachweilen. . SSR 
Bewerberinnen im Alter von mehr ald 35 Jahren können 

— unter beſonderen Verhältniſſen ausnahmsweiſe zugelaſſen 
werben. J 

8. 3 
Die Geſuche um Aufnahme ſind an den Unterrichtsminiſter 

zu richten und von den in einem Lehramte ſtehenden Bewer 

*) Bis zum 1. DHober 1897 genügt die Vollendung des achtzehnten 
Khensjahres (vergl. Seite 486). 5 

a 298 
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berinnen bei der vor a Dienftbehörde, von anderen Bewer 
berinnen bei derjenigen lihen Regierung, in Deren Bezirk 
die Betreffende — ſpäteſtens bis zu den in ben Bekannt 
— angegebenen Terminen anzubringen. Die in VBerfin 

Bewerberinnen, weldhe in keinem Lehramte en 
her Geſuch bei dem Königlichen Bolizei- Präfidium in in 
einzureichen. 

Dem Gefuche find —— 
1) ein auf beſonderen Bogen zu ſchreibender kurzer Lebens⸗ 

lauf, in welchem beſtimmt anzugeben iſt, ob bie Bewer 
berin bereit3 turnerifche Fertigkeit befigt und auf melde 
Weile jie ſich dieſelbe angeeignet hat, 

2) ein Zeugnis über normalen Gefundheitszuftand, weldyes 
von einem zur ‘Führung eines Dienitfiegels berechtigten 
Arzte außgeh ellt jein muß; 

außerdem: 
3) von ſolchen, die bereits eme Prüfung als Lehrerin = 

ſtanden haben: 
a. das Zeugnis über Diefe Prüfung, 
b. ein Zeugnis über ihre bißherige Woatigkeit als Lehrerin 

oder in Ermangelung eines ſolchen ein von einem 
Geiftlihen oder der Ortsbehörde ausgeftelltes Fuͤh⸗ 

rungszeugnis; | 
4) von anderen Bewerberinnen: 

a. ber Geburtsſchein, 
b. ein Nachweis über bie erlangte Schulbildung, 
c. ein amtliches —— | 

Die über Geſundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu⸗ 
bringenden Zengniſſe müflen in neuerer Zeit ausgeſtellt fein. 

Die Anlagen des: Gefuches find zu einem Hefte vereinigt 
einzureichen. 

8. 4. 
Die nach den vorgelegten Zeugnifjen für geeignet befundenen 

und einberufenen Bewerbermnen werden vor Zulaflung zum 
Kurſus erforderlichen Falles einer ärztlichen Unterfuchung umter- 
mworfen; auch bleibt e8 dem Direftor der Königlichen Turnlehrer⸗ 
Bildimgsanftalt vorbehalten, unter Umftänden behufs Q, 
ob die Bewerberinnen die erforderliche Schulbildung befiten, eine 
befondere Prüfung anzuordnen. 

Bon dem Ergebniffe diefer Ermittelungen hängt die Ent» 
fheibumg über Die mbgültige Aufnahme in —* us ab. 

8. 5. 
Der Unterricht in der Anſtalt iſt mmentgeltlich. Die durch 

den Aufenthalt in Berlin ꝛc. entftehenden Koſten find von ben 
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Theilnehmerinnen am Kurfus felbit aufzubringen. Zwar werden 
m dazu geeigneten ‘Fällen Unterftüßungen bis zur Höhe von 
0 A monatlih aus Staatsfonds gewährt, jedoch Tediglich für 
den Unterhalt Bier, während Beihlilfen zu den Koften ber Na 
neck der Vertretung im Amte u. ſ. m. nicht bewilligt 
werden. 

Die gewährten Unterftägungen werden am Ende jedes 
Monats gezahlt. 

8. 6. 
Um bier fogleich bei der Entichliekung über Die Eimberufung 

pm Kurſus einen auverläffigen Ueberblid über die aus Staats⸗ 
ends eva zu gewähnenden Unterftüßungen gewirmen au Tönen, 
mß jede Bewerberin bei der Anmeldung nach Torgfältigfter 
Prüfung ihrer Verhältniſſe beftimmt nachweiſen und unter Um- 
finden amtlich beglaubigen laſſen, baß ihr für ihren Unterhalt 
jier die erforderlichen Mittel, bei bern Bemeſſung u. a. das 
jeſteigerte Bedürfnis einer Zräftigen Koſt zu berädjichtigen ift, 
ml zur Verfügung ftehen, oder welcher Beihülfe fie Dazu bedarf. 
de Bewerberin hat demnach gemiljenhaft anzugeben, wie viel 
dr während ihres Hiefigen Aufenthaltes für jeden der drei Mo- 
tate der Kurfusdauer von dem Einkommen ihrer Stelle verbleibt, 
jb und welche Unterjtüßungen ihr aus der Schulkaffe oder fonft 
jeährt werden, und wie viel fie aus eigenen Bitten auf- 

gen farm. 
Nah Aufnahme in den Kurfus vorgebrachte Unterſtützungs⸗ 

kinde können nur in folgen Fällen in Erwägung genommen 
verden, in denen das Bedärfniß einer angerordentlihen Beihülfe 
Se in Folge anvorhergefehener Vorkommniſſe einge- 

en iſt. 

8. 7. 
‚ Eine bejondere Turnfleidung wird nicht verlangt, nur Dürfen 
ne Kleidungsſtücke die freie Bewegung bed Körpers, namentlich 
er Arme, wicht hemmen. Das Kleid muß die Füße frei laſſen 
ie Abſaͤtze an den Lederjchuhen müflen breit und dürfen, außen 
jemeflen, nicht über 1’/s Gentimeter hoch fein. 

Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Minifter der geiftliden ꝛc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

1. M. B. 1477. I. 
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ec. PBrüfungs-Drdnung für Zurnlebrer. 

| 8.1. 
ur Abhaltung von Prüfungen für Turnlehrer ift in Berlt 

eine Kommiſſion gebildet, in welcher der Direktor der Königliche 
Tuurnlehrer-Bildungsanjtalt den Vorſizz führt. 

8. 2. 
Zur Prüfung werden zugelafjen: 

1) Bewerber, welche bereit3 die Befähigung zur Ertheilun 
von Schulunterricht vorjchriftsmäßig nachgewieſen haben 

. 2)- Stmödtrende, jedoch nicht vor vollemdetem fuͤnften Semeſte 
5) ausnahmsmweife auch andere Bewerber, werm fie die Neik 

prüfung an einer höheren Lehranitalt mit fechsjährige 
Lehrgange oder die Prüfung nad Abfchluß der Unte 
ſekunda einer neımftufigen höheren Lehranfialt beitandı 
und das 22. Lebensjahr überjchritten Haben. 

Soolche Bewerber, weldse dem preußiſchen Staatsverbani 
nicht angehören, kömen ausnahmsweiſe zugelaffen werden, war 
ihre Anmeldung durch Bermüttelung. ihrer Landesbehörde od 
deren diesſeitigen Vertreier erfolgt. 

Sr 3— 
Die Prüfung findet in der Negel im Februar ftatt und wu 

in den Räumen der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt hie 
ſelbſt, SW. Friedrichſtraße 229, abgehalten, 

Der Termin wird durch den Staatsanzeiger und durd d 
Amtsblätter jowie durch, das Centralblatt für die gefammte Unte 
richtöverwaltung in Preußen bekannt gemacht. | 

8. 4. 
Die Anmeldungen find an den Unterritsminifter zu richt 

und von den in einem Lehramte ftehenden Bewerbern bei d 
vorgejegten Dienjtbehörde, von anderen Bewerbern bei derjenigt 
Königliden Regierung, in’ deren Bezirk der Betreffende woh 
fpäfelteng bis zum 1. Januar anzubringen. " Die m 2 
wohnenden Bewerber, welche in feinem Lehramte jtehen, Haben ih 
Meldung bei dem Königlichen Polizei-PBräfidiun in Berlin ehr 
falls bis a 1. Januar einzureichen. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein auf befonderen Bogen zu fchreibender kurzer Leben 

lauf, auf deſſen Titelblatte der Vor- und Zuname, d 
da3 Alter, die Konfejlion und die derzem 

Stellung des Bewerbers anzugeben ift, 
2) ein ärztliches Geſundheitsatteſt, 
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= ein Zeugnis über bie erlangte turneriſche Ausbildung; 
anßerdem: 

4) von ſolchen, welche bereits eine Prüfung ala Lehrer bes 
itanden haben: 
a. das Zeugnis über Diele Prüfung, 
b. ein Zeugnis über die bisherige Ken amkeit ald Lehrer 

oder in Ermangelung -eines foldhen ein amtliches 
Führungszeugnis; 

5) von den übrigen in $. 2 unter b. und c. en 
Bewerbern: 
a. der Beburtsichein, 
b. e en Führungszeugnis, ausgeftellt von der Univerfität3- 

“oder von der Drtsbehörde, 
e. von den Nichftudirenden dad Sculzeugnis über die 

beitandene Reife: oder Abichlußprüfung. 
Die über Gejundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu- 

bringenden Zeugniſſe müſſen in neuerer Zeit ausgeftellt fein. 
| Die Anlagen jeder Meldimg find zu einem Hefte vereinigt 
einzureichen. 

‘8.5. 
Die Prüfung ift eine theoretiſche — fhriftliche und münd- 

lihe — und eine praftifche. 

8. 6. 
Die ſchriftliche Prüfung beſteht in Anfertigung einer Klauſur⸗ 

arbeit über ein Thema aus dem Bereiche des Schulturnens und 
je nah dem Ermeflen der Kommilfion aud in Beantwortung 
einzelner Fragen aus dem Gefantmtgebiete Der Brüfungsgegenitänbe. 

8. 7. 
Die mündlide Prüfung eritredt ſich 

1) auf die Kenntnis der wichtigiten Erfcheinungen aus der 
Geſchichte des Turnweſens, namentlid) der neueren Zeit, 
auf die Aufgabe und Methode des Turnunterrichtes, auf 
die Beichreibung und Entwidelung von Turnübungen, 
auf die Beltimmung, Begrenzung und Gruppirung des 
Uebungsſtoffes für die verfchiedenen Alters und Klaſſen— 
Itufen, auf die durch dad Studium von Fachſchriften ge⸗ 
wonnene Kenntnis der Turnlitteratur und der Zurnfprade: 

2) auf die Bejchreibung der für das Schulturneht geeigneten 
Uebungsgeräthe und die Art ihrer Verwendung, auf Die 
Anlage und Einrichtung der Turnräume; 

3) auf Die Kenntnis des menjchlichen Körpers nad) feinem 
Bau und nad feinen Lebensäußerungen (f. Anlage a.), 
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des Einflufſes der kurnerifchen Uebungen auf Diele ſowie 
der beim Turnen zu beobadhtenden Ge —— und 
auf bie -eriten :n —* Hülfeleiftungen bei etwa vor: 
tommenden Unfällen; 

4) bei denjenigen Bewerbern, welche eine Zehrerprüfung = 
abgelegt haben, auf die Kenntnis der wichtigiten Er- 
——— und Unterrichtsgrundfähe. 

8. 8. 
‚Die praktiiche Prüfung eritredt ſich 
1) auf die Darlegung der körperlichen Tyertigfeit in den 

Uebungen des Schulturnens, 
2) auf den Nachweis bes erforberfichen Lehrgeſchickes in be 

fonderen Lehrproben. g | 
2. 

Bewerber, welche zuglei die Befähigung für Ertheilung 
des Fecht⸗ ober Schwimmunterrichts (f. Anlage b.) nachzumeifen 
münjhen, werden in dieſen Fächern befonders geprüft. ' 

8. 10. | 
Jeder Bewerber hat vor dem Eintritt in die Prüfung eine 

Gebühr von 10 Mark zu entrichten. 

8. 11. 
Diejenigen Bewerber, welche bie Prüfung beitanden Haben, 

erhalten ein Befähigungszeugnis. Die Stempelgebühr für das 
Beugnis beträgt 1 Markt 50 Pfennige. | 

Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Minilter der en 2c. Angelegenheiten. 
oife. 

U. mM. B. 1477. 1. 

Anlage a. 

Kenntnis des menſchlichen Körpers. 
Ueberjicht über Die Organe des menjchlichen Körpers, über 

ihre Lage und ihre Funktionen. 
Dad Knochengerüſt als Grundlage bes Bewegungs: 

apparates; die Schädellnochen nur im allgemeinen, Die Wirbel: 
fäule nad) Form und Bufammenjegung, der Bruftlorb, ber 
Schulter: und Bedengürtel, die Gliedmaßen. — Bon einer ind 
Einzelne gehenden Beichreibung der Knochen wird abgejehen. — Die 
Bo Smweilen der Knochen, namentlich Die Ba vb Era 

uskeln des Knochengerüſtes: Bau und — 
der — im allgemeinen, die wichtigeren oberflächlichen 
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kein und Mustelgruppen, ihre Lage und Die Bewegungen, welche 
fe zultande bringen. 

Die äußere Haut, t Bau und ihre Funktionen. 
Das Herz und der Blutkreislauf, die verichiedenen Arten 

der Blutgefäße, der Verlauf der größeren Gefäße; Kenntnis der 
Stellen, an denen größere Pulsadern äußerlich zu fühlen find. 
Das Blut als Ernährungsflüffigkeit. Die Lymphgefaͤße (Saug- 
adern) und die Lymphe. 

Die Lunge und bie Athmungsmuskeln, der Athmungsvor⸗ 
gang, die Bedeutung des Athmens für die Blutbildung. 

Das Nervenſyſtem im allgemeinen; Gehen, Rüdenmarf, 
Rerventnoten (Sanglien). a und Empfindunganerven. 
Berlauf der größeren Ntervenftränge. 

Die Verdauungsorgane: die einzelnen Theile berjelben 
nah Form, Lage und Thätigkeit. 

Anlage b. 
Die en, rüfung bejteht aus 

1) einer Ars en Prüfung ng, umfajlend das Schulſchwimmen 
al8 Dauerſchwimmen, die 0 (Fuß: und Kopf- 
Iprünge), das Waſſertreten, Tauchen, Schwimmen 
bem Waller, das Retten im Waller Verunglüdter und i 
Behandlung bis zur Ankunft eines Arztes; dazu eine L 
probe behufs Nachweiſes bes erforderlichen Ba 

2) einer theoretiichen Prüfung, die ſich erftredt auf die Be: 
Kar und Bergliederung der Schmwimmbewegungen, 
die Methode des Schwimmunterrichtes, die Einrichtung, 
Ausftattung und Leitung von Schwimmanftalten. 

d. Prüfungs-Ordnung für TZurnlehrerinnen. 

Zur Abhaltung von Bringen für Zurnlehrerinnen it in 
Berlin eine Kommiffion gebildet, "in welcher der Direktor der 
Königlichen Zurnlehrer-Bildungsanftalt den Vorfig führt. 

3. 2 
Zur Prüfung werden zugelaffen: 
1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung 

von Schulunterricht vorjhriftsmäßig nachgemielen Haben, 
2) fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine gute Schulbildung 

nachweiſen und das 19.*) Lebensjahr überfchritten haben. 

*) Bis zum 1. Dftober 1897 genügt die Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres (vergl. Seite 485). 
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Sole Bewerberinnen, welche dem preußifchen Stantsver- 
bande nicht angehören, können ausnahmsweiſe zugelaffen werden, 
wenn ihre Anmeldung durch Vermittelung ihrer LQandesbehörde 
oder deren diesſeitigen Vertreter erfolgt. 

| Ä 893. 
Die Prüfungen finden. jährlich zweimal (in der Regel m 

Mai und im November) ftatt und werden: in den Räumen der 
Königlichen Turnleheer:Bildungsanftalt hierſelbſt, SW, Friedrich⸗ 
ſtraße 229, abgehalten. — 

Die Termine werden durch den Staatsanzeiger und durch 
die Amtsblätter ſowie Durch das Centralblatt für die geſammte 
Unterrichts-Verwaltung in Preußen hekannt gemacht. 

— 8.4 | 
Die Anmeldungen find an’ den Unterrichtsminiſter zu richten 

und von den in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen be 
der vorgelegten Dienjtbehörde, von anderen Bewerberinnen be 
derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende 
Bohn ſpäteſtens bi3 zum 1. April bezw. 1. Oktober anzubringen. 
Die in Berlin mohnenden Bewerberinnen, welche in feinem Lehr 
amte ftehen, haben ihre Meldungen fpäteftens bis zum 1. April 
bezw. 1. Dftober bei dem Königlichen Polizei-Präfidium m 
Berlin einzureichen. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein auf betonderen Bogen zu jchreibender kurzer Leben‘ 

lauf, auf defjen Titelblatte der Vor- und Zuname, di 
dienftlihe Stellung, der Wohnort, da8 Alter und du 
Konfeffion der Bewerberin anzugeben ift, 

2) ein ärztliche Gejundheitsatteit, 
3) ein Zeugnis über die erlangte turnerifche Ausbildung, 

außerdem‘ 
4) von folcdhen, welche bereit8 eine Prüfung als Lehrenz 

beitanden haben: 
a. das nen über dieſe Prüfung, 
b. ein Zeugnis über ihre bisherige Thätigkeit alt 

Zehrerin oder in Crmangelung eines folchen em 
Führungszeugnis, ausgeftellt von einem Geiſtlichen 
oder von der Ortsbehörde; 

5) von den übrigen in $. 2 unter 2 bezeichneten Bewerberinnen: 
a. der Geburtsſchein, 
b. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung, 
c. ein amtliches Führungszeugnis. 

. Die über Gefundheit, Yührung und Lehrthätigkeit beizu— 
bringenden Zeugniſſe müfjen in neuerer Zeit ausgeltellt fein. 
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Die Anlagen jeder Meldung find zu einem Hefte vereinigt 
einzureichen.  ... — 

— Ve | 
Die Prüfung ift eine theoretiſche — ſchriftliche und mündliche 

— und eine praltiide. 6. Ä 
6 | 

Die Schriftliche Prüfung befteht in der Anfertigung einer Klauſur⸗ 
arbeit über ein Thema aus dem Bereiche des Shultmens, 

= ZZ 8.7. | m 
Die mimdiihe Prüfung erftredt ih  — | 
1) auf die Kenntnis der wichtigften Erjcheinungen aus der 

Gefchichte des Turnweſens, namentlich der neueren Zeit, 
auf bie Aufgabe und die Methode des Mädchenturieng, 
auf die Beſchreibung und Erflärung von Turnübungen, 
auf die Entwidelnmg derjelben von den einfachen Formen 
zu den zuſammengeſetzten, auf Beltimmung, Begren⸗ 
ung und Gruppirung des Uebungsſtoffes für die ver- 
(iebenen Alteröftufen und auf die Kenntnis einiger Fach⸗ 

ſchriften: ER — an 
2) auf die Beichreibung der für das Mädchenturnen ges 

eigneten Uebungsgeraͤthe und die Art ihrer Anwendung; 
3) auf die Kenntnis des menschlichen Körpers nach feinem Bau 

und nach feinen Lebensäußerungen (f. Anlage), des Einfluſſes 
der turnerifchen Hebungen auf diefe, der beim Turnbetriebe 
zu beobacdhtenden Gefundheitäregeln und der eriten noth= 
wendigen Hülfeleiftungen bei etwa vorkommenden Unfällen, 

8.8. 
Die praftifche Prüfung erjtredt fi) 
1) auf die Darlegung der förperlichen ?yertigfeit in den 

Uebungen des Mädchenturneng, 
2) auf den Nachweis des erforderlichen Lehrgeſchickes in bes 

fonderen Lehrproben. 
9 

Jede Bewerberin hat vor dem Eintritt in die Prüfung eine 
Gebühr von zehn Mark zu entrichten. — 

8. 10. 
Diejenigen Bewerberinnen, melde die Prüfung beitanden 

—— erhalten ein Befähigungszeugnis. Die Stempelgebühr 
ür das Zeugnis beträgt 1 Markt 50 Pfennige. 

Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

D. nI. B. 1477. U. 
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Anlage. 

Kenntnis des menfhlihen Körpers. 

Ueberſicht über die Organe des menschlichen Körpers, über 
Ühre Lage und ihre Funktionen. 
Bi Das Knochengerüſt als Grundlage des Bewegungs⸗ 

parateß; Die Schädelknochen nur im allgemeinen, bie Wirbel⸗ 
Quie nah Form und Zuſammenſetzung, ber Brufflorb, der 
Schulter⸗ und Bedengürtel, die Gliedmaßen. — Bon emer 
ind Einzelne gehenden Beichreibung der Knochen wird abgejehen. 
— Die Berbindungsmweilen der Knochen, samentlich die Gelenk⸗ 
»erbindbungen. 
Die Musteln des Knocdengerüftes: Bau und Thaͤtigkeit 
ber Muskeln im allgemeinen, die wichtigeren oberflächlichen 
Muskeln und Muskelgruppen, ihre Lage und die Bewegungen, 
welche fie zuſtande bringen. 

Die äußere Haut, ihr Bau und ihre Funktionen. 
Das Herz und der Blutkreislauf, die verjchiedeneg Arten 

der Blutgefäße, der Verlauf der größeren Gefäße; Kenntnis ber 
Stellen, an denen größere Pulsadern äußerlich zu fühlen find. 
Das Blut als Ernährungsflüffigfeit. Die Lymphgefäße (Saug- 
adern) und die Lymphe. 

Die Lunge und die Athmungsmuskeln, der Athmungsvor- 
gang, Die Bedeutung bes Athmens für die Blutbildung. 

Das Nerveniyitem im allgemeinen, Gehirn, Rüdenmart, 
Nervenknoten (Ganglien). Bewegungs: und Empfindungsnerven. 
Berlauf der größeren Nervenitränge. 

Die Berdauungdorgane: die einzelnen Theile derſelben 
nah Form, Lage und Thätigfeit. 

95) Neuordnung des höheren Mädchenſchulweſens. 

Berlin, den 31. Mai 1894. 
Beifolgend überfende ich dem Königlichen Provinzial-Schul- 

tollegium — der Königlichen Regierung — je ein Druderempfar 
1) meines Erlaſſes vom heutigen Tage — U. III.D. 12604 

—, betreffend Einrichtung, Aufgabe und Ziel der Mädchen: 
Ihulen mit „Allgemeinen Borjchriften für die über das 
Ziel der Volksſchule Hinausgehenden Mädchenjchulen“, 
fomwie den — für die höhere Madchenſchule, 

2) meines Erlaſſes vom heutigen Tage — U. III. D. 1260b 
— , betreffend die Prüfungen ‚für die Lehrerinnen nebit 
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der —— ber Wifſenſchaftlichen Prüfung ber Lehre 

zur Reini und Beachtung. 
Mitabgedrudt find in dem beifolgenden Exemplar die älteren 
nee 

bie inzial — 
Abſchrift nebft einem Druckexemplare der vorbezeichneien 

Elaſſe und — ** theile ich Eurer Excellenz zur gefälligen 
Keuntnisnahme ganz ergebenft mit. 

Der Minifter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
Tanmtliche Königliche Herren OberPräfidenten. 
V. IH. D. 1260 UI. 

Berlin, den 31. Mai 1894. 

—— 
benen —— für die pe ie ex Gel 4 eine Reihe 
beftimmter Schulformen für die Erziefung der weiblichen Jugend 
als ausſchließliche Hinzuftellen, jo waltet Bierfür ein Bedürfnis 
auch infofern nicht ob, als i iu ben Mädchenichulen Berechtigungen 

Art, welche für ‚ben fünftigen Lebensgang von * 
Bebentung wären, nicht erworben werden. 

Ans diefen mansigfachen Formen —— ſich allmählich 
— beſtimmter Gattung herausgebildet, die Mitielſ ng 

äußere und innere Geſtaltung durch Die Allgemeinen Be⸗ 
vom 15. Oktober 1872 (Gentr. BL. 1872 ©. 585 ff.): 

ift, mıd bie höhere Mäbchenfchule, deren einheitliche. 
ben Lehrplan vom 6. Dftober 1886 (Gentr. OL 

1887 ©. 235) angebahnt ift, Die aber im Uebrigen der gleiche 
mäßigen Regelung noch entbehrt. 
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WBereits im Sabre 1891 gab es. im preußiichen Staate 
120 Mädchenſchulen mit 7 und mehr aufiteigenden Klaffen und 
mit Unterricht in zwei fremden Sprachen (höhere Mädchenſchulen). 
Es it daher an ber Zeit, der Lehrarbeit diefer Schulen Ziel 
und Richtung zu geben. 

Neben den anliegenden Allgemeinen Vorſchriften, welche für 
alle Mädchenfchulen, die über das Ziel der Volksſchulen hinaus⸗ 
ehen, ®eltung haben, joll dies betreff3 der höheren Mädchen: 

hulen durch den in der Anlage 2 beigeſchloſſenen Lehrplan ge: 
fchehen, welchen ich nach eingehender Prüfung der meinen Herren 
Amtsvorgängern und. mir ſelbſt in nicht. germger Zahl einge- 
reichten Vorſchläge uud nah Anhörung bewährter, beſonders 
tüchtiger Schulräthe und Schuldirektoren habe aufitellen alien. 
Diefer Lehrplan fol vom 1. April 1895 ab den bejonderen Lehr⸗ 
plänen für die höheren Mädchenſchulen allgemein zu Grunde 
liegen. 

Wenn der Lehrplan im Widerjpruch mit den Wünfchen und 
Anträgen mancher Mädchenfchuldirektoren für die Höhere Mäbchen: 
Schule nicht zehn, fondern nur neun Jahreskurſe vorjchreibt, jo 
war dafür zunächſt die Thatſache beitimmend, daß an vielen 
Schulen, welche zehn aufiteigende Klafjen haben, die oberjte Klafie 
eine verhältnismäßig geringe Schülerinnenzahl hat, und daß an 
anderen Schulen die größere ‚Schülerinnenzahl in dieſer Klaſſe 
wır daher rührt, daß fie als Vorklafje für eine mit der Anſtal 
verbundene Rehrerinnens-Bildungsaujtalt dient. Abgeſehen davon, 
baß der Verſuch der Löfung der dadurch entitandenen Doppel: 
aufgabe mwejentlihe Bedenken gegen fi bat, iſt Das Bedürfnis, 
welches die bezeichnete Einrichtung befriedigen folte, bejeitigt, 
nachdem durch die Verfüguug vom 2. Jauuar 1893 (Geutr. BL 
1893 ©. 252) allgemein angeorduct ift, daß ſaͤmmtliche Lehrerin⸗ 
nen-Bildungsanftolten 3 Jahresburſe haben follen. 

Stärfere Gründe ald die von ben augenblisflihen Frequenz 
verhältniffen Hergeleiteten Liegen für. mid in der Sache Felbft 
„REinmal jtellt ein neun Jahre hindurch ununterbrocdden fort 

geſetzter Schulbeſuch eine jo ſtarke Anforderung. an die geiftigen 
und an die förperlidhen Kräfte der Mädchen, daß fie nad) Abſchluß 
einer foldhen Beit nothwendig einer Erholung oder doch einer 
weſentlichen Erleichterung bedürfen. 

:  & ilt ferner anzunehmen, daß ein junges Mädchen, weldet 
neun Sabre hindurch unter jo günſtigen Umijtänden, wie fie den 
öglingen der höheren Mädchenfchulen in der Regel zuitatien 
mmen, Schultenutniffe gefammelt hat, das Bedürfnis empfinden 

wird, jeine weitere Bildung freier und jelbitändiger zu fischen, 
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als es möglich it, wenn es unter dem Zwange der Schule in 
den bisherigen Formen auch in den Lebrgegenftänden weiter 
lemen joll, weldyen es meder ausgejprocdhene Neigung uoch be- 
iondere Befähigung entgegenbringt. 

Dagegen hat die große Mehrzahl der jungen Mödchen bei 
ihrem Abgange von der Schule das Bedürfnis, ihre Kenntniffe 
in einzelnen Zehrgegenftänden zu ergänzen und Dadurd ihre 
allgemeine Bildung zu erweitern und gu vertiefen. Es iſt als 
ein Mangel der Mädchen: Schulerziehung empfunden worden, 
dab eine Gelegenheit hierzu fehlt. Diejelbe wird fich leicht bieten, 
wenn fi der höheren el wahlfreie Lehrkurſe ans 
gliedern, in welchen die aus der Schule entlafjenen Mädchen in 
freierer, vielleiht auch in mehr wiljenjchaftlicher Form weiteren 
Unterricht erhalten. Die Gegenjtände diefer Kurſe werden vor- 
zugsweiſe Weltgeichichte, die Gejchichte der deutihen Dichtung, 
Kunſtgeſchichte, Fremde Sprachen und Naturwiljenfchaften zu bilden 
haben. GSelbitveritändlich. werden nicht in jeder Schule dieſe 
Gegenitände ſämmtlich dargeboten werden können; es werden 
vielmehr die Direktoren je nach den örtlichen Verhältniſſen die 
Auswahl treffen müſſen. Gut eingerichtet können dieſe Kurje aud) 
einem weileren Zwecke dienen. Die meilten Zöglinge der höheren 
Mädchenjchulen jind darauf angewiejen, ſich für jpätere Lebens— 
jahre erwerbsfähig zu maden. Soweit fie dieſes Ziel in der 

rihätigkeit zu erreichen juchen, find ihnen die Wege Hierzu 
ſchon jeßt geebnet. In erfreulicher Weiſe haben ſich aber in der 
neueſten Zeit Mädchen entichlofien, auch andere Berufsgweige zu. 

eifen, und es find Anitakten ins Leben getreten, in welchen 
fie die Vorbereitung für. diefe erlangen können. Aehnlich wie die 
&ehrerinnien-Seminare verlangen aber dieje Anjtalten von ihren 
Dalingen mandje Kenntniſſe, welche in. entſprechendem Maße und- 

fange in der höheren Mädchenſchule nicht erworben werden 
fönnen, aud nicht erworben werden jollen; ‚außerdem wird dabei 
m der Regel ein Lebensalter vorauögejegt, welches die Mädchen 
beim Abgang von der Schule noch nicht erreicht haben. Hier 
konnen num die bezeichneten wahlfreien Kurſe die wünſchenswerthe 
ern ige thun. Frei von ‚jeder Einrichtung, welche fie zu 

chſchulen machen würde, gänzlich in dem le der Lehr 
anftalteı verbleibend, welche der allgemeinen Bildung dienen, 
werden fie doch ben jungen Mädchen die Selegenheil bieten, Die 
ihnen in einem bejtimmten Lehrgegenftande ſpäter nöthigen Kennts 
mie zu erwerben, während fie es andrerjeits den Schülerinnen, 
welche ihre wiſſenſchaftliche Bildung nicht plötzlich abbreden 
wollen, ermöglichen, Bu Schulmädchen zu bleiben, doch ihre 
Beihäftigung mit den Wiffenfchaften weiter fortzufegen. 
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Wo bergleichen Kurſe an — Madchenſchulen angeſchlofſen 
werden ſollen, was, wie ich hoffe, in weitem Umfange seihehen 
wird, ift die bezügliche Genehmigung unter Borlage eines Ein- 
rihtungsplanes bei mir zu beantragen. | 

Die Schule ſelbſt wird ihre Aufgabe deſto befjer erfüllen, 
je mehr fie e8 vermeidet, einer gedichte nlich zu werben, und 
je beitimmter fie fih anf ihre Aufgabe beſchraͤnkt, ihren Schüle 
ua auf religiös-fittliher Grundlage eine allgemeine Bildung 
zu geberr. 

Bon diefem Gefichtspunkte aus ift der neunjährige Kurfus 
allgemein vorgeichrieben. Ich will aber, um beftehende Anftalter 
in ihrem Unterrichtsbetriebe nicht zu ftören, geftatten, daß, da 
wo zur Seit der Lehrplan auf zehn Jahreskurſe eingerichtet ift, 
e3 Dabei fein Bewenden behalte. Sn ih ift das Penſum 
rar Zehrpland für die 3 lebten Jahre 4 Sahre zu ver 

en 
Wo mit einer 2 eren Mädchenfchule eine Q innen 

Bildungsanftalt äußerlich verbunden ift, find deren Klaſſen von 
den Schufklaffen jcharf au fondern. 

Der beigejchloffene Lehrplan findet auch für ſolche Mädchen: 
ſchulen entfprechende Anwendung, welche nur die Oberftufe einer 
höheren Mädchenfchule daritellen. 

Die Prüfung und Feſtſtellung der Lehrpläne für Schulen 
mit weniger als je aufiteigenden Klaſſen hat wie bisher im 
Einzelnen unter Berädfihhtigung der für die betreffende Schule 
in Betracht kommenden Berhältniffe zu gefchehen. Allgemein ift 
aber feitzubalten, daß an ſolchen Schulen nur der Unterricht in 
einer fremden Sprade allgemein verbindlich fein darf. Die 
Theilnahme an dem Uinterrichte in einer zweiten fremden che 
darf bier nur Schülerinnen geftattet werben, welche in allen 
anderen Lehrgegenitänden befriedigen. 

Die bisherige Zufammenfegung des Lehrkörpers der 6 
Mädchenfchulen aus akademiſch und feminarifch gebildeten Lehrern 
und aus Lehrerinnen hat fich bewährt. Insbefondere Hat der 
Wettetfer der auf verfchiedenen Bildungswegen vorbereiteten Xehrer 
eine gewiſſe Friſche und Lebendigfeit im die Arbeit der Schule 
ebracht und diefelbe vor Einförmigkeit und Einfeitigfeit bewahrt. 
ch finde daher keine Beranlaffung, den gegenwärtigen Zuſtand 

zu ändern und Anträgen Folge zu geben, nad melden die 
Stellen der Direktoren ımd der Öberlehrer an den öffentlichen 
höheren Mädchenfchufen nme mit akademiſch gebildeten Lehrern 
u beſetzen wären und Die ——— gebildeten Lehrer, ſoweit 

nicht techniſche Lehrer ſind, nur in den mittleren und unteren 
Schulklaſſen beſchäftigt werden ſollen. | 
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Eine ſolche Zufammenfegung des Lehrkörpers würde nicht 
mr den Frieden an der Anftalt gefährden, fondern auch bie 
Arbeit an derſelben ftören, manche für diefelbe beſonders geeig- 
xte Lehrkräfte von ihr fern Halten und vorausſichtlich dahın 
übten, daß bei der Wahl der Direktoren und der Bberlehrer 
ut fo fehr Die unterrichtlihe Tüchtigfeit und — als 
kr Gang der Vorbildung der einzelnen Bewerber in den Vorber- 

d geftellt würde. Es foll daher zwar Dabei fein Bewenden 
den, daß im Befoldungßetat für die Lehrer an den öffentlichen 
beren Mädchenichulen eine Anzahl — etwa ein Dritttheil von 

äumtlichen — Lehrerftellen als Oberlehrerftellen ausgezeichnet 
sird, damit hervorragend tüchtige Männer an die Anftalten bes 
wien und an ihnen feftgehalten werden können; aber ihre Aus- 
ob! Toll allein durdy das Maß ihrer amtlichen Bewährung 
— Befähigung für Maͤdchenunterricht bedingt 
ver 
Was die Stellung der Lehrerinnen an den höheren Mädchens» 
hulen anlangt, fo iſt dem Wunfche Ausdruck gegeben worden, 
en Lehrerinnen einen erheblich größeren Antheil an der Leitung 

höheren Mäbchenfchule und an dem Unterrichte im den oberen 
lien derfelben zuzumweifen. Man Hat in diefer Hinſicht das 
langen geftellt, daß der Unterricht in der Religion, im Deut- 

ben und in ber Geſchichte möglichft nur von Lehrerinnen ertheilt 
werden ſolle. Soweit in dieſem Antrage ein Ymeifel an der 
tziehlichen Kraft eines von Lehrern ertheilten Umerrichtes Liegt, 
ermag ich demfelben eine Berechtigung nicht zuzuerfennen. Es 
art aber die hohe Bedeutung der erziehlihen Aufgabe nicht 
elaunt werden, weldje die Höhere Mädchenichule zu Löfen Hat. 
He hat insbeſondere nicht nur ihren Schülerinnen eine innerlich 
egründete religids-fittliche Bildung zu geben, fondern fie aud) 
ı ehter Weiblichkeit zu erziehen. Fir die Löſung Diefer Aufgabe 
erden allerdings die Lehrerinnen in weiterem Umfange, als es 
isher bei den öffentlichen höheren Mädchenſchulen der Fall zu 
in pflegt, in Anſpruch zu nehmen fein. Ich beitimme daher, 
65 an jeder öffentlichen höheren Mädchenſchule, welche nicht 
wa unter ber Leitung einer Direktorin fteht, dem Direltor eine 
ehrerin als Gehülfin beigegeben wird, die ihn bei Löſung der 
gehlichen Aufgabe der Anftalt unterftüßt, und daß außerdem 
as Drdinariat wenigſtens einer ber drei Oberklaſſen in die Hand 
mer Zehrerin zu legen ift. 

Auch ift es wünſchenswerth, darüber hinaus die Lehrerinnen 
n dem Unterricht in den oberen Klaffen in größeren Umfange 
* betbeiligen. Vorausſetzung dafür wird allerdings fein, daß 
ie Lehrerinnen die auf dem Seminar erworbenen Kenntnijje 

1894. 80 
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durch weiteres Studium vertiefen und in den von ihnen zu ver: 
tretenden Faͤchern fich Die Befähigung erworben haben, in willen: 
Ihaftlicher Weile jelbitändig weiter zu arbeiten. 

Wie jehr das Bebürmis nah wiſſenſchaftlicher Nertiefung 
ihrer Bildung in den Kreifen der Lebrerinnen ſelbſt empfunden 
wird, zeigen Die aus freier Vereinsthätigkeit hervorgegangen 
Fortbildungskurſe. 

Es ſcheint an der Zeit, dieſen Beſtrebungen ein feſtes Ziel 
zu geben, zugleich aber die Befähigung zur Anſtellung als 
Direktorin oder als Oberlehrexrin an einer höheren Maädchen— 
ſchule auch an den Ausweis über eine höhere willenjdyaftlid: 
Bildung zu Tnüpfen. 

Bon dieſen Geſichtspunkten aus habe ich durch anderweitige 
Verfügung vom heutigen Tage eine „Ordnung der Wifjenichatt 
lichen Prüfung der Lehrerinnen” erlaflen, welche ihr — des 
öffentlichen höheren Mädchenjchulen wiſſenſchaftlich durchgebilden 
weibliche Lehrkräfte zuzuführen, noch befjer erreichen wird, wen 
leichzeitig im Bejoldungsetat diefer Schulen einige Lehrerinnen 
(een als Oberlehrerinnenftellen bezeichnet und nur mm 
ehrerinnen bejegt werden, welche ihre Befähigung durch Ablegumy 

der wiſſenſchaftlichen Prüfung nachgewieſen haben. | 
Sch gebe mich der Hoffnung Hin, daß die Lehrer un 

- Rehrerinnen auch in Zukunft der höheren Mädchenſchule mit da 
alten Treue dienen werden. 

Der Minifter ber m 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
die fänmtlichen Königlichen Provinzial«Schultollegien 

und Pegierungen. 
U. MW. D. 1260. a. 

Die Beauffihtigung der höheren Mäbchenfchulen regelt ſich zur Je 
nad den Grund een, ——— in den nachſtehenden beiden gunger 
dargelegt find: | 

Berlin, den 18. Juni 188 
Es bat fid das Bedürfnis herausgeftellt, die örtliche und bie Krei 

euffi t über die höheren en nad Sage der bejonberen Ber 
ffe der einzelnen Schulen ihrem Charakter gemäß befonders zu ordner 

n dieſer Desiehung find ſchon jeßt verfchiedene Wege eingefchlagen worden 
— ern “ an Tier — HL, J Fe bei nn 

6 en eren Mädchenſchulen mehrfad, un er Bildung 
von Kuratorien, den Dirigenten der Unftalten —** üb = worden. 

An der — 86 find derartige Schulen nicht obrt 
BVeiteres dem Wirkungstreife des mit der Beauffihtigung des Volkeſchrb 
weſens beauftragten Kreis⸗Schulinſpektors zugewieſen, vielmehr Gh jeden 
einzelnen Sale eine Prüfung eingetreten, ob dies zu gefchehen habe, ode 
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ob ein beſonderer Kreis⸗Schulinſpektor für dieſe Kategorie von Schulen zu 
beſtellen ſei, oder ob die Königliche Regierung zc. dieſelbe an ſich nehmen 
wolle. In den Bezirken, in welchen eine derartige Droaung der Angelegen- 
at nod nicht ftatigefunden hat, wird eine ſolche nicht länger au 

en fein. 
Die Königliche — x. wolle demuad) die Regelung der Aufficht 
über die Mädchenihulen Ihres Berwaltungsbezirted unter jorgtältiger 
Beachtung der beionderen Verhältniſſe derjelben und der in Betracht 
fommenden Berjönlichkeiten einer erneuten Prüfung unterziehen und das 
Erforderlihe anordnen. 
Außerdem ermwartc = eine Aeußerung, ob es fih nicht empfehle, die⸗ 
jeigen höheren Mädchenichulen, welche mit Xehrerinnen-Btldungsanftalten 
verbunden find, und denen die Beredhtigung zur Abnahme von Entlafjungs- 
prüfungen beigelegt ift, dem Reſſort des Königlichen Provinzial-Schuls- 
Iollegiums zu überweiſen. 

Der Minifter der geiftliden zc. Angelegenbeiten. 
von Goßler. 

An 
l b 1 Röniglie Regierungen und Provinzial⸗Schulkollegien. 

Berlin, den 2. März 1887. 
Die aus Beranlafjung meiner Eirkular-Berfügungen vom 18. Juni 1888 

— U. IDa. 10448 — und vom 22. Februar 1886 — U. INa. 10118 — 
erftatteten Berichte haben ergeben, daß die Verhältniffe, welche bisher einer 
———— der höheren adchenſchulen in den Aufſichtskreis der Pro⸗ 

vinzial-Schulkollegien entgegengeftanden baben, noch uweraͤndert fort⸗ 
dauern. Ich Bin daher nicht in der Lage, den hierauf gerichteten An⸗ 
frägen von Leitern und Lehrern dieſer Anftalten Folge zu geben. Wenn 
dagegen eingewendet wird, daß es .eine nicht geringe Zahl von Mädchen« 
Ihulen gebe, welde ſich nad) ihrer an Einrichtung, nad ihrem 
Lehrplane, der Zu ammenſebung ihrer Lehrkollegien, der Frequenz ihrer 
—* , ihrer beſonderen, durch die Familien-Angehörigkeit ihrer Zöglinge 
bedingten Aufgabe fo weſentlich von mittleren und niederen Schulen unter» 
ſcheiden, DaB fie denfelben auch bezüglich ihrer ftaatlihen Veauffichtigung 
nicht gleichgefteit werden könnten und daß, mo dies dennod geſchehen jei, 
bisweilen Uebelftände hervorgetreten feien, jo erinnere id) daran, daß wieder« 
pie in jolden Fällen Abhülfe ” au worden tft, indem entweder Die 

und die Kreis-Schulauffiht über ſolche Anjtalten in dieſelbe Hand 
ines dafür befonders befähigten Mannes gelegt worden oder ein Kuratorium 
ur Diefelben gebildet und dieſes der zujtändigen Regierung unmittelbar 
interftellt worden ift oder endlich Diefe die Aufficyt direlt an fid) gezogen 
nt Bo fi el age der gefammten Berhältniffe einer höheren Mädchen« 
Hule das Bedürfnis einer derartigen Aenderung der Auffichtsverhältniffe 
jerausſtellt, fehe ich einem bezügligen Antrage der ra Regierung 
raah vorgängiger Anhörung des ee bezw. der ftädtifchen S 
reputation entgegen. Mit Rüdfiht auf Differenzen, melde an einzelnen 
Orten fattgefunden haben, nehme ich zugleich Gelegenheit, ER | aufs 
nerſſam zu machen, daß eine Verpflichtung zur Theilnahme an den Kreis⸗ 
md Parochial⸗Lehrerkonferenzen für die Zehrer und Lehrerinnen an Mädchen⸗ 
Sulen, welche über die Ziele der Volksſchule hinausgehen, nicht befteht. 

An 
ärumtliche Königliche Regierungen und Provinzial⸗Schulkollegien. 

80* 
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Abſchrift erhalten Ew. Ereellenz zu Niger Kenntnisnahme mit bem 
gen ergebeuften Hinzufügen, en SH Beriäpte auf meine Eirkalar 

Pigung vom 18. Kin 1888 auch feinen —— Anlab geboten 
haben, bezüglich derjenigen öffentlichen höheren Mäbchenſchulen — 28* 
ade Patronates, welche mit einem zur Entlafjungsprüfung beredtigten 
Lehrerinnen-Seminar verbunden find, eine allgemeine Verfügung gu en. 

Sollten Ew. Ercellenz eine oder mehrere derartige Schulen 
ſichtskreiſe Des A a aa bet übermwiefen zu Inden wünſchen. 

wollen Sie gefälligft nah Anhörung desſelben und der betheiligien 
egierung den entiprechenden Antrag ftellen. 

Der Miniſter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
R von Goßler. a : 

EEE 

b. Allgemeine Vorſchriften für die über das Ziel ber 
Volksſchule Hinausgehenden Mädchenſchulen. 

Für ſämmtliche Mädchenſchulen, welche höhere Ziele ver 
folgen als die Volksſchule, gelten nachſtehende Beſtimmungen. 

1. 

Die Zahl der Schülerinnen darf in einer Klaſſe nicht mehr 
ala 40 betragen. 

2. 
Die Schulzimmer müflen jo geräumig fein, daß bei ent 

ſprechender Höhe au] jede Schülerin mindeitend 0,8 qm Boden: 
äche kommt, und dürfen auch bei Kleiner Schülerinsenzahl nid 

unter 24 qm Bodenflädye herabgehen. Auch iſt dafür zu forgen, 
Daß jedes Schulzimmer eine ausreichende Helligfeit habe, ge 
nügende Lüftung zulaſſe, Schuß gegen die Witterung gemwähre 
und mit Tenftervorhängen zur Abblendung der Sonne ausge 
ftattet fei; das Licht muß von der Linken Seite der Schülerin ın 
das Zimmer fallen. Die Schultiiche und Schulbänte müffen der 
Größe der Schülerinnen angepaßt und jo eingerichtet und auf 
geftellt fein, daß alle Schülerinnen ohne Schaden für ihre @s 
Jundheit daran figen und arbeiten können. 

Die Riegel für die Hüte, Tücher und Mäntel find in den 
Korridoren außerhalb der Lehrzimmer anzubringen. 

3. 
Bei Schulen mit fieben und mehr auffteigenden Klaſſen find 

für den Zeichen, Gefang- und Turnunterricht bejondere Räume 
bereit zu ftelen und zweckentſprechend auszuſtatten. 

Ebenjo it für Zimmer zu ſorgen, weldye den Lehrern und 
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Lehrerinnen end der Pa und freien Senden um Auf⸗ 
mihalt zu —* haben. * 

4. 

Bei jeder Schule muß ein genügend großer Garten, Hof- 
aum vbder fonftiger Play vorhanden fein, wo ſich die Schitlerinnen 
er der Paufen frei —. Können. 

Br Ausſtattung des Sm immers gehören zwei Schul⸗ 
afeln, ein — und je ide Bedürfnis ein oder mehrere 
es m Aufbewahrung von Büchern, delten, Hand⸗ 

eiten u. 

6. 
Bei jeder Schule muß eine —— ausgewaͤhlte Schülerinnen» 

Ybtiothef vorhanden fein, deren Gebraudy von den Lehrern und 
khrerinnert geordnet und beauffichtigt wird. 

1. 

gür den Unterrichtöbetrieb find erforderlich: 
a. Ge ein Eremplar von jedem in der Schule eingeführten 

Lehr⸗ und Lernbud); | 
b. mindeiteng ein Globus, °. | 
c. bie den Lchraufgaben der eingefnei alaſſen — 

Anſchauungstafeln, geograpblihen an Zeichen: 
vorlagen, Naturalien und Apparate 

d. in den Unterflaffen die erforberlichen, ‚Lehrmittel für das 
Lejen und das Rechnen; 

e. ein gutes Klavier. 
Hierzu tritt für Die, evangeliihen Schulen: 
f. Eime entiprechende An zahl non Bibeln und Gejangbüchern, 
g. In allen Klaſſen ift ein Klaſſenbuch zu führen- und: jeders 

‚zeit bereit. zu halten; in dieſes hat jeder Lehrer und jehe 
Lehterin- die Stoffe, welche in jeber Stunde durchge: 
nommen und Die Aufgaben, welche für.die nachſte Stunde 
geitellt worden ſind, genau einzutragen. Außerdem it ein 
Schülerinnenverzeihnis, welches aud die etwaigen Dis- 
penjationen von einzelnen — —* 
machen muß, ſowie ein Schultagebuch zu führen, in 
welches die Verſfaumniſſe und die etwaigen Strafen eim 
gezeichnet werden. In jeder Klaſſe muß der Stunden» 
plan aushängen; der Lehrplan und die Benjenvertheilung 
jind jederzeit in der Klaſſe bereit zu Halten. 

18 
> + 2 
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Der Leiter der Anftalt bat eine nn md 
eine Stammlifte, fowie ein Verzeichnis Der eintretenden 
und ber abgehenden Schülerinmen zu führen, 

h. Bei ber Auswahl der Lehr⸗ und Lernbücher, welde von 
. ber Schülerin anzufchaffen find, ift möglichite Beſchr 

geboten, außerdem find Die Bücher jo zu wählen, d 
dur ihren Gebrauch alle Diltate und Die fogenannien 
Ausarbeitungen ber Schülerinnen überflüffig werben. 
Solche Ausarbeitungen find auch als freimmillige Arbeiten 
nicht zu dulden. 

8. 
Jede Schülerin erhält beim Eintritt in die Schule und bein 

Uebergang in eine neue Klaſſe das Verzeichniß der in Den Unten 
richt — Lehrbücher und Lernmittel, deren Anſchaffun 
ihr obliegt. 

Die — nicht in ai Verzeichniſſe angegebene 
Leitfäden, Lejebücher, Lehrbücher, Gejanghefte u. ſ. w. in bei 
— freiwilliger Anſchaffungen —— der Schülerinnen ii um 

8 
| 9. 

Ra iſt eine Einrichtung zu treffen, welche e8 den Schllerime 
dglicht, Doppeleremplare vv Lernbücher und ſonſtige Büda 

md terrichtömittel, deren fie zu Haufe nicht bedürfen, in 
Schule in fiherem Gewahrſam zu laffen. Die Schultafcen 
Mappen u. |. w. der Schülerinnen find unter Aufſicht zu Halten 
Damit jede Ueberlaftung verhütet. werden Tan. 

10. 
Die Höchſtzahl ſämmtlicher Unterrichtsſtunden einer ige 

beträgt für das erjte Schuljahr 18, für das zweite 20, für dei 
dritte 22, für das vierte 28, für bie folgenden Schuljahre 30 
Alle Behrgegenftänbe der Mabchenſchuie find allgemein verbindlid, 

Befreiung von der Theilnahme am Unterricht m 
einem —— Lehrfach aus Geſundheitsruͤckſichten noͤthig er 
fcheint, ift :ein aͤrztliches Zeugnis beizubringen. 

11. 

Dei Aufitellung des Stundenplanes ift darauf zu achten 
daß die Stunden, in welchen die Augen der Schülerimen be— 
ſonders in Anſpruch genommen werden müſſen (Leſen, Schreiben 
— Geographie, Handarbeiten), in die helle Tageszen 

allen, 
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daß die Religionsſtunden möglichſt an den Anfang der Unter⸗ 
richtszeit gelegt werden, 

daß die unmittelbare Aufeinanderfolge von Lehrſtunden, 
welche das Nachdenken der Kinder vorzugsweiſe erfordern, ver⸗ 
mieden werde. 

12. 

Nach der zweiten Unterrichtsſtunde findet eine Pauſe von 
15 Minuten, ſonſt zwiſchen je zwei Unterrichtsſtunden eine ſolche 
von 10 Minuten ſtatt. Machen es die Verhältniffe nöthig, daß 
fünf Stunden Hintereinander unterrichtet wird, jo muß die Paufe 
zwiſchen der vierten und fünften Stunde wieder 15 Minuten dauern. 

13. | 
Wenigſtens während der größeren Pauſen haben die Schi- 

lerinnen die Klaſſen zu verlaflen‘; damit gelüftet werden kann. 
Benn e8 die Witterung irgend zuläßt, haben fie ſich während 
der Baufen im Freien zu bemegen. 

14. 
Der Schwerpunft der Schularbeit ift in den Unterricht zu 

legen. Zu Häuslihen Arbeiten dürfen nur Aufgaben gejtellt 
werden, die in der Schule jo weit vorbereitet find, daß fie von 
den Schülerinnen jelbftändig .gelöft werben können. 

Die Häusliche Arbeitszeit joll 
für die Unterſtufe — höchſtens 1 Stunde täglich, 
für die Mittelftufe — höchſtens 1'/s Stunde täglich, 
für die Oberftufe — höchſtens 2 Stunden tägli 

betragen. 
Durch Umfrage in den Klaſſen und in den Elternkreifen 
ft von Beit zu Beit feftzuftellen, ob dieſes Maß eingehalten wird. 
Für eine entiprechende Vertheilung der häuslichen Arbeit auf 
die einzelnen Qehrgegenftände haben die Ordinarien Sorge zu tragen. 

er. | 15. 

Vom Vormittage auf den Nachmittag Dürfen Häusliche Ar: 
beiten nicht aufgegeben: werden. 

16. 
Serienarbeiten find aud) als freiwillige Leiftungen unzuläffig. 

17. 
Der Memorirftoff iſt forgfältig zu wählen, fnapp gu bes 

meſſen und, ſoweit daß irgend angängig ilt, bereit3 in Der Benfen 
veriheilung für das ganze Schuljahr von vornherein feftzuftellen. 
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18. ; 

Bei den deutſchen Aufſätzen hat der Lehrer ein Höchfimah 
für den Umfang vorzuſchreiben. Es follen im Allgemeinen lieber 
Häufigere als zu lange Arbeiten geliefert werden. 

19. 
rtemporalien und Slaufurarbeiten find als Uebung zuläffig, 

nicht 3 als Maßſtab für die Beurtheilung, insbefonbere nicht 
bei Verſetzung der Schulerinnen. | 

Ale ſchriftlichen Arbeiten’ ſind ſorgfältig zu Eorrigiren. Sie 
müfjen das Datum der Abgabe und der Korrektur tragen. 

2 21. — | 

Zeichnungen, aud Kartenzeichnungen, dürfen nicht zum 
Gegenftande häuslicher Aufgaben gemacht werden. 

22. 
Strafarbeiten irgend welcher Art find unzuläffig. 

., 328. 
andarbeits-, Zeichen⸗ und Schreibitunden dürfen nicht von 

fremdſprachlicher Unterhaltung oder von Borlefen begleitet ſem 

24. 
‚Wiederholungen der durchgenommenen Lehritoffe müſſen 

täglich vorkommen, fo dab das Aufgeben beſonderer zu: 
ee ee Wiederholungen ganzer Lehrabſchnitte embehr⸗ 

mi = 
. 

25. 

Sollte eine Beitrafung durch Nachbleiben erforderlich werden, 
fo find die Eltern vorher davon zu benachrichtigen. Die Schü: 
lerin darf während des Nachbleibens weder unbeauffichtigt noch 
unbeſchaͤftigt fein. | 

Sn feinem Falle dürfen Schülerinnen zwilchen dem Bor: 
mittags⸗ und dem Nachmittagsunterriht in der Schule zurüd: 
gehalten werden. 

26. 

‚Die Schülerinnen erhalten mindeitens alle Halbjahre ein 
ſchriftliches Zeugnis über Führung, Fleiß und die Leiftungen in 
ben einzelnen Fächern. 
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Deffentliche Sänfpräfengen finden nicht ſtatt. 
Berlin, den 34. Mai 1894. 

Der Miniſter ber ee ꝛc. Angelegenheuen 

A Stunden-Kafel. —— 

LI Religion slslals|s 
2) Densfd || s| 8] 5,8 

34 Brauzöfiie | 5] 5 
IL? 7 Fu i 1 
3] Sinduen 8|8 3 | 8 8 

61 Geiqhigue 2 
1] Grötunse | 2121| 2 
s| Raterwiffesfäjeften | ala 
21 Beiden (2 

‚10T Otweiben | 3| 2|| 2 

IL, dar darbei | ins olaj2|a2]| 1 
12 Singen > 222212. 2112 (18) 
18) Tarıen Islalelelo 9 |1s (12 

= DEIGEIEEIEICIENEN 

v0. B. Lehraufgabe. 
I. Religion. 

A. Für die evangeliichen Schülerinnen. 

a. Allgemeines Lehrziel. 
Unterjtügt von der Gejammtihätigleit der Schule verfolgt 

der evangeliſche Religionsunterricht das Biel, die Mädchen zum 
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Leben in Gottes Wort zu erleben, fie in das Verftändnis der 
Heiligen Schrift und in das Bekennmis der Gemeinde eimzu- 
führen, und fie fo zu befähigen, dereinit durch ihren Wandel 
und durch freudige eg am gottesdienitlichen Leben der 
Gemeinde ſowie an chriltlicden Liebeswerfen die ihnen im Leben 
zufallende bejondere Aufgabe zu Löfen. 

b. Zehraufgaben. 
1) Unterftufe (IX—VID: Eine mäßige, allmählich er- 

weiterte Auswahl bibliicher Geſchichten des Alten und des Neuen 
Teitaments, welche den Berftändnis diejer Stufe entiprechen, ohne 
Betonung des inneren Zufammenhanges und ohne Anwendung 
eines Leſebuches. Dazu paſſende Bibeljprüche, einzelne Lieder: 
verfe und Gebete. Erlernung der zehn Gebote und des Vater 
unjer8 ohne Luther Auslegung. 

2) Mittelitufe (VI-IV): Darftellung der Geſchichte des 

ehende Auslegung der Bergpredigt. Crllärung des 
© auptftüdes mit Luthers Auslegung. — Die Ordnung des Gottess 
dienſtes. — Vier Kirchenlieder. 

Sn Kl. II. Zufammenhängende Lefung und Erklärung eine 
der. jynoptifhen Evangelien, Ausgewählte Pjalmen und pro: 
phetiiche Stellen des Alten Teſtaments. Luthers Auslegung bes 
dritten Onuptitüdes; das vierte und das fünfte Hauptitüd ge 
Luthers Auslegung. — Bier Kirchenlieder. — Die Gejchichte 
evangelifchen Kirchenliedes in einzelnen Qebensbildern. — Quthers 
Leben und Wirken. 

Sn Kl. I Ausgewählte epijtolifche Perikopen. Wieder: 
holung des Katechismus, der Bibelſprüche und Lieder. — Bilder 
aus der Kirdhengeichichte in Itrenger Beſchraͤnkung auf die für bie 
firchlich=religiöfe — der evangeliſchen Jugend unentbehrlichen 
Stoffe: Pflanzung und Ausbreitung der chriſtlichen Kirche im 
Anſchluß an die Lektüre ausgewählter Abſchnitte aus der Apoſtel⸗ 
geihihte, Chriftenverfolgungen. Auguftinus. Winfrid, Ansgar, 
Dalbert von Prag, Dtto von Bamberg. Anfelmus. Bernhard 

von Clairvaux. Tauler. Johann Huß. Die Brüder vom ge 
meinen Leben. Die Reformation (Luthet, Melanchthon, Zroingli, 
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u) Paul Gerhardt, Yrande, Zinzendorf, Oberlin, Fliedner, 

e. Methodifche Bemerkungen. | 
Das Dargebotene. ei überall ſchlicht, Har, anſchaulich und 

auf das Leben bezogen. Dogmatifiren und Schematifiren unter⸗ 
leibe. 

Die Forderung des Wiedererzählens bibliiher Geſchichten 
t fi, der wachjenden Sprachfertigkeit der Kinder anzupaffen. 
uptatıfgabe bleibt die religiög-fittliche Erziehuing des Mädchen; 

von diefem Gefichtspunft ans ift auch der Sedähtnisftof zu bes 
meſſen und zu behandeln. Die daburdy gebotene Beſchraͤnkung 

ird es leichter ermöglichen, durch Häufige Wiederholung bus, 
was an Liedern, Bibelftellen und aus dem Katechismus ber 
Schülerin mitgegeben wird, zu einem’ gefeftigten Beſitz für das 
Leben zu machen. 

Außer dem bibliihen Lejebudy, der Bibel, dem Katechismus 
ber betreffenden Religionsgefellihaft oder Gemeinde (dem kleinen 
Intheriichen, dem Heidelberger, dem von der rheiniſchen Synode 

ausgegebenen evangeliihden Katechismus u. |. w.), dem Geſang⸗ 
ch und etwa einer kurzen Yufammenftellung der zu Lernenden 

Lieder und Sprüde dürfen Hülfsbücher nicht benußt merden. 
Die Kirchenlieder find überall in der bein Gemeindegejang ein 
Ben Form zu lemen, und fo aud im Gejangunterridht 
zu üben. 

Dei der Auswahl des Religionslehrerd kommt es nicht auf 
die Art feiner Vorbildung, jondern darauf an, daß er eine 
lebendige, warme, innerlich überzeugte Perſönlichkeit fei. 

B. Für die katholiſchen Schülerinnen. 

In Bezug auf den katholifhen Kefigionsunterricht bleibt 
Berfügung vorbehalten. 

D. Deutlich. 

a. Allgemeines Lehrziel. 

Fertigkeit im richtigen und ungezwungenen, mündlidjen wie 
ſchriflichen Gebrauch der Mutterſprache; Wedung und ——— 
des Sprachgefühls; Befähigung zum ſinnvollen Leſen u 
Sprechen einfacher poetiſcher und proſaiſcher Stuͤcke; Vertrautheit 
mit einigen Meiſterwerken unſerer klaſſiſchen Litteratur, Bekannt⸗ 
ſchaft mit dem Lebensgange und der Bedeutung einiger der 

ößten Dichter der klaſſiſchen Zeit an der Hand des Geleſenen; 
Velebung des vaterländiſchen Sinnes insbeſondere durch die Ein⸗ 
führung in die Welt der deutſchen Dichtung und Sage. 



462 

b. Lebraufgaben. 
1) Unterftufe (IX— VID: Der Unterriht im Deutjchen 

fließt die Hebungen im Sprechen, Lefen, Schreiben in ſich; dieſe 
— muͤſſen im organiſchen Zuſammenhange mit einander 
bleiben; auch den Unterricht im Schönſchreiben in den Klaſſen VIU 
und VII bat möglichſt der Lehrer des Deutfchen zu ertheilen. 
Für die Spredübungen jind konkrete Gegenitände und gute, 
nicht überladene Vilder zu benutze. 
Leſen bis zur vollen mechanifchen Geläufigfeit, zuerſt nad 
ber eingeführten Fibel, ſpäter uadh dem Gefebuche, Erite 
Hebungen in der mündlichen Wiedergabe des Gelefeneu. Negel- 
mäßige Häusliche Abfchriften in mäßigen Umfange. Erlernung 
Heiner Gedichte und kurzer erzählender Proſaſtücke. — Die ein: 
jachſten Grundzüge der Rechtſchreibung. — 
In Kl. VOI Die erſten grammatiſchen Belehrungen: Rede— 

$heile und Glieder des einfachen Satzes. | 
2) Mittelftufe (VI—IV): Reichliche Uebungen im finnge 

mäßen Leſen; Erſchließung des Leſeſtückes durch Zergliederung, 
Zuſammenfaſſung und Wiedergabe des Inhalis. 

Nechtichreibe- und Interpunktionsübungen in wöchentlichen 
Diktaten in der Klaſſe. — Schriftliche Wiedergabe proſaiſcher 
Leſeſtücke erzählenden Inhalts in allmählich gefteigerter Selb- 
En des Ausdrucks und. der Daritellung, in der Slajfe 
eie Nieberichriften von Erlebtem, Gejehenem, Erfahrenem in 
—5 möglichſt — Faſſung. — Im Anſchluß an typiſche 

eiſpiele elementare Belehrungen über die Unterſcheidung der 
ſtarken und ſchwachen Flexion, den einfachen, erweiterten und 
zuſammengeſetzten Satz und das Wichtigſte aus der Wortbildungs— 
lehre. Dieſe grammatiſchen Belehrungen finden gelegentlich der 
Leſeſtunde an geeigneten Profaftüden und Beiſpielen, ſtatt; ein 
Reitfaden ift nicht erforderlich. | 

Fleißige Hebung im Wiedererzählen. Erlernung und Bor: 
trag einer Auswahl von Gedichten nach einem für die Schule 
feftzufeßenden Kanon mit kurzen Notizen über die Verfafler. 

3) Oberftufe (IH—I): Der Leeltoff m Kl. DI ift vor 
— dem Gebiet der deutſchen Sage (Nibelungen, Gudrun), 

hlands Gedichten, den SFreiheitsfängern und Der deutſchen 
— aa mit Berüdfichtigung des Frauenlebens zu ent 
nehmen. 

Elementare Belehrungen über poetifche und Stilformen mır, 
fomeit fie zur Erläuterung des Gelefenen erforderlich find. 
Die Klafſſen II und I benugen im der Regel kein Leſebuch 
mehr. KL. II Lieft geeignete Abſchnitte aus einer guten metrifchen 
Ueberfegung der Odyſſee nach einer Schulausgabe. Schillerſche 
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an und en Drama Schillers, ein andered als Privats 

— I lieſt neben einer reichlichen Auswahl Goethiſcher, 
Schillerſcher und Uhlandſcher Gedichte abwechſelnd Hermann und 
Dorothea oder Iphigenie von Goethe; als Privatlektüre die 
andere der beiden genannten Dichtungen Goethes, Leſſings Minna 
von Baruhelm und ausgewählte Abſchnitte von Dichtung und 
a nad) einer Schulaußgabe. 

weichungen von der vorftchenden Auswahl der Klaſſen⸗ 
el fr fir II und I find ımter bejonderen Umftänden nicht aus⸗ 
g 

Sn allen drei Klaſſen werden die gu lernenden Gedichte in 
möglichit engem Anſchluß an den Hauptlejeitoff beſtimmt. Wie 
im Aufſatz alles Rhetoriſche, jo ift im Vortrag der Gedichte alles 
Deklamatoriſche zu meiden. 

Die Aufſätze beſchränken fih auch auf der Oberftufe auf 
meiere Wiedergaben aus dem Gebiete bed Lehritoffes und des 
der Schülerin vertrauten Lebens. In jedem PBierteljahr ein 
Klaſſenaufſatz. Der Umfang aller Aufäge fei mäßig, ihr Inhalt 
auch anderen Gebieten als dem des deutichen Unterrichts ents 
nommen (Geſchichte, Erdkunde, ra ur aber, 
melde zu äfthetijchen oder moralijirenden Auslafjungen verführen 
fönnten, find nicht zu wählen. Es empfiehlt fich, ftatt der Auf- 
jähe zumeilen vorbereitete Neberjegungen aus den Fremdſprachen 
anfertigen zu Lafjen. 

Der Litteraturkundliche Unterricht Hält fih im Wejentlichen 
an das, was durch die Lektüre während der ganzen Schulzeit 
erworben ift, oder was auf der Öberftufe in der Klaffe oder im 
Haufe gelefen werden jol. Dichter, von denen die Schülerin 
durch Lektüre Teine Anfchauung erhält, find nicht zu behandeln; 
die Jahreszahlen beſchränken * auf das Nothwendigſte. 

Eine zuſammenhängende Darſtellung des Entwickelungsganges 
der deutſchen Dichtung, auch nur der des achtzehnten und neun—⸗ 
zehnten Jahrhunderts iſt auögeichloffen; eingehendere Nachrichten 
ind in KL. I. zu geben von bem Leben und Dichten Leffings, 
Schillers, ©oethes und Uhlands; Klopftod und Herder im Anſchluß 
an Leſſing und Goethe, joweit ihre Kenntnis für deren Verſtändnis 
nothwendig ift. Der Be heran mit der politifchen Gefchichte 
und der allgemeinen Kultur der Zeit ift überall zum Bewußtſein 
zu bringen, das Gebotene durch Veieheitunn von Briefen, durch 
Bilder u. ä. möglichit — zu ee. 

Was der Schülerin von der epifhen Dichtung des Mittel: 
alter3 zu wiſſen nöthig tft, erfahre fie gelegentich der Be⸗ 
ipredungen der Nibelungen und der Gudrun. Walther von der 
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Vogelweide jchließe fih an die Behandlung der deutſchen Kaiſer⸗ 
gi und des deutſchen Frauenlebens im Mittelalter, Luthers 

edeutung für das geiſtige Leben unſeres Volkes hat der evan⸗ 
ge Religions- und der Gejchichtsunterricht darzulegen, Hand 

achs und das Volkslied find mit der Behandlung von Goethes 
Jugend zu verbinden. Ein Leitfaden für den litteraturkundlichen 
Unterricht ift ausgefchloffen, ebenfo ein bejonderes Iitterarhilto: 
riſches Leſebuch. Dagegen empfiehlt fih eine Sammlung von 
mäßigem Umfange, weldde außer dem Kanon der auf der Mittel: 
und Oberftufe zu lernenden Gedichte eine Heine Auswahl des 
Beſten aus ver Iyrifchen und epilchen Poeſie des adhtzehnten und 
neunzehnten Jahrhunderts und aus der Spruchdichtung Goethes, 
Schillers und NRüderts enthält. 

c. MetHodifhe Bemerkungen. 
Das Beite, was der deutjche Unterricht der Schülerin ins 

Reben mitgeben kann, ift eine verftändnisvolle Liebe zu Worten 
und Werfen unferer Mutterſprache. Deshalb hat die grammatiſche 
Unterweifung alles zu meiden, was nad) ſyſtematiſchem Regelwerk 
ausſieht; e3 darf nie vergeljen werden, daß der Schülerin die 
Sprade ſelbſt bekannt und geläufig it, daß ihr natürliches 
Sprachgefühl uur richtig geleitet zu werden braucht; der unbe 
wußt erworbene und ungeordnete Spradjltoff ſoll durch Ber: 
gliederung, Vergleihung und Zuſammenſtellung bewußt gemacht 
werden. Darum ift in Ausſprache, Ausdrud und Vortrag aud 
alles Gemachte, Gezwungene und er zu verwerfen, umd 
der Schülerin in De mündlichen und Ichriftlichen Aeußerungen 
die möglichite perſ nliche SFreiheit zu gewähren. Auf Einfachheit 
der Daritellung, insbejondere des Sapbaues iſt zu Halten, ud 
dem Eindringen fremdartiger Wendungen aus dem franzöſiſchen 
und engliichen Unterricht Ttreng zu wehren. Fremdwörter, für 
welche gute deutſche Ausdrüde vorhanden find, die den vollen. 
— und Umfang decken, ſollen ausgemerzt werden. 
Indeſſen iſt gerade in dieſem Punkte ein verſtändiges Maßhalten 
geboten, um nicht der Willkür Thür und Thor zu öffnen. Es 
empfiehlt fih, dafür an jeder Schule beftinnmte Normen aufzu⸗ 
tellen. 

Das Leſebuch fei beſchränkt in jeinem Umfange, reich und 
Deutich in feinem Inhalte. Für die Unter: und Mittelftufe muß 
ed namentlich enthalten eine reichliche Auswahl der beften echten 
und unverfälſchten deutihen Märchen, Sagen und Sinderlieber, 
gute Schilderungen des deutlichen Landes und Volles, Charalier: 
ilder deutiher Männer und Frauen. 

Als Hülfsbuch für den Unterricht in den fogen. Nealien ft 
das deutſche Leſebuch der Höheren Mädchenfchulen nicht beftimmt. 
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Der Kanon der zu Iernenden Gedichte beichränte ſich au 
eine mäßige Anzahl der beiten Stüde, die werth find, ein The 
des geiltigen Lebens utes der Schülerin zu werden. Für n 
Zert jei die vom Dicker gegebeite Sallung beitimmend. Die g 
wählten Gedichte dürfen dem weiblichen Anichauungs- und En- 
pfindungskreiſe nicht fern liegen und der gedächtnismäßigen Ans 
eignung nicht allzugroße Schwierigkeiten bieten. Bei der Auswahl 
iſt — der künſtleriſche und ethiſche Gehalt maßgebend. 
Bei der Behandlung von Gedichten iſt alle gelehrte Erklärung 
und alles Spradlide, das nicht für das poetiſche Verjtändnis 
unmittelbar noihwendig iſt, vom Uebel; das Gedicht ſoll durch 
das Wort des Lehrers nur Licht und Leben erhalten. Die 
Unterweifung in den Dichtungsformen und Dichtungsarten iſt nie 
Selbſtzweck, fie dient Iedigli der Erklärung des Runftwertes: 
antile Metren find auszujchließen, nur der Bau des deutfchen 
Herameter8 und des Diftihons möge gelegentlich der Homer- 
leftüre und an Beifpielen aus der deutſchen Spruchdichtung er: 
örtert werden. 

Es find im deutjchen Unterricht auch diejenigen Volkslieder 
und vollsthümlichen Lieder zu beſprechen und zu lernen, die für 
den Geſangunterricht vorzugsweiſe in Betracht kommen. 

Der deutſche Aufiag ſoll zum wahren, ſchlichten, natürlichen 
Ausdrud erziehen, die Neigung zum unflar Schwärmerifchen, 
poetiich Vhrafenhaften und zum PBrunken mit unreifen oder ent- 
lednten Urtheilen ift nachdruͤcklich zu befämpfen. Daher haben 
I die Aufgaben innerhalb des vorbezeichneten Stoffes zu halten 
und alles Verſtiegene jtrengitend zu vermeiden. Dispofitions- 
übungen find nur infoweit anzuftellen als fie die Ueberſicht über 
en größered Gebiet erleichtern und den natürlichen Gang der 
Darftellung hervortreten laſſen. 

Bei der Klafjenlektüre größerer Kunſtwerte iſt nicht der 
ganze Tert in der Klaſſe zu leſen; ed empfichlt fich vielmehr, nur 
die wichtigeren Partieen nach vorheriger Beſprechung des Inhalts, 
und nachdem die Schülerin in häuslicher Arbeit ſie zu v tehen 
eſucht Hat, vorlejen zu laſſen. Die gelefenen Epen und Dramen 
im den Mädchen zu einem ihrem Alter entiprechenden Ver⸗ 
tindnis zu bringen. Die Privatleftüre it durch Beſprechung 
des Gelejenen in ber Klaffe und durch gelegentlide Auffäße 
ſruchtbar zu machen. Sie hat befonderd auch den Zweck, den 
Geſchmack der Schülerin am Echten und Einfachen zu bilden, 
und fie für die fpätere Lebenszeit vor dem zerfahrenen Lefen 
leiter Unterhaltungslitteratur mögliäft zu bewahren. 

Je teichere litteraturgeſchichtliche Kenntnifje Lehrer befigt, 
je umfänglicher und gründlicher feine Beleſenheit, je Iebhafter 
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und genauer feine Anſchauung vergangener Zeiten und Menfchen 
it, um fo leichter wird es ihm bei methodiſchem &efchid werden, 
die Litteraturfundlithen Unterweifungen um einige perfönliche und 
ſachliche Mittelpunkte zu gruppiren und von einem Punkte aus 
bie nung zu beleuchten. Der Schein der Wiſſenſchaftlichkei 
ft um der Wahrheit willen ftreng zu meiden. Der Lehrer hat 
hier wie in der Erflärung beutfcher Dichtungen viel erreicht, 
wenn es ihm gelungen ift, vergangene Heiten und Menjchen 
lebendig zu machen, bleibenden Antheil an großen Deutjchen und 

4 

an ihrem Wirken zu weden. Ä 

IIL/IV. Framzoſiſch. Engliſch. 

a. Allgemeines Lehrziel für die beiden fremden 
Sprachen. 

Der ee in den fremden Sprachen bat die unmittel: 
bare Aufgabe, die Schülerin zu bejähigen, einen leichteren 
franzöſiſchen oder engliichen Schriftiteller zu verftehen, gefprochenes 
Engliſch und Franzöſiſch richtig aufzufaflen, und Die fremde Sprade 
in den einfachen Formen des täglichen Verkehrs mündlich wie 
chriftlih mit einiger Gewandtheit zu gebraudhen; er hat die 
mittelbare Aufgabe, den Schülerinnen das Verſtändnis für die 
eiftige und materielle Kultur, für Leben und Sitte ber beiden 

den Völker möglichſt zu erſchließen. 

| b. Lehraufgabe. (Franzöſiſch.) 
1) Mittelftufe (VI—IV): Erfte Aufgabe ift die Erwerbung 

einer richtigen Ausſprache durch forgfältige und planmäßige Em 
übung der fremden Laute zunächſt in einem kurzen propädeutifdyen 
Kurjus (4—6 Wochen) unter Ausſchluß von theoretiichen Regeln 
über Lautbildung und Ausſprache und ohne fog. Lautfchrift. 
yon ift ftet3 vom Laut, nit vom Buchſtaben auszugehen. 

on vornherein ift neben der richtigen Ausſprache des Einzel⸗ 
lautes und des Wortes Gewicht zu legen auf Die natürliche Tren⸗ 
mung der Spredhfilben, die Bildung und Beobadytung der Spred« 
tafte und auf den Sabaccent. 

Im Anflug an ein Leer und Lehrbuch, das die Lektüre 
von vornherein in den Mittelpunkt des Unterrichts ftellt und bie 
allmählihe Ermwerbung elementarer grammatiſcher Kennmiſſe, 
eines Fleinen verwendbaren Wortichaßes, ſowie die münblicen 
und fchriftlihen Uebungen möglichſt aus den Leſeſtücken hervor⸗ 
gehen läßt, iſt allınählich die Kenntnis der regelmäßigen Formen⸗ 
lehre, der Hülfsnerben und der einfachen Wortftellung zu ge 
winnen. Alles Geltene und. —— iſt bei Seite zu 
lafſen; die Konjugationsübungen beſchränken ſich auf bie Werben 
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in er und ir. Dagegen mülfen Die großen beftimmenden Züge 
Har bervortreten und immer wieder eingeprägt werden. In der 
Lektüre auftretende unregelmäßige Formen werden als Vokabeln 
behandelt. Eine Trennung von Grammatik und Lektäreftunden 
findet auf dieſer Stufe nicht ftatt. 

Am Schluffe des Lehrbuches empfiehlt ſich eine kurze ſyſte⸗ 
matiihe Zufammenftellung des grammatifchen Stoffes nad) Rede⸗ 
teilen unter Voranftellung typiſcher Beiſpiele. 

Die Sprehübungen, auf welche vom erften Tage an Gewicht 
zu legen iſt, fchließen fich theils an den LXefeftoff, theils an kon⸗ 
Irete Gegenitände, an Vorgänge des Schulleben oder an gute, 
nit überfüllte Bildertafeln mit Darftelungen aus dem täglichen 
Leben an; fog. Questionnaires im Anhange an Lejeftüde oder 
abgejondert, find nicht empfehlenswert. Wenn das Leſebuch 
fein fachlich georbnetes Wörterverzeichnis enthält, jo empfiehlt 
fd) die Anlage eines foldhen durch die Schülerin unter Anleitung 
des Lehrers. Wöchentlich Diltate Kleiner durchgearbeiteter oder 
beiprochener franzöſiſcher Texte zur Uebung des Ohres und zur 
lebertragung des Lautes in das herkömmliche Schriftbild. —- 
Ueberſetzung deutſcher Säße nur, infoweit fie zur Einübung 
rammatiſcher Formen und Regeln ſich als nothwendig erweijen. 
Häufige Uebungen in der mündlichen Wiedergabe anfänglich ganz 
kurzer, allmählich längerer erzählender Abjchnitte, die im Unter⸗ 
not behandelt worden find. — Erlernen Keiner Gedichte, Kinder⸗ 
ſprüche, Räthſel, Spielreime. 

2) Oberſtufe (II-D: Lektuͤre und Grammatik ſind ge 
trennt, Doch bleibt die Grammatik die Dienerin. — Möglichft 
reihe Lektüre ausgewählter Leichterer Schriftwerke. im Zufammen- 
ang, namentlich folcher erzählender und fchildernder Art, in 
iginalausgaben oder in deutichen Schulausgahen ohne Fuß—⸗ 

noten. Die —— novelliſtiſche und poetiſche Litteratur des 
neunzehnten Jahrhunderts iſt zu bevorzugen. Häufige Uebungen 
m zufammenhängenden Leſen längerer Abſchnitte, wobei nament⸗ 
lich auch auf den logiſchen und den rhetoriſchen Accent zu achten 
iſt. — Die Behandlung franzöſiſcher Gedichte ſchließt ſich am 
beſten an eine gute ulſammlung an, welche das neunzehnte 
Jahrhundert beſonders berüdfichtigt. 

Srammatif: Die Verben in re; gründliche Einprägung der 
nothwendigen unregelmäßigen Verben unter Ausfchluß aller une: 
gebräuchlichen Zeitwörter und aller ſeltenen Formen. Auf das 

inſame gewiſſer Unregelmäßigkeiten ift Hinzuleiten, Ä 
Die ſyntaktiſchen Hauptgefeße in Bezug auf den Gebrauch. 

der Hülfsverba, Wortitellung, Tempora, Indilativ und Kons 
junktiv, im induftiver Behandlung anfchließend an Muſterſätze. 

1894. 81 
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Grundfäße der Syntar des Artikels, Adjektivs, Adverbs, der 
Pronomina; die jog. Kaſusrektion, Präpofittonen, Syntax bes 
Infinitivs und der Partieipien, überall unter Beſchränkung auf 
das Ro dige und Gebräuchliche und in iduffiver Sehrform, 
jo daß Die Regel der Schülerin nicht als Verhaltungsmaßregel 
beim Ueberſetzen zur Vermeidung von Fehlern entgegentritt, 
fondern als Ausdrud des Tprachliden Thatbeitandes Har wird. 

Das Syſtem der franzöfifhen Grammatik kann in jenen 
Hauptzügen in Kl. II zum Abſchluß gebracht werben. In der 
eriten Klaſſe mögen dann noch einzelne Kapitel ber Formen⸗ 
Wort: und Saplehre mit ber beſonderen Abficht ſprachlich⸗logiſcher 
Schulung eingehender behandelt werden, um fo die Schälerm 
auch zur Beobachtung der ihr verftämbdlichen Erjcheinungen in ber 
jeweiligen Lektüre anzuleiten. - 

ortjegung der Diltate Leichter franzöfiſcher Texte, allmählich 
auch ſolcher, welche der Schülerin nicht bekannt find. Muͤndliche 
und ſchriftliche Umbildungen gegebener franzöfticher Texte in 
fteigender Selbftändigkeit, einfache Briefe, mündliche Nüdäber: 
fegungen tn das Franzöfiſche. Syitematifche Vermehrung des 
Beſitzes an Bolabeln und idiomatiſchen Wendungen; frete münd- 
liche Erzählungen, Befprädhe über Segenftände und Borfommmife 
des täglichen Lebens nad Angabe und Vorbereitung durch den 
Lehrer. Keine Stunde, wenn fie nicht ausschließlich Fchriftlicher 
Arbeit gewidmet wird, vergehe ohne franzöfifches Geipräd; mm 
der grammatiſche Unterricht iſt übera im deutſcher Sprade zu 
ertheilen. Die grammatiſche Terminologie fei im Deutfchen, Fran⸗ 
zöftfchen und Englifchen möglichft die gleiche. 

Kurze Litteraturgefchichtliche Notizen können gelegentlich der 
Lektüre gegeben werden. Bufammenhängende franzöfifche Litteratur- 
eſchichte gehört nicht zu den Aufgaben der höheren Mäbden: 

Peule. Es empfiehlt ſich Dagegen, die Schillermnen auf gute Er 
zeugniffe der neueren ranzöffiehen Litteratur für ihre Brivet: 
lektuͤre zu vermeifen und nad diefer Richtung auch die Schüle 
rinnenbibliothet zu vermehren. 

c. Lehraufgabe (Englifch.) 

Der Unterricht beginnt mit dem Eintritt in das fiebente 
Schuljahr. Da er diefelben Ziele verfolgt wie im Franzöfiſchen, 
fo wird auch das Lehrverfahren im Ganzen dasfelbe fein müffen. 
Das für das Franzöſiſche Angeführte gilt demnach für das 
—— in ſinngemaͤßer Anwendung. Nur wird bei der groͤßeren 
eiſtigen Reife der Schülerinnen, bei der kürzeren Lehrzeit und 
ei der Verwandiſchaft des englifhen und bes deutfchen Sprach 

geiſtes alles grammatifche Regelwerk noch mehr beſchränkt werden 
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können, wird die mannigfache Verwendung zufammenhängenben 
Lejeftoffes und die vielfältige Uebung mündlichen und fchrifte 
lichen Gebrauchs der fremden Sprache noch deutlicher hervortreten. 

Die erfte und weſentlichſte Aufgabe bleibt auch hier die Er- 
werbung einer richtigen Ausiprade in einem propädeutilchen 
Kurſus durch forgfältige und planmäßige Einübung der fremden 
Laute unter Ausſchluß theoretiicher Regeln und ohne Lautſchrift, 
jowie die Gewinnung eines beſchraͤnkten Wortſchatzes möglichſt 
Durch Vermittlung der Anfhauung. Verſuche im Sprechen in 
jeder Stunde im Anſchluß an den Lejeftoff und an Dinge und 
Vorkommniſſe des täglichen Lebend. Lektüre ımd Gremmatik 
werden im erften Jahre nicht in gefonderten Stunden betrieben. 

Die grammatiiche Aufgabe bilde für KL. ITI die Formen⸗ 
lehre, namentlich die ſchwache und die ftarke Flexion des Zeitinortes 
unter ſtrenger Beſchränkung auf das Nothwendige und Gebräudh- 
liche und mit Berädfichtigung der wichtigften ſyntaktiſchen Ver⸗ 
le die zum WVerftänbnis der Formen ſelbſt ſowie Der 

re nothmwendig werden. Syftematische Zujammenjtellung des 
grammatifcden Stoffes an der Hand des Lehr- und Leſebuches. 
Der Kl. EI fällt zu die Syntar des Verbum (Hülfsverba, In⸗ 
finitiv, Gerundium, Perticip, Gebrauch der Zeiten, das Unerläße 
Ihe über den Konjunktiv). Kl. I vervollitändige die Syntax 
der Redetheile namentlich nach der Seite ber Pronomina, bes 
Artikels, der Präpofitionen. Meberall auch Bier indultivos Ver⸗ 
fahren im Anfchluß an Mufterfäße. 

Unter den ſchriftlichen Arbeiten fteht in erfter Reihe das dem 
Leſeſtoff unmittelbar oder mittelbar entlehnte Diktat kurzer enge 
liſcher Zerte, das allmählich zu orthographiſcher Sicherheit er- 

ol. Wie im Tranzöffchen - nründliche und ſchriftliche 
Wiedergabe erzählender Texte in nach- und nad) freier werdenden 
Umbildungen und Nachahmungen; mündliche Nädüberjegungen 
in das Englifche, leichte Briefe. Ueberſetzung deutſcher Einzel⸗ 
fäge nur zum Zweck granmmatifcher Hebung. Syſtematiſche Er⸗ 
meiterung des Beſitzes an Volabeln uud idiomatiſchen Wendungen 
mit vieljeitiger Berrugung im den Spredübungen. 

Für die Lektüre find in den Klaffen II und I ausgewählte 
zufammenhängende Schriftwerde in Einzelausgaben zu benugen 
ma Bevorzugung der hiſtoriſchen, novelliſtiſchen und poetiichen 
Litteratur Des nenmzehmten Jahrhunderts. Zuſammenhaängende 
engliſche Litteraturgelthiähte gehört nicht zu ben Aufgaben ber 
bößeren Mädcherrichule. ie ER 

Gedichte im Anichtuß an eine gute Schulfammlung. — 
Kurze litteraturgefchichtliche Notizen können gelegentlich der Leltäre 

81* 
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gegeben werden. Hinweiſe auf geeignete Privatleltüre und liter 
rariſch Werthvolles für die jpätere Fortbildung. 

d. Methodiihe Bemerkungen für Die beiden fremden 
Spraden. 

Der Unterridt im Franzöſiſchen und im Englifchen nach den 
oben angedeuteten Grundjägen erfordert einen Lehrer, der die 
fremde Spradye möglichſt leiht und ſicher handhabt. Er fett eine 
gewilfe Selbftändigteit des Lehrenden dem Penſum gegemüber 
voraus; nad den jeweiligen Bedüriniffen des Unterrichts wird 
der Stoff im Einzelnen bemefjen, gejichtet und mannigfach ver: 
wendet werden müfjlen. Der neufpradpliche Unterricht verlangt 
ihließlih ein nicht geringes Maß geiltiger Beweglichkeit und 
immer reger Hingabe an den Gegenitand. Die ſchwierigſte Auf- 
gabe fällt dem Unterricht im in Sabre zu; das bier Ber: 
läumte ift faum je wieder gut zu machen. Der Lehrende felbit 
muß phonetiſch hinreichend gejchult fein, um diejenigen Hülfen, 
welche dem Kinde bei der eriten Ausſprache fremder Laute und 
Rautverbindungen gegeben werden müfjen, und diejenigen Uebungs⸗ 
weifen, welche die gelernte Ausſprache befeitigen jollen, jelb: 
tändig finden und verwenden zu können. Da der natürliche 
Lautſtand der Schülerinnen je nach Heimath und Herkunft ver: 
ſchieden iſt, Iafjen fich einzelne Verhaltungsmaßregeln nicht geben. 
In den unteren Klaſſen iu Yan fich eine konſequente Artilulations- 
gymnaſtik, welche auch Chorſprechen und Chorfingen einzelner 
Laute und Lauwerbindungen berückſichtigt. Einfaches Vorſprechen 
und Nachſprechenlaſſen genügt im Klaſſenunterricht nicht. In den 
Oberklaſſen iſt zuweilen ein kurzes proſaiſches oder poetiſchet 
Leſeſtück nach der Seite der Ausſprache hin genau durchzuarbeiten, 
auswendig zu lernen und oft zu wiederholen. Augsiprachefehler 
find bei der Beurtheilung der Schülerin orthographifchen und 
rammatiihen Fehlern in den jchriftlichen Arbeiten gleich zu 
egen. Für die Beurtheilung der jchließlichen Leiftungen einer 
Schülerin ift jehr viel weniger die größere und geringere Geübt⸗ 
heit in der Ueberjegung eines deutichen Textes in die fremde 
Sprade als die Sicherheit und Schnelligkeit des Verſtändniſſes 
eines fremdipracdhlichen Textes maßgebend. 

Die grammatiihen Erörterungen beichränten fi) auf das 
Gebräudhliche, allgemeine Begriffsbeftimmungen find mit Maß 
zu verwenden. Die — der geſchichtlichen Sprachforſchung 
gehören nicht in den Schulunterricht, wohl aber wird der mit 
ihnen vertraute Lehrer praktiſche Hülfen aus ihnen zu ziehen 
vermögen. 

Die Hauptichwierigfeit der Sprehübungen liegt in der Auf 
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gabe, mit nur einzelne Begabte, ſondern bie ganze Klaffe zu 
eiligen und die Selbitthätigkeit anzuregen. Auf die einzelne 
lerin fommt naturgemäß jedesmal nur wenig Zeit; es find 

alſo ſolche Uebungen zu bevorzugen, an weldyen Alle theilnehmen 
innen; der Wetteifer mag durch Rede und Gegenrede der Schü- 
lerinnen felbjt unter Leitung des Lehrer gewedt werden. Je 
mehr von vornherein die Scälerinnen an den Gedanken gemöhnt 
werden, daß Franzöſiſch und Engliſch weniger aus dem Buche 
als aus dem Munde des Lehrers zu lernen ift, um fo fchneller 
wird fi) der Verkehr zwifchen Lehrer und Schülermnen in der 
fremden Sprache erreichen laſſen, und die Scheu fih zu äußern 
wird fchwinden. | 

Wenn auf der Oberftufe viel gelefen werden fol, fo ilt es 
wicht möglich, Alles zu überſetzen und Alles gleichmäßig zu ver: 
arbeiten. Der Lejeitoff des Semefter8 wird alſo von vornherein 
von dem Lehrer nach verfchiedenen methodifchen Geſichtspunkten 

gliedern fein. Im Anfange wird es fich empfehlen, gemein- 
am eine gute deutſche Ueberſetzung feitzuftellen. Iſt Die Heber- 
fegung zu Haufe vorbereitet, fo werde zuerſt überjeßt und dann 
geleſen. Später mögen einzelne Abfchnitte zur Vorüberſetzung 
unter die Schülerinnen vertheilt werden; andere Wbfchnitte werden 
mr gelefen und beiprocdhen, fobald einige Vertrautheit mit dem 
Stoff und feiner Form erreicht ift. 

Je ficherer der Grund in der Aussprache, in den Elementen 
der Gramatik und im Wortſchatz gelegt ift, um fo weniger wird 
dad Leſen durch formale Hinderniffe aufgehalten, und um fo 
mehr werden bei der Erklärung die ſachlichen Geſichtspunkte in 
den Vordergrund treten können. Sobald überjegt wird, ift durch⸗ 
aus auf einen guten deutjchen Ausdrud Hinzuarbeiten, eine Weber: 
ſezung, die auf halbem Wege ftehen bleibt, ift fachlich wie pä- 
dagogiſch werthlos. Können von größeren Schriftwerfen nur aus⸗ 
gewählte Abſchnitte in der Schule gelefen werden, jo ift ftreng 
darauf zu achten, daß die Auswahl nad beftimmten fachlichen 
Geſichtspunkten erfolge, und daß immer ein möglichſt abges 
ſchloſſenes Bild gewährt werde. Zur Vervollitändigung desfelben 
Fi auch die regelmäßig zu pflegende unvorbereitete Lektüre 
eitragen. 

V. Rechnen. 

a. Allgemeines Lehrziel. 

Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit Zahlen und in 
deffen Anwendungen auf die gewöhnlichen Verhältniffe des bürger- 
lihen Lebens, namentlich auf dem Gebiete der Hauswirthichaft, 
des Spar⸗ und Verſicherungsweſens, der einfachen Vermögens 
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verwaltung. Förderung klaren und befonnenen Denkens duch 
vielſeitige Anſchauuag und Benutzung der Zahl 

Lepter Zwack bleibt die Befähigung der Schülerinnen z 
ſelbſtäudiger und ſchneller Löſung der ihnen--geitellten Aufgaben 

b. Lehraufgaben. 
Das Rechnen mit einfach benannten ganzen Zahlen bildet 

das Penſum der Unterſtufe, das Rechnen mit mehrfach be 
nannten Zahlen, mit. Dezimalbrüchen und gemeinen Brüchen und 
leichte angewandte Aufgaben das Penfum der Mittelftufe. Der 
Oberſtufe fällt zu die ausgiebige Anwendung des jo erlernies 
Rechnens auf die im Anſchauungskreiſe der Schülerin Iiegenden 
bürgerlichen Berhältniffe, ſowie der auf Anſchauuug zu begründende 
und mit Meß- und Rechenoperationen in beitändiger Verbindung 
zu haltende Unterricht in der elementaren Raumlehre 

Beſonderes Gewicht iſt zu legen auf die Sicherheit des Kopf⸗ 
rechnens im Zahlenkreife von 1—1000, anf Das angemwandte 
Rechnen mit Decimalbrüden bei Münzen, Maßen und Gewichten, 
auf die Procentrehnung in ihren verjchiedenen Anwendungen, 
auf Sicherheit der geometriſchen SBrundbegriffe und der einfachen 
eslächenberechnungen. Auf allen Stufen empfiehlt fi bei da 
Auswahl ber Aufgaben die Berädfichtigung des bürgerliden 
Haushalts. 

e Methodiſche Bemerlungen. 

Auf der Unterftufe wird regefmäßig nur im Kopfe gerechnen, 
im ben Maffen IX und VII unter Anwendung einer Rechen⸗ 
maſchine (Rechenkaſten). Bei Einführung einer nenen m. 
art gebt anf allen Stufen das Kopfrechnen dem ſchriftli 
Redinen voran; dieſes ift zu Gunſten des Kopfrechnens möglich 
u beichränten. Die Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben md 
et3 jo zu wählen, daß die Schülerinnen mit den thatfächlicen 

bier in Betracht kommenden Verhältniffen befannt werden, Aut: 
gaben mit unwahrſcheinlich großen Zahlen oder unwahrſchein⸗ 
lichen Bruchtheilen find zu vermeiden, ebenſo nicht ——— 
Formen und Ausdrücke. Schematiſche Regeln find bejonders 
auch bei ber Bruchrechnung und bei der Anwendung des Dre: 
ſatzes und des Vielſatzes entbehrlih. Algebraifches Rechnen and 
in feinen Anfängen it ausgeſchlofſen. Es kommt Alles darauf 
an, die Schülerin zum fichern Ueberblick über die in Betradt 
fommenden —— und Beziehungen zu befähigen und zur 
einfachiten und ſchnellſten Löſung der Aufgabe zu führen. 

Die Ausdrudsweife fei kurz und beftimmt. 



415 

VI Geſchichte. 

a. Allgemeines Lehrziel, 

Kenntnis der vaterländiihen Geſchichte. Belanntichaft mit 
ben wichtigſten Ereigniffen der alten Geichichte und mit denen 
der Geirhichte der großen modernen Rulturvölker, ſoweit diele für 
die vaterländiiche Geſchichte von Bedeutung find. Der Unter: 
richt erſrebt Stärkung und Bertiefung der Liebe zu Baterland, 
Heimath und ur Verftändnis für daB Reben der 
Gegenwart und die Aufgaben unferes Volles. Dieſer Aufgabe 
hat Die Schule auch mittelbar durch die Feien ber valrtänbifäen 
Gedenktage zu gemügen. 

b. Xehraufgaben. 
Der Geſchichtsunterricht beginnt mit dem zıyeiten Schuljahr 

der Mittelftufe. Er bat zunaͤchſt die Aufgabe, durch Rebensbilber 
ber bervorragenditen Geflalten unjerer vaterländilchen Geſchichte, 
anz befonders der Herricher und Derrfcherinnen aus dem Haufe 
Debengolen, wa und durch anſchauliche Darſtellung Kar begvengter 
bedeutungsvoller Begebenheiten und Zuſtände Die — 
mit träffigem perjönlichen Interefle zu erfüllen und ihnen Die 
ah ten Halt und Mittelpuntte zu geben. Der Unterricht Dex 

tufe hat Einzelnes auszuführen, den Zuſammenhang ber» 
hellen bie kulturgeſchichtlichen Ergänzungen zu geben; er mündet 
m eine zujammenhängende Darftellung der neueiten deutlichen 
nn bis zur Gegenwart auß. 

Kl. V und IV. Lebensbilder aus ber DRIEELOINDNDEN Ge⸗ 
Wie big zur — — Deutſche Sage 

l. II. Die Haupithatſachen der griehifchen und der rö⸗ 
EN Geſchichte unter Betonung des kulturgeichichtlichen, mög: 
lichſt Durch Anſchauung zu vermittelnden Stoffes, beſonders der 
griechiſchen Kunft im Perikleiſchen, der römiſchen Kultur im 
Augufteifchen Zeitalter. 

Römer und Germanen. 
KL. IL Deutſche Geſchichte bis zum Weitphälifchen ‘Frieden 

mit Hervorhebung der kulturgeſchichtlichen Momente und de& 
deutichen Paz 

eu. I. Sortfürung der deutſchen Geſchichte vom Wells 
phaͤliſchen Frieden bis zur Gegenwart mit wachſender Hervor⸗ 
hebung der brandenburgifch = preußifhen Geſchichte (Friedrich 
Wilhelm I., die Zeit Friedrichs des Großen, das Beitalter der 
franzöfifchen Revolution, der napoleoniſchen Herrjchaft und der 
Defreiungskriege, die Kämpfe upn 1864, 1866, 1870—71, die 
Einigung Deutſchlands, das neue Reich und feine Entwidlung). 
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Ausblide auf die Geſchichte Englands, Frankreichs, Italiens, 
Deſterreichs und der Vereinigten Staaten. 

c. Methodiſche Bemerkungen. 

Dem Geſchichtsunterricht fällt im Verein mit dem Unterridt 
in der Religion ımd im Deutihen die Aufgabe zu, den heran 
wadjienden Mädchen eine höhere fittliche Auffaffung des Lebens 
zu vermitteln, die Liebe zum Vaterlande und zur Menjchheit in 
ihnen feiter zu begründen. 

Der Lehrer der Geſchichte hat fich zunächht bewußt zu bleiben, 
Daß es nicht feine Aufgabe ift mei Weltgeichichte zu lehren, 
daß er fich im Wefentlichen auf das Baterländifche im meiteren 
und im engeren Sinne zu beſchränken hat, und daß die Gejchichte 
anderer Völker nur joweit heranzuziehen ift, als fie für das Ber 
ftändnis unferer Kultur nothwendig wird. Wbgejehen von dieler 
unerläßlihen Beſchränkung hat der GejchichtSunterricht in der 
an Mädcenfchule zu beachten, daß alle verwidelten Fragen 
er äuferen und inneren Politik, alle jtrategifchen Verhaͤlmiſſe 

und militärischen Einzelheiten dem Verſtaͤndnis der Mädchen fremd 
bleiben, daß aljo eingehendere Darftellungen von Staatsverträgen, 
von Berfaffungstämpfen, von Schlachten in diefe Schule nid 
gehören, daß die politiiche Geihichte im engeren Sinne nur in 
ihren Hauptzügen zu durchmeſſen ift, daß es überall, der wei 
lichen Urt gemäß, auf die Erwedung eines warmen perfönlihen. 
Intereſſes an den großen handelnden Perſonen und Böllern, 
ihren Schidjalen und Thaten ankommt. 

Die Kulturzuftände, befonders auch SFrauenleben und Frauen⸗ 
arbeit, find ausgiebig zu berüdfichtigen, aber auch ungeihminlt 
und ohne lange aͤſthetiſche Entwidlungen darzuftellen. Durch 
lebendige Schilderungen ımter Zuhilfenahme geeigneter dyaral- 
teriftifcher Abbildungen follen fie ven Schülerinnen möglichft deutlich 
zur Anſchauung kommen. 

Neben LKitteratur und Kunft find nationale und häuslice 
Sitten, religiöfe und fittlide Auffaffungen, Handel und Gewerbe 
nicht außer Acht zu laſſen. Antike Mythologie ala folche gehört 
nit in den Geſchichtsunterricht. 

Die während der Schulzeit feſt einzuprägenden Daten jind 
auf das Nothwendige zu beichränten, in den Lehrplänen der ein: 
— Anftalten genau feſtzuſetzen und den Schülerinnen durch 
bdruck zugänglich zu machen. Beſonders ſichern Takt erheiſch 

die für Kl. I zu fordernde Belehrung über die wichtigſten wirth⸗ 
ſchaftlichen und gefellichaftlihen Tragen der Gegenwart. Sit 
Ichließt fi am beiten der Darftellung der Verdienfte unterer 
Derricher auf diefem Gebiete an. | 
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Durch allmähliche Gewöhnung ift darauf Hinzumwirken, daß 
die Schülerinnen der beiden Oberklaffen auch in zuſammen⸗ 
dängender Form fidy über einzelne Perſonen oder Ereignifje zu 
äußern wiffen. 

Das Lehrbuch fei der Mädchenfchule angepaßt, möglichlt 
kurz und überfichtlih. Es enthalte nur die zur Einprägung und 
Biederholung beitimmten Thatfachen in einfachfter Form. Die 
Ausführung der Umriffe ift Sadje des Lehrers. 

VI. Erdkunde. 

a. Allgemeines Lehrziel. 

Verftändnisvolle Anſchauung der umgebenden Beh und 
der Kartenbilder; Kenntnis ber phyſiſchen Beichaffenheit der Erd⸗ 
oberfläͤche und ihrer politifchen Eintheilung im Großen, ſowie 
ber Brundbegriffe der mathematischen Erdkunde. Genauere Kennt- 
nis der phyſiſchen und politiſchen Erdkunde Deutſchlands. 

b. Lehraufgaben. 

Vorbereitung durch die Dan nn in Kl. VIL In der 
Form von Sprehüäbungen und mit Hülfe einfacher Anfchauungs- 
mittel wird das durch zufammenhangslofe Anſchauung bereits 
xworbene Heimathsbild zu einem geordneten Beſitz umgeftaltet; 
jleichzeitig werden die Schülerinnen mit den widhtigften geogra= 
zhiſchen Grumdbegriffen vertraut gemacht. Kein Sehrind, 

Mittelftufe (VI-IV): KL. VI. Befeftigung der Grund⸗ 
segriffe. Erfte Anleitung zum Berftändnis des Reliefs, des 
Blobus und der Kurten. Oro⸗ und bybrographiiche Verhältniffe 
ver Erdoberfläde im Allgemeinen, das Bild der Heimath nad 
xnſelben Gefichtspunkten im Befonderen, ohne Yugrundelegung 
nes Lehrbuchs. 

Kl. V. Preußen und Deutſchland phyſiſch und politiich 
inter Benutzung eines Lehrbuches. 

Veitere Einführung in das Verſtändnis der SKartenbilder. 
Anfänge im Entwerfen von einfachen Umriffen an der Wandtafel. 

KL. IV. Phyſiſche und politifche Erdkunde der außerdeutichen 
ander Europad. Die Länder um das Mittelmeer. Entwerfen 
infacher Kartenfkigzen an der Wandtafel und auf Blättern. 

MM. IH. Die außerenropäifhen Erdtheile mit befonderer 
Berüdfichtigung der deutſchen Kolonien und der Vereinigten 
Staaten von Nordamerifa. Beziehungen zu Deutichland. — 
dartenſtizzen. | 

KL. U. Wiederholung und Ergänzung der phyfifchen und 
yolitiichen Erdkunde der außerdeutfchen Länder Europas. 



Wiederholung und en Grundbegriffe der ma: 
DENE Erdkunde. — Rar 

Kl. I. Phyſiſche, Bote un nn eng —A Deutid: 
— Ya mit der vaterlänbiichen Geſchichte dei 
neueiten 

Die großen Verkehrs: und Handejswege, — Kartenſtizzen 

c. Methodiſche Bemerkungen. 

Unbeſchadet der Bedeutung der Erdkunde als eines Zweige 
der Naturwiſſenſchaft, ift für. Die Schule vor Allem der praltiid 
Nupen ind Auge zu fallen. Der erdkundliche Unterricht fol du 
Schülerin im eigenen Baterlandbe heimiſch und mit anderen Kultur: 
ländern befannt machen, Ro u er Geitalt und Bewegung da 
Erde, über bie tehung d ges⸗ und Jahreszeiten u. & 
belehren; er ſoll ihr aber — — wendigſten Kenntniſſe au 
ber Völkerkunde, der Pflan eographie ſowie bi 
Bekanntiſchaft mit den often ber heutigen internationalen 
Handels: ns a a ee vermitteln, und fo an ‚jenen 
Theile zur ee der heranwachſenden Mädchen in dai 
Berftändnig der Welt und bed Lebens beitragen. 

‘Der —— Unterricht muß ltets auf die Anſchauum 
gegrünbet fein, arf ſich nirgend iu bie Lediglich gebädtnis 
mäßige Aneignung non Namenreihen, vom Flaͤchen⸗, Al 

ugen:, nder Einwohnerzahlen verirren Cine richtige 
ung ber Raumgröen it am N zu gewinnen durch Anlegung 
eines befaunten ſtabes, 3. der Größe Deutſchlands, de 
Heimathprovinz u. |. w., im Uebrigen wird Die vergleichende 
Ueberſicht auf Grund einzelner Ben abjoluter Zahlen genügen 
AnablAile it darauf zu adten, daß die Karteubilder non da 
Schülerin verjtändnisvoll angejehen und als Zeichen betradid 
werden, welche fie allmählich leſen lernen muß. 

Das in ben Lehraufgaben vorgejchriebene Zeichnen vor 
Skizzen ift für Lehrer und Schülerinnen unentbehrlich, dabei # 
aber jede Ueberjparmung der Anforderungen ftreng zu weiden. 
namentlich als häusliche Arbeiten dürfen Rartenbilder nie aub 
gegeben werden. Mit einfachen Umriſſen, Profilen u. dä. an de 

andtajel und auf einzelnen Blättern wird man fich meiſt be 
grügen müſſen. Bei Wiederholungen ift das Zeichnen mu zu 
verwenden, um Gewißheit darüber zu erlangen, bis zu welden 
Grade die äußere Geftalt jomie Verhältniffe der Lage und Größe 
erfaßt worden find. 

Sowohl der Unterricht in der Geſchichte als der Unterrich 
in den Naturwiſſenſchaften müflen mit Dem erdkundlichen Unterrich 
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in Berbindung; bleiben, nehmen, auf diefen häufigen Bezug und 
werden von ihm ergängt. 

Das Lehrbuch, fer heihränkt auf: den: für Häusliche, Arbeit 
und für Wiederholungen nothwendigen Stoff, Des Atlas auf 
mäßige Zahl deutlicher Blätter; alle Belebung de& Stofies m 
au hier vom Lehrer ausgehen. - 0 

VII. Naturwiſſenſchaften. 

a. Ullgemeines Behrziel. Ä 

1) Naturgejhichte: Aufmerkſame und finnige nu 
Natur. Clementare Borftelungen von dem Bau und den 

wichtigften Lebensvorgängen der Thiere und Pflanzen, von den 
Begenjeitigleitöbeziehungen der verſchiedenen Lebeweſen und vom 
ihren ungen zum Denen. Allgemeine Geſundheitslehre. 

2) Raturlehre: Eine durch Verfuche vermittelte elementare 
Kenntnis‘ der wichtigften phyſikaliſchen und chemiſchen Naturvor⸗ 
Hänge und Geſetze, bejonbers derer, bie für das Häusliche und 
da8 Berfehrsleben von Bebeutimg find umd den Kulturfortichritt 
unferer Seit beftimmen helfen. . 

b. Lehraufgaben. 
RL. VI. Beſchreibung vorliegender einfacher Blüthenpflanzen; 

Ecklärung ber mwidtigiten Formen und Theile der Wurzeln, 
Stengel, Blätter, Blüthen und Früchte. Grundbedingungen des 
Pflanzenlebens. Beichreibung einiger wichtiger heimiſcher Säuge—⸗ 
tere und Vögel in Bezug auf Geftalt, Farbe ımd Größe nach 
vorhandenen — oder guten, genügend großen Abbil- 
wen Mittheilungen über ihre Lebensweiſe, ihren Nuben 

aden. 
MM. V. Erweiterung und Ergänzung des PBenfums bee 

Ri. VI. Reptilien, Amphibien, Fiſche. Grundvorſtellungen vom 
Körperbau des Menjchen. 

Kl. IV. Vergleichende Bejchreibung verwandter Arten und 
dattungen von Blüthenpflanzen nad; vorhandenen Exemplaren. 
Rebenserfcheinungen der Pflanzen. Giftpflanzen. — Niedere Thiere, 
namentlich nügliche und ſchädliche, ſowie deren Feinde, mit be= 
onderer Berüdfihtigung der Inſekten und ihrer Bedeutung im 
Daushalte der Natur. Die im täglichen Leben am hänfigſten 
nei Mineralien nad) Ausfchen, Gewinnung und Ber: 
verthung 

Kl. II. Die wichtigſten Kulturpflanzen und ihre Ver— 
verthung. Grundvorſtellungen aus der Anatomie und Benfiologie 
ver Pflanzen. Das Wichtigfte über die Kryptogamen und die 

.. 



4718 

Pflanzenkrankheiten. — Bau und Neben des menſchlichen Körpers 
behuf8 Untermweilung in der Gefundheitspflege. 

Kl. Die wichtigſten chemiſchen Vorgänge mit Berücd⸗ 
fichtigung der Mineralogie und Geologie. — Phyſik: Waͤrme, 
Magnetismus, Elektricitaͤt. 

Kl. I. Phyſik: Gleichgewicht und Bewegung feſter, flüͤſſiger 
und gasförmiger Körper; Schall, Licht. 

c. Methodiihe Bemerkungen. 
Bei der gewaltigen Syülle des Stoffes auf diefen Gebiet 

und der verhältnismäßig geringen Anzahl der dafür verfügbaren 
Lehritunden it auf eine angemeflene Auswahl die größte 
falt zu verwenden. Dabei ift das Beitreben des Lehrers dahin 
zu richten, die Schülerinnen zu eigenem Beobachten und Denken 
anzuleiten, jede Belaltung mit gedächtnismäßig anzueignenden 
Zehritoff aber zu meiden. Der Verſuch und die unmittelbare 
Anihaumg find bei allen Belehrungen in den Vordergrum 
m ſtellen. Es ift wuͤnſchenswerth, daß den Schülerinnen di 

öglichleit gegeben werde, einzelne Berfuche jelber auszuführen. 
Auf die Kenntnis botanifcher nnd zoologiſcher Syiteme un) 
Klaſſifikationsſchemata ift kein Gewicht zu Iegen. Die in das 
menschliche Kulturleben eingreifenden Pflanzen und Thiere flehen 
in eriter Linie; die heimische Natur und ihre Lebensgemein: 
Schaften follen der Schülerin vor Allem befannt und vertrat 
werden. Die Naturgegenftände felbit find, wo fie irgend erlangt 
werden können, den Abbildungen vorzuziehen. 

Die Belehrungen über Bau und Leben des menſchlichen 
Körpers und über die Geſundheitspflege find einerfjeits ohm 
Aengftlichkeit, andererjeits mit Rückſicht auf weibliche Empfindung 
zu geben. — In der Phyſik ift mathematische Betrachtungsmwent 
nur da gerechtfertigt, wo fie fich mit dem geometrischen Anjchauungs: 
—— zwanglos berührt. Ein beſonderes Lehrbuch für der 

naturkundlichen Unterricht erfcheint entbehrlich. Wird ein foldet 
benußt, jo fei es der Mädchenfchule angepaßt, kurz, überſichtlich 
und meide willenjchaftlichen Schein. 

IX. Beinen. 

a. Allgemeines Lehrziel. 
Sicherheit in der richligen Abfchägung der Größen: und 

eg a bei ebenen ®ebilden und einfachen körper: 
lihen Gegenftänden. Befähigung zur ficheren Wiedergabe, Er: 
gänzung und Umformung gegebener ſymmetriſcher Figuren, ın? 
elondere von Fladhornamenten. Richtige Auffafjung und Dur 

ftelung der Umrilfe und Beleuchtungsverhältnife einfachet 
körperlicher Gegenſtaͤnde. 
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b. Lebraufgaben. 
Mittelſtufe (V und IV): Borübungen. Seichnen ebener 
und Irummliniger Gebilde nad) Wandtafeln mit Uebungen 

m Abändern der vorgeführten Formen, erläutert durch Zeich⸗ 
mıngen des Lehrers an der Bandtafel. Einfache Flachornamente. 
Der Gebrauch der Grundfarben. 

In RL V find je nad) Bebürfnis monatlich einige Stunden 
dem Schönfchreiben zu widmen. 

DOberftufe (IT — D: Flachornamente und Blattformen. 
Jachnungen nad) einfachen Modellen ımd nach plaftiichen Orna⸗ 
menten im Umriß, zulegt mit Mebungen in der Wiedergabe von 
kicht und Schatten. Fuͤr beſonders begabte Schülerinnen Auss 
Rhrung von Zeichnungen nach Gegenftänden der Natur und des 
Runftgewerbes, auch Uebungen im Malen mit Waflerfarben nad 
ebenden Pflanzen, Blumen u. ä. 

c. Methodiſche Bemerkungen. 

Die allgemeinen Ziele des Zeichenunterrichts I jo beftimmt, 
HB zu ihrer Erreihung es eimer befonderen fünftleriichen Bean 
gung nicht bedarf. Den über den Durchſchnitt hinaus befähigten 
Shülerinnen möge nad) Erreihung des allgemeinen Yield An⸗ 
eitung zu einer weitergehenden, ihren Anlagen und Neigungen. 
ntiprechenden Bethätigung geboten werden, immer aber in der‘ 
Rihtung des Zeichnens nach der Natur. Der Beichenunterricht: 
n V und IV it ausschließlich Klaſſenunterricht. 

.. Im Freihandzeichnen find Vorlageblätter nirgend zu benugen, 
nelmehr nur große Wandvorlagen u uber N) und Eörperliche 
hegenſtaͤnde. Das Meilen am Modell und jede Benubung 
tehanifcher Hülfsmittel wie Zirkel und Lineal ift gänzlich zu 
ermeiden. Das Zeichnen nad) Gegenftänden wird im Cinzel- 
nierricht geübt. Die Uebungen in Gebrauch von Zirkel und 
Aneal find dem Unterricht in der Raumlehre zu überlaffen. 

Auf das Verſtändnis für Form und Farbe jowie auf die 
dung des Geſchmacks im Sinne des Einfacdhen und Echten ift 
uch Beſprechungen an geeigneter Stelle hinzuwirken. 

X. Schreiben. 

a Allgemeines Lehrziel. 
Aneignung einer fauberen, deutlichen, fließenden und ges; 

vandten Schrift in allen, audy in ſchnell gefertigten Schriftfägen 
owohl in deutichen wie in Lateinischen Buchitaben. Das Ergebnis 
es Schreibunterrihts muß in allen Heften der Schülerin zum 
Sorfhein kommen. Die Schrift fei eher groß als Mein unb 
verde in jpäteren Jahren auch ohne Linien gefertigt. 
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b. Lehraufgaben. 

Der Umterricht im Schreiben ift in der unterften Klafje durch 
bie eingeführte Fibel bedingt und vom Leſen und von de 
Sprehübungen nicht getremt. In den. fulgenden Schuljahren 
wird in einem Falligraphifchen Lehrgange die deutſche und de 
Intemwifche Schrift in genetifcher Folge der Budhitabenformen 
methodiſch Durdhgearbeitet. | 

Pflicht jedes Lehrers ift es, fobald er fehriftliche Arbeiten 
fertigen läßt, auch der Schrift der Schülerin Beachtung zu wid⸗ 
men; fchlechte und undeutliche Sihrift bei häuslichen Arbeiten it 
auch noch in den Auflägen der erften Aaſſe der Grund zu eine 
Minderung des Präditats. Auch im Diarium darf die Schülern 
ihre Schrift nicht vernadhläffigen. 

c. Methodifhe Bemerkungen. 
Statt Griffel und Schiefertafel empfiehlt ſich für den An 
ne um die Schrift von vornherein leicht zu machen, 
er Gebraud von Bleiſtift und Papier. Der Uebergang 

Schreiben mit der Feder erfolge jo früh als möglich. Ein Ka 
jeder Stunde ift auf Taltfchreiben zu verwenden. 

Am Schluffe des Kurſus find auch foldde Uebungen vorzw 
nehmen, welche auf jchnelles und doch gutes Schreiben Hinzielen. 
Es ift ſtets darauf gu achten, daß die Buchſtaben felbft wie di 
Zwiſchenräume der Linien groß genug feien, um das Auge nid 
N anzuftrengen. - | 

uf eine gute Körperhaltung beim Schreiben ift von j 
Lehrer mit Strenge zu halten. 

XI. Handarbeit. 

a. Allgemeines Lehrziel. 

Fähigkeit die m Baus und — üblichen weiblichen 
andarbeiten richtig und fauber anzufertigen, fchadhaft geworden: 
tüde auszubefiern, auch fertige Arbeiten nah Material und 

Ausführung zu beurteilen. 

b. Zehraufgaben. 

Kl. VII. (drittes Schuljahr): Häkeln (Starke Stahlhaken 
mit Holzgriff, ftarker gedrellter Baummollenfaben). 
EKl. VI und V: Striden. Ausbeſſern der Strümpfe. 

Rt. IV mb II: Nähtuch, Beichentuch, Stopftud. 
er Fe II und I: Das Hemd. Das NAusbeffern der Wäſche 
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c. Methodiſche Bemerkungen. 

In Klaſſen über 20 Schülerinnen muß die Handarbeitsftunde 
oppelt befeßt fein. | 

Die Lehrerin fol durch Mittheilungen über das Material 
sine Herkunft, telung und Verwendung, durch Hinweile au 
inne Tulturgejchichtliche Bedeutung (Baummolle, Leinen), auf die 
ſechnik früherer Seiten u. ä. den Unterricht zu beleben verſtehen. 
Sie erziehliche Aufgabe des Handarbeitsunterrichts Liegt in der 
je weiblicher Sorgfalt, Sauberkeit und geduldigen umfichtigen 

ißes bei der Herftellung beſcheidener Arbeiten. 
Borlefen oder Fremd prachliche Unterhaltung während der 

Stunden find unftatthaft. 

XU. Singen. 

a. Allgemeines Zehrziel. 

Fähigkeit eine durch einen Kanon feitzufeßende befchräntte 
Inzahbl von Chorälen, vaterländiihen und Volksliedern ohne 
totenblatt und ohne Textvorlage richtig, vollitänbig, fiher und 
nt natürlichem Ausd einftimmig zu Fran ehritimmiger 
fang ausgewählter Volkslieder, einfacher Palmen, Hymnen 

otetien. 

b. Lehraufgaben. 

In den drei unteren Klaſſen wird Gefangunterridht in be= 
mberen Stunden nicht ertheilt. Es werden leichte Choralmelo- 
in in den Religiondftunden, Heine Kinder- und Volkslieder im 
InfHluffe an den Furnunterricht und den deutſchen Unterricht 
ah dem Gehör gefungen. Der Lehrer ſingt vor, möglichſt ohne 
zebrauch eines Inſtrumentes. Es it forgfältig baraut zu achten, - 
4 bie Texte eingeprägt find, ehe das Lied gejungen wird. 

theoretifche Unterwerfung, namentlid) auch das Notenlernen, 
t hierbei ausgejchloffen; auf deutliche Ausſprache ift von Anfang 
n zu halten. 

Mittelitufe (VI — Ei — Berfeßungszeichen. 
Yurtonleiter und Durtonarten. Einfache melodiihe und rhyth⸗ 
ng Uebungen. Einftimmige Choräle, einftimmige, in Kl. IV 
uch zweiftimmige Volkslieder, einftimmige Pfalmen. 
Oberſtufe (IT — D): Molltonarten. Fortſetzung der melo- 
fen und rhythmiſchen Uebungen. Cinitimmige und mehr: 
numige Bollslieder, Pſalmen, Hymmen und Motetten. — Wieder: 
lungen der Volkslieder und Choräle aller Stufen bis zum 
ichern Beſitz nah Wort und Weile. | 
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c. Methodiſche Bemerkungen. 

Der Geſangunterricht in der Schule Hat weder den Zwed 
ftimmliche Kunftleiftungen zu erzielen, noch die Schülerinnen zu 
Wiedergabe fchwieriger Tonfäbe zu befähigen. Seine erfte ıml 
wichtigſie Aufgabe bleibt die Einprägung einſtimmiger Cho 
und ſchlichter ein= und ra in der Einh 
von Wort und Weile. Bei der ärung und Einübung be 
Terte hat der Religionsunterricht und der deutjche Unterricht mil 
zumwirten. Deshalb ift ein nach Klaſſen geordnieter Kanon de 
Kirchenlieder und Volkslieder, mit Einfluß der vaterländiihe 
in jeder Schule feitzuftellen. 

Als Volkslieder find auch Diejenigen Lieber Goethes, Uhlandi 
Geibels u. |. w. zu behandeln, die durch ihre Weiſen volksth 
lich geworden find. Mädchen und Frauen find von Alters 
berufenen Hüterinnen des dichterifchen Gutes, das im BVolkglie 

t. Sede Mädchenichule Hat die Pflicht, mit dafür zu forge 
dab der gemeinjame Haus- und Familiengeſang wieder zu Ehre 
fomme, indem fie vorzug3meife folche geiftlihe und weltlid 
Lieder übt, die nad Wort und Weiſe werth find, ein Lebensg 
der Schülerin zu werden. 

Gegen dieſe Aufgabe tritt die Nüdficht auf die Einübun 
mehritimmiger Motetten u. ſ. w. zu Schulfeiern zurüd. 
Hab Konfejlionsrüdfichten werden die nöthige Beachtung zu finde 
aben. 

Auf zwedmäßige Körperhaltung, Mundjtellung, Tonbild 
reine ungefünftelte Ausſprache, richtiges Athemholen ijt auf 
Stufen zu adten. Die Entwidlung der jugendlichen Sti 
ift Torgfältig zu überwachen, damit zu rechter Beit die no 
mwendige Schonung eintrete. 
VUebungen im Chorgefange, im Einzel- und im Gruppeng 

fange müfjen mil einander abwedhleln, damit die Schüchternde 
der Schülerinnen bekämpft und ein lautes und reines Singt 
erzielt werde. | 

XII. Turnen. 

| a. Allgemeines Lebhrziel. | 
Kräftigung des Körpers, Natürlichfeit und Anmuth & 

Bewegungen, richtige Haltung, Freude an friiher körperlich 
Thätigkeit. 

b. Lehraufgaben. 
Auf der Unterftufe nimmt der Tumunterricht überwiegen 

die Form des ungezwungenen, von Kinderliedern begleitete 
Bemwegungsipieles an. Erſt auf der Mittelftufe erhält —— 



483 

formen. In einer dem fortfchreitenden Alter entiprechenden 
Beife find von da an Drdnungsübungen, Freiũbungen und 
une unter ſich und mit Bewegungsſpielen abwechjelnd, 
ı treiben, bei forgfältiger Beachtung des dem weiblichen Körper 
uträglichen. So oft die Witterung es erlaubt, joll wenigftens 
n Theil der Turnftunde mit Zauffpielen u. &. im Freien zuge- 
acht werden. Nach mehritündigem Sigen und einjeitiger Kopf- 
heit fol das Turnen die Lungen und Herzthätigkeit beleben, 
m Blutumlauf bejchleunigen und das jugendliche Gehirn ent- 
ften. Zu dieſem Zwecke ift e8 nöthig, daß nur ein Theil der 
tunde mit Mebungen zugebracht werbe, welche die geipannte 
ufmerfjamtkeit des Mädchens fordern, und daß in dem andern 
e dem natürlichen Bewegungddrang und der fröhlichen Spiel- 

de3 jugendlichen Alters fein allzu ftrenger Baum angelegt 
erde. Die Einübung vermwidelter Reigen, die erfahrungsmäßig 
unge Beit erfordert, iſt ausgeſchloſſen. 

Auf gute Lüftung und Staubfreiheit in der Turnhalle ift 
tgſam zu Halten. 

c. Methodiſche Bemerkungen. 
Der Unterridt ift durch Lehrerinnen zu ertheilen. Bei der 

zingen Zahl eigenilicher Zurnftunden, die an ſich nicht genügen 
ürde, um der geiftigen Anftrengung das Gegengewicht zu halten, 
es unerläßlid, daß während der großen Paufen die Schüler- 
nen im Hofe oder auf dem Spielplatze Gelegenheit zu freier 
—— erhalten. Wo die Oertlichkeit es zuläßt, empfiehlt ſich 
e Einrihtung von Spielnachmittagen während der jchönen 
ihreszeit. 
Der Anzug der Schülerinnen ſei leicht und hindere die 
ewegungen des Körpers nicht. Auf die ſchweren Nachtheile des 
gen Schnürens ſoll die Turnlehrerin nachdrücklich hinweiſen. 

liegt es auch ob, die Schülerinnen zu anderen Leibesübungen, 
mientlich Schwimmen und Scdlittihuhlaufen, zu ermuntern. 

Bei den Spielen ift einerfeit3 alle Gefünftelte, andrerjeits 
rt jportSmäßige Betrieb zu vermeiden. 

Berlin, den 31. Mai 1894. 

Der Minifter der ee 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

Berlin, den 31. Mai 1894. 
d. Durch die Berfügung vom 24. April 1874 (Eentr. BI. 1874 

. 334.) iſt das Prüfungsmwejen für die Lehrerinnen an den 
olksſchulen Jowie an den mittleren und höheren Mädchenfchulen 

1894. 82 
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fo geordnet, daß in einer eriten Prüfung je nach dem Maße der 
Kenntniſſe, welche die Bewerberin nachgemwiejen hat, die Berk- 
igung für den Unterriht an ſämmtlichen Schulen der bezeichneten 

oder nur an den Volksſchulen erworben wird. Es iſt femer 
angeordnet, daß geprüfte Lehrerinnen nad) fünfjähriger Lehr⸗ 
thätigfeit in einer zweiten Prüfung (Schulvorfteherinnen-Prüfung! 
die Befähigung für die Leitung einer Mädchenſchule erwerben 
könn en. 

Sowohl gegen die leitenden Grundſätze dieſer Prüfungs⸗ 
ordnung wie gegen einige Einzelbeſtimmungen derſelben ſind 
Einwendungen erhoben worden, welche zum Theil auf eine 
Nichtbeachtung der Unterſchiede zwiſchen den Unterrichtsbedürfniſſer 
ber männlichen und denjenigen der weiblichen Jugend, zum Theil 
auch auf Unbekanntſchaft mit den Verhältnifjen des Lebens und 
der Schule beruhen. Wenn beijpieldweije über die Vielheit der 
Prüfungsgegenitände geflagt und darauf verwieſen wird, daj 
die Prüfungsordnung für Lehrer jo vielerlei Lehrgegenftänd 
nicht bei demfelben Bewerber erforſche, fo wird überieben, dei 
kein Lehrer zur Pruͤfung gelangt, der nicht entweder in der Reijt 
prüfung bei einer höheren Lehranſtalt oder beim Eintritt in d 
Seminar ein gewiſſes Maß elementarer Kenntniffe nadhgemie 
Hat. Dies ift bei Lehrerinnen nicht allgemein der Fall. J 
. daher in diefer Beziehung eine Aenderung nicht eintrett 
zu latjen. k 

Sch nehme aber dabei als felbftverftändlih an, daß di 
Brüfungstommiffionen fi} nicht für gebunden erachten, die Prüfung 
in den einzelnen Lehrgegenftänden auf fänmtliche Zweige dem 
felben zu eritreden und will außerdem ausdrücklich geitatten, 
bei eimer Bewerberin auf Grund beſonders guter allgemena 
Bildung oder hervorragender Kenntniffe in einzelnen Gegenftände 
Lücken in anderen ald ausgeglichen Br ıwerden. 

Je gewiſſenhafter Die —— ionen von dieſer & 
mädtigung Gebrauch machen, mit deſto ſichererem Erfolge werde 
fie verhüten, daß die Prüfung 10 u jehr in Einzelheiten vr 
lauft und gerade dadurch der Oberflächlichkeit und der Uebe: 
laſtung des Gedächtniſſes bei der Borbereitung zur Prüfung 
Vorſchub geleiltet wird. | 

Um den Bedenken, welche gegen ein ſolches erfahren ha 
und da geltend gemacht worden find, zu begegnen, 2. 
die Beitimmung im 4 20 der Prüfungsordnung vom 24. Ar 
1874 dahin ab, dab das Ergebnis der Lehrerinnenprüfung ® 
ben einzelnen Lehrgegenftänden zwar wie bisher in Das Pratoil 
über die Prüfung ($. 19), nicht aber in das Prüfungszeugs 
einzutragen ift. 
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Es iſt ferner beflagt worden, daß — ebenfalls abweichend 
von ber Prüfungsordnung für die Lehrer — Lehrerinnnen, welche 
bie Behrbefähigung an ber Höheren Mädchenſchule begehren, zu⸗ 
lach den Nachweis der Bekähigung für den Unterricht an Volks⸗ 
ulen erbringen follen. Hierbei wird überjehen, daß die höheren 

Mädchenſchulen im Gegenſatz zu den höheren Schulen für Die 
männlicye Jugend Leine beſonderen Vorſchulen haben, Tondern 
daß ihre Elementarklaflen ihrem Schulförper eingegliedert find. 
Außerdem aber Hat fi) gerade diefe Vorſchrift im Laufe der 
Feit als beſonders wohlthätig für die Lehrerinnen ſelbſt erwieſen. 
inter den 8439 Lehrerinnen an den Öffentlichen Volksſchulen Des 
Btaateß befinden fich nicht weniger ald 2107 Lehrerinnen, welche 
ne „eprbetänignng für die höheren Mädchenichulen erworben 
jaben, und Die Batronatsbehörden mehrerer größerer Städte bes 
nfen nur jolche Behrerinnen an ihre Be Mädchenschulen, 
velche ſich bereits im Volksſchuldienſte bewährt haben. 

Als berechtigt find dagegen die Bedenken gegen die Fort⸗ 
muer Der Borichrift in N 8 der Prüfungsordnung vom 24. April 
1874 anzuſchen, welche für die Zulaſſung zur Qehrerinnenprüfung 
a3 vollendete achtzehnte Lebensjahr feſtſetzt. Dieſer frübe 
— mußte feiner Zeit gewählt werden, weil in weiten 

iſen des Staate® noch engere Altergrenzen gezogen waren. 
Zwanzig Jahre nach Erlaß der Prüfungsordnung liegt fein 
rund zu folder Rüdjichtnahme mehr vor, und ich ändere Das 
er die Borjchrift in $. 8 der Prüfungdordnung vom 24. April 
874 dahin ab, dab zu der Lehrerinnen-Prüfung nur ſolche Bes 
verberinuen zuzulaſſen find, welche vor Abſchluß der Prufung 
a3 19. Lebensjahr vollendet haben. Dieſelbe Beitimmung gilt 
mch für Die Prüfung der Sprachlehrerinnen, der Turnlehrerinnen, 
er Beichenlehrerinmen und der Handarbeitslehrerinnen. Da eine 
olche Vorſchrift aber keine ruͤckwirkende Kraft — d. h. nicht 
nf Deäbchen angewendet werben. darf, welche ſich bereits in Der 
kisbildung befinden, fo foll diefelbe erit bei den Prüfungen, melde 
ah dem 1. Dfktober 1897 ftattfinden, zur Anwendung Tommen. 
Seboten erſcheint ‚außerdem cine beſtimmtere Faſſung der 
torfchrift in S. .17,10 der Prüfungsordnung vom 24. April 
874, nachdem inzwiſchen befondere Prüfungsordnungen für die 
jeihen-, Turn⸗ und Handarbeitslehrerirmen erlaffen worden find. 
58 ift deswegen nunmehr dem. $. 17,10 der Prüfungsordnung 
om 24. April 1874 folgende: Faſſung gegeben: SEIEN 
— Turnen und den weiblichen Handarbeiten: 
Ein gewiſſes Maß techniſcher Fertigkeit ſowie Einſicht in 
die Methode des betreffenden Unterrichts und Bekannt— 
Schaft mit den weſentlichſten Lehrmitteln für, denjelben. 

gg 
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Bewerberinnen, welche die Befähigung als Fachlehte⸗ 
rinnen für die vorgenannten Gegenſtände zu erwerben 
wäünjchen, haben ſich den dafür vorgefchriebenen bejonde 
ven Fachprüfungen zu unterziehen. Die Befähigung fir 
den Turnunterricht kann auch durch erfolgreidhe Theil 
nahme an einem bei der Königliden Turnlehrer Vil⸗ 
dungsanftalt in Berlin abgehaltenen Kurjus zur Aus 
bildung von Zurnlehrerinmen erworben werden.“ | 

Es Hat en endlich ein durchaus berechtigter Wunſch nad 
einer Ergänzung der Prüfungs-Drdnung geltend gemacht. Einer 
ſeits haben nämlich Lehrerinnen, welche auf ihre wiſſenſchaftliche 
Weiterbildung bejondere Sorgfalt verwendet haben, wiederhili 
dem Wunjche Ausdruck gegeben, daß ihnen die Gelegenheit ge 
boten werden möchte, dad Maß der gewonnenen W ildung 
vor einer ſtaatlichen Prüfungskommiſſion nachweiſen zu dürfen, 

andererſeits haben Batronatsbehörden Anftand genommen, 
rinnen an den Oberflaffen höherer Mädchenſchulen mit willen 
Ichaftlichem Unterrichte zu betrauen, wenn fie nicht einen amtlichen 
Nachweis darüber beizubringen vermodhten, wie weit fie Art und 
Umfang ihrer Bildung feit Ablegung der Lehrerinnenprüfung 
vertieft und erweitert hätten. | 

Um diefen Wünſchen entgegen zu fommen, Habe id) am 
eutigen Tage die anliegende „Ordnung der Wifjenjchaftlice 

fung für Lehrerinnen” erlaljen. | 
Es iſt abfichtlich ganz offen gehalten, ob die wiſſenſchaftlich 

Prüfung vor oder nad) der Schulvoriteherinnen-Brüfung abge 
legt wird. Sm leßteren Falle ift in dem Zeugnis über die ix 
ftandene Schulvorfteherinnen- Prüfung zu vermerken, daß die Be 
fähigung für die Leitung von höheren Mädchenſchulen noch ver 
ber jpäteren Ablegung derwiſſenſchaftlichen Brüfung abhängig bleibt 

Die wiljenfhaftlihe Prüfung ſoll bis auf Weiteres nur u 
Berlin abgehalten werden. Wegen des erften Termins fiir dee 
jelbe und der Bildung der PBrüfungstommilfion behalte ich wi 
weitere Verfügung vor. 

Diejenigen Lehrerinnen, welche bei Erlaß diefer Berfügun 
bereit3 Befähigungen erworben haben, bleiben im Beſitz derſelbe 
fie können daher auch andere gleichartige Stellen übernehmen ode 
innerhalb der Grenzen ihrer Befähigung in höhere Stellen auffteigen 

er Ueberfichtlichleit wegen find die Brüfungsordnunge 
unter Hervorhebung der eingetretenen Aenderungen beigefügt. 

Der Minifter der a 20. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
die ſämmtlichen Königlichen Provinzial⸗Schullollegien 

und — 
U. II. D. 1260. b. 
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e. Drdnung der Wilfenihaftliden Prüfung der 
Lehrerinnen. 

8. 1. 
Die Befähigung zur Anjtellung als Leiterin oder Oberlehrerin 

an einer höheren Maͤdchenſchule wird durch die Ablegung einer 
wittenichaftlicden Prüfung bedingt. 

Betreff der Zulafiung zu dieſer Pruͤfung finden die Vor: 
ſchriften über die Schulvoriteherinnen- Prüfung entiprechende An⸗ 
wendung. 

8. 2. 
Die Prüfung wird vor einer von dem Unterrichts-Miniiter 

rmannten bejonderen Kommiſſion abgelegt. 

8. 3. 

Die Termine für die Prüfung werden von dem Unterrichts 
Rinifter alljährlich beitimmt und im Reichs⸗ und Staatsanzeiger, 

ie in dem Gentralblatte für die gefammte Unterridhtöverwaltung 
m Preußen veröffentlicht. 

8. 4. 

Die Meldung geichieht bei dem Unterriht3-Minifter mindeitens 
| Monate vor dem angelegten Termin, und zwar ſeitens der 

im Lehramte ftehenden Bewerberinnen durch Die vorgefegte Dienſt⸗ 
örde, feitend der anderen unmittelbar. Der Meldung find 

keizufügen ein felbftgefertigter Lebenslauf ſowie die Zeugniffe 
iber die beitandenen Prüfungen und die bisherige Lehrthätigkeit. 

Bei der Meldung Hat die Bewerberin die Fächer zu be= 
ihnen, in welchen fie die Prüfung abzulegen wünfdt. 

8. 5. 
Die wiſſenſchaftliche Prüfung fol zeigen, daß die Bewerberin 

mf Grundlage der in der eriten Prüfung nachgemiejenen Kennt⸗ 
ufle ſich fortgebildet und die Befähigung erworben hat, in wiſſen⸗ 
haftlider Weile felbftändig weiter zu arbeiten. 

8. 6. 
Die Prüfung wird in zwei Gegenitänden abgelegt: 
a. gr den eriten Gegenitand ſteht Der Bewerberin Die 

ahl frei zwiichen Religion, Deutih, Franzöſiſch, 
Engliſch. 

b. Den zweiten Gegenſtand kann ſie aus den vorgenannten 
Fächern oder aus den folgenden wählen: Geſchichte, 
Geographie, mathematiſche Wiſſenſchaften, Natur— 
wiſſenſchaften. 
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8.7. | 

Die Prüfung ift eine fchriftlihe und eine mündliche. Die 
Schriftliche Prüfung geht der mündlichen voraus. 

a. Zu ſchriftlicher häuslicher Bearbeitung erhält die de 
werberin nach ihrer Wahl eine Aufgabe aus einem der 
beiben Pruͤfungsfächer. | 

Es ift ihr geitattet, bei. der Meldung anzugeben, 
aus welchem ‚Gebiete ihres — eine Aufgabe be⸗ 
ſonders erwünſcht wäre. Zur Fertigſtellung wird eine 
Friſt von ſechs Wochen bewilligt, die auf ein vedhizeitig 
eingereichte8 begründete® Geſuch von Vorſitzenden der 
Pruͤſungs⸗Kommiſſion einmal um weitere vier Wochen 
verlängert werden fann. | 

Die auf die Fremdſprachen bezüglichen Arbeiten find: 
in der betreffenden Sprache abzufallen, die übrigen deutid. 
Die benutzten Hülfsmittel find vollftändig und genau ar 
zugeben, und die Bewerberin Hat auf Pflicht und Ge 
wilfen zu verlichern, daß fie die Arbeit felbftändig mb 
ohne fremde Hülfe angefertigt hat. | 

Falls die Bewerberin die Befähigung in einer Fremd 
ſprache erlangen will, für welche feine Häusliche Arbet 
geliefert ift, hat fie einen Klauſuraufſatz in diefer Sprache 
zu fertigen. Hierfür ift eine Zeit von vier Stunden zu 
a Der Gebrauch eines Wörterbuches bleibt fr: 
geitellt. | 

b. Pa der mündlichen Prüfung, welche vor der gefammter 
ommiffion abzulegen ift, hat die Bewerberin nachzu⸗ 

weilen, daß fie auf jeden der beiden von ihr gemähltn 
Gebiete umfichtig und gründlich gearbeitet und dasjenige 
wiſſenſchaftliche Verſtändnis des Gegenftandes erworben 
he welches fie befähigt, den Unterricht auf der beruft 
er höheren Mädchenſchule mit Erfolg zu ertheilen. 

8. 8. 
Die Prüfung darf in einem oder beiden Fächern nad) Ber 

lauf eines Jahres, jedody nur einmal miederholt werden. 

8. 9. 
Auf Grund der in beiden Gegenftänden beftandenen Prüfung 

erhält die Bewerberin das Zeugnis, dab fie zur Webernahm 
einer Stelle al& Dberlehrerin und nah Ablegung der Schulvor: 
an für die Leitung einer höheren Mädchemſchult 
befähigt ift. | 

8. 10. a 
Jede Bewerberin hat vor ihrem Eintritt in die Prupung 

eine Gebühr von 30 .H zu zahlen. 
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8. 11. 
Die gegenwärtige Prüfungsordnung tritt mit dem 1. Ja⸗ 

mar 1886 in 
Berlin, den 31. Mai 1894. 

Der Minister der an 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

Anhang. 

f. Die anliegende Prühmgsordnung tritt nad) 8. 28. derſelben 
vom 1. Oktober d. 3. ab an Stelle der die Prüfung der Leb- 
vernnen und Sculuorfteherinnen . regelnden bisherigen Beſtim⸗ 
mungen, ſoweit legtere nicht gejegliche Kraft Haben. 

Diejenigen Perſonen, welche nach diefen Beſtimmungen bis 
zum 1. Dftober d. $. die Prüfung beitanden haben, jmd auch 
tpäter befugt, nach Maßgabe der auf Grund ihres Zeugniſſes 
erworbenen Befähigung Unterricht zu eriheilen, bezw. eine Schule 
zn leiten. 

Perſonen, welche bis zum 1. Oftober d. J. gar keine Prüs 
fung beitanden Haben, bei Erlaß diefer Verfügung aber in einer 
öffentlichen Schule bereits proviſoriſch Unterricht ertheilen oder 
diefelbe leiten, dürfen in dieſer Thätigkeit noch drei Jahre ver- 
bleiben, ihr längeres Berbleiben oder ihre definitive Anitellung 
# aber von der vorherigen Ablegung der erforderlichen Prüfung 
abhängig. 
; Das Nämliche gilt von ſolchen Perſonen, welche bei Erlaß 

diefer Verfügung an einer öffentlichen Schule proviforiidy als 
Lehrerin oder Vorjteherin fungiren und bis zum 1. Oltober d. J. 
nur eine geringere, als die für ihre Stelle fünftig erforderliche 
Befähigung duch ein Prüfungszeugnis dargethan haben. 

Diejenigen Perfonen, weldde bei Erlaß dieſer Verfügung an 
einer öffentlihen Schule als Lehrerin oder Schulvorficherin defi= 
nitiv angeftellt find, bleiben im Befit ihrer bisherigen Beredhtis 
gung; fie können daher auch innerhalb der Grenzen Dderjelben 
afcendiren oder eine andere gleichartige Stelle übernehmen, ohne 
daß fie eine neue Prüfung abzulegen brauchen. 

Berfonen, welche bei Erlaß diejer Verfügung auf Grund der 
ihnen ertheilten Erlaubnis an Privatſchulen unterrichten oder ſolche 
leiten, = die dafür jetzt vorgefchricherre Prüfung abgelegt zu 
haben, find nicht nur befugt, an der betreffenden Schule weiter 
zu unterrichten, bezw. dieſelbe weiter zu leiten, jondern fie können 
auch an eine andere gleichartige Schule übergehen, ohne daß fie 
eine neue Prüfung abzulegen brauchen. 
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Durch 88. 5, 7, 21 der Prüfungsordnung find die — 

fungen ſowohl der Lehrerinnen, wie der Borfteherinnen dem 
Reſſort des Königlichen Provinzial: Schulfollegiums überwieſen, 
und iſt einem Kommiſſarius dieſer Behörbe die ae derſelben 
übertragen. Da bezuͤglich der Auswahl dieſer Kommifjarien feme 
Beſchraͤnkung beabſichtigt ift, jo kann insbeſondere aud) ein Schul⸗ 
rath derjenigen Regierung, in deren Bezirk Die Prüfung abgehalten 
wird, bei derjelben als Kommifjarius des Provinzial-Schultol- 
Tegiums den Vorſitz führen 

Nach $. 8. der Brüfungsorbmung muͤſſen die Bewerberinnen 
am Tage der Prüfung das achtzehnte Lebensjahr vollendet Haben. 
Ein Dispend von dieſer Bebingung für die Zulafiung zur Prö— 
fung iſt nicht mehr geftattet und es haben auch diejenigen Be 
werberinnen dieſelbe Dr erfüllen, welche die Prüfung an einer. 
privaten Lehrerinnen-Bildungsanitalt ablegen. 

Bis vn Zehrinnen- Bildungsanftalten PR gehabt „Jen 
werden, den ihnen nunmehr re Rande ielen entiprechende 
neue Lehrpläne aufzuftellen und durchzuführen, ift bei Beurthe- 
Iung der Leiftungen der Bewerberinnen noch ein milderer Maß— 
ftab anzulegen. 

Das den Bewerberinnen auf Grund der beitandenen Bri- 
fung ausgeitellte Zeugnis befähigt diejelben zu befinitiver An- 
ftellung aud) in den Regierungsbezirfen, wo Diele e bisher erft nad 
Ablegung einer zweiten (Wiederholungs-) Prüfung verfügt wurde. 
Dagegen behalten die allgemeinen Vorſchriften über die proviſoriſche 
Anft tellung der Lehrerinnen und das Recht der Schulauffichts⸗ 
behörden, diefelben erſt dann zu einer definitiven zu erheben, wem 
ſich die betreffende Lehrerin in zwei- bis fünfjährigem Schul: 
dienſte bewährt hat, bis auf Weiteres ihre Geltung. 

Berlin, den 24. April 1874. 
Der Minifter der er zc. Angelegenbeiten. 

alk. 
An 

ſaͤmmiliche Königliche Provinzial⸗Schulkollegien, Königliche Re 
gierungen, die Königlichen — der Provinz ——— 
und den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn. 

S. 1. 
Vorbedingungen. 

ur Ertheilung von Unterricht an Volksſchulen, mittleren 
und höheren Maädchenſchulen, ſowie zur Leitung derartiger An- 
ftalten ſind nur folche Lehrerinnen befugt, welche ihre wiſſenſchaft⸗ 
liche und techniſche Befähigung durch Ablegung einer Prüfung 
nachgewieſen haben. 
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I Brüfung der Lehrerinnen. 

8. 2. 
Form der Prüfung. 

Die Prüfung der Lehrerinnen wird entweder in Form der 
tlaffungsprüfung an einer zur Abhaltung derjelben bered- 
igten Zehrerinnen-BildungSanftalt oder vor einer dazu ernannten 
eionderen PBrüfungstommiffion abgelegt. 

8. 3. 
Anitalten, die zur Entlafjungsprüfung berechtigen. 
Zur Abhaltung einer Entlafjungsprüfung find berechtigt die 

Königlichen Lehrerinnen-Seminare zu Berlin, Droykig, Münfter, 
Paderborn und Pofen.*) 
Außerdem kann die Berechtigung zur Abnahme einer Ent- 
alungsprüfung auf Antrag des Königlichen Provinzial-Schul- 
ollegiums ſolchen Anjtalten widerruflich verliehen werden, welche 
et mindeſtens fünf Jahren ihre Schülerinnen mit Erfolg für die 
legung der Lehrerinnen-PBrüfung vorbereitet haben. 
Die Entlaffungsprüfung wird unter dem Borfiße eines 

dommiſſarius bes Provinzial-Schulfollegiums von dem Lehrer: 
ollegium der betreffenden Anftalt abgehalten. 

8. 4. 
Prüfung der nicht in Anftalten gebildeten Lehrerinnen. 

Für die Prüfung folder Bewerberinnen, welche nicht in einer 
ur Abnahme von Entlafjungsprüfungen berechtigten Anitalten 
orgebildet find, werden in den einzelnen Brovinzen je nad) Be- 
ürfnis bejondere Kommiſſionen gebildet. 

Die Prüfung diefer Bewerberinnen mit der Entlafjungsprüfung 
n 2ehrerinnen-Bildungsanftalten zu verbinden, ift nur mit be= 
onderer Genchmigung des Minilters der geiltlichen, Unterrichts- 
nd Medizinal-Angelegenheiten geitattet. 

.B. 
Mitglieder der rin 

Die Prüfungstommilfion (8. 4 Abi. 1) beiteht aus einem 
tommiflarius des Provinzial-Schultollegiums als Vorſitzendem 
md aus drei bis fünf anderen vom Ober-Präfidenten der Pro⸗ 
nz ernannten Mitgliedern, weldye vorzugsweiſe aus den Re⸗ 
terungs-Schulräthen, den Direktoren, ie den Lehrern umd 

*) Inzwifchen find Binzugetreten die Königlichen Zehrerinnen-Seminare 
u Kugufenburg, Saarburg, Trier, Xanten und der LehrerinnenKurſus 
u aur. 
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Lehrerinnen der öffentlichen höheren Mädchenſchulen und ber 
Seminare der Provinz gewählt werden. 

8. 6. 
De Prüfung der Lehrerinnen für Volksſchulen it wit der⸗ 

jenigen der Lehrerinnen Ian mittlere und Bader Mädchenfchulen 
zu verbinden, 

8. 7. | 
Zermine der Prüfungen. | 

In jeder Provinz werden jährlich mindeftens zwei Prü — 
abgehalten. Die Termine werden von dem Provinzial⸗Sch 
legium auf das Jahr angemeſſen vertheilt, in jedem Jahre = 
lichft zu derſelben Zeit angeſetzt und durch die Amtsblätter der 
Provinz befannt gemadht. | 

8. 8. | 
Alter und Qualifilation der zu PBrüfenden. | 

Zu der Prüfung werden nur folche Bewerberinnen zugelaflen, 
welche das neunzehnte*) Lebensjahr vollendet und ihre ſittliche 
Unbeſcholtenheit, ſowie ihre körperliche Befähigung zur Verwal: 
tung eine3 Lehramtes nachgemiefer Haben. 

8. 9. 
Bei der Meldung einzureihenbe Zeugniffe ꝛc. 

Die Meldung erfolgt |päteitens vier Wochen vor dem am 
gefegten Termine bei dem Provinzial-Schullollegium unter bar 
beftinmten Angabe, ob die Prüfung für Volksſchulen oder für 
mittlere und höhere Mädchenichulen gewünfcht wird. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein jelbjtgefertigter Lebenslauf, auf deffen Titelblatt der 

volftändige Name, der Geburtsort, das Alter, die Konfeflion 
und der Wohnort Der Bewerberin angegeben ift; 

2) ein Tauf-, bezw. ein ®eburtsfchein; 
3) Die Beugniffe über die bisher empfangene Schulbildumg 

und die etwa ſchon beſtandenen Prüfungen; 
4) ein amtliches Führungszeugnis und | 
5) ein von einem zur Führung eined Dienitjiegeld berech 

tigten Arzte ausgeſtelltes Atteft über den Gejundheitszuftand. 

8. 10. 
Eintheilung der Brüfung. 

Die Prüfung ift eine theoretiſche — ſchriftliche und mind 
lihe — und eine praktiſche. 

*) Die frühere Beftimmung, nad melder das vollendete 18. Beben 
jahr genügte, ift durch den Erlaß vom 81. Mai 1894 (©. 485) aufgehobr. 
gilt aber nody bis zum 1. Oftober 1897. 
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S. 1 
Schriftliche TER 

In der jhriftlihen Prüfung Haben fömıntliche Bewerben 
mmen einen Dentjchen Aufſatz anzufertigen, einige Rechenaufgaben 
zu löjen und ein frangöfiiches Exercitium, diejenigen, welche Die Be⸗ 
fähigung für mittlere und höhere Mädchenſchulen erlangen wollen, 
auch ein englifches Exercitium zu fertigen. 

Bewerberinnen, weldje für den Unterricht in Volksſchulen 
die Befähigung zu erlangen wünfchen, Können die Prüfung im 
Franzöſiſchen ablehnen. 

8. 12. 
Prüfungsaufgaben. 

Die Aufgaben werden auf Vorſchlag der Mitglieder — 
on von dem Vorſitzenden beſtimmt. Die Themata ne 

den deutſchen Auffa find jo zu wählen, daß hinlängliche Be— 
tamtichaft mit dem Stoffe bei den Bewerberinnen vorausgeſetzt 
werden kann. Bei den Ueberjegungen in eine fremde Sprad) 
R der Gebrand des Wörterbudes geitattet. 

8. 13. 
Dauer der Prüfung. 

Die Arbeiten ($. 11) find in einem Tage zu vollenden und 
bürfen nicht mehr als jieben Stunden in Anfprud) nehmen. Sie 
werden unter Aufficht und in Er gefertigt. 

8. 14. 
Probeſchrift und Probezeichnung. 

Bor Beginn der Arbeiten ($. 13) haben die Bewerberinnen 
Aue von ihnen gefertigte Probeſchrift auf eiuem halben Bogen 
Suerfolio mit deutſchen und lateiniſchen Lettern, fowie eine ie ſelbſt⸗ 
jefertigte Probezeichnung Ger 

91 
Mündliche Frufung 

Die mündliche Prüfung wird vor der geſammten Kommiſ⸗ 
ion abgelegt und verbreitet ſich über die Erziehungs- und, 
Unterrichtslehre, fowie über ſämmtliche obligatoriſche Lehrgegen— 
taͤnde der höheren Mädchen-, bezw. der Volksſchule. 

8. 16. 
Praftiihe Brüfung. 

Die praktiſche Prüfung (Lehrproben) wird thunlichſt in einer 
Nädcheuſchule derjelben Kategorie abgelegt, für welche die Be— 
verberin die Befähigung erlangen will Jedenfalls halten ſich 
ie Themata ümerhalb der Grenzen des Lehrplans ber bes 
reffenden Schule. 
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Die Aufgaben werden auf Vorfchlag der Mitglieder der Kom⸗ 
miffion von dem Vorſitzenden beftimmt und den Bewerberimen 
bei der perjönliden Voritellung, ſpaͤteſtens 24 Stunden vor dem 
für Die —— der Lehrproben beſtimmten Termine, gegeben 

Für jeden Gegenſtand iſt eine ſchriftlich ausgearbeitete Dis 
poſition einzureichen. 

8. 17. 
Welche Kenntnifje die für Volksſchulen zu PBrüfenden 

nachzuweiſen haben. 

Bon den Bewerberinnen, weldye die Befähigung für Bolld- 
fhulen erlangen wollen, iſt in den einzelnen Lehrgegenständen 
nachzuweiſen: | 

1) Sn der Religion: Allgemeine Bekanntſchaft mit dem 
rinhalte der heiligen Schrift und mit der heiligen Geſchichte alten 

und neuen Teſtamentes in ihrem Zuſammenhange, jowie mit des 
Hauptthatjachen der Kirchengeichichte, Kenntnis des Schauplages 
der heiligen Geſchichte Die Bewerberin muß imitande fen, 
eine bibliſche Geichichte im Anfchluffe an die Ausdrucksweiſe der 
Bibel — ohne indes an den Wortlaut gebunden zu ſein — fm 
u erzählen und über den religiöfen und fittliden Inhalt der 
—* Auskunft zu geben. Sie muß den Katechismus ihrer Kirche 
kennen, über den Sach- und Wortinhalt desfelben Auskunft zu 
geben vermögen, zu jeiner Erklärung Bibelſprüche, bibliſche Er: 
gäblungen, Liederverſe und Lieder heranzuziehen wiljen und em 
nzahl geiltliher Lieder mit richtigem Verſtändnis aus bem 

Gedächtnis wiedergeben und erklären. 
2) Im Deutſchen: Vertrautheit mit einer Leſelehre, mit ben 

gern aus der Methodif des Sprachunterrichts, eimige 
enntnid® von den Hauptwerken der Dichtung, nähere Bekanm— 

haft mit der Jugendliteratur. 
Die Bewerberin muß Stoffe, welche dem Unterrichtögebtet 

der Volksſchule angehören, ſowohl mündlih wie ſchriftlich zu⸗ 
ſammenhängend darſtellen können; mit den Hauptregeln der Redt: 
-Ichreibung, der Grammatik und der Stiliſtik vertraut fein und 
diejelben ficher und richtig anzumenden willen. 

3) Im Rechnen: Fertigkeit im fchriftlihen und im Kop: 
rechnen mit ganzen Zahlen, mit gemeinen und Decimalbrüchen, 
Kenntnis der bürgerlichen Rechnungsarten und der Raumbered: 
nungen, fowie Einſicht in die Methode und die TFähigfeit, de} 
eingeichlagene Verfahren darzuftellen und zu begründen. 

4) In ber Geſchichte: Belanntichaft mit den Hauptihat 
ſachen der allgemeinen, beſonders der beutichen, zufammen 
Hängende Kenntnis der preußifchen Gejchichte. | 
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5) Sn der Geographie: neben einer pecielleren Belannt> 
ihaft mit dem engeren und weiteren Baterlande, eine allgemeine 
Kenntnis der politiichen Geographie der fünf Erdtbeile und der 
Bean aus der phufiihen und aus der mathematifchen 
eographie. Die Bewerberm muß die gebräudhlichiten Lehrmittel, 

vie Atlanten, Globen, Tellurien, kennen und angumenden willen. 
6) In der Naturbeſchreibung: Belanntichaft mit der Natur 

jeichichte der Drei Reiche, namentlidy mit den bervoritechenden 
pen und Familien, jowie mit den Kultur: und Giftpflanzen, 

porzugsmweife mit Denen aus der Heimath; nähere Einficht in ein 
botaniſches Syſtem, allgemeine Belanntihaft mit den anderen, 
owie mit der Bildung und dem Bau der Erdrinde. Kenntnis 
der zweckmäßigſten Hülfsmittel für den Unterricht, Abbildungen, 
Nachbildungen u. dergl. 

7) In der Naturlehre: Allgemeine Belanntichaft mit der 
Phyſik und den Elementen der Chemie, gewonnen auf der Grund⸗ 
Inge des Erperimentes. 

8) In der Pädagogik: Kenntnis der allgemeinen Grund» 
läge der Erziehung und des Unterrichtes, Bekanntſchaft mit dem 
Inhalte einiger der bedeutendften pädagogiichen Werke und mitdem 
Rebensgange derjenigen Männer, welche auf die Entwidlung des 
Unterrichts- und Erziehungsweſens in den legten drei Jahr— 
hunderten einen hervorragenden Einfluß geübt haben. | 

9) Sm Sejange: Sicherheit im Singen eines vorgelegten 
Kirchen⸗, Schul- und Volksliedes und Bekanntſchaft mit der Ges 
tanglehre. 

10) Sm Beinen, Turnen und den weiblihen Hand— 
arbeiten: Ein gewisses Mass technischer Fertigkeit sowie 
Enfiht in die Methode des betreffenden Unterrichtes und Bes 
kanntſchaft mit den wejentlichjten Lehrmitteln für denſelben. 

Bewerberinnen, welche Die Befähigung als Fachlehrerinnen 
für die vorgenannten Gegenstände zu erwerben wünschen, haben, 
sich den dafür vorgeschriebenen besonderen Fachprüfungen zu 
unterziehen. Die Befähigung für den Turnunterricht kann auch 
durch erfolgreiche Theilnahme an einem bei der Königlichen 
Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin abgehaltenen Kursus zur 
Ausbildung von Turnlehrerinnen erworben werden.*) 

11) (fafultativ:) In der franzöfifhen Sprache: Korrefte 
Ausſprache, Belanntichaft mit den Hauptregeln der Grammatik, 
die Fähigkeit, ein Leichtes Sprachftüd ohne erhebliche Fehler aus 
dem Franzöfifchen in das Deutfhe und umgekehrt zu über- 
tragen. 

*) Bergl. den Erlaß vom 81. Mai 1894 Seite 486. 
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8. 18. 
Welche Kenntniſſe die für mittlere und höhere Schulen 

zu Prüfenden nachzuweiſen haben. 
Bewerberinnen, welche die Befähigung für mittlere und höher 

Mädchenfchulen erwerben wollen, haben in ben unter 8.17 Ro. 1. 
3. 5. 6. 7. 8. 9. und 10. genannten Gegenftänden die dort ar 
gegebenen Forderungen zu befriedigen. Außerdem Haben jie nad: 
zumeifen: 

1) Im Deutſchen: Korrektheit und Gewandtheit in zufammen: 
nn mündlicher und ſchriftlicher Darftellung; überſichtliche 

efanntichaft mit der Litteraturgefhichte und mit der Jugend: 
Iitteratur, eingehendere Kenntnis einiger Hauptwerke der Dichtung, 
Kenntnis der verſchiedenen Redeformen, der Dichtungsarten und 
der befannteiten Versweiſen (Metra), Vertrautheit mit einer Lee 
lehre und mit den Hauptregeln der Grammatik, ſowie mit dene 
der Methodik des Spradhunterrichts. 

2) Im Frangdfifgen und im Engliſchen: Korrelte Aus: 
fpradje, Kenntnis der Grammatit und Sicherheit in der Anwen: 
dung derſelben; die Fähigkeit, die in höheren Mädchenfchulen em: 
geführten Schriftfteller ohne Vorbereitung zu überjegen und leicht 
Stoffe im wejentlichen richtig, ſowohl mündlich wie jchriftlidh dar 
zujtellen; allgemeine Kenntnis der Litteraturgefchichte. | 

3) In der Gefhichte: Bekanntſchaft mit der allgemeinen, zu: 
fanmenhängende Kenntnis ber deutichen, beſonders ber preußi⸗ 
ſchen Geſchichte. 

8. 19. 
Protokoll und Prädikat bei der Prüfung. 

Ueber die Ergebniſſe der Prüfung in den einzelnen Gegen⸗ 
ftänden wird ein Protokoll geführt. 

Die Leiltungen in denfelben werden nad den Präbdikater: 
fehr gut, gut, genügend, nicht genügend, beurteilt. Die Er 
ſcheidung Darüber, ob die nachgeſuchte Befähigung zu ertheilm 
oder zu verfagen fei, Hängt von dem Gejammtergebnis der vu⸗ 
fung ab. Wer jedoch den Anforderungen des 8. 17 in der Rt 
ligion, im Deutfchen oder im Rechnen nicht genügt, Tann keinerle 
Befähigung, wer den Anforberungen des 8. 18 in beiden fremde 
Sprachen nicht genügt, keine Befähigung fiir mittlere oder Höfer 
Mädchenichulen erlangen. = 

8. 20. 
Prüfungszeugni®. 

Auf Grund der beftandenen Prüfung erhalten die Ban: 
berinnen ein Zeugnis, in welchem nur der Umfang der erwor- 
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benen Befähigung (für den Unterricht an Volks-, mittleren und 
höheren Mädchenschulen) angegeben wird.*) 

IL. Prüfung der Schulnoriteherinnen. 
8. 21. 

kLommiſſion für die Prüfung der Schulvorfteherinnen. 
Die PEHLNG der Schulvorfteherinnen wird vor der in Ges 

näßheit des 8. 4. ernannten Kommilfton abgelegt. 

8. 22. 
Zermine der Prüfung. 

Die Termine für die Prüfung werden im Anfchluffe an Die- 
enigen für die Lehrerinnen-Prüfung von dem Brovinzial-Schul- 
ollegium feitgejegt und in derjelben Weite wie dieſe veröffentlicht. 

8. 23. 
Bedingungen der Zulaſſung zur Brüfung. 

Zu der Prüfung werden nur ſolche Lehrerinnen zugelaſſen, 
velhe den Nachweis ihrer jittlihen Unbeſcholtenheit und ihrer 
örperlichen Befähigung, ſowie einer mindeftens fün en Vehr- 
hätigfeit zu führen — und mindeſtens zwei Fahre in 
Schulen unterrichtet haben. 

Meldung. 
Die Meldung geichieht bei dem Provinzial⸗Schulkollegium 

nindeſtens 3 Monate vor dem für die Prüfung angeſetzten Ter⸗ 
nme. Der Meldung find außer den im $. 9 erwähnten Zeige 
nfjen diejenigen über die bisherige Lehrihätigfeit beizufügen. 

8. 25. 
Schriftlide Prüfung. 

Die Bewerberinnen erhalten von dem Provinzial-Schulfol- 
egium das Thema zu einem Aufjate aus ber Erziehungsd- und 
—— welchen ſie binnen einer Friſt von acht Wochen 
u bearbeiten haben. Der eingereichten Arbeit iſt die Verſicherung 
jeizufügen, dab feine anderen, als die angegebenen ven 
yenügt ſeien. 

$. 26. j 
Mündlihe Prüfung. 

Die mündliche Prüfung hat die Geſchichte der Pädagogik, 
as ganze Gebiet der Erziehungs: und Unterrichtslehre in ihrem 

*) Bergl. den Erlaß vom 81. Mai 1894 Seite 486. 
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— mit der Pſychologie, vorzüglich aber die ſpecielle 
ethodif und Die Kenntnis der Lehrmittel, ſowie der Volls⸗ und 

Sugendichriften zum Gegenitande. | 
Wo das Zeugnis über die Lehrerinnen- Prüfung Lüden in 

den pofitiven Kenntniffen anzeigt, oder wo ſolche während ber 
Prüfung über die methodische Behandlung der einzelnen Lehr- 
gegenitände erfichtlich werden, geht die Prüfung auch auf dieſe 
nochmals ein. | 

Außerdem haben Lehrerinnen, welche nur die Befähigung 
für den Unterridt an Volksſchulen erworben Haben, wenn fie 
Boriteherinnen mittlerer und höherer Mädchenichulen zu werden 
wuͤnſchen, die Prüfung in Bezug auf die im 8. 18 bezeichneten 
Forderungen in der deutſchen, der franzöfiichen unb der englifchen 
Sprade, inte in der Geſchichte nachzuholen. | 

8. 27. 
Zeugnis. 

Auf Grund der beſtandenen Prüfung erhalten die Bewerbe 
rinnen das Zeugnis, daß fie zur Leitung von Volksſchulen für 
Mädchen, bezw. von mittleren und höheren Mädchenfchulen be 
fähigt jeien. *) 

II. Shluß-Beitimmungen. 

8. 28. 
Beginn der Gültigkeit diefer Prüfungsordnung. 
Die gegenwärtige Prüfungsordnung tritt mit dem 1. Di 

tober 1874 in Kraft. 
8. 29. 

Gebühr. 
Sede Bewerberin bat vor ihrem Eintritt in die Prüfung cine 

Gebühr von vier Thalern zu zahlen. 

8. 30. 
Für weldhe Nehrerinnen dieje Prüfungsordnung 

nicht gilt. 
Die Beitimmungen diefer Prüfungsordnung finden auf fol 

Zebrerinnen feine Anwendung, weldye lediglich in einem ode 

*) In das Zeugnis über die bestandene Schulvorsteherinnen-Prüfung 
ist der Vermerk aufzunehmen, dass die Befähigung für die Lei von 
höheren Mädchenschulen noch von der späteren Ablegung der wisse 
schaftlichen Prüfung abhängig bleibt. (Vergl. den Erlass vom 31. Ms 
1894 Seite 487.) | 
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ehreren der im 8. 17 No. 9 und 10 bezeichneten Gegenjtände 
ı unterrichten wünfchen. 

tür Diefe Lehrerinnen bewendet es bis auf Weitered bei den 
ftehenden Borjchriften. 

Berlin, den 24. April 1874. 

Der Minifter der —— 2c. Angelegenheiten. 
alt. 

Prüfungs-DOrdnung für — der franzöſiſchen 
und der engliſchen Spra 

8.4 
Die Befähigung für den franzöſiſchen und den engliſchen 

prachunterricht an mittleren und höheren Mädchenſchulen kann 
m Bewerberinnen, welche dieſelbe nicht ſchon durch erfolgreiche 
hlegung der Lehrerinnen⸗Prüfung in Gemäßheit der Prüfungs⸗ 
dnung vom 24. April 1874 erlangt haben, durch Ablegung 
T Prüfung für Sprachlehrerinnen erworben werden. 

8. 2. 
Prüfungstommilfion. 

Zur Abhaltung diefer Prüfung wird in jeder Provinz eine 
fondere Kommiſſion het Diefelbe beſteht aus dem 
ommiſſarius des ———— als Vorſitzenden 
id zwei bis drei von dieſer Behörde ernannten anderen Mit⸗ 
iedern, von welchen eines der auf Grund der Prüfungsordnung 
m 24. April 1874 emannten Kommilfion angehören muß. 

8. 3. 
Termine der Prüfungen. 

In jeder Provinz werden jährlich) mindeltens zwei Prüfungen 
gehalten. Die Termine werden von dem Provinzial-Schul- 
legium auf das Fahr angemefjen vertheilt, in jedem Sabre 
sglichft zu derjelben Zeit angeſetzt umd durch die Amtsblätter 
t Provinz befannt gemacht. 

8. 4. 
Alter und Dualifitation der zu Prüfenden. 

Zu ber Prüfung werden nur foldye Bewerberinnen zuges 
en, welche das neunzehnte*) Lebensjahr vollendet und ihre 
liche Unbejcholtenheit, ſowie ihre körperliche Befähigung zur 
etwaltung eines Lehramtes nachgewiejen haben. 

*) Bis zum 1. Dftober 1897 genügt die Vollendung des adhtzehnten 
bensjahres (vergl. Seite 486). 

1894. 88 
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8. 5. 
Anmeldung zur Prüfung. 

Die Meldung für die Prüfung it ſpäteſtens 4 Wochen ve 
dem Prüfungstermine dem Provinzial-Schullollegium einzureichen 
und ed it in dem Geluche anzugeben, ob die Ablegung di 
Prüfung in. beiden Sprachen, und wenn nur in einer, in welch 
von beiden fie beabfichtigt wird. Der Meldung find beizufügea 

1) ein felbitgefertigter Lebenslauf, auf deſſen Titelblatte d 
vollitändige Name, der Geburtsort, das Alter, die Koı 
fejfion und der am: der Bewerberin anzugeben ü 

2) ein Tauf- bezw. Geburtsjchein; 
3) Zeugniffe über Die bisher empfangene Schulbildung ur 

über etiva ſchon beitandene Prüfungen; 
4) ein amtliche8 Führungszeugnis; 
5) ein von einem zur Führung eines Dienftfiegel® beredhtigti 

Arzte ausgejtelltes Zeugnis über den Gefundheitszuftan 

8. 6. 
Eintheilung der Prüfung. 

Die Prüfung ift eine theoretiiche — ſchriftliche und mündlid 
— und eine praftifche. 

Schriftliche Brüfung. 
Sn. der ſchriftlichen Prüfung haben die Bewerberinnen um 

Aufficht in Klaufur anzufertigen: 
1) eine Ueberjegung eines ſchwierigeren Proſaabſchnittes ax 

der deutfchen in diejenige fremde Sprache, in welcher d 
Bewerberin eine Lehrbefähigung zu erlangen beabfidhtig 

2) ebenfo eine Ueberſetzung eines Abjchnittes erzählen 
Proſa aus derjenigen fremden Sprade, in welder d 
Bewerberin eine Lehrbefähigung zu erlangen begabſichtig 
in die deutſche. 

Für jede der zwei bezw. vier Arbeiten werden zwei Sun 
den Zeit gewährt. 

ei der Anfertigung der ſchriftlichen Arbeiten ift der Gebrau 
eines Wörterbuches gefiattet Die Terte der zu überfependt 
Abſchnitte werden auf Vorſchlag der Mitglieder der Kommiſſi 
von dem Borfibenden derjelben beitimmt. 

8. 8. 
Mündliche Prüfung. 

‚, In ber mündlichen Prüfung haben die Bewerberinnen Hi 
diejenige Sprache, in welcher fie eine Lehrbefähigung zu erwerbt 
beabfidhtigen, nachzumeijen: | 
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1) die Fähigkeit, einen leichteren Abjchnitt ohne Vorbereitung 
in gutes Deutſch zu überjegen, ‘Fertigkeit im mündlichen 
Gebrauche der fremden Sprade, gute Ausipradhe und 
Kenntnis der Geſetze der Aussprache, fichere Kenninis der 
Grammatif, überfichtlihe Kenntnis der Litteraturgefchichte 
der drei legten Jahrhunderte und genauere Belanntichaft 
mit einigen hervorragenden Werfen, Kenntnis der für bie 
Schullektüre bejonders geeigneten Schriftiteller, ſowie Be- 
fanntichaft mit den Elementen der Metrif; 
Kenntnis der allgemeinen Grundſätze der Erziehung und 
des Unterrichtes und Bertrautheit mit der Methodik des 
Unterrihtes in den beiden, beziehungsweife der einen 
fremden Sprade; 
im Deutfhen: Vertrautheit mit einer Leſelehre, mit dem 
Hauptiahen aus der Methodik des Spradumterrichtes, 
einige Kenntnis von den Hauptwerken der Dichtung, 
nähere Belanntichaft mit der Jugendlitteratur. Die Be 
werberin muß Stoffe, welche dem Unterrichtögebiete der 
Volksſchule angehören, ſowohl mündlich wie jchriftlich zu= 
fammenhängend darftellen können; mit den Hauptregeln 
der NRechtichreibung, der Grammatif und der Stiliftik 
a fein und Diefelben ficher und richtig anzuwenden 
wiſſen. 

2 
N 

3 
St 

8. 9. 
Praktiſche Prüfung. 

Die praktiide Prüfung bejteht in der Ablegung einer Lehr⸗ 
probe aus dem Gebiete des betreffenden fremdſprachlichen Unter- 
richte in Klaſſen eimer höheren oder mittleren Mädchenſchule. 
Die Unterrichtsſprache ift die deutihe. Auch Bewerberinnen, 
welche in beiden Sprachen geprüft werden, haben nur eine 
Lehrprobe abzulegen. Die Aufgaben werden auf Vorſchlag der 
Mitglieder der Kommilfion von dem Borfißenden beitimmt und 
den Bewerberinnen bei der perſönlichen Vorſtellung, ſpäteſtens 
24 Stunden vor dem für die Ablegung der Lehrproben beitimmten 
Zermine gegeben. 

Tür jeden Gegenftand ift eine fchriftlich ausgearbeitete Dis- 
pofition einzureichen. er 

. 10. 

Brotofoll und Brädifate. 

Ueber die Ergebniſſe der Brüfung in ihren einzelnen Theilen 
wird ein Protokoll geführt. 

Die hervortretenden Leiftungen find mit den Brädifaten: 
ſehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zu beurtheilen. . 

aa⸗ 
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4 a ein Gefammtprädilat werden die Urtheile nicht zuſammen⸗ 
gerapt. 

Die Enticheidung darüber, ob Die Ba a Befähigung 
zu erteilen oder zu verjagen iſt, hängt von dem Geſammtergeb⸗ 
nifje der Prüfung ab. 

Dabei können aber auch Bewerberinnen, welche nur m 
der mündlichen oder der jchriftlichen oder der praftifchen Prüfung 
das Prädikat „nicht genügend” erhalten, jowie diejenigen, welde 
den Anforderungen bezüglich der deutichen Sprache nicht gemigt 
haben, als nicht beitanden angefehen werben. 

Bewerberinnen, die fich für beide fremde Sprachen meldete, 
jedoch nur in einer derjelben den ‘Forderungen der 88. 7—9 ge 
nügten, Tann für diefe Sprache die Unterrichtsbefähigung zuer 
fannt werden. s 

. 11. 

Zeugnis. 
Auf Grund der beitandenen Prüfung erhalten die Bewer 

berinnen ein Zeugnis über die Befähigung zum Unterrichte in 
der einen, bezichungsweife in den beiden fremden Spraden an 
mittleren und höheren Mädchenichulen. 

8. 12. 
Prüfungsgebühren. | 

Vor Eintritt in die Prüfung ift eine Gebühr von 12.4 
zu entrichten. 

Berlin, den 5. Auguſt 1887. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: Qucanus. 

h. Brüfungs-Drdnung für Lehrerinnen der weiblidel 
Handarbeiten. 

8. 1. 
Die Prüfung für Lehrerinnen der weiblichen — 

wird in jeder Provinz je nach Beduͤrfnis einmal oder zw 
jaͤhrlich abgehalten. 

Die Prüfungen finden in ber ee am Sige des Kön 
lichen Provinzial-Schulfollegiums ftatt, Doch bleibt für Faͤlle ein 
bejonderen Bedürfnifjes die Wahl noch eines zweiten oder 
haupt eines anderen Drtes vorbehalten. 

Die Prüfungstermine werden von dem Provinzials€ 
follegium feftgefeßt und fmd durch das Gentralblatt für dee 
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ammte Unterricht8-Berwaltung in Preußen fowie durch bie Re⸗ 
ierungs-Amtsblätter der betreffenden Provinz befannt zu machen. 

8. 2. 
Die Prüfungstommilfion wird durch das Provinzial-Schul- 

tollegium gebildet. 
Sofern in einer Provinz eine Kommiſſion nicht ausreicht, 

kann eine zweite gebildet werden, insbeſondere alsdann, wenn 
die Prüfung an demfelben Orte jährlich zweimal oder wenn die- 
ſelbe an zwei Orten ftattfindet. 

8. 3. 
Die Brüfungstommiflion beiteht 
1) aus dem Leiter oder einem Lehrer einer Höheren Mädchen 

ſchule als Borligendem, 
2) aus zwei bis vier andern, mit den Aufgaben des Hands 

arbeit3unterrichtes vertrauten Mitgliedern. 

8. 4. 
Zur Prüfung werden zugelafien: 

1) Bewerberinnen, welche bereit3 die Befähigung zur Er- 
— von Schulunterricht vorſchriftsmäaͤßig nachgewieſen 
aben; 

2) ſonſtige Bewerberinnen, wenn ſie eine ausreichende Schul⸗ 
bildung nachweiſen, und wenn fie am Tage der Prüfung 
das 19.*) Lebensjahr vollendet haben. 

8. 5. 
Die Anmeldung erfolgt fpäteltens vier Wochen vor dem 

Prüfungstermine bei dem Brovinzial-Schulfollegium. 
Der Anmeldung find beizufügen: 

a von foldhen, welche bereit eine Prüfung als Lehrerinnen 
beftanden haben: 
1) das Zeugnis über diefe Prüfung; 
2) ein amtliche Zeugnis über ihre bisherige Thätigfeit als 

Rebrerin; 
b. von den übrigen in 8. 4 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen: 

1) ein felbftgefertigter, in deutſcher Sprache abgefaßter Lebens⸗ 
lauf, auf deſſen Titelblatte der vollftändige Name, der 
Geburtsort, das Alter, die Konfejlion, der Wohnort der 
Bewerberin und die Art der gewünfchten Prüfung (ob 
für mittlere und —— Mädchenfchulen oder für Volks⸗ 
ſchulen) anzugeben it; 

9 Bis gem! 1. Oktober 1897 genügt die Vollendung des 18. Lebens- 
jahres (vergl. Seite 486). 
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ein Tauf- bezw. ein Geburtsichein; | 
ein ©efundheitsatteft, ausgeſtellt von einem Arzte, der 
zur Führung eines Dienſtſiegels berechtigt ift; 
ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Schul- 

bildung und die Zeugniffe über die etwa ſchon abgelegte 

5) 

6) 
Sei 

Prüfung als Turnlehrerin, Zeichenlehrerin u. !. wm, 
ein Zeugnis über die erlangte Ausbildung als Hand 
arbeitSlehrerin; | 
ein amtliche Führungszeugnis, ausgeftellt von einen 
jtlihen oder von der Ortsbehörde. 

8. 6. 
Die Prüfung iſt eine praftifche und theoretifche. 

8.7 
In praktiſcher Beziehung haben die Bewerberinnen 

1) eine Probe ihrer technifchen Tyertigleit in den weiblichen Hand⸗ 
arb 
8. 

b. 

mo . ein 

eiten abzulegen. Zu diefem Zwecke haben jie einzureichen: 
einen neuen Strumpf, gezeichnet mit zwei Buchftaben und 
einer Zahl in Gitterſtich; dazu ein angefangenes Stridzeug; 
ein Häkeltuch mit 70 bis 90 Maſchen Anſchlag, welches 
mehrere Mufter enthält und mit einer gehäfelten Kante 
umgeben it; 
ein gewöhnliche8 Mannshemd (Herren-Nachthemd); 

Frauenbenb: 
einen alten Strumpf, in welchem ein Haden neu eingeftridt 
und eine Gitterftopfe ſowie eine Stridftopfe ausgeführt it; 
vier bis ſechs Keine Proben von verjchiedenen mittelfemen 
Stoffen, wie diefelben im Hausftande vorzulommen pflegen, 
jede etwa 12 zu 12 cm groß. Diejelben können ſowohl 
einzeln als auch zu einem Tuche verbunden abgegeben 
werden und follen enthalten: 

einen aufgejegten und einen eingefegten Fliden;, 
eine weiße und eine bunt Larrirte Gitterjtopfe, eme 
Köperitopfe; | 
wei gezeichnete Buchftaben in Kreuzſtich, zwei eben⸗ 

Polche in Roſenſtich; u 
drei geftidte Lateinische VBuchftaben und zwei Ziffern in 
tothem Garn, drei ebenſolche gothifche Buchſtaben und 
zwei Ziffern in weißem Garn und ein gejticdtes Mono: 
gramm aus den Namensbuchftaben der Bewerberinnen 

Die unter f aufgezählten Arbeiten müſſen vor allem dem 
gewählten Stoffe gemäß ausgeführt fein. Sämmtliche Arbeiten 
ſollen ſchulgerecht und deshalb auch nur in Stoffen und aus 
Sarnen von mittlerer Feinheit Hergeitellt werden. 
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Die Arbeiten werden durch die Einreichung von den Be- 
verberinnen ausdrüdlich als felbitgefertigt bezeugt; die Hemden 
ind indeſſen nicht ganz zu vollenden, damit nach Anweiſung der 
brüfungskommiſſion und unter Aufficht derjfelben an der Arbeit 
ortgefahren werden kann. 
) Außerdem hat jede Bewerberin in der Prüfung eine Probe- 

lektion in der Ertheilung des HandarbeitSunterrichtes in einer 
Schulklaſſe zu balten. 

8. 8. 
Die in $. 7 Nr. 1 geforderten Arbeiten müſſen genügen, 

md es ift nicht zuläffig, daß weitere Arbeiten der Eraminandinnen 
angenommen werden, gleichviel, ob fie Minderleiftungen in den 
porgefchriebenen - Zeiftungen übertragen oder eine über die An= 
forderungen hinausgehende Befähigung nachweilen wollen. 

8. 9. 
Die theoretiihde Prüfung ift für die bereits als Lehrerinnen 

geprüften Bewerberinnen bloß eine mündliche, für die übrigen 
aber zugleich eine ſchriftliche. Sie erftredt ſich 
1) bei Jämmtlidjen Bewerberinnen auf die fittliche und erziehliche 

Bedeutung des Handarbeitunterrichtes, auf den gefammter 
Ihulmäßigen Betrieb desjelben, auf Ziel und Aufgabe, auf 
Lehrgang und Lehrmethode, auf die Auswahl des Lehritoffes 
und auf die Kenntnis einiger der mwichtigiten einſchlagenden 
Fachſchriften. | 

2) Bei den $. 4 Nr. 2 genannten Bewerberinnen, die nicht be= 
reits als Lehrerinnen geprüft find, tritt hierzu eine Prüfung 
über Diejenigen mwichtigeren Punkte der Erziehungs- und 
Unterrichtslehre und der Schullunde, welche bei dem Hand⸗ 
arbeitSunterrichte befonders in Betracht fommen. 

Außerdem ift die Kommilfion befugt, wenn e8 ihr noth=- 
wendig erjcheint, bei diefen Bewerberinnen auf die Ermittelung 
ihre8 allgemeinen Bildungsftandes und ihrer Uebung im 
richtigen und gewandten Gebrauche der deutſchen Sprache 
näher einzugehen. 

Die ſchriftliche Prüfung beiteht in der Anfertigung eines 
deutichen Auffages unter Klaufur, zu welchem zwei Stunden 
Zeit gewährt werden. Das Thema diefes Aufiages, welches 
den Kräften der Bewerberinnen entipredden muß, wird ent- 
weder aus dem Gebiete des Handarbeitsunterrichte® oder 
aus anderen Stoffgebieten gewählt, mit denen eine hin⸗ 
reichende Bekanntſchaft bei den Bewerberinnen vorausgeſetzt 
werden Tann. 
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| 8. 10. 

Bei dem Eintritte in die Prüfung ift eine Brüfungsgebühr 
von ſechs Mark zu entrichten. 

8. 11. 

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prüfung beitanden 
haben, erhalten ein Befähigungszeugnis. 

8. 12. 

Die gegenwärtige Prüfungsordnung tritt am 1. April 1886 
a 
Berlin, den 22. Oktober 1885. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

in 

i. Prüfungs-Ordnung für Zeihenlehrerinnen. 

8. 1. 
Die Befähigung zur Ertheilung von Beichenunterricht a. an 

mebrklaffigen Volks⸗ und mittleren, ſowie b. an höheren Maͤdchen⸗ 
ſchulen wird durch Ablegung einer Prüfung erworben. 

 — Für diefe Prüfung werden in einzelnen Provinzen je nad 
Bedürfnis bejondere Kommiljionen gebildet. 

Die Prüfung der Lehrerinnen an mehrklajligen Volks- und 
Mittelfchulen wird mit derjenigen der Lehrerinnen au höheren 
Schulen verbunden. Diefelbe Findet am Schluffe de Sommer: 
ſemeſters ftatt. 

Die Termine der Prüfungen werben jedes Jahr möglidtt 
au derjelben Zeit — und durch das Centralblatt für die 
nterrichts⸗Verwaltung ſowie die Amtsblätter der Provinz be 

fannt gemadht. 
Zu der Prüfung werden nur folde Bewerberinnen zugelafien 

welche das 19.*) Lebensjahr vollendet und die erite Halle einer 
höheren Mädchenſchule wenigſtens ein Jahr lang befucht haben. 

8. 2. 
Die Meldungen find fchriftlid und bis fpäteltens den 

15. Juni jedes Jahres bei demjenigen Königlichen Provinzial: 
Schulkollegium einzureichen, in deilen Bereich die Prüfungs 
Kommilfion, vor welcher die Bewerberin das Eramen ablegen 
will, ihren Sig hat, unter bejtimmter Angabe, ob die Prüfung 

*) Bis — 1. Ottober 1897 genügt die Vollendung bes 18. Leber 
jahres (vergl. Seite 485). 
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für Volls- und Mittelfhulen oder für höhere Mädchenfchulen 
nachgefucht wird. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) eine kurze Daritellung des bisherigen Lebensganges; 
2) ein Zeugnis über die empfangene Schulbildung ſowie 

über die früher etwa beitandenen anderweiten Prüfungen; 
3) Der Nachweis, daß die Bewerberin ihre Studien im 

Zeichnen an einer geeigneten Lehranſtalt oder fonft in aus- 
reichender Weiſe gemacht bat, unter Vorlage von Probes 
zeichnungen; 

4) ein Zeugnis über ihre fittliche Führung. 

8. 3. 
In der Prüfung für Volks- und Mittelichulen Haben Die 

Bewerberinnen nachzumeifen: 
1) hinreichende Fähigkeit im Zeichnen von Flach-Ornamenten 

im Umriß nad Vorbildern und aus dem Gedächtniſſe 
(auch im Ergänzen, Verändern, Kombiniren ſolcher Dr- 
namente); 

2) desgleihen im Zeichnen einfacher Körper nach Modellen; 
3) ebenfo im Zeichnen an der Schultafel, verbunden mit 

methodiſchen Erläuterungen (fiehe Anmerkung); 
4) Bekanntſchaft mit den wichtigiten Hülfs- und Lehrmitteln 

des Beichenunterricht3 und mit den Örundzügen der orna= 
mentalen Formenlehre; 

6) Sicherheit in der Handhabung des Neißzeugs, der Schiene 
und des Dreieds ſowie Bertrautbeit mit den Aufgaben 
der ebenen Geometrie und mit den einfachiten Begriffen 
der Peripeltive. 

8. 4. 
Sn der Prüfung für höhere Mädchenſchulen werden die 

oben in $. 3 unter 4 und 5 aufgeführten Forderungen dahin 
verihärft, Daß 

bei 4 auch Bekanntſchaft mit den Hauptmomenten der allges 
meinen Kunſigeſchichte; 

bei 5 Berftändnis der wichtigften Regeln der Parallel-Pro- 
jeftion und Schatten-Konſtruktion verlangt wird. 

Außerdem treten Hinzu: 
6) eine Aufgabe ım Beichnen von Ornamenten nach plaftis 

ſchen Borbildern in jchattirter Ausführung; 
7) eine Aufgabe im Zeichnen (bezw. Malen) nach Iebenden 

Pflanzen oder anderen einfachen farbigen Gegenjtänden 
(Stillleben). 
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8. B. 
Auch über dad Maß der im $. 4 feſtgeſtellten Forderungen 

hinaus kann fi eine Bewerberin auf ihren eigenen Wunſch 
einer Nachpruͤfung: 

a. m ouieliden Zeichnen (nad) Gipsabgüſſen oder nad) dem 
Leben) und in der Anatomie; 

b. im Landichaftszeihnen oder Malen; Ä 
c. im Entwerfen von Muftern für weibliche Handarbeiten 

unterziehen und einen darauf bezüglidden Zuſatz in ihrem Zeug—⸗ 
niſſe erhalten. 6 

Die Eintheilung der Prüfung bleibt dem Ermefjen der Kom: 
milfion anheimgeftelt. Im Allgemeinen ift dahin zu wirken, daß 
wenigitend einer der im $. 3 und 4 unter 4 bezeichneten Begen- 
ftände in eimem ſchriftlichen Aufſatz behandelt und für die 
Klaufurarbeiten bei der elementaren Prüfung höchſtens ein Beit- 
an von 2, bei der oberen Prüfung von 4 Tagen aufgewende 
werde. 

Die Kommilfion it ermächtigt, einerfeit3 als Ergänzung der 
im $. 3 unter 3 aufgeführten Forderungen von den Bewerbe⸗ 
rinnen, inSbefondere von denjenigen, welche noch feine öffentliche 
Prüfung abgelegt Haben, die Abhaltung einer Probelektion zu 
verlangen, andererjeitS ſolchen, welche ihr aan und zur 
Genüge belannt find, die Probearbeiten theilweile zu erlaſſen. 

8. 7. 
Auf Grund der beitandenen Brüfung werden die Zeugnifie 

ee AM... . .... Konfeffion, 

eine Prüfung nad Maßgabe der Prüfungsordnung vom 
23. April 1885 beftanden und hierbei folgende Genjuren erhalten: 

1) Zeichnen von Flach-Ornamenten im Umriß nad Bor 
bildern und aus dem Gedächtnis: 

2. ae einfacher Körper nach Modellen: 
3) Seichnen von Ornamenten (und verzierten Architektur: 

theilen), ſchattirt nach plaſtiſchen Vorbildern: 
4) Zeichnen (bezw. Malen) nach lebenden Pflanzen u. |. w., 

tillleben: 
5) geihnen an der Schultafel, verbunden mit methodiichen 

rlänterungen: 
6) Lehrmittelkunde, ornamentale (und architektoniſche) Formen⸗ 

lehre, allgemeine Kunftgefhichte: 
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7) Sebundenes Zeichnen, Projektionslehre: 
Yale Außerdem bat fie fich einer freiwilligen Prüfung im 

ürliden Zeichnen zc. mit... ... Erfolg unterzogen). 
Hiernad wird N.N. für befähigt erflärt 

entweder 
an —— Volks- und Mittelſchulen, 

oder 
an mehrklaſſigen Volks- und Mittelſchulen und an 
ee Mädchenſchulen Unterriht im Zeichnen zu er⸗ 
tbeilen. — 

Die Zeugniffe find durch das Siegel der Kommilfion und 
die Unterfchrift des Vorſitzenden und eines zweiten Mitgliedes 
derjelben zu beglaubigen. 

8. 8. 
Beim Eintritt in die Prüfung hat die Bewerberin 12.M 

an Gebühren zu erlegen. Tür die Austellung des Zeugniſſes 
tritt Hierzu noch ein Stempel im Betrage von 1 A 50 Pf. 

8. 9. 
4 eine Bewerberin die Prüfung nicht beitanden, jo darf 

fie ji bei dem nächſten Termine derfelben nochmals unterziehen. 
Je nach Befinden darf die Kommiljion fie hierbei von einzelnen 
Fächern, falls fie in denfelben bei der eriten Prüfung ent» 
iprechende Befähigung nachgewieſen Hat, dispenfiren. 

Anmerfung zu 8 3 Nr. 3. 

Diefe PBrüfungsaufgabe ift dazu beitimmt, Die eigentliche 
Lehrbefähigung der Bewerberinnen zu ermweifen und, ſoweit als 
möglich, eine wirkliche Lehrprobe vor einer Schulklaſſe zu erjeßen. 

Die Zeihnungen an der Schultafel follen fih im 
Gebiete des Freihandzeichnens auf die einfachiten Formen von 
slacyornamenten, im Gebiete des gebundenen Zeichnens auf 
Konftruttionen elementarer Natur bejchränfen (wie fie vorzugs⸗ 
weife in den unteren Klaſſen mit obligatoriſchem Beichenunters 
richte zur Anwendung fommen), fie müfjen jedoch ſtets in der 
Art und Weile entwidelt und mit derjenigen Korreliheit aus- 
geführt werden, welche bei Vorzeichnungen des Lehrers vor den 
Augen der Schüler erforderlich find. 

Uni „methodijhen Erläuterungen“ iſt zu verftehen, 
daß die zu Prüfende einerfeit3 eine vollftändige und ſchulgerechte 
Anleitung zur Löſung einer beitimmten (einfachen) Zeichenaufgabe 
der oben bemerkten Art zu ertheilen, andererjeit$ die Stelle deut- 
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lich zu kennzeichnen wiſſe, welche die ihr vorgelegte Aufgabe im 
Stufengang des Unterrichtes überhaupt einnimmt. 

Berlin, den 23. April 1885. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
von ©oßler. 

k. PBrüfungssÖrdnung für Turnlebrerinnen. 

8. 1. 
Zur Abhaltung von Prüfungen für Turnlehrerinnen ft in 

Berlin eine Kommiffion gebildet, in welcher der Direktor ber 
Königlihen Turnlehrer-Bildungsanftalt den Vorſizz führt. 

8. 2. 
Zur Prüfung werden zugelaffen: 
1) Bewerberinnen, weldhe bereit die Befähigung zur Ertheilumg 

von Schulunterricht vorjchriftsmäßig nachgewieſen haben, 
2) ſonſtige Bewerberinnen, wenn fie eine gute Schulbildung 

nachweifen und das 19.*) Lebensjahr überjchritten haben. 
Solche Bewerberinnen, welche dem preußifchen Staatäver: 

bande nicht angehören, können ausnahmsweiſe zugelaffen werben, 
wenn ihre Anmeldung durch Vermittelung ihrer Landesbehoͤrde 
oder deren diesjeitigen Vertreter erfolgt. 

8. 3. 
Die Prüfungen finden jährlid zweimal (in der Regel m 

Mai und im November) ftatt und werden in den Räumen der 
Königlihen Turnlehrer-Bildungsanftalt Hierjelbit, SW. Friedrich⸗ 
ſtraße 229, abgehalten. 

Die Termine werden durch den Staatsanzeiger und durd 
die Amt3blätter ſowie durch das Centralblatt für die gefammt 
Unterrichts: Verwaltung in Preußen befannt gemacht. 

8. 4. 
Die Anmeldungen find an den Unterrihtsminifter zu richten 

und von den in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen ba 
der vorgelegten Dienjtbehörde, von anderen Bewerberinnen ba 
derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende 
wohnt, jpäteftens bis zum 1. April bezw. 1. Oktober anzubringen. 
Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in feinem Lehr- 
amte ftehen, haben ihre Meldungen fpäteltens bis zum 1. April 

*) Bis zum 1. Ditober 1897 genügt die Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres (vergl. Seite 486). 
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bezw. 1. Oktober bei dem Königlichen Bolizei-Präfidium in 
Berlin einzureichen. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein auf beionderen Bogen zu fchreibender kurzer Lebens⸗ 

lauf, auf deſſen Xitelblatte der Vor- und Yuname, die 
dienftliche Stellung, der Wohnort, das Alter und die 
Konfeffion der Bewerberin anzugeben ift, 

2) ein ärztliches Gefundheitsatteit, 
3) ein Zeugnis über die erlangte turnerifhe Ausbildung; 

außerdem: 
4) von foldden, welche bereits eine Prüfung als Lehrerin 

beitanden haben: 
a. das Zeugnis über diefe Prüfung, 
b. ein Zeugnis über ihre bisherige Thätigfeit als 

Lehrerin oder in Ermangelung eines ſolchen ein 
Führungszeugnis, ausgeftellt von einem ®eiltlichen. 
oder von der Ortsbehörde; 

5) von den übrigen in $. 2 unter 2 bezeichneten Bewerberinnen: 
a. der Geburtsfchein, 
b. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung, 
c. ein amtliches Führungszeugnis. 

Die über Gefundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizus 
dringenden Zeugnifje müflen in neuerer Zeit ausgeſtellt fein. 

Die Anlagen jeder Meldung find zu einem Hefte vereinigt 
einzureichen. | 

8. 5. 
Die Prüfung it eine theoretiſche — fchriftliche und mündliche 

— und eine praktiſche. 

8. 6. 
Die Schriftliche Prüfung befteht in der Anfertigung einer Klaufurs 

arbeit über ein Thema aus dem Bereiche des Schulturneng. 

8. 7. 
Die mündlide Prüfung erſtreckt ſich 
1) auf die Kenntnis der wichtigsten Erfcheinungen aus der 

Geſchichte des Turnweſens, namentlich der neueren Zeit, 
auf die Aufgabe und die Methode des Madchenturnens, 
auf die Beichreibung und nl von Turmübungen, 
auf die Entwidelung derjelben von den einfachen Formen 
zu den zuſammengeſetzten, auf Beltimmung, Begren⸗ 
ung und Gruppirung des Webungzftoffes für Die ver: 
(ichenen Altersitufen und auf die Kenntnis einiger Fach⸗ 

riften; 
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2) auf die Beichreibung der für das Mädchentumen ge 
eigneten Uebungsgeräthe und die Art ihrer Anwendung; 

3) auf die Kenntnis des menjchlichen Körpers nach feinem Bau 
- amd nad feinen Zebendäußerungen (ſ. Anlage), des Einfluſſes 

der turnerifchen Uebungen auf dieje, der beim Turnbetriebe 
zu beobadhtenden Gejundheitsregeln und der erften noth: 
wendigen Hülfeleiltungen. bei etwa vortommenden Unfällen. 

8. 8. Ä 
Die praktiide Prüfung erſtreckt ſich 
1) auf die Darlegung der körperlichen Tyertigkeit in den 

Uebungen des Mäadchenturnens, Ä 
2) auf den Nachweis des erforderlichen Lehrgeſchickes in be 

ſonderen Lehrproben. 

Jede Bewerberin hat vor dem Eintritt in die Prüfung ein 
Gebühr von zehn Mark zu entrichten. 

8. 10. 
Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prüfung beftanden 

ge erhalten ein Befähigungszeugnid. Die Stempelgebühr 
ür dad Zeugnis beträgt 1 Mark 50 Pfennige. 

Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Miniiter der en 2c. Angelegenbeiten. 
oſſe. 

U. II. B. 1477. H. 

Anlage. 

Kenntnis des menſchlichen Körpers. 

Ueberſicht über die Organe des menfchlichen Körpers, über 
ihre Lage und ihre Funktionen. 

Das Knochengerüſt als Grundlage des Bewegungs- 
apparates; die Schädelknochen nur im allgemeinen, die Wirbel: 
faule nah Form und Zuſammenſetzung, der Bruſtkorb, der 
Schulter- und Bedengürtel, die Gliedmaßen. — Bon em 
ind Einzelne gehenden Beſchreibung der Knochen wird abgeſehen 
— Die Verbindungsmeifen der Knochen, namentlich die Gelent- 
verbindungen. 

Die Muskeln des Knochengerüſtes: Bau und Thätigleit 
ber Muskeln im allgemeinen, die widjtigeren oberflädlihen 
Muskeln und Muskelgruppen, ihre Lage und die Bemegungen, 
welde fie zuitande bringen. 

Die äußere Haut, ihr Bau und ihre Funktionen. 
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Das Herz und der Blutkreislauf, die verfhiedenen Arten 
der Blutgefäße, der Verlauf der größeren Gefäße; Kenntnis der 
Stellen, an denen größere Pulsadern äußerlich zu fühlen find. 
Das Blut als Ernährungsflüffigfeit. Die Lymphgefäße (Saug- 
adern) und die Lymphe. | 

Die Lunge und die Athmungsmuskeln, der Athmungsvor- 
gang, die Bedeutung des Athmens für die Blutbildung. 

Das Nerveniyitem im allgemeinen; Gehirn, Rüdenmart, 
Nervenknoten (Ganglien).. Bewegungs: und Empfindungsnerven. 
Verlauf der größeren Nervenitränge. 

Die Verdauungdorgane: die einzelnen Theile derfelben 
nad Form, Lage und Thätigkeit. - 

l. Beftimmungen, betr. die Aufnahme indieander König- 
lihen Turnlehrer-Bildungsanftalt in Berlin abzuhal: 
tenden Kurfe zur Ausbildung von Turnlehrerinnen. 

8.1. 
Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen werden in der 

Königlihen Zurnlehrer-Bildungsanftalt in Berlin (SW. Friedrich⸗ 
ſtraße 229) alljährlich — etwa drei Monate dauernde — Kurfe 
abgehalten, deren Anfang im Staatsanzeiger, in den Amts⸗ 
blättern und in dem Gentralblatte für die gefammte Unterrichts 
Verwaltung in Preußen bekannt gemadht wird. 

8. 2. 
Zur Theilnahme geeignet find an eriter Stelle Bewerberinnen, 

welche bereit3 die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht 
nachgewieſen aaa 

Andere Bewerberinnen können, fomweit e3 fonft die Verhält- 
niffe der Anſtalt geitatten, aufgenommen werden, wenn fie das 
19.*) Lebensjahr überjchritten haben und die erforderliche Schul- 
bildung nachweiſen. 

Bewerberumen im Alter von mehr als 35 Jahren können 
nır unter bejonderen Berhältniffen ausnahmsweiſe zugelaffen 
werden. N 

3 
Die Geſuche um Aufnahme find an den Unterrichtsminifter 

zu richten und von ben in einem Lehramte ftehenden Bewer: 
berinnen bei der vorgefeßten Dienftbehörde, von anderen Bewer⸗ 

”, Bis zum 1. Oktober 1897 genügt die Vollendung. des achtzehnten 
Lebensjahres (vergl. Seite 485). 
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berinmen bei derjenigen Königlichen Regierung, in beren Bezick 
die Betreffende wohnt, fpäteltene bis zu den in den Bekannt 
madungen angegebenen Terminen anzubringen. Die in Berlm 
wohnenden Bewerberinnen, welche in keinem Lehramte ſtehen, — 
das Geſuch bei dem Königlichen Polizei-Praͤſidium im Ä 
einzureichen. | 

Dem Geſuche find beizufügen: | 
1) ein auf befonderen Bogen zu fchreibender kurzer Lebens 

lauf, in welchem bejtimmt anzugeben ilt, ob Die Bewer 
berin bereit turnerifche Fertigkeit befißt und auf welche 
Weile ſie ſich Diefelbe angeeignet Hat, | 

2) ein Zeugnis über normalen Gefundheitszuftand, welches 
von einem zur Führung eines Dienitfiegel® berechtigten 
Arzte ausgeftent fein muß; | 

außerdem: | 
3) von ſolchen, die bereit3 eine Prüfung als Lehrerin be 

ftanden haben: | 
a. das Zeugnis über diefe Prüfung, 
b. ein Zeugnis über ihre biöherige Thätigkeit als Lehrern 

oder in Ermangelung eines folchen ein von einem 
Geiftlihen oder der Ortsbehörde ausgeitelltes Füh⸗ 
rung3zeugnis; 

4) von anderen Bewerberinnen: 
a. der Geburtöfchein, 
b. ein Nachweiß über die erlangte Schulbildung, 
c. ein amtlihes Führungszeugnis. 

Die über Geſundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu- 
bringenden Zeugniſſe müljen in neuerer Seit ausgeftellt fein. 

Die Anlagen des Gejuches find zu einem Hefte vereinigt 
einzureichen. | 

8. 4. | 

Die nach den vorgelegten Beugnifjen für geeignet befundenen 
und einberufenen Bewerberinnen werden vor Zulafjung zum 
Kurſus erforderlichen alles einer ärztlichen Unterſuchung unter 
worfen; auch bleibt es dem Direktor der Königlichen Turnlehrer 
Bildungsanitalt vorbehalten, unter Umjtänden behufs Tyeitftellung, 
ob die Bewerberinnen die erforderlihe Schulbildung befigen, eine 
befondere Prüfung anzuordnen. 

Bon dem Ergebniſſe Diefer Ermittelungen hängt die Ens 
Iheidung über die endgültige Aufnahme in den Kurfus ab. 

8.5 
Der Unterriht in der Anftalt ift unentgeltlih. Die durd 

den Aufenthalt in Berlin zc. eniftehenden Koften find von ben 
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Zheilnehmerinnen am Kurfus felbit aufzubringen. Zwar werdert 
in dazu geeigneten Fällen Unterftügungen bis zur Höhe von 
90 A monatlich ans Staatsfonds gewährt, jedoch Lediglich für 
den Unterhalt Hier, während Beihülfen zu den Koften der Der- 
nl der Vertretung im Amte u. ſ. w. nicht bewilligt 
werden. 

Die gewährten Unterftügungen werden am Ende jedes 
Monats gezahlt. 

8. 6 
Um bier fogleich bei der Entichließung über die Einberufung 

zum Kurſus einen zuverläfjigen Ueberblid über die aus Staats- 
tonds etwa zu gewährenden Unterftüßungen gewinnen zu können, 
muß jede Bewerberin bei der Anmeldung nad forgfältigfter 
Prüfung ihrer Verhältniffe beftimmt nachweiſen und unter Um: 
ttänden amtlich beglaubigen laſſen, daß ihr für ihren Unterhalt 
hier die erforderlihden Mittel, bei deren Bemeſſung u. a. das 
geiteigerte Bedürfnis einer kräftigen Koft zu berüdfichtigen ift, 
vol zur Verfügung Stehen, oder welcher Beihülfe fie Dazu bedarf. 
Jede Bewerberin hat demnach gewiljenhaft anzugeben, wie viel 
ihr während ihres hiefigen Aufenthaltes für jeden der drei Mo- 
nate der Kurſusdauer von dem Einfommen ihrer Stelle verbleibt, 
ob und welche Unterftüßungen ihr aus der Schulkaſſe oder ſonſt 
gewährt werden, und wie viel jie aus eigenen Mitteln auf: 
bringen Tann. 

Nah Aufnahme in den Kurſus vorgebradhte Unterftügungss 
geſuche können nur in foldden Fällen in Erwägung genommen 
werden, in denen das Bedürfnis einer außerordentlihen Beihülfe 
nachweislich in Folge unvorhergejehener Vorkommniſſe einge- 
treten iſt. 

— 8. 7. 
Eine beſondere Turnkleidung wird nicht verlangt, nur dürfen 

die Kleidungsſtücke die freie Bewegung des Körpers, namentlich 
der Arme, nicht hemmen. Das Kleid muß die Füße frei laſſen; 
die Abſätze an den Lederſchuhen müſſen breit und dürfen, außen 
gemeſſen, nicht über 1'/. Centimeter hoch fein. 

Berlin, den 15. Mai 1894. 

Der Minifter der geitlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

Ü. M. B. 1477. WW. 

1894. 84 
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m. Prüfungs-Ordnung für Turnlehrerinnen. 

8.1. 
Zur Abhaltung von ZTurnlehrerinmen- Prüfungen wird für 

die Rheinproving eine Prüfungstommiljion in Bonn gebildet. 
Diefelbe befteht: 

1) aus emem Mitgliede des Königlichen Provinzial-Schul: 
follegiums in Goblenz al3 Borfigenden; 

2) aus einem turnfundigen Lehrer (oder Direktor) einer 
höheren Zebranitalt; 

3) aus einer turntechnifch geprüften Lehrerin bezw. Schul: 
vorfteherin; 

4) aus einem mit dem Turnweſen vertrauten Arzte. 

8. 2. 
Zur Prüfung werden zugelafjen: 
1) Bewerberinnen, welche bereit die Befähigung zur Er: 

theilung von Schulunterricht vorſchriftmäßig nachgewieſen 
aben; 

2) Beiwerberinnen, wenn ſie eine gute Schulbildung 
nachweifen und das 19.*) Lebensjahr überjchritten haben. 

8. 3. 
Die Prüfung findet in der Regel um den Anfang de 

Monat3 Dezember jedes Jahres jtatt. Der Termin wurd br 
kannt gemad)t. 

8. 4. 
Die Anmeldung muß vor dem 1. Dftober jedes Zahres ki 

dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium in Coblenz erfolgen 
und zwar bei den im Lehramt ftehenden Bewerberinnen dur 
die vorgeſetzte Dienftbehörde, bei den andern Direkt. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) der Geburtsſchein; 
2) der Lebenslauf; 
3) ein Geſundheitsatteſt; 
4) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworben 

Schul= bezw. Lehrerinnenbildung; 
5) ein Zeugnis über die erlangte turnerifche Ausbildung und 

bei Lehrerinnen auch über ihre biöherige Wirffamteit: 
6) von den in 8. 2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen em 

amtliches Führungszeugnis. 

*) Bis zum 1. Dftober 1897 genügt die Vollendung des 18. Lebens: 
jahres (vergl. Seite 485). 
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8. 5. 
Die Prüfung ilt eine theoretiſche — ſchriftliche und mündliche 

— und eine praftilche. 
8. 6. 

Die Ichriftlihe Prüfung beiteht in Der Anfertigung einer 
Klaufurarbeit über ein Thema aus dem Bereiche des Schulturnens. 

8. 7. 
Die mündlide Prüfung erftredt ſich: 
1) auf die Kenntnis der wichtigften Erſcheinungen aus der 

Geſchichte des Turnweſens, auf die Aufgabe und die 
Methode des Mädchenturnens, insbeſondere auf die Haupt- 
geſichtspunkte, welche beim Mädchen-Turnunterricht maß: 
gebend jind, auf die Beſchreibung und Erflärung der 
Zurnübungen, die Entwidelung derjelben von den ein 
fachften Formen zu den zufammengefeßteren, auf Beſtim— 
mung und Begrenzung des Uebungsſtoffes für die ver- 
Ichiedenen Altersitufen und Schulklaffen; 
auf Die Beichreibung der für das Mädchenturnen geeig- 
neten Uebungsgeräthe und die Art ihrer Anwendung; 
auf die Kenntnis der beim Zurnen Hauptjählih in Be- 
tracht kommenden Lebensäußerungen des menjchlichen 
Körpers, der beim Qurnbetriebe zu beobachtenden Ge— 
jundheitsregeln, ſowie Der eriten nothwendigen Hülfs— 
leiſtungen bei etwa vorkommenden Unfällen. 

8. 8. 
Die praktiſche Prüfung eritredt ſich: 
1) auf die Darlegung der Eörperlichen Fertigkeit der Exa— 

minandin in den Uebungen des Maͤdchenturnens; 
2) auf die Ablegung einer Probelektion zum Nachweis des 

erforderlichen Lehrgeſchicks. 

8. 9. 
Jede Bewerberin hat vor dem Eintritte in Die Prüfung eine 

Gebühr von 10 M zu entrichten. 

8. 10. 
: Diejenigen Bewerberinnen, welde die Prüfung beitanden 

haben, erhalten ein Befähigungszeugnid. Die Stempelgebühr 
für dasfelbe beträgt 1.H# 50 Pf. 

Goblenz, den 26. Auguſt 1889. 

Königliches Provinzial-Schulkollegium. 
n Vertretung: Linnig. 

2 
ur” 

3 
— 
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—— LLLDEn finden ferner in Königsberg i Pr, 
Breslau und Magdeburg ſtatt. Die Termine für dieſe Prüfungen 
fallen in der Regel in den Monat März, die Anmeldungen dazu 
müffen für Königsberg bi8 zum 15. Februar, für Breslau ſpäteſtens 
drei Wochen, für Magdeburg drei Monate vor dem feitgejegten, 
Zermine bei dem betr. Brovinzial-Scyulfollegium erfolgen. 

Sn allen übrigen Vorſchriften ftimmen die Prüfungsordnung:n 
mit der vorftehend abgedrudten Prüfungsordnung überein. 

Inhalts-Verzeichnis des Juli-Heftes. 

A. 74) Ausdehnung des Syſtems ber Dienſtalterszulagen auf die 
Garten-Infpeltoren 2c. bei den ln a Step der 
Alademie zu Münfter. Erlaß vom 9. a 

75) Befugnis zur Führung des Titels —— 
Erlaß vom 27. Mai d. 38. 4 

76) Rachrichten über Bermaltung und Verwendung des Kollekien⸗ 
fonds für Studirende der evangeliſchen Theologie auf den 
Univerfitäten zu Berlin und — während des Etatd« 
jahres 1. April 1898/94. Belanntmahung vom 80. Maid. Js. + 

B. 77) Ernennungen der Mitglieder für Sadveritändigen-Kom- 
miffionen Dei den — ichen Muſeen zu Berlin für die Zeit 
bis zum 81. März 1897. . IT 

78) Maßgebende Grundfäße für die Verleihung der filbernen 
Königsmedaille an Geſangvereine. Erlaß vom 22. Mai d. Is. +1 

C. 79) Bildung eines Fonds zur Sicherftelung der Dienftalter: 
ulagen bei vom Staate unterftü — —— höheren 
ae Grlaffe vom 9. März und 28. Mai d. Is.. 4 

80) Höhe der nergütung, welche Leiter ftaatlicher höherer Unter: 
rihtsanftalten für Die ihnen außeretatsmäßig überwieſene 
I oDuung bis zur Aufnahme der lebteren in den Ans 
ftalts- Etat zu entrichten haben. Erlaß vom 10. April d. Ze. + 

81) Zeihenunterriht und Stellung der Feichenlehrer an den 
öberen Lebranftalten. Grlaß vom 18. April d. Is.. 4 

82) Begenfeitige Anerlennung der Neifezeugniffe der Cberrcal- 
fHulen in Preußen und Dfdenburg bei der Zulaffung zu 
den — —— im Baufache. —— vom 

88) Anrehnung attiver Militär-Dienftzeit bei Ausferti ung von 
EHI über die Anftelungsfähigkeit für Kandidaten ke 
öheren Schulamts. Erlaß vom 7. Juni d. 38. . 4 

D. 84) Ummandlung der Seminarhilfsichrerftelen in Stellen für 
ordentlihe Seminarlehrer. Erlaß vom 5. Mai d. Is. 4 

85) Verzeichnis der Xehrer, welche das Zeugnis der Befähigung 
für das Lehramt an Taubftummenanftalten im Zahre 18% 
erhalten haben. Belanntmahung vom 5. Mai d. Ze. . . + 
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E. 86) Gejch, betreffend die ———— einer an für 
die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlihen Volksſchulen. 
Bom 6. März d. 

87) Benennung der fädtifchen höheren Mädchenſchule zu Stettin. 
88) Einführung beweglicher Gchaltsjfalen für Volklsſchullehrer 

im Wege des Feititellungsverfahrens auf Grund des Gejches 
vom 26. Mai 1587. Erla vom 25. April d. J. j 

89) Bezug von Gewinnantheilen durh Lehrervereine, Witwen⸗ 
kaſſen 2c. aus dem Verkauſe von Schulbüchern, Heften und 
jonftigen Lehr- und Lernmitteln. Erlaß vom 7. Mai d. 38. 

90) Aufitelung von Haushaltsanihlägen durd die Schulver« 
bände. Erlaß vom 12. Mai d. 938. 

91) Leitung von Schulen, welche über das Biel der öffentlichen 
Volksſchule hinausgehen. Erlaß vom 26. Mai d. 32. . 

92) Förderung der Zurne und Jugendſpiele. — Bereifung 
von Spielplägen. Erlaß vom 28. Mai d. 

93) Prüfung der Kompetenz zur Entfheidung on Veſchwerden 
in Volksſchulſachen. Erlaß vom 29. Mai d. Ye. 

94) Ausbildung und it der Zurnlehrer und Turulehrerinnen. 
Erlaß von 4. Juni d. 88. 
a. Beftimmungen, betreffend die Aufnahme in die Königlich 

Zurnlehrer-Bildungsanftalt in Berlin . . 
b. Beftimmungen, betreffend die Aufnahme in die an der 

Königlichen ZTurnichrer- Bildungsanftalt in Berlin abzu- 
baltenden Kurje zur Ausbildung von —— 

für Turnlehrer. ——— 
d. Prüfungsordnung für Zurnlehrerinnen . 

95) Renprbrung, — höheren Räddenfhulwejens, Erlaß vom 
31 
a. Allgemeine Verfügung vom 81. Mai b. Is. beireffend Ein- 

rihtung, Aufgabe und Ziel der Mädchenſchulen 
b. Allgemeine Vorſchriften für die über das Ziel der Volls- 

ſchule hinausgehenden Mädchenſchulen vom 81. Mai d. 3. 
c. Lehrplan für die Höhere Mädchenfchule vom 31. Mai d. %8. 
d. Allgemeine Verfü und, betreffend die Prüfungen der Lehre— 

rinnen vom 31. d. 38. 
e. Ordnung Der Bifenfofliden Prüfung der Lehrerinnen 

vom 31. Mai d. 38. 
f. Prüfungsordmung für Lehrerinnen und Schulvorſteherinnen 
vom 24. 

g- Behhundenenung, für Lehrerinnen der franzoſiſchen und 
der engliſchen Sprache vom 5. Auguſt 1887 . 

h. Brüfungsordnung für Lehrerinnen der weiblichen dand⸗ 
arbeiten vom 22. Oktober 1885 . . 

a ENGE OtDnuNg für Zeichenlehrerinnen vom 28. April 
1885 

wie 

k. Brüfungsorbnun; für Turnlehrerinnen vom 15. Maid. 38. 
1. Bejtimmungen, betreffend die Aufnahme in die an ber 

Königlihen ZTurnlehrer-Pildungsanftalt in Berlin abzu« 
haltenden En: zur Ausbildung von Zurnlehrerinnen vom 
15. Mai d. 

m. — für Turnlehrerinnen, welche die Prüfung 
in Coblenz, Königsberg i. Pr., Breslau oder —— 
ablegen wollen, vom 26. Auguft 1889 . . . . 

Trud von 3. F. Starde in Berlin. 
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Gentraltatt er 

die — Ynerihts-Verltung 

in Preußen. 
erausgegeben in dem Minifterium der eiftlichen, — und 
— eiten. 

13.09. . ‚Berlin, ben 31. uguft 77 1894. 

u‘ Beinen: und Beamte. 
h Decblatter zu den Grundfaͤtzen für die Beſetung 
aSubaltern- und Unterbeamtenſtellen bei den Reichs— 
ae: Militäranmwärtern.- | 

— . Berlin, den 26. April 18094. 
ER ———— Behörden meines Reſſorts laſſe ich 

ter Bezugnahme auf die Eirkular-Berfügung vom 18. Dezember 
91 — G. III. 3071 — (Eentrbl. für 1892 ©. 372) beifolgend 
t Eremplar der Dedblätter Nr. 34 bis 50 zu den Grundfägen 
t die Befegung der Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei den 
ichs⸗ und Staatsbehörden mit Militaͤranwaͤrkern zur Kennt⸗ 
anne zugeben. 

Der Minifter der geiſllichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: won Weyrauch. 

An 
— —— des diesſeitigen Refſbris J 
owie an ſaͤmmiliche en DObewBräftdenten. ä 
6. mL "o6b. 

Sea Kr. 34 bis 50: 

undfägen für die Bejeßung Subaltern=. und Umieibeamin: 
fen bei den Reichs- und Stantöhehörben mit Militaͤranwaͤrtern. 

zu S. 8 u 9. — *9 gu ©. 21 u. 22. — *9) zu Sa_n; u ©. 6 
Zeltur 25 zu Teltur 1 (Ergänzung ber Anlage D.) — 9) zu & 7 ber 

86 



5B2: 

u: u Zeltur en — zu ©. 48. — Yu S. 4. — Be) 

u ©. 51. — * Re Sg b6. — © 57. — 
“) zu J 59. m zu de < = SE zu Mage €. 1. 

— * zu Anlage L. S. 

$& Seite 8 und 9. Die Ziffern 2 bis — 6 der für 
re: Mioſen erlaflendı Zicſahbeftimmumgen zu 8. 2° ſind zu 

ſtreichen. 

Seite 21 und 22. Die giffet 1 der für Preußen erlaflene 
Zujagbeitimmungen zu 8. 21 ift zu ftreichen. 

Seite 24. In Ziffer 2. der für Preußen erlaffenen Zuſch 
beſtimmungen zu 8. 24 kommen die Worte „bezüglich da 

ſtaͤdtiſchen u. |. mw.” bis einſchließlich „Obers Bräfibien‘ 
in Wegfall; dagegen ift Hinter dem Worte „Brivatetier 
babn-Bermwaltungen” das Wort „Tiegt“ einzufchalten. 

decbl. 85. Deabl 

Dedbl. 86. 

Bezeichnting der 
Behörden, an welche die 
Anmeldun — zu richten 
1 

nung ber. 
ei welchen bie 

borhanden find. 

Bemerkungen. Anlahe D. 

Teltur 25 zu Tektur 1 es a Anlage D). Seite 6: 
bei „Bekleidungsämter zu Kiel und Wilhelmshaven“ die 

_ gabe in der britten Spalte zu fteeichen und dafür zu jean 
F Staotsjchretär bes 

Deibl. 87. 

Reichs⸗Marine⸗Amtes 
Berlin. 

Seite 7. Die Angaben unter „Werften zu Danzig, Kiel = 
Wilhelmshaven“ werben duch folgende erjegt: 

I. —— —— 7 la Kaiſerliche 

denwärs 
* tete, Büreau- und 
Kaffendiener. 

II. |x®erft- Oberbootsleute, ‚| Der Staatsjelretär bes: 
x Berft-Bootsleute. en an 

Ber 
Werft» Rendanten, Werfte | Die betreffende Kaiſerliche 
Verwaltungs - Sekretäre, Werft. 
Ba „Betriebs. Scheläre, 
W Sefretarints + A fie 
un era und 

sichreiber. 
«gührer ge xMaſchi⸗ 
niften 4 Werft⸗Fahr⸗ 

uſenmeifler⸗ 
ken x pritzenmeiſter. 

Deckbl. 88. 
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Br Weftprenfen und Ba no le . 
oſen · ——— ner x 

a men) mindeftens zur Ä 
»Sekretäre. Hälfte. 

— —— [ir 

A‘ ART, = f v rn I N; e * BL 

igerd: — ER EN 
edienten, wirbt gar)’ ——— 

reauaſſiſtenten. e. — 

Site‘ 49. „7. Kreiskaſſe zu Frankfurt a. Mi „Steuer- 
ge er „Bollziehungsbeamte” zu ſtreichen und dafür zu 
ſetzen: 

Steuererheber und ea | | J 
stehungsßeamte.. 1.2.2.0 di. 27 5 

Seite 50. „8. Kreis⸗ und Steuerfaffen” Hinzuzufeßen: 
Steuerer — 
iehunga niden 
ehe Hannoperund] no 

"Winen..: 1% Imre ie. 

Seite 51. Ziffer 9e Hat zu lauten! 
e) *Dber-Rontesle-Affi- sufammen- Provinzial⸗ 
ee Sa tzoll· er net minde- | Steuerdirektion. 
und, "DHanptiisuere| ftens au. Cigen A ’ 
amtäuffiftenten-fonle ra er > 
nn — SI 

ovinzial ⸗Steuer⸗ J 
Direftionen, nicht aber 
bei den Erbſchafts⸗ 
Steuerämtern. 

„10. Allgemeine Witwen-Verpflegungsanſtalt zur Berlin “iſt 
zu ſireichen. N FRE 

86* 



Seite 53;: Dedblatt 10. „1. Eifenbahnverwaltüng.” Fuͤr den 
Abſchnitt „*Yugführer, *Badmeiiter, Schaffner, Bremier“ 

Del 48. 

Deckbl. 4. 

Deckbl. 45. 

. DeitbL 46. 
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— Bezeihnung 

der 
Stellen. 

alten ‚find. 

iſt zu ſetzen: 
* ü ; * dm in 

— 3 — Er 
er (ausſchließlich der 
Stellen für Wagen⸗ 
mwärter), 

Seite 56. Hinter „Hafentaffenaffiftenten“ :ift Hinzuzufepen: 
BeiderKönigl. Kanal]. minbeftens. zur — Te e⸗ 

kommiſſion zu ‚Hälfte. —— 

Münſter: Io. er bob Bl 

Büreaubeamte. — 
wu 
ben 
häfen. 

In der dritten Spalte ift ftatt „Regierung in Schleswig" F 
feben: — a ee ’ 

| nn | Regierungs⸗ 
„pt 

| zu Schieswig. 

Seite 57. In der dritten Spalte it ftatt „Regierung ® 
Schleswig” zu jegen; 

k 

r 

- 

ı * 
— 

I+ 

Seite 59. „2. Volizei-Präfidiim in. Berlin und Pole 
Direktion in Charlottenburg” ift. Hinzugufegen: 

Obertelegraphiften, Te⸗ 
legrapbiiten, Leitungs⸗ 
reviforen und Hülfs⸗ 
Each? ten bei der 
en 2 elegra ne J 

ſtatlon des Bi ei⸗ | 
Präfidiums zu Berlin. 

ebörbden, 
an welche Die Be⸗ 
werbungen zu 

nd, wenn| Bemen 
e8 nicht die Be⸗ kungen 
* ſelbſt iſt. 
ei welcher die 
Anſtellung 

gewünſcht wird. 

Be der 

! 

Wie bisher. 

. Regierunge- | 
» 
zu leswig. 

Bollzei-Prafident 
zu Berlin. 
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Bezeihnung.. Hi ‚auäihlich- |; et 

ber ur — — Ind, merit Berwerkungen. 
ellen, in 

Stellen. welchem Umfange ee ii 
[ben vanbe |- „Anftelhn 
en find. gewünſcht wird. 

Seite 63, 7. „Forſwerwaltung“ iſt zu ſehen? na 
Wald⸗ Bier) Wie z 
en=, ' Wege» und 
Ößmwärter. 

0e 
» 

Seite 66. 
Statt „Zeugwart“ iſt zů ſehen: 

"Beugwart. I J | | 

& 2 Se 

BE 
Bezeichnung der 2* E 

Bgzeihnung | Stellen, melde | 2'5 5 
der vorzugsmeile er 58 

mit Rilitär- | SS5 
Tiſenbahnen.“ anmwärtettl- in! ss & 

Ä . befegen find. ; Kto 
: IE 

nun]. 

ar bisher, Die etälsmähigen 
‚f Stellen ber gl 

Y Horftlajjen» 
; Nenbanten 

finb für: bie ad 
bem Militärftans 

Mr be Herporgegan« 
genen Beamten, in 
gleicher Meile mie 

| für bie aus bem 
Kivilftaube ber: 
borgegangenen 

erreichbar, wenn 
I. fit bie erforbers 

+ liche, Befähigung 
beligen. 

er 
4 

- 

nl. Bermalkung des Beuggaufes in Berlin”. 

1 
J 

ty 

ber Frralfngb- 
bebörbe, an weldje die - 
Bewerbungen zu 

richten find, ſoweit 
nit in den 

Balanzanmeldungen 
andere Anftellung® 

‚ behörken qusvrucklich 

Bemer- 
fungen. 

Anlage K., Dedsiat 23, Sue 1. a fer 3 it hinzu: 
aufegen: 

Ba. Blantenfee— Subalterne und — 3— 
Wolde untere Qatego⸗ . 
Strasburger| rien des Bq 
Eifenbahn Damen. 
(für Die im 
preußifchen . 
Gebiete bele⸗ 
gene Strede).|. 

beꝛelchnei werden. 

ſWorſtand der Blan⸗ eh —* 
Ud Til 

tenjee— Boldegt-- ben bie für bie 
s Straßburger Beichung der 

Eifenbahn » Gefell- —— 
chaft zu Weſen⸗ amtenſtellen 
erg. "| mit Milltär⸗ 

anmärlteen 

jemeilig gel: 
tenben 

@runbiäße 

Anmenbung. 
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Anlage L., Seite 76 — Ziffer 18 erhält folgenden Zuſch 

2 Hinſichtlich der Verl gefling des Urlaubs in Aus⸗ 
= nahmefällett wird auf die Jıller.d des 8. 36 der Friedens— 
* — U. Nr. 62) Bezug ge 

.. MN. : tu: 2 EL 5 j 

u ei F Bar re a: M 

97) Regelung des Keihäftspertriebes im Kanzleidienf. 
Berlin, den 12. Juni 189. 

Don den Herren Miniftern des Innern und Der Finanzen 
ift in Bezug auf die anderweite Regelung des Geichäftsbetriehe 
im Ranzleidierrfte ımterm 23. Februar d. 38. die nebſt Anlage 
in einem Abdruck beigefügte Aundverfügung an die Königlichen 
Regierungs- Präfidenten erlaffen worden. Ich ordne hierdurh 
an, Daß die Beitimmungen biefer Verfügung auch bei den me 
unterftellten Behörden und Anftalten finngemäß zur Anwendung 
zu bringen find. | 

Zudem ich als Beitpimft des Inkrafttretens der neuen 2e 
ſtimmungen den 1. Juli d. 38. feftfeße, veranlaffe ich die nad: 
geordneten Behörden, wegen Durdyführung berfelben das Erforder 
liche in- die Wege zu leiten, | | 

Bon der am Schluß der anliegenden Rundverfügung um 
geordneten Berichterjtattung ift abzuſehen. Ä 

Der Miniſter der geiftlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
77m Wuftrage: de Ta Eroir. 
An 

Die nachgeordneten Behörden bes Minifteriums. 
G. II. 990. x 

- 2. Berlin, ben 23. Febrnar 184 
Die bei den Begirks-Regierungen beflehende Einridtug, 

wonad bie Schreibarbeiten -von den Kanzlei-Vorftänden nad 
den Konzepten zu Ichäßen find nnd bei einer_großen Anzahl vr 
Screibftüden mehr oder weniger nach dem Ermefjen der Bir 
ftandsbeamten noch erhebliche Zujchläge gewährt werben könne, 
* ſich nicht bewährt. Aruh-eriheint es bei ben jetzigen bo 
oldungs⸗Verhaͤltaiſſen der Kanzleibeamten angezeigt, biefelben " 
etwas höherem Maße als bisher zu den Dienftgejchäften heran 

et. | 

_, &8 wird deshalb Hiermit angeordnet, daß ber Umfang der 
Schreibarbeiten bet den Königlichen Regierungen künftig nicht meht 
nad ben Konzepten ſchätzungsweiſe feitens des Kartzleivorftande 
feftzufegen, fondern ebenjo wie bie nad dem Kanzleireglemez 
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vom 28. März 1885 iz Miniftörtal- Blatt fuͤr 1885 
Seite 132% and) ‚bei den Jufligbehörben geſchieht nad} ‚ben wirt 
* gelieferten Reinfchriften beziehungsweiſe Abſchriften zu be⸗ 
m De er 

Der Umfang des von ben: Kanzleibeamten werktäglich au 
liefernden Penſums — gegenwärtig 8 Bogen zu je 4 Seiten, jede 
Seite zu 24 Zeilen und jede Zeile zu 12 Silben — wird auf 
7 volle Bogen feitgefeßt Als voller Bogen Schreiburbett gilt 
kienftig berjenige, welcher auf allen vier Seiten beftbrieben: ift 
und auf jeder Serte 24 Beilen und in- jeder Zeile durchfchnittlich 
mindeſtens 14 Silberi enthält. - Schreißarbeiten von: geringerem 
Umfange ald vollen Bogen find auch fernerhin: nach‘ 's. Bogen 

Ihben Seiten); zu beredynen mit Der Müßgabe, daß Rein⸗ oder 
rien von 12 Zeilen und weniger als !/s:Bogeit thalbe 

Seite); -folde von’ mehr 418 12 Pig 24 Zeilen als Ya Bogen 
(ganze Seiten) zu berechnen find. Bei Berechnung des Schreibe 
werds - bleiben: die'Seichäflsnunimern,: ſowie das Heften und 
Siegeln außer Betracht; Innen⸗Adreſſen gelten fſtets als zwei, 
Außen⸗Adreſſen alsdrei volle Zeilen. Schreibarbeiten, welche 
auf gebrochenen Bogen herzuſtellen find, müſſen in jeder Seile 
durchſchnitilich mindeſtens I Silben enthalten. Je +8 Zeilen 
elten als ein voller !/s Bogen (Kalbe Seite), ſo daß 3 Seiten 

reibwerk auf gebrochenem Bogen: al8 zwei -volle Seiteri "ges 
rechnet werden. J SIE | SL 

Die Berechnung des Umfangs von Schriffſtücken, zu deren 
Herftellung Formulare verwendet werden, jedoch mit chluß 
ſolcher, welchen lediglich ein ſogenannter Kopf vorgedruckt iſt, 
bleibt dem ——* Ermeſſen des Kanzlei⸗Inſpektors über: 
laſſen. In der Regel wird der zur Herſtellung des Schreibwerks 
erforderliche Zeitaufwand zu ſchaͤtzen fein, wobei bie fänmtlichen 
zu einer Gefchäftsnummer gehörigen, von der Kanzlei auszu⸗ 
füllenden Formulare zc. als ein Schriftftüd zu behandeln finb! 
Fuͤr eine Stunde Schreibarbeit find 4 Seiten zu reinen. Ya 
Schreibardeiten, welche mit chemifcher Tinte hergeltelli werden, 
wird der Mindeftumfang einer Seite auf 30 Zeilen zu je 
16 Silben beftimmt. Jede Seite, melche . Umfang Bat, ‚gilt 
als drei halbe Seiten!:-außerdem wird Die Hälfte Der gelieferten 
Dogenzahl als Zufehlag gewährt. - Das Heften und Siegeln und 
da3 Ausfüllen der Adreſſen ift bei diefen Schriftftüden nach dem 
Zeitaufwande zu ſchätzen. 

Reinſchriften von ſchwer leſerlichen Konzepten, von Etats 
und ähnlichem Zahlenwerk, desgleichen Abſchriften von alten oder 
in einer fremden Sprache gefchriebenen Urkunden fürmen nad) 
dem pflihtmäßigen Ermeſſen des Kanzlei⸗Inſpektors entiprechend 
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äher als gemöhulidhg Reinſchriften gerechnet werben, wobei die 
er gehörigen leid zur Fertigung der Arbeit verwendete Zeit 
zum Anhalt dient. , Sn der Negel darf diefer Zufchlag jedoch 
nicht mehr als !/s der gewöhnlichen Neinjchriften betragen. 

Ale übrigen bisher gewährten Zuſchläge, insbefondere die 
—5 — Mr das Scyreiben von Berichten, Erkenntniſſen zc. fommen 
un :yorifal. 

RegierungssKanzliiten, welche über 50 Jahre alt find oder 
jeit,, länger als 20 Fahren in der Kanzlei als Diätare und 
Kanzliſten arbeiten, kanı von den Herren Regierungs-PBräfidenten 
eine Ermäkigung in dem, Arbeitsmaß um 1—2 Bogen täglid 
bewilligt werden. F — 

Der Kopialienſaß für das von Hülfsſchreibern und das von 
Stanzleibeamten eben dem Tagespenſum von 7 Bogen gelieferte 
Screibwerf wird auf 40 Pf.(viergg Pf) für den Bogen feſt⸗ 
geſetzt. — 

Der Kanzlei-Inſpeltor hat über alle zur Kanzlei gelangten 
Schriftſtücke ein Journal zu führen, welches über den weiteren 
Lauf jeder Sache Auskunft geben muß, ferner nach beiliegendem 
Muſter eine Arbeitsliſte, welche als Anhalt bei Abmeſſung des 
Tagespenſums dient, und in welcher bei den Namen der Beamten 
und Düllsarbeiter die bei Zutheilung der Kanzleiſachen vor: 
läufig durch Schätzung ermittelte Bogenzabl zu notiren iſt 
Jeder Kanzleibeamte und Hülfsarbeiter hat einen Monatszettel 
zu, führen. In demfelben verzeichnet er jede ihm zur Bearbeitung 
übextragene Sache und vermerkt Die gefertigte Bogenzahl zugleid 
auf dem bei den Akten verbleibenden Konzepte, beziehungsweile 
die zur Anfertigung der Arbeit aufgewendete Zeit. Der Kanzlei: 
Voritand prüft biefen Vermerk und bat, fofern eine Berichtigung 
desſelhen erforderlih ift, auch den betreffenden Beamten zc. zur 
Berichtigung feiner Eintragung im Monatszettel zu veranlafjen, 
weldjer am Monatsſchluß aufzurechnen und abzufchließen und 
vom Kanzlei-Inſpektor zu bejcheinigen if. Die Ergebnifje der 
fänmtlichen Monatszettel werden vom Kanzlei Injpeltor am 
Schlufje jede® Monats in eine Zufammenftellung eingetragen, 
in welder der volle Betrag der den Kanzleibeamten und Hülß: 
jcgreibern zu gewährenden Schreibvergütung zu berechnen if. 
Die Bufanmenitellung it vom Kanzlei-Inſpektor mit der aus 
der Anlage C erfichtlichen Beſcheinigung zu verjehen. 

Borfiehende Beltimmungen treten vom 1. April d. 38. ab in 
Kraft, und wollen Euer Hochwohlgeboren deren genaue Beachtung 
in geeigneter Weife Eontroliren. 

Zum 1. Mai 1895 wollen Euer Hochmwohlgeboren anzeigen, 
wieviel Bogen Schreibarbeit jeitend der dortigen Regierungs⸗ 
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tanzlei in jedem der Etatsjahre 1893/94 und 1894/95 geliefert, 
wieviel davon von den Kanzleibeamien (Kanzlilten und Diätaren) 
ala Benfum und wieviel‘ een — — 583 — worden find. 

- Der Miniſter des Imern --- | y Berktne: Deelned. 
———— Braunibehrens. In tung: Meinede. 

bie Kömminien Herren ee | | 
zu J. 8912. 1. &ng. [E:4671. TI. 4714. ı 

nm. un. — — —— — or; um. — — — 222 — 22 — oo en 

N.B. Die Epalte 

- 4 — u. - 3 — 

er i . I — Me „grfettigte Bogens 

fe i j fummarff 
. ‚ 1 @rund d artps 

—— ss: 
Hrung nn Bes 

Anters 
Mich 

a gr 

2%: 71— | beurlaubt 
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a EEE IT Mermaler B. 

des Negierungä-anzkiten — Nauzlei ·Hilſnache i⸗ anglei⸗Hilftarheiter⸗ 
> er? va Monat 189 . 

Tag der. 

Zutheilung 

21. Februar 18... 
”" ” * 

Me EN ı * 

— 
* ” ” 

”n ”n [4 

„ " „' 

28. ', 5 
24. „ = 

u. |. w. 

— 7 Summe 

abi hluß®) | 
des Monatszettels für den Monat . . . : . 189 

* 

Das werklaͤgliche Rormal-Benfum beträgt 
Dasjelbe ift erm eh | 

wegen Wlters um tägl er ER 
Das Ta — beträgt mag 
Bel. en im Mpnat waren daher zu liefern 

Simon find abz ſeten 
wegen Krankheit an ., . Zagen . 
wegen Hrlaubs . . 
wegen (Lommanbizung; zur Regierungeraupttal ex. x. 
wegen Unzulänglichkeit der Kanzleiarbeiten 

Abzufegen alfo find im Banzen . 
Es bleiben ſomit zu Aa, 
Es find geliefert . . De anne BRD 22 

| —— 5 -Ranjlif. (Sanzlei- Diäter) 
— Die NR — 

Kanzlei⸗Inſpektor. 

y Rury zu dem Monatszettel für Kauzliften und Kanzlei⸗Diätare 
Be taubt te chriſt Des betr. Deisets tft In dem Monat, von 

— ab die äßigung ei bier beizufügen. 
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— — c. 

gZaſammenſtelleng⸗ 

der Erzebniſte Er ven Monatszetielit def Bunter 
der Königlichen Negierung in... . . 

für den Monat . . 

Buittung 
& 
” 

2a 
u 
“= 
— 

= 
8 

Es witd hiermit befcheinigt, daß on br tlihen San un 
— — re us Een eu iu ee d 

e Benfam worden: ift, erechnete 
—— — ne mũffen und daß die: 

und K Diätare liquidirten Mehrarbeiten von benfelben — 
über daB Teftgel etzte Arbeitsmaß hinaus gefertigt worden find. 

ar „ben tem . een ——— 

= N. Se er 
ſKauzlei⸗ Inſpelteee. 

J 

98) Vorzeitige Auszahlung — im voraus zahlbaren 
Dienſtbezüge der Beamten und der Beamten-Penſionen. 

Berlin, den 26. Juni 1894 
Bon dem Herrn Finanzminiſter ift unter dem 20. Juni 

d. Is. die in einem Abdrud beigefügte Aundverfügung erlaſſen 
worden, mwonad die im voraud zahlbaren Dienitbezüge Der 
Beamten, ſowie die Beamten-PBenfionen, wern der Tälligfeitätag 
auf einen Sonn= oder Feſttag fällt, ſchon am letztvorhergehenden 
Berktage gezahlt werden dürfen. Daneben ift angeordnet, daß, 
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fall8 nach den bisherigen Vorſchriften an diefem Tage Kaſſen⸗ 
reviſionen ftattzufinden haben, Iegtere Fünftig ſchon an dem vor: 
——— Tage abgehalten werden. Ich beſtimme hierdurch, 
aß nach Maßgabe des Runderlaſſes des Herrn Finanzminiſters 

auch innerhalb. meines, Geſchaͤftsbereichs zu verfahren iſt. 
Die nachgeordneten Behörden fee ich Hiervon zur fchleunigen 

weiteren Veranlaſſung in Kenntnis. | 

- Des Miniſter Der -geiftlichen-ac. Angelegenheiten: -- 
MR Boffe. 

2 An Be 
die nadjgeorbieten Wehörben des Mintfteriums. - 
[511 isss.. 

— ——— -.- — — — — mn — — — — — — — er — 

Zu in, © Berlin, den 20. Juni 189. 
In Abänderung ' der bisher ergangenen bezüglicen Bor: 

Schriften ermädhtige ich Em. ꝛc., die im voraus zahlbaren Dianit 
bezüge der Beamten, ;jowie die Beamten-Penſionen, wenn der 
Faͤlligkeitstag auf einen Sonn= oder Feſttag fällt, fortan ſchon 
am leßtvorhergehendeg Werktage zahlen zu laffen, und wollen 
Sie dirferhalb Die erforderlichen Anordiiingen baldgefälligft treffen. 

I 

1 

X 

Den zahlenden Kaſſen iſt aber zugleich die Befugnis u 
ner ausnahmsweiſen Beanſtandung der nerfrühten Zahlung m 

ben Faͤllen heizulegen, wo — wie etwa bei ſchwerer ankung 
eines Beamten, der zum Gnadenbezuge berechtigte Angehörige 
nicht beſitztU — eine Gefahr des Verluſtes entſtehen könnte 
Ferner erfuche ich Ew. zc. mit — die wegen der 
Kaſſenreviſionen unterm 19. September 1892 ergangene, im 
Reichs- und Staat3-Anzeiger vom’ 17. Oktober desſ. 38. ver: 
öffentlichte Allerhöchfte Ordre, gefälligit veranlafjen zu wollen, 
daß, falls nad den bisherigen Anordnungen an jenem Zage 
Kafjenrevifionen ftattzufinden haben, dieje fünftig ſchon an dem 
vorhergehenden Tage abgehalten werden. 

Der Finanzminiſter. 
| | Sn Vertretung: Meinede. 

An 
bie fämmtlihen Herren Regierungs-Präfidenten 

und Provinzial⸗Steuerdirektoren. 2 
I. 9672. 1. Ung. I]. 8828. L Ang. III. 8672. 
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amten feſtgeſetzte Dienitalter ift nur für die Bemeſſung 

bei der Gehalisfeſtſetzuijg auf Grund des Bejoldungsiyitenes 
nad Dienftaltersitufen haben fi Zweifel erhoben. Zur Befeiti- 
gung, bicier Zweifel beitimme ich, daß in den Fällen, in welchen 
ehufs der Gehaltsregelung nah Dienſtaltersſtufen „Das Dienſt— 

alter eined Beamten. durch die Anrechnung früherer Dienſtzeit 
ni wird, die bezügliche Feſtſetzung lediglich für die Bes 
meſſung des Gehalts. des betreffenden Beamten maßgebend ift, 
daß. dagegen in allen übrigen Beziehungen, im welchen da8 
Dienftalter in Betracht kommt, die jeitherigen Grundjäge durch 
die neue. Behälterregelung feine Aenderung erfahren jollen. 

„Der Minifter der geiftlichen 2c. Wngelegenheiten. -:::... 
Im Auftrage: de la Eroig or 
An 

bie narhgeorbneien Vehörden. 
6. IL 461, en 

Ueber. Die. — der ‚Anrechnung früherer, Dienſtzeiten 

100) Regelung der Krantenverfiherungspflidt der 
Staatöbeamten. .: — 

2 ‚ 2. Berlin, den 5. Juli 1894. 
Nachdem die Borausfegungen, unter welchen die im Dienfte 

des Staates ftehenden Perſonen von der Krankewerſicherungs⸗ 
pfliht ausgenommen find, durch 8. 3 des Reichsgeſetzes vom 
10. April 1892 (R. ©. Bl. S. 379ff.) eine Abänderung erfahren 
ara wird behufs Erfüllung diefer Vorausfegungen beitimmt, 
aß den im Bereiche des Minifteriumg ber:geiftlichen, Untetrichts⸗ 

und  Medizinal- Angelegenheiten ' beichäftigten Siaatsbeamten, 
welde ein Dienfteinfommen von nicht 2 al8 2000 A jähr: 
[ih beziehen und- welche an ſich nach den 88. 1—2b des Kranken⸗ 
verſicherungsgeſetzes krankenverſicherungspflichtig wären, in Er⸗ 

gsfaͤllen mindeſtens die im 8. 6 a. u. D. ::Bezeichnetem 
Leiſtungen auf. die bafekbft vorgeſchriebene Zeit zu gewähren ſind. 

Da dieſe Beamten nach: den beſtehenden Borjchriften: während 
ber. Dauer des Dienfwerhältniffes, in Erkrantungsfällen: das 
Dienfteinfommen in der Regel fortbeziehen, jo beſchraͤnkt fich bie 
Anwendimg des 8. 6 auf Diejenigen: Spälle, im welchen ihnen 
innerhalb 13 Boden: nach. der Erkraufung das Dienſteinkommen 
in Folge von Amtsſuſpenfion, Kuündigung ober ‘aus ähnlichen 
Gründen garz oder theilmeife entzogen wird. 
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Berlängert ſich Diefe Friſt in, Folge einer. erft im — 
der Erkrankung eintrefenden Erwerbsunfähigkeit gemäß $. 6 
Abſatz 2 des Krankenverſicherungsgeſetzes, jo-ift für deren Be⸗ 
rechnung Der Fortbezug bes Dienjteintommend dem DBezuge an 
Krankengeld gleih zu achten. 

Auch iſt ber dem Beamter im yalle einer Amtsfufpenfion 
oder in Abnlichen Fallen gewährte Theil des Dienſteinkommens 
auf das Krankengeld anzurechnen. 

Die durch Die Ausführung dieſer Vorſchrift entftehenden 
Koften jind* von den Behdeden und Anſtalten des Dießfeitigen 
Geſchaͤftsbereichs, deren Einnahmen mb Ausgaben ur den 
Staatshaushalts-Etat nachgemwiejen werden, in den Hechmmgen 
unter einem bejonderen hinter Kap. 126 Ti. 2 eitizufchaktenden 
numnterlojen Titel als nukeretatsmähige Austggaben zu verrechnen. 

Die bei den ftaatlihen Zujhußverwaltmgen erdfteherden 
Koften find — ähnlich wie die Veiträge zur Immalibifät3- und 
Altersverfiherung — auf . Die: Fonds der betreffenden Jnſtitute 
und Anftalten bezw. . die fonftigen zu deren Unterhaltung be 
ftimmten Fonds zu übernehmen. 

Die Trage, ob im Einzelfalle ein verficheringspflichfiger 
Betrieb vorliegt, regelt ſich nach den 88. 1 ff. des Krankenver⸗ 
ſicherungsgeſetzes und it nöthigenfall auf dem vorgeichriebenen 
Wege zum Austrag zu bringen. : Ä 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Seiireung von Veyraud). 

in 
die nachgeordneten Behörden. 

G. III. 51. IL üng. 

101) Herbeiführun der Hebereinitimmung zwiſchen ber 
—— der Schule Ye Derjenigen des amtlichen 

erkehrs.. 

| Berkin, ben 6. Juli 188. 
Bon ber von Eurer Wohlgeboren Namens des geſchaͤfto· 
enben Ausſchuſſes des Landesvereins preußiſcher en 

ver an wid gerichteten Eingabe vom 21. Juni b. Is. Habe 
ih Kenutnig genommen. Ich hige biuze, duß bie Herbeiführung 
ber Uebereinftimmuug zwilchen Be Dune: vaphie der Schule und 
derjenigen bed amtlichen Verkehrs bereits &egenftand meines 
DBemühens it, daB dieſe Uebereinftimmung aber auf un bare 
Jeit hinaußgeichoben fen wütde, wenn uh 3 

Itung der. Schulorthographie des  bentfihen 3 pe Dex 
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re u reußiſcher Bolbojchullehrtz — 
= — ——— 

‚Be nn... geiſtlichen x. — 
| m: Vertretung: won’ Beyraud:”, i 

; en f I, hl Ta. 

den Rolls — Herrn a. ESchroder A 
n Belt — zu Magdeb burg. — 

U. DO. 1662. U. DL A. 
1 

— uf) ß n a wen r [3 Kar ' a — re 

102) Dekoration des Roten Abler- Drdens wit ber; 

. Berlin, dem. Bi. Juli 1894. 
Seine Majeität der — und König haben mittelſt Aller⸗ 

Kal Erlaſſes vom 29. Juni d. Is. zu beilimmen geruht, 
die Dekoration des Rothen⸗Adler⸗ up mit der Krone nicht 

abzulegen ift, wenn bem Inhaber fpäter eine höhere Klaſſe des⸗ 
ſelben Ordens ohne die Krone verliehen wird. 

Die nachgeordneten Behörden meines Reſſorts „the ich hier⸗ 
von zur Tünftigen Beachtung in etwa vorfommenb en Faͤllen in 
Kenntnis. a 

Der Minifier bet geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die nachgeordneten Behoͤrden meines ln 

B. 1580. 

Ei. Uniserfitäten. 
103) Anfertigung und Berjenduug von ‚Suventariene 

her von Univerfitätsbauten. 
2 Merlin, ben 20. April 1894. 

Im Anſchluß Mi den Ela vom 23. Dezember 188d — 
D. L 2515.G. IH. + (Gentebl. fir.1890 ©. 117 -beitimme ich 
hierdurch im Sinverfiandris mit dem Herrn er Der: öffent 
lichen Arbeiten, daB fortan die Innentarienzeigmmgen von Uni⸗ 
verfitätsbanten ‚nicht wie bisher ‚in 17 ſondern in 26° g’Eyemplären 
— find. Hiervon hat: der zuſtaͤndige Bauinſpektor er 

plar direlt ohne Vermittelung des Uniperfitts⸗Kurutors 
as die bygieniichen Inſtitute der neun Bendesnniverjitäten. zu 
jenden. oe Beziehung auf die verbleibenden 17 Exemplare bes: 
Ballen die ‚durch den oben ORDER .. getroffenen — 
nungen ihre Guültigkeit 
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Abſchtift dieſes Erlaſſes wollen die’ Herren lniverfitäts- 
Kuratoren den betreffenden Bauinfpeltoren und den Direktoren 
der hygieniſchen Inftitnte. der: Uniperfitätan -gefalligft zur Nach⸗ 
achtung zugehen laſſen. Bezüglich der Zeihnungen von ben 
Berliner Univerfitätsbauten wird in jedem Einzelfalle von bier 
aus das Dee veranlaßt werben. 

die Bingen Herren Univerfitäts-uratoren zu 
Königsberg, Greifsmald, Breslau, Halle a. ©., 
Kiel⸗ ngen, Rerbürg au und Bonn fowie an 
die Königlihen Herren — 09-Bräfidenten 
u Rönigäbern, tralfund, Breslau, Merfeburg, 
er a— Ö besheim, Caſſel und Cöln. 

oft Bee: ich Eurer berohigchen sur gefälligen 
Kinttniinaime mit. 

Der Miniſter ber. geiftlichen 2c. Ab— selegenheiten. 
| ZJun Auftrage: Altho oft 
An 

den Direktor ber bu gemifien Inſtitute ber Köhige 
lichen Sriebrid- el elm8-Univerfität Herrn Pro⸗ 
fefjor Br Rubner⸗ Be h ref. 
U.1.5681. - 

104) Führung von Kontrolen über die laufenden Uni: 
verjitäts-Baufonds zur Vermeidung von Fehlbeträgen 

bei den legteren. 

Berlin, den 24. April 1894. 
Es iſt neuerdings bier: wiehergp]t bemerkt worden, daß bie 

den Herren Univerfität3-Ruratorey zur Verfügung ftehenden 
Mittel des Laufenden Univerfitätd: Baufonds überkähritten worden 
und daß dies zum Theil ai eine nicht Binreihende Kontrole 
dieſes Fonds zurückzuführen ill. Da eine ſolche Die erite Bor 
ausſetzung einer’ geordneten Verwaltung. — ſo vbeſtimme ich, dab 
vom Nedynungejd 1. April 1888/95: ab .!vom Kıiratorial 
Sekretär eine von/den Herren: Uniwerfitätss@mratoren am Schluſſe 
jedes Vierteljahres zu. viſirende Konttole über den Baufonds 
führen iſt, m — jede Ausgabe ihrer Enſtehumng nad 

sogleich zum Soll. zu fiellen bezw. in Iſt⸗Aus gabe nachzuweiſen 
it. Wenn Roftenanjchläge nicht vorliegen, iſt die aufzuwendende 
— ſchatumgsweiſe zu ermitteln und. in ber Kontrole vorzu⸗ 
notiren. 
Stellt ſich nach yeffftellung des — — uͤber 
den Baufonds die Ausführung unvorhergeſehener Reparaturen x. 
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als nothwendig heraus, fo müſſen minder dringende Arbeiten 
von dem re abgejegt und zurüdgeitellt werben. 

ſaͤmmiliche — Untverfitätß-Ruratoren. 

Abfchrift fende ih Eurer Excellenz ergebenft zur gefälligen 
gleichmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. An — 
Im Auftrage: — X 

An 
den bee der Königlihen Alabemie und Ober⸗ 

fidenten, nm. Sch. Rath — Studt 
—— zu Min 

105) Ausftellung von Befähigung: — 6 zum wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Bibliothefsdiente für die am 1.: April 1894 
vorhandenen Bolontäre und Miittenten.bes wifſſenſchaft⸗ 
lichen —— eksdienſtes nah Maßgabe des 8. 13 Ab}. 2 

rlaſſes vom 15. Dezember 1893. 
Berlin, den 7. Mai 1894. 

1. 
In Verfolg meines Erlaſſes vom. 15. ‚Dezember v. Is. 

— U. 1. 2407 — (Eentrbl. für 1894 ©. 266) beitimme ich, daß 
von der Ausitellung eines Befähigungszeugniljes für die am 
1. April d. 38. voshandenen ‚Bolontäre und Affiitenten Des 
vifienfehaftfichen Bibliothefsdienftes nad) Maßgabe des 8. 18 
Abſ. 2 des Erlaſſes, betreffend bie Delknigung zum wiſſenſchaft⸗ 
lichen Bibliotheksdienſte, ſei es daß dieſelbe auf Grund eines 
Kolloquiums, ſei es ohne ſolches erfolgt, nur in Faͤllen zweifel⸗ 
los fi ender Tüchtigkeit Gebrauch zu machen, in allen zweifel⸗ 
haften Fällen dagegen hierher zu berichten ift. 

Euere Hochmohlgeboren erfnche ich ergebenſt, den Direltor 
der dortigen Univerfitäts3- Bibliothet on gefälligft alsbald in 
Kenntnis zu ſetzen. 

Der a ber geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Auftrage: de la Croix. 

die fänmilihen Herren nn und 
den Kurator der Königlichen Mademie zu 
Rünfer”). 

U. L 949. 

*) In gleihem Sinne ift an den General-Direltor der —— 
Vibliothek und an den Direktor der Königlichen Univerfitäts⸗Bibliothet hier⸗ 
jelbR verfügt worden. 

1894. j 86 
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eh. © Berlin, den 23. Mai 1894 
Auf den gefälligen Beriht vom 11. Mai d. 38. erwidere 

ih Ew. Hocdhmohlgeboren, daß die Beitimmung des 8. 13 de 
Cirkularverfügung vom 15. Dezember v. Is., betreffend Die Aus: 
Kelung von Zeugnillen über. die Befä iqur zum wiſſenſchaft⸗ 
ichen Bibliothelsdienft, nah dem ausdrüdlihen Wortlaut auf 

alle Volontäre und Affiftenten, d. 5. nad) der inzwiichen erfolgten 
Titelveränderung auch auf die eine etatsmäßige Remuneration 
beziehenden Silfsbihliothefare Anwendung zu finden hat. 

An 
den General-®irektor der Königlichen Bibliothek 

Herrn Dr. Wilmanns Hohmwohlgeboren hier. 

-  Mfchrift überfende ih. Em. Hodwohlgeboren z2c. zur ge 
fälligen Kermtnisnahme und Mittheilung an ben Direktor der 
dortigen Univerfitäts-Bibliotet. 

5 Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
| 3m Auftrage: de la Eroir. | 

fämmtliche Herren Univerfitäts-Kuratoren und den Herrn 
. Kurator der Königlichen Mademie zu Münfes®).' | 

; 9.LU0. . .: 

106) Sefchäftlide Behandlung der Poſtſendungen im 
Leihverkehr zwiſchen der Königlihen Bibliothek zu 

Berlin und den Univerfitätß-Bibltothefen zc. 

Berlin, den 13. Juni 189. 
In den über den Leihverfehr zwilchen der Königlichen 

Bibliothek Hierfelbft und den Univerſitäts-Bibliotheken ſowie 
gwilcben einzelnen UniverfitätsBibliothefen neuerdings erftatteten 

erihten ift die Trage zum Ausdrud gefommen, ob die Sen: 
bungen in dieſem Verkehr, ſoweit fie auf dem Poftwege erfolgen, 
nah Maßgabe der „Beitimmungen des Königlihen Staat: 
miniſteriums über die gefhäftliche Behandlung der Boftfendungen 
in Staatsdienft-Angelegenheiten vom 7. Februar 1894" mit em 
Averjionirungsftempel zu verjehen find. 

Mit Rückſicht auf $. 1 der erwähnten Beſtimmungen, wos 
nad alle Poſtſendungen zwiſchen königlichen Behörden franfnt 
abzufchiden find, kann die Bejahung diefer Frage keinem Zweifel 

*) An den Direktor der Königlichen Univerfitäts-Bibliothel if in gie 
chem Sinne verfügt worden. 
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unterliegen. Ich beitimme daher, daß künftig — unter Beachtung 
der im $. 7 Mr. 2 der Beitimmungen vorgejehenen Einichränfung 
— ale Sendungen im Leihverkehr der  Bibliothefen,. jomweit fie 
von Vibliothek zu Bibliothek erfolgen, als portofreie, der Aver⸗ 
ſionirung unterliegende  Poftfendungen zu behandeln find. 

Die von den — zu entrichtende Yeihgebühr iſt weiter 
u erheben und zur Dedung der durch die Verpadung und für 
otendienfte jowie der fonjt durch die Verſendung erwadjjenden 

Unkoſten zu verwenden. ee 4 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten.‘ 
| Im Auftrage: de la Eros. 

—6 Am: 

bie fämmtlichert; Herren Univerfitäts-Ruratoren und die 
erren Kuratoren der Alademie zu Münfter und des 

Lyceum zu — owie an-den Direltor der 
Univerfitätd- HL 1d den Benreral-Direftor ber 
Königlichen Bibliothek zu Berlin. 

U. 1. 916. — — x 

107) Sapungen der Hilfsfaffe bei der Königlihen Unis 
- 

veſrſität zu Marburg. 

IL ‚Bwed der Hilfskaſſe. 

8. 1. a, 
Die bei der Königlichen Uniwyerfität zu Marburg: begründete 

„Hilfskaſſe“ verfolgt den Zweck, den Hinterbliebenen der Lehrer 
(Profefioren, et und Lektoren), ſowie der Beamten 
des Univerſitaͤtsſekretarials und der Univerſitätskafſe im Fall ber 
Dedärftigleit Unterjtägimgen zu gewähren. : 2 

Unter den ‚Hinterbliebenen find zu verftehen: - 
1) Witwen, | 

Söhne und Töchter, u 
3) andere nähere Anverwandte, welde in dem Verſtorbenen 

den Ernaͤhrer verloren haben. 

8. 2. Kr 
‚Die Gewährung von Unterftügungen ift nicht auf die Hintere 

bliebenen von Mitgliedern der Hilfökaffe beſchraͤnkt, doch haben 
diefe bei annähernd gleicher Bebürftigkeit den Vorzug vor Hinter: 
bliebenen von Nichtmitgliedern. 

— IL Mitgliedſchaft. 

Di E 8. 3. 
Berechtigt, die Mitgliedſchaft bei der Kaffe zu erwerben, find 

die im 8. 1 bezeichneten Lehrer und Beamten. 
| 86* 
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Die Mit liebſchaft bei der Buff: wird erworben: 
4) durch die“ — ger Bahtung eines: Zahresbei- 
tages von mindeitens 10 M, 

| 2) — eines ‚einmaligen Beitrages von'minbeftens 

oo, $ 5. 
Die Mitgliegaft erlifcht: | 
1) durch ſchriftli nee bes jederzeit freiltehenden Aus: 

tritt8 an den fand, . ! 
2) durch Ausfcheiden aus dem Werbande der biefigen Unt 
— 5 dieſes auf andere Weiſe als durch Emeri⸗ 
rung erfolg 

3) durch —*2*— hlung der Beiträge nach dreimal wiederholter 
Mahnung ih den Vorſtand. 

DI. Rechte der Anftalt. 

8. 6. 
"Die Hilfskaſſe En Korporationsrechte. 
Insbeſondere iſt uwendungen unter Lebenden 

und von Todes wegen nach Kabjab der gef en Beitimmungen 
zu erwerben. 

ie . IV, Gewährung von Unterftäßungen. 
& —P 

Die Unierſtützungen werden vom Vorſtande (8. 10) in Ge 
mäßbeit ber 88. 1 und 2 nad freiem Ermeſſen gewährt, unter 
bejonderer Berüdfihtigung folder Ointerbliebenen, welche feine 
Benfion beziehen. | 

Jedes Mitglied ift berechtigt, die Gewährung von Unter 
frügungen zu beantragen. | 

Wird ein Gefuh um Gewährung von Unteritügungen ab: . 
gelehnt, jo kann der Antragfteller Die nohmalige Prüfung durch 
einen,erweiterten VBorftand verlangen, welcher aus den Miütgli 
Be. ‚gerdönlicen Boritandes und der Univerfität#-Deputation 

8. 8. 
Die Unterftüßungen werden gewährt: 
1) aus den Zinſen bes Kapitalvermögens der Kaſſe, 
2) aus den Jahres= Beiträgen ber Mitglieder (8. 4 af. 1), 

von denen jedoch mindeſtens ae bem Kapitalvermögen 
zuzuführen find, F 

⸗ 
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3 aus ſolchen Yumwentiungen, w Der: ee 
zur Bertheilung übermwiejen _ un 

Ru 9. 
tügungen wer inmalig oder längſtens 

Jahr In et der Möglichkeit Sei ber Bie a 

V. Berwaltung ber Raife 

8. 10. . : 
Die I: -. von bem Brftane der Afrm 

en: verwaltet ⸗ 

# bern, ob die — esfelben, ea me 2 Mir 

aichlich. 
— 

g 11. 
Die Fährung ber Kaffe und der Kafſengeſ * erfolg ad 

Anweifung und unter Auflicht des Vorftandes durch die 
ftätsfaffe unentgeltlich. Diejelbe erhebt die Beiträge viertefjähr: 
A — voraus, in der Regel durch Abzug bei der Gehaltsaus⸗ 
ö 

Nevifion md Rechnungslegung erfolgen in gleicher Weife, 
wie bei der Profeiforen-Witwen- und Waiſen— Berförgungs-An 
fat. Die in der Generalverfammlung der letzteren erwählten 
Reviloren funktioniren als ſolche auch Kir die Hilfskaffe. 

VI General:Berfammlungen. 

8. 12. 
Die General-Berfammlmg’ beſteht aus ſtimmtlichen Mit 

gliedern der Kaſſe. Der Bor taud ($. 10) führt in der Ber- 
—— * Vorfitz. 

"&. 13. 
Fur die General-Verfammlungen find die le der 

aa 21—23 de3 für Die Profeſſoren⸗ Witwen⸗ und Waiſen⸗Vexr⸗ 
ng3= Pal giltigen Statuts vom 18. November 1889 

maßgebend 

VIL Statuten-Benderungen 

8. 14. | 
Aenberungen der Statuten können nur in — 
— -Berjammlungen beſchloſſen werden. Zur gil 

Biaffung. werden dreiviertel der Stimmen der Erfchienenen 
Be ie bejchloffenen Aenderungen bedürfen der Genehmi— 
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gung Des. Minifiers. ber geiftlichen mu aut Mediginal⸗ 
n gelegenheiten. 

So beſchloſſen in der General⸗Verſammlung der Mitglieder 
der Profeſſoren⸗ Witwen⸗ und —— — vom 
18. Januar 1894. 

Marburg, den 24. Februar 1894. . 
Rektor und Senat der Riniglichen Univerfität Marburg. 

‚Graf Baudiſſin, d . 8. Rektor. 

VWorfichende. Sapıngen der Hilfskaſſe für —— von 
Lehtern und "Beamten. der Königlichen Univerfität zu Marburg 
werden auf Grund der Allerhöchſten Kabinets-Drdre vom 
29. September 1833 (©. S. ©. 121) mit der Maßgabe Hiermit 
beitätigt, daß Statutenänderuugen außer der Genehmigung des 
Miniters der. geitlien 2c. Angelegenheiten auch — des 
Miniſters des Innern bedürfen. 

Berlin, den 20. März ns 

Der Minifter des Innern. Der Winfter ber geiltlichen zc. 
Auftrage: egenheiten. 

— —— Im — de la Croix. 

CM UL 18487 

C. Akademieen, Muſeen ıc. . 

108) Dr. Adolf Menzel-Stiftung. 

Anlaͤßlich des 70. Geburtstages des Malers Profefſors 
Dr. Adolf Menzel, Kanzlers des Ordens pour le möérite, il 
eine Stiftung errichtet worden, deren Zweck ift: jungen, befähigten 
Künftlern deutfcher Abkunft, ohne Unterſchied der Konfeſſion, 
weldye die Königliche akademiſche Hochſchule für die bildenden 
Künfte oder die Meilter- „Ateliers der Königlichen Akademie der 
Künfte in Berlin bejuchen,; eine Unterftägung für ihre Studien- 
zeit für ein oder mehrere Jahre zu gewähren. 

Das Stipendium ſoll vorwiegend Malern, und zwar foldyen 
aus den höheren Klaffen und Abtheilungen der ee reip. 
aus den eifter« Atelier, zu gute fommen, doch follen hervor: 
tagend begabte junge Bildhauer nicht durchaus ausgefchlofien 
fein ($. 1 des Statuts der Stiftung). 
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Das Stipenbiuur: wird zunächſet nur auf ein Jahr bemilligt, 
darf jedoch * zwei oder drei Jahre an denſelben Bewerber 
hintereinander oder in Zwiſchenraͤumen bewilligt werben und ſoll 
in vierteljährlichen Raten pränumerando zur Auszahlung fommen 
($. 4 des Statuts). 

Dei den Bewerbungen, welche an ben Direktor. ber. Hoch⸗ 
ſchule für die bildenden Künſte zu richten find; find I 
Schriftſtücke einzureichen 

1) ein vom Bewerber xerfaßter kurzer Lebenslauf; 
2) amtliche Zeugniſſe über ben Beſuch der Königlichen alas 

demiſchen Hochſchule für die bildenden Künfte oder der 
akademiſchen Meifter- Atelier und. über Fuͤhrung, Fleiß 
und Befähigung des Bewerbers; 

3) Studien⸗Arbeiten und ‚befonders K —— welche 
über die Befähigung des Beenden Aufſchluß geben 
($. 6 des Statutß). 

Die Stipendiaten find verpflichtet, im Falle fie das Stipen 
dium nicht fuͤr ihr Studium auf der alademiſchen Hochſchnle für 

Derigen, über ihren Kufentgakt und ihre Thätigtet Dem Discher u alt und ihre Thaͤtigkeit i 
der akademiſchen Hochſchule für die bildenden Künſte quartaliter 
Bericht zu eritatten. Mit Ablauf des zweiten Quartals haben 
die Stipendiaten eine Stubien-Arbeit ober eine Kopie nad) einem 
hervorragenden Werke ber älteren Kunft oder eine Kompofitten, 
über deren Würdigleit der Vorfigende des. Kuratoriumd. ent 
ſcheidet, an die Königliche — — für Die bildenden 
Künfte al3 deren Eigenthum einzuliefern ($. 9 des Statuts). 

Bei mangelhaften Fleiß oder fchlechter a des — 
pendiaten kann demſelben das Stipendium durch 
entzogen werben ($. 10 des Statuts). 

Das Stipendium beträgt circa 800 .#. Die Verleihung 
desielben geichieht am 8. Dezember; die Ratenzahlungen erfolgen 
jeweils am 1. Sanuar, 1. April, 1. Suli und 1. Oftober gegen 
Duittungen, welche vorher dem Unterzeichneten zur Beicheinigimg 
vorzulegen jind. 

Geeignete Bewerber haben ihre Geſuche mit dem in Bor: 
ſtehendem geforderten Atteften unb Arbeiten bis zum 15. Oktober 
d. a an den unterzeichneten Borfikenden des Kuratoriums eins 
jureichen. 

Berlin, den 2. Zuli 1894. 

Der Borfigende des en der 2 Adolf Menzel-Stiftung. 
Mer 

Direktor der Königlichen afademifhen Hochſchule für Die 
bildenden Künfte. | 

velanntmachung. 
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: : Döhere Behranftaiten. 
un 100) — der Realgymnaſien. 

: Berlin, den 2. Juni 1894. 
Dei Magiitrat en ich auf die Eingabe vom 10. April 

D..58., die — der Berechtigung der Realgymmnaſien 
betreffend, daß ich aller Anertennung der in ihrer At 
tüchtigen Reiftungen dieſer Anftalten unter den gegebenen Ber: 
hältniffen außer Stande bit, auf eine Erweiterung ber Berechti⸗ 
gingen derſelben hinzuwirten. 

Wie der Magiſtrat jelbit anerkennt, hat mein Herr Amts: 
Yorgänger ben Fortbeſtand der. Realgumnafien durch Die Lehr 
pläne vom 6. Januar 1892 ek gleichzeitig hat derſelbe in 
der Denkſchrift, beirefenb' die g en Entwidelung der Re 
viflon Der — 2c. ¶ Centralblat die geſammte Unter 
rihtöverwaltung de 1892 ©. 343) ihnen den Wettbewerb mi 
den Oberrealſchulen freigegeben. Bei diefem Zugeltändniffe muß 
es für jetzt umſomehr bewenden, als ſchon Durch Die nothmendig 
gewordene Derminderung des lateiniſchen Unterrichts an den 
Retlgymnaften eine erweiterte — zu den aladenrden 

ie Studien jetzt erheblicheren Bed ot, als früher. 
“: Wenn der Magiſtrat darauf aufmerffam madjt, daß mande 
akademiſche Dozenten ber. Medizin, welche früher ihr Urtheil 

bie Bulafjung ber . Realgymnafials Abiturienten zu den 
—— — in dieſem Fache abgegeben ne für . —— | 
feien, fo .mag dies für — einzelnen Fall zutreffen 
und Ganzen aber find bie Anſichten daruͤber unter ben berufenſten 
Fachmaͤnnern heute noch ebenſo F eilt wie fruͤher, und zwar 
auch im Hinblick darauf, daß inzwiſchen auch an den Oymnaſien 
der Betrieb der Mathematik ımd der Naturwiſſenſchaften ſowie 
des Franzöſiſchen eine weſentliche methodiſche Beſſerung erfahren. 
at und das liſche neu eingeführt iſt. So lange aber die 

itäten der Medizin unter Nic in dieſer Frage nod jo ge 
theilter Anſicht find und fo lange die Aerztekammern auf ihrem 
i einmüthig ablehnenden Standpunkt —— bat bie preu⸗ 

ſche —— keine Veranlaſſung, eine Aenderung 
ihrer Stellung zu der ganzen Frage in Erwägung zu sieben 
umjoweniger, ald die Entiheibung in der Sache lediglich det 
Kompetenz des Reiches unterliegt. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
den Magiſtrat zu N. 

U. DO. 1047. 
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110) Geſuche und Beſchwerden von Direlioren und 
Lehrern an höheren Schulen find auf bem vorgeſchrie⸗ 

benen OR zur Borlage zu bringen. 

Berlin, den 7. Juni 1894. 
Sr neuerer Zeit x @: Häufig vopgefonmmen, daß von Direk: 

u an ben — —** 
—— genen. Beahtung:. darauf hinzuweiſen, daß fie 

be — elegenheiten, in welchen fie meine Ext 
ſcheidung ee zu müffen glauben, nicht direkt, fondern 
durch Bermittelung. des ‚Königlichen Provinzial» SchulloHegiums 
oder durch Vermittelung des Direltors ber Anftalt und des 
Königlichen Brovinzial- Saul legums hier zur Borlage zu 
bringen haben. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: be la Croix. 

ſäumiliche Königlisie Broninial-Scjultsllegien. 
V. IL 880. 

111) Mittheilungen über den Betrieb des Zurnend x. 
in den chulnachrichten⸗ der höheren Lehranſtalten. 

Berlin, den 7. Juni 1894. 
Durch den Runderlaß vom 7. Januar 1885 — U. 2941 

— (Gentrbl. S. 200) iſt angeorbnet worden, daß in den Schul- 
nedjrichten, welche vort den höheren Lehranftalten jährlich ver- 
Aentlicht werden, an Die Heberficht über die während des abges 
laufenen Schuljahres erledigten Lehraufgaben ımter bejondever 
Ueberſchrift u. a. Mittbeilungen über den Unterricht: im Turnen 
(Bezeichnung der Abtheilungen: und der Stundenzahl jebet Ab- 
theihmg, Iabı ei dispenjirten Schlller, Ramen der Sehen) 
angeſchloſſen werd 

Mit Rückficht Boca Daß Durch die Lehrpläne vom 6. Ja⸗ 
nuar 1892 wöchentlich drei Turnſtunden für jeden Schüler all⸗ 
gemein verbindlich geworden find, tft fortan eme Angabe betreffs 
ber für die einzelnen Abtheilungen vorgefehenen Zahl von Turn⸗ 
ſtunden nur in den feltenen us erforderlich, wo ein 
Zahl aus irgend welchen befonderen Gründen, bie darzulegen 
jan würden, auf längere Seit, fei es für alle Schüler, fei es 
— AbtHeilungen, hinter der Vorſchrift Hat zurüdbleiben 
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. Im Mebrigen haben ſich die betreffenden ar ar nur 
für einen verhältnismäßig einen Theil der Anftalten aut: 
reichend erwieſen, um 'ein Mares Bild von bem Turnbetriebe au 
ihnen zu geben und das ftatiltifche Material zu vervolljtändigen, 
welches. durch die Erhebungen auf rund des Runderlaſſes vom 
28. Mai 1892 — U. U. 971 U. M. B. — gewonnen werbes 
fonnte. Es  ericheint vielmehr angegeigt, ohne dadurch die 
dankenswerthe Ausführlichkeit irgendwie beſchraͤnken zu wolkn, 
mit der dieſer Abtchnitt in den Schulnadhrichten einer Anzahl 
von Anftalten hbehandeakk zu merben pflegt, dasjenige Maß von 
Auskunft genau zu begeichnen, welches durch bie Jahresberichte 
betreffs des Turnens mindeſtens gegeben werben muß. 
Genugen wird es, wenn über Die. verſchiedenen Dabei gleich⸗ 
mäßig in Frage kommenden. Punkte etwa unter Zugrundelegung 
folgender Form berichtet wird. Ä 

„Die Anftalt bejuchten (mit Ausfchluß der Vorſchulklaſſen) 
©.....,m®3..... Schüler. Bon diefen waren befreit: im 

Bon einzelnen 
Uebungsarten: 

Vom Zurnunter- 
rihte überhaupt: 

Auf Grund ärztlien Zeug⸗ 
nifjes: 

aus anderen Brünben: 

zufammen: | im©S...„im®... |im©...im®... 

alfo von der Gefammtzahl der 
Schüler: im®...%im®.. % |imE©....%1m®.... 

Es beitanden bei . . . . getrennt gu unterrichtenden 
Klaflen . . . Zuruabtheilungen; zur Heiniten vorn Dielen gehoͤr 
ten... . ‚zur größten... . . Schüler. Einzufügen find bier 
etwaige Bemerkungen über das Turnen der Vorſchuͤler.) 

. Bon ... beſonderen Vorturneritunde ... abgefehen, waren 
für den Zurnunterridht wöchentlich insgefammt . . . Stunden 
angejeßt. Ihn ertbeilten: (Namen der Lehrer mit Angabe ihrer 
amtlichen Stellung und Bezeichnung der Abtheilung, welde ne 
zu unterrichten batten).“ 

Daran anzujchließen find genauere Angaben über die für 
bad Zurnen im Freien und im geichlojlenen Raume bei ber 
Anftalt vorhandene Gelegenheit; insbeſondere ift ausdrüdlich ans 
* eben, ob ein Turnplatz und eine Turnhalle zur Verfügung 
Den, ob dieje in der Nähe der Schule liegen, und ob fie als 

zu ihr gehörig uneimgejchräntt benußt werden können. Die den 
bejonderen örtlichen Verhältniffen entiprechdenden Angaben werden 
bier unſchwer einzuſchalten fein. 
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— Yrzuzufigen fr Asdann Mittheilungen über Den Beftieb 
der Turnfpiele bei der: Airftält umd bie Beibeiligung der Schüler 
au. ihnen fowie-über etwa beftehende Vereinigun ngen von Schuͤlern 

e von, ungsipielen und Reibesub ungen. 
Endlich iſt auch feſtzuſiellen, wie viele Schüler bereits Frei⸗ 

ſchiomimer Find; uno wie viele yon dieſen das Schwimmen erſt 
im, Berichtsjahre erletnt haben. Der‘ Zahl der Freiſchwimmer 
iſt die a Arge welchem Brozentfage vor det Geſammt⸗ 

— Königliche Provi al⸗Schulkollegium wolle die Direk⸗ 
höheren —— ten Seines Aufſichtsbezirkes mit ent⸗ 

ehe Weilung Sn und rechtzeitig dafür Sorge 
tragen, daß ſchon in den nächſten Jahresberichten durchweg nad) 
Maßgabe des Boritehenden verfahren wird. 

Schließlich nehme ich auch diefer Anlaß wahr, um die För⸗ 
der Leibesübungen bei den. Schulen ber ferneren Fuͤr⸗ 

iorge des Königlichen Brovinzial« -Schultollegiums dringend zu 
empfehlen. Namentlich werden deſſen Kommifjarien micht vergbs 
men dürfen, bei =; Beſuchen und Revifionen der einzelnen 
Anstalten auch von dem Turnunterrichte und allem, was damit 
zufammenhängt, eingehend Kenntnis zu nehmen. Wo Mibitände 
wahrgenammen werden, it auf Deren baldigite Befeitigung, * 
zuwirken, erſorderlichen Falls auch alsbald an mich zu b 
Jedenfalls erwarte I dab in den Verwaltungsberichten bie bier 
in trage kommenden Dinge überall die ihnen gebührende u 
fichtigung finden werden 

* Mänifter der veillichen ꝛc. Angelegenheiten.” 

fänmtliche onigliche Provinzial⸗Schullollegien. 
UV. M. 1889. U. 111.B. 

112) Etatifirung der Einnahme und Ausgabe des Fonds 
erktellung der Wlterözulagen bei den vom Staate 

unterfläßten ——— höheren Lehranſtalten. 

Berlin, den 13. Imi 1894. 
‘m all an meinen Runderlaß vom 14. September 

v. Is. — U. I. 9171. — (Centrbl. S. 771), betreffend die Zu⸗ 
ſchüſſe für die vom Staate unterftüßten nichtitaatlihen Höheren 
Lebranftalten (Staatshaushalts-Etat Kap. 120 Tit. 4 bezw. D 

Beilage 8 zum tat des Minijteriumd Der geiftlichen ze. 
Angelegenheiten), überfende ich dem Königlichen Provinzial-Schul- 

(Fortfegung Seite 549.) 
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Zitel 

Fouds zur Sicheritelluuz 
ber OiterBzulagen. — | 

‚| Binfen von Kapitalien . ”. 
Titel. 

Vermert: Die Zinſen und .er« 
orderlihen Falles die Kapitalien 

‚Diefeß Fonds find- inſoweit in An⸗ 
ruh zu nehmen, als ber that] .. : 

liche Sefammt-Aufmand an Ges |- 
ältern beziehungsmeife Remune⸗ 

rationen en c. .. bis ... 
und TH. MNr... der Ausgabe) 
‚den er Betonmt-dur 
ſchnitts eig java ben bejonders 
beftimmten Betrag] .überfteigt. 

Ausgabe. 

Bonds zur Gicherftelung ber 
äulagen. 

1.13ur zinsbaren Atlegung: 
” Ropitalginfen Hark zu. — 

Nr. 1 der Einnahme . . . 
b. Der Betrag, um melden ber 
Kun lihe Sefammtanfıwand 
an Gehältern beziehungsmeife 
Nemunerationen (Tit.I Nr... 
bi8 ... und Zit II Nr... 
der Ausgabe) Hinter dem be» 
ügliden Gejfammt - Durd)- 
(änittöbetrage [oder dem be 
ſonders beitimmien Betrage) 
zurückbleibt/ zum Nachweis 

Titel. 

: Em Schluſſe zu vermerken!) — Siehe Tit. ... 
. 1b der Ausgabe. — 

I 

u. (Hinter den die Remunerationen der vollbeſchäf⸗ 
tigten wiſſenſchaftlichen HilfsIchrer nachweiſen⸗ 
en Pofitionen zu vermerken:) — Siehe Tit.... 

Nr. 1b der Ausgabe. — 

inweis auf ver 
ai Aus 

gabefondbs. 
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winter feftgeltellied Syormimlar Behufs- Eiakifirung ber — 
zulagen 

mit der Beranlaflung, eibe bei Dunchficht der Etats der in 
Betracht .tommenden Aufialten zum Auhalt zu nehmen bezw. den 
Patrounken Diefer. Anftalten zur Nachachtung zuzufertigen. 2 

Erläuternd bemerke ich, daß bei Berechnung desjenigen Bes 
trage, um welchen der thatjächlihe Sefammtaufwand an Ges 

und NRemunerationen den bezüglichen Geſammt-Durch⸗ 
chnitisbetrag überfteigt oder Hinter demſelben zurüdbleibt, Die 
Gehälter ber vollbeichäftigten Seichenlehrer in Berüdjichtigmg 
zu ziehen, Dagegen bie jeweilig zahlbaren Gehälter der übrigen 
techniſchen, der Elementar- und Vorſchullehrer ſowie der Schul⸗ 
diener außer Betracht zu Inffen find. a 

Der [io] eingeflammerte Paſſus im Texte Der ve und 
Ausgabe mit dem Wortlaute: „oder ben befonders beitimmten 

“ bleibt fort, inſofern eine beitinnute Vereinbarung wegen 
ber Höhe des zu Fapitalifirenden Minderbedarfs mit ben Patro⸗ 
naten nicht getroffen ill. - 

Am Shlufle des Ausgabetitels I jowie Hinter den die Re⸗ 
mmerationen der vollbejchäftigten wiſſenſchaftlichen a... 
nachweiſenden Pofitionen des Ausgabetitel® III bedarf es eines 
Hinweiſes auf den Ausgabefonds zur Sicheritellung der Alters» 
“eg wie dies auf dem anliegenden Formular erſichtlich ges 

t iſt. 

Der Miniſter der geiftfichen rc. Angelegenheiten. 
2 Im Auftrage: be la Croix. 

nnniliche Lonigliche Propinzial·SEchultollegſen. 
U. IL 1316. 

113) Betheiligung von Schülern höherer Lehranitalten 
ın theatralifden Aufführungen außerhalb der Schule. 

Berlin, den 18. Juni 1894. 
Es kann nicht gebuldet werden, daß Schüler fi zu der 

Schule fremd bleibenden, theatraliihen Aufführungen vor einem 
großen Publikum zufammen thun. Abgefehen von anderen Ge— 
ahren, die hiermit verbunden fein können, droht ſchon jede ber 
Zeitung durch Lehrer entzogene Einübung eines Thenteritüdes 
in Hindernis für den regelmäßigen Fleiß der Schüler zu werden. 
3 wird möglich fein, dem Unfug diejer Art zu fteuern, wenn 
ren Schülern a Pfliht gemacht wird, fi) vor Mitwirkung an 
ramatifhen Aufführungen durch Afrage bei dem Direftor Ge⸗ 
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wißheit darüber zu :verichaffdr, ob Die.Schnle ein derartigel 
Borhaben ahnen muß oder geftatten kann. Ich darf ver 
trauen, daß die Direltoren die Entſcheidung einer folchen rag 
in aller — gewifſenhaft und taltooll treffen werden. 
1. Bas Königliche Provinzial⸗Schulkellegium veranlaſſe ich, 
das 1a) Vorſtehendem Erforderkiche demnachſt zu verfugen. 

Der Miniſter der en ze. Angelegenheiten. 

Has Königtihe Brooinzial-&ltoHeghum zu IR. 
V. I. 11808. 1. 

114) Reihenfolge hinſichtlich ber Aufnahme ber Kandı: 
a Des Höbexen SAnlamie in die Anciennetätsliften. 

: Berlin, den 26. Juni 189. 
J Durch den Schlußſat des Aunderlaffes vom 13. Dfobe 
1893 -— U. II. 2248 — (Centrbl. ©. Be iſt bezüglich der Re: 
Denfolge der in die Anciennetätsliften aufgenommenen oder am: 
un Kandidaten des Höheren Schulamts, welche vor 

m Inkrafttreten der Ordnung der praltifchen Ausbildung de 
Kandidaten vom 16. Maͤrz 1890 ihr PBrobejahr beendet Baden, 
angeordnet, daß es bei den bisherigen Beftimmungen verbleike. 

Um etwaigen Härten, melde aus biefer Anordnung, für 
einzelne Kandidaten ſich ergeben fönnten, zu begegnen, ermö 
ih die Königliden Provinzial Schyltollegien, audy. anf fol 
Kandidaten die Nr. 1 ımd 2 der erwähnten, Verfügung nr 
mäß in Anwendung zu bringen, d. h. auch deren Reihenfolge 
den Anciennetätsliften nad dem Datum des Beugniffes über "r 
Probejahr, eventuell nach dem Datum der beftandenen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Prüfung und bei Gleichheit auch diefer Daten nah 
dem Lebensalter zu beitimmen. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
z Boffe. 

Ä n — 

ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 
U. IL 1887. . 

115) — Ausbildung der Kandidaten für dat 
Lehramt an höheren Schulen. 

Berlin, den 28. Juni 18%. 
Don dem Verwaltun — a u lichen Brovinga 

Schulkollegiums vom 9. Sun d ah die zur pral⸗ 
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le Ausbildung. der en ir das Lehramt an. höheren 
len in ber Provinz N. eingerichteten Semjnaranftalten, hat 

ih gern Kenntnis genommen. 
Die Bemerkungen über die Kandidaten N. und N. geben 

mir Beranlaffung daran zu erinnern, daß der Erlak vom 
28. November 1892 — U. II. 2400 — die Mittel und Wege an 
die Hand giebt, mie:Raulidaten diefer Gattung von: dem Hheren 
Schuldienit ferngehalten werden fünnen: Imsbeiumdere wolle der 
dortjeitige Departementörath, jobald der Bericht üher Das GSe- 
minarjahr Bmeifel über die Perſönlichkeit oder die ZTüchtigfeit 
eines Seminariſten ausſpricht, es ſich angelegen fein Lafjen, Diejen 
während des Brobejahres jcharf im Auge, zu behalten, ihn ſelbſt 
zu ſehen und auch den Anftalt3direftor zu einer genauen Beob⸗ 
ahtung des Kandidaten zu veranlaffen, damit e8 am Schluſſe 
des zweiten Jahres an dem nöthigen Material zur Fällung 
eines — Urtheils nicht, fehle. = 

das göniglice Provinzia-Shullolegium zu R. — 

Abſchrift vorſtehender Verfuͤgung erhält das Koͤnigliche 
— ——— — zur Kenntnis und Nachachning. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Auftrage: de la Croix. 

die übrigen Röniglien Brovinzial-Schuffolegien. 
U. IL 1670. $ 

116) Anrehnung F aktiven Militärdienſtzeit EN das 
Dienjtalter der Lehrer an höheren Schulen. 

Berlin, den 29. Juni 1894. 
Dem Königlichen — Schulkollegium erwidere ich 

auf den Bericht vom 9. Juni d. Is., daß an der in dem Rund: 
erlag vom 7. Auguſt 1892 — U. I. 1388 — (Sentrbl. ©. 813) 
Binfichtlich Der ——— der aktiven Militärdienſtzeit auf dag 
Dienſtalter der Lehrer an höheren Schulen unter Nr. 3 Abſ. 4 
Schlußſatz gegebenen Beſtimmung, wonach für dieſe Berechnung 
als ſaktiſche Studienzeit ausſchließlich der Prüfung vier 
* re zu ae up: durh den NRunderlaß vom 5. April 

3. — U. I. 316 — (Gentrbl. ©. 353) nichts geändert ill. 
= Zuſatz ——6 der Prüfung“ in dem letzteren Er⸗ 
lafſe zu wiederholen, ſchien nicht nötig zu fein, weil darin auf 
die Beſtimmung in dem Erlafje vom 7. Auguft 1892 ausdrück⸗ 
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lich Bezug genommen worben war und ea ein Zweifel als 
—— gelten durfte. 

daß. ar Provinzial. Säultollegium zu * 

ab ſchrift erhaͤlt das —— Brovingial⸗ Schulkolleginn 
zur Kenntnisnahme und Beachtung. 

| Der Minifter der geiftlichen 2c. An — 
Im Auftrage: de la € 

An 
die übrigen Königlichen Vrovinzial Schultollegien 
u: I. 1582. J 

117) der aoniglichen Wiſſenſchaft⸗ 
lichen Prüfungs-Kommiſſionen für das Jahr 1. April 

1894 bis 31. März 1898. 
Die Königlihen Wiffenichaftlichen PBrüfungs- Romeniffionen 

find für das Sahr nom 1. — 1894 bis 81. Maͤrz 1896 me 
folgt zuſammengeſetzt: 

(Die Prüfungsfäcer find in Parentheſe angebeutet.) 

1) für Die Provinzen a A zu Königs» 
erg I | 

——— Mitglieder. | 
Dr. Carnuth, Provinzial-Schulrath (Pädagogik und zugleich 

Direktor der Kommilfion), 
Schade, Geheimer Dee und Brofefjor Oeuſſche 

und, Brofeffor' (Eaf de ii) 

alte j “Bo pi rl päbeutif) = ofophie u D i 
\ Rofeffor (evangelifihe Religion 

= alte 
D. Iacobi, Ronftfinriatiint um 

und bebrälfche Sprache), 
Dr. — Profeſſor — Sprache), 
⸗Hilbert, = Mathemati 
⸗Hahn, s (Beograpfi), | 
= Xoffen, ⸗ (Chemie), 
s Bruß, ⸗ Bo, 
= Bollmann, = (Phy | 
s Raluza, ⸗ — on insbefonbere neung: 

liſche Sprache und Litteratum). 
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Außerordemliche Mitglieder. - | 
Dr. Dittrich, Profeſſor in —— (katholiſche Religion 

d Hebraiſch), 
- Lürhen,. Brofeffor (Botanid), 
: Marimilian Braun, Brofe or (Zoologie), 

Roten, Profefior (Mineralogie), 
Bodenborff, Brofeffor am „grebriche-Rolfogium zu Königs 

berg i. Pr. (franzöfiiche Somde) 
Dr. Hartmann, . Oberlehrer am Realgymnafium auf der Burg 

zu Königöberg i. Br. (englifche Sprache, insbefonbere new: 
engliihde Sprade und Litteratur). 

2). für die Provinz Brandenburg zu Berlin. 

Ordentliche Mitglieder. 
Gruhl, Geheimer ne und Provinzial-Schulrath (deutſche 

Sprade und —— Direktor der an 
u Profekfor (an ER Philologie), 

iel he Philologie), 
: Rödiger, = —— mathe) 
: Trobeniud, = (Mathematik), 
: ®Bland, ⸗hyſil), u: 
: Lenz, -  (Geicichte), 
= Delbrüd, = Geſchicht 
-Dilthey, Geheimer; Begierungkzatg er Profeſſor Bil 

jophie und Pä a 
Stumpf, Profefjor giofoptie und Pädagogif), 

, Lommatzſch, = angeliihe Theologie), 
Ir. Frhr. v. Richthofen, — Regierungsrath und Pro⸗ 

feſſor (Geographie), 
-Schleich, Oberlehrer am: Andreas-Realgymnafiuni letgliiche 

Sprade), 
- Ulbrih, Direktor der Berderihen Oberrealſchule (franzö- 

ſiſche Sprache). 
Außerordentliche Mitglieder. 

Ir. Schulze, Geheimer Regierungsrath und a (Soologie), | 
-Schwendener, Geheimer um Profeſſor 

(Botanik), 
rag Profeſſor re 

⸗ Mineralogie), 
⸗ ——* Sprache), 

Ir. Brückner, = (polnitde Sprade), 
= Baepolbdt, ⸗ iretor der Elifabethicjufe (neufranzö- 

fiſche Sprache und Sutgenlän). 

( 
1894, 



554 . 

Harsley, Lektor (neuengliſche Sprache und Literatur), 
Dr. Japnel, le. zu St, Hedwig, Fürſtbiſchöflicher Delegat 

und Ehren-Domberr (katholiſche Theologie). 

3) für die Provinz Bommern in Greifswald. 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Schwanert, Profeſſor I und zugleich Direktor der 

Kommiſſion), 
D. von Nathufius, = (evangelifche Theologie u. Hebräid)), 

. Minnigerode,.. + (Mathematil), 
= Oberbed, ⸗ Ghyſik), 
= Norden, -=  (Haffiide Philologie), 
= Maaß, ⸗ (kl * Philologie und alte Ge 

te, 
» Ulmann, = (alte, aikien und neuere Geichichte), 
s @redner, = (Geographie), 
= Scduppe, ⸗ er ae und har agoait) 
⸗ Neifferfcheid, ⸗ prache und —— 
⸗Koſchwitz, —— Sprache), 
⸗RKonrath, ⸗ engliſche Sprache), 
⸗Schmitz, ⸗ (Botanik), 
= ®eritäder, ⸗ (Zoologie), 
⸗Cohen, ⸗ (Mineralogie). 

Außerordentliches Mitglied. 
Langer, Pfarrer in Stralſund (katholiſche Religionslehre). 

9 für die Provinzen Poſen und Scleſien in Breslau 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Sommerbrodt, Geheimer Regierungsrath, ni ef 

Schulrath a. D., Direktor der Kommi 
= oeriter, Geheimer Degierungsraig und Brofefior (flaffiice 

ologie), 
- Marz, Profeſſor (fie © Vioa 

Kön 0, = (tatholifch heologe An Hebräidh), 
. Dr. Müller, = (evangetiie heologie), 

Dr. Roſanes, = (Mathematif), 
- Ebbinghaug, Brofeffer Bitofopfie und Pädagogil), 
- Baeumler, e (Philofophie und Pädagogif), 
- Wilden, ⸗ (alte Geſchichte), 
⸗Hüffer, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte), 
⸗ Fe ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte). 
= RBogt, ⸗ (deutſche Sprache und Ritteratur). 
⸗Partſch, ⸗ (Geographie), 
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Dr. Appel,.. WBrofeſſor .Airungdfilhe Sprade); .. 
⸗ — lengliſche Sprade), 
:D €. eyer, Ötpeimer. — — und Profeſſor, 

Ghyyſih. 
Außerordentliche Mitglieder, . 

Dr. Chun, Profefipr (Zoologie), 
« Baz, Profefſor (Botanid), 
: Radenbung, Penn? und. san 

(&hemie), 2 
⸗Frech, Profeſſor (Mineralogie), 
⸗ Kehring, Geheimer Regiexungsrath und Beofeir (pol 

niſche Sprade), | 
D. Kittel, Profefjor (Sebräifh ),' 
Dr. Pillet, Dberlehrer, Lektor (franzöfifche — 

= Meffert, Realgymnafjal-Direltor (englische a 

5. für die Provinz Sachſen zu Halle a. ©: 

- Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Keil, Geheimer Regierungsrat und Profeſſor (klaſ iſche 

Philologie und zugleich Direktor der Ko miſſion), 
Dittenberger, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
Wangerin, = (Mathemati), 

⸗ gan, ⸗Whiloſophie und Pädagogif), 
: 8. Erdmann, =... (Bhilojophie: und Pädagogik), 
= Burdad, ⸗ (deutihe Sprache und Litteratur), 
= Meyer, ⸗ (alte Geſchichte und Geographie), 
= Lindner, = (mittlere und neuere Gedichte te ſo⸗ 

wie Geographie), 
:= Kirchhoff, =  (Öeographie), 
- Bolharb, = (Chemie), 
= Bagner, ⸗ (engliiche Sprache), 
= Sudier, ⸗ (franzöſiſche Sprache), 
D. Hering, ⸗ Vena Theologie und des 

äi 
D. Dr. Kautzſch ⸗ Evangeliſche ER und He 

bräiſch), 
Dr. Dorn, ⸗ Phyſik), 
-Kraus, ⸗ GBotanik) 
-Grenacher, ⸗ (Zoologie), 
-Frhr v. Fritſch, - (Mineralogie). 

Außerordentlide Mitglieder. 
Shmwermer, katholiſcher Pfarrer (katholiſche Theologie, 
Nitr. Thiſtlethwaite, Lektor des Englifchen (englifhe Sprache). 

87° 
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6) für die Provinz Säleswig-Hotftein zu- Kiel 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Roter; Provinzial- Schurath (Pädagogik und zugleid 

Direktor der Kommiffion), 
en Brofefior Göitofopbie und Pädagogik), 

= Deußen, ⸗ Philoſophie und Paͤdagogih, 
= Erdmann, — (deutfche Sprache und Litteratin), 

D. Schuͤrer, =: " (evangeliiche Theologie und Hebräid), 
Dr. Pohhammer, - (Mathematik), 

= 8. Weber, ⸗ Phyſith, Om 
» Sarrazin, . :'(engliiche Sprade), 
- Körting, s  :.(franzöfiiche Sprache), 
= Bufolt, ⸗ Geſchichle), 
⸗Schirren, ⸗ Geſchichte), 
= Krümmel,⸗— (Geographie), " 
⸗ Schöne, ⸗ klaſſiſche Philologie). 

Außerordentliche Mitglieder. 
Dr. Brandt, Vrofeſlor (Boologie), 

⸗ ‚urtiuß, ⸗Chemie), 
- Gering, = Wäniihe Sprage), 
= Neinte, ⸗ — ( otanik), 
= Lehmann, ⸗Mineralogie). 

9) fur die Provinz Hannover zu Gbttingen. 

nu Ordentliche Deitglieder. 
Dr. Viertel, Profeſſor, Symyafial-Direktor, Direktor ber Kom 

mifjion 
⸗v. BWilamowip- -Mölenborff, — (Haffiiche Phil: 

. ‚logie und alte Geſchichte), 
= Leo, Profeffor (Kaffifche  hilologie), 
⸗ Lehmann, Profeſſor er mittlere unb neuere Gr 

ſchich 
: ©. E. Müller, Profeſſor (hiofopbie und PBädagogif), 
= ‚Baumaun, Geheimer Regierungsrath und Profefjor Bio: 

jophie und Pädagogif), 
= NRoethe, Profefjor (deut che Sprade), 
⸗ re Profeſſor — Sprache), 
= Morsba - . (englidhe Sprache), 

D. Kroke, = (evangelifche Theologie und Hebränd). 
Dr. ®eber, . * (Mathematik), 

= Klein, ⸗ tr al 
= NRiede, 2 ih, - 
5 Wallach N 3 ' emie) ), 
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Dr. Ehlers, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Bookpgie), 
9. Wagner, Profeſſor Geographie), 

; Beier, - = - dBotanil), 
-= Liebild, _ --,. «- (Mineralogie). 

— Aukerordentties Mitglied. | 
Schraber, Pfarrer {katholifche Theologie). ö J 

8) für die Provinz Weltfalen in Münfter. . 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Rothfuchs, Provinzial-Schultath (Pädagogik: und pigleiß 

Direltor der Kommillion), 
: Stord, Geheimer Regierungsrath und Brofelfor' (bemtjche 

Sprache, eventl. auch Vertreter in den Direktionsgeſchäften), 
⸗ Langen, Geheimer Negierungsrath und Profeſſot Elaſſiſche 

Philologie), 
⸗ Stahl, Geheimer -Regierungsrath und Brofefiot (ttaffifche 

Philologie), .. -;: 
Dr. von Below, Profeſſor (Geſchichte umd Seogr hie)... 
- inte . Geſchichte und Geo graphie), 
= Fell, = (tatholiiche Theologie und Noraiſch 
⸗ gern = (BHilofophie und bonn, 
= Spider, - (Bhilofophie und Pädagogik), 
= Killing, 3 (Mathemati), 
⸗Andreſen, ⸗ franzöſiſche Sprache), ee 
= &Einentel, 2 (engliſche Sprade), -. + 
= Brefeld, ⸗ Botanik), 

Kettler, = (Bali, 2 
D. Niemann, Dier-Ronfiioinlstg (eangeliäe Toeotogie u und 

rau), - 
Dr. Mügge, Profeſſor (Mineralogie), — 
-—Landois, = (Zoologie), 
⸗ Salkowski, ⸗ (Chemie), — ya 
= Lehmann, = (Geographie). 

Außerordentliche Mitgliedere. 
Mettlich, Oberlehrer, Lektor neufranzoͤſiſche Sprache und 

(Litteratur), 
Haſe, Oberlehrer, Lektor (neuenglifche Sprade und Litteratur). 

9) für die Provinz Heſſen— Naſſau in Marburg. 

Drdentliche Mitglieder. 
Dr. Budenau, er Gaãdagogik und zugleich 2 

reftor der Lommiljion,, ... 
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Dr. Eau Brofeflor (Haffiiche: Ei 
Dir  (flaf ⸗ ⸗ ſiſche Bhilologie), - 

⸗ Niet. e, ⸗ (klaſſiſche Philologie und alte Geſchichte), 
» Schröder, ⸗ (deutſche Sprache und Litteratur), 
= Cohen, ⸗ (Bhilofophie und Propaͤdeutih, 
= Natorp, = .(Philojophie und Propädeutik), 

D. Mirbt, =  tevangeliihe Theologie), 
Dr. geb, = (Mathematit), 

s Stengel, ⸗ (as Sprache), 
⸗ iſcher, ⸗ Geographie), 

Feußner —* 
-Kohl, ⸗Gotanik), 
= Roridelt, > (Zoologie), 
e Bauer, - ⸗ (Mineralogie), 
⸗ zinde ⸗ (Chemie), 
- Rande ; ⸗ (mittlere und neuere RER 
= Bietor, ⸗ (engliſche Sprache). 

Außerordentliche Mitglieder. 
D. Graf von Baudiſſin, Profeſſor (hebräiſche Sprache), 
Dr. Doutrepont, Lektor (franzöſiſche Sprache), 
Weber, Pfarrer (katholiſche Religionslehre). 

10) für die Rheinprovinz in Bonn. 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Neuhaeuſer, Geheimer anne und Profeſſot 

(Bhilojophie und Pädagogik, zugleih Direktor der Kom 

D. Kamphauſen, SET "anal Theologie und He 

Dr. Kaulen, Profeſſor tatgotihe Theologie und Hebräiid), 
s Bücheler, Geheimer Regierungerati und Profeſſor (klaffüche 

Philologie), 
s Nijfen, Geheimer Regierungsrat und Profeſſor (alte Se 

te), 
s Nitter, Geheimer Regierungsrat und Profefjor (mittlere 

und neuere Geichichte), 
- Rein, Brofeffor (Geograppie), 
= Ripf hip, Geheimer nn und Profeſſor (Mathe 

D. Dr.. Bender, Profeſſor (Philoſophie und Pädagogid, 
Dr. Bilmanns, Geheimer Anne und Profeſſor (deutidt 

Sprache und Ritteratur), 
s Zrautmaniıt, Profeſſor (engliſche Sprache), 
⸗Förſter, ⸗ (franzöſiſche Sprache), 
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Dr. Kekulé, Geheimer a und Profeſſor (Chemie), 
⸗ Lorberg, rofeſſor — für das Sommerſemeſter 

Be Düglicber 
Dr. Langern, Profeſſor (katholiſche Theologie und Hebräild), 

: Ludwig, = . (Zoologie), 
-Stras urger, un en und Profeſſor 

Botani 
s Ladpeyred, — imer —— und Profeſſor (Mineralogie), 
= Neeb, Oberrea Uchul-Oberlehrer (englijche Sprade). 

Berlin, den 12. Juni 1894. 

Der u der geiltlichen zc. Angelegenbeiten. 
Auftrage: de la Eroir. 

Belanmtmadhung. 
U. IL 1160. 

118) Geſichtspunkte bei der ———— der franzöſiſchen 
und engliſchen Klaſſenlektüre. 

Coblenz, den 12. Juni 1894. 
Die beim Schuljahrswechfel gemachten Vorfchläge für Die 

franzöfifche ſowie engliſche Klaffenleftüre Haben uns in der lebten 
Zeit vielfach zu Bedenten bezw. ablehnendem Beſcheide Anlaß 
gegeben. Theils aus der Menge der beitändig neu auf den 
Markt gebrachten Leſeſtoffe, theils aus der Verſchiebung der Enb- 
ziele des Sprachuntertrichts durch die neuen Lehrplaͤne und Die 
darin berückſichtigte paͤdagogiſche Bewegung erklaͤrt es ſich, dag 
zur Zeit in der Auswahl vielfach Unficherheit beſteht. Wir 
empfehlen beöhalb folgende Geſichtspunkte zur Beachtung. 

Die gefchichtliche Lektüre, welche nad) wie vor einen breiten 
Raum beanipruchen darf, wird grundſätzlich am beiten fo ge⸗ 
wählt, daß in frangöfifcher Spradıe in die franzöfifche oe 
eingeführt wird und in englifcher in die engliſche, nicht aber 
die eines beliebigen anderen Volles der Gegenwart oder Brr- 
gangenheit. Dabei find engen Perioden zu bevorzugen, in 
welchen die franzöfiihe bezw. engliſche Geſchichte von erbeten 
Bedeutung aud) für das übrige Europa geweſen ft. Werke von 
mehr betradhtendem als erzählendem Geſchichtsinhalt (wie z. B. 
die aus Michaud heraudgehobenen Stüde Moeurs et ums 
aux temps des Croisades und Influence des Croisades ete. — 

Renger) find nicht auszuſchließen, indeſſen zu abitratte, 
zu hohe Neife vorausfehende Werte, wie 5. B. Guizot's 

Histoire de la Civilisation en Europe, zu meiden. Ebenfo 
werben einfeitig gefärbte oder romanhaft außgeltaltete Geſchichts⸗ 
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Daritellungen (wie Thiers Napoldon à St: Hölöne und wohl 
auch Lamartine’3 Procòs et mort de Louis XVD) außer 
bleiben müfjen. Litteraturgejchichtliche Lektüre empfiehlt ſich nicht 
Auf gute Biographien würden wir die obige beſchränkende Rom 
nicht anwenden, und z. B. Mignet's Vie de Franklin oder Guizot’$ 
Etude sur Washington nad} mie vor für durchaus zuläffig halten. 

Die Erzählungslitteratur in ihren guten Vertretern auszu⸗ 
ſchließen, kann nicht ferner als angemefjen angelehen werden, ba 
berjelben bei rechter Behandlung ein bildender er Sea 
‚abgeht. Gleichwohl können naturgemäß nur ſolche Werke in Be 
tracht fommen, welche den Bildungszwecken urferer Lehranitalten 
wirklich zu dienen vermögen, nicht aber darf um ber Abwechſelung 
willen jede beliebige .neu dargebotene Eriheinung von anmuthiger 
Form und ungefährlichen: Inhalt in Vorichlag gebracht werben. 
Eingehende Erwägung wird immer dahin führen, Daß doch mur 
einer ganz bejchräntten Zahl von litterariiden Erjcheinungen die 
Eigenfhaten innewohnen, welche fie der Behandlung im Jugend: 
unterricht mürdig machen. 

Streng iſt auch die Auswahl unter den neuen Proſa-Luft⸗ 
fpielen zu treffen, von denen troß der vorhandenen ‘Fülle dod 
nur wenige unter paͤdagogiſchem Sejichtspunkte befriedigen Tönnen, 
manche, —2** den Häufig vorgeſchlagenen, ſittlich nicht ohne 
Anſtoß find, andere einen veraltenden Typus darſtellen, und wieder 
-andere- vielmehr für den gereiften Kenner des Lebens als für di 
Sugend werihvoll find. Daß Quftipiele in Verfen von nemeren 
Dichtern oder überhaupt von. Dichtern zweiten Ranges geleien 
‚werden, müllen wir für verfehlt halten, da die ae verfügbare 

it anf Moliöre zu verwenden ilt. Bon diefem Haffischen Dichter 
ijt jedenfalls eine oder die andere Charakterflomödie (Femmes 
Spevantes, Misanthrope, Avars und etwa Bourgeois gentilhomme) 
zu lefen, während von den mehr pofienartigen Stüden beſſer ab: 
geliehen wird. Was die Haffiiche Tragädie betrifft, fo muß die 
‚Schule fih, uu nicht für fie werthvollere Ziele zurüdzuitellen, 
damit begnügen, jede die oberen Klaſſen durchlaufende Schüler: 
‚generation mü je einem Stüde befannt gemacht zu haben. | 

Wenn e8 ſich durchaus rechtfertigt, au) an Gymnafien zu 
weilen ſolche Proſalekture zu mählen, mit welcher Einführung in 
den ner des konkreten Lebens bezweckt wird, jo it e8 an 
Realledranftalten geradezu wünſchenswerth, daß dieſer Geſichts⸗ 

unft ‚bei der Auswahl nicht ganz verabläumt werde, und be 
—— an lateinloſen Schulen wird ein Theil der Lektüre amt 
Recht aus dem Gebiete der Naturwilfenfchaft, Technik oder Landes 
und Geſellſchaftskunde gewählt werden. Indeſſen it auch nad 
Diefer Seite Maß zu. halten. Und damit überhaupt Einſeitigkei 
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vermieben werde, empfehlen wir dringend, bei jeber Schülers 
generation (in8befondere der oberen Klafjen) im Auge zu behalten, 
zu welchem Ganzen ji die nalh einander auf deu verſchiedenen 
Stuferi bewältigte bezw. zu bewältigende Schulleftüre zufammen- 
Er Mir weiſen in biefer Beziehung auf den Vorgang der 

Hotftetrr ſchen "Direftoreri-Konferenz von 1892 Hin. 
allen Fällen, wo ein Bon neues ober überhaupt ein 

nicht Bereit allgemein gebräuchlich gewordenes Schriftwerk (ins⸗ 
bejondere ein ſolches erzählenden oder dramatiſchen Charakters) 
als Sthullektüre in Ausjiht genommen wird, müffen wir — 
Anzeige darüber nicht erſt in dem gewöhn hnlichen für die Vorlegung 
der re beftimmten Termine entgegenjehen, ſondern fo 
frühzeitig, baß, wie bei einzuführenden a hrbüchern, eine ein⸗ 
gehende Pruͤfung und Degutarhtung 5 zuverlaͤſſige Fach⸗ 
maͤnner zuvor erfolgen kann. 

Euer Hochwohlgeboren wollen vorſiehende Geſichtspunkte den 
Fachlehrern zu forgfältiger Nachachtung bekannt geben. 

Königliches den 
von Itzenpliß. 

Un 
die Direktoren ſämmtlicher höheren —— 

unſeres Verwaltungsbezirks (ausſchließlich der 
Seminare. 

S. C. 9518. 

E. Schullehrer⸗ und — — BER IORR rc., 
Bildung der Lehrer nnd deren verſonliche Ver⸗ 

hältnifie. 

119) Nachrichten über die im Jahre 1893 abe ———— 
Kurſe zur Unterweiſung von Seminar- und Volksſchul⸗ 

lehrern ze. in der Obſtbaukunde. 

J 

1 

| 

. 
I 

r 
[| 

Sm Aufchluffe an die im Gentralblatte für 1893 Seite 517° 
ag gegebenen Nachrichten über die am verſchiedenen Orten 
der Monarchie im Jahre 1892 abgehaltenen Obſtbaukurſe für 

telung hierdurch veröffentlicht. 
Zur Dedung der Koſten der Kurje find wiederum bedeutende 

Zuſchüͤſſe aus den Mitteln des Minifteriums für Landwirthichaft, 
Domänen und Forſten und des Miniſteriums der geiltlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten bewilligt worden. 

nn wird aus dem vorigen Sahre die nachſtehende Zujammen= 
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Dirt und Anftalt, 

„f Provinz an welchen die Hure 

& abgehalten find 

1} Beitpreußen Prauſt. Baumfchule bes] Frübjahr 
Bomologen F. Rabtfe| Sommer 

2 . Marienwerder. Kreis] Frühjahr 
baumjcdule Sommer 

Herbſt 
Brandenburg — en a. O. 2 und) Frühjahr 

Obſtb um Sommer 
. Fang derbau- und grühjahr 

Obſtbauſchule — 
er 

bl Pommern Eldena. Baumſchule d.Fruͤhjahr 
Baltiſchen Sen 
Vereins Sommer 

erbft 
⸗ Cõslin. Anſtalt des hjiahr 

Gärtners Knop. ommer 
Poſen oſchmin. Gärtner⸗Lehr- Frühjahr 

anſtalt ommer 

erb 
Schleſien Prostau. Königl. pomo Seähjabr 

logiſches —3* ommer 
Herbſt 

Sachſen Diemitz-Halle. Provin4 Frühjahr 
zial⸗Obſtmuſtergarten. — 

erbit 
1 . PBaders leben. Aderbau —— 

ſchule 
Sommer 
erb 

111 Weſtfalen — Caasphe). Frühjahr 
Anſtalt d. Hofgärtuers| Sommer 
8o Iftaedt erbft 

1 - Teüdinghaufen. Lande Frühjahr 
wirtbichaftsfchule ommer 

erbit 
18] Schleswig⸗ [Ueterfen. Schullchrer- | Frühjahr 

Holftein Seminar ommer 

14] Hannover Bremervörde. Aderbau grübjaht 
ule ommer 

Bezeichnung ber Kurſe 

und ber Beit der 

Abhaltung berielben 

15.—20. Mai 
7.—12. Auguſt 

20.—28. —* 
x — 24. Augu 
4.—10, Dibr. 
b.—18. April 
— 9. Sept. 
6.—19, April 

10.—15. Juli 
2.— 6. Ditbr. 

24. Mei * 

18.—21. Augu 
———— 

18.—22. März 
81. Zuli bis 

14.—26. Auguft 
28. Auguft bis 

1. Sept. 

J ——— — 

I 25 
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Ort und Anitalt, 

an melden die Kurſe 

abgehalten find 

Provinz 

5 Hannover Puakenbrück. Aderbau-| Frühjahr 
ſchule ommer 

Herbſt 
Hildes heim. Landmwirthe] Frübjahr 

ſchaftsſchule | Sommer 
| Sn 

eſſen⸗NaſſauſCaſſel. Pomologiſche Un-| Frühjahr 
ftalt | Sommer 

Herbit 
9 Geiſenheim a. Rh. Kgl. Frühjahr 

Lehranſtalt für Dbit-] Sommer 
und Beinbau 

Mheinprovinz |Bitburg. Landmirthe | Frühjahr 
ſchafts ſchule Sommer 

ar 
« Seilenfirden. ande rübjahr 

wirthſchaftliche Binter-] Sommter 
ſchule 

Simmern. Desgl. grüßjahr 
ommer 

Lutzerath. Desgl. Frühjahr 
| Sommer 
Oberpleis. Desgl. Frühjahr 

Sommer 
Zülpich. Desgl. Frühjahr 

ommer 
Wülfrath. Desgl. Frühjahr 

Sommer 
Wittlich. Desgl. Frühjahr 

ommer 
t. Wendel. Desgl. Frübjahr 

Sommer 
= Lennep. Desgl. Frühjahr 

Sommer 
ohenzoſllern⸗ Sigmaringen. Aderbau grübjahr 
fde Zande chule. ommer 

Berlin, den 21. April 1894. 

Bezeichnung der Kurfe 

und der Zeit der 

Abhaltung derfelben 

6.—18, April 
17.—22, Juli 
9.—18. Dfißr. 

18.—22. März 
19.—28. Juni . 

Bil. Suli bis 
6. Frzuft 

16.— 22. Oltbr. 
10.—22. April 
14.—19. Auguft 

10.—22. April 

10.—15. Juli 
6.—16. April 

17.— 22. Auguft 
5.—1b. April‘ 

uff 

6.—18. Ap 
21.—27. Auguft 
4.—15. April 

14.—-19. Auguft 
5. April bis 

2. Mai 
14.—19. Auguft . 
27. März bis 

| 8. April 
21.—26. Auguft 
10 Tage 
81. Juli bis 

b. Auguſt 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

U. IIL 857. 
Im Auftrage: Kügler. . 

— II. | | 1 
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— 120) Rurntehrerinnen⸗Pruͤfung tur Herbft 189. 

* — 

— 

4 

— 

Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Herbſt 1894 
in Berlin abzuhalten ift, Habe ih Termin auf Montag 

MR | den 26. Nouember d. 38. 

und die folgenden Tage anberaumt. 
Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 

find bei der vorgefeßten Dienftbehörde fpäteftend bis zum 1.DE 
 tober d. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derjenigen 

Königlichen Regierung, in ‚deren Bezirk die Vetreffende wohnt, 
ebenfalls bis zum 1. Dftober.d: 33. anzubringen. 

Die in Berlin wohnenden Bemwerberinnen, welche in Feinem 
Lehramte Stehen, haben. ihre Meldungen bei dem Königlichen 
re hierſelbſi bis zum 1. Oktober d. 38. einzu 
reihen. r En 

Die Meldungen- förmen nur dann Berückſichtigung finden, 
wenn ihnen die nach 8. 4. der Prüfungsordnung vom 15. Mai 
1894 vorgeſchriebenen Schriftftüdle ordnungsmäßig beigefügt find. 

Die über Gefumdheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu⸗ 
bringenden Zeugniſſe müſſen in neuerer Zeit ausgeſtellt fein. 

Die Anlagen jedes Geſuches find zu einem Hefte 
vereinigt einzureichen. 

Berlin, den 23. Juli 1894. F 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

VBekamntinachung. 
V. M 1976. 

. E.. Deßentliches Vollaſchulweſen. 
121) Anrechnung: der vikariſch oder proviſoriſch im 
— 
if 

öffentlichen Schuldienfte zugebrachten Zeit bei Bemeſſung 
ber Dienſtalterszulagen. 

"" Berlin, den 18. April 18%. | 
Die Königliche Regierung erhält beifolgendes Geſuch des 

Lehrers J. in N. vom 5. April d..38. um Gewährung der ihm 
regulativmäßig zuftehenden, kommunalen Dienftalterszulage zur 
weiteren Beranlaflung. 

Ob zc. 3%. vikariſch oder proviforish vom 1. April bs 
1. Mai 1883 in N. die Schulftelle verwaltet hat, ift für die 
Berechnung der Dienftalterszulage gleichgültig. Entſcheidend dt, 
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daß er im dieſer Zeit im öffentlichen Schuldienſte thätig war. 
Demgemäß kann ihm dieſe Zeit fir Bemeflung der Dienitalterd> 
.- ‚gerechnet werden, wenn Die foriftigeri Vorausfehungen zu⸗ 
treffen. i PER: es a 

Der Minifter der geiftlichen xc. Angelegenheiten. J 
— Im Auftrage: Kügler. — 

die Königliche Regierung zu R. 
U. OLE. 2668. 

122) Bewilligung von StaatSbeihilfen zur Turhführung 
von Befoldungsiyitemen mit beweglicher Behaltsjkala. 

Berlin, den 4. Mai 1894. 
| Auf den Bericht vom 22. März d. 38. ermwidere ich der 
Königliden Regierung, daß die Vorſchriften der Erlafie vom 
7. Juli 1879 und 20. Suni 1882 (Centralblott 1879, ©. 484. 
und 1882 ©. 579), welche die Bewilligung von Staatöbeihilfen 
zur Durchführung von Beſoldungsſyſtemen mit beweglicher Ge— 
haltsſtala grundjäglich ausfchließen, mit ber Tendenz bes Runb- 
erlaffes vom 1. Juli 1890 — U. IIa. 17783 — (Eentrbl. ©. 671) 
nicht vereinbar find und daher keine Geltung mehr haben. . 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. . 

An 
die Königlihe Regierung zu R. 

U. ML E. 2486. 

123) Bei Neuregelung des Dienfteinflommeng Der 
tädtifchen Volksſchullehrer ift die Miethsentſchädigung 

befonders in Anjaß zu bringen. 

Berlin, den 5. Zum 1894. - 
Bon dem mittel Berichts der Königlichen Regierung vom 

17. April d. 38.’ vorgelegten Beſchluß des Provinzialrathg vom 
14. November v. 38. in Betreff der Aufbeſſerung der Volksſchul⸗ 
lehrergehälter in S. habe ich Kenntnis’ gertommen. Der darin 
geltend gemachten Auffaffung, daß ein Bedürfnis, neben dem 
Gehalte beſondere Geldbeträge als Miethsentfchädigung feitzu> 
jeßen, nicht vorliege, vermag ich in diefer allgemeinen Yallung 
nicht beizutreten. 

Bon Feſtſetzung einer bejonderen Feuerungsentſchädigung 
ift zwar in ähnlichen Fällen abgefehen worden, da die Preife 
für das Brennmaterial namentlih in den größeren Städten zu= 
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meift night, weſentlich verjchjeden find. Die Zeftfegung einer be 
ſonderen Miethsentſchädigung neben der Beſoldung erjcheint aber, 
wie.die Königliche Regierung zutreffend ausgeführt hat, erforderlich, 
um die Angemefjenheit der Beſoldungsſätze der einzelnen Städte x. 
beſſer na und vergleichen zu können. Aus dieſer Erwägung 
iſt auch in den beiden letzten Volksſchulgeſetzentwürfen eine be 
fondere Miethsentichädigung rteben ber baaren Bejoldung vorge 
jehen und hat die Unterrihts-Verwaltung hieran bisher grumd: 
Täglich feitgehalten. | 

Der Umftand, daß der Provinzialrath zu M. in dem Feſr 
ftelungsverfahren gegen die Stadt 5. eine abweichende Ent: 
Theidung getroffen Hat, kann die, Unterrichts-Verwaltung nicht 
veranlaſſen, ihre bisherige Praxis aufzugeben. - Die Königlice 
Regierung ift vielmehr nach wie vor verpflichtet, da, wo He es 
bei den noch ſchwebenden Verhandlungen für erforderlich erachtet, 
neben den Shrerfeit3 für. angemeſſen erachteten Bejoldungsfägen 
auch die Feltjegung einer den örtlichen Berhältniffen entſprechenden 
Miethsentihädigung zu fordern und eventl. im Beſchlußverfahren 
zu beantragen. . E 

Der Minijter der en zc. Angelegenheiten. 
oſſe. F 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

V. — 

124) Bekämpfung der Tpierquäferei fetten der 
Volksſchule. 

Berlin, den 8. Juni 189. 
Euer Vohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vom 23. Mai 

d. Is., daß id von Sn Ausführungen mit Intereſſe Kennmis 
a babe und Ihre Anfiht, daß auch die Warnung vor 

bierquälereien in der Küche unter die Aufgaben der Schule fällt, 
vollkommen theile. | 

Da indes zweds Bekämpfung der Thierquälerei von Seiten 
der Schule bereits verjchiedene allgemeine Verfügungen ergangen 
find, audy bei der Auswahl der Leſeſtücke für Schüler und Schüle 
rinnen die in Rede ftehende Angelegenheit die ihr gebührende 
Rückſicht in meitgehender Weife gefunden hat, glaube ich von 
dem Erlafje einer bejonderen Vorſchrift in der von Ihnen bezeid- 
neten Hinſicht abjehen gu dürfen. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
den Herrn 8. Vohlgeboren zu P. 
U. M. A. 1879. i j 
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125) Berrehnung:: der Koften ber Anſchaffung pon. 
Leſſenbüchernerc. für Ruhegehaltalafjen. — Im Laufe. 
des Rechnungsjahres Hinzutretende Rubegehälter find. 
event. von Der a al vorſchußweife zu 

zahlen. 

en Berlin, den 15. Suni 1894. 
Auf den Beriht vom '30. März d. 38. eriwidern wir der 

Königlihen Regierung, daß Die Bolten. mweldde durch die An⸗ 
ſchaffing von Kaſſenbüchern und Duittungsformularen für Die 
dortige Ruhegehaltskaſſe entitehen, nicht zu den Verwaltungskoſten 
in Sinne des 8. 6 des Gejeßes vom 23. Juli 1893 (Gejeß- 
Sammlung S. 194) gehören und daher nicht aus ber Ruhe⸗ 
gehaltskafſe, ſondern in Gemäßheit des $. 2 a. a. D. aus dem 
Berfonal- und Bedürfnisfonds der Königlichen Regierung zu 
zahlen find. a — 

Für die Aufſtellung des Vertheilungsplanes des Bedarfs 
der Ruhegehaltskaſſe find ‚die 88. 6, 7, 13 und 14 a. a. O. maß: 
gebend. Danach ift für etwaige im Laufe des Rechnungsjahres. 
binzutretende Zahlungen an NRühegehältern ein entſprechender 
Betrag nicht in Anja zu bringen. 

Reihen die Mittel der Ruhegehaltskaſſe zur Veitreitung der 
Zahlungen nicht aus, jo find die letzteren aus der dortigen Re 
gierungshauptkaſſe vorſchußweiſe zu Ieiften. 

Der Finanzminiſter. - .. Der Minüter 
In Vertretung: Meinede. der. geiltlichen zc. Angelegenheiten. 

j en Auftrage: Kügler. 
Au 

die Königlihe Regierung zu R. 
gr M. 1. 6882. 

d. g. Ang. U. DIE.D, 970. 

126) Feſtſtellung des Dienfteinftommens von Volksſchul— 
lehrern in den onen des Geſetzes vom 26. Mai 1887. 

Berlin, den 20. Zuni 1894. 
Unter Berweifung auf meinen Erlaß vom 5. Juni d. 8. 

— U. IH. E. 3447 — bezüglid der Aufbeſſerung der Be- 
oldumgsverhältniffe der Volfsjchullehrer in S. empfehle ich der 
Königlichen Regierung in Berfolg des Bericht vom 22. April 
d. 38., betreffend die Feſtſetzung der Lehrergehälter zu E., in 
Faällen, wo die Enticheidung des Bezirksausſchuſſes zu grund- 
äglihen Bedenken Anlaß giebt, die Entſcheidung des Provinzial: 
rahs anzurufen. Die Gefahr einer abweichenden Entſcheidung 
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des ——— darf bie Schulaufſichtsbehörde nicht abhalten, 
die: nach ihrem pflühtmäßigen Erneſſen angemeflenen Anfors 
derungen für die Volksſchulen und ihre Lehrer auf dem geſetzlich 
onrgeichriebenen Wege geltend zu machen. Im Uebrigen läht 
fi dagegen nichts erinnern, wenn bei Feſtſetzung der Mieths⸗ 
Dan ein Unterfchied zwilchen verheiratheten umd unver: 
heiratheten Lehrern ohne eigenen Hausſtand gemacht wird. 

Der Minifter Der geiltlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Aufttage: Kügler. .. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. DIE. 8218. 

127) Schuleinrichtungen für ſchwachbegabte Kinder. 
RS Berlin, den 16. Juni 1894. 

Zufolge der Berichte, melde die Königlichen Regierungen 
auf ben Erlaß vom 14. November 1892 — U. II. A. Nr. 3018 — 
Centrbl. für 1893 S. 248) über die zur Beſchulung ſchwach— 
egabter Kinder ſchulpflichtigen Alterd eingerichteten Anftalten ein: 

gereicht haben, beftehen ſolche Anftalten zur Leit bereits in 
18 Städten, wie ſich des Näheren aus ber anliegenden Ueber: 
ficht ergiebt. Während im vorigen Sabre in manchen Klafſen 
noch haͤuslich vernachläſſigte Kinder mit den ſchwachſinnigen ver: 
einigt waren, befinden ſich gegehmärtig wach: Ausſcheidung der 
erfteren mm noch ſolche Kinder in den Hier in Rede ftehenden 
Klafien, die während eines ein- biß zweijährigen Beſuches ber 
Volksſchule gezeigt al daß fie zwar imterritsfähig, aber zur 
erfolgreichen Mitarbeit mit den normal beanlagten Kindern nicht 
genügend begabt find. Die bisherigen Erfahrungen haben ber- 
ausgeltellt, daß fo befchaffene, auf befondere Schuleinrichtuugen 
angewiejene Kinder überall vorhanden find, und des Weiteren, 
daß folde Kinder in zmedmäßig eingerichteten Schulklaſſen über: 
rafhend weit gefördert werden. Bon wejentliher Bedeutung für 
die Ueberieilung der in diefe Klaſſen gehörenden Kinder in die 
Betheiligung des Arztes, indem Börperliche Gebrechen oder über: 
ſtandene Krankheiten mit der zurüdgebliebenen geiftigen Ent: 
wickelnng im Zuſammenhange zu ftehen pflegen. Befonders wichtig 
find daher auch die ſchon jegt mehrfach. mE anerkennendwerther 
Sorgfalt geführten Entwickelungsgeſchichten ber einzelnen Kinder. 
Andererſeits giebt die ärztliche Mitwirkung Gewähr dafür, daß 
die —— auf Kinder beſchränkt bleibt, welche geiſtig nicht 
genügend entwickelt find, um den normalen Unterricht zu empfangen. 
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Das — dieſe Klafſen lautet faſt einſtimmig günſtig, 
und in manchen größeren Städten find Schul⸗ und Gemeinde⸗ 
behörden ſchon jet mit lebhafter Theilnahme fördernd eingetreten. 

Infolgedeſſen find au den meiten Stellen nicht mur bie 
wuͤnſchenswerthen Srweiterungen der Anftalten durch neue Klaſſen 
als geſichert anzufehen, fondern e8 werden auch die Mittel bereit 
geſtellt, damit die Klafjenfrequenz nicht über 25 Schulkinder zu 
eigen braucht, und damit außerdem durch angemefjene Remunera⸗ 
fionen — neben dem etatsmäßigen Gehalt — beionders tüchtige 
volksſchullehrer und Lehrerinnen für diefe HilfsHaffen herangezogen 
werden fönnen, Die letztere Bezeichnung, in der Zuſammen⸗ 
tellung: „Hilfsflaffen für ſchwachbegabte Kinder“ fcheint 
ald die mit Rückficht auf die betreffenden Eltern geeignetite ans 
geliehen und am meilten gebraucht zu werden. 

Sn vielen diefer Klaſſen wird der Unterricht halbſtündig er⸗ 
heilt. Wo ein mehritufiges Schulſyſtem beſteht, ift jelbftveritänd- 
lich das m für alle einzelnen Klaſſen ige niedriger 
geitedt als bei den entiprechenden Volksſchulklaſſen und e8 geht 
aud) bei der oberiten Klafſe wohl an keiner Stelle über das für 
die Mittelftufe einer normalen Voltsfchule vorgejchriebene Maß 
hinaus. Eine nicht geringe Zahl vollftändig durchgearbeiteter 
Lehrpläne zeigt eine mwohlüberlegte Rückſichtnahme auf die be- 
ſonderen Zwecke diefer Anftalten, ſowohl nad dem Mafe, wie 
nad) der Wahl der vorzunehmenden Lehritoffe. Die Gegenftände, 
welche vorzugsweiſe geiftige Anftrengung erfordern, treten zu Gunſten 
der auf die Entwidelung —— Geſchicklichkeit und praktiſcher 
Befähigung gerichteten zurüd. 

Bon der Stadt Berlin abgejehen, find die Klaffen für ſchwach⸗ 
begabte Kinder in allen in der beifolgenden Ueberficht aufgeführten 
Städten öffentliche ſtädtiſche Einrichtungen. 

Der Minilter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
2 Sm Auftrage: Kügler. 

ämmtliche Königliche Regierungen. 

U. IIL A. 1080. 

1894. 88 
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1289) Gewährung von Staatöbeihilfen an Leiftung3» 
unfähige Schulverbände NWeuvertheilung des im 
Staatshaushaltsetat unter Kapitel 121 Titel 34 aus⸗ 

geworfenen Fonds. 

Berlin, den 21. Juni 1894. 
Seit der Bildung eines einheitlichen Elementarjchulfonds 

im Jahre 1872 it der zu widerruflichen Beihilfen an. Schuls 
verbände wegen Unvermögend für das Stelleneinfommen der 
Lehrer und Lehrerinnen im Staatshaushaltsetat — jetzt unter 
Rapitel 121 Titel 34 im Betrage von 7 210 096,33 H - nu8- 
geſetzte Fonds unter die Bezirksregierungen Sur beſtimmungs⸗ 
mäßigen Verwendung verthetlt. 

Die Vertheilung erfolgte damals wach Mafgabe der vor⸗ 
ne ndenen Mittel und des in jedem Bezirk für beſtimmte einzelne 

alle nachgewieſenen Bedurfnifſſes. 
Wenn auch die einzelnen Antheile- Am Laufe der Jahre 

mehrfache Verſtärkungen und Kürzungen erfahren haben, fo iſt 
och das urſprüngliche Berhältuis derſelben zu dem Geſammt⸗ 
onds Hierdurch nicht weſentlich verändert worden. 

Inzwiſchen iſt aber in den einzelnen Landestheilen in der 
belaſtung für Volksſchulzwecke und der Steuerkraft der Ge— 
neinden durch die neuere und neueſte Geſetzgebung, insbeſondere 
ie Geſetze, betreffend bie Erleichterung der Volksſchullaſten und 
ie Steuerreform, eine jo weientlidde Verſchiebung herbeigeführt, 
ap eine umfaſſende einheitlihe Prüfung des gegenwärtigen 
Bedürfnifjes und. eine en ———— — —— des Fonds 
n Erwägung zu nehmen it. 

Was zunädjit die Geſetze vom 14. Juni 1888 — 31. März 
889 — ©. ©. S. 240, 64 fi. anlangt, fo emtipricht unftreitig 
ie Durch & 4 des Sejehes vom 14. uni 1888 vorgejehene 
%ejeitigung der Schulgelderhebung in den Volksſchulen den Be: 
immungen der Berfafjung und. dem fogialpolitiihen Zuge der 
zeit. Es laͤßt ſich aber nicht verkeunen, daß hierdurch die Auf⸗ 
ringung der Schullaſten grade in den ärmeren Gemeinden viel⸗ 
ach fchmwieriger geworden it. 

Ferner hat Die durch Die Gewährung von beitimmten 
Staat3beiträgen für die einzelnen Lehreritellen ſaͤmmtlichen Schul⸗ 
nterhaltumgäpflihtigen zu XTheil gewordene umfaljende Er⸗ 
ichterung das prozentuale Verhältnis der Schulabgaben zu der 
steuerfraft der einzelnen Berbände naturgemäß in ehr ver: 
hiedener Weije beeinflußt. 

Die allgemeine Erleichterung der perſönlichen Schulunter- 
altungskoſten Hat vielfach grade in leiſtungsſchwachen Gemeinden 

88 * 
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das Bebürfnis nad einer Erleichterung auch der ſächlichen Schul 
unterhaltungsfojten ſchaͤrfer ortreten laſſen. 

Auf Grund der Anweiſung in Nr. VI der Ausführungs 
verordnung vom 22. Juni 1888 ift damals zwar von jämmt- 
lichen Negierungen eine Prüfung der bemwilligten Beihilfen vor: 
genommen und hierbei unter wohlwollender Rüdjihtnahme auf 
die individuelle Leiltungsfähigkeit der Werpflichteten erwogen 
worden,. ob und in welden Umfang behufs weiterer Entlaftung 
denſelben dieſe Beihilfen belaffen werden müßten. 
Bu einer allgemeinen Auspleihung ber Verſchiebung in ber 

Bollsichulbelaftung namentlich much hinſichtlich der ſächliche 
Unterhaltungstoften: durch eine Neuvertheilung des Fonds Mi 
aber damals nicht geichritten worden. | 

Nach der Ttatiftifchen Aufnahme des Volksſchulweſens waren 
vielmehr im Jahre 1891 bie jächlichen Koften der Volksſchul⸗ 
unterhaltung, ſoweit fie von den Gemeinden 2c. aufzubringen 
ſind, anf rund 31688 000 .# gegen 22533 000 A um Jahı 
1886 geſtiegen, während die perjönlichen Volkbaſchulunterhaltungs 
toften Der Gemeinden zc. m Folge ber vermehrten Staat3leifiungen 
(insbeſondere der Staatsbeiträge und ber Erweiterung des Syftems 
ber Staatlichen Alterszulagen) von rund 383 510 000 4 un Jahn 
1886 auf rund 32570 000.4 im Jahre 1891 zurüdigegangen 
waren. 

Eine weitere Verfchiebung in diefer Richtung iſt se 
durch die Ausführung des Einlommenjteuevgefeges vom 24. I 
1891 ©. S. S. 175 ff, eingetreten. 

Die neue Einkommenfteuerveranlagung bat die Bermögent 
und Erwerbsverhältniffe der Gemeinden bez. ihrer Mitglieder u 
einem wejentlich anderen ‚Lichte gezeigt. 

‚Einerfeit> Hat fi eine große Anzahl Gemeinden wei 
leiftungsfähiger ermwiefen, ala bisher angenommen wurde 
Andererjeit8 hat die Freilaffiung ber Einkommen unter 900.4 
und die Ermäßigung der Gteuerfäße der unteren und mittlere 
Stufen das Steuerfoll grade der weniger leiltungsfähigen län: 
lichen Schulverbände fat durchgängig noch weiter verringert 

Vielfach ift abgejehen von der fingirten Einkommenſteut 
jede Prinzipalfteuer, an welche die Schulbeiträge angejchloiien 
werden fönnten, bejeitigt. Derartige Gemeinden find häufig gat 
nit in der Lage, die ſächlichen Koften ber ihn. 
aufbringen zu können, weldye vielfach grade in Kleinen 
ſteuerſchwachen Gemeinden befonders Be find. 

Nicht felten find feitdem die Fälle, in denen die fächlichen 
Sculunterhaltungstoften mehr als das Doppelte und Dreifadk 
be3 gefammten Steuerjolld einer Gemeinde betragen. 



573 

Nach der aus zahlreichen Spectalfällen und den Berichten 
der Regierungen gejchöpften Weberzeugung der Unterrichts⸗ 
verwaltung ind dieſe Berfchiebungen in Verbindung mit dem 
Umftande, daß die einzelnen SchulaufjichtSbehörden mangels 
eines einherflihen Maßſtabes für die Leiftungsfähigteit der 
Schulunterhaltungspflichtigen bei ber Bewilligung der Beihilfen 
nach ſehr verſchiedenen Grundfäben Den u die weſent⸗ 
lichten Urfachen, daß Die gegenwärtige Verwendung des Fonds 
ſo große: Ungleichheilen und Unbilligkeiten -aufweilt. - 

Wie die auß einer größeren Anzahl von Negierungsbezirten 
ibn = ar die‘ bewilligten Beihilfen ergeben, 
beziehen zur Zeit vielfach Gemeinden über das Bedürfnis Hinaus 
Beihilfen, während andere ſolche entbehren müſſen, welche ſie 

* 

viel nöthiger gebrauchen könnten 
J 

Während 3. B. in einem Bezirke 30 Schnlverbaͤnde mehr 
13-300, 128- mehr als 200, über ein Drittel mehr als 100 
Brocent des geſammten Staatsfieuerſolls als Schulabgaben er- 
tagen müſſen, find in'dem benachbarten Bezirke derfelben Provinz 
te Schulabgaben zumeiſt bis unter 50, vielfach ſogar bis unter 
0 Brocent der Staatsftenern durch Staatsbeihilfen ermäßigt. 
{in anderen Bezirken ſind für eine nicht geringe Zahl von Ges 
keinden die Schullaften fogar in vollem Umfang durch Staatd- 
'eihilfen gedeckt worden. J 

Während ferner einzelne Regierungen ſchon bei einer Be— 
aſtung mit Schulabgaben in Höhe von 25 bis 50 Procent der 
Anfommenftener Staatsbeihilfen gewähren, bilden in anderen 
zezirken mit nicht günftigeren Wirthſchafts- und Erwerbsverhaͤlt⸗ 
iffen Belaftungen für Volksſchulzwecke in Höhe von 100 Procent 
er gefammten Staatsjteuern die Regel, ſolche in Höhe von 
50 Brocent feine befonderd feltenen Ausnahmen. 

Auch innerhalb der einzelnen Bezirke kommen vielfach aäͤhn⸗ 
be Schwankungen in- der Belaftung der. mit StaatSbeihilfen 
dachten Schulverbände vor. 

Die Mißſtimmung, welche diefe Ungfeichheiten in den reifen 
er Betheiligten erregt haben, ift neuerdings auch bei der Bee 
ıthung des Staatshaushalts-Etat3 für 1894/95 in Der Budgets 
ommiffion und dem Plenum des Haufes der Abgeordneten zum 
usdruck gelangt. 

ierbei iſt die Erflärung der Untertichts-Bermwaltung, dieſen 
ebefitänden durch eine allgemeine Prüfung ber bisherigen Be⸗ 
illigungen und eine dem Bedürniffe entiprechende Neuvertheilung 
3 Fonds Abhilfe ſchaffen zu wollen, von den verfchiedenften 
reiten zuftimmend begrüßt imorden. 

ALS Zeitpunkt für dieſe Neuvertheilung ift der 1. April 1895 
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in Ausfiht genommen, weil erſt dur den dann in Kraft 
tretenden Abſchluß der Steuerreform die neue Finanzlage de 
Gemeinden für eine längere Zeit zu überjchen ſein und Oleg: 
feit gewinnen wird. | : 

Das Ziel der Steuerreformgejeßgebung ilt unter Anderem 
darauf gerichtet, ftemerkräftige, leiltungsfähige Gemeinden zu 
ſchaffen, indem durch den Verzicht des Staates auf die Erhebung 
der Realſteuern bie Gemeinden in die Lage verjeßt werben, dide 
Steuerquelle für, ihre Bebürfniffe in größerem Umfange, als 
bisher, heranzuziehen. | or 

Mit der Steuerkraft der Gemeinden wird zweifellos aud 
die der Schulverbände gehoben werden, gleichviel ob die Boll 
Ichullaften von der politiichen Gemeinde getragen werden ode 
von bejonderen Schulgemeinden (Schuligcietäten). 

Indeſſen wird die Sröffnung der Nealfteuerquellen für die 
verjhiedenen Schulverbände eine —* verſchiedene Wirkung haben 

Nicht alle werden hierdurch in den Stand geſetzt fein, ihr 
Schulunterhaltungslaft aus eigenen Mitteln zu tragen, denn 
legtere ‚steht oft ım umgefehrten Verhältniſſe zu dem Steumjol 
ber Gemeinde. 

Abgeſehen von den Schulgemeinden in denjenigen Lande: 
theilen, wo mit der gejeglichen Befreiung der jelbjtändigen Gut: 
bezirfe von den laufenden Schulabgaben ein erheblicher Thel 
ber Realbefteuerung für die Zwecke der Volksſchule ausfcheikt, 
wird der für die Beſteuerung ber Gemeinde frei werdende Be 
trag der Grund⸗, Gebäude» und Gewerbeſteuer einen um fo ge 
tingeren Procentjaß der Kojten der öffentlichen Volksfchule au 
machen, je ärmer der betreffende Landestheil oder der einzeln 
Schulverband iſt. 

Die von der Steuerreform erftrebte gerechte Vertheilung de 
Steuern macht demgemäß eine gerechte Be- und Entlajtung de 
Gemeinden nad dem Maße der Steuerkraft auch Hinfichtlich der 
Volksſchullaſten nothwendig. Die für unvermögende Gemeinden 
erforderliye Stärkung der Steuerkraft durch Staatsbeihilfen mr 
hierbei folgerichtig auch vou der für die &emeindebefteserung 
gegebenen Grundlage auögehen. 

Um Die Hierzu erforderlichen Mittel rechtzeitig bereit ftellen 
zu fönnen, muß die Prüfung des Bedürfnifjes al3bald erfolgen 

Die entiprechenden Wenderungen in. den Bewilli 
werden indeljen erit vom 1. April 1895 ab einzutreten 
weil die in lee a Gemeinden nöthigen Kürzungen ja 
Gunſten ärmerer Gemeinden in dem Zeitpuntte, wo den Ge 
meinden in der Nealbeiteuerung eine ıpeitere Einnahmequelle er 
öffnet wird, weniger hart empfunden werden. 
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Dei der ‚Prüfung: des Bebürfniffes ift Davon außzugeben, 
daß die Fuͤrſorge für die Volksſchule eine derjenigen Aufgaben 
der Gemeinden und ihrer Mitglieder ift, für welche dieſelben im 
erfter Reihe forgen muͤſſen, dab alſo jede Gemeinde einen ge: 
willen procentualen Betrag ihrer Steuerkraft für die Volksſchule 
leiten muB, ehe:idie Gewährung von Staatsbeihilfe in Trage 
fommen kann. Die gegentheilige Auffaflung würde dazu führen, 
daß die Steuerfraft auch an fi leiſtungsfähiger Gemeinden für 
andere .Tommmmäle Aufgaben feftgelegt und erſchöpft werden 
fönnte; während die Unter Fra ihrer Volksſchulen ausfchließ- 
ih dem Staate zur Laft fi 

Die Befriedigung > Bebürfriffes muß fi innerhalb der 
verfügbaren Mittel Halte 

Soweit: fi dies bi jest überfehen läßt, wirb es nicht 
möglich fein, mit denfelben allgemein Die Schullaften bis unter 

ocent der Einfommerrfteuer — einſchließlich ihrer fingirten 
Satze — und der Realſteuern — Grund⸗, Gebäude- und Gewerbe⸗ 
ſtener — zu er gen 

Bei der Feſ tellung des Beduͤrfniſſes iſt daher eine Belaſtung 
für Volksſchulzwecke in dieſer Höhe vorläufig als Durchſchnitts⸗ 
belafumg anzuſehen, welche der Regel nach von den Gemeinden 
ohne Staatsbeihilfe getragen- werden - muß. 

Bo in billiger Rüdfihtnahme auf die befonderen wirthichaft- 
lichen und Erwerböverhältniffe einer Gemeinde eine weitergehende 
Schonung derjelben angezeigt erſcheint, um fie für ihre ander⸗ 
weiten Aufgaben und Steuerpflichten [eiftung3fähig zu erhalten, 
wird Diefe Belaſtung bis auf .... Procent der genannten 
Steuern ermäßigt werden kämen. Andererfeits wird auch unter 
Umftänden, wenn die Xerpflichteten mit anderen Abgaben gar 
nit oder nur mäßig belajtet find ober ihre Steuerfraft eine be= 
bee hohe ift, eine Belaftung für die Zwecke der Volksſchule 
biß ....... Procent dieſer Steuern getragen werden können. 

Wenn bie Prüfung des Beduͤrfniſſes nad) Diefen Geſichts⸗ 
punkten erfolgt, wird eine ſchematiſche, mechanische Behandlung 
ber einzelnen {Fälle vermieden werden und für das billige Er- 
a der Schulauffihtsbehörden der erforderliche Spielraum 
leiben. 

Sollte indeffen die Königliche Regierung der Meinung fein, 
daß einzelne Fälle einer abgejonderten Behandlung aukerhalb 
der vorbezeichneten Minimalgrenze bedürfen, fo ift über dieſelben 
befonderer Bericht zu erftatten. 

Die Regierungen müfjen fi} hierbei aber gegenwärtig halten, 
daß der angeſtrebte gerechte Ausgleich der Volksſchulbelaſtung 
nur durchführbar iſt, wenn ein Herabgehen unter den durch⸗ 



876 

ſchnittlichen Betrag der. Belaftıng mr. nad pflichenfßiger Et⸗ 
mwägung aller Umſtaͤnde für befondsre Ausnahmejälle in Ausſich 
genpmmen wird. Be 

Als Belaftung im Sinne der voritehenden Ausführungen 
find jäammtlide Tanfende Schulunterbaltungskolien der Schul 
verbände, perſönliche ſowohl wie ſächliche, unter letzteren ins: 
bejondere aud dia Zins: und Zilgungsraten für Baubarliehue 
in Unfaß: zu bringen. | J 

Bei der Neuvertheilung des Fonds ſoll Vorſorge getroffen 
werden, daß auch die für Erleichterung der ſächlichen Koſten er⸗ 
forderlichen Beihilfen von den Regierungen, für die Dauer des 
Beduürfniſſes bewilligt werden koͤnnen. 

Wenn hierdurch in erſter Reihe deu leiſtungsſchwücheren 
Gemeinden die Aufbriugung ber Schullaſten enleichtert werden 
ſall, jo wird andereriei Die: Einführung feſter Grundſätze für 
die Bewilligung der. Beihilfen ‚allen Gemeinden ben Borthril 
bringen, dab ihr Haushalt vor Schwankungen bewahrt bleibt 
und auch durch ein etwa unvermeidliches erhebliches Anwachſen 
ihrer Volksſchullaſten ihre Finanzlage nicht erſchüttert wird. ' 

Die dauernde Anwendung dieſer Grundjäge wird ferner, 
insbeſondere wenn auch die, Selbfwerwaltungsbehörden bei den 
auf Grund des Geſetzes vom 26. Mai 1887 zu treffenden Ent 
ſcheidungen ſich dieſelben aneignen, die gleichmäßige Verteilung 
der Volksſchullaſten wesentlich fürdern, Die gerechte Verwendung 
des Fonds Kapitel 121 Titel 34 des Stantshauahaltsetats ſicher⸗ 
ſtellen und troß: bes widerruflicden Charakters der Staatöbeihilfen 
den Gemeinden dad Gefühl der Sicherheit dafür gewähren, dag 
willfürliche Zuxüdziehungen nicht zu. befürchten find. 
‚. Dieß, vorausgeihidt veranlaſſe ich die Königliche Regierung, 

eine pouläufige Berechnung Ddesjenigen Belrages aufzuitellen, 
welcher bei Durchführung der vorentmwidelten Srundfäge vom 
1. April. 1895 ab für ihren Bezirk erforderlich fein würde. 

Zu diefem Zwede find ſämmiliche Faͤlle, in denen die Be 
willigung einer Staat&beihilfe erforderlich) fcheint, in eine dem 
anliegenden Formular entiprechende Nachweiſung unter ſorg⸗ 
fältiger Ausfüllung der einzelnen Spalten aufzunehmen. 

Die Nachweiſung ift nach Falkulatorifcher Prüfung und Feft⸗ 
ftellung der Spalten 14 bis 18 einfchließlich bis zum 1. Dftober 
1894 vorzulegen. 

Sine Unzahl von Formularen liegt zug entiprechenden Be 
nugung bei. Etwaiger Mehrbedarf iſt al3bald anzuzeigen. 

In denjenigen Faͤllen, in, welchen die Königliche Regierung 
eine höhere als die durchſchnittliche Belaftung für angängig oder 
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an abgehen unter dDiefelbe für geboten erachtet, find- die 
®ründe in Spalte „Bemerkungen“ eingehend darzulegen. 

Um die Arbeit der Königlichen Regierung zu vereinfachen 
und bie Borlegung der Nachweiſungen zu beichleunigen, überlaffe 
ich Der Königlihen Regierung, die von den Landräthen und 
Magifträten aufgeitellten Nachweifungen in Urſchrift vorzulegen. 
Die abweichenden Ergebniffe der Prüfung der Königlichen 
Regierung find in diefem Fall in die einzelnen Spalten mit 
rother Zinte einzutragen. Ä | 

Für Die Nichtigkeit der tbatfächlichen Angaben der Nadı- 
weilung bleibt die Königliche Negierung aud in diefem Fall 
verantwortlich. 

Das Material, auf Grund deflen die Ausfülung und 
Prüfung der Nachweiſungen erfolgt ift, muß fo bereitgehalten 
werden, daß es auf Erfordern umgehend vorgelegt werden kann. 

Nah Eingang ſämmtlicher Nachweiſungen wird von der 
Gentralverwaltung beftimmt: werden, ob die vorläufig in Ausficht 

menen Procentſötze der - Einfommen- und Realſteuern 
r die Bes und Entlaftung der Schulunterhaltungspflichtigen 

endgiltig Teltgehalten menden können ‚bez. ob und inwieweit eine 
Serabjegung derſelben angängig. oder eine Erhöhung noth- 
vn ift. = mſig in Ausſch 

on einer Mittheilung ber vorläufig in genommenen 
Säte an die Gemeinden ift daher einitweilen abzuſehen. 

Wie die von dem Herren Miniftern des Innern und Der 
Yinanzen unter dem 10. Mai d. %8. erlaffenen Uebergang3- 
beitimmungen zur Ausführung des Kommunalabgabengejeges 
vom 14. Juli 1893 ergeben, iſt die alsbaldige Yufflellung eines 
Planes zur Ausführung des Kommunalabgabengeſetzes ſeitens 
ber einzelnen Gemeinden angeordnet worden. Ich veranlaſſe 
daher die Königliche Regierung, in denjenigen Fällen, wo die 
— der Weitergewährung einer Staatsbeihilfe für die Ge— 

ung des Steuerplanes von wejentlicher Bedeutung und Die 
Zeiftungsunfähigfeit der Gemeinde nicht völlig zweifelsfrei iſt, 
den betreffenden Gemeinden zu eröffnen, daß fie auf Fort⸗ 
bemwilligung der Staatsbeihilfe für das Volksſchulweſen „über 
den 1. April 1895 hinaus nicht mit voller Sicherheit rechnen 
fönnten, dab vielmehr eine Neuregelung des bezüglichen Fonds 
eingeleitet ſei und die Entfcheidung, ob und welche Beihilfen 
nad den für die Verwendung des Fonds aufzuitellenden Grund- 
fägen vom 1. April 1895 ab ihnen gewährt werden würden, erit 
im Herbſt de3 laufenden Sahres erfolgen könne. 

Schließlich bemerfe ih noch, daß einmalige Aufwendungen, 
wie 3. B. Ausgaben für Vertretung erfrankter oder fonjt be= 
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hinderter Lehrer oder unvorhergejehene Reparaturen und ber 
gleichen nicht in Die Nachweiſung aufzunehmen find 

ch will indeifen in Erwägung nehmen, ob. nicht auch für 
diefe Zwede ben Regierungen eine Baufchalfumme zur Bergung 
geitellt werden kann, und jehe daher bis zum 1. Dftober d. %. 
einer bejonderen Anzeige Darüber entgegen,. welcher Betrag im 
Bezirke der Königligen Regierung nad den Erfahrungen der 
legten drei Jahre Durchfchneittlich zur Unterftüßeng der Gemeinden 
für dieſe Zwecke erforderlich fein würde. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen. 

UV. MI.E. 8006, !. 

Nachweiſung 
über die Abgaben-, Befi- umd Bermögens-Berpälmifle — 
Schulverbände im Regierungsbezirk. , welche 
zur Anfbringung der Schulunterhalnmgstoften einer Staats 
beihilfe aus dem Fonds Kap. 121, Tit. 34 des Staatshaus 

halts⸗Etats bedürfen. 

EI) 

3 
Einkommen⸗ 5 

ſteuer e |: 

Rame = & 8 Summe 

Kreis des — 5 3 E — 
Schulver⸗ ($. 74 des] 3 318 Staats ſteuern 

bandes Ze u u u} (epalk 4 

; vom 5 ) 

& 24. Juni B 

& 1891) 5 

M M MI MI M M 

6. 7 8. 



579 

(Eehrerbefolbung einfcjliehechrerzu gehören aud) bie | su den per⸗ au den 
lich — unb Frue⸗Seiträge für bie Muhege r ä lönlichen. | fächlichen 

Schul- | Echul- 
unterhals | unierhab 

Etantäbeitranen 

Faufende Sähulunterhaltung®foiten, = - £ 
foweit biefelben midi and dem Ertrage vorhandenen > IS z aAfrcı.!ı * 
Eigenen Bermögend gebeft beym. durch Dritte aufs „|, = = Hoͤhe der ee 
Arnb beren Sersfliähtung aus Befonberen Rechts· zje== lichen widerruflichen 

titeln. geletfiet werben, =le 'E Staal3beihilje 
u — 

ai. | b. Be er | 

verlönlide | ſachliche = s& A. b. 

At 
Ei = ruttgd- intiäbigung, besihaltskafjeunb bie Bemeinbes 

Serhes ber Raturalien sc„beiträge für bie Elementare) 
Kemuneration für HaubslehrerBitmwenfafje; ferner be# bem Echulnecbanbe auf 

rd ber Gel 
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ımb #1. 

abgaben ( 

arbeitäunterricht umb fürbie — befonberd aus: * A “ 
Religionsunterricht an fonzjum erfenben — Bins- = tun a tungs⸗ 
feifionelte Minberheitrn) unb Tilgungsraten für aufs 5 * koſten | foften 

genommene Baubarlehne) [7 | 
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—— ——— — 

—16. 10. | | SLR a — 

r = IE SE = E & a = 
* No aan © sEels|” | |2 
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16. | 17. 8 19. 20. | 21. 122] 28. | 24. | 25. 126. 

Bemerkungen: 
1) In Spalte 18 iſt erfichtlich zu machen, aus welchen Einzelbeträgen 

der Staatsbeitrag ſich zuſammenſetzt. 
2) Sn den Spalten 21 bis 24 find nicht aufzuführen gutsherrliche 

Abgaben, Nenten und andere auf derartigen privatredtlihen Ziteln be» 
ruhende Leiftungen. Eventl. find diefelben.in Spalte 25 mit dem Yahrese 
betrage erfihtlid zu machen. 



580 

129) LU DEN mungen zu dem Gefege vom 
11. Suni 1894, betreffend das Ruhegehalt der Lehrer 
und Lehrerinnen an den öffentlichen nidtitaatliden 
mittleren Schulen a nn Fürſorge für ihre Hinter: 

-bliebenen. 

Berlin, den 22. Juni 1894. 
Nachdem das Gefeg, betreffend das Ruhegehalt der Lehrer 

und Lehrerinnen an den öffentlichen nichtſtaatlichen mittleren 
Schulen und die Fürſorge für ihre Hinterbliebenen, umter dem 
11. Suni d. 38. Die Allerhöchſte Sanktion erhalten hat, wird bie 
Veröffentlichung desfelben in einer der nächlten Nummern der 
Sejep- Sammlung ‚erfolgen. r 
—Indem ich bie- Künigliche Regierung-- hierauf aufmerliam 
made, beftimme ich zur Ausführung des Geſetzes Folgendes: 

1) zu 8. 2. Vor der Verſetzung eines Lehrer oder einer 
Lehrerin in den Ruheſtand find zunächlt die zur Aufbringung 
des Ruhegehalts Serpflichteten zu hören. Bei einem Widerſpruch 
Derfelben ift, ſoweit es ſich nicht um das der Enticheidung des 
Herrn Oberpräfidenten üunferliegende Ruhegehall oder um zwangs⸗ 
weile Penfionirung handelt, die diesfeitige Entfcheidung einzu: 
Holen. ‚ 

2) Bu $. 4 weile id) befonder3 auf die feltgejegten Termine 
Bin, bis zu welchen die zur Aufbringung des Ruhegehalts Ber: 
pilichteten der auf Grund des Geſetzes vom 23. Juli 1893 (©. ©. 
S. 194) gebildeten Fubegehaltstafte beitreten können. | 

Bei Ausfühning der Vorſchrift im Schlußfage des 8. 4 iſt 
zu beachten, da na 8. B eine Betheiligung der Staatskaſſe an 
der Aufbringung des Ruhegehalts auf Grund diefes Geſetzes nidt 
ftaftfindet. Während alfo nah 8. 7 Abſ. 1 des Ruhegehalts⸗ 
kaſſengeſetzes vom 23. Juli 1893 bei der Berechnung ber Kaſſen⸗ 
beiträge von dem zubegehaltöberechtigten Dienfteinlommen der 
Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Volksſchulen für jede 
Stelle ein Betrag bis zu 800 M außer Berechnung bleibt, üt 
ein folder Adzug von dem ruhegehaltöberechtigten Dienſteinkommen 
Der Lehrer und Lehrerinnen an den mittleren Schulen ausge 
ſchloſſen. EN: 

Die für jede Gemeinde (Korporation, Stiftung 2c.) fich er: 
gebende Gefammtfumme des ruhegehaltsberechtigten Dienitein: 
fommens der Teßtgenannten Sch cnedonen ift jedodh in dem Ber: 
theilungsplane der an die Ruhegehaltskaſſe zu zahlenden Bei: 
träge nad) unten auf Hunderte von Mark abzurunden. 

Die Kafjenbeiträge für die mittleren und für Die Wollt 
ſchulen find beſonders zu berechnen, auch wenn eine Gemeinde 
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Korporation ꝛc.) gleichzeitig den Schulverbaud. für die Vollas 
ihulen bildet. | 

3) zu 88. 7 und 8. Die den Elementarlehrer-Witmen- und 
Woiſenkaſſen zur Laft fallenden Zahlungen find von dieſen Kafjen 
an die Hinterbliebenen direkt zu Teiften, fo Daß die Gemeinden 
an die Hinterbliebenen, nur diejenigen Beträge an Witwen- und 
Bailengeld zu zahlen haben, welche nad) Anrechnung ber Be= 
züge aus der Clementarlehrer-Witwen- und Waifentafje noch 
verbleiben. en | | 

Wenn der im vorlebten Abſatz des 8. 7 gedachte Fall vors 
liegt, daß bei einer unterlaffenen Fortſetzung der Mitgliedfchaft 
feitend der Verpflichteten die Witwen: und Waijen-Penfion aus 
der Elementarlehrer-Witwen- . und Waiſenkaſſe da auf Grund 
diejes Geſetzes zu zahlende Witmen- und Waifengeld überfteigt, 
fo iſt da3 Iebtere von der Gemeinde zc. und der Betrag, um 
melden die Witwen: und Waifen-Penfion Höher ift als das 
Witwen=- und Waifengeld von der Elementarlehrer-Witwen- und 
Waiſenkaſſe an die Omterbliebenen zu zahlen. . 

Im Uebrigen verweile ic; auf die Begründung des in uns 
veränderter —53 — zur Amahme gelangten Geſetzentwurfs. Die 
ſelbe wird im Centralblatt für die geſammte Unterrichts-⸗Verwaltung 
zum Abdruck gelangen. —F | 

Die Königliche Regierung beauftrage ich, hiernach das Weitene 
zu veranlaffen. 

Der Minifter der geifücen 2. Angelegenheiten. 
e ojje. 

An 
ſämmtliche ———— Regierungen mit Ausſchluß 

von Wiesbaden. 
U. IH.D. 1700. | 

130) Geſetz, betreffend das Ruhegehalt der Lehrer und 
Lehrerinnen an den öffentlichen nichtſtaatlichen mittleren 
Schulen und die Fürforge für ihre Hinterbliebenen. 

Bom 11. Juni 1894 (©. ©. ©. 109). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. 
verordnnen mit Zuſtimmung beider Häufer des Landtags für den 
Umfang der Monardjie, was folgt: 

8. 1. 
Mittlere Schulen im Sinne diefes Gejeßes find diejenigen 

Unterrichtsanitalten, welche allgemeinen Bildungszweden dienen 
und welche weder zu den höheren Schulen noch zu den öffent⸗ 
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lichen Volksſchulen, noch zu den Fach⸗ und Fortbildungsſchulen 
gehören. — 

Die an einer. Öffentlichen nichtſtaatlichen mittleren Schule 
definitiv angestellten Lehrer und Lehrerinnen haben einen An- 
fpruch auf Ruhegehalt nach den für die Lehrer (Qehrerinnen) an 
öffentlichen Volksſchulen geltenden gejeglihen Vorſchriften. z 

Nach denfelben Beltimmungen regeln ſich die Zuftändigleit 
und das Verfahren bei Verjegung diefer Lehrer (Lehrerinnen) in 
den Ruheltand und bei Feſtſetzung ihres Nuhegehalts. 
Der Art. I. 8. 22. des Gefeßes, betreffend die Penfionirung 
der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlihen Volksſchulen, 
vom 6. Juli 1885 (G. S. ©. 298) findet mit Der Maßgabe 
Anwendung, daß ftatt des 31. März 1886 der 30. September 
1894 enticheidet. ne — | 

8. 3. 
Die Aufbringung des Ruhegehalts erfolgt von den zur Zeit 

der Verſetzung in den Ruheftand zur Bejoldung des Lehrers 
(der Lehrerin) Verpflichteten. Die auf bejonderen Rechtstiteln 
beruhenden Verpflichtungen Dritter bleiben beftehen. Eine Be: 
theiligung der Staatskaſſe an der Aufbringung des Rubegehalts 

det auf Grund dieſes Geſetzes nicht ftatt. 

8. 4. 
Den zur Aufbringung des Ruhegehalts Verpflichteten iſt es 

freigeftellt, 6i8 zum 1. April 1895 und, ſofern es fih um eine 
nad dieſem Zeitpunkt errichtete UnterrichtSanitalt handelt, bis 
zum 1. April des auf die Eröffnung folgenden Jahres der für 
ihren Bezirk auf Grund des Geſetzes vom 23. Juli 1893 (©. ©. 
©. 194) gebildeten Ruhegehaltskaſſe für die unter das vorliegende 
Geſetz fallenden Schuljtelen mit dem Beginn des betreffenden 
Kafjenjahres und mit der Wirkung beizutreten, daß jie ebenio 
angejehen werden, ald wenn fie auf Grund des Geſetzes vom 
23. Juli 1893 zum Beitritt verpflichtet gewejen wären. 

Der Berechnung des an die Ruhegehaltskaſſe zu zahlenden 
Beitrags iſt die volle Sahresfumme des ruhegehaltsberedhtigten 
Dienfteinlonmens der Lehrer und Lehrerinnen an den der Kaſſe 
angeſchloſſenen mittleren Schulen zu Grunde zu legen. 

8. 5. 
Den Hinterbliebenen der an einer öffentlichen nichtftaatlichen 

mittleren Schule definitiv angeltellten Lehrer und Lehrerinnen 
fteht ein Anſpruch auf das Snadenguartal, den Witwen umd 
Waiſen der Lehrer zugleid ein Anſpruch auf Witwense und 
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Boifengeld nach Mafigabe der jeweilig geltenden gefeblichen Vor⸗ 
Ihriften, betreffend die Fürſorge für die Hinterbliebenen der un⸗ 
mittelbaren Statsbeamten, zu. Nach denfelben Beitimmungen 
regeln ih die Zultändigkeit und das Verfahren bei der Feſt⸗ 
jegung des Suadengquartald, ſowie der Witwen: und Watjen- 
gelder mit der Maßgabe, daß, foweit eine Mitwirkung der Mis 
nilter vorgeschrieben ilt, an die Stelle derjelben der Ober-PBräfident, 
für die Hohenzollernſchen Lande ber Unterrichts: Minifter tritt. 

8. 6. 
Die Aufbringung des Gnadenquartal® und des Witwen 

md Waifengeldes erfolgt Durch die zur Befoldung des Lehrers 
(der Lehrerin) während der Dienftzeit auf der legten Schulftelle 
Verpflichteten. 

8.7. | 
Kein Lehrer (keine Lehrerin) einer öffentlichen nichtitaatlichen 

mittleren Schule ift fortan verpflichtet, einer —— oder 
einer die Fuͤrſorge für die Hinterbliebenen bezweckenden Veran⸗ 
ſtaltung beizutreten oder, ſofern er (je) einer ſolchen auf Grund 
einer ihm (ihr) dahin ‚anferlegten Verpflichtung beigetreten ift, im 
derfelben zu verbleiben. Scheidet der Lehrer (die Lehrerin) auf 
Grund dieſes Geſetzes aus, jo verliert er (ie) alle Anſprüche an 
die Kaſſe oder aus der fonitigen Veranftaltung ohne Anſpruch 
auf Entjchädigung. 

Den gegenwärtigen Mitgliedern der Allgemeinen Witwen 
Verpflegungsanftalt jteht frei, ihre Mitgliedſchaft unter den bis⸗ 
berigen Bedingungen fortzufeßen. 

Den zur Aufbringung des Witwen: und Waiſengeldes Ver⸗ 
pflichteten tft A een für die Stellen derjenigen Lehrer, welche 
gegenwärtig Mitglieder der Elementarlehrer- Witwen: und Waifen- 
faffen find, die Mitgliedfchaft unter Fortzahlung der bisherigen 
Gemeindebeiträge und Uebernahme der etwa von den Lehrern zu 
entrichtenden Beiträge auf die Dauer der Befegung mit den 
gegenwärtigen Mitgliedern fortzujegen. 

Den Lehrern felbit jteht diefe Befugnis nicht zu. 
Segen die zur Aufbringung des Witwen: und Waifengeldes 

Berpflichteten die Mitgliedfchaft nicht fort, jo bleibt den Hinter— 
bliebenen der ſeitherigen Kafjenmitgliedver der Anfprud auf 
Bitmen- und Waifenpenfion gegen die Elementarlehrer-Witmwen: 
und Waiſenkaſſen erhalten, ſoweit dieſe Penfion das auf Grund 
dieſes Geſetzes zu zahlende Witmen- und Waifengeld überfteigt. 

Sn Zukunft ift weder den Lehrperjonen an den öffentlichen 
nichtftaatlichen mittleren Schulen, noch den zur Unterhaltung der- 
jAben Verpflichteten der Beitritt zu dem Elementarlehrer- Witwen 
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und Waiſenkaſſen oder zu der Allgemeinen Witwen-Verpflegungs: 
anſtalt geſtattete. 

N 8. 8. 
Die zur ea Ban Ruhegehalts, des Gnadenquartals 

und des Witwen⸗ und Waiſengeldes Verpflichteten, welche für 
die Verſorgung der in den Ruheſtand verſetzten Lehrer (Lehrerinnen) 
und deren Hinterbliebenen beſondere Veranſtaltungen getroffen 
haben oder die Mitgliedſchaft bei den Elementarlehrer-Witwen⸗ 
und Waiſenkaſſen fortfegen ($. 7), find berechtigt, die denſelben 
u zuftehenden Bezüge auf das nad) Maßgabe diefes Ge 
Icpet zu gewährende Ruhegehalt, Gnadenquartal, Witwen: und 

arjengeld in Anrechnung zu bringen. Eine Anrechnung finde 
nicht Statt, foweit diefe Bezüge als Entgelt für diejenigen Beis 
träge anzujehen find, welche von den Lehrern (Lehrerinnen) zu 
diefen PVeranftaltungen nad) dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes 
fortgeleiftet werben. 

Bei Streitigkeiten der Beteiligten ber Die Höhe der Hier: 
nah den Ruhegehaltsberechtigten und den Hinterbliebenen zu: 
ftehenden Bezüge trifft die Bezirksregierung eine tm Verwaltungs: 
wege vollfiredbare einjtweilige Entjcheibung. Gegen diefe Ent: 
ſcheidung ſteht den Betheiligten binnen ſechs Wochen die Beſchwerde 
an den Dber:Präfidenten, in den Hohenzollernſchen Landen an 
den Unterrichts⸗Miniſter, zu: 

Gegen die Enticheidung des Ober-Präſidenten oder des 
Unterriht3-Minifters fteht den Betheiligten innerhalb einer 
weiteren Ausfehlußfrift von ſechs Wochen die Beichreitung des 
Rechtsweges offen. 

8.9. 

Durch Geſetz werden ortsſtatütariſche Vorſchriften oder 
ſonſtige Veranſtaltungen, welche die Lehrer (Lehrerinnen) und 
deren Hinterbliebene günſtiger ſtellen, als in der durch dieſes 
Geſetz vorgeſchriebenen Weiſe, nicht — 

Desgleichen bewendet es bei der Königlich dänischen Ber: 
ordnung vom 28. März 1857 (Chronol. Sammlung der Ber: 
orbnungen ©. 83), betreffend die Penſionirung der Schullehrers 
Witwen, vorbehaltlich der den Unterhaltungspflichtigen zuftehenden 
Befugnis zur Anrechnung des von ihnen hiernach zu zahlenden 
Witwengeldes nah) Maßgabe ded $. 8 dieſes Gefcheb. 

8. 10. 
Diefes Geſetz tritt am 1. Oktober 1894 in Kraft. 
Die Einführung des Geſetzes in den Regierungsbezirk Wies⸗ 

baden bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten. 
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Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrift 
und beigedrudtem Königlichen Inftegel. —— — 

Gegeben Neues Balais, den. 11. Yımi 1894. 

(L. 8.) Wilhelm. ' 
Öraf zu Eulenburg. von Boettider. von Scelling. 
Freiher von Berlepfh. Graf von Gaprivi. iquel. 

von Heyden. Thielen. Boſſe. 
Bronfart von Scellendorff. 

Degründung des Entwurfs eines Geſetzes, betreffend 
das Nuhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an den 
öffentlichen nichtftaatlichen mittleren Schulen und Die 

Fürſorge für ihre Hinterbliebenen. 

Das Bedürfnis weiterer Kreiſe der Bevölkerung nad) einer 
war nicht gelehrten, aber doch höheren Bildung, als die mehr: 
loffige Bolfsfchule zu geben vermag, hat in den —— 
hegenden des Preußiſchen Staates, namentlich in den ſtädtiſchen 
hemeinden eine Anzahl von Schuleinrichtungen geſchaffen, die 
inter dem Namen Bürger:, Mittel, Rektorſchulen, höhere Knaben⸗ 
der Stadtſchulen, felbitändige Vorſchulen u. |. f. jenem Zwecke 
ienen. 

Die Organiſation derſelben iſt eine ſehr verſchiedenartige; 
ald treten ſie ſelbſtändig neben die Volksſchulen des Orts, bald 
eitehen fie nur. aus einzelnen Klaffen, welche auf die Volks— 
hulen aufgefegt find. Zumeift verfolgen fie das Biel, den Kindern 
es Bürgeritandes eine höhere abjchließende Bildung zu geben. 
Iber e3 finden ſich darunter auch Schulen, welche ur Vorbe: 
ätungsanftalten für höhere Zehranftalten find, oder, mehr aus 
eſellſchaftlichen Rückfichten begründet, einen im Rahmen des 
— ——— ſich haltenden abgeſonderten Unterricht be— 
wecken. 

Zu einem erheblichen Theil wurden dieſe, unter den allge— 
teinen Begriff Der „Elementarſchulen“ fallenden Unterrichtsanſtalten 
über in der Verwaltungspraxis auch in rechtlicher Beziehung 
en Volksſchulen zugezählt. Seit der Begriff der Ießteren aber 
uch die Geſetze vom 6. Suli 1885 und 14. Juni 1888 — 
sammlung ©. 298. 240) auf diejenigen Schulen begrenzt iſt, 
relhe zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht dienen, treten 
eben den fogenannten höheren Schulen und neben der allge- 
reinen Vollsſchule die vorbezeichneten Schulen als aud in redht- 
her Beziehung bejonbers zu behandelnde „mittlere Schulen 
arer hervor. 

1894. 89 
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: Auf dem Gebiete der Erziehung der weibliden Jugend find 
diefen Schulen die Höheren Mädchenfchulen anzureihen, welde 
übrigens in ähnlicher Beziehung vielgeitaltig find. 

Im Jahre 1892 gab es im Preußifchen Staate an öffent: 
lichen mittleren Schulen: 

215 Mittelſchulen, 
191 höhere Mäddhenjchulen, 
59 Rektorſchulen, Vorichulen u. 1. f., 

die weder zu den höheren Lehranftalten, noch zu den öffentlichen 
Volksſchulen gehörten. 

Zwei der höheren Mädchenſchulen wurden vom Staat unter: 
alten. Sm Uebrigen war die Unterhaltung der gedachten An: 
talten eine fehr verjchiedenartige; größtentheil® werden jie von 
den bürgerliden Gemeinden unterhalten, zum geringen Theil von 
befonderen Verbänden, vereinzelt beruhen fie auf Stiftungen. 

Der Staat gewährt ausmeislich des Staatshaushaltsetats 
Kapite [1121 Titel 31a und b zur Unterhaltung der Höheren 
Maͤdchenſchulen zur Zeit Beduͤrfniszuſchuſſe im Gejammtbetrage 
von 170000 Mark. 

Eine allgemeine be ni Regelung der NRechtsverhältniiie 
diefer Schulen ift bisher nicht erfolgt. Es war |. 8. in Aus: 
ficht genommen, diejelbe im Anfchluß an die allgemeine geieglide 
Drdnung des Volksſchulweſens in Angriff zu nehmen. Nachdem 
die Legtere nicht zur Durchführung gelangt iſt, erſcheint es zwar 
nothiwendig, zur Zeit auch von einer allgemeinen Regelung des 
Mittelfehulmeiens abzufehen. Indeſſen ift es erwünfcht, bezüglich 
der Lehrer und Lehrerinnen an mittleren Schulen wenigitens bie: 
jenigen Berhältniffe zu ordnen, welche bezüglidy der Lehrer an 
den höheren Schulen und bezüglich derjenigen an den öffentlidyen 
Volksſchulen bereit3 allgemein geregelt find. Es find dies die 
Ruhegehälter der Lehrer und Lehrerinnen, die Gnadenfompetenzen 
und die Witwen- und Waifengelder der Hinterbliebenen der Lehrer. 

tür Die unmittelbaren StaatSbeamten und für die Lehrer 
an den höheren Unterrichtsanftalten trifft das Gele vom 27. März 
1872 (Gefegjamml. ©. 268) mit feinen Ergänzungen die näheren 
Vorſchriften über das Ruhegehalt. Die Fürſorge für die Hinter: 
bliebenen aller Lehrer, ſoweit fie unmittelbare Staatsbeamte find, 
it Dur die Gejege vom 20. Mai 1882 Geſetzſamml. S. 298, 
28. März 1888 (Gefeßlammi. S. 48) und 6. Februar 1881 
(Geſetzſamml. S. 17) geordnet. 

ür die Verforgung der Hinterbliebenen von Lehrern an 
den nichtitaatlichen en Unterrihtsanjtalten ift im Verwaltungs: 
wege unter finanzieller Beihilfe ded Staates eine — 
Regelung angebahnt. (Vergl. den Erlaß des Miniſters der geiſt⸗ 
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lichen Angelegenheiten vom 2. Juli 1892 — Centralblatt der 
Untervicht8-Berwaltung ©. 628): 

- Die Penfionirung: der Lehrer und Lehrerinnen an den öffent= 
lichen - Volksſchulen beſtimmt fi) nach dem. Gejeg nom 6. Zuli 
1885 (Geſetzſamml. S. 208). Fuͤr die Hinterbliebenen der. Volks⸗ 
ſchullehrer tt durch die Gelege -vom 22. Dezember 1869 Geſetz⸗ 
ſamml. 1870 ©. 1), 24. Februar 1881 (Geſetzſamml. S. 41) 
und 19. Suni 1889 (Geſetzſamml. S. 131) über die Witwen: 
und Waiſenkaſſen für Elenientarlehrer, ſowie duch das Gefeg 
vom 27. Juni 1890 (Geſetzſamml. S. 211), betreffend die Fürs 
= für .die Waiſen der Lehrer an öffentlichen Volksſchulen, 

orgt. ni — — 
Abgeſehen von Der theilweiſen Zugehörigkeit der Lehrer an 

mittleren Schulen zu den Elementarlehrer-Witwenkaſſen eutbehren 
die berührten Rechtöverhältuiffe der gejeglichen Negelung bei den 
Lehrern und Lehrerimmen an denjenigen nichtitaatlichen öffentlichen 
Schulen, welche weder zu den Öffentlichen Volksſchulen noch zu 
den höheren Unterritsanftalten gehören. - 

Der vorliegende Gejegentwurf will eine gleichartige Ordnung 
für diefe unter den Namen: „mittlere Schulen” zufammenzufaffen= 
den Unterrichtöanftalten herbeiführen, ſoweit diejelben allgemeiner. 
Vildungszweden dienen. Ausgeichloffen find alfo die Fachfchulen 
und die Fortbildungsſchulen, weil deren Berhältniffe ſehr ver- 
ſchiedenartige find. i 5 

Was zunächſt das Ruhegehalt betrifft, jo fehlt es hier für 
die Lehrer und Lehrerinnen an den mittleren. Schulen an fejten 
gejeglihen Beltimmungen. Die ee an fi 
wird zwar in der Rechtſprechung wenigſtens inſoweit anerkannt, 
als die betreffenden Lehrer früher an Volksſchulen desſelben Schul⸗ 
verbandes angeftellt waren; aber über die Höhe des Ruhegehalts 
ind keine allgemeimen Vorſchriften vorhanden. Bei der nahen 
Beziehung der mittleren Schulen zu den Volksſchulen find die 
betreffenden Lehrperſonen früher in der Negel ebenfo wie die 
Volksfchullehrer behandelt worden. Nach Erlaß des Penſions⸗ 
gejeßes für die Ießteren ift mehrfach ortöftatutarifch oder durch 
bejondere Schulverfalfung für die mittleren Schulen eine analoge 
Regelung herbeigeführt. 1892 waren unter den in Frage kom⸗ 
menden Anſtalten bei 264 die VBerhältniffe im Anſchluß an das 
Gele vom 6. Juli 1885 geregelt. Bei 74 Schulen war die 
Sadıe nad) Maßgabe: der für die unmittelbaren Staatsbeamten 
ee Borichriften, bei 65 Schulen dieſer Art gar nicht ge= 
ordnet. 

Auch in den legteren Fällen Haben indes die Schulaufficht3= 
behörden auf Grund der den. Regierungen durch $. 18 der In⸗ 

89* 
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ſtruktion vom 23. Dftober ‘1817 verlieheuen Gewalt und in den 
vorbezeichneten Grenzen unter Zuſtimmung des Oberverwaltungt⸗ 
gericht die Grundſätze des Volksſchullehrer⸗Penſionsgeſetzes zur 
Durhführung gebracht. Der Entwurf, welcher ganz dasſelbe 
jeßt geſetzlich ficheritellen will, Steht jomit auf dem Boden der 

chichtlichen Entwickelung und der thatfädhlichen Berbältnilie 
x giebt den Lehrperſonen einen überall. gleichen, feiten geieg- 

lichen Anſpruch, ohne bie Syulunterhaltungspflichtigen gegenüber 
N nn tHatfädhlidhen Buftand: in: nennenswertger Wale 
zu. belaften. | 

Nicht ganz fo einfach Liegen die Verhältniſſe bezüglich der 
Verjorgung der Hinterbliebenen von Lehrern an den gedadten 
Anitalten. Bei der nahen Beziehung ber meiften mittleren Schulen 
zu den Elementarjchulen find die betreffenden Lehrer vielfach als 
Glementarlehrer im Sinne der Geſetze über die Elementarlehrer: 
Witwenkafjen behandelt worden. Ihre Hinterbliebenen erhalten 
in diefem Falle aus den Kaflen im Allgemeinen eine 
von wenigitend 250 Markt, fie felber zahlen iu der Regel feine 
Rafjenbeiträge. un Waifen Stehen Hinter denjenigen der Volle 
ichullehrer aber injofern zurüd, als das erwähnte Geſetz vom 
27. Suni 1890 auf fie feine Anwendung findet. Die akbademiſch 
gebildeten Lehrer der mittleren Schulen gehören meiſt der Al: 
gemeinen Witwer-Berpflegungsanftalt an. Etlihe Gemeinden 
Babes auch die Lehrer der mittleren Schulen zu den Kommunal: 
eamten⸗Witwenkaſſen hinzugezogen ober neuerdings in Die Pro: 

vinzialbeamten-Witwens und Waiſenkaſſen eingefauft. Im Jahre 
1892 gehörten die Lehrer bei 312 Anftalten zumeift den Elementar 
Iehrer-Witwenkafjen, bei 6 Schulen der Allgemeinen Witwen⸗Ver⸗ 
pflegungsanftalt an. Bei 68 Anftalten waren die Verhältnifie 
anderweit, bei 72 garnicht geordnet. Die Lehrer von 23 An: 
ftalten gehörten den gedachten Propinzialkaſſen an. 

Iſt hiernach die Angelegenheit ſehr verſchieden geordnet, ie 
empfiehlt fi bei einer Neuregelung der Anſchluß ar die be 
mährten Grundſätze des Staatsbeamtenrechts. | 

Mit Rüdjiht auf die bisherigen thatſaͤchlichen Verhältnifie 
fann aber den Gemeinden der Beitritt zu anderen Kaſſen, jowıe 
für Die ‚gegenwärtigen Mitglieder der Elementarlehrer- Witwen: 
kaſſen Die Fortfebung der Mitgliedijchaft für Diefelben und die 
Aurechnung der hieraus den Dinterbliebenen der Lehrer zuftchen- 
den Bezüge auf das. allgemein zu gewährende Witwen: und 
Waiſengeld gejtattet werden, um durch dieſe Rückverſicherung ihre 
Verpflichtungen zu erleichtern. 

Died vorausgeſchickt, wird zu den einzelnen Beitimmunger 
Des Geſetzentwurfs folgendes bemerft: 

\ 
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Der . Er“ 
n 8. 1 | 

begrenzt die Geltung des Geſetzes auf alle biejesrigen öffentlichen 
nichtſtautlichen Schulen, welche allgemeinen Bildungszwecken dienen 
und im Siane der Penfionsgelege weder zu ben öffentfichen Bolfe- 
ſchulen, noch zu den "Höheren Unterrichtsanftalten, noch zu den 
Fachſchulen (einſchließlich der Fortbildungsſchulen) gehören. Auf 
den Nomen der Schule fommt ed im Nebrigen nicht an. Eben⸗ 
jomenig ift durch die Einreihung der betreffenden Anſtalt im bie 
mittleren Schulen über die fonftige Charakteriſtik 'derfelben im 
gelammten Schulorganismus des Staates mit Ridjiht auf ihren 
Lehrplan etwas beitimmt.. Dies gilt insbejondere nuch von’ den 
jogenannten höheren Mäbchenſchulen, andererjeits von den joge- 
m Vorſchulen, den Realſchulen nafjauifcher Ordnung u. f. f. 

= 

8. 2 3 
ordnet die Ruhegehaltsanſprüche einjchließlih der den Hinter: 
bliebenen zuſtehenden Nechte auf. Fortbezug des Ruhegehalts für 
den, ‘auf: den Sterbemonat folgenden Monat nad) Waßgabe der 
fir die Volksſchullehrer geitenden geſetzlichen Vorfchröten. Alle 
Aenderungen berjelben treten damit and.'für die Xehrperfonen an 
den mittleren Schuleft ohne meiteres. in Kraft. Zur Seit Handelt 
3 fith un das Geſetz vom 6. Juli 1885 (Geſetzſamml. ©. 298) 
nd deſſen Ergänzungen. Es gelten von. den Beftimmungen 
yiefes Gejeges: für Die Anſprüche der betreffenden Lehrer aber 
mc Diejenigen Vorſchriften, welche die Rechte derjelben von 
nem Ausſpruch der Berwaltungsbegörbe abhängig machen, To 
Artitel 1-8. 1 Abjap 4 Über die Bewilligung einer Penfion vor 
yollendetem zehnten Dienſtjahr und der. 8. 11 GGeſetz vom 
6. April 1890, — Geſetzſamml. S. 89 —) über die Anrechnzutg 

„ 

ſewiſſer Dienitzeiten. | 
Nach denjelben Vorſchriften jol fi auch die Zuſtändigkeit 

md Das Berfahren bei Verſetzung dieſer Lehrer (Rehrerinnen) in 
en Ruheſtand und bei’ Feſtſetzung des Ruhegehalts regeln. Es 
miſpricht Dies dem geltenden Redt. — 

Als Uebergangsbeſtimmung war durch entſprechenden Hin- 
eis auf Artikel I S. 22 des Geſetzes vom 6. Juli 1885 hervor⸗ 
ubeben, daß die bei Inkrafttreten dieſes Geſetzes (30. September 
894) etwa beftefenden günſtigeren Ruhegehaltsaniprüde den 
ine Pin Lehrperjonen erhalten bleiben. — — 

Der 
.3 BE 

ifft Beſtimmung über die 2 des Ruhegehalts. Den 
atfächlichen Verhaͤltniſſen entſprechend Legt dieſelbe Denjenigen 
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(Gemeinden, Verbänden, Korporationen, Stiftungen u. ſ. f.) ob, 
welche für die Unterhaltung der Lehrer auf der Iegten Scul- 
ftelle auffommen müflen. 

Sind Seitens der Betreffenden hierfür befondere Beranftaltungen 
getroffen, Fonds gebildet u. |. f., jo faun die Aufhebung der 
nad Maßgabe der allgemeinen für derartige Fonds, Kaflen ıc. 
beſtehenden Vorſchriften erfolgen, andernfalls findet eine An- 
— der ‚hieraus dem Lehrern zuſtehenden Bezüge ſtau 

ergl. 8. 8.) ' 
Eine Beiheiligung des Staates bei der Aufbringung ber 

Nuhegehälter ſteht nit in Frage, weil Erridtung und 
Unterhaltung der mittleren Schulen fein gefehlicher Zwang be 
ſteht, und meil die verfaffungsmäßige Pflicht des Staates 
(Artikel 25 der Berfaffung) auf die öffentlichen Volksſchulen be 
wu iſt. 

er 
8.4 

ſieht einen Anfchluß der zur Aufbringung des Ruhegehalts Ber: 
pflichteten an die Ruhegehaltskaſſen vor, wie folde nad) dem 
Sefe vom 28. Juli 1893 (Geſetzſamml. S. 194) eingerichtet fine. 

Der Beitritt iſt nur für alle von der betreffenden Gemeinde 
(KRorporation zc.) unterhaltenen Zebreritellen der erwähnten Schulen 
zuläſſig, erftredt fi dann aber auch auf die Uebemahme ber 
"bisher ſchon zahlbaren hg Der Beitritt ift unwider⸗ 
ruflid. Bei der Berechnung der Kaffenbeiträge, weldye von dem 
Dan des Eintritt8 in die Kaffe an zu zahlen find, muß des 

ienfteintommen der Lehrer an ben mittleren Schulen vol in 
Rechnung geftelt werden, weil der Staat zu dem ui nam 
der letzteren feinen Beitrag leiltet (nergl. oben $. 3). Im Uebrige 
fommen bei unbejesten Stellen die Dienftalterdzulagen nicht m 
Anrechnung ($. 7 des Geſetzes vom 23. Juli 1898). Wo zufallig 
eine Gemeinde (Korporation zc.) gleichzeitig den Schulverband 
für die Volksſchulen bildet, werden die Beiträge für die mittleren 
und für die Volksſchulen gleichwohl beſonders berechnet. Sub 
a He in einem Bezirk nicht eingerichtet, wie in Berlin 
fo En dieſer Anſchluß ſelbſtwerſtaͤndlich fort. 

er 
5 

wendet die geſetzlichen Vorſchaſten über den Anſpruch der um 
mittelbaren Staatsbeamten auf das Gnadenquartal und auf 
Witwen⸗ und Waiſengeld auch auf die Lehrperjonen an mittleren 
Schulen an. 
Nur — es bei dem Verfahren ben Verhaͤltniſſen, dag 

einerſeits bei Bemellung und Feſtſetzung der Witwen: und Baifew 
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gelder das Finanzreſſort ausfcheidet, andererſeits für diefe Funktion 
joweit möglich eine den kommunalen Angelegenheiten. näher jtehende 
m eintritt. 

er 
| . 6. 

legt die Aufbringung dieſer — en denjenigen Gemeinden, 
Korporationen, Stiftungen u. ſ. f. auf, welche bisher die Unter⸗ 
haltung der Lehrer auf der letzten Schulſtelle beſtritten haben. 

8.7. | 
entbindet die Lehrer (Lehrerinnen) von der Verpflichtung zum 
Beitritt zu Ruhegehalts⸗ oder zu Witwen⸗ und Waiſenkaſſen und 
vom Berbleiben in denjenigen Kaffen, denen fie Iediglich auf 
Grund einer ihnen dahin auferlegten Verbindlichkeit angehören, 
mag dieſe Pfliht dur DOrtsftatut, Vokation oder fonft wie be- 
gründet fein. Scheiben fie in Folge deſſen aus, jo fallen natuͤr⸗ 
lih ihre Rechte fort. Freiwillig können fie nad wie vor der- 
artigen und fonitigen Snterefjententafjen- beitreten oder angehören, 
nur follen fie in Zukunft nicht befugt fein, der Allgememen 
Butwen-Berpflegungsanftalt oder den Clementarlehrer- Witwen: 
und Waiſenkaſſen beizutreten oder in leßteren zu verbleiben. 

Für die Uebergangszeit find befondere Beitimmungen über 
die Fortſetzung der Mitgliedichaft bei der Allgemeinen Witwen⸗ 
Berpflegungsanjtalt getroffen, um den Hinterbliebenen der gegen- 
wärtigen Mitglieder die bejonderen Vortheile der bisherigen 
Einrichtung zu erhalten, zu welcher fie lange Jahre beigetragen 

en. 
Es it ferner den Unterhaltungspflichtigen geitattet, für Die 

gegenwärtigen Mitglieder der Clementarlehrer-Witwen- und 
aiſenkaſſen die Mitgliedichaft fortzujegen, um die bejonderen 

Vortheile, welche diefe Kaffen in Folge des Staatszufchuffes ge= 
währen, für fih nutzbar zu maden und dadurch emer Er⸗ 
leichterung bei der neuen Belaftung theilhaftig zu werben. 

Wird die Mitgliedihaft nicht Forigelest jo werden troß bes 
Wegfalld der Gemeinde- und Mitgliederbeiträge die Elementars 
lehrer-®Bitwen- und Waiſenkaſſen den Hinterbliebenen ihrer feit- 
berigen, auf Grund dieſes Geſetzes ausgeſchiedenen Mitglieder 
zufolge wohlerworbenen Rechtsanſpruchs die Witwen- und Waiſen⸗ 
penjion infoweit zahlen müfjen, als diefelben nicht in dem, auf 
Grund dieſes Geſetzes zu zahlenden Witwen- und Wailengeld 
Dedung finden. 

Soll aber die etwaige Umgeftaltung der Elementarlehrer- 
Witwen⸗ und Waiſenkaſſen nicht gehindert werden, jo kann den 



592 

Unterhaltungspflichtigen in Zukunft nicht gejtattet werden, den- 
rs ihre Lebreritellen beizutreten. 

er 
8.8. 

läßt den Gemeinden die Befugnis, anderweite Veranjtaltungen — 
vorbehaltlih der Vorihrift des 8.7 — für die Beichaffung von 
Nuhegehältern, Witwen: und Waifengeldern 3. B. durch Ber: 
fiderungen, Einkauf in die Provinzialkaſſen zc. zu treffen und die 
hierans den Lehrern und ihren Hinterbliebenen zuftehenden Be: 
züge in Anrechnung zu bringen, joweit diefe Bezüge nicht ledig: 
lich als Entgelt für die von den Lehrperſonen zu leiftenden 
Beiträge anzuſehen find. Beſtand aljo eme Verpflichtumg der 
Zehrperjonen zum Beitritt und bleiben Diejelben jegt freimilig 
bei den Kaſſen oder find fie überhaupt fremillig beigetreten und 
fegen dieſes Berhältuis.:fort, jo erhalten fie auch voll die aus 
dieſen Beranftaltungen : ihnen zufommenden Bezüge. Die Ge— 
meinden und fonftigen zur Entrichteng des Ruhegehalts zc. Ber: 
pilichteten können auf die von ihnen zu leitenden Zahlungen 
jene Bezüge anrechnen, ſoweit ſolche nicht Entgelt für die Bei: 
träge der Lehrperſonen find. Haben die Lehrer beiſpielsweiſe 
in der Form von Beiträgen ’/s des zur Beitreitung der Aus: 
aben. notwendigen Aufwands zu leiiten, während der unter: 

Baltıngapflichtige Verband dieje Ausgaben in Höhe von */s trägt, 
dann wird das von jener Kaffe geleijtete Ruhegehalt in Höhe 
von *s auf das nah. Maßgabe dieſes Geſetzes zu leiftende Ruhe 

ehalt angerechnet und letzteres injoweit gefürzt. Hat in diefem 
Falle die Gemeinde zc. fi nach Maßgabe des 8. 4 einer Rufe 
gehaltskaſſe angeichloffen, jo iſt im Verwaltungswege die erforder: 
liche Anordnung zu treffen und ein entiprechender Theil des von 
der Ruhegehaltskaſſe zu zahlenden Ruhegehalt® an Die Ge: 
meinde 2c. zu entrichten. Bei Stveitigleiten über das Antheils: 
verhältwi8 wird man eine vorläufige Enticheidung der Ber: 
nie nicht entbehren können. | 

er 
8.9. 

läßt die befonderen ortsſtatutariſchen Borjchriften und fonitigen 
Veranftaltungen oe welde die Lehrer und deren Hinter: 
bliebene noch günftiger ſtellen, als es durch dieſes Geſetz geſchieht 

Sind alſo die aus den beſonderen Kaffen den Lehrern und 
Deren me zujtehenden Bezüge bee: als diefes Seich 
es vorſieht (vergl. 8. 8), fo Tollen die betreffenden Anfprüche Hier: 
durch an ſich nicht berührt werden. Die Gemeinden zc. körmen 
die hierdurch übernommenen größeren Berpflidhtungen nicht — | 
der allgemeinen gejeglichen Regelung der Sadje ablehnen. 



593 

rten Die Lehrer biefen Kaſſen aber mit ber Verpflichtung zu 
eträgen an, jo fallen ihre Anfprüdhe, abgefehen von der be= 

fonderen Stellung zu ben Elementarlehrer-Witwen- und Baifen- 
tajlen, fort, wenn fie auf Grund des $. 7 Abſatz 1 biefes Ge— 
leged die fernere Beitvagdleiftung unterlaffen, - 

In Schleswig zahlen die Gemeinden sc. nad), der Dänifchen 
Verordnung. vom, 28,.März 1857 auch den Witwen von Lehrem 
an mittleren Schulen !/s der Negulirangsfunme des Dienftein- 
Iommens . ald Witwengeld. E3- empfiehlt I, es hierbei zu 
Br der ai nadı.S. 8 er ee 

= 10. 
beitimmt über die Einführung des Geſetzes. Die Einführung in 
den Regierungsbezirk Wiesbaben ‚bleibt Königlicher Verordnung 
vorbehalten entiprechend 8.18 des. Geſetzes vom 23. Zuli. 1898, 
betreffend il en für- bie a und an an 
den ——— ———— en. 

# “ 1* = “ 

ae 

= Beibringung eh Betäpigun 1geradmeife für den 
r Privatunterticht in Schulen 

Berlin, den 26. Juni 1894. 
Auf den Bericht vom 19. März d. 38. ermidere ich ber 

Königlichen Regierung, daß nur für den Privatunterricht in 
Schulen die Beibringung des Befähigungsnachweiles erforderlich 
it. Demgemäß wird der Witwe 2. in N. die Erlaubnis zur 
Ertheilung fremdſprachlichen Privatunterrichts in Familien nicht 
zu verjagen fein, ſofern nicht aus der Perſönlichkeit ber Ge⸗ 
nannten, worüber. der Bericht :der Königlichen Regierung keine 
Auskunft giebt, Gründe zur ——— der Erlaubnis zu 
entnehmen ſind. 

Bei Rückſendung des Immediatgeſuchs der 2c. L. vom 28. Ja⸗ 
nuar d. J. ahnen ich die Königliche Regierung, die Angele- 
enbeit hiernach erneut zu prüfen und Die UN mit: ent= 
5 rechendem Beſcheide zu verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
m Auftrage: Kügler. 

die Rönigliäe Regierung zu N. 
U. M. C. 957. 
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132) Prüfung der Entwürfe zu Bollsfhulbauten, welde 
ohne Gewährung von en laneullen ausgeführt 

| werden. 

| Berlin, den 28. Juni 189. 
Dem Magiſtrat erwibere ich auf die Eingabe vom 21. März 

d. Is., daß nicht in der Lage bin, bie dortige Regierung 
anzumeifen, von einer Prüfung der Entwürfe zu den Boltsichul: 
bauten in ber dortigen Stadt Abftand zu nehmen. Denn nad 
8. 37 Rr. 4 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 haben 
die Regierungen die Art der Ausführung von Schulhausbauten 
zu prüfen und demgemäß ift auch die Verfügung der Königlicyen 
Regierung dortjelbjt vom 6. April v. 38. gerechtfertigt. 

Dabei bemerfe ich jedoch, daß bie Prüfung jolcher ũ 

alten und hauptſächlich nur darauf gerichtet ſein wird, ob di 
infihtlid der Errichtung von Schulbauten gegebenen allgemeinen 
orjchriften beachtet worden find. 

Es liegt mir wie auch der dortigen Königlichen Regierung 
durchaus fern, durch eine über die Grenzen des Nothwendigſten 

& ledigli in den Durch die Oberaufficht bedirigten nm 

hinausgehende ſtaatliche Einwirkung die Freudigkeit der Stadt 
an der Arbeit auf dem Gebiete der Volksſchule zu beeinträchtigen. 
In diejer Beichränfung wird e8 aber auch dem Magiftrat nur 
erwünfcht jein können, wenn der Stadt die ſachkundige Unter: 
ſtützung der Königlichen Regierung zur Seite fteht. 

a 
den Ragiftrat zu N. 

Abſchrift erhält die Königliche Negierung auf den 

Entwürfe lediglich in den durch die Oberaufſicht bedingten Grenzen 
zu halten. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
ofje. 

Au 
die Königliche Regierung zu R. 

V. IILE. 4217. 

133) Form der den Lehrerruhegehalts— 
fallen. 

a Berlin, den 29. Juni 189. 
Aus Anlaß eines Spezialfalles beftimmen wir im Eimer 

nehmen mit der Königlichen Ober-Rechnungskammer, daß die 
Duittungen über Zahlungen aus den Lehrerruhegehaltökafien 

von 26. April d. 38. mit der PVeranlaffung, die Prüfung der 
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nicht auf die Ruhegehaliskaſſe, ſondern auf die Regierungs⸗ 
Hauptlaffe zu Iauten Haben. 

Da die Ruhegehaltsfonds ald Nebenfonds der Regierungs- 
Haupttaffen eingerichtet find, fo ftellen ſich die letzteren auch als 
die eigentlich zahlenden und rechnungslegenden Kaſſen dar, auf 
welde die Duittungen über Zahlungen aus diefen ‘Fonds ke 
äuftellen find. 

Der Finangminifter, Der Minifter ber geiſtlichen: ꝛc. 
In Vertretung: Meinecke. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Kügler. 

ſämmtliche — Regierungen excl. Wiesbaden. 

are g. 3 U. DLD. 1827. 
— 

134) nn an den öffentticen höheren 
aͤdchenſchulen. 

Berlin, den 5. Juli 1894. 
Auf ben Bericht vom 21. März db. 38. ermidere ich, der 

Königlichen Regierung, daß der Antrag auf Verleihung des 
Oberlehrertiteld an den bei der dortigen ſtädtiſchen höheren 
Mädchenſchule angeitellten Lehrer W. durch meine allgemeine 
Verfügung vom 31. Mai d. 38. — U. IH. D. 12602 — feine 
Erledigung findet, fofern der ꝛc. W. eine derjenigen Lebreritellen 
inne bat, welche im Befoldungsetat der erwähnten Anjtalt als 
Oberlehrerſtellen zu bezeichnen ji ra 

An 
Die Königliche Regierung zu R. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung — das Königliche 
Brovinzial-Schullollegium — zur Kenntnis. 

Der m der geiftlichen zc. ‚Aingelegenbeiien: 
Im Yuftrage: Kügler. 

die (ämmtlihen — Königlichen Regierungen und 
die ſämmtlichen Königlichen Beovinzial-Schu ollegien. 
U. M. D. 2087. 

135) 1 in den nordſchleswigſchen 
Volksſchulen. 

Berlin, den 9. Juli 1894. 
Die von 77 Geiſtlichen der Propfteien unterzeichnete Vor⸗ 
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ſtellung, weldde Euer Hochwürden mir am 18. April d. 38. über: 
mittelt haben, ift von mir mit Ruͤckſicht darauf, daß als ih 
an die Abwehr einer angebliden Schädigung auf kirchlichem 

biete bezeichnet wird, zum Gegenftande jorgfamer Prüfung 
'und eingehender Erwägungen gemadjt worden. Das Ergebnis 
ft, daß ich die in diefer Veziehung geltend gemachten Be: 
fürdtungen als re nicht anerkennen kann und nicht in 
der. Lage bin, dem am Schluſſe des Schriftſtückes geitellten An- 
trage auf Einführung von wöchentlich zwei dänischen Sprad:- 
ftunden . neben den bisherigen ſechs oder vier dänischen Religions: 
itunden auf den drei Stufen der Volksſchule in den genannten 
Bezirken weitere Tyolge zu geben. Es bat vielmehr bei ben 
Anordnungen der Oberpräjidial:Berfügung vom 18. Dezember 
1888, betreffend die Unterrichtöfprade in den Volksſchulen des 
nördlichen Schleswigs, fein Bewenden zu behalten. 

Wenn Plage, darüber ‚geführt wird, daß Hinfichtlich der Er: 
folge des Neligionsunterrihks in den dortigen Volksſchulen bis: 

- ber die Drts-Schulinfpektoren nicht befragt worden feien, obgleid 
Diefe in ihrer doppelten Eigenfchaft als Organe der ftaatlichen 
Schulverwaltung. und als Träger- des firhlilhen Amtes in eriter 
Linie berufen und befähigt fein dirften, darüber Auskunft zu 
geben, jo bemerfe id, daß ich über die Wünfche der kirchlichen 
Kreife auf dielem &ebiete jeder Zeit, auf das eingehendite unter: 
richtet geweſen bin. IH kann nur die Hoffnung ansprechen, 
day alle mit der Ortsſchulaufficht betrauten Unterzeichner der 
Eingabe in Zufunft ‘ausnahmslos: dem Religionsunterrichte un 
den Volksſchulen ihre volle Aufmerkſamkeit widmen und ſo die 
ihnen erwünſchte befondere Grundlage für einen erfolgreichen Kon: 
N enandenunterriät jelbft mitzubereiten beitrebt fein werden. Im 
Uebrigen habe ih mit Genugthuung die Verficherung entgegen 
genommen, daß die Unterzeichner insgefammt in vollem Beritänd: 
nis für die Aufgaben bed Preußiſchen Staates und des Deutfchen 
Neiches mit gutem Gemwiffen und ernitem Willen als getreue und 
ehorfame Unterthanen den ihnen gufallenden Antheil an ber 
örderung der deutichen Sprache ausführen wollen. 

Der Minijter der er 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. — 

An 
den Kirchenpropſt und Hauptpaſtor Herrn Reuter 

Hochwürden zu Broacker. 
U. Il. A. 1422. G. 1. 
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ai Bedeutung der Entlafiungsprüfung aus den Fort⸗ 
bildungskurfen, welde in dem Biltoriastyceum im 

Berlin gehalten werden. 

Berlin, den 9. Juli 1894. 
Auf. die Vorftellung vom 26. Juni d. J. erwidere ich Ihnen, 

dag in Bezug auf die Entlafjungsprüfungen aus den Fort⸗ 
bildungskurſen bei dem biefigen Viktoria-Lyceum durdy meine 
allgemeine Verfügung vom 31. Mai d. J. an ſich nichts geändert 
ft. Einen Erfag für die durch die bezeichniete Verfügung ein= 
geführte „Wiffenfchaftliche Prüfung“ kann die Entlafungsprüfung 
am Biltoria-Qyceum felbftverftändlich nicht bieten. Sch mache 
aber darauf aufmerffam, daß Shnen als, wie ih voraußfeke, 
bereit3 am 31. Mai d. 3. für den Unterricht an höheren Mädchens 
ihulen mit Erfolg geprüften Lehrerinnen die Befähigung zur 
Anftelung als Oberlehrerin an einer Höheren Madchenſchule don 
jegt beimohnt, und ich zweifle nicht, daß Ihnen ein Zeugnis 
über Ihre Arbeiten im Lyceum bei eimaigen Bewerbungen zur 
Empfehlung dienen wird. 

Der Minifter der geiltlihen 2c. Angelegenbeiten. 
In Be ng: von Weyraud. 

An — 
die Schuletinnen der Fortbildungskurſe des Vittoria⸗ 
Lyceums z. H. des Fräuleins L. Wohlgeboren zu 
Berlin. 

U. II. D. 2088. 

13 Unzuläſſigkeit der Abkürzung Der vorjärifts- 
mäßigen Unterrichtögetit in der Volksſchule anläßlich 
der Einführung der mitteleuropäifdgen Zeitrehnung. 

| Berlin, den 12. Juli 1894. 
Auf den Beriht vom 21. Juni d. 3. erwidere ic) der König- 

lihen Regierung, daß eine Abkürzung der vorſchriftsmäßigen 
Unterrichtözeit in der Volksſchule anläßlich der Einführung der 
mitteleuropäiſchen Beitrehnung nicht zuläfjig it. Es wird aud 
in den Wintermonaten für die ordnungsmäßige Stundenzahl in 
einer den örtlichen Verhältniſſen entſprechenden Weife, unter Um— 
tänden durch Hinzunahme eines jonft fchulfreien Nachmittags 
gejorgt werden können. 

Der Minilter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

V. NI.A. 1676. 
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138) Dienftanmweifung: für die Meltoren an Volksſchulen 
wit ſechs und mehr auffteigenden Klaſſen in ber Stadt 

Stettin.  . 

Ueber Volfsfehulen mit ſechs und mehr auflteigenden Klaſſen 
fährt der Rektor die. Aufſicht. 

ee 3 
Dem Rektor liegt die Pflege der ihm unterjtellten Schule 

in allen inneren und äußeren ‚Angelegenheiten ob. 
Der Rektor hat darüber. zu wachen, daß die in Betreff des 

Schulmejend und der Schule erlajlenen allgemeinen und be: 
fonderen Anordnungen genau befolgt werden und daß die Schule 
in unterrichtlicher und erziehlicher Hinjicht ihre Aufgabe erfüllt. 

8.3. 

Der Rektor ift unmittelbar dem Kreis-Schulinfpektor unter: 
ftelt. Er hat die amtlichen Weiſungen desfelben zu befolgen, 
ihm über alle den Unterrit, die Schulzucht und Die Schulein: 
richtung betreffenden Angelegenheiten, jowie über dag dienſtliche 
und außerdienftliche Verhalten der an der Schule thätigen Lehrer 
und Lehrerinnen auf Verlangen Auskunft zu geben, und alles, 
was die Zwecke der Schule fördert oder hindert, bei ihm zur 
Spradde zu bringen. Ueber innere und Außere Mängel der 
Schule, über etwa vortommende Verſäumniſſe und Ungehörig— 
feiten der Lehrer und Lehrerinnen in ihrem amtlihen und außer: 
amtlichen erhalten, über Nichtbeachtung der den Schulbeiud 
und die Schulverfäumnifje betreffenden Beltimmungen, über 
Störungen des Unterrichts, überhaupt über alle Mißſtände, 
welche er nicht fofort ſelbſt befeitigen fan, Hat er unter Dar: 
legung des Sadjverhalts rechtzeitig an den Kreis-Schulinſpektor 
zu berichten. 

Die vorgeichriebenen Liften und Nachweiſungen Hat er zu 
den feſtgeſtellten Terminen dem Kreis-Schulinipektor einzureichen, 
insbejondere 

1) die Stoffvertheilungspläne für das fommende Schuljahr 
2) eine Ueberficht über pie Schülerzahl in den einzelnen 

Schulklafſen und über die perjönlicden und Einftommens: 
verhältnifje der fämmtlichen in der Schule thätigen Lehrer 
und Lehrerinnen. s 

4 

Die Bertheilung der Lehritunden unter die einzelnen mare | be 
und Lehrerinnen liegt dem Rektor ob, welcher auf billige Wü 
der Lehrperjonen, joweit es ohne Nachtheil für Die Schule ge= 
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ihehen kann, Rückſicht nehmen wird. Er felbit dat fh je nach 
dem Umfang der Schule an dem Unterricht mit 12 Bis 12 Stunden 
wöchentlich zu betheiligen. | | 

- Der Stundenplan ift vor dem Begitn jedes Schulhalbjahres- 
vom Rektor: "rechtzeitig aufzuftellen. Dem: Kreis⸗Schulinſpektor 
und ber -Schuldeputation find Abfchriften vorzulegen. 

Ebenſo find. von nothwendig erfcheinenden Abänderungen 
des Planes der. Krets-Schulinfpeltor und die Schuldeputation 
lofort in Kenntnis zu ſetzen. 

8.5. 
Der Rektor hat ſich regelmäßig davon zu überzeugen, daß 

die Maffenbücher, ſowie die Rehrberichte nach Vorſchri Forgfältig 
geführt werden und, daß dies geiheben, durh einen Vermerk 
in den genannten Büchern zu befunden. 

Um in der Ertheilung des Unterrichts und in der Hebung: 
wirfjamer Schulzucdht ein einheitliches Verfahren zu. erzielen und 
um fi vom Zuftande jeder einzelnen Klaſſe und von der ge- 
nauen Befolgung des Lehr: und des Stundenplanes in fort: 
gehender Kenntnis zu erhalten, it der Rektor ebenjo befugt wie 
verpflichtet, die Lehritunden der anderen Lehrer und der Lehre⸗ 
rinnen zu bejuden. 

Bei diejen Klalienbejuchen kam er nad Bedürfnis jelbit 
den Unterricht übernehmen. Ä 

Seine Wahrnehmungen hat er mit den. einzelnen Lehrern 
und Lehrerinnen nach dem Unterrichte, aber niemals in Gegen- 
wart der Schüler zu beiprechen. Allgemeine Wahrnehmungen 
find in den regelmäßigen Konferenzen zur Sprache zu bringen. 

8. 6. 
Der Rektor führt die Aufficht über die Lehrer und Lehre: 

rinnen der Schule. Dieſelben Haben in allen amtlichen Be— 
ziehungen feinen Anordnungen Folge zu leiften. Etwaigen 
Amtsüberjchreitungen und Dienitvernadhläffigungen der Lehrer 
und Lehrerinnen bat der Rektor entgegenzutreter. Cr Hat 
darüber zu wachen, daß jie den Unterricht pünktlich beginnen 
und Schließen, planmäßig betreiben, die bezüglich der Unterricht3- 
ertheilung ergangenen Anordnungen genau befolgen und ſich 
durch ihr ganzes Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, 
des Anſehens und des Vertrauens, die ihr Beruf erfordert, 
würdig zeigen. Disciplinaritrafen zu verhängen ift der Rektor 
nicht befugt. | 

8.7. 
Es it Pflicht des Rektors, den Lehrern und Lehrerinnen 

der Schule bei der Erfüllung ihrer Dienjtobliegenheiten ſowie 
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- bei ihrer Weiterbildung für den. Beruf nach beitem Willen be 
rathend und fördernd ‚beiguftehen. , In feinem ganzen Verhalten 
ihnen gegenüber hat er ſich jtets gegenwärtig zu halten, dab 
deren Willfährigfeit nur, in dem äußerten Falle durch das Ber: 
hältnis der: Unerordnung bedingt ſein darf, für ein wahrhaſt 
eriprießliches Zufammenmirken vielmehr in der Achtung vor feiner 
Berjon und in der Gewißheit bearündet fein muB, dab ihm, wie 
dad Gedeihen der Schule überhaupt, jo auch das Wohl feiner 
Mitarbeiter ftet3 am Herzen Liegt. 

8.8. 

Dem: Rektor liegt e8 ob, die neu angeftellten Lehrer umd 
Zehrerinnen im ihre Amt einzuführen und mit Anmweifung über 
ihren Wirkungskreis zu verjehen. 

Bon dem erfolgten Dienjtantritt hat er der Schuldeputation 
und dem Kreis-Schulinfpektor Anzeige zu machen und ihm gleich⸗ 
zeitig den ordnungsmäßig ausgefüllten Berjonalbogen einzu: 
reichen. | 

8.9. 

Der Rektor ift berechtigt, Lehrer und Lehrerinnen in dringen: 
den allen auf 3 Tage zu beurlauben. Geſuche um Tängeren 
Urlaub Hat er dem Kreis⸗Schulinſpektor vorzulegen. 

Nah Ablauf eines jeden Urlaubs Haben die Lehrer und 
Lehrerimen ſich perjöntich bei ihm zu melden. 

Er jelbft bat feine Uraubsgefuce, wenn es fih um Urlaub 
bi8 zur Dauer von 14 Tagen Handelt, an den Sreis- Schul: 
inipeftor zu richten. Längerer Urlaub ift bei der Königlichen 
Regierung nachzuſuchen. 

Die Vertretung ‚des Rektors während des Urlaubs ober 
während anderer Verhinderung wird durch den Kreis: Schul- 
infpeftor geordnet. 

Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin an der Ertheilung de 
Unterrichts durch Krankheit oder durch andere triftige Gründe 
behindert iſt, fo hat der Rektor für die Vertretung einftweilen 
Sorge zu tragen und dem Kreis-Schulinfpeftor von der ge 
troffenen Anordnung Anzeige zu maden. Reichen zur Beforgung 
der Vertretung die Lehrer und Lehrerinnen der Schule nicht aus, 
oder ift Die Vertretung von längerer Dauer, jo find dem Kreis: 
Schulinfpeftor und der Stadt-Schuldeputation befondere Berichte 
zu eritatten. Auch in diefem Falle hat der Rektor für vorläufige 
Vertretung zu forgen. Stirbt ein Lehrer oder eine Xehrerin, ſo 
it jofort dem Kreis-Schulinipeftor und der Schuldeputation Be: 
richt zu erjtatten. 
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. 10. 
Es liegt dem Rektor * mit den Lehrern und Lehrerinnen 

zu beſtimmten Zeiten, monatlich wenigſtens einmal, behufs Be⸗ 
ſprechung der Angelegenheiten der Schule Konferenzen zu halten. 
Die Konferenzen werden außerhalb der Schulzeit abgehalten und 
von dem Rektor geleitet. Zu ihrem Beſuche ſind alle Lehrer 
und Lehrerinnen verpflichtet. Bei beſonderen Anlaͤſſen iſt der 
Rektor befugt, auch außerordentlihe Konferenzen zu berufen. 
Etwaige Beichlüffe werden nah Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleihheit entjcheidet der Rektor. Wenn die gefakten 
Beihlüfle ihm mit den Anordnungen der Behörde oder mit Dem 
Beiten der Anftalt unvereinbar jcheinen, jo hat er ihte Aus— 
führung zu beanftanden und die Enticheidung des Kreis-Schul- 
injpeftor8 einzuholen. Ueber die Verhandlungen wird ein Pro: 
tokoll aufgenommen, welches ein von dem Nektor dazu beitimmter 
Lehrer zu führen hat. Es ift von dem Rektor und dem Protokoll⸗ 
führer zu vollziehen. 

8. 11. 

Schriftliche Eingaben der Lehrer und Lehrerimen an Vor⸗ 
gefegte find dem Rektor zur Weiterbeförderung zu übergeben und 
mit dem Vermerk der Kenntnisnahme und, foweit erforderlich, 
mit jeiner Aeußerung verjehen von ihm alsbald weiter zu reichen. 

8. 12. 
Bei Beſchwerden von Eltern gegen Lehrer oder Rehrerinnen 

hat der Rektor den Sachverhalt feſtzuſtellen. Someit er die An⸗ 
zelegenheit nicht erledigen kann, hat er dem Kreis-Schulinfpeltor 
unter Borlage der entitandenen Verhandlungen zu berichten. 

8. 13. 
Der Rektor hat die Verpflichtung, über den regelmäßigen 

Schulbejud aller Schüler zu wachen. 
Zu dem Zmwede hat er die ordnungsmäßige und rechtzeitige 

lufſtellung der Schülerverzeichnifje jeder Klaſſe durch die einzelnen 
tLaffenfehrer zu veranlaffen, die jorgfältige Führung der Klaffen- 
ücher zu übermaden und die puünktliche Einreichung der Ver- 
äumnisliſten, die von den Klafjenlehrern aufzuftellen und ihm 
u übergeben find, zu bewirken. : 

Er Hat das Recht, Schülern auf Antrag ihrer Eltern oder 
Sfleger auf längitend 8 Tage Urlaub zu ertheilen, nachdem er 
bh von der Nothwendigfeit und nah Rückſprache mit dem 
laſſenlehrer von der AZuläffigkeit der Beurlaubung überzeugt 
at. Urlaub auf längere Dauer kann nur mit Genehmigung 
es Kreis-Schulinſpektors gewährt werden. Von der Urlaubs: 

1894. 40 
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ertheilung hat der Rektor alsbald dem betreffenden Klafjenlehre 
Mittheilung zu machen. 

Die Verjegungen der Schüler Hat er unter Zuziehung der 
Lehrer oder Lehrerinnen und nad) vorgängiger Berathung mit 
ihnen zu ordnen und gu leiten. 

Der Rektor hat dafür zu forgen und darüber zu machen, 
daß bei den regelmäßigen Schulentlaffungen die beftehenden 
Vorſchriften genau befolgt werden. 

Anträge von Eltern auf vorzeitige Entlafjung Hat er mit 
— über die Verhältniſſe dem Kreis⸗Schulinſpektor einzu 
reichen. 
- Für die Aufnahme der Schüler, für den Webergang von 
Schülern von einer in die andere jtädtiihe Schule und für die 
Behandlung unerlaubter Schulverfäumniffe find Die allgemein 
gültigen Vorjchriften maßgebend. 

8. 14. 

Die Wirkſamkeit des Rektors erftredt ſich auch auf die Schul: 
gut nah allen ihren Richtungen Hin. Er bat Darauf zu achten, 
aß die Schüler aller Klafjen an Fleiß und Gehorfam, an New 

Iichkeit, Ordnung und Pünktlichlet, an Sitte und Anftand ge 
wöhnt werden. Auf das Verhalten der Kinder außerhalb der 
Schule muß er nad Kräften einzuwirken fuchen. Es ift jem 
Aufgabe, ein we, von Haus und Schule bei da 
ar ber Jugend herbeizuführen. 

ür die Beauflichtigung der Kinder in den Baufen, jomu 
vor und nad) dem Unterridt bat er zu forgen. 

Die zwedmähige Anwendung der Schulſtrafen Hat er zu 
überwachen und Anordnung zu treffen, daß die mit Nachjpen 
beitraften Kinder nicht ohne Aufficht gelaffen werden. 

Seder Ueberjchreitung des Zuͤchtigungsrechts hat er in ge 
eigneter Weile entgegenzutreten. 

8. 15. 
Pflicht des Rektors ift e8, auch auf das leibliche Wohl da 

Schüler unausgejegt Bedacht zu nehmen. Er hat dafür zu forgen, 
daß die Lehrer und Lehrerinnen ihr Augenmert auf Schonung 
der nn und auf richtige Körperhaltung der Schüler richten, 
und daß fie auf jedes Anzeichen einer Erkrankung unter denſelben 
unabläfjig adten. Bei dem Auftreten anftedender Srankheitet 
—— auf die genaue Befolgung der ergangenen Anordnunge 
zu halten. 

8. 16, 
Der Rektor hat darüber mit aller Sorgfalt zu machen, das 

ſowohl in den Schulflafien als auch auf den Treppen und Hau 
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furen und in allen übrigen Räumen des Schulhaufes, fowie auf 
den zu demſelben gehörigen Plätzen und in den Bedürfnisse 
anitalten Ordnung und Sauberkeit herrſche und daß die Unter: 
richtsräume regelmäßig gelüftet werden. Seine befondere Auf- 
merfamleit hat er auch der Einrichtung und Aufitellung der 
Subfellien zuzumenden. 

Für das Vorhandenjein der vorfhriftsmäßig erforderlichen 
Schulgeräthe und Unterrichtömittel und für die Snftandhaltung 
derjelben bat er nach Maßgabe der vorhandenen Mittel Sorge 
zu tragen. Don vorgefundenen Mängeln und eingetretenen 
größeren Beichädigungen an den äußeren Einrichtungen ber 
an bat er jofort der Stadt-Schuldeputatien Bericht zu 

tatten. 
Ueber da8 vorhandene bewegliche Schuleigenthum bat der 

Rektor ein genaues Verzeichnis zu führen und dasfelbe, jo oft 
Ab- und Zugänge flattfinden, zu berichtigen. 

139) Neugeltaltung der ländlichen Schulvoritände. Aus— 
zug aus dem Beſcheide auf einen Verwaltungsbericht. 

Berlin, den 18. Zuli 1894. 
Bon Intereſſe war mir die Mittheilung, daß die Königliche 

Regierung der Neugeltaltung der ländlichen Schulvorftände näher 
getreten iſt. Diefelbe wird fi in der Richtung zu vollziehen 
haben, daß die Gemeinden zu größerem Intereſſe an dem eigenen 
Schulmejen angeregt und zur Mitarbeit auf dem Gebiete der 
Schule gewonnen werden. Daß die Gemeinden vielfach theil- 
nahmlos der Volksſchule gegenüber ftehen und die gejammte 
Verwaltung wie auch die SFortentwidelung lediglich von den 
Organen des Staated erwarten, hängt gewiß zum Theil damit 
zufammen, daß die Schulvorftandabildung fih auf Grund ver- 
alteter Vorſchriften ohne thätige Mitwirfung und deshalb ohne 
nachhaltiges Intereſſe der Gemeinden vollzieht. Wenn e3 ber 
Königlihen Regierung gelingt, hierin Wandel zu ſchaffen, fo 
wird damit ein wefentliher Faktor zur Hebung des Volksſchul⸗ 
unterricht3 gewonnen fein. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die Königlihe Regierung zu R. 

U. IN.A. 482. 

86* 
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140) Ueberſicht über die Zahl der bei Dem Landheere und bei 
der Marine in dem Erfagjahre 1893/94 eingeftellten Preußi— 
Ihen Mannſchaften mit Bezug auf ihre Schulbildung. 

(Centralbl. für 1893 Seite 668.) 

Zabl der eingeftellten Mannſchaften s 
&& | Regierungs- a. bei dem| mit — — 
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Kegierungd- |, Heidem| mit Schulbilbung 
Kia dheere, nutlbilbung 
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lten 

Berlin, den 8. Auguft 1894. 
Nachdem das Präparandemsrien: eine feite Organifation ges 

wonnen und fich derartig entwidelt hat, daß Die Seminar-Alpi- 
ranten ihre Vorbildung Kant ausschließlich in Präparandenanftalten 
erlangen, Hat fi) das Bedürfnis - autsgeltellt, diefe Borbildung 
gleichmäßig zu geitalten und den durd) erfügung vom 28. No⸗ 
vember 1878 — U. III. 3576 — (Eentrbl. S. 680) den Pro⸗ 
vinzial⸗ Schulkollegien empfohlenen Lehrplan für Bräparamden= 
anftalten,. der unter mannigfachen Modifikationen zur Anwendung 
gelangt it, einer Umarbettung zu unterziehen. Hierbei tt zu 
berichtigen, daß infolge der günſtigen Emtwidelung des Volks⸗ 
ſchulweſens — den Praparandenanſtalten beſſer vorge⸗ 
bildete Zöglinge an werden, ſo dab es gerechtfertigt ers 
Icheint, Seitimmie ze raufgaben, welche die Unterftufe des Seminars 
zu erledigen Hat, | bee Präpatandenanitali zu abſchließenden 

errichte zu überweilen, um hierdurch der Seminararbeit eine 
u: — zu gewähren. 

Von berufener Soite it t wir ein in dieſem Sinne ausge⸗ 
arbeiteter —— vorgelegt worden. 

dem ich dem Königlichen Provinzial⸗Schulkollegium drei 
Ereniplare desſelben anbei zugehen laſſe, veranlafie ich Dasſelbe, 
Sich Ipäteitens bhis zum 1. Rovember d. 38. gutachtlid darüber 
zu äußern, ob event. welche Bedenken der Einführung eines jo 
geftalteten Lehrplans in den Prüperandeuanitalten Seines Ber 

entgeget tehen, welche Menderungen des Lehrplans in Bor- 
8 au bringen und welche Wünſche an bie Aufitellung des 

Lehrplans für. die Geſtaltung der Seminar-tehrpläne zu knüpfen 
ind. Sind mier diefen Anftalten jalche mit drei Klaffen vor— 
—— ſo erwarte ich Vorſchläge über eine dieſer Gliederung 
eafpreienbe Bertheilung de3 in dem Lehrplane beitimmten Lehr⸗ 

Fuͤr den Fall, daß das Königliche Provingial⸗Schulkollegium 
die Abficht Haben ſollte, den Lehrplan Vorſtehern von Präpa- 
vandenanftalten oder Seminardireftoren Seines Bezirks zur Bes 
gutachtung zugehen zu laſſen, bemerkte ich, daß derjelbe in dem 
nächſten Hefte des Gentralblattes für Die Muereie Bernnltung 
an werden wird. 

u, un au. un en für. Paayaranben: 

ſammiliche Lonigliche ProvinzialSchullolleglen. 
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Abſchrift nebſt 3 Exemplaren Des Lehrplans erhält die 
Königliche Regierung sur eninmiönahme und entfprechenden Be 
richterſtattung. 

Der —— der gegen x. Angelegenheiten. 
Sm Au frage: Kügler. 

fämmtlidhe Wnighiche — 
V. DI. 858. 

Bei * Aufſtellnn des nahficherben Lehrplans für zwei 
Haflige nn * war die Abſicht leitend, Die 
aufgaben des Seminars and: der Brhparandenanftalt i 
außeinanderzuhbalten, gleichzeitig aber auch mit Rückſicht auf die 
befiere Borbildung, welche die Zöglinge beim Eintritt m bie 
PBräparandenanjtalten aus dem Volksſchulunterricht nutbringen, 
einen Xheil Der Aufgaben, melde bie Lehrordnung vom 15. _ 
tober 1872 — B. 2314 — als Lehrpenſum der Unteritufe des 
Seminars bezeichnet, ſchon der PBräparandenanitalt zu ea 
bie Arbeit der Seminare zu erleichtern und Die hervortretende 
nn der Seminariften ohne Beichränkung der Lehrziele 
zu bejeitigen 

Zu dieſem Bwede ſind beſtimmte Bmeige der realiftijchen 
Lehrgegenitände in: den Lehrplan aufgenommen worden, welde 
an der Präparandenanſtalt jo darzubieten find, daß daB Seminar 
e für feine weiter gehenden Kulgaben vorausfegen darf, o A 

von nenem in ber Form bed einführenden Unterrichts 
handeln zu müffen. Dementipredend wird nad Durchführung 
eines neuen Lehrplan für die Bräparandemanitalten auch eine 
anderweite Vertheilung des Lehrftoffes für ben Seminarumterriät 
in der Richtung vorzunehmen fein, daß ſich derſelbe genau an 
die Ergebnilfe des Präparandenunterrihts anjchließen kann — 
jo Die Lehrpläne beider Anſtalten ein organiſches Ganzes bilden. 

Dei diefer Ausgleihung des Behrttoffes zwilchen den ge 
nannten Anftalten werden die Aufgaben der Bräparandenanttali 
an ſich nicht erweitert und bie Auſprüche an die Arbeitskraft ihrer 
Böglinge nicht geiteigert, vielmehr wird eine Erleichterung bar 
zu finden fein, daß ſich der Unterricht in den realiftifchen Lehr: 
egenjtänden nicht mehr über alle Zweige berfelben zu verbreiten, 
7 ndern auf ei ne abgeihlofjene Gebiete zu beſchraͤnken 

Was den Unterrit in der deutfchen und brandenburgt 
reußiſchen Geſchichte anlangt, jo erfcheint e8 zweckmaͤßig, ber 
——— nicht, wie bei dem Unterricht in den Realien, 
einen Theil des gefammten Lehritoffes zu abſchließender Be 
Handlung zu überweifen, ſondern ihren Schülern, wie bisher, 



611 

Leben3bilder vorzuführen und hierbei bie fichere Aneignung ber 
wichtigften Thatjadhen und —15 len als Hauptforderung hinzu⸗ 
ſtellen; denn nur auf folder Grundlage laßt ſich mw. Seminar 
das Verſtaͤndnis für den pragmatiſchen Zuſammenhang ber Er⸗ 
eigniſſe und für ein höheres Walten in der Geſchichte vermitteln. 

Die für die erſte Klaſſe aus der deutſchen und branden⸗ 
burgiſch-preußiſchen Geſchichte beſtimmten ‚Wilder werden bei 
wöchentlich dreiftündigem Unterrihte unb. bei’ genauer Beob⸗ 
ubtung der in dem Lehrplane gegebenen Borfchriften ohne 
Schwierigkeit und mit ausreihendem Erfolge zu behandeln fein. 

Die Einführung neuer Lehrbüder ak: durch den Lehrplan 
nur inſoweit bedingt, als die im Seminar. für den Realunterricht 
gebrauchten Lehrbücher auch dem Unterrichte in den Bräparandens 
anftalten zu Grunde zu legen nd. . 1: 

Lehrplan für die Präparandenaniialten. 

Religion. 

Für Die evangelifchen. Schüler... _ 
I. Bibliſche Geſchichte. u: 

Lehrziel: Bekanntſchaft mit or Heiligen Geſchichte alten und 
neuen Gekaments, eimjchließlih der zumı Verſtaͤndnis derjelben 
erforderlichen Kenntnis des Schauplatzes derjelben. Der Prär 
parand muß befähigt werden, die wichtigiten biblischen Geſchichten 
frei im Anſchluſſe an Die Ausdrucksweiſe der Bibel zu erzählen 
unb über Den eeligaten und fütlichen Supalt Deren — 

Bibelhmblices über ge — Eintheilung, Orundu 
ſprachen und wichtige Ueberſetzungen der heiligen Schrift. > 
eignung ber Reihenfolge der bibliihen Bücher. Biblifche Ges: 
Ichichte des: alten Teſtaments im Zufammenhauge. Yu le 
Behandlung fommen: 

Die Schöpfung. f 
Der ee. u 
Kain und Abel. 
Sündfluth. 
Abrahams Berufung. 
Abraham und Lot. 
Abrahams Gehorſam. 
Iſaaks Heirath. 
Iſaak und ſeine Söhne. 
Jakobs Flucht. 
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Jakobs Heimtehr. 
Joſeph uud feine Brüder. 
Joſeph in Aegypten. 
Jakob zieht nach Aegypten. 
Moſis Geburt und Errettung.. 

an Abſchied und Tod. 

Gideon und Simſon. 
Ru 
Eli und Samuel. 
Saul. 
David und Goliath. 
David und —— 
Davids Flucht. 
David und Abfalom. 
Salomo. 
Elias am Bache Krith und zu aan 
Elia auf dem Karmel und uf — 
Naboths Weinberg. 
Daniel. 

Die Erflärung zuſammenhaͤngender Schriftabſchnitte ans den 
——— und poetiſchen Büchern des alten Teſtamentes, be 

werd der Pfalmen, wird in den bibliſchen Gefchichtsunterriht 
eingefügt. 

Pitiheilungen über die emzelnen Bucher der heiligen Schutt 
erfolgen im Fortgange des bibliſchen Geſchichtsunterrichts. 

Geographie des Heiligen Landes. Gottesbienitliche Eimich 
tungen der Kinder Jörael. 
= Srläuterung und Einprägung ber Palmen 1. 23. 46. W. 

4. 130. 
I. Klaſſe: Wöchentlich 3 Stunden: 

.Folgende Geſchichten aus dem neuen Teftamente werden 
eingehend behandelt: 

Die Geburt Ehrifti. 
= Daritelung im Tempel. 

ölfjährige Jeſus. 
* a Jeſu durch Johannes. 
Die Verſuchung. 
Der Hauptmann zu Kapernaum. 
Nikodemus. 
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Jeſus und die Samartiterin. 
Das kananäiſche Weib. 
Die große Sünderin. 
Gefangenſchaft, Botschaft und Tod Johannes des Täufers, 
Jeſus der Kinderfreund. 
Der reihe Jüngling. 
Martha und Maria. 

Gleichnisreden des Herrn: 
1) Bom Säemann. 
2) Bom Unkraut unter dem Weizen. 
3) Bon den Arbeitern im Weinberge. 
4) Bom verlorenen Sohn. 
5) Vom Schalksknecht. 
6) Vom reihen Mann und armen Lazarus. 
7) Kom Pharifäer und Zöllner. 
8) Bom barmherzigen Samariter. 
9) Bom großen Abendmahl. 

10) Bom Hodhzeitlichen Kleide. 
Wunderthaten des Herrn: 

1) Die Hochzeit zu Kana. 
2) Petri Fiſchzug. 
3) Die Speilung der 5000. 
4) Jeſus ſtillt den Sturm. 
5) Die Heilung des Taubſtummen. 
6) Die Heilung des Blindgeborenen. 
7) Die zehn Ausſätzigen. 
8) Der Juͤngling zu Nain. 
9) Das Töchterlein des Jairus. 

10) Die Aufermedung des Lazarus. 
Die Verklärung des Herrn. 
Jeſu Einzug in Serujalem. 
Einfegung des Heiligen Abendmahls. 
Die Leidensgefhichte — zu ausführlicher Behandlung: 

Jeſus in Gethſemane — Petri Berleugnung — 
Zudas Ende — Jeſus auf Golgatha. 

Die Auferjtehung des Herrn. 
Die Himmelfahrt des Herrn. 
Die Ausgießung des heiligen Geiſtes. 
Die erite Gemeinde. 
Stephanu3. 
Pauli Belehrung. 
Pauli Miffionsreifen (dad Wichtigfte). 
Bauli Gefangenichaft. 

Der Lehrer hat die bibliihe Gefhichte im Anſchluſſe an die 
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Ausdrucksweiſe der Bibel frei vorzutragen, jorgfältige ort 
und Saderflärung zu vermitteln, den fittlich=religiöfen Inhalt 
der Geſchichte im feiten Anfchluß an den Text zu entwideln, das 
Exgebnid in einen Bibelſpruch, Liedervers oder Katechtsmusiak 
zuammenzufalfen und die erlannte Wahrheit für das Leben der 
Schüler frudtbar zu machen. 

Die Schüler find im Wiedererzählen der behandelten Ge 
Ihichten fleißig zu üben. Die Wiederholungen find fo einzu 
richten, daß Charakterbilder der bibliſchen Perſonen gemonnen 
werden. Leſen und erklären des Sonntagsevangeliums. 

II Katechisſsmus. 

Lehrziel: Der Präparand muß den dem Religionsunterndt 
im Seminar zu Grunde liegenden Katehismus mit den Er: 
Härungen nach Wort und Sadinhalt beherrichen, namentlid 
über die Bedeutung der einzelnen Worte Hechenfchaft geben 
fönnen, aud zu den Geboten, den G®laubensartifeln und den 
Bitten des Vaterunſers die wichtigften Belegitellen der Heiligen 
Schrift, ſowie paffende Liederverfe auswendig willen und Ber 
Ipiele aus der biblifchen Gefchichte zu denfelben angeben können. 

Lehrgang: 
U. Klaffe: Wöchentlich 1 Stunde. 
Das erite Hauptftüd und der erjte und zweite Glauben‘ 

artikel. | 
I. Klaffe: Wöchentlich 1 Stunde. 
Der dritte Glaubensartikel; das Gebet des Herrn, vom 

Saframente der heiligen Taufe und vom Saframente des Altars. 
Nach der Gliederung des mit der Erklärung verbundenen 

Katehismusfiüdes werden die einzelnen Katechismus: Wahrheiten 
aus biblischen Gefchichten entwidelt und zu anfchaulicher Dar: 
ftelung gebradt. 

Geeignete Bibelſprüche und- Liederverſe werden zur Ber: 
tiefung unb Belebung des Unterrichts herangezogen und die er⸗ 
nr Wahrbeiten für das Leben der Schüler fruchtbar ge 
macht. 

Auf ſichere und feſte Aneignung und finngemäßen mb 
würdigen Vortrag des Katechismustertes ift befonders zu achten. 

III. Kirchenlied. 

Lehrziel: Der Präparand foll 20 geiltliche Lieder inne haben, 
in den Inhalt derfelben eingeführt fein, fie mit guter Betonung 
und gutem Ausdruck vortragen, ſowie über ihre Berfaffer Rechen 
ſchaft geben können. 

Lehrgang: 
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DH. Klaſſe: Folgende Lieder werben gelernt: 
1) Herr Jeſu Ehrift, dich zu uns wend’. 
2) Gott des Himmels und der Erden. 
3) Befiehl du deine Wege. 
4) Ach bleib mit deiner Gnade. 

.5) Qobe den Herren, den mächtigen. 
6) Was Gott thut, das iſt wohlgethan. 
7) Mein erit Gefühl fei Preis. 
8) Nun ruhen alle Wälder. 
9) Aus tiefer Noth. 

10) Nun daufet alle Gott. 
L Klaſſe: Folgende Lieder werden gelernt: 

1) Wie fol ich dich empfangen. 
2) Lobt Gott, ihr Chriſten. 
3) O Haupt voll Blut. 
4) Jeſus, meine Zuverſicht. 
5) Auf EHrifti Himmelfahrt. 
6) O Heil’ger Geiſt, fehr bei ung ein. 
7) Allein Gott in der Höh'. 
8) Mir nad ſpricht Chriſtus. 
9) Ein’ feite Burg iſt unfer Gott. 

10) In allen meinen Thaten. 
Belondere Stunden werden für diefen Unterrichtszweig nicht 

angefegt. Die Lieder fommen am geeignetiten da zur Behand- 
lung, wo der Unterricht in der bibliſchen Gefchichte oder im 
Katehismus diefelben bereit vorbereitet hat. Die Erklärung 
wird daher von einer biblischen Geſchichte, oder von der Geſchichte 
ber Beranlajjung des Liedes, wo dieſe befannt ift, oder von 
einer Geichichte aus dem Leben ermwedter Ehriften anzugeben 
55— Die Einführung in das Verſtändnis des Liedes be— 
chränkt ſich darauf, die weſentlichen Gedanken desſelben dem 
Schüler zur klaren Anſchauung zu bringen. Bei der ———— 
der Hauptgedanken wird auf Schriftſtellen hinzuweiſen ſein, von 
denen der ſprachliche Ausdruck des Liedes beherrſcht wird. 

. Sm Bezug auf den katholiſchen Religionsunterricht bleiben 
die geltenden Beitimmungen bis auf Weiteres in Kraft. 

Deutiche Sprache. 
1) Lektüre: 
Die Präparanden find zu befähigen, poetijche und profaifche 

Stücke aus der deutichen Nationalliteratur, die ihrem Gedanten- 
freile nicht fern Liegen, richtig aufzufaffen, gut zu lefen und in 
freier Weiſe zu reproduciren. 
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Bei der .. ber eingehend zu behandelnden Muſter⸗ 
ftüde find Form, Inhalt und Berfaffer maßgebend. 

Hinſichtlich der Form müfjen die ausgewählten Stüde die 
wichtigfien Stilgattungen ſowie die nn der Poeſie ver- 
treten. Ihr Inhalt muß, der ethifhen Aufgabe des deutlichen 
Unterrichts entſprechend, geeignet fein, dem jugendlichen Geiſte 
eine ideale Richtung zu geben, den Gedankenkreis der Schüler zu 
erweitern, da8 Gemüth zu beleben und den Willen nachhaltig 
anzuregen. 

Die Auswahl ift jo zu treffen, daß fich Leſeſtuͤcke verwandten 
Inhalts zu Gruppen zuſammenſchließen. 

Das Provinzial-Schulfollegum bat nah Anhörung der 
Seminardireftoren ſeines Bezirks emen Kanon von Gedichten 
aufzuftellen, welche in den ihm unterftellten Präparandenanftalten 
eingehend zu erläutern und ſicher anzueignen find, jo daß der 
Seminarunterriht die genaue Kenntnis derſelben vorausfeßen 
darf. Diefer Kanon wird nicht zu weit zu bemeſſen fein, damit 
die Präparandenlehrer Raum behalten, je nad dem Bedürfnis 
des Unterricht? auch eine eigene Auswahl zu treffen. | 

Lehrgang: | 
I. Klaſſe: Woͤchentlich 4 Stunden. 
Es fommen zur Beſprechung: Erzählungen, Fabeln, Barabeln, 

Märchen, Sagen, Legenden, poetiſche Erzählungen, Lieder, Be: 
Ichreibungen, Schilderungen. | 

I. Klaſſe: Wöchentlihd 3 Stunden. 
Abhandlungen, Sprüdwörter, Lieder und Clegien, Balladen, 

Romanzen, Idyllen. | 
Die unterrihtliche Behandlung der ausgewählten Leſeſtücke 

beiteht in tyolgendem: 
1) in der Geilt und Gemüth anregenden Vorbereitung, 
2) in dem guten Vorleſen feitens des Lehrers, 
3) in der Erklärung ſchwer verſtändlicher Ausdrüde, 
4) in der Auffindung der dem Lefeftüde zu Grunde liegenden 

Dispofition (Gewinnung von Meberjchriften für bie em: 
zelnen Abſchnitte), 

5) in der Entwidelung der Grundwahrheiten, unter Heran: 
ziehung von Leſeſtücken verwandten Inhalts, 

6) in der forgfältigen Einäbung eines ausdrudsvollen Vor: 
trag3 durch Einzel- und Chorſprechen, 

7) in der freien, jelbitändigen Darftellung des Inhalts. 
Belehrung über die poetifchen Formen, ſoweit zur Erläuterung 

des Geleſenen erforderlid. Das Wichtigfte aus dem Leben ber 
betreffenden Dichter. 

Aufſatz: 
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Lehrziel: Die Schüler find dahin zu führen, daß fie Auf- 
fäße, deren Stoff ihnen gegeben ift oder in ihrem Anſchauungs⸗ 

Y 

kreiſe liegt, ortbographiih und grammatiich richtig in einfacher, 
farer Weiſe anfertigen können. 

Lehrgang: 
II. Klaſſe. 
Die Auffäbe beftehen in freien Nahbildungen von Er— 

jählungen, in Bejchreibungen und Schilderungen, zu denen Stoff 
und Öliederung gegeben werden, in Berichten über Selbiterlebtes, 
auh in Briefform. 

Ale 3 Wochen wird ein Aufſatz zur Korrektur abgegeben. 
I. Klaſſe. 
Die Auffäte beftehen in hiſtoriſchen Darftellungen, Vers. 

edungen, Charakterzeichnungen, Erläuterungen von beſprochenen 
dichten, Erklärungen von Sprühmörtern und Briefen. 

Ale 3 Wochen wird ein Aufſatz zur Korreftur abgegeben. 
Bei der Vorbereitung des Aufjages find die Schüler anzu⸗ 

eiten, den Gedankenſtoff jelbjtändig herbeizujchaffen, zu fichten 
md zu Disponiren. Hierbei wird die Aufmerfjamfeit der Schüler 
uf die ſprachliche Form, in welche der Stoff einzukleiden it, 
Jingelenft. 

Srammatif: 
Lehrziel: Dur den grammatifchen Unterridht follen Die 
Schüler die Gefege für den Gebraud der Mutterſprache kennen 
ernen und befähigt werben, den Zufammenhang der einzelnen 
Theile der Rede ficher aufzufaffen. 

gang: 
oO. Klaſſe. Wöchentlich eine Stunde. 
Der einfache Sag und feine Theile. Der zufammengezogene 

md der zufammengejegte Sat in einfachen Verbindungen. Die 
Jeihenfegung. Die Wortlehre. 

Rechtichreibeübungen in Diltaten, in denen die behandelten 
Regeln zur Anmwendung kommen. Alle 2 Wochen ein Diltat. 

I. Klafſe. Wöchentlich 1 Stunde. 
Der zufammengefegte Sap: Sabverbindung und Satzge⸗ 

üge. Die Beichenfegung. Die Elemente der Wortbildungslehre. 
Uebungen in der Rechtichreibung. 
Ale 2 Wochen ein Diktat. 
Die PBräparanden werden angeleitet, Die einzelnen Regeln 

in Mufterfäßen nachzuweiſen. Die Regeln der Rechtichreibung 
verden an Mufterbeifpielen gewonnen und vielfady geübt. 

Privatlektüre: 
Die Schuͤlerbibliothek enthält gute Jugend- und Volks⸗ 

1894. a 
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ſchriften, hiſtoriſche, geographiſche und naturkundliche Eharalter: 
bilder und Biographien berühmter Männer. 

Die Benugung der Bücher wird planmäßig geordnet und 
im Unterrichte Tontrolirt. 

Rechnen. 

Lehrziel: Die PBräparanden find zur jelbitändigen, ficheren 
und gewandten Löſung von Aufgaben aus allen elementaren 
Rechnungsarter zu befähigen. 

Lehrgang: 
II. Klaſſe. Wöchentlich 3 Stunden. 
Die Bildung der Zahl und ihre Darftellung. 
Die 4 Species in ganzen, unbenannten und benannten 

Zahlen, fowie in Decimal- und gemeinen Brüchen. Löfung al 
gebraifcher Aufgaben durch Schluͤſſe. 

I. Klaſſe. Wöchentlich 3 Stunden. 
Einfache und zufammengejeßte Regeldetri und die Rechnungs: 

arten des bürgerlichen Lebens: (Bins-, Rabatt⸗, Zeit, Geſell⸗ 
ſchafts⸗ und Miſchungsrechnung). Abgelürzte Rechnung mi 
Decimalen, nee der Quadratwurzel. Algebraiide Auf: 
gaben wie in Klaſſe I. 

Die Regeln find aus Beifpielen zu gewinnen. Das Kopi: 
rechnen leitet alle Operationen ein. Ueber alle Operationen 
müflen die Schüler in beitimmten und bündigem Ausdrud 
Rechenſchaft geben können. Um die Schüler beim jchriftlichen 
Rechnen an überfichtlihde Darftellung — gewöhnen, werden an 
der Tafel und in beſonderen Heften ſterbeiſpiele berechnet. 

Es wird empfohlen, die erſten 10 — 15 Minuten jeder Rechen: 
jtunde regelmäßig zu gen in den 4 Specied mit ganzen 
und gebrochenen Zahlen zu benugen. 
P Rechenfertigkeit und Banlengewandibeit iſt beſonders zu er: 

treben. 
Geometrie. 

Rehrziel: Die Schüler follen die räumlichen Größen richtig 
auffaffen und berechnen und die Lehre von den Linien, Winkeln, 
vom Dreied, Viered und vom Kreiſe kennen lernen. 

D. Klaſſe. Wöchentli 1 Stunde. Borbereitungsturjus: 
Die Schüler werden mit den räumlichen Gebilden — mit 

Körpern, Flaͤchen, Figuren, Linien, Winkeln, Eden — durch un: 
mittelbare Anſchauung bekannt gemadt. Es geihieht dies durch 
Beiprechung folgender Körper: 

Des Würfels, des — Vierflachs, des regelmäßigen 
Achtflachs, der geraden Walze, ber vierfeitigen Pyramide, des 
geraden Kegels und der Kugel. 
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Abſchließend zu behandeln ift Die Lehre von ben geraden 
Linien und von ben Winkeln. Naumberedhnungen: Das 
Laͤngenmaß. Meſſung von geraden Linien. Der Transporteur 
und Meſſung von Binteln. Die Flaͤchenmaße: Berechnung des 
Duadrats, des Rechtecks und der ſchiefwinkligen Parallelogramme. 

I. Klaſſe. Wöchentlih 2 Stunden 
Abſchließend zu behandeln: Die Lehre vom Dreied, vom 

Biered und vom Kreiſe. Konftruktionen. 
Berechnung des Dreieds, des Trapezes, des unregelmäßigen 

Vierecks, des. regelmäßigen Vielecis und bes Kreiſes. 
Der Unterricht geht überall von der Anfchanung aus, vers 

fährt ftreng entwidelnd und gewöhnt den Schüler an genauen 
und beitimmten Ausdrud. Zugleich wird er im Zeichnen geome- 
triſcher Figuren geübt und erhält Anleitung zur Löfung von 
Konſtruktionsaufgaben. 

Geſchichte. 
Lehrziel: Die Hauptſachen aus der alten Geſchichte; die 

Pflanzung und Ausbreitung des Chriſtenthums; die Völker⸗ 
wanderung, nähere Belanntichaft mit den Hauptperjonen und 
Fr der deutichen und NEE LE Ge⸗ 

ichte 
Lehrgan 
IL Kiaffe Wöchentlich 2 Stunden. 

Der trojaniſche Krieg. 
Lykurg — Solon. 
Die Perſerkriege (Miltiades, Themiſtokles, Leonidas). 
Der pelopomnefiiche Krieg (Perikles — Alcibiades). 
Sokrates. 
Philipp en. Alerander d. Gr. — Auflöfung des Reichs 

— von der Gründung Roms. 
Entſtehung der Republik. 
Patricier und Plebejer. 
Pyrrhus. 
Roms Kampf um die Weltherrſchaft: 

na puniſchen Kriege — Hannibal, Scipio — Ber- 
törung Karthagos und nun Aufnahme der 
Theile des Reichs Alex. d. Gr. in das römiſche 
Reich). 

Eimbern und Zeutonen. 
Die Bürgerfriege: 

Marius und Sulla. 
Gatilina und Cicero. 

41* 
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zen Galliens) und Pompejus (Phar⸗ 
alus). 

Antonius und Auguſtus (Altium). 
Die Kaiſerzeit. 

Auguſtus — Schlacht im Teutoburger Walde — 
Pflanzung und Ausbreitung des chriſtenthums. 
Chriſtenverfolgungen (Nero, Decius). 
Titus Zerſtoruns Jeruſalems). 
Konſtantin d 
Theodoſius — Theilung des Reichs — 
Untergang des weſtrömiſchen Reiche. 

I. Klaſſe. Wöcentlid 3 Stunden. 
Die alten Deutjchen. 
Armin und die Römer. 
Die Völkerwanderung. 

(Alarich, Geiferio, Attila, Odoaker). 
Das Frankenreich. 

Chlodwig — die Muhamedaner, Karl Martell, 
Pipin der Kleine — Bonifacius. 
Karl d. Gr. Theilung des Reiche. 

Das deutihe Kaifertfum auf dem Wege zu feiner 
Madıthöhe: 
Heinrih I. Otto IL. Heinrih IL. 

Der Kampf zwiſchen Kaifertfum und Papſtthum: 
einrich IV. und Gregor VII. 
riedrih I. 

Friedrich II. Gonradin. 
Die Kreugzüge (nur ber erite Kreuzzug eingehend) und 
die geiltlichen Ritterorden. Ä 
Das Ritterweſen — das Städtewejen und die Hanſa. 

Rudolph von Habsburg. 
Das Concil zu Goftnip. 

Erfindungen und Entdedungen. 
Luther und die Reformation: 

(Luther Leben und reformatoriiches Wirken. Die 
Reichötage zu Speier und Augsburg — der ſchmal⸗ 
kaldiſche Krieg. — Religionsfriede zu Augsburg) 

Der dreißigjährige Fri 
Urſache, —— Ausbruch des Krieges. 
Tilly und Wallenſtein. | 
Guſtav Adolph. 
Wallenſteins Ermordung — Friedensſchluß. 

Ueberfihtlide Darftellung der Entmwidelung der Marl 
Brandenburg bis Friedrih Wilhelm d. gr. Kurfürften. 
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(Albrecht der Bär — Friedrich I. Friedrich I. 
Soadim I. a. U. Johann Sigismund.) 

Friedrich Wilhelm rt. Kurfürſt. 
Augendzeit — a des Landes beim Antritt der 
Regierung. Sorge für das Heerwejen. 1648. Der 
ſchwediſch⸗polniſche ei Preußen fouverän. Krieg 
gegen Frankreich und Schweden: —— 
Sorge für die Wohlfahrt des La 
Luiſe Henriette — Paul Gerhardt. 
Das Teſtament des gr. Kurfuͤrſten. 

Friedrich III. (I.) 
Erhebung — zum Königreich. 
Pflege von Kunft und Wiſſenſchaft — Univerfität Halle. 

- Sophie Charlotte. 
Friedrich Wilhelm 1. 
— Eigenſchaften und Lebensweiſe des 
Önt 

= Some für die Wohlfahrt des Landes. (Heermweien, 
* inanzen, Schulen). 
u bung Borpommerns (zwiſchen Oder und Peene). 

Der ang nn = Kronprinz Friedrich. 
Friedrich I. | 

Der EN DS weite ſchleſiſche Krieg. (Mollwig, 
Hobenfriedberg, jet 1 dorf). 
Su dritte ſchleſiſche Krieg. (Prag, Kollin, Roßbach, 
Leuthen, orndorf, Hochkirch, Kunersdorf, Liegnitz.) 
Die erſte Theilung Polens. 
Friedrichs Walten im Frieden. (Ackerbau, Handel 
und Gewerbe, —————— 

Friedrich Wilhelm II 
‚Die franzöfiie Revolution. 

im Bunde mit Oeſterreich gegen bie franz 
* Revolution. Preußens Erwerb 2, der zweiten 
und dritten Theilung — 
Das Landrecht. 

Friedrich Wilhelm II. 
Napoleon, der Rheinbund, Auflöfung des beutfchen 
Reich. 
Jena bis Zilfit. 
Die Königin Luiſe. 
Neugeltaltung Preußens: (Allgemeine Wehrpflicht — 
Aufhebung der Erbunterthänigleit — Städteordnung). 
Napoleons Zug gegen Rußland — General York. 
Befreiungsfriege: (Großbeeren, Katzbach, Dennewitz, 
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Leipzig, nad. Baris, Waterloo). 
Arndt, Körner, Schenlendorf. 
Preußens Wiederherſtellung 
Der Zollverein — die Union. 

Friedrich Wilhelm IV. 
| Preußen wird in den Strudel der europäifchen Re 

volution Hineiugeriffen. - 
Die Verfaſſung 
Preußens Entwidelung in. materieller Hinficht. 
Eifenbahnen, Telegraphen. 

Wilhelm I. 
Krönung. Entwickelung des Heermweiens. 
Der. daͤniſche Krieg (Düppel — Alten). 
Der deutiche Krieg (Bismard, Moltke, Roon — Ru 
chod, Gitſchin, Königgräp). | 
Erwerbungen Preußens. _ 
se ae — — 

er franzöſiſche Krieg. (Weißenburg, „Spichern, 
Vionville, Gravelotte, Sedan, —— Set Bars). 
Die Kaiferproflamation — Friede zu Frankfurt. 
Fürſorge für das Wohl der Arbeiter. 

Friedrich IH. 
dzeit — Familienleben. 

Theilnahme an den Kriegen feines Vaters. 
Leidenszeit. 

Wilhelm IL 
Jugendzeit — Familienleben. 
Fürſorge für die Arbeiter. 
Bemühungen um die Sicherung des Friedens. 
Erwerbung Helgolands. | 

Die Gefchichte wird in lebensvollen Bildern dargeboten, bie 
1 um hervorragende Perfönlichkeiten und —— Thab 
achen gruppiren. Hierbei iſt eine forgfältige Auswahl de 
Stoffes vorzunehmen. Beim Vortrage iſt auf durchfichtige 
Gliederung zu achten. Die Schüler find in zufammenhängende 
Darftellung des Lehrftoffes zu üben. Sichere Kemmis her wid 
tigften Thatſachen ift unbedingt zu eritreben; zu dieſem Zwede 
empfiehlt es fich, in jeder Geichichtöftunde einige Minuten zu 
Wiederholung von Namen und Zahlen zu verwenden. 

Geographie. 

Lehrziel: Genauere Kenntnis der Heimathlichen Provinz, dei 
beutichen Reiches und nähere Belanntichaft mit den übrige 
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Ländern Europas. Die Hauptbegriffe der mathematifchen Geo⸗ 
ie 

. Rehrga 
N af: Wöchentlid 2 Shmben. 
Grundbegriffe der mathematischen und phyfifchen —— 

Geſtalt, Größe und Bewegung der Erde, das geographiſche Netz — 
die Meere und die Kontinente, ent ZTiefebene und 
dodland, Inſeln, Fluͤſſe, Landſeeen u. 

Einführung in das Berftändnis be2 Slobns und ber Karte. 
Die elek Brovinz. Phyſiſche und politiſche Geographie 
von Deuiſchl 

I. Klaſſe: Wöchentlich 2 Stunden 
Wiederholung der Geographie Deutfchlands. Phyfiſche und 

— — der übrigen Länder Europas. 
Das bei der Behandlung der einzelnen Erdraͤume — 

Sprache kommende Material: ft nach einer beſtimmten ie 
pofition zu beiprehen. Die Anhäufung von Namen und Zah 
iſt zu vermeiden. Bei ben Wiederholungen find Drientirungs- 
übungen vorzunehmen, um Sicherheit in der Beſtimmung ber 
gegenleitigen Lage der geographiichen en nun zu erreichen. 
Uebungen im Entwerfen von Ummifen und Kartenflizzen an ber 
Banödtafel und im Hefte. 

Raturbeihreibung. 

Lehrziel: Der PBräparand fol die Naturgefhichte der drei 
Reiche an hervorſtechenden Typen und Familien kennen lernen 
und eingehendere Kenntnis der Kultur und Giftpflanzen, jowie 
der Klaſſen ber Birbelihiere erhalten. 

Lehrgang 
II. late: Wöchentlid 2 Stumden. 
Es werden einheimifche Samenpflanzen, welche ben am 

meiften verbreiteten ‘Familien angehören, jowie Repräfentanten 
der ar Thierklaſſen und einige hervorragende Mineralien 

1. ai: Wöchentlich 2 Stunden. 
Weitere Beichreibung von Pflanzen unter befonderer Berüc- 

fichtigung der Kultur- und Giftpflanzen. | 
Die Klaſſen der Wirbelthiere. 
Der Unterricht gründet ſich auf unmittelbare Anſchauung. 

Der Lehrer macht bie Schüler durch Tragen auf haxahteniftifche 
Merkmale des Dargebotenen aufmerffam und veranlapt fie, ihre 
nen im Zufammenhange auszufprechen. Die Schüler 

en angeleitet, durch Bergleihung des äußeren und. inneren 
Baues der Naturförper die gemeinfamen und unterfcheidenden 
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Merkmale derjelben zu erkennen und ihre ſyſtematiſche Eintheilung 
zu veritehen. Die Schüler find im einfachen ſchematiſchen Zeichnen 
es Beobadhtetern zu üben. 

Das Hauptgewicht iſt nicht ſowohl auf einen großen Um- 
fang des Sehrftofiee, al3 auf deſſen unterrichtlicde Durdyarbeitung 
zu legen. Auf eine angemefjene Auswahl ift daher die größte 

orgfalt zu verwenden, | 

Phyſil und Chemie. 
I. Klaſſe: Wöchentlich 1.Stunde. 
Erſtes Halbjahr: Vorbereitender Anſchauungskurſus. 
— Halbjahr: Der Magnetismus und die Reibungs⸗ 

e | 
I. Klaſſe: Wöchentlih 1 Stunde. 
Die. Wärmelehre. Die Elemente der Chemie. 

-. Die Schüler find anzuleiten,. die Geſeße, welche den Er 
Icheinungen zu Grunde liegen, aus der Anſchauung zu gemwismen. 
Zur Einühung des Aufgefaßten find. die Schüler zu veranlajien, 
dasſelbe auf Erjcheinungen auß ber Natur und aus dem pral 
tiſchen Leben anzuwenden. | 

Die bei den Verſuchen benybten Lehrmittel werden zu ge 
nauer Anfchauung dargeboten und Einrichtung und Beishaifenhei 
derſelben bejchrieben. Deimmgen an der Wandtafel unterjtügen 
den Unterricht. 

Schreiben. 

Lehrziel: Die Aneignung einer ſauberen, deutlichen und ge 
wandten Schrift in allen, aud) in ſchnell gefertigten Schriftfähen. 
—— 
II. Klaſſe: Wöchentlich 2 Stunden. 
Einübung der deutſchen Schrift. Die arabiſchen Ziffern. 

Die Snterpunktionszeichen. 
I. Klaffe: Wöchentlid 1 Stunde. 
Einübung der lateiniſchen Schrift. Die römischen Ziffern 

Vebung in zufammenhängender deutjcher Schrift. 
< Die nad der Vermandtihaft ihrer Elemente in Gruppen 
— Buchſtaben werden einzeln vor den Augen 
er Schüler an die Wandtafel geſchrieben. Hierauf läßt ber 

Lehrer die einzelnen Beitandtheile des Buchſtabens beichreiben 
und benennen und ſchreibt Ddiejelben gefondert an die Tafel: 
darauf folgt die Uebung im Heft und an der Wandtafel. Durd 
Uebungen im Takiſchreiben find die Schüler zum Schnellfchön: 
ſchreiben zu führen. - 
7 
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Zeichnen. 

Lehrziel: Der Praͤparand ſoll Sicherheit und Gewandtheit 
in ber Darftellung von Flaͤchenfiguren auch im Gebrauch von 
Lineal und Zirkel erlangen, nn — der Unterricht in 
der zus, unterftüßt wird 

rgang 
—— Wöchentlich 2 Stunden. 
Darftellung Der geraden Linie in verfchiedenen Richtungen, 

Theilen derſelben. Zeichnen des gr und gerabliniger 
Formen, weldje in ein quabratiihes Neb paſſen. Formen, 
welche auf dem regelmäßigen Achteck, She und Bmölfedt be: 
ruhen. Dies alles aus. freier Hand. 

Außerdem Uebung im Gebrauh von Lineal und Firkel. 
J. Klaſſe: Wöchentlich 1 Stunde 
Gerad⸗ und kreislinig begrenzte Flächenformen. Krumme 

iger — Flächenformen. 
Lehrer rast durch Vorzeichen an der Wandtafel Die 

Figuren vor den en der Schüler entjtehen und beipricht fie. 
Der Unterricht Klaſſenunterricht. 

Muſil. 

I. Singen. 

Lehrziel: Die Schüler follen je 20 der gangbarften Kirchen 
melodien und bewaͤhrteſten an aus dem Liederjtoffe der 
Schule auswendig fingen lernen und die Fähigkeit erlangen, 
leichte &horäle und Bolkslieder vom Blatte abzuſingen. 

E3 wird ein= und mehrjtimmig gefungen. 
Jede Klaffe Hat wöchentlich 1 Stunde. 
Die von den Präpgrandenanftalten jeder Provinz einzur 

—— Choräle und Volkslieder beitimmt das Provinzial-Schul- 
egium. 
Diefe Choräle und Volkslieder find durch häufige Wieder- 

holung feit — 
Beim Beginn jeder Stunde wird eine Tonleiter geübt oder 

ine Treffiübung vorgenommen. Bei jedem einzuübenden &horale 
ınd jedem Liede werden Tonart, Taltart und Lage der Inter⸗ 
3alle und Tempo beiprocyen; es wird angegeben, wo zwedmäßig 
Athem geholt werden kann. Bor Einübung der Melodie iſt der 
Text lautrein und ausbrudsvoll von einzelnen Schülern und 
om Chor vorzutragen. Darauf mind die Melodie ſatzweiſe 
ingeübt. Auf richtigen Einjag, Takt, Betonung und Deutliche 
Jusſprache wird * gehalten. Der Einzeigefam iſt zu pflegen. 
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I. #lavierfpiel. 
Zehrziel: Der Schüler ſoll jammtliche Tonleitern in Dur 

und Mol mit dem richtigen Fingerſatze feit einftudiren, einige 
leichte Stüde, Etüben, Sonatinen auswendig vortragen, au 
leichte Klavierfäße mit einiger Sicherheit vom Blatte fpielen 
können. Die Schüler werden nad ihrer ‘Fähigkeit in 

gebracht; jede Abtheilung hat wöchentlich 1 ri 
— 

Der Unterricht wird nad der an ber Praͤparandenganſtali 
bereit3 eingeführten Klavierfchule ertheilt. An zwmedmäßiger Stelle 
werden eingelegt: Sonatinen von Lichner, Hiller, Clementi, Haydn, 
Mozart, jowie Etüden von Loeſchhorn und Bertini. Bei jedem 
Stüd mird auf Torart, Takt: und Tempo aufmerffam gemadt 

ierauf wird dasſelbe ſatzweiſe eingeübt. Auf richtige Arm⸗ und 
andbaltung, fowie auf präcifen Anſchlag und leichtes Spiel 

wird ftreng geachtet. 

III. Violinſpiel. | 

Lehrziel: Der Bräparand foll die gebräuchlichſten Durs und 
Moll-Tonleitern in der eriten Lage und bei mäßigem Tempo 
mit Reinheit ausführen, die aus dem Gedächtnis zu fingenden 

und Volkslieder auf der Violine vortragen und leichte 
elodien ohne erhebliche Fehler gegen die Intonation von Noten 

unmittelbar abfpielen können. Korrektheit in den Grundlagen 
der Technik des Inſtruments tft überall erſtes Erfordernis. 

Nah der ‘Fähigkeit der Schüler werden Abtheilungen ge 
bildet; jede Abtheilung hat wöchentlich 1 Unterrichtsſtunde. 

Auf richtige Haltung der Violine, guten, leichten Bogenſtrich 
und feiten Stand des Fingers wird von Anfang an gehalten. 
Die Schüler erhalten Anweiſung zur Hervorbringung temer, an 
genehm Zlingender Töne und werden im genauen Zuſammenſpiel 
und guten Vortrage geübt. 

IV. Allgemeine Mufiklehre. 
Lehrziel: Kenntnis der verjchtedenen Schlüffel, der Takte und 

Tonarten, der gewöhnlichen Fremdwörter und Tempobezeihs 
nungen, der Intervalllehre und der Tonverwandtichaften. 

Durch Beilpiele an der Notentafel wird das redhte Ber 
ſtaͤndnis vermittelt und die Schüler zu felbftändiger Loſung von 
geitellten Aufgaben angeleitet, | 

V. Harmonielehre. 
Lehrziel; Die Präparanden follen den Dur- und Moll-Drer 

Hang, ſowie den Hauptjeptimenaftord in allen Lagen und Um 
fehrungen nennen und fpielen lernen. 
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Das Bilden der Dreiflänge und Septimenallorde wird 
nicht nur beipxochen, fondern auch an ber Tafel und am In— 
ſtrumente veramichauliht und duch Ausarbeiten in den ver 
fhiedenen Tonarten befeftigt. - Die woͤchentliche Unterrichtözeit im 
der allgemeinen Muſiklehre und Harmortielehre ift für jede Klaffe 
1 Stunde. -.. — | 

VI. Orgelſpiel. 

Lehrziel: Die Bräparanden follen die elementaren Manuals 
und Pedalübungen mne haben und. zyertigfeit im Vorſpielen 
einiger Choräle und leiter Choralvoripiele erlangen.. . 

In der Regel le nur die muſikaliſch befähigteren 
Schüler der erſten Klaſſe, ausnahmsmeife bei guter Begabung 
auch ſolche der zweiten Klaffe Unterridt tm Orgelſpiel. Auch 
= findet Abtheilungs-Unterriht mit je einer Unterrichtsftunde 

die Wbtheilung ſtatt. Ä Au: 
Es wird genau auf Fingerſatz, Fingerwechſel, genaues Zu⸗ 

jammenfpiel beiber Hände, fowie auf zweckmäßigen Gebraud; des 
Fußes geachtet. — 

Turnen. 

Der Turnunterricht in den Bräparandenanitalten veriolgt 
da8 Biel, durch zwedmäßig ausgewählte und geordnete Uebzmgen 
die Lörperliche Kraft und Gewandtheit der Schüler zu entwideht. 

Die Schüler müſſen befähigt werden, fümmtliche in dem 
„Neuen Leitfaden für den Qurmuanterridht in den pupeußiſchen 
Volksſchulen“ verzeichneten Uebungen auszuführen. 

Jede Klaſſe jo wöchentlih 23 Stunden Zurmmitereidjt, Die 
Aufeinanderfolge der Uebungen richtet fi nach dem Leitfaden. 

Die Turnitunde beginnt mit Freiübungen auf der Stelle, 
woran ſich Gang: und Ordnungsübungen anfehliehen: die darauf 
folgenden ®eräth- und Gerüftübungen finden in Abtheilungen jtatt. 

Turn⸗ und Sugendfpiele find auch außerhalb der Schulzeit 
vorzunehmen. | : 

142) Rechtsgrundſätze und Entſcheidungen des Könige 
lichen Oberverwaltungsgerihts in Volksſchul- zc. Ans 

gelegenheiten. 

a. 1) Die Klage wegen Erhebung von Schulgeld ift auch 
ohne den vorgängigen Einſpruch gegen die Heranziehung zuläffig. 

2) Als einheimische Kinder bezüglich der Erhebung von 
Fremdenſchulgeld im Sinne des Geſeßzes vom 14. Juni 1888 
über die Erleichterung der Bollsjchullaften gelten jedenfalls die 
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Kinder foldjer Angehörigen, welche in demjenigen Schulbezirle 
wohnen, für befien Unterhaltungspflichtige die Erleichterung 

eigeführt it. Die Zugehörigkeit zum Schulbezirke, nicht die 
jenige zum —— iſt entſcheidend. 

(Erkenntnis des J. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichts vom 28. Oktober 1893 — I. 999 —.) 

b. 1) Nach 8. 7 des Gefehes über. Die allgemeine Landes⸗ 
verwaltung vom 30. Suli 1883 (Gef. Samml. S. 195) iſt das 
en aeg age nur in den vom Gejege bejonders 
vorgefchriebenen Fällen zulaͤſſig. Es fehlt an einer foldyen Bor: 
Ichrift in Betreff der Tyeitftellungsklage des Kontribuenten gegen 
den abgabenberechtigten Schulverband. Gegen diefen bat der 
Kontribuent ein Klagerecht nur injomweit, als er deflen Vertreter 
belangen Tann, wenn dieſer Anforderungen an ihn erhebt, bie 
e nicht für begründet Hält, Wird er zu Abgaben und fonitigen 
nad) ‚öffentlichem Recht zu fordermden Leiftungen herangezogen, 
fo Hat er Einfpruh und im Fall deſſen Zurüdweilung Klage 
gegen da8 den Schulverband vertretende Organ zu erheben, an 
erenfalls — wie 3. B. bei der Anforderung von Schulgeld — 

Die ur gegen dieſes ohne Weiteres anzuftellen. Durch bie 
dieſerhalb in Abfah 1,2 und 5 8. 46 des Bultändigkeitsgejees 
vom 1. Auguft 1883 gegebenen Beitimmungen find die Rechte: 
behelfe des Kontribuenten gegen den Schulverband bezw. das 
ihn vertvetende Drgan derartig geregelt, daß es für diefe Ber: 
hältniffe weitere Rechtsmittel nicht giebt. | 
Wenn .Abjag 3 des 8. 46 a. a. O. beitimmt: | 

Der Entiheidung im Berwaltungsftreitverfadren unterliegen 
desgleichen Streitigkeiten zwiſchen a rn über ihre in 
dem öffentlichen Rechte begründete Verpflichtung zu Abgaben ımd 
Reiftungen: für Schulen, welche der allgemeinen Schulpflicht 
dienen, jo läßt Diefe: Vorſchrift das Verhältnis zwiſchen dem 
Kontribuenten und dem abgabenberedtigten Verbande um bei« 
halb völlig unberührt, weil unter dieſen Betheiligten nur die 
Kontribuenten zu verftehen find, Abfag 3 aljo im Gegenfage zu 
ber im Abſatz 2 erwähnten, gegen den Berbandsvoritand zulaͤſſigen 
* nur Die Streitigkeiten der Kontribuenten unter ſich im 

ge bat. 
detenmtnis des I. Sennates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 

gerihts vom 18. November 1393 — L 1082 —.) 

c. 1) Weder die Wortfaſſung des 8. 19 des Zuftaͤndigkeits⸗⸗ 
geſetzes, noch der bei deſſen Erlaß verfolgte Zweck geben den 
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mindeiten Anhalt dafür, daß die Befugnis der Auffichtsbehörbe, 
die Leiltung gejeglicher- Ausgaben zu erzwingen, auf ſolche hätte 
beihräntt werden follen, die in dem laufenden Etatsjahre fällig 
werden, und nicht auch ſolche umfafle, die bereits in früheren 
Jahren fällig geworden, aber gleihmwohl nicht geleiftet find.. 
Richtig ift nur, daß die Eintragung. von Ausgaben der legten 
Art nicht nachträglich in die für die Borjahre beitimmten Etats, 
jondern nur in den laufenden Etat gejchehen kann, da der Etat 
eben nur für das betreffende Jahr eine maßgebende Norm bildet, 
jene Maßregel ſomit völlig bedeutungslos fein würde. 

2) Der von der Stadt als lokalrechtliche Norm beſchloſſene 
und beitätigte Beſoldungsplan beftimmt lediglich, daß vom 1. April 
ab die ftädtifchen Lehrer bei eingetretenem Dienftalter das für 
die betreffende Stufe ausgeworfene Gehalt erhalten. Derſelbe 
beitimmt aber nicht darüber, ob und weldye Natural- oder Neben 
bezüge auf da3 fo ausgeworfene Gehalt einzurechnen oder neben 
demfelben fortzugewähren find, und er beitimmt noch weniger, 
daß die Stadt das fo audgeworfene Gehalt unter allen Um- 
fänden zu zahlen, daß fie insbeſondere auf rechtmäßig beitehende 
Verpflichtungen Dritter, zu den Gehältern Beiträge zu leilten, 
von vornherein verzichtet hätte. Ob und welche Nebenbezüge 
einzurechnen, ob und zu welchen Gehaltsbeiträgen Dritte anftatt 
oder neben der Stadt verpflichtet find, Tann nur aus den für. 
die einzelnen Schulftellen und bei Anstellung der einzelnen Lehrer 
begründeten Rechtsverhältnilfen, nicht jedoch aus dem Beſoldungs⸗ 
plane allein beurtheilt werden. Diefer verpflichtet Die Stadt lediglich 
dahin, das bisherige — vielleiht aus den verichiedenartigiten 
Bezügen zulammengejebte — Gehaltseintommen des Lehrer bis 
auf den planmäßigen Betrag zu erhöhen, alfo die Differenz 
zwiſchen beiden zu zahlen. Zu der Feſtſtellung dieſer Differenz 
ft, weil deren Beitimmung nach einer lofalredytlihen Norm und 
nigt nach dem Ermeſſen erfolgt, auch nad Erlaß des Geſetzes 
vom 26. Mai 1887 (Gef. Samml. S. 175) die AuflichtSbehörde 
uitändig (Entjcheidungen des Oberverwaltungsgeridht3 Bd. XXIV 
5. 133), fie bleibt dies felbit für foldhe Fälle, in denen Die 
Differenz dadurch eine größere wird, daß ein Gehaltsbeitrag, der 
yon einem Dritten bisher freiwillig geleitet ift, zu defjen Leiſtung 
ıber der Schulunterhaltungspflicdhtige anderenfalls ſchon bisher 
:echtlich verpflichtet gemwejen wäre, von jenem Dritten nunmehr 
urüdgezogen wird. (Enticheidungen des Oberverwaltungsdgerichts 
Bd. XVII ©. 266.) 

3) Wenn bei der organifchen Vereinigung von Kirchen⸗ und 
Schulämtern das Stelleneinfommen als ein einheitliches (Reſkript 
om 24. Dezember 1881, Schneider und von Bremen, Volks⸗ 
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Er Bb. I S. 806/7) bezeichnet wird, fo Hat dag auf 
eden Fall nicht die Bedeutung, daß der Inhaber der Stelle uf 
Bahlung bes Sana Eintommens berjelben nad) feiner Wahl 
entweder die Kirchen- oder die Schul: emeinde ſolidariſch aud 
dann in Anſpruch nehmen kann, wenn in Den Anftellungss 
bedingungen (Berufungsurkunden) beitimmt ift, was und wieviel 
eine jebe von beiden zu. dem Geſammteinkommen beitragen joll 
(vergl. 8. 436 Titel 5 Theil I des Allgemeinen Landrechts). In 
Diejem Falle ift Die Kirche oder die Schule nur je zu den von 
ihr übernommenen Leiftungen verpflichtet; kann eine Derjelben 
demnädhft nicht gewährt werden, fo hat nur dasjenige Inftitut, 
welches gerade dieſe Keiftung übernommen Hatte, nicht aber auh 
ſubſidiariſch das andere Suftitut, für den Ausfall aufzutommen. 
Zur Gewährung der Leiftung bezw. des Erjaßes für deren Aus- 
al Tann ebenfo die firchliche oder die Schulauflihtsbehörde nur 
as verpflichtete, nicht das zmeitbetheiligte Inſtitut zwangsweiſe 

auhalten. Fällt eine kirchliche Leiſtung aus und wird nicht em 
fegt, und wird in Folge deifen das Geſammteinkommen für das 
Schulbedürfnis unzureichend, fo beiteht gleichwohl für Die Schul 
intereffenten noch feine rechtliche Pflicht zur Ergänzung des Aus⸗ 
falls; was jelbitverftändlich nicht außfchließt, daß die Verpflichtung 
gu einer ſolchen neuen oder erhöhten Leiftung dur Anordnung 
er zuftändigen Behörde neu begründet wird. | 

(Entjcheidung des I. Senate® des Königlichen Dberver 
waltungsgerichts von 9. Dezember 18938 — I. 1150 —.) 

d. Soweit die Juden in der Provinz Hannover nach 88.20. 
des hannoverſchen Geſetzes vom 30. September 1842 zu Bei: 
trägen für das chriſtliche Schulmejen nicht verbunden find, find 
fie auch nicht verpflichtet, bei Uchernahme des Katjendefizits ber 
chriſtlichen Schule auf die politiiche Gemeinde zu den Gemeinde 
abgaben beizutragen, ſoweit deren Erhebung zur Dedung jene 
Deiizits erfolgt. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs: 
gerihts vom 13. Dezember 1893 — I. 1126 —.) 

e. 1) Im Geltungsbereiche des Allgemeinen Qandredhts find 
die dem Dffizieritande angehörigen altiven Milittärperfonen von 
der Verpflihtung, zur Unterhaltung der gemeinen (Sozietäts-) 
Schulen ihres Wohnfiges Hausväterbeiträge zu leilten, nad feit- 
ftehender Rechtſprechung des Oberverwaltungsgerichts nicht befreit 
(fiehe die Sammlung der veröffentlichten Entfcheibungen Bd. XVIII 
©. 155 ff.). Auch Kir da8 Gebiet des Hannoverſchen Provinzial: 
rechts kann ein Die Offiziere von der Theilnahme an ben Schul: 
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Inlen. befreiendes. Brinilegium als im beftchenben Rechte be= 
gründet nicht anerkannt werden, 

2) Die Garniſonſchulen waren im früheren Königreiche 
Hannover im Weſentlichen ſowie in Preußen für die Zwecke des 
Be auf Roten des Staates errichtet worden und jollten den 

ementarunterricht der Kinder von aktiven jowie verabjchiedeten 
Unteroffizieren, Soldaten und unteren Militärbeamten jicherftellen. 
Urprünglid mag, wofür der Erlaß der Großbritanniſch-Han⸗ 
noverfchen Kriegsfanzlei vom 18. i 1827 und des Kriegs 
minifteriumd vom 17. Auguft 1832 ſpricht, aud) den Offizieren 
und höheren Militärbeamten ein Recht auf die Benugung der 
Garniſonſchulen zugeltanden Haben, welden jomit deren Kinder 
gegebenen Falls zwangsweiſe zuzuführen geweſen wären. Aber 
ſchon zur Hannoverſchen Zeit (Kriegsminifterielle Anordnung vom 
14. Dezember 1844 und Bericht des Departements der Finanzen 
an das Generalgouvernement vom 20. Dezember 1866) Hatte 
fh das Verhältnis dahin geitaltet, daß nur die Kinder der 
Militärs von niederen als Dffizierrange den Anſprnch auf Theil- 
nahme an dem ausſchließlich unenigeltlihen Unterridhte in den 
Garniſonſchulen behielten. Auf ebenderjelben Grundlage erfolgte 
fodann nad der a Hannovers mit der Preußifchen 
Monarchie die gejegliche Regelung der Angelegenheit durch die 
mittelft Königlicher Verordnung vom 24. Juni 1867 (Gel. Samml. 
&. 919) geichehene Einführung der Militärkirchenordnung vom 
12. Februar 1832, welche in den 88. 86, 87 ausdrüdlih nur 
für die in den Garniſonen vorhandenen „ſchulfähigen Kinder 
der aktiven Unteroffiziere und Soldaten und der mit 
ihnen im gleiden Range ftehenden niederen Militär- 
beamten” Sürforge in der Art trifft, dab denfelben entweder 
in bejonderen Garnifonjchulen oder in deren Ermangelung gegen 
Bezahlung eines Schulgelde3 aus Staatsfonds in Eivil-Elementar- 
fchulen freier Unterricht zu gewähren jei. 

Sn Mebereinftimmung Hiermit bringen die vom Kriegs⸗ 
minifterium unter dem 29. September 1377 erlajjenen neuen 
Vorſchriften, betreffend den Schulunterriht der Militärkinder 
(Militär-Verordnungsblatt S. 179) zu Harem Ausdrud, daß ſich 
die Fürſorge der Militärbehörden (durch Vermittelung der Bu= 
laffung zu geeigneten Volks- und Mittelſchulen der Givil- 
bevölferung unter thunlichit gänlüigen Bedingungen, Ueber⸗ 
wachung des Schulbefuhes und Gewährung einer Beihilfe zu 
den Koſten des Unterrichts) nur auf die Kinder der Soldaten 
und Militärbeamten bis zum Feldwebelrang aufwärts erjtrede. 
Demnad find zwar die leptbezeichneten Kategorien der 
Militärperjonen von der Zugehörigkeit zu dem Schul— 
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verbande ihres Garnilonorte® nah wie vor aus: 
genommen. Dahingegen fehlt e8 an einer gleichen ober ähn- 
lichen, nod in Kraft befindlichen gejeglichen oder reglementarifchen: 
Norm, welche auf die Offiziere und höheren Militärbeamten an= 
wendbar wäre. Dieje werden folglich Mitglieder des zu öffent 
lichem Rechte bejtehenden Schulverbandes an ihrem jeweiligen, 
Garniſonorte. 

(Entſcheidung des J. Senates des Königlichen Oberver⸗ 
waltungsgerichts vom 16. Dezember 1893 — I. 1193 —.) 

f. Eine an dahin, dab die Schullajten ganz oder 
zum Theil von den Eigentümern der im Schulverbande be: 
legenen Grundftüde getragen werden, kann ſich in der Provinz 
year bilden (Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts 

d. XVI ©. 277 ff). Diejelbe braucht nicht nothwendig alle 
im Schulbezirke vorhandenen Grundſtücke gleihmäßig zu erfaffen, 
ift vielmehr namentlich) auch in der Weife möglich, daß fie nur, 
bie bebauten Grundftüde, die Hofesftellen im Gegenfage zu den 
unbebauten, bezw. vereinzelten Grundftüden triffl. (8. 5 Nr. 4 
des Entwurfd zu einer Belanntmahung des Hannoverſchen 
Kultusminifteriums, betreffend die Veranlagung und Erhebung 
von .... Schulgemeindelaften, vom 25. Juni 1866, abgedrudt 
bei Schneider und von Bremen, Volksſchulweſen Bd. I ©. 188.) 
Als Ausnahme von der Regel muß fie indes im Streitfale vom 
Schulvorftande bewieſen werden. | 

In dem WWejen der dinglichen Laſt ift e8 begründet, daß 
für dieſelbe im Falle der Dismembrirung des pflichtigen Grund 
ſtücks deſſen ſämmtliche Beitandtheile und Zubehörftüde, fo lange 
nicht rechisgültig ein Anderes feitgefeßt wird, ei bleiben. 
Dieje rechtlihen Wirkungen find es, welche das Geſetz, betreffend. 
die Vertheilung der öffentlichen Laſten bei Grundftädstheilungen zc. 
in der Provinz Hannover, vom 4. Juli 1887 (G. ©. S. 324) 
bei der in den 88. 2, 7 getroffenen Beitimmung im Auge bat, 
daß gleich anderen Abgaben und Leiftungen auch die aus dem 
Schulverbande entipringenden, fofern fie auf dem Grundbeſitze 
haften oder mit Rüdficht auf den Grundbeſitz zu entrichten find, 
der VertHeilung durch den Schulvorftand unterliegen. Das Geſetz 
findet, worauf der Provinziallandtag befonderen Werth gelegt 
hatte (S. 14 Nr. 40 der Drudjaden des Herrenhaufes, Seſſion 
1887) auch auf diejenigen Grundftüdstheilungen Anwendung, 
bezüglich deren eine Laftenvertheilung bis dahin nicht ftattgefunden 
— ($. 13). Demgemäß würde dem Schulvorſtande die Be— 
ugnis zugeſtanden haben und noch jetzt zuſtehen, die Schullaſten, 
für welche einſtmals der Beſitzer des zerſchlagenen Halbhofes 
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inzutreten hatte, auf bie jeweiligen Beſitzer der Trennjtüde ganz 
mabhängig von deren perfönliher Zugehörigkeit oder Nichtzu= 
ehörigkeit zum Sculverbande nody nachträglich zu vertheilen. 
Andererfeit3 bedurfte und bedarf es nad) der Vorſchrift im 8. 10 
uc. a. a. D. im vorliegenden Falle mit Rüdfidht darauf, daß 
ie Schullaft nach Verhältnis der Staatöfteuern aufgebradit 
vird, nicht erft des förmlichen a de um Die 
onft gemeinhin eintretende Folge, daß bis zur endgültigen Ver: 
jeilung die Trennſtücke für die bisherigen Laſten des ungetheilten 
rundſtücks folidariich verhaftet bleiben, auszujchließen. 

Den dringlihen Charakter konnte die Schullaft ungeadhtet 
8 Ueberganges zum Staatsjtenerfuße an fich behalten. (Ent- 
heidungen des Oberverwaltungsgerihts Bd. XVI ©. 282.) 

(Entiheidung des I. Senates des Königlichen Oberver⸗ 
valtungdgeridt8 vom 3. Januar 1894 — 1.5 —.) 

g. 1) Das Gefeß vom 15. Juli 1886 betrifft lediglich die 
Anftellung und das Dienftwerhältnis der Lehrer und der Lehre⸗ 
innen an den öffentlihen Volksfchulen im Gebiete der Provinzen 
boſen und Weftpreußen und läßt die Rechte und Pflichten des 
Yutsheren des Schulorts, abgefehen von dem Rechte der Lehrer: 
präjentation, durchaus unberührt. 

2) Die fortdauernde Gültigkeit des 8. 36 Titel 12 Theil II 
5 Allgemeinen Landrechts ift von dem früheren Obertribunal, 
on dem Reichsgericht und von dem Oberverwaltungsgericht in 
jleihmäßiger Rechtſprechung anerkannt, fpeziel auch für das 
Gebiet der Provinz Pojen (Enticheidungen des Obertribunals 
Bd. XX ©. 385 und Bd. XLVIII ©. 347, Hartmann Zeit- 
chrift 1880 ©. 520, Preußifches Berwaltungsblatt Jahrg. XIV 
5. 354). 

3) Muß ein Dominium aus öffentlich-rechtlichen Gründen 
[3 das Gut im Sinne des $. 36 angefehen werden, wo die 
Schule ſich befindet, fo ift die geographilcdye Lage des Gutes, 
deſſen Bewirthichaftungsart und die hypothekariſche Behandlung 
er das Gut betreffenden privatrechtlichen Verhältniffe auf dieſes 
Berhältnis — jeden Einfluß. 

Entſcheidung bes I. Senates des Königlichen Oberver⸗ 
waltungsgerichts vom 6. Januar 1894 — I. 23 —.) 

h. Sind aud die Einfhulungdverfügungen der Schulauf- 
thtsbehörde an fih und foweit fie organijatorifhe Alte dar- 
tellen, einer Nachprüfung durch den Bermwaltungsrichter nicht 
interworfen, fo bleibt doch andererfeit3 die ‘Frage nach dem 
Träger ber Unterhaltungslaft innerhalb eines neugebildeten oder 

1894. 42 
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anders abgegrenzten Schulverbandes, ganz unabhängig von et: 
waigen 5 der Regierungen hierüber, einzig und allem 
aus dem materiellen Rechte zu beantworten. Und wiedie Regierungen 
im Geltungsbereide der Schleſiſchen Schulreglements feine Land: 
rechtlichen Hausväterjozietäten ins Leben rufen können, jo üt es 
ihnen umgefehrt nicht geitattet, im Gebiete des Allgemeinen Land⸗ 
rechts Schulverbände, ſei es ausſchließlich aus politifchen @e- 
meinden und Gutsbezirken zujammenzufegen, oder einer bereit3 
vorhandenen Eorporativen, aus den Hausvätern gebildeten Schul: 
gemeinde, in deren Bezirke verfafjungsmäßig die Schullaft theil- 
weis oder jelbit ganz von den geſetzlich nicht verpflichteten Ge⸗ 
meinden und Dominien freiwillig übernommen ift, andere Gemein: 
den und Dominien mit der Beitimmung zuweilen, daß nun gleid 
jenen auch diefe als Verbandsgenofjen entipredhend den Normen 
der Schulverfaffung Beiträge zu leiſten jchuldig feien. 

Dem ſteht aud der in der Rechtſprechung feitgehaltene 
Grundſatz nicht entgegen, daß die auf Vertrag oder Dbfervanz 
berubende Verfaſſung eine8 &emeindes, Schule oder ſonſtigen 
tommunalen Verbandes nicht auf die zur Zeit ihrer Entftehung 
dem Berbande angehörig gewejenen Perfonen und Grundſtücke 
befchräntt ilt, fondern als eine Norm des öffentlichen Rechts aud 
alle dem Verbande fpäter zugewiefenen Perjonen und ®rund- 
jtüde erfaßt. Denn bier nit die Einſchulung des Guts, 
ſondern vielmehr diejenige der evangelifhen Einwohner da 
Ortſchaft S. angeordnet worden, und können daher, jenem Grund⸗ 
fage gemäß, auch nur diefe, wie an den Laſten jo an den or: 
theilen des Schulverbandes Theil nehmen, leßteres unter Anderem 
fraft des nunmehr auch ihnen zuftehenden Anſpruchs darauf, daß 
die auf Die Hausväter der ſchon vordem eingejchult geweſenen 
Diſtrikte entfallende Duote der Unterhaltungskoſten, für welche 
nach Gejeßesrecht die Gejammtheit der Hausväter mit Einſchluß 
der neu Hinzugetretenen auflommen müßte, dem Ortsrechte ent: 
ſprechend von den Gemeinden und Dominien übertragen werde. 

(Entfheidung des I. Senates des SKönigliden Oberver- 
waltungsgerichts vom 17. Januar 1894 — I. 68 —.) 

i. Wie bereits in dem im Bande XII Seite 223 der Ent: 
Iheidungen abgedrudten Endurtheile vom 25. November 1885 
ausgeführt und in gleihmäßiger Rechtſprechung feitgehalten it, 
haben die Verwaltungsgerichte über die Anordnung von Neu: 
und Reparaturbauten bei Schulen, welche der allgemeinen Schul: 
pilicht dienen, gegebenen Falls in bemjelben Umfange und m 
ernjelben Maße zu befinden, wie dies den Bezirköregierungen 

vor Einführung der Berwaltungsgericdhtsbarfeit nach $. 18 der 
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NRegierungsinftruftion vom 23. DOftober 1817 (&. S. ©. 248) 
zultand. Eine Schranke in dieſer Beziehung beiteht, abgefchen 
von der aus der Natur des Streitverfahrend folgenden Vors 
ſchrift im Schlußſatze des 8. 79 des Geſetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (&. S. S. 195), wonach 
die Enticheidungen nur die Parteien und die im Streitverfahren 
erhobenen Anſprüche betreffen dürfen, einzig und allein darin, 
daß nad 8. 49 Abi. 2 und 3 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 
1. Auguſt 1883 (©. S. ©. 237) eine Nachprüfung der von den 
Schulaufſichtsbehörden innerhalb ihrer geſetzlichen Zuſtändigkeit 
über die Ausführung von Schulbauten getroffenen allgemeinen 
Anordnungen ſowie der von den Schulaufſichtsbehörden über die 
Einrichtung neuer oder die Theilung vorhandener Schulſozietäten 
für nöthig erachteten Maßnahmen zu unterbleiben hat. 

Die Frage, ob ein viertes Klaſſenzimmer erforderlich, und 
eventuell ob dies in Erweiterung der beſtehenden Schule oder 
dur Gründung einer Zweigſchule in einem der Außendörfer zu 
u it, unterliegt dem freien Ermeſſen des Verwaltungs 
richter3. 

(Erkenntnis de3 I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
geridts vom 14. Februar 1894 — I. 175 —.) 

k. 1) Nach gleihmäßiger Nechtiprechung bildet, wie im 
Geltungsbereiche des Allgemeinen Landredhts, jo in denjenigen 
des code civil die Beichaffung der erforderlichen — feititehenden 
oder beweglichen — Defen ſowie einer Kochvorrichtung einen Theil 
der Schulbaulaft (Entjcheidungen des Oberverwaltungsgerichts 
Bd. XL ©. 181, 192). 

2) Nach den als eine allgemeine Anordirung über die Auss 
führung von Schulbauten im Sinne des 8. 49 Abſ. 2 des Bus 
ftändigfeitögejeges anzufehenden und deshalb den Verwaltungs: 
richter bindenden Beitimmungen des Unterrihtöminifters (Erlaffe 
vom 9. April und 30. September 1879, Gentralblatt für Die 
Unterrichts-Verwaltung S. 362, 695) haben Volksſchullehrer in 
der Regel nur Anfpruch auf eine Familienwohnung von zwei 
ausreichend geräumigen heizbaren Wohnzimmern und einer 
bis zwei Kammern nebit Küche und Vorrathsgelaß, und ift daher 
Die Aufjihtsbehörde nicht ohne Weiteres berechtigt, Heizvor⸗ 
richtungen für Schlaffammern zu verlangen. Sene Beitimmungen 
ftellen jedoch cben nur die Regel, nur eine Richtſchnur für das 
emeinhin zu Gemährende auf und fchließen eine billige Berück⸗ 
tigung bejonderer Umftände des einzelnen Falles nicht un= 

bedingt aus. 

42” 
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. (Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs: 
gericht vom 3. März 1894 — I. 248 —.) 

1. Das Unterrichtsweſen, welche aud die Beauffichtigung 
des Privatunterrihts und der PBrivatichulen mit umfaßt, ift cine 
öffentliche Wohlfahrt3einrihtung des Staates. Die Verwaltung 
besjelben ift, wie in den älteren, fo in den neuen Landestheilen, 
namentlih aud in der Provinz Schleswig-Holftein, nicht den 
Polizeibehörden, jondern befonderen Behörden, den Provinzial: 
Schulkollegien und den Abtheilungen der Regierungen für Kirchen- 
und Schulweſen, in höchſter Inſtanz dem Unterrichtsminifterum 
übertragen (Dienftinftruftion für die Provinzialkonfiftorien vom 
23. Oktober 1817 -— ©. ©. ©. 237 —, Geſchäftsinſtruktion für 
die Regierungen von demjelben Tage, 8.18 — ©. ©. ©. 248 —, 
Allerhödjite KabinetSordre vom 31. Dezember 1825 unter B und 
1.2 — ©. ©. 1826 ©. 5 —, Verordnungen vom 13. Mai 1867 
— ©. ©. ©.667 —, vom 22. September 1867 — ©. ©. ©. 1570 — 
und vom 20. Suni 1868 — ©. ©. ©. 620). Die Wahrung der 
öffentlichen (publiziitiihen) Ordnung auf dem Unterrichtögebiete 
liegt daher als ein Theil der UnterrichtSverwaltung den dafür 
beitellten befonderen Behörden ob. Diefe haben die Befugnis, 
ihren Verfügungen nöthigenfall3 durdy die gejeglichen Zwangs— 
und Strafmittel Nahdrud zu geben und können fich Hierbei ihrer 
nadhgeordneten Organe ſowie erforderlichenfall3 der ftarfen Hand 
der Polizei bedienen (8. 48 des als Beilage zur Regierungs⸗ 
inftruftion abgedrudten Auszuges aus dem Publitandum vom 
26. Dezember 1808 — ©. ©. 1817 ©. 282 —, Entſcheidungen 
des OberverwaltungsgerihtS Bd. XI ©. 401/2). Die Polizei: 
behörden find dagegen in Schulverwaltungsangelegenheiten jelbit- 
thätig mitzuwirken nur zuftändig, ſoweit eine folde Mitwirkung 
entweder durch das Gele ihnen ausdrüdlich zugemiefen ift, wie 
beiſpielsweiſe bei der Feſtſetzung und Einziehung von Schul: 
verſäumnisſtrafen (Entiheidungen des Oberverwaltungägericts 
Bd. VII ©. 217, Erlaß des Unterrihtsminifters vom 4. März 
1863 — Gentralblatt für die Unterrichts-Verwaltung S. 143 —) 
oder ſoweit fie jich nicht bloß aus dem Geſichtspunkte der Urd- 
nung im Schulwefen, jondern ans einem allgemeinen polizei: 
lihen Intereſſe ergiebt. Letztere VBorausfegung trifft im vor: 
liegenden Falle nicht zu. Denn wenn es auch die Aufgabe ber 
Polizei ift, zur Verhütung ftrafbarer Handlungen die nöthigen 
Anftallen zu treffen (88. 2, 10 Titel 17 Theil II des Allgemeinen 
Landrechts), jo iſt damit Doch nicht jede Verlegung des öffent 
lichen Rechts deren vorbeugender Särlorge unterftellt; ſonſt 
müßte, wenn dag öffentliche Recht durch Nichtleiftung von Steuem 
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oder Dienſten, durch Ablehnung oder gejegwidrige Wahrnehmung 
eined Amtes verlegt wird, die Polizei und nicht die bejonders 
Hierzu berufene Behörde den Pflihtigen zur Erfüllung anhalten. 

ine Verlegung der öffentlich rechtlichen Normen für ſolche In: 
ftitutionen, welche nicht in eriter Linie dem Schuße und der Obhut 
der Bolizei anvertraut find, beredhtigt die Ießtere vielmehr zum 
Einfchreiten erft dann, wenn durch die Art oder durch die Aus⸗ 
dehinung, in welcher diefe Rechtsverlegungen bervortreten (3. 2. 
Zumult, Steuerverweigerung in ganzen Bezirken oder — peziell 
da3 Schulwefen anlangend — feuergefährliche Beichaffenheit des 
Schulhanfes) zugleich eine Störung der öffentlichen Ruhe oder 
Sidyerheit, Gefahren für das Gemeinwesen entitehen. 

(Erfenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltung3- 
geriht3 vom 7. März 1894 — I. 262 —.) 

m. Muß angenommen mwerden, daß die für Gut und Stadt 
beftehende Volksſchule zu N. eine ftädtifche ift, fo folgt die Ver: 
pflihtung des Klägers als Gutsbeſitzer zur Leiftung des Schul: 
unterhaltungsbeitrages aus der Eigenichaft als zur Schuljozietät 
gehöriger Hausvater. In diefer Eigenjchaft wurde dadurd nicht? 
geändert, daß er Rittergutsbejiger und Nachlomme der früheren 
Mediatherren war. (Erlaß des Unterrichtsminifterd vom 7. Januar 
1860, Minifterialblatt der inneren Verwaltung S. 15; Endurtheil 
des Dberverwaltungsgerichts vom 16. Mai 1885 — Enticheidungen 
Bd. XII ©. 204 — und Endurtheil des Oberverwaltungsgerichts 
. Sanuar 1892 -- Preußifches Verwaltungsblatt Jahrg. XIII 

. 269.) 
(Entiheidung des I. Senates de8 Königlichen Oberver: 

maltungsgericht8 vom 17. März 1894 — I. 306 —.) 

n. Unter „neuen oder erhöhten Leiftungen“, für welche im 
Sirme des Gefehes vom 26. Mai 1887 (G. S. S. 175), fofern 
fie der Beftimmung der Verwaltungsbehörde nach deren Er— 
meffen unterliegen, in Ermangelung des Einverftändnifjes der 
Berpflichteten ein beſonders geordnetes Feſtſtellungsverfahren vor 
den Beichlußbehörden eingeführt ift, find — wie aus dem Wort 
laut und der Entitehungsgeichichte des Geſetzes Har erhellt und 
von dem DOberverwaltungsdgericht wiederholt (Entjcheidungen des 
Oberverwaltungsgerichts Bd. XXII ©. 149 — vergleiche ferner 
Bd. XVII 5. 266) dargelegt ii — ausſchließlich Diejenigen 
Leiftungen zu verftehen, bei welchen die Verpflichtung aus einer, 
dem Ermefjen der Behörde Spielraum laſſenden abjtrakten Norm 
entipringt und daher im ftreitigen Einzelfalle erjt unter Zugrunde— 
legung diefer Norm nach behördlichem Ermefjen durch eine kon— 
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trete Anordnung noch näher beitimmt und feitgeitellt werden mıf. 
Dabingegen find von der Feſtſtellung durch die Beſchlußbehoͤrden 
ausgenommen und der Zuſtändigkeit der Auffichtsbehörde vor 
behalten alle Leiftungen, welche jeden behördlichen Ermeſſen zu 
folge ihrer Regelung durch Spezialgeſetz (3. B. Lehrerpenfionen, 
Neliktenbeiträge) bezw. durch rechtsbeitändige Normen der ör 
Iihen Schulverfaffung oder aber dadurch entzogen find, daß fe 
bereit3 vor Erlaß des Geſetzes von zujtändiger Seile 
ihrem Betrage nach feitgeftellt waren. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Obervermaltung: 
gerihts vom 17. März 1894 — I. 307 —.) 

o. In der Provinz Hannover bildet nad) dem Geſeß vom 
26. Mai 1845, betrefrend das chriſtliche Volksſchulweſen, die 
Konfeifionsverwandtichaft feine unerläßliche Vorbedingung für de 
Zugehörigkeit zum Verbande einer chriftliden Volksſchule. 

(Enttcheidung des I. Senates des Königlichen Bberer 
waltungsgericht8 vom 27. März 1894 — I. 341 —.) 

KRichtamtliches. 

1) Geſchichte des Vereins zur Beförderung der mir 
Ihaftlihen Selbſtändigkeit der Blinden. 

Die lebten 25 Jahre der Blindenbildung haben ergebe, 
daß die frühere Auffaſſung, zu jeder gemwinnbringenden Arhei 
fei das Auge unentbehrlid und der Blinde vermöge fi übe | 
die Stellung eines Almojenempfängers nicht zu erheben, ct 
irrige ift, fie haben die Leiftungsfähigkeit des Blinden nidt mi 
auf mufifaliichem, fordern auch auf gewerblichen Gebiete erwietn. 
Die Gegenwart findet den blinden Handwerker in erfolgreihen 
Wettbewerb mit dem fehenden, dies jedoch nur unter eine 
beitimmten Borausjegung. Durd den Mangel des Aug: 
lichts an dem lebendigen Verkehr mit der Außenwelt gehindet, 
bedarf der blinde Arbeiter mannigfach, namentlich bei dem Abich 
feiner Arbeitserzengniffe der Hilfe. Fehlt Diefe, fo bleiben jein 
Waaren unverfauft, ihm entfällt nad) und nach der Muth, de 
Kraft erlahmt, er finkt zurück auf die Stufe des Almofenempfängat 
und ift dann meistens auch gebrodhen an feinem inneren Menden 
Dies zu verhüten, hat der „Vercin zur Beförderung der wink 
ſchaftlichen Selbftändigkeit der Blinden“ fi zur Aufgabe gefelt 
Er will feinen Pfleglingen, zunächft den aus ber Königliche | 
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Blindenanftalt in Steglig entlaffenen Zöglingen Helfen, durch 
ihre Arbeit Erwerb und in ihrer Arbeit als in ihrem Berufe 
innere Befriedigung zu finden, fie follen, wirthichaftlich felbjtändig 
geworden, den Segen der Arbeit an ihrem äußeren und inneren 
Menſchen erfahren. 

Wenig ermuthigend waren die erjten Schritte zur Gründung 
des Vereins; Hocherfreulihd it die von Jahr zu Jahr fort: 
geichrittene Entwidelung desjelben. 

Als durch Entlaſſung gewerblid) durchgebildeter Zöglinge 
aus der Königlichen Blimdenanftalt die Vorbedingungen für eine 
Bereinsthätigkeit in der beregten Richtung vorhanden waren, er: 
ließen am 20. Suni 1886 der Vize-Präſident des Königlichen 
Provinzial-Schulfollegiums Herwig und der Direktor der König 
lihen Blindenanftalt Wulff in Stegliß eine Einladung zur Be: 
ſprechung der Angelegenheit auf den 29. Juni nach der Blinden 
anftalt in Steglit. Bon den Eingeladenen erſchien nur einer. 
Nah einer zweiten Einladung erfolgte dann am 12. Dftober 
1886 die Konjtituirung des Vereins unter Annahme eines vor= 
gelegten Statuten- Entwurfs; audy die in diefer Verſammlung 
aufgenommene Verhandlung trägt nur 7 Unterfchriften. Aber 
das ſtill und Hein begonnene Werk erftarkte bald, der Gedanke, 
der Blinde fol aus der traurigen Lage des. Almojenempfängers 
berausgehoben werden, cr fol thatfräftig in das allgemeine 
Erwerbsleben mit eingreifen, joll von feiner Hände Arbeit ſich 
nähren und in der bürgerlichen Gejellichaft eine felbitändige 
Stellung ſich erobern, 618 dahin Hier neu, fand fchnell ver- 
ſtaͤndnisvolles Entgegenkommen. Bahlreihe Freunde wurden dem 
Verein gewonnen, reichlich floffen die Gaben. Die Behörden 
kamen den Bitten und Anträgen des Vorftandes mit Wohlmollen 
entgegen. Das erite größere Geſchenk — 400 M — überwies 
der Herr Minilter der geiltliden Unterrihts: und Medizinal: 
Angelegenheiten dem Verein. Die von dem Herrn Ober-Präſi— 
denten bemwilligte Kollekte in Berlin brachte das Dreifache des 
nad fonftigen Erfahrungen von anderer Seite erwarteten Er⸗ 
trage3, über 13000 A. Ein Borftandsmitglied ſchenkte 1000 M., 
der Bater eines leider früh verftorbenen Zöglings der Stegliger 
Anitalt 5000 M, mehrere BVereinsmitglieder zeichneten Jahres⸗ 
beiträge von 50 und 100 A, in rührenden Formen gingen 
mande Spenden ein. Die Opferwilligfeit des Publikums für 
die Vereinszwecke iſt heute, im achten Sa feiner Arbeit, dem 
Verein in unverminderter Kraft erhalten, Die hohen und höchſten 
Behörden unterjtügen das Werk ftetig, Ihre Majeltät die Kaiferin 
hat demjelben wiederholt Ihr Allerhöchſtes Wohlmollen bezeugt 
und Hilfe gewährt. So von Hoch ımd Niedrig, Reich und Arm 
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gefördert, Hat der Verein einen raſchen Aufſchwung genommen 
und fich jchnell in auch von den Trägern der Arbeit ungeahnter 
u aber in den von vornherein vorgezeichneten Bahnen ent: 
widelt. 

Sm Dftober 1886 beganı der Berein jeine Arbeit an acht 
Pfleglingen, jet zählt er deren 47:27 männliche und 20 weib: 
Iihe. Dem Gewerbe nach find es: 11 Seiler, 15 Korbmadher, 
1 Bürftenbinder, 18 Bürftenbinderinnen, 2 Druderinnen für 
Blindenschriften. Unter den 47 Pfleglingen haben nur 3 Lörper: 
lich ſchwache und unbeholfene Zöglinge troß erniten Strebens 
und Fleißes nicht die. Fähigkeit erlangt, den vollen Lebensunter⸗ 
halt zu verdienen; 44 beſitzen diefe Fähigkeit nicht nur, fe 
a auch den für die täglichen Lebensbedürfnijfe nöthigen 

erdienft gefunden. 
Die Stellung des Vereins zu feinen Pfleglingen will eine 

väterlih fürjorgende jein, die den Bedürfniffen des Einzelnen 
Rechnung tragend, jederzeit a Stärkung und Hilfe bringt 
Der Blinde wird bei der Entlaffung aus der Bildungsanftalt 
ausgerüftet mit Arbeitsgeräthen und Robitoffen, e8 wird ihm 
ocholfen bei dem Aufjuchen eines für den Abſatz der Waaren 
genen Wohnortes und einer paflenden Wohnung. Der 

erein gewährt Arbeitsrohitoff auf Kredit und Darlehen zu ge 
Ihäftlihen Zwecken, er verforgt die in Steglitz wohnenden Pfleg: 
linge dauernd mit Arbeit und übermweilt den entfernt wohnenden 
in Seiten mangelnden Abſatzes Arbeitaufträge oder nimmt ihre 
Waaren in fein Lager auf. 

Für die weiblichen Pfleglinge ift im Jahre 1888, für bie 
männlichen 1893 ein Vereinshaus, ein Heim gebaut worden. 

Der. Berdienit von weibliden Handarbeiten reiht erfahrungs- 
mäßig für den Lebensunterhalt nicht aus, die einträglichite Arben 
für da8 blinde Mädchen ift nach den bisherigen Erfahrungen 
das Bürltenbinden. Das Mädchen zieht täglich 2000 bis 3000 
Büritenbüfchel ein und verdient damit 1 bi8 2 .#. Für de 
Bürften wird e3 aber in der Heimath feinen genügenden Abjay 
finden, darum war es geboten, in der Nähe der Großſtadt 
eine Arbeitsftätte zu fchaffen. Dazu kam ein Anderes. Die 
arme Blinde wird, aud wenn fie eine fehr tücdhtige Arbeiterm 
ist, von feltenen Ausnahmen abgejehen, unverheirathet bleiben. 
Sie hat darum das Bedürfnis nach Anlehnung, nach einer Ge 
meinſchaft, die mit ihr gleich fühlt, die Verftändnis bat für ihr 
Denken, ihre Freuden und Leiden. So ift für fie eine dauernde 
ga in der Nähe der Blindenanftalt das Angemeſſene umd 

uͤnſchenswerthe. Arbeitsbedürfnis und Herzensbedürfnis wieſe 
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alfo hin auf den Bau einer bleibenden Heimftätte für Mädchen, 
eines Mädchenheim in Steglig. 

Der Bauplan eines ſolchen Haufe wurde im Januar 1888 
angefertigt, Johannis 1889 wurde das Haus von 9 Mädchen 
bezogen, am 13. Februar 1890 fand jeine Einweihung ſtatt; 
jegt ilt e3 bis auf den letzten Raum beſetzt. Es wird bewohnt 
von der Hausmutter und 26 blinden Mädchen, 20 Bereins- 
piegligen und 6 in fpäterem Lebensalter erblindeten Mädchen, 
ie in der Königlichen Blindenanijtalt ihre Ausbildung empfangen. 

Gegenwärtig find die Bläne für einen Ermweiterungsbau zur Auf- 
nahme von no 40 Mädchen in Arbeit. - 

Bei dem Bau des Männerheim lag ein anderer Gedante 
zu Grunde, als bei dem Mädchenheim. 

Für das blinde Mädchen joll das Heim, wie wir gejehen 
et eine Dauernde Heimftätte fein. Nicht jo bei dem blinden 

anne. Der Drang nad) Selbftändigfeit ift bei ihm größer; 
reiht jeine Ermwerbafähigfeit dazu aus, jo will er heirathen. In 
dem Lebensgang des blinden Handwerkers beitand aber eine 
Lüde. Der Sehende findet nad) der Lehrzeit als Geſelle eine 
Uebergang3zeit aus der vollen Gebundenheit des Lehrlings im 
die volle Freiheit des Meifters, in der er ſich in feinen Leiltungen 
vervolllommnet, an Jahren und damit an Erfahrung und Urtheil 
zunimmt. Dem Blinden fehlt diefe Uebergangszeit. Die Ver⸗ 
ſuche, ihn bei einem jehenden Meifter in Arbeit zu geben, haben 
nicht den erhofften Erfolg gehabt; daher mußte man ihn uns 
mittelbar nad) erfolgter Ausbildung felbitändig arbeiten Lafjen. 
Die daraus ſich ergebenden ebelftände find oft recht ſchwer 
empfunden. Hier jol das Männerheim Helfend eintreten. Das⸗ 
jelbe joll dem blinden Handwerker eine Vebergangswerfitätte 
fein, in der er während eines 3- bis bjährigen Aufenthaltes mit 
Arbeit verforgt wird, von feinem Verdienſt feinen Unterhalt be- 
jtreitet, in feiner Arbeit fiherer, an Erfahrung reicher, an Urtheil 
reifer wird. | 

Das Männerheim, deilen Bau im Herbft 1892 begonnen 
wurde, it am 1. Oktober 1893 von 6 und am 1. April d. J. 
von weiteren 5 Bereinspfleglingen bezogen; außerdem Haben 
4 Späterblinbete zwecks ihrer gewerblidhen Ausbildung in der 
Blindenanftalt dort Wohnung genommen. 

Der erwachſene Blinde jehnt fich gleich dem Sehenden nad 
einem gewiſſen Maß perſönlicher Freiheit; darum ift das Verhältnis 
der Bewohner des Männer: und Mädcdhenheim zu dem Verein 
da8 des Miethers zu jeinem Hausherren, jelbjtveritändlich müjjen 
in den Räumen Ordnung und gute Sitte eine Stätte finden, 
aber es herrſcht fein Anftaliszwang. Das innere Band zwiſchen 
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den Bewohnern und dem Geichäftsführer des Vereins, als 
welcher der Direktor der Blindenanftalt bisher fungirt hat und 
unzweifelhaft jtetS zu fungiren haben wird, wirft mehr und muß 
mehr wirken, als äußerer Zwang zu wirken vermöchte. 

Beide Heimftätten bieten den Bewohnern freundliche, ge- 
räumige und gejunde Wohnungen. 

Seder Hat feine Stube, oder zwei bewohnen ein Zimmer. 
Es ift eine Freude zu jehen, wie die Bewohner auf Sauberkeit, 
Ordnung und — einen gewiſſen Schmud halten. Faſt überall 
findet fih eine Schlaguhr, Hier find Blumen in Töpfen, dort m 
Vaſen, bier fingt ein Kanarienvogel, dort ſchmücken Bilder die 
Wand. Mehr aber nod) erfreut ſich da8 Herz an dem Frieden 
in den Häujern. Das Männerheim üt ja erit vor kurzem be: 
dogen: in dem Mädchenheim Hat es aber in den 4 Jahren feines 

ewohntſeins noch nie der Schlichtung eines Streites zwiſchen 
Bereinspfleglingen bedurft. 

Die Heimbewohner und -Bewohnerinnen haben die gefammten 
Koſten ihres Unterhaltes von ihrem Verdienſt zu deden. Die 
Mädchen, die ihre Stuben felbit fegen, zahlen nad) der Größe 
des Zimmerd und je nachdem fie ein 33 allein oder zu 
zweien bemohnen, 50 bis 100 M Wiethe für das Jahr, Die 
männlichen Blinden, denen die Stuben gefegt und Die 
emacht werden, 70 bi8 120.4. Im Mäddyenheim, das eine 

Sausmutter hat, kocht diefe das Mittagelien; die Koften werden 
repartirt, die Portion Stellt fich durchweg auf 30 Pf. Die übrigen 
Mahlzeiten bejorgen fich die Mädchen jelbit, fie kaufen die dazu 
nöthigen Speifevorräthe. Den männlichen Blinden ift freigeitellt, 
bei dem für das Männerheim eingejegten Hausvater oder be 
einer Familie in den Gebäuden der Blindenanftalt nach freier 
Vereinbarung volle Beköftigung oder nur das Mittageſſen zu 
nehmen. Sie ejjen thatfächlich bisher bei ihrem Hausvater und 
zahlen für volle Koſt den Tag 75 Pf. 

Die Schüßlinge des Vereins follen von dem Ertrag ihrer 
Arbeit leben, von dem Arbeitsverdienft hängt ihre Eriftenz ab, 
in dem Abjab der Arbeiten liegt darum der Schwerpunkt der 
Vereinsthätigkeit. Es Hat Zeiten gegeben, wo die Auffindung 
von Beihäftigung ſchwere Sorgen machte, wo die bange Frage, 
was wird werden, kaum weichen wollte. In keiner Roth iſt aber 
die Hilfe ausgeblieben, wenn fie am größten war, iſt die Hilfe 
oft am durdhgreifenditen eingetreten, und erfreulich und ermuthi⸗ 
gend zugleich it die vom Verein gemachte Erfahrung, daß g 
über dem Wachen der Zahl der Vereinspfleglinge von 8 auf 47 
die Arbeitsaufträge doch noch ganz weſentlich über dieſes Zahlen 
verhältnis hinaus zugenommen haben. Damit hat fi auch der 
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Berdienit des Einzelnen gehoben, es find aud der Eifer und 
die Schaffensfreudigkeit gewachſen. Die Mehrzahl der Vereins 
pileglinge Hat Ueberſchüſſe in die Sparlafje gegeben. Betrug 
der Durchichnittöverdienit des Einzelnen im Mädchenheim in dem 
eriten Jahr etwas über 300 M, fo üt er in den lebten beiden 
Jahren über 500 M gelommen. Manche Mädchen Haben den 
Wochenreinverdienſt zuweilen auf 18,20 und 20 M gebradt; ein 
Seiler bat fogar einigemal die Woche — dies waren jedoch 
Ausnahmefälle — 34 M verdient. Als es im Mai und Juni 
vorigen Jahres gelang, Abſchlüſſe über Lieferungen im Werthe 
von nahezu 40000 M zu machen, und die Arbeiten in den eriten 
Wochen drängten, übertrafen die Leiltungen der Blinden alle 
Erwartungen. — Sn dem Rechnungsjahre 1. April 1892/93 
jind an Bereinspfleglinge gegen 7000 M Arbeitslohn gezahlt, 
in dem Jahre 1. April 1893/94 — 13977 AM. In der Seit 
1. April 1892/93 find in der Königlichen Blindenanitalt von 
deren Böglingen und den bier beichäftigten Vereinspfleglingen 
Arbeiten im Werthe von 41 724 MH geliefert, in dem jebt ab⸗ 
— Rechnungsjahr 1893/94 ſteigt der Werth der gefertigten 
beiten auf ca. 90000 M. Klagten auswärts wohnende Pfleg» 

Iinge über Mangel an Urbeit, jo konnte von hier aus geholfen 
werden, mehrere Male find folche auf ihren Wunſch hier einige 
Zeit beichäftigt worden, und fehrten fie dann mit einem Stüd 
Geld in der Taſche nad Haufe zurüd. 

Sn der Arbeit beruht die Exiſtenz unjerer Blinden, darum 
it der Verein dankbar für jeden, auch den Eleiniten Arbeits⸗ 
auftrag. Es ift nah und nad gelungen, auch einen feiten 
Kundenkreis zu gewinnen. Mehrere Truppentheile pflegen bet 
ihm ihren Bedarf an Bürften, namentlid) an Kardätichen zu 
decken. Feſte Abnehmer von Pferdebürften find der Kaijerliche 
Marftall, mehrere Königliche Geftüte, die Landgendarmerie, die 
Sroße Berliner Pferdebahn-Aktiengeſellſchaft. Bindfaden wird 
an eine Zahl von Boftämtern und Papierfabrifen geliefert, Zug⸗ 
ftränge an da3 Boftfuhramt in Berlin, Wilchitride zur Reinigung 
der Sewehrläufe an die Artilleries-Werkitatt in Spandau. Zum 
1. April d. 3. Hat der Verein in Berlin einen Laden mit Werks 
ftatt eingerichtet. 

Der Bau ber Heimftätten und der Ankauf des Terrains, 
auf dem bieje ftehen, ſowie die anf dem Terrain nothwendigen 
Erdarbeiten haben einen Koftenaufwand von ca. 180 000 A be⸗ 
anſprucht, wozu dann nad und nad noch die Ausgaben für 
das Mobiliar der le gefommen find. Won dein Ge— 
fammttojten Haben jalt 90000 A bezahlt werden können, 
90 000 A find angeliehen. Wohl können die auf diefe Hypo⸗ 
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eimjtätten gezahlt werden, dennoch würde der Verein ſchwerlich 
ich entichloffer haben, ſolche Schuld auf fih zu nehmen und 
azu noch an einen Anbau des Mädchenheim zu denken, wenn 

ihm nicht durch den Herrn Minifter der geiftlichen zc. Angelegen⸗ 
eiten eine ganz bejonder8 werthvolle Unterftügung dadurch zu 

eil geworden wäre, daß diefer dem Verein für die Aufnahme 
einer gewiſſen Zahl von Zöglingen der Königlichen Blindenanftali 
in Wohnungen des Männer- und Mädchenheim auf einen Zeit 
traum von 30 Jahren die Zinfen eines der Königlichen Blinden: 
anſtalt zugefallenen Legates von ca. 80 000 M überwieſen bat. 

Die Leitung des Vereins Hat ein Vorftand, der fich zur Zeit 
wie folgt zufammenfeßt: Tappen, Geheimer Dber-Regierungs: 
rath, Vorligender, Scholz, Prediger, Stellvertreter, Wulff, 
Blindenanftalt3-Direktor, Gefhäftsführer, Zimmermann, Amts: 
vorfteher, Schagmeilter, Havemann, Provinzial-Schul-Sekretär, 
Schriftführer, Bertram, Geheimer Regierungsrat, Flinſch, 
Fabrikant, Friedheim, Ober-Regierungsrath, Frau Bumpredt, 
Nentiere, Herrmann, Provinzial Schulrath, von Levepomw, 
Wirklicher Geheimer Rath, Landesdireftor, Matthies, Lehrer, 
Frau Martha Raven, Dr. Schneider, Wirkliher Geheimer 
Ober-Regierungsrath, Veit, Geheimer Kommerzienrath, Wuthe: 
now, Prediger. 

Er entfallenden Zinſen aus den Miethserträgniffen der 

2) Preußiſcher Beamten-Berein. Protektor: Seine 
Majeftät der Kaijer. 

Der Preußiſche Beamten-Berein in Hannover ſucht auf der 
Grundlage der Öegenfeitigkeit und Selbfthilfe die wirthichaftlichen 
Berhältnifje des Beamtenjtandes zu Heben. 

Zu diefem Zwecke fchließt derjelbe Lebens-, Kapital-, Leib: 
rentens und Begräbnisgeld-Verfiherungen ab und gewährt feinen 
Mitgliedern Kautions- und andere Bolicen-Darlehen. 

Aufnahmefähig find Reich3-, Staats: und Kommunalbeamte, 
Geiſtliche, Lehrer, Rechtsanwälte, geprüfte Ardjitelten und Ins 
enieure, Redakteure, Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheler, 
Pie die im Worbereitungsdienfte zu Diefen Berufszweigen 
ftehenden Perſonen im Deutichen Reiche. 

Die Lebensverfiherung behält auch im Kriegsfalle bis zur 
Höhe von 20000 A ohne Zahlung eines Prämienzufchlags 
oder einer Kriegsprämie ihre Gültigkeit, wenn die Berficherung 
am Mobilmadhjungstage mindeitens drei Monate in Kraft war. 
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Nah dem big jept erjchienenen 17. Gefchäftsberichte betrug 
der Berjicherungsbeitand Ende 1893: 
20087 Lebensverſicherungs-Policen über. . . 88229500 M 
17586 Kapitalverfiherungs-Policen über . . 17110150 „ 
1216 Begräbnisgeldverfiherungs-Policen über 2997300 „ 

341889 108336950 AH 
und 544 Leibrentenverfiherungd-Policen über 203110 M jähr- 
liche Nente. 

Die Gewinn: und Verluſt-Rechnung für 1893, ſowie bie 
Bilanz lauten nach dem Gejchäftsbericht wie folgt: 

(fiehe S. 646 u. folg.) 

Das eigene Vermögen des Vereins, welchen Paſſiva nicht 
gegenüber den, beläuft ficy bereit3 auf 2842896 M 34 Pf. 
us den Zinſen dieſer Fonds können ſämmtliche Verwaltungs 

koſten beſtritten werden, ſo daß die ganzen Ueberſchüſſe den Ver— 
ſicherten zu Gute kommen. 

Fur die erſten 17 Geſchäftsjahre find den Vereinsmitgliedern 
3351491 AM 46 Pf Dividende gezahlt worden, wovon auf das 
Sahr 1893 — 545759 M 54 Pf entfallen. 

Sn demjelben Zeitraum wurden an fälligen Lebensverſiche⸗ 
rungsſummen 4300134 A 92 Pf gezahlt. 

Sn der Sterbefafje kann ein Begräbnisgeld bis zu 500 M 
auch auf das Leben der Frau und fonjtiger Familienangehörigen 
verfichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztlichen 
Unterfuchung bedarf. 

Das am 1. Sanuar 1893 in Kraft getretene neue Kautions— 
Darlehns-Reglement ermöglicht den Mitgliedern des Beamten 
Vereind die Stellung von Kautionen unter den vortheilhaftelten 
Bedingungen. 

Die Direktion des Preußischen Beamten-Bereims in Hannover 
verjendet auf Anfordern die Drudjachen des Vereins unentgelt- 
lich und portofrei, ertheilt auch bereitwilligft jede gewünſchte 
Auskunft. | 
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Einnahme. A. Gewim⸗ mu 

M \F M Mm 
1. Neberträge aus dem Borjaßre: | 

a. Ueberſchuß aus 1892, zu vertheilen in 1898 — 764 an 
b. Prämien-Referven Ä 1. für Lebensverfiherungen . . . 110285712]55 | 

2. » Sterbelajfenverfiherungen 239 590|80 I 
3. » Rentenverſicherungen ; 1 995 573/17 
4. » SRapitalverfiherungen .17 158 082136 | 
b. » Sapitalien aus Sebensverfijerungs- 

Dividenden . . 
c. Brämienüberträge 
d. Schabden-Rejerve 

für Sterbefälle der Lebensverfiherung . . 
= nicht abgehobene Rapitalverfiherungen : 
. Sterbefälle der Sterbelaffenverfiherung . 

e. Dividenden zur Auszahlung an die 
auf Zodesfall Verfiherten 
1. Ende 1892 nicht abgehobene Lebensver- 

fiherungs- Dividenden . . 
2. Aus dem Ueberfhuffe von 1892 find den 

Lebensverſicherten als apa über« 
wieſen .. 462 674/86 

T. Dane Seierhen 
1. Sicherheitsfonds . . 1 882 40913 

Zumeifung aus dem Ueberjäuß von 1892| 229 254109 
2. Ertra«Sicherheitsfonds . 
3. Rautionsfonds . . 63 864118 

Zuwachs im Jahre 1898 . 9 914/51 
n a Mafende für a an Police. 
darichen . . s — 
Töchterfonds 1 08408 
Zuwachs im Sabre 1898. . . 41 

— 1— 

SQ We 

6. Beamten-Penfionsfondse . b4 EHHr 68 
Zuwachs im Jahre 1898 . 25 EHHr 38 

7. Kriegs Refervefondse . . 2 2 2. , — — 
8. Dividenden-Reſervefonds 182 120/98 

Zuwachs im Jahre 1898 . 47 25118 
9. Richt erhobene ——— aus IB ebens 

verſicherungen. Zu 
10. Ni Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge, 

bobener Kapitalverfiherungen . - : = 

2. Brämien-Cinnahme: 
8. für en auf;den Todesfall. [2 907 419]22 
b. «= Sapitalverfiherungen auf den Erlebensfall = 
c. s GSterbefafjfenverfiherungen > .....f1 9610119 
d. s Rentenverficherungen 898 811j16 
e. + Sapitalverfiherungen . 1 000 8604 
f. ⸗- zur Sapitalanfanımlung vermanble = 

bensverfiherungs- Dividenden . 

481 en 19 160 720:59 
| 

| 
| 

| 

48 210.75 

495 819187 

1 611 663143 
682 12 ” 

78 278,69) 

7 ai 

1 075.89 

80 026)%. 
500 0001 

179 872:2: 

4 * 

21 — 

108 1389141 4 510 240 
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1. Bertheifung des Heberfcnufjee and dem 

a. zum Siärrheitäinne Ä Be ; 
= Beamten-Benfionsfonds . : Kr 

ce. zu Dividenden an Rebensverficherte.. Na: 
d. zum Dividenden-Refervefonds — 

ee OR A Bahie 
ezahlt 

b. ———— 

3. Schãden im re 
a durd Sterbefälle bei Zodesfallver«- 
ee 
A ezahlt für Lebensverfiherungen . 

eüt für Lebensver 
a. —* in Eterbefaffenoer 

erungen . 
cherungen 

B. zurüdgeftellt für Sterbelaffenverfiherungen 
b. für Kapitalien auf ben Erichensfall. 
c. en 

gezahlt. 
8. urügefteilt 

d. Dar e „male gewordene Berfiger. 

— apitalverfiherungen 
Kapitalanfammlımngen aus” vibensver. 
ſicherun — J —— 

ß. zurũckgeſtellt 
—*— abgehobene Guthaben aus fällig g 
wordenen Rapitalanfammlungen aus 
bensverfiherungs-Dividenden . 

4. Anßgaben für vorzeitig aufgelöfte Verficheruugen 
a a a FEDNEDEN Denen 

It 
F an cheilt 

ezahlt. 
— — 35 geſteilt 

—— Rapitaloerficherungen 

e⸗ 

e⸗ 

EZ 
‘ 

Behobene Rapitalanfammlungen aus Le⸗ 
" BenSverfigerungs-Biibenben 

a. gezahlt. 
B. urüdgeftellt . 

d. 2 gehobene —E—— 
ezahlt 

ß. 6. Aurüdgefteilt . . 

5. — ⏑⏑⏑ ⏑ — an bie 

a wi für 1892 . . 
= die Bo rjahre 

b. zurüdgeftet für 1882 ; 
die Borjahre 

Ausgabe. 

764 180/29 

48 210175 

706 974150 

76 315|— 

685 664|61 

190 709119 

496 819/37 
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Einnahme. 

3. Binfen und Miethserträge. 
inſen 
für Hypotheken 
- Rautions- und Policendarlehen } 
auf Effelten . und ; 
⸗ Vantguthaben 

b. Miethserträge aus den Bohmungen w im & 
Ihäftshaufe Rafhplag 18 . . 

4, Rurögewinn aus verlauften Effelten 

5. Bergütung für Rückverſichere. 

6. Sonftige Einnahmen: 
Konventionalftrafen für Wiederintraftfegung 
von Lebens- und Sterbelafjenverfiherungen 

Nicht abgehobene 0. 
denden aus 1882 . 

Activa. 

ur 00 ...h — 

2. Grund 
Geſchaͤftshaus in — rd Spa 18 . .| 228 89419 
A 1%% Abſchreibu : F 2 288 221 160% 

(Brichsericag. 100 — = 870 =. \ 

3. Sypotheln . . . . BE 1 664 215198 

4 Dahn a ep ee — 

Werthpapiere: 
400000 M 40/0 —* u. — ka 

faufspriis . . .| 420 248|78 
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Beriuft-Rechnung. Ausgabe. 
M D M D 

6. Rüdverfiherungs-Bräwin -. - - - . . . — — 
7, Agenturprovifionen.. . . u — — 

8. Berwaltungskoſten einſchl. * Stenern. 5 — — 10s 80047 

9. Abſchreibun 
1% auf Grundſtück Rafdplap Nr. 13 von 

228 894,90 AM 2233195| - 
25°%% auf Utenfilien von . . 6121,30 = 1 580/33 3 764128 

an en 
1L Brämienüberträge. . . 

12, Brüämien-Referven Ende 1898: 
a. für Lebensverfiherungen — 
b. ⸗Sterbekaſſenverſicherungen. 
ce. ⸗Rentenverſicherungen 
d. ⸗-Kapitalverſicherungen. 
e. ⸗ ——— aus Le ensverfiherungs-Divi- 

denden 22 091 814/09 

18. Sonftige Beferven: 
1. Sicherheitsfonds ; 
2. Rautionsfondg . 
3. Sicjerfeitsfonbs fi für Berufe an Policendar- 

t. Töchterfonds b 
. veamien⸗Penfionsſonds 
. Kriegs⸗Reſervefonds. 
. Dividenden-Refervefonds 

14. Sonftige Ausgaben: 
Durch Beihluß der 16. Generalverfammlung ift 
sa Ertra-Sicherheitsfonds aufgelöft und find 
— 
a. zum Kriegs-Reſervefonds. .. . B65600 000 — 

Divi enden-Refervefonds . > 2. .1 182 120]98| 682 120/98 
erwendet. 
5. Uber > en 985 98290 

29 090 029/86 

2 452 672|98 179 872]27 

1. Dezember 1893. Passiva. 

1. Altien- oder Garantie-Kapital: 
Siehe die unter 2 und 8 fpeciell aufgeführten 

in Baar vorhandenen Refervefonds.) 

2. Kapi —— 
Zicherheitsfondse . . 1 611 663/48 

3. Special-Referven: 
2 — für Sue, an —— 

eben . . x 
. Kautionsfonds . 
. Zödterfonds . 
. Beamten-Benfionsfonds . 
. Kriegs-Refervefonds . 

1894, 48 



650 

6551500 M 31/%/0 Deutſche NReichsanleihe, Kurs⸗ 
werth am 81./12. 98, bezw. Anlaufspreis . 

200000 M Hannov. Landestreditobligationen, 
Kurswerth am 81.112. 8 . » . 2 20. 

6. Darlehen auf Bolicen: 
a. Bolicendarlehen innerh des Nüdlaufs- 

WErtDeB 9: 2 ee a ee 910 508/72 
294 955174 b. Policendarlehen unter Stellung von Bürgen 1 205 459.46 

7. Kautions⸗Darlehen an verfiherte Beamte . | — |—| 108327706 
8. Neihsbentmäßige Weil - - - - = - - ” = - 

9. Guthaben bei Baufhäufern: 
a. Guthaben bei der Reihsbant. . . . . . 8 101187 | 
b. Bantier-Guthaben, gededt durch Fauftpfand x 

an Werthpapieren. 2 00a 119468156] 127 566 66 

10. Guthaben bei anderen Berfiderungd-Gefeli- 
Üben rn = = .E 

11. Rüdftänbige Zinſen: | 
Am 81. Dezember 1898 nody nicht fällige, auf = 

das Jahr 1898 fallende Zinn . . . . . — 226 416,18 

14. Baare Kaffe am 31.112. 18093 . . . . . 36 78051 
15. IZumentar . > 2er. 

Abfchreibung 25% - > >22... 
16. Sonftige Altiva: 

Eiferne und fonftige laufende Vorfhüffe. . - 

3) Zufammenjitellung der im Reffort des Minifteriums 
Der geiltliden, Unterrihts= und Medizinal-Angeleger: 
en während des Jahres 1893 durch Allerhödfte Er: 
affe genehmigten Schenkungen und legmwilligen gu 

wendungen. (Nah Kategorien geordnet.) 

Auch im Jahre 1893 Hat ſich der Wohlthätigkeitsfinn de 
Bevölkerung durch Schenkungen und Zuwendungen an inländi 
— und andere juriſtiſche Perſonen in reger Weiſe fe 

gt. 
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31. Dezember 1893. Passiva. 

M ıR 
£ Dividenden-Wefervefonds . 
g. Ve Rückkaufswerthe aus Lebensver⸗ 

h. Guthaben aus aufgehobenen "Rapitalver- 
fiherungen . 

i. Guthaben aus aufgehobenen Rapitalanjamm- 
lungen der Dividenden . ; ; 

4. Schaden⸗Reſerv 
a. jür —— Sterbefälle — Lebensver⸗ 

857 030187 

erun 
b. BE urebobene Guthaben aus fällig ger 

wordenen ——— der — 
denden 

c. für unerhobene Leibrente 

b. Prämienüberträge . . 

6. Brämien-Referven: 
a für Lebensverfiherungen . . . 
b. =» Sterbelafjfenverfierungen 
ce = Leibrentenverfiherungen . 
d. =» Sapitalverfiherungen . 
e. = Rapitalien aus Le ensverfijerungs-Divi- 

denden . 
7. Gewinn-Referven der Berſicherten 

8. — ER Berfierungs-Kufulten se begw. 

9, EN k 
10. Souftig 

a. Bor — Falli mine "geleitete Prä- 
mien- u. w. Sahlu aplung 8 

b. 3 Sombarbbilepe ei Der Reihsbant . F 
Richt abgehobene Sebensoerfiherungs-Divi- 
denden für 1892 . ö 

d. Desgleichen für die aa 

11. neberſchuß 

67 911/59 
— 1 — 

22 091 81409 

178 690|69 
985 98290 

26 788 098|67 

Soweit das Reſſort des Miniſteriums der geiltlichen zc. An- 
gelegenbeiten hierbei in Betracht fommt, find wir in der Lage, eine 
nad Kategorien geordnete Bufammenftellung derjenigen — 
dungen, welche im einzelnen Falle den Betrag von 3000 Mark 
überſteigen und demnach gemäß den Beſtimmungen im 8. 2 des 
Geſetzes vom 23. Februar 1870 der Allerhöchſten Genehmigung 
bedurften, nachſtehend mitzutheilen: 

48* 



1. 2. 

& Bezeihnung 

o der 
MO 

SI einzelnen Kategorien. 
ẽ 
cr 

1lEvangelifche Kirchen und 
Pfarrgemeinden ... 

3 Evangelifdyfirchliche An⸗ 
J—— en, Ge⸗ 
ellſchaften und Vereine 

81Evangel.⸗kirchliche Ge⸗ 
meinſchaften außerhalb 
der Landeskirche und 
dazu gehörigeAnftalten 

4iBisthümer und die zu 
denfelben gehörenden 
Snftitute. ....... 

SiRatholiide Pfarr⸗Ge⸗ 
meinden und Sircdhen 

6Ratholifchefirhhlihe An⸗ 
italten, Stiftungen ꝛc. 

Wüniverfitäten und Die zu 
denfelben gehörigen 
Inſtitute. ...... 

BIHöÖhere Lehranſtalten und 
die mit denjelben ver- 
bundenenStiftungenze. 

HRollsihulgemeinden, 
Elementarſchulen bzw. 
die den letzteren gleich» 
ftehenden Inſtitute . . 

10Zaubftummen- und Blin- 
denanftalten...... 

11]®aifenhäufer und an 
dere Wohlthätigkeits⸗ 
anitalten ....... 

121Runft» und wiſſenſchaft⸗ 
lihe Inſtitute, Anftal« 

134Heil« zc. Anftalten ... 

652 

8. 

Betrag ber 
in Geld ge 
madten YZu= ig 
wendungen. 

M__IFf 

1 821 25415 

505 985|29 

87 8131 — 

614 288162 

1 411 99455 

1 428 689/53 

91 400, — 

211 229129 

m Ganzen | 6 887 077|68 

1851 189,58 

49 31 — 

653 637 

1 747 892 71 

pi 

er gemachten 

Auwenbungen 

or —— 

7 167 049.75 X 

*) Außerdem eine Honorarforderung, deren Höhe heute nod nicht e> 
gegeben werden kann. 
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Nachtrag. 

143) Mittheilungen über den Beſtand an Kandidaten 
des höheren Schulamts am 1. Mai 1894 und über die 
durchſchnittliche Wartezeit derſelben von dem Tage der 
Anſtellungsfähigkeit bis zur erſten definitiven Anſtellung. 

Nachdem die nachträglichen Meldungen zur Aufnahme in die 
durch Verfügung vom 7. Auguſt 1892 angeordneten Anciennetäts⸗ 
liſten der Kandidaten des höheren Schulamts vorläufig ihren 
Abſchluß gefunden haben, wurde der Beſtand an Kandidaten, 
welche zur Verfügung der Provinzial-Schulkollegien blieben, am 
1. Mai 1894 amtlich dahin feſtgeſtellt, daß die Geſammtzahl der 
Kandidaten, abgerechnet 14 bei verjchiedenen Hauptfächern Doppelt 
gezählte, 1525 betrug. 

Diefelben vestheilten fih nad) Hauptfächern aljo: 
1) Religion und Hebräiſch 68, 2) Lateiniſch und Griechiſch 

647, 3) Franzöſiſch und Englifch 242, 4) Mathematik und Phy- 
fit 273, 5) Chemie und beichreibende Naturwiſſenſchaften (Erd⸗ 
kunde) 102, 6) deutiche Geichichte und Erdkunde 221. Darunter 
find obige 14 mit einbegriffen. 

Die Differenz gegen den Beltand vom 1. Mai 1893 mit 
1492 erklärt ſich einerfeit3 aus dem Abgang während des Jahres 
1893/94 durch Anftelung, Uebertritt in andere Beichäftigung, 
lonftigen Austritt oder Tod, andererfeit3 durch Zugang des einen 
Jahrgangs von neuen Kandidaten aus 1893/94 und in nod 
höherem Maße durdy nachträgliche Meldungen von älteren Kan 
didaten behufs Aufnahme in die Anciennetätsliften. Mit 1. Mai 
1894 dürfte in leßterer Hinficht ein gewiſſer Abſchluß erreicht ſein. 

Gegenüber andermeitigen Aufitelungen, welche auch in der 
öffentlichen Diskuffion der Kandidatenfrage eine Rolle jpielten, 
vermag die Unterrichtsverwaltung nur an den vorliegenden 
ıimtlichen Ziffern feitzuhalten und darauf ihre weiteren Berech- 
ungen zu jtüßen. 

2) Die Wartezeit der Kandidaten des Höheren Lehramis 
om Tage der Anftellungsfähigkeit bis zur erften definitiven Anz 
iellung jtellte ſich 
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a. an ftaatlihen Anftalten: 

E Wartezeit der Kandibaten in ben 
5* Hauptfächern 

vse s |: 35 Angabe En = =2.1-2 

bes 3a res, in ge Se & —21 335 28 5 
welchem die us8] =5 = 5 38 323815833 
d iti o_= 8 B er oe, „Er € ven zgsal 33 © = 5 IeS8]|::8l: 
er g= I2° | 8  |$ |axe ErSi: erfolgt find. 2 |& © : I8 [es |sHele 

&|51&|3|3|5|8]3]8|3|$15|8|: 
»|817|1812|81RAl8 17181918 | 

1. April 1888/89 | Monardie | 8 | 9] 2/61 8| 05] 2| 91 SI HT | 1 1 3 | 2 
1. April 1889/90 ⸗ 4, q0441 71 5) ı 9 2711 5| 5181091534. 
1. April 1890/81 ⸗ 5212 2135| 416515151585161 7168|? 
1. April 1801/92 ⸗ 5 511815 4141314101611174. 
1. April 1892/98 ⸗ 611015 1161014 818 21 7 | 51 8, & 

4+| 7188| 2115| 31I €]. 5|615| 81 8!. 

b. an nidtitaatlihen Anjtalten: 

Bartezeit der Ranbibaten in ben 
5 Hauptfaͤchern 

“22 & 
3E E£ 2 ı Angabe FR 2 E 2 „1282|, 

weigem bie 358 ER EB 5 FE »81538|: 
ven 6 ST z|.:: 

Binftellungen 35* —12136 = [=] 2 erfolgt find. 2 * 3 8 8 as 58° iñ 

o & “ o“ o — o . o R | 

&jejs|s[sjsj&|själslälsläi: 
AIBIAIS IRAK IRIB IA I RI BIT 

1. April 1888/89 | Monardie | 2 | 61 2| 31 3| 2 2 Mi 
1. April 1889/90 ⸗ 81.1211218 30 
1. April 1890/91 ⸗ 818111813110 51 
1. April 1891/92 ⸗ 81012 5415| 8 3/5 
1. April 1892/98 ⸗ 4318384114168 412 

“= [ — 815] 214181j11] 8181 81101 8] 

Daß innerhalb diefer Durchfchnittszahlen für einzelne Fr 
vinzen und einzelne Perſonen ſich große Ungleichheiten der Warte 
zeit bergen, liegt auf der Hand und ift unter den Begebenen 7 
Altniffen nicht zu ändern. Indeſſen ergiebt fi) audy bei di 
eſchraͤnkung für die ftaatlichen Anftalten ein ungünftigeres Br 

hältnis; als für die nichtftaatliden. Der Grund dafür liegt darın. 
daß die Patrone der nichtitaatlichen Anitalten bei ihren Berufunge 
an die Anciennetät der Kandidaten nicht gebunden find. Wie die 
jem Uebelſtand abzuhelfen fei, it Gegenjtand weiterer Erwägung 
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Inhalts⸗Verzeichnis des Auguſt-September⸗Heftes. 

A. 96) Dedblätter au den Grundfägen In die Beſetzung der Sub⸗ 
altern« und Unterbeamtenftellen bei den Reichs⸗ und Staats⸗ 
behörden mit A Erlaß vom 26. April d. 38. 

97) Regelung des — im Kanzleidienſte. Erlaß 
vom 12. Juni d 

98) oe uszaklung der im voraus sahlbaren Dienft- 
bezüge 5 Beamten und der Beamten-$enfionen. Crlaß 
vom 26. Juni d. Is.. 

99) Das für die Berehnung der ‚Sefo dung eines Beamten fefte 
gejegte Tienftalter ift nur für x a des Gehalts 
maßgebend. Erlaß vom 2. Auli d 

100) Rege 8 der —— — der Stantsbeamten. 
Erlaß vom 5. Juli d. 

101) a ee Vebereinftimmung zwiſchen der HDriho⸗ 
— ie der Schule und —— des amtlichen Verkehrs. 

laß vom 6. Juli d. B 
102) Dekoration des Rothen —— mit der Krone. Eriaß 

vom 12. Juli d. Is.... 

B. 108) Anfertigung und Berjendung von Inventarengeicnungen 
von Univerfitätsbauten. Erlaß vom 20. April d. 

104) Führung von Kontrolen über die laufenden Uniberftäts, 
Baufonds zur Vermeidun nen Fehlbeträgen bei den legteren. 
Erlaß vom 24. April d. E 

105) Ausftelung von Befähi ungsgeugniffen gm wiſſenſchaft⸗ 
lichen Bibliotheksdienſte für die am 1. ril 1894 vor⸗ 
None Bolontäre und Affiftenten des miftenfpat a 

ibliothetsdienftes nah) Maßgabe des 8. 18 Abi. 2 
Erlafje3 vom 15. Dezember 1898. Erlaſſe vom 7. und 
23. Mai d. Is. 

106) Geſchäaftliche Behandlung der Boftfendungen im Leihvertehr 
zwiſchen der — Bibliothek zu Berlin und den Uni« 
verfttäts-Bibliothelen 2c. Erlaß vom 18. Juni d. 38. . . 

107) Sagungen der Hilfsfaffe bei der — BED zu 
Marburg vom 24. Februar/20.März d. Is. 

C. 108) Dr. Del Menzel-Stiftung. — bes Direftors 
der Königliden ae en bodfäule jan: bie —— 
Künſte vom 2. Juli d. Ze. 

D. 109) Bercdhtigungen der — Ekrlaß vom 2. Jumd. 2. 
110) Geſuche und Beſchwerden von Direktoren und Lehrern an 

höheren Schulen find auf dem vorgefchriebenen Inftanzen« 
wege zur Vorlage zu bringen. Erlaß vom 7. Juni d. 8. 

111) Mittheilungen über den Betrieb des Turnens 2c. in den 
Schulnachrichten der Höheren Lehranftalten. Erlaß vom 
7. Suni d. 38. 

112) Sauna der Einnahme und Ausgabe des "Fonds zur 
erftellung der Alterszulagen bei den vom Staate unter 

Hüte ae höheren Lehranftalten. Erlaß vom 
Suni d 

113) Berelig ng Se Schülern höherer Lehranftalten an theatra⸗ 
Io & We aunernalo 2 Sean —— vom 

uni 

Seite 

621 

626 

681 

688 

588 

684 

686 

685 

686 

687 

688 

689 

642 

644 

645 

545 

647 

649 
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114) Reihenfolge Binfihtlid der Aufnahme der Kandidaten des 
höheren Schulamt in die Anciennetätsliften. Erlaß vom 
26. Zuni d. 38. 

115) ige Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an 
höheren Schulen. Erlaß vom 28. Juni d. Is. 

116) Anrechnung der aktiven Militärdienftzeit auf das Dienjtalter 
der Zehrer an höheren Schulen. Erlaß vom 29. Juni d. Is. 

117) ——— der Königlichen Wiſſenſchaftlichen Brüfungs- 
ommilfionen für das Jahr 1. April 1894 bis 81. März 189%. 
Lang vom 12. Juni d. 38. 

118) Sefihtspuntte bei der Auswahl der franzöfifchen und eng- 
liſchen Klaſſenlektüre. Verfügung des — Provin⸗ 
zial⸗Schulkollegiums zu Coblenz vom 12. Juni d. 38. . . 

. 119) Nachrichten über die im Jahre 1898 — Kurſe zur 
— von Seminar⸗ und Vo — 2c. in 
der DObjtbaufunde vom 21. April d. 38. 

120) en im derbit 1894. Belannmmachung 
vom 28. Juli d 

. 121) Anrechnung * vis ober proviforifch im öffentlichen 
Schuldicnfte zuge brachten Zeit bei — der Dienſt⸗ 
alterszulagen rlaß vom 18. April d. 

122) Bewilligung von Staatsbeihilfen zur urhfährung von 
Beſoldungs Styftemen mit beweglicher Gehaltsſtala. Erlaß 
vom 4. Mai 1894 . 

128) Bei Neuregelung des Dienfteintommens der ftädtifchen Bolle- 
ſchullehrer ift die Miethsentihädigun See in Anja 
Ki u bringen. Erlaß vom db. Juni d. 

124) Belämpfung u Thierquälerei feiteng > Boltsihule. Erlaß 
vom 8. Juni d. Is. 

125) Verrechnung der Koften der Ainfhaflung von Kaffenbüchern x. 
für Ruhegehaltskaſſen. — Im Laufe des Rehnungsjahres 
hinzutretende Ruhegehälter find event. von der Regterungs« 
Sehtehun — zu zahlen. Erlaß vom 15. Juni d. &. 

126) Muse. des Dienfteinlommens von Volksſchullehrern in 
Formen des Gejehes vom 26. Mai 1887. Erlaß vom 

0. Sumi d. 38. 
127) —— — für ſchwachbegabie Kinder. Erlaß vom 

128) Gewährung von Staatsbeihilfen an leiftungsunfähige Schul⸗ 
verbände. Neuvertheilung des im Staatshaushaltsetat unter 
Kapitel 121 Titel 84 ——— Sonde, Erlaß vom 
21. Suni d. 38. 

129) Ausfürungabeftimmungen gu dem Geſetze vom 11. Juni 1894, 
betreffend das Aubegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an 
den öffentlichen nidtftaatlihen mittleren Schulen und die 
ürf Ierg e für ihre Hinterbliebenen. Erlaß vom 22. Juni d. 38. 

180) Geſetz, betreffend das Aubegehalt der Lehrer und Lehrerinnen 
an den öffentlichen nidhtitaatlihen mittleren Schulen und die 
Ge nn ihre Hinterbliebenen, vom 11. Juni d. Is. 
nebit Begründung . 

181) Beibringung de Befähigun Snadjweifes "für den Brivat- 
unterriht in Schulen. Erlaß vom 26. Juni d. 38. 

182) Prüfung der Entwürfe zu Volksſchulbauten, melde ohne 

Bil 

581 

593 
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Bewährung von Staatsbeihilfen ausgeführt werden. Grlaß 
vom 28. Juni d. 38. 

188) Form der gablungen aus den Zehrerrubegehaltstaffen. Erlaß 
vom 29. Juni d. Is.. 

184) Dberlehrerftellen an den öffentlichen höheren Mädchenfhulen. 
Erlaß vom 5. Juli d. 38. 

185) Unterridytsmethode in De nordſchleswigſchen Boltsfäulen. 
Erlaß vom 9. Juli d. 

186) Bedeutung der "Entlafungsprüfung aus den gortbilbungs- 
furjen, welde in dem Viltoria⸗Lyceum in Berlin gehalten 
werden. Erlaß vom 9. Auli d. 38. 

187) Unzuläffigfeit der Abkürzung der vorfhriftsmäßt en Unter 
rihtszeit in der Volksſchule anläßlich der Einführung der 
mitteleuropäifchen Beitrehnung. Erlaßz vom 12. Juli d. 38. 

188) sang für die Relioren an Volksſchulen mit ſechs 
und mehr auffteigenden Klaffen in der Stadt Stettin . . 

189) a sr ländlihen Schulvorftände. Auszug aus 
dem er auf einen Zermwaltungsberiht. Erlaß vom 
18. Juli d. 38. 

140) Ueberfigt über die Zahl der bei dem Landheere und bei der 
Marine in dem Erjagjahre 1898/1894 angene en Preußi⸗ 
ſchen Mannſchaften mit Bezug cl Schulbildung 

141) Entwurf zu einem Lehrplane für nrarandenannallenn Er- 
laß vom 8. Auguft d. 38. 

142) Rechtsgrundfäge und Entiheidungen des Königlichen Dber⸗ 
ae se gerichts in Vollsichul- zc. Angelegenheiten. Er⸗ 
fenntniffe des I. Senates vom 28. Dftober, 18. November, 
9., 18. und 16. Dezember 1898, 8., 6. und 17. —— 
14. Februar, 8., 7., 17. und 27. — d. Is. 

Nichtamtli 
1) Geſchichte des Vereins zur Beför ns der wirthfchaftlichen 

Selbftändigkeit der Blinden. . 
2) a Beamten » Berein. Protektor Seine Majeſiãt der 

Kaiſer 
8) ujanımenfteung der im Reſſort des Minifteriums der geifte 

ichen, Unterriht3- und Medizinal»Angelegenbeiten während 
des Jahres 1898 durch Allerhöchſte Erlaffe genehmigten 
Schenfungen und —— —— —— ne 
gorien geordnet). . 

Radtr ag. 
148) Mittheilungen über den Beltand an Kandidaten des höheren 

Schulamtes am 1. Mai 1894 und über die durchſchnittliche 
Wartezeit derfelben von dem Tage der —— 
bis zur erſten definitiven Anſtellung.. 

Drud von J. F. Starde in Berlin. 

688 
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Oftober = Heft. 

: 

Berlin 1894, 

Verlag von Wilhelm Her. 
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Derlag von Wilhelm Herb (Veſſerſche Buchh. 1 

in Derlin: 

Entwurf 
zu einen 

Tehrplane 
für 

Präparandenanſtalten 
bom 8. Auguſt 1894, 

Sonderabdruck aus dem Eentralblatt für die geſammte Unterrid 
Verwaltung in Preußen 1894, Auqujt-September-Heft 

40 Pennia. Preis: 

Bitte an die Herren Bibliotbekare 
Der 

höheren und mittleren Lehranftalten. 

Don der ın meinem Verlag erjdjienenen 

Schulgeographie von E. von Seydliß, 
die im nächſten Jahre das Jubiläum der Verbreiiung in 
Million Gremplaren begeht, fehlen mir die 

erite und zweite Auflage; 
die zweite iſt 1336 bei Schul & Co. in Breslau erihienen, Die & 
was nad) Verluſt von Gorrespondenzen nidyt feitzuftellen, mx * ei 
lih im Selbitverlage des BVerfallers. = 

Für je das erite mir angebotene Gremplar der beiden B 
biete ich zu beliebig zu beitimmenden mwohlthätigem Ymede 

je 100 Marf, 
Breslau, im Oktober 1894, 

Ferdinand & 
Königl. Univerfitäts- Re y 
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Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Perwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
MedizinalsAngelegenbeiten. 

X 10. Berlin, den 15. Dftober 1894. 

A. Behörden nnd Beamte. 

144) Die den Beamten aus Nebenbeifdhäftigungen zu— 
tließenden Einnahmen find in den Etat3 bei dem Haupt- 
amte nur infoweit aufzuführen, als fie au3 öffentlichen 

Kaſſen herrühren. 

Berlin, den 14. Juli 1894. 
Auf den Beriht vom 8. Juni d. 38. ermwidere ic) dem 

Königliden Provinzial-Schulkollegium, daß die Beitimmung der 
Allerhöchſten Kabinetsordre vom 13. Juli 1839, nad) welcher 
alle Einnahmen und Emolumente, welche ein Beamter außer dem 
mit feinem Hauptamte verbundenen Einfommen aus Staats-, 
Injtituten-, Sorporationd- oder anderen Kafjen und Fonds be- 
zieht, in demjenigen Etat, worin das Hauptamt aufgeführt iſt, 
vermerkt werden müſſen, nur auf Hebungen der Beamten und 
Zehrer aus öffentlihen Kafjen und Fonds Bezug Hat, jo daß 
die Nebenbefchäftigungen, die aus privaten Mitteln, 3. B. von 
PBrivatihulinhabern, entſchädigt werden, nicht darunter fallen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
das Königliche PBrovinzial-Schullollegium zu N. 

UV. 1. 1578. 

1894. 40 
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145) Denkſchrift, betreffend die Regelung der Gehälter 
der etatsmäßigen ae He ae nad Dienftalters: 

tufen.”) 

Die Regelung der Gehälter nach Dienitaltersitufen, welche 
jeit dem 1. April 1892 für die etatsmäßigen Unterbeamten und 
feit dem 1. April 1893 für die etat3mäßigen mittleren Beamten 
und Kanzleibeamten 2c. eingeführt worden ift (vergl. Die Dent: 
ſchriften Beilagen B zu den Spezialetat3 des Finanz-Miniſteriums 
für 1892/93 und 1893/94), fol vom 1. April 1894 ab auch auı 
die etatsmäßigen Höheren Beamten nad Maßgabe der beigefügter: 

achweiſung B, welche zugleich einige bisher in die neue Re: 
gelung noch nicht einbezogene Kategorien von mittleren Beamte: 
umfaßt, ausgedehnt werden. 

Es jollen dabei für die höheren Beamten im Welentliche: 
und foweit nicht in Nachitehendem Abweichungen erwähnt werden, 
diejelben Grundfäge zur Anwendung kommen, welde für di: 
unteren und mittleren Beamten maßgebend find. Es bleiben 
Demnach von der neuen Regelung die nur nebenamtlid” beijcär: 
tigten, ſowie diejenigen Beamten ausgenommen, welche fett: 
Einheitögehälter beziehen. Des weiteren aber follen überhaupt 
auögenommen bleiben: 

1) die Offiziere der Landgendarmerie (Kap. 94 Tit. 1 des 
Spezialetat8 der Verwaltung des Innern), da auf du 
legtere wegen ihres vorwiegend militäriichen Charakters 
das neue Gehaltsſyſtem überhaupt nicht erſtreckt iſt, ſowi: 

2) einige Kategorien von Beamten, bezüglich deren es aus 
bejonderen Gründen wünjchenswerth erfcheint, in der bis- 
berigen Art der Bertheilung der Gehälter eine Aenderung 
nicht eintreten zu laffen; es find dies die Dirigenten ber 
Zandgeitüte (Kap. 108 Tit. 1 des Spezialetat3 der Ge 
jtütverwaltung), die Aichungs-Inſpektoren (Kap.68 Tit Sı 
des Spezialetat3 der Handel3- und Gemwerbeverwaltung‘. 
jowie die Lehrer an den Baugewerkichulen und an ber 
Werkmeiſterſchule für Mafchinenbauer ze. in Dortimund 
(Rap. 69 Tit. 1a und 1b desjelben Etat). 

Ferner find in die neue Regelung vorläufig nod nit mr 
einbezogen: 

*) Die gleihen Denkſchriften hinſichtlich der etatsmäßigen Unterbeamter 
por der etatSmäßigen mittleren Beamten und Kanzleibeamten find abe. 
rudt im Gentralbl. f. d. g. U. V. für 1892 Seite 575 bezw. für 16% 

Seite 217. Die Ausführungs-Verfügungen in Betreff der etatsmälıgı: 
volbejoldeten Provinzial-Schulräthe, Zuftitiarien und RBermaltungsra: 
der ——— ſowie der Regierungs⸗Schulräthe ſtehe mi: 
Ifd. Nr. 152 und 159. 
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1) Die richterlihen Beamten und die höheren Beamten der 
Staat3anwaltihaft. Bezüglich der richterlihen Beamten 
bedarf ‘es zur Abänderung der das Dienftalter derfelben 
betreffenden Allerhöchiten Verordnung vom 16. April 1879 
(Sei. Samml. ©. 318) gemäß $. 9 des Ausführungs- 
geſetzes zum Deutichen Gerichtsverfaflungsgejek vom 
24. April 1878 (Gef. Samml. ©. 230) eined Aktes der 
Geſetzgebung, und die Erwägungen nad) diejer Richtung 
ann ſowie über jonftige dabei in Betradht fommende Fragen 
ind nod nicht zum Abjchlufle gelangt. Bleibt es aber 
für die Richter einjtweilen noch bei der bisherigen Ge⸗ 
älterordnung, jo erſcheint dadurch ein Gleiches auch Hin- 
ihtlid der Höheren Beamten der Staatsanmwaltichaft, 
wegen de3 häufigen UebertrittS aus diejer in Die richter- 

liche Stellung oder umgekehrt, geboten. 
2) Ferner find in die neue Regelung einjtweilen nod nicht 

3 
— 

einbezogen die Räthe bei den Generalkommiſſionen (Kap. 101 
Tit. 1 des Spezialetats der landwirthſchaftlichen Ver— 
waltung), weil bezuͤglich dieſer Beamten zunächſt noch die 
Frage wegen etwaiger Mitberückſichtigung der vor der 
etatSmäßigen Anſtellung zurücdgelegten Dienftzeit bei Be— 
rechnung des für den Gehaltsbezug nad) Dienitalters- 
ftufen maßgebenden DienjtalterS geregelt werden fol. Die: 
felbe Frage iſt, wie Hierbei zu bemerken, auch bezüglich 
einiger anderer, zunächſt ohne Feſtſetzung einer derartigen 
Mitberückſichtigung außeretatsmäßiger Dienjtzeit in Die 
Nachweiſung aufgenommenen Beamtenfategorien Gegen⸗ 
jtand der Erörterung geworden. Nach Abſchluß der Ieb- 
teren werden dem Landtage eventuell diesbezügliche Vor- 
fchläge unterbreitet werden. 
Ebenſo jind von der neuen Regelung einjtweilen noch aus⸗ 
genommen die Lehrer und willenichaftlihen Beamten an 
den Univerjitäten, den techniihen Hochſchulen und an der 
Mehrzahl ſonſtiger wiſſenſchaftlicher, fachwiſſenſchaftlicher 
und ähnlicher Schulen und Inſtitute. Für alle dieſe Lehrer 
und Beamten wird die neue Regelung nach möglichſt ein— 
beitlichen und gleichmäßigen Grundfägen erfolgen müſſen 
und die Verhandlungen hierüber find noch nicht zum Ab— 
ſchluß gelangt. 

4) Endlid find einjtweilen nod ausgenommen die jtändigen 
Hilfsarbeiter in dem Bureau für die Hauptnivellements 
bei dem Minifterium der öffentlichen Arbeiten (Kap. 64 
Zit. 6a des SpezialetatS der Bauverwaltung) weil e8 für 

44* 
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dieſe erft kürzlich geichafferren Dienftitellen noch an einem 
Anhalt für die Feitfegung von Dienftaltersitufen fehlt. 

Schließlih ift zu erwähnen, daß in die beiliegende Nady: 
mweifung nicht mit aufgenommen find die Leiter und Lehrer der 
höheren Lehranitalten, der Schullehrer-Seminare und der Prä- 
parandenanftalten, jowie die Kreis-Schulinſpektoren, da für diefe 
Beanitenkategorien die neue Regelung nad) bejonderen Grund— 
jägen bereit8 von 1. April 1892 ab zur Einführung gelangt iſt 

In der Nachweilung find die Beamten nad) den verfchiedenen 
Gehaltsklaſſen, und zwar die Beamten mit dem feitherigen höchſten 
Durchſchnittsſatze zuerit, Diejenigen-mit Dem feitherigen niedrigiten 
Durchſchnittsſatze zulegt aufgeführt; innerhalb jeder Gehaltsflane 
find die Beamten nach der Reihenfolge der betreffenden Ber: 
waltungen im StaatShaushaltsetat aufgeführt. Da die Regelung 
der Gehälter nad) Dienjtaltersfiufen lediglich den Zweck verfolgt, 
unter Abftandnahme von jeder jonftigen Veränderung in den Be: 
joldungsverhältniffen, das Auffteigen im Gehalt von dem Eimtritt 
von Vakanzen oder der Schaffung neuer etatSmäßiger Stellen 
unabhängig zu machen, fo iſt aud) bei den ai Beamten von 
jeder etwaigen Aenderung der Beſoldungsſätze in Weraulaft 
der neuen Regelung und demzufolge auch von der an 
wünſchenswerthen Verminderung der Zahl der jebt beſtehenden 
Gehaltsklaſſen abgejehen worden. 

Bei Bemeſſung der Dienftzeit, welche die Beamten der ein: 
zelnen Kategorien Fünftig bis zur Erreihung des Höchſtgehalls 
zurüdzulegen haben, bei Bemeffung der Seit, welche jie in den 
einzelnen Gehaltsitufen zuzubringen haben, und bei der Abſtufung 
der Gehälter für die verjchiedenen Altersitufen iſt nach denſelben 
Grundſätzen verfahren, welche Hinfichtlid der unteren und 
mittleren Beamten zur Anwendung gefommen find, und wird m 
dieſer Hinfiht auf die Darlegungen in der oben erwähnten Dent: 
Ihrift zum Etat für 1892/93 Bezug genommen. Wie die Nach⸗ 
weiſung ergiebt, ift auch für die höheren Beamten ausnahmslos 
eine Zeit von drei Sahren für das Berbleiben in jeder cinzelmen 
Gehaltsftufe in Ausfiht genommen. Der Zeitraum für die Er⸗ 
reihung des Hödjitgehalts Hat dagegen, wie bei den mittleren 
jo auch bei den Höheren Beamten, Hi die verjchiedenen Gehalta⸗ 
klaſſen ſchon wegen der großen Zahl der Ießteren ſehr verſchieden⸗ 
artig feitgefegt werden müſſen. 

Hinfichtlih der Berechnung der Dienjizeit wird auch bei Dem 
höheren Beamten, vorbehaltlid einer, wie oben erwähnt, etwa 
fünftig noch feitzufeßenden Mitberüdfichtigung in außeretatsmäßiger 
Stellung zugebrachter Dienstzeit, im Allgemeinen an dem Grund⸗ 
jage feſtzuhalten fein, daß die Dienftzeit in jeder Beamtenlategorie 
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vom Zeitpunfte der etat3mäßigen Anjtelung des Beamten in der 
betreffenden Kategorie ab zu rechnen iſt. In gleicher Weile, wie 
den unteren umd mittleren, wird aber aud den höheren Beamten 
bei Beförderungen und bei Verſetzungen, welche im dienjtlichen 
Snterejje und nicht etwa zur Strafe erfolgen, von der in der 
früheren Klaſſe zurüdgelegten Dienftzeit ſoviel anzurechnen jein, 
daß der betreffende Beamte durch die Beförderung oder Verjeßung 
feine Einbuße an jeinem Gehalt erleidet. Für die Fälle des 
Uebertritts von Aſſeſſoren oder aus der Klaſſe der Aſſeſſoren Her- 
vorgegangenen etatsmäßigen Beamten von einer Staatövermwaltung 
zu einer anderen fol es vorbehalten bleiben, in derfelben Weiſe, 
wie dies Ichon feither z. B. bei der Uebernahme von Landräthen 
oder richterlichen Beamten in die Kategorie der Negierungsräthe 
der allgemeinen Verwaltung geichieht, das Dienitalter des über- 
tretenden Beamten in der neuen Verwaltung lediglich nad) Map- 
gabe feines Dienſtalters ala Aſſeſſor feitzujeßen. 

Inwieweit auch noch in anderen, als den vorerörterten Fällen 
Ausnahmen von dem oben erwähnten allgemeinen Grundſatze be⸗ 
züglih der Berechnung der Dienitzeit fi) zur Vermeidung von 
Härten erforderlich ermweifen werden, wird in gleicher Weile wie 
binfichtlih der unteren und mittleren Beamten gejchehen, auch 
Hinjichtlich der höheren Beamten einſtweilen der Entjcheidung im 
einzelnen Falle vorbehalten bleiben müſſen. Derartiger bejonderer 
Seijegungen wird es namentlich bei ſolchen Beamtenfategorien 
edürfen, welche erſt feit kurzem beitehen, wie 3. B. bei den Vor- 

jigenden von Einfommenjteuer-Veranlagungslommilfionen (Kap. 6 
zit. 5 des Spezialetat3 der Verwaltung der direkten Steuern) 
und bei den Beamten der Gewerbe⸗-Inſpektion (Kap. 68 Tit. 3 
de3 Spezialetat3 der Handels- und Gewerbeverwaltung); und 
ebenfo werden ſolche bejonderen Feſtſetzungen unter Umjtänden 
erforderlid werden bei der Uebernahme von nicht im unmittel= 
baren Staatsdienſte jtehenden Perſonen in den Iepteren. 

Wegen der Termine für die Zahlbarmadhung der Dienit- 
alter3zulagen follen bei den höheren Beamten ebenfalls diejelben 
Grundſätze Anwendung finden, wie bei den unteren und mittleren, 
und wird in dieſer Hinſicht auf Die die eriteren betreffende Denk: 
Ihrift zum Etat für 1892/93 Bezug genommen. Dasfelbe gilt 
von der Berechnung des künftigen Gejammtbedarfs an Gehältern 
für die höheren Beamten, ſowie von der Ctatifirung ihrer Ge— 
hälter in den vorliegenden bezw. in den künftigen Etats. 
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Nachweiſung, betreffend Die Regelung def 
und einiger mittleren 

Dienftftelung der Beamten. 

Klaffe 1. 7500 bis 9900 Mark. 
—— ——— 

Direktionsmitglieder 

Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung. 
VBortragende Räthe bei der Minifterial« 

Abtheilung für das Bergweſen. 
(Siehe Minifteriun für Handel und 

Gewerbe.) 

Eifenbahnverwaltung. 
Vortragende Räthe bei den Tinifterial- 

Abtheilungen für das Eifenbahn- 
weſen. 

(Siehe en der öffentlichen 
Arbeiten.) 

————— 
Mitglieder . : 

Bureau bed Erna Rierums 
Vortragende Räthe. : : 

Geheimes Ginit-Rabinet. 
Bortragender Rath. . . » 

Ober-Rechuungstammer. 
Vortragende Räthe. . - - - 

— 
Vortragende Räthe .. 

Miniſterium der öffentlichen Arbeiten, 
einſchließlich Minifterialabtheilungen für 

das Eifenbahnweien. 

Vortragende Näthe . 

Minifterium für Handel und Gewerbe, 
einſchließlich Min labtheilung für 

da8 BVergweſen. 

Vortragende Räthe . 

Yuftizveriwaltung. 
kan we ; i 

ahl 

der — 

Beamten 

—_ 
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Gehälter der etatSmäßigen höheren Beamten 
nah Dienftaltersitufen. 

Beamten jollen künftig beziehen | Die Beamten jollen ‚verbleiben 
in der | in ber 
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8 Die 

| 13 
Dienftftelung der Beamten. = 

Stufe 

bes Etats. € | | 
SS & 

Noch Klaſſe 1. en...) 9900 Bi 

8.| 8. Vortragende Räte. -. -. . .. . 12 

84. 1. Direktor des ftatiftiichen Bureaus 1 | 
86. 1. Dberverwaltungsgerichtsräthe . . . 86 

er he für Landwirthſchaft 
omäuen und Forſten. | 

99.| 2. ———— Nätbe. . . » 20 | 

Minifterium ber —— ꝛx. — 

109.| 8 Vortragende Räthe 28 
111.| 1 Näthe beim Evangelifchen ‚Ober 

Kirchenrath. 6 
117.| 1. a des Brovinzial-Scul- 

olegiums in Berlin . . 1 

Klaſſe 2. 6600 bis 7800 Marl. 
Geftütverwaltung. 

108.| 1. Dirigenten der daupigeftüte, — — 
ſtallmeiſter — 8 

Landwirthſchaftliche Verwaltung. 
100. 1. Räthe beim Dber-Landestulturgericht 10 

Klaſſe 4. 5400 bis 6000 Mark. 
Miniſterium der — Angelegen- 

117.| 1. Provinzialihulräthe 

Klaſſe 5. 4200 bis 6000 Marf. 
Forſtverwaltung. 

2.| 1. DOberforjtmeifter, Negierungs- und 
Korfträtbe - - . > 2 2 00. 122 12004000 

Berwaltung ber birelten Steuern. 
6.| 6. —— in Einkommenſteuer⸗Ver⸗ 

agungs-Kommiſſionen.... 80 - - 

Klaffe 3. 6000 bis 7800 Matt. 2 

1.721 8) 

æ 3 

Verwaltung der indirelten Steuern. 
8| 1. Mitglieder der BProvinzial-Steuer- 

Direktionen und der Regierung in | 
Si — —— — em⸗ 
pelfistale 94 
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& de 

des Etats. 

14.| 1. 
16. 1. 
16. 1. 

20. 1. 

28.| 1. 
82.| 6. 

b4a.| 1. 

58.| 1. 

64.| 2. 
64. | 68. 
66. 1. 

68.| 83. 
69.| 1. 

84.| 1. 
91.| 1. 

91.| 2. 

92.| 1. 

9.| 2. 

106.| 1. 

668 

Dienftftelung der Beamten. 

— Klaſſe 5. 4200 bis 6000 Marl. 
ütten- and Salinenverwaltung. 

Milglie er. der Bergmerkd-Direltion zu 
Saarbrüden, Direktoren I. Klaſſe und 
ein höherer Bohrbeamter der Staats⸗ 
Bergwerke, Hütten und Salzwerke 

Oberbergräthe 

Eifenbabuverwaltung. 
Mitglieder der Direktionen und Ve 

triebsdireftoren, Mitglieder des 
Eifenbahn-Kommiffariats zu Berlin 

Aufiebelungs-Rommifhon. 
ne und Regierung» 

räthe, darunter 1 BICOLRNG- > 
Baurath 

inan 3-Dinifterium. 
Ober⸗Reg rund Sräthe, Verwaltungs⸗ 
a oren und Aealerunge: 

Baunverwaltung. 
— ⸗und Baurath als Leiter 

—958 für das Bauweſen ꝛc., 
ie des Bureaus fürdie Haupt⸗ 
—— a und a 
räthe . . 

Handels⸗ und Gewerbesermaltung 
Gewerberäthe . 
Tireltoren an Ravigationsihulen 

Verwaltung bed Yunern. 
Mitglieder des ftatiftiihen Bureaus . 
EN und Regierungs« 

räthe b. Bolizei-Präfidium in Berlin 
Regierungsrätge und Abtheilungsdiri⸗ 

enten beim BOlser Pranbum in 
erlin . 

Regierungsräthe “bei den Bolizeiver- 
mwaltungen in den Provinzen 
Landwirthſchaftliche Verwaltung. 

Regierungs- und Baurath als ftändiger 
autechnifher Hülfsarbeiter beim 

Minifterium 
Regierungs- und Bauräthe bei vandes 

meliorationen ıc.. .. 

8 

250 

414 

9 

&® 
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Beamten follen künftig beziehen | Die Beamten jollen verbleiben 
in be in Der 

3. 4. 6.6. 7 8.11.12.18|4])5.|6|7.|8 
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5000 1540016 70016000 — | — | |! 3 13 AA zel— | — 
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Bemerkungen. 
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Tienftftelung der Beamten. 

Noch Klaffe 5. 4200 bis 6000 Marl. 
Minifterinm ber geiftlichen 2c. Angelegen- 

Dber-Konfiftorialräthe bei dem Landes» 
tonfiftorium in Hannover, Konfiftoe 
rialräthe, Juftitiarien und Verwal⸗ 
tungsräthe bei den Hannen Kon⸗ 
filtorien . . 

Berwaltungsräth, e und Juftitiarien bei 
rovinzia-Schulfollegien . — 

Schulräthe bei den Regierungen : 
Regierungs-Medizinalrathe . 

Klafie 6. 3600 bis 6000 Marf. 
Verwaltung ber birelten Steuern. 

Katafter⸗Inſpektoren — 

Anfichelungs-Rommiffion. 
Vermeffungs-Anipeltor . . 

Laubwirthichaftlidhe — 
—— oz 

tommiffionen . . 

Slaats· Arqire. 
Geheime Staatsarchivare beim Ge—⸗ 

heimen Staatsarchiv in Berlin. 

Klaſſe 7. 3900 bis 5700 Mark. 
Verwaltung ber indirelten Steuern. 

Ober⸗Foll⸗ u. Dber-Steuer-Infpeltoren 

Klaffe 3. 3600 bis 4800 Marl. 
‚ Häütten- und Salinenverwaltung. 

Bau- und Mafchinen-Anfpeltoren an 
Werken. .. 
se an ar Bergihule in Saar⸗ 

Eifen enbafunermeitug 
Mitglieder der Betriebsämter, Eifen- 

bahn-Bau« und Betriebs» b a⸗ 
ſchinen⸗Inſpektoren, *2 «Alte 
ipeltoren und vormali irigent 
der aufgelöften tepnifhen Eiſen⸗ 
bahnſchule; Eiſenbahn⸗Bau⸗ und 
Maſchinenbeamte beim techniſchen 
Bureau der Centralverwaltung.. zu 
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r re = Die 

EI — 
Dienſtſtellung der Beamten. JI—— 

RA | Stufe 
des Etats. & |el: 

S|5 

Noch Klaffe 8. 8600 bis 4800 Mar. 
Bauverwaltung. 

64.| 6 Bauinspeltoren beim technifchen Bureau 
65, 6. des Miniſteriums, Baus und RR 

! fhinen-Snipeltoren . . . 510 18600,3900 

Handels⸗ und Gewerbeverweltung. 
68.| 8. Gemwerbe-nipeltoren . . . 66 - | - 

——— — —— 
9.| 1. Zandräthe . . ö 484 - | - 

Randwirtäf aftli e Berwaltung. 
106. 1. Meliorationg-Bauinipeltoren . . . 16 - 

Minifterinm ber geiftlichen 2c. Auge⸗ 
legenheiten. 

109. | 4a. Baninipeltoren beim Minifterium.. . 2 - | - 
119.| 8. Baumeifter der Univerfität Greifswald 1 - 
122.| 1. Bauinfpeltor bei den ——— in 

Berlin ... 1 - 
Auftigvertwaltung. 

75.| 2/6. Direktoren der befonderen Gefängniffe 
in Wronke, Glückſtadt, Hannover, 
Frankfurt aM. und Beuthen D. ©. 5 EUR 

04 Klaſſe 9. 3600 bis 4200 Mare. 
1. Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung. 

161 ı Direktoren II. Klaffe bei den Werken 10  |8600:3%n 

Klaſſe 10. 3000 bis 4500 Marl. 
Berg-, Hütten» und SAUBENNEEDELEING: 

20.) 5. | Bergrevierbeamte . . 65 18000189 

Klaffe 11. 3000 bis 4200 Matt. 
Berg-, Hütten und — 

20.| 5. | Bberbergamts-Marlicheider . . . 18 18000184" 

Klaſſe 12. 3000 bis 4000 Marl. 
Eifenbahnverwaltung. | 

23.| 1. Zelegraphen-Snipektoren . . . 17 1800082" 

Yorftverwaltung. 
2.| 2% Oberföriter, einjchließlid, der 2 Xer« 

walter der beiden Bezirksförjtereien 
in den Hobenzollernihen Landen . 6938 P0OF: 

Klaffe 13. 2400 bis 4500 Marl. 

Minifterinm d. geiftl. 2c. Angelegenheiten. | 
119.| 8. I Oberförfter der Iniverfität Greifswald 1 = 

2) Die nebenftehend angegebene Regelung ift bereiis burdh ben Gi 
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des Etats. 

101. 4, 

90. 1. 

84. 1: 

101. 6. 

14. 1. 
15. 1. 
16. 1. 

4b. 2. 

75.1 1. 
bis 
5. 

96.| 1. 

69.| 1. 

69.| 1. 

20.| 1. 

674 

Dienftftelung der Beamten. 

Ro Klaffe 18. 2400 bis 4500 Mare. 
nd chaftliche Verwaltung. 

Spezial (Delonomie) Kommilfare . 

Klaffe 14. 3000 bis 3900 Mar. 
Berwaltung bes Yunern. 

DOberamtmänner in den ——— 
ſchen Landen . . 

Klaffe 15. 2400 bis 4200 Mark. 
Verwaltung bed Innern. 

Außerordentliche Mitglieder des Nele 
hen Bureaus. . ö 

audwirthſchaftliche Berwaltuug 
Spezialkommiſſare aus der Rlafle "der 

NRegierungsräthe und Affefforen 

alle 16. 3000 bis 3600 Mark. 
-, Hütten: und ER REIIE DENE: 

euere 

Klafie 17. 1800 bis 4500 Marl. 
Staats⸗Archive. 

ee und Ardhivare I. Klaffe 
in den Provinzen, Ardivare II. Klafje 

Klaſſe 18. 2400 bis 3600 Marl. 
Suftisverwaltung 

Geiſtliche bei dem Strafgefängnis bei 
Berlin (Plögenfee), dem Unter 
manngegelän nis in Berlin (Mo- 
abit) und —— fängnis 
in Berlin, jowie bei den Gene niffen 
in Wronke, Glüditadt, Sannonkt un 
Preungesheim. 

erwaltung des Junern. 
Geiſtliche b.d. Straf⸗ u. Gefangenanſtalt. 

Klaſſe 19. 2700 bis 3300 Mark. 
Haudels⸗ und Gewerbeverwaltung. 

Lehrer an NRavigationsfchulen . 

Klaſſe 20. 1500 bis 2100 an 
Haudels⸗ unb Gewer 

Navigations⸗Vorſchullehrer 

Klaſſe 21. 1500 bis 1800 Matt. 
Berg», re 
Revier-Bureau-Aififtenten . 

10 

21 
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146) Geſtaltung der Kaſſenetats Hinfihtli der Beſol— 
dungen nah Einführung des Syſtems der Dienjtalters: 

zulagen. 

Berlin, den 13. Juli 1884. 
Nachdem das Syitem der Dienftalterszulagen für die Mehr: 

zahl der Beamtenklafjen eingeführt worden ift, erſcheint der ſpe— 
zielle Nachweis der Stelleninhaber und ihrer Bejoldungen in den 
Kaſſenetats Hinfichtlich diefer Beamten entbehrlih, da für di 
Regulirung der betreffenden Beſoldungsfonds neben den Mindeit- 
und Hödjitgehältern nur noch das Dienjtalter der einzelnen X: 
amten entjcheidend ift, die Dienftalterszulagen unabhängig vor 
den durch den Etat zur Verfügung geitellten Mitteln bewilligt 
werden und feitens der Königlichen Ober-Rechnungskammer an: 
geordnet it, daß in den Beſoldungs-Rechnungen das Diem: 
alter der einzelnen Stelleninhaber in einer bejonderen Spalte an- 
zugeben ift. 

Da außerdem jede in den Dienftverhältnifen der Beamter 
eintretende Verändernng durch bejondere Kaljenordre zu juftifzira 
und in der Rechnung nachzuweiſen ift, fo ilt e8 ausreichend, went 
bei den nach Dienjtaltersftufen regulirten Bejoldungsfonds in der 
Kaſſenetats Fünftig nur im Anjchluß an den gejeglich feitgeitellter 
Staat3haushaltsetat die Stellenzahl unter Angabe der Mindel: 
und Höchitgehälter und die Titelfumme au Bejoldungen vorg: 
jehen wird. 

Someit jedoch in dem Staatshaushaltsetat verſchiedert 
Dienftitellen einer Beſoldungsklaſſe — mie beiſpielsweiſe Gr 
pedienten, Regiſtratoren, Sournaliten, Buchhalter ꝛc. in eine: 
Zahl angegeben ſind — iſt im Kaſſenetat eine Trennung nad 
den einzelnen Dienftitellen vorzunehmen. | 

Etwaige Emolumente bezw. Nebeneinnahmen der Beamtca 
find in den Kaffenetats, ähnlih wie im Staatshaushaltsciat 
nur nach der Zahl der betreffenden Beamten mit ihren Bezügen 
vor der Linie erlihtli zu machen. Dieje jummarijchen tr 
merfe dürfen jedoch aus den Kaſſenetats nicht ohne Weiteres r7 
die Rechnungen übernommen werden, jondern e8 muß in dei 
(egteren nad) wie vor bei jeder der betreffenden Stelle 
angegeben werden, welche der in dem EtatSvermerle bezeichneten 
Emolumente oder Nebeneinnahmen der betheiligte Beamte be- 
zogen hat. 

Dezüglid) der Kafjenetats für die Schullehrer-Seminare us 
Präparandenanftalten, jowie für Diejenigen Anftalten, weldt 
einen Zufhuß aus Staats- oder anderen Fonds beziehen, br 
wendet es, wie ich nachrichtlid) bemerke, einitweilen noch bei is 
bisherigen Berfahrent. 
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Die Königliche Regierung beauftrage ich, bei Aufftellung des 
tat3 der Provinzial-, geiftlichen und Unterricht3-Verwaltung im 
ortigen Bezirk Hiernah in Zukunft zu verfahren, auch Ihre 
yauptlaffe wegen der Rechnungslegung mit der erforderlichen 
nmweifung zu verfehen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von WVeyraud). 

An 
mmtlihe Königliche Regierungen mit Ausnahme 
der zu Wiesbaden.*) 

G. III. 1953/98. 

#7) Regelung der Anrechnung diätarifdher Dienftzeit 
ei Bemeſſung des Gehalts nach Dienjtalterdftufen für 

Die mittleren, Kanzlei: und Unterbeamten. 

a. 
Berlin, den 4. Auguſt 1894. 

Bon 1. April d. 38. ab joll bei der Berechnung des für 
e Gehaltsbemeſſung nad) Dienjtaltersitufen maßgebenden Dienit- 
ter3 der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamten die der erften 
atsmäßigen Anjtellung vorangegangene Zeit der diätarischen Be— 
ſäftigung inſoweit mitberüclichtigt werden, als jie den Zeitraum 
n 5 Jahren überiteigt. 

Unter eriter etatsmäßiger Anftellung ijt hierbei bei den mitt- 
sen Beamten lediglich die Anftellung in der Kategorie der Bureau- 
amten 2. Klaſſe bei einer PBrovinzial- oder Lokalbehörde oder 
einer derjelben gleichfommenden Beamtenfategorie zu verſtehen. 
ne Anrechnung diätariſcher Dienitzeit Hat ſonach — jofern nicht 
va die bejonderen Verhältniſſe im einzelnen Falle eine Aus— 
hme rechtfertigen jollten — nicht einzutreten, wenn die erite 
itsmäßige Auſtellung in der Kategorie der Bureaubeanten 
Klaſſe bei einer Provinzialbehörde oder Lokalbehörde oder in 
ter derſelben gleihlommenden oder Höheren Kategorie erfolgt 

Eine — ſoll jedoch ebenfalls ſtattfinden bei den— 
ligen Beamten, bei welchen zwar die ebenbezeichnete Voraus— 
ung zutrifft, deren Mindeſtgehalt aber demjenigen der Bureau— 
amten 2. Klafje bei den Provinzial: und Lokalbehörden entjpricht, 
d welche von dieſem Mindeftgehalte beginnend ununterbrochen 
; zum Höchitgehalte der Bureaubeamten 1. Klaſſe aufiteigeıt, 
e dies beijpieldweile bei den Bureaubeamten der Univerfitätch 
Fall iſt. 

2) An die übrigen betheiligten Behörden iſt in gleichem Sinne ver- 
it worden. 

44* 
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Die Anrechnung diätarischer Dienftzeit ſoll ſowohl den % 
Zeit ſchon etatsmäßig angeftellten, als auch den für Die Fe 
anzuitellenden Beamten zu Theil werden. Diejelbe ſoll aber 
da erfolgen, wo die diätariſche Dienftzeit Lediglich in Folge Mang 
von Bafanzen oder aus ſonſtigen von dem Zuthun des betrefi 
den Beamten unabhängigen Gründen ſich länger ala 5 % 
ausgedehnt Hat, dagegen nicht in ſolchen Fällen, wo etwa 
zureichende Befähigung oder jonitige in der Perſon des Bean 
jelbit beruhende Gründe die Urſache für die Verzögerung 
etatsmäßigen Anftellung find. 

Die Dienftzeit als Diätar ijt bei den ivilanmärtern ı 
Ablauf des dreijährigen Worbereitungsdienites, bei den Miliß 
anmwärtern vom . der definitiven Uebernahme in den (4 
Itaat8dienijt ab zu berechnen. Die Zeit einer vor der Armaf 
als Diätar etwa ftattgehabten Beihäftigung auf Probe, ge 
Lohn oder Kopialien ift außer Anſatz zu laſſen. Dagegen it 
Zeit einer zunächſt probemweife oder unter Vorbehalt des Wi 
rufs erfolgten Wahrnehmung einer etatsmäßigen Stelle d 
einen Diätar als diätarifche Dienftzeit anzufehen und als id 
zu —— 

ei den nach dem 1. Januar 1892 als Subalternbe: 
zur eriten Anftellung gelangten Militäranwärtern iſt Die bie 
zuläffige Anrechnung diätarifcher Dienjtzeit a umd me 
der nah Nr. 3 der unterm 14. Dezember 1891 Allerhöchſt 
nehmigten Beltimmungen zuläjfigen Anrechnung der Zeit 
Militärdienites bis zur Dauer eines Jahres zu bewirken 
werden aljo beifpielsweife einem Militäranmwärter, weldyer 
Ableiltung einer 6monatlihen Probedienitzeit anı 1. Januar I 
definitiv in den Eiviljtaatsdienft übernommen und am 1. Jar 
1893 zur erften etatsmäßigen Anftellung in einer Bureaubeau 
jtele 2. Klaſſe oder Kanzliftenftelle gelangt ift, auf Grund | 
Nr. 3 der vorerwähnten Beitinnmungen ein Jahr und auf Gr 
der vorliegenden Verfügung zwei Jahre, zufammen mithin 
Sabre in Anrechnung zu bringen fein, jo daß jein Dienftalter 
das Aufiteigen int Gehalt nach Dienftaltersitufen vom 1. Jar 
1893 auf den 1. Januar 1890 zurüdzudatiren üt. 

Megen Anrechnung von Milttärdienitzeit auf das Dientt 
der aus den Civilanwärtern hervorgegangenen Subalternbea 
nehme ih auf meine Nundverfügung vom heutigen Tags 
G. III. 2028 — Bezug. 

Soweit die etatsmäßigen Stellen einzelner Kategorien 
mittleren Beamten re efmähig aus den Diätarien eines and 
Verwaltungszweiges bejegt werden, ilt die Anrechnung der 
5 Jahre Hinausgehenden Zeit der diätariichen Beihäftigung, 
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ern im Üebrigen die Vorausfegungen für eine folche Anrechnung 
‚utreffen, ebenjo zu bewirken, als ob die diätarifche Dienjtzeit in 
m Verwaltungszweige, in welchem die erite etat3mäßige An 
tellung erfolgt iſt, zurückgelegt wäre. 

Dagegen ilt in allen übrigen Fällen, in welchen die diäta- 
ide Dienjtzeit in einem anderen Verwaltungszweige oder in 
erihiedenen Verwaltungszweigen zurüdgelegt it und zujammen 
ih über 5 Jahre ausgedehnt Hat, vor der Anrechnung des ent- 
prehenden Theiles die diesſeitige Entjicheidung einzuholen. Das— 
elbe hat zu geichehen, fofern etwa im Uebrigen in- einzelnen 
yallen eine Abweichung von den oben ausgeſprochenen allge- 
neinen Grundjägen in Frage kommen jollte. 

Dem Vorſtehenden entſprechend ift das Dienftalter der Be— 
imten für das Auffteigen im Gehalt nach Dienftalterzitufen ander- 
veit feitzuftellen, wobei im Uebrigen die Beitimmungen des Rund— 
rlaſſes vom 31. März v. 38. — G. III. 7391. — (Centrbl. 
ür 1894 ©. 203) wegen der Anrechnung früherer Dienjtzeit bei 
Beförderungen und Berlegungen genan zu beachten find. 

Die dem veränderten Dienftalter entſprechenden Gehalts- 
Ri find vom 1. April d. 36. ab zur Zahlung anzuweiſen. 

ichriften von vier in Einzelfällen ergangenen Rundver— 
ügungen der Herren Minister des Innern und Der Finanzen 
om 7., 16., 17. und 17. Mat d. 33. find zur Kenntnisnahme 
eigerügt. 

Der Minijter der geüjtlichen zc. Augelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud. 

An 
ie nachgeordneten Behörden des Minijteriume. 

G. IM. 948. 

Berlin, den 7. Mai 1894. 
Auf den gefälligen Bericht vom 13. v. Mts. erwidern wir 

'w. Ercellenz ergebenit, daß bei Feſtſtellung der diätariſchen 
Nenftzeit des Sefretariats-Ajliftenten B. daſelbſt behufs Berüd- 
tigung eines etwa über 5 Jahre Hinansgehenden Theils der- 
{bei bei der Gehaltsbemeſſung nad Dienjtaltersitufen die von 
en p. B. bei der Eiſenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M. als 
ureau-Ajpirant und als Bureau-Aſſiſtent zurückgelegte diätarifche 
enftzeit Thon deshalb nicht in Anrechnung kommen kann, weil 
er Mebertritt zur Regierung für den p. B. mit Vortheilen im 
jehaltsbezuge bei der demnächltigen etatSmäßigen Anftellung ver- 
unden geweſen ilt. 

An 
:n Herrn DOber-Präfidenten zu R. 
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Berlin, den 7. Mai 18% 
Abjchrifterhalten Ew. Hochwohlgeboren zurgefälligen Kennmis- 

nahme und Beachtung. 
Der Minilter des Innern. Der Finanzwminiſter. 

In Vertretung: Braunbehrens. In Vertretung: Meine: 

An 
fämntliche übrigen Herren DOber-Präfidenten, ſowie 

an ſämmtliche Herren Negierungs- Bräfidenten 
und den Herrn Dirigenten der NMinifterial-, Mi⸗ 
litär- und Baulommilfion zu Berlin. 
EM. I. 6266. 
M.d.%. C. B. 2658. 

— — — 

Berlin, den 16. Mai lüs 
Auf den gefälligen Bericht vom 25. v. Mts. erwidern m: 

Ew. Hochwohlgeboren ergebenit, daß, nachdem einer früheren Ex 
Iheidung des mitunterzeichneten Finanzminiſters zufolge bei de 
Sehaltsbemefjung nach Dienitaltersitufen für die Volzichungs 
beamten bei den Kreis: und Steuerkaſſen die von denfelben vr 
ihrer etatSmäßigen Anftellung in demfelben Dienftzweige gas 
den Bezug von Gebühren zurückgelegte Dienjtzeit vom Yeitpunkt 
ihrer definitiven Annahme im Vollziehungsdienite ab mitberud 
fichtigt worden ift, nichts entgegenjtehen würde, auch bei der & 
halisbemefjung für andere Beamte, welche früher im Vollziehun 
dienite gegen Gebühren bejchäftigt geweſen jind, oem 
Uebertritt in die Stelle bei einer anderen Verwaltung im diem 
lichen Intereſſe erfolgt it, die Dienitzeit im Vollziehungsdiert 
vom Beilpunkte ihrer definitiven Annahme ab nach Maßgab 
der allgemeinen Grundſätze in Anrechnung zu bringen und & 
entſprechenden Dienftalterdzulagen nachzuzahlen. Die Zeit M 
Beihäftigung auf Probe Hat danach außer Betracht zu bleden, 
während die Zeit der Beichäftigung als Hilfsvollziehungsbeamta 
inſoweit mitzuberüdjichtigen ift, als Diefelbe, vom Zuge M 
definitiven Ucbernahme in den Civilftaatsdienft ab gerechnet, cur 
Zeitraum von 5 Jahren überjteigt. Bei Ermittelung der anrc 
nungsfähigen Dieuftzeit würden die jegigen Gehaltsjäge und 
Dienitaltersftufen der Vollziehungsbeamten bei den is⸗ 
Steuerkaſſen (1000 M ſteigend in 21 Jahren auf 1500 Ar: 
Grunde zu legen jein. 

Da diejelben mit denjenigen der Regierungsboten vollſtä 
übereinftimmen, jo würde bei der Gchaltöbemefjung für den! 
gierungsboten H. dafelbit die Dienftzeit als Steuer-Exckutor 
ziehungsweiſe Vollziehungsbeamter bei der Stenerfajje in S. 
Zeitpunkte der definitiven Annahme ab der etatSmäßigen 
zeit als Negierungsbote Hinzuzurechien fein. 
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Die von dem zc. H. bei der Regierung als HilfSbote zurüd- 
gelegte Dienftzeit kommt, da fie fi) nicht über 5 Jahre ausge: - 
dehnt Hat, bei der Gehaltsbemeſſung nicht in Betracht. 

Die Perſonalakten des H. folgen anbei zurüd. 
Der Minilter des Innern. Der Finanzminifter. 

sn Bertretung: Braunbehrend. In Vertretung: Meinede. 
Ar 

den Königlihen Negierungs-Prafidenten Herrn N. 
Hohmwohlgeboren zu R. 
FM. I. 6947. 
M. 2.9. C. B. 2926. 

Berlin, den 17. Mai 1894. 
Auf den gefälligen Beriht vom 25. v. Mts. ermwidern wir 

xw. Excellenz ergebenft, daß die Abjicyt der Anrechnung der über 
Jahre hinausgehenden diätarischen Dienftzeit bei der Gehalts— 

wmeffung nad) Dienftaltersftufen für die etatsmäßigen Subaltern— 
camten der Ober-Präfidien und Regierungen dahingeht, daß 
teje Beamten das Höchſtgehalt als Subalternbeamter 1. Klaſſe 
päteltens 29 Jahre nad) Beginn der diätariichen Dienftzeit 
rreichen jollen, ſofern nicht jelbitverfchuldete Gründe eine Ver— 
dgerung veranlaßt Haben. Bon den 29 Jahren entfallen 5 Jahre 
uf die Dienjtzeit als Diätar, 6 Jahre auf die Dienttzeit als 
ubalternbeamter 2. Klafje und 18 Jahre auf die Dienjtzeit als 
subalternbeamter 1. Klajie. 

Hat ein Beaniter die erite etat3mäßige Anſtellung früher als 
ach Sjähriger diätarifcher Dienftzeit und die Anjtellung als Sub— 
Iternbeamter 1. Klaſſe früher als nad Gjähriger Dienftzeit als 
zubalternbeamter 2. Klaſſe erlangt, jo ſoll ihm dieſes frühere 
Sienftalter gewahrt bleiben, da nur beabfichtigt ift, die aus der 
eripäteten Anftellung erwachjenen Nachtheile auszugleichen, nicht 
ber die Bortheile früherer etatSmäßiger Anftelung aufzuheben. 

Zum Zwecke der Gehaltsbemeſſung ift danach das Dienft- 
ter al3 Subalterıbeamter 2. Klaſſe auf den Tag der etat3- 
näßigen Anſtellung als ſolcher, ſpäteſtens jedoch auf denjenigen 
zeitpunkt feitzufegen, zu welchem derſelbe eine 5jährige diätariſche 
dienſtzeit zurüdgelegt Hatte. Liegt zwilchen der etatSmäßigen 
inſtellung als Subalternbeamter 2. Klaſſe oder dem nad) Vor= 
ehendem fingirt feitzuftellenden jpäteren Zeitpunkte und dem Zeit: 
unkte der Anſtellung als Subalternbeamter 1. Klaſſe ein längerer 
[3 6jähriger Zeitraum, fo ift die über 6 Jahre hinausgehende 
‚eit auf die Dienſtzeit als Subalternbeamter 1. Klaſſe in Ans 
hung zu bringen, d. h. un dieje Zeit ilt das für Die Gehalts— 



682 

bemeljung maßgebende Dienftalter als Subalternbeamter 1. Klafie 
vorzudatiren. 

Bei dem Regierungs-Sekretär S. dajelbit Hat fich die diä- 
tariſche Dienftzeit nicht über 5 Jahre und die Dienitzeit als 
Alliitent nicht über 6 Jahre erjtredt. Für die Gehaltsbemeſſung 
nah Dienftaltersftufen it daher in diefem Falle Iediglich der Tag 
der etatsmäßigen Anjtellung maßgebend. 

Der NRegierungs-Selretär P. dajelbit ift Dagegen erit nad 
einer diätariichen Dienftzet von 7 Jahren 31/ Monaten (am 
1. Auguft 1885) zur etatsmäßigen Anftellung als Aliftent und 
nad einer weiteren Dienitzeit von 5 Jahren 8 Monaten (am 
1. April 1891) zur Anſtellung als Selretär gelangt. Das Dienit- 
alter als Alfiitent ift daher um 2 Jahre 3Y/ Monate d. i. vom 
1. Auguft 1885 auf den 15. April 1883 und das Dienitalter 
als Sekretär vom 1. April 1891 auf den 15. April 1889 vor: 
zudatiren. 

An 
den Herrn Dber-Bräfidenten zu N. 

Berlin, den 17. Mat 189. 
Abſchrift erhalten Ew. Hochmwohlgeboren zur gefälligen 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der Minijter des Anuern. Der Finanzwminiſter. 
Sn Vertretung: Braunbehrens. In Vertretung: Meincde. 

An 
fämmtlihe übrigen Herren Dber-Präfidenten, ſowie 

an ſämmtliche Herren ne ln und 
den Herrn Dirigenten der Königlichen Rinifteriale, 
Milttär- und Baulommiffion zu Berlin. 

F. M. I. 6948. 
M.d. J. 1 A, 4678. * 

Berlin, den 17. Mat 1894 
Nach Inhalt des gefälligen Berichts vom 27. v. Mts. find 

Em. Hochwohlgeboren darüber im Zweifel, wie bei dem Kanz— 
liſten S. dafelbit, welcher vor feiner Annahme als Kanzleidiätar 
7 Monate die etatsmäßige Stelle eines Gendarmen befleidet hat, 
die Dienftzeit für das Aufiteigen im Gehalte nad) Dienftalters: 
itufen zu berechnen fei, ob die Dienftzeit als Gendarm der dis» 
tariichen oder der etatsmäßigen Dienitzeit des p. S. Hinzuzus 
rechnen ſei. 

Weder das eine noch das andere würde den feitgeftellten 
Grundſätzen entiprechen. 

Da es ſich um den Uebertritt eines etatSmäßigen Gendarmen 
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in die Stelle bei einer anderen Verwaltung handelt, jo fommen 
nad der Verfügung vom 14. Dezember v. Is.*) die allgemeinen 
Beitimmungen der Verfügung vom 16. März v. 33.**) wegen 
der Anrechnung früherer Dienftzeit bei Beförderungen und Ver: 
jegungen in Anwendung. Dieje gehen davon aus, daß eine Anz 
rechnung früherer Dienjtzeit nn. nur zu dem Zwecke ein= 
zutreten babe, um für den betreffenden Beamten eine Einbuße 
am Gehalte auszuſchließen. Um eine ſolche Einbuße am Gehalt 
fann es ſich hier aber überhaupt nicht handel, da das Hödhft: 
gehalt der Gendarmen 1500 M beträgt, während das Gehalt 
der Kanzliften bei den Regierungen mit 1650. beginnt. Uebrigens 
fann von einer bloßen Zurechnung der Dienftzeit in der früheren 
Stelle zu der etatsmäßigen Dienstzeit in der neuen Stelle nur in 
ſolchen Fällen die Rede fein, u welchen die Gehälter und Die 
Dienitaltersftufen für beide Klaſſen vollitändig übereinstimmen. 
In allen übrigen Fällen hat behufs Ermittelung der anzurcch- 
nenden Dienitzeit die in der Verfügung vom 16. März v. 38. 
und in der Anlage derjelben vorgeidhriebene Berechnung jtattzu= 
finden. Eine Abweichung davon würde nur aus ganz befonderen 
Sründen zuläffig fen und es würde dazu in jedem einzelnen 
Falle unfere vorgängige Genchmigung einzuholen ſein. 

Die diätariſche Dienitzeit eines Beamten ift ftets für ſich 
allein zu ‚berechnen, und da Ddiejelbe bei dem p. ©. ſich nicht über 
5 Jahre ausgedehnt hat, jo kann auch von diejer auf die etat3= 
mäßige Dienitzeit des p. S. als Kanzlift nichts in Anrechnung 
fommen. 

Ar 
den Herrn Regierungs=-Präfidenten zu R. 

Berlin, den 17. Mai 1894. 
Abſchrift erhalten Ew. Hocdmwohlgeboren zur gefälligen 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
Der Minilter des Innern. Der Finanzminifter. 

Su Bertretung: Braunbehrens. In Vertretung: Meinede. 
An 

ſämmtliche Herren Dber-Bräfidenten und Regierungs» 
Bräfidenten mit Ausnahme des Regierungs-Prä- 
fidenten zu R., jowie an den Herrn Dirigenten der 
Rinifterial-, Militär- und Baulommiffion zu Berlin. 

FM. 1. 6944. 
M. d. J. J. A. 4588. 

*) Min. d. geiſtl. 2c. Angel. Verfg. v. 5. San. 1884 — G. III. 3312 — 
+), Min. d. geiftl. 2c. Angel. Verfg. v. 81. März 1893 — G. II. 7891 — 
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b 

Berlin, den 10. September 1894. 
Aus Anlaß eines Spezialfalles benachrichtige ich die nad): 

geordneten Behörden hierdurch, daß bei der Berechnung der 
diätarifchen Dienftzeit zum Zwecke der Gehaltsbemeſſung nad 
Dienftaltersftufen die Zeit einer durch die Vorſchrift im 8. 22. 
Abſatz 1 und 2 der Anſtellungsgrundſätze hervorgerufenen Ber: 
zögerung der etatSmäßigen Anftellung nicht außer Betracht zu 
lajjen, ſondern voll mitzuberüdfichtigen: üft. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
Die nachgeordneten Behörden des Minijteriums. 

G. 111. 2118. 

1458) Dedblätter Nr. 4 bis 3 zu den Nadridhten, be: 
treffend die Anftellung von verabjhiedeten Dffizieren, 
welchen die Ausſicht auf Auftellung im Eivildienft Aller: 
höditen Orts verlichen worden ift und Dedblatt Nr. 51 
zu den Grundſätzen für die Befehung der Snbaltern 
und Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staats: 

behörden mit Militärauwärtern. 

Berlin, den 11. Augujt 1394. 
Den nachgeordneten Behörden meined Reſſorts laſſe id 

unter Bezugnahme auf die Eirfular- Verfügungen vom 16. je 
bruar 1891 — G. III. 61 — und vom 26. April d. 39. — G. 
III. 965 — (Gentrbl. ©. 323 bezw. ©. 521) beifolgeud je ein 
Eremplar der Deckblätter Nr. 4 bis 8 zu den Nachrichten, be- 
treffend die Anftellung von verabjdhiedeten Offizieren, welchen die 
Ausjiht auf Anftelung im Civildienft Allerhöchſten Orts ver: 
liehen worden ift, und des Dedblatts Nr. 51 zu den Grundſätzen 
für die Beſetzung der Subaltern= und Unterbeantenftellen bei den 
Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern, zur Kenntuis— 
nahme zugehen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
die nachgeordneten Behörden des diesſeitigen 

Reſſorts, ſowie an ſämmtliche Königliche 
Dber-Rräjidenten. 

G. 11I. 2202. 
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Mai 1894. 

Dedblätter Nr. 4 bis 8 
zu den 

Nachrichten, betreffend die Anftellung von verabfchiedeten Offizieren, 
welchen die Ausficht auf Anftelung im Civildienſt Allerhöchiten 

Orts verliehen worden ilt. 

Du ee ra 1 
®) zu ©. 46. 

Seite 24/25, IX., Wr. 1 bis 3, Spalte 2. Hinter „bei den 
Univerfitäten” ift Hinzugufügen: 

e mit Ausnahme von 
@ Berlin. 

Spalte 6. „Sn Berlin nichts, an anderen Univerfitäten” 
S iit zu ftreichen. 

& Seite 28, Nr. 13. Die Stelle ift zu ftreichen. 
@ 

Seite 30, Nr. 29 und 30, Spalte 2. Hinter „Kunſtſchule zu 
Berlin” iſt Hinzuzufügen: 

fowie der akademi— 
hen Hochſchule für 

‚ bie bildenden Künfte. 
Die Angabe in Spalte 3 ift zu ftreichen und dafür zu 

ſetzen: 
Präſident der Ala= 
demieder Künijte hin⸗ 
fihtlidh der Stellen 
bei der Alademic 
der Künſte; 

Direktorium der ala⸗ 
demiſchen Hochſchule 
für Muſik hinſichtlich 
der Inſpektorſtelle 
bei dieſer Hochſchule; 

Direktion der Kunſt⸗ 
ſchule zu Berlin hin— 
ſichtlich der Stellen 
bei dieſem Inſtitut; 

Direktor der Akade— 
miſchen Hochſchule 
für die bildenden 
Künſte hinſichtlich 
der Jnſpektorſtelle 
bei dieſer Hochſe ule. 

Spalte 6. Hinter 4200 A iſt einzuſchalten: 
die Inſpeltoren bei 
der Akademie der 
Künjte in Berlin 
und der Kunſtaka— 
demie zu Königs» 

Deckbl. 6° 



686 

berg i. Br. außer- 
dem freie Dienjt- 
wohnung. _ i 

Nr. 31, Spalte 3 iſt zu Streichen und dafür zu feßen: 
Ober » Bräfident in 
Königsberg i. Pr. 
binfidhtlih der In⸗ 
ſpektorſtelle an der 
Runftalademie in 
Königsberg i. Pr.; 

Kuratorium derKunfte 
alademie in Düſſel⸗ 
dorf hinſichtlich der 
Inſpektorſtelle an 
diefer Akademie. 

Sn Spalte 5 ift der Angabe zu 29 bis 31 Hinzuzufügen: 
Zu 81 außerdem eine gemiffe 
techniſche Vorbildung zur orde 
nungSmäßigen Bermwaltung 
der Kunftfammlungen. 

Seite 32. Die unter Nr. 38 aufgeführte Stelle iſt zu ftreichen. 

Seite 46, XL, C., Nr. 12. In Spalte 7 ift einzutragen: 
Die 8 älteften Buch⸗ 

Noch Dedbl. 6. 

Deckbl. 7. 

— halter bei der Ge⸗ 
S neral= Roftlaffe be- 
a zichen ein Gehalt 

von 3800 bi34500.4K. 

Mai 1894. 
Dedblatt Nr. 51 

zu den 
Grundſätzen für die Bejegung der Subaltern= und Unterbeamten- 
jtellen bei den Reichs- und StaatSbehörden mit Militäranmwärtern. 

eo) zu ©. 18. 

Seite 13. Die auf den TForitverforgungsfchein bezüglicde An: 
merfung zu 8. 10 Ziffer 4 Hat unter Ziffer 1 folgende 
Faſſung erhalten: 

1. nach Ablauf der 12jährigen Militärdienſtzeit, 
wenn dieſelbe mit 3 Jahren (bei uukber 
Freiwilligen mit 1 Jahre) im aktiven Dienſt, 
im übrigen aber in der Reſerve abgeleiftet ift. 
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149) Die durd die Einziehung techniſcher Gutachten be= 
treff3 des Raumbedürfnifjes in Pfarr: und Schulbau-= 
ſachen entftehenden Koſten find als zu den Baufojten 

gehörig von den Baupflichtigen aufzubringen. 

Berlin, den 18. Auguſt 1894. 
Auf den Beriht vom 27. Juli d. 38. ermwidere id der 

Königlichen Regierung, daß ich dem Antrage auf Bewilligung 
eine Betrages von 300 A zur Beftreitung derjenigen Koften, 
welche im laufenden Rechnungsjahre durch ——— landwirth⸗ 
ſchaftlicher Gutachten in Pfarr- und Schulbauſachen entſtehen, 
nicht zu entſprechen vermag. 

Die Koſten, welche bei derartigen Neu- und Umbauten durch 
eine ſachgemäße Ermittelung des Raumbedürfniſſes erwachſen, 
gehören zu den Baukoſten und ſind daher von den Baupflichtigen 
aufzubringen, 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. IM. E. 5785 G. I. G. Ma. 

150) Abänderung der „Allgemeinen Beſtimmungen, 
betreffend die Vergebung von Leiſtungen und 

Lieferungen.“ 

Berlin, den 21. Auguſt 1894. 
Seitens des Herrn Miniſters der öffentlichen Arbeiten haben 

die von ihm unterm 17. Juli 1885 erlaſſenen „Allgemeinen Be⸗ 
ſtimmungen, betreffend die Vergebung von Leiſtungen und Liefe⸗ 
rungen” eine Abänderung dahin erfahren, daß fortan die Aus— 
fchreibung von Leiftungen und Lieferungen mit Ausfchluß der 
Deffentlichleit zu engerer Bewerbung Huber in den unter I, 1 
und 2 der genannten Beitimmungen bereit3 vorgefehenen Fällen 
auch dann erfolgen kann, wenn der überjchlägliche Werth des 
Berdingungsgegenftandes den Betrag von 5000 M nidht über: 
jteigt, und wenn befondere, auf der Vertragsurkunde anzugebende 
Gründe für die Ausichreibung zu engerer Bewerbung vorhanden 
find. In diefem Falle find mindeftens drei Bewerber zur Abgabe 
von Angeboten aufzufordern. 

Indem ich Hiervon die nachgeordnieten Behörden meines 
Reſſorts unter Bezugnahme auf den Nunderlaß meines Herrn 
Amtsvorgängers vom 31. Oktober 1885 — G. II. 6202 G. II. 
U. I. O. Ma und b (Geutrbl. für 1886 ©. 169) in Kenntnis 
jeße, beftimme ich, dat obige Abänderung der gedachten Be— 
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ftimmungen aud bei allen mein Neffort berührenden Bauten, 
deren Koften ganz oder theilweife aus Staatsfonds, oder fol: 
hen Stiftungsfonds, die unter Staatsverwaltung ſtehen, gededt 
werden, in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen find. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
Die nachgeordneten Behörden des diesjeitigen Refjorts. 

G. III.A. 1742. G. II. U. 1. I. II. U. III. B. u. E. 

151) Verordnung, betrefiend die Erridtung einer Ab: 
theilung für Kirchen- und Schulmefen bei der Regierung 

zu Osnabrück. 

Bom 2. September 1894. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen x. 
verordnen mit Beziehung auf 8. 25 des Gefepes über die all: 
gemeine Qandesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. ©. 1%) 
Er Die Verordnung vom 22. April 1892 (G. S. ©. 96), was 
olgt: 

8. 1. 
Bei der Regierung zu Osnabrück wird eine Abtheilung für 

Kirhen- und Schulweſen gebildet. 

8. 2. 
Der Minister des Innern, der YFinanzminifter und der Mt 

nijter der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten 
find mit der Ausführung diefer Verordnung beauftragt. 

Urkundlich unter Unterer Höchſteigenhändigen Unterfchrift und 
beigedrudtem Königlichen Infiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 2. September 1894. 

(L. S.) Wilhelm. 
Zugleich für den Minifter 
der geiltlichen zc. Ange- 

legenbeiten: 
Graf zu Eulenburg. Graf von Caprivi. Miguel. 
von Heyden. Thielen. Bronfart von Schellendorfl. 



689 

B. Univerſitäten. 

152) Beitimmungen über die Aufnahme in die Königlid) 
Preußifchen militärärztlihden Bildungsanitalten zu 

Berlin. 
(Sentrbl. für 1890 Eeite 261.) 

8. 1. 
Die militärärztlidden Bildungsanftalten, und zwar: 
1) die medizinishechirurgifche Akademie für das Militär und 
2) das medizinischschirurgifche Friedrich-Wilhelms-Inſtitut 

haben den Zıved, für das Heer und die Marine Sanitätsoffiziere 
auszubilden, welche nicht allein allfeitig Durchgebildete Aerzte und 
ſolche von einer möglichſt hohen wiſſenſchaftlichen wie technifchen 
Leiſtungsfähigkeit fein ſollen, ſondern auch diejenigen Eigenfchaften 
des Mannes und des Soldaten age müſſen, durch welche allein 
fie in den Stand gejeßt werden, die gefammelten ärztlichen Kennt— 
nille für das Wohl des Heeres zur Geltung zu bringen. 

Damit die in den militärärztlichen Bildungsanſtalten ausge— 
bildeten jungen Männer den ſpäter an jie Herantretenden eigen— 
artigen Berhältnifjen und Pflichten ſowohl als Arzt im Allgemeinen 
wie al3 Sanität3offizier im Belonderen nad) allen Richtungen 
gewachſen find, muß jchon bei der Aufnahme der Bewerber eine 
trenge Auswahl getroffen werden. 

E3 eignen ſich aber für die Aufnahme in die militärärztlichen 
Bildungsanftalten vorzugsweiſe joldye Förperlich wie geiftig gut 
beanlagten und mit entjprechenden Schulkenntniſſen ausgeltatteten 
jungen Männer, welche in der Familie eine gute häusliche Er: 
ziehung genofjen haben und auf diefer Grundlage durch ihre ge— 
ſammte Perfönlichkeit befähigt find, nach ihrer Beförderung zum 
Sanitätsoffizier in den ihnen überwiefenen, in mannigfacher Be: 
ziehung verjchiedenartigen Dienftitellungen dem erwählten Stande 
gemäß taftvoll und jicher aufzutreten. 

Zungen Mämtern, welden diefe Grundlage fehlt, iſt Die 
Laufbahn al3 Sanitätsoffizier zu widerrathen, weil fie ohne die— 
jelbe jelbit bei willenichaftlicher Tüchtigfeit dennod) in ihrem be— 
ruflihen Wirken vielfache Schwierigkeiten faum überwinden können 
und häufig Enttäuſchungen ausgejegt find. 

Die noch vielfach verbreitete Anſicht, daß die militärärztlichen 
Bildungsanitalten bejonder dazu geeignet jeien, den Söhnen 
nicht hinlänglich bemittelter Eltern das Studium der Medizin 
zu ermöglichen, ift eine irrige. 

Die Studirenden dieſer Anftalten bedürfen vielmehr für den 
Lebensunterhalt in Berlin, für Beihaffung der medizinischen 
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Bücher, Geräthe (Inſtrumente) u. |. w., für die Ausrüftung ala 
Einjährig-Freiwilliger, als Unterarzt und als Aliftenzarzt jeitens 
ihrer Eltern recht bedeutender Mittel, welche ſchon bei der Auf: 
nahme fichergeftellt werden müfjen, weil der Mangel ausreichender 
Mittel ſowohl während der Studienzeit wie auch ganz bejonders 
fpäterhin ein weſentliches Hindernis für fie if. 

reiltellen find in den Anjtalten nicht vorhanden. 

Bedingungen der Aufnahme. 

8. 2. 
I. Staatsangehörigfeit in den Staaten des Deutichen Reiches 

(das Königreich Bayern ift bei der Aufnahme in die militärärzt: 
lichen Bildungsanſtalten nicht betheiligt). 

II. Nachweis der Abſtammung aus einer gejegliden Ehe. 
III. Lebensalter nicht über 21 Jahre (Ausnahmen Hiervon 

find nur bei vorzüglidher Befähigung und Geeignetheit zuläſſig 
IV. Beſitz des Beugniffes der Reife für das Univerfitäts: 

jtudium von einem humaniſtiſchen Gymnaſium des Deutſchen Reiches. 
V. Beredtigung zum einjährig-freiwilligen Dienft. 
VI. Nachweis der Militär-Dienittauglichkeit, in Berbinduna 

mit geeigneten förperlichen Anlagen. 
ierbei ijt hervorzuheben, daß Jemand fehr wohl dienſtfähig 

und doch zum Studium der Medizin nicht geeignet jein kann. 
weil legtered in mehrfachen Beziehungen befondere Anforderungen 
an den Körper ftellt. Da die Studirenden der Anjtalten in Berlin 
dienen müjlen, jo wird darauf aufmerkſam gemacht, daß für der 
Eintritt in ein Garde-Regiment nad) $. 5 der Heerordnung in 
der Regel eine Körpergröße von 170 bz. 167 cm erforderlich it 
und hiervon diesſeits nur ausnahmsweiſe in bejonderen Tyällen 
Abitand genommen werden kan. 

VII. Verpflichtung des Vaters oder Vormundes, dem Chi: 
dDirenden diejenigen Mittel zu gewähren, deren er neben den vom 
Staate gewährten Beihilfen bedarf, und zwar 

a. außer der Kleidung einem Studirenden des Yyriedridh: 
Wilhelms: Inititutes als Beitrag zum Lebensunterhaltc 
monatlich mindeſtens 40 Mark, einem Studirenden der 
Akademie zur Beltreitung des Lebensunterhaltes monatlich 
mindeltens 75 Mark; 

b. den Studirenden beider Anftalten als Beitrag zur X: 
Ihaffung der erforderlichen Bücher, Geräthe (Inftrumentcı 
und fonltigen Studien-Hilfsmittel, zur Beſtreitung Der 
Koften für die nothiwendigen Prüfungen, fowie zur jpäteren 
Ausrüftung als Unterarzt und als Affiltenzarzt monatlich 
16°/; Mark; 
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c. zur Ausrüftung als Einjährig-sreimilliger einen einmaligen 
etrag von 100 Mark; 

d. nad) der Anjtellung dem Unterarzt bz. Alfiltenzarzt eine 
Zulage von monatlich mindeitens 30 Mark. 

8. 3. 
Die im $. 2 unter a und b bezeichneten Gelder find für die 

Studirenden beider Anjtalten vierteljährlih im voraus an die 
Kafje des Tzriedrih-Wilhelms-Inftitutes einzuzahlen. Die unter 
a angeführten werden ihnen durdy den NRendanten der Kafje am 
1. jeden Monats in gleichen Beträgen ausgezahlt, wogegen die 
unter b genannten nur nach Bedarf unter Zuftimmung der Di- 
reftion verabfolgt werden. 

Das unter c aufgeführte Ausrüftungsgeld von 100 Marf 
it jofort beim Eintritt in die Anftalten an die vorerwähnte Kaffe 
zu entrichten. 

Nichterfüllung der Verpflichtungen Hat die Entlafjung des 
Studirenden zur Folge. 

Ausnahmen find nur für Studirende der Akademie hinſichtlich 
der unter a aufgeführten Gelder, und zwar injomweit zuläjfig, als 
der Direltor der militärärztlihen Bildungsanftalten einzelnen 
Etudirenden in befonder8 begründeten Fällen und unter Vorbe- 
halt des Widerrufes die Genehmigung ertheilen kann, bei ihren 
in Berlin anjälfigen Eltern oder nahen Anverwandten zu wohnen 
und verpflegt zu werden. 

Staatlide Fürjorge. 
8. 4. 

Der Staat ſorgt für die wiſſenſchaftliche Ausbildung der 
Studirenden beider Anftalten in der umfafjenditen, unten näher 
angegebenen nu 

Er trägt die Koften ſämmtlicher von den Studirenden an 
der Univerfität zu befuchenden Vorlefungen, des Elinifchen Unter: 
richtes u. |. w. und gewährt eine Beihilfe zum Ankauf der noth- 
wendigen, auf den Rath der Direktion zu beichaffenden Bücher, 
ärztlichen Geräthe (Inftrumente) und fonjtigen Studien-Hilfsmittel. 

Die Studirenden beider Anftalten nehmen Theil an der Bes 
nutzung aller im Beſitze der Anftalten befindlichen, den An⸗ 
ihauungsunterricht weſentlich unterftügenden Bildungsmittel, mie 
der wiſſenſchaftlichen Sammlungen, der vorzüglichen medizinischen 
Bibliothek u. |. w. 

8. 5. 
Die Studirenden des Friedrich-Wilhelms-Inſtitutes erhalten 

vom Staate freie Wohmung nebit Zubehör, Heigung, Erleuchtung 

1894. 46 
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und als Beihilfe zur Beitreitung des Lebensunterhaltes eine 
monatlide Zulage von 30 M, die Studirenden der Akademie 
eine monatliche Beihilfe von 15 M zur Selbitbeihaffung einer 
Wohnung. 

Bei Urlaubsreifen ftehen den Studirenden beider Anitalten 
die Vergünftigungen des Militär-Tarifes nah dem Sage Kr. 1d 
der Militär-Eifenbahn-Drdnung vom Jahre 1887 zu. 

Sie erhalten in Krankheitsfällen freie ärztliche Behandlung 
und freie Arzneien. 

Berhältnis der Aufgenommenen. 

a. Während der Studienzeit. 
8. 6. 

Die Studirenden beider Anftalten werden bei der mediziniſch⸗ 
chirurgiſchen Alademie für das Militär durch den Dekan ber: 
felben auf Staatskoſten immatrikulirt. 

Das Studium währt wie auf der Univerfität neun Halbjahre 
Die Anitalten gewähren nach einem beitimmten, unter Mit: 

wirkung der Brofefforen entworfenen und alljährlih zeitgemäß 
vervolllommneten Studienplane den umfaſſendſten Unterricht in 
allen Gebieten der ärztlichen Wiſſenſchaft und ihrer Hilfszweige 
an der Königlichen Tyriedrich-Wilhelms-Univerfität zu Berlin ge 
meinfam mit den Studirenden der lebteren, außerdem Wieder: 
rn rn in den wichtigſten Lehrfächern und die für ben 

eere8-Sanitätsdienft erforderlihe befondere Ausbildung. 
Neben der wiſſenſchaftlichen, der freien geiltigen Entwicke⸗ 

Iung feine Schranfen ziehenden Ausbildung eritreben die An- 
ftalten auf Grund vorausgegangener guter Erziehung in Familie 
und Schule die Pflege der für den Militärftand nöthigen Charatter: 
eigenichaften. 

Die Studirenden find zur Ablegung der Itaatlicherfeit3 zur 
Erlangung der Approbation als Arzt vorgefchriebenen Prüfungen 
verpflichtet. (S. Bekanntmachung des Neichsfanzlers vom 2. Zumi 
1883, betreffend die ärztlihe Prüfung ſowie die ärztlide Bor- 
prüfung. — Gentralblatt für das Deutſche Neich, 1883, Nr. 35, 
©. 191 bis 200.) 

Sie find in Bezug auf Studien, Lehrer, Eraminatoren, Be 
rechtigung zur Bewerbung um Stipendien und alle für die ärzt- 
Iihen Prüfungen und Vorbedingungen geltenden Beftimmurgen 
in nichts von den Studirenden der Univerfität getrennt ober von 
denſelben unterjchieden. 

Daß fie nicht bei der Univerfität immatrikulirt werben, be: 
ruht in den früheren Grundlagen der Entwidelung und in bir 
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Gerichtsbarkeit, welche für die in die Anftalten Aufgenommenen 
der Militärbehörde zufteht. 

Der vorgefchriebene Studiengang, die Beſchaffung der ge- 
eignetften Bücher u. |. w., die Sammlungen und ber Wieder: 
holungsunterricht erleichtern und fichern die Ausbildung und 
ermöglidden e8 dem Einzelnen, ſich manchen Fächern noch be= 
jonderd zu widmen. 

Die Hausordnung bringt über die natürlide Rückſichtnahme 
hinaus feinerlei Zwang mit ſich. 

8. 7. 
Die Studirenden beider Anftalten unterfcheiden fi) von ein 

ander nur durch die voritehend angegebenen Geld- und Wohnungs⸗ 
verhältniffe, während fie in allem Anderen ausnahmslos gleich 
ſtehen. Auch für die fpätere Stellung im Heere und in der 
Marine ift es, abgejehen von dem Unterjchiede in der Dienjt- 
verpflichtung (f. 8. 10) gleichgültig und kommt nicht in Betracht, 
ob fie der Akademie oder dem Inſtitut angehört haben. 

Sie dienen im erjten Sommerhalbjahr ihres Studiums 
(1. April bis 30. September) ſechs Monate mit der Waffe. Diele 
Dienitzeit wird ihnen auf ihre nad den allgemeinen geſetzlichen 
—n abzuleiſtende einjährig-freimillige Dienftpflidt an⸗ 
gerechnet. 

Nah Ablauf diefer jechsmonatlichen Dienftzeit haben Die 
Studirenden ein von den militäriihen Vorgeſetzten ausgeftelltes 
Dienftzeugnis beizubringen, in welchem ausgeſprochen wird, daß 
fie nad) ihrer Führung, Dienjtapplilation, Charakter und Ge⸗ 
finnung für würdig, jowie auch nach dem Grade der erworbenen 
Dienſtkenntniſſe für qualifizirt erachtet werden, dereinft die Stellung 
eines militäriichen Vorgeſetzten im Sanitätsdienft zu befleiden. 

Diejenigen Studirenden, welche diejes Dienftzeugnis nicht 
erlangen, haben ebenfo wie diejenigen, weldye den Anforderungen 
der Anftalten nach anderen Richtungen nicht genügen, die Ent- 
lafjung zu gewärtigen. 

8. 8. 
Die Studirenden beider Anitalten ftehen während der Studien- 

zeit unter der Militär-GerichtSbartkeit, ſowie unter der Disziplinar- 
Strafgewalt des Direktors der militärärztlicden Bildungsanftalten 
und des Subdireftor® des mediziniſch-chirurgiſchen Friedrich— 
Bilhelms-Fnititutes, ſowie nad) halbjährigem Waffendienft als 
Be des Beurlaubtenktandes in der Kontrole der Landwehr⸗ 

tden. 

46” 
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b. Nach beendigter Studienzeit. 

8. 9. 
Nach Beendigung der Studien werden die Studirenden beider 

Anftalten im Heere oder in der Marine als Unterärzte mit den 
für diefe ausgemworfenen Gebührniſſen angeitellt. 

Ein Theil diefer Unterärzte wird vom Generalftabsarzt der 
Armee zu beitimmten Zeitpunkten und nach der Zahl der vor- 
handenen Stellen zum Zwed einer erhöhten Ausbildung im prat: 
tiſchen Krankendienfte unter Beibehaltung aller Militär-Gebühr⸗ 
nifje in das Charité-Krankenhaus zu Berlin fommandırt. Bei 
der Auswahl zu diefem Kommando fommen lediglich die Eigen: 
Ichaften der Unterärzte in Betracht, nicht aber der Umſtand, ob 
jie früher dem Friedrich-Wilhelms-Inſtitut oder der Akademie an: 
gehört Haben. 

Zur Ablegung der Prüfung als Arzt (8. 6) wird den Unter: 
ärzten im Anſchluſſe an das beendete Studium Gelegenheit ge 
geben durch Kommandirung zum TFriedrich-Wilhelms-Inititut oder 
rn en an Garniſonen u. f. w., welche Univerfitäts- 
tädte ſind. 

8. 10. 
Mit der Anſtellung als Unterarzt beginnt die Ableiftung des 

Reſtes — allgemeinen Dienſtpflicht (ſ. F. 7). Hieran fchliekt 
ſich die für die genoſſene Ausbildung zu übernehmende beſondere 
aktive Dienſtverpflichtung. 

Nach der Heerordnung haben die Studirenden des Friedrich⸗ 
Wilhelms⸗-Inſtitutes nämlich doppelt jo lange, als fie dieſe An- 
ſtalt beſuchen, aktiv zu dienen; für die Studirenden der Aladenme 
verringert ſich dieje aktive Dienſtverpflichtung auf die Hälfte. 

Das als Einjährig-fyreiwilliger abgeleitete Dienftjahr konn 
hierbei zur Anrechnung. 

Wer vor Erfüllung des zweiten Semeiter® aus den An— 
Italten wieder ausfcheidet, übernimmt feine befondere aktive Dientt- 
verpflichtung. 

Die bejondere aktive Dienftverpflichtung kann nur nah Maß— 
gabe des 8. 13,5 der Heerordnung bz. des 8. 13, ı» der Marine: 
ordnung erlajjen werben. 

8. 11. 
Die dienftlihe Stellung u. |. w. der Unterärzte und ber 

Sanitätsoffiziere ift durch die Allerhöchite Verordnung über bi 
Drganijation des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873 (Berlin, 
Verlag von E. S. Mittler & Sohn) geregelt. 
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Verfahren bei der Aufnahme. 

8. 12. 
Die Anmeldung zur Aufnahme muß ein a Sahr vor 

Ablegung der Reifeprüfung geichehen, und zwar für die Aufnahme 
zu Oſtern fpätejtens im Laufe des vorausgehenden Dftobers, für 
eienige zu Michaelis jpätejtens im Laufe des vorausgehenden 
prils 

Nach diefen Zeiten ſowie nad) beitandener Reifeprüfung oder 
nach begonnenem Studium auf einer Univerfität erfolgende An- 
meldungen können nur zur Berückſichtigung kommen, joweit es 
die Umſtände geftatten. 

8. 13. 
Die Anmeldung it vom Bater oder Vormund, unter aus⸗ 

drüdlicher Bezeichnung der Anftalt, in welche die Aufnahme ge= 
wünſcht wird, jchriftlih an den Generaljtabsarzt der Armee als 
Direttor der militärärztliden Bildungsanftalten (Berlin W., 
Bilhelmitraße 101) zu richten. *) 

Zur Vermeidung von Rüdfragen ift in derjelben zugleich 
die Erklärung abzugeben, ob die Aufnahme, falls diefelbe in das 
Friedrich-Wilhelms-Inſtitut nicht möglich fein follte, etwa für die 
Alademie gewünſcht wird oder nicht. 

Beizufügen jind: 
. Geburtsichein, bz. Taufſchein, 
. das zuletzt erhaltene Klaffen-Schulzeugnis, 
. der Beredtigungsichein zum einjährig-freimwilligen Dienit, 
. die nad) dem Mufier — auf der Anlage I — ausgeſtellte, 

Ichriftlide Erklärung des Vaters oder Vormundes, 
e. ein von den Herren Gymnaſialdirektoren auszujtellendes 

Schulzeugnis, das ſich zu äußern hat: 
über den Grad der Befähigung des Angemeldeten, 

zumal binfichtlich des Studiums, 
und über feinen Charakter. Da ſolche jungen Leute 

bei der Aufnahme bevorzugt werden, welche, mit leben 
Diger geiftiger Friſche ausgeftattet, Neigung zu eigener 
Thätigkeit und felbitändiger Arbeit bejigen, fo ift auch 
hierüber ein Urtheil bei jedem Angemeldeten erforderlich. 
E3 empfiehlt fih, daß die Herren Gymmafialdirektoren 

dies Zeugnis als portopflichtige, nicht freigemacdhte Dienft- 
ſache dem Generalftabsarzt der Armee**) überjenden. 

Bon 9 

*) Württembergiſche Staatsangehörige richten ihre desfallfigen Geſuche 
an das Königlih Rürttembergiiche Kriegsminijterium. 

**) Berlin W., Wilhelmftrage 101. 
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Ferner iſt erforderlich: 
f. ein von einem aktiven Oberſtabs- oder Stabsarzte*) aus⸗ 

zuftellendes Zeugnis, welches fih auf Grund vorausge 
gangener ärztlicher Unterſuchung über die Tauglichkeit des 
Bewerbers und nad) Maßgabe der hierüber ergangenen 
Beitimmungen zu äußern bat. 

Dem betreffenden Sanitätsoffizier ift ſpäteſtens am 
vn vor der Unterſuchung auszubändigen bz3. zu über 
enden: 

g. ein Lebenslauf des Anzumeldenden, welcher über die in 
der Anlage II vorgejchriebenen Punkte Auskunft giebt 
Zuverläflige und erſchöpfende Angaben in diefen Lebens 
laufe werden ganz bejonders zur Pflicht gemacht. 

Die unter f und g aufgeführten Schriftftüde find von dem 
.Sanitätsoffizier auf dem militärärztlihen Dienftwege an ben 
Generalitabsarzt der Armee und Direktor der militärärztlichen 
Bildungsanftalten einzureihen.**) - 

Möglichit bald nah der ärztlichen Unterſuchung Hat ſich 
eder Bewerber demjenigen Korps-Generalarzt vorzuftellen, durch 
eſſen Vermittelung die unter f und g genannten Schriftftüdke an den 

Generalitabsarzt der Armee gelangen. Der die Unterfudung aus 
führende Sanitätsoffizier wird jedem Bewerber den Namen ımd 
die Wohnung des zuftändigen Korps-Generalarztes angeben. €: 
empfiehlt fi. daß der Vater oder Vormund des Angemeldeten 
durch en Schriftwechjel mit dem Korps-Generalarzt die 
Beit der Vorſtellung bei diefem vereinbart. 

Eine Geldvergütigung für die Hierzu etwa nothwendigen 
Reiſen wird nicht gewährt. 

. 14. 

Hierauf erfolgt die Beicheidung, ob der Angemeldete zır 
Bewerbung um Aufnahme in eine der militärärztlichen Bildungs⸗ 
anftalten zugelaſſen ift, und im Genehmigungsfalle gleichzeitig 
die Aufforderung, das erlangte Zeugnis der Reife in Urſchrin 
oder in beglaubigter Abjchrift bis zum 20. März bezw. bis End 
September einzufenden oder deſſen unmittelbare Einſendung feitent 
der Herren Öymnafialdireftoren zu erbitten, wozu Diefelben 
durch Erlaß Seiner Ercelenz des Herrn Kultusminifter® vom 

*) Befindet fih in dem rg are des Bewerbers fein akıwe 
Oberſtabs⸗ oder Stabsarzt, jo kann fi) der Water oder Bormund des Be 
werbers jchriftlih an den nächſten Korps-@eneralarzt wenden; dieſer wu 
ihm Zag und Stunde mittheilen, an welder ein am Sige des GenerT- 
tommandos befindlidher Sanitätsoffizier den Bewerber unterfuden wird. 

**) 8. 64 der Dienftanmweifung zur Beurtheilung der Militärdien ftiähigfr? 
und zur Ausftelung von militärärztlihen Zeugniffen. 
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18. Auguft 1873 — Gentralblatt für die Unterrichts-Verwaltung 
1873, Seite 547 — ermädtigt find. 

Demnächit werden durch Vermittelung des Vaters oder Bor: 
mundes die geeignet befundenen Bewerber zu einem beitimmten 
Zage behuf3 Prüfung der körperlichen Tauglichkeit durch eine 
Kommiſſion von Oberſtabsärzten und behufs endgültiger Ent- 
theidung über die Aufnahme zur Geſtellung im Friedrich-Wilhelms⸗ 
Snititut zu Berlin, Friedrichſtraße 140, aufgefordert. 

Hier erhalten die zur engeren Wahl Einberufenen bis zu 
drei Zagen freie Wohnung in dem genannten Inſtitute. Die 
nit Aufgenommenen haben auf freie Rüdreife oder auf eine 
Beihilfe zur Beitreitung derjelben keinen Anfprud). 

8. 15, 
Wird das Neifezeugnis zu dem vorgejchriebenen Tage nicht 

eingejchidt und auch bei unverjchuldeter Verjpätung nicht per- 
ſönlich noch zu der im vorigen Paragraphen angegebenen Unter- 
juhung mit zur Stelle gebradt, fo ift die Aufnahme nad) er- 
folgter Stellenbefegung ausgeichlofjen. 

8. 16. 
Die Entjcheidung über die Aufnahme in die Anſtalten er- 

folgt durch den Generalftabsarzt der Armee und wird ſpäteſtens 
am Tage nach beendeter Unterfuchung mitgetheilt. 

8. 17. 
Schließlich wird ausdrüdlidy bemerkt, daß eine Beihilfe oder 

Entihädigung für die Kolten der Reife nah Berlin und den 
Aufenthalt dafelbjt weder für die Angenommenen noch für die 
Zurüdgewiejenen gewährt werden kann, daß jedody den Ein— 
berufenen für die Neile nach Berlin feitens der Eijenbahnver- 
waltung die Vergünftigung des Militär-Tarifes nad) dem Sabe 
Nr. 4 der Militär-Cifenbahn: Drdnung vom Jahre 1887 zufteht. 

Boritehende Beltimmungen werden Eltern und VBormündern, 
welche ihre Söhne bezw. Mündel bei den Anftalten anmelden 
wollen, auf Wunſch von dem Bureau des Friedrich-Wilhelms⸗ 
Juſtitutes (Berlin NW., Friedrichſtraße 140) foftenfrei zugelandt. 

Berlin, den 22. Juni 1894. 

Der Generalitabsarzt der Armee und Direktor der 
militärärztlichen Bildungsanitalten. 

v. Coler. 
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Axiage 1 
Muiter, 

sach welchem die in den Beltimmungen über die Aufnahme ın 
die Königlich Preußifchen militärärztlichen Bildungsanitalten von 
22. Juni 1894 zu 8. 13 vom Vater (Vormund) eines zur Aut: 
nahme Angemeldeten re Bm Erflärmg aus: 

tellen iſt. 

Für den Fall, daß meinem Sohne (Mündel) ...... 
EFT geboren: Den... ® u 35 18.. di 
Provinz... .... , die erbetene Aufnahme in eine der militär- 
ärztlichen Bildungsanftalten bemilligt werden ſollte, erfenne ich 
hiermit an und erfläre ausdrücklich, daß ich im Stande und ge 
willt bin, alle in den Beitimmungen über die Aufnahme in die 
Königlich Preußiſchen militärärztlichen Bildungsanftalten für di 
betreffende Anjtalt vorgefchriebenen Bedingungen, von denen id 
le Kenntnis genommen Habe, vollitändig und pünftlid zu 
erfüllen. 

Ebenjo erfenne ich Hierdurh an, daß ich mit allen vor 
meinem oben genannten Sohne (Mündel) für den Fall jenes 
Eintritt in eine der Anſtalten durch die Aufnahmebeftimmungen 
a Bedingungen, namentlich auch in Betreff Der beſon— 
eren Dienftverpfliddtung, bekannt bin. 

ur Beltätigung deſſen ift die vorftehende Erflärung ve: 
mir eigenhändig unterjchrieben. 

Ort. Zeit. 
Unterſchrift.) 

Anlage I. 

Punkte, 
welche bei Abfaſſung des Lebenslaufes genau zu beachten ſind. 

1. Alle Vornamen und der Vatersname, Rufname zu unter: 
— Jah 

. Zag und Jahr 

. Drt nebſt Kreis und Brovinz | ber Geburt. 

. Religion. 

. Körperlänge. 

. Körpergewicht. 

. Körperliche Fehler. . 

. Angaben über die körperliche Entwidelung und den Geſund 
—— beſonders körperliches Geſchick, alle etwa über 

tandenen wichtigeren Krankheiten ſowie Diejenigen, welche 
bei Eltern, Geſchwiſtern und nächſten Blutsverwandten ar: 

W 5 rs ZN 

I 
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Schwindſucht, Nerven und Geiſteskrankheiten, Krämpfen und 
dergleihen vorgelommen find. 

. gamilienverhältniffe: Angabe der gegenwärtigen und 
der jrüheren Berufs= und Lebensitellungen des Vaterd und 
des Vaters der Mutter, auch wenn fie verftorben find, Wohn- 
ort derjelben (nebſt Kreis u. j. w.). 

Sm Falle des Todes des Vaters oder der Mutter An— 
gabe der Zeit de8 Todes und der Krankheit, welche den 
Tod veranlaßte; zutreffenden Falles Name, Lebensftellung 
und Wohnort des Vormundes. 

Angabe ſämmtlicher Gejchwilter (auch der etwa ver- 
itorbenen nebſt Angabe der ZTodesurfache) und der näheren 
Verwandten, jowie ihrer Verhältniffe. Welche Stellung die 
Brüder und Verwandten im Militär oder Civil einnehmen. 

10. Bermögensverhältnijfe: Ob der Vater oder die Mutter 
Gehalt oder Penjion aus Staats= oder anderen Kafjen be- 
ziehen, ob der Vater, die Mutter oder der Anzumeldende 
jelbjt entſprechende Einnahmen bz. Vermögen bejigt. 

11. Bildungsgang: Welde Schulen der Anzumeldende befucht, 
welche Unterrichtögegenftände er mit Vorliebe betrieben, welche 
bejonderen Sprad- oder Kunſtfertigkeiten er fich angeeignet 
at 

> 

hat. | 
12. Angabe der Gründe, welche den Anzumeldenden bez. feine 

Eltern beitimmen, die Aufnahme in die militärärztlichen 
Bildungsanftalten zu beantragen. 

Der Lebenslauf it von dem Anzumeldenden unter der 
ausdrücklichen Verfiherung zu unterjchreiben, daß die ge: 
machten Angaben ftreng der Wahrheit gemäß find. 

C. Höhere Rehranitalten. 

153) Regelung der Gehälter der etatömäßigen vollbe- 
foldeten PBrovinzial-Schulräthe, Juftitiarien und Ver— 
waltungsräthe der Provinzial-:Schulfollegien nad 

Dienftaltersftufen. 

Berlin, den 23. Zuli 1894. 
Bom 1. April d. 38. ab jind die Gehälter der etatSmäßigen 

höheren Beamten in der aus ber beigefügten Denkſchrift nebit 



700 

—— erſichtlichen Weile nach Dienſtaltersſtufen geregelt 
worden. 

Indem ich die Herren Ober-Präſidenten ermächtige, den 
Provinzial⸗Schulräthen und den Juſtitiarien und Verwaltungs: 
räthen der Brovinzial-Schultollegien das ihnen danach Lünftig 
zuſtehende Gehalt Ihrerſeits —52 zu bewilligen, bemerke 
ih, daß dabei im Allgemeinen die für die Regelung der Ge 
hälter der etatsmäßigen mittleren, Kanzlei» und Unterbeamte 
nad Dienftaltersftufen ergangenen Beitimmungen zu beadhten find. 

Die Königliche Regierung dafelbft ift veranlagt worden, dem 
dDortleitigen Erfuhen um Anweiſung der Gehaltszahlungen für 
die gedachten Beamten ftattzugeben. 

Im Einzelnen hebe ich noch folgendes hervor: 
1) Ein Rechtsanſpruch auf Gewährung von Alterszulagen 

jteht Eeinem Beamten zu; auch dürfen den Beamten Feinerlei Yu 
fiherungen gemacht werden, auf welche ein folder Antrag etwa 
gegründet werden Fönnte. 

2) Soweit in der Denkſchrift auf Seite 662 Abfah 4 nick 
etwas Anderes beitimmt ift, ift die Dienitzeit in jeder Beamten⸗ 
fategorie vom Zeitpunkte der etat3mäßigen Anjtellung in ber be 
treffenden Kategorie ab zu berechnen. Als Tag der etatsmäßigen 
Anſtellung iſt derjenige Tag anzujehen, von welchem ab bem 
Beamten die N der Stelle Dauernd gegen den Bezug 
des mit Derjelben verbundenen Dienfteinfommens übertragen 
worden ift. Unberüdfichtigt bleibt ſonach diejenige Dienftzeit, 
während welcher einem Beamten die Verwaltung einer Stelle 
probemeije oder unter Vorbehalt des Widerrufs übertragen worden 
it, und zwar auch dann, wenn der betreffende Beamte während 
diejer Zeit das Einkommen der Stelle unverfürzt bezogen 

Hiernach ift in Betreff der Juftitiarien und Verwaltungsräthe 
der PBrovinzial-Schulfollegien zu verfahren. 

Hinfichtlich der Anrechnung früherer Dienftzeit bei der erft- 
maligen Feſtſetzung der Gehälter der höheren Beamten nad) Dienf- 
alteröftufen finden die Beitimmungen des Runderlaſſes vom 
31. März 1893 --- G. II. 739. I. — (Eentralblatt f. d. gei. 
Unterricht3-Verwaltung 1894 Seite 203) finngemäße Anwendung. 

Dies gilt in$bejondere für die Brovinzial-Schulräthe, weldye 
aus der Zahl der NRegierungd- und Schulräthe berufen werden. 
Für Diejenigen Provinzial-Schulräthe, weldde aus der Zahl ber 
Reiter von ftaatliden höheren Lehranitalten berufen werden, 
findet Die Berechnung des ihnen zu gewährenden Gehalts unter 
Zugrundelegung derjenigen Bejoldung ftatt, welche ihnen nad 

*) Abgedrudt Seite 660. 
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Maßgabe des Normal-Etats vom 4. Mai 1892 (Centrbl. S. 644) 
und der dazu ergangenen Ausführungs-Verfügung vom 2. Juli 
1892 (a. a. D. 635) zufteht. 

Nach gleihen Grundſätzen ift bei Feſtſetzung des Gehalts 
für Diejenigen höheren Beamten der Provinzial-Schulfollegien zu 
verfahren, weldde am 1. April d. 38. bein Inkrafttreten der neuen 
Sehaltsregelung nad) Dienftaltersftuferr bereits etatSmäßig arıge= 
ftellt waren. Es wird angenommen, daß die jeßigen —— 
ſätze und die jetzigen Dienſtaltersſtufen-Ordnungen ſchon früher 
beſtanden hätten. Dabei ſind für diejenigen Provinzial-Schulräthe, 
welche früher die Stellungen von Kreis-Schulinipeftoren oder 
Seminar-Direltoren eingenommen haben, die Grundfähe der Rund- 
erlafje vom 9. September 1893 — U. IIIB. 2418 G. III! — 
und vom 2. Februar 1894 — U. II. 1342! U. DIB. G. II. 
— (Gentrbl. 1893 ©. 731 und 1894 ©. 286) zu beachten. 

Someit die Provinzial-Schulräthe vorher eine etatSmäßige 
Stelle im ftädtijchen oder ſtiftiſchen höheren Schuldienit be- 
Heidet Haben, wird bis auf weiteres die Feſtſetzung der etwa an 
zurechnenden Dienftzeit für die Bemeſſung des Gehalts nad 
——— in jedem einzelnen Falle durch mich getroffen 
werden. 

Eine Nachweiſung*), aus welcher das vom 1. April d. Is. 
ab den Brovinzial-Schulräthen, ſowie den Juftitiarien und Ber: 
waltungsräthen zu gemährende — ſowie das für das Auf- 
fteigen ım Gehalt nad) Dienjtaltersitufen maßgebende Dienftalter 
erfichtlich iſt, ift beigefügt. Indie Nachweilung find auch diejenigen 
Beamten aufgenommen, mweldye bereit3 vor dem 1. April d. Is. 
das Hödjitgehalt bezogen haben. Für Die Folge wird bei Neu: 
anftellungen in jedem Falle derjenige Zeitpuntt, von welchem ab 
bei Bewilligung der Dienitalterszulagen zu rechnen iſt, von mir 
mitgetheilt werden. 

Damit bei Verjegungen von Beamten Rüdfragen wegen des 
denfelben zuftehenden Gehalts vermieden werden, iſt in den Per—⸗ 
fonal-Alten jedes einzelnen Beamten das für die Gehalisbemetjung 
nach Dienftaltersftufen maßgebende Dienttalter und das von dem 
Beamten jeweilig bezogene Gehalt nachrichtlich zu vermerken. 

3) Sollte da8 Verhalten eines höheren. Beamten Anlaß geben, 
ihm die nad feinem Dienitalter ihm zuftehende Gehaltszulage 
einſtweilen vorzuenthalten, jo ijt darüber in jedem einzelnen ‘Falle 
zuvor meine Entjcheidung einzuholen. Iſt die einſtweilige Vor: 
enthaltung der Zulage von mir verfügt, jo darf Deren fpätere 
Gewährung nicht ohne meine Genehmigung erfolgen. 

*) Diefelbe gelangt nicht zum Abdrud. 
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4) In die nach den Runderlaſſen vom 11. September 1892 
— G. II. 2537 — und 5. Auguſt 1893 — G. IIT. 2191 — 
aljährlih zum 5. Oktober hierher einzureihenden Beſoldungs⸗ 
Nachweiſungen find in Zukunft — erftmalig zum 5. Dftober d. 38. 
— aud die Befoldungen der etatsmäßigen vollbefoldeten Pro: 
vinzial-Schulräthe und AZuftitiarien und Berwaltungsräthe der 
ProvinzialeSchulfollegien nach dem Stande vom 1. Oktober des 
betreffenden Sahres aufzunehmen. 

Schließlich wird bemerkt, daß in den Fällen, in welchen behufs 
der Gehaltsregelung nach Dienftaltersitufen das Dienjtalter eines 
— mittleren oder unteren Beamten in Folge der Anrechnung 

herer Dienſtzeit vordatirt wird, die bezügliche Feſtſetzung lediglich 
für Die Bemerung des Gehalts des betreffenden Beamten maß- 
gebend ilt, daß dagegen in allen übrigen Beziehungen, in welchen 
das Dienitalter in Betracht kommt, die feitherigen Grundſatze 
durch die neue Gehälterregelung feine Aenderung erfahren jollen. 

Der Minifter der geiftlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
ſämmtliche Herren Präfidenten der Provinzial. 

Schulkollegien mit Ausfhluß von Berlin. *) 
U. II. 1589. U. MI. B. 

D. Schullehrer⸗ und Tehrerinnen- Seminare zc., 
Bildung der Tehrer und Deren perſönliche Ver⸗ 

hältniiie. 

154) Beihaffung geeigneten Erjaßes für die Belegung 
der Lehrerſtellen zc. an den Seminaren. 

Berlin, den 25. Juli 1894. 
Aus dem Berichte vom 22. v. Mts. habe ich erfehen, daß 

das Königliche Provinzial: Schulfollegium für die Vertretung des 
mit der fommiljarifchen Verwaltung der Kreis-Schulinjpeltion N 
betrauten Seminarlehrers N. in N. geeignete Vorjchläge nicht zu 
machen vermag und dieferhalb mit den beiden Regierungen der 
dortigen Provinz in Verbindung getreten ift. 

Die zweckmäßige Einführung der Seminarilten in die be 
onderen Aufgaben des Boltsthufunterrichts hängt weſentlich 

*, An das Präfidium des Königlichen Provinzial-Schullolegiums zu 
Berlin ift in ähnlichem Sinne verfügt worden. 
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davon ab, ob es gelingt, den Seminaren Lehrer zuzuführen, 
welde mit einer gründlichen pädagogilchen Bildung und didal- 
tiihen Gewandtheit au Erfahrung im Volksſchuldienſte verbinden 
und hierdurch geeignet find, den Zuſammenhang zwilchen Seminar 
und Volksſchule Tebendig zu erhalten. Dieſes wichtige Ziel wird 
nur unvollkommen erreicht, und es werden Fehlgriffe ſchwer ver- 
mieden werden, wenn dag Königliche Brovinzial-Schultollegium 
bei eintretender Vakanz auf die Beichaffung eines geeigneten Er⸗ 
ſatzes nicht genügend vorbereitet ift und fi) etwa nur auf Die 
prüfende Auswahl der eingegangenen Bewerbungen bejchräntt 
ſieht. Vielmehr iſt es im Intereſſe einer zwedmähigen Stellen- 
bejegung an den Seminaren überaus widtig, daß das König: 
liche Provinzial-Schulkollegium auch ohne Rüdjicht auf eintretende 
Balanzen fich über die für den Seminardienit beſonders geeig- 
neten Perjönlichkeiten der Provinz ſchon im voraus unterrichtet 
hält, um zu jeder Zeit tüchtige Lehrkräfte zur Verfügung zu haben, 
welche für die Neubejegung von Seminarlehrerjtellen in Vorſchlag 
gebracht werden können. Zu dieſem Zwecke find die Regierungen 
durch den dem Königlichen Brovinzial-Schulfollegium abjchriftlich 
zugegangenen Erlaß vom 10. Februar 1891 — U. III. Nr. 341 — 
(Gentrbl. S. 297) angewiejen worden, die betreffenden König 
lihen Provinzial-Schulfollegien fortlaufend auf diejenigen Schul: 
auffichtsbeamten und Lehrer der verjchiedenen Kategorien auf: 
merffam zu machen, welche ihren ſchultechniſchen Räthen als für 
den Seminardienft bejonderd geeignet erjchienen find. Die hier- 
dur dem Königlichen Provinzial-Schullollegium zugeführte ‘Per: 
ſonalkenntnis zu ergänzen, bieten die zweiten Lehrerprüfungen, 
die re di und NRektoratsprüfungen, welche unter dem 
Borfige eines Kommiljars desfelben abgehalten werden, hin— 
reichende Gelegenheit. 

Sch erwarte, daß das Königliche Provinzial-Schulfollegium 
Seine Fürſorge für die Seminare Seine3 Bezirkes auch in der be= 
zeichneten Richtung gewiſſenhaft bethätigen wird. 

Sm vorliegenden Falle jehe ich geeigneten Borjchlägen dem⸗ 
nächſt entgegen. 

Der Minilter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
das Königlihe Provinzia-Schullollegium zu N. 

U. II. 2450. 
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155) Verleihung des NReltortitel8 an Leiter von Bolls: 
ſchulen. 

Berlin, den 25. Juli 1894. 
Auf den Bericht vom 9. Mai d. 38. eröffne ich der König: 

Iihen Regierung, daß die mit demjelben vorgelegte Dienit- 
anmweilung für Hauptlehrer und Rektoren der dortigen Boll: 
ſchulen nicht den Grundfägen entſpricht, welche wiederholt bekamt 
gegeben find und namentlih in dem Erlafje vom 25. Juli 1892 
(Eentrbl. 1892 S. 834) ihren Ausdrud gefunden Haben. 

Ich ſehe mich deshalb veranlaßt, nochmals auf folgende 
Gefichtspunfte Hinzumeifen. 

Für größere Schuligiteme von 6 und mehr auffteigenden 
Klaſſen ift durch Verhandlung mit den Gemeinden Vorſorge zu 
treffen, daß die Leitung fortan nur ſolchen Perfonen übertragen 
wird, welche die Rektorprüfung abgelegt haben, oder von ber: 
ſelben difpenfirt worden find. Sit dies Durch Beichluß der Unter: 
er fichergeitellt, jo fann auch ſchon den derzeitigen 
eitern folder Schulen, wenn fie ſich für ihr Amt voll befähigt 

erwielen haben, die Amtöbezeihnung „Rektor“ beigelegt werden, 
auch wenn fie die Prüfung nicht abgelegt haben. 

Bei Schulen mit weniger ald 6 aufiteigenden Klaſſen kann 
je nad Umfang und Bedeutung der Anjtalt ein Hauptlehrer an 
die Spibe geitellt werden. 

Der Befähigungsnachweis für eine Nektoritelle ift durch Ab: 
legung der Prüfung pro rectoratu gemäß der Prüfungsordnung 
vom 15. Oftober 1872 zu erbringen. Das Recht zur Führung 
des Rektortitels wird aber nicht Durch das Beltehen diejer Prüfung 
erworben, wie ein ſolcher Titel andererjeit8 auch nicht als per: 
fönlihe Auszeichnung verliehen wird. Vielmehr ilt die Boraus: 
fegung für denjelben der Beſitz einer mit bejonderen amtlichen 
Befugniſſen und Pflichten ausgeltatteten Ieitenden Stelle an einer 
öffentlichen Schule von oben angegebenem Umfange Hieraus 
folgt, daß Hauptlehrer den Nektortitel nicht zu führen Haben, 
auch wenn fie die Prüfung pro rectoratu en (cf. Erlas 
vom 30. Sanuar 1860 bei Schneider und von Bremen, Bolts- 
ſchulweſen I, S. 847). 

Sind nah Vorſtehendem Rektorſtellen geſchaffen, fo ift den 
Rektoren bei der Leitung und Aufficht ihrer Anitalt die in dem 
Erlaß vom 1. Juli 1889 (Centrbl. S. 641) angedeutete größere 
Freiheit bei unmittelbarer Unterftelung unter den Kreis-Schul: 
infpeftor durch bejondere Dienftanmeifung beizulegen. 

Was den Umfang der den Reltoren zwedmäßiger Weife zu 
übertragenden Rechte und Pflichten betrifft, fo vermweife ih die 
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Königliche Regierung auf die demnächſt im Gentralblatte (Gentrbl. 
S. 598) zur BVeröffentlihung gelangende Dienſtanweiſung für 
Rektoren in Stettin, welche meine Sulfimmung gefunden bat. 

Die a Regierung wolle hiernach das Erforderliche 
veranlaffen den Hauptlehrer S. auf fein nebit Anlagen hier- 
bei ee ie Gefuh vom 14. April d. Is. in meinem 
Namen mit Bejcheid verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. II. C. 1626. U. MIB. 

156) Beihränfung der Zahl der zu Entlaſſungs-Prü— 
fungen beredtigten ſtädtiſchen und privaten Lehrerinnen— 

Seminare ꝛc. 

Berlin, den 25. Juli 1894. 
Auf den Bericht vom 3. Juli d. 38., betreffend das Geſuch 

des Magiltrates in F. um Einrichtung von Entlaffungs- Prüfungen 
an dem dortigen jtädtiichen Lehrerinnen-Seminare, ermwidere id) 
dem Königlichen Provinzial-Schullollegium, daß gegenwärtig ein 
erheblicher Ueberfluß an geprüften Lehramtsbewerberinnen in 
Preußen vorhanden ift und derſelbe zun Theil auf die an ver- 
ſchiedene ſtädtiſche und einzelne Privatanftalten verliehene Be— 
rechtigung zur Abhaltung von Entlaſſungs-Prüfungen zurüd- 
geführt werden muß. 

Unter den obmwaltenden Umjtänden trage ich daher Bedenken, 
die Zahl der Anitalten mit der erwähnten Berechtigung zu ver: 
mehren und dem obengedadıten Antrage des Magiltrates in F. 
zur Zeit zu entiprechen. 

Dem Königliden Provinzial-Schulfollegum überlaffe ich 
hiernach die weitere Beicheidung des Magiitrates auf feine Ein= 
gabe vom 6. Mai d. 38. 

Der Minilter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu N. 

U. III. D. 2341. 
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tandenanftalten. 

Berlin, den 7. September 1 
Durch den Runderlaß vom 11. Auguſt 1885 — Minifteru 

der geiltliden 2c. Angelegenheiten G. III. 1999 U.I. — Fin 
minijterium I. 10585 — (Centralbl. ©. 595) iſt dem Köni 
lien Provinzial-Schulkollegium auf Grund des 8. 21, Abf. 
und des 8. 22, Abſ. 2 des Geſetzes vom 30. April 1884, 
treffend Abänderungen des Penſionsgeſetzes vom 27. März 187 
— ©. ©. ©. 126 — die Enticheidung darüber übertragen word 

„ob und zu welchem Zeitpunkte dem auf Verjegung in 
Ruheſtand gerichteten Antrage eines im Nefjort des Kömi 
lichen Minitteriums der geiltlichen, Unterrichts- und Med 
zinal=Angelegenheiten angeltellten Beamten, für deſſen S 
dem Königlichen Provinzial-Schultollegium die Anftellung 
befugnis zufteht, ftattzugeben ift, jomie ob und weldye Pen⸗ 
Io bemfelben bei einer von ihm beantragten Verſetzung 
ebührt“. 
ieſer Erlaß iſt bezuͤglich der Seminarlehrer bisher nicht 

zur Ausführung gebracht. Da jedoch das Recht zur Anſtellung 
und Beförderung der Lehrer an den Schullehrer⸗-Seminaren 
durch die Allerhöchite Verordnung vom 9. Dezember 1842 ben 
Provinzial-Schulkollegien übertragen ift, ermächtige ic) das Königs 
lihe Provinzial-Schulfollegium im Einverftändniffe mit dem Herrn 
Finanzminiſter ausdrüdlich, über die auf Verfegung in den Ruhe 
ſtand gerichteten Anträge ſämmtlicher Lehrer und Lehrerinnen an 
Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminaren fowie an Bräparanden- 
anftalten, mit Ausnahme der Seminar-Direltoren, jelbjtändig 
zu befinden und die Entjcheidung, ob und melde Benfion einer 
der vorgenannten a bei der von ihr beantragten ers 
jegung in den Ruheſtand gebührt, felbitändig zu treffen. Einer 
diesfeitigen Genehmigung hierzu bedarf e8 nicht. Dagegen if 
zur Anſtellung, Verſetzung und Beförderung der genannten Lehr 

jelbitverftändlid” nach wie vor meine Genehmiguug eins 
zubolen. 

Gleichzeitig mit der Verfügung, durch welche das König: 
liche Brovinzial-Schulfollegium dem auf Verfegung in den R 
ſtand gerichteten Antrage eine Seminarlehrerd zc. ftattgiebt, bat 
Dasjelbe mir Anzeige zu erfiatten. 
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Degen Wiederbejegung der erledigten Stellen find mir recht⸗ 
ig Borjchläge zu machen. 

An 
ihe Königliche Provinzial-Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnis 
me und Benachrichtigung Ihrer Hauptkaſſe. 

An 
mtliche Königliche Regierungen. 

Abichrift erhält die Königlihe Minifterial-, Milttär- und 
ulommiffion zur Kenntnisnahme und Benachrichtigung der 
figen Civilpenſionskaſſe. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
Königlide Minifterial-, Militär- und Bau» 

tommilfion zu Berlin. 
UV. II. 8086. G. II. 

E. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

158) Zur Deckung der Hälfte der ftaatliden Alters— 
julage eines vom Amte jufjpendirten Lehrers ijt der 

Schulverband nidt heranzuziehen. 

Berlin, den 16. Juli 1894. 
Wie ih der Königlihen Regierung auf den Bericht vom 

15. Juni 1894 ermwidere, ift unter Nr. 9 des Runderlafjes vom 
8. Suni 1890 — U. III.a 18417 — (Eentrbl. S. 614) aus- 
rücklich beftimmt, daß ein gemäß 88. 48—50 des Geſetzes vom 
1. Zuli 1852 ©. ©. ©. 465 ff. vom Amte ſuſpendirter Lehrer 
vährend der Sufpenfion die Hälfte der ftaatlidden Dienftalters- 
ulage behält. Der Wortlaut diefer Beſtimmung läßt feinen 
Zweifel darüber, daß der Schulverband zur Dedung dieſer Hälfte 
ver Staatlichen Alterszulage nicht heranzuziehen ift, auch wenn 
a3 Geſammteinkommen, welches der jujpendirte Lehrer zu be— 
jtehen hat, unter dem Betrage bleibt, welchen der Schulverband 
313 zur Sufpenfion zu dem Lehrereintommen aufzumenden hatte. 
Die Königliche Regierung veranlaffe ich demgemäß, auch hinſicht⸗ 

1894. 47 
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lich der ſtaatlichen Alterszulage des Lehrer M. in B., Kreis Z., 
zu verfahren. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
ü m Auftrage: Kügler. 
n 

die Königlihe Regierung zu R. 
U. II.E. 4780. 

159) Bejeitigung der Armenſchulen. 

Berlin, den 25. Zuli 1894. 
Auf die an die Königliche Regierung in N. gerichtete, von 

dDiefer mir vorgelegte Voritelung vom 25. Mai d. 38. erwidere 
ih dem Magiftrat und der Schuldeputation, daß der Fortbeſtand 
bejonderer Schulen für die ärmere Bevölkerung eines Ortes neben 
den befjer eingerichteten ebenfalls jchulgeldfreien Volksſchulen fid 
nicht mehr rechtfertigen läßt, jeitdem durch das Geſetz vom 
14. Juni 1888 die Erhebung von Schulgeld bei den Volksſchulen 
allgemein in Wegfall gekommen ift. 

Nah den angeltellten Ermittelungen werden der dortigen | 
„Volksſchule“ ausſchließlich die Kinder unbemittelter oder wenig 
bemittelter Eltern überwiejen, während die Bürgerichule, die ge 
— Knabenſchule und die Maͤdchenmittelſchule für die Kinder 
er beſſer ſituirten Familien beftimmt find. Ich eradhte es für 

gerechtfertigt, daß die Königliche Regierung in N. diefer un— 
gleihen Bejchulung der Kinder einer und derjelben Gemeinde 
entgegengetreten ift und entweder die volle Ausgeitaltung der 
„Volksſchule“ nach Maßgabe der Allgemeinen Beltimmungen vom 
15. Oftober 1872 oder die Verſchmelzung derjelben mit den eigent: 
lichen Volksſchulen in dortiger Stadt verlangt. 

Es iſt überdies dem Zwecke der allgemeinen Volksſchule nidt 
entipredhend und muß deren Gejammtwirkung auf das Volksleben 
beeinträchtigen, wenn diejenigen Kinder, welche bei den Arbeit: 
verhältniffen ihrer Eltern die nöthige Aufficht und erziehlicde Ein: 
wirkung entbehren und deöhalb in ihrer Entwidelung zurüdge 
blieben find, von den günftiger entwidelten Kindern getrennt m 
bejonderen Schulen mit geringeren Lehrzielen, als fie die daneben 
beitehenden eigentlichen Bois chulen erjtreben, unterrichtet werden. 
Eine ſolche Abjonderung erzeugt in den Kindern, die ſich ala 
Armenſchüler betrachten müſſen, ein Gefühl der Burüdfegung. 
welches in ihnen die rechte Freude an dem Schulleben nicht aur- 
kommen läßt und ihren kindlichen Eifer zum Lernen von vorn: 
herein lähmt. Andererſeits müſſen e8 auch die Eltern bitter 
empfinden, wenn fie fehen, daß ihre Kinder von der Bildung, 
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welche die eigentlihe Volksſchule gewährt, ausgeichloffen werden, 
und es iſt keineswegs unbegründet, wenn fie hieran Die Beſorg⸗ 
nis Inüpfen, e8 werde der Beſuch der Armenfchule ihren Kindern 
bei ihrem Fortkommen im fpäteren Zeben mancherlei Hemmungen 
bereiten. Wie ungünitig ſolche Verhältniffe in fozialer Hinjicht 
wirken müſſen, bedarf einer weiteren Ausführung nicht. Es ilt 
auch nicht zu überjehen, daß den in ihrer Erziehung zurüdge- 
bliebenen Kindern ein jehr wichtiges und auf feine andere Weile 
zu erjeßendes Erziehungsmittel vorenthalten wird, wenn fie durch 
die Abjonderung von der eigentlichen Volksſchule den anregenden 
und emporziehenden Verkehr mit beſſer gearteten Kindern ent- 
behren —8 Der verfenne ich keineswegs, wie diefer Ver⸗ 
fehr für die günjtige Entwidelung der beileren Schüler auch mit 
manchen Gefahren verbunden iſt; allein der ficheren Handhabung 
eimer feiten Schulordnung, der forgfältigen Aufficht jeiten® der 
Lehrer, ſowie ihrer gewifjenhaften und treuen Hingebung ins- 
befondere an die Schwachen unter ihren Schülern wird es ge- 
Iingen, jenen Gefahren in wirfjamer Weife zu begegnen. 

Sch bin hiernach nicht in der Lage, den ?yortbeitand der 
dortigen „Volksſchule“ in ihrer jegigen Verfafjung, felbft bei der 
nachträglich beichloffenen Stundenvermehrung in den beiden oberen 
Klaffen während der Sommermonate, zu genehmigen, und er- 
warte, daß den Verfügungen der Königlichen Regierung in N. 
vom 2. Mai v. und 14. Februar d. 38. nunmehr baldigit ent- 
fprochen wird. 

Der Minifter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
den Magiſtrat und die Schuldeputation zu R. 

U. IH. A. 1844. 

160) Regelung der Öehälter der NRegierungd- und 
Schulrätde nah Dienftalterzitufen. 

Berlin, den 3. Auguft 1894. 
Bom 1. April d. 38. ab find die Gehälter der etats— 

mäßigen höheren Beamten nah Maßgabe der meiner ARundver- 
fügung vom 19. Juni d. 38. —, M. 3167 —, betreffend die 
Regierungs- und Medizinalräthe beigefügten Denkſchrift nach 
Dienftalterdftufen geregelt worden. 

Indem id die Herren Regierungs-Präjidenten ermädhtige, 
den Dortigen Regierungd- und Schulräthen das ihnen danach 
fünftig zuftehende Gehalt Shrerjeits ſelbſtändig zu bemilligen, 
bemerfe ih, daß dabei im Allgemeinen die für Die Regelung der 

47* 
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Gehälter der etatsmäßigen mittleren, Kanzlei: und Unterbeamten 
nah Dienftaltersftufen ergangenen Beitimmungen zu b 
find. Im Einzelnen hebe ich noch Folgendes hervor: 

1) Ein Rechtsanſpruch auf Gewährung von Alterszulagen 
fteht feinem Beamten zu; auch dürfen den Beamten keinerlei Zu- 
ficherungen gemacht werden, auf welche ein ſolcher Antrag etwa 
gegründet werden Zönnte. 

2) Die Dienftzeit in jeder Beamtenkategorie ift in der Regel 
vom Zeitpunkte der etatSmäßigen Anftellung in der betreffenden 
Kategorie ab zu berechnen. Als Tag der etatSmäßigen An- 
ftellung ift derjenige Tag anzufehen, von welchem ab dem Be 
amten die Verwaltung der Stelle dauernd gegen den Bezug 
des mit derjelben verbundenen Dienſteinkommens übertragen 
worden il. Unberüdfichtigt bleibt ſonach diejenige Dienftzett, 
während welcher einem Beamten die Verwaltung einer Stell 
probeweife oder unter Vorbehalt des Widerrufes übertragen 
worden ift, und zwar auch dann, wenn der betreffende Beamte 
während diefer Zeit das Einfommen der Stelle unverfürzt be 
sogen bat. ! 

oittic der Anrechnung früherer Dienftzeit bei Der erit: 
maligen Feſtſetzung der Gehälter der Regierungs- und Schul: 
räthe nah Dienftaltersftufen finden die Beitimmungen des 
Nunderlafjes vom 31. März 1893 — G. IH. 739  — (Eentralbl 
f. d. gef. Unterr. Verw. 1894, ©. 203) finngemäße Anwendung. 
Für die aus der Zahl der Kreis-Schulinpektoren und Seminar: 
direftoren bervorgegangenen Regierungs- und Schulräthe finde 
die Berechnung des ihnen nad Einführung der Dienitalters: 
ſtufen zu gemwährenden Gehaltes unter Zugrundelegung derjenigen 
Beſoldung ftatt, welche ihnen nad) Maßgabe der Nunderlafk 
vom 9. September 1893 — U. TI. B. 2418 G. II! — m 
vom 2. fyebruar 1894 — U. MI. 1342". U. II. B. G. IIL-. 
(Gentralbl. 1893, ©. 731, und 1894, ©. 286) beim Uebertrut 
in ihre neue Stellung als Kreis-Schulinfpeftor oder Seminar- 
biveftor zugeitanden hat oder zugeftanden eye mürde, ment 
die jebigen Gehaltsſätze, ſowie die jegige Dienjtaltersitufenordnung 
für die Kreis-Schulinipeltoren und die Seminardireltoren Damals 
ſchon beitanden hätten. 

Inwieweit bei der Berufung von Geiftliden unmittelbar 
zu Regierungs- und Schulräthen eine Anrechnung frühere 
Dienftzeiten ftattzufinden Hat, bleibt einftweilen weiterer Ke 
ftimmung vorbehalten. 

Eine Nahmeifung,*) aus welcher da8 vom 1. April d. F. 

*) Diefelbe gelangt nicht zum Abdrud. 
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ab den Regierungs⸗ und Schulräthen zu gewährende Gehalt, 
ſowie das für das Auffteigen im Gehalte nach Dienftaltersitufen 
maßgebende Dienftalter erjichtlich ift, it beigefügt. In die Nadh- 
weiſung ſind auch diejenigen Regierungd- und Schulräthe auf- 
genommen, welche bereit vor dem 1. April d. 38. das nöclt- 
gehalt bezogen haben. ‘Für die Folge wird bei Nenanftellungen 
in jedem Falle derjenige Zeitpunkt, von welchem ab bei Be- 
willigung der Dienftalterszulagen zu rechnen ift, von mir felt- 
gefegt werden. 

Damit bei VBerfegungen von Beamten Rüdfragen wegen des 
denselben zuitehenden Gehaltes vermieden werden, iſt in den 
Perjonalalten jedes einzelnen Beamten das für die Gehalts: 
bemeſſung nad) Dienftaltersitufen maßgebende Dienitalter und 
das von dem Beamten jeweilig bezogene Gehalt nachrichtlich zu 
vermerfen. 

3) Sollte das Verhalten eined Regierungd= und Schulrathes 
Anlaß geben, ihm die nach feinem Dienftalter ihm zuſtehende 
Gehaltszulage einftweilen vorzuenthalten, jo ift darüber in jedem 
einzelnen Falle zuvor meine Enticheidung einzuholen. Iſt die 
einitweilige Vorenthaltung der Zulage von mir verfügt, jo darf 
deren jpätere Gewährung nicht ohne meine Genehmigung erfolgen. 

4) Bi8 zum 5. Dftober jeden Jahres — eritmalig zum 
5. Oktober d. 33. — ift mir eine Nachweilung der für Die 
Negierungs- und Schulräthe angemwiefenen Gehälter nad) dem 
Stande vom 1. Oktober des betreffenden Jahres einzureichen. 

Ein Muſter zu der Nachweiſung iſt beigefügt. 
Schließlich wird bemerkt, daß in den Fällen, in welchen 

beguf3 der Gehaltsregelung nad Dienftaltersitufen das Dienit- 
alter eines höheren, mittleren oder unteren Beamten in Folge 
der Anrechnung früherer Dienjtzeit vordatirt wird, die begügliche 
Feſtſetzung ledigli für die Bemeſſung des Gehaltes des be- 
treffenden Beamten maßgebend ift, daß dagegen in allen übrigen 
Beziehungen, in welchen das Dienjtalter in Betracht kommt, Die 
feitherigen Grundſätze durch die neue Gehälterregelung feine 
Aenderung erfahren follen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
s An Bertretung: von Weyrauch. 
n 

ſämmtliche Herren egierunge PLAN Denien mit 
Ausihluß desjenigen zu Sigmaringen. 

U. NI.B. 1792. 



712 

Nachweiſung 
der Beſoldungen der Regierungs- und Schulrathe 

zu am 1. Oktober 189 . 

Kap. Tit. bes Staatshaushalts⸗Etats. 

Mithin 
gegen die legte Der Beamten achweiſung 

ration ausgebracht Gehalt nach dem 
Stande am 1. Dktober des vorhergehenden 

Jahres 

Bemerkungen. 
in der Etats⸗Dekla⸗ An Gehalt find im 

Provinzial-Etat bezw. 

R 

Für 1894 
nicht aus 
zufüllen. 

161) Verfahren bei Zurüdzahlung zu Unredt erhobener 
Ruhegehaltskaſſenbeiträge. — Verrehnung der burd 
das Verwaltungzjtreitverfahren wegen Abänderung bes 
Bertheilungsplanes des Bedarfs der re ig 
der Rönigligen Regierung entitehenden Kolten beim 

Prozeßkoſtenfonds der Königlihen Regierung. 

Berlin, den 8. September 1894. 
Auf den Bericht vom 27. Juli d. 38. erwidern wir ber 

Königlihen Regierung, daß zu Unrecht erhobene Ruhegehaltt- 
Taffenbeiträge alsbald an die Schulverbände zurüdzuzahlen find. 

Wie in dem Erlaß vom 15. Juni d. Is. — F.ML 6832 
— M. d. g. 9. U. III D.970 — (Eentrbl. S. 567) angeorduet 
iſt, Tollen er an Rubegehältern, falls die Mittel der 
Ruhegehaltskaſſe zu deren Beltreitung nicht ausreichen, aus ber 
Regierungshauptkaſſe vorſchußweiſe geleiftet werden. 

In gleicher Weife ift auch nöthigen Falls Hinfihtlih de 
zurüdzugahlenden Beiträge zu verfahren. 

Die durch das Verwaltungsitreitverfahren wegen Abänderung 
des Bertheilungsplanes des Bedarf der Ruhegehaltskafſſe der 
Königlichen Regierung entitehenden Koften gehören nicht zu den 
Verwaltungskoften im Sinne des 8. 6 des Geſetzes vom 23. Juli 
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1893 = ©. ©. 194) und find daher nicht aus der Ruhegehalts- 
kaſſe, jondern in Gemäßheit des 8.2 a.a.D. aus dem Prozeh- 
foftenfonds der Königlichen Regierung zu zahlen. 

Eine befondere Anmweifung für die Rechnungslegung der 
Ruhegehaltskaſſen ift nicht zu erwarten. 

Der Finanzminiſter. Der Minifter der geiftlichen zc. 
Sm Auftrage: Grandke. Angelegenbeiten. 

Im Auftrage: von Bremen. 
An 

die Königlihe Regierung zu 8. 
Fin. ST. 18412. s 
M. d. g. A. U. IU.D. 2504. 

162) Feier zur Erinnerung an die dreihundertjährige 
Wiederkehr des Geburtstages Guſtav Adolphs. 

Berlin, den 15. September 1894. 
Seine Majeſtät der Kaiſer und König haben mittels Aller⸗ 

höchſten Erlaſſes vom 27. Auguſt d. Is. zu genehmigen geruht, 
daß in Verbindung mit dem Haupigottesdienſte am Sonntag, den 
9. Dezember d. 38. in den evangeliſchen Kirchen eine Feier zur 
Erinnerung an die dreihundertjährige Wiederkehr des Geburts- 
tages Guſtav Adolphs veranftaltet und daß in den von evangeli- 
ichen Schülern bejuchten —— und niederen Schulen, ſowie 
Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanſtalten auf die Bedeutung 
dieſes Gedenktages hingewieſen wird. 

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wolle daher An—⸗ 
ordnung treffen, daß in den Ihm unterſtellten Schulen, ſowie 
Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanſtalten in der — dem 
9. Dezember vorhergehenden evangeliſchen Religionsſtunde die 
evangeliſchen Schüler und Zöglinge mit Rückſicht auf den bevor- 
itehenden Gedenktag über die Bedeutung des Lebens und Wirkens 
Guſtav Adolphs für die evangeliſche Kirche belehrt und auf die 
bevorjtehende kirchliche Feier hingewieſen werden. 

Wo der Kreis der Schüler und Zöglinge, wie in Lehrer⸗ 
Bildungsanftalten, fi auf evangeliihe Schüler und Zöglinge 
bejchräntt und diefe regelmäßig zu gemeinfamen Wochenandachten 
vereinigt werden, empfiehlt es ſich, dieſe Feier mit der am Schluffe 
der betreffenden Woche ftattfindenden Andacht zu verbinden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
e In Vertretung: von Weyrauch. 
n 

ämmtlihe Königliche PBrovinzial-Schulfollegien. 
a Schulteltes 

*) An fämmtlihe Königliche Regierungen ift in gleichem Sinne vere 
fügt worden. 
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163) Sm Geltungsbereiche der Provinzial-Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 ift der Lehrer nit geborenes 
Mitglied des Schulvoritandes, kann aber, wie die 
übrigen Hausväter, in nn Schulvoritand gewählt 

werden. 

Berlin, den 24. September 1894 
Der Königlichen Regierung kann id auf den Bericht vom 

27. Auguſt d. SB. darin nur beiftimmen, daß gegen die Beltäti- 
gung der Wahl des Lehrer M. zu A. zum — des dortigen 
Schulvorſtandes, welcher keinerlei perfänliche edenfen entgegen: 
ftehen, nicht3 zu erinnern iſt. 

Hinfichtlih der Zufammenfegung des Sculvoritandes Bat 
die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 im — 31 unter 3 
eine beſondere Vertretung der Familie in der Schulverwaltung 
vorgeſehen. | 

Die Königliche Regierung hat in der Ausführungs-Anmeijung 
vom 28. September 1858 als Worausfegung der Wählbarken 
al3 Familienvater nah 8. 31 unter 3 a. a. DO. beitimmt, dat 
der zu Wählende ein geachteter, befähigter und kirchlich gefinnter 
Mann fein müſſe. (Gleihlautend hiermit find die Anweiſungen 
der Königlichen Regierungen zu Bumbinnen, Danzig und Marien: 
mwerder vom 21. April 1858, 1. Mai 1858 und 4. November 
1858, leßtere unter dem 15. Dftober 1858 diesſeits genehmigt. 

Sit der Lehrer hiernach im Geltung3bereich der Schulordnnung 
vom 11. Dezember 1845 nicht geborene® Mitglied des Schul: 
voritandes, jo ift er Doch unter den Vorausfeßungen des Erlaſſes 
vom 11. November 1882 (Gentrbl. S. 155) jowie der vorerwähnten 
Ausführungs-Anmweifung als Hausvater wählbar. 

Hieran ift au) durch die Gemeindeordnung vom 3. Juli 
1891 nichts geändert. 

Die Königliche Regierung wolle hiernach das Erforderliche 
veranlaffen. 

Der Minifter der geiltlihen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
die Königliche Regierung zu Königsberg i. Pr. 

U. III. B. 2488. 

164) Lehrplan für den katholiſchen Religionsunterricht 
an höheren Mädchenſchulen. 

Berlin, den 25. September 1884 
In Verfolg meiner allgemeinen Verfügung vom 31. Mai d. 3. 

— U. I.D. 12608. — (Centrbl. S. 447) überfende ih bem 
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Königlichen Provinzial-Schultollegium (der Königlichen Regierung) 
anbei 3 Exemplare des Lehrplans für den katholiſchen Religions: 
unterricht an höheren Mädchenfchulen. 

Dei der YZufertigung des erwähnten Lehrplane® an die 
Direltoren der in Betracht kommenden Anftalten ift ausdruͤcklich 
darauf Hinzumeilen, daß derjelbe nach Vereinbarung mit dem 
Epiſkopate Preußens erlafjen worden ift. 

Der Minifter der geiltlicden 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
die ſämmtlichen Königlichen Provinzial⸗Schulkollegien 

und rungen 
U. D. 2876. 

Lehrplan für den katholiſchen Religionsunterricht an 
höheren Mädchenſchulen. 

Vormerkung. 
Der Religionsunterricht in den höheren Mädchenſchulen be- 

zwedt, den Schülerinnen entſprechend ihrer geiftigen Entwidelung 
eine vollftändige Kenntnis der katholiſchen Glaubenslehren und 
der Pflichten eines katholiſchen Chriften zu vermitteln und die- 
ſelben zu befähigen, im freudigen Anfchluffe an ihre Kirche, als 
die von Gott gegründete Heilsanftalt, den Weg zu ihren Heile 
zu finden. 

diefem Zwecke will der Religionsunterriht nicht allein 
die Heilslehren der katholiſchen Kirche zum feiten und jicheren 
Beſitzthume der Schülerinnen machen, fondern diefe auch all- 
mäblidy zum Gebrauche der Heilsmittel anleiten und in das 
Reben der Kirche, fowie in das Verftändnis ihrer Geſchichte und 
idrer Kulthandlungen einführen. 

Wie jeder Unterricht muß auch der Religionsunterricht fo 
ertheilt werden, daß durch ihn die geiltigen Kräfte der Schüle- 
rinnen gemwedt und entwidelt und die Anwendung auf das Leben 
angeregt werde. 

Derjelbe muß daher neben der Geiltes- und Derzensbildung 
auch das fünftige Berufsleben der Schülerinnen berüdjichtigen. 

ALS Lehrmittel dienen die in den einzelnen Kirchenſprengeln 
gebräuchlichen Religionslehrbücher. Der Unterricht zerfällt in 
drei Stufen: 

die Unterftufe, welche die IX., VIII. und VII. Klaffe, 
die Mittelftufe, welche die VI., V. und IV. Klaſſe und 
die Oberftufe, welche die III., II. und I. Klaſſe umfaßt. 
Anmerkung: Die Kinder der Unterftufe werden je nach 

ihrem Alter und ihrer Reife durch einen gejondert zu 
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ertheilenden Beichtunterriht auf den Empfang de 
hl. Bußjaframentes und diejenigen der Oberftufe durd 
einen gefondert zu ertheilenden Kommunion = Unterndt 
auf die erite HI. Kommunion vorbereitet. Bei der je 
weiligen Auswahl und Behandlung der Unterndts 
gegenitände in der bibliſchen Geſchichte und im Kate 
chismus ift auf den Beicht: und Kommunion-Unterndt 
Rückſicht zu nehmen. 

Lehrplan. 

A. Unterftufe. 
IX. Klaſſe: 
Anmerkung: Die Stunden können in diefer und in der 

VII. Platte in je zwei halbe Stunden getheilt werden 
Aus dem Alten und Neuen Tejtamente werden die widhtigfte: 

bibliichen Erzählungen und die in denjelben enthaltenen Glaubens 
—— durch Vor⸗ und Nacherzaͤhlen im Anſchluſſe an br 

Faſſung der Heinen Bibliſchen Geichichte bezüglich des Fleme 
Katechismus eingeprägt. 

Bibliſche Geſchichte: Erihaffung der Welt und ta 
Menſchen — Sündenfall — Kain und Abel — Noe baut die Arch 
— Die SündflutH — Noes Opfer — Abrahams Berufung — 
Iſaaks Opfer — Gejeßgebung auf Sinai — Berlündigung un 
Geburt Jeſu — die Anbetung der Hirten — Aufopferung in 
Tempel — die Anbetung der Weifen — Flucht nach Aegypten — 
der zwölfjährige Jeſus im Tempel — Jeſus fegnet die Kinder 
— die Auferwedung des Sp zu Nain — die Einjepum 
des hl. Abendmahles — das Leiden und der Tod des Herm - 
jeine Auferftehung — Himmelfahrt — Sendung des HI. Geiltes. 

Katehismus: Die 6 Stüde, welde jeder Tenmen m 
glauben muß, werden an den biblifchen Geichichten erläutert. 

Sodann werden das Hl. Kreuzzeichen, das Vaterunſer, Ax 
Maria, Apoitoliide Glaubensbekenntnis, Morgens, Abend: un: 
Tifchgebet, Gebet zum HI. Schußengel, die drei göttlichen Zu 
genden, Die 10 Gebote Gottes und 5 Gebote der Kirche, dx 
7 Hl. Sakramente und Engel des Herm geübt, auch einige be 
findliden Auffaſſung entiprechende Kirchenlieder. 

Anmerkung: Ob alle aufgeführten Stüde der Bibliſcher 
Geſchichte und Gebete bereit in der IX. Klaſſe vor 
genommen werden können, bleibt dem Ermieſſen dei 
Religionslehrers überlaflen. 

VII. Klaſſe: 
Bibliſche Geſchichte: Das Alte Teftament nach der Nena 

Bibliſchen Gefchichte (vergl. Anmerkung nad) der VII. Klaſſe) 
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Katechismus: Aus dem Heinen Katechismus die unbefternten 
agen. 

Einige Kirchenlieder, Anleitung zur Anhörung der HI. Meffe. 

VO. Klaſſe: 
Bibliihde Geſchichte: Das Neue Teitament nach ber 

fleinen Bibliſchen Gefchichte. 
Katehismus: Wiederholung des Heinen Katechismus mit 

Hinzunahme der beiternten Fragen. 
Anmerfung: Es bleibt dem NReligionslehrer anheimge> 

geben,/in’der VII. und VII. Klafje, wie auf der folgenden 
Stufe, neben dem Alten Teſtamente ausgewählte Stüde 
aus dem Neuen Teftamente und neben dem Neuen 
Zeitamente ausgewählte Stüde aus dem Alten Tefta= 
mente vorzunehmen. j 

B. Mittelitufe. 

Auf der Mitteljtufe wird der Katechismus wie die biblische 
Geſchichte in zwei fonzentriichen Kreifen durchgenommen; hiemit 
wird gelegentlich des Lehrſtoffs oder der Feſtzeit die Erklärung 
der Kulthandlungen des Kircdhenjahres, jowie die Durchnahme 
einiger kirchengeſchichtlicher Bilder, nämlich von einzelnen Heiligen 
im Anſchluſſe an ihre Gedädhtnistage verbunden. Die Uebung 
des Kirchenliedes wird ſtufenweiſe fortgeſetzt. 

Anmerkung: In den Klafjen diejer und der folgenden 
Stufe werden die fonntäglihen Evangelien (menigftens 
en dem Verſtändnis der Kinder nahe ges 
racht. 

Fr 

VI. Klaſſe: 
Bibliſche Geſchichte: Aus der großen Bibliſchen Geſchichte 

des Alten Teſtamentes etwa 50 Geſchichten. 
Katechismus: Das erſte und, ſoweit möglich, das dritte 

Hauptſtück aus dem großen Katechismus und zwar nur die 
nichtbeiternten Fragen. 

V. Klaſſe: 
Bibliſche Geſchichte: Aus der großen Bibliſchen Geſchichte 

des Neuen Teſtamentes etwa 50 Geſchichten. 
Katechismus: Das zweite Hauptſtück und Wiederholung 

bezüglih Ergänzung des erften und Dritten Hauptitüdes des 
Katehismus unter Anjchluß der beiternten Tragen. 

IV. Klaſſe: 
Bibliſche Geſchichte: Aus der großen Biblifchen Gejchichte 

die übrigen Erzählungen, geeignetenfalls zum Theil kurſoriſch. 
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Katehismus: Wiederholung des Katehismus mit Ein 
ſchluß der befternten Fragen. 

C. Oberſtufe. 
Auf der Oberftufe Handelt es fi) um eine Wertiefung und 

gulammenfaffung der Biblifchen Geichichte des Alten und de 
euen Teſtamentes. Die Kirchengeichichte ift unter vorzugsweijer 

Berückſichtigung ausgewählter Charalterbilder einzelner Perioden 
und Perſonen zu ed In dem Katechismus = Unterridt: 
ift vorzugsweiſe die Vertiefung des Verſtändniſſes der Heilslehre: 
und die Erweiterung der liturgifchen Kenntnifje anzuftrebn. 

III. Klaſſe: 
Bibliihe Geſchichte: Die Gefchichte der Kirche Jeſu u 

den Tagen der Apoftel; zufammenfajlende Daritellung des Leben: 
Jeſu, des Sohnes Gottes und verheißenen Meſſias in jener 
dreifadhen Amte ald Lehrer, Hohepriefter und König. 

Katechismus: Das dritte Hauptjtüd unter gründlider de 
rüdjihtigung der Liturgie. | 

Kirchengeſchichte: Die altchriftliche Zeit. 
II. Klaſſe: 

Bibliſche Geſchichte: Das Wichtigfte aus dem Alten Teis- 
mente unter Hervorhebung ſeines prophetiichen, vorbildlichen und 
vorbereitenden Charalters. 

Katehismus: Das zweite Hauptftüd unter bejonde: 
Berüdjichtigung der das fittliche Leben und die geſellſchaftlit: 
Ordnung gefährdenden Grundfäge und Beitrebungen der Gegen: 
wart. 

Kirchengeſchichte: Das Mittelalter. 
I. Klaſſe: 
Bibliſche Geſchichte: Die Hl. Schrift im Allgemeinen, de 

ſonders mit Rückſicht auf ihre Inſpiration und ihr Berhältns 
zur Tradition und Kirche. Kurze Ueberſicht des Inhaltes der 
Hauptjächlichiten Bücher des Alten und Neuen Zeitamentes. 

Katehismus: Das erſte Hauptftüd unter tieferer Vegrin 
dung der fatholifhen Glaubenslehre gegenüber dem Irrglaube: 
und Unglauben der heutigen Zeit. Zuſammenfaſſende Wieder: 
Holung der drei legten Jahre. 

Kirchengeſchichte: Die neuere und neuefte Zeit. 

Berlin, den 25. September 1894. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 
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165) Rechtsgrundſätze des Königlichen Oberverwaltung2- 
geriht3 in Volksſchul-2c. Angelegenheiten. 

a. 1) Der Streit über die Verpflichtung zur Unterhaltung 
von Volksſchulen kann allerdings zwiſchen dem Leiftungsbe- 
rehtigten und dem Leiltungspflichtigen nicht anders als im Wege 
der Abjäge 1 und 2 des 8. 46 des Zuſtändigkeitsgeſetzes, d. i. 
durch Heranziehung Jeitens des Schulvoritandes und dur Ein- 
ſpruch und lage Teitena der herangezogenen Pflichtigen ausge- 
tragen werden. Dabei macht es keinen Unterſchied, ob nad) dem 
Bartifularrechte al3 leiftungSberechtigt entweder die Schulanitalt 
al3 jelbftändiges Rechtsſubjekt oder eine zum Zwecke der Schul- 
unterhaltung gebildete Korporation (Hausväter-Sozietät, Schul: 
gemeinde) erjcheint. Weder die Anjtalt, noch die Korporation, 
no auch der die eine oder andere vertretende Schulvorftand 
können jemals auf Anerkennung der Beitragspflicdt, Erfüllung 
oder Eritattung gegen einen Pflichtigen Klagen oder von einem 
ſolchen mittellt Klage aus Abſatz 3 belangt werden (Entiheidungen 
des Oberverwaltungsgeriht8 Band XXV. Seite 174). Diefe 
Grundfäge würden indes hier nur dann durchſchlagen, wenn 
einmal die Schule als Kommunalanftalt felbftändige Rechtsper⸗ 
Tönlichfeit nach feiner Richtung Hin haben Ffönnte, und wenn 
ferner alle für die Bedürfnifje einer Kommunalſchule aufzubrin= 
genden Leiftungen ®emeindelajten wären. Weder jener nod 
diefer Sab läßt fi) aus dem beitehenden Rechte begründen. 

Die gefammte Stellung der Schulen im öffentlichen Rechte 
ſpricht dafür, daß fie als Anftalten einer politiſchen Gemeinde in 
deren Necht3perfönlichkeit nicht völlig aufgehen. Höhere Schulen 
haben zweifellos NRechtsfähigfeit (8. 54 Titel 12 Theil II des 
?illgemeinen Landrechts). Auch die Volksſchulen find bejondere 
Anftalten des Staates (88. 12. a. a. O.). Wo das Geleb fie 
:rwähnt, it der Träger ihrer juriftiihen Perſönlichkeit 
eutweder — mie beijpiel3weife im Geltungögebiete der Preu- 
Biden Schulordnung vom 11. Dezember 1845, der Schlefifchen 
Schulreglement8 vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 
oder des Weitrheiniichen und Heſſen-Naſſauiſchen Provinzialrecht3 
— Die Anftalt jelbit, der dann die Gemeinden und Gutsbezirke 
stlichtig find, oder doch — wie im Bereiche des Hannoverichen 
Volksſchulgeſetzes vom 26. Mai 1845, der Schleswig-Holifteinfchen 
Schulordnung vom 24. Auguft 1814 und des Allgemeinen Land- 
:ccht3 — eine Korporation, welde lediglid zur Unter: 
yaltung der Anſtalt geitiftet ift. Da derartige Korporationen, 
nfonderheit die landrechtlichen Schulfozietäten, gleich den Pfarr- 
jemeinden feinen anderen Zweck als den der Befriedigung des 
‚Interridht3= oder religiöjen Bedürfnifjes haben können und dürfen, 
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fehlt e8 an jedem zureichenden Grunde, neben der Korporation 
auch noch den Inbegriff der für jenen Zweck unentbehrlichen Ver: 
mögensftüde (die Schule, die Kirche ala Anftalt) als ein felbitän- 
diges Rechtsſubjekt zu behandeln, was betreffs der Kirche in 
mehreren, |päter vom Reichsgericht reprobirten Entjcheidungen 
des vormaligen Obertribunals dennoch gejchehen war (Minifterial- 
blatt der inneren Verwaltung Jahrgang 1887 Seite 78). Bei 
den Gemeinden Hingegen, welche den verfchiedenften, univerfellen 
Zwecken nahbarligen Zufanımenlebens dienen, muß, wenn he 
eine Schule errichten, mit einer diejer eigenen Vermögensfähigkeit 
(ähnlich wie bei den, der Rechtsfähigkeit nicht entbehrenden kom⸗ 
munalen Sparfafjen) nothivendig gerechnet werden. Das Ge 
deutet, obſchon es die Erridtung von Schulen oder deren Ueber: 
nahme durch die Gemeinden nicht ausschließt, nirgends darauf 
Bin, daß in ſolchen En die Schulen gleich anderen Gemeinde: 
einrichtungen lediglich als Beitandtheil des Gemeindevermögens, 
lediglich al8 Objekt von Rechten in Betracht kämen. Es bat im 
Gegentheil die auf fie bezüglichen Nechtöverhältniffe völlig ab: 
weichend von den für andere Gemeindeanitalten geltenden Normen 
geordnet. 

Sn Anfehung der Schulen ift die Gemeinde-Autonomie ge 
mäß 8. 18 der Regierungs-Initrultion durch die Schul- an 
Stelle der Kommunal-Auffiht beſchränkt und zwar unter Sta: 
tuirung von Machtsbefugniſſen für die Behörde, welche über die 
den Kommunalaufſichtsbehörden eingeräumten weit hinausg 
Die Gemeinde Hat die rechtlich erzwingbare Pflicht, ihre Schulen 
nicht bloß wie andere Anitalten (Wege u. dgl.) in einem polie: 
mäßigen Buftande zu erhalten, jondern fie auch dem jemweilig an: 
erfannten Kulturbedürfnifje und den Anforderungen ber : 
auflicht8behörde bezw. in den Fällen des Geſetzes vom 26. Mai 
1887 (Öefeg-Sammlung ©. 175) den Feſtſtellungen der Beſchluß⸗ 
behörde ent|prechend zu verbeſſern. Die Verwaltung der Schulen 
fteht in den Städten nicht, wie die aller anderen Gemeindeanftalten, 
dem Magiftrate, jondern gemäß der Inſtruktion vom 26. Juni 1811 
(von Roenne, Unterrihtsmwejen Band I. Seite 333) der Schi: 
deputation zu; nad) $. 19 der Inſtruktion behält jede ſtädtiſch 
Schule ur eigened Vermögen, welches diefer Zweckbeſtimmung 
nicht einſeitig und jedenfalls nur mit Zultimmung der Schul: 
auflichtSbehörde entzogen werden darf. Für Rommunaljchules 
fönnen endlich Leiltungen gefordert werden, weldye unabhängig 
vom Gemeinderechte nur und allein aus dem Schulredhte ent 
jpringen. Denn dur die Errichtung einer Kommunalſchule oder 
durch die Uebernahme einer, fei e8 mit juriftiicher Perfönlichten 
oder al3 Anftalt einer Korporation bejtehenden Schule auf di 
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politiſche Gemeinde wird nicht unterfchieds- und ausnahmslos 
allein zu deren Unterhaltung beitimmten Leiftungen die Eigenfchaft 
von Gemeindelaſten aufgeprägt. Leiltungen vielmehr, welche 
nicht auf Die Zugehörigkeit zum Gemeindeverbande zurüdzuführen, 
wohl aber mit Rüdjiht auf die Beziehungen des Pflichtigen zu der 
Schule im Gejeße oder in fpeziellen Nechtstiteln begründet find, 
behalten die Eigenſchaft von Leiftungen an die Schule, auch wenn 
dieje eine Kommunalanftalt it. So bleibt beitehen — oder ent- 
jteht neu 3. 3. bei Errichtung einer Kommunaljchule in dem 
Küfterhaufe einer für einen neuen Stadtteil errichteten Parochie 
— die gejeglihe Pflicht der Kirchengemeinde und des Patrons 
ur Unterhaltung des SKüfterfchulhaufes, oder die Pflicht der 
ltern zur Entrichtung von Schulgeld, wo joldes noch er- 

hoben wird, — fo bleiben ferner ohne Veränderung ihrer recht 
Iihen Natur beftehen die auf Stiftung, Vertrag, Herlommen 
beruhenden Verpflichtungen Dritter zu Geld» oder Naturalprä-= 
ftationen an Schulen oder Lehrer, fomeit fie, was im Einzelfalle 
Gegenſtand thatjächliher Beurtheilung ift, in den bejonderen 
Rechtsverhältniſſen der Schule wurzeln. Leiſtungen diefer beiden 
Arten, welche ihren Entjtehungsgrund nicht in dem Gemeinderechte 
und der Gemeinde-Abgabenverfaffung haben, bleiben und find 
Scdulleiftungen im Sinne des 8. 46 Abi. 1 bis 7 des Zu— 
tändigfeitsgejeßed und fallen nicht unter den Abſatz 8, wojelbit 
nur für die zu den Gemeindelajten gehörigen Abgaben und 
Zeiltungen für Schulen auf die 88. 18, 34 a. a. D. verwieſen 
wird (Endurtbeil des Gerichtshofes vom 25. April 1891 in Bin 
jeeld Preußiihem Verwaltungsblatte Jahrgang XII. Seite 40). 
Demzufolge find fie, wie in gleichmäßiger NRechtiprechung ange- 
nommen ift, von den Organen der Schulverwaltung, nicht von 
denen der Gemeinde und alſo — beiſpielsweiſe auch gegenüber 
den zu einer ftädtiichen Kommunalfchule geſchlagenen Außendörfern 
bezw. deren Einwohnern, welche der Stadt jelbftredend nicht 
fteuerpflichtig find — nicht von dem Magiltrate, jondern von der 
Schuldeputation (fal3 nicht etwa der Magiltrat befonders zur 
— Schulbehörde beſtellt iſt) Namens der Schule geltend zu 
machen. 

Nach alledem wird die als Kommunalanſtalt eingerichtete 
Volksſchule keineswegs nur und ausſchließlich durch Die Gemeinde 
repräfentirt. Beſitzt fie auch nicht (vergl. Entſcheidungen des 
Dberverwaltungsgericht8 Band VI. ©. 174 ff.) eine volllommen 
von derjenigen der Gemeinde getrennte juriſtiſche Perjönlichkeit 
und mag namentlih, was a. a. D. nicht erörtert ift und auch 
bier auf fih beruhen kann, die Gemeinde zur privatrechtlichen 
Bertretung der Schule befugt fein, fo wohnt doch jedenfalls auf 
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dem Gebiete der Verwaltung und Verwaltungsgerichts— 
barkeit dem Inbegriffe des der Schule gewidmeten Kmedoer: 
mögens die Nedhtsfähigkeit bei. In der Sprache des täglichen 
Lebens und des Rechtslebens drückt fich dies darın aus, daß die 
Gemeinde als ſolche zur Unterhaltung der Schule pflidhtig 
ift, daß dagegen deren Angehörige, die durch Beiträge zu Schul: 
zıweden eine Gemeindelaft erfüllen, eben deshalb, wie gezeigt, nad 
dem Geſetze als jcyulbeitragspflichtig nicht erachtet werden. Dar: 
aus ergeben fih aber bei Beachtung der eingangs dargelegten 
Grundprinzipien, nad) welchen im $. 46 de8 Yujländigfeitögeiepes 
im Gegenjage zu der Reklamationsklage gegen die veranlagend: 
örtliche (Schul-:) Behörde das Streitverfahren zwiſchen den an 
der Schulunterhaltung betheiligten Pflichtigen unter einander ge 
regelt iſt, folgende eingreifende Unterfchiede, je nachdem es ſich 
um — Korporations= (Sozietäts) oder um eine Kommunalſchult 
handelt. 

Sm eriteren Falle darf der Kontribuent mit der Klage aus 
Abſatz 3 als Prinzipalverpflidhtete nur einzelne oder alle Haus: 
väter perjönlich, nidyt deren durch den Schulvorftand vertretene 
forporative Geſammtheit, die Sozietät, n Anſpruch nehmen 
Dies gilt auch für den Gutsherrn des SchulortS und gründe 
jih darauf, daß nach der unmittelbar maßgebenden gejegliden 
Norm der 88. 29, 34 Titel 12 Theil II. des Allgemeine 
Landredt3 die Laſt „ſämmtlichen Hausvätern !jedes Urt”. 
„allen zur Schule gewiefenen Einwohnern”, nit der So— 
zietät obliegt, folglich zwiſchen dieſer, neben welcher es eine 
juriſtiſche Perſon der Schulanſtalt nicht giebt, und den ihr 
verpflichteten Kontribuenten, den Hausvätern oder neben dieſen 
pflihtigen Dritten ein Streitverfahren im Rahmen des Abjages 3 
unbedingt ausgeſchloſſen if. Weſentlich anders verhält es fid, 
wenn eine Kommunalſchule in Frage fteht. Bier ift gerade die 
Korporation der Gemeinde Trägerin der Prinzipallait, an: 
dererjeit8 aber nicht das alleinige Subftrat derjenigen Rechte aut 
Leiftungen Dritter an die Schule, welche Ir Entftehung nid 
dem Gemeinde=, fondern dem Schultechte verdanken. Demzufolg 
bat der pflichtige Dritte zweifellos die Klage aus 8. 46 Abfap 3 
gegen bie übrigen zu Schulleiftungen Pflichtigen; zweifellos lara 
er die Klage aber nicht gegen die einzelnen Gemeindeangehöriger 
richten, welche legteren nur aus 8. 18 Abſ. 3 und 8. 34 Abf. 3 
(bezw. jebt F. 38 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891: 
und niemals aus $. 46 Abf. 3 verflagt werden können, mei 
dDiefer auf fie nad der poſitiven Vorjchrift des Abſatzes 8 leme 
Anwendung findet. Wäre daher dem Dritten Die Klage an} 
8. 46 Abf. 3 gegen die Gemeinde und umgekehrt biefer die Kage 
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- gegen den Dritten zu verjagen, jo hätte das Gefeß beiden zwar 
einn Klagerecht gegeben, aber gleidyzeitig die rechtliche (nicht bloß 
die thatſächliche) Möglichkeit, den Prozeßgegner;zu finden, entzogen, 
— eine augenfcheinlich nicht beabjichtigte Konfequenz, aus welcher 
ar erhellt, daß die völlige Verneinung jeder jelbitändigen Rechts— 
perſönlichkeit der Schule als Kommunalanſtalt, wie fie deren Eigen- 
art zumiderläuft, jo auch mit der Geftaltung des den le 
pflidhtigen eröffneten Streitverfahrens gegeneinander ſich nicht in 
Einklang bringen läßt. — 

2) Durch die Genehmigung der zuftändigen Regierung und 
des Minifterd Hat der anderweit feitgefeßte Stiftungszmwed die 
Kraft einer objektiven Norn des öffentlichen Rechts erlangt. Und 
auf Grund diefer Norm den erhobenen Anſpruch als Betheiligte 
mittel3 lage aus $. 46 Abſatz 3 des AZultändigfeitsgeleges zu 
verfolgen, it die Stadtgeneinde aktiv legitimirt, weil fie als 
prinzipale Trägerin der Unterhaltungslaſt der Schule gegenüber 
für den Ausfall aufflommen muß, welcher entiteht, wenn die 
Stiftung die der Schule gefchuldete jährliche Zahlung von... M 
nicht leiſtet. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Obervermwaltungs: 
gerichts vom 10. April 1894 — Nr. I. 399 —.) 

b. 1) Nach den pofitiven Vorſchriften des Geſetzes über die 
Reklamationen und Berjährungsfriiten bei öffentlichen Abgaben 
vom 18. Juni 1840 (Geſetzſammlung Seite 140) erliſcht der An 
Iprudy auf Steuerermäßigung oder Befreiung ſowie auf Rüd- 
eritattung für das laufende Jahr, wenn er nicht zunächſt durch 
Einſpruch bei der veranlagenden Behörde und zwar binnen einer, 
in der Regel mit der Nachricht von der Veranlagung beginnenden 
Friſt von drei Monaten geltend gemacht wird. Im Einklange 
hiermit verordnet 8. 46 Abi. 1 des Zuſtändigkeitsgeſetzes, daß 
über Einjprüche gegen bie Heranziehung zu Abgaben und anderen, 
nah öffentlihem Recht zu fordernden Leiftungen für Schulen, 
welche der allgemeinen Schulpflicht dienen, die örtliche Behörde 
zu beichließen Hat. Erſt gegen den jo gefaßten Beſchluß findet 
nah Abi. 2 a.a.D. die Klage im Bermwaltungsftreitverfahren jtatt. 

2) Die Verordnung vom 11. November 1844 gewährt den 
Rittergutsbeſitzern zc. als Kirchenpatronen Befreiung von der 
landrechtlichen Patronatslaſt (88. 14, 15), verpflichtet fie dafür 
aber, als Eingepfarrte an den auf dem Barodjialverbande be- 
ruhenden Reiltungen für Kirchen, Pfarren und Schulen und zwar, 
in Ermangelung einer von den geiltlichden Oberen zunächſt zu ver: 
ſuchenden gütlichen Vereinbarung ($. 3), nach dem in den 88. Aff. 
vorgejehenen Maßſtabe, d. ı. nach Verhältnis des Grundbeſitzes, 

1894. 48 
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ſowie außerdem, wenn fie im Kirchſpiele wohnen, betreffs des 
halben Gejammtbedarfd nach Verhältnis der Perfonenzahl „für 
ih und ihre Familie“ nn zu nehmen. Daß mit ihrem Bei: 
trage zugleich diejenigen Leiftungen ausgeglichen werden follen, 
welche auf Grund des Barochiale oder Schulverbandes den 
Gutsanmwohnern gejeglich auferlegt werden, befagt die Ber: 
ordnung nicht. Hieraus in Verbindung damit, daß der Beitrag 
der Gutsbeſitzer begrifflich dasjenige darftellt, was fie als Ein- 
gepfarrte zu leilten haben, folgt, daß die Verordnung lediglich 
die den Gutsbeſitzern für ihre Perſon und ihre Familie obliegenden 
PBarochialverpflihtungen im Auge Hat. Dem gegenüber ift es 
völlig belanglos, daß im Texte der Verordnung die Beitrags: 
quote nicht durchgängig als ſolche des RittergutSbefißers, Tondern 
an mehreren Stellen auch als die auf das Rittergut entfallende 
bezeichnet wird. Jedes etwaige Bedenken nach diefer Richtung 
hin wird dur 8. 5 ausgefchloffen. Denn wenn nad) den dort 
getroffenen Beitimmungen der Beitrag, welchen der im Kirdhipiel 
wohnhafte Gutsbeſitzer für fi” und jeine ‘Familie zu der nad 
der Perfonenzahl zu vertheilenden Hälfte der Gefammtleiftungen 
übernehmen muß, in der Weife zu berechnen ift, als ob dieſe 
Hälfte auf alle in der Parochie wohnenden Individuen über 
14 Sahre, den Rittergut3befiger und feine Familie mit einbegriffen, 
zu vertheilen wäre, o kann es nicht dem leifeiten Zweifel unter- 
liegen, daß dem Rittergutsbeſitzer Die Kopfzahl der nicht zu feiner 
Familie gehörigen Gutsanmwohner bei der Ermittelung feines An: 
theils nicht angerechnet werden fol, daß durch feinen Beitrag alfe 
auch nicht außgeglichen fein Fan, was die übrigen Gutsanwohner 
als Eingepfarrte oder Mitglieder des Schulverbandes gefeblich 
zu tragen haben. Unter der Familie des Gutsbeſitzers verfteht 
danach die Verordnung augenjcheinli die Familie im engeren 
Simte, d. i. die unter der Herrihaft des Hausvaters ftehende 
Geſellſchaft, deren fittliher Naturzufammenhang durdy die Ehe 
und die väterliche Gewalt hergeſtellt wird (8. 3 Titel 1 Theil I. 
des Allgemeinen Landrechts und die Anmerkung dazu bei Kod)), 
— keineswegs die weitere, au) das Gefinde umfalfende „Häus- 
liche Gemeinichaft” (8. 4 a. a. O.), gejchweige denn die Haus: 
offizianten, Wirthichaftsbeamten und überhaupt alle dem Befiger 
vertragsmäßig zu Dienften verpflichteten Einjafjen des Guts, 
welche die Kläger ſammt und ſonders der Familie beigezählt 
willen wollen. 

3) Was fchließlich den Begriff des „Hausvaters“ im Sinne 
der Beltimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Unter— 
haltung der öffentlichen Volksſchulen anlangt, jo befindet ſich die 
in dem Urtheile erfter Inftanz gegebene Definition durchaus im 
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Einklange mit der Rechtſprechung des vormaligen Obertribunals 
und mit Den auch diesſeits gleichmäßig feitgehaltenen Grundſätzen, 
inöbejondere mit der Enticheidung des Gerichtshofs Band IX. 
Seite 123 ff., wojelbit aus der Entſtehungsgeſchichte der 88. 29 ff. 
Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts nachgewieſen ift, 
daß, da das Geſetz als Maßſtab für die Aufbringung der Bei: 
träge ganz allgemein die „Bejigungen” und „Nahrungen“ auf: 
ſtellt und davon die Nahrungen der Dienftboten, Tagelöhner zc. 
mt ausnimmt, auch legtere, bezüglich deren Kläger dies in Ab- 
rede ſtellen, als jchulitenerpflichtig anzufprechen find. 

(Erfenntnis des I. Senats des Königlichen Oberverwaltungs— 
geriht3 vom 18. Mai 1894 — I. 555 —.) 

Inhalts-Verzeichnis des Oftober-Heftes. 
Seite 

A. 144) Die den Beamten aus Nebenbeichäftigungen zufließenden 
Einnahmen find in den Etats bei dem Hauptamte nur in» 
fomweit aufzuführen, als fic aus öffentlichen Kaſſen herrühren. 
Erlaß vom 14. Juli d. BE. 2: 2 N Er ren 

145) Denfihrift, betreffend die Regelung der Gehäller der etats— 
mäßigen höheren Beamten nad) Dienftaltersftufen . . . . 660 

146) Geftaltung der Kaffenetats am tlih der Bejoldungen nad 
Einführung des Syſtems der Dienftalterszulagen. Erlaß 
vom 18. Juli de SE. 2 oo 

147) Re u der Anrehnung diätariſcher Dienftzeit bei Be— 
wenung es ®ehaltes nach Dienftaltersitufen für die mittleren, 
Kanzlei und Unterbeamten. Erlafje vom 4. Auguft und 
10. September d. 38... 2 2 2 ee nn nn ne. 677 

148) Dedblätter Nr. 4 bis 8 zu den Nachrichten, betreffend die 
Anftellung von verabſchiedeten Offizieren, welchen die Ausſicht 
auf Anftelung im Civildienſt Allerhöchſten Orts verliehen 
worden ift, und Dedblatt Nr. 51 zu den Grundfägen für 
die Beſetzung der Subaltern« und Unterbeamtenftellen bei den 
Reichs⸗ und Staatsbehörden mit Militäranwärtern. Erlaß 
vom 11. Auguit d. Is. 2 een 684 

149) Die durd die Einziehung techniſcher Gutachten betreff3 des 
ARaumbedürfnifjes in Pfarr- und Schulbaufachen entjtchenden 
er find als zu den Baukoſten gehörig von den Bau— 
pflihtigen aufzubringen. Erlaß vom 18. Auguft d. 38. . 687 

150) Abänderung der „Allgemeinen Beitimmungen, betreffend Die 
Vergebung von Leitungen und Lieferungen“. Erlaß vom 
a 

151) Verordnung, betreffend die Errichtung einer neuen für 
Kirhen- und Schulmejen bei der Regierung zu Osnabrüd. 
Bom 2. September d. BB. . : > 2 2 2 nr nen 

659 

676 

687 

688 



726 

. 152) Bejtinnmungen über die Aufnahme in die Königlich Preußie 
ſchen militarärztliden Bildungsanftalten zn Berlin. Bom 
22. Zuni d. 38. 

. 153) Regelung der Gehälter der etatsmäßigen vollbefoldeten Pro 
vinzial-Echulräthe, Zuftitiarien und Verwaltungsrätbe der 
Provinzial = alt Aus INSULIN. en 
von 28. Juli d. 38. 

. 154) Beihaffung geeigneten Erſabes für die Bejehung, der Lehrer. 
tellen 2c. an den Seminaren. Erlaß vom 26. Juli d. Is. 

155) Verleihung des Rektortitels an Leiter von Boltsfdyulen. 
Erlaß vom 25. Juli d. 38. 

156) Beihräntung der Zahl der zu Entlafjungs-Prüfungen ber 
rechtigten ſtädtiſchen und LIE, Lehrerinnen-Ecminare ꝛc. 
Erlaß vom 25. Juli d. 

157) Zuſtändigkeit der Brovinsiai-Schuitofiegien für die Feſtfetzung 
der Bent ionen der in den Ruheſtand tretenden Lehrer und 
Tchrerinnen an den Schullchrere und Lehrerinnen-Scminaren 
jowie an den BIARSEOND SI UN alIeR. — vom 7. er 
tember d. S2. . 

. 158) Bur Dedung der Sälfte re haatlien Aiterszulagen eines 
vom Amte — Lehrers iſt der Schulverband nicht 
heranzuziehen. Erlaß vom 16. Juli 1894 . 

159) Befeitigung der Armenſchulen. Erlaß vom 25. Zuli d. Is. 
160) Regelung der Gehälter der Regierungs- und Schulräthe 

nad) Zienftalterzitufen. Grlaß vom 8. en d. Is... 
161) —** bei Zurückzahlung zu Unrecht erhobener Ruhe— 

gehaltskaſſenbeiträge. — Verrechnung der durch das Ber» 
waltungsſtreitverfahren wegen Abänderung des Vertheilun 
planes des Bedarfes der a rare e der Rönigliden 
Negierung entitehenden Koften beim Pro — — 
Königlichen Regierung. Erlaß vom 8. —5* ber d. Is. 

162) Feier zur Erinnerung an die —R—— Wiederkehr des 
Geburtstages Guſtav Adolphs. Erlaß von 15.Scptemberd. Js. 

168) Im Geltungsbereiche der Provinzial-Echulordnung vom 
11. Dezember 1845 iſt der Lehrer nicht geborenes Mitglied 
des Schulvorjtandes, kann aber wie die übrigen Hausväter 
in den Edyulvorftand gewählt werden. Erlaß vom 24. Sep 
tember d. 33. 

164) Lehrplan für den tatholifchen Religionsunterrid an Höheren 
Mäddyenichulen. Grlak vom 25. Septeniber d. 38. . 

165) a anbjabe des Königlichen Oberverwaltungs erichtes 
in Volksſchul⸗2c. Angelegenheiten. —— Des]. Eenates 
vom 10. April und 18. Mai d. Is. 

Bund von 3 3. Eturde in Berlin. 
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Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Perwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiftlihen, Unterrichts» und 
Medizinal-Angelegenheiten. - 

x 11. Berlin, den 15. November 1894. 

A. Behörden und Beamte. 

166) Anwendbarleit der Allerhöchſten Kabinets-Ordres 
vom 28. Dftober 1836 und vom 23. Dezember 1842 auf 
die Schulvorftände und deren Mitglieder im Bereiche 
der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 bei der, Ber: 

fteuerung von Verträgen. 

Berlin, den 27. September 1894. 
Nah einer mir von dem Herrn Finanzminister gemachten 

Mittheilung hat die Königliche Regierung das Erſuchen des 
Brovinzial = Steuer - Direltor3 zu N. abgelehnt, gegen den 
Schulvorftand zu S. wegen nicht rechtzeitiger Verfteuerung des 
Miethsvertrages vom 10. November 1892, 7. April 1893 die 
geſetzliche Stempelitrafe von 1,50 M feitzujeßen, weil die Aller- 
höchſten Kabinet3-Drdres vom 28. Ditober 1836 (©. S. S. 308) 
ınd vom 23. Dezember 1842 (G. ©. 1843 ©. 21) auf den 
Schulvorſtand nicht für anwendbar zu erachten jeien. 

In Uebereinitimmung mit dem Herrn yinanzminifter halte 
ch dieſe Auffaffung nicht für zutreffend, weil dem genannten 
Shulvoritande nad dem 8. 32 der Schulordnung für die Ele= 
nentarjchulen der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 
ie Wahrnehmung amtlicher Funktionen obliegt, er auch zur Aus= 
(bung dieſer Obliegenheiten durch den 8. 31 der Schulordnung 
erufen und gejeglih verpflichtet if. Nach den Ausführungen 
es Urtheils des Reichsgerichts vom 17. November 1833 (Entſch. 
ı Strafladhen Bd. 9 ©. 204 ff.) find deshalb die Schulvorjtände 
er Provinz Preußen als re und die einzelnen Mitglieder 
erfelben als Beamte anzufehen. 

1894. 49 
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In den Motiven der vorbezeichneten beiden Kabinets-Ordres 
von 1836 und 1842 iſt e8 als nicht angemefjen bezeichnet, einen 
Beamten, der ohne eigenen pefuniären Vortheil bei der Aufnahme 
itempelpflichtiger Verhandlungen, fei e8 aus Irrthum oder jelbit 
aus Unachtſamkeit, Die Stempelvorjchriften verabſäumt, uneinge: 
Ihräntt mit der oft fehr beträcdhtlihen Stempelftrafe des Bier: 
fachen des Hinterzogenen Stempels zu belegen. Dieſer Grund 
trifft auch im vorliegenden Yale dem Schulvoritande zu S. 
gegenüber zu, deſſen einzelne Mitglieder bei der Verſteuerung des 
Vertrages perjönlich nicht intereffirt find. 

Hiernach veranlafje ich Die Königliche Regierung, gegen ber 
Bi die gejegliche Stempelitrafe von 1 .M 50 Pf ter 
zuſetzen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: von Bremen. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. ULD. 2754. 

u 

167) Behördlicher Charakter der Schulvorjtände und der 
$ beitellten Mitglieder derjelben. 

Berlin, den 19. Oktober 18% 
Auf den Bericht vom 13. Auguft d. 38. ermwidere ich der. 

Königlichen Regierung, daß nach mehrfadhen Entſcheidungen de 
höchſten Gerichtshöfe, insbefondere nach dem Urtheile des Rede: 
erihts vom 17. November 1883 (Entſcheidungen in Straffadkr. 
b. 9 ©. 204 ff.) die Schulvorftände als Behörden und die 

einzelnen beftellten Mitglieder derſelben als Beamte anzufehen fm? 
Gegen die Führung von Dienftfiegeln ſeitens der Säulvorftänt: 
und Schuldeputationen finde ich nichts zu erinnern. F 
— Beſchaffung der Siegel muß den Gemeinden überlafte: 

werden. 

Der Miniſter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Veyraud). 

An 
die Königliche Regierung zu Eöslin. 

UV. II. B. 2429. U. M. D. 



129 

168) Bei den aus der Staatsfaffe fließenden Gehalt3- 
fompetenzen der Lehrer ze. ift das Porto für den Geld- 
abtrag und für die Quittung ſeitens der Empfänger zu 

tragen. 

Berlin, den 15. Oktober 1894. 
Nachdem — zulegt durch den Erlaß vom 26. Januar 1893, 

M.d. g. A. G. II. 3147 — F. M. I 925, Gentralblatt für 
die gefammte Unterricht3-Berwaltung 1893 ©. 296 — genehmigt 
worden ift, daß den Lehrern, Geiltlichen und Kirchenbeamten, 
welche ihren amtlichen Wohnſitz an Orten ohne Königliche Kaſſen 
en die aus der Staatskaſſe fließenden Kompetenzen, fofern 
ie al8 wirflihes Dieniteinfommen anzufehen find und ihre 
Zahlung unmittelbar an die Öenannten erfolgt, portofrei über- 
fandt werden, ift die weitere yrage aufgeworfen worden, ob zu 
der portofreien Zuſendung zu vechnen und deshalb gleichfalls auf 
die Staatskaſſe zu übernehmen ift: einmal auch das Beitellgeld 
für das Abtragen der mittels Poſtanweiſung überfandten Beträge 
und zweiten das Porto für die etwa geforderte Zujendung von 
Duittungen der Empfänger an die zahlende Kaffe. 

Die Frage üt, wie ih im Einveritändniffe mit dem Herrn 
Finanzminiſter hiermit bejtimme, nach beiden Richtungen Hin zu 
vernemen. Die Zuftellung der Quittung an die zahlende Ratte 
iſt eine Pflicht, welche der Yahlungsempfänger dem Staate gegen- 
über zu erfüllen hat und in der er nicht durch Erftattung Der 
ihm entftehenden Koften erleichtert werden kann. Bon der Zahlung 
des Poftbeitellgeldes aber kann ſich der Empfänger dadurd) be- 
freien, daß er das Geld von der Poltanjtalt abholt und zu dem 
Zweck ver lepteren gegenüber eine dahingehende Erklärung 
abgiebt. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von WVeyraud). 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen und SKonfijtorien. 

G. II. 1858. G. I. G. II. U. IILE. U. II. D. 

169) Uebertragung der Disziplinar-Öerihtsbarkeit über 
Seminar: und Bräparandenlehrer auf die Provinzial: 

Schulfollegien. 

Berlin, den 18. Dftober 1894. 
Das Königliche Staatsminifterium bat auf memen Antrag 

unter dem 5. Dftober d. Is. befchloffen, die entſcheidenden dis⸗ 
ziplinargerichtlihen Befugniffe eriter Inſtanz über die Lehrer und 

49* 
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Lehrerinnen an Schullehrer: und Lehrerinnen-Seminaren fowie 
an öffentlichen PBräparandenanjtalten auf die Brovinzialbehörden 
(ProvinzialsSchulkollegien) zu übertragen. 

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium feße ich unter 
Beifügung einer Abjchrift des Beſchluſſes zur Nahadhtung hir: 
von in Kenntnis. 

Der Minijter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. III. 8889. 

Beichluß. 
Das Staatsminilterium befchließt Hierburch auf Grund des 

8. 26 des Gejeßes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienfiver: 
gehen der nicht richterlihen Beamten, daß die Zuftändigket dir 
Provinzialbehörden als enticheidender Disziplinarbehörden erfter 
Initanz (8. 24 Nr. 2 des angeführten Geſetzes) 

1) auf alle an Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminaren ar 
geitellten Lehrer und Lehrerinnen einjchließlich der Semmar: 
oberlehrer und Lehrerinnen, 

2) auf die Vorfteher und Lehrer an öffentlihen PBräparanden: 
anitalten, 

zu deren Anftellung eine von dem Minilter der Unterrichis-An: 
gelegenheiten ausgehende Ernennung, Beitätigung oder &: 
nehmigung erforderlidh iſt, 
ausgedehnt wird. 

Beglaubigte Abjchrift dieſes Beſchluſſes ift dem Minifterum 
der geiftlichen, Unterrihts- und Medizinal-Angelegenheiten und 
dem Disziplinarhofe mitzutheilen. 

Berlin, den 5. Oktober 1894. 

Königliches Staatsminifterium. 
Graf zu Eulenburg. von Boettider. von Scelling. 
Frhr. von Berlepſch. Graf von Saprivi. Miguel. vor 
Heyden. Thielen. Boſſe. Bronjart von Schellendort". 

St. M. 2769. 

170) Beredhnung ber Reiſe- und Umzugskoften bei Ge— 
meindebezirfen, die aus mehreren Drtfchaften beſtehen 
(Girkular-Erlaß vom 18. Juni 1884 — G. II. 1580 — Eentebl. S. se 

Berlin, den 22. Oktober 189% 
Den nachgeordneten Behörden meines Refforts laſſe ich br 

folgend ein Exemplar der von dem Herrn Finanzminiſter unter 
6. Dftober d. 38. erlaffenen Rundverfügung, nad weldyer bb 
Berechnung der Reiſe- und Umzugskoſten für Gemeindebezirk. 
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die aus mehreren Ortichaften beitehen, fünftig in allen Fällen 
nad) der Beitimmung unter B. 3 Abſatz 2 der dem Gtaats- 
minilterialbejchluffe vom 13. Mai 1884 beigegebenen Grundjäße 
für die Berechnung der Reife und Umzugskoſten zu verfahren 
it, zur Kenntnisnahme und Beachtung in allen innerhalb meines 
Geſchäftsbereichs vorkommenden Fällen zugehen. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
die nahgeordneten Behörden des clan 

Reffortd und ſämmtliche Königliche Re— 
J 

G. III. 2670. 

Berlin, den 6. Oktober 1894. 
In der diesſeitigen Verfügung vom 8. Dezember 1890 

(I. 14001) war es für zuläaſſig erachtet worden, für den aus ben 
Ortſchaften R., 9. und 2. beftehenden Gemeindebezirk R. mit 
Rückſicht auf die vorliegenden örtlichen Verhältniffe eine Aus— 
nahme von den dem Staatsminilterialbeihlug vom 13. Mai 
1884 beigegebenen Grundjäßen nachzulaſſen und als Wohnort 
des Katafterfontroleur® im Sinne des 8. 6 der Allerhöchſten 
Verordnung vom 15. April 1876 (Gel. S. S. 107) nicht den 
ganzen Gemeindebezirk, jondern den hauptſächlich von Gebäuden 
oder eingefriedigten Grundſtücken eingenommenen Theil der 
Stadt R., unter Umjtänden mit Einfchluß des damit zufammen- 
hängenden geichloffenen Ortsberinges von 34 anzuſehen. 

In neuerer Zeit iſt die Frage wegen Berechnung der Reije- 
und Umzugskoſten für Gemeindebezirke, die aus mehreren Ort- 
ſchaften befichen, wiederholt Begenttanb der Erörterung geweſen, 
und e3 iſt für nothwendig erachtet worden, in den gedachten 
‚zällen ftreng an den Grundfäßen des vorbezeidhneten Staats: 
miniſterialbeſchluſſes feitzuhalten und Ausnahmen aus Billigfeits- 
rüdjichten nicht zugulafen. Demnach find für die Folge dem 
Katafterlontroleur in R., wenn er Gefchäfte innerhalb der Ge— 
bäudelomplere von R., 9. und 3. auszuführen Hat, hierfür 
Zagegelder und Reifekoften oder Reiſekoſtenzuſchüſſe nicht zu ge— 
währen und bei Dienftreifen nach außerhalb die zurüdgelegten 
Entfernungen von der in der Richtung des Reiſezieles Tiegenden 
Grenze des Gejammtortes ab zu rechnen. 

Berlin, den 26. April 1894. 
Der Finanzminiſter. 

| Miquel, 

ie Köni Beh Regi uN J1e omgliche erun 

IL. et 6246. J 
—— — — 
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Abſchrift Hiervon zur Kenntnisnahme mit dem Bemerken, 
daß in allen vortommenden Fällen ftreng nad) der Beſtimmung 
unter B. 3 Abfab 2 der dem Staatsminiſterialbeſchluſſe vom 
13. Mai 1884 beigegebenen Grundfäge für die Berechnung der 
Reife- und Umzugskoſten zu verfahren ift. 

Der Finanzminifter. 
Miguel. 

An 
ſämmtliche Königliche Ober-Bräfidenten, a 

Regierungen mit Ausjchluß der Regierung zu R., 
Königlihe Rentenbant » Direktionen, Königliche 
El ra den Herrn General⸗ 

irettor des Thüringihen Zoll-e und Steuer- 
vereins, Wirklichen Geheimen Dber-Finanzrath 
Herrn Grolig Hochwohlgeboren in Erfurt und 
die Minifterial-Baulommilfion hier. 

I. 15845. II. 18968. III. 18522. 

B. Univerſitäten. 

171) Regelung der Gehälter der etatSmäßigen wiſſen— 
Ihaftlihen Beamten der Königlihen Bibliothel zu 
Berlin, ſowie der Univerfität3-Bibliotbhefen und der 
PBaulinifhen Bibliothek zu Münjter i. ®. nad Dienft: 

altersſtufen. 

Berlin, den 3. Oktober 1894 
Dur den Staatshaushalts-Etat für 1. April 1894/95 finb 

die Gehälter der etatömäßigen willenjchaftliden Beamten der 
Königlichen Bibliothek (Bibliothefare und Ober-Bibliothefare) in 
der aus meinem Erlaß vom 7. Juni d. Is. — U. I. 701 — 
erfichtlihen Weife nach Dienftaltersftufen geregelt worden. Dieter 
Regelung liegt der für die willenschaftlichen Lehrer an den höheren 
Unterrihtsanttalten erlaffene Normal-Etat vom 4. Mai 1892 zu 
Grunde, von weldem, joweit die Beitimmungen desjelben Hier 
Anwendung finden, ein Exemplar im Auszuge beigefügt ift. 

Nach 8. 3 Abſatz 2 dieſes Normal-Etats kann n. a. die über 
4 Jahre hinausgehende Thätigfeit als ee bei Beredhnumng 
der Dienftzeit der genannten Qehrer behufs Feſtſtellung der ihnen zu 
gewährenden Alterszulagen ganz oder zum Theil augeredhne 
werden. Dieje VBorjchrift findet auf die Berechnung ber Dienſt 
zeit der — dergeſtalt ſinngemäße Anwendung, daß 
hier die entſprechende Anrechnung einer Zeit der Dienſtleiſtung 
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der Bibliothefare ald Bibliothefs-Hülfsarbeiter zuläffig if. In 
gleicher Weife regelt fich die Anrechnung der Dienftzeit als Hülfs- 
arbeiter an Mufeen und im öffentlichen Schulbientte in Preußen 
vor erlangter definitiver Anftelung als Bibliothelar. 

Indes iſt diefe Anrechnung, wie id) beſonders bervorhebe, 
—— nur eine fakultative; ob und inwieweit dieſelbe zuzu— 
geſtehen iſt, bleibt mithin von der Prüfung im einzelnen Falle 
abhängig. Mit Rückſicht darauf, daß der Vorbereitungs- und 
Ausbildungsdienit der gegenwärtigen Bibliothefare im Gegenjag 
zu den dur Erlaß vom 15. Dezember 1893 — U. I. 2407 — 
(Centrbl. für 1894 ©. 266) in Kraft getretenen Vorſchriften, be- 
treffend die Befähigung zum wiſſenſchaftlichen Bibliothefsdienit 
bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin und den Königlichen 
Univerfitäts-Bibliothefen, noch nicht beitimmten Grundfäßen unter- 
worfen war, und in Erwägung aller biernah in Betracht 
fommenden .. jedes einzelnen Falles find nad) Analogie 
der für die wiſſenſchaftlichen Lehrer an höheren Lehranitalten als 
maßgebend eradjteten Grundjäße im Einvernehmen mit dem Herrn 
Finanzminiſter den Bibliothefaren an der Königlichen Bibliothef 
Die in Spalte 5 der anliegenden Nachweiſung*) angegebenen 
Dienftzeiten auf dag nach erfolgter etatSmäßiger Anjtellung zurüd- 
gelegte Dienftalter angerechnet worden. 

Die nah 8. 1 Abjah 2 des Normal:Etats beivilligte feite 
penfionsfähige Zulage von jährlih 900 JM iſt in der Weile ver- 
theilt, daß je die Hälfte der Bibliothekare an. der Königlichen 
Bibliothek und der Bibliothefare an den Univerfität3-Bibliothefen 
(einfchlieglich der Paulinifchen Bibliothek zu Münfter i. W.) dieſe 
Zulage erhalten. 

Hiernach ergeben fich für die Bibliothekare der Königlichen 
Bibliothek die ın Spalte 11 der anliegenden Nachweiſung feſt— 
gejegten Gehälter. 

Euer Hochwohlgeboren erſuche ich, gefälligft die zum 1. April 
d. 38. fällig gewejenen Zulagen (Spalte 12 der Nachweilung) 
nunmehr auf die Generalfaffe meines Miniſteriums anzumeijen, 
indem id Sie zugleich ermädtige, die den Bibliothefaren nach 
dieſem Zeitpunkte ferner zuftehenden Zulagen nach Maßgabe des 
in der anliegenden Nachweiſung feitgeftellten Dienftalters felb- 
ftändig zu bemilligen und anzumeifen. Im Allgemeinen find 
dabei die für die Regelung der Gehälter der etatsmäßigen mitt- 
Ieren, Kanzlei» und Unterbeamten nad) Dienjtalterdftufen er- 
gangenen Beitimmungen zu beachten. Im Einzelnen hebe ic) 
noch Folgendes hervor: 

*) Die Rachmeifung gelangt nicht zum Abdrud. 
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1) Ein Rechtsanſpruch auf Gewährung von Alterszulagen 
jteht feinem Bibliothefar zu; auch dürfen den Bibliothefaren weder 
bei der Anftelung noch anderweit Zuficderungen gemacht werden 
auf welche ein folder Anſpruch etwa gegründet werden könntı. 

2) Die Bemilligung von Alterszulagen bat nur bei be: 
friedigendem Ddienftlihen und außerdienftliden Berhalten des 
Bibliothefars zu erfolgen. Falls das Verhalten eines Beamten 
dazu führt, die Alteräzulage einftweilen vorzuenthalten, fo üt 
mir darüber jofort zu berichten. 

3) Die Neuanftellung von Bibliothelaren ſowie die ander: 
weite Bl re: einer durch Stellenerledigung verfügbar ge 
wordenen fejten penfionsfähigen Zulage behalte ich mir vor. 

Kommt bei Neuanftellungen die Anrechnung einer Dieuitzeut 
nad) Maßgabe des 8. 3 Ab}. 2 des Normal-Etat3 in Frage, 
fo ift darüber in jedem Falle bejonder8 zu berichten und hierba 
auf die perjönlichen und fonftigen Berhältniffe, insbefondere aut 
die Art und den Umfang der anzurechnenden Beichäftigung, Das 
Ergebnis der abgelegten Prüfungen und die gefammte Dient- 
führung des Betreffenden fowie die Gründe eines verhälmismähig 
fpäten Eintretens in die Stelle eines Bibliothelars einzugehen. 

4) Erfparniffe an den Alterszulagen und feiten Zulagen 
fließen den allgemeinen Staatsfonds zu. Mehrausgaben ar 
Alterszulagen und feiten Zulagen find zu Laften der allgemeinen 
Staatsfonds zu verrechnen. 

5) In die nad) den Runderlaflen vom 11. September 1892 
und 5. Auguſt 1893 — G. III. 2537 und 2191 —- alljährlıd) 
um 5. Oftober hierher einzureidhenden Bejoldungsnachweifungen 
Ad in Zukunft auch die Befoldungen der Bibliothelare nad dem 
Stande vom 1. Oktober des betreffenden Jahres aufzunehmen. 

6) Die Vorfchriften der Oberrechnungskammer vom 9. Sep: 
tember 1893 — Nr. 11893 — „über die Einrichtung und 
Suftifizirung ber Befoldungsrechnungen bezüglich der Befoldumgen 
derjenigen etatsmäßigen Beamten, beren Gehälter nah Dienit: 
alteröftufen geregelt find“ (Gentrbl. für 1893 ©. 761) finden aut 
die Gehälter der Bibliothefare finngemäße Anwendung. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
den Gencral-Direltor der Königliden Bibliothek 

Herrn Dr. Wilmanns Hodmohlgeboren hier*). 
U. I. 1467. 1. 

*) In gleihem Sinne ift auch an die ſämmtlichen UniverſitätsKura 
Fe un en Kurator der Königlihen Akademie zu Münfter i. W. ver 
ügt worden. 
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Normal:Etat, betreffend die Befoldungen der Leiter 
und Lehrer der nahbenannten höheren Unterridt3- 
anjtalten (Gymnaſien, Realgymnafien, Oberrealjchulen, 
Progymnafien, NRealprogymnafien, Realihulen und 

höheren Bürgerfhulen) vom 4. Mai 1894. 

A. Anſtalten, welche vom Staate zu unterhalten find oder 
bei denen der StaatSbehörde die Verwaltung zufteht. 

$. 1 
Die Bejoldungen betragen jährlich: 
1) Für die Leiter der Bollanftalten (Gymnaften, Realgymnafien, Ober⸗ 

realfchulen) ze. 
2) für die Leiter der Anftalten von geringerer als neunjähriger Kurfus- 

* Progymnafien, Realprogymnaſien, Realſchulen und höheren Bürger⸗ 
ulen) 2Cc. 

3) für die definitiv angeſtellten wiſſenſchaftlichen Lehrer 
2100 bis 4500 M. 

Die Hälfte der Geſammtzahl dieſer Lehrer an den Vollan— 
ſtalten, ſowie der vierte Theil der Gefammtzahl derjelben an den An- 
Italten von geringerer als neunjähriger Kurſusdauer beziehen neben 
dem ar eine feite penfionsfähige Zulage von 900 M jährlich; 

4) für die definitiv angeftellten ea: 2c. 
5) für die ſonſtigen techniſchen, Elementar⸗ und Vorſchullehrer ꝛc. 
6) die wiſſenſchaftlichen Hülfslehrer zc. 

8. 2. 

Das Aufiteigen im Gehalte gejchieht in der tyorm von Dienft- 
alterszulagen: 

1) bei den Leitern der Vollanſtalten ꝛc. 
2) bei den Leitern der Nichtvollanſlalten ꝛc. 
3) bei den mwillenichaftlihen Lehrern ($. 1 Nr. 3) mit je 

300 HM nad) 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23 und 27 Dienjtjahren. 
Die im 8. 1 Nr. 3 zweiter” Abſatz erwähnte feite Zulage 

von 900 A wird nur bei nachgewieſener wiſſenſchaftlicher und 
praktiſcher Tüchtigfeit gewährt, jofern eine folche Zulage frei ge- 
worden iſt; 

4) für die unter $. 1 Nr. 4 bezeichneten —— ꝛc. 
5) bei den techniſchen, Elementar- und Vorſchullehrern ꝛc. 
Die im 8. 1 Nr. 6 bezeichnete Remuneration der wiſſenſchaftlichen 

Hülfslehrer zc. 
8. 3. 

Das Dienftalter wird für den vorliegenden Zweck berechnet: 
1) bei den Anſtaltsleitern ꝛc. 
2) bei den willenjchaftliden Lehrern (8. 1 Nr. 3) von der 

ee Anftelung als folcher an, 
bei den Seihenlehrern ($. 1 Nr. 4) u 
bei den techniſchen, &lementar- und Borfullchrern ic. 
beit den wiſſenſchaftlichen Hülfslehrern ꝛc. 
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Die im Univerfitäts-, Schulauffits- oder Kirchendienfte im 
Snlande oder Auslande zugebradhte Zeit, ſowie derjenige aus- 
ländifche Dienft, welcher, wenn er im Inlande geleiftet wäre, zur 
Anrechnung gelangen würde, und die über 4 Jahre hinausgehende 
Thätigkeit als Hülfslehrer kann von dem Minifter der geiftlichen ıx. 
Ungelegenbeiten im Einverftändnis mit dem Finanzwminiſter ganz 
oder zum Theil eingerechnet werden. 

n gleicher Weife fann von der früheren Dienftzeit des Leiters einer 
Anftalt ꝛc. 

8. 4. 
Neben den Gehältern wird der Wohnungsgeldzufchuß den 

Anftaltsleitern und den wiſſenſchaftlichen Lehrern nad) Tarifklaſſelll. 
des Geſetzes vom 12. Mai 1873 (Geſ. S. ©. 209), den tednikhen, 
Elementare und Vorſchullehrern nad Tarifklaſſe IV. daſelbſt gewährt, jo: 
fern Ddiefelben nicht Dienftwohnung oder die im 8. 5 erwähnte 
Miethsentihädigung erhalten. 

8. 5. 
Diejenigen Anftaltsleiter, weldye feine Dienftwohnung inne habe, 

erhalten an Stelle des Wohnungsgeldzuſchuſſes eine Miethsentichädigung ı. 

8. 6. | 
Die Befoldungen, die Alterszulagen, ſowie die feiten Zulageı 

(8.1 Nr. 3 zweiter Abſatz) werden innerhalb der vorftehend ar: 
gegebenen Säße und Abftufungen vom Minifter der geiftlihenx. 
Angelegenheiten, bezw. von den damit beauftragten Provinzial-Säus 
tollegien*) bemilligt. 

Den Lehrern fteht ein Rechtsanſpruch auf Bewilligung eine 
beitimmten Dienfteintommens, indbefondere auf Feſtſtellung eines 
beitimmten Dienftalter8 oder Aufrüden im Gehalt nicht zu. 

8. 7. 
Gegenwärtig zahlbare Bejoldungen, welche über die nad 

$. 1 und 2 zu beredhnenden Beträge hinausgehen, werden bi 
um Einrüden des betreffenden Lehrers in eine höhere Gehalt: 
—* fortgewährt. 

8. 8. 
Emolumente, ſowie unfixirte Gebührenantheile find, ſofem 

nicht ſtiftungsmäßige Beſtimmungen oder andere beſondere Rechts 
verhältniſſe entgegen ſtehen, bei Neuanſtellungen, Aſcenſionen, 
Bewilligung von Gehaltszulagen u.f.w. zu den Anſialtskafſca 
einzuziehen. 

*) Bei den Bibliothefaren: General-Pircktor der Königlichen Biblistt! 
zu Berlin, Univerfitäts-Ruratoren und Kurator der Afademie zu Rünfteri E 
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Den Lehrern ıc. 
Raturalemolumente zc. 
B. Die jonftigen höheren L2ebranftalten, melde aus unmittelbaren 

oder mittelbaren Staatsfonds Unterhaltungszuſchüſſe bezichen. 

8. 9 2c. 

Neues Palais, den 4. Mai 1892. 

Wilhelm. R. 
Miquel. Boſſe. 

C. Höhere Lehranftalten. 

172) Gewährung von Tagegeldern und Reiſekoſten an 
die etatsmäßigen wiſſenſchaftlichen Hilfslehrer bei 

Berjegungen. 

Berlin, den 3. Oktober 1894. 
Auf den Bericht vom 23. Juni d. 38. beſtimme ich im Eins 

verjtändnifje mit dem Herrn Finanzminiſter, daß den etatsmäßigen 
willenfchaftlichen a wenn fie in gleicher Amtseigen— 
ihaft an eine andere Anſtalt verjegt werden, QTagegelder und 
Reifekoften nach denjenigen Sägen zu gewähren find, welche den 
Beamten der fünften Rangklaſſe nach den 88. 1 und 4 der Ver: 
ordnung vom 15. April 1876 (Gel. S. S. 107) zuſtehen. 

Auf Gewährung von Umzugskoften haben die Hilfslehrer 
feinen Anſpruch. 

An 
das Königlihe Provinzial⸗Schulkollegium zu R. 

Abjichrift erhält das Königlihe Provinzial-Schultollegium 
zur Kenntnisnahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Stauder. 

An 
die übrigen Königlihen PBrovinzial-Schultollegien. 

U. 1. 1988. 
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173) Programm für den in der Zeit vom 28. Dezember 
neufpradhliden (franzöfifchen) Ferien— 

Sonnabend 
28. a 29. Dezember | 81. — 

9—10'!/,, Uhr | 9 10/, Uhr 

10 Uhr 
Univerfität 

Eröffnungdes 
Kurſus durch 
Oberlehrer 
Kabiſch. 

Vortrag des⸗ 

Vorleſung des 
Licencié Puy- 
Fourcat aus: 
Racine, Mo- 
liere, Bossuet, 
Mirabeau, La 
Fontaine. 
Modernes. 

10'/2-11'/ Uhr 

Rorlefung der 
Mlle.Schwartz 
aus Corneille; 
Mme. de S£- 
vigne: A. Du- 
mas, Victor 

felben ü.3wed| Hugo, Beran- 
u.Ausnußun 
des A a . 

11!% Uhr 

Eintheilung 
der Uebungd- 

zirtel un 
der Arbeit 

in denfelben. 

ger. 

111, —1 Uhr 

Birke. 

Mittwoch 

2. Januar 

vl ne 

Vorlefun Vorleſung d 
desM. Charles | Mme.O. ohl- 
Marelle: Mo« | bruck— Bern, 
derne nu Pensionnaire 
und Jugen de !’Odeon: 

Sache, Moliere 
(Femmes sa- 
el 

10'/,-11!/ı Uhr oe Blas), 

Freier Vor⸗ ——** 
trag des M. La mèere 
Puy-Fourcat: auvage), 
Trois jours | A. Daudet. 
à Paris. 

1a —10 | 1—1 Uß 

Zirkel. Birkel. 

Dounerbing 
8. Januar ' 

9—10', Uß 

10',-11' Ue 

FreierBortrag 
des M. Grosset 
über ein no&' 

au befti 

11, —1 ik 

cirkel. 

gif Ken 4 

Vorlefungen oder freie Bortrage Ä 

Son 7 He 

Freie Bulammentunft der Theiind» | 

Die 
Unterridjt erh 

roßen Verlagsbuchhandlungen ſollen erſucht werden, mögliche 
enen iſt, in einem Auditoriüum der Univerſität zu veram- 

Es wird verfucht werden, den Theilnchmern billigen ober um 
findlichen Dramen franzöfifchen Urfprungs (wie der Femmes sarantes und 



139 

1894 bis zum 9. Januar 1895 in Berlin abzuhaltenden 
furfus für Lehrer an höheren Schulen. 

Mittwoch 

9. Januar 

Sonnabend Montag Dienstag 
5. Sanuar 7. Sanuar 8. Januar 

Freitag 
4. Januar 

910/, Uhr | 9a AII Uhr 10/, Uhr | 9, —11 Uhr 9—10'/, Uhr 

Vortrag des | Bortrag des Freier Vorlefung v. Freier 
OberlKabiſch: Reg. und | Vortrag des | M. Gauthey | Vortrag des 
Winke für eine Sculraths M. Bouglé. und Mme. | M. Gauthey 
Studienreife | Brofeffor Dr. — vore | Mobhblbruck-über ein noch 

nad) Paris u. S. Wacholdt: ehalten. Bern: zu beftimmen» 
die Pariſer Die neuen O. Feuillet, | des Thema. 
Zagesfpradje | Lehrpläne in Le Village. 
undkitteratur. | der Praxis 

10, -11%/, Ußr keanzöffihen 10',-11? Uhr 10-11, Uhr 
Freier ichts. | Freier Bor Borlefun 

Bortrag des —— trag der Mlle. der Mme. d. 
M. Alphonse Schwartz: Wohlbruck- 

Graz: Ein moderner Bern: 
La litterature Dichter. Modernes 
de la Suisse in Poefie und 
romande. Proſa. 

1'a—1 Uhr 1—1 Uhr | 17% AI Uhr 1—1 U | 11% —1 Uhr 

Sirkel. Sirkel. Zirkel. Zirkel. Birkel. 

md 6 Uhr 

Bünihen der Theilnehmer am Kurfus. 

Abends an 
mer in Gegenwart von Franzofen. 

volftändige Ausftelungen alles deffen, was bei ihnen für den franzöſiſchen 
ftalten. 

entgeltlihen Zutritt zu den auf dem Spielplan der Berliner Bühnen bes 
des Avare im Königlihen Schaufpielhaufe) zu verjchaffen. 
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174) Amtsbezeihnung und Ernennung der Leiter un 
Lehrer bei ven Höheren Unterrihtsanftalten der Fürſten— 

thümer Walded und Pyrmont. 
Berlin, den 12. Oktober 18%. 

Auf den Beriht vom 24. September d. 38. überjende ı6 
dem Königlichen Provinzial-Schulfollegunm beglaubigte Abſchrin 
des Allerhöchſten Erlaſſes vom 25. desſ. Mts, durch weldyen di: 
Amtsbezeihnung und Ernennung der Leiter und Lehrer bei den 
höheren Unterrichtsanftalten der Fürſtenthümer Walded um 
Pyrmont geregelt wird, zur weiteren Veranlaffung. Die wien: 
ſchaftlichen Lehrer beider höherer Unterrichtsanitalten haben mn: 
mehr ohne Weitered die Amtsbezeichnung Oberlehrer und ie 
Leiter des Progymnafiums zu Arolſen, ſofern die nod md 
Der gel fein follte, den Titel Direktor zu führen, ohne daß « 
der Ausftellung neuer Ernennungsurkunden bedarf. 

Wegen der Verleihung des Profeljorprädilates an m 
Drittel der wiſſenſchaftlichen Lehrer erwarte ich die Vorſchläͤge 
des Königlihen Provinzial: Schulfollegiums. Die Lehrer dr 
beiden höheren Schulen bilden in diefer Beziehung eine Gemein 
haft. Im Uebrigen kommen aud Hier die für Preußen erlafiene 
Vorſchriften finngemäß zur Anwendung. 

Der Minijter der ee 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu Caſſel. 

U. II. 2806. 

Auf den Bericht vom 31. v. Mts. beftimme Ich hierdurd), 
daß bei den Höheren Unterrichtsanftalten der Fürſtenthüme: 
Waldeck und Pyrmont 1) die Leiter derfelben die Amtsbezeihmm: 
„Direktor“, 2) die willenfchaftlichen Lehrer die Amtsbezeichnung 
„Oberlehrer“ führen, daß ferner einem Theile der I bit 
zu einem Drittheil der Geſammtzahl der Charakter ,Proſeſſor 
verliehen werben kann; 3) die Ernennung und bei nicht ftaatlidher 
oder nicht vom Staate verwalteten höheren Lehranftalten die 
Beitätigung der zu 1 bezeichneten Leiter höherer Unterrichtban 
ftalten Mir a bleibt; 4) die Ernennung und B 
der Profefloren, jomweit diefelbe nicht in geeigneten Faͤllen ver 
Mir erfolgt, dem Minifter der geiftlichen, LUnterrichtös und 
Medizinal-Angelegenheiten zufteht; 5) die Ernennung und De 
ftätigung der Oberlehrer durch das zuftändige Provinzial-Echei: 
follegium (3. 3. das in Caſſel) erfolgt. 

Jagdhaus and. 25. September 1894. 
j helm. R. 

Für den Niniſter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten: Thielen. 
n 

ben Minifter der geiftlidhen zc. Angelegenheiten. 
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175) Verleihung des Ranges der NRäthe vierter Klajie 
an Direktoren von Nidhtvollanftalten und an Profeſ— 

joren höherer LZehranftalten. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, den 
nachbenannten Direktoren an Nichtvollanftalten und Profefforen 
an höheren Lehranjtalten den Rang der Räthe vierter Klaſſe zu 
verleihen: 

A. den Direktoren: 

1) Dr. Balger am Progymnafium in Schmweg, 
2) Dr. Flebbe an der Realichule in Flensburg. 

B. den Brofeljoren: 

1) Berent am Realgymnafium in Tilfit, 
2) Beſch am Friedrichs-Kollegium in Königsberg i. Pr., 
3) Kapp am Gymnaſium in Bartenftein, 
4) Dr. Roenipiek am Gymnaſium in Culm, 
5) von Schaewen am Öymnafium in Marienwerder, 
6) Weidemann am NRealgymnafium St. Johann in Danzig, 
7) Dr. Ellger am Sophien-Öymnafium in Berlin, 
8) Detto am Gymnaſium in Wittftod, 
9) Schubring am Köllniſchen Gymnafium in Berlin, 

10) Dr. Anders am Leibniz-Öymnafium in Berlin, 
11) Salgmann am Gymnafium in Neu:Ruppin, 
12) Dr. Felix Müller am Luifen-Gymnafium in Berlin. 
13) Dr. Holländer am Köllniſchen Gymnafium in Berlin, 
14) Zrantow am Gymnaſium in Kottbuß, 
10 Dr. Bannide am Gymnafium in Küjtrin, 
16) Johannes Müller am Friedrichs-Gymnaſium in Berlin, 
17T) Dr. Freytag am Friedrichs-Realgymnaſium in Berlin, 
18) Dr. —8 am Gymnaſium in Greifenberg i. Pr., 
19) Groß am Gymnaſium in Neiſſe, 
20) Dr. Witte am Gymnaſium in Ratibor, 
21) Dr. ——— am Gymnaſium in Sangerhauſen, 
22) von Ortenberg am Gymnaſium in Salzwedel, 
23) Rambeau am Gymnafium in Burg, 
24) Dr. Hoefer am Gymnafium in Seehaufen, 
25) Dr. Reidemeifter an der Oberrealſchule in Magdeburg, 
26) Grunicke am Gymnafium in Afchersleben, 
27) Dr. Frante am Gymnafium in Schleufingen, 
28) Dr. Günther an der Albinusfchule in Lauenburg, 
29) Dr. Mehmel am NRealgymnafium in Altona, 
30) Dr. Mir am Domgymnafiım in Schleswig, 
31) Erbrih am Gymnaſium in Aurich, 
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32) Theodor Meyer am Gymmafium Sohanneum in Lüneburg, 
33) Dr. Mushade am Gymnafium Andreaneum in Hildeshem, 
34) u. am Realgymnafium in Xeer, 
35) von Ortenberg am Domgymnafium in Verden, 
36) Dr. Eberhard am Wilhelms-Gymnaſium in Caſſel, Ä 
37) Dr. Zimmermarin am Realprogymnafium in Limburg, 
38) Fröling am Progymnafium in Homburg v.d. 9., 
39) Feitel an der Oberrealfchule in Caſſel, 
40) Bedmann an dem Realgymnafium in Trier, 
41) Shrammen am Kaifer Wilhelms-Gymnafium in Eöln, 
42) Dr. Neuendorf am Realprogymnafium in Düren, 
43) Betit am Gymnafium au Apofteln in Cöln, 
44) Wedekind am Öymnafium an Marzellen in Eöln, 
45) Klaus am Öymnafium in Trier, 
46) Dr. Groß am Öymnafium in Kenpen, 
47) Brand am Realgymmafium in Düfleldorf, 
48) Ahrend am Realgymnafium in Düffeldorf. 

Telanntmadung. 
U. I. 2846. 

D. Schullehrer: und Tehrerinnen-Seminare x. 
Bildung der Lehrer und deren perjönliche Ber 

hältniſſe. 

176) Zuläſſigkeit einer Vertheilung der ſchriftliche 
Prüfungsarbeiten bei ———— auf zmt 

age. 
Berlin, den 26. September 1 

Aus Anlaß eines Spezialfalles mache ich darauf aufmerfi 
daß der Diesfeitige Runderlaß vom 1. Suni 1882 — U. 
13206 — (Gentrbl. ©. 563), wonad bei den Prüfungen 
Lehrerinnen einer Vertheilung der fchriftlihen PBrüfungsarbei 
auf zwei Tage fein Bedenken entgegenfteht, wenn es nidi 
boten erjcheint, den Aufenthalt ausmwärtiger Bewerberinnen 
Prüfungsorte möglichſt abzufürzen, durch meine allgemeine &% 
fügung vom 31. Mai d. 38. — U. III. D. 1260 b — (Eentdh 
S. 447) nicht betroffen wird. 

Der Minijter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
— Im Auftrage: Schneider. 
n 

ſämmtliche Königliche Prowinzial ⸗Schulkollegien 
und —— 

U. 1II.D. 2964. 
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77) Verleihung bes Oberlehrertitel8 an Lehrer höherer 
Mädchenſchulen. 

Berlin, den 28. September 1894. 
Aus dem Berichte vom 1. September d. Is., betreffend die 

erleihung des Oberlehrertitels an den Lehrer an der höheren 
tädchenfchule in N. Dr. N. erſehe ich, daß die Königliche 
egierung bei der Auslegung der bezüglidhen Beitimmung meiner 
[gemeinen Verfügung vom 31. Mai d. 38. — U. III. D. 1260 a 
- (Centrbl. S. 447) ſich noch im Unklaren befindet. Die er- 
aͤhnte Verfügung ſchreibt auf Seite 451 vor, daß, wie dies 
ich ſchon feither bei nicht wenigen öffentlichen Höheren Mädchen⸗ 
ulen geſchehen it, im Bejoldungsetat für die Lehrer an den 
tentlichen höheren Mädchenfchulen eine Anzahl — etwa ein 
rittheil von ſämmtlichen — Lehrerſtellen als Oberlehrerſtellen 
Szuzeichnen iſt, damit hervorragend tüchtige Männer an Die 
ftalten berufen und an ihnen feitgehalten werden können. 
| Befolgung dieſer Vorichrift wolle die Königliche Regierung 
ber die betreffenden jtädtiihen Behörden Ihres Bezirkes zur 
sdrücklichen Bezeichnung der Oberlehrerftellen in den Anitalts- 
15 veranlafjfen. Sobald dies geſchehen fein wird, haben Die 
baber der gedachten Stellen ohne Weiteres die Amtsbezeich— 
ng „Oberlehrer“ zu führen. 
Nach den Ausführungen des Berichtes von 1. September 

58. Scheint die Königlidde Regierung auch anzunehmen, daß 
e afademijch gebildete Lehrer die Oberlehreritelen an den 
mtlichen höheren Mädchenfchulen bekleiden können. Dieje An- 
yme trifft aber nicht zu, da in meiner allgemeinen Verfügung 
n 31. Mai d. 8. ausdrücklich darauf Hingewiefen iſt, daß 
h Lehrern mit jeminarifcher Bildung, jofern fie die Mittel— 
illehrerprüfung beitanden haben und ſich Durch hervorragende 
Htigfeit auszeichnen, die Oberlehrerftellen und ſelbſt die 
ettorftellen nicht zu verjchließen find. 
Wird hiernach in allen Fällen Eonfequent verfahren, jo 

den nur ganz bejondere Umjtände fünftige Anträge auf Ver- 
ung des Dberlehrertiteld an Lehrer öffentlicher höherer 
dchenſchulen begründen können. 

Ar 
Königliche Regierung zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium 
Königliche Regierung) zur Kenntnis und Beachtung. 

Der —** der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
fämmtlichen Königlichen a een 
ıd Regierungen mit Ausſchluß derjenigen zu N. 
U. Ir D. 2888. 

1894. 60 
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178) ——— der privaten Vorbereitung auf die 
wiffenihaftlihe Prüfung der Lehrerinnen ohne Beiud 

der Fortbildungskurſe in Berlin oder Göttingen. 

Berlin, den 12. Oktober 18%. 
Auf die Anfrage vom 4. Dftober d. 38. erwidere ih Sum 

Wohlgeboren, daß es Ihnen unbenommen bleibt, Sich auf Die 
durch meinen Erlaß vom 31. Mai d. 38. vorgefchriebene willen: 
Ihaftlihe Prüfung der Lehrerinnen auch ohne Beſuch der Fon 
ildungskurſe in Berlin oder Göttingen in anderer Weiſe privatın 

vorzubereiten. Es iſt aber nicht ftatthaft, diefe Prüfung zumädt 
in einem Gegenftande und im darauf folgenden Jahre in den 
weiten Gegenitande abzulegen. Zu der orbereitung für di 
Brhfung in der franzöfiihen oder engliſchen Spr iſt ev 
Aufenthalt im Auslande nicht erforberlic. 

Der Minifter der geiftlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Lehrerin Fräulein N. Wohlgeboren zu N. 

UV. I. D. 8259. 
ana | 

179) Zulaſſung von Lehrerinnen zur wiffenjhaftlide 
Prüfung. 

Berlin, den 23. Oktober 18% 
Auf die mir vorgelegte Anfrage vom 10. Dftober d. J 

erwidere ih Em. Wohlgeboren, daß — Lehrerinnen, —* 
zu der durch meine allgemeine Verfügung vom 31. Mai d. J 
a iu wiſſenſchaftlichen Brüfung der Lehrerinnen zugelafe 
u werden wünjchen, die dafür vorgejchriebene mindeſtens zwei 
**— unterrichtliche Thaͤtigkeit an Schulen nur an Schul 
nerhalb Preußens zurüdzulegen haben. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
Fräulein N. Wohlgeboren zu N. 

U. I. D. 8868. 

180) Ergebnis der in den Schuljahren 1890/91 bis 1893 % 
abgebalienen ftaatliden Kurje zur Ausbildung v: 
Zurnlehrern und =lehrerinnen, ſowie der Turnlebt:: 

und Zurnlehrerinnenprüfungen. 

In den 4 Schuljahren 1890/91 bis 1893/94 iſt nach de 
Beſuche ftaatliher Turnkurfe und auf Grund der abgelegi 
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geifung an den zuftändigen Stellen in Berlin, Bonn, Breslau, 
Königsberg 1. Pr. und Halle-Magdeburg die Befähigung zur 
Erteilung von Turnunterricht insgefammt 593 männlichen und 
10338 weibliden Perjonen zuerkannt worden, die fich ziemlich 
gleihmäßig auf die einzelnen Jahre vertheilen. 

Unter jenen 593 Turnlehrern, von denen etwa 71,5°%/% in 
ftaatlihen Kurſen ausgebildet find, Hatten 311 afademifche, 264 
feminarifhe und 18 eine anderweitige Borbildung. 

Bon den 1038 Turnlehrerinnen waren 410 wiſſenſchaftliche, 
464 techniſche Lehrerinnen, während 164 eine Prüfung für das 
Lehramt vorher nicht abgelegt hatten. 371 von ihnen, alfo etwa 
36°%, hatten den ftaatlihen Kurſus in Berlin durchgemad)t. 

181) Zurnlehrerprüfung zu Berlin im Jahre 1895. 

Für Die im Jahre 1895 in Berlin abzuhaltende Turnlehrer⸗ 
prüfung ift Termin auf Montag den 25. Fehmar 1895 und die 
folgenden Zage anberaumt worden. 

Meldungen der in einem Lehramte ſtehenden Bewerber find 
bei der vorgejegten Dienftbehörde jpäteltens bis zum 1. Ianuar 
1895, Meldungen anderer Bewerber bei derjenigen Königlichen 
Regierung, in deren Bezirk der Betreffende wohnt, ebenfalls bis 
zum 1. Jannar k. 38. anzubringen. Nur die in Berlin wohnenden 
Bewerber, welche in feinem Lehramte ſtehen, haben ihre Mel- 
yungen bei dem Königlichen Polizei-Präjidium hHierjelbft bis zum 
tl. Sannar k. 38. einzureichen. 

Die Meldungen können nur dann Berüchſichtigung finden, 
venn ihnen die nad) 8. 4 der Prüfungsordnung vom 15. Mai 
‚894 vorgeichriebenen Schriftftüde ordrnungsmäßig beigefügt find. 

Die über Gejundheit, Yührung und Lehrthätigkeit beizu- 
ringenden Beugnifjje müſſen in neuerer Zeit ausgeſtellt fein. 

Die Anlagen jedes Geſuches ſind zu einem Heft 
'ereinigt vorzulegen. 

Berlin, den 10. Oftober 1894. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

ekanntmachung. 
II. B. 2699. 

182) Kurfus zur Ausbidung von Turnlehrerinnen 
im Sabre 1895. 

Zur Ausbildung von Qurulehrerinnen wird auch im Jahre 
395 ein etwa drei Monate währender Kurjus in der Königlichen 
urtilehrer-Bildungsanftalt in Berlin abgehalten werden. 

50* 
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Termin zur Eröffnung desfelben iſt auf Dienstag den 
2. April E. 38. anberaumt worden. 

Meldungen der in einem Lehramte jtehenden Bewerberimen 
find bei der vorgeſetzten Dienftbehörde ſpaäteſtens bis zum 
15. Januar E. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei der: 
jenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende 
wohnt, ebenfalls bi zum 15. Januar k. 38. anzubringen. 

Die in Berlin mwohnenden, in feinem Lehramte ftehenden 
Bewerberinnen Haben ihre Meldungen bei dem Königlichen 
Polizei-PBräfidium in Berlin ebenfalls bis zum 15. Januar f. %. 
anzubringen. 

Den Meldungen find die im 8. 3 der Aufmmahmebeftimmunge 
vom 15. Mai 1894 bezeichneten Schriftitüde geheftet beizufügen, 
die Meldung jelbit ift aber mit diefen Schriftftüden nicht zu: 
ſammen zu beften. 

Berlin, den 23. Oktober 1894. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

Belanntmadhung. 
U. III. B. 2971. Ä 

183) SEIODIOUNGESELEnNNIE für Lehrer als Vorſteher a: 
Taubftummenanftalten. 

In der zu Berlin im Monat Auguft 1894 abgehalten 
Prüfung für Vorſteher an Zaubftummenanftalten haben de 
Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubftummenanitsi 
erlangt: 

1) der Lehrer an der Brovinzial-Taubftummenanftalt a 
Guben Wilhelm Haudering, | 

2) der Lehrer an der Herzoglichen Zaubftummenanttalt £ 
Zerbſt Otto Hümmelgen, 

3) der Lehrer an der Provinzial-Taubftummenanftalt u 
Camberg Adolf Loew, 

4) der Lehrer an der Provinzial: Zaubitummenanftalt # 
Guben Karl Niflas 

5) der Lehrer an der Taubftummenanftalt zu Königsberg i& 
Gottfried Waſſmann. 

Berlin, den 13. Oktober 1894. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Dengelegenbetien 
Sm Auftrage: Kügler. 

Bekanntmachung. 
U. III. A. 2860. 
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E. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

184) Behandlung der Anträge auf Einführung von 
Volksſchulleſebüchern. 

Berlin, den 24. Auguſt 1893. 
In zahlreichen Verfügungen ift immer wieder darauf hinge⸗ 

wieſen worden, daß bezüglich der Bolksfchullefebücher, ſoweit e8 
die Rüdfichten auf Art und Geitaltung ſowie auf die Eonfeffionellen 
Verhältniffe der einzelnen Schulen irgend zulafien, wenigitens für 
einen und denſelben Bezirk auf thunlichite Einheitlickeit Hinzu- 
wirken und diefer, wo fie ſchon erreicht ift, jede unnöthige Störung 
fernzuhalten fei. Gleichwohl find auch noch in neueſter Zeit 
Anträge an mich gebracht worden, bei denen nicht gebührend 
erwürdigt worden zu fein jcheint, welche Nachtheile mit der Ver⸗ 

Khiebenbeit der Bolksfchullefebücher innerhalb eines zuſammen⸗ 
gehörigen Gebietes ebenjo für die Unterweifung der angehenden 
Lehrer in der Berwerthung der Xehrmittel wie auch — bei jedem 
Wechſel der Schule — für die Schulkinder und deren Ange- 
börige verbunden find. Ich muß Werth daranıf legen, daß diefen 
Geſichtspunkten unter forgfamiter Erwägung aller dabei zu be= 
rüdfichtigenden Verhältniſſe überall gleihmäßig und zum Theil 
in höherem Maße Rechnung getragen werde, als es anjcheinend 
bisher noch mehrfach gefchehen ift. 

u dem Zwecke beitimme ich, daß betreffS der Anträge auf 
Genehmigung der Einführung von Volksſchulleſebüchern fortan 
folgendermaßen zu verfahren ift. 

1) Hält die Königliche Regierung es für angezeigt, Die 
Einführung eines in Shrem Auffichtsbezirfe zum Unter: 
richtSgebraude in der Volksſchule noch nit ordnungs— 
mäßig zugelaflenen Leſebuches in Ausficht zu nehmen, jo 
hat Sie Sih — wie ed auch bisher vorgefchrieben war — zu= 
nächft mit dem Provinzial-Schultollegium ind Benehmen zu jegen 
behufs eingehendfter Prüfung des in Frage kommenden Xeje- 
Juches nach Anlage, Inhalt und Ausftattung. Sit eine Ber- 
tändigung beider Behörden darüber erzielt, daß die Einführung 
vom ſchultechniſchen Standpunkte aus als zweckmäßig zu em= 
‚fehlen jei, jo hat die Königliche Regierung den darauf bezüg- 
ichen Antrag mit eingehender Begründung unter Beifügung des 
Buches dem Herrn Dber-Präfidenten der Provinz einzureichen. 

In diejer Begründung find die Umstände darzulegen, welche 
inen Wechſel des Volksſchulleſebuches nothwendig erjcheinen 
afſen, dann aber auch die inneren und äußeren Vorzüge zu er— 
rtern, die zur Wahl des beantragten Buches beitimmt haben. 
Dabei ift anzuzeigen, feit mann das bisher benußte Leſebuch in 
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Gebrauch gemwejen ift, und der Preis ſowohl des abzuſchaffenden 
als auch des neu einzuführenden Lejebuches anzugeben. | 

2) Dasfelbe Verfahren ift dann geboten, wenn ein inden 
Bezirke ordnungsmäßig eingeführtes Volksſchulleſebuch 
in einer neuen Ausgabe fo wejentlide Veränderungen 
erfährt, daß, wie es thatſächlich mehrfach der Fall it, unter 
dem alten Titel ein falt völlig anderes Buch geht, neben dem 
die früheren Ausgaben im Unterrichte nicht mehr gebraudt: 
werden können. 

3) Handelt es ſich bei einem erforderlich werdenden Wechſel 
des Volfsjchullefebuches um die Er eines in feiner 
jegigen Geftalt für den Bezirk Hier [don ordnungsmäßig 
—— Buches, ſo iſt ein darauf bezüglicher Antrag an 
en Herrn Ober⸗Präſidenten zu richten. 

4) Die Einführung eines anderen Volksſchulleſebuches kann 
nur mit dem DBeginne des Schuljahres erfolgen. Die etwa zu 
ftelenden Anträge find dem Herrn Ober-Präfidenten — für jeden 
Fall beſonders — fo zeitig einzureichen, daß das für die Prüfung 
und Entſcheidung erforderliche Material mindeitens drei Monate 
vor dem Anfange des neuen Schuljahres hierher gelangen fann, 
damit, fall die Genehmigung zur Einführung ertheilt wird, die 
rechtzeitige Mittheilung der zu treffenden Anordnungen an die 
Schüler und Schülerinnen ſowie an die Buchhändler möglid 
bleibt (vergl. Erlaß vom 11. Juli 1893 — U. II. A. 849. U. 
II. — Centrbl. S. 650). 

Sn die zum Inventar der Schule gehörigen Eremplare des 
in Gebrauch befindlichen Leſebuches ift nad Datum und Nummer 
die Verfügung einzutragen, durch welche deſſen Einführung ge 
nehmigt worden iſt. Wo das bisher noch nicht gefchehen jem 
jollte, iſt es alsbald nachzubolen. 

Schließlich bemerfe ih, daß bei allen Einführungen newer 
Lefebücher durch geeignete Anordnungen nad) Möglichkeit dann 
hinzuwirken ift, daß den Angehörigen der Schulkinder nicht du 
Roften einer doppelten Anfchaffung ir eine und diejelbe Klaren: 
ftufe zugemuthet werden. 

Hinfichtlih der übrigen Lern- und Lehrbücher bemendet es 
bei den bisherigen Beltimmungen. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 
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Abfchrift theile ih dem Königlichen Provinzial-Schullollegium 
zur Kenntnis und Nachachtung mit. 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
2 Boſſe. 
n 2 a * — 

ae sale Provinzia-Schuflollegien 

185) Berpflidtung der Kreis-Schulinjpeftoren zur 
Uebernabme von DOrt3-Schulinjpeltionen. 

Berlin, den 26° September 1894. 
Auf die Beichwerde vom 11. Auguft d. 38. wegen Ueber: 

tragung der Dris-Schulinipeftion U. erwidere id) Ew. Hochwohl⸗ 
geboren, daß die Kreis-Schulinjpektoren allgemein zur vorüber: 
gehenden und, falls es das Intereſſe der Schulaufficht erfordert, 
auch zur dauernden Uebernahme von Orts-Schulinſpektionen als 
verpflichtet anzufehen jmd. Eine befondere Vergütung Tann hier- 
für nicht beanſprucht werden. 

Es handelt ſich keineswegs um die Nebernahme eines Neben: 
amtes, wie Sie annehmen, fondern um eine zeitweilige Erweite- 
rung Ihres Gejchäftskreiies. 

Wie Ihnen ſchon in Ihrer Anftellungs- Verfügung vom 
12. April 1875 eröffnet ift, müflen Sie Sich eine anderweite Be- 
grenzung des Ihnen zugemwiejenen Gejchäftsfreijes jederzeit ge= 
fallen laſſen. 

Daß die Führung einer auswärtigen Orts-Schulinſpektion 
mit erheblichen Unkoſten verbunden ift, vermag ich nicht ohne 
Weiteres anzuerkennen. 

Hiernach jehe ih Ihre Beſchwerde als unbegründet an. 
Der Minifter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
R Sm Auftrage: von Bremen. 
n 

den Röniglihen Kreis-Schulinipeltor Herm 
Schulrath R. Hohmohlgeboren zu RW. 

U. II. B. 2508. 

186) Einführung beweglicher Sehalt3jfalen für Volks— 
Ichullehrer im Wege des Feſtſtellungsverfahrens auf 

Grund des Geſetzes vom 28. Mai 1887. 

Berlin, den 10. Oktober 1894. 
Auf den Beriht vom 22. September d. 38., betreffend die 

Durdführung eine Lehrer Bejoldungsplanes mit fteigender 
Altersilala in der Stadt S., erwidere ich der Königliden Re- 
gierung, daß die in dem Berichte angeführten Gründe mich nicht 
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veranlaffen Zönnen, der Zurüdziehung des Feſtſtellungsantrages 
in dem gegen die Stadtgemeinde ©. eingeleiteten Beſchlußver⸗ 
fahren zuzujtimmen. 

Nah der in den Erläuterungen der Grundzüge eines Ge⸗ 
fees, betreffend das Dienfteintommen der Lehrer und Lehrerinnen 
an den öffentliden Volksſchulen erwähnten Nechtiprech des 
Königlichen Dberverwaltungsgerihts kann allerdings a Be: 
Ihluß der Selbftverwaltungsbehörden nicht eine abſtrakte Rorm, 
nach welcher ng eine Leiltung zu fordern oder au ge 
währen ift, alfo ein förmlicher Bejoldungspları feitgeitellt werden. 
Indeſſen ift e8 in dem Erkenntnis vom 5. November 1892 — 
Entiheidungen Band 24 Seite 128 — für zuläffig erachtet, day 
ſowohl die Schulaufjihtsbehörde ihrer Anforderung, wie bie 
Beichlußbehörde ihrer Entſcheidung einen folchen Bejoldungsplan 
zu Grunde legen. | 

Wenn die Königliche Regierung demgemäß unter Beachtung 
der in dem Erlaß vom 25. April 1894 — U. III. E. 2312 — 
(Gentrbl. S. 420) empfohlenen Form ihren Antrag geitellt Hat, 
fo fteht der Durchführung des Feſtſtellungsverfahrens ein Be: 
denken nicht entgegen. 

Wenn ſich eine entjprechende Feſtſetzung dann auch nur aui 
die konkreten Faͤlle erſtreckt, fo laͤßt jich Doch annehmen, dab die 
Stadt e3 nicht auf eine Wiederholung des Verfahrens, falls | 
weitere Leiftungen auf Grund des Bejoldungsplanes erforderlich 
werden, antommen laſſen wird. 

Gegen einen eventl. ablehnenden Beichluß des Bezirksaus⸗ 
ſchuſſes ift die Entjcheidung des Provinzialrathes anzurufen, von 
der Entjcheidung des Bezirksausſchuſſes unter Vorlegung einer 
N berjelben und des Antrages aber . Zt. Anzeige zu er: 
tatten. 

Der Minifter der geiftlicden zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. IIl.E. 7044. 

187) Die Berufung der Schulgemeinden zu einer Ber: 
fammlung iſt nit Pflicht des Vorſitzenden des Schul: 

vorſtandes. 

Berlin, den 11. Oltober 1894. 
Auf den Bericht vom 10. Auguſt d. Is. erwidere ich der 

Königlichen Regierung, daß dem Vorſitzenden des Schulvorſtandes 
zu G. nicht zugemuthet werden kann, die Schulgemeinde zu einet 
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Beſchlußfaſſung zufammenzuberufen, da ein bezägliches Herkommen 
dort nicht befteht. 

Die Berufung der Schulgemeinde und die Verhandlung mit 
ihr iſt vielmehr Sad der Auffichtsbehörde und ihrer Organe, 
zumal wenn es fih um die Regelung der Lehrerbejoidungen 
handelt. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
* Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. III. B. 2852. 

188) Befugnifje der Rehtoren an Volksſchulen mit ſechs 
und mehr auffteigenden Klaffen bei der Leitung und 
Beauffihtigung ihrer Schulanftalten bei unmittelbarer 

Unterftellung unter die Kreis-Schulinſpektoren. 

Berlin, den 11. Oktober 1894. 
Auf den Beriht vom 11. März 1893 verweife ich Die 

Königlide Regierung auf den demnächſt im Gentralblatt zur 
Veröffentlichung gelangenden Erlaß vom 25. Juli d. Is. — 
U. II. C. 1626 U. III. B. — (Centrbl. S. 704), betreffend die 
Dienjtanmweilung für Hauptlehrer und Rektoren an Volksſchulen 
mit ſechs und mehr auffteigenden Klaffen, in welchem die frage 
der DBeilegung ermeiterter Befugniffe an die Rektoren bei der 
Zeitung und Beaufjichtigung ihrer Schulanitalten bei unmittel- 
barer Unterjtelung unter die Kreis-Schulinfpeltoren ihre einge: 
hende Erörterung gefunden hat. 

ch jeße voraus, daß überall, wo in ‘Folge der Anwendung 
der Dort Dargelegten Grundjäße in der bisherigen Wahrnehmung 
der Drts-Schulaufficht Durch Geiltliche eine Aenderung eintritt, 
Sorge getragen wird, daß einem Geiltlichen derjenigen Konfeſſion, 
in deren Hand bis dahin die Orts-Schulaufſicht gelegen hat, Die 
Aufnahme in die Schuldeputation (Schulvorftand) ftatutenmäßig 
gejichert wird. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
pie Königliche Regierung zu R. 

UV. II. C. 1470. 
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189) Beredhnung der Dienftzeit der Volksſchullehrer bei 
der Gewährung der Alterszulagen. 

Berlin, den 25. Oftober 1894. 
In den Runderlaſſen vom 6. Oktober 1891 und 25. April 

1892 — U. III. B. 3251 und U. III. E. 1547 — (&entrbl. S. 710 
bezw. ©. 654) ift beftimmt, daß für die ftaatlihen Dienitalters- 
zulagen die Zeit der Verwaltung einer Lehrerſtelle nad) voll 
endetem 20. Lebensjahre in jedem Falle geredynet werden fol, 
gleichviel ob der Lehrer bereits eine Prüfung abgelegt Hatte, oder 
kommiſſariſch oder vertretungsweiſe beichäftigt geweſen iſt. 

Die für dieſe Beſtimmung maßgebenden Gründe machen es 
wünjchenswerth, daß auch bei den von einem Schulverband ge 
währten Alterözulagen in gleicher Weile verfahren werde. Ich 
veranlafje daher die Königliche Regierung, den Schlußſatz 
mittel8 Berichts vom 12. September 1894 vorgelegten e⸗ 
— Verfügung vom 7. November 1892 entſprechend zu 
ändern. 

Ich kann nicht annehmen, daß die Fälle, in denen demzu⸗ 
folge höhere Alterdzulagen zu zahlen fein werden, im dortigen 
Bezirk bejonders zahlreich find. 

In allen, in welden die Durdführung der vollen An: 
rechnung der gefammten Dienjtzeit wegen der Leiltungsunfähig: 
feit der Gemeinden bejonderen Schwierigfeiten begegnen ſollte, 
überlajje id) der Königlidhen Regierung, bei vorhandener Dring: 
lichfeit einftweilen mit perjönlichen Bewilligungen aus den Ihr 
unter Kap. 121 Tit. 35 a en Etat3 der geiftlihen und Un: 
terrichtö-Verwaltung übermwiejenen Mitteln den Einkommensunter⸗ 
fhied auszugleihen. Vom 1. April 1895 ab wird durch eme 
entiprechende Berüdjichtigung bei Neubemwilligung der Staatsbei- 
bilfen auf Grund des Runderlaſſes vom 21. Juni 1894 — 
U. II. E. 30061 — (Centrbl. ©. 571) geholfen werden fünnen 

Demgemäß veranlafje ich die Königliche Regierung, in vor 
liegenden Fall das Weitere zu veranlaffen und den Lehrer G. 
in K. entiprechend zu beſcheiden. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. III. E. 6808. 
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190) Aufitellung von Haushaltsanſchlägen durch die 
Schulverbände. 

Berlin, den 25. Dftober 1894. 
Wie ich aus dem Berichte vom 19. September d. 38. habe 

entnehmen müfjen, iſt Zwed und Inhalt meines Runderlaſſes 
vom 12. Mai d. 38. — U. IIIE. 196 — (Eentrbl. S. 422) 
bezüglich” der Aufitellung von Haushaltsanfchlägen der Schul- 
verbände von der Königlichen Regierung nicht richtig aufgefaßt. 
Nah dem Erlaffe fol allerdings die Aufitellung von Haus—⸗ 
haltsanſchlägen auch für Volksſchulen, deren Unterhaltung po⸗ 
litiſchen Gemeinden obliegt, vom 1. April 1895 ab jedenfalls immer 
dann gefordert werden, wenn zur Deckung der Schulunterhaltungs⸗ 
foften Staat8beihilfen gewährt oder beanfprucht werden. Indeſſen 
iſt für dieſe Fälle nicht die Aufitellung befonderer Haushalts- 
anichläge neben den Gemeindehaushaltsanſchlägen gefordert, 
vielmehr genügt ed, wenn nur in leßteren Die Aufwendungen für 
die Volksſchulen überjichtlich und ——— eingehend zuſammen⸗ 
eſtellt werden. Eine auszugsweiſe Abſchrift dieſer Zuſammen⸗ 
tellung verbunden mit dem vorgeſchriebenen Titelblatte kann dann 
als Haushaltsanſchlag bei Anträgen auf Neu- oder Fortbe⸗ 
willigung von Staatsbeihilfen und anderen die Schule und ihre 
Unterhaltung betreffenden Berichten dienen. 

Die von der Königlichen Regierung erwähnten Nachweifungen 
des geſammten Jahreseinkommens einer Qehrerftelle genügen in- 
deilen dem Zwecke des Runderlaſſes vom 12. Mai d. 38. ſchon 
deshalb nicht, weil fie nicht auch die zur ſächlichen Schulunter- 
— erforderlichen Ausgaben vollſtändig angeben, während 
ie thunlichft genaue Aufführung derjelben bei Entſcheidung über 

Staatöbeihilfen unerläßlich iſt. Die im Erlaffe vom 21. Juni 1894 
— U. IIIE. 3006" — (GCenirbl. ©. 571) erforderten Nach: 
weifungen können aus dem lebteren Grunde die Haushaltsan- 
Tchläge ebenfalls nicht erfegen, weil in ihnen lediglich fummarifche 
Angaben der perfönlichen und fächlichen Koften vorgejehen find. 

Im Uebrigen überſchätzt die Königliche Regierung offenbar 
die Schwierigkeiten, welche die Aufftellung folder Haushaltsan- 
ſchläge für die Volfsfchulen in Gemeinden bereiten würde, wo 
bisher nur eine Rechnungslegung ohne Etat ftattfindet. Die 
Aufitellung des Formulars zu den in Rede ftehenden Anfchlägen 
ijt den einzelnen Königlichen Regierungen überlaffen. Wenn die 
Königliche Regierung daher ein möglichſt einfaches, den örtlichen 
Berhältniffen des Bezirk und der einzelnen Kreife entfprechcndes 
Formular felbit aufitellt und vorfchreibt, wird e8 den Yandräthen 
wohl ohne bejondere Schwierigkeit, eventuell unter Heranzichung 
der Lehrer, möglich fein, diefe Formulare dem Einzelfalle angepaßt 
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ausfüllen zu Iaffen. In anderen Bezirken, 3. B. der Provinz 
Poſen, ift Schon jeit Sahren auch in den Heiniten und ärmfien 
Gemeinden zum Bortheile einer geregelten und ſparſamen Schul: 
kaſſenverwaltung die Aufitellung derartiger Etats ohne Schwierig: 
feit eingefühtt. 

Ich veranlaffe daher die Königliche Re — alsbald nad) 
entiprechender Abänderung und Ergänzung Ihrer Verfügung vom 
4. Juli d. 38. meinen Erlaß vom 12. Mai d. 38. — U. IIIE. 
196 — zur Ausführung zu bringen. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. II. E. 6967. 

191) Befugnis zur Ausübung der Schulzudht durd die 
Drt3-Schulinipeftoren. 

Ziegnig, den 31. Auguit 189. 
In einem von vielen Rolalblättern des Bezirks bejprochenen 

Falle Hat die Straflanımer eines Königlihen Landgerichts in 
Abrede geftellt, daß dem Drts-Schulinfpeltor das Züchtigungs⸗ 
recht gemise den Schulfindern zuſtehe. 

ir können uns dieſer Auffaflung nicht anſchließen, find 
vielmehr der Anficht, daß der Lokal⸗-Schulinſpektor unzweifelhaft 
befugt it, alle gefeßlich zuläffigen Maßregeln der Schulzudt ge 
gebenen Falls ſelbſt zu ergreifen. | 

In diefem Sinne hat der Königliche Gerichtshof zur Ent- 
Iheidung der Kompetenztonflitte unterm 13. Mai 1871 in Ueber: 
einftimmung mit dem Herrn Minifter der geiltlichen, Unterrichts: 
und Medizinal-Angelegenheiten entichieden, 

„dem Orts-Geiſtlichen liege als dem nächſten Borgejepten 
des Lehrerd die Aufjicht über den Unterricht und die 
Handhabung der Disciplin in der Schule ob, als folder 
jei er die Schule von Pi zu Zeit zu bejuchen verpflichtet 
und ftehe ihm unzweifelhaft, auch wenn er nicht geradı 
Unterricht ertheile, die Ausübung der Schulzudt zu“. 

.Vorſtehendes bringen wir zur Kenntnis der Herren Schal: 
injpeftoren mit dem Bemerken, daß das Ihnen zugeitandene Rech 
aus naheliegenden Gründen nur in feltenen Ausnahmefällen une 
mit der größten Vorficht zu gebraudyen ift, damit wir in Die Lage 
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verjegt werden, erforderlihen Falls den Konflikt mit Erfolg zu 
erheben. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulmefen. 

In Vertretung: Kreplin. 
An 

ſämmtliche Herren Kreis- und Drts-Schulinfpeltoren 
des NRegierungs- Bezirks. 

I. 13162. 

192) Redhtsgrundfäge Des Königliden Oberverwal:. 
tungsgerichts in Volksſchul-ꝛc. Angelegenheiten. 

a. Wie der Gerichtshof ſchon in früheren Streitfadhen aus 
denn ©eltung3bereihe der Preußischen Schulordnung vom 
11. Dezember 1845 ausgeſprochen hat, bilden die Anwohner auf 
gutsherrlihem Lande keinen forporativen Verband (vergl. Ent: 
ſcheidungen Bd. XXI ©. +99); nur wenn Dies der Fall wäre, 
ließe ſich eine Beitragspflicht aller Anwohner eines Gutsbezirts 
für alle Schulen, zu denen die einzelnen —— des letzteren ein— 
eſchult ſind, gleich den Mitgliedern einer Gemeinde rechtlich kon— 
truiren. Auch enthält die genannte Schulordnung eine Be— 
ftinmung, wonach die Anwohner eines Gutsbezirks in ihrer 
Gelammtheit, ohne Rüdjicht auf = Zugehörigkeit zu einer be- 
ſtimmten Schule, für die ſämmtlichen Schulen, zu denen Theile 
des Gutsbezirkes eingejchult find, Unterhaltungsbeiträge zu 
leiften Haben, nicht. Im Gegentheil heißt es im $. 60: 

Die Regierung beftimmt nad; vorgängiger Ermittelung des 
NRahrungszuftandes der Anwohner, wieviel ein jeder derjelben zu 
den Beiträgen für den Anſchluß an eine benachbarte Gemeinde⸗ 
ſchule ...... beizujteuern bat. Den Ausfall überträgt der 
Grundherr. 

Fuͤr mehr als für eine Schule hat der Anwohner auf guts⸗ 
herrlichem Lande alſo nicht zu ſteuern, nämlich immer nur für 
diejenige Schule, welcher er angeichloffen worden ift. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltung3= 
gericht3 vom 22. Juni 1894 — I. 709 —.) 

b. Betreff der Hinterbliebenen ftädtiicher Beamten Hatte 
bereits eine Kabinet3ordre vom 7. Februar 1814 beitimmt, daß 
fie in Abficht des Sterbequartals, fofern nicht bei ihrer Anfeßung 
zwifchen ihnen und der Kommune hierüber ein Anderes verabredet 
worden, glei) den StaatSbeamteu zu behandeln feien. (Vergl. 
Amtsblatt der Königlichen Kurmärkiſchen Regierung zu Potsdam 
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vom Sahre 1814 Seite 122; Kommentare von Rumpf zur 
Städteordnung vom 19. November 1808 Seite 126 und von 
— zur Städteordnung vom 30. Mai 1853 Seite 356). 

iefem auf anderen Gebieten, 3. B. bei der Kommunalbeſteuerung 
der Beamten, wiederkehrenden Grundjat hielt demnädit die Ka— 
binet3ordre vom 22. Januar 1826 (©. ©. ©. 13), indem fie 
noch bejonders hervorhob, daß er nicht etwa durch diejenige vom 
27. April 1816 bejeitigt jei, auch für die Tyolge und zwar mit 
den in der Deklaration vom 15. November 1819 vorgejehenen 
Modifilationen aufreht. Wenn dabei zugleich auf 8. 69 Titel 10 
Theil II. des Allgemeinen Landrechts verwielen wurde, fo geſchah 
das audweislich des Smmediatberichts, mit welchem das Staats: 
minifterium den Erlaß der Ordre bei des Königs Majeität nach⸗ 
firchte, zu dem Zwecke, um die Uebereinftimmung der getroffenen 
Beitimmungen mit dem Standpuntte des Preußiichen Staatsrechts, 
welches den Kommunalbeamten überall und vorbehaltlich nur der 
fpeciell feitgejegten Ausnahmen diejelben Rechte wie den unmittel- 
baren Staat3beamten einräume, erfichtlich zu machen. Weder der 
Wortlaut nody die Materialien der KabinetSordre bieten mun 
irgend welchen Anhalt für die Annahme dar, dab der Geſetzgeber 
unter den Kommunalbeamten die an ftädtifchen Schulen wirkenden 
Lehrer nicht mit einbegriffen — Es unterliegt daher, zumal 
da Art. 23 Abſ. 2 der Verfaſſungsurkunde generell den Lehrern 
die Rechte der Beamten zugeſtehen will, keinem Bedenken, die 
Vorſchriften der Kabinetsordre auch auf die — wenngleich in 
ihren ſonſtigen rechtlichen Beziehungen den Kommunalbeamten 
u beizuzählenden — jtädtifchen Volksſchullehrer in Anwendung 
zu bringen. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs- 
gerihtS vom 26. Juni 1894 — I. 730 —.) 

BerjonalsBeränderungen, Titels und Ordensperleifungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Bei dem Minilterium der geiltlichen 2c. Angelegenheiten find cr: 
nannt worden: 

der Geheime Regierungsrath und vortragende Rath Müller 
zum Geheimen Dber-Regierungsrath, der Regierungsratk 
Steinbaufen aus Münfter zum Geheimen Regierung 
rath und vortragenden Rath und der Provinzial-Schulrath, 
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Seheimer Regierungsratd Gruhl in Berlin zum vor: 
tragenden Rath. 

Dem Direktor des Königlichen Provinzial-Schulfollegiums zu 
Breslau Geheimen Regierungsrath Dr. Willdenow ilt 
der Rothe Adler-Orden nn Klaffe mit Eichenlaub und 
der Zahl 50 verliehen worden 

Der bisherige Kreis-Schulinfpeltor Schulrath Heckert zu Brom⸗ 
berg iſt zum Regiernngs- und Schulrath ernannt und der 
Regierung zu Bromberg überwiejen worden. 

Zu Kreis-Schulinfpektoren find ernannt worden: 
ber bisherige Seminarlehrer Lepke, der bisherige Ober: 
lehrer an der Ritterafademie zu Bedburg Menniden und 
der bisherige Rektor an der dritten Stadtſchule zu Poſen 
Rzesnitzek. 

B. Univerfitäten. 

Univerſität Berlin. 
Es ſind ernannt worden: 

der bisherige Privatdozent Lic. Gunkel zu Halle a. ©. 
en außerordenilichen Brofeljor in der Theologiſchen Fakultät 
er Friedrich⸗ Fe zu Berlin und ver 

wiſſenſchaftliche Aſſiſtent am Aſtrophyſikaliſchen Obſerva⸗ 
torium zu Potsdam Profeſſor Dr. Scheiner nebenamtlich 
zum außerordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fa⸗ 
fultät derſelben Univerſität. 

Univerſitaͤt Breslau. 

Der bisherige Privatdozent Dr. Ahrens zu Breslau und der 
bi8herige Privatdozent Dr. Lenard zu Bonn find zu außer- 
ordentlichen Rrofeftoren in der Philoſophiſchen ‘Fakultät der 
Univerfität Breslau ernannt worden. 

Univerfität Halle-Wittenberg. 
Dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Uni- 

verfität Halle-Wittenberg Dr. Erdmann ilt da3 Prä- 
dilat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerjität Marburg. 
Dem ordentliden Profeſſor in der Mediziniichen Fakultät der 

Univerfität Marburg Dr. Ahlfeld it der Charafter als 
Geheimer Medizinalrath verliehen worden. i 

Univerfität Bonn. 
Dem Privatdozenten in der Medizinifchen Fakultät der Univerfität 

an Dr. Dreſer ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt 
worden. 
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C. Techniſche Hochſchulen. 
Hannover. 

Der Architekt Hehl zu Hannover iſt zum etatsmäßigen Brofeflor 
an der Technifhen Hochſchule zu Berlin ernannt worden. 

Aachen. 
Dem Profeffor an der Techniſchen Hochſchule zu Aachen Dr. 

Claffen it der Charakter als Geheimer Regierungsrath 
verliehen worden. 

D. Dufeen u. f. w. 

Dem ordentlichen vollbeichäftigten Lehrer an der Königlichen 
afademifhen Hochſchule für Muſik zu Berlin von Peter: 
fenn ift das Prädifat „Profefior” beigelegt worden. 

Dem technifchen Dirigenten des Erfurter Muſikvereins Mertel 
in Erfurt und dem Seminar-Mufillehrer Scleifiek zu 
Bromberg it da8 Prädilat „Königliher Mufil-Direltor* 
beigelegt worden. 

E. Höhere Lehranitalten. 
a. Gymnaſien. 

Der Oberlehrer am Wilhelms-Öymnafium zu Berlin Brofefior 
Dr. Rethwiſch it zum Königliden Gymnafial- Direktor 
ernarmt und Ddemjelben die Leitung des Friedrichs-Gym⸗ 
najiums zu Frankfurt a. D. übertragen worden. 

Die Wahl des Oberlehrer8 am Gymnaſium zu Prenzlau Pro: 
E08 Schaeffer zum Direktor diefer Anſtalt iſt beftätigt 
worden. 

Sn gleicher Eigenſchaft find verjeßt worden die Oberlehrer: 
Auguftin vom Gymnafium zu Elbing an das Königliche 

ymnafium zu Danzig, 
Profeffor Böhmer vom Gymnafium zu Konig an das Gym: 

naſium zu Aachen, 
Bordihn vom Gymnaſium zu Dt. Krone an das Gym— 

naſium zu Culm, 
Dr. Brandes vom Progymnaſium zu Neumark an das 

Gymnaſium zu un 
Groll vom Gymnaſium zu Culm an das Gymmafium zu 
Meppen, 

Profeflor Dr. Heidenhain vom Gymnafium zu Strasburg 
an das Gymnaſium zu Marienburg, 

Moczynsfi vom Gymnaſium zu Meppen an das Gym: 
naſium zu Dt. Krone, 
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Möller vom Ulrih3-Öymnafiun zu Norden an das Dom: 
gymnaſium zu Verden, 

Dr. Schwarz vom Realgymnaſium zu Celle an das Gym: 
nofium zu Glogau, 

Stalmann vom Domgymnaſium zu Berden an das Ulrichs- 
ran zu Norden und 

Dr. Stoewer vom Progymnafium zu Berent an das Gym— 
nafium zu Konitz. 

Der Oberlehrer Lic. theol. Dr. Koppelmann vom Realgym- 
nafium zu LZippftadt iſt al3 Oberlehrer an die Klofterfchule 
zu Ilfeld berufen worden. 

b. Realgymnafien. 
als Oberlehrer ift angeltelt worden am Realgymnafium zu 

Diterode der Schulamtskandidat von Lilljeftröm. 
c. Progymnaſien. 

In gleicher Eigenfchaft ift verfegt worden der Oberlehrer Küfter 
vom Progymnafiım zu Löbau an das PBrogymmafium zu 
Neumarf. 

Als Oberlehrer find angeltellt worden am Progymnafium zu: 
Löbau der Hilfglehrer Dr. Thunert und 
Berent = ⸗ Dr. Schellert. 

F. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Der bisherige Kreis-Schulinſpektor Dr. Ranck zu Carthaus Wpr. 
iſt zum Seminar⸗Direktor ernannt und demſelben das Di— 
— des Schullehrer-Seminars zu Homberg verliehen 
worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden: an den Evangeli- 
Ihen Erziehungs- und Bildungsanftalten zu Droyßig bei 
Zeit der bisherige Seminar-Hilfslehrer Hoffmann aus 
Dranienburg, am Schullehrer-Seminar zu Altdöbern der 
Lehrer Kirſten aus Poſen und am Schullehrer-Seminar 
zu Wittlich der bisherige Seminar-Hilfslehrer Weiden 
aus Warendorf. . 

Als HilfsIehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar zu: 
Rüthen der bisherige kommiſſariſche Lehrer am Schullehrer- 

Seminar zu Büren Altrogge, 
Berent der Privat-PBräparandenlehrer Gerigk zu Brauns- 
berg und 
Kempen der Lehrer Heßer aus Barmen, Kreis Jülich. 

An der PBräparandenanftalt zu Rehden ilt der Lehrer Las— 
kowski zu Danzig als zweiter Lehrer angeftellt worden. 

1894. 61 
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G. Deffentlide Höhere Mädchenſchulen. 

Der bisherige Oberlehrer an der Königlichen Eliſabethſchule zu 
Berlin Profeſſor Dr. Bachmann it zum Direktor diefer 
Anftalt ernannt worden. 

Dem Oberlehrer an der Elifabethenjhule zu Frankfurt a. M. 
Dr. Kinfelin it das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

H. Ausgeſchieden aus dem Amte. 

1) Sn den Ruheſtand getreten: 

Curtze, Profeflor, Gymnafial-Oberlehrer zu Thorn, 
Deide, Seminarlehrer zu Lüneburg, 
Kulerski, Lehrer an der Bräparandenanitalt zu Rehden, 
und Geheimer DOber-Regierungsrath und vortragendex 

Rath im Minifterium der geiftlihen 2c. Angelegenheiten, 
unter Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens zweiter 
Klaffe mit dem Stern, und 

Dr. Schuſter, Realgymnafial-Direktor zu — unter 
Verleihung des Rothen Adler-Ordens dritter Klaſſe mit 
der Schleife. 

2) Ausgeſchieden wegen Berufung außerhalb der Preußi— 
ſchen Monarchie: 

Dr. Feine, Gymnaſial-Oberlehrer zu Göttingen. 

Druckehler⸗BVerichtigung. 

Seite 660 in der Fußnote letzte Zeile muB es heißen: Ifd. Nr. 153 und 160. 

Inhalts⸗Verzeichnis des Oktober⸗-Heftes. 

A. 166) Anwendbarkeit der Allerhöchſten ne vom 
28. Ditober 1886 und vom 28. zen er 1842 auf die 
Schulvorftände und deren Mitglieder im Bereiche der Schul- 
ordnung vom 11. Dezember 1845 bei der Berfieuerung von 
Verträgen. Erlaß vom 27. September d. 38. . . .. . 12% 

167) Behördlicher Charakter der Shulvorflände und der beftellten 
Mitglieder derjelben. Erlaß vom 19. Ditober d. 38. T28 

168) Bei den aus der Staatskaſſe fließenden Gehaltstompeten en 
der Lehrer ꝛc. ift das Porto für den Geldabtrag und für Die 
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Quittung Kan der Empfänger zu tragen. Erlaß von 
15. ODttober d. 

169) Ueberlragung be Sisziplinar-Geridhtsbarkeit über Seminar- 
und Praparandenlehrer auf die Brovinzial-Schullollegien. 
Erlaß vom 18. Oftober d. 38. 

170) Berechnung ber Reife und Umzugstoften bei Gemeindebezirten, 
2. aus KA DEREN DEE ob vom 22. er 
tober d 

. 171) Regelung der Behälter be telskäpigen wiſſenſchaftlichen 
Beamten der Königlichen Bibliothek zu Berlin, ſowie der 
Univerftäts-Bibtiotete und der Baulinifchen Bibliothet dr 
nun 2 u Area ner ulen. Saab. vom 8. 
tober 3 

. 172) Gewährung von En —— ua Steifetoften an die etats⸗ 
mäßigen —— —— bei Verſetzungen. Er⸗ 
laß vom 3. Oft 

178) PBrogramnı für den in- Sr geit vom 28. Dezember 1894 bis 
zum 9. Januar 1895 in Berlin abzugaltenden neuſprachlichen 
(franzöfifhen) Ferienkurſus für Lchrer an höheren Schulen 

174) Amtsbezeihnung und Ernennung der Leiter und Lehrer bei 
en höheren Unterridtsanjtalten der BUCHE — Waldeck 
Im Pyrmont. Erlaß vom 12. Dktober Dd. 98. . . 

175) Bericihung des Ranges der Räthe vierter en do an Direktoren 
von Ridytvollanftalten und an PEDIENEEN er Run 
ftalten. Belanntmadung . . 

. 176) Zurläjfigkeit einer Bertheilung der ſcriftlichen Brüfungsarbeiten 
ei der Lehrerinnenprüfung auf zwei Zage. Erlaß vom 

26. Septeinber d. 38. . 
177) en ng des Dberlehrertitels an Lehrer höherer Mädden- 

chulen. Erlaß vom 28. September d. 38. 
178) — der privaten Vorbereitung auf die wiſſenſchaft⸗ 

liche Prũfung der Lehrerinnen ohne Beſuch der Fortbildun 
kurſe in Berlin oder Göttingen. Erlaß vom 12. Oltober d. 

179) ee von Serena zur wiſſenſchaftlichen Brüfung, 
Erlaß vom 23. Dktober d. 38. 

180) Ergebnis der in den Schuljahren 1890,91 big 1898/94 ab« 
gehaltenen ftaatlihen Kurje zur — von Turnlehrern 
und —— pe der ie und Zurnlehrerinnene 

181) Kenniheerorüfung zu Berlin im Sabre 1895. Belannt- 
madhung vom 10. Dftober d. 38. 

182) Kurſus zur Ausbildung von Zurnlehrerinnen im Jahre 1895. 
Belanntmahung vom 23. Dftober d. 38... 

188) Befähigungszeugniffe für Lehrer als Borfteher an Zaub« 
ftummenanftalten. Belanntmahung vom 13. Dftober d. 38. 

. 184) = enublang der Anträge auf Einführung von Volksſchul⸗ 
lefebühern. Erlaß vom 24. Auguft 1893 

185) le der Kreis-Schulinjpeltoren zur Uebernahme von 
chulin Erlaß vom 26. September d. Is.. 

186) einführen ewe uicher Gehaltsſtalen für Volksſchullehrer im 
Wege des Fefiftel ungsverfabrend auf ®rund des — 
vom 28. Mai 1887. Erlaß vom 10. Oktober d. Is. 

Eeite 

7129 

129 

730 
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187) Die Berufung der Schulgemeinden zu einer Verſammlung 
iſt nicht ide d De —— des Schulvorſtandes. Er⸗ 
laß vom 11. 

188) Befugniffe ber En an Roltsſchulen mit ſechs und mehr 
auffteigenden Slafjen bei der Leitung und Beauffihtigung 
ihrer Schulanftalten bei unmittelbarer Unterjtelung unter 
die Kreis-Schulinfpeftoren. Erlaß vom 11. Diftober d. Is. 

189) Berehnung der Dienftzeit der Volksſchullehrer bei der Ge⸗ 
mwährung der Alterszulagen. Erlaß vom 25. Oktober d. Is. 

190) urelung von Haushaltsanſchlägen durch die Schuloerbände. 
Erlaß vom 25. Ditober d. 38. 

191) Befugnis zur Ausübung der Schulzucht durch die Dris 
Schulinfpeltoren. Berfügung der Königlichen Regierung au 
Liegnig vom 81. Auguſt d d. Is. 

192) Rechtsgrundſätze des Röniglihen EST Een in 
Bollsiaul- 21. An ——— ERERMININE des 1. Scnates 
von 22. und 26. un 5 — — 

Perſonalien 

Drug Bergung 

— — — — — — — 

Drud von J. J. Etarde in Berlin. 
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| Mitteilung 
betr. Paldamus-Rehorn’s 

Deutsches Lesebuch 

höhere Mädcehenschulen. 
Um den Schulen von geringerer Klassenzahl den Ge 

unseres Lesebuches zu erleichtern, soll für die Mittel- und Ol 

eine neue Ausgabe 
entsprechend den preussischen „Bestimmungen über das Mi 

schulwesen vom 31. Mai 1894* erscheinen. Dieselbe ist bereits 
| in Vorbereitung und wird thunlichst bald fertiggestellt werden und 
zur Versendung gelangen, ; 

Durch diese neue Nebenform wird jedoch die bereits vorn 

| handene Hauptausgabe des Lesebuches in ihrem Fortbestehen ni 

berührt. 

Eingehendere Mitteilungen über Plan und Stoffverteilung der 
neuen Gestalt unseres Lesebuches bleiben vorbehalten. 

Hochachtungsvoll und ergebenst 

Frankfurt am Main, Die Verlagshandlung 
| im November 1894. von Moritz Diesterwe 

Verlag von Wilhelm Engelmann in ? | ig 

| Aufgaben aus Deuffchen Prameı 
Aufommengejtellt von 

Dr. 9. Heinze, und Dr. W. Schröder, 
Direftor Trofeflor 

am Sal. Gnmmalium unb Mealggmnafium zu Winben. 

Soeben erjdien: 

Zweites Bändchen: Aufgaben aus „Die Jungfrau von Erleam 
zufammengeitellt von Dr. Schröder. Scheitel ME. 080: { 
toniert ME. 1.—. u 

Drittes Bändchen: Aufgaben aus „Wallenflein" er 
Dr. Heinze. 8 Geheftet ME. 1.—; fartoniert 

rüber erjhien! 

Erftes Bändchen: Aufgaben ans „Wilhelm Te” zujamme 
von Dr. Heinze. 8. Geheftet ME. 0,80; tartoniert ME 1. 

— Weitere Bändchen befinden ih in Borberitung „und zu 
werden zunächſt erſcheinen die Aufgaben aus: be 
„Götz von Berlichingen“ umd „Egmont“. = 

Digitized by Google 
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Centralblatt 
fuͤr 

die geſammte Anterrichts-Perwallung 
in Preußen. 

Derausgegeben in dem Minifterium der geiltlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal-Angelegenbeiten. 

N 12, Berlin, den 15. Dezember 1894. 
— — — 

A. Behörden und Beamte. 

193) Koſtenfreie ar von Formularen an haupt- 
amtliche Kreis-Schulinſpektoren. 

Berlin, den 27. Oktober 1894. 
Auf Grund des Ergebnifjes der Ermittelungen, welche in 

Bezug auf die unentgeltliche Ueberweilung von Formularen an 
hauptamtliche Kreis-Schulinjpeftoren jtattgefunden haben, ordne 
&h nad Benehmen mit dem Herrn Minifter des Innern und 
dem Herrn Finanzminiſter hiermit allgemein an, daß den ge- 
tannten Beamten ‚für Rechnung des Gejchäftsbedürfnisfonds 
rer Königlichen Regierung künftig nur ſolche Formulare unent- 
jeltlich übermwiefen werden können, weldje im dienftlichen Intereſſe 
ine gleihmäßige Anwendung bedingen. Unter diefen Gejichts- 
unft fallen lediglich die Formulare zu den Berichten über Die 
Schulrenvifionen und zu der Statijtif der Schulen und Lehrer. 

Die unentgeltliche Lieferung aller übrigen Formulare hat 
ortan zu unterbleiben. 

An 
erſchiedene Königliche Regierungen. 

Abſchrift laſſe ich der Königlichen Regierung zur Beachtung 
ir Den Tal künftiger Anſtellung hauptamtlicher Kreis-Schul- 
iſpektoren in Ihrem Bezirk zugehen. 

Der Minifter der —5 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

übrigen Königlichen Regierungen. a Rrenge Regieruns 
1834. b2 
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B. Höhere Lehranitalten. 

194) Anerkennung der Reifezeugniſſe der Oberreal— 
ſchulen in Elfaß-Lothringen für den Bereich des König: 
reih8 Preußen als Erweis zureihender Vorbildung 
für Die in der Belanntmadhung des Königlichen Staat: 
minifteriums vom 1. Dezember 1891 angegebenen vier 

Fächer. 
(Centralbl. für 1892, Seite 841.) 

Im Anſchluß an die Bekanntmachung des Königlichen 
Staatsminifterium3 vom 1. Dezember 1891 — Nr. 294 der 
Deutihen Reichs- und Königlich Preußiſchen Staatsanzeiger: 
vom 14. Dezember 1891 —, durch welche die Reifezeugniiie der 
Preußiſchen Oberrealſchulen als Erweiſe einer Hinreihende 
Schulbildung 

1) für das Studium der Mathematik und der Naturwiſſen 
ſchaften auf der Univerſität und für die Zulaſſung ze 
Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen, 

2) für die Zulaffung zu den Staatöprüfungen im Hodban:, 
Bauingenieur: und Mafchinenbaufad), | 

3) für das Studium auf den Forſtakademien und für di 
Zulaffung zu den Brüfungen für den Königlichen zart 
verwaltungsdienft, 

4) für das Studium des Bergfaches und für die Zulajım 
zu den Prüfungen, durch welche die Befähigung zu de 
technifchen Uemtern bei den Bergbehörden des Staat 
darzulegen ilt, | 

anerkannt And, bringen wir bierdurd) zur öffentlichen Kemins 
daß auf Grund einer mit dem Kaiferlichen Herrn Statthalter r 
Eljaß-Lothringen getroffenen Vereinbarung fortan aud die mi 
dem Reifezeugnis der Oberrealſchulen in den Reichslanden Elch 
Lothringen verjehenen Abiturienten zu den voraufgeführten Staau 
prüfungen in Preußen und umgefehrt die mit dem Neifezeugm! 
einer Preußischen Dberrealfchule verfehenen Abiturienten zu be 
betreffenden Prüfungen in Eljaß-Lothringen zugelafien werbeniole- 

Berlin, den 30. Oktober 1894. 

Der Minifter Der Miniiter 
der geitlichen — Angelegenheiten. für Handel und Gewerb—. 

oſſe. In Vertretung: Lohmar: 
Der Minifter für Landwirtbichaft, Der Minifter 

Domänen und TForiten. der öffentlichen Arbei“ 
Im Auftrage: Donner. Im Auftrage: Syult| 

Belanntmadhung. 
Min.d. g. 4. U. II. 2087. — Min. |. 9. u. G. I. 7264. 
Min. f. Landw. zc. IT. 16870. — Min. d. 5.9. II. 21616. P. I. 86% 
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195) Brogramm für den in der Zeit vom 3. bis 15. Januar 
1895 in Frankfurt a. M. abzubaltenden neufpradlidhen 
(franzöfifhen) Ferienfurfus für Lehrer an höheren 

Schulen. 

Vom 3. bis 15. Januar wird in Frankfurt a. M. in der 
Aula und einigen zur Verfügung ftehenden Zimmern der Mufter- 
Ihule (Hermesweg 34) ein Kurjus zur Ausbildung von Lehrern 
der neueren Sprachen im praftiichen Gebrauch des Franzöſiſchen 
abgehalten werden. Zugleich foll hierbei Gelegenheit geboten 
werden, fi) die für den Ausſprache-Unterricht und die Förderung 
der eigenen Ausſprache nöthigen phonetiihen Kenntnilfe zu er— 
werben. 

Der obligatoriide Kurfus beiteht aus Vorlefungen, Vor⸗ 
rägen und Konverfationzirkeln, welche an den genannten Tagen 
yon 9 bis 1 Uhr ftattfinden. An den Nadhmittagen wird für 
ejenigen Theilnehmer, welche fih für den Unterricht nach den 
Srundjäßen der „neuen an interejjiren, Gelegenheit ge— 
oten werden, an den betreffenden Schulen in Frankfurt und 
dodenheim zu hofpitiren. Auch können an einigen Nachmittagen 
uf Wunſch freie Zuſammenkünfte veranstaltet werden, in denen 
nethodifche Tragen erörtert bezw. kleine Worträge u—_ 
verden. An einigen Abenden joll Gelegenheit zum Beſuch von 
torftellungen guter franzöfifcher Schaufpiele (in deuticher Be: 
rbeitung) geboten werden. Außerdem it den Theilnehmern des 
ferienkurſus Gelegenheit gegeben, die Abende bei zwanglojem, 
ejelligem Zuſammenſein zu verleben, wobei durch die Anwejen- 
eit der Ausländer ftete Anregung zum Gebrauch der fremden 
sprache gegeben werden joll. 

Folgende Vorträge find bisher feitgejtellt: 
Univerfitäts-Brofeffor Dr. Vietor (Marburg): Aussprache 

es Deutſchen (mit befonderer Berüdjichtigung des Mitteldeutfchen) 
n Hinblick auf die Aneignung der franzöfiihen Ausſprache 
tundig). 

Derjelbe: Vorführung und Erflärung von Modellen und 
pparaten zur Veranſchaulichung der Spradjorgane und Sprad= 
rgänge (1jtündig). 

Univerjitäts-Brofeffor Dr. Förjter (Bonn): Franzöſiſche 
(ementarphonetif mit praktiſchen Uebungen (ftündig). 

Realgymnafial-Direltor Walter: 
1) Einleitender Vortrag über Zweck und Zeit des Tyerien- 

kurſus; 
2) Theoretiſche und praktiſche Vorführung der lautlichen 

Schulung im Klaflenunterrichte (3ftundig). 
52* 
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Profeſſor Caumont: 
1) Zortrag: La versification francaise moderne. 
2) ®ortrag: La po6sie frangaise au XIX. siödcle. 
Univerjität8-Leltor und Rezitator Gauthey Des Gouttes: 
1) La Cour de Louis XIV. 
2) La Femme de Moliere. 
3) Une Comedienne au XVII. siecle (A. Lecouvreur). 
4) La Cour de Napolöon I. 
5) Georges Sand. 
6) La Premiöre d’Hernani. 
7) Le Roman naturaliste. 
8) Les Femmes de France (&tude littsraire). 
9 u. 10) Rezitation und Deklamation von Poefie und Proja. 
Sedem Vortrag geht eine furze Vorlejung eines vorher be 

zeichneten Textes voraus. An die Vorlefungen und Borträge 
ſchließen ſich Uebungszirkel in Keimen Abtheilungen an, welde 
unter der Leitung je eines Franzoſen ftehen und jedem Theil⸗ 
nehmer vielfache Gelegenheit bieter follen, fich im Gebrauch der 
fremden Sprache zu üben. 

Die Theilnehmer, welche gejonnen find, in dieſen Kower⸗ 
fationszirkeln kleine Vorträge (Reilebefchreibungen, literariſche 
und kulturhiſtoriſche Themata u. a. m.) zu halten, werben ge 
beten, = Mitteilungen und fonftige Anträge an die Leiter 
des Kurſus, Direftor der Mufterfchule Walter und Brofeflor 
am ftädtiihen Gymnafium Caumont zu Frankfurt a. M. ge 
langen zu laffen. Ein Ortsausfhuß wird dafür Sorge tragen. 
daß die von auswärts kommenden Theilnehmer gute Unterfuntt 
u mäßigen Preifen erhalten. In der freien ge wird Den 

eilnehmern Gelegenheit zur Befichtigung der Sehenswürbig: 
feiten von Frankfurt geboten werden; auch ftehen die Leſeruͤnme 
verjchiedener Vereine und Bibliotheken den Theilnehmern jeder: 
zeit zum Beſuche offen. 

C. Schullehrer= und Lehrerinnen⸗-Seminare x., 
Bildung der Lehrer und deren perjünlide Ber— 

hältniſſe. 

196) Verlauf und Ergebniſſe des Lehrkurſus für Hand- 
arbeitslehrerinnen zu Neurode. 

(Eentralbl. für 1894, €. 868.) 
Der zur Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen deB Fer 

gierungSbezirkes Breslau im Laufe des vergangenen Sommers 
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zu Neurode abgebaltene Kurfus zählte insgeſammt 33 Theil- 
nehmerinnen. Eine war aus Berlin, eine aus dem Regierungs- 
bezirte PBofen, 16 waren aus dem Kreiſe Neurode, 15 aus 
anderen Kreilen des Regierungsbezirks Breslau. Acht nahmen 
auf Staatskoſten, vier auf Roten des Kreiſes Waldenburg be= 
hufs Ausbildung zu Kurfusleiterinnen theil, die anderen betheilig- 
ten fih aus eigenen Mitteln, um fi) zu Handarbeitslehrerinnen 
auszubilden, beziehungsmweile ſich in ihrem Berufe fortzubilden. 

Der Kurjus begann am 16. Juli d. Is. und dauerte 
bei täglich neunftündiger Arbeitszeit vier Wochen. Den Unter: 
tiht leitete in täglich drei Stunden der Kreis-Schulinſpektor 
Dr. Springer zu Neurode, in ber übrigen Beit eine Yand- 
arbeitslehrerin. 

Die Kurſusarbeiten beſchränkten ſich prinzipiell auf den 
Arbeitsplan der Volksſchule; die Ausbeſſerungsarbeiten ſtanden 
im Vordergrunde. Es geſchah letzteres ſowohl wegen der großen 
Bedeutung gerade dieſer Arbeiten für den kleinbürgerlichen Haus⸗ 
halt als auch, weil fie von vielen Theilnehmerinnen und darunter 
auch geprüften Handarbeitslehrerinnen oder feit Jahren im Amte 
befindlichen Handarbeitölehrerinnen nach der unterrichtlichen, ja 
ſelbſt technifchen Seite nicht ficher beherrſcht wurden. 

Der Kurſus gliederte fih wie im Vorjahre wieder in drei 
neben einander berlaufende Stufen, von denen zwei der pral- 
tiichen Einführung, die dritte der methodologiichen Verarbeitung 
deſſen, wa3 in den beiden Borftufen erlernt worden war, dienten. 

I. Zuvörderit galt es, die Theilmnehmerinnen alle Arbeiten 
des Volksſchulplanes vom Stridbande aufwärts bis zum Wäſche⸗ 
ſtück noch einmal felbjt anfertigen zu laſſen, zunächſt um fie 
hierdurch auch technisch zu fchulen, ſodann um ihnen in diejen 
Arbeiten gemwiljermaßen einen mit der Nadel gefertigten Stoff: 
pertheilungsplan und zugleich brauchbare Anſchauungsmittel für 
ihren eigenen Unterriht ın der Schule mitzugeben. 

H. Um aber den Rurfiftinnen auch zu zeigen, wie jich der 
ı Dem vorberegten erjten Theile des Kurſus ſchematiſch auf: 
—— Lehrgang in der Schule ſelbſt, in der unmittelbaren 
rbeit mit dem Kinde geſtaltet, wurden täglich einſtündige Lehr— 

proben mit Schulfindern angeſchloſſen. 
DI. In dent legten Theile des Kurfus wurde endlich dag, 

va3 die Rurfiftinnen in den beiden Vorftufen in einer praktiſch 
ngewandten Weife in ſich aufgenommen Hatten, nicht nur nod) 
inmal in Lehrproben wiederholt, fondern zugleich methodologiich 
erarbeitet, gejichtet, geordnet, mil unterrichtlichen Winken, mit 
erfläruigen durchſetzt. Zugleich wurden die Kurfiltinnen unter= 
siefen und geübt, wie die Handarbeitsichule in Klafjen und 
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Abtheilungen zu gliedern, wie Lehr: und Stundenplan den ge 
gebenen Berhältniifen der Schule anzupafjen, die vorgeichriebenen 
Liſten anzulegen und zu führen feien. 

In diefer Weife wurde mit hingebendem Fleiße und erficht- 
lichem Sntereffe feitens der Kurfiftinnen gearbeitet, und die Erfolge 
waren jo befriedigende, als fie es bei der Kürze der Zeit ur 
fein konnten. Wenn auch jelbitredend die Leiftungen und die 
Endergebniffe nad Begabung und Vorkenntmiſſen Der einzelnen 
Zheilnehmerinnen auseinander gingen, dürfte auch die ſchwächſte 
Kurfiftin foviel an Verftändnis für den vorgeführten Unter: 
rihtSbetrieb und zugleih Routine mit fortgenommen haben, um 
mit Erfolg ſich weiter zu bilden und daS Lehrverfahren in der 
Schule mit Nutzen ee zu können. 

Bon den zwölf Theilnehmerinnen behufs Ausbildung als 
Kurjusleiterinnen konnte dreien die Befähigung zur Kurfus- 
leiterin unbedingt und fünf Theilnehmerinnen bedingt zu 
gejprochen werden. 

D. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

197) Zu den Verwaltungskoſten der Ruhegehaltskaſſen 
im Sinne des 8. 6 des Geſetzes vom 23. Juli 1893 
(G. S. S. 194) gehört nur die Entſchädigung des Kaſſen— 
anmwalts. — Berrehuung der ſonſt erwachſenden Koften 

und von tFehlbeträgen.*) 

Berlin, den 22. November 18%. 
Nach den zufolge Erlaſſes vom 18. Zuli d. Is. — V. III. D. 1982 

— erſtatteten Berichten find ſeitens einzelner Königlichen Negi- 
rungen die Koften für die u des Bertheilungsplanes 
der Beiträge zur Ruhegehaltskaſſe, für Quittungsformulare fom:: 
Portokoſten und die durch das Verwaltungsitreitverfahren weger 
Abänderung des Vertheilungsplanes entſtandenen Koſten auf de 
Su allen zur Zahlung angemiefen. 

ies veranlaßt uns, die Königliche Regierung darauf aut: 
merkſam zu maden, daß zu den Verwaltungskoſten der Rube 
gehaltsfaffen im Sinne des 8. 6 des Geſetzes vom 23. Zuli 1884 
(8. ©. S. 194) nur die Entihädigung des Kaſſenanwalts gebört 

*) Vgl. Hierzu die Erlaffe vom 15. Juni und 8. September 1894 — 
Fun. Min. I. 6882 und 18412. M. d. g. A. U. IH. D. 970 und 2504. — 
(Sentrbl. ©. 567 bezw. 712.) 
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Die außer diefer Entihädigung erwachlenden Koften find 
daher nicht aus den Ruhegehaltskaſſen, jondern in Gemäßheit 
des 8.2 a. a. D. aus dem Bureaubedürfnisfonds bezw. aus dem 
Prozekloftenfonds der Königlichen Regierung zu zahlen. 

Hinfihtlih der Poltiendungen der ee iſt nad) 
Maßgabe der Beitimmungen über die geichäftlihe Behandlung 
der Poſtſendungen in Staatsdienitangelegenheiten vom 7. Februar 
d. 38. und den erlaffenen Ausführungsvorjchriften (Centrbl. 
S. 334) zu verfahren. Nicht averfionirte Porto: und Gebühren- 
beträge ($. 8 der Beitimmungen) find aus dem Bureaubedürfnis- 
fonds der Königlichen Regierung zu  beitreiten. 

Hiernach Hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver- 
anlaſſen und insbejondere Sorge zu tragen, dab die aus den 
Ruhegehaltskaſſen im verflofjenen oder im laufenden Etatsjahre 
zu Unrecht gezahlten Beträge den Kaffen wieder zugeführt werden. 

Schließlich bemerken wir, daß ein am Jahresſchluß ſich er- 
gebender Fehlbetrag (Vorſchuß) auf das neue Rechnungsjahr zu 
übernehmen ift, nicht aber, wie bei einer Kaffe geichehen, derart 
gebedt wird, daß Beiträge des neuen Recdhnungsjahres in Höhe 
Des Fehlbetrages auf das alte Nechuungsjahr übertragen werden. 

Der Finanzminifter. Der Minifter der geiltlichen ꝛc. 
In Bertretung: Meinede. Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: von Bremen. 
An 

fämmtlide Königlihe Regierungen mit Ausfchluß 
von Wiesbaden. 

Yin. Min. I. 185648. 
Min. d. g. A. U. III. D. 3471. 1. 

198) Beiträge der Gemeinden, Gutsbezirke ꝛc. an die 
Ruhegehaltskaſſen für die Lehrer an den öffentlichen 

Volksſchulen. 

Berlin, den 15. Oktober 1894. 
Auf die Vorftelung vom 25. Scptember d. 38. erwidere 

ich dem Schulvorjtand, daß die von den Gemeinden, Guts⸗ 
bezirfen zc. auf Grund des 8. 11 des Geſetzes vom 23. Juli 1893 
(8. ©. ©. 194) an die Ruhegehaltskaſſe zu entrichtenden Beiträge 
zu Den von den Schulverbänden für das Dienfteinfommen der 
Lehrer aufzumwendenden Leiltungen im Sinne des $. 2 des Ge⸗ 
feges vom 14. Juni 1888 nicht zu rechnen find. 

Die Staat3beiträge aus den Geſetzen vom 14. Suni 1888 
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und 31. März 1889 dürfen — zur Beſtreitung der gedachten 
Zahlungen nicht verwendet werden. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
den Schulvorftand zu N. 

U. TI.D. 8142. 

199) Fortbauernde Seltung der Hannöverſchen Beleg: 
über den Höchſtbetrag der Lehrerbeſoldungen. 

Im Namen des Königs. 
In der Vermwaltungsftreitfache 

des Königlichen Ober-Präfidenten der Provinz Hannover, 
Klägers, 

wider 
den Provinzialrath der Provinz Hannover, Beklagten, 

en das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, m 
einer Sigung vom 6. Juli 1894 für Recht erkannt, 

daß die gegen den Beichluß des Bellagten vom 21. De 
zember 1893 erhobene Anfechtungsklage zurüdzumeilen, 
der Werth des Streitgegenjtandes auf 1000 AH feltzu: 
jegen, die Koſten dem Kläger aufzuerlegen, das Bauld; 
guantum aber außer Anſatz zu laſſen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Nah den 88. 20, 21 des Hannoverſchen Volksſchulgeſetze 

vom 26. Mai 1845 und nah dem Ergänzungsgeieße vom 
2. Auguft 1856 (Hannoverſche G. ©. I. ©. 465 u. 257) kann da 
Minifter das Einkommen einer Schulftelle über den Minder 
betrag Hinaus in Landgemeinden bis auf den RN: 
von 750 A durch Berfügung erhöhen. In der Annahme, 
dieſe gefegliche Vorſchrift inzwiſchen ıhre Giltigfeit verloren habe. 
beaniragte die Königliche Regierung, Schulabtheilung, zu Stade. 
daß das 750 A betragende Einkommen der Lehrerftelle in Groß—⸗ 
Hutbergen auf 1000 .# erhöht werde. 

Durch Beihluß vom 8. September 1893 feßte auch bet 
Kreisausfhuß zu Verden das Stelleneinfommen auf 900 MA fd, 
indem er erwog, daß die vorgedadhte gefeßliche Beſchraͤnkung der 
Auffichtsbehörde zıvar durch den $. 25 des Landesverwaltungt: 
gejeßes nicht aufgehoben fei. Wenn nämlidy die Regierungen u 
den alten Provinzen nad N 18 der Regierungs-Inſtruktion oo@ 
23. Dftober 1817 befugt feien, die Lehrergehälter unbeihräntt 
durch frühere, vor Erlaß der Inſtruktion ergangene Provinziel- 
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geſetze nach freiem Ermeſſen zu erhöhen (Entſcheidungen des Ober— 
verwaltungsgeridht3 Bd. III, S. 143), und wenn ferner nad) $. 25 
de8 Landesverwaltungsgeleges in Hannover die Regierungen die 
Berwaltung mit den Befugniffen und nah den Vorfchriften, die 
in den alten Provinzen gelten, zu führen hätten, jo fei hierdurch 
feineswegd das materielle Berwaltungsrecht und Die gefammte, 
für Diefed maßgebende Gejeßgebung Hannovers außer Kraft ge- 
ſetzt und durch Die Rreußiike Geſetzgebung erſetzt worden; der 
gedachte 8. 25 habe den Hannoverſchen Regierungen nur in 
tormeller Hinficht die gleichen Befugniffe, wie in den anderen 
Provinzen beigelegt, ohne das materielle Recht zu ändern, mwel- 
ches wie überall jo auch in Hannover die Schranken der Ber- 
waltung bilde. Dagegen habe die mit Geſetzeskraft ausgeftattete 
Königliche Verordnung vom 13. Mai 1867 (G. ©. ©. 667) aus: 
drüdiih dem Minifter die Normirung der LZehrerbefoldungen in 
demjelben Maße „wie ihm ſolches in den älteren Randestheilen 
refjortmäßig zulommt”, übertragen. Damit fei die hier den Re— 
gierungen (und aljo dem ihnen vorgejeßten Minijter) zuftehende 

. Befugnis, diefe Befoldungen nach freiem Ermeljen zu normiren, 
auch für Hannover unter Aufhebung der früheren gefeglichen Be— 
ſchränkung auf den Höchitbetrag, begründet. 

In Folge beiderſeits eingelegter Beichwerden beſchloß dann 
der Provinzialrath am 21. Dezember 1893, 

daß die Beſchwerde des Schulvorſtandes als begründet 
und der Schulverband für nicht verpflichtet zu erachten, 
das dauernde Stelleneinkommen über den Betrag von 
750 AH hinaus zu erhöhen. 

Denn —- jo wurde ausgeführt — der Schulverband Fönne 
wider jemen Willen zur Erhöhung diefes für unzureichend zu 
erachtenden Gehalts mit Rückſicht auf die vorgedadhten Beitim- 
mungen der Hannoverſchen Schulgejege von 1845 und 1856 
nicht gezwungen werden. Insbeſondere habe der $. 25 Des 
Zandesverwaltungsgejeges — morin dem Kreisausſchuß beizu- 
treten — altländiihe Vorjchriften, Durch welche das materielle 
Recht und die vorgedadhten Beitimmungen geändert wären, auf 
die Provinz Hannover nicht übertragen. Die Königliche Ver: 
ordnung vom 13. Mai 1867 beruhe nun allerdings auf einem 
Berichte des Staatsminifteriums, wonach es wünſchenswerth fei, 
Daß der Miniſter für gewiſſe Materien der Unterrichts- und 
Meedizinal-Berwaltung ermächtigt werde, in den neuen Landes— 
theifen ohne Nüdjicht darauf, ob Dort die Verhältnifie Durch 
Geſetz, landesherrlihen Erlaß oder fonftwie geregelt feien, ab- 
ändernde Verfügungen nad) Maßgabe der ihm für die älteren 
Landestheile beimohnenden Kompetenz jelbjtändig zu treffen; daß 
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jomit die hier begründete minifterielle Zuftändigfeit auch auf die 
neuen Zandestheile eritredt werde. Erſcheine es hiernach zwar 
zweifelhaft, ob der Minilter auf Grund und im Sinne dieſer 
Verordnung nicht das Recht habe beanſpruchen könmen, auch in 
Hannover die Lehrerbeſoldungen unbeſchränkt zu regeln und die 
entgegenſtehenden Beſtimmungen der Hannoverſchen Schulgejez⸗ 
gebung für unverbindlich zu erklären, fo habe doch thafſäaͤchlich 
jeit dem Sahre 1867 der Minifter Dies Necht niemals bean- 
ſprucht, vielmehr bei den allgemeinen Aufbeſſerungsverhandlungen 
in den Jahren 1874 und 1876 ausdrücklich an der Auffaffimg 
feftgehalten, daß die Gehälter ſich innerhalb jener geſetzlichen 
Scranten zu bewegen Hätten, und habe es abgelehnt, eine 
größere Freiheit der Bewegung im Wege der Geſetzgebung her: 
beizuführen. Demgemäß jeien die Hannoverſchen Geſetze über 
die Marimalfäße der Lehrerbefoldungen von allen Inſtanzen, 
auch vom Provinzialrath, feit länger als 25 Jahren und bis 
jet als noch zu Recht beitehend angefehen und gehandhabt. Ein 
Ausipruh, daß fie nunmehr als bereits durch die Verordnung 
von 1867 aufgehoben zu erachten feien, werde in weiten Kreien 
als ein unberechtigter Wechjel der höchſten Behörden in Aus 
legung und Anwendung jener Verordnung beurtheilt werden. 
Einer ſolchen Auffaffung vermöge ſich en der Provinzialrath | 
nicht auzuſchließen; er könne nur daran fejthalten, daß jene %: 
ftimmungen der Hannoverfhen Schulgefeße fo lange in Kraft 
blieben, bis fie — was allerding3 unter den gänzlich verände: 
ten Seiterhältniffen dringend Izu wünſchen — durd einen At 
der Sejchgebung aufgehoben würden. 

Der Königliche Ober: Präfident hat mitteljt der Anfechtunge: 
lage aus 8. 126 des Landesverwaltungsgejeges beantragt: | 

den Beichluß des Provinzialrathe8 vom 21. Dezember 
1893 aufzuheben und die Sache behufs Bemeſſung der 
von der SchulauffihtSbehörde erforderten Ei des 
Stelleneinfommens zur nochmaligen Beſchlußfaſſung ci 
den Provinzialrath zurüdzuverweilen. 

Der Beichluß verlege das befitehende Recht, indem er den Ve— 
ſtimmungen der Hannoverichen Schulgefege vom 26. Mai 184: 
und 2. Auguft 1856 über den ee der Lehrerbeio: 
dungen troß der Vorſchrift der Königliden Verordnung vos 
13. Mai 1867 noch jegt eine rechtsverbindliche Kraft beilege 
Der Beſchluß jtüge ſich Hierbei weſentlich auf die thatſächlich 
Feſtſtellung, daß feit 25 ag und von allen Inſtanzen de 
Unterrihtöverwaltung dieſe feine Auffaſſung jtet8 gehandhab: 
worden ſei. Aber diefe Auffaflung fei einmal a 8 ve 
laffen. Die Königliche Staatsregierung habe in der —** 
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dung zu dem am 6. Dezember 1892 dem Landtage vorgelegten 
Geſetzentwurfe, betreffend Verbefjerung des Volksſchulweſens, den 
Grundſatz anerkannt, daß der Kultusminifter nach der ihm gemäß 
Verordnung vom 13. Mai 1867 beigelegten Zujtändigfeit Durch 
die früheren Hannoverſchen Geſetze in feiner VBerfügungsgemwalt 
über die Regelung der Höhe der Lehrerbeſoldungen nicht mehr 
beihräntt werde, und e8 babe der Kultusminifter auch feiner: 
ſeits die Hannoverſchen Regierungen generell, wie noch beion= 
ders in dem bier jtreitigen Spezialfall angewieſen, von den 
Sculverbänden die Aufbeilerung der Lehrerbefoldungen auch 
über die in den Hannoverichen Gefegen gezogenen Grenzen hin— 
aus im Wege des Beichlußverfahrens nad Maßgabe des Geſetzes 
vom 26. Mai 1887 (©. S. ©. 175) zu verlangen. 

Die Berechtigung hierzu ergebe ji aus dem Inhalte des 
Immediatberichts des Staatsminijteriums, auf Grund deſſen Die 
Königliche Verordnung vom 13. Mai 1867 erlafjen fei. Denn 
in Folge der Ausdehnung der in den alten Provinzen begrün= 
deten minilteriellen Zuftändigfeit auf die neuen Landestheile hätte 
eben den Anordnungen des Kultusminister auch die Kraft bei- 
elegt werden ſollen, entgegenftehende ältere Beitimmungen — 
ot wenn fie auf Geſetzen beruhen — zu bejeitigen, ohne daß 
e3 hierzu einer ausdrüdlichen Vorſchrift bedürfe. Hiernach be= 
ftehe kein rechtlidhes Bedenken, die Hannoverfchen Regierungen 
— glei) denen der älteren Provinzen — zur Erhöhung der 
Zehrergebälter auch über die durch das Hannoverjche Geſetz vom 
2. Auguft 1856 gezogene Schranfe hinaus zu ermädhtigen. 

Der Provinzialrath Hat zur Begründung feiner Bitte um 
Abweiſung der Klage lediglich auf diejenige feines Beſchluſſes 
Bezug genonmen. 

In der mündlihen Verhandlung war allein der zur I 
nehmung des öffentlichen Intereſſes bejtellte Miniſterial-Kommiſſar 
erjchienen, weldyer Folgendes ausführte: 

Bezüglih der Wirkung der Königlichen Verordnung vom 
13. Mai 1867 ſei der Auffaflung des Kreisausfchuffes bei- und 
Derjenigen des Provinzialraths entgegenzutreten, delche einer 
Furiftiichen Begründung entbehre und fich lediglich auf die Praxis 
berufe.. Bisher habe eben für die Zwecke der Erhöhung der 
ehrergehälter von einer Anwendung der Verordnung abgejehen 
swerden Lönnen, da dieſe kurz nach 1868 politifch nicht opportun 
und auch im Schulintereife nicht erforderlich erjchienen fei; denn 
Die damaligen PBreisverhältniffe hätten — zumal beim Vorhanden- 
fein reihliher Schulfonds in Hannover — nicht gedrängt, über 
Den, in anderen Provinzen noch erft zu eritrebenden Höchitbetrag 
»„»on 750 M hinauszugehen. Inzwiſchen habe fid) Dies geändert. 
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Für Hannover würde e3 ein Eultureller Rückſchritt fein, falls dort 
die Lehrerſtellen fchlechter, als in der übrigen Monardjie, dotirt 
blieben. Deshalb feien die dortigen Regierungen nunmehr er: 
mäcdtigt worden, nöthigenfall® über jene frühere gejegliche Grenze 
Hinauszugehen. — Die Befugnis hierzu werde durch Die Ber: 
ordnung vom 13. Mai 1867 gewährt, weldye nad Entitehung 
und Wortlaut auch über die fogenannte Diktaturperiode hinaus 
wirken und auf den dort bezeichneten @ebieten Diejenigen älteren 
Rechtsnormen, die ein Hindernis der Verwaltung bildeten, be 
feitigen ſollte. Nach der Auffafiung der Unterrichtsverwaltung 
pad nun die Verordnung nicht dem Kultusminiiter Die Tegislative 

efugniß übertragen, früher oder jet noch beitehende — 
außer Kraft zu ſetzen, ſondern die Verordnung habe ſofort 
diejenigen landesgeſetzlichen Normen beſeitigt, welche einen, vom 
altländiſchen abweichenden Rechtszuſtand begründet und ein bier 
nicht beitehende8 Hindernis für die Verwaltung gebildet Hätten. 
Geſetzliche Normen diefer Art — darunter auch die hier fraglichen 
Hannoverſchen Beltimmungen über die erzwingbare Grenze der 
Ledrergehälter — Hätten Ichon feit 1867 nicht mehr beitanden, 
fodaß e3 einer bejonderen Anordnung, die fie außer Kraft jeße, 
ar nicht erſt bedurft habe, um den Minifter in den Stand zu 
een, auch hier, wie in den alten Provinzen zu verfügen. Dies 
ergebe fich aus dem fonftigen Inhalte des Berichts, Durch welchen 
das Staatsminijterium die Allerhöchite Santktion der Verordnung 
erbeten habe; nur die allerdings weniger klare Faſſung feines 
— habe zu den nicht begründeten Zweifeln Anlaß geben 
önnen. 

Hiernach war, wie geſchehen, zu erkennen. 
Die Verwaltungsthätigkeii einer Behörde umfaßt neben den 

Alten, Durch welche jubjektive Nechte oder Pflichten neu begründet 
(geändert) oder beftehende, ftreitig gewordene feitgeitellt werben 
(konftitutive oder dezifive (Verfügungen) auch ſolche, welche die 
zu befolgenden Grundfäße, objektive Nornıen für die Verwaltung 
aufitellen bezw. den Unterbehörden und Organen, vorſchreiben (Re: 
lement3, Snftruftionen und ſonſtige organiſatoriſche Berfügungen). 
Sir die Rechtmäßigkeit beider Gattungen iſt zu unterjcheiden, ob 
die verfügende Behörde überall zur Vornahme eines foldyen Aktes 
ohne Rüdjiht auf deſſen Inhalt befugt war, und ferner, ob ber 
Snhalt des Verfügten dem beitehenden objektiven Rechte entipridht. 
Jene eritere, mehr formale Befugnis wird einmal nad) der Natur, 
der Art der zu regeluden Angelegenheiten (dem fogenannten 
Neffort) und dann nad) dem räumlichen Umfange des der Be 
börde für ihre Thätigfeit zugemwielenen Bezirks durch Die Normen 
über die fachliche und örtliche Zultändigleit der Behörden be 
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ftimmt; diejenigen Befugniſſe jedoch, welche die Behörde inner= 
en ihrer fo geregelten Zuftändigkeit ausüben darf und muß, 

den ihre Ausdehnung und Schranke durch die Normen des 
materiellen Rechts. 

Mag aud in Einzelfällen fchwer zu erkennen fein, ob eine 
Norm bloß formal die Zuftändigfeit oder materiell die Befugnis 
der Behörde regelt, jo findet fich zweifellos beides in dem 8. 21 
Abſatz 2 des Hannoverſchen Volksſchulgeſetzes vom 26. Mai 1845 
und 8.2 der Novelle vom 2. Auguſt 1856 vereinigt; denn einmal 
wird aus allen Organen des Staates der Minifter allein für zu= 
jtändig erklärt, die vom Schulverbande abgelehnte Erhöhung der 
Einnahme einer Xehreritelle zu verfügen, und zum anderen wird 
materielles Recht geichaffen, der Umfang der Schulunterhaltung3- 
pflicht der Schulverbände feitgeitellt, indem jede zwangsweiſe Er: 
höhung über den Höchſtbetrag von 1200 bezw. 750 M hinaus 
dergeftalt ausgeſchloſſen ilt, daß eine ſolche — jolange nicht das 
Geſetz jelbit geändert worden — weder von einer StaatSbehörde, 
noch auch einfeitig vom Landesherrn verfügt werden kann. 

Wegen dieſes letzteren Umſtandes reicht zur Rechtfertigung 
der bier beanipruchten Befugnis der AuffichtSbehörde die Be— 
gründung der für Schlefien ergangenen Entfcheidung, Band III., 
©. 143 ff., niht aus. Hier ift nämlich) ausgeführt: Die SS. 11 
und 12 des Schleſiſchen Schulreglements vom 18. Mai 1801 
hätten an der zwangsweilen Erhöhung der Gehälter über die 
dortigen Normalſätze Hinaus zwar die Kriegs: und Domänen⸗ 
fammern behindert, nicht aber — da der zur Gewährung fon= 
venablen Unterhalts verpflidhtende 8. 14 des Reglement vom 
3. November 1765 nur erläutert und nicht — ſei — 
auch den Landesherrn; deſſen diesbezüglichen Befugniſſe ſeien 
ſpäter durch die Organiſationen des Jahres 1808, und ins⸗ 
beſondere durch 8. 18 der Dienſtinſtruktion vom 23. Oktober 1817 
den Bezirksregierungen delegirt worden. Kommen hiernach den 
altländiihen Regierungen feine anderen Befugniſſe, als welche 
dem Landesherrn zuftanden, zu, jo iſt eine entſprechende Be⸗ 
fugni3 der Hannoverjchen Regierungen nicht begründet, weil nach 
dem dortigen Rechte der Landesherr zweifellos — vor dem 
Ergehen eines förmlichen Abänderungsgeſetzes — nicht befugt 
mar, jene Marimalfäße generell oder im Einzelfalle zu erhöhen. 

Eine jolde Abänderung iſt jedenfalls durch den 8. 25 des 
Zandesverwaltungsgejeßes vom 30. Suli 1883 nicht eingetreten, 
fraft beffen die in Hannover neugebildeten Regierungen „Die 
Bermwaltung mit den Befugniffen und nad) den Vorjchriften führen, 
welche dafür in den übrigen Provinzen gelten”. Dadurch ift 
Das materielle Recht der öffentlichen Korporationen nicht berührt 
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und find die aus jenem entjpringenden Machtbefugnifje der 
Staatsaufficht, mögen fie weitere oder engere als die im alt: 
preußifchen Nechte begründeten gemwejen fein, nicht verändert 
(Entfcheidungen des Vbervermwaltungsgerihtes, Band XIX, 
©. 169). Zur Auffiht über das Schulweſen find jedod au 
Stelle der Konfiltorien zuftändig geworden die Regierungen, 
welche für ihren gefammten Gejchäft3betrieb, Daher auch für die 
Durchſetzung ihrer, dem materiellen Hannoverſchen Rechte ent: 
Iprechenden Verfügungen die in den alten Provinzen geltenden 
„Vorſchriften und Befugniffe” anzuwenden haben, und es if 
ferner die Ausübung aller Funktionen, welche der Schulaufjidt 
nad materiellem Hannoverſchen Rechte zufommen, unter Die dazu 
berufenen Behörden andermeit vertheilt, e8 it die fachliche Zu- 
ftändigkeit innerhalb diejer verſchiedenen Inſtanzen anderweit ab= 
egrenzt, und zwar dahin, daß diejenige der Regierungen aus 
er Dienſtinſtruktion vom 23. Dftober 1817 zu entnehmen, aljo 

auch auf die früher dem Miniſter vorbehaltene Anforderung der 
jest nad) dem Geſetze vom 26. Mai 1887 (G. S. ©. 175) zu 
erzwingenden Gehaltserhöhungen eritredt ilt. 

Während — beide Beſchlußbehörden übereinſtimmen, 
iſt durch den Beſchluß des Provinzialrathes und deſſen Anfechtung 
mittelſt der Klage nur ſtreitig geworden, 

ob die Aufhebung oder Abänderung der 88. 21 und 2 
der Hannoverfchen Gelege vom 26. Mai 1845 und vom 
2. Auguſt 1856 bereit durch oder in Folge der Ber: 
ordnung vom 13. Mai 1867 (G. ©. ©. 667) eim 
getreten iſt? 

Durch diefe wird der Kultusminiſter „ermächtigt, innerhalb 
der neuen Qandestheile in Angelegenheiten, welche betreffen . . . 
die Normirung der Lehrerbefoldungen . . . in demſelben Maße 
Verfügung zu treffen, wie ihm ſolches in den älteren Lanvdes- 
theilen rejjortmäßig zukommt“. 

Wird Lediglich dieſer Wortlaut berüdjichtigt, jo ſoll nid 
das geſammte „Maß“, der gefammte Umfang der altländitchen 
Verfügungsgewalt des Minifterd in den neuen Provinzeu itatt: 
nahen: fondern nur das „ihm reifortmäßig zulommende Mag”. 

ach dein behördlichen Sprachgebraudde wird unter „NReilort“ 
die nad Gattung und Art bejtimmte Kategorie der einer Be 
hörde übermwiejenen Gejchäfte veritanden, die ſachliche Zuſtändig⸗ 
feit der Behörde nn jede Rückſicht auf ihre materiellen Macht 
befugnilje bei der Erledigung diefer Gefchäftee Dana hat der 
Kultusminister in den neuen Brovinzen jedenfalls alle diejenigen 
Vermwaltungsakte, zu denen er in den alten zuftändig tft, felbtt 
danı vorzunehmen, wenn dort das gefchriebene oder unge 
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Ihriebene Recht eine andere Behörde dazu berufen haben follte; 
aber feineswegs hat ihn der Wortlaut der Verordnung davon 
entbunden, bei der Bornahme ſolcher Alte das dort geltende 
materielle Recht oder die dieſes normirenden Landesgejeße, Ver: 
ordnungen oder landesherrlichen Erlaſſe zu befolgen. 

Andererjeit3 zeigt die Entitehungsgeicdhichte ar, daß ein 
Mehreres beabfichtigt war. Nach den vom Gerichtshofe ein- 
gejehenen Alten des Staatd- und des Kultusminifteriums Hat 
über den durch Immediatantrag des Kultusminifters vom 19. März 
angeregten Erlaß der Verordnung das Staatsminiiterium am 
27. April berathen und — nach Abänderung feines anfänglichen 
Entwurfes und Immediatberichtes vom 30. April — unter dem 
12. Mai 1867 an des Königs Majeſtät berichtet. 

Der Antrag des Kultusminifters vom 19. März bezeichnet 
es al3 einen Uebeljtand, daß in den neuen Provinzen dem Er: 
laſſe organifatoriicher Verfügungen zwecks Ueberleitung der font 
zu jeiner Kompetenz gehörigen Angelegenheiten in die Bahnen 
altpreußifcher Verwaltung ſich vielfach plöglich eine den Gegen- 
ftand regelnde landesherrliche oder gejegliche Beſtimmung ent— 
gegenitelle, zu deren Aufhebung er nicht ermächtigt ſei; jo 3. 2. 
der Neuregelung eines Xehrplans für die Naſſauiſchen Gym— 
nafien Die bereit in der Praxis verlaffene Beſtimmung eines 
Ediktes von 1817, welche Eonfejfionslojen Religionsunterricht 
vorjehe. Schwierig, ja bis zur kurz bevorjtehenden Einführung 
der Berfafjung unmöglich ſei es, ſolche in den verjchiedenjten 
Geſetzen 2c. zerjtreuten Hinderlihen Beſtimmungen zu ermitteln 
und einzeln durch Allerhöchſte Verordnung formell außer Kraft 
zu fegen. Richtiger ſei e8 fchon, die neuen organifatorifchen 
Beltimmungen jedesmal mit dem Zuſatze zu treffen, daß alle 
entgegenftehenden aufgehoben würden; müßten jene fo jedesmal 
mit Allerhöchiter Genehmigung erlaffen werden, jo würde aud) 
deren fünftige Aenderung wiederum nur auf dem gleichen Wege 
oder nur durch formelles Geſetz möglid. Daher empfehle e3 
ſich, daß der Minifter durch Königliche Verordnung ermächtigt 
werde, in den neuen Provinzen ohne Rüdjicht, ob dort die ab- 
zuändernden Borfchriften auf Geſetz oder landesherrlicher Ver—⸗ 
ordnung beruhen, abändernde Verfügungen nad) Maßgabe der 
ihm für die alten Zandestheile beiwohnenden Kompetenz jelb- 
ftändig zu treffen; dabei werde jedoch nicht intendirt, für Die 
rıeuen Länder Borfchriften, welche in dem alten Rande landes- 
Derrlicher oder gejegliher Regelung bedürften, im Wege bloß 
zminilterieller Verfügung einzuführen. Der beigefüigte erjte Ent- 
wurf ermächtigte dann den Minilter in den bezeichneten Angelegen= 
Heiten, „unter Abänderung oder Aufhebung entgegen= 



718 

me. Borjchriften, auch jomeit fie auf landesherr— 
lihen Berorduungen oder Geſetzen beruhen”, in Demielben 
Maße zu verfügen, wie ihm ſolches in den älteren Landestheilen 
refjortmäßig zulommt. 

Das Staatsminiftertum bejchloß in mündlicher Berathung 
vom 27. April die vorftehend hervorgehobenen Worte des erften 
Entwurfs zu ftreichen, demfelben aber als 8.2 Hinzuzufeßen: 

„Soweit den hiernach zu erlaflenden Verfügungen in 
den neuen Landestheilen ältere Gejege oder Verordnungen 
entgegenstehen, treten dieſe mit dem, von unferem Miniſter 
der geiftlihen 2c. Angelegenheiten zu bezeichnenden Zeit: 
punkte außer Kraft.“ 

Der zugehörige Entwurf des Immediatberichts vom 30. Aprıl | 
konſtatirt zunächſt, daß das in Preußen vielfach durch miniſterielle 
Verfügungen und adminiftrative Praxis beherrichte Unterrichts: 
und Medizinalwejen in den neuen Provinzen in größerem Um: 
fange und oft bis in das Heinfte Detail durch Gele oder landes 
herrliche Beſtimmung geregelt fei. Fuͤr die Ueberleitung ergebe 
ſich — die Schwierigkeit, daß die miniſterielle Zuſtändigkeit, 
wo 

gegenſtehenden Geſetze und Verordnungen zu beſeitigen“. Rad): 
dem dann die Möglichkeiten der Abhülfe dem Antrage des 
Kultusminilter® vom 19. März entiprechend gewürdigt worden, 
wird weiter bemerkt: 

„Das Staatsminifterium erkennt in dem Vorſchlage 
ein zweckmäßiges Mittel und findet ihn unbedenklich, ſo⸗ 
fern er nur darauf gerichtet ift, die in den alten Provinzen 
begründete minifterielle Zuftändigfeit auf) auf die neuen 
Zandestheile zu erftreden.” 

Nur fei bezüglich des 8. 2 des Entmurfes Gewicht darauf 
zu legen, daß die eventuelle Aufhebung der entgegenftehenden 
Geſetze 2c. durch die zu erlaffende Verordnung direkt ausgeſprochen 
und dem Minifter nur die Beitimmung des Leitpunktes jener 
überlaffen werde. 

Mittelſt Schreibens vom 6. Mai erflärte der Juſtizminiftet 
es jedoch für bedenklih, daß der König durch den 8. 2 bie- 
ne Zandesgefege in einem Umfange, den er nicht felbft be- 
timme, fondern dejjen Beitimmung dem Kultusminifter über: 
laſſen bleibe, außer Kraft ſetzen folle. Korrekter Weiſe müßte 
die Aufhebung jener landesgeſetzlichen Vorfchriften, die zur Her: 
beiführung der Sleihmäßigfeit mit den älteren Landestheilen 
zu ändern wären, von einem gewiſſen Zeitpunkte ab durch König: 
lie Verordnung ausgeſprochen und dabei dem Kultusminifter 

ie nad) dem Gegenſtande, um deſſen Regelung es fich Handelt, 
materiell vorhanden ilt, Doch formell nicht ausreicht, um Die ent⸗ 
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überlaffen werden, von da ab Verfügungen nad) Maßgabe des 
n den alten Provinzen beitehenden Reffortverhältnifjes zu treffen. 
Denn eine Zufammenftellung der außer Kraft zu ſetzenden Iandes- 
zefeglichen Borfchriften in der That nicht zu ermöglichen märe, 
jo dürfte jedoch im Hinblid auf den 8.1 der 8. 2 des Entwurfs 
mtbehrt werden können. 

Darauf hat da3. Staatsminifterium den 8. 2 des Gejekent- 
wurfs geitrihen und demzufolge im Entwurfe des Immediat⸗ 
erihtd den oben mitgetheilten Schlußfaß durch folgenden erjebt: 

„Wird dem Kultusminifter dieſe Kompetenz in Form einer 
durch die Geſetzſammlung veröffentlichten Verordnung aus⸗ 
drüdlich beigelegt, dann haben die von ihm auf Grund 
defien getroffenen Anordnungen auch die Kraft, entgegen- 
itehende ältere Beftimmungen, auch wenn fie auf Geſetz 
oder Verordnung beruhen, zu bejeitigen, ohne daß e3 
hierüber einer ausdrüdlicden Vorſchrift bedarf.“ 

Auf Grund des fo am 12. Mai erftatteten Berichts Hat dann 
ye Verordnung am 13. die Allerhöchſte Sanktion erhalten. 

Aus diefen Vorgängen kann nun nad) der Auffaffung des 
interzeichneten Gerichtshofes zunächſt nicht die von dem Kommiſſar 
vertretene Anficht abgeleitet werden, wonach die Verordnung alle, 
om altländilchen Rechtszuſtande abweichende, die Verwaltung 
ſindernde Landesgeſetze und Erlaffe fofort und unmittelbar außer 
traft gefeßt Habe. Daß der Gejehgeber auf fo zahlreichen und 
vihtigen Gebieten der Verwaltung die beitehenden Normen ohne 
en gleichzeitigen Erlaß neuer einfach befeitigt und damit für 
ängere Zeit einen völlig regellofen Zuſtand gejchaffen haben 
ollte, ift ohne Weiteres und ohne feinen unzweideutigen Aus—⸗ 
pruch, an dem es bier völlig fehlt, gewiß nicht anzunehmen. 
(ber auch andermeit ilt ein Hierauf gerichteter Wille in Feiner 
Seife erfennbar. Während ein folder in dem gefammten Ber: 
aufe der Vorberathungen niemal® auch nur angedeutet wird, 
t der gegentheilige, daß nämlich die Befeitigung erſt mittelbar, 
urch und in Folge von Alten des Minifters eintreten follte, 
et3 ausdrücklich verlautbart. Nach dem Antrage ded Kultus: 
niniſters vom 19. März jollte die von ihm erbetene Ermächtigung 
ahin gehen, „unter Abänderung oder Aufhebung entgegenjtehender 
nde3herrlicher oder gejeglicher Verordnungen zu verfügen”. 
ta dem 8.2 des Berordnungsentwurfs vom 27./30. April. 
‚ten erft „durch die zu erlaffende Verfügung und mit dem. 
ierbei zu bezeichnenden Zeitpunkte die Geſetze zc. außer Kraft 
eten”. Nach dem Botum des Juftizminifter8 vom 6. Mai und 
em hiernach geänderten Schlußſatz des Immediatberiht3 vom 
2. Mai haben erft „die vom Minifter auf Grund deſſen“ (d. i. 

1894. 53 

— 
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der durch die Geſetzſammlung publizirten Verordinung) „getroffenen 
Anordnungen die Kraft, ältere gejegliche Beſtimmungen zu be 

ſeitigen“. Diefer Schlußfag Hat daher nicht eine unklare, dem 
fonftigen Zubalte des Berichts zumiderlaufende Faſſung erhalten, 
fondern er drüdt genau und fcharf dasjenige aus, was während 
aller Stadien der Vorberathung allfeitig beabfichtigt war und 
urfprüngli durch den — 8.2 der Verordnung ſelbit 
ausgeſprochen werden ſollte. 

Im Uebrigen ſtellt aber dieſe Vorgeſchichte die Bedeutung 
und Tragweite der Verordnung vom 13. Mai 1867 noch nicht 
völlig klar. Unzweifelhaft Hat dieſe von dem allgemeinen Rechts⸗ 
ge daß feine Behörde den von höherer Stelle getroffenen 
nordnungen und gewiß nicht denjenigen der Gelege oder Landes: 
errlihder Erlaffe zumwiderhandeln darf, eine Ausnahme dahin 
tatuirt, daß ber Kultusminilter ermächtigt wird, in den bezeid- 
neten Angelegenheiten felbft ſolche „Verfügungen“, denen ei 
oder Erlaſſe entgegenitehen, zu treffen, und daß durch eine jold: 
„Zerfügung” dann auch das entgegenftehende Geſetz (Erlaß) br: 
feitigt' wird. Die Verordnung bat daber — neben der Er: 
mädtigung des Minifters — zugleich deſſen „Berfü “du 
Rechtsfolge, daß durch fie bis dahin beitehende Gelege für all 
Zeiten außer Kraft gefeßt werden, und damit die rechtliche Natur 
eines legislativen Altes beigelegt. Schon aus dieſem Grunde 
kann die Verordnung vom 13. Mai 1867 — obwohl fie ſchlechthin 
von „Verfügungen“ redet und zwilchen deren, im Eingange ber: 
vorgehobenen Arten, zwiſchen den dezifiven und konſtitutiven einer 
und den normfjeßenden, organifatoriihen Berwaltungsalten 
andererfeits nicht unterjcheidet — dennoch nicht wohl die erflere: 
Arten als ſolche Verfügungen im Auge gehabt Haben, Denen am: 
nr Wirkung beigelegt wırd. Denn wenn eB in de 
bat beabfichtigt gewejen wäre, daß jede für den Einzelfall übır 

jubjektive Rechte und Pflichten ergehende Entſcheidung, die bob 
das beitehende objektive Recht nur anwenden kann, dieſes j 
mal zugleich hätte ändern oder neubegründen können oder Jollen. 
jo wäre damit der oberite Grundjag jeder Verwaltung, de 
ihrer Gefegmäßigkeit materiell nahezu gänzlich befeitigt; und dws 
delt daher vom Geſetzgeber in einer, jeden Zweifel aus: 
chließenden Weiſe feitgeftellt werden müſſen. Eine joldye Abit 
bat indes hier augenscheinlich nicht beitanden; denn in den 3 
richten des Kultus wie des Staats: Minifteriums ijt ftets ma 
von der „Ueberleitung der durch Geſetze und Erlafje georbuetn 
Verhältniffe in die Bahnen altpreußiicher „Verwaltung“, vos 
„organifatorifchen Verfügungen“, „neuen organifatorifchen Zr 
ftimmungen“, von den „&ejege oder Verordnungen abänberndi 
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Verfügungen” die Rede, welche „unter Aufhebung oder Abänderung 
entgegenitehender Vorſchriften“ ergeben oder „den Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens dieſer“ beftinnmen jollen, ſomit ftet3 und allein 
nur von normjeßenden Alten der Verwaltung. 

Hiernady mag es immerhin noch zweifelhaft bleiben, ob auf 
diefem Wege in den neuen Zandestheilen alle älteren Gejege 
und landesberrliden Erlaſſe, welche die YZultändigfeiten und 
Befugniffe des Kultusminiiter8 weiter als die altländiichen 
Normen beichräntten, außer Kraft gelegt und durch neue, den 
letzteren entiprehende Normen erjegt werden fonnten, oder ob 
nicht — worauf mehrfahe Wendungen in den Immediatberichten 
hinzudeuten jcheinen — eine ſolche Neuregelung bezüglich der- 
jenigen Geſetze zc. ausgeſchloſſen ift, welche für Dritte ſubjektive 
Rechte bereiS begründet, welche 3. B. den öffentlichen Korpo= 
rationen eine über da3 altländiiche Maß hinausgehende, erweiterte 
Autonomie bereit3 beigelegt gas Dies kann jedoch Hier He 
geftellt bleiben, denn jedenfalls Steht feit, daß der Kultusminiiter 
Die ihm durch die Königliche Verordnung vom 13. Mai 1867 
ertheilte Ermächtigung, die in den neuen Zandestheilen beitehenden 
Vorſchriften älterer Geſetze oder Iandesherrlicher Erlaſſe außer 
Kraft zu ſetzen, nicht anders als durch den Erlaß organifatorijcher 
Borfchriften, neuer objeltiver Normen ausüben konnte. 

Die durch Erlaß neuer Normen erfolgende Abänderung 
oder Aufhebung beitehender Landesgejepe iſt ferner zweifellos 
ein Alt der gefebgebenden Gewalt. Da dieſe nach Artilel 62 
der Berfaflungsurkunde gemeinfchaftlich Durch den König und Die 
beiden Kammern ausgeübt wird, und da die Berfaflung nad) 
8. 2 der Einverleibungsgejege vom 10. September und 24. De: 
zember 1866 (©. S. S. 555 und 875, 876) in den neuerworbenen 
Nandestheilen am 1. Oktober 1867 in Kraft getreten ift, jo hat 
mit dieſem Zeitpunkte die Königliche Verordnung vom 13. Mai 
1867 jedenfall3 injoweit ihre gejegliche Gültigkeit verloren, als 
fie dem Minilter die Befugnis zur Aufhebung von Landesgejegen 
und den Dielen gleichitehenden Tandesherrlihen Verordnungen, 
Edikten ꝛc. delegirt hat, während die gleiche Befugnis gegemüber 
ſonſtigen landesherrlichen Erlaſſen noch fortbeitehen mag. 

An der voritehend dargelegten Wuffaffung, nach welcher die 
älteren Landesgeſetze, die materiell die Grenzen der Schullaft für 
die Korporationen in den neuerworbenen Provinzen feititellen, 
durch die Berordnung vom 13. Mai 1867 weder direkt noch ins 
Direli unverbindlicd) geworden find, Hat auch die Königliche Staat8- 
regierung in der Verwaltungspraxis und auf dem Gebiete der 
Geſetzgebung bis in die allerneuefte Zeit unverrüdt feitgehalten. 

Noh im Sabre 1867 ift für Heſſen auf den Bericht des 

58* 
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Siaatsminifteriumd vom 16. Zuli, nah weldem die — m 
Uebrigen zur Schulunterhaltung voll verpflichteten — bürgerlichen 
Gemeinden gemäß des provinziellen Gewohuheitsrechts nicht an- 
gehalten werden könnten, die einmal feftgefegte Einnahme einer 
Schulſtelle fpäter dem Bedürfniffe entfprechend zu erhöhen, die 
Königlide Verordnung vom 29. Juli 1867 (©. S. ©. 1245) 
ergangen, die nichts anderes als die bezüglichde Befugnis der Aul: 
fichtebehörbe und Pfliht der Gemeinde ausſpricht, ein Geier, 
deſſen es wohl nicht bedurft Hätte, falls jene Befugnis dem 
Miniiter bereits durch die kaum zwei Monate früher ergangenie 
Berordnung vom 13. Mai beigelegt worden wäre. 

In Naffau, woſelbſt nad) dem Geſetz vom 26. März 1862 
(Verordnungsblatt S.81) die Qandesregierung die Vehrerdotationen 
über den Normalſatz hinaus nur innerhalb der Vorfchläge des 
Gemeinde- und des Amtsbezirksraths feftitellen durfte, iſt Diele 
materielle Schranke der Aufſichtsbefugniſſe nicht mur durch Die 
Minifterialerlaffe vom 29. Mai 1868 und 18. September 1886 
(Schneider und von Bremen Band I. ©. 709, 710; Band IH. 
©. 895, 896), ſondern auch durch den 8.116 Abſ. 1 der Kreis: 
ordnung vom 7. Juni 1885 (©. S. ©. 193) als fortbeftehend 
anerkannt. 

In Be endlich iſt irgend welche organifatorifche oder 
fonftige Verfügung des Kultusminifters, welche die 88. 21 und? 
der dortigen Geſetze vom 26. Mai 1845 und 2. uft 1856 
direkt oder indirekt bejeitigt Haben könnte, in der Fritihchen Ben 
vom 13. Mai bis zum 1. Dfltober 1867 nicht ergangen. Viel— 
mehr haben gelegentlid) der allgemeinen Aufbeſſerung der Lehrer: 
gehälter die Erlafje vom 15. April 1875 und 7. Oktober 1876 
und derjenige vom 13. Mai 1879 (Leverkühn, Verordnungen m 
Schulſachen Band 2 ©. 32, 76, 86) beitimmt, daß über bie 
gejegliche Schranke der Marimaljäpe nur unter Zujtimmung der 
— nicht aber zwangsweiſe hinausgegangen werden 

önne. 
Dementſprechend hat auch die Königliche Staatsregierung in 

der Begründung des Schulgeſetzentwurfs von 1890/91 (Drudjaden 
des Abgeorönetenhaufed Nr. 8 S. 107) unter den für die Ror: 
mirung der Lehrerbefoldungen gültigen Provinzialgejegen uoch 
da8 Hannoverſche Geſetz vom 2. Auguſt 1856 aufgeführt. Wenn 
et ee in der Begründung des Gejeßentwurfs betreifent 
Ber ellerumg des Volksſchulweſens vom Jahre 1892/93 (Steno: 
grapbüde erichte des Abgeordnietenhaufes Nr. 14, Anlagen 
and III. S. 1260) in der überfichtlichen Darftelung der gegen: 

wärtigen Befoldungsverhältnifie der Satz vorlommt: 
„sn der Provinz Hannover würde im Allgemeinen an 
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dem, durch die frühere Gefeßgebung gewielenen Marimal- 
lage von 750 MH feitgehalten, obwohl dieſe gejelichen 
Vorſchriften nach der, durdy Verordnung vom 13. Mat 1867 
dem Unterridhtsminifter in den neuen Landestheilen bei- 
gelegten Zuftändigfeit feine Verfügungsgewalt in Diefen 
Fragen nicht mehr einjchränfen” 

jo kann diefer gelegentlichen und beiläufigen Bemerkung nach der 
Auffaffung des unterzeichneten Gerichtshofes eine ausfchlaggebende 
Bedeutung nicht beigelegt werden. 

Vielmehr ftchen die mehrfach erwähnten Beltimmungen der 
Hannoverihen Geſetze vom 26. Mai 1845 und 2. Auguft 1856 
auch zur Zeit noch in Geltung. Danıı hat aber der Beichluß 
des Provinzialraths vom 21. Dezember 1893, welcher Iediglich 
anf diefer Auffaffung beruht, das beitehende Necht nicht verlegt 
und daher ift die gegen jenen erhobene Anfechtungsflage nicht 
begründet. Aus deren Abweiſung folgt endlich gemäß 88. 103 
und 107 de3 Landesverwaltungsgejeßes die wegen des Koften- 
punkts getroffene Beitimmung. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Obervermwaltung3= 
gericht3 und der verordnneten Unterſchrift. 

L. S. Jebens. 
DO. B. G. I. 772. 

200) Die Anwendung des Geſetzes vom 26. Mai 1887, 
betreffend die Feititellung von Leijtungen für Volks— 
ſchulen ift nit davon abhängig, daß die geforderte 
Leiſtung fofort fällig if. Als „neue oder erhöhte 
Leitung“ im Sinne diefes Geſetzes ift auch jede Stei— 
gerung einer den Schulunterhaltungspflidtigen 
rechtlich obliegenden Leiftung über den bisher feitge- 
ftellten Betrag anzufehen, wenngleih die thatfädhlidhe 
Erfüllung der höheren Leiftung zunächſt freiwillig vom 
Staat oder einem Dritten übernommen werden Joll. 
Die SFeftftellung der Leiſtungsfähigkeit eines Schulver- 
bandes zu einer dauernden Leiftung erfolgt unter der 
ſtillſchweigenden Vorausſetzung, daß die zur Zeit ob— 
waltenden Beſitz-Erwerbs-und Schuldverhältniſſe auch 

für die Zukunft fortbeſtehen. 

Im Namen des Königs. 
Sn der Verwaltungsſtreitſache 

es Königlichen Dber-Präfidenten der Provinz Sathien, Klägers, 
wider 

»en Provinzialratd der Provinz Sachſen, Beklagten, 
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— betreffend die Aufhebung von Beichlüffen wegen Feſt⸗ 
ftelung des Lehrer: Eintommens zu Holzhauſen, Räbel 
und Groß-Wanzer —, 

bat das Königliche Oberverwaltungsgeridht, Erſter Senat, in jener 
Sigung vom 19. Oktober 1894 für Recht erkannt, 

daß die, das Einkommen der Lehreritellen zu Holzhauſen 
bezw. zu Räbel und Groß-Wanzer betreffenden drei Be 
ichlüffe des Beklagten vom 14. November 1893 bezm. 
vom 12. Februar 1894 außer Kraft zu fegen, 

der Werth des Streitgegenftandes auf 534,44 A zu beitimmen, 
die Koften dem Beklagten zur Laft zu legen, das Pauſchquannum 
jedoh außer Anſatz zu laſſen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 

Die Schulabtheilung der Königlichen —— Magde⸗ 
burg beabſichtigt, das Einkommen der Lehrerſte auf das 
Mindeſtmaß von 900 und, wenn damit ein Kirchenamt verbunden 
ift, auf 990 M zu bringen. Ihren Anträgen, das Einkommen 
der drei Lehrer- und Külter- (Kantor: zc.) Stellen zu 

Holzhaufen von 836,74 um 153,26 M 
Näbel von 697,02 um 292,98 M. 

Groß⸗Wanzer von 901,80 um 88,20 MH 
erhöht auf jenen Betrag feftzuftellen, wurde durch die Beſchlüffe 
des Kreisausſchuſſes zu Stendal vom 19. Juli, bezw. diejenigen 
des Kreisausſchuſſes zu Dfterburg vom 25. September und 
2. Dftober 1893 nicht ftattgegeben. Während jener nur ausfprad), 
daß die Gemeinde Holzhaufen (bei einer DBelaftung mit Kom; 
munal- und Schullaiten von 200° der direkten Staatäfteuern) 
zur Tragung der erforderten Gehaltserhöhung unfähig fei, inden 
der Kreisausſchuß Dieferhalb zu einem Befinden über die Roth: 
wendigfeit der Aufbefjerung ſich für unzuftändig hielt, eradhtee 
in den beiden anderen Faͤllen der Kreisausſchuß zu Diterburg — 
da die nebenamtlichen Kirchlichen Leiftungen nur eine geringfügige 
und außerdem durch freiwillige und allgemein übliche Gaben 
reichlich vergütete Mühwaltung verurjadhten — das Bedürfeis 
zu einer Arbefferung bis zu 900 (ftatt 990 A) zwar für ver 
liegend, Iehnte aber gleihwohl den Antrag in vollem Umfange 
ab, weil bei einer Belaftung mit 182 bezw. 140,62° der di⸗ 
retten Staat3jteuern allein Fe Schulfoften die Leiltuingsfähigten 
der Gemeinden verneint werden müfle. 

In ag drei Beſchwerden erflärte die Regierung — an bem 
Bebürfniffe für ihre Anforderungen fefthaltend — ſich bereit, ben 
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Gemeinden m Anbetracht ihrer ftarlen Belaftung die ganze 
Mebrleiftung in ber Form widerruflicher Staatsbeihilfen zu ge- 
währen. Holzhauſen, weldhes für Schullaiten allein noch nicht 
100° der Staatsfteuern aufzubringen habe, fei nad den 
Miniiterial-Reflripten vom 24. Februar 1862 (Schneider und 
von Bremen, das Preußiſche Volksſchulweſen, Band II Seite 142) 
und vom 3. Juni 1893 zwar zur Tragung einer höheren Be- 
laltung noch im Stande. Indem fie (die Regierung) jedoch aus⸗ 
drüdlih anerfenne, daß NRäbel und Groß-Wanzer zur Tragung 
höherer Schullajten nicht fähig feien, werde als Gegenftand der 
Beichwerde bezeichnet, daß nicht trotzdem die Anforderung an die 
drei Gemeinden, das Stellengehalt auf 990 .# zu erhöhen, feit- 
gefeßt und daneben zugleid erklärt fei, die Gemeinden könnten 
mit Beiträgen zur Aufbringung der Aufbeflerungsfunme nicht 
herangezogen werden. 

Der Provinzialrath faßte demnächſt am 14. November 1893 
bezw. am 12. Februar 1894 die drei Beichlüffe, daß die Anträge 
der Auffichtsbehörde wegen Unzuftändigkeit der Beichlußbehörde 
abzulehnen, und begründete diefelbe übereinftimmend, mern auch 
in Den beiden legten Beſchluͤſſen mit breiterer Ausführung, wie 
folgt: 

Das Bedürfnis zu den verlangten Stellenverbejlerungen 
fei anzuerkennen. Dabei handele e8 fi) um eine „Anforderung“, 
aber, da die Regierımg den Mehrbetrag aus Staatsmitteln ge= 
währen wolle, nicht um eine ſolche von „neuen oder erhöhten 
Reiftungen” d. i. von thatjächlichen Leiftungen der Gemeinden. 
Nur ſolche Dane das Geſetz vom 26. Mai 1887 im Auge, wenri 
deſſen $. 2 Die Feſtſtellung „mit Rückſicht auf die Leiltungsfähig- 
feit” verlange. Nun würde eine foldhe thatſaäͤchliche Mehrleiſtung 
zwar im ‘Falle der Zurüdziehung der Staatöbeihilfe für bie 
Gemeinde eintreten, für diefen — einen fünftigen, völlig unge- 
wiffen — Fall ſchon jeßt die Leiftungsfähigkeit feitzuitellen, ſei 
aber unmöglid. Umgelehrt könne auch die Feſtſetzung einer 
fünftig möglicherweile zu gewährenden Anforderung nicht durd) 
die Feſtſtellung der zeitigen Leiſtungsfähigkeit gerechtfertigt werden, 
welche letztere zudem bezüglich Räbels und Wanzers noch da= 
durch ausgeſchloſſen fei, daß die Regierung deren zeitige Un—⸗ 
fähigkeit ausdrüädlih anerkannt Habe. Unter diefen Umſtänden 
fönnten die Anforderungen der Regierung, möge deren Bedürfnig 
auch noch fo dringend fein, nach dem Gefege nicht feitgeitellt 
werden. — Durd die Erhöhung des Stelleneinfonmeng werde 
zwar der Gemeindebeitrag zu den Ruhegehaltskaſſen des Geſetzes 
vom 23. Juli 1893 (Geſetzſammlung Seite 194) fofort erhöht. 
Diefer Beitrag werde jedoch durdy den 8. 7 des bezeichneten 
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— und nicht nach dem „Ermeſſen der Behörde” beftimmt, 
jodaß aud aus diefem Grunde die im $. 2 des Geſetzes oom 
26. Mai 1387 vorgejehene Befugnis der Pa nicht 
hergeleitet werden könne. — Dieſe gehe — vergl. die cheidung 
des Oberverwaltungsgerichts vom 5. November 1892 — Preußi: 
ſches Verwaltungsblatt Jahrgang XIV Seite 110 — nicht auf 
eine bloß grundfägliche Feſtſtellung des Lehrergehaltt, Wenn 
zur Gewährung freiwilliger Staat3beihilfen eine grundjählide 
und die Schulgemeinde verbindende Normirung des Stellen: 
einfommens, fei es durch Gemeindebeſchluß, ſei es durch behörd— 
liche Feſtſetzung, erforderlich ſein möge, ſo wäre zu der letzteren 
eben die Regierung zuſtändig geblieben. Daß durch eine ſolche 
Feſtſetzung die Gemeinden zur Zahlung erhöhter Ruhegehalts⸗ 
Faljen-Beiträge und eventuell audy erhöhter Xehrerpenjionen ver: 
pflichtet würden, ftehe der Zuſtändigkeit der Auffichtsbehörde um 
deshalb nicht entgegen, weil beide Mehrleiltungen (nach dem 
Dbigen und nad) $. 5) nicht unter das Geſetz vom 26. Mai 1881 
fielen. — Dabei entftehe allerdings die Schwierigfeit, daß einer: 
ſeits die Stäatsbeihilfen nur widerruflicd gewährt und daß anderer: 
feit3 dem Lehrer die feitgejeßten GehaltSbezüge nicht wieder cnt- 
zogen werden könnten; fie jei nur dadurch zu Löfen, daß die 
Staat3beihilfe thatfählich nur dann zurüdgezogen werden fönnte, 
nachdem die Aufbringung des Betrages der durch fie gededten 
Gehaltserhöhung entweder von der Schulgemeinde beſchloſſen 
oder ihr durch Feſtſetzung der Beichlußbehörde auferlegt fein 
würde, oder nachdem ein Wedhfel in der Beſetzung der Lehrer: 
ftelle eingetreten wäre. — Aus allen diefen Gründen werde der 
Antrag auf Feſtſetzung der vorläufig aus Staatsmitteln zu be 
friedigenden Anforderung wegen EHEN er der Beihlup- 
behörden abgelehnt und die Beſchwerde zurüdgemiejen. 

Die auf Aufhebung Diefer drei Beidläffe gerichteten Klagen 
behaupten Verlegung des 8. 2 des Geſetzes vom 26. Mai 1887 
Die allgemeine Aufbefferung der Lehrergehälter auf den Mindelt: 
betrag von 900 und 990 M in der Provinz Sachſen ſei en, 
aud vom Provinzialrath als unabmeisbar anerfanntes Bedürf: 
nis. Es könne nit durch bloße Bewilligung widerruflicyer 
Staatsbeihilfen befriedigt werden, fondern nur durch grumdiäß- 
lihe und dauerude e Hebung des einzelnen Stellen-Gehalts, da 
es-nidht nur darauf anfomme, daß der Mehrbetrag aus Ge 
meinde= oder Staat3-Mitteln dem Lehrer gezahlt werde, ſondern 
auch darauf, daß diejer auf den erhöhten Betrag, als auf em 
fefte8 und Dauerndes Dienſteinkommen einen Rechtsanſpruch, auch 
behufs der künftigen Penfionsfeftiegung erlange. Dies jege ent: 
weder einen Beichluß der Schulunterhaltungspflichtigen, oder die 
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Feſtſetzung durch Die zuftändige Behörde voraus. Sei aber felbft 
für den Fall, daß der für die Aufbefferung erforderlihe Mehr⸗ 
betrag in Form einer widerruflihen Staatsbeihilfe bereit ftehe, 
die grundfägliche Feſtſtellung des Stelleneintommens unumgänglid) 
notwendig, jo müſſe hierzu entweder die Beichlußbehörde aus 
dem Gejege vom 26. Mai 1887 zuftändig fein oder die Aufſichts⸗ 
behörde; und dieſe fei unzuftändig, weil jene Feſtſtellung — 
gleihviel ob die Staat3beihilfe gezahlt werde oder nicht — fo- 
fort für die Schulgemeinde die Rechtspflicht zur Leitung ſowohl 
deö erhöhten Gehaltes, wie erhöhter NRuhegehaltsfaffen-Beiträge 
begründe und weil die SchnlauffichtSbehörde nad) Erlaß jenes 
Gejeges nicht mehr in der Lage ſei, durch ihre Feſtſetzungen 
irgend welche Verpflichtung zu Mebrleiftungen (von Bauten ab- 
geiehen) neu zu begründen. — Nach der Entiheidung des Ober- 
verwaltungsgerichtS vom 4. Mai 1892 — ferner die Beſchluß⸗ 
behörden bei der Feſtſtellung einer Anforderung auch denjenigen 
Betrag, welcher zeitweilig von einem Dritten freiwillig über- 
nommen jei, mitzuberüdjichtigen, während die BR era Feſt⸗ 
ftelung des durch dieſen Beitrag nicht gedeckten Reſtbedarfs der 
neuen oder erhöhten Leiſtung ſich auch auf den, einſtweilen von 
dem Dritten freiwillig übernommenen Theil erſtrecke. Daraus 
folge die Zuläſſigkeit der Feſtſtellung einer Anforderung auch für 
den Fall, daß die erhöhte Leiſtung ganz, wenn auch nur wider- 
ruflih auf Staatsfonds übernommen werden folle. 

Der beklagte Provinzialrath hat Abmeifung der Klagen be⸗ 
antragt, indem er auf die Begründung feiner Beichlüffe Bezug 
genommen hat. 

Nachdem gerichtjeitig die Verbindung der drei Klagen be— 
Ihlofjen war, trat der zur mündlichen Verhandlung erichienene 
Miniſterialkommiſſar zur Wahrnehmung des öffentlichen Interefjes 
dem Antrage und den Ausführungen der Klagen bei, indem er 
ter Anderem auf die Bemerkung im Band XXIII. Seite 120 
3er Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts, derzufolge bei 
Feſtſtellumg einer, vorerft durch freiwillige Beiträge theilweiſe ge= 
yedten Leiltung deren voller Betrag behufs Prüfung der Leiltungs- 
ähigkeit zu berüdjichtigen ift, Hinmwies und ferner die praftiichen 
Ractbeile der Auffaljung des Beklagten, namentlich aber hervor= 
Job, daß darnach im Schulintereffe nothwendige Verbeſſerungen 
yeim Widerſpruch unvermögender Gemeinden — unter⸗ 
leiben müßten, da für jene ſtaatliche Beihilfen beſtimmungs⸗ 
näßig erft nach Feſtſtellung der Leiftungspflicht der Gemeinde 
jwährt werden Fönnten. 

3 war, wie geichehen, zu entjcheiden. 
Der Provinzialrath, hat feine Zuftändigfeit aus zwei Gründen 
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verneint: weil Feine neue oder erhöhte Leiftung in Frage fiehe 
und weil ferner die Yeltftellung der Leiftungsfähigkeit hier ım- 
möglich fei. Beide Gründe ren indes nicht zu. 

Die Schulfoztetäten haben das zur Schulunterhaltung Noth- 
wendige, Darunter auch die Lehrerbefoldungen aufzubringen. Bei 
beren Weigerung war Die Aufſichtsbehörde ($. 18 der Regierungs⸗ 
inftruftion vom 23. Okltober 1817) früher ausſchließlich zuftäning, 
die Rechtspflicht zu der beftrittenen Einzelleiftung für die Soptetät 
verbindlich feftzuftellen, durch Konftitutive Verfügung zu begränben. 
Diefe ihre Befugnis ift durch das Geſetz vom 26. Mai 1887 
(eſetzſammlung Seite 175) nicht allgemein, fondern nur bei den: 
jenigen „Anforderungen, die durch neue oder erhöhte Lei 
der Unterhaltungspflichtigen zu gewähren und nad dem 
der Behörde zu beitimmen find“, auf die Beſchlußbehörden mit 
dem Hinzufügen übertragen, daß die Feſtſtellung „insbeſondere 
mit Rückſicht auf das Schulbedärfnis und auf Die Leiftungs: 
fähigkeit der Berpflichteten” zu erfolgen hat. Dffenbar ift durch 
jenen erften Satz die ſachliche Yuftändigkeit der Beichlußbehöärben 
umfchrieben, und durch diefen Zuſatz lediglich beftimmt, wie fe 
innerhalb dieſer ihrer Yuftändigkeit zu Handeln haben. Kan⸗ 
ſchon hiernach die Yultändigkeit niemal8® wegen der Unmöglid- 
feit, die Leiltungsfäbhigkeit zu prüfen, verneint werben, jo enifteht 
andererjeitd eine ſolche Unmöglichkeit nicht ſchon dadurch, da$ 
die Leiftung nicht fofort, fondern erjt in einem fpäteren Zei 
punkte a. bewirkt werden muß. Die Frage, ob Jemand 
fähig iſt, etwas zu leiften, bleibt völlig —— den 
Umſtand, daß er thatfächlich nicht geleiftet Hat oder innerhalb 
einer gewiſſen Seit nicht leiften wird. Jene Frage ift für die u 
er zu bewirkenden Leiltungen allerdings nur unter Berkk 
tigung derjenigen wirthichaftlichen Verhältnifie zu beantworten, 

welche in der Zukunft, in dem Zeitpunkte, in dem die Leiſtungen 
fällig werden, vorhanden fein werden. Und da bei der Unter 
Dane der Schulen faſt ausnahmslos dauernde, periodifch wieber 
ehrende Ausgaben in Betracht kommen, jo Tann bie Tyeftitellung, 
daß die Sozietät zu einer dauernden Leiftung fähig ift, immer 
nur unter ber ſtillſchweigenden Vorausſetzung erfolgen, es wilrben 
die zur Zeit obwaltenden, zur Bejahung berecdhtigenben Behge, 
Erwerbs: und Schuld-Verhältuiffe auch für die Zukunft for 
beftehen; erjcheinen dagegen ſchon zur Zeit Diefe Verhältniife widt 
ausreichend, oder berechtigen thatfächlihe Umstände nach wer 
ftändigem Ermeffen zu der Annahme, daß jene in Zuhmft mi 
mehr ausreichende fein werden, jo würde umgekehrt die 
a Ey Verbandes zu der erforderten Leiltung verneint 
müffen. 
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Für die fachliche Yuftändigfeit der Beichlußbehörden kommt 
daher — da die erforderte Leiftung zweifellos nad) behoördlichem 
Ermefjen zu beftimmen iſt — mır in Betracht, ob fie als eine 
„neue ober erhöhte Leiftung” ſich darftelt. Wenn num eine nad 
ihrem Betrage feftitehende und der Schulfogietät rechtlich bereits 
obliegende Leiftung bisher freiwillig und ohne Rechtsverbindlidh- 
teit von einem Dritten ganz oder theilweife gezahlt wurde, und 
werm dann in Folge Einftellung diefer Zahlungen die Sozietät 
das Ganze auch thatfächlich zu zahlen Hat, jo kann die An⸗ 
forderung dieſes bisher von einem Dritten ganz oder theilweife 
befriedigten Aufmandes zu Laften der Sozietät allerdings fir 
diefe weder eine „neue“ noch eine „erhöhte“ hung im Sinne 

des Geſetzes bilden (Stenographifche Berichte des Abgeordneten 
aufes — vom 23. April 1887 —- Seite 864; Kommiſſions⸗ 

icht ebenda Anlage-Band III Seite 1992; Entjcheidungen des 
Dberverwaltungsgeridhts Band XVII Seite 266). Anders aber 
Liegt der Fall, wenn — wie hier — die bißherige, der Sozietät 

tlich obliegende Leiltung über den bis dahin Seftgeftellten und 

bisher von ihr oder freiwillig durch Dritte aufgebrachten Betrag 
hinaus gefteigert werden fol, dann bildet Der gejammte, Der 

Sozietät rechtlich zur Laft fallende Mehrbetrag — einerlei ob 
er von diefer, oder von einem nicht pflichtigen Dritten that= 
Sächlich aufgebracht werden wird — für Die Sozietät die An⸗ 

forderung einer „erhöhten Leiltung“. 
Ihre Feftitellung, vermöge deren eben die Rechtspflicht ber 

Sozietät zur Aufbringung Des — Mehrbetrages begründet 

wird, darf dann nach dem Geſetze nur „mit Ruͤchſſicht auf die 

Leiftungsfähigkeit derjelben“ erfolgen. Jene Feſtſtellung muß 

alfo — gleichviel ob ein Dritter einftweilen und freiwillig, ganz 

oder theilmeife zu Ieiften bereit ift — unierbleiben, falls Die 

Fähigkeit zur Leitung des gejammten Mehrbetrages nicht be⸗ 

jaht werden kann (vergl. Entiheidungen des Oberverwaltungs⸗ 

gericht® Band XXI Seite 119/120), und zwar aud dann, 

wenn in Folge deffen ein dringende Schulbedürfnis unberüd- 

ſichtigt bleiben müßte. Denn das Gejek geftattet die Feſtſtellung 

der Pflicht zur Leiftung des Mehrbetraged nur unter ber 

doppelten BVorausfegung: wenn fie durch das Schulbeduͤrfnis er⸗ 

fordert wird und wenn fie die Leiſtungsfaͤhigkeit nicht über- 

ſchreitet. 
Hieraus und aus dem Verwaltungsgrundſatze, wonach frei⸗ 

willige Staatsbeihilfen dem Schulverbande nur nach Feſtſtellung 

feiner Rechtspflicht zu der Mehrleiſtung gewährt werben Dürfen, 

enifteht bei leiftungsunfähigen ©emeinden allerdings Die eingangs 

und vom Minifteriallommiffar erwähnte Schwierigkeit. Dicje iſt 
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auch auf den beiden bisher erörterten Wegen nicht zu löſen 
Denn, wenn die Regierung empfiehlt, zwar die Sozietät zu Der, 
I Fähigkeit überfteigenden Leiftung zu verpflichten, aber deren 

itglieder von Beiträgen dazu zu befreien, jo widerjpricht dies 
dem Rechtsgrundſatze, wonach die Mitglieder der Korporationen 
deren Schuldverbindlichkeiten durch Beiträge zu deden Haben. 
Und ebenfo kann die Auffafjung des Provinzialraths, wonach die 
Feſtſtellung einer, vorerjt durch Staatsbeihilfe gededten Gehalts: 
erhöhung zwar für den Lehrer ein Recht, aber für die Sozietät 
feine Pflicht begründe, und wonach der Staat zwar ohne Redts- 
pflicht, aber thatſächlich die Beihilfe fortzuentrichten an: nicht 
mit dem allgemeinen Grundſatze vereinigt werden, daß ein Recht 
ohne die entiprechende Pfliht und umgefehrt nicht beftebt. 
Beiderlei Bedenken würden vermieden, wenn die erhöhte Leiſtu 
ausdrüdliih nur für die Dauer desjenigen Zeitraumes, währen 
welches freiwillige Beihilfen feiten® des Staates ober Dritter 
thatfächlich geleiltet werden, alfo unter einer auflöfenden Bedin: 
ung, als eine Nechtspflicht der Sozietät konſtituirt würde (vergl. 
tſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Bd. XXIII ©. 120). 

Ob aber die vorerwähnte Schwierigkeit in dieſer oder in irgend 
einer anderen Weife zu löſen ift, berührt die Hier zu treffende 
Entſcheidung nid. 

Für diefe bleibt allein ausjchlaggebend, ob die Beſchluß— 
behörden zum Befinden über die geftellten Anforderungen zu: 
ftändig find, ob Ddieje eine „von der Gemeinde zu gewährende 
erhöhte Leiftung” betreffen. Und dies ift, da die Gemeinde zur 
Gewährung einer Gehaltserhöhung rechtlich verpflichtet werden 
ſoll, zu bejahen, weunngleich die thatſächliche Erfüllung Diefer 
Rechtspflicht zunächſt freiwillig vom Staate erwartet werden 
darf und daher nicht fofort von der Gemeinde erzwungen zu 
werden braudt. Der Provinzialrat) hätte daher über die An: 
forderungen materiell befinden und fie, da er dad Schulbedürfnis 
als vorhanden anerkennt, entweder feltitellen oder abweiſen 
müuͤſſen, je nachdem er die Leiſtungsfähigkeit bejahte oder ver: 
neinte. Indem er dies unterlich und jede materielle Entſchließung 
wegen feiner Unzuftändigfeit ablehnte, hat er deu 8.2 des Ge 
ſetzes vom 26. Mai 1887 durch unrichtige Anwendung verlegt 
Seine bezüglichen Beſchlüſſe waren auf’ erhobene Klage daher 
emäß $. 126 des Landesverwaltungsgeſeßes außer Kraft zu 
eßen, während der Koftenpuntt nad 88. 103 und 107 be 
legteren Geſetzes fich regelt. 

Urkundlih unter dem Siegel des Königlichen Oberver 
waltungsgerichts und der verordneten Unterſchrift. 

L. 8. Perſius. 
D. V. G. J. 1179, 
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201) Rechtsgrundſätze des Königlidhen Ober— 
verwaltungsgerichts. 

a. Der Erlaß vom 13. November 1876 — Centralblatt 
S. 683 — betrifft lediglich ein Uebereinkommen deutſcher Bundes⸗ 
regierungen über die Heranziehung der in dem einen Staate ſich 
auſhaltenden Kinder eines anderen Staates zum Beſuche der 
Volksſchule, gewährt für die Frage aber, ob das von auswärts 
in Pflege genommene Pflegefind bezüglich des Schulgeldes als 
ein einheimifches im Sinne des 8.4 Nr. 1 des Geſetzes vom 
14. Suni 1888, betreffend die Erleichterung der Volksſchullaſten 
(8. ©. ©. 240), anzujehen ift, keinerlei Anhalt; 

der Hinweis, das Pflegelind ftamme aus einem in Bayern 
belegenen Orte, it belanglos, weil das erwähnte Geſetz ebenſo⸗ 
wenig wie deifen Materialien in Anfehung derjenigen Sinder, 
welche durch einen Angehörigen des Schulverbandes in unenta 
geltliche Berpflegung genommen und deshalb nad) feititehender 
Rechtiprehung für einheimifche zu erachten find, eine Unter: 
iheidung dafür zuläßt, ob fie aus einem Drte innerhalb oder 
außerhalb Preußens hergefommen find. 

(Beihluß des I. Senates des Königlichen Obervermwaltung3= 
geriht3 vom 28. September 1894 in S. Naumburg wider 
Hoffmann — I. 934 —.) 

b. Daß fi unter der Herrichaft der princip. regul. vom 
30. Suli 1736 in gemifchten — aus Domänen: und anderen 
Ortſchaften beitehenden — Schulverbänden ein, auch die fogenannte 
Patronatslaft regelndes Herkommen bilden konnte, ergiebt ſich 
aus 8. 5 der Verordnung vom 30. November 1840; der 8. 47 der 
Schulordnung vom 11. Dezember 1845, welcher auch auf den Fiskus 
Anwendung findet, hat dann die Fortdauer foldyer herkömmlichen 
Berpflidtungen eines Gutsherrn den anderen betheiligten Gutsherrn 
oder deren Hinterſaſſen gegenüber ausdrücklich gewährleiftet. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Dberverwal: 
tungsgerichts vom 9. Dftober 1894 — I. 1137 —.) 

Berjenal:Beränderungen, Titel: nnd Ordensperleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Dem im Miniiterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten ange- 
ftellten Königlihen Land-Bauinſpektor Ditmar iſt der 
Charakter als Baurath verliehen worden. 
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Dem Ober-Präfidenten der Provinz Schlefien Fürſten von 
Hapfeldt-Tradenberg zu Breslau ift auf Grund Aller⸗ 
höchſter Ermächtigung das Amt des "Kurator der dortigen 
Univerfität al8 Nebenamt übertragen worden. 

Der bisherige Oberlehrer am Realgymnaſium zu Neiße Dr. Ruste 
ift zum Kreis-Schulinſpektor ernannt worden. | 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Greifswald. 

Der bisherige außerordentliche Brofefjor in Der Juriſtiſchen yakuliät 
der Univerfität Greifswald Dr. Frommhold iſt zum 
ordentlihen Profeſſor in derfelben Fakultät ernannt worden 

Univerfität Breslau. 

Der bisherige Privatdozent Dr. Rümker zu Halle a. ©. it 
um außerordentlihen Profeſſor in der Philoſophiſcher 
—* der Univerſitaͤt Breslau ernannt worden. 

C. Techniſche Hochſchulen. 
Hannover. 

Der Land-Bauinipeltor Schleyer zu Wohlau i. Schl. iſt zum 
etatsmäßigen Profeffor an der Techniſchen Hochichule zu 
Hannover ernannt worden. | 

Aachen. 

Der Dozent der Kunſtgeſchichte an der Techniſchen Hochichule zu 
Aachen Profeflor Dr. Schmid ift zum etatsmäßigen Pre 
felfor an diefer Anftalt ernannt worden. 

D. Dujeen u. f. w. 

Dem Dichter und Privatdozenten Profeffor Dr. Klaus Groth 
zu N ift Die Große Goldene Medaille für Kımft verlieh 
morden. 

Das Prädikat „Brofefjor” ift beigelegt worden: 
dem Maler Burger zu Cronberg, 
dem Bildhauer Gerhardt zu Nom, 
dem Königliden Mufikdireltor Kraufe zu Barmen, _ 
bem Rektor an der 16. Gemeindefchule zu Berlin Rutıb 

direltor Krauſe ſowie 
den Lehrern an dem Konſervatorium der Muſik zu Kölk 

Stolzenberg und Dr. phil. Klauwell. 
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E. Höhere Lehranftalten. 
a Gymnaſien. 

Dem Oberlehrer am LQuifenftädtifhden Gymnaſium zu Berlin 
Kabiſch und dem Oberlehrer König am Fuͤrſtlich Waldeck⸗ 
Ihen Gymnaſium zu Corbach ift der Eharalter als „Pro⸗ 
feſſor“ beigelegt worden. 

In gleicher Eigenfchaft find verjegt worden die Oberlehrer: 
Berneder vom Gymnaſium zu Allenftein an das Gym⸗ 

nafium zu Qyd, 
Profeſſor Dr. Meyer vom Gymnafium zu Lyd an das 
Oymnafium zu Allenjtein, 

Beisker vom Gymnafium zu Liffa an das Gymnaſium zu 
Bromberg, 

Profellor Roeder vom Gymnaſium zu Bromberg an das 
Gymnaſium zu Liſſa, und 

Spieler vom Gymnaſium zu Gneſen an das Gymnaſium 
zu Schrimm. 

As Oberlehrer jind angeftellt worden am Gymnafium zu: 
Brilon der Hüfslehrer Schmidt, 
Braundberg der Schulamts-Randidat Basmann und 
Hohenftein = ⸗ ⸗ Kohnert. 

Dem Geſanglehrer Irgang am Pädagogium zu Züllichau iſt 
das Pradikat „O — verliehen worden. 

b. Realgymnaſien. 
Die Wahl des Direktors der Erſten evangeliſchen Realſchule zu 

Breslau Dr. Richter zum Direktor des Realgymnaſiums 
zum Heiligen Geiſt dafelbit iſt beitätigt worden. 

als Oberlehrer find angeftellt worden am Realgymnafium zu: 
Nordhaufen der Hilfslehrer Dr. Schild, 
Caſſel der HilfsIehrer Dr. Heufer und 
Goslar der Schulamts-Kandidat Dr. PBrinzhorn. 

c. Oberrealichulen. 

Als Oberlehrer ift angeltellt worden an der Oberrealſchule zu 
Halberjtadt der Schulamts-Kandidat Hoyer. 

d. Realichulen. 

Die Wahl des Oberlehrers Wittenbrind vom Gymnaſium zu 
Burgfteinfurt zum Direktor der ſtädtiſchen Realſchule zu 
Unna ift beitätigt worden. 

e. NRealprogymnafien. 
als Oberlehrer ift angeftellt worden am NRealprogymnafium zu 

Uelzen der Schulamts-Kandidat Niemann. 
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Dem Lehrer Kujad am Realprogymnaſium zu Wriezen it das 
Prädikat „Oberlehrer” verliehen worden. 

F. Scdullehrer- und Lehrerinnen=-Seminare. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an dem Schul: 
lehrer-Seminar zu: 

Steinau a. O. der Lehrer Dr. Girardet aus Schweibnig, 
Roſenberg D. Sch. der bisherige Seminar- Hilfälehrer 

Kleiber aus Zülz, 
Beistretiham der bisherige Zweite Präparandenlehrr 

Nietſch aus Schweidniß, 
Hildenbad der bisherige Seminar-Hilfslehrer Philipp 

aus Dillenburg und 
— —* bisherige Seminar-Hilfslehrer Schönborn aus 

Als gisieen find Yuan >. 2 Scullehrer-Seminar zu: 
chwerdt Lehrer Atzler, 

— der Schulamts-Kandidat Burchardt und 
Barby der Hilfsprediger Leiche zu Halberſtadt. 

An der Präparandenanftalt zu Schweidnig ift der bisherige 
Seminar-Hilfslehrer Speer aus Roſenberg D. Sch. als 
Zweiter Lehrer angeftellt worden. 

G. Deffentlihe Höhere Mädchenſchulen. 

Dem Eriten wiſſenſchaftlichen Lehrer an der Städtifchen höheren 
Mädchenichule zu Marienburg Dr. Treutmann ift ba 
jeinem Ausjcheiden aus dem Amte das Prädikat „Oberlehrer‘ 
verliehen worden. 

H. Ausgeſchieden aus dem Amte. 

1) Geſtorben: 

Profeffor Chun, Direktor des Realprogymnafiums zu Dies. 
Profeſſor Dr. Gumbert, Realprogymnafial-Oberlehrer za 

Burtehude, 
Hartert, Gymnafial-Oberlehrer zu Gütersloh, 
Dr. Jonas, KreissSchulinipeftor zu Konig, 
Profeſſor Kern, Gymnaſial⸗-Direktor zu Berlin, 
Profeffor Dr. Nöldehen, Oymnafial = Oberlehrer zu 
Magdeburg, 

Profeſſor Scholz, Oymnafial-Oberlehrer zu Burg, 
Schröter, Schulrath, Kreis-Schulinipektor zu Ohlau, 
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Schulz, ordentlider Seminarlehrer zu Osnabrüd und 
Steinmaun, Regierungs-Präſident zu Gumbinnen. 

2) In den Ruheſtand getreten: 
Öraeter, Gymnaſial-Oberlehrer zu Shrimm, 
Schmidt, Gymmafial-Oberlehrer zu Poſen und 
Schröder, ordentlidher Seminarlehrer zu Barby. 

3) Ausgeſchieden wegen Berufung außerhalb der Breußi- 
hen Monardie: 

Dr. Lüde, Gymnafial-Oberlehrer zu Norden. 

4) Auf eigenen Antrag ausgejdhieden: 

Zimmer, Seminar:Hilfslehrer zu Paradies. 

ISnhalt3-Verzeichni3 des Dezember:Heftes. 

A. 198) ——— Abgabe von Formularen an a ae 
Sdulinfpeltoren. Erlaß vom 27. Oktober d. 38. 

B. 194) Anerfennung der — — der Oberrealſchulen in Elſaß 
Lothringen ir den eich des Königreichs Preußen ale 
Erweis zureihender Vorbildung für die in der Belannt« 
madhung des Königliben Staatsminifteriums vom 1. De- 
gember 1991 nen vier run Belanntmadhung 
vom 80. Oktober 

195) Programm für den in der Reit vom 8. bis 16. Januar 1896 
in Frankfurt aM. abzuhaltenden neuſprachlichen (ranzofiſchen) 
Ferienkurſus für Lehrer an höheren Schulen . . 

C. 196) Berlauf und GErgebniffe des Bere I bandarbeis. 
Iehrerinnen zu Neurode . . 

D. 197) Zu den Bermwaltungstoflen der Rufegehaltsta en im Sinne 
Des 8. 6 des Geſetzes vom 28. Juli 1898 (8. S. ©. 194) 
gehört nur die Entihädigung des Kaffenanwalts. — Ver 
rechnung der Dun erwachſenden son und von Fehlbeträgen. 
Erlaß vom 22. November d. 

198) Beiträge der Gemeinden, Bnisbeiirte 2c. an die Rußegehalts- 
Tafjen für die Lehrer an den öffentliden Volksſchulen. Erlaß 
vom 15. Oktober d. 38. 

199) ee Geltung der Sannöverfchen Geſehe über den 
öchſtbetrag der Lehrerbefoldungen. Erkenntnis des I. Se« 
nr des tele vom 
6. Zuli d 

200) Die nung des Gejetzes vom 26. Mai 1887, betr. die 
Feliftelung von Leitungen für Volksſchulen ift nicht davon 

1894. 64 

Seite 

768 

764 

765 

166 

168 

169 

770 
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abhängig, daß Die geforderte Leiftung ſofort fällig iſt 
Als neue oder erhöhte Leiftung im Sinne Diefes Geſetzes if 
auch jede Steigerung einer den Schulunterhaltungs- 
pflichtigen rehtlich obliegenden Zeiftung über den bisher 
reftgeftellten Betrag an leben. mwenngleid) die thatſächliche 
Erfüllung der höheren Leiftung zunächſt freiwillig vom Staat 
oder einem Dritten übernommen werden fol. Die Yeit- 
ftelung der Leiftungsfähigleit eines Schulverbandes zu einer 
dauernden Leiftung erfolgt unter der jtillfehweigenden Bor- 
ausjegung, daß die zur Fit obmwaltenden Befif, Erwerbs 
und Schuldverhältniffe aud für die Yulunft fortbeftchen. 
Erkenntnis des 1. Senate® des Königlihen Bberver- 
mwaltungsgeridhtes vom 19. Dtober d. 3. . .» . ..... 78 

201) Nehtsgrundfäge des Königlichen Dbervermaltungsgeridtes. 
Belalub des I. Senates vom 28. September d. 38. und 
Erkenntnis desfelben vom 9. Oktober d. 38. . . ... A 

Perſonaliennnnn. ne a rl 

Drud von J. F. Starde in Berlin. 



797 

Chronologiſches Repifter 
zum Gentralblatt für den Jahrgang 1894. 

nen i 
Drdre — 9. Erl. — 9. Verordn. — Allerhöhfte Drdre — Aller 

höchſter Erlaß — Allerhödjfte Verordnung. 
Bel. d. Reichel. A. = Belanntmadhung des Herrn Reichskanzlers, bezw. 

des Reichskanzler⸗Amtes. 
St M. Beſchl. — St. M. Verordn. = Staats-Minifterial-Befhlug — 

dSgl. Verordnung. - 
M.B.— MM. EE—M. Bf ch. — M. Beität. — M. Genehm. = 

Minifterial» Berfügung, — »Belanntmadhung, — »Beideid, — 

Sch. K 
Beftätigung, — »Genehmigun 

. V. — Sch. 8. Bel. = neu — Belanntmahung eines | 
ng Provinzial-Schullollegiums. 

R. V. — R. Bel. = dgl. einer Königl. Regierung. 
8. ®. = dögl. eines Königl. Konſiſtoriums. 
Der Buchftabe C. zugejeßt = Eirkular. 
Erk. d. Reichs-Ger. = Erkenntnis des Reichsgerichtes. 
Erk. d. Ob. Verw. Ger. = Erkenntnis des Königl. Oberverwaltungs«- 

gerichtes. 
Erf. d. Komp. Ger. H. = Erlenntnis des Königl. Gerihtshofes zur 

Entiheidung der Rompetenz-Ktonflikte. 
Bel. d. Mad. d. 8. = Belanntmahung der Königl. Akademie der 

Künfte zu Berlin. 
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Sach - Regifter 
sum Gentralblatt für den Jahrgang 1894. 

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.) 

SEN und Zur leihteren Drientirung wird bemerkt, daß in erfer 
Linie alle das Dienftalter, die Gehälter, die Zulagen der Beamten ımd 
Lehrer betreffenden Verfügungen unter Bfefoldungen, alle die Ele 
mentar- und Volksfchullehrer betr. Verf. unter Boll ajhulmefen, ale 
das höh. Schulweſen betr. Verf. unter Lchranftalten (höhere), ak 
die Univerfitäten betr. Verf. unter Univerfitäten und alle Entſcheidun⸗ 
gen, Rehtsgrundfäge und Erkenntniffe des Oberverwaltungsgeriät 
unter legterem Worte vermerkt find. 

u. 
Abihlußprüfun 8. f. Lehranftalten, Prüfungen, Reifeprüfungen 
Akademie der Künfte zu Berlin, ‚71. Stiftung eines Preifes zur Zör 

derung der Hafjiihen Kunft durch Se. Majeität 848. Bedingungen 
des Wettbewerbes um diefen Preis 848. Menzel-Stiftung 542. 

Akademiſche Hochſchule für die bildenden Künfte, Perſonal 75. 
— Meifterateliers, Berfonal 75. 
— Hochſchule für Mufil, Berfonal 76. 
— Meifterihulen für muſikaliſche Kompofition, Berfonal 76. 
Akademiſches Inftitut für Kirchenmufil, Perfonal 76. 
Alademie der Wilfenfchaften zu Berlin, Perjonal 69. — Wahl der Wir 

glieder 69. 70. 71. 
ln rung ' Anvaliitätsverficherung. 
Alterszulagen, f. Bejoldungen. 
Amtsbe — ber ſeminariſtiſch gebildeten Lehrer an bob. Lehr 

anftalten 854. 
— der Gymnafiallehrer in Walded 740. 
Unciennetätsliften der Schulamtstandidaten 550. 
Anftellung von Lehrern und Lehrerinnen, f. d. 
— von Milttäranmärtern, |. d 
— von Dffizieren 684. 
Anweiſung der Miethsentihädigung durch die J 263. 
Armee Schulbildung der eingeftellten Mannfcaften 604. 
bei —— 708. 
Aſtrophyſikaliſches Obſervatorium zu Potsdam, Perfonal 84. 
Aufführungen 549. 
Ausführungsbeftimmungen, ſ. Geſetze. 
Ausgaben. |. Etat. 
RNIT OnUnNGEN, DOrden, f. a. Berfonalien. Dekoration bes Rothen 
en mit der Krone 585. — Feier des Krönungs- und Drbaus 

eites 817. 
Averjionirung des Poftportos 834. 
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B. 
der Zeugniſſe von Oberrealſchulen in Dlden- 

urg 
Bauten, f. auch Schulbauten, Univerfitäten. Kirhenbaulaft 199. — Ueber 

ſchreitung der Koftenanichläge bei Univerfitätsbauten 848. — Die 
Koften der ne Gutachten betreff3 des NRaumbedürfniffes in 
Pfarr- und Schulbauten 687. 

Beamte, ſ. auch Subalterndienft, Befoldungen, Etats. BDedblätter zu 
den Grnndfäßen für die Befegung der Subaltern- und linterbeamten» 
Rellen mit Militäranwärtern 521. 684. — Regelung der Bejoldungen 
der höheren Beamten 660. — Anrehnung dietarificher Dienftzeit 677. 

Beamtenverein, Preußiſcher. Yahresbericht 644. 
Bedürfniszufhülfe, f. Staatsbeihilfen. 
Befähigungszeugniffe, f. die betr. Lehrer ze. 
Berehtigungsmeten der höheren Lehranftalten, f. d. 
Beihwerden in Vollsfhulfadhen, Kompetenz 488. — Der Direktoren, 

Inftanzenmeg 545. 
Befoldungen, ſ. aud Etats» und Kaffenmefen. Anrechnung früherer 

Dienftzeit der Unterbeamten bei Beförderungen zc. 208. — Beifpiele 
für die Berehnung 207. — Regelung der Gehälter der mittleren 
Beamten und Kanzleibeamten nad) Dienftaltersftufen 2138 — 261. — 
Anrechnung der Militärdienftzeit für Kanzliften 262. — Anrechnung 
der Dienftzeit al8 Gendarm ꝛc. für Unterbeamte 262. — Regelung der 
feften Zulage von 900 A bei Uebernahme von Lehrern aus anderen 
Provinzen 274. — Anrehnung früherer Dienftzeit für Seminar - und 
Präparandenanftalts-Lehrer (Verf. v. 2. 2. 94 — V. M. 1342 11.) 286. 
— GStädtifhen Patronaten fteht e8 frei, einen Lehrer beſſer zu jtellen 
im ee — ohne Folgen für Anciennetät 852. — Bei Gewährung 
jtaatliher Dienftalterszulagen an Volksſchullehrer ift die Dientzeit an 
Anftalten zur Pflege, Erziehung und zum Unterrihte von taubjtum« 
men, blinden oder verwahrloften Kindern als im öffentlihen Schul 
dienfte zurüdgelegte Dienstzeit anzurechnen 859. — Dienftalterszulagen 
für Garten » Snipeltoren bei den Univerfitäten 408. — Fonds für 
Dienftalterözulagen bei jubventionirten nichtſtaatlichen höheren Lehr⸗ 
anftalten 410. — Einführung beweglicher Gchaltsflalen für Volls- 
fhullehrer im Wege des Feftjtellungsverfahrens 420. — Worzeitige 
Ausbezahlung der Dienftbezüge 581. — Das für die Berechnung der 
Befoldung feltgefeßte Dienftalter ift nur für die Bemeffung des Ge» 
haltes maßgebend 588. — Gtatifirung des Fonds zur Sicherjtellung 
der Alterszulagen bei fubventionirten nidhtitaatlichen höheren Lehr- 
anftalten 547. — nung der vikariſch oder proviforifd im öffent» 
lihen Schulienft zugebradten Zeit bei Bemeſſung der Dienitalters- 
zulagen 564. — Bewilligung von Staatsbeihilfen zur Durchführung 
von Bejoldungsiyftemen mit beweglicher Gehaltsjlala 565. — Bei 
Reuregelung des Dienfteintommens der flädtiihen Volksſchullehrer ift 
Die En sung bejonder3 in eh zu bringen 565. — Feſi⸗ 
jtelung des Dienfteinfommens von Volksſchullehrergehältern 567. — 
Regelung der Befoldungen der höheren Beamten nad) Dienftalters- 
ftufen 660. 699. — Regelung der Anrechnung diätarijcher Dienjtzeit 
bei Bemeflung des Gehalts nad) Dienftaltersjtufen für die mittleren, 
Kanzleir und Unterbeamten 677. — Regelung der Gehälter ber Pro- 
vinzial⸗Schulräthe, Auftitiarien und Bermwaltungsräthe der Provin- 
ztal-Schullollegien 699. — Dedung der Hälfte der jtaatlichen Alters- 
zulage eines vom Amte fufpendirten Volksſchullehrers 707. — Rege⸗ 
lung der Gehälter der Regierungd- und Schulräthe 709. — Bei den 
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aus der Staatskaſſe fließenden Gehaltsfompetenzen der Lehrer ift das 
Porto für den Geldabtrag und für die Zuittung jeitens der GEmpiin 
er zu tragen 729. — Regelung der Gehälter der etatSmäßigen wiſſen⸗ 
haftlihen Beamten der Königl. Bibliothek zu Berlin, jomwie der Uni- 
verfitäts-Bibliothefen und der Pauliniſchen Bibliothek zu Münſter nah 
Dienftaltersitufen 732. — Einführung beweglicher Gehaltsſtalen für 
Volksfchullehrer im Wege des Feſtſtellungsverſahrens 749. — Berrd» 
nung der Dienftzeit der Volksſchullehrer bei der Gewährung der Alters 
ulagen 752. — Hannöverſche Gelege über Lebrerbefoldungen 770. 

Bibliotheken. Stönigliche, zu Berlin, Berfonal 82. — Befähigung zum 
wiſſenſchaftlichen Bibliotheksdienſt 266. 587. — Berfendung Bon pn 
ichriften 275. — Titel als Bibliothelare 843. — Geſchäftliche And» 
lung von Poftfendungen im Leihverteht 588. — Regelung ber Go 
An der wiſſenſchaftlichen Bibliotheksbeamten nad) Tienfaliere 
tufen 782, 

Blindenanftalten. Werzeihnis 162. — Geſchichte des "Vereins zur 
Beförderung der wirtbchaftlichen Selbjtändigkeit der Blinden 638.‘ 

Botanifher Garten zu Berlin. Berjonal 88. 
Braun ne, Lyceum, f. Univerfitäten, 
Bürgerfhulen, Höhere, |. Realfhulen, Zehranftalten, Brüfungen. Ber 

zeichnis 147. 
C. 

Coblenz, Benennung des Gymnafiums 349. 

D 

Däniſche Sprachſtunden in den — un 595. . 
Decdblätter, betr. Anftelung von Offizieren zc. im @inildienft 521. 6%. | 
Delanat, f. Univerfitäten, Techniſche Hochſchulen. 
Dentjhrift, betr. Gehälter der mittleren Beamten 217, der höhere 

Beamten 660. 
Diätariſche Dienftzeit, Anrechnung bei Bejoldung 677. 
Dien a Dienftalterszulagen, f. Befoldungen. 
Dienjtanmweilung für Reltoren in Stettin 598. 
Dienfteintommen, |. Befoldungen. 
Bienen. j. Reiſekoſten. 
Dien —— Vergütung für außeretatsmäßig überwieſene Tr 

reftor-Dienfimohnungen 411. 
— — ſ. Dienſtalterszulagen, Penfionirung. 
Direktoren, Zahlung für außeretatsmäßige Dienſtwohnungen 411. 
Disciplinargewalt über die Lehrer —9 den ſtädtiſchen Schuldepum« 

tionen nit zu 872. 
Disciplinarverfahren. Dedung der Hälfte der fiaatlidhen Altert 

ulage eines vom Amte fujpendirten Lehrers 707. — Webertragus 
er Disciplinar« Gerichtsbarkeit über Seminar- und Prä 

lehrer auf die Brovinzial-Schulkollegien 729. 
Dispenfirung jüdifher Kinder vom Schulbefud 800. 
Droykig, u Lchrerinnen-Seminar, Soupvernanten-Inftitut und 

fionat. Direktor 9. — Aufnahme 298. 

BOTENBEISICH: f. Auszeihnungen, Berjonalien. 
Einjährig-Freimillige, f. aud Mililärweſen, Reifeprüfung. Eroch 

ung der Beredtigung 278. — Mangelnde Senfur für Furnen cm 
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RE 280. — Erlangung gültiger Zeugniffe durch Abſchlußprü- 
ng 849. 

Eintommen, |. Bejoldungen. 
&ifenbahnen, Fahrpreisermäßigung im Intereffe der Krankenpflege 340, 
a ſ. Volksſchulweſen, Borjchullehrer. 
Elementarlehrer-Witwenkaſſe, ſ. Witwenverſorgung. 
Elementarſchulbauten, ſ. Schulbauten. 
Elementarſchulfonds, Neuvertheilung 571. 
Elementarſchulweſen, ſ. Volksſchulweſen. 
Elſaß-Lothringen, Anerkennung der Reifezeugniſſe der Oberreal⸗ 

ſchulen 764. 
Emolumente in den Univerfitätsctats 847. 
Englijhe Sprade, Prüfungsordnung für Lehrerinnen 499. — Klaſſen⸗ 

lettüre.559. 
En nn lungen j. Prüfungen, Reifeprüfungen. 
Entjheidungen, ſ. Obervermwaltungsgeriht, Reichsgericht, Gerichtshof 

für Kompetenzkonflikte. 
Etats-⸗, Kaſſen- und Rechnungsweſen. Kontrolrcht der Provin- 

ial⸗Schulkollegien über das Vermögen der Lehranſtalten 279. — 
ahlung der Benfionen und Witwen» und Waiſengelder an wieder 

angejtelte Militärpenfionäre und deren Hinterbliebene 340. — Naturals 
Emolumente der Univerfitäts-Beamten 847. — Bildung eines Fonds 
u Dienftalterszulagen bei fubventionirten nidhtftaatlichen höheren 
ehranftalten 410. — Gtatifirung der Einnahme und Ausgabe des» 

felben 547. — Vergütung für außeretatsmäßig übermiejene Dircktor« 
mohnungen. 411. — Ummandlung der Seminarhilfslehrerjtelen in 
Stellen für ordentlihe Seminarlehrer 417. — Aufjtelung von Haus» 
Haltsanfhlägen für Volksſchulen durh die Schulverbände 422. — 
Vorzeitige Auszahlung der Dienftbezüige und PBenfionen 581. — Kon» 
trolen über den Univerfität3-Baufonds 5686. — Hilfslaffe bei der Uni« 
verfität Marburg 589. — Sojten der Anſchaffung von Kaſſenbüchern 
für Ruhegehaltskaſſen. Vorſchußweiſe Zahlung von Nuhegehältern 
durch Die Regierungs-Hauptlaffen 567. — Geſetz, betr. Rubegehalt der 
Lehrer 2c. an den öffentlichen nichtjtaatlihen mittleren Schulen und 
Fürſorge für ihre Hinterbliebenen 581. — Ausführungsbeftimmungen 
580. — Form der Zahlungen aus den Lehrerruhegehaltslaffen 594. 
— Nur die den Beamten aus öffentlichen Kafjen zufließenden Einnah— 
men für Rebenbefhäftigungen find in den Etats aufzuführen 659. — 
Regelung der Bejoldungen der Ba Beamten nad) Dienftalterg- 
Aufen 660. — Geſtaltung der Kafjenetats hinſichtlich der Befoldungen 
nad Einführung des Syitemes der Dienftalterszulagen 676. — —* 
elung der Gehälter der Provinzial- Schulräthe und Juſtitiarien der 
a Lo edlen 699. — Zuftändigkeit der Provinzial-Schul- 

Kollegien zur Feſtſte ng der Penfionen der Seminar- und Bräpa- 
randenlehrer 706. — Regelung der Gehälter der Regierungs⸗ und 
Schulräthe 709. — Zurüdzahlung zu Unreht erhobener Ruhegehalts- 
ae Verrechnung von Prozeßkoſten in Ruhegehaltiskaſſen⸗ 
ſachen 712. — Regelung der Gehälter der etatsmäßigen wiſſenſchaft⸗ 
lihen Bibliothelsbeamten nad) Dienftaltersftufen 732. — Neifeloften 
und Zagegelder für ee DilfsIchrer 737. — Verwaltungs« 
koſten der Ruhegehaltskaſſen. Verrechnung der jonft erwachſenden Kojten 
und von Fehlbeträgen 768. 

F. 

a 768. 
eier zur Erinnerung an Gujtan Adolph 718. 
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erienturfu3, — in Berlin 788, in Frankfurt a. M 768. 
eftitellungsverfahren, betr. Gchälter 749. 788. 
onds zur Sicherung der Dienftalterszulagen 410. 
orenfen, Sculbeiträge 884. 
ormulare, foftenfreie Abgabe an Kreis-Schulinfpeltoren 768. 
ortbildungsturfe für Lehrerinnen 741. 
rankfurt a. M., neuſprachlicher Yerienturjus 1895 765. 
remdſprachlicher Unterricht, Befähigungsnachweis 598. 
ranzöſiſche Sprache, Prüfungsordnung für Lehrerinnen 499. — Klaſſen⸗ 

leftüre 559. — Ferienkurſus in Berlin 788, in Frankfurt a. M. 1895 765. 

Garnifonfhulen, Hannover 681. 
Garteninſpektoren, Bienftalterdzulage 408. 
Gebäude, S. Bauten. 
Gebühren für Abjhlußprüfungs-Feugniffe 282. 
Gehalt, Gehaltsregelung nad) Dienftaltersitufen, |. Beſoldungen. 
Geiſtliche, Zulaffung zur Reltoratsprüfung 370. — Züchtigungsrecht al 

Schulinſpektoren 872. 
Gendarmerie, Anrechnung der Dienftzeit 262. 
Beodätifhes Juftitut und Gentralbureau der Europäifden &radmd- 

fung zu Potsdam, Perſonal 84. 
Gefangvereine, Königsmcdaille 409. 
Befege. Betreffend die Errichtung einer Ruhegehaltskaſſe für die Kchre 

und Lehrerinnen an den öffentlihen Volksſchulen 418. — Betteffen 
das Nuhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen nic 
ftantlihen mittleren Schulen und die Fürjorge für ihre Hinterbliebenen 
581. — Ba a A dazu 580. — Fortdauer der Sur 
növerſchen Geſetze, betr. Xehrerbejoldungen 770. 

Geſuche von Direktoren, Inſtanzenweg 545. 
Gnadenkompetenzen, ſ. auch Benfion. Bewilligung an Hinterbliebest 

von Volksſchullehrern 861. 758. 
Griechiſcher Unterridt, Befreiung bei Abjhlußprüfung 277. 
Gujtav-Adolph-Erinnerungzfeier 713. 
Gut, Gutsbezirte, Gutsherr, Gutsherrlihe Leiftungen, f. Oberdverwal⸗ 

tungsgeriht. Rechtsgrundſätze 384. 
Gymnafien zc, Berzeihnis 127. — Benennung des Gymnafiums in 

Coblenz 349. 

H. 

Handarbeitsunterricht 867. — Lehrkurſus in Neurode 868. 766. — 
Prüfungsordnung für Handarbeitsichrerinnen 502. 

Hannover. Geſetze über den Hödjitbetrag der Lehrerbefoldungen 770. — 
Suden 680. — Garnifonfdulen 631. 
J Aufſtellung durch Schulverbände 422. 768. 
Er altungsunterridht für Mädchen 866. R 
ausvater, Begriff im Sinne der Beſtimmungen des Alg. 2. R. übe 

die Unterhaltung der öffentlihen Volksſchulen 724. 384. 886. 
ilfslehrer, wiſſenſchaftliche, Ba 2c. 787. — Remunerirung 28: 
öhere Bürgerihulen, |. aud Xehranftalten. Werzeichnis 147. 
eo. Lehranftalten, f. Xehranitalten. 

Hobenzollernfhe Lande, Regierung, |. PBrovinzialbehörden. Kreu- 
Schulinſpektoren 68. 

Holzlieferung des Fisfus in Dft- und Weſtpreußen 800. 
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J. 
Inſtanzenweg bab. 
Invaliditäts-, Kranken- und Altersverſicherung. Regelung der Krane 

Ienverfiherungspflicdt der Staatsbeamten 588. 
Inventarienzeihnungen 586. 
Juden in der Provinz Hannover, Schulbeiträge 680. 
Jüdiſche Kinder, Dispenfirung 800. 
Jugendfpiele, ſ. au Turnweſen. Förderung 481. 

K. 

Kandidaten des höheren Schulamts. Deckung des Mangels für ber 
fimmte Fächer 280. — Anrechnung des Militarjahres auf Anciennetät 
und bei Ausfertigung der Zeugniſſe 853. 416. 551. — Neihenfolge in 
den Anciennetätslilten 550. — Praltifche Ausbildung der Kandidaten 
550. — Mittheilungen über den Beftand an Kandidaten am 1. Mat 
1894 und über die Wartezeit der Kandidaten bis zur Anftellung 658. 

— der Theologie. ©. aud) Fübagogijäe Kurfe. Zulafſung zur Rektorats⸗ 
prüfung 870. — Beugniffe über Orgelbau 298. 

Kanzleibeamte. Regelung der Gehälter nad; PBienftaltersftufen 218. 
217. 228—261. — Anrechnung der Militärdienftzeit 262. — PDiäta» 
riſche Dienftzeit 677. 

Kanzleidienft, Regelung des Gefchäftsbetriebes 526. 
Kaſſenweſen, ſ. auch Etatswefen. 
datholiſcher Religionsunterricht, Lehrplan für Mädchenſchulen 714. 
Kirhe, Austritt aus derſelben 801. 
firhenbauten. Batronatsbaulaft 199. 
tirhenämter. Abtrennung der Küfterdienfte von Volksſchullehrerſtellen 

868. 
tnabenfchulen, höhere, a 284. 
tönigsmedaille, Verleihung an Gefangvereine 409. 
tolleftenfond8 für Theologen 406. 
tompetenz. Konflikte, ſ. Oberverwaltungsgeridit. Prüfung der Kom 

petenz zur Entiheidung von Beſchwerden in Volksſchulſachen 488. 
tonfirmanden. Züchtigüng durch Schulinfpeltoren 872. 
oſtenanſchläge für Univerfitätsbauten 848. 
rantenpflege, Yahrpreisermäßigung 840. 
rankenverſicherung, ſ. aud Snvalibitätsverfiherung, betr. Staats- 

beamte 5688. 
reis» Schulinjpeltoren, |. aud Orts » Schulinfpeftoren. Verzeichnis 

21—68. — Züchtigungsrecht eines Beiftlihen, welcher zugleich Schul» 
infpeltor ift 372. — Verpfliätung der Kreis »- Schulinfpektoren zur 
Uebernahme von Orts⸗Schulinſpektionen 749. — Befugniffe der Rek— 
toren an Volksſchulen mit ſechs 2c. Klaffen bei der Leitung und Beaufe 
fihtigung ihrer Schulanftalten bei unmittelbarer Unterfiellung unter 
die Kreis ulinfpeltoren 751. — Koftenfreie Abgabe von Formularen 
für Rechnung der Regierungen an Kreis-Schulinpeltoren 768. 

rönung3- und Ordens! ‚ |. Auszeihnungen. 
üfterbienfte, Abtrennung 862. 
unftzmede, Landes Kommiſſion 8. 
srfe. Für ftotternde Kinder 800. — Programm für den in Berlin im 

Jahre 1895 abzuhaltenden neuſprachlichen Ferienkurſus 788, in Frank⸗ 
furt a- M. 766. 

& 
indes⸗Kommiſſion für den Kunftfonds 8. 
indheer, |. Schulbildung. 
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Landwirthſchaftliche Schulen, Berzeichnis 148. 
Langeoog, Hoſpiz des Klojters Loccum 885. 
Sehranftalten, höhere Werzeichnis 127. — Private 149. — Berwak 

tung von Nebenämtern, Ertheilung von Brivalunterridt, Halten von 
Penfionären durd) Leiter und Lehrer 272. — Regelung der jeiten Fur 
lage von 900 A bei Uebernahme von Lehrern aus anderen Pro 
vinzen 274. — Berfendung von Handſchriften an Univerjitäts x 
Bibliotheken 275. — Anerkennung höherer Lehranſtalten als miltär- 
beredjtigte Unterrichtsanſtalten 276. — Befreiung vom Gricchiſchen bei 
Abſchlußprüfung 277. — Borläufige Belcheintgung über Abſchluß⸗ 
prüfung 273. — Kontrolredt der ProvinziaScyulfollegien über das 
Vermögen der Anftalten 279. — Dedung des Mangels an Kandi⸗ 
daten für beitimmte Fächer 280. — Mangelnde Zenjur im Zurnen in 
Zeugniffen für Einjährige 280. — Anträge auf Ücberweifung von 
Mitteln zur Remunerirung von Stellvertretern 281. — Gebühren für 
Abſchluß⸗Prüfungszeugniſſe 282. — en der von höheren 
eh nah ausgeitelten Neifezeuaniffe 284. — Crlangung gulnge 
Zeugnilje der wiffenfchaftlichen Befähigung für den cinjährig-freiwi 
en Dienft infolge Abjhlußprüfung 849. — Kir undenzahl ber 

geigentehrer 850. — Nichtanrechnung außerpreußiicher Dienjtzeit ba 
erleihung des Brofeljortitel® und Ranges eines Nathes. Den 

ſtädtiſchen Batronaten jteht es frei, einen Lehrer im &chalte beiter 
zu ftellen, ohne Folgen für Anciennetät 852. — Anrehnung des Mr 
litärjahres auf Anciennetät der Kandidaten und bei Ausferti 
der Beugniffe 858. 416. 551. — Amtsbezeihnung für jeminari % 
bildete Lehrer 854. — NRangperleihung 355. — Bildung cines 
zu Dienftalterszulagen bei fjubventionirten nidtftaatlihen höhern 
Zchranftalten 410. 547. — Vergütung für außeretatsmäßige Tirein® 
Dienftmohnungen 411. — Zeichenunterricht und Stellung der Zeichen 
lehrer 412. — Anerkennung der Oldenburger Reifezeugnilje der Uber 
realjhulen 415. — Berechtigung der Realgymnafien 544. — Hinweis 
auf den Snjtanzenweg 545. — Mittheilungen über den Zurnbetrieb 
in den Schulnadhridyten 545. — Betheiligung der Schüler an Theater⸗ 
Aufführungen 549. — Neihenfolge der Kandidaten in Den Anrienme- 
tätsliften 550. — Praktiſche Ausbildung der Kandidaten 550. — Aus 
wahl der franzöfiihen und englifchen Klaſſenlektüre 559. — Behand 
an Kandidaten am 1. Mai 1894, Mittheilungen über die Wartezeit 
bis zur Anftelung 653. — Zagegelder und Reijeloften an die etatæ 
mäßigen wiljenfdaftlihen HilfsIchrer bei Berfegungen 787. — Aut 
—— der Leiter und Lehrer an den höheren Lehranflalten ız 
Waldeck und Pyrmont 740. — Anerkennung der Reifezeugniſſe Der 
DOberrealihulen in Eljaß-Rothringen für den Bereich des Königreichs 
Preußen 764. — Neuſprachlicher Ferienlurjus in Berlin 738, ım 
Frankfurt a. M. 1895 766. 

Lehr⸗- und Lernmittel, ſ. Schulbüder. 
Lehrer an höheren Unterrichtsanſtalten, ſ. Lehranſtalten. 
Lehrer und Lehrerinnen. S. auch Prüfungen, Termine, Lchranfialten 

Penſionsweſen, Volksſchulweſen. Neuordnung des höheren Rübcher» 
ſchulweſens und Prüfungsordnungen für Lehrerinnen 446. 2) 
meine Verfügung, betreffend Einrichtung, Aufgabe und Ziel ber Ban 
henfchulen 447. — b) Allgemeine Vorſchriften für die uber da® Fri 
der Volksſchule hinausgehenden Mädchenſchulen 454. — c) ke 
für die höhere Mädchenſchule 459. — d) Allgemeine Bertügungt be 
treffend die Brüfungen der Lehrerinnen 488. — e) Drdnung der Riem 
ihaftlihen Prüfung der Lehrerinnen 487. — f) Prüfungsordnung für 
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Lehrerinnen und Schulvorfteheritinen 489. — g) Prüfungsordnung 
für Zehrerinnen der franzöfifhen und der engliſchen Syrade 499. — 
h) Prüfungsordnung für Lehrerinnen der weiblihen Handarbeiten 
502. — i) Prüfungsordnung für Zeihenlehrerinnen 506. — k) Prü⸗ 
fung3ordnung für Zurnlehrerinnen, melde die Prüfung in Berlin 
ablegen wollen 510. — 1) Beſtimmungen, betreffend die Aufnahme in 
die an der Königlihen Zurnlehrer - Bildungsanftalt in Berlin abzu=- 
haltenden Kurfe zur Ausbildung von Turnlehrerinnen 518 — m) Prü« 
fungsordnungen für Zurnichrerinnen, melde die Prüfung in Eoblenz, 
Königsberg i. Pr., Breslau oder Halle a. ©. ablegen wollen 516 bis 
518. — Geſetz, betreffend das Ruhegehalt der Xehrer und Lehrerinnen 
an den öffentlihen nichtitaatliden mittleren Schulen und die Fürs 
jorge für ihre Hinterbliebenen 581. — Ausführungsbeftimmungen 
dazu 580. — Private Borbereitung auf die Wiſſenſchaftliche Prüfung 
für Lehrerinnen 744. — Zulaſſung 744. 

Lchrerinnen, f. Lehrer. 
Lchrerinnen-Bildungsanftalten, f. aud Seminare Beſchränkung 

der Entlaffungsprüfungen an privaten 7085. 
Xehrerjeminare, |. Seminare. 
2ehrplan für PBräparandenanftalten 609. — Für den katholiſchen Reli— 

‚ gionsunterridt an höheren Mädchenſchulen 714. 
Seiftungen, f. Lieferungen. 
Lektüre, engliihe und franzöfifdhe 559. 
Lefebüäher, Einführung 747. 
Lieferungen, Allgemeine Beflimmungen 687. 
Loccum, ſ. Langeoog. 

M. 
Mädchenſchulen, öffentliche und private, höhere und mittlere. S. auch 

Prüfungen. Verzeichnis 168. — Haushaltungsunterricht 865. — Be— 
nennung der Mädchenſchule in Stettin 419. — Neuordnung des hö- 
beren Mädchenſchulweſens. Erlaß vom 31. Mai 1894 446. — 
a) Allgemeine Verfügung, betreffend Einrichtung, Aufgabe und Ziel 
der Mädchenſchulen 447. — db) Allgemeine Vorſchriften für die über 
das * der Volksſchule hinausgehenden Mädchenſchulen 464. — 
c) Lehrplan für die höhere Mädchenſchule 459. — d) Allgemeine Ver⸗ 
fügung, betreffend Die Prüfungen der Lehrerinnen 483. — e) Ord⸗ 
nung der Billenichaftlihen Prüfung der Lehrerinnen 487. — f) Prü- 
jungsordnung für Lehrerinnen und Sculvorfteherinnen 489. — 
g) Prüfungsordnung für Lehrerinnen der franzöfiihen und der eng« 
lifhen Spradie 499. — h) Prüfungsordnung für Lehrerinnen der 
weiblichen Handarbeiten 502. — i) Prüfungsordnung für Feichen- 
lehrerinnen 506. — k) Prüfungsordnung für Zurnlehrerinnen, melde 
die Brüfung in Berlin ablegen wollen 510. — g. Beitimmungen, bes 
treffend die Aufnahme in die an der Königlidhen Zurnlichrer-Bildungs« 
anftalt in Berlin abzubaltenden Kurſe zur Ausbildung von Zurn- 
lehrerinnen 5613. — m) — —— für Turnlehrerinnen, 
welche die Prüfung in Coblenz, Königsberg i. Pr., Breslau oder 
Halle a. S. ablegen wollen 516—518. — Entlaffungsprüfung bei dem 
Biltoria-tyccum zu Berlin 597. — Lehrplan für den katholiihen Re— 
ligionsunterriät an höheren Mädchenſchulen 714. — Zuläffigkeit der 
Bertbeilung der jhriftlihen Prüfungsarbeiten bei der Lehrerinnen 
prüfung auf zwei Zage 742. — Berleihung des DOberlehrertitels an 
Lehrer höherer Mädchenſchulen 595 743. — Suläjigfeit der privaten 
Borbereitung auf die Wiffenfhhaftlihe Prüfung der Lehrerinnen 744. 
— Zulafjung zu diefer Prüfung 744. 
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Marburg, Hilfstafie 589. 
Marienbad, ſ. Stiftungen. 
Marine, |. Schulbildung. 
Medaille, f. Königsmebdaille. 
en analp.\cn wiſſenſchaftliche Deputation, Berfonal b. 
Medizin-Studirende Beſtimmungen über Aufnahme in die militär 

ärztlihen Bildungsanftalten 689. — Aerztliche Prüfung 846. 
Meteorologifhes Inſtitut zu Potsdam, Berfonal 84. 
Miethbsentihädigung, Anmweifung durd die Provinzialbehörden 288. 

Micthsentihädigung ift bei Rentegelung des Dienfteinlommens ber 
ftädtiichen Volksſchullehrer beſonders in Anjag zu bringen 565. 

Nilitäranmwärter. Dedblätter zu den Grundſätzen für die Beſtchung 
der Subaltern« zc. Stellen mit —— 621. 684. 

Militärärztlihe Bildungsanftalten, Aufnahmcbeftimmungen 689. 
Militärberehtigte Unterridtsanftalten, |. auch Militärweien. Ber 

zeihnis 127. — Anerkennung höherer Lehranftalten 276. 
Milttärdienftzeit, Anrechnung bei Kanzliften 262. 
Militärpenfionäre, Benfionen und Witwengelder 2c. 840. 
Militärmefen, ſ. auch Militärberedhtigte Unterrihisanftalten. Schul⸗ 

bildung der eingeftellten Mannfdaften, |. Schulbildung. Grwerb 
der Berechtigung für den einjährig- freiwilligen Militardienft gemö 
8. 90, 2 der Wehrordnung 278. — Mangelnde Zenfur für Tumen in 
Zeugnis der Einjährig-Freiwilligen 280. — Erwerbung gültiger Zeug 
niſſe infolge Ablhlu rüfung 849. — Anrechnung des Militärjahres 
auf Anciennetät der Schulamtslandidaten 2c. 858. 416. 551. 

Minifterium der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. Berfonal 1. — Drde 
für Minift.-Direltor de la Eroir 883. 

Mitteleuropäifchegeit. Unzuläffigleit der Abkürzung des Unterrichts 59 
Mittelfhullebrerprüfung. AYulaffung der Geiftlihen und Kandidaten 

des om zur Reltoratsprüfung ohne vorherige Ablegung der 
Wittelſchullehrerpruͤfung 870. 
Mittlere Schulen. Leitung der Schulen 481, 454. — Gefeg, betr. das 

Ruhegehalt der Xehrer und Lehrerinnen an den öffentl. nid 
mittleren Schulen und Die Särforge für ihre Hinterbliebenen 581. — 
Ausführungsbeitimmungen dazu 580. 

Mittlere Beamte, ſ. Cubalternbeamte, Bejoldungen. 
Münjter, Akademie, |. Univeri. 
Museen, Königlihe, zu Berlin. Berjonal 76. — Raud-WRufem, Ber 

Kar 82. — Mufeum für Böllertunde 80. — Kunſtgewerbe⸗Kuſeum 
erjonal 80. — Sa A 406. 

Mutter, im Sinne des Gef., betr. Fürforge für Waiſen d. Lehrer 297. 

N. 
National-Balerie zu Berlin. Berfonal 82. 
Nebenbeihäftigung der Lehrer an höh. Lehranftalten 272. — Die den 

Beamten aus Rebenbefhäftigungen zufliegenden Einnahmen find iz 
dem Etat bei dem Hauptamte nur infomeit aufzuführen, als fie aus 
öffentlichen Kaffen herrühren 659. 

Normaletat, j. Befoldungen, Etatswefen. 

D. 

Dberlehrer, en an höheren Mäbchenfchulen 595, 743 
DOber-Präfidenten, |. Brovinzialbehörden. 
Dberrealfhulen, XVerzeihnis 189. S. a. Lehranftalten. Anerlermang 

der Oldenburger Reifezeugniſſe 415. — Desgl. der Elſaß⸗Lothringifcher 
Reifezeugniſſe 764. 
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Oberverwaltungsgericht. Rechtsgrundſätze und Entſcheidungen in 
Schulangelegenheiten. Der Austritt aus der Kirche bewirkt mic ohne 
Weiteres den Austritt aus der Scdyulfocietät 801. — Holzlieferungs⸗ 
pfliht des Fiskus für die in Domänendörfern belegenen Schulen in 
Dit und Weſtpreußen 8305. — Umlagen für Ausgaben zur Schul» 
unterhaltung in Sculverbänden, die aus Gemeinden und Dominien 
beftehen, bei Widerfprud der Gemeinmefen 812. — Unmendung des 
8.80 A. L. R. U. 12 auf Societätsjchulen 882. — Bertheilung von 
Schulbanleiftungen 883. — Proviſoriſche Enticheidung der —3* — 
behörde wegen Aufbringung der Koſten für Schulbauten 888. — Guts- 
herrliche Schulbaupflicht iſt feine Reallaſt. Die Laſt verbleibt dem Be- 
ſitzer des Stammgutes 888. — Beſtimmung des Wortes Reſt- oder 
Stammgut 884. — Befreiung der Forenſen von Schulbeiträgen 884. 
— Ter Schulvorftand ift Herr des Streites 384. — Begriff „Hauses 
vater” 884. — Begriff „Wohnſitz“ 885. — Klage wegen Erhebung von 
Edjulgeld 627. — Erhebung von Fremdenfhulgeld 627. — Zulälfigkeit 
des Verwaltungsftreitverfahrens in Betreff der Feſtſtellungsklage des 
Kontribuenten gegen den Schulverband 628. — Befugnis der Aufſichts⸗ 
behörde, die Leiftung gefegliher Ausgaben zu erzwingen 628. — Der 
Bejoldungsplan beftimmt nur das Gehalt, aber nicht, ob und welche 
Ratural- oder Nebenbezüge anzurechnen find 629. — Zahlung bes 
Dienſteinkommens aus vereinigten Kirchen- und Schulämtern 629. — 
Beiträge der Juden in der Brovinz Hannover zur Dedung von Schul» 
tafjendefizits 630. — Altive Dffiziere find von der Berpflitung, zur 
Unterhaltung der gemeinen Schulen ihres Wohnfiges Hauspäterbeiträge 
I leijten, nicht befreit 630. — Garnifonfchulen im früheren Königreich 
annover 631. — Obſervanz Hinfichtlih der Schullaften in Hannover 

tann fi) bilden 682. — Anftelung und Dienftverhältnis der Lehrer 
und der Xehrerinnen in den Provinzen Bofen und Weitpreußen nad) 
dem Geſetz vom 15. Yuli 1886 683. — Fortdauernde Gültigkeit des 
8. 36 Tit. 12 Ch. II. A. L. NR. in der Provinz Pojen 633. — Domi- 
nium ald Gut im Sinne des $. 86 6383. — Einjhulungsverfügungen 
der Schhulaufjihtsbehörde find der Nachprüfung durd den Verwaltungs- 
richter nicht unterworfen, wohl aber tft die Frage nad) dem Träger Der 
Unterhaltungslaft innerhalb eines neugebildeten Schulverbandes aus 
dem materiellen Recht zu beantworten 638. — Die Verwaltungsgerichte 
haben über die Anordnung von Neu= und Reparaturbauten bet Schulen 
in bemfelben Maße zu befinden, wie früher die Regierungen. Ein- 
rihtung eines neuen Klaffenzimmers 634. — Die Beihaffung der er» 
forderlihen Defen ꝛc. ift ein Theil der Schullaſt 635. — Volksſchul⸗ 
lehrer haben in der Regel nur Anſpruch auf eine Familienwohnung 
von 2 heizbaren Wohnzimmern zc. 686. — Die Theilung der Macht⸗ 
befugnifje bei der Beauffichtigung des Unterrichtsweſens zwifchen den 
Organen der Sculauffihts- und der Bolizeibehörden 636. — Zur 
Unterhaltung einer für Gut und Stadt beitehenden Vollsfhule muß 
der Butsbefiger beitragen 687. — Feititellung der „neuen und erhöhten 
Leiſtungen“ im Sinne des Geſ. v. 26. Mai 1887 637. — Zugehörigkeit 
zum Berbande einer hritlihen Wolksfchule in der Provinz Hannover 
638. — Austragung des Streites über die Verpflichtung zur Unter- 
Haltung von Volksſchulen im Wege des Zuftändigkeitsgefeßes. Rechts⸗ 
jähigfett der Vollsihulen 719. — Altiv-Zegitimation der Stadtgemeinde 
n Verfolgung der Unterhaltungspflichtigen 723. — Verjährung des 
nſpruchs auf Steuerermäßigung oder Ber dlung 21. von öffentlichen Ab» 

gaben für die Schulen 723. Die Verordnung vom 11. November 1844 
gewährt den Rittergutsbefigern 2c. als Sirchenpatronen Befreiung von 

1894. 56 
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Batronatslaft, verpflihtet fie aber, als Eingepfarrte an den auf den 
Barocdhialverbande beruhenden Leiftungen für Kirchen 2c. theilzunchmen 
723. — Begriff „Hausvater“ im Sinne der Beftimmungen des lg. 

8. NR. über die Unterhaltung der öffentlihen Volksſchulen 724. — 
Rad) der — Schulordn. v. 11. Dezember 1845 hat der Anwohner 
auf gutsherrlichem Lande nur für die Schule zu ſteuern, welde a 
angeichloffen ift 755. — Recht der Hinterbliebenen der Bolksichullekter 
eur das Sterbequartal 755. — Fortdauer der Hannöverfhen Gele 
betr. Xehrerbefoldungen 770. — Die Anmendung Des Beleges vom 
26. Mai 1887, betr. die Feſtſtellung von Leiftungen für Volksſchulen 
ift nicht davon abhängig, daß die geforderte Seilung fofort fällig iR 
Als „neue oder erhöhte Leiſtung“ im Sinne diefes Gejches ift auf 
ine Steigerung einer den Schulunterhaltungspflichtigen rechtlich ob 
iegenden Leiftung über den bisher feitgeftellten Betrag angzujchen, 
wenngleich die thatſächliche Erfüllung der höheren Leiſtung zunädt 
freiwillig vom Staat oder cinem Dritten übernommen werden fol 
Die Feititelung der Leiftungsfähigkeit eines Schulverbandes zu eine 
dauernden geitung erfolgt unter der ftillfchweigenden Borausjegun 
daß die zur Zeit obmwaltenden Beſitz⸗, Erwerb3- und Schuldverhältfir 
auch für die — fortbeſtehen 783. — Schulgeld für Pflegefnde 
aus anderen Bundesftaaten 791. — Patronatslaft in gemiſchten Schu⸗ 
verbänden nad der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 791. 

HN atorien bei Potsdam. Berjonal 88. 
Obſtbaukurſe im Jahre 1898 561. 
Dffiziere, Hausväterbeiträge 680. 
Didenburg, Anertennung der Reifezeugniffe der ODberrealſchulen 415. 
Orden, ſ. aud) Auszeichnungen, Berionaldhronif. Dekoration Des Rode 

Adler-Ordeng mit der Krone 585. 
Orthographie. Herbeiführung der Uebereinjtimmung der D. der Ski: 

und derjenigen des amtlichen Verkehrs 684. 
Drts⸗Schu — ſ. auch Kreis⸗Schulinſpeltoren. Befugnis zur 

Ausübung der Schulzucht 878. 754. 
Dsnabrüd, Erridtung einer Abtheilung für Kirchen» und Schulweſen be 

der Regierung 688. 

P. 
Pädagogiſche Kurſe für Predigtamtskandidaten bei den Lehrerſeminarc 

175 
Patronatsbauten. Kirchenbaulaſt des Patrons. NReihsgerihts-Grieanrr 

nis 199. 
Patronatslaſten. S. auch Oberverwaltungsgericht, Volksſchulweſer 

Patronatslaften in gemiſchten Schulverbänden nach der Schulorbnune 
vom 11. Dezember 1845 791. 
nn Halten derjelben durch Gymnafiallehrer 272. 

enſionsweſen. &. auch Ruhegehaltskaſſen. ku Bi Penſionc 
und Witwen⸗ ıc. Gelder an die wieder angejtelten Militärpenfiouär 
und deren Hinterbliebene 340. — Ausfüßrung des Geſetes, bei 
Ruhegehaltskaſſen für die Lehrer und Lehrerinnen an fiskaliſchen öffer> 
lihen Volksſchulen 860. — Geſetz, betr. die Errihtung einer Rabr 
ehaltsfafje für die Lehrer und aa an den öffentlien Bei 

Phulen 418. — Borzeitige Auszahlung der Penfionen 581. — Ts 
für die Berehnung der Befoldung feſtgeſetzte Dienftalter it nur für Pr 
Bemeflung des Gehalts maßgebend 588. — Verrehnung ber 
für Anfhaffung von Kaſſenbüchern für Ruhegehaltskafſen. Borfdar 
weife Zahlung von Nuhegehältern durch die Regierun — 
567. — — betr. Ruhegehalt der Behr X. a den ö ni 
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ſtaatlichen mittleren Schulen und die Fürforge für ihre Hinterbliebenen 
581. — Ausführungsbeſtimmungen dazu 580. — Form der Find en 
aus den Zehrerruhegcehaltstaffen 594. — Zuftändigleit der Provinzial⸗ 
Schulkollegien zur Seftfehung der Benfionen der Lehrer und Lehre 
rinnen an den Seminaren, fowie der Präparandenlehrer 706. — 
Zurüdzahlung zu Unrecht erhobener Ruhegehaltsfafjenbeiträge 712. 

Perſonalchronit. 819. 889. 756. 791. 
Rrarrbauten, ſ. Bauten. 
PFilegelinder aus anderen Bundesitaaten, Schulgeld 791. 
Filihtftundenzahl der Zeichenlehrer 850. 
Pharmazeutiſche Angelegenh., techniſche Kommiffion 5. 
Porto- und Gebührenbeträge, Averfionirung 834. — Porto für den Geld⸗ 

abtrag und die Quittung trägt der Empfänger 729. 
Poſtporto, j. Porto. 
Praparandenmwefen S. aud Prüfungen, Termine Verzeichnis der 

Anftalten 157. — Anrechnung früherer Dienftzeit 286. — Entwurf zu 
einem Lehrplane für PBräparandenanitalten 609. — Zuſtändigkeit der 
ee zur Seitjesung der Benfionen der Präparanden« 
lehrer 706. — Hebertragung der Pisciplinar-Gerichtsbarkeit über Die 
Bräparandenlehrer auf Die Brov.-Schulfollegien 129. 
Moe nı ſ. Kandidaten der Theologie, Pädagogijche 

urfe. 
Freisausfhreiben, ſ. Stiftungen, Stipendien. 
Brivat-Lehranftalten, ſ. aud) Lehranitalten. Verzeichnis 149. 
Frivatunterridt in Schulen, Befähigungsnahmeis 593, durch Lehrer 

an höh. Lehranſt. 272. 
Brofejfor. S. aud NRangverhältniffe. Verleihung des Charakters 288, 

Bezeichnung der Brofefforen an den Univerfitäten 843. — Nichtanrech⸗ 
nung außerpreußifcher Dienftzeit 851. — Befugnis zur Yührung des 
Titels Univerfitäts-Profejjor 404. 

Programme. Mittheilungen über Zurnbetrieb 545. — Neuſprachl. Ferien- 
rſus, Berlin 738. Frankfurt a. M. 766. 

Rrogymnafien. Verzeihnis 141. 
Broreftorat, ſ. Univer)., Tehnifhe Hochſchulen. 
Brovinzialbehörden für die UnterrichtsVerw. 9—21. — Regelung der 

Befoldungen der Schulräthe und Suftitiarien nad) Dienftaltersitufen 
699. 709. — Mebertragung der Bisciplinargewalt über Seminar⸗ 
lehrer 2c. 729. 

Früfungen, Prüfungs-Kommiffionen. €. aud Termine, Xiffen- 
—— Prüf. Kommiſſion, —— Abänderung der Prüfungs 
rdnung für Beihenlehrerinnen 269. — Ordnung der Brima-feife Fir 

Ertraneer 269. — Ausführungsbejtinnmungen betr. zweite Lehrer⸗ 
prüfung 294. — Aerztlihe Prüfung 8346. — Yulafjung der Geiftlihen 
und Bredigtamtsfandidaten zur Reltorateprüfung 370. — Prüfungs- 
ordnung für Zurnichrer 440. — Desgl. für Zurnlehrerinnen 443. — 
Reuordnung des höheren Mädchenſchulweſens, Prüfungen der Lehre» 
rinnen 446. a) Allgemeine Verfügung, betr. Einrihtung, Aufgabe und 
Biel der Mädchenſchulen 447. b) Allgemeine Vorfchriften für die über 
das Biel der Volksſchule Hinausgehenden Mädchenſchulen 454. c) Lehr 
plan für die höhere Mädchenidule 459. d) Allgemeine Verfügung, 
betr. die Prüfungen der Lehrerinnen 483. e) Ordnung der Wiſſen⸗ 
Shaftlihen Prüfung der Lchrerinnen 487. f) Prüfungsordnung für 
Rebrerinnen und Schulvorftcherinnen 489. g) Prüfungsordnung für 
Lehrerinnen der franzöfifden und der englifhen Sprade 499. h) Prüs 
fungsordnung für Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten 502. 

56* 
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i) Prüfungsordnung für a 5606. x) Prüfungsordnung 
für Zurnlehrerinnen, weldye die Prüfung in Berlin ablegen wollen 51V. 
) Beltimmungen, betr. die Aufnahme in die an der Königlichen Zam- 
Iehrer-Bildungsanftalt in Berlin abzuhaltenden Kurje zur Ausbildung 
von Turnlehrerinnen 618. aa für Zurnlchrerinner, 
mweldye die Prüfung in Goblenz, SKönigäberg i. Pr., Breslau oder 
Halle a. S. ablegen wollen 516—518. — Berechtigungen der Feil: 
gymnaſien 544. — Wiſſenſchaftl. Brüf.Kommilfionen, Zujanımenfegung 
5652. — Entlaffungsprüfung bei dem Biktoria-Lyceum zu Berlin 5% 
— Bertheilung der hriftlicen Prüfungsarbeiten bei den Lehrerinnen⸗ 
prüfungen auf wei a 742. — Zuläſſigkeit der privaten Vorbereitung 
auf die Biffenihaftl ebrerinnenprüfung 744. — Zulafjung zu dider 
Prüfung 744. 

Pyrmont, ſ. Waldeck. 

Q. 
Quittung, Porto 729. 

R. 

Rangverhältniſſe. Verleihung des Ranges der Räthe vierter Aaſe 
855. 741. — Nichtanrechnung außerpreußiſcher Dienſtzeit 851. — 
Städtiſche Patronate dürfen einen Lehrer im Gehalte beſſer ſtelce 
— ohne Folgen für Anciennetät 852. — Anrechnung der Militärdin 
eit auf Anctennetät 858. 

Nath, ſ. Rangverhältniffe. 
Reallehranjtalten, Realgymnafien, Realprogymnafien, Realjgul. 

Höhere Bürgerſchulen, |. auch Lehranftalten. Verzeichnis 186. 
Nealgymnafien, j. auch Neallebranftalten, Lehranftalten. 

gungen 544. 
Nealprogymnafien, ſ. Reallehranftaltien, Zehranftalten. 
Nehnungsmwefen, f. Etatsweſen. 
Nehtihreibung 584. 
Nehtsgrundjäge, |. Obervermaltungsgeridt. 
Regierungen, }. auch Provinzialbehörden. Erridtung einer Abtheilara 

für Kirchen und Schulmwefen bei der Regierung zu VOsnabrüd 638 — 
Regelung der Gehälter der Regierungs- und Schulräthe 709. 

Neihsgeriht. Erkenntnis, betreffend Kirdhyenbaulaft des Patrons 1% 
Neife- und Abſchlußprüfungen. Prima-fReife der Ertraneer 269. — 

Befreiung vom Griehifhen 277. — Vorläufige Bejcheinigung abe 
beftandene Prüfung 278. — Mangelnde Benjur im Zum in der 
Zeugniffen für Einjährige 280. — Gebühren für Abfchlußprüfungs 
zeugnifje 282. — Anerkennung der von den höheren Etadtihulen au 

eftellten Reifezeugniffe 284. — Zeugniſſe für Militärdienft imoig 
bihlußprüfung 869. — Anerkennung der Reifezeugniffe der Uber 

tealfhulen in Preußen und Didenburg im Baufach 415. — As 
fennung der — der Oberrealſchulen in Elſaß⸗Lothringe 
für den Bereich des Königreichs Preußen 764. F 

Reiſekoſten und Tagegelder. Für Vorſteher der Provinzial» Tauber 
menanftalten 265. — Berechnung der Reife und Uinzugskoſten be 
Gemeindebezirken, die aus mehreren Ortichaften lee 780. — Acer 
foften und Zagegelder an etatsmäßige wiſſenſchaftliche Hilfsichrer bs 
Berfegungen 787. 

Reiſeſtipendien, |. Stipendien. . 
Nektorat, Broreltorat, Dekanat, f. Univerfitäten, Techniſche Hodidhelen 
Neltoren. Prüfungstermine, ſ. Termine. Zulaſſung der Geifliden = 
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Predigtamtstandidaten zur Reltoratsprüfung 870. — Dienftanmeifung 
für die Volksſchul-Rektoren in Stettin 598. — un es Rektor⸗ 
titel8 an Leiter von Volksſchulen 704. — Befugniſſe der Rektoren 
an Volksſchulen mit ſechs ꝛc. Klaſſen bei der Leitung und Beaufſich⸗ 
tigung ihrer Schulanftalten bei unmittelbarer Unterftelung unter 
die Kreis-Schulinpeltoren 751. 

Rektorſchulen, Konzeffion zur Gründung und Leitung 481. 
Religionsunterriht. Penfenvertbeilung für Minderheiten 316. — 

Religionsunterriht in den nordſchleswigſchen Volksſchulen 595. — 
Lehrplan für den Latholifchen Religionsunterriht an höheren Mäd⸗ 
chenſchulen 714. 

Relikten, f. Witwen⸗ und Baijenverjorgung. 
Nemunerirung von Hilfslchrern, Anträge 281. 
NAubegehaltstaffen, j. auch Penfionswefen. Ausführung des Gefches, 

betreffend Ruhegehaltskaſſen für die Lehrer und Bonn an den 
fiskaliſchen öffentlichen Volksſchulen 860. — Geſetz, betreffend die Er⸗ 
rihtung einer Ruhegehaltskaſſe für die Lehrer und Lehrerinnen an 
den öffentlichen Volksſchulen 418. — Berrehnung der Koften für An« 
Ihaffung von Kaſſenbüchern für Ruhegehaltskaſſen. Vorſchußweiſe 
gehlung von Ruhegehältern durch die Regierung3=-Hauptlaffen 567. — 

efeg, betreffend Ruhegehalt der Lehrer 2c. an den öffentlichen nicht» 
ftaatlichen mittleren Schulen und die Fürforge für ihre Hinterblie- 
benen 581. — NWusführungsbeitimmungen dazu 580. — Form der 
Zahlungen aus den Lehrerruhegehaltstaffen 594. — Zurückzahlung 
zu Unrecht erhobener Ruhegehaltskaſſenbeiträge 712. — Verrechnung 
von Prozeßkoſten in ARuhegehaltskafjen-Angelegenheiten 712. — Zu 
den Bermaltungstoften gehört nur die Entihädigung des SKafjene 
anwalis. — VBerrehnung der fonft ermadjjenden Koſten und von 
sehlbeträgen 768. — Beiträge der Gemeinden, Gutsbezirke ꝛc. an die 
Ruhegehaltskaſſen für die Volksſchullehrer 769. 

©. 
Sadhverftändigen-Bereine 5— 8 — SKommiffionen für die Mufeen 

zu Berlin 406. 
Schenkungen und leßtwillige Aumendungen im Sabre 1893 650. 
Schleswig, dänifher Sprahunterriht 595. — Beauffihtigung des Pri- 

vatunterrichts 686. 
en, f. Kandidaten des höheren Schulamis. 
ulaufiidt. ©. Kreis-Schulinſpektoren. 

dhulbauten. ©. aud) Bauten, Oberverwaltungsgeridht, Unterhaltung 
der Volksſchule. Nechtsgrundfäge 382. 383. — Prüfung der Ente 
mwürfe zu Volksſchulbauten, weldye ohne Gewährung von StaatSbei«- 
hilfen ausgeführt werden 594. — Koſten der techniſchen Gutadten 
betrefi3 des Raumbedürfniſſes 687. — Anordnung von Schulbauten 
684. — Nlafjenzimmer 635. 
a der Relruten im Sahre 1893/94 604. 
Schulbücher, Gemwinnantheile der LXebrervereine zc. aus dem Verkauf 

420. — Anträge auf Einführung von Volksſchulleſebüchern 747. 
Schuldeputationen jteht Disciplinargemalt nicht zu 872. 
Schulen ©. aud Volksſchulen. Befettigung der Armenſchulen 708. — 

Haushaltsanſchläge 422. 
Schulgeldbefreiung für Pflegelinder aus anderen Bundesftaaten 791. 

627. 
Schullaften, j. Oberverwaltungsgericht. Volksſchulweſen. 
Schullehbrer-Seminare, |. Seminare. 
Schulinſpektion, f. Kreis-Schulinfpektoren. 

& 
& 
& 
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—— ſ. auch Oberverwaltungsgericht, Vollsſchulweſen. Aus⸗ 
ritt 801. 

Schulräthe, ſ. Provinzialbehörden, Beſoldungen. 
ee ſ. Volksſchulweſen. 
Schulunterricht, ſ. Unterrichtsbetrieb. 
Schulverbände, ſ. Oberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen. Staaisbei⸗ 

hilfen — Haushaltsanſchläge 422. 758. — Leiſtungsfähigkeit 788. 
Schulvorſtand, ſ. auch Oberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen. Recht 

u Umlagen 312. — Neugeſtaltung Der Edhulvorftände 603. — Nad 
er Provinzial-Schulordnung nom 11. zaune 1845 ift der Lehret 
nicht geborenes Mitglied des Schulvorflandes, er kann aber gewählt 
werden 714. — Nach derfelben Schulordnung find die Ehulporflände 
Behörden 727. 728. — Edhulvorftände dürfen Dienftfiegel führen 728. 
— Die Berufung der Schulgemeinden zu einer Verfammlung ift nidt 
Pflicht des Vorfigenden des Schulvorftandes 750. 

Schulvorfteherinnen- Prüfung, f. Zermine. Prüfungsordnung 489. 
497 

Schulzudt, Ausübung dur die DOrts-Schulinfpeltoren 754. 
Schutzmannſchaft, Dienſtzeit 262. 
Schwachbegabte Kinder 568. 
Seminare, Lehrer- und Lehrerinnen. S. auch Pädagogiſche Sr 

minare. Berzeihnis 151. — Termine der Prüfungen, |. Termine. 
Stellvertretung der Seminarlehrer 286. — Anrehnung früherer Dienf 
zeit für Seminar- und Präparandenlehrer (Verf. v. 2. 2. 94. - c. M 
1842 IL—) 286. — SeminareMufillehrer dürfen den Kandidaten ber 
Theologie keine Zeugniffe über ertheilte Untermweifung im Orgelbeu 
ausftellen 298. — Ausführungsbeitimmungen über PBrufungsordnug 
für zweite Zehrerprüfung 294. — Ummandlung der Hilfs lehrerfteüca 
in ordentlidhe Zehrerftelen an den Seminaren 417. — Beſchaffung 
eines geeigneten Erſatzes für die Beſetzung der Lehrerſtellen 02. — 
Beſchränkung der Zahl der zu Gntlaffungsprüfungen berechtigten 
ftädtifchen und BE Zehrerinnen-Scminare 705. — Zuftändigird 
der Provinzial⸗Schulkollegien zur Feitfegung der Berfonen der in den 
Kuheſtand tretenden Seminarlehrer und Seminarlehrerinnen 706. — 
Uebertragung der Disciplinar⸗Gerichtsbarkeit über die Seminarlehrer 
auf die PBrovinzial-Schullollegien 729. 

Siegel Führung der Dienftfiegel feitens der Schulvorftände 728. 
Societätsfhulen 882. 
Spielpläße und Jugendipiele, |. Zurnmefen. 
Spradlehrerinnen-PBrüfung, |. auch Zermine. Prüfungsordnung 49. 
Staatsbeihilfen, Staatszuſchüſſe. S. auch Staatsbeiträge, Bolksſchul⸗ 

weſen. Bewilligung von Allerhöchſten Staatsbeihilfen bei Begrüm 
bung neuer oder Erweiterung beftehender Volksſchulen 862. — Gr 
mwährung von StaatSbeibilfen an leiftungsunjähige Schulverbände. Neu— 
vertheilung des im Staatshaushaltsetat unter Kap. 121, Zit. 34 au 
geworfenen Fonds 571. — Die Anwendung bes Geſetzes vom 26. Ra 
1887, betreffend die Seftftelung von Leiftungen für Vollsichulen, ij 
nit davon abhängig, daß die geforderte Leiſtung jofort fällig ik 
Als „neue oder erhöhte Leiftung* im Sinne dieſes Geſetzes ift aud 
jede Steigerung einer den © ee a tigen rechtlich ob 
iegenden u über den bisher feitgeftellten Betrag anzuſehen. 
wenngleih die thatſächliche Erfüllung der höheren Keiftung zumädt 
freimilig vom Staat oder einem Dritten übernommen merden fol 
Die Feitfielung der EU HN Us eines Schulverbandee zu einc: 
dauernden Reiftung erfolgt unter der ftiljchweigenden Vorausfegung 
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daß die zur Zeit obmaltenden Befi-, Ermerb3» und Schuldverhältniffe 
auch für die Zukunft fortbeftehen 788. 

Staatsbeiträge. S. Oberverwaltungsgericht, Staatsbeihilfen, Volks⸗ 
ſchulweſen. 

Staatshaushaltsetat, ſ. Etat. 
Stadtſchulen, höhere, Zeugniſſe 284. 
Stammelnde und ſtotternde Kinder 800. 
Stempel. Strafe wegen nicht rechtzeitiger Stempelung von Miethsver⸗ 

trägen 727. 
Stellvertreter. Verwendung des Wohnungsgeldzuſchuſſes zu Stellver⸗ 

tretungskoſten 264. — Anträge auf Ueberweiſung von Mitteln 281. 
— GStellvetretung der Seminarlchrer 286. 

Sterbequartal der Volksſchullehrer 756. 
Sternwarte zu Berlin. Perfonal 83. 
Etettin, Benennung der höheren Mädchenfhule 419. — Bienftanmweifung 

für die Volksſchul⸗Rektoren 698. 
Steuer, f. Stempel. 
Stifiungen und Stipendien. Stiftung eines Preiſes zur Förderung 

des Studiums der klaſſiſchen Kunft durh Se. Majeität 848. — Be— 
dingungen des Wettbewerbes um diefen Preis 848. — Menzel - Stif- 
tung 542. 

Stipendien, f. Stiftungen. 
Stotternde Finder, |. Stammelnde. 
Studirende, |. Univerfitäten. 
Subalternbeamte. S. aud Beamte, Beloldungen. Re un der Ge⸗ 

bälter nad) un 213—261. — Mlitärdienitzeit er Kanz⸗ 
liften 262. — Dedblätter zu den Grundfägen für Die Bejegung der 
Subalternftelen mit Militäranmärtern 521. — Piätarifhe Dienft- 
zeit 677. 

Subventionirte höhere Lehranftalten, |. diefe. 

T. 
Tagegelder, ſ. Reiſekoſten. 
Taubſtummenweſen. Verzeichnis der Anſtalten 160. — Termine für 

die Prüfungen der Vorſteher und Lehrer, ſ. Terminc. Verzeichnis 
geprüfter Lehrer und Lehrerinnen 857. 418. — An Taubſtummen⸗ 
anftalten sugebrachte Dienftzeit ift anredynungsfähig 3859. — Tage 

eifeloften an Vorfteher 265. — Befähigungszeugniſſe für 
orſteher 746. 

Tehnifhe Hochſchulen. Berfonal: Berlin 119. — Hannover 128. — 
Aachen 125. 

Zermine. Für pädagogiihe Kurfe der PBredigtamtstandidaten 175. 
— für die Prüfungen an Lehrer- und Lehrerinnen-Seminaren 177. 
— dögL an den Präparandenanftalten 182. 
— dsgl. der Lehrer an Mittelfhulen ſowie der Rektoren 184. 
— dsgl. der Lehrerinnen, Spradlehrerinnen und Schulvorfteherinnen 186. 
— dsgl. der Handarbeitslehrerinnen 194. 
— dsgl. als Vorfteher und als Lehrer an Taubftummenanftalten 194. 857. 
— Dögl. der Zurnlehrer und Zurnlehrerinnen in Berlin, Königsberg, 

reslau, Halle, Magdeburg, Bonn 195. 296. 564. 745. 
S. auch Turnlehrer-Bildungsanftalt. 

Theatergufführungen, Theilnahme der Schüler 549. 
Thierquälerei, Belampfung feitens der Volksſchule 566. 
Zurnlebrer, Zurnlehrerinnen. Prüfungen, |. Zermine. ©. auch Zurn« 

Lehrer » Bildungsanitalt. np - Ordnung für Turnlehrer 440, 
für Zummlehrerinnen 448. 510. 516. 518. 
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Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin, Perfonal 9. — Kurfus für 
QTurnlehrer 196. — Termin und befondere Bedingungen 858. — 
Kurſus für Turnichrerinnen 196. 745. — Beltimmungen, beirefind 
die Aufnahme in die Anftalt 484, in die Kurje für Lehrerinnen 437. 
518. — Prüfungsordnung für Lehrer und Lehrerinnen 440. 448. 

Zurnwefen Angabe über Befreiung vom Zurnen auf Befähigungse 
zeugnijfen zum einjährigen Militärdienft 280. — Förderung der Turm 
und Jugendſpiele. Bereitftellung von Spielplägen 431. — Muthei⸗ 
lungen in den Programmen 545. — (Ergebnis der in den Edul 
jahren 1890,91 bis 1893/94 — ſtaatlichen Kurſe zur Aus⸗ 
bildung von Turnlehrern und »Ichrerinnen ꝛc. 744. 

u. 
Umlagen zur Unterhaltung von Volksſchulen 812. 
Ummährung von Kirchen 199. 
Umzugskoſten, f.aud) Reifeloften 263. — Berechnung der Reife« und Um 

zugsfoften bei Gemeindebezirken, die aus mehreren Ortſchaften be 
ſtehen 780. 

Univerfitäten, Wlademie zu Münfter, Lyceum zu Braunsberg. Per 
ſonal: 85. Berlin 88. reifswald 96. Bredlau 9. 
Halle 102. Kiel 105. Göttingen 108. Marburg 111. Bonn 118. 
Münfter 117. Braunsberg 118. — Befähigungsnahmeis zum Biblie 
thetsdienft 266. — Verſendung von Handfdriften aus Bibliothefen 
höherer LZebranftalten au Univerfitätsbibliotheten 275. — Bezeichnung 
der Univerfitätslehrer als Univerfitäts-Profefjoren 843. — Titel der 
Univerfitäts-Bibliothefare 843. — Ueberſchreitung der Koſtenanſchläge 
343. — Abänderung der 88. 2—4 der Vorſchriften für die Studirenden 
345. — Gefuhe von Studirenden der Medizin wegen YZulafjung zut 
ärztlihen Prüfung 8346. — Normalctat, Nachweiſung der Ratural 
Emolumente 347. — Dienftalterözulagen für Garten-Anipeftoren 408 
— gübrung des Titels „Univerſitaͤts⸗Profeſſor“ 404. — Kolleltenfonds 
für Theologen 405. — Inventarienzeihnungen von Univerfitätsbauten 
585. — Rontrolen über den Univerfitäts-Baufonds 586. — Boftien 
Dungen im Leihverkehr 588. — Hilfskaffe in ad, 689. — Beitim 
mungen über die Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsankalten 
689. — Regelung der Gehälter der etatsmäßigen wiſſenſchaftlichen 
Beamten der Königl. Bibliothek zu Berlin, ſowie der Univerfität 
Bibliotheken ꝛc. nad Dienftaltersftufen 782. 

Unterbeantte. ©. auch Befoldungen. Anrechnung früherer Dienfgeit 
bei Beförderungen 203. — Anrechnung der Dienftzeit in der Scndat- 
merie und Schußmannfdhaft 262. — VDedblätter, betreffend die Be 
jegung von Unterbeamtenftelen durch Militäranmwärter 521. 

Unterhaltung der Volksſchule, |. dieſe. 
Unterridhtsanftalten, höhere, ſ. Zehranftalten. 
Unterrihtsbetrich. Dispenfirung jüdiiher Kinder vom Schulbeſus 

300. — Haushaltungsunterrit für Mädchen 865. — Unterricht in weib- 
fihen Handarbeiten 867. — Däniſcher Unterriht in den nordidlet 
wigſchen Schulen 595. — Unzuläffigkeit der Abkürzung des Unterriäts 
infolge Einführung der mitteleuropäiſchen Zeit 597. 

B. 

Vereine Sadverftändigen-Bereine, f. dieſe. Preußifher Beamtenverein, 
Sahresberiht 644. — Geſchichte des Vereins zur Beförderung der 
wirtbichaftlihen Selbftändigfeit der Blinden 688. 

Vermächtniſſe, |. Schenkungen. 
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Sen i gen der Xehranftalten, Kontrolrecht der Provinzial» Schulkollegien 

Berjammlung, Verpfliätung zur Einberufung 750. 
Berjegungen, Miethszinsanweifung 268. 
Vertreter, ſ. Stellvertreter. 
Berträge, Berfteuerung 727. 
Bermwahrlofte Kinder. Nachweiſung 298. — Die an Anftalten für vers 

wahrlofte Kinder zugebradite —2 iſt bei Gewährung flaatlicher 
Dienftalterszulagen anrechnungsfähig 859. 

Piltoria-Lyceum, Bedeutung der Entlaffungsprüfung 597. 
Boltsihullehrer, «Lehrerinnen, f. Volksſchulweſen. 
Volksſchulweſen. Schulhausbauten, |. auch Bauten. S. aud Ober⸗ 

verwaltungsgericht. 
— a. Unterhaltung: Austritt aus der Kirche bewirkt nicht Austritt aus 

Schulſocietät 801. Holzlieferungspflicht des Fiskus 305. — Umlagen 
in Scyuulverbänden, die aus Gemeinden und Dominien beftehen, bei 
Biderfprud 812. — a ann des Geſetzes vom 28. Juli 1898, 
betreffend Nuhegehaltstaffen für die Lehrer und Lehrerinnen an den 
öffentlihen Volksſchulen, zu deren Unterhaltung der Fiskus verpflichtet 
iſt 3860. — Bewilligung von Allerhöchſten Staatsbeihilfen bei Begrüns 
dung neuer oder Ermeiterung bejtehender Schulen 862."— Aufftelung 
von age durch die Schulverbände 422. 758. — Gewäh— 
rung von Staatöbeihilfen an IE UN BEUTE BE Schulverbände. Neuver- 
teilung des Fonds 571.— Dedung der Hälfte der ftaatlicdyen Alterszulage 
eines vom Amte fufpendirten Lehrers 707. — gegen den Schulver: 
band 628. — Gefebl. Abgaben 629. — Befeitigung der Armenfchulen 708. 
— Streit über Berpflitung zur Unterhaltung. 719. — Beiträge der 
Gemeinden 2c. an die Ruhegehaltstaffen 769. — Die Anwendung des 
ne vom 26. Mai 1887, betreffend die Feſtſtellung von Leiftungen 
für Volksſchulen ift nicht davon ek daß die geforderte Leiftung 
ſofort fälig tft. Als „neue oder erhöhte Leiſtung“ im Sinne diefes Ge- 
ſetzes Hu aud jede Steigerung einer den Schulunterhaltungspflicdhtigen 
rechtlich obliegenden Leiſtung über den bisher feitgeftellten Betrag an« 
sujchen, wenngleih die thatſächliche Erfüllung der höheren Leiltung 
zunächſt freiwillig vom Staat oder einem Dritten übernommen ters» 
den fol. Die Feititellung der Leiftungsfähigkeit eines Schulverbandes 
zu einer dauernden Seifhung erfolgt unter der ſtillſchweigenden Vor— 
ausfegung, daß die zur Zeit obwaltenden Befit-, Erwerbs- und Schuld» 
Derhältnifte auch für die Zukunft fortbejtehen 783. — Batronatslaften 
in gemilhten Schulverbänden nad) der Schulordnung vom 11. Des 
zember 1845 791. 

— b. Lehrer und Lehrerinnen: Der Begriff „Mutter“ im Sinne de3 
Geſetzes vom 27. Juni 1890 297. — Bei Gewährung ftaatlicher Dienft- 
alterözulagen ift die Dienftzeit von Anjtalten zur Pflege, Erziehung 
2c. von taubftummen, blinden und verwahrloften Kindern anzurechnen 
859. — olgung von Gnadenfompetenzen an Hinterblicbene 361. 
— Disciplinargemwalt über die Lehrer ftcht dem ftädtifhen Schuldepu- 
tationen nit zu 872. — Befugnis des Schulinſpektors zur Anwen⸗ 
Dung von Maßregeln, melde die Schulzudt betreffen. 872. — Ge- 
feß, betreffend Erridtung einer Ruhegehaltskaſſe für die Lehrer zc. 
an den öffentlihen Volksſchulen 418. — Einführung beweglicher 
Gehaltsflalen im Wege des Feltitellungsverfahrene 420. — Alt» 
rechnung der vikariſch oder proviſoriſch im öffentliden Schuldienfte 
au gebracken Zeit bei Bemeſſung der Dienftalterszulagen 564. 
— Berwilligung von Staatsbeihilfen zur Durdführung von Befol« 
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dungsfgftemen mit beweglicher Gchaltsjlala 565. — Bei m, 
des Dienſteinkommens der ftädtiihen Volksſchullehrer ift Die Wicth- 
entſchädigung bejonders in Anfag zu bringen 565. — Feſtſtellung des 
Dienfteintommens von Volksſchullehrern 567. — Schuleinrichtun 
für ſchwachbegabte Kinder 568. — Geſetz, betreffend das Ruheg 
der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentliden nichtſtaatlichen mitt» 
leren Schulen 581. — Ausführungsbeitimmungen dazu 580. — Rab 
der Provinzial-Shulordnung vom 11. Dezember 1845 ift der Lchter 
nicht geborened Mitglied des Schulvoritandes, er kann aber gewählt 
werden 714. — Einführung beweglicher Schaltsflalen für Bollsidul 
lehrer im Wege des Feitftelungsverfahrens 749. — WBefngniſſe der 
Nektoren an Volksſchulen mit ſechs ꝛc. Klaſſen bei der Leitung ihrer 
Scdulanftalten bei Unterftelung unter die Kreis-Schulinfpektoren 5. 
— Berehnung der Dienitzeit der Volksjchullehrer bei der Gewährung 
der Alterszulagen 752. — Recht der Hinterbliebenen der Volklsſchul⸗ 
lehrer auf das Sierbequartal 755. — Fortdauernde Geltung der Han 
növerſchen Geſetze über den Hödjftbetrag der Zehrerbefoldungen 770. — 

— c. Allgemeines: Ausführungsbeftimmungen, betreffend zweite Lehrer 
prüfung 294. — Benfenvertheilung in Betreff des tonfefionellen Re⸗ 
ligionsunterrichts bei Minderheiten 816. — Abtrennun Der niederm 
Kufterdienfie von den Volksſchullehrerſtellen 863. — Hausbaltung® 
unterriht für Mädchen 865. — Unterriht in ben weiblidyen Hand⸗ 
arbeiten 867. — Gemwinnantheile ber Zehrervereine zc. aus dem Berfauf 
von Schulbüchern 420. — Leitung von Schulen, weldye über das Fid 
der öffentlihen Vollsfchule hinausgehen 481. — Prüfung der Kom: 
petenz zur Entſcheidung von Beichwerden in Vollsſchulſachen 483. — 
Bekämpfung der Thierquälerei 566. — Prüfung der Entwürfe zu Schul⸗ 
hausbauten 594. — Unterrihtsmethode in den nordſchleswigſchen Boll 
fhulen 5695. — aan ange der Abkürzung bes Unterrichts infolge 
Einführung der mitteleuropäifhen Zeit 597. — Dienftanweifung far 
die Reltoren an den Volksſchulen der Etadt Stettin 598. — Reuge 
ftaltung der Schulvorftände 608. — Verleihung des Rektortitels ar 
Leiter von Vollsfhulen 704. — Einführung von Volksſchulleſebüchert 
747. — Die Berufung der Schulgemeinden zu einer Berfammlung x 
nicht Pflicht des Borfigenden des Schulvorftandes 760. 

®. 
Waiſen, f. Witmenverforgung. 
Waldeck und Pyrmont. Landesdireltor 21. — Militärberedhtigte Bildungs 

anftalten |. d. — Amtsbezeihnung und Ernennung der Leiter und 
Lehrer bei den höheren Unterridtsanftalten 740. 

ale he BED oun onen 652. 
Bifjenfhaftlide Deputation für das Medizinalweſen. Perfonal 5. 

itwen»- und Waifenverforgung. Der Begriff „Mutter“ im Eimme 
bes Geſetzes v. 27. Juni 1890 297. — Zahlung der Benfionen ꝛc. au 
Witwen von Militärpenfionären 840. — Snadentompetenzen an Hinter 
bliebene von Volksſchullehrern 861. — Geſetz, betr. das — 
der Lehrer ꝛc. an den öffentl. nichtſtaatlichen mittleren Schulen 
x Sürjorge für ihre Hinterbliebenen 581. — Ausführungsbeftimmunger 
azu 580. 

Vohnungen, f. Dienftmohnungen. 
WBohnungsgeldzufhüffe, Verwendung zu Stellvertretungstoften 26% 
Wohnſitz 885. 
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8. 
Zeichenlehrer und — Prüfungen, ſ. d. — Abe 

änderung der Prüfungsordnung fü € eißenteherinnen 269. — Pflichte 
ftundenzahl der ei an böh. Zehranftalten 850. — Zeichen 
unterriht und Stellun En DE SEITE an höh. Xehranft. 412. — 
Prüfungsordnung ber — ehrerinnen 506. 

eit, mitteleuropäiſche, 5 
eihnungen. —— von Univerfitätsbauten 688. 
eugniffe. S. auch Reifezeugniffe, Prüfungen. Zenfur im Zurnen bei 
ande 280. — Beugniffe an Predigtamtstandidaten über Bau von 

geln 293. 
aätigung wen eines Geiftlichen, welcher zugleid; Schulinfpektor ift 872. 
Blagen.t . Bejoldungen. 
umendung en, |. Schenkungen. 
een |. Berwahrlofte Kinder. 
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Hamen-Perzeichnis 
zum Gentralblatt für den Jahrgang 1894. 

(Die Zahlen geben die Seitenzablen an.) 

In dem nn Verzeichniffe find die in den Nachweiſungen über die 
Behörden, Anftalten u. f. mw. auf den Seiten 1 bis 174, 288 und 284, 317 
bis 319, 865 bis 857, 406 bis 409, 418, 562 bis 559, 741 und 742, 746, 

fowie 765 und 766 vorfommenden Ramen nicht angegeben. 

A. Bolzenthal 822. D. 
Abbetmeyer 326. Bood 898. Dahl 890. 
Abee 396. de Boor 891. Dammann, penj. 2. 395. 
Ahlfeld 757. Bordihn 758. —, Direktor 895. 
Ahrens 157. Ban. 395. —— 327. 
Albers 327. eicke 760. 
ai 759. = SANdEE Realſch. Oberl. Delisje — 

r Die 
———— —, ron. Konſerv. 892. Di — 898. 

—, — Dir. 898. Boyſen 891. Diffe 890. 
von Arnitedt 889. Brand 828. Ditmar 791. 
Apler 794. Brandes, ©. Oberl. 824. | Dörr 898. 
Auguftin 758. —, ®rog. Oberl. 758. Drefer 757. 
Auler 392. Brauns a: Drude 890. 
Aulich 896. e 
OR Brohmer 394. €. 

B. nn 896. — en 
rung 892. emann ; 

Bao Brütt 322. Gifelen 896. 
Basmann 798. Budde 822. Engels 8394. 
Ba % ES Burchardt 794. Engler 820. 
Bee 981. Burger 792. Erdmann 757. 
Behie 396. u Burkhardt 890. Eſch 889. 
Bender 897. Buſche 824. Ewald 820. 

Bendziuln 885. C. 2 
erend 890. agerlin 822. 

a (me gan e eine 
Beutner 390. Chun 794. enjelan L 826. 
gabe: 823. en 758. ernbach 824. 
iermann 820. ohn 824. inſch 827. 

Böhlicke 895. Conradi 892. er 894. 
Böhmer 758. de la Croix 888. lorſchũtz 889. 
Bohn 824. Curtze 760. lügge 821. 



orhhammer 827. ve 827. Klleinfeller 890. 
ranfe 894. eifel 3986. Klids 898. 
reudenberg 322. eßer 759. Klipftein 893. 
ide 896. eubner 390. Klix 827. 
ie 8328. eujer 793. Klocjel 889. 
ommbold 792. eusler 320. Knape 895. 

G. * — — 826. 
f ildebrandt 328. oche 396. 

os ien 896. Knippel 328. 
Gebfer 894 Hinrichſen 325 Koch 898. 
Geniheromsti 396. Hi 827. Kocks 821. 
Gerhardt Dberl. 395 Hirſchfelder 396. Kohlmann 822. 

, Brof. 792 ö Y wälder 828. Kohnert 798. 
Sei —— irt 894. König 798. 
8 la 890. Hodradel 828. Koppelmann 759. 
Gehler 826. Semanın, nen gummal. Kosleck 891. 
Beer 391 Krahmer 827. 
Giche 324. — — (Habel- Kramm 826. 
Girardet 794. ſchwerdt) 825. Kraß 894. 
Girgenfohn 826. ne (Droybig) 759. — o. S. L. (Berlin) 

o 
— 326. Höhne 328. —, 4 Dir., Prof. 792. 
Solk 823 Holländer, — 822. |—, Reltor, Prof. 7192. 
Görris 399 —, G. D. L. 892. Kretſchmer 389. 
Gotter 328. | Hoppe Be von Fried 827. 
Sraefel 391 ale 892. Krüger 828. 
Graeter 795. oyer 7193. Kru enberg 891. 

Greaoroviuß 825. Huver 892. Kübler 8328. 

Grete) 828. J. — — 
Grol 758. As 8) 
Groth 792. Jahn 828. Kuhlmann 396. 
Gruhl 757. Jankowski 823. Kühn 891. 
Grünbagen 889. Jaſſoy 391. Kühne 396. 
Sumbert 794. Ingwerſen 822. Kühn 826. 
Suntel 757. Jonas 194. el: nn 

r el 891. Güterbod 321. aa DR rl sad: 
. Israel 891. Kulersfi 760. 

ale 896. Küfter 759. 
artert 794. K. 

Hartung 323. Kabiſch 798. 2. 
gan 896. Kaijer, ©. D. 2%. 824. Lampe 895. 

ürft von Hatzfeldt⸗ —, Direltor 396. Zange 327. 
Zradhenberg 792. |Staltenbady 827. Langhoff 828. 

Haupt, Prof. 891. Kampf 322. Laskowsti 7569. 
— Direltor 395. Kanning 826. Zaflar 321. 
Haußtnecht 8393. Karge 8395. Lauer 889. 
Hawlitſchka 896. Kaſinski 896. Leber 897. 
Hedert 757. Kawerau 821. Lehmgrübner 828. 
Hehl 758. Kern 794. Lehrich 396. 
Heidenhain 758. Keriten 892. Lenard 757. 
Heidingsfelb 889. Kinkelin 760. — 324. 

ein 326. Kirchhoff 320. Lepke 757. 
ende 828. Kirſien 759. Leſche 794. 
enke 326. Klauwell 792. Leſer 39. 
eppner 396. Kleiber 794. Lichtenberg. 894. 
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von Lilljeftröm 759. 
Linke 894. 
Lipps 8398. 
Löckell 824. 
Xoening 821. 
Lorenz 896. 
Rüde 796. 
Luenemann 8327. 
Zünenborg 319. 

M. 
Mann 8398. 
Martin 821. 
Maßfeller 323. 
Matthaeſius 824. 
Meckbach 897. 
Meisner 391. 
Melinat 325. 
Menges 323. 
Menniden 757. 
Menz 895. 
Mertel 708. 
Meilel 391. 
Meyer, Prof., Realprog. 

Oberl. 897. 
—, Gymn. Oberl., Prof. 

(Allenftein) 798. 
Michelet 827. 
Miller 890. 
Milthaler 394. 
Mintomsti 820. 
Moczynski 758. 
Möhnert 825. 
Möller 759. 
Müldener 891. 
— ra Doz-, Prof. 

—, Oberbibtiothefarggt. 
—, Zeidhenlehrer 898. 
—, Brof., 
—, Geh. 
Munthe 822. 

N. 
Nake 828. 
Nah 324. 
Riemann 798. 
Niemeyer 890. 
Nietſch 794. 
Niggemeier 392. 
Nöldehen 794. 
Nürnberger 890. 

D. 
Dheim 897. 
Dibridt 828. 

Gymn. Oberl. 
Reg. Rath 756. 
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DIE 897. 
Drib 897. 
Dito 897. 

P. 
Pabſt 828. 
Panſe a 

ha, Zar in Hilfslehr. 

—, * Lehrer 895. 
Pehl 8 
Baker — 
Heitz 897. 
Perlbach 391. 
Peterſen, ©. Oberl. 323. 
—, ord. Realprog. L. 

328. 
von Peterſenn 758 
Beierömann 897. 
Biähler 820. 
Piautich 396. 

Peiffer 822. 

Pruhl 824. 
Philipp 794. 
Pierſon 328. 
Pietſchmann 881. 
Plath 820. 
Pohle 821. 

Bolenz 760. 
Ponpelreuter 398. 
Preuner 821. 
Prin;born 798. 

Rand 759. 
Rau 891. 
Rauſch 894. 
Nedlic 398. 
Neid) 892. 
Neide 891. 
Neidt 897. 
Nemal 321. 
aa 892. 
Rethwiſch 758. 
Retzlaff 828. 
Richter, Gymn. Direktor 

(Schöneber eg) 822. 
—, Realgymn. ®ir. 798. 
Rider 397. 
Niebel 827. 
Nijop 392. 
Nitter 897. 
Nöber 822. 
Noeber 827. 
Noeder 798. 

Nogge 897. 
sich 891. 

Rofinsfi 395. 
Roszczynialski 393. 
Rowecki 895. 
Rühle 328. 
Rümker 792. 
Ruske 792. 
Rzesnitzek 757. 

©. 
Sachs 892. 
Sage 839. 
Sale 893. 
Schacht 824. 
Scacffer 758. 
Schau 8328. 
Scheffler 823. 
Scdeiner 757. 
Scheller 323. 
Scellert 759. 
Schenck 324. 
Scherer 8326. 
Sdild 793. 
Schillbach 397. 
SauDke, Realſch. D. 2. 

‚ Realgpmn. DOberl 

Schleier 758. 
Schlemmer 8328. 
Schley 322. 
Schleyer 792. 
Schmetz 389. 
Schmid 792. 
Schmidt, Sem. Dbeal 

(Dsnabrüd) 827. 
—, ord. ®rof. 827. 
—, d8gL (Breslau) 8%. 
—, Gymn. Oberl 798. 
—, dag. (Bofen) 796. 
Sd mitthenner 8%. 
Schneider 827. 

rimpf 828. 
rödel 822. 
a Realſch. D.2. 

— * ew— Schul⸗ 

— Sem. &. 795. 



Schröter, o. Zehrerin 326. 
—, Schulrath, Fer. Sc). 

Inſp. 794. 
Br Taubſi. L. 826. 

nun Dr 886. 
— ‚or Sem. 2. 795. 
heran Kar, Gymn. 

Oberl. (Berlin) 396. 
—, degh dsgl. (Span⸗ 

dau) 398. 
Ser, 760. 

ütt 890. 
von Schwark 889. 
Schwarz 759. 
Schwarze 8328. 
Seeburg 898. 
Seegers 823. 
Self 325. 
van Senden 327. 
Simon 398. 
Stladny 389. 
Skowronek 395. 
Södling 391. 
Sönneden 825. 
Sparig 392. 
Speer 794. 
Spieler 798. 
Spohn 320. 
Sprodhoff 394. 
Stalmann 759. 
Stambrau 823. 
Staupe 398. 
Steffen 896. 
Steinhaufen 756. 
Steinmann 795. 
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Study 891. 
Stumpf 320. 

T. 
Tägert 325. 
Zeichert 823. 
Zeig 893. 
Theis 398. 
Zhimm 827. 
Thunert 759. 
Zreutmann 794. 
Trieſchmann 8389. 
Troſt 898. 

u. 
Über 392. 
Ulrih 324. 

B. 
Valentin 391. 
Veit 321. 
Verbeek 894. 
Vogel, o. Sem. 8. 394. 
—, Re Gymn. Oberl. 

Voig 837. 
Völder 896. 
Voretzſch 392. 

W. 
Wachenfeld 328. 
Wacker 393. 
— Gymn. 

Warſtat 826. 
Warzecha 326. 
Weber, a. o. Prof. 820. 
—, ord. Taubſt. L. 826 
Wegener 828. 
Wehle 392. 
Wehner 392. 
Wehrmann 8324. 
Weiden 759. 
Weidenkaff 327. 
Weiland 898. 
Weingärtner 328. 
Weiß, Wirkl. Ob. Konſ. 

Rath 320. 
—, Sem. Dir. Schulrath 

394. 
Wellmann 323. 
Wend 321. 
Werner 39. 
Wernide 393. 
Weſterkamp 891. 
Wetzel 391. 
Wicherkiewicz 8392. 
Wilbrand 892. 
Willens 8398. 
Wildenow 757. 
Wilmanns 321. 
inter, a. 0. Prof. 820. 
—, Realgymn. Dir. 896. 
Wirk 826. 
Witte 892. 
WVittenbrind 793. 
Wipfchel 824. 

—, A Realii, Dberl. | Vollenburg 896. 

Steinſchneider 322. Bahner 828. 3. Stern 391. Dir. d. Muſterſch. Zanger 394. 
Stobbe 324. arnad 322. 
Stoemwer 759. —, ven 2. (Czarnikau) | Zeller 889. Stolzenberg 792. immer 795. 
Strehlke 827. Banned 895. immermann 8326. 

Drndfehler-Berichtigung. 
Auf S. 785 5. Zeile muß es ftatt 1894 heißen: 1892. 

Drud von 3. 3. Starde in Berlin. 
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Physikalisches Kabinet 
55 Apparate, dazu 40 Dispositionen für die wichtigsten Lehrstunden 

‚der Physik mit Anleitung zum Experimentiren im Unterricht 50 Mark. 
In Deutschland und Oesterreich portofrei. | 
 — Das Buch mit den 40 Dispositionen, sowie Preislisten über physi- 
ki ische Apparate jeder Art erhält jeder Lehrer unentgeltlich und 
»ortofrei. 

1 Meiser & Mertig, Dresden-N,, 
Kurfürstensir. 27, 

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweie. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien: 

für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 
Aus den bei Entlassungsprüfungen gestellten Aufgaben ausgewählt und 
_ mit Hinzufügung ‚er Lösungen zu einem Uebungsbuche vereinigt 

von Dr. Wilhelm Budde, 
j Professor am Realsymnasium zu Duirburg. 

Zweite, unter Berüksichtigung der neuen Prüfungsordnungen abgeänderte 
und vermehrte Auflage. gr. 8 geh. Preis ? Mark 50 Pr. 

Normal-Schulbänke 
in 12 verschiedenen Gattungen, 

für jede Art von Unterricht 
nach neuesten Anforderungen der Schul- 

Hygiene und Pädagogik. 

Fabrikat ersten Ranges. 
Billigste Preise. Frankolieferung. Pro- 
spekte und Kosten-Berechnungen gratis. 

- | Feinste Referenzen. 

Carl Elsaesser, 
Schulbankfabrik, 

Schönau lei Heidelberg. Ps 
— — Digitized by 5 OÖ ogle 

de 
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Verlag von Friedr. Vieweg & 3 

(Zu beziehen durch jede Buch ‚aha 

Soeben erschien; 

Geschichte des Idealismus 
von Otto Willmann, 

Dr. phil, Professor der Philosophie und Pädagogik an der deulschen Universität ini 

In drei Bänden. Erster Band. Vorgeschichte und Geschichte ı 
antiken Idealismus. gr. 8. * Preis 10 Mark. 

= — 

> - 

56 y 

Bei Friedrich Cohen in Bonn ift eben eridhienen: 

Staatslehr e und Bolkswirtfdaft auf zer Schul 
Braftijche Anleitung zu politifcyen und wirtidaftlichen Belchrungen h 

hiſtoriſch-geographiſchen Unterricht 
von 

Dr. Carl Endemann, 
Lberichrer am Königl. Neale®gmnafium in Biesbaben. 

Preis 2 ME. 40 8i. 

— Feitfaden der —— ie voMändi 
Soeben erjchien: 

Leitfaden der Geographie 
für 

höhere Vehranitalten 
im Anſchluß an die preußiichen Unterridhtspläane von 1892 m 

unter Bugrundelegung der Debesihen Schulatlanten 2 
von 

Tangenbeck, 
Oberlehrer am — —— zu Straßburg u 

Zweiter 
rehrſtoff der mittleren an oberen Nlajien. 

gr. 8 22 Bogen mit JO Fig. M. 2,10, fart. ” 2,40, 

— erſchien: 

Erſter Zeil. 

Lehrſtoff der unteren Alaſſen. 
ar. 8. 1898. 9 Bogen mit 10 Fig, M. —.80, kart. Mm. 2 

Freis@r. zur Prüfung behnfs Einführung: 
Den Herren Lehrern jteht ein joldjes — ſofern nid ion F rat 

erhalten — auf Wunſch gern zur Verfügung, 

eipzig, im Ottober 1894. | 

—— 
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